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Die in
[ ] eingeschlossenen Verweisungen auf die ersten beiden Bände

dieses Werkes, welche zugleich mit diesem dritten neu gedruckt worden sind,

beziehen sich auf die Seitenzahlen der zweiten Ausgabe jener Bände, welche

bei der dritten am Rande angegeben sind ; die ohne Klammern oder in ( ) ge-

gebenen auf die Seitenzahlen der dritten.



INHALT.

III. Bürgerschaft und Senat,

Die Bürgerscliaft der G-esolilechter oder der Patriciat

S. 3—53.

Bezeichnung der Bürgerschaft : populus 3, quirites 5, populus Bomanus
quirites 6, civis und civitas 6 ; des Bürgerrechts : caput 7. Begriff des Ge-
schlechts 9. Zahl der Geschlechter 11. Patres, patricii 13. Abstufung des

geschlechtlichen Nahverhältnisses 15. Mangelnde Handlungsfähigkeit des Ge-
schlechts 17. Privatrechtliche Stellung desselben 18. Verhältnisse der Sacra

zur Habe 20. Das älteste Personaleigenthum 22. Heredium 23. Bodeneigen-
thum des Geschlechts 24. Das spätere Erbrecht der Gentilen 27. Verschwinden
des gentilicischen Bodeneigenthums 28.

Erwerbung und Verlust des Geschlechtsrechts.
Eintritt des Geschlechts in die Gemeinde 29. Gentes maiores, minores 30.

Austritt des Geschlechts aus der Gemeinde 33.

Personale Erwerbung des Geschlechts- und des Bürgerrechts 33: durch
eheliche Geburt 34 ; durch sacrale Ehe 34 ; durch Adoption 36 ; durch Adro-
gation 38; durch testamentarische Adoption 39. Wiedereintritt durch Resti-

tution 40; durch Postliminlum 42.

Personaler Verlust des Bürgerrechts 42. Unfreiheit im Ausland 43 ; Kriegs-

gefangenschaft 46. Unfreiheit im Inland 46. Eintritt in einen andern Ge-
meindeverband. Incompatibilität der Bürgerrechte 47 : Exilium 48; Uebertritt

in die latinische Colonie 52; postliminium 53.

Die dienten S. 54—88.

Unfreie und Hörige 54. Entstehung der Hörigkeit 54 : durch Geburt 55

;

durch Dedition 55; durch Application 57; durch testamentarische Freilassung

Ö3; durch Freilassung unter Lebenden des Sclaven 58, des Freien (Emanci-
pation) 59. Terminologie der Hörigen ; liberi 62 ; clientes 63 ;

plebs 63. Alle

Nichtpatricier Clienten 63. Clientel der ausserehelich Geborenen, Freigelasse-

nen, Applicanten, Dedirten 64. Verhältniss der Clientel zum Geschlecht 66.

Umwandlung der Clientel in die Plebität 66. Rückdatirung der Plebität 68.

Factische Lösung der Clientel 69. Scheidung der Clienten und der Plebejer 71.

Plebejische Ingenuität 72; plebejische Gentilität 74.

Rechtsbegriff der Clientel und der Plebität 75. Abhängigkeit des Clienten

vom Patron 76. Geschlechtsname des Plebejers 77; plebejische Sacralgemein-
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Bchaft 78; private Rechtsfähigkeit des Plebejers 78; Eherecht des Plehejers 79

;

Schutz des plebejischen Personalrechts 80; Ausschluss der Civilklage zwischen

Patron und Clienten 81; Prozessbeistandschaft 82; ökonomische Verpflichtungei)

des Clienten 83; plebejisches Erbrecht 84; die Plebejer und das Gemeinde-
land 84.

Die Ordnungen der patricischen Gemeinde S. 89—125.

Die Gliederung der Bürgerschaft 89. Die Curien 89 : Curienordnung
nach Geschlechtern 90 ; die Plebejer in den Curien 92 ; Curien des Bodens

94; Namen der Curien 94. Begriff der tribus 95; ihre Namen 97; Tribus des

Bodens und der Bürger 97. Zahl der Curien 99. Tribus ohne Organisation

100. Sacra der Curien 100. Die Curien in der Verwaltung 102. Aelteste

Dienstpflicht 103. Fussvolk 104, Reiterei 106. Steuerordnung 109. Die
Tribus und die Priesterthümer 110. Die Tribus und der Senat 111.

Montes, pagi 112. Die sieben Berge 113. Die Stadt der montani et pa-
gani 1141). Die pagi der Flur 116. Vicus 119. Der Staat älter als die Stadt

121. Die römischen Bürgerdörfer 122.

Sacella der Argei 122.

Die patrioiscli- plebejische Q-emeinde S. 127— 142.

Patricisch- plebejische Bürgerschaft 127. Verhältniss der Patricier und der
Plebejer 128. Entstehungsgründe des plebejischen Bürgerrechts 129. Milde-

1) [Zu S. 115.] Von einer der sieben im Septimontium zusammenge-
fassten Gemeinden, derjenigen des oppischen Berges, ist kürzlich, allerdings

nicht am alten Platz, aber sicher nicht weit davon, am Abhang dieses Berges in

der Nähe der Titusthermen die Weihinschrift der alten Cultstätte zum Vorschein
gekommen. Sie gehört ungefähr in die ciceronische Zeit und lautet: mag{J,strei)

et flamm{es) montan{orurn) montis Oppi de pequnia mont(anorum) montis
Oppi sacellum claudtnd{um) et coaequand(um') et arbores serundas coeraverunt
(^Bull. della comm, arch. munic. 1887 p. 156). Es wird dies das saceUum
Jovis fagutalis sein (Varro de l. L. 5, 152), da unter den verschiedenen alten
Hainstätten auf dem Esquilin als noch zu seiner Zeit vorhanden Varro diese
an erster Stelle nennt (de l. L. 5, 49). Deutlich erscheinen hier die montani
montis Oppi als innerstädtische sacrale Gemeinde. Dass sie unter magistri und
flamines stehen, entspricht der ursprünglichen sacralen Ordnung, wie sie ausser
der allgemeinen, in welcher dem Pontifex als magister die flamines der ein-
zelnen Götter zur Seite stehen, namentlich die der Arvalen (2, 134 A. 1) und
die der Curiensacra (S. 101 A. 5) zeigen. Auffallend ist die Mehrzahl sowohl
der magistri bei einer .so alten Institution (1, 8) wie noch viel mehr der fla-
mines, da keiner Gottheit mehr als ein flamen zukommt und der oppische Berg
schwerlich mehr als einen Hauptgott gehabt hat, wie denn auch dem palatinischen
nur der eine flamen Palatuaris entspricht. Indess lässt das ebenfalls auffal-
lende Fehlen der Namen der Dedicanten die Möglichkeit offen, dass diese
Priester wie die der Arvalen jährlich wechselten und diese Anlage bezeichnet
•werden soll als von mehreren Vorstehern successiv ausgeführt. Die Cultstätte
unter freiem Himmel, das sactUum (Festus p. 318: sacella di[cuntur loca'\ dis
sacrata sine tecto') haben, wie wir hier sehen, die montes gemein mit den Argei
(S.123); es legt dies die Frage nahe, ob nicht in ältester Zeit die aedes nur
den Göttern der gesammten Gemeinde geweiht wurden und sowohl der sacrale
Bezirk wie das Geschlecht und der Private ihrem Cultus nur unbedachte Stätten
widmen durften.
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Tung der tei dessen Verleihung entstehenden Nachtheile 129. Entstehung der

Plebität: durch Geburt 130 ; durch Adoption; durch Manumission; durch Eman-
cLpation; durch Uehersiedelung des Latiners 131; durch Adrogation ; durch per-

sonale Verleihung 132, insbesondere durch coloniale oder feldherrliche 135;

durch Municipalverleihung 136; durch postliminium 136; durch Uebertritt zur

Plebs 136. Versagung des plebejischen Bürgerrechts bei dediticü 139; bei Bür-

gergemeinden ohne Stimmrecht 139; bei den späteren exules 140; bei den Per-

sonen dediticiorum numero 141.

Das Gemeinwesen der Plebs S. 143—160.

Die Plebs als Gemeinwesen 143; dem Populus gleichartig 145. Unvoll-

ständigkeit des plebejischen Gemeinwesens 146. Vorstandschaft der Plebs 147.

Concilium plebis 149; plebi scitum iöO. Plebejerversammlung nach Curien 151,

nach Tribus 152. Schutz des Versammlungsrechts 153. Vorsteherwahlen. Pro-

vocation an die Plebs 154. Plebejische Gesetzgebung 155. Gültigkeit der.

Plebiscite vor dem hortensischen Gesetz bei vorgängiger Zustimmung des Senats

156; unbedingte Gültigkeit desselben nach dem hortensischen Gesetz 159.

Die Verwaltungsbezirke der patricisch- plebejischen

Gemeinde S. 161—198.

Die servianischen Tribus 161. Bodentribus 161". Die ältesten vier Stadt-

bezirke 162; Rang- und Reihenfolge derselben 164. Priratbodeneigenthum Be-
dingung der Tribus 164. Die älteren sechszehn nach Geschlechtern benannten
Landtribus 166. Die fünfzehn jüngeren Landtribus 171. Die fünfunddreissig

Tribus 173. Reihenfolge der Landtribus 174 ; ihre Oertlichkeit bei der ersten

Einrichtung 175 ; spätere Erweiterung 176. Die spätere territoriale Bodentribus

178. Die Landtribus nicht örtlich geschlossen 181.

Personaltribus 181. Tribus der ansässigen Bürger, der Haussöhne 182.

Ausschluss der Frauen und der Ausländer 183. Einfachheit der Personaltribus

183. Censorische Eingriffe in die Personaltribus 183. Die nicht vom Boden
abhängige Personaltribus 184; Bürger ohne Personaltribus 185. Zahlenverhält-

niss der Tribusverbände 186. Corporatlve Organisation der Tribus 188^; Vor-
steher 1891); deren Bestellung 191 ; Stand 192; Zahl 193; Geschäfte: Schätzung,

Soldzahlung, Spenden 194. Nahverhältniss der Tribulen 196. Dauer der

Tribus 198.

1) [Zu S. 189 fg.] Eine anscheinend zusammengehörige Gruppe von
Grabschriften, die kürzlich in Rom unmittelbar vor Porta Salara zum Vorschein
gekommen ist (mir in Abklatsch von Hrn. Barnabei mitgetheilt; gedruckt in
Fiorellis Notizie degli scavi 1887 p. 191), aus guter, wahrscheinlich augustischer

Zeit scheint auf ein Gesammtgrab der Tribulen der Pollia zu führen. Die fünf
Steine, welche die Tribus angeben, nennen alle diese und drei darunter ge-
hören Curatoren derselben : [C]n. üssaeus Cn. f. Po[l.] Proculus cur{ator [II ?]

tribus Polliae et [(centurio) per^ consensum tribulium cont[in]uis annis duobus ; vi(xii)

ann.] XXXVII men. VI. Ferner M. Lucc[onius] . . . Satuminus [curator] factus

suffra[gis tribul. trib.'\ Polliae sibi e\t] Lucconi MaTtiali[s] .... Ferner
!or>[i](/s D. (in diesem D stehen unter ein ander die vier Buchstaben

CENS, vielleicht der Anfang des väterlichen Cognomen) f. Pol. Geminus pater

gymnico agone saepius corona\t]us, lionore curationis suae fanct[us^, exactor ope-

ris reficiendi [cogn]cme{nto ? tjribus Polliae . . . Die Annuität' dieser Curatoren
und ihre Bestellung durch die Wahl der Tribulen werden hiedurch ausser

Zweifel gestellt. Das in der ersten Inschrift durch die Copula geforderte zweite
Amt kann nur das des ceniurio sein (S, 190 A. 1. 3). Die Ergänzung der
dritten ist unsicher

;
gab es ein nach der Pollia benanntes Gebäude, so muss

dies wohl zu ihrem Grabplatz in Beziehung stehen.
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Die bürgerliclien Eechte und Pfiicliteii der patriciscli-

plebejischen Gemeinde S. 199—223.

Die Bürgerrechte überhaupt 199; Anmassung des Bürgerrechts 200.

I. Name und Heimathbezeiclinung 200—215. Praenomen Pistinctiv

des Bürgers 201, Beschränkung der Zahl 202; Schwinden des Praenomen 205.

Geschlechtsuame 205. Binominität 206. Name des Gewalthabers 207. Cogno-

men 203. Wappen 211. Oeffentliche Controle der Bürgernamen 212. Lati-

nische, peregrinische Namen 213. Namentheile : Heimathbezeichnung 213;

Tribus 214; domus 215.

II. Die Tracht 215—223. Kriegstracht 216. Bürgertracht 217. Kopf-

bedeckung 217; Toga 218; Tunica und Clavus 218. Kleiderpolizei 219. Ver-

schwinden der Bürgertracht 220. Toga der Nichtbürger 222.

Die rrolinden und Steuern der patrioiscli - plebejischen

Gemeinde S. -224—239.

Munus publicum 224. Personale Bürgerlasten 225. Frohnden 226. Tri-

butum 227. Belastung des Vermögens 229. Verhältniss zur Wehrpflicht 230.

Steuerordnung 231. Besteuerung des Nichtbürgers 231. Municeps 231. Die

latinischen municipia 232. Municipium civium Romanorum sine suffragio 23^^).

Immunitäten der Waisen und Frauen 236, der proletarii oder capite censi 237;

personale Befreiung 239.

Die Wehrpflicht und das Wehrstimmrecht der patricisch-

plebejischen Gemeinde S. 240—299.

Bürgerrecht und Wehrpflicht correlat 240. Dienstbefreiung 241. Er-

streekung der Wehrpflicht auf die Plebejer 244.

Das servianische Centurienschema 245. Das Wehrstimmreclit 246. Wehr-
pflicht der Bewaffneten 246. Qualiflcation : Grundbesitz 247; die fünf Stufen

248; später Vermögensbesitz 249. Unbescholtenheit 251. Reiter- und Fuss-

dienst; Felddienst und Reserve 252. Centuriation 252, Reiterei 253; Quaji-

flcation für den Reiterdienst 255; Emolumente desselben 255. Rittercensus 258.

Zahl und Führer der Reitercenturie 259. Militärische Ordnung der Reiterei

260. Altersgrenze für den Reiterdienst 261. Das Fussvolk ersten und zweiten

Aufgebots 262. Classis 262. Ausrüstungsstufen 263. Zahl und Führer der

Fussvolkscenturie 265. Zahl der Centurien 267. Normen der Centuriation 267.

Reform der Centurienordnung : Aufnahme der nicht Ansässigen unter

die Wehrpflichtigen 269. Beibehaltene Momente des alten Systems 271.

Anknüpfung der Centuriation an die Tribus 273. Die siebzig tribuarischen

Centurialverbände 273. Die siebzig Stimmcenturien der ersten 274, die

hundert der zweiten bis fünften Klasse 275. Die fünf Centurien des tribua-

rischen Centurialverbandes 276. Verhältniss der Theil- und der Stimmcentu-
rien 278. Schliessung der Tribuszahl 279. Die politische Bedeutung und der

Urheber der reformirten Ordnung 280.

Wehrpflicht der Unbewaffneten 281. Adcensi oder adscriptivi ohne Quali-

1) [Zu S. 235 A. 1.] Die Lesung bei Festus wird festgestellt durch die

Wiedergabe dieser tralaticischen Definition bei Ulpian Dig. 50, 1, 1. 1: nunc
abusive municipea dicimus suae cuiusque civitatis cives.
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flcation 283. Organisation der Centurien der Unbewaffneten 284. Centurien
der Handwerker, Spielleute 287. Accensi velati 2881).

Reihenfolge der Centurien bei der Abstimmung; Stimmstelle der Reiter

290. Stimmstelle der Centurien der Unbewaffneten 293. Vorstimme in der

reformirten Ordnung 293. Der exercitus urbanus 294.

Verhältniss der "Wehrpflicht zum "Wehrstimmrecht 295. Die Umgestaltung
der Wehrpflicht 296. Der ausserordentliche Dienst besonders auf der Flotte

297. Die marianische Heerbildung 298.

Die Oompetenz der Volksversammlung S. 300—368.

Die souveräne Bürgerschaft 300. Verhältniss der Bürgerschaft zur Ma-
gistratur 300. Bedingung der Handlungsfähigkeit der Bürgerschaft 302 : Zwei-
seitigkeit des Acts 303; persönliches Erscheinen der Bürger 304; Gliederung
der Bürgerschaft 305.

Ursprünglichkeit und ältester Wirkungskreis der Comitien 306. Bürger-
versammlung zur Assistenz 307. Verpflichtung der Bürgerschaft 308. Begriff

der lex 308; lex data 310, lex rogata 311. Die bestärkende Verpflichtung 312;
die neue Verpflichtung 313. Schriftlichkeit und Benennung des Volks-

schlusses 314.

Competenz der beschliessenden Gemeindeversammlungen : der patricischen

Curien und Centurien 316; der patricisch-plebejischen Curiatcomitien 317; der

Centuriatcomitien 321 ; des Concilium der Plebs 321 ; der patricisch - plebeji-

schen Tribuscomitien 322; Eingreifen der Bürgerschaft in das Regiment 325.

Volksschluss nur zulässig in Angelegenheiten des eigenen Volks 325. Volks-

schluss und Magistratsentscheidung gegensätzlich 326.

Gresetzcomitien 326.

1. Verleilmng und Entziehung des Bürgerrechts 328.

2. Verleihung und Entziehung des Stimmrechts 329.

3. Normirung der amtlichen und der priesterlichen Stellungen
330—333. Aemtercreirung; Aemterbefristung 330; die Personenfrage 331.

Ausschluss des Eingreifens der Comitien in die magistratische Competenz 332.

4. Normirung der bürgerlichen Pflichten und Rechte 333.

5. Normirung der Ordnung und der Competenz jder Volksver-
sammlung selbst 334.

6. Persönliche Befreiung Ton einer gesetzlichen Verpflich-

tung 337.

7. Einleitung des Hochrerrathsprozesses 338.

8. Quasi-ProYocation von dem Spruch der Fetialen 338.

9. Unentgeltliche Weggabe von Oemeinland und Cremeindegut
überhaupt 339.

10. Münzprägung 340.

11. Eingreifen in die Beziehungen zum Ausland 340—346. Comi-
tiale Bestätigung der Staatsverträge nach Vorbehalt 340. Comitiale Kriegser-

klärung 341. Die Staatsverträge und die Comitien der späteren Republik 343.

Das Ende der Volksgesetzgebung 345.

"Wahlcoinitien 346. Beseitigung der Volkswahleu 347. Das
Ende der Municipalcomitien 349.

Oeriolitscomitieii 351. Die Grenzen der Provocation 352.

Verfahren vor dem Bürgerschaftsgericht 354. Begnadigungsrecht der Bürger-

schaft 358. Untergang des Bürgerschaftsgerichts 359.

1) Hieher gehört wohl auch die stadtrömische Inschrift C, VI, 9219 : Q.

Fabius Maximorum l. Amicus praeflectus) c(enturiae') a(^ccensorum')] v^elatorum).
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Aufhebung des Volksschlusses 360. Un-widerruflichkeit des beschworenen

Volksschlusses 362. Fehlerhaftigkeit des Volksschlusses 363; Aufhebung des-

selben 364. Constatirung der Nichtigkeit 366.

Verlauf der Volksabstimmung S. 369—419.

Berufende Magistrate ; Apparitoreh 369. Bekanntmachung des Gegenstan-

des : bei Wahlen ; bei Gerichten 370 ; Promulgation des Gesetzvorschlags 370.

Tag der Abstimmung : dessen Bekanntmachung 371 ; dessen Beschaffenheit 372.

Gleichzeitigkeit verschiedener Volksversammlungen 374. Das trinum nundinum
375. Tageszeit 378. Ort der Abstimmung: der Curien 378; der Ceiiturien

379; der Tribus 380: Capitolium 381, Marsfeld, saepta lulia 382, rostra

383 1). Auspication 385. Ladung 386. Besondere Vorbereitung für die Centu-

riatcomitien 387. Abstimmung durch Einsendung der Stimmtafeln 388.

1) [Zu S. 383.] Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob das Sprechen

des Catulus ex inferiore loco, welches hier auf die Eostren bezogen ist, sich nicht

vielmehr auf diejenige Verhandlung bezieht, welche vor dem auf dem erhöhten

Tribunal sitzenden Prätor geführt wird, bei welchem allerdings dieser ex loco

superiore und die Parteien ex loco inferiore reden (1, 400 A. 1). Allein diese

Annahme ist nicht möglich. Das Auftreten Caesars in seiner Prätur gegen Ca-

tulus und der Vorwurf des ünterschleifs, den er ihm machte, konnte die Form
der quaestio peculatus annehmen und in diesem Fall hatte Catulus als Angeklag-
ter vor Caesars Tribunal sich zu stellen, falls dieser, was nicht überliefert ist,

aber anzunehmen nichts hindert, diese Competenz erloost hatte. Aber die Be-
richte zeigen, dass Caesar nicht diesen Weg einschlug , sondern eine Rogation

einbrachte, welche dem Catulus einen anderen Bauleiter substituirte, und dass

er bei deren Begründung jene Anschuldigung erhob. Primo praeturae die, sagt

Sueton (Caes, 15), Q. Catulum de refectione Capitolii ad disquisitionem popuii

vocavit rogatione promulgata, qua curationem eam in alium transferebat; verum
impar optimatium conspirationi, quos relicto statim novorum consulum officio . . .

concucurrisse cernebat hanc . . actionem deposuit. Augenscheinlich ist hier das

Quästionenverfahren ausgeschlossen; es braucht kaum daran erinnert zu wer-
den, dass in diesem die Initiative nicht bei dem Magistrat stand, sondern als-

dann ein Ankläger die Sache an den Prätor hätte bringen müssen. Die von
Sueton hinzugefügten Einzelheiten, das Zusammenfallen des Einbringens die-

ses Gesetzes mit den bei dem Antritt der Consuln üblichen Sollemnitäten zei-

gen die Zuverlässigkeit seines Berichts wenigstens in dem wesentlichen Theil,

wenn auch über den genauen Inhalt der Rogation Sueton geirrt haben sollte,

was (wie mir scheinfr ohne Grund) behauptet worden ist. Dies kurze Angabe
(37, 44) ; -icXoTTTj? a'jTov e'j&'jve '/.cd xöv XoYiOfJiov töjv dvaXtt)[x£va)v y^pqixdxw^
äzirjTei lässt, wie gewöhnlich bei ihm, die Form bei Seite und passt ebenso
gut auf die Rogation wie auf die Quästion. Es muss also, was übrigens Cicero
ziemlich geradezu sagt, der locus inferior auf die Rostra bezogen werden. —
Es kommt weiter für diese Frage noch in Betracht die bei Livius 8, 32. 33
anschaulich geschilderte Verhandlung, welche der Dictator L. Papirius gegen
den unbotmässigen Reiterführer Q. Fabius erst im Lager, sodann in Rom an-
stellt. Dort beginnt er die Verhandlung, nachdem der Angeklagte ex inferiore
loco ad tribunal accessit; hier heisst es: ex curia in contionem iiur. quo cum
paucis dictator, cum omni agmine principum magister cquitum cum escendisset,

deduci eum de roatris Papirius in partem inferiorem iussit. secutus pater 'bene agis%
inquit, ^cum eo nos deduci iusnsti, unde et privati vocem mittere possemus\ Papi-
rius weist also den Fabius vom Magistratsplatz auf den Platz des Angeklagten.
Aber die Fläche, des Marktes ist dieser letztere Platz nicht, da auch von ihm
aus gesprochen werden kann und der locus inferior wohl gegen den superior der
Rostren, aber »icht minder gegen den locus aequus (Cicero ad fam. 3, 8, 2) den
Gegensatz nicht gerade machen muss (Liv. 45, 39, 2), aber machen kann. Den
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Assistenz bei dem Vorsitz 388. Fragestellung 389. Ausschluss der De-
batte bei den Wahlen 392. Vorverhandlung: bei den Gerichten 392, bei den
Gesetzen 393. Suasion und Dissuasion 394. Ausloosuug des Stimmbezirkes
der Latiner 396.

Abstimmungsstufen 397. Auseinandertreten zur Abstimmung 398. Münd-
liche Abstimmung 403. Schriftliche Abstimmung 404. Custoden der Stimm-
kasten 406. DiribiÜo der Stimmen 407. Majoritätflndung in der Abtheilung
408. Eelatio und renuntiatio der Abtheilungsstimmen 409. Verwerfung, Aen-
derung der Abtheilungsstimme 410. Loosung um die Reihefolge bei der Ver-
lesung der Abtheilungsstimmen; principium Mi. Absolute Majorität ; Stimmen-
gleichheit 412. Renuntiation des Schlussergebnisses 413.

Zusammenfassung mehrerer Wahlacte 414. Ergebnisslosigkeit und Wieder-
holung des Stimmacts 415. Dauer des Stimmacts 417. Aufbewahrung der
Stimmacten 418. Publication der Volksschlüsse 418.

Das zurückgesetzte Bürgerrecht insbesondere der Frei-

gelassenen S. 420—457.

Politische Stellung der Libertinen. Begriff des libertinus 4201). Strafe

der Anmassung der Ingenuität 424.

vollen Aufschluss giebt die Vergleichung der ersten Stelle und überhaupt dieErwä-
gung der Beschaffenheit des tribunal(i, 400 A. 1). Dasselbe ist eine erhöhte Estrade,
auf welcher der ebenfalls erhöhte curulische Sessel steht. Auf diesem sitzt der
Richter; der Angeklagte steht auf der Estrade und tritt vorgerufen vor den Rich-
terstuhl. Da die Rostra auch und hauptsächlich für das iudicium popuU dienten,
so mussten auch sie nothwendig mit einer ähnlichen Vorrichtung versehen werden
und versehen bleiben, solange das Gerichtsverfahren vor der Bürgerschaft blieb. Ex
loco inferiore reden bezeichnet technisch den Platz des Angeklagten und dieser be-
findet sich unter dem Richtersitz, aber über dem Zuhörerplatz. — Wenn Cicero de
or. 3, 6, 23 in seiner Ausführung, dass die Beredsamkeit immer und überall die-
selbe sei, auch die Worte einschaltet sive ex inferiore loco sive ex aequo sive ex

superiore, so werden diese gewiss mit Recht verstanden von dem Reden im Pro-
zess, im Senat und in magistratischer Stellung; aber bei der Prozessrede muss
wenigstens mit demselben Recht an das von den Rostren aus geleitete iudicium
populi gedacht werden wie an die quaestio und den Privatprozess vor dem Tri-
bunal. Ohne Zweifel werden alle drei damit zusammengefasst. Die Angeklagten
im Provocationsprozess werden, von seltenen Ausnahmen abgesehen, aufdie niedere
Rednerbühne der Rostra gewiesen worden sein, während der Magistrat, der die
Anklägerrolle übernahm , auf der höheren stand, und sie sprachen also nicht
weniger ex loco inferiore wie diejenigen , die im Privat- oder im Quästionen-
verfahren vor dem Tribunal auf der Estrade standen. Die ehrenvolle Benennung
rostra wie tribunal kommt allerdings allein dem Magistratsplatz zu. Die nie-
dere Sprechtribüne auf den Rostren, mag sie nun im Steinbau selbst vorgesehen
oder, was ebenso möglich, bloss nach Umständen durch Holzgerüst den Rostren
angefügt worden sein , ist ohne Frage eigentlich für das iudicium populi be-
stimmt gewesen und mit dessen Abkommen in sullanischer Zeit ausser Ge-
brauch gekommen. Dass Caesar bei dem Suasionsverfahren (denn Catulus
Gegenrede kann formell nur als Dissuasion der beabsichtigten Rogation gefasst
werden) einen Mann wie Catulus auf den Platz wies, den im Volksgericht
die Angeklagten einzunehmen pflegten, war formell gerechtfertigt, da wer die
Erlaubniss zum Reden giebt, auch den Platz dafür anzuweisen hat; aber in der
That, was es sein sollte, ein Schlag ins Gesicht für die Optimaten. Der
locus inferior der Rostra erscheint darum nur um so mehr in seiner politischen
Bedeutung.

1) [Zu S. 422.] Für den älteren Gebrauch von libertinus kommt in Betracht
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1. Namen 424—429. Praenomen und Cognomen 424; Geschlechtsname

427; Bezeichnung servus, später libertus 427.

2. Tracht 429.

3. Eherecht 429—431.

4. Vermögensrecht 431—433. Ausschluss von den öffentlichen Ver-

dingungen. Civilprozess. Grundbesitz 431. Erbfolge. Anrecht des Patrons

auf das Vermögen des Libertiuen 432.

5. Häusliche Gerichtsbarkeit 433.

6. Besteuerung 434.

7. Einreihung in die Abtheilungen der Bürgerschaft und Stimm-
recht 434—444. Ursprüngliche Rechtsgleichheit 434. Beschränkung der Frei-

gelassenen auf die Stadttribus 436. Stimmrecht nach dem Socialkiieg 439.

Politische Zurücksetzung unter dem Principat 440; die städtischen Tribulen

Ingenui schlechteren Rechts 442.

8. Antheil der Freigelassenen an den Bürgerspenden 444—448.
Die Freigelassenen betheiligt an den städtischen Frumentationen 444. Die
Tribus der plebs frumentaria 445.

9. Heerdienst 448—451. Ursprüngliche Rechtsgleichheit 448. Späterer

Aushülfsdienst 448. Dienst unter dem Principat 449. Die käufliche militia

450. Der Dienst der ingenui zweiter Klasse in den städtischen Cohorten 451.

10. Recht auf das Amt, den Sitz im Senat und das Bitter-
pferd 451.

11. Die mnnicipalen Aemter und Ehren 452—457. Der Sevirat

der Augustalen 454.

Die Nobilität und der Senatorenstand S, 458—475.

Republikanische Gleichheit des Bürgerrechts. Entwickelung der beiden
privilegirten Stände 458. Ordo senatorius und equeiter 459. Die Plebs im
Gegensatz zu ihnen 460. Nobilität der erweiterte Patriciat 462. Nobilität der

Patricier 463; der plebejischen Nachkommen der Patricier 463; Nobilitirung

durch das curulische Amt 464. Rechtliche Consequenzen der Nobilität: Ahnen-
bilderrecht; Auflösung der Clientel; Cognomen; privilegirte Wählbarkeit 465.
Der Senatorenstand des Principats 466. Grenze des Standes der dritte Grad
468. Verlust des Standesrechts 469. Abzeichen; Titulatur 470; Theilnahme
an den Senatssitzungen; besonderes Eherecht 471; besonderes Vermögensrecht
472; Befreiung vom Municipalzwang 473.

Die Eitterschaft S. 476—569.
Die Bürgerreiterei 476. Dienst auf eigenem Pferd 477. Sold 478. ßei-

teraushebung vor derjenigen des Fussvolks 479.. Terminologie: abusive Er-
strecknng der Reiterbenennung 480; Reiter und Ritter 480; eques Romanus

die Bezeichnung der im J. 583 im jenseitigen Spanien gegründeten Colonie la-

tinischen Rechts Carteia als libertinorum (Liv. 43, 3). Die dort angesiedelten
Leute waren die Kinder von Spanierinnen, die mit den römischen Soldaten ohne
Conubium zusammengelebt hatten, oder deren (Descendenten und) Freigelassene
(denn vor manumisissent ist genuissent vel durch Schuld des Schriftstellers oder
der Abschreiber ausgefallen); ihrem Rechte nach waren sie Peregrinen und
konnten den Freigelassenen wohl gleichgestellt , aber nicht selber allgemein
als Freigelassene bezeichnet werden.
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equo publico 481; crdo equester 483. Die censoiische Bildung der Reiterei 485.

Der Seiiatorensohn seit Sulla geborener Ritter 485. Ritterpferd und Offlzier-

dienst seit Sulla 486. Austritt aus der Ritterschaft in nachsuUanischer Zeit

488. Kaiserliche Verleihung des Ritterpferdes 489. Lebenslänglichkeit des

Ritterrechts unter dem Principat 491. Entziehung zur Strafe 492. Kaiserliche

Rittermusterung 493. Die Zwecke der kaiserlichen Ritterschaft 495.

Hitterqualificatioii 496

1. Lebensalter 496—498.

2. Körperliche Fähigkeit 498.

3. Vermögen 4^9.

4. Herkunft 500—502. Factische Erblichkeit des Ritterpferdes 500.

Ritterrecht des Senatorensohnes 501.

5. Wohnort 502.

6. Ehrenhaftigkeit 502.

7. Ständische Ineompatibilität öOS—509. Abgabe des Ritterpferdes

wegen Eintritts in den Fussdienst 503. Die Senatoren früher in den Ritter-

centurien, dann daraus ausgeschlossen 505. Das Ritterrecht des künftigen Se-

nators 507. Der Uebertritt des nicht senatorischen Ritters in den Senat 508.

!Rittei*reelite 509. Stellung der pubUcani 509.

1. Purpnrstreifen 513. Trabea, clavus 513.

2. Goldringe und Goldkapsel 514—519. Die goldenen Ringe 514').

Das Ringerecht als Ersatz der ritterlichen Qualiflcation 517.

3. Sondersitz im Theater und bei den Renn- und Kampfspielen
519— 520. Die vierzehn Ritterbänke 519. Ritterplätze im Circus 520.

4. Die corporative Organisation der Ritterschaft und das Recht
des zweiten Standes 522—527. Turmenordnung der Ritterschaft 522. Se-

viri equitum Romanorum 523. Quasi-corporative Stellung der Ritterschaft 525.

5. Die Geschwornenstellen 527—539. Gesch-wornenordnung 527.

Ständische Zusammensetzung der Geschwornengerichte 528. Geschworne unter
dem Principat 534,

6. Reiter- und Offlzierdienst 539—552. Verhältniss des Rossdienstes
zum Offlzierdienst 539. Verschwinden der Bürgerreiterei als Truppe 541. Der
Offlzierdienst unter dem Principat 542. Kaiserliche Verleihung der Offlziers-

qualiflcation. Ausschluss des Senators vom Offiziersdienst 545. Der Offiziers-

dienst der Ritter senatorischen Standes. Kaiserliche Offlziersernennung 546.

Dienstpflicht des Offiziers 547.

7. Die Ritterämter 552—565. Scheidung der senatorischen und der

Ritterämter 552. Ritterliche Statthalterschaften, Militärämter, Verwaltungsämter

554. Benennung des Ritteramtes 556 : praefectus, procurator 557. Qualiflcation

zum Ritteramt durch Offlzierdienst 558; durch den Dienst im Gliede; durch

den Civildienst 560. Ungleicher Rang der Ritter 562. Classiflcirung nach der

Besoldung. Allgemeine Beamtenrangordnung von Marcus und Verus 564.

8. Die ritterlichen Priesterthümer 566—569. Qualiflcation zum
Priesterthum in republikanischer Zeit 566. Die ritterlichen Priesterthümer

unter dem Principat 567.

1) [zu S. 517 A. 4]. Eine vor kurzem in Saintes gefundene Inschrift

aus augustischer Zeit (Hermes 1887) hat ergeben, dass auch die Kameraden
einem nicht ritterlichen Führer die goldenen Ringe verliehen haben. Es steht

dies der feldherrlichen Verleihung wesentlich gleich.
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Die Halbbürgergemeinden S. 570—589.

Civitas sine suffragio. Oertliche und zeitliche Grenzen des Halbbürger-

rechts 571. Souveräne Macht Roms über die Halbbürgergemeinde 576. Poli-

tisches Verhältniss der Halbbürger zu Rom. Ausschluss aus der Tribus 577.

Die Sacra der Halbbürgergemeinden 579. Gerichtsbarkeit 580, Römische prae-

fecti 581. Specialstatuten 582. Gemeinden mit und ohne Selbstverwaltung

(caeritisches Recht) 583. Schätzung 585. Dienstpflicht 586. Besteuerung 587.

Geschäftssprache 588. Prägecht 5S9 .

Eom und das Ausland 590—606.

Das rechtlose Ausland und das Ausland des Vertrags 590. Form des

Freundschaftsvertrages 591 ; Königsvertrag 592. Dauer des Vertrags 593. Auf-

lösung des Vertrags 595. Friedensstand 595. Gesandte 597. Regulirung des

Privatverkehrs nach Internationalrecht 598. Vertragsmässige Verkehrsbeschrän-

kungen 600; vertragsmässige Verkehrsfreiheit 601. Prozessstandschaft der Frem-
den. Fremdenrecht 602. las gentium 603.

Der latinisclie Stammbund 607—644.

Die nationale Gemeinschaft ewige Bundesgenossenschaft 607. Rom als

latinische Stadt 608. Rom neben Latium. Der Latinerbund 609. Die Vorort-

atellung Albas und Roms 610. Umfang des Bundes 611. Prisci Latini 612.

Das Latiar 613, Bundesordnung 614. Bundespflichten. Census. Kriegs- und
Vertragsrecht 615. Bundesversammlung 616. Roms hegemonische Gewalt 617.

Die latinische Gesammtheit nach Auflösung des Bundes 619. Erweite-

rung des latinischen Kreises durch Colonisirung ; durch Latinisirung peregrini-

scher Gemeinden 620. Die zwei Klassen der latinischen Stadtrechte 623 : Stadt-

recht der Altlatiner; der (zwölf) Colonien 624. Sinken des latinischen Rechts

unter dem Principat 625. Latini luniani 626.

Latinische Personalprivilegien. Autonomie und Rechtsgleichheit 627.

Commercium der Römer und Latiner 628. Adoption und Adrogation 629. Boden-

eigenthumsgemeinschaft 630. lus Italicum 631. Geldschuld. Testament. Ge-
richtliche Gemeinschaft 632. Commercium der Latiner unter einander 632.

Conubium 633. Provocationsrecht 634. Gewinnung des römischen Bürgerrechts

bei dem Altlatiner durch Domicilwechsel 635; spätere Beschränkung der Frei-

zügigkeit 637; Abschaffung derselben 639. Gewinnung des römischen Bürger-

rechts durch die latinische Magistratur 639. Ursprüngliche Incompatibilität des

latinischen und des römischen Bürgerrechts 641; spätere Compatibilität. Per-

sonale Bürgerrechtsgewinnung aus anderen Gründen 642. Stimmrecht der La-
tiner in den römischen Comitien 643.

Die autonomen Unterthanen 645—715.

Der italische Städtebund 645. Benennung der Italici 647. Die ausser-

italischen Bundesgenossen 649. Eingehung des Bündnisses. Verhältniss zur

Dedition 650. Die reges «ocii 651. Terminologie 652 : foederati 653; civitates

liberae 655 ; aÜT0V0[iia 658 ; socä 659 ; nominis Latini et socii 660.

Die in der autonomen Unterthänigkeit enthaltenen Rechtsbeschränkungen

663. Verlust des internationalen Vertragsrechts. Unterdrückung der Völker-

bünde. Etruskische Conföderation. Griechische Städtebünde 666 ; Unter-

drückung der politischen Clientel 667. Die auswärtigen Beziehungen der Athe-

ner 668; der Massalioten 669; der Rhodier 670. — Kriegsrecht 671. Waffen-

recht 672. Zuzugspflicht 672. Ordentliche Contingente der italischen togati

673. Ordentliche Schiffstellung der griechischen Städte 675. Die äusserer-



deutliche Wehrpflicht der übrigen Bundesgenossen 677. Die bnndesgenössischen
Kriegsleistungen am Ende der Republik 678. Die augustischen Auxilia 679.
Antheil am Kriegsgewinn 680. — Steuerfreiheit der italischen Bundesstädte 681.

Steuerfreiheit oder Tributpflicht der ausseritalischen Bundesgenossen 682. Spä-
tere directe Besteuerung auch autonomer Gemeinden 684. Leistungen der im-
munen Bundesgenossen 685.

Die in der autonomen Unterthänigkeit enthaltenen Souveränetätsrechte 686,

Eigene Territorien 687. Ausschluss des Statthalterregiments 689; der Lager

690. Eigene Steuererhebung 690. Eigene Zölle 691. Eigenes Recht 692.

Verhältniss der römischen Gesetzgebung zu der Autonomie 693. Census 694.

Einwirkung der Römer auf die Rechtsordnung der italischen Gemeinden 695;
römische Specialgesetze für dieselben. Eingriffe in die Autonomie der ausser-

italischen Staaten 696. Die Autonomie und der Wechsel des Bürgerrechts 697.

Incompatibilität des römischen und des bundesgenössischen Bürgerrechts 698;
spätere Compatibilität 699. Statuten der autonomen Städte 700. Eigene Ge-
richte. CriminalJustiz 701 ; Administrativjustiz 703 ; Beschwerdeverfahren bei

dem Senat 704 ; Civiljustiz 705. Kalender 706. Jahrzählung 707. Magistra-

tische Jahrbenennung 708. Mass und Gewicht 709. Eigene Münze 709 ; Be-
schränkungen der autonomen Silberprägung in Italien; ausserhalb Italiens 710;
Prägung der Kleinmünze ; weitere Beschränkungen im Münzwesen 713. Per-

sonalprivilegien 714.

Die nicht autonomen Unterthanen S. 716—764.

Begriff des Unterthanenverhältnisses. Tolerirte Autonomie 716. Unmit-
telbares Herrenrecht in der Kaiserzeit 717. Provisorische Fortführung der bis-

herigen Einrichtungen. Eroberungen in Italien 718. Sicilieu 719. Der grie-

chische Osten. Der Westen 720. Terminologie: peregrini dedüicii] in dicione

723; stipendiarü; socü 724. Mangelnde Ereiheitsbenennung 725.

Entstehung der tolerirten Autonomie 727. Römische Besteuerung ent-

wickelt aus der Kriegscontribution 7281). Bodeneigenthum anfänglich den Un-
terthanen gelassen 730; später übergegangen auf den römischen Staat 731. Unver-

äusseilichkeit des provinzialen Staatseigenthums 733. Steuerfreie Unterthanen-

gemeinden 737. Waffenrecht. Militärische Verwendung 738. Zuziehung zum
ordentlichen Dienst unter dem Principat 740. Legationen 741. Die provin-

zialen Städtetage der Kaiserzeit. Gesetzgebung 744. Rechtspflege 747. Ge-
meindeverwaltung 749. Gemeindeflnanzen 750. Aegyptisches Königsregiment

751. Allgemeine Reichsordnungen. Die Kalender 754. Jahrbezeichnung 756.

1) [Zu S. 728.] Aus Versehen ist es unterblieben hinzuweisen auf die

für die Rechtsstellung der Unterthanengemeinden im 6. Jahrh. klassische Ur-

kunde, das Decret des Prätors des jenseitigen Spaniens L. Aemilius Paulus

vom 19. Jan. 565 d. St. (C. /. L. II, 5041; vgl. Hermes 3, 261 fg.):

L. Aimiliua L. f. inpeirator decreivit utei^ quei Hastensium servei in turri Lascu-

tana habitarent, liberei essent. Agrum oppidumqu(^e), quod ea tempestate pose-

disent, item possidere habereque iousit, dum poplus senatusque Romanus vellet.

Hiedurch bestätigt sich die Beseitigung der von den Römern vorgefundenen

Clientelverhältnisse (denn die servei, welche ein oppidum und einen ager haben,

werden in diesem Sinn zu fassen sein) für den Unterthanenkreis (S. 742),

welchem die Hastenser sicher zuzuzählen sind; die Behandlung der Untertha-

nen als liberi in der S. 725 fg. angegebenen Epoche und in dem dort bezeich-

neten Sinn; die Belassung des Bodeneigenthums nach peregrinischem Recht

(possidere habereque : S. 687 A. 4) bis weiter (S. 730), aber so, dass die Con-

sequenz der Dedition, die Einziehung desselben ausdrücklich für die Zukunft

vorbehalten wird ; die Regelung des Unterthanenverhältnisses durch Statthalter-

decret (S. 728).

Rom. Alterth. DI. b
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Mass und Gewicht 757. Münzwesen : provinziale Silberprägung 759 ; Kupfer-

prägTing; städtische Kieinmünze 761.

Die attribuirten Orte S. 765—772.

Benennung 765 1). Begriff 766. Selbständigkeit 767. Mangelnde Hoheits-

rechte 769. Wehrpflicht; Abgabepfiicht 770. Privatrecht 771.

Cession der Abgaben römischer Unterthanengemeinden an autonome

Städte 771.

Das Municipalreoht im Verhältniss zum Staate

S. 773—823.

Die Stadt im Staat 773. Ursprüngliche Einheitlichkeit des Gemeinwe-

sens 774. Anfänge der Stadt. Ostia. Territorium 775. Sammtbesitz der Co-

lonisten. Sonderpatronat. Beschwornes Sonderrecht 776. Magistratur ad sacra.

Anfänge der Selbstverwaltung 777. Antium. Sonderrecht der Halbbürgerge-

meinde 778. Anfänge der Vollbürgergemeinde. Einwirkung des Ortsbürgerrechts

auf die Personaltribus 779. Durchführung der Ortsangehörigkeit und der Bo-

dentribus in Italien nach dem Socialkrieg; Erstreckung der Heimathtribus auf

die nicht ansässigen Bürger 780 ; Ortsangehörigkeit der Freigelassenen 784.

Bürgergemeinden ohne Bodeutribus. Die in Nichtbürgergemeinden ortsangehöri-

gen römischen Bürger 785. Die römischen Bürger ohne Ortsangehörigkeit 786.

Rom als suppletorische Heimath 787. Tribus der Bürger dieses suppletorischen

Heimathsrechts 788.

Benennung der Stadt : urbs, oppidum 790. Cumulirung der verschiedenen

Kategorien der Städte 792: Colonia 793; municipium 795; praefectura 797.

Uneigentliche Stadtbenennungen 793.

Grundzüge der städtischen Ordnung 800. Verhältniss der Bürgergemein-
den zu einander 802 : Adlection 803 ; Heranziehung zu den öffentlichen Lasten

803; Stimmgemeinschaft 804; Aemtergemeinschaft 805. Rechtsgleichheit der
Bürgermeinden805. Bodenrecht derselben 806; Gemeinden italischen Rechts 807.

Rechtsstellung der Bürgerstadt 810. Mangel der Freiheit; der Militär-

hoheit ; eigenen Rechts 811. Localstatuten 812. Municipale Gerichtsbarkeit

812: Anfänge 814; ädilicische Jurisdiction 814; communale Jurisdiction nach
dem Socialkrieg 815; Schranken derselben 815 ; municipaler Criminalprozess
818. Finanzielle Selbstverwaltung 819. Untergang der municipalen Autono-
mie unter dem Princlpat 820. Zeitrechnung 821; Mass und Gewicht 822;
Münzwesen 822.

Das römische Reich S. 824—832.

Benennung des Gebiets : ager 824 ; territorium 825
;

fines 825 ; imperium
;

orii» terrae 826. Begriff des Gebiets 827. Veränderung der Grenze 828. Ein-
wirkung derselben auf die des Pomerium 829. Die spätere Reichsgrenze 829.
Das Ausland 830.

1) [Zu S. 765]. Hinzuzufügen ist Caesar b. G. 7, 9: [Boios) Haeduis
attribuerat. Die Haeduer wiesen den Boiern Land an (6. G. 1, 28) und diese
wurden ihnen dafür abgabepflichtig (ö. 6. 7, 10: stipendiarUs Haeduorurr{).
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Die Bürgerschaft der öeschlechter oder der

Patriciat.

Die Bürgerschaft heisst den Römern ursprünglich popidus,

späterhin auch civitas ; sie besteht aus einer unbestimmten Zahl

von Geschlechtern, gentes und jedes Geschlecht aus einer unbe-

stimmten Anzahl theils von Freien, patres oder patricii, theils

von Hörigen, clientes oder plebeii, so dass die Bürgerschaft im

rechtlichen Sinn gebildet w^ird durch die Gesammtheit der zur

Zeit vorhandenen freien Geschlechtsgenossen, der quirites, später

cives. Diese Grundbegriffe des römischen Gemeinv^^esens sollen

hier entwickelt werden.

Populus ist der Staat, insofern er auf der nationalen Zu- popnius.

Sammengehörigkeit der Personen ruht, während er als örtlich

unter einer Staatsgewalt begriffen das Imperium, das Reich ist.

Das Wort wird wie für das römische so auch für jedes andere

auf der Nationalität ruhende staatliche Gemeinwesen verwendet,

mag es unter Königen stehen oder republikanisch geordnet sein,

mag es einen städtischen Mittelpunkt haben oder nicht ^). Wenn
populus vielleicht zunächst die unter Waffen stehende Bürger-

schaft bedeutet 2), so hatten doch sicher, als es aufkam, Heer

1) Unter den zahllosen Belegen hiefür mag hervorgehohen werden der

Sprachgehrauch der pliiiianischen Listen, inshesondere der Gegensatz der populi

oder civitates zu den oppida in der Beschreibung des diesseitigen Spanien (3, 3).

Darum ist es auch bedenklich populus und ttoXi; etymologisch zu verknüpfen.

2) Magister populi kann nicht wohl anders verstanden werden [2, 150]

und populari lässt sich schwerlich von populus trennen, obwohl Corssen (Ausspr.

1, 524. 2, 427} jenes zu spolium zieht. Die Ableitung von populus (neben
pöplicus, poublicus) ist nicht gesichert ; ist die jetzt bei den Etymologen gang-
bare Auffassung des Wortes als durch Reduplication gebildet aus der bei plenus

und 7:0X6? zu Grunde liegenden Wurzel (Curtius griech. Etym. S. 277; Corssen

1*
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und Volk in der Vorstellung sich noch nicht geschieden; im spä-

tem Sprachgebrauch hat es keine specifisch militärische Beziehung,

sondern wird überall gesetzt, w« der Staat als Einheit be-

zeichnet werden soll. Es ist wie der hiefür in der technischen

Sprache ausschliesslich verwendete Ausdruck, so auch der ein-

zige, mittelst dessen adjectivisch (publicKs) Personen und Ge-

genstände bezeichnet werden als zum Staate gehörig i). Immer

und nothwendig bedeutet populus die Bürger in ihrer Gesammt-

heit, späterhin also, im Gegensatz zu der die Patricier aus-

schliessenden Bezeichnung plebs, in der Rechtssprache die patri-

cisch-plebejische Bürgerschaft 2), in der gewöhnlichen Rede das

Volk im Gegensatz zu den Vornehmen ^). Da nach römischer Auf-

fassung, wie wir sehen werden, die Plebejer von Haus aus Bür-

ger sind, so kann wohl unsere Forschung, wenn sie auf eine

Epoche zurückgreift, wo es Plebejer nur als Nichtbürger gab, von

einem bloss patricischen populus sprechen, aber dem römischen

Sprachgebrauch, den wir kennen, läuft dies zuwider^). — Die

Griechen setzen für populus immer o^ao?.

Ausspr. 2, 368) richtig, so hat dasselbe dem "Wortsinn nach keine militärische

Beziehung, womit sich aber immer noch verträgt, dass es im ältesten Gebrauch
dieselbe annahm.

1) Wie der Begriff der souveränen Bürgergemeinde sich an das Wort ge-
knüpft hat, zeigt dessen Behandlung gegenüber der späteren nicht souveränen,

dem Municipium : publica appellatio , sagt Gaius Dig. 50, IG, 16, in complu-
rilus causis ad populum Romanum respicit; civitates enim privatorum loco ha-

bentur, was freilich terminologisch nur selten befolgt wird (C. /. L. X, 787).
In den latinischen Gemeinden der spätesten Zeit wird, wie das Stadtrecht von
Malaca zeigt, publicus ersetzt durch communis, um sie zu bezeichnen als der
mit jenem Begriff verbundenen staatlichen Souveränetät entkleidet.

2) Gaius 1,3: plebs a populo eo distal, quod populi appellatione universi

cives significantur connumeratis etiam patricüs, plebis autem appellatione sine

patriciis ceteri cives significantur. Capito bei Gellius 10, 30: lex est generale

iussum populi aut plebis rogante magistratu . ... in populo cmnis pars civitatis

omnesque eius ordines (^continentur^, plebes vero ea (dicitur^, in qua gentes civium
patriciae non insunt. Festus p. 233: populi com[itia dicuntur, cum patres]

cum plebe suffragium [^ferunt ; populus enim] ex patribus et plebe [constat].

Ebenso p. 33Ö v. scilum populi.

3) Populus wird in dem gewöhnlichen Sprachgebrauch überall gesetzt wo
der ständische Unterschied nicht hervortritt und die Masse der Bürgerschaft,
insonderheit der niederen (populäres') bezeichnet werden soll. Llvius 4, 51, 3:

a plebe consensu populi consulibus negotium mandatur, wo die Plebejer stimmen,
die Bürgerschaft insgemein dies billigt. 5, 51, 11: cooptatos tribunos non
suffragiis populi, sed imperio patriciorum, wo populus die Masse der Stimmberech-
tigten bezeichnet im Gegensatz zu den einflussreichen Einzelnen. 25, 2, 9

:

aediles plebei aliquot matronas avud populum prolri acctisarunt ("ähnlich 25, 3,

16. 37, 58, 1. 43, 8, 9).

4) Dass Livius an einigen im Abschnitt von der Gemeinde der Plebs
erörterten Stellen (1, 36, 6. 3, 71, 3. 6, 20, 11) concilium populi entweder mit
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Zu dem Collectivbegriff populus bildet so zu sagen den Sin- QttMtes

gular quiris, die urspi*üngliche Bezeichnung des Bürgers. Das

früh aus dem gemeinen Gebrauch verschwundene und nur in

einzelnen Formeln und in Derivativen erhaltene Wort hat da-

durch den Anschein eines Eigennamens angenommen, ist aber

ursprünglich appellativisch i). Die Etymologie desselben ist nicht

mit hinreichender Sicherheit festgestellt, um daraus Schlüsse

ziehen zu können 2); in den erhaltenen Formeln wird es, eben

wie populus auf die Bürgerschaft, auf den Bürger in jeder Be-

ziehung angewendet.

Rücksicht auf besondere Verhältnisse oder incorrect von einer beschliessenden

Volksversammlung setzt, rechtfertigt auf keinen Fall die Interpretation dieser

Phrase als Sonderversammlung der Patricier. — Ueher die Formel populus ple-

besque vgl. S. 6 A. 4.

1) Die bei der Leichenansage übliche Formel ollus quiris leto datus (Festus

V. quirites p. 254), die einzige, in avelcher, von Dichterstellen abgesehen, der

(von Dionysius 2, 46 als mangelnd bezeichnete) Singular begegnet , so -wie

der Hüli'eruf porro quirites (die Beispiele bei Hand Tursell. 4, 483) fordern den
Bürgerbegriff und vertragen sich nicht mit dem Localnamen. Quiritare, das

schon die Alten mit diesem Hülferuf zusammenbringen (Varro 6, 68), dürfte,

wie Wilamowitz mir bemerkt, eher einen thierischen Naturlaut nachahmen
(yerris quiritare: Sueton p. 249 Reiff.). Auch findet sich nicht ganz selten

quirites Romani (Liv. 5, 41, 3. 26, 2, 11. populi Romani quirites Plinius 16,

32, 132). Eine Oertlichkeit bezeichnet das Wort nie, denn der Quirinalis

heisst von dem Gott und die quiritium fossae sind die Bürgergräben. Daher
ist die schon bei Varro a. a. 0. vorgetragene und seitdem tralaticische

Ableitung von Cures unmöglich , auch davon abgesehen , dass dessen Bürger

Curenses heissen und dass die luno quiritis so wie der Quirinus, die von quiris

nicht zu trennen sind, mit Cures nichts gemein haben. Als die tribus Quirina

eingerichtet ward, bestand wahrscheinlich schon die Legende, welche die Stadt

der Quirlten mit dem König Tatius von Cures verknüpft, und danach ist sie

vielleicht benannt, obwohl Cures selbst nicht zur Quirina gehört.

2) Für die Etymologie von quirites können unter den vorgeschlagenen nur

zwei Ableitungen in Betracht kommen , die beide bereits im Alterthum auf-

gestellt sind : von dem (freilich nur für diese Etymologie angeführten) sabinischen

Worte cüris Lanze (Varro bei Dionysius 2, 48 als Stammwort für Cures; Ovidius

fast. 1, 292 und sonst), wobei hingewiesen wird auf die sowohl dem Quirinus

(Festus ep. p. 49; Macrobius sat. 1, 9, 16) wie der Juno Quiritis (Plutarch

q. Rom. 87. Rom. 19 ; Festus ep. p. 62 v. caelibari) eignende Lanze und welches

der Bildung nach mit arquites zusammengestellt werden kann ; oder von curia,

welches Wort nicht getrennt werden kann von der Schutzgottheit derselben, der

luno curis (Festus ep. p. 64), curitis, curritis, quiritis (alle diese Schreibungen

sind inschriftlich beglaubigt: Jordan zu Prellers Myth. 1, 278), -iC'jpiTta (Dionys.

2, 50). Auch kann bei diesen Bildungen sowohl Verlängerung des Vocals ein-

treten, wie in prüdens = providens, wie auch Ausstossung, wie in decuria , so

dass die Bildung quirites neben curia nicht unmöglich ist. Danach ist quiris

soviel wie curialis und curia eine Gesammtheit von JBürgern, was dem Gebrauch
entspricht. Ebenso wird die luno curitis mit Recht identificirt mit der luno

populona. lieber die Ableitung bemerkt mir Wilamowitz :
'^ Quirites sind ol rö

'xüpoc iyosxez, quiris ein ^upio; ivjzoö töjv soi'jtoO , ein aÜTdpy.Y]; im aristo-

telischen Bürgerbegriff. Der Stamm hat palatales •/., also ist qu nicht = %,

'sondern das ü, wie noch curia zeigt, stammhaft ; am nächsten steht %otp«vo;'.
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p. R. Qniri- In förmlicher Rede werden die Bürgerschaft and die ein-

zelnen Bürger neben einander gestellt i) und zwar coordinirt:

populus Romanus quirites ^] , wofür später vielleicht auch populus

Romanus quiritium^) in Gebrauch gekommen ist.

Wenn populus gesetzt wird neben plebes^ was in einer An-

zahl älterer Formeln sich findet ^j, oder neben senatus, was in

der spätem Republik und dem Principat gewöhnlich ist, wechselt

» es darum die Bedeutung nicht und bezeichnet nicht etwa die

Bürgerschaft mit Abzug der Plebs oder der Rathsmitglieder, son-

dern, eben wie in populus Romanus quirites, die Gesammtbürger-

schaft so wie die Plebs, resp. den Gemeinderath. Es entspricht

jene Wendung dem lex sive id plebi scitum est, diese dem senatus

consultum populique iussus. Der ersteren Formel liegt zu Grunde,

dass der Wille des Staats wie durch den Beschluss der Ge-

sammtbürgerschaft, so auch durch den der Versammlung der

Plebs, der zweiten, dass derselbe auch durch den des Senats

zum Ausdruck kommt.
Civt\ Mit populus und quiris decken die Bezeichnungen civitas (in

dem Sinne von Bürgerschaft) und civis begrifflich sich voll-

ständig; die Etymologie derselben ist gleichfalls nicht aufge-

1) Formel der Kriegserklärung bei Liv, 1, 32: quod populi Priscorum
LatinoTum hominesque Prisci Latini adversus populum Bomanum quiritium fecerunt.

2) Die Arvaltafeln schreiben nie anders, zum Beispiel in der Indictions-

formel der J. 87. 101. 118. 120. 155. Pius b, ferner p. CXXX J. 91 — p.

CLXXVIII. CLXXX unter Marcus — p. CCVI J. 218. Ebenso Fabius Pictor

bei Gellius 1, 12, 14 und die Compitalienformel Gell. 10, 24, 3 = Macrobius

1, 4, 27. Die Copula (jpopulus Romanus quiritesque) , die in guter Zeit bei

Complementarbegriifen veie diese sind fehlt, tritt hinzu bei Livius 8, 6, 13 und
Festus ep. p. 67 v. dici.

3) Varro 6, 86; Livius 1, 32 (A. 1). 8, 9, 8. 41, 16, 1. Ganz sichere

Belege fehlen ; die Formel wurde, wie die Arvaltafeln zeigen, gewöhnlich bloss

mit den Anfangsbuchstaben geschrieben und leicht können der Abschreiber oder
der Schriftsteller selbst falsch aufgelöst haben.

4) Wie die Verbindung populus plebesque zu fassen sei , lehrt die

Adresse des Schreibens des Lepidus (Cicero ad fam. 10, 35) : senatui populo
plehique Romanae, verglichen mit der gewöhnlichen [2, 312] consulibus prae-
toribus tribunis plebei senatui. Es ist dabei gedacht an die durch Schreiben
dieser Art regelmässig veranlasste Antragstellung bei Senat und Volk; und wie
es einerlei war, ob man an den populus adressirte oder an consules prae-
tores, so konnte man auch adressiren an die plebs oder an die tribuni plebis.

Dadurch ist auch entschieden über die ähnliche Zusammenstellung beider Aus-
drücke in Gebetformeln (Liv. 29, 27, 2; Cicero pro Mur. 1, 1. Verr. 5, 14.

36) und Orakelsprüchen (Liv. 25, 12, 10 = Macrob. sat. 1, 17, 28), wogegen
bei Augustus Vermächtnissen populo et plebi (Tacitus ann. 1, 8) jener der
populus Romanus , das Aerarium ist , diese die plebs urbana (vgl. mon.
Ancyr. 2 p_ 59)^ Richtig urtheilt über die Formel Soltau altröm. Volks-
vers. S. 84.
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klärt'). Das letztere Wort hat — vielleicht, wie wir sehen

werden, bei der Umgestaltung des Btlrgerbegriffs aus dem bloss

patricischen in den späteren patricisch - plebejischen — das

verschollene quiris ersetzt 2) und ist daher officiell geworden;

civitas wird zwar auch unbedenklich von der römischen Bürger-

schaft gesagt, aber zur Bezeichnung des Staats technisch nur bei

nicht eigentlich städtischen Gemeinwesen, namentlich für die

gallischen Völkerschaften verwendet 3).

Das Bürgerrecht heisst in der älteren staatsrechtlichen Ter- Caput.

minologie caput. Dieses späterhin im gemeinen Gebrauch zurück-

tretende 4) und nur in gewissen festen Wendungen bewahrte

Wort bezeichnet mit dem ,Kopf' die Persönlichkeit des einzelnen

Bürgers vom publicistischen Standpunct aus gefasst, die indivi-

duelle Rechtsfähigkeit 5). So zahlt der Sclave das Geld für die

Freilassung pro capite^); so wird die Rechtsregel, dass die

Folgen des Privatdelicts die processualisch dafür verantwortliche

Person treffen, ausgedrückt durch die Formel noxa caput sequi-

tur ') ; so ist capüe census wer (nichts als) seine Person bei

1) Corssen Ausspr. 1, 385 vergleicht 7ceip.at und unser Heim ; vielleicht

ist eher an cire, citare zu denken , obwohl dann freilieh bei dem femininen Ge-

brauch (der aber auch mit der Censusformel capita civium Romanorum nicht recht

stimmt) und bei civis sine suffragio die Ableitung vergessen ist.

2) Namentlich deutlich erscheint dies in dem Gebrauch von ius quiritium,

das sich nur in formelhaften Wendungen behauptet, und dem dafür eintretenden

ius civile ; hier erkennt man auch in dem Gegensatz zum ms publicum deutlich

die Beziehung dieses auf den Staat als solchen, jenes auf den einzelnen Privaten.

Dass die Ertheilung des Bürgerrechts an einen Latiner gewöhnlich als Ver-

leihung nicht des Bürger-, sondern des quiritischen Rechts bezeichnet wird

(Ulp. 3, wo die oft in Frage gestellte Identität der civitas Romana und des ius

gwinimm ausdrücklich ausgesprochen wird; Gai. 3, 72; Plinius ad Trai. 5. 11

;

Sueton Claud. 19), während bei den Peregrineu dafür civitas gesetzt zu werden

pflegt, erklärt sich daraus, dass die Erwerbung des römischen Bürgerrechts durch

den Latiner in anderer Weise und sehr viel früherer Zeit in das Rechtssystem

gelangt ist als die Bürgerrechtsverleihung an den Peregrinen.

3) Das zeigt der Sprachgebrauch der Inschriften , namentlich des cis-

alpinischen Galliens (C. V p. 1195).

4) Inst. 1, 16, 4: servus manumissus capite non minuitur, quia nullum

caput habuit setzt nur die Formel fort ; ähnlich wie das horazische capitis minor.

Tributum capitis gehört gar nicht hieher, sondern ist Uebersetzung von

iTTiTcecpaXatov, In den später geläufigen Ausdrücken caput liberum (Gai. 1,

166a und sonst) und caput servum oder servile (Liv. 27, 16, 7. 29, 29, 3) be-

zeichnet caput nicht das Rechtssubject, sondern den Menschen.

5) Nicht das Leben ; der physische Tod ist keine capitis deminutio und

die causa capitis trifft nicht nothwendig das Leben, immer aber die bürgerliche

Existenz.

6) Plautus Pseud. 225 Ritschi, Fers. 36 Ritschi, Poen. prol. 24;

Seneca ep. 80, 4.

7) Gai. 4, 77 und sonst. Bei Sclavendelicten darf nicht an das dem
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der Schätzung anmeldet; capita civium Romanorum die rechts-

und also im Allgemeinen waffenfähigen Bürger der Schätzung

[2, 400]; iudicium capitis der Prozess, bei dem die bürgerliche

Persönlichkeit, Leben oder Bürgerrecht auf dem Spiele steht;

capitis deminutio der Verlust i) des Bürgerrechts 2). Als Gegen-

satz des Caput im staatsrechtlichen Sinn ist immer gedacht die

Rechtlosigkeit des Sclaven oder des nicht durch Vertrag ge-

schützten Fremden. Im Sprachgebrauch des Privatrechts bezeich-

net das Wort die privatrechtliche Freiheit und capitis deminutio

den Verlust derselben, als v^elcher auch der Wechsel der pri-

vatrechtlichen Unfreiheit [betrachtet wird 3). In der neueren

staatsrechtlichen Terminologie wird, von jenen festen Redensarten

abgesehen, caput ersetzt durch civitas, womit nicht bloss, wie

wir sahen, die Bürgerschaft, sondern auch das Bürgerrecht aus-

gedrückt wird^).

Sclaven mangelnde caput gedacht werden, sondern daa caput dessen ist gemeint,

gegen den die Klage sich richtet, also das des zur Zeit der Klagerhebung be-

sitzenden Herrn oder nach der Freilassung das des Freigelassenen.

1) Deminuere heisst wegnefimen , veräussern (z. B. de bonis deminuere
aliquid), nicht schwächen. Auch kann man um die Persönlichkeit verkürzt, aber

dieselbe nicht geschwächt werden; sie ist oder sie ist nicht.

2) Die römischen Juristen haben, um ihre drei divisiones der Personen
in liberi servi, cives Latini peregrini, sui et alieni iuris daran anzulehnen, mit
Verdunkelung des Begriffs drei Grade der capitis deminutio aufgestellt, obwohl
sie selbst diese mehrfach auf zwei zurückführen und zurückführen müssen,
weil dem späteren Privatrecht Freiheit und Bürgerrecht zusammenfällt. In der
That sind es nicht zwei Grade, sondern zwei verschiedene, obwohl correlate

Rechtsbegriffe, der publicistische des Bürgerrechts und der privatrechtliche

der Selbständigkeit (sui iuris); hält man dies fest, so ist alles einfach und
klar.

3) Wie die staatsrechtliche capitis deminutio eintritt durch die Ver-
wandlung des staatsrechtlich freien Bürgers in einen staatsrechtlich unfreien
Mann , so ist die privatrechtliche der Uebertritt des privatrechtlich freien

Mannes in privatrechtliche Unfreiheit oder auch des privatrechtlich unfreien
Mannes in eine andere privatrechtliche Unfreiheit, also der Eintritt in potestas

manus mancipium, wenn er nicht, wie bei dem Hauskind, durch Geburt herbei-
geführt wird. Also die Lösung der väterlichen Gewalt ohne Begründung eines
anderen Gewaltverhältnisses, wie sie eintritt bei dem Haussohn durch den Tod
des Vaters, bei dem Flamen und der Vestalin durch das Priesterthum, gehören
nicht dazu, dagegen jede Form der Begründung der väterlichen Gewalt abge-
sehen von der Geburt : also die Adrogation ; ferner jede Form der aus der Ehe für
den Mann erwachsenden Gewalt; endlich die causa servilis (die Paulus Dig. 4,

5, 3, 1 incorrect allein nennt), wie sie bei der Adoption und der Emancipation
zu Grunde liegt. Dass in Betreff der Ehe die coemptio hervorgehoben wird
(Gai. 4, 38), beweist nicht, dass Confarreation und Verjährung nicht dieselbe
Rechtswirkung erzeugten; diese kam früh ab und jene änderte späterhin den
Personalstand nur ad sacra (Gai. 1, 136), während die Coemption in ihrer flc-

tiven Anwendung länger praktisch blieb.

4) In dem jüngeren civilistischen Sprachgebrauch tritt Status für caput
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Die Bürgerschaft wird gebildet durch eine Anzahl von Ge-

schlechtern und es muss jeder Bürger einem derselben als freier

Mann angehören. Wir wenden uns dazu den Begriff des Ge-

schlechts und die doppelte Art der Zugehörigkeit zu demselben,

das heisst die ursprünglichen Begriffe von Patriciat und Plebität

darzulegen.

Die Gesammtheit der zu einem Geschlecht vereinigten Per- Geschlecht.

sonen, der Männer wie der Weiber^), heisst den Römern gens^),

wie populus die Gesammtheit der Bürger. Der einzelne Ge-

schlechtsgenosse, dem quiris oder civis entsprechend, heisst

gentilis^), woraus weiter, wie civitas aus civis, die mit gens

ein, wie zum Beispiel die private Status quaestio der criminellen causa capitis

entspricht; im publicistischen aber wird dies Wort nicht verwendet.

1) Dem Weib Ist das Bürgerrecht von der römischen Theorie stets zu-

geschrieben worden ; es zeigt dies vor allem die in der Nomenclatur auf Frauen

wie auf Männer gleichmässig bezogene Gentilität, nicht minder aber die steuer-

und erbrechtliche Stellung der römischen Frau. Von Verleihung des Bürger-

rechts an Frauen giebt Beispiele Cicero pro Balbo 24, 55. Der Mangel der

politischen Rechte schliesst das Bürgerrecht nicht aus.

2) Wo an die politische Ordnung gedacht wird, also in Beziehung auf

die inneren Verhältnisse, bezeichnet gens die durch die gleiche Herkunft po-

litisch vereinigten Individuen ; wo dagegen abgesehen wird von den staatlichen

Verhältnissen, also in Beziehung auf das Ausland, die nach ihrer physischen

Beschaffenheit als gleicher Herkunft erscheinenden Individuen; es ist immer
derselbe Begriff, nur denkt man bei der gens lulia an die Nachkommen des

ersten lulus , bei der gens Numidarum an den ersten , der numidisch redete

und numidisch aussah. In dem letzteren Sinn sind die gentes überhaupt das

Ausland, wie in den alten Wendungen ubi gentium, ius gentium. — Stirps,

eigentlich die Wurzel und daher was aus der Wurzel sich entwickelt, unser

Stamm , deckt sich in der Anschauung mit gens , aber dafür wird es nur ge-

setzt, wo das politische Wort vermieden werden soll; wir kommen darauf

zurück bei der plebejischen Gentilität. — Oenus ist nicht wie gens eine

durch die Geburt zusammengehörige Mehrheit von Personen, sondern zunächst

das angeborene, dann überhaupt das Merkmal einer Person, also die Eigenart

des Menschen überhaupt {ßenus humanuni) , der Nationalität (genus Numida-

rum'), der Herkunft (nobili genere natus), der angeborenen oder anerzogenen

Besonderheit , insofern unserem Stand , Klasse entsprechend (jgenus agreste,

genus miliiare; Livius 8, 20, 4: opiftcum vulgus et sellularii, minime militiae

idoneum genus; 10, 21, 3: dilectus omnis generis homtnum; 40, 51, 9: muta-

runt suffragia regionatimque generibus hominum caustsque et quaestibus tribus

discripserunt ; Cicero ad Att. 2, 19, 2 : Omnibus gtneribus ordinibus aetatibus

offensus). Es steht auch für politische Qualiflcation; so bezeichnet Festus ep,

V. municipium p. 127 als genus hominum die durch den italischen Krieg ent-

standenen Neubürger und Laelius Felix bei Gellius 15, 27 die genera hominum
als Fundament der Curienordnung , wo er die Geschlechtsgenossenschaften

meint, aber den Ausdruck gentes vermeidet, um die plebejischen stirpes nicht

auszuschliessen. Daraus entwickelt sich dann die allgemeine Verwendung von

genui für die Kategorie jeder Art.

3) Die durch das Vorzugsrecht der nächsten Geschlechtsgenossen bei

der Erbfolge herbeigeführte Beschränkung des Begriffs auf solche, die weder

sui noch adgnati des Verstorbenen sind (si adgnatus nee escit, gentiles famiUam
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sich deckende Complexbezeichnung gentüüas^) entwickelt ward.

Das seiner Ableitung nach durchsichtige Grundwort ruht auf dem
Begriff der Erzeugung, und zwar in dem rechtlichen Sinne der

die Gewalt des Vaters über den Sohn begründenden Zeugung.

Daraus gehen die beiden Begriffe des Hauses ^j und des Ge-

schlechts hervor: jenes sind die in der Gewalt eines lebenden

Ascendenten vereinigten Freien, dieses die Freien, welche in

einer solchen vereinigt sein würden, wenn keine Todesfälle ein-

getreten wären ^). Aber von diesen beiden correlaten und an

sich gleich klaren und festen Begriffen ist der zweite nur bis

zu einem gewissen Grade des Beweises fähig. Wie sorgfältig

auch die Geschlechtsgenossen die Erinnerung an die Ascendenten

und die Verknüpfung der verschiedenen Descendenzen im Ge-

habento'), darf nicht so aufgefasst werden, als würde damit den sui die Agnatioii

und den sui und adgnati die Gentilität abgesprochen.

1) Wie civitas für Bürgerschaft und Bürgerrecht, steht gentilUas sowohl
für die Gesammtheit der Geschlechtsgenossen (Varro bei Nonius p. 222 M. :

omnes Tarquinios eicerent, ne quam reditionis per gentilitatem spem haberent;

Plinius paneg. 39; Victor viri ill. 24: gentüitas eius Manlii cognomen eiuravit)

wie häufiger das Geschleehtsverhältniss und das Geschlechtsrecht (Varro de l. l.

8, 4; Cicero de orat. 1, 38, 173. c. 39, 176; Plinius paneg. 37 und sonst).

2) Seltsamer Weise fehlt der lateinischen Terminologie ein mit populus

und gens gleichstehendes Wort für das Haus. Die sui sind die Hausange-
hörigen; aber der Hausherr, dem sie angehören, ist dabei ausgeschlossen.

Familia ist das Hauswesen, zunächst das Gesinde, demnächst das Vermögen
überhaupt; der Hausherr und die sui beherrschen das Hauswesen und heissen

in dieser Beziehung pater mater ßlius familias, aber zur familia selbst gehören
sie nicht und das Haus heisst nicht also (S. 16 A. 2). Dagegen wurde in

späterer Zeit familia verwendet als Complexbegriff bald für einen Theil der Ge-
schlechtsgenossen, wovon weiterhin (S. 16 A. 2) die Rede sein wird, bald für das

Geschlecht selbst. Cicero in Pis, 23, 53 nennt den Piso familiae non dicam
Calpumiae, sed Calventiae dedecus, Labeo (bei Festus v. popularia p. 253) die

gentilicischen Sacra certis familiis attributa (ebenso AureUa familia das. p. 23

;

Nautiorum p. 166; von den angeblichen Potitiern p. 237), Ulpian Dig. 50, 16,

195, 4 : appellatur familia plurium, personarum,, quae ab eiusdem ultim.i genitoris

sanguine proficiscuntur, sicut dicimus familiam luliam. Ganz gewöhnlich wech-
seln gens und familia bei Livius (1, 7, 12. 2, 41, 10. 3, 25, 3. 38, 59, 11
vgl. c. 58, 3) und bei Tacitus {ann, 6, 51. 11, 25. Mst. 2, 48).

3) Am klarsten spricht diese Anschauung Varro aus 8, 4: ut in ho-

minibus quaedam sunt agnationes ac gentilitates sie in verbis : ut enim ab Ae-
milio homine (so Becker, homines die Hdschr.) orti Aemilii {ac tilgt Spengel)
gentiles , sie ab Aemilii nomine declinatae voces in gentilitate nominati. Der
perverse Gedanke, dass gens nicht einen Verwandtschaftskreis bezeichnet,

sondern einen politisch willkürlich abgegrenzten District, wird heutzutage keiner

Widerlegung bedürfen ; was Geschlecht heisst, ist es allerorts ursprünglich auch
gewesen. Allerdings können zum Verwandtschaftskreis durch allgemeine Nor-
men oder besondere Festsetzungen auch Nichtverwandte hinzutreten, und denk-
bar ist eine willkürliche Zusammenlegung oder Theilung der vorhandenen
Geschlechtsverbände; aber das Fundament bleibt unter allen Umständen die

auf der Geburt ruhende Vatergewalt.
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dächtniss zu wahren bemüht sein mögen i), es versagt nothwen-

dig jenseit einer gewissen Grenze die Möglichkeit des Beweises;

und da politisch und privatrechtUch an die Geschlechtsgenossen-

schaft der Personalstand geknüpft ist, bedarf nicht der Begriff,

aber das Beweisverfahren der Ergänzung durch eine Rechtsver-

muthung. Diese wird gegeben durch das nomen, das heisst das

Kennzeichen des Geschlechts, und ist in dem Sinne zu fassen,

dass für diejenigen Bürger 2), welche das gleiche tiomen lühren,

die Rechtsvermüthung der Abstammung von einem allen gemein-

schaftlichen ältesten Vorfahren besteht '^). Dabei hat man
allerdings eine gewisse Regelung der Geschlechtsstellung durch

die Gemeinde vorauszusetzen; für jeden Bürger musste die

ausschliessliche Zugehörigkeit zu einem Geschlecht entweder no-

torisch feststehen oder durch Rechtsverfahren festgestellt werden

können, auch bei der Aufnahme eines neuen Geschlechts in die

Bürgerschaft bestimmt werden, welche Individuen berechtigt

seien diesem sich zuzuzählen und zum Beispiel den Namen der

Claudier als bürgerlichen zu führen und zu vererben. Aber

nach allen Spuren hat die römische Gemeinde in die Geschlechts-

verhältnisse nicht anders eingegriffen als durch Regulirung des

Beweisverfahrens und ist die eheliche Zeugung das ausschliess-

liche Fundament des Geschlechtbegriffs von Hause aas gewesen

und immer geblieben.

Somit bestand nach ältester Ordnune; die Büreerschaft zu ZaM der Ge-
schlechter.

jeder Zeit aus einer gewissen Zahl von Geschlechtern ebenso wie

aus einer gewissen Zahl von Individuen; das Zutreten oder Er-

löschen eines Geschlechts verschiebt deren Gesammtzahl wie Ge-

1) Ob die Römer hierin sich vor anderen Stämmen ausgezeichnet haben,
kann bezweifelt werden. Dass nomenclatorisch die Ascendenz anfangs gar nicht,

späterhin nur in beschränkter Weise zum Ausdruck gelangte , wird in dem
Abschnitt vom Namenrecht gezeigt werden. Die Stammbäume [1, 430] sind

gewiss sehr alt, scheinen aber doch mehr den Zweck gehabt zu haben die

Nobilität als die Abstammung allgemein zu constatiren.

2) Dabei ist daran zu erinnern , dass , wie später weiter ausgeführt
werden wird, für diese primitive Zeit Bürger nur der Patricier, also der das

gleiche nomen führende Plebejer als Nichtbürger ausgeschlossen ist. Wenn
Cicero der A. 3 gegebenen Definition beisetzt: non est satis und dann die In-

genuität ohne Grenze nach oben fordert, so ist das für die patricisch-plebejische

Bürgerschaft richtig; für die rein patricische genügt der Hauptsatz.

3) Die tralaticische Definition lautet bei Cicero top. 6, 29 : gentiles

sunt inter se qui eodem nomine sunt, bei Cincius (Festus ep, p. 94 v. gentilesy.

gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur.



_ 12 —
burt und Tod die Zahl der Bürger i)

, für die Integrität der

Gemeinde aber kommt weder dieses noch jenes in Betracht 2).

Mit dieser Auffassung stimmt die Tradition überein. Die Legende

setzt wohl für die älteste Zeit hundert Häuser an und fasst deren

Häupter als die ursprünglichen Senatoren, entsprechend der alten

auch in den Institutionen fest ausgeprägten Normalzahl des

Senats; aber nirgends wird gesagt, dass der Häuser auch hun-

dert bleiben und dass jedes aus dem Haus entwickelte Ge-

schlecht dauernd durch einen Senator vertreten worden sei;

vielmehr wird dies dadurch ausgeschlossen, dass nach der Auf-

fassung der Annalisten dem König von jeher die freie Wahl des

Senats zusteht. Unsere Forschung geht darüber hinaus und

schliesst aus jener Construction und aus anderen Indicien auf

eine älteste dauernde Zusammensetzung des Senats nach Ge-

schlechtern; aber wenn diese der Ueberlieferung unbekannte

Hypothese das Richtige trifft, so folgt daraus nur, dass für den

ursprünglichen Senat jene Normalzahl nicht bestanden hat und

dieselbe erst aufgekommen ist als, auf jeden Fall in einem sehr

frühen Stadium der Entwickelung, an die Stelle der Geschlechts-

vertretung die Königswahl getreten ist. Beides zu vereinigen

und auf die Curie zehn Geschlechter zu rechnen ^l ist weder

1) Wenn die Annalisten berichten , dass , als nach Abschaffung des

Königthums zueist Plebejer in den Senat berufen wurden, deren 164 eintraten

lind damit der Senat wieder auf die Normalzahl von 300 gebracht ward (Festus

V. qui patres p. 254; Plutarch Popl. 11), so kann dies freilich erfunden sein

nach dem Muster der 527 Sabinerinnen des Antias. Aber vielleicht liegt

der Ziffer zu Grunde, dass die Analyse der vollständigen Magistratstafel 134 in

republikanischer Zeit existirende Patriciergeschlechter ergab. Wir vermögen
deren höchstens 50 bis 60 nachzuweisen (röm. Forsch. 1, 121). FamUiae
Troianae, über welche Varro (Servius zur Aen. 5, 704) und Hyginus (ders.

das. 5, 389) , auch wohl Messalla Corvinus (Schrift de famüiis : Plinius h. n.

35, 2, 8) schrieben, gab es in augustischer Zeit noch etwa 50 (Dionys. 1, 85:
m oe dv TOUTOi; . . . txavov . . . xö ÖTto toü xparfaTou •^st}i[j\\i.w , iv. hk toü

Tpojixoü xö to^fzsiaTOLrow Sy) vo(j.iC6[xevov, d; O'j xai •^e'^eai xive; exi repiTjaav ei;

il)-i , T:evxTiy.ovxa jj.aXiox' ol->coi); wir vermögen für diese Epoche nur etwa 14
patricische Geschlechter (Y^veat) und etwa 30 Familien (olxot) nachzuweisen
(röm. Forsch. 1, 122).

2) Scharf tritt dies hervor bei Festus p. 245 : publica sacra quae pu-
blico sumptu pro populo fiunt quaeque pro montibus pagis , curiis . saceUis : at

prioata, quae pro singulis hominibus, famüiis, gentibus fiunt. Dionysius 2, 65 :

8tatpo'j[j.evoi Siyjfj xot t£pa xal xa (xev aüttüv %oiva roioüvxe; '/.cd jroXixtxa, xd
hk Xhia Y.a\ o\j'('(£'^i7.d. Ebenso setzt Livius 1, 52, 4 den publica sacra die

gentilieia entgegen.

3) Die decuriae des Dionysios sind nacli ihm Theile des ältesten Volks-
heers und werden bei der Curienordnung zur Erörterung kommen; mit den Ge-
schlechtern verknüpft sie die Ueberlieferung nicht, — Es findet sich auch eine
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durch die Ueberlieferung angezeigt noch mit dem klaren Begriff

des Geschlechts und seiner Stellung im Staate vereinbar.

Da der Begriff der Geschlechtsgenossenschaft auf der die Patves,

väterliche Gew^alt begründenden Geburt beruht, so heissen die

Geschlechtsgenossen wie genUles, so auch patres, insofern sie,

und sie allein, Väter sind oder sein können ^j, oder adjectivisch

pcäricü, insofern sie, und sie allein, einen Vater haben 2). Die

erstere Bezeichnung wird den Geschlechtsgenossen im Gegensatz

zu der ausserhalb der Gentilität stehenden plebs im Zwölftafel-

recht beigelegt 3).

Ansetzung von 1000 Geschlechtern: gentilicia nomina, heisst es in der Schrift

de nominibus 3, Varro putat fuisse numero miUe, praenomina circa triginta.

Die letztere Zahl beruht auf empirischer Zusammenzählung, aber schwerlich die

erstere, da circa fehlt und die Zahl rund ist. Indess in unsern Schemaziifern

giebt es für diese Zahl keinen Anhalt; denn die Zahl 1000, die für die Häuser

der Zehncuriengemeinde angesetzt wird (Plutarch Rom. 9), passt nicht für die

Geschlechter, und ferner dürfte Varro, neben der der Empirie seiner Zeit

entnommenen Zählung der Vornamen, die der Namen auf die Dreissigcurien-

gemeinde bezogen haben. Wie dem aber auch sei, eine bleibende Normalzahl

hat Varro für die Geschlechtsnamen so wenig berichten wollen, wie für die

Vornamen.
1) Vgl. Ulpian Dig. 50, 16, 195, 2: pater familias rede hoc nomine

appellatur, etsi filium non habeat : non enim sotam personam eins, sed et ius de-

monstramus : denique et pupillum patrem familias appellamus. Dass hienach

die älteste politische Verwendung des Wortes an die physische Bedeutung
unmittelbar anknüpft, spricht zu Gunsten dieser Auffassung. Sie findet sich

auch bei den Alten (Plutarch q. R. 58: xou; [asv i^ ö.p'/fi'i
xaTav£ij.7j&evTa« utio

Toü 'Pcu'x'jXo'j TtaTepac iv-aXo'Jv -/al TraTpmo'J?, oTov eÜTtaxpiSai; ov-a? itaTepa?

oiÜTÖJV eyovTa? dTrooel^ctt)
;

gewöhnlich aber wird angeknüpft an die väterliche

Liebe (Cicero de re p. 2, 8, 14: appellati sunt propter caritatem patres. Festus

ep. p. 246 : patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes attribuerant

tenuioribus ac si liberis propriis ; Victor viri ill. 2, 11: centum senatores a pie-

tate patres appellavit) oder an das Alter und dessen Vorzug im Rathertheilen

(Sallust Cat. 6, 6 : ei vel aetate vel curae similitudine patres appellabantur

;

Festus p. 339: senatores .... Romulus elegit centum, quorum consilio rem

publicam administraret, itaque etiam patres appellati sunt; Liv. 1, 8, 2: patres

. . . ab honore . . . appellati'). Alle alten Etymologien gehen aus von der Be-

ziehung des Wortes auf den Senat, späterhin der einzig technischen.

2) Diese Auffassung des für jeden lateinisch Sprechenden durchsichtigen

Wortes ist der ganzen Ueberlieferung gemein. Die zweite Hälfte desselben hat

wohl den älteren Juristen als das einfache Suffix gegolten ; die in augustischer

Zeit auftretende Spielerei, dass patricii seien qui patrem eiere possent {Liv. 10,

8, 10; Plutarch a. a. 0.), kommt der Sache nach auf dasselbe hinaus. Dass

das Wort nicht bloss im Plural, sondern auch im Singular gebraucht wird, wie

Becker behauptet hatte, hat Christensen im Hermes 9, 208 nachgewiesen. —
Die Griechen behalten meistens (so Diodor und Dionysius) das lateinische Wort

bei ; Plutarch und Dio setzen dafür eÜTraTpiSv]?.

3) Die Decemvirn untersagten nach Cicero de re p. 2, 37, 63 conubia

. . . ut ne plebi et patribus essent, nach Livius 4, 4, 5, ne conubium patribus

cum plebe esset, und wenn Gaius (Dig. 50, 16, 238) im sechsten Buche seines

Zwölftafelcommentars , in welchem die Interpretation eben dieses Satzes vor-

kommen musste, sagte : plebs est ceteri cives sine senatoribus, so commentirt er
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In der jüngeren Terminologie hat patres im technischen

Gebrauch eine engere Bedeutung angenommen: wo immer sie

nachher in der juristischen Sprache begegnen, bezeichnen sie

den Senat, insofern oder viehiaehr so weit er patricisch ist').

Dass die Gentilen überhaupt nicht mehr patres genannt wurden,

zeigt sich theils darin, dass nie der einzelne Geschlechtsgenosse

pater heisst, w^elche Einschränkung nur erklärlich ist bei Fixirung

des Wortes auf eine allein als Gesammtheit fungirende Körper-

schaft; theils in der sehr alten an den engeren Begriff anknüp-

fenden Conventionellen Etymologie der ursprünglich gleichbe-

deutenden Wörter patres und patricü. Die römische Vollbürger-

schaft, so wird gelehrt, bestand ursprünglich aus hundert Familien,

deren Väter, die patres, die mehr oder minder concret gedachten

Stammväter der einzelnen Geschlechter, den Rath, deren De-

scendenten, die patricü, mit jenen die Bürgerschaft bilden 2] oder,

wie dies auch ausgedrückt wird, der Begriff des patricius in dieser

ursprünglichen Beschränkung deckt sich mit dem späteren in-

genuus^]. Es beruht diese etymologische Fabel sprachlich auf

dem richtigen Gefühl, dass patres und patricü sich zu ein-

ander verhalten wie dediti und dediticü, und sie bringt auch in

der diesen Rechtslegenden eigenen quasihistorischen Exemplifi-

cation das Wesen der Geschlechtsordnung zu klarem Ausdruck.

deutlich dieses Wort. Ich habe die Beweiskraft dieser Stellen in den R. F.

1, 228 nicht richtig gewürdigt.

1) Dies beweisen die technischen Redensarten patres {et) conscripti,

patres auctores fiunt, der Rückfall der Auspicien ad patres im Falle des Inter-

regnum (1, 91), die Prodition des Interrex a patribus [1, 630]. Rom.
Forsch. 1, 227.

2) Cicero de re puhl. 2, 12, 73 : ille Romuli senatus, . . . quibus ipse rex

tantum tribuisset, ut eos patres vellet nominari patriciosque eorum liberos. Liv.

1, 8: (Romulus) centum creat senatores . . . patres . . ab honore patriciique

progenies eorum appellati. Dionys. 2, 8: to'j? iTiicfaveii; zatot ^i'^oi %ai 6i'

dpexTjv dTiaivo'jfA^vo'j; v.at yp-r][jLa3iv . . . euTTÖpo-JC, olc ffi-q TiaToe? r^oav, oito-

ptCev dr.b töjv davipiojv v.al totTreivcuv -/.al cxTröpojv, ixaket hk. tcj; (j.£v dv t^ xa-
Ta5e£0T£pa tu^yj izkq^do'ji; . . . ota Taüxac rd; akion; "icXYjöfjvai cpaat toÜ; dvopot;

dxeivo'j; Trat^pac y.ai Ix^ovou; aÜTöjv Tcottputoyc.

3) Dies und nicht mehr meint Cincius in der Schrift de comitiis (bei

Festus p. 241) : patricios . -. . eos appellari solitos
,
qui nunc ingenui vocantur.

wovon wohl auch Livius 10, 8, 10 abhängt: patricios primo esse factos . . .

qui patrem eiere possent, id est nihil ultra quam ingenuos. Dies trifft für die

romulische Legende vollständig zu ; im Uebrigen aber sagen weder diese Stellen,

dass ingenuus für patricius stehen kann, noch wird das Wort sonst so gebraucht

;

vielmehr gehört ingenuus der plebejischen Begrenzung des Makels der Liberti-

nität an und bezeichnet im technischen Gebrauch nicht, wie patricius, den, unter
dessen Ascendenten kein Freigelassener ist, sondern früher den Bürger, der zwei
freie Ascendenten hat, später jeden nicht Sclave gewesenen Bürger [1, 459].
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Auch hier aber erscheinen die patres in der jüngeren Bedeutung

des Patriciersenats.

Wenn in der nicht technischen Sprache diese Bezeichnung

bald für die Patricier schlechthin, bald für den patricisch-plebe-

jischen Senat gesetzt wird, so ist beides nichts als nachlässige

Uebertragung a potiori^]. Die merkwürdige Verengerung der

technischen Bedeutung des Wortes hängt dagegen zusammen mit

der veränderten Stellung des Patriciats in dem patricisch-plebe-

jischen Staate. Die Geschlechtsgenossen als solche gingen auf in die

neue Bürgerschaft und Patriciercomitien gab es nicht mehr. Aber

der patricische Senat behielt wichtige Rechte in seiner Hand,

namentlich die Nomophylakie und das Interregnum; der jüngere

Sprachgebrauch entspricht der den Geschlechtsgenossen in dem
patricisch-plebejischen Senat gebliebenen Competenz. Nachdem
patres die engere Bedeutung des Patriciersenats angenommen hat

und gentiUs in Folge der weiterhin zu erörternden Erstreckung des

Geschlechtsrechts auf die Nichtpatricier auch vom Plebejer gesagt

wird, giebt es für die Gesammtheit der Altbürgerschaft keine

andere genaue Bezeichnung als das ursprünglich, wie gesagt,

nur adjectivisch gesetzte 2) und in der technischen Sprache

nicht häufig verwendete Wort patricii in substantivischem Ge-

brauch.

Da das Geschlecht auf der Blutsverwandtschaft beruht, so Abstufung
des

Stehen die Geschlechtsgenossen zwar alle zu einander in einem gescMecht-°
liehen

Nahverhältniss ; aber dies stuft sich ab nach dem näheren Recht. Nahver-
.

• hältnisses

Diejenigen, die ihre Zusammengehörigkeit positiv erweisen, das

heisst die Zwischenglieder oder nach römischem Ausdruck die

gradus nachweisen können, welche jeden von ihnen von dem

1) Es wird darauf bei dem Senat zurückzukommen sein. Speciell ist

die Terminologie erörtert röm. Forsch, a. a. 0. und ausfülirliclier von Christensen
im Hermes 9, 196 fg. Bei der späteren Verwendung des Wortes für die Pa-
tricier wird freilich der ursprüngliche den Juristen durch das Zwölftafelgesetz
in Erinnerung erhaltene Werth des Wortes mitgewirkt haben. Aber andrerseits

gingen Senat und Patriciat in den Parteikämpfen der früheren Republik so

Hand in Hand, dass für die Annalisten, denen dieser Sprachgebrauch, vom
Zwölftafelgesetz abgesehen, ausschliesslich angehört, nichts näher lag als beide
zu confundiren.

2) So wird patricius verwendet in den proci patricii der servianischen

discriptio classium (Festus p. 264), in magistratus patricii (1, 18 A. 2), calceus

patricius. Das letztere Wort geht zurück auf patres in der engeren Bedeutung,
da dieser Schuh dem Adlichen nur als Senator zukommt; wie denn von pa-
tres auch in dieser Bedeutung keine andere adjectivische Form abge-
leitet wird.
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gemeinschaftlichen Stammvater trennen, die Geschlechtsgenossen

erweis- und zählbaren Grades — die Zeugung giebt dafür die

Einheit — werden als adgnati geschieden von den übrigen,

deren Zusammengehörigkeit nur auf der durch den Namen ge-

gebenen Rechtsvermuthung beruht und bei denen also der Grad

nicht erwiesen und nicht gezählt werden kann. So weit aus der

Geschlechtsgemeinschaft Rechte des einen gegen den andern Ge-

nossen hergeleitet werden, schliesst die Gemeinschaft bewiesenen

Grades die des Gradnachweises ermangelnde, nicht minder aber

innerhalb jener der nähere den entfernteren Grad aus, wogegen

bei gleichem Grade, soweit nicht andere Bestimmungen ein-

greifen, Rechtsgleichheit eintritt. — Wie weit bei mangelndem

Gradnachweis ein näheres Erbrecht angenommen worden ist, lässt

sich in Ermangelung positiver Angaben nicht genügend bestim-

men i). Wohl erkennen wir, dass innerhalb einzelner grösserer

Geschlechter kleinere dem Geschlechte selbst gleichartige Linien

(familiae)^) sich bildeten, welche in ähnlicher Weise wie das

Geschlecht auf ein Linienhaupt als gemeinschaftlichen Ascendenten

sich zurückführten und welche durch das erbliche Gognomen

1) Gaius 3, 17 und Ulpian 26, 1 beschränken sich darauf zu bemerken,

dass in Ermangelung von Agnaten nach dem Zwölftafelrecht die gentiles erben,

sagen aber nichts über die Repartition, weil zu ihrer Zeit die gentUicia iura

ausser Gebrauch waren. Wenn , wie dies weiterhin wahrscheinlich gemacht

werden wird , das Geschlecht in ältester Zeit selber Eigenthum haben konnte

und namentlich der Träger des Grundeigenthums war, so ist die Erbschaft eines

ohne Agnaten Verstorbenen ursprünglich sicher an das Geschlecht als solches

gefallen. Späterhin hat erwiesener Massen eine Repartition stattgefunden (Sueton

Caes. 1 : gentiliciis hereditatibus multatus) ; aber auch dabei kann das nähere

Erbrecht in Betracht gekommen und danach die Quote bestimmt sein. Wenn
Brüder und Brüdersöhne neben einander erbten, standen letztere dem gemein-

schaftlichen Stammvater auf jeden Fall einen Grad ferner als erstere.

2) Familia im Gegensatz zu gens Sallustius lug. 95, 3: Sulla gentis

patriciae nohilis fuit, familia iam prope extincta ; Festus v. publica sacra (S. 12
A. 2); Livius 38, 58, 3: P. Scipio Nasica .... orationem . . . habuit plenam
veris decoribus non communiter modo Comeliae gentis, sed proprie familiae

suae; Sueton Ner. 1 : ex gente Domitia duae familiae claruerunt Calvinorum et

Ahenobarborum; auch wohl Festus ep. p. 94 : gens Aelia appellatur quae ex multis

familiis conficitur. Noch häufiger wird das Wort gebraucht von den factisch

geschlossenen vornehmen Häusern, einerlei ob dies Geschlechter sind oder Theile

von Geschlechtern : so nennt Cicero pro Sex, Roscio 6, 15 familiae die Metelli,

Servilii, Scipiones; so sind auch die familiae Troianae zu verstehen (S. 12 A. 1),

Darauf ist zurückzuführen, dass familia häufig für gens eintritt (S. 10 A. 2).

Wenn bei Livius 9, 29, 10 und Val. Max. 1, 1, 17 die Lesung richtig ist, so

ist familia hier im Gegensatz zu der gens das Haus des einzelnen Familien-

vaters; doch führt die Relation bei Festus p. 237 v. Potilium auf eine abwei-

chende Auffassung und ist dieser Sprachgebrauch sonst nicht nachgewiesen. —
Stirps wird nie in diesem Sinne gebraucht.
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.

ähnlich wie das Geschlecht durch das nomen zusammengehalten

wurden. Indess hat dies Cognomen nie die gleiche Allgemein-

gültigkeit erlangt wie das gentilicische nomen und es fehlt an

Beweisen dafür, dass eine Bechtsvermuthung und damit ein

näheres Erbrecht innerhalb des Geschlechts auf die Linie ge-

gründet werden konnte i).

Dem Geschlecht fehlt die Handlungsfähigkeit. Dass dies von Mangelnde

jeher sich also verhalten hat, soll damit nicht gesagt sein. Wenn fäWgkeit

einstmals jedes Geschlecht als solches im Gemeinderath vertreten schlechter.

war (S. \ 2), so ist ihm damit ein Haupt gegeben, mag dies durch

Aelterrecht oder wie sonst immer bestimmt worden sein. Was
weiterhin über die vermögensrechtliche Stellung der Geschlechter

gesagt werden wird, fordert, wie wir sehen werden, ein ge-

wisses Handeln desselben; und es ist wohl möglich, dass dies nur

Ueberrest einer einstmals weiter gehenden Geschlechtsaction ist.

Es liegt durchaus in der unitarischen Tendenz der römischen

Entwickelung den Elementen des Staats die Sonderaction zu

verkümmern und so weit möglich zu entziehen. Aber das rö-

mische Geschlecht, wie wir es finden, hat eine Vertretung

weder in magistratischer Form noch im Wege der Sammt-

versammlung. Dies Geschlecht ist hauptlos. Jene alte Schema-

tisirung der ursprünglichen Gemeinde setzt Geschlechtshäupter

nur insofern an, als diese darin mit den Hausvätern zusammen-

fallen; da nach dem Tode des Hausvaters die Hauskinder von

Rechtswegen zu Hausvätern werden und es für fictive Erneuerung

der gelösten Hausvaterschaft an jeder Bechtsform mangelt, so ist

die rechtliche Möglichkeit der Geschlechtsvorstandschaft damit

ausgeschlossen. Darum kann die Repräsentation der Geschlechter,

1) Was ich in dieser Hinsicht röm. Forsch. 1, 48 fg. ausgeführt hahe,

bedarf der Berichtigung. Aus der thatsächliehen Verzweigung der Adelsge-

schlechter in mehrere Linien folgt nicht, dass daran ein Sonderrecht sich knüpfte;

entschieden gegen ein solches spricht, dass das erbliche Cognomen erst in recht

später Zeit durchdringt und auch in dieser eine Abweichung davon durchaus

gestattet und nicht selten war. Wenn ein Sulla oder eines Sulla Freigelassener

unbeerbt starb, so werden die Scipiones ausgeschlossen gewesen sein, weil hier

vermuthlich bis an den Anfang der Verzweigung hinauf reichende Stamm-
bäume vorlagen, die Beweis machten; dafür, dass den Sullae innerhalb der

Cornelii ein ähnliches Vorzugsrecht zugestanden habe, wie den Comelii inner-

halb der Bürgerschaft insgemein , überhaupt dafür, dass die familia einen

eigenen zwischen dem agnatischen und dem gentilicischen stehenden Rechts-

titel gegeben, fehlt es an jedem Beweis. Die missverstandene Erzählung Ci-

ceros de or. 1, 39, 176 von dem claudisohen Erbschaftsprozess hat hier viel

Verwirrung gestiftet.

Köm. Alterth. HI. 1
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welche für den ursprünglichen Gemeinderath vermuthet wird,

wenn wir in dem durch das uns bekannte Staatsrecht gezogenen

Kreise bleiben, nicht in der Weise gedacht werden, dass das

einzelne Geschlecht einen Vormann gehabt oder sich gesetzt hat

;

es kann höchstens angenommen haben, dass der König, bevor er

bei der Senatorenwahl freie Hand erhielt, aus jedem zur Zeit vor-

handenen Geschlecht ein Mitglied in denselben einzuwählen hatte.

— Aus dem Mangel des Hauptes folgt nach römischer Auffassung,

welche eine hauptlose Sammtgemeinde nicht kennt, die Unmög-

lichkeit der Vertretung durch die Gesammtheit der Zugehörigen.

Die — wenigstens nach dem späteren römischen Recht sehr weit

erstreckte — Autonomie der Association hat auf das Geschlecht

keine Anwendung gefunden und auch nicht finden können, da die

auf freiem Beitritt beruhende Beliebung auf die rechtlich geschlos-

sene Geschlechtsgenossenschaft nicht passt. Von Beschlüssen der

Geschlechtsgenossen ist in derselben Weise die Rede wie vielfach

von Geschlechtsgebräuchen: wie in jedem Geschlecht gewisse

Vornamen herkömmlich sind, so können auch, wenn einer derselben

entehrt ist, die Geschlechtsgenossen dahin übereinkommen sich

dessen nicht ferner zu bedienen i). Aber nur in dieser einen

Beziehung wird derartiger Geschlechtsabmachungen gedacht
2)

und es fehlt jede Möglichkeit einem solchen Beschluss bindende

Kraft zu verschaffen^).

Privat- Die Rechtssphäre des Geschlechts ist die private, in sacraler
rechtliche

^
a , i

Stellung des Beziehung nicht minder wie in vermöeensrechtlicher. Allerdings
Geschlechts. ^ ^ °

ist es auf dem sacralen Gebiet in ältester Zeit vorgekommen, ja

1) Sueton Tib. 1 : patricia gens Claudia . . . cum praenominibus cogno-
minibusque variis distingueretur, Lud praenomen consensu repudiavit, postquam
e duobus gentUibus praeditis eo alter latrocinii, caedis alter convictus est. — Ci-

cero Phil. 1, 13, 32: propter unius M. Manlii scelus (J. d. St. 370) decreto

gentis Manliae neminem patricium Marcum vocari licet; ebenso Festus ep. p. 125
s. V. M. Manlium und p. 151 v. Manliae gentis; Livius 6, 20, 14; Plutarcli

q. R. 91:d7rcuL«.ox6v cpaoiv elvoct tÜ) oi-/.(o iayioevi MavXtoov övoaa Mapxo'j ^{e^^^ia%a^.

Gellios 9, 2, 11.

2) Geschlechtsgebräuche, wie deren einen Dionys. 9, 22 von den Fa-
biern berichtet, fordern keinen Beschluss. Dass für die durch die Magistratur
erwachsenden Ausgaben (Dionys. 2, 10), für die Lösung aus der Gefangenschaft
(Appian Hann. 28), für Zahlung der Prozessbussen (Dionys. 13, 5; Dio fr.

24, 6) die Geschlechtsgenossen beisteuern, setzt einen Beschluss ebenso wenig
voraus.

3) Insofern bezeichnet Sueton den Act mit Recht als consensus , die

technische Form für die rechtlich unverbindliche Meinung (mon. Ancyr. 6, 14
und dazu mein Comm. p. 146). Mehr kann das decretum bei Cicero und Festus
auch praktisch nicht bedeutet haben; denn es giebt dafür keine Executive.
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vielleicht Regel gewesen die Fürsorge für die einzelnen von der

Gemeinde verehrten Götter bestimmten Geschlechtern zu über-

tragen, so dass die damit verbundene ökonomische Mühwaltung,

vielleicht auch die daraus entspringende ökonomische Belastung

auf die Geschlechtsgenossen überging (2, 63). Indess es ist dies

nichts anderes als die Mandirung eines Geschäfts, wie sie in

der Form des Personalmandats an die Tempelmeister (magistri

fanorum) bis in die Kaiserzeit hinein vorkommt. Der Cultus selbst

wird so wenig an das Geschlecht geknüpft wie die Amtshand-

lung an die Person des Magistrats; es ist sogar zweifelhaft, ob dies

Mandat nicht im Wechsel ertheilt ward. Aber selbst wenn dies

nicht geschehen sein sollte, konnte es dennoch jederzeit von der

Gemeinde zurückgezogen werden; und im Fall des Erlöschens des

Geschlechts erlischt nicht der Cult, sondern es wird für den-

selben von Gemeindewegen anderweitig gesorgt. — Für sich

selbst hat jedes Geschlecht seinen besonderen Gottesdienst, den

der Staat dem Geschlecht so wenig setzt wie dem einzelnen

Bürger, der auf dem Geschlechte steht wie die Götter der Ge-

meinde auf. dieser und mit dem Aussterben des Geschlechts zu

Grunde geht^). Es muss der Geschlechtsgottesdienst, mittelst

dessen auch ein Theil der öffentlichen Culte der in Rom aufge-

gangenen Gemeinden fortbestand 2), in dem alten Palricierstaat

eine Ausdehnung und eine Bedeutung gehabt haben, von denen

die wenigen auf uns gekommenen Nachrichten ^j über denselben

1) Cicero de domo 13, 35 : sacra Clodiae gentis cur intereunt quod in

te est? Vgl. de har. resp. 15, 32: L. Pisonem quis nescit his temporibus ipsis

mäximum et sanctissimum Dianae sacellum in Caeliculo (vielleicht Caeliold) sus-

tulisse? adsunt vicini eins loci; multi sunt etinm in hoc ordine, qui sacrißcia

gentilicia illo ipso in sacello stato loco anniversaria factitarint.

2) Cincius tei Arnobius 3, 38 : solere Romanos religiones urbium su-

peratarum partim privatim per familias spargere, partim publice consecrare. Der

Art mag der Vediovis der genteiles Juliei leege Albana gewesen sein (C. I. L. I. ii.

807). Auch der Apollocult soll Geschlcchtscult der Julier gewesen sein (Ser-

vius zur Aen. 10, 316). Vgl. MacroMus sat. 1, 16, 7.

3) Anschaulich macht diese Sacra das Fragment aus der S. 12 A. 1

angeführten Schrift des Messalla Corviuus (f 9 n. Chr.) bei Plinius h. n. 34,

13, 137: Serviliorum familia habet trientem sacrum, cui summa cum cura magni-

ficentiaque sacra quotannis faciunt : quem ferunt alias crevisse ,
'
alias decre-

visse videri et ex eo aut honorem aut deminutionem familiae significari. Ausser

den 2, 61 erörterten Sacra treten am meisten hervor das sacrificium statum

in Quirinali colle genti Fdbiae (Livius 5, 46, 2. c, 52, 3. 4; Valer. Max.

I, 1, 11 und sonst; Dionys. 9, 19); das der Nautier für die Minerva

(Festus p. 166. 167 v. Nautiorum; Dionys. 6, 69; Servius zur Aen. 2, 166.

5, 704); das sacrificium gentis Claudiae (Festus p. 238 v. propudi; Dionys.

II, 14; MacroMus sat. 1, 16, 7). Gedacht wird auch der feriae propriae

2*
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keine genügende Vorstellung geben. Deutlicher als sie redet die

das ganze Geschlechtswesen durchdringende Beziehung auf die

Gemeinschaft der Sacra i) und reden vor allen Dingen die zur

Aufrechthaltung derselben getroffenen Veranstaltungen 2). Die

verhäitniss religiösen Verpflichtungen des Bürgers haben an sich mit dem
zur Habe. Vermögen nichts zu thun; die Scheidung des sacralen und des

vermögensrechtlichen Kreises, welche im Gräberrecht stets vor-

geherrscht 3) und auch in römischen Localstatuten sich behauptet

hat 4), muss im ältesten Recht allgemein durchgeführt gewesen

sein. Aber da praktisch die Erfüllung der dem Geschlecht obliegen-

den religiösen Pflichten allerdings an dem Besitz der Habe hing,

sicherte die Rechtsordnung diese den der gleichen sacralen Pflicht

unterliegenden Gentüen und hielt das Gut zusammen innerhalb

des Geschlechts. Am deutlichsten zeigt dies die Rechtsbehandlung

des Frauenguts. Die Ehe der Haustochter unterlag nach ältestem

Recht keiner Beschränkung, da sie dadurch aus dem Geschlecht

ausschied und Geschlechtsgut weder besass noch später ererben

konnte. Aber die nicht in väterlicher Gewalt stehende Frau

war bei wichtigeren Einzelveräusserungen an die Zustimmung

sämmtHcher Agnaten nächsten Grades oder in deren Ermange-

lung der Gentilen gebunden. Die Uebertragung ihres Vermö-

gens auf den Ehegatten, welche mit der ältesten Ehe nothwendig

verbunden war, war ihr, wenn sie innerhalb des Geschlechts

heirathete, mit Einwilligung der Vormünder gestattet; zur Aus-

der Aemilier und Cornelier (Macrobius a. a. 0.). Vgl. Dionys. 2, 21. Dass
die Vernachlässigung dieser Sacra selbst eine Capitalklage herbeiführen konnte,
geht aus den [2, 367] angeführten Worten Catos hervor.

1) Gegen die patricisch-plebejischen Mischehen wird eingewendet, dass
dann niemand mehr wissen werde, quorum sacrorum er sei (Livius 4, 2, 6).
Livius 10, 23 : Verginiam A. f. patriciam plebeio nuptam . . . niatronae

,
quod

e patribus enupsisset, sacris arcuerant. Cicero de off. 1, 17, 55 : magnum esi , . .

eisdem uti sacris, sepulcra habere communia. Ders. de domo 13, 36: quae
. . . causa cuique sit adoptionis, quae ratio generum ac dignitatis, quae sacrorum,
quaeri a pontificum coUeglo solet . . . perturbatis sacris, contaminatis geniibus
et quam deseruisti et quam poUuisti factus es . . . filius. Von der sacrorum
detestatio wird weiterhin die Rede sein. Cicero de leg. 2, 22, 55: tanta re-
ligio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse, idque apud
maiores nostros A. Torquatus in gente Popillia iudicavit. Aehnliche Stellen
finden sich In Menge.

2) In seiner Constitution drückt dies Cicero de leg. 2, 9, 22 aus
mit den Worten : sacra privata perpetuo manento, die er c. 19—21 commentirt.

8) Es giebt sepulcra familiaria wie hereditaria (Gaius Dig. 11, 7, 5),
aber jene überwiegen durchaus. Handb. 7, 364.

4) Cato orig. l. II fr. 61 Peter : si quis mortuus est Arpinatis (Ar-
pinum war Bürgergemeinde), eius heredem sacra non sequuntur.
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heirathung aus dem Geschlecht aber bedurfte es eines Gemeinde-

beschlusses *). Das Recht testamentarisch über ihr Vermögen

zu verfügen fehlte der Frau nach ältestem Recht überhaupt, weil

ihr die Comitialgemeinschaft mangelte ; aber auch nachdem durch

das Aufkommen des Privattestaments dies Hinderniss v^^eggefallen

war, blieb das Testirrecht den Frauen nichts desto weniger

schlechthin versagt, so weit sie Geschlechterrecht hatten. Nur

wenn sie kraft eines Gemeindebeschlusses oder was dem gleich

steht aus dem Geschlecht ausheirathete , war ihr gestattet mit

Einwilligung ihres Vormundes zu testiren und erst auf diesem

Umweg gelang es den Juristen das Geschlechtsrecht und die Ge-

schlechtssacra nach dieser Seite hin zu sprengen 2). — Auch

den Männern gegenüber gingen die Satzungen den gleichen Weg.

Dem Geschlechtswechsel wie dem Testament wurden durch den

dafür erforderlichen Volksschluss oder vielmehr durch die für

den Volksschluss erforderliche Einwilligung des Pontificalcolle-

giums Schranken gezogen. Als dann das Testament sich vom
Volksschluss löste und das Testirrecht allgemein ward, stellte

nicht das Gesetz, aber die pontificale Rechtshandhabung oder viel-

mehr Rechtsbeugung 3) , um die Perpetuität der sacra privata

festzuhalten, das der alten Ordnung geradezu widerstreitende

Princip auf, dass die sacra am Vermögen haften und mit dem

1) Liv. 39, 19, 5 bescMiesst der Senat im J. 568, uti Feceniae His-

pallae datio deminutio gentis enuptio tutoris optio item, esset, quasi ei vir testa-

mento dedisset. Dass liienach für die gentis enuptio mehr nöthig war als der für

jede Heirath. einer nicht in der väterlichen Gewalt stehenden Frau erforder-

liche Consens der Tutoren, habe ich bereits Forsch. 1, 9 bemerkt. Dass von
Kechts wegen dafür ein Gesetz gefordert ward, spricht sich aus sowohl in der

Hinweisung auf das Testament, das ja eben ursprünglich Volksschluss war
und stets als solcher gegolten hat, wie darin, dass der Senat dies Recht verleiht.

2) Cicero pro Mur. 12, 27 : sacra interire (maiores) noluerunt: horum
ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa reperti

sunt. Die Frau geht mit einem bejahrten Geschlechtsgenossen (dies wird der

gentis enuptio wegen für die frühere Zeit hinzugesetzt werden müssen) unter

Zustimmung ihrer Vormünder eine Ehe mit manus ein , und lässt sich von
diesem im Testament die gentis enuptio geben. Verwandte Umgehungswege
giebt Gaius an- 1, 114. 115.

3) Die beiden Räthsel, wie das Privattestament die Kraft des Volks-

schlusses erlangt hat, und wie die Haftung für die Sacra von der Person auf

das Vermögen übertragen worden ist, lösen sich vielleicht gegenseitig auf. Die

Pontiflces, die das Comitialtestament in der Hand hatten wie später die Arro-

gation, werden es nicht gestattet haben, wenn die Perpetuität der Sacra nicht

gewahrt war, und das an sich ungültige Mancipationstestament in ihrer recht-

weisenden Thätigkeit dann haben gelten lassen, wenn derErbe die Sacra über-

nahm. Es ist darüber der Abschnitt von den Comitien zu vergleichen.
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Tode des zunächst Verpflichteten auf alle diejenigen übergehen,

welche denselben beerben oder sonst einen beträchtlichen Theil

des Vermögens erwerben^). Wie allgemein die erbliche reli-

giöse Belastung war, zeigt ein Sprichwort, wonach eine Erbschaft

ohne solche anzutreten dem Römer war was uns die Rose ohne

Dornen 2). Werden auch diese Belastungen nicht ausdrücklich

auf die Geschlechtssacra bezogen, so müssen dieselben, wie schon

gesagt ward, den hauptsächlichen Theil derselben ausgemacht

haben, da die Allgemeinheit derartiger Aufwendungen sich nur

daraus erklärt, dass die Patricier im Geschlechtsverband stehen

mussten und, wie wir später sehen werden, auch ein grosser

Theil der Plebejer in demselben stand, Geschlechtsfremde Ver-

mögenserwerber mögen wohl, sofern sie nicht im Stande waren
diesen Sacra selber zu genügen, verpflichtet gewesen sein einem

Geschlechtsgenossen die für die sacra in Abzug kommende Summe
auszufolgen 3)

.

Das älteste Vermögensrechtlich ist das Geschlecht wahrscheinlich für
Personal- ^
eigenthnm. das private Bodenrccht der älteste Träger gewesen. — Nach

sprachlichen wie nach sachlichen Anzeichen hat sich der Eigen-

thumsbegriff" zunächst an dem beweglichen Vermögen entwickelt.

Als technische Benennung des Privatvermögens und der Erb-

masse dient den Römern 'Häuslerschaft' (familia) und 'Vieh-

stand' (pecunia), bald vereinigt*), bald gesondert s), ohne er-

1) Cicero de leg. 2 , 21 , 52 : sacra cum pecunia pontificum auctoritate,

nulla lege coniuncti sunt. c. 19, 48 : haec posthac Qiaec posite haec die Hdschr.)
iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum
memoria occideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia venerit.

c. 20, 50: pontifices cum pecunia sacrac oniungi volunti isdemque [quibus rem] (so
ist dem Sinne nacli zu ergänzen) ferias et caerimonias adscribendas putant.

2) Festus p. 290: [sine sacris hereditas] (ergänzt nach dem mehrmals
hei Plautus vorkommenden Sprichwort) in proverbio dici solet, [cum aliquid
obvenit] sine ulla incommodi appendice, quod olim sacra non solum publica cu-
riosissime administrabant, sed etiam privata, relictusque heres si (sie Hdschr.)
pecuniae, etiam, sacrorum erat.

3) Die Fassung der ohen angeführten Stellen führt allerdings auf per-
sönliche Ueheruahme der sacra durch den Erhen und wer ihm gleichsteht; und
dies war auch wohl die Regel , wenn nach sacralem Hecht der Erbe der be-
stehenden Verpflichtung genügen konnte. Aber exceptionelle Bestimmungen
für den Fall, dass ihm eine hierfür nothwendige Eigenschaft fehlte, können
nicht gemangelt haben. In wie weit Geschlechtssacra durch Nichtgentilen fort-

gesetzt werden konnten, lässt sich nicht bestimmen.
4) Formel für den familiae emptor : familia pecuniaque tua . . . esto mihi

empta (Gai. 2, 104).

5) Familia allein in den erbrechtlichen Bestimmungen der Zwölftafeln 5,

4 Scholl: adgnatus proximus familiam habeto; 5, 5: gentiles familiam habento

;



— 23 —
kennbaren Unterschied der Verwendung; so bestimmt diese

Ausdrücke auf das bäuerliche Anwesen hindeuten, so ent-

schieden zeigen sie , dass namentlich erbrechtlich der Boden

selbst nicht zur Habe gehörte. Ebenso heisst der Eigenthums-

erwerb der 'Handgriff' (mancipium) und ist bei beweglichen

Sachen was er heisst i). Auch bei der Klage auf Rückgabe

des Eigenthums ist der Handgriff vorgeschrieben 2) , obwohl er,

wie die Rechtslehrer selber bemerken, auf Immobilien nicht

oder nur gezwungen angewendet werden kann. Man darf hin-

zufügen, dass der dem Eigenthum zu Grunde liegende Macht-

begriff (potestas manus mancipium) unmittelbar allein auf beweg-

liche Gegenstände, namentlich Menschen und Thiere AnM^endung

leidet, nicht aber auf Grund und Boden. — Der ursprüngliche HereHum.

Ausschluss des Bodens vom personalen Eigenthum wird im We-
sentlichen bestätigt, zugleich aber auch modificirt durch die

römische Legende von der Entstehung des Bodeneigenthums,

dass König Romulus als 'Erbgut' (heredium) jedem Bürger ein

Bodenstück von zwei Morgen gegeben habe 3). Verbinden wir

damit die Thatsache, dass noch nach dem Sprachgebrauch der

Zwölftafeln hortus das Bauernhaus, heredium das dazu gehörige

auch 5, 8 vom patronatischeu Erbrecht etwa: ex ea familia [qui liberatus erit,

eins bona] in eam familiam [revertuntorj; ebenso in den technischen Bezeich-
nungen des Nominalerben familiae emptor und der Klage auf Theilung der
Erbmasse familiae erciscundae. — Pecunia in den Zwölftafeln 5, 7 vom Mündel-
gut : adgnatum gentiliumque in eo {furioso) pecuniaque eins potestas esto ; 5, 3
vom Testament : utl legassit super pecunia tutelave suae rei ; 10, 7 vom Kampf-
preis : qui coronam parit ipse pecuniave eius , wo wohl zunächst an die Rosse
gedacht ist.

1) Gaius 1, 119, wo rem tenens der Handschrift dem aes tenens des
Boethius vorzuziehen ist. 121 : personae . . . item animalia . . . nisi in prae-
sentia sint, mancipari non possunt , adeo quidem, ut eum qui mancipio accipit

adprehendere id ipsum quod ei mancipio datur necesse sit : unde etiam manci-
patio dicitur . . . praedia vero ahsentia solent mancipari. Natürlich ist hier

nur von der Grundidee der Mancipation die Rede ; bei der viel späteren Aus-
gestaltung (RG. 1^, 151) wird, wie dies ja selbstverständlich ist, dieselbe in

erster Linie für Immobilien gefordert.

2) Gai. 4, 16. 17.

3) Varro de re rust. 1, 10, 2: bina iugera, quot a Bomulo primum
divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt : haec

postea centum centuria. Das "Wort heredium kam auch in den Zwölftafeln vor

in der Bedeutung von hortus (Plinius 19, 4, 50), praedium parvulum (Festus

ep. p. 99). Plinius h. n. 13, 2. 7: bina tum iugera populo Romano satis

erant nullique maiorem modum attribuit (^Romulus^. Plutarch Popl. 21 : yjhpw
ixäczm (der einwandernden Claudier) d7i£V£t[ji.e ouolv TiXe&poJV TTotpd töv 'Avicova

7tOTC(ij.6v, TW hk KXauaw TtevTe %il eizooi y^S ISwiCsv. Der bina iugera als

ältesten Ackerlooses gedenken auch Livius 6, 36, 11; Juvenal 14, 163; Siculus

Flaccus p. 153 ; Festus ep. p, 53 : centuriatus ager in ducena iugera distributus,
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Gärtenland bezeichnet, so sehen wir hier in der üblichen histo-

rischen Einkleidung ausgesprochen, dass das Privatbodeneigenthum

sich früher nicht auf den Acker erstreckt, sondern auf Haus und

Garten beschränkt hat und anfänglich diese allein dem Erben

folgen. Diese Aufstellung hat gute an die Benennungen des

Ackermasses angelehnte Beglaubigung und innere Wahrschein-

lichkeit. Da die ältesten sprachlichen und sachlichen Indicien

die Immobilien überhaupt vom Personaleigenthum auszuschliessen

scheinen, so ist dies vielleicht die ursprüngliche Ordnung und

das Bodeneigenthum in der Beschränkung auf das heredium eine

zweite Stufe; doch kann es auch sein, dass bei den Begüterten

dieser Epoche der Sclaven- und Viehstand mehr bedeutet hat

als der Hofgarten und dieser nur darum in den Formeln zurück-

tritt. Andrerseits ist die rechtliche Verschiedenheit des Gartens

vom Ackerland nach glaubwürdigen Zeugnissen noch im Anfang

des 5. Jahrhunderts der Stadt bei der Anlage der Colonie Tar-

racina zur Anwendung gekommen i) und sind die letzten Reste

der Beschränkung der Disposition über die Immobilien auf das

Gartenland wohl erst nach dieser Zeit geschwunden.

Boden- Wenn also es eine Epoche gegeben hat, wo der Boden ent-

des Ge- weder überhaupt im personalen Eieenthum nicht stehen konnte
schlechts.

oder doch ein solches nur für den Gartenfleck zugelassen war,

so muss für das Bodenrecht dieser Zeit ein anderer Träger ge-

funden werden. Wie die alte Legende die rechtliche Stellung

des Ackerlandes, so weit es nicht heredium war, und dessen späte-

ren Uebergang in das gleiche Erbeigenthum sich zure(5htgelegt hat.

quia Romulus centenis civibus ducena iugera tribuit. Die centuria als Flächen-
mass von 200 iugera kommt mehrfach vor (Varro de l. l. 5, 35 — aus ihm
Columella 5, 1, 7 und Isidor 15, 15,7 — : centuria primum a centum iugeribus

dicta est, post duplicata retinuit nomen, was offenbar gegen die andere auch von
Varro gegebene Zurückführung auf die heredia der centum cives zurückstehen
muss; Baibus grom. p. 9q ; Hyginus p. 110; Siculus Flaccus p. 153). Dass
sie sich wahrscheinlich auch auf die ältesten Colonien bezieht, wird im Ab-
schnitt vom Municipalwesen gezeigt werden.

1) Von den Ackervertheilungen an römische Bürger, die auf das Mass
des Äeredium oder ein annähernd gleiches lauten, kommen hier nicht in Betracht

die, bei welchen keiner Deduction gedacht wird (Liv. 8, 11, 14; vgl. C. I. L. I.

p. 88) oder wo die angeblich deducirte Colonie erwiesen ist als flctiv (so Labici

Livius 4, 47, 6; Satricum Liv. 6, 16, 6). Aber einwandfrei scheint der
Bericht Liv. 8, 21, 11 zum J. 425: eodem anno Anxur trecenti in coloniam
missi sunt: bina iugera agri acceperunt. Daraus folgt freilich nur, dass damals
bei der Gründung von Bürgercolonien diese Scheidung noch fortbestand; worauf
in dem Abschnitt von den Bürgercolonien zurückzukommen sein wird.
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ist nicht überliefert i). Denkbar als Träger ist nur entweder

sei es der Staat, sei es, was auf dasselbe hinauskommt, der

Staatstheil, oder aber das Geschlecht; im ersten Fall bliebe das

Ackerland, so weit es nicht heredhim ist, age7' publicus, im zwei-

ten wird es ager privatus 2) . Für die letztere Auffassung sprechen

sowohl die allgemeinen Erwägungen wie die einzelnen Spuren.

Wenn auch die Priorität des Geschlechts vor der Gemeinde

kaum mehr ist als eine zurechtlegende Abstraction zweier in

der That nur zusammen denkbarer Institutionen, so ist unbe-

streitbar diejenige des Geschlechts in dem römischen Gemein-

wesen die ursprünglich mächtigere und weichende, die der Ge-

meinde die ursprünglich schwächere und vorschreitende, dem-
nach nur jenes für das ursprüngliche Bodenrecht der geeignete

Träger. — Zu dem gleichen Resultat führt die Erwägung der

praktischen Ausführbarkeit. Individualbesitz von Sclaven und

Vieh neben dem Sammtbesitz des Bodens ist undenkbar ohne An-
nahme einer factischen Bodentheilung irgend welcher Art. Wie

1) Die über die romulische Adsignation der bina iugera (S. 23 A. 3) vor-

liegenden Nachrichten gehen auf die Rechtsstellung des übrigen Ackerlandes
nicht ein. Die uns erhaltenen Annalen ignoriren die bina iugera nicht bloss,

sondern schliessen sie aus, indem sie die allgemeine Adsignation auf Komulus
zurückführen. AieXwv tyjv y'?/V, sagt Dionysius 2, 7 (vgl. Plutarch Rom. 27),

di xpidxovxa rX'/jpou; laou? exaoxTj cpparpa TtX-^pov dir^S(uv.£v ha, d^eXwv tyjv

dpxoijoav el; ispd -/al t£[ji,£v/] xai Ttva -^al T([j xoi-vcü y'^v xaxiaXiTroiv. Es wird
nicht gesagt, ob das den Curien zugetheilte Land ihnen, also Gemeinland
blieb (denn wie die sacra der Curien publica sind, müsste dies auch der
Curienbesitz sein) oder an die Curialen vertheilt ward; aber das letztere wird
dadurch gefordert, dass dann Numa die Termination einführt (2, 74: vceXsuaa?

l'/daxo) TtspiYpd'Lai x-^jv dauxoü vcx'^oiv %rn oxfjaat Xii%u; iizl xot; Spoi;; daraus
Plutarch Num. 16). Die nachher begegnenden Adsignationen von Gemeinland
sind offenbar nichts als in die älteste Zeit zurückdatirte Ackervertheilungen
der späteren Zeit. Numa: Dion. 2, 62: 6tavei[xa; aüxot? dcp' -qi 'P(«[ji.6Xo?

£x£xxY]xo -/jhprxz %rx\ dizo x"^? OTjfxoatac fxoTpdv xiva iXifrf^ ; Cicero de rep, 2,

14, 26 : agros quos bello Romulus ceperat divisit viritim civibus. — Tullus

;

Dion. 3, 1. — Ancus: Cicero de rep. 2, 18, 33. — Servius: Liv. 1, 46, 1.

Dion. 4, 13, vgl. c. 9, 10. 11. Zonar. 7, 9. — Sp. Cassius: Liv. 2, 41, 2.

Diese Darstellung beschränkt sich also darauf das Privateigenthum aus dem
öffentlichen mittelst der Adsignation abzuleiten und lässt die Adsignation so-

gleich unbeschränkt an die Individuen geschehen ; sie musste also die be-

schränkte individuelle Adsignation, das heredium wegwerfen.

2) Wie früh überhaupt der Eigenthumsbegriff auf den Boden erstreckt wor-
den ist, kann hiebei ausser Ansatz bleiben, um so mehr als die römische Sprache
für das Eigenthum keinen andern alten Ausdruck hat als mittelst des Genetivs
oder entsprechender Adjective. Ager populi oder publicus hat man ohne Zwei-
fel von jeher gesagt so gut wie servus populi und publicus, und der Gewalt-
begriff, wie er in potestas manus mancipium liegt, sich mit dem ausschliess-

lichen Nutzungsrecht des Bodens wohl in sehr früher Zeit zu einem Rechts-
begriff verschmolzen.
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diese sich in Rom gestaltet hat, werden wir nie errathen; noch

weniger errathen, in wie fern in die Vertheilung des Bodens

stabile Ordnungen und Beschlüsse des einstmals wohl mehr als

später handlungsfähigen Geschlechts eingegriffen haben. Man

kann an einen Turnus in der Benutzung der Landloose denken

oder an Attribution des einzelnen Looses auf Lebenszeit oder,

was vielleicht sich am meisten empfiehlt, an dauernde Attribu-

tion einschliesslich der Nachkommen, so dass, da bei dem Er-

löschen der Familie auch das bewegliche Gut an das Geschlecht

zurückfällt, das Fehlen des individuellen Bodeneigenthums nur

in dem Ausschluss des Verkaufsrechts zum Vorschein kommt.

Wie aber auch diese Einrichtung sich gestaltet haben mag, ihre

Handhabung ist, bezogen auf die Bürgerschaft im Ganzen oder

auf die Curie, bei weitem schwieriger als beschränkt auf den

Kreis des Geschlechts. -^ Zu diesen allgemeinen Gründen ge-

sellen sich verschiedene positive Indicien. Die Benennung colo-

nia bezeichnet sowohl die einzelne Bauernwirthschaft wie auch

die Gesammtheit der irgendwo zusammen angesiedelten Bauern;

mehr als die Annahme einer doppelten Grundbedeutung empfiehlt

es sich den mit der späteren Wirthschaftsweise in Widerspruch

stehenden Singular darauf zurückzuführen, dass anfänglich die

coloni als Gesammtheit wirthschafteten. — Dass die Aecker der

Geschlechtsgenossen in ältester Zeit zusammenlagen, ist eine un-

bestreitbare Thatsache. Es wird in dem Abschnitt von den ser-

vianischen Tribus weiter zu erörtern sein, dass die ältesten

ländlichen sämmtlich die Form des Geschlechtsnamens haben

und die Mehrzahl derselben wohlbekannten und zwar ausschliess-

lich patricischen Geschlechtern gehört. Von dem einzigen dersel-

ben, über dessen Zutritt zu der Gemeinde die Annalen berichten,

wird bei dieser Gelegenheit die ursprüngliche örtliche Geschlossen-

heit ausdrücklich hervorgehoben i). — Wenn endlich bei erb-

1) Die Zuwanderung selbst ist zeitlos ; sie -wird unter Eomulus gesetzt

(Sueton Tib. 1), gewöhnlicher aher in das J. 259 d. St. Liv. 2, 16 (vgl. 4,

4) : Attius Clausus , cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, . . . ab Inre-

gillo magna clientium comitalus manu Romam transfugit: his civitas data ager-

que Irans Anienem : vetus Claudia tribus additis postea novis tribulibus qui ex

eo venirent agro appellati (Hdschr. appellata) : Appius inter patres lectus. Nach
Dionysius 5, 40 kommt er cu-pfsveiav te [xf^äXtp dTrciYOfAevo? xal cpiXouc '^'n

TieXaTcii; .... er/. dXaxxoui; TrevTavaoyiXi'tov tou? 8-Xa cplpeiv 0'jva[i.evo'JC . . .

}] ßouX-rj vcat 6 S'rjjxo; et? ts tou? Traxpi-zctou? autöv isi^pa'be xaX ttj? uoXecoc

fjioipav e't'aoev oar^v IßouXexo Xoßeiv eis 'AazaTAVxqs oiziöjv ycbpav xe auxif) Trpoo-
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losem Abgang eines Geschlechtsgenossen dessen Immobilien und

Mobilien an das Geschlecht fallen, so kehren die Immobilien in

die Disposition desselben zurtlck, weil sie eigentlich ihm zu-

stehen; der Sclaven- und Viehstand aber bleibt bei denselben,

weil er einmal dazu gehört, ganz wie es im Stadtrecht von Gortyn

heisst: ,wenn aber Angehörige des Hauses nicht da sind, sollen

die, welche das Loos sind, das Vermögen haben' i).

Ueber die Handhabung des frtlh verschwundenen Bodeneieen- Das spätere^
i r. 1 Erbrecht der

thums des Geschlechts sollte man erwarten emigen Aufschluss Gentiien.

zu finden in einem Ueberrest des alten Sammtbesitzes, dem gen-

tilicischen Erbrecht, da dieses noch in augustischer Zeit praktisch

zur Anwendung gekommen ist 2) und erst von den Rechts-

gelehrten des 2. Jahrh. n. Chr. als abgekommen bezeichnet

wird *) . In Ermangelung von Testamentserben und Agnaten

fällt die Habe des patricischen Gentiien — von der Succession

in das Vermögen des plebejischen wird in dem folgenden Ab-

schnitt die Rede sein — an seine Geschlechtsgenossen *), und

dieselben sind also nach allgemeiner römischer Ordnung auch

EÖTj-Aev i-A TV]? 6Tj|j.oaioi x-^'J [xetalü OiStjvy]; xai üixeTta? (unbekannt), c«; iyoi

oiaveifAat xX-Zipou? «Traoi toT? irepi aÜTov, dtp' (ov xat cpuX-/] xtc ifi-iezo oüv XP'^'^'P

KXauSia -/aXoufxevT). Ebenso Plutarch Popl. 21 (daraus Zon. 7, 13) mit dem Zu-
satz S. 23 A. 3. Vergil Aen. 7, 706. Sueton Tib. 1. patricia gens Claudia . . .

Romam . . . cum magna clientium manu commigravit . . . atque in patricias

cooptata agrum insuper trans Anienem clientibus locumque sibi ad sepulturam

sub Capitolio publice accepit. — Vielleicht spielen dergleichen Anschauungen
auch hinein in die Legende von der fahischen Burg am Cremera, obwohl die

fabische Tribus dabei nicht genannt wird, und der ihr nachgefabelten eines He-
raldikers augustischer Zeit von einer colonia Vitellia, quam (^Vitellii) gentili

copia adversus Aequiculos iutandam olim depoposcissent (Sueton Vitell. 1).

1) 5, 25: ai 8e [ae elev iTTißaXXovxe? xäc Foi-/.ia?, oixivd? "/.' ?ovxi 6

y.Xäpoc, TOUTO'j; £7.£v xd -/tpifxaxa. Schaubes (Hermes 21, 222) Erklärung scheint

mir das Richtige zu treffen.

2) Zwölftafeln 5, 5 Scholl : si adgnatus nee escit, gentiles familiam ha-

bento. Cicero Verr. 1, 45, 115: Minucius quidam erat mortuus . . . lege here-

ditas ad gentem Minuciam (damals plebejisch) veniebat : si habuisset iste edictum,

quod ante eum et postea omnes habuerunt, possessio Minuciae genti esset data. Ders.

de orat. 1, 39, 176: quid (jqua de re inter Marcellos et Claudios patricias cen-

tumviri iudicaruntj cum Marcelli ab liberti filio stirpe (vgl. unten im Abschnitt

vom Gentilrecht der Plebs), Claudii patricii eiusdem hominis hereditatem gente

ad se redisse dicerent, nonne in ea causa fuit oratoribus de toto stirpis et genti-

litatis iure dicendum? Sueton Caes. 1: et sacerdotio et uxoris dote et gentiliciis

hereditatibus multatus.

3) Gai. 3, 17. Ulpian 26, la. Paulus sent. 4, 8, 3.

4) Auf das Erbrecht der patricischen Gentiien bezieht sich sowohl die

Nachricht Suetons (A. 2) wie auch zunächst die Definition der gentiles bei Cicero

top. 6, 29, die offenbar den Kreis der erbberechtigten Gentiien abgrenzt und

genau nur auf die Patricier passt (S. 74 A. 3).
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berufen die Vormundschaft über Kinder und Frauen des Ge-

schlechts 1) , sowie die Guratel über den wahnsinnigen Ge-

schlechtsgenossen 2) zu führen. Sie müssen demnach alle hie-

für erforderlichen Rechte besessen haben, konnten klagen und

verklagt, auch in den Besitz eingewiesen werden und die vor-

mundschaftliche audoritas ertheilen. Es kann dies Erbrecht nicht

gefasst werden nach Analogie des der Gemeinde, an dem der

Bürger individuell keinen Antheil hat; die Gentilen erbten, nicht

das Geschlecht und es muss in irgend einer Weise eine Ver-

theilung des angefallenen Guts unter die Geschlechtsangehö-

rigen stattgefunden haben. Aber wir vermögen weder die prin-

cipielle Gonstruction noch die praktische Handhabung dieses

Erbrechts genügend zu bestimmen. Die Auffassung desselben

nach Analogie des agnatischen verwickelt in fast unlösbare

Schwierigkeiten; die Feststellung der Quote ist hier so gut wie

unausführbar und mehr noch die den Consens sämmtlicher Tutoren

voraussetzende vormundschaftliche Autorisation. Es muss für

dieses Gebiet dem Geschlecht als solchem die Handlungsfähig-

.keit gegeben, irgend eine Form gefunden worden sein, um die

Handlung eines Einzelnen als Handlung des Geschlechts hinzu-

stellen.

verschwin- Aus dem Sammtbcsitz der Geschleehtsgenossen ist das per-

tiiicischen soualc Bodeneigeuthum hervorgegangen. Wenn Ansässigkeit im

thums. späteren Sinn für die älteste Periode ausgeschlossen ist, so wird

das Recht seinen TheiL des Geschlechtsbodens in Sonderwirth-

schaft zu bauen zuerst deren Stelle vertreten und sich dann

zu derselben gesteigert haben. In den Zwölftafeln scheint

die freie Disposition des Bürgers über den Boden schon voll-

ständig anerkannt zu sein^); wenn bei Gründung der See-

1) In der Grabrede auf die Turia (zwischen den J. 746 und 752; C.

/. L. VI, 1527) wird von ihr gesagt, sie hahe sich geweigert die Geschlechtstutel
anzuerkennen, weil für ihr Haus kein Geschlechtsrecht bestehe : nee sub eondi-

cionem tutelae legitimae venturam, quoius per [legem in te ius non] esset ; neque
enim familia[e] gens ulla probari poterat, quae te id facere [cogeret^, nam ....
iis qui intenderen\t, non esse id] ius, quia eiusdem gentis non essent. Cicero de

domo 13, 35 in Beziehung auf den Geschlechtswechs'el des Clodius: iure Qui-
ritium legitime tutelarum et hereditatium relicto,

2) Zwölftafeln 5, 7 : si furiosus escit, ast ei custos nee escit, adgnatum
gentiliumque in eo pecuniaque eins potestas esto.

3) Allerdings kam das heredium in dem Sinn von Garten in denselben
vor (S. 23 A. 3) ; aber die Verjährung ist nicht darauf, sondern auf den fundus
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colonien der— hier von der Geschlechtsgenossenschaft auf die Ge-

sammtheit der Ansiedler übertragene — Sammtbesitz noch später

(S. 24) begegnet, so hängt das sicher mit dem Zwangsdomicil dieser

Ansiedler zusammen, wovon im Abschnitt vom Municipalrecht

die Rede sein wird, und ftiglich kann die freie Veräusserung des

Bodeneigenthums als allgemeines Recht daneben bestanden haben.

Wenn nach der Darlegung des Inhalts des Geschlechtsrechts Erwerbung
des Ge-

oder, was dasselbe ist, des ursprünglichen Bürgerrechts, wir schiechts-

uns dazu wenden die Formen der Entstehung und weiter des

Unterganges dieses Rechts zu entwickeln, so lassen wir, wie

billig, die Entstehung der Gemeinde selbst bei Seite ') und be-

schäftigen uns nur mit der Frage, auf welche Weise in dersel-

ben das römische Geschlechtsbürgerrecht, der Patriciat gewonnen

oder verloren ward. Es kann beides in doppelter Weise gedacht

werden: entweder durch Zutritt eines ausserhalb der Gemeinde

stehenden Geschlechts zu der römischen, respectiv durch Ueber-

tritt eines römischen Geschlechts in eine andere Gemeinde, oder

durch Eintritt einer Person in ein römisches Geschlecht, respectiv

durch Austritt aus demselben. Freilich bleibt in dem letzteren

Falle, wenn diese Person aus einem römischen Geschlecht aus-

und in ein römisches Geschlecht eintritt, der Geschlechtswechsel

für das Bürgerrecht ohne Folgen; angemessen aber wird derselbe

hier allgemein behandelt.

Der Zutritt eines Geschlechts zu der römischen Gemeinde Eintritt des
Geschlechts

ist ein ausserordentlicher Act der souveränen Gemeindegewalt in «üe
Gemeinde.

und fordert die für deren Ausübung verfassungsmässig vorge-

schriebenen Bedingungen, Zusammenwirken des höchsten Ma-

gistrats und der Gesammtheit der Gemeinde 2) oder, wie man

1) wie das römische Staatsrecht sich dies zurechtlegte, ist S. 12 ange-

gehen worden : die Geschlechter sind ursprünglich Individuen und ihre Aus-

wahl und ihre Zusammenstellung hewirkt der König. Wie Gesetz und Eigen-

thum und überhaupt alles im Gemeinwesen Ursprüngliche, so werden auch

hier die Anfänge nicht in eine Vereinbarung mehrerer Personen gelegt, sondern

in den Willen des einen Herrn.

2) Dass die Eeception der Geschlechter, von Romulus abgesehen, nicht

durch den König allein vollzogen werden kann, sondern die Curien dabei mit-

zuwirken haben, folgt nicht bloss aus dem — in dem Abschnitt von der Com-
petenz der Comitien zu erörternden — Begriff der Gemeindesouveränetät, eon-

deriv auch daraus, dass mit dem Untergang der Geschlechtercomitien als solcher

die Keoeption der Geschlechter unmöglich wird.
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sie auch für diese Zeit nennen kann, des Geschlechtercom-

plexes ; insofern kann dieser Act als , Zuwachs '
, cooptatio ge-

fasst werden 1). Die Gemeinde, welche diesen Act vollzog,

kann nur die der Gurien gewesen sein; dass eine pontificale

Vorprüfung vorausging, ist glaublich. Diese Bürgerrechtsver-

leihung setzt, wie die individuelle die Existenz der Person, so

die Existenz des Geschlechts voraus, das heisst dessen Zuge-

hörigkeit zu einer nach römischen Anschauungen der eigenen

gleichartig organisirten Gemeinde, 2) Dies traf unbedingt zu für

diejenigen Gemeinden, welche die Römer anerkannten als ange-

hörig der gleichen Nation, dem nomen Latinum ; und hiefür sowohl

paradigmatisch wie auch sicher historisch ist die Aufnahme von

mindestens sechs früher zu Alba gehörigen Geschlechtern ^j. Um-
oentes fassender erscheint derselbe Hergang in der wahrscheinlich mit

minores, dem Aufgehen der Gemeinde vom Quirinal in die palatinisch-

esquilinische zusammenhängenden , in der Legende an den Namen

des ersten Tarquinius geknüpften Reception einer Anzahl Ge-

schlechter. Diese war umfassend genug, um danach die alten und

die neuen Geschlechter als gentes maiores und gentes minores zu

unterscheiden und nach diesen beiden Kategorien das Stimm-

1) Als Cooptation -wird dieser Act gefasst bei Livius 4, 4 in einer an
den Senat gerichteten Rede : nobilitatem . . . plerique oriundi ex Albanis et

Sabinis non genere nee sanguine, sed per cooptationem in patres habetis, und bei

Sueton Tib. 1 (S. 26 A. 1): gens Claudia . . . in patricios cooptata. Auf den
Patriciersenat kann die cooptatio nicbt bezogen werden, weil dem Senat das

Selbstergänzungsrecht niemals zugestanden hat, auch, wenn der Patriciersenat

dasselbe besessen hätte , die Möglichkeit den Patriciat zu ergänzen ja damit

fortbestanden haben würde. Eher ist es zulässig den Beschluss der patrici-

schen Gurien über die Aufnahme eines neuen Geschlechts insofern als coop-

tatio zu bezeichnen , als jede Curie aus einer Anzahl Geschlechter bestand

;

und die Wahl des Ausdruckes kann dadurch entschuldigt werden, dass die

späteren Staatsrechtslehrer hier von einem Curienbeschluss nicht sprechen

wollten, weil die damaligen patrieisch- plebejischen Curien für eine Reception

dieser Art nicht corapetent waren. Historischen Werth hat der Bericht auf
keinen Fall ; aber die Auffassung der alten Rechtslehrer ist in der Terminologie

dieser Legenden niedergelegt und dieselbe hier für uns das einzige Mittel der

Erkenntniss.

2) Ein ausserhalb des Gemeindeverbandes stehendes Geschlecht wird
die alte Rechtsanschauung schwerlich statuirt haben. Aber Anerkennung dieses

Gemeindeverbandes römischer Seits wird für die Reception selbstverständlich

nicht gefordert, so wenig wie später für die Verleihung des Bürgerrechts an
einen Nichtrömer die Anerkennung seines Heimathrechts.

3) Es sind dies die Cloelii — Curialii — Oeganii — lulii — Quinctilii

(nicht Quinctii: R. G. 1, 51) — Servilii: Liv, 1, 30; Dionys. 3, 29. Wegen
der Metilii des letzteren vgl. röm. Forsch. 1, 104. Die albanische Herkunft
ist für das julische Haus sowohl durch gute Tradition bezeugt, wie durch. die

alte Ära der genteiks luliei leege Albana dicata (C I. L, I, 807).
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recht im Gemeinderath zu regeln, bei welchem auf sie zurück-

zukommen sein wird')* Obwohl in unserer Ueberlieferung kein

Geschlecht ausdrücklich der ersteren Kategorie zugetheilt wird,

dürfen doch diejenigen, welche Vormänner des Senats gestellt

haben, die Aemilier, Claudier, Cornelier, Fabier, Manlier und
Valerier dazu gezählt werden 2). Aus der zweiten Kategorie

kennen wir ein Geschlecht, das der Papirier (A. i). Die Erinnerung

an diesen Gegensatz hat sich in der Troia, dem Wettreiteu

der Knaben der grösseren und der kleineren Geschlechter,

bis in die Kaiserzeit bewahrt 3). — Von nicht latinischen Ge-

schlechtern berichten die Aufnahme sabinischer sowohl dieje-

nige Legende, die an den Namen des Königs Tatius anknüpft*),

1) Cicero de rep. % 20, 36; (L. Tarquinius) duplicavit illum pristinum
patrum numerum et antiquos patres maiorum gentium appellavit, qups priores sen-
tentiam rogabat, a se adscitos minorum. Derselbe ad fam. 9, 21, 2: mi Paete,

qui tibi venit in mentem neque Papirium quemquam umquam nisi plebeium fuisse ?

fuerunt enim patricii minorum gentium, quorum princeps L. Papirius MugiUanus,
qui censor cum L, Sempronio Atratino fuit, cum antea consul cum eodem, fuisset,

anno p. R. c. CCCXII. Liv. 1, 35, 6 (daraus Schrift de viris ill. 6, 6); cen-
tum in patres legit, qui deinde minorum gentium sunt appellati, factio haud du-
bia regis, cuius beneficio in curiam venerant. Tacitus ann. 11, 25 ernennt
Claudius Patricier paucis iam reliquis familiarum, quas Romulus maiorum et

C. Brutus minorum gentium appellaverat. Sueton Aug. 2 (S. 62 A. 1). Während
die Reception bei Cicero noch deutlich auf die Geschlechter bezogen wird,

stellen sich Livius so wie die späteren Lateiner und bestimmter noch Dionysius
(vgl. S. 41 A. 2) dieselbe als Reception von Individuen in den Patriciat für

sie und ihre Descendeiiz und für sie in den Senat vor, wobei Sueton diesen
Recipirten sogar den Patriciat abspricht und Tacitus die Einreihung der Plebejer
in den Senat durch Brutus mit der Reception der minderen patricischen Ge-
schlechter durch Tarquinius zusammenwirft.

2) Rom. Forsch. 1, 259. Dies wird weiter in dem Abschnitt vom Senat
auszuführen sein.

3) Vgl. Handbuch 6, 525. Die beiden Türmen maiorum minorumque
puerorum , welche diesen Ritt anstellten (Sueton Caes. 39. Aug. 43. Tib. 6.

Plutarch Cat. min. 3), werden wohl mit grösserer Wahrscheinlichkeit an die

gentes maiores und minores angeknüpft als an den — auch bei Vergil Aen.

5, 545 fg. nicht hervortretenden — Altersunterschied. Allerdings betheiligten

sich an demselben auch Plebejer, wie zum Beispiel bei der ältesten Erwähnung
aus Sullas Zeit die eine Turma von dem Patricier Faustus Sulla geführt wird,

während für die Führerschaft der anderen die Plebejer Sex. Pompeius , der

Vater des Consuls 719, und der jüngere Cato in Betracht gezogen werden. Aber
das Spiel scheint nichts destoweniger als ein patricisches angesehen worden zu
sein, bei dem nur plebejische Knaben mit zugelassen wurden; nicht zufällig

bezeichnet Dio die Knaben mehrfach als eÜTraxpioa? (43, 23. 51, 22. 54, 26;
e'JYEveT« 48, 20. 53, 1. 59, 7. 11; xöjv ßouXeutöJv TraiSe; 49, 43; oi TrpöiTOi

55, 10). Dass Vergilius a. a. 0. drei Türmen ansetzt, ist wohl, wie die

Schollen annehmen, geschehen in Anknüpfung an die Titienser, Ramner und
Lucerer und weist also auch auf patricische Traditionen.

4) Hiebe! werden besonders die Valerier genannt. Dionys. 2, 46. Ein
Heraldiker aus augustischer Zeit (Q. Elogius [?] bei Sueton Vit. 1) entdeckte,
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wie die besser beglaubigte, aber nicht minder zeitlose über die

Aufnahme der Claudier (S. 26 A. i ). Dass es keine gleichartigen

Erzählungen in Beziehung auf die Etrusker giebt, wird auf die

scharfe Scheidung dieses Stammes von den übrigen italischen

bezogen werden dürfen; von rechtlicher Abgrenzung kann bei

diesen Acten der souveränen Gewalt nicht die Rede sein. Die

Reception plebejischer Geschlechter als solcher ist ausgeschlossen,

weil in der Epoche des Patricierstaats die Plebs unmöglich so wie

später eigene Geschlechtsverbände gebildet haben kann ; auch ist

davon nur in späten und schlechten Stammbaumlegenden die

Rede^). — Dem Wesen des Geschlechts entsprechend führte

die Reception dessen herrschende Glieder dem Patriciat, dessen

dienende der im folgenden Abschnitt zu behandelnden Menge zu;

und es tritt dieser Gegensatz auch in den besseren Berichten zu

Tage 2). — Wenn das aufzunehmende Geschlecht einer mit Rom
in Vertrag stehenden Gemeinde angehörte , so wird deren Ein-

willigung erforderlich gewesen sein; regelmässig indess sind

derartige Receptionen nicht anders vorgekommen als nach Auf-

lösung der Gemeindeverbände, denen die aufzunehmenden Ge-

schlechter früher angehört hatten.

Die Reception neuer patricischer Geschlechter hat sich be-

schränkt auf die Epoche der Geschlechtergemeinde; in der spä-

teren patricisch - plebejischen ist dieses Recht nicht auf andere

Organe übertragen, sondern untergegangen, da die Gesammt-

heit der Patricier anfangs vielleicht in den Gurien noch verei-

nigt war, aber nicht mehr das Bürgerrecht vergab, nach Auf-

nahme der Plebejer aber in die Gurien überhaupt in dem neuen

Staat nicht mehr zu legaler Willensäusserung gelangte, die patri-

dass, nachdem die Vitellier einst ganz Latium beherrsclit hätten, horum resi-

duam stirpem ex Sabinis transisse Romam atque inter patricios adlectam.

1) Sueton Aug. 2: ea gens (die Octavii) a Tarquinio Prisco inter mi-
nores gentes adlecta in senatum (vgl. S. 41 A. 2), mox a Ser. TuUio in patri-

cias traducta.

2) In der Claudierlegende ist die Reception der patricischen und der ple-

bejischen Geschlechtsangehörigen deutlich geschieden (S. 26 A. 1. S. 23 A. 3);
wenn hier Attus Claudius allein unter die gentiles eintritt, alle übrigen Geschlechts-

angehörigen unter die Clienten, so ist er, den ja die eine Version schon in

Romulus Zeit einwandern liess
,

gefasst als einer der romulischen patres, der

Geschlechtshäupter. Von den Albanern lässt Dionysius 3, 29 sieben Geschlechter

patricische werden, die übrige Menge der Plebs zutheilen, und anders hat auch
Livius (1, 30. 4, 4.) die Reception nicht gefasst. Von den Clienten ist hier

nicht die Rede, indess schliesst die Erzählung sie nicht aus.
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cisch- plebejische Bürgerschaft aber nur das personale Bürger-

recht verlieh. — Indess konnte die souveräne Volksgemeinde wie

alles andere, so auch die Wiederaufnahme der Geschlechtercoop-

tation beschliessen ; und dies besagte wohl der Volksschluss,

durch welchen der Dictator Caesar sich zur Verleihung des Pa-

triciats bevollmächtigen Hess, so wie die späteren Bestimmungen,

welche dieses Recht zu einem Attribut zuerst der Censur, später

des Principats machten [2, 1046]. Caesars Oberpontificat hat viel-

leicht dabei eine Rolle gespielt, da diesem Curienact wohl auch

eine pontificale Voruntersuchung voraufging. Es mögen, ähnlich

wie in dem Fall des Camillus (S. 40) , der vielleicht zum
Muster gedient hat, durch Volksschluss die Curien angewiesen

worden sein der bezeichneten Person das Geschlechtsrecht für sie

und ihre Nachkommen zu verleihen ; insofern die personale Ver-

leihung die Einweisung in ein bestehendes Geschlecht fordert,

wird dieser Act als Aufnahme eines neuen Patriciergeschlechts

gefasst worden sein.

Der Austritt des Geschlechts aus dem römischen Verbände

ist die Umkehr des Receptionsacts. Wie die Claudier in den ^^1*^^**^^^^^^

römischen Geschlechterverband eintraten, so werden die Tarqui-

nier aus demselben ausgeschieden i). Abtretung eines Theils des

Staatsgebiets, wie nach der Legende der sieben von Romulus

den Veientern abgenommenen Fluren an Porsenna^), muss, da die

Geschlechter ohne ihren Grundbesitz nicht gedacht werden

können, ebenfalls als partielle Dedition gefasst werden und die

Zahl der Geschlechter vermindert haben. — Eine Ueberlieferung

darüber giebt es weiter nicht.

Der Eintritt einer Person in ein bestehendes Geschlecht
^f, per"n

erfolgt auf vierfache Weise : durch Geburt , durch Ehe , durch
Qes"ij"|echt.

Annahme an Kindesstatt, durch Volksschluss 3), wozu noch der

Rücktritt durch Postliminium hinzutritt. Er fordert für das zu-

tretende Glied einen festen Platz innerhalb der Geschlechts-

1) Piso bei Gellius 15, 29. Varro S. 10 A. 1. Cicero de re p. 2, 25,

46. c. 31, 54. Liv. 1, 59. 2, 2. Vgl. S. 51 A. 1.

2) Schwegler 2, 739.

3) Aehnlich disponirten auch die alten Juristen : ut sit civis, aut natus sit

oportet aut factus (Quintilian inst. or. 8, 10, 65).

Eöm. Alterth. III. 3
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genossenschaft und ein GradverhUltniss zu den übrigen Genossen.

Weiin die in das Geschlecht eintretende Person selbst andere

in der Gewalt hat,' so ergreift das neue Gewaltverhältniss noth-

wendig auch diese. Die Erblichkeit des also begründeten Per-

sonalrechts bedarf kaum der Erwähnung.

Der Wechsel des Geschlechts schliesst wie die Gewinnung

neuer, so auch den Verlust alter Rechte ein; der Eintritt in die

eheherrliche und der Wechsel der väterlichen Gewalt zerstören

ebenso das Erbrecht wie sie ein anderes begründen. Es ist

nicht selten in solchen Fällen, wo die rechtliche Consequenz zu

Unbilligkeiten führte, durch Ausnahmebestimmungen Abhülfe ge-

schafft worden.

Eheliche 1 . Dafür, dass das Kind in die väterliche Gewalt und damit
Geburt.

in das väterliche Geschlechtsrecht eintritt, ist die Voraussetzung

die rechte Ehe der Eltern. Den Begriff der rechten Ehe näher

zu bestimmen ist insofern keine Veranlassung, als dieser sich in

jedem Fall nach den zur Zeit der Zeugung und der Geburt gel-

tenden allgemeinen Rechtsbestimmungen richtet und also im Laufe

der Zeit nicht derselbe geblieben ist. Es hat eine Zeit gegeben,

in welcher in Folge des mangelnden Conubiums zwischen Patri-

ciern und Plebejern auch die Mutter Patricierin sein musste;

und es mag eine solche gegeben haben, wo die sacral einge-

gangene Ehe (confarreatio) auch in Beziehung auf die Rechts-

stellung der Kinder allein als rechte gegolten hat. Aber als dies

sich änderte und für die Ehe nichts gefordert ward als der ein-

fache Wille des Eheschlusses, als dann auch die Ehe der Plebejerin

mit einem Patricier zugelassen wurde, erwarb das in einer nach

dem geänderten Recht geschlossenen Ehe erzeugte Kind darum
nicht minder den väterlichen Patriciat. Ebenso ist in Beziehung

des Standes der Kinder nie danach gefragt worden, ob die Frau

in der Gewalt des Mannes stand oder nicht, wenn sonst nur die

Ehe rechtsgültig eingegangen war. — Das mütterliche Geschlechts-

recht kann, da das Geschlechtsrecht eine Consequenz des Ge-
waltverhältnisses ist und die Mutter das Kind nicht in der

Gewalt haben kann, auch dann auf das Kind nicht übergehen,

wenn dieses nicht einer rechten Ehe entsprossen und also im
Rechtssinne ohne Vater ist.

sacraie Ehe. 2. Die in den vorgeschriebenen sacralen Formen durch

Confarreation eingegangene Ehe versetzt die Frau aus ihrem
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bisherigem Hause in dasjenige ihres Mannes i), so dass dieser

ihr an Vaters Statt wird und sie ihr bisheriges Erbrecht ver-

liert, dagegen ihren Mann so wie dessen Verwandte beerbt, gleich

als wäre sie dessen Tochter. Gehört die Frau einem anderen

römischen Geschlecht oder, bei einem auf Grund eines Inter-

nationalvertrags gültig eingegangenen Ehebündnisse, einer an-

deren Gemeinde an, so tritt sie durch die Ehe in das Geschlecht

und die Gemeinde des Mannes über. Bei solchem Geschlechts-

wechsel, der übrigens bei Frauen mit eigenem Vermögen an

erschwerende Bedingungen geknüpft ist (S. 20), kann das Kenn-

zeichen und der Ausdruck der Geschlechtsgemeinschaft mit dem
Manne, das nomen desselben ihr ursprünglich nicht versagt

worden sein, und es sind auch Spuren vorhanden, dass sie

in ältester Zeit dasselbe annahm 2). Indess die Rechtswirkung

der Ehe auf das Personalrecht der Frau ist in sehr früher Zeit

eingeschränkt worden. Zwar die durch Confarreation abge-

schlossene Ehe hat die angegebenen Folgen im Uebrigen be-

halten ^j, nur haben, ohne Zweifel um zwischen den mit und
ohne religiöse Formen verheiratheten Frauen keine äusserliche

Scheidung aufkommen zu lassen, auch die in confarreirter Ehe

lebenden Frauen den Mädchennamen fortgeführt und das Ge-

schlecht wenigstens äusserlich nicht gewechselt^). — Aber bei

der durch blossen Consens geschlossenen und bereits zur Zeit

der Zwölftafelgesetzgebung insoweit anerkannten Ehe, dass die

1) Uionys. 2, 25: ^v hi ToioaSe 6 v6[j.oi (des Romulus): -^^j^oXf.'). y^[J-£xtjv

TTjV %aTa vöjjious kpou? (ducrh Confarreation, -wie die weitere Auseinandersetzung
zeigt) o'jveX&oüaav dvSpi xotvtuvov aTrdvxoov eivai ypTjixaxcov xe xotl kpöjv. Mo-
destinus Dig. 23, 2, 1: nuptiae sunt . . . divini et humani iuris communicatio

2) Die bei Plutarch q. R. 30 aufbehaltene Hoclizeitsformel otüou ou Faio;,

i'fü} Taioi (erwähnt auch in der Schrift de praenom. c . 7) = ubi tu Oaius, ego

6aia, hat einen Sinn nur, wenn die Braut vor dem Eintritt in das neue Haus
und in die neuen Sacra gelobt das nomen des Mannes zu führen , und dies

kann nur der Geschlechtsname sein , theils weil die Identität des Individual-

namens der Ehegatten widersinnig ist, theils weil der Frau der Individualname,
rechtlieh betrachtet, fehlt. Dass die Formel auf Qavius haften geblieben ist

statt auf Aemilius oder Cornelius, ist eben Zufall.

3) Durch einen Senatsbeschluss vom J. 743 wurde festgesetzt : ut haec

(vermuthlich die flaminica Dialis^ quod ad sacra tantum videatur in manu
esse, quod vero ad ceteras causas proinde habeatur, atque si in manum non con-

venisset (Gaius 1, 136). Dasselbe wurde im J. 23 n. Chr. gesetzlich festgestellt

:

lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in poiestate viri, cetera promiscuo
feminarum iure ageret (Tacitus ann. 4, 16).

4) Schon unsere römischen Altmeister scheinen nichts davon gewusst zu
haben, dass es einmal anders war.
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also erzeugten Kinder als eheliche galten, wechselt das Personal-

recht nicht; diese Ehefrau ist niemals betrachtet worden als

aus dem angeborenen Geschlecht aus- und in das des Mannes

eingetreten. Folgerecht wird ihr auch nicht nur das nomen des

Mannes versagt, sondern selbst die Bürgergemeinschaft; wenn
eine Nichtrömerin auf Grund des internationalen Conubium einen

Römer heirathet, so ist sie wohl die rechte Mutter seiner Kinder,

aber nicht selber römische Bürgerin i). Danach also blieb sie

bei dieser Ehe in der väterlichen Gewalt und in deren Er-

mangelung in der Geschlechtsvormundschaft ihrer Agnaten und

Gentilen; ebenso erbte sie in ihrem eigenen Hause, nicht aber

in dem des Gatten. Nur in dem Falle, dass der Ehemann die

in Consensualehe mit ihm lebende Frau durch Kauf erwirbt oder

auch sie nach der Regel der Verjährung beweglicher Sachen in

sein Eigenthum tibergeht, cessirt auf Grund dieses Eigenthums-

erwerbs die väterliche Gewalt, resp. die Geschlechtstutel und

wird die Frau dem Manne Haustochter und als solche seine Erbin.

Weiter ist man nicht gegangen; weder an das Geschlechts- noch

an das Bürgerrecht hat man gerührt, sondern die arge Anomalie

hingenommen, dass eine Cornelia in der Gewalt eines Aemiliers,

eine Patricierin in der Gewalt eines Plebejers, ja eine Prae-

nestinerin in der Gewalt eines römischen Bürgers stehen kann 2).

Die römische Ehe in ihrer Wirkung auf das Personalrecht der

Frau ist eine Ruine und kann für die historische Zeit kaum
noch unter den den Patriciat erzeugenden Rechtsursachen auf-

geführt werden.

Adoption. 3. Die Adoptiou *) läuft den Grundbegriffen des Rechts zu-

wider, weil die väterliche Gewalt, so lange Vater und Kind der

römischen Gemeinde angehören, wohl durch Uebertragung des

Eigenthums von dem Vater auf einen Dritten sistirt, nicht

aber definitiv gelöst werden kann. Darum giebt es dafür keine

1) Alle das internationale Conubium betreffenden Nachrichten bis hinab auf
die Veteranendiplome zeigen, dass das Bürgerrecht der Frau, welche auf Grund
desselben heirathet, dadurch nicht geändert ward. Ueber die Geschlechtszu-
gehörigkeit fehlen ausdrückliche Zeugnisse ; aber sie geht mit dem Bürgerrecht
und mit dem rwmen.

2) Es ist kein Grund zu bezweifeln, dass, soweit eine internationale

Ehe überhaupt zulässig war, dafür das allgemeine Recht gilt, also Confarrea-
tion und Manus auch auf diese Anwendung finden konnten.

3) Der Ausdruck wird hier gebraucht von dem "Wechsel der Gewalt
bei dem Hauskinde, also mit Ausschluss der Adrogation.
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directe Rechtsform. Indess wurde dieselbe auf einem Umweg
möglich gemacht. Nach einer Rechtsregel, die nicht ursprüng-

lich gewesen sein kann, obwohl sie nach der römischen Ueber-

lieferung von jeher galt^), die aber auf jeden Fall bereits in

den Zwölftafeln ausgesprochen war 2) , wurde die Gewalt des

Vaters über den Sohn durch dreimalige, die des Vaters über die

Tochter und des Gatten über die Ehefrau nach der späteren

Legalinterpretation bereits durch einmalige Ausübung des Ver-

kaufsrechts definitiv aufgehoben. Indem nun einerseits durch

dreimaliges Verkaufen des Adoptanden die Gewalt des leib-

lichen Vaters zerstört, andererseits das Recht des Vaters sei-

nen ihm vorenthaltenen Sohn wie jeden andern Eigenthums-

gegenstand zu vindiciren durch eine Scheinklage des Adoptiv-

vaters auf den Adoptanden angewendet wurde, ward eine fictive?

aber gerichtlich und regelmässig auch von dem wirklichen

Vater anerkannte Vaterschaft hergestellt 3). Die beiden Schein-

acte standen mit einander in directem Widerspruch, insofern

der erstere die Gewalt des leiblichen Vaters anerkannte, aber

zerstörte, der zweite dieselbe als nie vorhanden gewesen bei

Seite schob; der letztere bestimmte das neue Personalrecht.

Dieser Hauswechsel führte, wenn der aus- und der eintretende

Vater verschiedenen Geschlechtern angehörten, den Geschlechts-

wechsel herbei und konnte sogar den Wechsel des Patriciats

und der Plebität, ja den Gemeindewechsel in sich schliessen; es

1) Es war dies nach Dionysius 2, 27 bereits ein Gesetz des Romu-
lus Tind zwar ,Ton allen das beste'. Gerade weil dieser Satz das alte Princip

der Unverlierbarkeit des Hausrechts umstiess und Adoption wie Emancipation

auf ihm ruhten, werden die Juristen ihm ein besonders hohes Alter bei-

gelegt haben.

2) Zwölftafeln 4, 2 Schoell : si pater ßium ter vevum duit, ßius a patre

liber esto. Die Usualinterpretation, dass bei Töchtern und Enkeln ein Verkauf

genüge, beruht lediglich auf dem Bestreben der Juristen die Adoption zu er-

leichtern; von Rechtswegen hätte man aus dem Gesetz folgern müssen ent-

weder, dass unter filius alle Descendenten zu verstehen seien, oder allenfalls

dass bei Töchtern und Enkeln die Potestas unlösbar bleibe. Gleicher Art ist

die Behauptung, dass im Fall der Noxa der einmalige Verkauf auch des Sohnes

genüge (Gai. 4, 79).

3) Beklagter in dem Scheinprozess ist natürlich der zeitige Eigen-

thümer des Adoptanden, also entweder derjenige, an den der Vater den Sohn

bei dem dritten Verkauf veräussert hat, oder, wenn dieser sein Eigenthums-

recht an den leiblichen Vater zurück übertragen hat, dieser selbst. Den letzteren

noch mit einer Krümmung mehr versehenen Weg zog man vor, weil dann der

leibliche Vater selbst sein Vaterrecht verleugnete und den Adoptivvater als den

rechten anerkannte. Gni. 1, 134. Gellius 5, 19.
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konnte auf diesem Wege nicht bloss der Sohn eines patricischen

Hauses in ein anderes patricisches, sondern ebenso gut der Sohn

eines Plebejers, ja jedes Latiners ^) in ein patricisches Geschlecht

gelangen; jedem einzelnen Gentilen war damit die Möglich-

keit gegeben so viele Individuen als ihm beliebte seinem Ge-

schlecht zuzugesellen, ja die Gentilität an Plebejer, das Bürger-

recht an Latiner willkürlich zu verleihen 2). Den der Adrogation

gezogenen Schranken entspricht bei der jüngeren Adoption

nichts. Wann sie aufgekommen ist, wissen wir nicht; am Ende

des sechsten Jahrhunderts d. St. finden wir sie bereits in voller

Geltung'3). Als sie aufkam, muss das Geschlechtsrecht bereits

im Absterben gewesen sein; so lange es lebendig war, hätte es

diese rechtzerstörende Handhabung formaler Bestimmungen nicht

ertragen.

4. Die personale Verleihung des Geschlechtsrechts durch

Volksschluss tritt auf entweder als Adrogation oder als testa-

mentarische Adoption oder im Wege der Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand.

Adrogation. a. Der Haus- und eventuell der Geschlechtswechsel ist

dem selbständigen erwachsenen Bürger in der Weise gestattet,

dass nach vorgängiger Untersuchung der Sachlage durch das

Pontificalcollegium und mit Zustimmung desselben (2, 35) der-

selbe vor den Curien sich an Sohnes Statt einem andern eben-

falls einwilligenden Bürger unterwirft und die Curien sich damit

einverstanden erklären <). Damit ist nothwendig verbunden

die detestatio sacrorum, das heisst die ebenfalls vor den Comitien

1) Dies zeigen die von Livius 41, 8 zum J, 577 berichteten Manipu-
lationen, die in dem Abschnitt von der Latinität entwickelt sind.

2) Gellius 6, 19: libertinos ab ingetiuis adoptari quidem iure posse Ma-
surius Sabinus scripsit, was aber verhindert werden müsse: ^alioquin'' , inquit,

'si iuris isla antiquitas servetur , etiam servus a domino per praetorem dari in

adoptionem potest\ idque ait plerosque iuris veteris auctores posse fieri scripsisse.

3) Der älteste Beleg für den Eintritt eines Plebejers in ein patricisches

Haus ist L. Manlius Acidinus Fulvianus
,

patricischer Consul von 575 , aber

eines Fulviers Sohn und leiblicher Bruder seines plebejischen Consulatscollegen.

Andere Beispiele röm. Forsch. 1, 74 fg., wo nachgewiesen ist, dass der patricisehe

Adelsgeist dergleichen Proceduren missbilligte. Indess ist es nicht zu ent-

scheiden, ob diesem Geschlechtswechsel die von Rechtswegen eigentlich unstatt-

hafte Adoption zu Grunde liegt oder die von jeher zugelassene Adrogation.

4) Gaius 1, 99: et is qui adoptat rogatur . . . an velit eum quem adopta-

taturus Sit iustum sibi filium esse, et is qui adoptatur rogatur, an id fieri paliatur

;

Gellius 5, 19: adrogationes non fernere neque inexplorate committuntur ; nam co-

mitia arbitris pontificibus praebentur quae curiata appellantur. Tacitus hist. 1, 15 :

si te privatus apud pontifices, ut moris est, adoptarem.
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abgegebene Erklärung des in die neue Familie eintretenden

Bürgers, dass er aus dem bisherigen sacralen Verband austritt i).

Der in der Gewalt stehende Bürger kann selbst dann nicht,

wenn der Gewalthaber einwilligt, eine solche Erklärung abgeben,

da weder er über sich selbst verfügen darf noch der Gewalt-

haber seine väterliche Gewalt auf einen Dritten übertragen kann.

Ebenso wenig hat dies Recht das nicht in der Gewalt stehende

unmündige Kind und die Frau, da beide weder über sich ver-

fügen noch überhaupt in den Comitien erscheinen können.

b. Der Wechsel des Geschlechts kann bei testamentarischer Testa-

unter dieser Bedingung erfolgter Erbeseinsetzung nach dem Adoption.

Tode des Erblassers stattfinden 2). Es ist dies die sogenannte

Adoption durch Testament, genau genommen die Adrogation mit

der Modification, dass die Einwilligung des Adoptivvaters ver-

1) Detestari verhält sich zu testari wie demere zu emere, deicere zu
iafere, helsst also vor Zeugen von sich ahthun. Die sacrorum detestatio wird bei

Gellius 15, 27 neben dem Testament aufgeführt als gleichfalls in comitiis calatis

vollzogen; und da die unter Leitung des Pontifex abgehaltenen Comitien tech-
nisch calata heissen (2, 34), so kann hier nichts anderes gemeint sein als die bei

den Pontiflcalcomitien immer zunächst in das Auge gefasste Adrogation. Dazu
stimmt Servius zur Aen. 2, 156: consuetudo apud antiquos fuit, ut qui in

familiam vel gentem transiret, prius se abdicaret ab ea in qua fuerat et sie ab
alia acciperetur. Auch dass die älteren Juristen diese detestatio ausführlich be-
handelten

,
passt dazu wohl : Ser. Sulpicius schrieb zwei oder mehrere Bücher

de sacris detestandis (Gellius 7, 12). Ulpian (^Dig. 50, 16, 40 pr.) definirt

detestatio als denuntiatio facta cum testatione, Gaius (^Dig. 50, 16, 238, 1) de-

testatum als testatione denuntiatum. — Ich habe früher, indem ich den Kreis
der comitia calata irrig auf die Zeugnisscomitien beschränkte , die detestatio

sacrorum auf den Uebertritt zur Plebs beschränkt, bei dem wir ihr allerdings

wieder begegnen werden ; aber der hauptsächliche Fall ist ohne Zweifel der der
Adrogation.

2) Der älteste uns bekannte Fall der testamentarischen Adoption ist der

des Tochtersohnes durch den Redner L. Crassus (Cicero Brut. 58, 212), der im
J. 663 starb ; der bekannteste und der einzige, durch den das Institut aufge-

klärt wird, die des Schwestersohnes durch den Dictator Caesar. Die Umstände
des letzteren Falles schliessen jedes exceptionelle Verfahren aus; es ist dabei

nur das anerkannte Recht zur Anwendung gekommen , wesshalb auch die

Gültigkeit der also vollzogenen Adoption von den Gegnern des Sohnes nie an-
gefochten worden ist, so sehr dies in ihrem Interesse gelegen hätte. Appian
(6. c. 3, 94) betrachtet den Erbschaftsantritt mit Annahme des Namens als erste

Adoption und meint, dass Caesar der Sohn im t^ Trpoxlpa öeaei xaxa Biaö-^xa;

ol ie-^o[).isri noch die durch den Curienbeschluss hinzugefügt habe, weil erst

diese ihm das Recht auf die Erbschaften der Freigelassenen gab. Rechtlich

kann nur die letztere als Adoption gelten ; Appian ist zu seiner Auffassung
dadurch veranlasst worden, dass in seiner Zeit, wo es mit der Namenführung
willkürlich genommen ward und auch die übrigen an der Agnation hängenden
Rechte mehr und mehr zurücktraten, es bei der Annahme des Namens sein

Bewenden hatte und die formale Adoption praktisch ersetzt ward durch die

Erbeseinsetzung unter der Bedingung der Annahme des Namens (vgl. Dig. 36,

1, 63, 10).
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treten wird durch das Testament desselben i). Der Genehmi-

gung des Geschlechtswechsels durch die Curien^) nach vor-

gängiger Untersuchung durch die Pontifices 3) in der Weise,

dass der eingesetzte Erbe gilt als von dem Erblasser im Augen-

blick des Todes adoptirt, stehen principielle Bedenken nicht ent-

gegen, da jeder Volksschluss sich rückwirkende Kraft beilegen

kann. Das Gewaltverhältniss ist allerdings hier insofern fictiv^),

als es in dem für die Begründung angenommenen Moment wie-

der durch den Tod gelöst wird, weshalb auch die Bezeichnung

adrogatio nicht gebraucht wird. Sonst aber begründet diese

Adoption wie die Adrogation das Geschlechtsrecht mit allen seinen

Folgen 5).

Restitution. c. Dem Sieger von Veii M. Furius Camillus ist sein durch

Auswanderung verlorenes Bürger- und Geschlechtsrecht restituirt

worden, jenes durch Beschluss der patricisch-plebejischen- Cen-

turien oder Tribus, dieses, ohne Zweifel nach Anordnung der-

1) Wenn bei Appian 3, 14 Caesar sich wegen der Adoption an den
Stadtprätor wendet (l9o5 fdp tt 'Pojjxatotc touj öetouc im [Aapxuoi fiY^^sadat

TOI? OTpaTTj^oii;) und dieser die Erklärung zu Protokoll nimmt (ci7roYpa'|^a[Aevc}v

5e Tü)V 5t][j.ooi(uv t6 p^[Aa), so ist dies nichts als die gewöhnliche Anzeige des

Erhfalles und die Nachsuchung der bonorum possessio auf Grund des Testaments,

welche in diesem Fall auch die Anzeige der Adoption einschloss,

2) Dio 45, 5 : töv v6[xo^ tov cppaxptattxöv, v-Oi^' 8v ty]v ioTtotirjdtv aütoü

T-^v ii xd TOJ Katoapo; -(z-^io^OLi £§et, auTÖ; [a£v (Antonius) isTtouScxCe hi]%e-i

^a£V£fxeiv, rjia, Se 07)[xap](cav xivwv dveßoEXXexo, ottoo;, 6ii [j.y]5It:co r.dii aüxoü dx

xüjv -voiAtuv ojv, JA-?] . . xt x^? oiotrx; TroXuTrpaYfJ-ovoiYj. Appian 3, 94: lauxov

laeroieixo xöjTraxpl otO&t? (vgl. S. 39 A. 2) xaxa v6(i.ov xoupidxtov" loxi 5' im xoö

5ti[jlo'j •fii^e^^on xt,v ösoiv . . . dT:ivo(i.a)xaxoi; (Ivvofxooxaxoc Schweighäuser) o' dsxl

'P«)|j.aioi; 6 xpoTco? ouxo; ^ttI xöjv aTtaxopcuv. Ehenso berichtet Dio 46, 47, hin-

zufügend, den Namen des Dictators habe er schon vorher geführt, ou [Advxot oox'

dxpißfj xYjv 7rpoo7]Yoptav o'jxe im iidvxa; sX/e, Ttplv oi] xtX ix xwv raxptojv aüxTjv

x6x£ l3£ßaiu)aaxo.

3) Diese wird hier nicht erwähnt, hat aber ohne Zweifel nicht gefehlt.

4) Vielleicht genügte in diesem Fall selbst das Testament einer Frau

;

denn die communio comitiorum, die die Frau von der Adoption ausschloss, stand

hier nicht entgegen und es kommen Fälle der Art vor (Cicero ad Att. 7, 8 ;

Sueton Galb. 4), die man freilich allenfalls auf das zurückführen kann, was
Appian die , erste Adoption' nennt. Freilich bedurfte es in diesem Falle einer

Fixirung des Verhältnisses des Adoptirten zu der Frau , die ihm eine feste

Stellung im Geschlecht gab; aber das Gesetz konnte auch diese schaffen. —
Dagegen kann die Adoption der Livia durch Augustus wohl'nur so gerechtfertigt

werden, wie es [2, 1081] geschehen ist.

5) Appian nach den A. 2 angeführten Worten : xa\ S'jvotvxat (xfiXtaxa

a'jxol toa xoi; Yv/jatot; Tiaiolv aY£iv (xaxd?) xoü; ouyys^^U xwv &£[a£v(uv %a\

dizekt'j^ipou^. Der testamentarisch Adoptirte nimmt nicht bloss den Namen des

Testators an, sondern heisst auch dessen Sohn ; so Atticus bei Cicero (ad Att.

3, 20; vgl. Nepos Att. 5) und Metellus Pius Scipio Consul 702 in einer In-
schrift (Jahrbuch der preuss. Kunstsammlungen 1, 192; vgl. Dio 40, 51). Vgl.

Hermes 3, 64.
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selben, durch die Curieni), wobei der ihm im Geschlecht zukom-

mende Platz durch die Restitution gegeben war. Dies ist der

einzige uns bekannte Fall, wo (jeschlechtsrecht ohne Kindesrecht

erworben wird; die Irregularität des Acts wird gedeckt materiell

durch die damalige Nothlage, formell durch die Anordnung der

souveränen Gesammtgemeinde. Dagegen ist die Ertheilung des

Geschlechtsrechts an eine einzelne Person, ohne dass derselben

der Platz in einem bestimmten Geschlecht durch den Act selbst

angewiesen wird, eine sich selber aufhebende und auch nur in

späten und unbeglaubigten heraldischen Nachrichten begeg-

nende 2) Widersinnigkeit.

1) Livius 5, 46 : accepto senatus consulto, uti comitüs curiatis revocatus

de exilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur. Dass als Inhalt dieser

lex curiata nicht die Bestätigung des dictatorischen Imperium gedacht ist, son-

dern die Rückgahe des verlorenen Personalrechts, zeigt die weitere Erzählung:

Camillus hleibt im Exil, bis er erfährt, dass das Gesetz durchgehracht sei,

quod nee iniussu populi mutari finibus posset nee nisl dietalor dietus auspicia in

exercitu habere-^ und am Schluss lex curiata lata est dictatorque absens dietus,

auf welche Ernennung erst das Imperiumgesetz folgen konnte. Danach sowie

nach der Wiederholung 5, 51, 1 : non si milliens senatvs consulto populique iussu

revocaretis muss verbunden werden iussu populi revccatvs de exilio. Dieser Be-

schluss kann nur in Centuriat- oder Tributcomitien gefasst sein und restituirte

das Bürgerrecht; die Curiatcomitien, die allerdings in unpassender Weise in den

Satz eingefügt sind, müssen sieh darauf beziehen, dass diese durch denselben

Beschluss angewiesen wurden das Geschlechtsrecht zu erneuern , was , wenn
überhaupt , nur durch sie geschehen konnte. Da Livius nachher (6, 6, 8. 22,

14, 11 ; aus ihm Plutarch Cam. 40) die Dictatur des Camillus auf Volkswahl

zurückführt, so hat er auch die Ertheilung der Dictatur gefasst als verbunden

mit der Wiederverleihung des Bürgerrechts.

2) Sie gehören hauptsächlich dem Dionysius und seinen Aussehreibern

und sind Umgestaltungen der Verleihung des Patriciats an Geschlechter, da-

durch veranlasst, dass auch bei diesen der Eintritt der Vormänner in den Senat

besonders hervorgehoben wird (S. 31 A. 1). Personale Verleihung des Patriciats,

bald durch Curienschluss , bald durch königlichen Act, wird berichtet von

Numa (4, 3: 'Pcujj.'aToi aÜTov — den Servius vor der Thronbesteigung — iv.

Toü StjijlO'j |j.£TaYoiY£iv fjlicuaav sU to'j; 7:aTpiy,[o'J? ^^fjCfov iTTSvsfxavTe;, warep

Tapxuviov T£ zpoTepov 'aoX £ti Tipo TO'JTO'J N6[i.av IlopiTciXtov) ; von dem ersten

Tarquinius vor der Thronbesteigung (Dionys. 3, 41: auxöv 6 Mdor.iOi . . . el?

TÖv Töj'v TTrxTpixicov Te 7cai ßo'jXs'JTöJv dpi&ijLov A'xri'fpci.'bs'^ ; Dio fr. 9, 1 ; Zonar.

7, 8); von dessen hundert neuen Senatoren (Dionys. 3, 67: iTiiki^ai avSpa;

s-icatov i^ (XTravTcov xwv 07](j.0Ttx(I)V . . . Ttaxpivio'j? luo'nrjas xa\ -/otreTa^sv £i?

Tov TöJv ßouXe'jTöJv dpiö(j.ov; Zon, 7, 8, wo daraus 200 geworden sind; Sueton

Aug. 2: ea gens — die Octavii — a Tarquinio Prisco inter minores gentes

adlecta in senatum, mox a Ser. Tullio in patricias traducta ; vgl. S. 32

A. 1); von Servius Tullius vor der Thronbesteigung (Dion. 4, 3, s. oben;

Zonar. 7, 9) ; endlich von den durch die ersten Consuln zugewählten Senatoren

(Dion. 5, 13: ix xwv 07][X0Ti-/.ä»v tou; -/cpaTiatou; iTziXi^mzez raxpixCou? itioir^-

oav xa\ ouveTrXTjptuaav d| aiixtüv xyjc ßouX-^? xou; xpiaxcoiou; ; vgl. 7, 55 und

Tacitus ann. 11, 25, oben S. 31 A. 1). Schon die jenen jüngeren Senatoren

eigene Benennung minorum gentium zeigt, dass die besseren Berichte diese Se-

natorenwahl entweder auf patricische nicht im Senat vertretene Geschlechtei
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Post- 5. Durch Postliminium wird das römische Bürgerrecht und

die Geschlechtsstellung demjenigen, der sie eingebüsst hat durch

Eintritt in eine damit unvereinbare Personalstellung in einem

fremden Staat, also entweder dadurch, dass er in Kriegsgefangen-

schaft gerathen ist oder dass er in einem mit Rom in Vertrag

stehenden Staat das Bürgerrecht ausgeübt hat
')

, wieder er-

worben, wenn der Kriegsgefangene oder Uebergetretene in die

Heimath zurückkehrt; denn jene Acte suspendiren das Bürger-

recht, verlieren aber durch Rücktritt in die römische Gemeinde

ihre Wirkung.

rechts.

Personaler Das Ausscheiden einer Person aus dem Geschlechtsverband

Bürger- wie folgcweise aus der Geschlechtsbürgerschaft erfolgt, abgesehen

von dem natürlichen Wege des Todes, durch den Uebertritt

derselben in einen nicht römischen Rechtskreis. Rein nega-

tive Entziehung des Personalrechts ist der älteren Gemeinde-

ordnung fremd. Eine wirksame Austrittserklärung kennt selbst

das spätere patricisch- plebejische Recht nicht; um so weniger

kann dieselbe bei dem Geschlechtsbürgerrecht in ältester Zeit

zugelassen worden sein. Die Aberkennung durch Gesetz mag
insofern von jeher statthaft gewesen sein, als das Princip der

souveränen Staatsgewalt dies erfordert; aber sie tritt bei dem
späteren Bürgerrecht so eng begrenzt auf, dass für die älteste

Zeit das Bürgerrecht zu dem Rechtskreis gestellt werden darf,

in den der Staat sich enthielt durch Specialbeschluss einzugreifen.

Der Verlust des Geschlechtsbürgerrechts ist also immer Ueber-

tritt des römischen Bürgers in den Rechtskreis eines anderen

von Rom anerkannten Gemeinwesens; der ,Wegfall der Persön-

lichkeit', die capitis deminutio im staatsrechtlichen Sinn tritt ein,

wenn der Römer in einem anderen Staate entweder unfrei oder

Schutzbefohlener oder Bürger wird 2). Den Verlust des Ge-

oder auf Geschlechter bezogen haben, die neu unter die patricischen eintraten.

Aber personale Verleihung ist deutlich gemeint, am deutlichsten bei dem
suetonischen Gegensatz der Verleihung des Senatssitzes und des Geschlechts-

rechts. Es ist wohl möglich, dass diese Version nicht bloss Missverständ-
niss ist, sondern eine zu Gunsten der caesarischen und augustischen Patricier-

creirung (S. 33) ersonnene Geschichtsfälschung.

1) Cicero pro Balbo 12, 30 (S. 48 ,A. 1). Eingehender ist die Frage
behandelt in dem Abschnitt von den Bundesgenossen.

2) S. 8. Dass auch der Wechsel des Bürgerrechts die capitis deminutio ein-
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schlechtsrechts 1) führt freilich auch der früher (S. 34) erörterte

Geschlechtswechsel herbei, insofern bei der confarreirten Ehe

und der Adrogation das bisherige Geschlechtsrecht untergeht;

aber da durch denselben Act nothwendig ein anderes Geschlechts-

recht begründet wird, ist die Aufhebung des Geschlechtsbürger-

rechts in diesen Fällen ausgeschlossen. Seitdem die Plebität

als neben dem Patriciat stehendes und dieses ausschliessendes

Bürgerrecht anerkannt ist, führt die Begründung der Plebität in

der Person eines Patriciers die Aufhebung seines Geschlechts-

bürgerrechts herbei ; indess werden die Fälle der Umwandlung

des Patriciats in Plebität passender nach ihrer positiven Seite

unter den Entstehungsgründen der Plebität als unter den Auf-

hebungsursachen des Patriciats verzeichnet, um so mehr als sie

selbstverständlich alle der ältesten Epoche fremd sind. Dagegen

erscheint es angemessen, da bei dem Verlust des Bürger-

rechts die Verschiedenheit des gentilicischen und des patri-

cisch- plebejischen Staats bei w^eitem nicht so tief eingreift

wie bei dem Erwerb desselben und die Normen für beide

Epochen sich ziemlich gleichstehen, den dem Verlust des Ge-

schlechtsbürgerrechts analogen Verlust des plebejischen Bürger-

rechts gleich hier mit zu berücksichtigen.

I. Umwandlung des römischen Bürgers in den Unfreien Unfreiheit

.
im Ausland.

emer auswärtigen Gemeinde.-')

schliesst, sagt Festiis ep. p. 70 : deminuius capite appellabatur qui civitate mu-
tatus est, und für die Auswanderung in die latinische Colonie Boethius zu Ci-

cero top. 4, 18 p. 302 Orelli. Es folgt übrigens schon daraus, dass Jeder Ver-

lust des Bürgerrechts capitis deminutio ist.

1) Das Ausscheiden aus dem Geschlecht berührt sich vielfach mit der

privatrechtlichen capitis deminutio (S. 8 A. 3), der Unterwerfung unter die

häusliche Gewalt sei es der seihständigen, sei es der bisher in anderer Gewalt

stehenden Person, sofern der Hauswechsel zugleich Geschlechtswechsel ist. Aber

zusammen fallen beide nicht. Die testamentarische Adoption und der Ueber-

tritt zur Plebs führen Geschlechtswechsel herbei ohne Eintritt in die häusliche

Gewalt. Die zur Vestalin capirte Frau tritt nicht ein in die Gewalt , sondern

sie wird selbständig; wohl aber scheidet sie aus dem Haus und dem Ge-

schlecht aus.

2) Die durchsichtigen Sophismen, mit denen Cicero pro Caec. 33. 34 und

de domo 29. 30 den Satz vertheidigt, dass im römischen Staat Bürgerrecht und
Freiheit gegen den Willen des Bürgers nicht verloren werden können , be-

dürfen der Widerlegung nicht. Mit Hülfe der Clausel si quid ius non est ro-

garier, eius ea lege nihilum rogatum kann jeder Advocat jedes Gesetz zu nichte

machen. Allerdings aber waren in der Periode der entwickelten Republik,

nachdem die Austreibung des Verbrechers und des Schuldners in das stamm-

fremde Ausland abgekommen war und bevor das suUanisehe exilium in Kraft

trat, im ordentlichen römischen Kechtsgang Freiheit und Bürgerrecht unverlier-

bare Rechte.
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Nach den Satzungen nicht bloss Roms, sondern auch der

latinischen Städte ist es keinem Bürger rechtlich möglich einen

Mitbürger als unfreien Mann in seine Gewalt zu bringen, und

dasselbe gilt als Internationalrecht innerhalb des latinischen Bun-

des. Soll also ein römischer Bürger in einen unfreien Mann ver-

wandelt werden, so muss derselbe in nach römischer Anschauung

gültiger Weise in das Eigenthum eines stammfremden Auslän-

ders übergehen 1). Ist dies geschehen, so ist der Rechts-

verlust definitiv und behält auch Gültigkeit, wenn der davon

Betroffene späterhin nach Latium zurückgelangt, oder, wie es

römisch ausgedrückt wird, das postliminium ist in diesen Fällen

ausgeschlossen 2). — Es gehören hieher die folgenden Fälle, von

denen übrigens die vier zuerst aufgeführten alle in früher Zeit

ausser Gebrauch kamen und wesentlich nur in der juristischen

Theorie fortlebten. Gefordert wird für die Aufhebung des Bür-

gerrechts oder musste wenigstens gefordert werden nicht die

dei> Eintritt der Unfreiheit vorbereitende Handlung , zum Bei-

spiel das darauf gestellte Erkenntniss oder im Fall der Aus-

lieferung das Angebot •% sondern der Eintritt der Unfreiheit

selbst.

\ . Nach dem ältesten Criminalrecht hat bei Militärverbrechen

der zur Strafvollstreckung competente Magistrat die Wahl zwischen

Todesstrafe und Verkauf in die Sclaverei. In republikanischer

Zeit ist die erstere durch die Provocation beseitigt; den Verkauf

in die Sclaverei aber kann noch der Gonsul anordnen. An-

1) Ausgesprochen ist dies allerdings nur in dem Zwölftafelgesetz über

den Verkauf des bankerotten Bürgers Irans Tlberim; aber sicher gilt die Re-

gel ebenso für die sämmtlichen analogen Verkaufsacte. Nur vergesse man
dabei nicht, dass der Krieg das Bundesverhältniss aufhebt, also wohl der ban-
kerotte Römer nicht an einen Praenestiner verkauft werden durfte, aber der

kriegsgefangene Praenestiner allerdings in Rom Sclave wurde.

2) Cicero de or. 1, 40, 181 : quem pater suus aut populus vendidisset, ei

nullum esse postliminium.

3) Cicero top. 8, 37 : defendi potest .... (Mancinum) dediium non esse,

quoniam non sit receptus , nam neque deditionem neque dcnaticnem sine accep-

tione intellegi posse ; ebenso pro Caec, 34, 99 : civis Romanus .... cum est

acceptus, est eorum quibus est deditus. l>ies ist einleuchtend richtig ; aber weil

es unbequem war die Sühne schuldig zu bleiben, wenn der verletzte Staat sie

zurückwies, knüpfte man die Sühnung an das Angebot und bestritt sogar dem
Zurückgewiesenen das Postliminium (Cicero de orat. 1, 40; Dig. 49, 15, 4. 50,

7, 18). Dem Mancinus wurde im J. 617 das Bürgerrecht durch Volkssrhluss

restituirt [1, 804].
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Wendung davon wird gemacht auf Desertion i) und auf Nicht-

stellung bei der Aushebung 2) so wie bei der diese vorbereitenden

Schätzung 3), bei welcher aber den Verkauf der Person nicht

der Censor, sondern allein der Consul vorzunehmen befugt

ist [1, 175].

2. Nach dem römischen Völkerrecht konnte der Bürger,

der dasselbe verletzt hatte, von seiner Gemeinde, um diese

von der Verantwortlichkeit für die Handlung zu entbinden, der

dadurch geschädigten zum Eigenthum überantwortet werden 4).

3. Wenn das römische Eigenthum, in welchem der Haussohn

steht, ohne dass diese relative Unfreiheit die Freiheit im staats-

rechtlichen Sinne beeinträchtigt, von dem Vater an einen stamm-

fremden Mann übergeht, so wird die relative Unfreiheit zur

absoluten 5).

4. Wenn der dem Kläger im Civilprozess zum Eigenthum

zugesprochene Beklagte durch den Spruch in vorläufige Sclaverei

versetzt wird (S. 46), so hebt der Verkauf in das Ausland seine

Freiheit ebenfalls auf^). War der also zugesprochene Mann

wegen handhaften Diebstahls verurtheilt, so nahmen manche

Juristen auch ohne Verkauf in die Fremde definitiven Freiheits-

1) Livius 55 : C. Matienus aceusatus est apud tribunos plebis, quod exer-

citum in Hispania deseruisset damnatusque sub furca diu virgia caesus est et sestertio

nummo veniit.

2) Cicero pro Caec. 34, 99. Menander Dig. 49, 16, 4, 10. In dem Falle

aus dem J. 474 d. St., den Varro bei Nonius p. 18, Livius ep. 14, Valerius

Max. 6, 3, 4 berichten, tritt vielmehr bonorum venditio ein.

3) Gaius 1, 160 : maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem

et libertatem amittit : quae accidit incensis, qui ex forma censuali venire iubentur.

Liv. 1, 44, 1: (Äer. Tullius censum") maturaverat metu legis de incensis latae

cum vinculorum minis mortisque. Dionys. 4, 15: tw oe [!.•?) Ti(XTf]aa(j.^vcp TtfAwpiav

&piae TTJ«; t£ oüoiac axepeoöat xal aüxov fjiaoTiYcoösvTa Ttpa&fjvai' xal p-eXP'

TToXXoü Si^fAStve TTapd 'PüofAatot; ouxo; 6 vofjio;. 5, 75: t-^jv te ouoi'av aTtoXeoat

Toü« dTietÖTioavTai: ihti xal rr]v TioXitetav. Cicero pro Caec. 34, 99 : populus

. . . incensum. vendit.

4) Dahin gehört vor allem der Frevel gegen die Gesandten (Dig. 50, 7,

18), wovon uns Anwendungen überliefert sind in dem Fall der Apolloniaten

vom J. 488 (Livius 15; Dio fr. 42; Zonaras 8, 7; Valerius Max. 6, 6, 5)

und in dem der Karthager vom J. 567 (Livius 38, 42; Valerius Max. 6, 6, 3);

weiter die Betheiligung römischer Gesandten an dem Kampfe gegen das Volk,

zu dem sie entsendet sind (Diodor 14, 113; Liv. 5, 36; Plutarch Camill. 18)

und der von dem Magistrat zu Unrecht abgeschlossene Friedensvertrag [1, 243].

5) Cicero de orat. 1, 40, 181 (S. 44 A. 2); pro Caec. 34, 99. Das

Eigenthum kann noxae causa übertragen werden ; aber der Vater ist darauf

nicht beschränkt.

6) Nach Zwölftafelrecht aut capite poenas dabant aut trans Tiberim

peregre venum ibant (Gellius 20, 1, 48).
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Verlust an; doch hat die entgegengesetzte Meinung die grössere

Folgerichtigkeit für sichi).

Kriegs- 5. Die Kriegsgefangenschaft suspendirt das Bürgerrecht, so
StGiSkH fit6II*

Schaft, lange sie dauert und zerstört bei dem in der Gefangenschaft

eintretenden Tode dasselbe in der Weise, dass der Verstorbene

gilt als ausgeschieden nicht im Augenblick des Todes, sondern

in dem der Gefangennahme 2). Gelangt dagegen der Gefangene

als befreiter Mann 3) in die Heimath zurück, so tritt kraft des

postliminium sein früheres Recht wieder so in Wirksamkeit, als

wäre es nie verloren gewesen.

Unfreiheit Eintritt dcs römischen Bürgers in die Sclavenstellung

[in causam mancipii) innerhalb der römisch - latinischen Con-

föderation, zum Beispiel in Folge des Verkaufs des Sohnes durch

den Vater oder der Adjudication des Schuldners an die Gläubi-

ger, sistirt nach Analogie der Kriegsgefangenschaft die perso-

nalen Rechte privater Art, so dass sie, so lange die Unfreiheit

besteht, gelten als nicht vorhanden, bei eintretender Befreiung

gelten als nicht verloren. Denn es ist einerseits ebenso be-

stimmt bezeugt, dass in diesem Fall Sclavenstand und capitis

deminutio eintrat und also Ausschluss aus dem Geschlecht und

Sistirung der Ausübung der Geschlechtsrechte *) , wie andrer-

seits es feststeht, dass die väterliche Gewalt und damit alle gen-

1) Die zwölf Tafeln sprechen in diesem Fall nur die Addiction aus, die

ja auch hei dem Schuldner der Todes- oder Freiheitsstrafe voraufgeht; utrum
servus efficeretur ex addiclione an adiudicati loco constitueretur, veteres quaere-

bant (Gaius 3, 189). Die letztere Annahme ist wohl die richtige , zumal
da der adiudicatus nach älterer Auffassung verkauft und selbst getödtet werden
kann; die erstere (auch bei Gellius 20, 1, 7 aufgestellte) verstösst gegen
das Princip , dass römische Freiheit nicht in römische Sclaverei umgewandelt
werden kann.

2) Die ältere Jurisprudenz führt die Kriegsgefangenschaft unter den Ur-
sachen der capitis deminutio auf, wie dies Festus [ep. p. 70) thut und auch
bei Caesar b. c. 2, 32 (vergl. [1, 602]) von der capitis deminutio des kriegs-

gefangenen Feldherrn die Rede ist, die spätere nicht; beides mit gleichem
Recht. Die civilrechtlichen Folgen dieses Doppelzustandes können im Staats-

recht nicht erörtert werden.

3) Der unter Verpflichtung zur Rückkehr entlassene Kriegsgefangene
ist also ausgeschlossen (Gellius 6, 18).

4) Gaius 1, 138: ii qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco ha-

bentur, vindicta censu testamento manumissi sui iuris fiunt, während die Manu-
missionsformen bekanntlich auf Freie in der Gewalt unanwendbar sind. Festus

ep. p. 70: deminutus capite appellabatur . . . qui über alteri mancipio datus est

in Verbindung mit dem bekannten Satz, dass gentiles nur sind qui capite non
sunt deminuti (Cicero top. 6, 29).
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tilicischen Rechte bei dem Wiedergewinn der Freiheit abermals

in Kraft traten i).

Erst in den Ordnungen der Kaiserzeit begegnet der Ver-

lust des Bürgerrechts durch Herbeiführung der Sclaverei ohne

Ausscheidung aus dem Staate, geknüpft an gewisse Strafen, na-

mentlich die Verurtheilung zum Tode und zur Zwangsarbeit in

den Bergwerken 2).

II. Eintritt des römischen Bürgers in einen andern Ge-

meindeverband.

Gleichzeitiges mehrfaches Bürgerrecht oder gleichzeitige Zu- incompati-

gehörigkeit zu mehreren Gemeinden ist logisch wie praktisch so Bürger-

unmöglich'^) wie mehrfache Vaterschaft oder mehrfache Gentilität,

weil der Staat auf dem Geschlecht ebenso ruht wie das Ge-

schlecht auf dem Hause. An diesem im Wesen der Dinge be-

gründeten, aber anderswo insbesondere durch das fictive Ehren-

bürgerrecht verkümmerten Princip haben die Römer in der

patricischen wie in der patricisch -plebejischen Ordnung' bis in

die späteste Zeit unwandelbar festgehalten, wenn gleich die

zum Theil drückenden Consequenzen desselben im einzelnen

Fall vielfach gemildert worden sind. Selbstverständlich findet

1) Am deutlichsten tritt die rechtliche Stellung dieses an Sclavenstatt

stehenden Freien hervor hei Gai. 1, 135. Danach schweht das Recht des Kindes

eines solchen, so lange der Vater lebt ; wird dieser manumittirt, so fällt das Kind
in des Vaters Gewalt; stirbt er als Quasi - Sclave , so bleibt jiach der offenbar

allein consequenten Meinung Labeos der Sohn in dem Rechtsverhältniss des

Vaters, während er nach den Späteren in diesem Fall selbständig wird. Also

hat der Freie an Sclavenstatt Erben wie der Freie und überträgt auf diese sein

Personalrecht (vgl. Gaius 1, 135); aber dies Personalrecht selbst ruht und er

wie seine Descendenten sind privatrechtlich (nicht in der Ausübung der Bürger-

rechte) Sclaven, bis , wenn für ihn oder für die Erben Befreiung eintritt, das

Personalrecht wieder auflebt. Die zahlreichen Milderungen dieser Unfreiheit

(Gaius 1, 140. 141; Collat. 2, 3) sind offenbar Neuerungen vielleicht erst der

Kaiserzeit.

2) Dies sind die sogenannten servi poenae. Alle diese zunächst dem
Criminal - und Civilrecht angehörenden Rechtsverhältnisse können im Staats-

recht nur angedeutet werden. — Dem Freien , welcher sich mit Wissen und

mit Betheiligung an dem Gewinn zum Sclaven hat verkaufen lassen, wird,

wie Pernice mir bemerkt, schon nach republikanischem Recht (^Dig. 40, 12,

23 pr.) die Klage auf Lösung aus der Sclaverei verweigert, also nicht eigent-

lich die Freiheit entzogen , sondern nur die thatsächliche Unfreiheit aufrecht

gehalten (Dig. 40, 12, 7, 2. tit. 13, 1 pr.)

3) Cicero pro Balbo 11, 28: duarum civitatum civia noster esse iure civili

nemo potest. 13, 32 o iura . . . a maioribus nostris comparata, ne quis nostrum

plus quam unius civitatis esse possit. Ueber das Verhältniss der communis
patria Roma zu der municipalen ist der Abschnitt vom Municipalrecht zu ver-

gleichen.
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dies Gesetz nur Anwendung bei einem in Rom anerkannten

Gemeinderecht, also gegenüber den mit Rom in Vertrag stehen-

den und namentlich den föderirten Staaten. Die Gemeinde-

angehörigkeit eines mit den Römern in Krieg oder auch nur

nicht in Vertrag stehenden Staats ist für das römische Recht

nicht vorhanden, kann also auch nicht in dasselbe eingreifen ; der

römische Ueberläufer hört darum nicht auf römischer Rürger zu

sein, weil ihm in Karthago das Rürgerrecht gewährt wird.

Den hier aufzuführenden Fällen, in welchen durch die Er-

langung der Angehörigkeit zu einem von Rom anerkannten Ge-

meinwesen das römische Bürgerrecht verloren wird, ist gemein,

dass die neue Gemeindeangehörigkeit geradezu römischer Seits

nicht auferlegt wird noch werden kann, sondern die römische

Behörde den Uebertritt nur etwa indirect herbeiführt i]

.

Exiiium. I. Der wichtigste Fall dieser Art ist das exüium, der Aus-

tritt. Nach den — in Beziehung auf Latium später zu erörternden

— Ordnungen des römisch -latinischen Staatenbundes werden

Bürgerrecht und Gemeindeangehörigkeit gegenseitig in ihrer aus-

schliessenden Kraft anerkannt; wenn also der römische Bürger

in Praeneste gemeindeangehörig wird, geht damit das römische

Bürgerrecht verloren 2), ebenso wie wir umgekehrt in dem Ab-

1) Cicero pro Balbo 12, 29 : civi Romano licet esse Oaditanum sive exi-

lio sive postliminio sive reiectione huius civitatis. 11, 27: iure nostro neque

mutare civitatem quisquam invitus potest neque, si velit, modo adsciscatur ab ea

civitate, cuius esse se civitatis (besser civis ts) velit, ut si Gaditani sciverint de

aliquo cive Romano, ut sit is civis Oaditanus, magna potestas sit nostro civi nee

foedere impediatur, quo minus ex cive Romano civis Oaditanus possit esse und
nachher 28 : multi superiore memoria civea Romani sua voluntate indemnati et

incolwnes suis rebus relictis alias se in civitates contulerunt. 13, 31 o iura

praeclara . . . ne quis . . . in civitate maneat invilus. Anwendungen hievon

finden sich bei Cicero pro Balbo 12, 30 : vidi egomet nonnullos imperitos ho-

mines nostros cives Athenis in numero iudicum atque Areopagitarum certa tribu,

certo numero, cum. ignorarent, si illam civitatem essent adepti, hanc se perdidisse,

nisi postliminio reciperassent. Perilus vero nostri moris ac iuris nemo umquam,
qui hanc civitatem retinere vellet, in aliam civitatem se dicavit, und weiter be-

richtet Nepos Att. 3, dass die Athener ihm das Bürgerrecht verliehen hätten,

quo beneficio ille uti noluit, quod nonnulli ita interpretantur amitli civitatem Ro-
manam alia adscita. Dies ist keine Glosse, sondern heisst: ,weil manche Ju-

risten meinen, dass also durch Annahme eines andren Bürgerrechts das römi-

sche verloren gehe'. Er stellt also als beetritten hin, was Cicero positiv

behauptet.

2) Vgl. den Abschnitt von der Latinität. Anwendungen dieses Rechts auf

das exilium finden sich für Praeneste (Polyb. 6, 14, 8: loTt oe äacpaXeta toT;

9e6iou(5tv Iv xe t^ NeaTioXiTöJv xal üpaiveaTivojv, In 8e Ttßoupivtov '!:6\ei %a\

xaXiiXkaii, Ttpoc Ä« Ixouaiv opxia; Livius 43, 2, 10); Tibur (Polyb. a. a. 0.;

Liv. a. a. 0. und 3, 58, 10); Ardea (Liv. 5, 43, 6; Dionys. 13, 5); Lavinium
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schnitt von der Clientel (S. 57) finden werden, dass der prae-

nestinische Vollbürger, wenn er in römische Clientel eintritt,

damit aus seinem Heimathverband ausscheidet und römischer

Schutzverwandter oder, nach der späteren Auffassung, römischer

Plebejer wird. Die Erwerbung der Gemeindeangehörigkeit ist,

wie in dem Abschnitt von den Latinern gezeigt werden wird

nicht facultativ, sondern knüpft sich mit rechtlicher Nothwen-

digkeit an den Wechsel des Domicils. Das gleiche Recht, aber

ohne Reciprocität, ist durch Staatsvertrag anderen italischen i) und

ausseritalischen 2) föderirten Gemeinden eingeräumt worden ; nach

römischer Auffassung gilt der nach Athen tibersiedelnde Römer

als athenischer Schutzverwandter und hört also auf Römer zu

sein, aber der nach Rom übersiedelnde Athener nicht als rö-

mischer Plebejer und also nach römischer Auffassung auch ferner

als Athener, In allen diesen Fällen bedurfte es einer beson-

deren Einwilligung weder von Seiten der entlassenden noch

von Seiten der aufnehmenden Gemeinde, da der internationale

Vertrag für beides genügte. Austritt in eine Gemeinde, mit

der kein solcher Vertrag bestand, hob das römische Bürger-

recht nicht auf, wenn nicht, was bei der häufigen Anwen-
dung dieses Rechts im Criminalprozess wohl vorkam, die sou-

veräne Volksgemeinde durch besondere Vergünstigung den-

selben als zu Recht bestehend gelten liess^) oder auch, ohne

dass der Austritt angezeigt war, ihn dennoch als rechtlich

vollzogen annahm*). — Die richtige Auffassung dieses ebenso

(Liv. 2, 2, 10, Dionys. 8, 49): Lanuvium (^Liv. 3, 29, 6), um von Suessa

Pometia (Liv. 1, 41, 7) zu schweigen.

1) Genannt werden Neapolis (Polyb. a. a. 0.; Liv. 29, 21, 1) und Nuceria

(Cicero pro Balbo 11, 28). Wegen Tarquinii vgl. A. 3. Ob die Nennung der

Tusci Liv. 3, 13, 8 so zu verstehen ist oder vielmehr das trotz des Exilium
fortgehende Criminalverfahren motiviren soll , steht dahin. Das Exilium in

Volscos des verurtheilten Coriolaiius (Liv. 2, 35, 6) gehört überall nicht hieher.

2) Genannt werden Gades (Cicero pro Balbo 12, 29); Massalia (Asconius

in Milon. p. 54 Orelli ; Tacitus ann. 4, 43); Athen (Cicero Tusc. 5, 37, 108);

belos (Appian b. c. 1, 37); Dyrrhachion (Cicero pro Sest. 67, 140). Auch
Tarraco (Cicero pro Balbo 11, 28) mag autonom gewesen sein, ehe es Colonie

ward. Aber auffallend ist als Exilstadt das nicht autonome Smyrna (Cicero

a. a. 0.): der Aufenthalt daselbst ist vielleicht nur tolerirt worden.

3) Wenn in Betreff eines Austritts nach Tarquinii bemerkt wird (Liv.

26, 3, 12): id ei iustum exilium esse scivit plebs, so muss der Vertrag zwischen

Rom und Tarquinii das Exilrecht nicht ausgeschlossen haben.

4) Livius 25, 4 : Postumius vadibus datis non adfuit . . . plebes ....
scivit, si M. Postumius ante k. Maias non prodisset citatusque eo die non respon-

disset, videri eum in exilio esse bonaque eins venire, ipsi aqua et igni placere

interdici.

Rom. Alterth. lU. 4
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alten wie wichtigen Instituts ist dadurch verfehlt worden, dass

man dasselbe auf die Incompatibilität des alten und des neuen

Bürgerrechts zurückführte, während es vielmehr auf der Incom-

patibilität des römischen Bürgerrechts mit fremder Gemeinde-

angehörigkeit beruht. In der Epoche der ohne Zweifel allgemein

latinischen Geschlechtsverfassung ist die Gewinnung des Bürger-

rechts durch Austritt überhaupt unmöglich; sie kennt die per-

sonale Erwerbung des Bürgerrechts nur als Eintritt in ein be-

stehendes Geschlecht, und wenn Austritts wegen ein Praenestiner

nach Rom oder ein Römer nach Praeneste übersiedelt, gehört er

der neuen Gemeinde nur als Schutzverwandter an. Allerdings

ist diese SchutzVerwandtschaft in Rom späterhin zum plebejischen

Bürgerrecht geworden und wir werden daher diesem Institut

unter den Entstehungsgründen des letzteren wieder (S. 57) be-

gegnen; daraus erklärt es sich, dass in den jüngeren.Verträgen

die Reciprocität versagt worden ist. Aber an dem Wesen des

Instituts ist dadurch nichts geändert. Nie wird bei dem Exilium

danach gefragt, ob der davon Gebrauch machende Römer in der

neuen Gemeinde Bürger wird oder nicht ; es genügt für die Auf-

hebung des römischen Bürgerrechts, dass er in das durch den inter-

nationalen Vertrag gewährleistete Schutzrecht der neuen Gemeinde

eintritt und es ist zufällig und facultativ, ob er in derselben

das Bürgerrecht gewinnt oder nicht i). Römischer Seits wird für

das Exilium nur gefordert der Wechsel des Domicils [solum

vertere) in der Absicht die Gemeindeangehörigkeit zu lösen {exilü

causa). Der Anlage nach wird dies Recht aufzufassen sein als

Freizügigkeit , das heisst als eingeführt für Verkehrszwecke,

hauptsächlich um die Trennung der Gemeindeangehörigkeit vom

Domicil innerhalb Latiums zu beseitigen. In der Epoche aber,

1) Ciceros Darstellung de domo 30, 78: qui erant rerum capitalium

condemnati, non prius hanc civilatem amittebant quam erant in eam recepti, quo

vertendi , id est m.utandi soli causa venerant und pro Caec. 34, 106 : amittitur

haec civitas . . cum, is qui profugit receptus est in exilium, hoc est in aliam civi-

tatem kann freilich so aufgefasst werden, als werde das römische Bürgerrecht

erst durch Gewinnung des neuen zerstört ; aber der wohl mit Absicht gewählte

Ausdruck recipere lässt auch eine andere Auffassung zu. Nach der Darstellung

des Tacitus ann. 4, 43 folgt die Gewinnung des neuen Bürgerrechts vielmehr

dem Exilium nach, und es ist dies rechtlieh die einzig mögliche Auffassung.

Die Internationalverträge können dem römischen Exul wohl das Schutz-, aber

unmöglich alle ohne weiteres das Vollbürgerrecht zugesichert haben ; dessen Ge-

währung hing vielmehr von den eigenen Ordnungen jeder Gemeinde ab und
konnte auch nicht nachgesucht, oder, wenn nachgesucht, abgelehnt werden.
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von der wir genauere Kunde haben i), wurde das römische

Bürgerrecht mit einer anderen Gemeindeangehörigkeit nicht

leicht anders vertauscht, als um den durch den Untergang

des Bürgerrechts ebenso wie durch den Tod von Rechtswegen

wegfallenden persönlichen Consequenzen einer drohenden Verur-

theilung aus dem Wege zu gehen 2), wenngleich im Uebrigen der

Prozess in beiden Fällen seinen Gang weiter ging 3). Späterhin

ist es sogar dem Bürger gestattet worden noch nach erfolgter cri-

mineller*) oder civiler^) Verurtheilung den eigentlich schon einge-

1) Das Exilium der Tarquinier (S. 33 A. 2) scheint in verschiedener Weise
construirt worden zu sein. Nach Piso (bei Gellius 15. 29 : L. Tarquinius con-
legam suum quia Tarquinio nomine esset, metuere eumque orat uti sua voluntate
Roma concedat) gehen die Tarquinier, von dem König und seinen Söhnen ab-
gesehen, freiwillig in das Exil, und diese Version ist dem "Wesen des Instituts

angemessen ; nur lässt sich freilich daran die Untersagung von Wasser und Feuer
nicht füglich anknüpfen. Nach der gewöhnlichen Fassung (Livius 1, 59, 11:
(^Brutus) muUitudinem perpulit, ut . . . exules esse iuberet L. Tarquinium cum
coniuge ac liberis ; c. 60, 2 : Tarquinio . . . exilium indictum ; 2, 2 : Brutus
. . . ad populum tulit, ut omnes Tarquiniae gentis exules essent; Dionys. 4, 84;
ähnlich auch Varro und Cicero in den S. 33 A. 2 angeführten Stellen) ist Ca-
pitalanklage anzunehmen mit Statuirung des exilium nehst der execratio und der
aquae et ignis interdictio; deren Erstreekung auf das Geschlecht bleibt dann
freilich unmotivirt.

2) Diese ältere Ordnung spricht am schärfsten Polybius 6, 14 aus : da-
nach kann die persönliche Verurtheilung im Capitalprozess durch , freiwillige

Verbannung' abgewendet werden, so lange das Urtheil noch nicht gefällt ist,

(xav £Tt fAta XeiTiYjxai cpuX-r] Töiv ^TTixupouoöJv x'^jv xpi'aiv dd/YjcpocpopvjTOi). Auch
die annalistischen Fälle bei Cicero de domo 32, 86 können von einem der

Damnation voraufgehenden Exilium verstanden werden.

3) Dass ein Strafgesetz oder eine Anklage auf exilium nicht möglich sind,

sagt Cicero (in Caec. 34, 100 : nulla in lege nostra reperietur . . . maleftcium
ullum exilio esse multalum^ und bestätigt der ganze Sachverhalt. Dionysius

7, 64 (daraus Plntarch Cor. 20). 11, 46 hat dagegen gefehlt.

4) Sallustius Cat. 51, 40: postquam res publica adolevit lex Por-
cia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exilium, damnatis permissum est.

Dies bestätigt das Verfahren Milos (Asconius p. 54). Auch Cicero de domo
30, 78 (vgl. c. 31, 82) giebt das Exilrecht denen, qui erant rerum capitalium

condemnati, ebenso anachronistisch Livius 3, 29, 6: damnatus Lanuvium in

exilium abiit so wie 3, 58, 10. 25, 2, 9.

5) Das Exilium muss die zur Zeit desselben obschwebenden Civilprozesse

ebenso aufgehoben haben wie der Tod und die Adrogation ; denn es fehlte für die

.Condemnation an einem Rechtssubject. Darum bestimmt auch das Repetunden-
gesetz vom J. 631/2 Z. 29: [de iudicio in eum quei morluos e^rit aut in exilium

abierit. Quorum nomen ex h. l. delatum eri[t, sei is prius morluos erit aut in

exililium abierit, quam, ea res iudicata erit, yr(aefor) . . . rem . . . item quaerito
;

es bedurfte dieser exceptionellen Festsetzung um die Verurtheilung möglich

zu machen. Da für eine Translation, wie sie bei dem Tod und der Adro-

gation eintritt, hier die Grundlage fehlt, so verfällt qui exilii causa solum

vertit, falls civile Ansprüche gegen ihn geltend gemacht sind od,er werden,

nothwendig dem Concurs (Cicero pro Quinctio 19, 60. 28, 86). Auch ist das

Exilium gewiss ebenso oft oder öfter angewandt worden , um den Folgen des

Privatprozesses auszuweichen, als um die comitiale Verurtheilung zu mildern,

4*
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Uebertritt
in die

latinische

Colonie.

tretenen personalen Wirkungen derselben sich durch das Exilium

zu entziehen*). Immer aber wurde, wenn von demselben zu

diesem Zweck Gebrauch gemacht ward, dem Verurtheilten im

Umfang des römischen Gebiets die Gemeinschaft von Dach und

Fach und Wasser und Feuer untersagt; diesem Spruch gemäss

wird er exsecrirt und ediciren die Consuln^). Durch dieses

Landesverbot wird die Rückkehr des verurtheilten Mannes in die

alte Heimath verhindert; in den nicht zum römischen Gebiet

gehörigen föderirten Staaten, deren einem der Verurtheilte sich

zugewandt hatte, konnte er nach diesem Verbote als Schutzver-

wandter verweilen und, wenn die Verhältnisse es mit sich

brachten, das Bürgerrecht daselbst gewinnen.

2. Der Uebertritt des römischen Bürgers in eine föderirte

Gemeinde kann auch eintreten auf Grund des Beschlusses der

römischen Regierung eine neue Gemeinde dieser Art zu be-

gründen oder eine bestehende zu verstärken 3). Es werden in

und hat es den aus der Privatklage entwickelten quaestiones perpetuae gegenüber
dieselbe Stellung wie gegenüber den Comitialprozessen.

1) Die Schwere der Verschuldung scheint hiebei nicht in Betracht ge-

kommen zu sein ; es war eben ein Recht nicht so sehr der verbündeten Städte

als des römischen Bürgers. Dass nach einer Version Q. Pleminius auf sei-

nem Wege ins Exil nach Neapel festgenommen (Liv. 29, 21, 1} und dass L.

Hostilius Prätor 612 aus dem Exil zurückgeholt (arcessitus) und, als -wäre er

nicht ausgetreten, prozessirt v?ard (Asconius in Scaur. p. 23 Orelli) sind wohl
Fälle, in denen die römische Regierung im Criminalverfahren sich über die

Vertragsrechte hinwegsetzte. Vgl. Livius 3, 58, 10. — Ueber das Verhältniss

des Exilium zu der Verhaftung vgl. [1, 150].

2) Livius 26, 4, 9 : videri mm in exilio esse bonaque eins venire, ipsi aqua
et igni placere interdici. Die interdictio selbst fiel ohne Zweifel zusammen mit
der execratio des Sacralrechts (Cato orig. l. IV p.*21 Jordan: duo exules lege

publica [condemnati] et execrati). Dieser Volksschluss wurde selbstverständlich

mit der Damnation des Exul verbunden, so lange das Exilium der Damnation
vorhergehen musste. Späterhin, als auch dem Verurtheilten das Exilium gestattet

wurde, scheint mit der Verurtheilung eventuell für den Fall des Exilium die

Interdiction verbunden zu sein : id ut esset faciendum (dass sie in eine andere
Gemeinde übertraten), non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis inter-

dictione adigebantur (Cicero de domo 30, 78). Anders sind auch die Volks

-

gerichte gegen P. Popillius im J. 631 und gegen Q. Metellus im J. 664 nicht

aufzufassen. (Cicero de domo 31, 82 : ut . . . aqua et igni interdiceretur, . . .

Gracchus de P. Popillio, Satuminus de Metello tulit; Appian 6. c. 1, 31:
(J;y]-

MeT^XXip xDivcuveiv uupo; ri uSaxo; r^ ot^y''iO » ®s wurde gegen sie auf Grund
des betreffenden Gesetzes der Prozess eingeleitet und als sie, vor oder nach
der Verurtheilung, zum Exil griffen, das in diesem Fall übliche Verfahren

eingehalten. — Ueber die Ausweisung des Exul durch consularisches Edict

vgl. 2, 139.

3) Cicero de domo 30, 78: qui cives Romani in colonias Latinas prn-

ficiscebantur, fieri non poterant Latini, nisi erant auctores facti nom^nque de-

derant. Ders. pro Caec. 30, 98 : quaeri (^solet) quem ad modum, si civita^ adimi
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diesem Fall zunächst Freiwillige aufgerufen^); reichen die Mel-

dungen nicht aus, so wird die erforderliche Anzahl von Co-

lonisten aus der Btlrgerschaft ausgeloost und ihnen für den

Weigerungsfall eine Busse auferlegt. Hier tritt also eine indirecte

Nöthigung zur Aufgabe des römischen Bürgerrechts ein.

3. Wenn ein römischer Sclave das römische Bürgerrecht Post-

durch Freilassung gewonnen, vor semem Sclavenstand aber emem
anderen Staat als Freier angehört hat, so tritt er durch die

Rückkehr in seine Heimathgemeinde, falls diese mit Rom in Ver-

trag steht, nach dem Recht des Postliminium in sein ursprüng-

liches Bürgerrecht wieder ein und damit erlischt sein römisches

Bürgerrecht 2).

non possit, in colonias Latinas saepe nostri profecti sint: aut sua voluntate aut

legis multa profecti sunt, quam multam si sufferre voluissent, manere in civitate

potuissent. Belege dazu bei Livius 10, 21,10; Dionysius 7, 13. Hielier ge-

hört auch wohl der demokratische Gesetzvorschlag aus dem Jahre 629 (Val.

Max. 9, 5, 1) de provocatione ad populum eorum qui civitatem mutare noluissent

(voluissent ist Schlimmbesserung) ; es war das allerdings eine empfindliche

Einschränkung der Machtbefugniss des Senats.

1) In Ardea sind die deducirenden Magistrate selbst unter diesen.

Liv. 3, 11, 7.

2) Cicero pro Balbo 12, 29 ; de orat. 1, 40, 182. Die nähere Ausein-

einandersetzung über dieses verwickelte Rechtsverhältniss im Abschnitt von den
Bundesgenossen.



Die Olienten.

Unfreie Der Gesammtheit der zu einem Geschlecht vereinigten freien

Bürger stehen gegenüber die in der Gewalt dieser Geschlechts-

genossen befindlichen unfreien Leute, die familia. Insoweit diese

rein als Sachen gefasst werden, gehen sie das öffentliche Recht

nichts an; aber wenn auch nicht von je her, steht doch seit

uralter Zeit neben derSclaverel, in welcher einfach der Eigenthums-

begriff aufden Menschen angewandt wird, ein Mittelzustand zwischen

Freiheit und Unfreiheit, den wir als Halbfreiheit oder Hörigkeit

bezeichnen und dessen Entwickelung hier dargestellt werden

soll. Es ist diese Halbfreiheit eine hybride mit einem inneren

Widerspruch behaftete Institution. Dass der Mensch nur entweder

frei oder nicht frei sein kann, erkennt die scharfe römische

Logik selber insofern an, als in der technischen Bezeichnung

familia^), das heisst dem Gesinde, bis in späteste Zeit hinab die

unfreien und die halbfreien Hausangehörigen zusammengefasst

werden; wesshalb aber auch das Wort familia^ in dem das po-

litisch entscheidende Moment verschwindet, wohl den Ausgangs-

punkt der Hörigkeit bezeichnet, aber in dem Entwickelungspro-

zess derselben zur halben und weiter zur vollen Freiheit bei

Seite geschoben wird. Praktisch ist dieser hybride Begriff die

zweite Geburtsstätte des römischen Gemeinwesens geworden.

Halbfreiheit ist derjenige Zustand, in welchem negativ der

Mangel des Bürgerrechts, positiv die Zugehörigkeit zu der römi-

1) Die Anleitung des Wortes ist unsicher. Wahrscheinlich gehört es zu
dem oskischen faamat = habitat und deckt sich mit unserem Haus, sowohl als

Bezeichnung der Angehörigen, wo es mit gens geglichen werden kann (S. 10 A. 2.

S. 16 A. 2), wie als die in der technischen Sprache vorherrschende der dienenden
Leute, oi-icexoti (8. 22). In famulus überwiegt der Begriff der Hausangehörigkeit,

so dass diese Bezeichnung vorzugsweise dem freien Hausdiener gegeben wird.
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sehen Gemeinde zusammentreffen. Die Benennung der Halbfreien

hat sich mit dem Begriff selbst verschoben und es wird daher

die Terminologie besser innerhalb der begrifflichen Entwickelung

erläutert; hier genügt es zu bemerken, dass sie, wie schon gesagt

ward, anfänglich gemeinschaftlich mit den Unfreien in dem

Sammtbegriff der familia enthalten sind, späterhin der Gegensatz

der Voll- und der Halbfreien durch die correlaten Ausdrücke

patroni und dientes bezeichnet wird, schliesslich sich daraus der

Gegensatz der patres oder patricii und der plebs entwickelt.

Als Entstehungsgründe der Halbfreiheit lassen sich erkennen

die Geburt, die Dedition, die Application, die Freilassung durch

Volksschluss und die Freilassung durch Privatact. Ihnen allen

ist gemein, dass, uralt wie sie sind, sie sich dennoch sämmtlich

als secundäre Bildungen erweisen und mit zwingender Nothwen-

digkeit auf eine Epoche hinführen, wo jenes Gesetz der Logik,

dass der Mensch frei ist oder nicht frei, auch praktisch galt.

i. Wo die Geburt nicht die Unfreiheit und nicht den Geburt.

Patriciat, aber die ausschliessliche Zugehörigkeit zu der römi-

schen Gemeinde erzeugt, begründet sie die Halbfreiheit. Dies

tritt ein primär bei dem nicht in rechter Ehe erzeugten Kinde

einer patricischen , späterhin überhaupt einer römischen Mut-

ter; diesem kommt weder das Bürgerrecht zu (S. 34), noch

besteht ein Eigenthumsrecht auf dies Kind wie auf das der

Sclavin, noch gehört dasselbe einem andern Rechtskreis an als

dem römischen. Wird es also nicht ausgesetzt, was wahrscheinlich

in ältester Zeit die normale Ordnung war, so kann es nur als

halbfrei angesehen werden. — Secundär wird die Halbfreiheit

durch eheliche Geburt begründet, insofern, was sehr früh ge-

schehen ist, die rechte Ehe und somit die väterliche Gewalt auch

dem Halbfreien gestattet wird. Da auch der rechtlich anerkannte

Vater auf seine Kinder kein anderes Personalrecht vererben kann

als er selber hat, so treten die rechten Kinder des halbfreien

Vaters gleichfalls in die Halbfreiheit ein.

2. Die Dedition, der zwischen dem Vertreter der römischen Dedition.

und dem Vertreter der überwundenen souveränen Gemeinde i)

nach den für solche Geschäfte bestehenden Normen eingegangene

1) Die Capitulation einer insurgirten Bürgergemeinde, wie zum Beispiel

die Capuas im hannibalischen Krieg, ist rechtlich keine , da eine solche nach

römischer Auffassung nicht in sua potestate ist. Auch treten hier nicht die
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Vertrag ^), durch welche die letztere ihre eigenen Herrschaftsrechte,

so wie die Rechte ihrer Bürger und ihrer Götter 2) auf die römische

überträgt und es dieser anheim giebt nach allen Richtungen hin

darüber nach Ermessen zu bestimmen ^), begründet an sich selbst

einen dauernden Personalstand der Dedirten nicht; vielmehr

werden auf Grund der Dedition durch Act der römischen Ge-

meinde 4) die Dedirten entweder zu Unfreien oder auch zu Halb-

freien gemacht, oder ihre Geschlechter in die römische Ge-

schlechtergemeinschaft aufgenommen, oder sie werden in ihrer

Gesammtheit als selbständiger Staat reconstituirt und zum Ver-

trag mit Rom zugelassen, welche vier Rechtsfolgen auch neben

einander je nach Verschiedenheit der Personen zur Anwendung
kommen können. Es hat wohl eine Epoche gegeben, wo jeder

Dedirte entweder unfrei oder römischer Bürger oder Bürger einer

Vertragsgemeinde ward, also die Scheidung der zur Gemeinde ge-

hörigen Personen in freie Bürger und unfreie Knechte durch die

Dedition keine Aenderung erfuhr. Aber der Mittelbegriff der von

Gemeindewegen geschützten Freiheit ist in Beziehung auf diese

Unterworfenen vielleicht zuerst zur Geltung und auf jeden Fall hier

Rechtsfolgen der Dedition ein, sondern, da das Verbrechen das Personalrecht

nicht ändert, die Strafen des römischen Criminalrechts.

1) [1, 237 fg.] Er wird wie alle diese Verträge geschlossen durch Frage
und Antwort; auch die schriftliche Aufzeichnung fehlt nicht (Val. Max. 6, 5, 1:

a Papirio cuius manu consule iubente verba deditionis scripta erani). Das Schema
gieht Livius 1, 38: rex interrogavit : ,estisne vos legati oratoresque missi a populo
Conlatino, ut vos populumque Conlatinum dederetis?^ ,sumus.^ ,estne populus
Conlatinus in sua potestate?' ,est'. 'deditisne vos populumque Conlatinum
urbem agros aquam terminos delubra utensilia divina humanaque omnia in meam

.

populiquc Romani dicionem?^ ,dedimus\ ,at ego recipio'. Häufig war die De-
dition verbunden mit der Stellung von Geissein (Liv. 22, 20, 11 : qui vere

dicionis imperiique Romani facti sint obsidibus datis populi, amplius fuere centum.

et viginti).

2} Hier tritt die Rechtstheorie der Herleitung der wesentlichsten

Privat- und Sacralrechte vom Staat in ihrer fyraktischen Consequenz zu Tage.

Da das Bürgerrecht und wenigstens das Bodeneigenthum dem Privaten vom
Staate verliehen sind, so kann er ihm dasselbe auch nehmen. Ebenso leiten

sich das Dasein und das Vermögen der Götter der Gemeinde vom Staat her.

3) Polybios 36, 4, 2: oi StSovxec aürous eh ttjv '
Ptofjiaioav ^TrtTpoTr-fjv

5i5(5a(Ji TrpwTov (xev ^i6pav ttjv ÜTcoEpyouoav aÜTOt; %o.\ TioXetc t«? is xauTTfj, ouv

hk TouToi? avSpas xai fO^aXxaz touc UTCtxpyovxa; iv t:^ X''f>P? ^'^^t "^^^i TtoXeatv

aTravTac, öfioitus 7:oTa(ji.o'j<; Xi[i.dva? kpa xacpouc, ouXXTjßÖTjv (wote TtocvTeuv elvai

xupiouc 'Pto|i.aiou?, aÜToü? 6e xoü? SiSovra? (XTrXö); [ATjxext fii7]Sev6<;. Ueber die

Ergebung in ßdem, die nichts ist als eine mildere Auffassung der Dedition,

vgl. den Abschnitt vom Unterthanenverhältniss.

4) In wie weit der Magistrat hier allein handeln konnte oder die

Bürgerschaft mitzuwirken hatte , ist für die hier zu erörternden Rechtsfolgen

des Acts gleichgültig.
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vorzugsweise zur Anwendung und zu politischer Bedeutung ge-

kommen^). Vielleicht konnte sogar die Zusicherung des Rechts-

schutzes ohne Ertheilung des Btlrgerrechts, der Verzicht auf die

rechtlich durch die Dedilion gestattete Knechtung, geradezu durch

öffentlichen Act ausgesprochen werden, ähnlich wie durch das

Comitialtestament die Bürgerschaft dem Sclaven des Testators den

Rechtsschutz ausdrücklich verleiht. Die paradigmatische Erzählung,

dass nach der Dedition von Alba einer Anzahl von Geschlechtern

der Patriciat, den übrigen Bürgern der Plebejat verliehen ward,

wird wesentlich das Richtige treffen, nur dass vom älteren Stand-

punkt aus für den Patriciat die Civilät, für den Plebejat die

Libertät einzutreten hat.

3. Wie wir dem Institut des exilium unter den Aufhebungs- AppUcatioa.

gründen des Geschlechtsbürgerrechts begegnet sind, insofern ein

Römer in eine Bundesstadt austritt, so begegnen wir demselben

wiederum hier unter den Entstehungsgründen der römischen

Halbfreiheit, insofern der Bürger einer Bundesstadt austritt nach

Rom: es erscheint hier unter dem Namen der applicatio^). Die

drei massgebenden Momente, der Ausschluss der Unfreiheit, der

Ausschluss des Patriciats und der Ausschluss der Zugehörigkeit

zu einer fremden Gemeinde sind alle vorhanden. Es hat sich

indess dies Recht auf die latinischen Städte und wahrscheinlich

auch bei ihnen auf die älterer Entstehung und volleren Rechts

1) Livius 1, 28, 7 (vgl. c. 30, 11 spricht dies aus in Beziehung auf

die Albaner: populum omnem Albanum Romam traducere in animo est, civitatem

dare fleht, primores in patres legere. Genau ebenso werden nach Dionysius

Darstellung (2, 35) die Caeninenser und Antemnaten nach der Ueberwindung,

3000 an der Zahl, eic, «puXa; %rn cppaxpa? eingeschrieben. Aehnlich berichtet

er bei dem Uebertritt der Sabiner des Tatius (2, 46) ; bei der Aufnahme der

gefangenen Veienter in die Bürgerschaft (2, 55) ; der Albaner (3, 29. 31) ; der-

Bewohner von Politorium (3, 37). Dieselben behalten die Freiheit (2, 36) und
empfangen das Bürgerrecht und zwar, wie bei den Albanern ausdrücklich ge-

sagt wird, die Plebität, wie sie damals war (sie werden ttjc aÜTYJc TroXeoji; ito-

Xtxai, aber nur einigen Geschlechtern wird gewährt ßouXYJ? re [xsT^yeiv xai dp-

joLi Xapißavetv -^ai toii; Trarpixioic TtpoovefjMfj&Tivai) ; es bleibte ihnen ihr Grund-
besitz sowohl wie Ihre bewegliche Habe (xT-^otc: 2, 35; xX-^poi: 2, 55;

xKfipoi ävSpctTioScav xe xrxi ßoaxTjfxaxcuv xal xw^ aXXmv ^pYjfidxoov : 3, 29), wäh-

rend über den ager publieus der aufgehobenen Gemeinden die Römer disponiren

(3, 29). So wenig die einzelnen Fälle, so sicher ist die Procedur selbst histo-

risch genau referirt.

2) Cicero de orat. 1, 39, 187: quid quod . . . in centumvirali iudi-

cio certatum esse accepimus, qui Romam in exilium, venisset, cui Romae exulare

ius esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset intestatoque esset mortuus,

nonne in ea causa ius applicationis obscurum sane et ignotum patefactum in

iudicio atque illustratum est a patrono? Vgl. röm. Forsch. 1, 361.
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beschränkt. — Die Frage, ob der vertragsmässig zur Ueber-

siedelung nach Rom berechtigte Fremde nach dem Domicilwechsel

noch ferner als Gast auf Grund desselben Vertragsrechts leben

kann, also die Application facultativ ist, ist für den Applicanten

ebenso zu verneinen wie für den Exul, da ein domicilirter Gast

ein Unding ist. Dass der Uebersiedelnde von Rechtswegen der

römischen Gemeinde angehört, wird in dem Abschnitt von der

Steuerpflicht sich weiter zeigen; die römische Steuer trifft, ab-

gesehen von- den nicht römischen Grundbesitzern, lediglich den

römischen Geraeindeangehörigen und es kann unmöglich dem

übersiedelnden Latiner freigestanden haben die dem Gast zu-

kommende Refreiung von den bürgerlichen Lasten noch ferner

in Anspruch zu nehmen.

Testamenta- 4. Die im Testament, das heisst durch eine vor der Volks-
rische

Freilassung, gemeinde abgegebene Erklärung des bisherigen Eigenthümers,

dass der bezeichnete Sclave im Augenblick seines, des Eigen-

thümers Todes frei werden solle, wird wie der gesammte Inhalt

des Testaments durch die Restätigung der Comitien Gesetz. Allein

da der Eintritt in die Rürgerschaft nur möglich war durch den

Eintritt in das Geschlecht und dieser für die einzelne Person

in diesem Fall auch von den Curien nicht beschlossen werden

konnte (S. 41), auch die Absicht des Testators nur daraufhinaus-

lief dem bisherigen Sclaven Rechtsschutz und Heimathsangehörig-

keit zu verleihen, so hat die Freilassung im Testament ohne

Zweifel von jeher diese, aber auch nur diese verliehen.

Freilassung 5. Die Frcilassuns unter Lebenden eestaltet sich verschieden,
unter

i
Lebenden, je nachdem sie sich bezieht auf Sclaven oder auf Freie an Scla-

venstatt.

des Sclaven, a. Die Freilassung des Sclaven läuft an sich der Consequenz

der römischen Rechtsbegriffe zuwider : der Hausherr kann so wenig

seine Sclaven in freie Leute umwandeln, wie in Latium seine

Kinder in Sclaven. Folgerecht giebt es nicht bloss keine direct

auf die Freilassung durch privaten Willensact gerichtete Rechts-

form, sondern die in unserm Rechte dafür verwendeten Acte

unter Lebenden, sei dies nun die fictive Anwendung der auf

Freigebung einer zu Unrecht im Sclavenstand gehaltenen Person

gerichteten Klage, sei es die Einzeichnung in das Verzeichniss der

Staatsangehörigen, sind geradezu eine Anerkennung der princi-

piellen Unmöglichkeit der Freilassung durch den Eigenthümer
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des Sclaven, weil sie, formell betrachtet, nicht die Freiheit geben,

sondern die angeblich vorhandene schützen und durch eine

dem Sachverhalt widerstreitende, aber den Eigenthümer, der

sie abgiebt, sowie seine Rechtsnachfolger bindende Erklärung

vor dem Prätor oder dem Gensor dessen Recht zerstören. Die

Betheiligung des Magistrats ist keineswegs öffentliche Bestätigung

der Freilassung als solcher, da er formell nichts thut als was

anderweitig seines Amtes ist und seine Mitwirkung, deren wirk-

liche Bedeutung er nicht zu kennen braucht und officiell nicht

kennt, nicht verweigern kann. Also hat es in ältester Zeit eine

vollwirksame Manumission unter Lebenden nicht gegeben, sondern

es ist durch diesen Act derjenige Zustand herbeigeführt worden,

welchen das spätere Recht an die formlose Freilassung knüpft').

Auch die juristische Legende der Römer stellt die wirksame Frei-

lassung für die Königszeit in Abrede und verknüpft ihre Be-

gründung mit der Entstehung der Republik 2).

b. Auf die Freien ist selbstverständlich die Freilassung un- Des Freien

:

'-' Eman-

anwendbar; wenn auch die Hauskinder im Eigenthum des Vaters cipation.

und die Ehefrauen in dem des Gatten stehen, schliesst dieses

privatrechtliche Verhältniss die politische Freiheit nicht aus. Nach-

dem sie bei Sclaven zugelassen war, und so wie für diese, ist sie

anwendbar auf den Freien an Sclavenstatt, wie zum Beispiel den

vom Vater verkauften Haussohn; indess löst diese Freilassung, da

nach der ursprünglichen Ordnung das väterliche Recht durch die

causa mancipii nur suspendirt wird (S. 46), wohl die Gewalt des

Herrn, restituirt aber zugleich das Eigenthumsrecht des Vaters.

Aber auf demselben Wege, auf dem man zu dem Wechsel der

1) Diese Auffassung der Manumission ist weiter ausgeführt röm. Forsch.

1, 358—360, Dass selbst die Bezeichnung servus bis in späte Zeit von dem
Freigelassenen gebraucht wird , ist in dem Ton diesen handelnden Abschnitt

nachgewiesen.

2) Liv. 2, 5 : indici .... libertas et civitas data : ille primum dicitur

vindicta liberatus. Quidam vindictae quoque nomen tractum ab illo putant; Vin-

dicio ipsi nomen fuisse, post illum observatum, ut qui ita liberati essent, in civi-

tatem accepti viderentur. Plutarch Popl. 7 : (der Consul Valerius) tov Oütv-

oixiov d<|»TjcptaaTo Ttpöjxov aTreXsuftepov ^xetvov dv 'Pcou-t^ '(i^ia%ai. ttoXit/jv xal

cpepeiv d»7Jcfov t[] ßo6Xoixo cpparpta TrpoovefXTj&evxa. Also galt diese Frei-

lassung nicht als die erste an sich, sondern als die erste, die das Bürgerrecht gab;

die früheren dachte man sich analog der formlosen Freilassung des späteren

Rechts. Dionysius 4, 22 und Zonaras 7, 9 führen dagegen die voll wirksame

Freilassung auf König Servlus selbst zurück, ohne Zweifel weil sie mit dem
Census sich auch die manumissio censu entstanden dachten, und änderten danach

jene Erzählung (Dion. 5, 13).
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väterlichen Gewalt, das heisst zu der Adoption gelangt war (S. 37),

lind wahrscheinlich gleichzeitig, sicher schon vor der Zwölftafelge-

setzgebung wurde auch die Lösung des Haussohns aus der väter-

lichen Gewalt, die emancipatio^) ermöglicht. Wie die Adoption

die Combination ist des auf Zerstörung der väterlichen Gewalt

gerichteten dreimaligen Verkaufs mit der Scheinvindication des

künftigen Vaters, so ist die Emancipation die Combination des-

selben auf Zerstörung der väterlichen Gewalt gerichteten drei-

maligen Verkaufs mit dem Act der Freilassung, welcher nach

Beseitigung des väterlichen Rückfallsrechts nun dieselbe Wirk-

samkeit hat wie bei dem Sclaven. Das durch den Verkauf nur

suspendirte Geschlechtsrecht geht dem Sohn mit dem definitiven

Austritt aus der Gewalt definitiv verloren 2) ; derselbe ist libertinus

und heisst auch wohl so 3) ; als sein Freilasser gilt, wie bei dem
Sclaven, derjenige, gegen den die den letzten Act der Emancipation

ausmachende Scheinvindication gerichtet war*), welche Rolle übri-

gens in der Regel der ausscheidende Vater selber übernimmt und

dadurch also aus dem Vater zum patronus wird 5). Aber natürlich

1) Emancipare ist an sich nichts als ein verstärktes mancipare und
wie es nicht selten für Saohenveräusserung gebraucht wird (Orelli 4421

:

donationis causa emancipatum ; Gellius 15, 22, 3: familiae emancipatio ; Ho-
ratius epod. 9, 12; Cicero de senect. 11, 38), so bezeichnet es, auf Personen be-
zogen, wie Festus ep. p. 77 richtig sagt, das Austreten aus dem Gewaltverhältniss

sowohl durch Uebertritt in ein anderes, also Adoption (Cicero de fin. 1, 7, 24:

filio adhibito
,

quem in adoptionem D. Silano emancipaverat) und Weggeben
der Haustochter in die Manus des Mannes (C. I. L. VI, 1527a: sororem om-
ni[um bonorum] fore expertem, quod emancipata esset Cluvio^, wie auch durch
Eintritt in das Mancipium zum Behuf der Lösung der väterlichen Gewalt.
Hier wird das Wort in dem letztgenannten bei den späteren Juristen techni-

schen Werth gebraucht.

2) Streng genommen geht das Geschlechtsrecht unter nicht im Augen-,
blick der Emancipation , sondern schon mit der dritten Mancipation , nur dass

freilich , so lange der Sohn in mancipii causa bleibt , sein Personalrecht in

gewissem Sinne ruht (S. 46). Uebrigens steckt derselbe Untergang des Geschlechts-

rechtes durch die causa servilis auch in der Adoption , tritt aber hier nicht so

scharf hervor wie bei der Emancipation, weil die Entstehung der neuen haus-
herrlichen Gewalt, mit der in der Regel neues Geschlechtsrecht verbunden ist,

den Durchgang durch die Sclavenstellung verdunkelt.

3) Liv. 41, 8, 10.

4) Es wird wohl dem Vater bei der Vormundschaft (Gai. 1, 172; Jnst.

1, 19) wie bei der prätorischen Erbfolge (Jnst. 3, 9, 3) vor dem extraneus ma-
numissor der Vorzug gegeben ; aber der eigentliche patronus bleibt immer der

manumissor.

5) Es geschieht dies bekanntlich in der Weise , dass der Vater nach
dem dritten Verkauf die Freilassung zwar durch den Käufer herbeiführen kann
(extraneus manumissor'), gewöhnlich aber den Sohn von diesem zurückkauft

und dann selber manumittirt (parens manumissor).
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wird der auf diesem Umweg aus dem Geschlecht ausgeschiedene

Sohn nicht den entlassenen Sclaven gleichgestellt und die im

öffentlichen Recht für diese aufgestellten Nachtheile treffen nur

den libertinus im engeren Sinn, nicht den emancipatus.

Die römischen Rechtslehrer betrachten die Freilassung als

dasjenige Rechtsverhältniss, aus dem zunächst die Plebs hervor-

gegangen ist^); insbesondere die von dem Pontifex Q. Scaevola

(Consul 659) aufgestellte Definition der erbrechtlich passiven

Geschlechtsgenossen, das heisst wesentlich der Clienten oder Ple-

bejer, statuirt keinen anderen Rechtsgrund für diesen Personal-

stand als die Freilassung 2). Dabei wird mitgewirkt haben, dass die

Freilassung durch Emancipation jeden Makel ausschliesst und für

die Anknüpfung der Neu- an die Altbürgerschaft kein ehrbarerer

Ausdruck zu finden war als die Umwandelung des Patriciers in

einen Plebejer. Wo patricische und alte plebejische Familien den

gleichen Geschlechtsnamen führen, wie die Glaudier und die

Veturier, mögen in der That die letzteren durch Emancipation

den Patriciat verloren haben.

Die Definition der Halbfreiheit als des dem gemeindeange-

hörigen Nichtbürger gewährten. Rechtsschutzes wird damit ge-

rechtfertigt sein. Es ist weiter zu zeigen, dass dieser Rechts-

schutz in der Form der Hörigkeit gewährt ward, dass der Halb-

1) Dionys. 2, 8: oi 5e . . . Traipi^bu; . . . Akr)%fi'^ai cpaaiv . . ott Ttax^pa;

eI)(^ov aTioSsi^at fAOVov, wc twv t£ aXXwv opaiieTÖJv ovtwv -am oüx iy6-^zw^ övo-

[xaoai Tiaripac dXeu&Epouc. Es schliesst dies an an die von Cincius ausge-

sprochene Gleichsetzung oder vielmehr Vergleichung von patricius und ingenuus

iß. 14 A. 3); und in der für die ursprünglichen Verhältnisse aufgestellten

Combination' ist allerdings neben dem Patriciat nur Raum für eine mehr oder

minder gemilderte Unfreiheit; insofern ist der Ausgang der Plebs von der Un-
freiheit wahrscheinlich tralaticische Lehre und nicht bloss die Ansicht eines ein-

zelnen Juristen. Aber von dieser ältesten schematischen Ansetzung abgesehen

haben die römischen Juristen niemals Patriciat und Ingenuität und noch viel

weniger Plebejat und Libertinität als synonyme Begriffe gefasst.

2) Scaevola (bei Cicero top. 6, 29) deünirt die (erbberechtigten) Gentilen

ausser durch die Forderung des gleichen nomen durch drei weitere Kategorien:

qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum maiorum nemo servitutem servivit, qui

capite non sunt deminuti. Die erste schliesst diejenigen Personen aus, die einen

freigelassenen Sclaven zum Vater oder eine freigelassene Sclavin zur Mutter

haben [vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen); die zweite die in der

höheren Ascendentenreihe von einem gewesenen Sclaven abstammenden; die

dritte die durch die eheherrliche Gewalt oder durch Adrogation oder durch

Emancipation aus dem Geschlecht ausgeschiedenen ehemaligen Gentilen; In-

dess werden die Ehefrauen und die adrogirten Kinder capite deminuti nur in Be-

ziehung auf das angeborene Geschlecht, nicht in Beziehung auf das, dem sie

zutreten.
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freie als solcher der Schutzbefohlene eines Bürgers war und
insofern zu ihm und folgeweise zu seinem Geschlecht in einem

dauernden und erblichen Abhängigkeitsverhältniss stand.

Ter- Diese Abhängigkeit spiegelt sich zunächst in der Terminologie

:

die technischen Ausdrücke Über und cliens gehen beide darauf

zurück.

Liberi. Liberi bezeichnet ursprünglich als Gegensatz zu den servi

die nicht in hausherrlicher, sondern in väterlicher Gewalt ste-

henden Personen, vielleicht, wie jene die 'Gefesselten', so diese

die 'Gelösten' 1), also, im Gegensatz zu den in eigenem Recht

stehenden, die zwar bürgerlich freien, aber privatrechtlich im

Eigenthum stehenden 2), dem Vater gegenüber unfreien 3) Perso-

nen. — Dass dann diese Bezeichnung auf die Halbfreien erstreckt

ward, beweist das uralte liher esto bei der testamentarischen

Manumission. Die zu Grunde liegende Auffassung ist die Ab-

hängigkeit wie des Haussohns von dem Vater, so des Halbfreien

von dem ihm zunächst stehenden Bürger in Verbindung mit dem
beiden zu gewährenden Rechtsschutz; der befreite Sclave soll in

der Abhängigkeit nach Art der Kinder, nicht nach Art der

Knechte gehalten werden und sein Herr ihm zugleich an Vater-

statt sein. Darum heisst dasselbe patronus, welches Wort sich

zu pater (S. 13) verhält wie matrona zu mater: wie matrona die

1) Servus hängt sicher zusammen mit severe; die Ableitung von Über
(ältere Formen loeb- lub- leib-, oskisch lovf-') ist bestritten, aber das Wort kann
von lüo schwerlich getrennt werden.

2) In der Berechtigung die väterliche und die eheherrliche Gewalt als

Eigenthum zu fassen liegt zugleich die rechtliche Begrenzung dieses Eigen-
thums. Auf dem privatrechtlichen Gebiet ist die Hand überall dieselbe, mag
sie Bürger oder Sclaven oder andere Sachen ergreifen; jede Möglichkeit juri-

stischer Construction hört auf, wenn für die väterliche und die eheherrliche

Gewalt und das Eigenthum verschiedene Grundbegriffe gesucht und wenn die

8ui des Personal- und die sua des Sachenrechts principiell differenzirt werden.
Aber das staatliche Personalrecht kehrt sich nicht an das privatrechtliche Eigen-
thum ; und insofern jenes einem Theil der im privaten Eigenthum stehenden
Individuen das Bürgerrecht giebt, zieht sich zwischen den Personen in der
Potestas und Manus und den Unfreien eine principiell scharfe Grenze, bei der
freilich die an Sclavenstatt (in causa mancipii) stehenden zur Zeit unfreien,
bedingt aber freien Personen ein Zwischengebiet bilden.

3) Dass das Verhältniss des Haussohnes römisch als relative Unfreiheit

gefasst wird, zeigt sich nicht bloss sachlich in dem väterlichen Verkaufsrecht
und sonst, sondern auch sprachlich: wenn die Zwölftafeln die Lösung der
väterlichen Gewalt mit den Worten ausdrücken : filius a patre über esto , so

ist der Haussohn also a patre servus. Es gehört zu den Launen der Sprach-
gestaltung, dass libertas ursprünglich viel mehr die Unfreiheit bezeichnet als

die Freiheit.
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der Mutterschaft fähige Frau ist, so ist patronus, wer fähig ist gleich

dem Vater über und neben dem Schutzbefohlenen zu stehen. Als

liberi mögen wohl die Hörigen , so lange ihr Rechtsschutz noch

nicht als Btirgerrecht angesehen ward, den quirües oder cives

entgegengesetzt worden sein. Aber als dieser Rechtsschutz selbst

als Bürgerrecht aufgefasst ward, fiel diese ihre libertas mit der

civitas zusammen ; und in weiterer Ausdehnung verschwand aus

dem Begriff der libertas das beschränkende Moment des väter-

lichen oder patronatischen Schutzes und blieb nur negativ die

Gegensätzlichkeit zu der servitus , so dass in dem Sprachge-

brauch, den wir kennen, auch die häuslich Vollfreien den liberi

zugezählt werden und libertas und civitas begrifflich zusammen-

fallen 1).

Schärfer tritt das Abhängigkeitsverhältniss des Halbfreien cuentes.

hervor in der Bezeichnung clienSj das ist der Hörige, von cluere,

hören 2], und zwar der Hörige nicht der Gemeinde, sondern des'

einzelnen Bürgers. Diese Bezeichnung ist gegensätzlich gegen

den Vollfreien geworden und die technische des weder unfreien

noch vollfreien, sondern halbfreien Römers.

Dass die Gesammtheit dieser Halbfreien bezeichnet wird als Piebs.

die 'Menge', plebes^)^ wovon plebeius erst abgeleitet ist, gehört

einer späteren Epoche der Entwickelung an, in welcher die Hö-

rigkeit der einzelnen Person zurücktritt und der Mangel des

Bürgerrechts, der Gegensatz der Gesammtheit der Nichtbürger zu

der Bürgerschaft vorwaltet.

Dass die Höriskeit begrifflich und nothwendie zu der Halb- Aiie nicm-
° ® ^

patricier

freiheit gehört oder vielmehr die Halbfreiheit ist, entspricht der ciienten.

Rechtsanschauung der Römer: einstimmig wird in der Ueber-

lieferung die clientela erstreckt auf sämmtliche freie und orts-

angehörige Nichtpatricier, die späteren Plebejer 4). — Dasselbe

1) Cicero pro Caec. 33, 96 (ähnlich de domo 29, 77): nihil rationis

affero, quam ob rem, si libertas adimi nullo modo possit, civitas possit; nam et

eodem modo de utraque re nobis traditum est (also war dies die juristische

Doctrin) et si semel civitas adimi potest, retineri libertas non potest
;

qui enim

potest iure quiritium über esse, qui in numero quiritium non est?

2) Vergleichbar sind ob-oediens und diclo audiens.

3) Dass die Hauptwurzel von plebes dieselbe ist wie in plenus uud
TcX'^&o;, steht unbestritten fest; über die weitere Bildung vgl. Corssen Vocal.

1, 165; Curtius griech. Etym. S. 277.

4) Cicero de re p. 2, 9, 16: habuit plebem in clientelas principum di-

scriptam, Plutarch Rom. 13 : (ßomulus) tou? 5uvaToü; diiö Ttüv jroXXöiv otigpet
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ergiebt sich aus dem den einzelnen Entstehungsgründen der

Clientel uothwendig anhaftenden personalen Schutzverhältniss

und der dadurch gegebenen Stellung der Clientel zu dem Ge-

schlecht.

Clientel Ueber die aussereheliche Geburt sind wir wenig unter-
der ausser- ii .iirr-i« ,

eheiicii richtet; aber dass, wenn ein solches Kmd auferzogen ward, es
Geborenen. .,„, ,, iitx..i

in das Schutzrecht des oder der Patncier kam, welche die Mut-

ter in der Gewalt oder in der Tutel hatten, also in das Schutz-

recht der Geschlechtsgenossen, beweist der dem ausser der Ehe

geborenen Kinde von Rechtswegen zukommende Geschlechtsname

der Mutter. — Bei der Freilassung hat das Schutzherrenrecht des

der Frei- frtlhereu Eigenthümers und seiner Erben , das heisst in ältester
gelassenen. „ . . . i i-, .,

Zeit seiner Agnaten und Gentilen, sich zu aller Zeit behauptet. —
Von der Application ist es ausdrücklich bezeugt, dass der über-

der siedelnde Latiner sich an einen von ihm gewählten Bürger 'an-
Applicanten, ii,i iii i

d
zulehnen' hatte, welcher dann, wenn er kinderlos verstarb, sein

rechter Erbe ward. Damit wird zusammengestellt werden
dürfen, dass in republikanischer Zeit der Neubürger den Ge-

schlechtsnamen desjenigen römischen Bürgers annahm, der ihm
vorzugsweise zum römischen Bürgerrecht verhelfen hatte i); aus

Tidipouvai; 6vo[JiaCov, exeivou? he xXkvta?. Festus p. 223 : patrocinia appellari

coepta sunt, cum plebs distributa est inter patres, ut eorum opibus tuta esset.

Dionys. 2, 9: Trapa-/.GCTa&T)"Aa? Se ihwY-s (Romulus) toT? TraxpiTctoi; xoü; 8y]-

[iOTixoü? d7riTp£i|;a; SvcaaTip xtüv iv. toü ttXtj&ou? 8v aüto; IßouXeto v£[jL£tv Tipo-

oxaxTjv . . . TTaTpiovetav 6vo(ji.aaa; t-?jv twv ttsv^tujv xai xaTieivöJv Tipoaxaaiav.
Ampelius 49: terlia divisio (^populi Eomani) est in patronos et clientelas, quia
inferiores superiorum se fidei committebant. Auch Livius, obwohl er gewöhnlicli
und mit gutem Recht (S. 71 A. 1) Plebejer und Clienten scheidet, erkennt es an,
dass die Plebs eigentlich aus Clienten besteht: so wird die claudische Tribus
aus den Clienten des Appius gebildet (S. 26 A. 1) und Manlius ruft der Plebs zu
(6, 20, 6) : quot clientes circa singulos fuistis patronos, tot nunc adversus unum
liostem eritis. Vgl. Rom. Forsch. 1, 356.

1) Der Africaner Muttones, wie Polybios, oder Omottones, wie das del-
phisohe Proxenenverzeichniss (Dittenberger syll. 198, 88) ihn nennt, nimmt,
nachdem ihm im J. 544 auf Betrieb des Consuls M. Valerius Laevinus durch
Plebiscit das Bürgerrecht verliehen ist, als Römer den Vor- und den Geschlechts-
namen des Consuls an (Dittenberger Hermes 15, 158). Cicero Verr. i, 17, 37:
a Q. Lutatio Diodoro, qui Catuli beneficio ab L. Sulla civis Bomanus factus est.

Ders. ad fam. 13, 35 ; C. Avianus Philoxenus . . . quem Caesar meo beneficio in
Novocomenses rettuUt, nomen . . Aviani secutus est, quod homine nullo plus est usus
quam Flacco Aviano; [Hdschr. avianio) . 13, 36 : cum Demetrio Megamihi vetustum
hospitium est .... ei Dolabella rogatu meo civitatem a Caesare impetravit, itaque
nunc P. Cornelius vocatur. Der Gaditaner Baibus, welcher das Bürgerrecht auf
Grund der durch die lex Oellia Cornelia dem Pompejus ertheilten Ermächtigung
von diesem erhielt (Cicero pro Balbo 8, 19. 14, 32), nahm den Namen der Cornelier
an. Nach republikanischer Ordnung vergiebt der Regel nach die Gemeinde
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der Sprache der späteren Epoche in die ältere übertragen

heisst dies, dass der Neubtlrger befugt ist seinen Schutzherrn

und damit das Geschlecht, dem er sich anschliesst, zu wählen. —
Dass auch auf die Dedition das Patronatrecht Anwendung findet, der

geht daraus hervor, dass, wenn dieselbe zur Reconstituirung der

dedirten Gemeinde in der Form des Bundesstaats führt, dem
Feldherrn, welcher die Dedition entgegengenommen, und dessen

Erben das völkerrechtliche Schutzrecht zusteht i). Nach dieser

Analogie müssen, wenn aus der Dedition der Freiheitsschutz her-

vorging
,

die einzelnen dedirten Leute in patricischen Patronat

eingetreten sein, mag nun der Magistrat, in dessen Hand sie sich

ergeben hatten, ihr Patron werden, oder, was für die ältere Zeit

nicht unwahrscheinlich ist, die von der Legende angenommene
'Vertheilung' der Clienten unter die Patricier als Zutheilung der

besiegten Hörigen an die einzelnen Geschlechter aufzufassen sein.

Alle Rechtsgründe also der Clientel sind so beschaffen , dass aus

jedem derselben die Hörigkeit des einzelnen Clienten gegen einen

einzelnen Patricier als beiderseits erbliches Rechtsverhältniss sich

mit Nothwendigkeit entwickelt. Also hat in der alten patricischen

selbst das Bürgerrecht und giebt es darum im Rechtssinne keinen Schenker
desselben; es kann der Name des Urhebers des betreffenden Gesetzes gewählt
werden, wie dies Baibus gethan zu haben scheint (Drumann 2, 595), aber
es stand dem Beschenkten nicht minder frei den Namen des Kömers an-
zunehmen, der ihm factisch zum Bürgerrechte verhelfen hatte oder der ihm
persönlich der nächste war. Auch bei mittelbarer Verleihung kann , wie die
oben augeführten Fälle zeigen, der Beschenkte in gleicher Weise verfahren und
ist nicht verpflichtet den Namen des Magistrats anzunehmen , der ihm formell
das Bürgerrecht verliehen hat. Erst unter dem Principat wurde darin, dass der
vom Kaiser mit dem Bürgerrecht Beschenkte einen anderen Geschlechtsnamen
als den des Kaisers annahm , ein Mangel an Loyalität gefunden ; das Verbot
des Kaisers Claudius in solchem Falle (wir kennen in der That einen P. Cor-
nelius Q[uirina] Macer a divo Claudio civitate viritim donatus C. I. L. II, 159)
Majestätsklagen zu erheben (Die 60, 17) erklärt es, weshalb in der späteren
Zeit diese Namengebung stehend wurde. Aber ein rechtlicher Zwang in dieser
Hinsicht hat wohl niemals bestanden; es ist dies bei der Behandlung der
auch später noch begegnenden anomalen Geschlechtsnamen kaiserlicher Frei-
gelassener (vgl. z. B. Eph. epigr. V. p. 109) nicht genügend berücksichtigt
worden.

1) Cicero de off. 1, 11, 36: ut ii, qui civitates aut T^ationes devictas in

fidem recepissent, eorum patroni essent more maiorum. Anwendungen davon
finden sich bei C. Fabricius Consul 476 in Beziehung auf 'ganz Samnium' und
später oft. Mit diesem Patronat, welcher selbst so wenig auf Vertrag beruht wie
jede andere Form dieses Rechts, ist das vertragsmässige Gastrecht verbunden wor-
den; während in dem caesarischen Stadtrecht von Genetiva Patronat und Hos-
pitiura noch rechtlich geschieden sind, heisst unter dem Principat jedes hospitium
abusiv Patronat. Vgl. röm. Forsch. 1, 368. 371 ; Eph. epigr. 2 p. 146

;

llandb. 4, 187.

Rom. Alterth. III. 5
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Gemeinde jeder freie Heimathangehörige einen einzelnen oder

mehrere gleichberechtigte Patricier als Schutzherren gehabt.

ciientei Daraus ersieht sich das Verhältniss der Clientel zu dem
und

Geschlecht. Geschlecht. Wie der Patricier immer und nothwendig gentilis,

Geschlechtsgenosse ist, so steht der Client nach der ursprüng-

lichen später allerdings durch die plebejische Quasi-Gentilität

verschobenen Ordnung immer und nothwendig ausserhalb der

Geschlechtsgenossenschaft ^). Aber dem Geschlechte selbst gehört

er ebenso an wie der Patricier, da in der Zugehörigkeit zu dem
einzelnen Schutzherrn die zu dem Geschlecht mit enthalten ist;

weshalb denn auch die Plebejer von jeher den Curien angehört

haben müssen. Wie der Patricier kann der Client keine andere

Heimath haben als Rom 2); wie das patricische Bürgerrecht ist

die Gemeindeangehörigkeit des Clienten dauernd und erblich;

wie die Bürgerschaften von Rom und Praeneste stehen die

beiden Kreise der römischen Geschlechtsgenossen und der rö-

mischen Geschlechtsangehörigen sich ausschliessend gegenüber.

Ehe wir den Inbegriff von Rechten und Pflichten ent-

wickeln, welcher das Wesen der Clientel ausmacht, soll die

Umwandlung der Clientel in die Plebität dargestellt werden.

Beide sind, wie schon gesagt ward, im Grunde identisch und
nur verschieden durch ein Minder oder Mehr an politischen

Rechten, ein Mehr oder Minder an Abhängigkeit gegenüber dem
Schutzherrn. Trennen lassen sie sich um so weniger, als auf

die ältere Gestaltung dieser Institution meist nur durch Rück-

schluss gelangt werden kann.

Clientel Das Pcrsonalrccht der Nichtpatricier ist eine aus der Recht-
und Plebität. ...

losigkeit sich entwickelnde Rechtsfähigkeit, die vom Staate an-

erkannte und durch dessen Gerichte, in der Regel mit Zuziehung

des Patrons, äussersten Falls aber auch gegen ihn geschützte

1) Nach Cicero (S. 27 A. 2) erbt, wo der Patricier gente, der Plebejer
stirpe. Livius 10, 8, 9 sagt ein Plebejer : semper ista audita sunt eadem, penes
vos auspicia esse, vos solos gentem habere. Deutlicher als einzelne Belegstellen

spricht der Rechtszusammenhang.

2) Unsere Ueberlieferung weiss schlechterdings nichts von einem na-
tionalen Gegensatz zwischen der Geschlechtsbürgerschaft und der ausserhalb

dieser stehenden Elemente; alle Rechtsverhältnisse, aus denen die Plebs her-

vorgeht, werden in der Anschauung der Alten auf Latium bezogen. Nicht bloss

die unterworfenen Albaner und so weiter sind ebenso Latiner wie die unter-

werfenden Römer; selbst die Freigelassenen werden von König Servius als rö-

mische Bürger nur eingeschrieben, ia\ [j.tj 9£Xtuatv ei? rd? eauTöv ToXet; ditii'^at

(Dionys. 4, 22), also gedacht als kriegsgefangene Latiner,
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Freiheit; ein wohl zu jeder Zeit fester, aber im Ueberblick

fliessend erscheinender Rechtszustand, den wir, auch wenn wir

ihn genauer kennten, nur würden bestimmen können als schwan-

kend zwischen den beiden Extremen, so dass das Element der

Unfreiheit, die Clientel, in stetigem Weichen, das der Freiheit,

die Plebität, in stetigem Vorschreiten ist, bis der Prozess mit der

Umwandlung der Halbfreien in Vollfreie endigt. Wenn die Ge-

meinde von dem Gegensatz der freien und der unfreien Leute

ausgegangen und dieser Gegensatz durch die Einschiebung der

Zwischenstufe der Halbfreiheit verdunkelt worden war, so stellt

sich in der Plebität die älteste Ordnung gewissermassen wieder

her, indem nun wieder jeder rechtlich geschützte freie Mann,

wenn er kein Ausländer ist, als Bürger gilt '). Wann dieser

Umwandlungsprozess zu Ende kommt, lässt sich insofern nicht

bestimmen , als das Gemeindebürgerrecht von den Plebejern

«tückweise gewonnen worden ist ; das Familien- und Vermögens-

recht, das Wehrrecht, die volle Prozessstandschaft, das Stimm-

recht, die Ehegemeinschaft, das Recht auf die Aemter und Priester-

thümer sind die Stufen dieser Entwickelung, und sie selbst wieder

grossentheils nicht durch den einzelnen Act eines bestimmten

Jahres, sondern, wie dies die genau bekannte letzte Stufe deut-

lich zeigt, in vielhundertjährigem Ringen endlich erklommen?

in gewissen Stücken niemals erreicht, in anderen in der Weise

überschritten, dass der Patricier der späteren Epoche, formell

betrachtet, mehr noch zurückgesetzt als bevorrechtet erscheint.

Es ist weder logisch noch juristisch richtig an eine einzelne

dieser Stufen die abstracto Rechtsgleichheit zu knüpfen, wenn
auch in der geschichtlichen Darstellung, die neben den Bäumen

auch den Wald zu seinem Rechte kommen lassen muss, man
mit Recht von der erlangten Gleichberechtigung der Patri-

zier und der Plebejer und von dem Ende des Ständekampfes

spricht. Die Umwandlung der geschützten Freiheit in ungleiches

Bürgerrecht fällt allerdings, wie in dem Abschnitt von der pa-

tricisch -plebejischen Gemeinde ausgeführt ist, in denjenigen

Moment, in dem die alte patricische BürgerVersammlung aufhörte

das Organ des Gemeindewillens schlechthin zu sein und die Ge-

1) S. 63. Freilich steht die nachher zu erörternde Kategorie der dediticii.

welche frei und doch weder Ausländer noch Bürger sind, mit diesem Prineip

in einem nicht auszugleichenden Widerspruch. »^

5*
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sammtheit der wehrberechtigten patricisch-plebejischen Männer in

der militärischen Ordnung der Gentarien das Recht tiberkam durch

ihre Abmehrung den Willen der Gemeinde auszudrücken; von da

an verbindet mit dem Worte populus sich der Begriff, nicht der

herrschenden Geschlechtsgenossen allein, sondern der bevor-

rechteten Patricier und der politisch mitberechtigten Plebejer

insgemein. Terminologisch sehen wir durchgängig die Schlag-

wörter bleiben und die Bedeutung wechseln ; der Gegensatz der

Alt- und der Neubtirger wird nach Möglichkeit ignorirt oder doch

versteckt. Für den Senat ist er streng genommen geblieben in

den patres (et) conscripti, aber für die gewöhnliche Auffassung

durch den strengen Ausschluss der Copula beseitigt; im Sprach-

gebrauch sind dies nicht zwei Klassen, sondern die Körperschaft

als Ganzes. Quiris mag dem Altbürger vorbehalten worden sein

(S. 7), ist aber darum auch aus der lebendigen Sprache ver-

schwunden. Im Allgemeinen ist die gesammte politische und die

an die politische angrenzende privatrechtliche Terminologie der

alten patricischen Ordnung auf die neuere übernommen, sind

co7nitia, magistratus, curia, tribus, caput, adrogatio, ja sogar gens

selbst ebenso sprachlich wie sachlich auf die Nichtpatricier erstreckt

worden, wesshalb für die Institutionen der älteren Bürgerschaft^

zum Beispiel die Gesammtheit der Patricier, in der neueren Staats-

ordnung nicht bloss derWirkungskreis, sondern auch das Wort fehlt.

Rück- Die Auffassung unserer römischen Altmeister, auf die nicht

piebität. zunächst zurückzugehen und lieber auf eigene Hand zu irren als

an der ihrigen das Richtige oder was daran angrenzt zu finden

die schlimme Erbsünde der neueren Forschung ist, stimmt mit

der hier dargelegten nicht völlig tiberein. Sie gehen allerdings

aus von der Anschauung, ohne die überall ein Verständniss rö-

mischer Dinge ausgeschlossen ist, dass die Gemeinde anfänglich

besteht aus einer Anzahl Geschlechter und ein jedes dieser Ge-
schlechter aus herrschenden Patriciern und dienenden Clienten

oder Plebejern. Aber sie fassen diese beiden Kategorien nicht

als Bürger und Nichtbürger, sondern als Bürger verschiedener

Berechtigung, und zwar in der Weise, dass das Wehr- und das

Stimmrecht auch den Bürgern schlechteren Rechts von Romulus

Zeiten an zukommt ^) und der Kampf der zurückgesetzten gegen

1) Vgl. den Abschnitt von den Ordnungen der patricischen Gemeinde.
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die privilegirten Bürger, der ihnen mit Recht als der Inhalt des

politischen Werdens erscheint, zunächst um die den Interessen

der Plebs entsprechende Ordnung des Wehr- und des Stimm-

rechts geführt wird, wofür die servianische Verfassung der le-

gendarische Ausdruck ist, so wie ferner um die Ehegemeinschaft

und das Recht auf die Aemter und Priesterthümer der Gemeinde.

Die Quellen sprechen es nicht aus, dass die dienenden dienten

einstmals Unfreie gewesen sind und die Patricier ursprünglich die

Freien allein ; sie sprechen es ebenso wenig aus, dass, nachdem

den Clienten überhaupt ein Staatsschutz zugestanden war, das

Mass der ihnen zunächst eingeräumten Rechte ein so geringes

gewesen sein muss, dass es unmöglich ist dasselbe als Bürger-

recht zu bezeichnen. Da in Fragen dieser Art es Zeugnisse

überhaupt nicht geben kann und unsere römischen Vorgänger

so gut wie wir auf Rückschlüsse angewiesen waren, so werden

wir, denen bei unendlich viel geringerer Kunde der weitere

Horizont zu Statten kommt, hierin von ihnen abgehen dürfen i),

während ihre fundamentalen Anschauungen auch von unserem

Standpunkt aus sich vielleicht vertiefen, aber nicht ändern.

Wenn nicht vom formell staatsrechtlichen, sondern vom Factische
Lösung der

historischen, das heisst vom realen Standpunkt aus gefragt wird, ciientei.

^vann und wie die Befreiung der Hörigen sich in der römischen

Xiemeinde vollzogen hat, so kommt es wesentlich an auf die

Lösung der persönlichen Abhängigkeit des einzelnen Hörigen von

dem einzelnen Herrn. Gesetzlich ist diese nicht bloss nie all-

gemein ausgesprochen worden, sondern der bei der Nobilität

zu erörternde Rechtssatz, dass die Bekleidung eines curulischen

Amtes den Plebejer aus der Ciientei löse, ist noch um die Mitte

des 7. Jahrh. d. St. in einem Prozess zur Anwendung gekom-

men 2); es stand demnach der nicht der Nobilität angehörige

1) Wenn Soltau (altröm. Volksvers. bes. S. 88) die Ansicht der Alten,

dass Patricier und Plebejer von jeher als freie römische Bürger neben einander

gestanden und in den Curien gestimmt hätten, zu der seinigen macht, so ist •

•dabei weder die Entstehung der Plebs gehörig erwogen noch der Werth so-

genannter Zeugnisse über Urzustände.

2) In einem Prozess wegen Ambitus gegen den nicht der Nobilität ange-

hörigen L. Marius weigerte sich C, Herennius gegen ihn Zeugniss abzulegen,

weil das Haus der Herennier das der Marier in Ciientei habe ; worauf Marius

erwiderte, dass durch die von ihm bekleidete Aedilität dieselbe gelöst sei.

Das sei nicht richtig, sagt Plutarch (Mar. 5), dpyY] yap oCi räoa toü v£(Aetv

TpooxaxTjv aTtaXXdoasi toü; xuyovxa; aüxoü; -AriX '(i^oz , äXX' tj xov ä-]fXuX67ro5a

•ci'cfpov 6 v6[j.o; oi5tuatv. Auf diesem Satz ruht rechtlich die Nobilität.
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Plebejer noch damals von Rechtswegen in Hörigkeit. Aber die

juristische Formulirung war auch hier der lebendigen Thatsache

gegenüber um Jahrhunderte im Rückstand. Freilich kommt für

die factische Fortdauer der Schutzherrschaft wesentlich in Betracht

die in ihrem Wesen gegebene innerliche Ungleichheit. Die

Glientel, ein Mittelzustand zwischen Freiheit und Unfreiheit, grenzt

nach der einen Seite ebenso eng an jene wie nach der andern

an diese, und obwohl der erstere Kreis sich stetig erweitert und
der zweite sich ebenso stetig verengt, ist diese Ungleichheit darum
nicht weniger geblieben. Schon die Erblichkeit des Verhältnisses

schloss dessen Sprengung in sich: wenn die Abhängigkeit des

Freigelassenen von dem Freilasser den regelmässigen thatsäch-

lichen Verhältnissen entsprach, so wich dieser Boden nothwendig

mit jedem weiteren Grade, den die Erbfolge beiderseits ergab.

In den grossen patricischen Häusern muss die Masse der zuge-

hörigen Leute eine derartige gewesen sein, dass die Zahl allein

die persönlichen Beziehungen untergrub i). Dass für den aus der

Dedition hervorgegangenen Bestandtheil der Hörigen, welcher

wahrscheinlich schon der Masse nach überwog, vor allem aber

durch das ihnen gebliebene Vermögen und die ihnen gebliebene

Erinnerung an die Stellung in der alten Heimath, die Hörigkeit

vielleicht grossentheils von Anfang an nur nominell war 2) und
im Laufe der Zeit es immer mehr ward, wurde schon bemerkt.

Ebenso verloren die durch Emancipation der Plebs zugeführten

patricischen Elemente wohl ihr gentilicisches Erbrecht, aber das

Hörigkeitsverhältniss gegenüber dem leiblichen Vater kann von

dem Kindschaftsverhältniss nur der Form nach verschieden ge-

wesen sein. In welches Rechtsverhältniss die Hörigen derjenigen

Geschlechter kamen, welche vertrieben wurden, wie die Tarqui-

nier, oder, wie nachweislich zahlreiche andere, ausstarben, wissen

1) "Wie die Alten die Verhältnisse sich dachten, zeigen die Erzählungen
von den 5000 waffenfähigen Clienten sowohl des Ap. Claudius (Dionys. 5, 40)
wie der Fabier (Festus p. 334 v. scelerata).

2) Dahei ist nicht zu übersehen, dass die Dedition an sich keine bleibende
Personalstellung giebt, sondern nur der Rechtsgrund ist für die Begründung
einer solchen. Effective Hörigkeit entstand durch Vertheilung der dediti unter
die Bürger; unterblieb eine solche und wurde über die dediti nicht weiter
verfügt, so kann ihre Hörigkeit dem Hause des Feldherrn gegenüber, dem sie

sich ergeben hatten, kaum mehr gewesen sein als ein juristischer Nothbehelf,
um die Allgemeingültigkeit des Hörigkeitsverhältnisses bei den nicht patri-
cischen Gemeindeangehörigen aufrecht zu halten.
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wir nicht ; aber von einem Ersatz des Patronats ist nirgends die

Rede und wahrscheinlich werden deren Leute im Herrenrecht ohne

Herren gestanden haben. Endlich griffen die politischen Um-
gestaltungen hier ein. Die Zulassung der Plebejer zum Heer-

dienst ist vermuthlich weniger von den Hörigen erstrebt als

durch die Nothwendigkeit der Dinge herbeigeführt worden ; aber

der Plebejer, welcher mit dem Patricier im Gliede stand und

so gut wie er sich auf eigene Kosten die Rtlstung beschaffte,

mochte dessen Höriger noch heissen, konnte es aber der Sache

nach nicht mehr sein; und die Entwickelung des staatlichen Be-

wusstseins so wie dessen nothwendige Folge, das Streben nach

Gleichberechtigung müssen, einmal angeregt durch die militä-

rische Gleichstellung, früh und mächtig sich dieser Kreise be-

mächtigt haben. So schied sich die formell den Patriciern hörige

Menge in thatsächlich von einem Herrn abhängige und thatsäch-

lich unabhängige Leute, in Plebejer, die noch dienten, und in

solche, die es nicht mehr waren, oder, wie es die Annalisten vom
realen Standpunkte aus zutreff'end bezeichnen, in dienten und

Plebejer^).

Wenn die Abgrenzung zwischen Clienten und Plebejern Scheidung

hauptsächlich gegeben wird durch das thatsächliche Mass der ciienten
und der

ökonomischen und politischen Selbständigkeit und insofern sich Plebejer.

der rechtlichen Feststellung entzieht, so sind doch auch durch po-

litische Ordnungen Rechtsschranken zwischen den freien Plebejern

und den unfreien aufgerichtet worden. Es gehört in diesen Kreis,

obw ohl die formale Basis eine verschiedene ist, dass die Plebs sehr

früh, indem sie statt nach Curien nach den Flurbezirken zusammen-

trat, die nicht grundsässigen Leute von ihren Versammlungen

ausschloss. Hier sind zwei geradezu auf das gleiche Ziel gerich-

tete Institutionen zu erörtern, die plebejische Ingenuität und die

plebejische Gentilität.

1) So erzählen Livius (2, 35, 3 : res . . . quae patriciis omnem potestatem per
clientium suffragia creandi quos veUent tribunos auferret ; ebenso c. 56, 3. c. 64,
2. 3, 14, 4. c. 16, 5) und sehr oft Dionysius (6, 47. 63. 7, 18. 19. 9, 41. 10,
15. 27. 40. 43), allerdings durchaus in Coloritschilderungen , wie denn auch
dieser Sprachgebrauch sich streng rechtlich nicht rechtfertigen lässt. Wenn
Dionysius 6, 63 den nach dem Mons sacer ausgezogenen Plebejern gegen-
über als die Bundesgenossen der Patricier hinstellt -coü; reXaTas «TravTa? xal
Toü 5Y]tioTf/.oü t6 Tiepiov, so kann er damit sagen wollen, dass ausser den ab-
hängigen Clienten auch ein Theil der unabhängigen, der Plebejer die Secession
missbilligte; übrigens kommt nichts darauf an, ob der Grieche das Verhältniss

genau richtig gefasst hat.
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ingenuität. Die Ingenuität, das heisst die Abstammung von freien Aseen-

denten, giebt es als besonderen Rechtsbegriflf für die patricische

Gemeinde insofern nicht (S. 1 4 A. 3), als diese jeden ausschliesst,

der überhaupt von einem Freigelassenen abstammt, ohne Unter-

schied ob derselbe aus der Sclaverei oder aus der causa man-

cipii freigelassen ist (S. 60 A. 2). Aber als in dem Plebejer-

kreis sich die Freigelassenen, die niemals Sclaven gew^esen, son-

dern aus ihren patricischen Häusern durch einen formalen Rechts-

act ausgeschieden waren, zusammenfanden mit den gewesenen

Sclaven und deren Nachkommenschaft, und auch in der letzteren

Kategorie bei der entfernteren Descendenz der an dem Sclaven-

stand haftende Makel naturgemäss zurücktrat, zog sich eine Scheide-

wand zwischen den Plebejern anständiger Geburt, den ingenui, und

denen bemakelten Ursprungs, den libertini^). Die Grenze ist

nicht immer dieselbe gewesen. Nach zuverlässiger Ueberliefe-

rung ist diese Bezeichnung ursprünglich nicht bloss dem ge-

wesenen Sclaven zugekommen , sondern auch dessen ^Kindern

ersten Grades 2); und dies bestätigt die Thatsache, dass auch

die letzteren bis in späte Zeit hinab von der Magistratur

[1, 460] so wie folgeweise vom Senat und selbst von der

Ritterschaft 3) ausgeschlossen blieben. Wahrscheinlich hat sich

wenn auch nicht die gleiche Benennung, doch die gleiche Zu-

rücksetzung auf die ausserehelich Geborenen so wie deren

Kinder ersten Grades erstreckt *) . Danach wird der correlate

1) Privatrechtlich kommt die Bezeichnung auch dem emancipirten Frei-

gebornen zu (S. 60 A. 3); staatsrechtlich gilt als Freigelassener nur qui ser-

vitutem servivit, und in diesem Sinne wird das Wort hier gebraucht.

2) Sueton Claud. 24.

3) Plinius h. n. 33, 2, 32. "Vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft.

4) Dass die unehelichen Kinder, zu welchen alle in nicht standes-

mässiger oder sonst nichtiger Ehe erzeugten zählen, erst später unter die in-

genui gezogen worden sind, lässt sich in der Nomenclatur deutlich verfolgen.

Da sie bekanntlich galten als rechtlich vaterlos, sine patre filii (Gaius 1, 64;
Plutarch q. B. 103) und in der Bürgerliste die Freigeborenen und die Frei-

gelassenen geschieden wurden, so kamen sie zwar in die erste Kategorie, aber
mit dem Vermerk, nach der in dieser Liste ständigen Abkürzung, sp{uriu8^ f{i-

' ims); dass sie in denselben, wie Plutarch a. a. 0. angiebt, als s{ine^ p{atre^

(filius) geführt seien, würde auf dasselbe hinauskommen, ist aber wahrscheinlich
nichts als eine verfehlte Conjectur der späteren Juristen. Damit waren sie aus
den ingenui so lange ausgeschlossen , als die Ingenuität den Vater forderte.

Erstreckt ward dieselbe auf die ausser der Ehe erzeugten Kinder in der Weise,
dass die alte Abkürzung blieb, aber jetzt gelesen ward als Äp(urü) f{iliu8).

Als wirklicher Vorname ist Spurius, abgesehen von einigen alten patricischen

Geschlechtem, wenig in Gebrauch gewesen. Dass die auch später oft begegnende
Angabe Sp. f. so wie angegeben zu lesen ist, bezeugen die Alten (Festus p.
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Begriff ingenuus anfänglich den Bürger bezeichnet haben, der

von einem freigeborenen Vater und einer freien Mutter ab-

stammt ^). Das Bürgerrecht des Vaters wird, wie die Behand-

lung der Wahlqualification zeigt [1, 464], nicht gefordert; die

gute Geburt bleibt dem Neubtirger, wenn er vorher sie in

seiner Heimath hatte, auch in der römischen. Später ist der

Kreis der ingenui weiter gezogen worden. Es wird im Abschnitt

von den Freigelassenen gezeigt werden, dass in Folge des

terentischen Plebiscits vom J. 565 die Kinder der Freigelassenen

im Stimmrecht den Freigeborenen gleichgestellt wurden ; also

sind sie seitdem den ingenui beigezählt worden. Dasselbe ist

für die unehelich Geborenen und deren Söhne in der Weise ge-

schehen, dass durch einen Rechtskniff der spurius filius mit Be-

nutzung des alten gleichlautenden Vornamens in einen Spurii filiits

verwandelt und also ihm zu einem Vater verhelfen ward {S.72 A. 4).

So bildete sich der Begriff ingenuus in dem späteren weiteren

Sinn, wonach jeder von einer freien Mutter geborene römische

Bürger ingenuus ist 2) und den Gegensatz dazu dievlihertinus der uns

geläufigen Sprache macht, der freigelassene Sclave^). — lieber

die Anwendungen, die von dem Begriff der Ingenuität gemacht

werden, ist theils bei der V^ahlqualification [1 , 459], theils im Ab-

schnitt von den Freigelassenen gehandelt; politische Wichtigkeit

hat dieselbe hauptsächlich als Requisit für die Bekleidung der

Aemter und für den ordentlichen Kriegsdienst. Aber in dem
letzteren fängt sie, wie seiner Zeit gezeigt werden soll, erst um
die Mitte des 5. Jahrh. an eine Rolle zu spielen und kommt hier

174 V. nothum : (nothus) apud nos Spurio patre rtatus dicitur) und feestätigen

einzelne sie voll ausschreibende Inschriften (C V, 3804. 6118. IX, 2696. X,
8884. 5947) ; zweifellos aber bezeichnet sie regelmässig nicht den Sohn eines

Vaters Spurius, sondern einen ausser der Ehe erzeugten Sohn. (C /. L. V
p. 1213, X p. 1187).

1) Die nähere Ausführung im Abschnitt von den Freigelassenen. Dort

ist auch gezeigt, dass Enkel von Freigelassenen immer den ingenui zugezählt

worden sind.

2) Für die juristische Terminologie bedarf es keiner Belege. Also ist

Horaz, obwohl libertino patre natus, dennoch ingenuus (sat. 1, 6, 7); und schon

Plautus mil. 784= 3, 1, 189. 961=4, 1, 15 braucht ingenuus und libertinus

oder e servo liber factus als Gegensatz. Uebrigens fordert schon der meta-
phorische Gebrauch des Wortes die von Sueton bezeugte früher engere Begren-
zung des Begriffs.

3) Dass, von jener Angabe Suetons (S. 72 A. 2) abgesehen, libertinus nie

den Sohn des Freigelassenen bezeichnet, wird im Abschnitt von den Libertinen

gezeigt werden.
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nur in ihrer späteren Gestalt zur Anwendung ; ausgegangen

ist die Institution von der plebejischen Wahlqualification, wo sie

in ihrer älteren Begrenzung auftritt und thatsächlich unentbehr-

lich ist. Während bei den patricischen Wahlen die gute Geburt

aus den Institutionen selbst sich ergab, haben die Plebejer sicher

früh dafür Sorge getragen, dass sie auch ihren Vorstehern nicht

fehle, und rechtlich von der Bewerbung um Tribunat und Aedilität

ausgeschlossen, wer mit dem Makel der Sclaverei behaftet er-

schien. In noch höherem Grade muss dies geschehen sein, als

sie zu den Aemtern der Gemeinde zugelassen wurden ; sie selbst

noch mehr als der Geschlechtsadel hatten ein Interesse daran

für sich ein Geburtsrecht zu schaffen.

Plebejisches Der Entwickclung der plebejischen Ingenuität verwandt ist
Geschlechts-

^ r j ö
recht, die freilich nur partielle eines plebejischen Geschlechtsrechts.

Dass das geschlechtliche Herrenrecht den Patriciern als solchen

und streng genommen auch später ihnen allein zukam, ist aus-

gemacht (S. 66 A. 4), und die Allgemeinheit des Geschlechtsrechts

beruht darauf, dass die Plebejer als Clienten passiv den pa-

tricischen Geschlechtern von Rechtswegen angehören sollten.

Auch ist die Handhabung des Geschlechtswesens zu allen Zei-

ten vorzugsweise bei den patricischen Häusern geblieben i).

Aber es giebt auch ein plebejisches Geschlechtsrecht in dem
Sinn, dass die Plebejer auf Grund des Geschlechts, welches

hier häufig gens, technisch aber stirps heisst (S. 27 A. 2), Erb-

schaften 2) und Vormundschaften (S. 28 A. 1 ) in Anspruch nahmen 3),

vermuthlich auch im Gottesdienst unter pontificaler Autorität

1) Die Erklärung einzelner Namen als infam (S. 18 A. 1) wird nur von
patricischen Geschlechtern berichtet. Auch die Dürftigkeit der Berichte über
Geschlechtsgebräuche plebejischer Häuser, davon die angesehensten den patri-

cischen nicht nachstanden (^Popillii: Cicero de leg. 2, 22, 55 S. 20 A. 1 —
atilische Sarrani Plinius 19, 1. 8 und sonst hie und da), verglichen mit den
häufigen über die weit minder zahlreichen patricischen ist zurückzuführen auf
die geringe Entwickelung der Gentilität im Kreise der Plebs. Das gentile stemma
der Cassier erwähnt Sueton Ner. 37.

2) Die Belegstellen über die von den Claudii Marcelli und den (plebe-

jischen) Minucii erhobenen Erbansprüche sind S. 27 A. 2 angeführt.

3) Die juristische Definition der erbberechtigten Gentilen (S. 61 A. 2
vgl. S. 27 A. 4) passt genau nur auf die patricischen Häuser und diejenigen

plebejischen, welche aus der Emancipation hervorgegangen waren; die Clausel

quorum maiorum nemo servitutem seruivit schliesst wenigstens die Descendenz
der Libertinen schlechthin aus. Indess ist es nicht undenkbar, dass auch sie,

wenn nicht als gentiles, doch als gentilium numero, ein gentilicisches Erbrecht

in Anspruch nehmen konnten.



— 75 —
geptilicische Sacra constituirten , da diese sich keineswegs auf

die patricischen Häuser beschränkten. Die Elemente dazu waren

vorhanden. ; Aus der Succession des Hauskindes in das Ver-

mögen des Clienten, welche dem Anrecht des Herrn vorging i)^

entwickelte sich mit Nothwendigkeit in den folgenden Graden

die agnatische Succession innerhalb des Plebejats. Wenn dann

ein plebejisches Haus sich factisch consolidirt hatte, war die

Möglichkeit gegeben theils der Sacra wegen, theils um das ge-

schlechtliche Erbschafts- und Vormundschaftsrecht zu gewinnen

den factischen Geschlechtsverband rechtlich als solchen zu con-

stituiren. Dies wird auf Begehren der Betheiligten unter ponti-

ficaler Autorität geschehen sein; vielleicht wurde für die Aner-

kennung eines plebejischen Geschlechtsverbandes auch ein Be-

schluss der patricisch- plebejischen Curien erfordert, in deren

Competenz zwar die Verleihung des patricischen Geschlechtsrechts

nicht lag, die des plebejischen aber füglich hat liegen können.

Es wird dabei auf die in der Constituirung des plebejischen Ge-

schlechts enthaltene Einschränkung des bestehenden patricischen

Geschlechtsrechts Rücksicht genommen w orden sein ; aber es

blieb die Möglichkeit einer Collision zwischen diesem quasi -gen-^

tilicischen und dem älteren Erbrecht der patricischen Geschlechts-

genossen. Ueber einen das Haus der Glaudier betreffenden

Rechtshandel dieser Art haben im letzten Jahrhundert der Re-

publik die Gentumvirn entschieden (S. 27 A. 2), ohne dass uns ge-

sagt wird, in welchem Sinn die Entscheidung fiel. Also haben

innerhalb der Plebs eine gewisse Zahl rechtlich anerkannter Ge-

schlechter bestanden, während andere Plebejer sich ausserhalb

des Geschlechtsverbandes befanden 2),

W^ir wenden uns jetzt dazu den Rechtsbegriff der Clientel

so wie der aus dieser entwickelten Plebität hauptsächlich nach der

1) Wie im Einzelnen die Ansprüche des Herrn und die der Verwandten

des Hörigen gegen einander abgewogen wurden, gehört in das Erbrecht. Nach
Zwölftafelrecht bekommt der Herr nichts, wenn der Freigelassene eigene Kinder
hinterlässt oder auch ein Testament macht , was mit dem Legalcharakter dea

Testaments zusammenhängen wird. Letzteres änderte der Prätor und gab dem
Patron die bonorum possessio contra tabulas (Gai. 3, 40).

2) Leichenrede der Turia (S. 28 A. 1) : neque enin familiae gens ulla

probari poterat.
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Seite der Abhängigkeit hin darzustellen, den Inbegriff der Rechte

und Pflichten der schutzberechtigten Geschlechtsgenossen gegen-

über dem Schutzherrn, so wie die dem Clienten und Plebejer

als solchem gesetzten Rechtsbeschränkungen. Es liegt in dem
Wesen dieses Verhältnisses, dass sämmtliche hier zu erörternde

Rechtsungleichheiten uns nur schwindend entgegentreten; von

dem Institut der Clientel bewahrt unsere Ueberlieferung nur die

letzten Trümmer und die Plebejer, die wir kennen, sind die

wesentlich zur Rechtsgleichheit gelangten Clienten. Dennoch ist

auch der Plebität von der ursprünglichen Stellung manches ge-

blieben und ihre Besonderheit eben nur in dieser Verbindung

klar zu stellen.

Abhängig- Den weder unfreien i) noch ganz freien cliens werden wir

ciie^ntenvom uus für die frühere Zeit im Wesentlichen in dem Verhältniss zu

dem Patronus zu denken haben, welches zwischen dem Freige-

lassenen und dem Freilasser bis in die späteste Zeit bestanden

hat. Die Clientel ist wohl zunächst ein sittliches Verhältniss

gegenseitiger Treue '^) wie die Vormundschaft und überhaupt die

personalen Nahrechte, aber darum nicht minder ein Rechts-

begriff, wie dies schon die von den römischen Juristen aufge-

stellte Vergleichung der beschränkten Autonomie der Bundes-

genossen mit der privatrechtlichen Clientel zeigt 3), so wie ihre

Erörterung darüber, dass die in der Clientel enthaltenen Rechte

und Pflichten denen zwischen Vormund und Mündel nachzustehen

haben, aber denen zwischen Verwandten und Verschwägerten

vorgehen 4). Hier soll gehandelt werden von dem Geschlechts-

namen der Clienten; von ihrem Antheil an den Sacra des Ge-

schlechts; von ihrer privaten Rechtsfähigkeit; von der man-

gelnden Ehegemeinschaft zwischen Bürgern und Hörigen; von

dem Rechtsschutz der Hörigkeit und dem zwischen Patron und

1) Hörigkeit ist nicht Sclaverei: clientes nostros, sagt Proculus Dig, 49,

15, 17, 1, intellegimus liberos esse.

2) Die fides spielt hier auch terminologisch genau dieselbe Rolle wie in

dem analogen Bundesgenossenverhältniss : quoia in fide is erit maioresve in ma-
ioTum fide fuerint heisst der Client im llepetundengesetz Z. 10 in Beziehung
auf die Prozessbeistandschaft. Rom. Forsch. 1, 355. 377.

3) Darüber ist im Abschnitt vom Bundesgenossenrecht gehandelt.

4) Gellius 5, 13. Ob der Patronat dem Gastrecht oder das Gastrecht

dem Patronat vorgehe, war controvers. Das Vorzugsrecht bezog sich zunächst
auf die Prozessbeistandschaft; wenn ein Mündel und ein Client desselben

Mannes mit einander prozessirten , so hatte dieser sie dem Mündel zu leisten,

wenn ein Client und ein Verwandter, dem Clienten. Vgl. röm. Forsch. 1, 378.
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dienten mangelnden Klagrecht; von der privaten Prozessfähig-

keit des Clienten; von dem ökonomischen Yerhältniss zwischen

dem Schutzherrn und dem Schutzbefohlenen; von der Erbge-

meinschaft zwischen denselben; endlich von dem Antheil des

Nichtpatriciers an der Benutzung des Gemeindelandes, im Ganzen

also von der privaten Stellung des Clienten. Die politische

Zurücksetzung des Clienten oder vielmehr des Plebejers gegen-

über dem Patricier und deren allmähliche Beseitigung, welche

nichts ist als die Fortsetzung dieser privaten Entwickelung , ist

am geeigneten Orte dargelegt oder wird später zur Darstellung

kommen. Was dafür den Ausgangspunkt bildet, das den Ple-

bejern mangelnde Recht zu politischer Thätigkeit, sei es zur

Befragung der Götter, den auspicia [\, 91 A. 1), sei es zum
magistratischen Befehl, dem Imperium, [2, 275], beweist an sich

schon, dass die Entwickelung der Plebs von dem mangelnden

Gemeindebürgerrecht ausgeht, also der Patriciat das ursprüngliche

Bürgerrecht ist. In jedem einzelnen Abschnitt der folgenden

Darlegung wird diese Auffassung sich weiter bewähren.

1 . Das Kennzeichen der Geschlechtsangehörigkeit, den Ge- GescMeciits-
name

schlechtsnamen entnimmt der Halbfreie der Regel nach von desPiebejers

seinem Herrn. Es gilt dies unbedingt von dem ausser der Ehe

geborenen Kinde, wie dies bereits (S. 64) bemerkt ward ; ebenso von

der Freilassung aus der Sclaverei ^) . Auch bei der Freilassung des

an Sclavenstatt gehaltenen Freien, bei der Emancipation dürfte der

Emancipirte dem Geschlecht seines Freilassers gefolgt sein, selbst

wenn dieses ein anderes war als das, dem er bisher angehört

hatte 2); regelmässig indess wurde der Namenwechsel dadurch

vermieden, dass der Vater zugleich der Freilasser war. Der

Neubürger endlich, welcher bisher einen dem römischen System

nicht congruenten Namen geführt, nimmt den Geschlechtsnamen

desjenigen Römers an, der zunächst ihm zum römischen Bürger-

1) Vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen.

2) Wenn die römischen Heraldiker -von dem Numa Pompilius die Pom-
ponier und die Calpurnier herleiten, so könnte man daran denken, dass sie

für plebejische Geschlechter , die einen patricischen Ursprung wünschten,
neben dem Vehikel der ausgestorbeneu patricischen Häuser, wie es für die

Junier und die Marcier zur Anwendung kam , auch das anwandten eines Aus-
tritts durch Emancipation aus dem Patriciat, wobei ein Plebejer als letzter

Preilasser fungirt und dadurch dem Emancipirten seinen Geschlechtsnamen ge-

geben hätte. Aber es ist sehr die Frage , ob die späteren Fictionen dieses

Schlages auch nur die formale Legalität einhielten.
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recht verhelfen hat (S. 64 A. 1). — Anders stellt sich die Frage

bei solchen Personen, die zu der Zeit, wo sie in die Plebität ein-

treten, bereits einen der römischen Nomenclatur entsprechenden

Geschlechtsnamen führen. Zwar wo der Eintritt in die Plebität

zugleich Hauswechsel ist, also bei der Adoption des latinischen

Haussohns durch einen römischen Bürger, trat unzweifelhaft Namen-

wechsel ein. Aber schwerlich ist dasselbe geschehen bei der

Application und der Dedition; die Latiner haben in diesem Fall

wahrscheinlich ihren Geschlechtsnamen behalten. Sonst würden
die alten patricischen Geschlechter in der späteren römischen

Nomenclatur einen breiteren Platz einnehmen, als dies der Fall

ist, und überhaupt die grosse Zahl der römischen Geschlechts-

namen sich nicht erklären lassen. Darauf wird auch zurückgehen,

dass die arpinatischen Marier in der der wohl ebenfalls arpina-

tischen Herennier Clientel standen (S. 69 A. 2). Auch hierin

drückt übrigens sich aus, dass der Patronat dieser Art von Haus

aus lockerer gewesen ist als der des Freilassers über seine

Freigelassenen.

Plebejische 2. Aus der Geschlechtsaugehörigkeit folgt die Theilnahme an
Sacralge-

S ö Ö
oieinschaft. den sacralcu Versammlungen und Festen ; so weit die freie Be-

völkerung an denselben überhaupt theilnehmen durfte, erschienen

dabei die dienten im Gefolge ihrer Herren. Es muss dies so-

wohl für die Sacra des Geschlechts gegolten haben wie auch

für die der Sammt- und der nach ihren Theilen gegliederten

Gemeinde ; bezeugt ist für das nach Curien gefeierte Fornacalien-

fest, dass es sich auf Patricier wie auf Plebejer erstreckte i).

Private 3. Die private Rechtsfähigkeit hat sicher den Ausgangs-
Hechtsfähig-

, , 1. ,
O »

keit des puukt für die Rechtsstellung des Halbfreien gebildet und ihn zu-
Plebejers.

^
i i- ,

erst von dem Unfreien geschieden. Gewisse Rechtsnachtheile

der Hörigen auch innerhalb dieses Kreises ergeben sich allerdings

aus ihrer sacralen und politischen Zurücksetzung. Ein Testament

hat der Plebejer nicht errichten können, bevor er Stimmrecht in

der Curie besass oder das Testament die Form der Mancipation

annahm, welches letztere vielleicht eben dadurch herbeigeführt

worden ist, dass das Comitialtestament dem Plebejer anfänglich

1} Ovidius fiist. 2, 527 ff.: curio legitlmis nunc Fornacalia verbis maximus
indicit nee stata sacra facit, inque foro, multa circum pendente tabella, Signatur

certa curia quaeque nota, stultaque pars populi quae sit sua curia nescit, sed facit

extrema sacra relata die. Vgl. S. 102 A. 2.
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verschlossen war. Die praktisch minder wichtige Adrogation ist

demselben auf jeden Fall so lange versagt geblieben, als er nicht

gleichberechtigt in der Curie stand. So lange ferner das Boden-

eigenthum wesentlich bei den Geschlechtern stand, fehlte es in-

soweit von Rechtswegen dem Plebejer. Aber von diesen indi-

recten Schranken abgesehen ist die private Rechtsfähigkeit des

Plebejers, so weit wir sehen, der des Patriciers an Art und

Stärke gleich, hat er das volle commercium, die hausherrliche

Gewalt, das ius proprium civium Romanorum i), die Fähigkeit zur

Mancipation, zum Nexum, actives und passives Intestaterbrecht,

das heisst die volle nationale Rechtsgemeinschaft gleich dem La-

tiner, in scharfem Gegensatz gegen diejenige, welche die später-

hin sich entwickelnde internationale Rechtsordnung auch dem
Ausländer einräumt. Von exclusiv patricischen Rechten findet

sich in diesem Gebiet keine Spur.

4. Eine Sonderstellune nimmt das Eherecht ein. Es ist in Plebejisches
^ Eherecht.

dieser Hinsicht die Zulassung der Plebejer zu der Ehe über-

haupt und ihre Zulassung zur Ehegemeinschaft mit den Patri-

ciern zu unterscheiden. Jene gehört zum Wesen der Rechts-

fähigkeit: sie ist bedingend für die väterliche Gewalt und das

Intestaterbrecht und kann auch dem Halbfreien niemals gefehlt

haben. Darin vor allem liegt die staatliche Anerkennung seiner

Gemeindeangehörigkeit ; denn die Ehe kann überhaupt nicht

anders abgeschlossen werden als nach dem Rechte eines be-

stimmten Staats und muss, um gültig zu sein, wie das Testa-

ment, entweder auf römischem oder auf pränestinischem oder

auf attischem Landrecht beruhen. Auch zeigt uns das Recht

zwei gleichberechtigte Eheformen, die bürgerliche in der Gestalt

des religiösen Ehebündnisses durch Confarreation und die Con-

sensualehe der Halbfreien. Dass jene nur bei Patriciem begegnende

dem Plebejer von Rechtswegen versagt war, wird allerdings nicht

ausdrücklich überliefert, ist aber darum nicht weniger sicher. Das

auffallend frühe Hervortreten der nicht sacralen Ehe in dem

römischen Gemeinwesen (S. 35) ist ohne Frage dadurch herbei-

geführt worden, dass einerseits Rechtsfähigkeit ohne Eherecht

ebenso unmöglich erschien wie andrerseits die Zulassung der

Halbfreien zu der im Wesen des sacralen Ehebündnisses lie-

1) Gaius 1, 55.
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genden und in den gentilicischen Anspielen (1 , 89 A. 1 ) sich aus-

drückenden vollen Sacralgemeinschaft. — Wenn also die Ehe

zwischen zwei Plebejern oder zwischen einem Plebejer und einer

Patricierin rechtliche Geltung gehabt haben muss, seit überhaupt

der geschützte Freie neben dem Bürger stand, ist die Unstatt-

haftigkeit der Ehe des patricischen Mannes und der plebejischen

Frau noch durch die Zwölftafelgesetzgebung sanctionirt und erst

durch das canuleische Gesetz, welches die annalistische Ueberlie-

ferungindasJ. 309 setzt, das conubium zwischen den beiden Ständen

eingeführt, das heisst die zwischen einem Patricier und einer

Plebejerin geschlossene Consensualehe in dem Sinn als gültig

anerkannt worden, dass die Kinder in die Gewalt des Vaters

eintreten und dem Stande desselben folgen'). — Ueber die bis

auf Augustus allgemein und noch unter dem Principat in der

Beschränkung auf den Senatorenstand fortdauernde Ausschliessung

der Freigelassenen von der bürgerlichen Ehegemeinschaft ist in

dem Abschnitt von den Libertinen gehandelt.

Schutz des 5. Das Personalrecht des Halbfreien schützte der Prätor,^

Personal- insofcm die Anfechtung seiner Freilassung oder der Freilassung

eines seiner Vorfahren an die Form des bürgerlichen Eigen-

thumsprozesses gewiesen war. Bei dem unbedingt vererblichen

und in diesem Fall durch keine Zeitgrenze beschränkten Eigen-

thumsrecht an dem Unfreien 2) gab es keinen Plebejer, dessen

Personalstand nicht auf diesem Wege angefochten werden konnte

;

und die für diese Kategorie der Vindication zu Ungunsten des

Klägers getroffenen exceptionellen Bestimmungen sind ebenso viele

Garantien der plebejischen Freiheit. Es gehört dazu mittelbar die

für den Manumissionsact in der Vollziehung desselben entweder

vor dem Prätor oder dem Censor oder auch vor den Comitien vor-

1) Cicero de re p. 2, 37, 63: (^decemviri) duabus tabulis iniquarum legum
additis . . . etiam quae diiunctis populis tribui solent conubia haec Uli ut ne

plebi et patribus essent , inhutnanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito

Canuleio abrogata est. Der ampliflcirte annalistische Bericht hei Livius 4, 1 fg.

(vgl. Dion. 10, 60. 11, 28) fügt kein juristisch neues Moment hinzu. Das
Wesentliche steht sicher genug; für die Scheidung der zwölf Tafeln in zehn

gute und zwei ühle und für die Datirung des canuleischen Gesetzes fehlt uns
die Controle.

2) Auf den Freien in der Gewalt ist, wie die Erwerbung der eheherr-

lichen Manus zeigt, die Verjährung angewandt worden und es mag diese die

Ehefrau und das Hauskind auch gegen die Vindication in servitutem geschützt

haben. Aber auf den selbständigen Freien ist die widersinnige Idee der Selbst-

ersitzung sicher nicht angewendet worden.
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geschriebene den Beweis erleichternde Publicität; unmittelbar die

zahlreichen und wichtigen dem Freiheitsprozess eingeräumten

Privilegien: die allgemeine Zulassung der Stellvertretung für den

Vertreter der Freiheit i); die Herabminderung der von ihm für

den Fall des Unterliegens zu zahlenden Prozessbusse 2); die Re-

gulirung des Besitzstandes zu Gunsten der Freiheit; der Aus-

schluss der Rechtskraft des zu Ungunsten der Freiheit gefällten

Geschwornenspruchs 3) , vor allem aber die Niedersetzung eines

besonderen Geschwornengerichts [2, 590 fg.], an welches der

Prätor verpflichtet war diesen Prozess zu weisen. In diesen

iudices decemviri oder, wie sie später heissen, den decemviri li-

tihus iudicandis tritt die specifisch plebejische Tendenz in scharfer

Weise zu Tage, einmal insofern die Geschwornen im Givilprozess

sonst im Allgemeinen aus dem Senat genommen werden, die

Decemvirn aber nothwendig ausserhalb des Senats stehen, zwei-

tens darin, dass bei der gesetzlichen Reconstituirung der Plebs

nach dem Sturz des Decemvirats neben den Magistraten auch

diese Gesqhwornen ihr garantirt und auch auf sie das sacrosancte

Recht erstreckt wird.

6. Das Recht der gerichtlichen Klage mangelt dem Hörigen Ausschluss

gegenüber dem Patron, sowohl bei den eigentlich Vermögens- Civiikiage

rechtlichen Klagen wie bei den aus Privatdelicten entsprin- Patron und

genden^) ; diese Incompetenz des Bürgergerichts in Streitigkeiten

zwischen Patron und Clienten ist charakteristisch für die dem
letzteren mangelnde Vollfreiheit. Auf die Frage, was denn

geschieht, wenn der Patron dem Clienten oder der Client dem
Patron sein Eigenthum entfremdete oder beschädigte, erhalten wir

für den ersteren Fall die Antwort, dass an die Stelle des unmög-
lichen Privatverfahrens der Criminalprozess treten, das Unrecht

welches der Bürger gegen den Schädiger vor Gericht verfolgt.

1) Ein Stellvertreter freilich ist bei dem nicht in der Gewalt stehenden
Freien wohl immer gefordert und es diesem nicht gestattet worden in dem
Prozess zugleich Partei und Object zu sein , mochte er factisch im Besitz der
Treiheit sein oder nicht.

2) Das kleine sacramentum von 50 Assen genügt immer. Gaius 4, 14.

3) Quintilian inst. 5, 2, 1. 11, 1, 78.

4) Dionys. 2, 10 : xoiv^ S' d[jicpoTdpot; oute oatov o&xe de|ji.tc ^v {jlt] xat-
Yj^opeiv dXX-rjXrov im Sixat;. Da das ältere Recht criminelle Privatanklage
nicht kennt, kann hier nur an den Civilprozess gedacht werden; wie denn
auch der Quästionenprozess, für den ähnliche Regeln gelten (S. 76 A. 2), sich

bekanntlich mehr aus dem Privat- als aus dem öifentlichen Prozess entwickelt
hat. Weiter ausgeführt ist dies röm. Forsch. 1, 377.

Rom. Alterth. III. Q
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wenn es der Patron gegen den ihm gegenüber wehrlosen Clienten

begeht, von Gemeindewegen verfolgt werden kann i). Ausserdem

scheint es dem Clienten in diesem Fall freigestanden zu haben

den besonderen Schutz des Volkstribuns anzurufen'-^); wenn
dieser bei privaten Unrechtfertigkeiten sonst nicht intervenirt

und es dem Verletzten überlässt sein Recht vor den Gerichten

zu verfolgen, so wird da, wo das Klagerecht wegfällt, folgerichtig

der tribunicische Schutz gewährt. ' Für den umgekehrten Fall

ist von öffentlicher Strafe nicht die Rede; hier wird der Patron

sich selber Recht verschafft, also wenigstens insoweit Gerichts-

barkeit über den Clienten besessen haben 3]

.

Piozess- 7. Nach dem Recht der historischen Zeit kann, von dem
beistand-
schaft. eben erörterten Fall abgesehen, auch der nicht patricische Bür-

ger selbständig klagen und verklagt werden; der patrotius und

der cliens des Prozesses sind der Prozessbeistand und die Partei,

ohne dass der Gegensatz der Stände hier eingriffe, und die Zu-

ziehung des Patrons ist für den Clienten facultativ. Aber dass

diese Beistandschaft dem Patron als erbliche und formulirte Pflicht

obliegt*) und dass dieselbe nicht zur Ergänzung der Rechts-

kunde dient, sondern zur Verstärkung der an sich vorhandenen

und also keiner Verstärkung bedürftigen Prozessstandschaft, legt

die Frage nahe, ob nicht, als das so wie es liegt unverständ-

liche Institut entstand, die Prozessstandschaft vielmehr recht-

lich unvollständig war. Die charakteristischen Benennungen

ferner setzen es ausser Zweifel, dass die Prozessbeistandschaft

1) Der Satz patronus si clienti fraudem fecerit [Diti patrt] sacer esto wird
sowohl als Gesetz des Romulus (Dionys. 2, 10) wie der zwölf Tafeln (Servius

zur Aen. 6, 609) angeführt. Damit war nichts gemeint als dass auf dies Ver-
brechen die Capitalanklage erhoben werden konnte (2, 52) ; was fraudem facere

sei (vgl, Gellius 20, 1, 40), blieb offenbar absichtlich dem Ermessen der rich-

tenden Behörde überlassen.

2) Dio 60, 28 [vgl. 2, 285].

3) Dafür, dass dem Patron in ältester Zeit überhaupt richterliche Ge-
walt über den Clienten zustand, kann man die noch in späterer Zeit aner-

kannte criminelle Gerichtsbarkeit desselben über den Freigelassenen (römische

Forsch. 1, 369) geltend machen. Indess führt auf die Erstreckung des Pa-
tronatrechts auf die Criminaljustiz keine weitere Spur.

4) S. 76. Unter den Pflichten des Patriciers werden die Beistandschaft

im Civilprozess des Clienten (Dionys. 2, 10: Sixa? UTisp töjv TceXotcüv öoixou-

{ji^vüov Xay^^aveiv, ei tij ßXdTiTotTO Trepl zä oufA^oXaia, xat toTi; iy^aXoDotv ut:^-

y£iv) und die damit connexe ßechtsbelehrung desselben mit aufgeführt (Dionys.

a. a. 0.: touc f^ev TraTpmoui; ISei toT; iauTöJv TceXdExatc i^rifelo^ai zä Stxaia;

Horatius ep. 2, 1, 104: clienti promere iuray, eine Pflicht des Clienten den
Patron zuzuziehen kennt unser Recht nicht.
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ursprünglich nur dem Schutzbefohlenen von seinem Schutzherrn

geleistet ward und in diesem Fall rechtlich erforderlich war, das

heisst derselbe w^ohl klagen und verklagt werden konnte, aber

nur mit Unterstützung, also mit Zustimmung seines Schutzherrn.

— Auch in dieser Hinsicht wie in Betreff des commercium (S. 79)

scheint der Halbfreie dem durch Staatsvertrag geschützten La-

tiner gleich gestanden zu haben; denn wahrscheinlich hat auch

dieser nach ältestem Recht nur unter Beistand seines Gastherrn

klagen können i).

8. Eine Verpflichtung zum persönlichen Gehorsam, wie sie oekon»-

durch die Benennung cliens angezeigt ist (S. 63 A. 2), hat sicher ^ushtungem

auch bestanden, tritt aber in rechtlicher Ausprägung in unserer

Ueberlieferung nicht hervor. Auch über die ökonomischen Be-

ziehungen unter Lebenden zwischen dem Schutzherrn und den

Schutzbefohlenen erfahren wir nichts Befriedigendes. Als neben

dem Institut der Clientel die Bodentheilung nach Geschlechtern

bestand, mag wohl der Geschlechtsgenosse das ihm zugewiesene

Flurstück unter seine Hörigen, und zwar, da zwischen dem Patron

und dem Glienten ein klagbares Contractverhältniss nicht bestehen

kann, im Wege des Bittbesitzes (precarium) vertheilt und seine

Bodenernte entweder in der Gestalt der von dem Precisten unent-

geltlich zu leistenden Frohnarbeit auf dem herrschaftlichen Acker

oder auch geradezu als Quote des Ertrags erhalten haben, so

dass auch in der Flurtheilung der Patronat geschlossen auf-

trat'^). — Aus einer derartigen Ackerbestellung wird das private

Bodeneigenthum zunächst des Patriciers, weiter aber auch das

des Glienten hervorgegangen sein. Ueberliefert ist über diese

Ordnungen nichts. In der Epoche, von der wir Kunde haben,

sind wie die Staatsfrohnden so auch etwanige analoge Dienste

der Hörigen verschollen und herrscht in der Wirthschaft das

rein contractliche Verhältniss. Dass die Glienten verpflichtet

sind bei ausserordentlichen Aufwendungen dem Patron beizu-

1) lieber dieses RecbtSTerhältniss des Gastes ist in der Einleitung zu dem
Abschnitt über die Latiner gesprochen.

2) Festus ep. p. 247 (vgl. p. 46) : patres senatores ideo appellati sunt,

quia agrorum partes attribuerunt tenuioribus ac si liberis propriis. Darauf beruht
wahrscheinlich das Institut des Precarium. Rom. Forsch. 1, 366. — üeber die
Bürgercolonie und deren Patronat, welche als Anomalie in die Flurtheilung nach
Geschlechtern Mneingetreten sein muss , ist der Abschnitt von der Municipal-
verfassung zu vergleichen.

6*
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springen, wird mehrfach erwähnt ^) ; wie weit dies Liebespflicht

war oder erzwingbares Recht, lässt sich nicht ermitteln.

Plebejisches 9. Die Fähigkeit zu erben und beerbt zu werden ist ein inte-

grirender Theil der Rechtsfähigkeit. Erben kann der Halbfreic

von je her, aber lediglich auf Grund des durch die väterliche

Gewalt begründeten Agnationsrechtes ab intestato. Beerbt wird

der Halbfreie wie der Vollfreie. Geschieht es nicht auf Grund

des Agnatiqnsrechts, so tritt der Schutzherr ein ; und dies schutz-

herrliche Erbrecht hat nicht bloss bei der Manumission sich

bis in die späteste Zeit behauptet, sondern es ist auch bei

der Application anerkannt (S. 57) ;
ja , indem das Zwölftafel-

recht an letzter Stelle für sämmtliche Erbschaften die Gentilen

ruft, also nach der ältesten Auffassung lediglich die Patricier,

erkennt dasselbe an, dass sämmtliche Plebejer dienten der

einzelnen Geschlechter sind oder sein sollen. Die weitere Gleich-

stellung des Plebejers mit dem Patricier ist im Erbrecht theils

herbeigeführt worden durch die schon erwähnte Ersetzung des

comitialen durch das Privattestament (S. 78), theils durch Ent-

wickelung der ebenfalls schon erörterten plebejischen Quasi-

• Gentilität (S. 74).

Die Plebejer 10. Dass iu Betreff des Gemeinlandes der Plebejer gegen

"meiniand? den Patricicr im Nachtheil stand, so lange die Patricier das Re-

giment führten, ist insofern selbstverständlich, als die Verfügung

über das Gemeindeland ein Theil des Regiments und die aristo-

kratische darum von allen Staatsformen die schlechteste ist, weil

sie die Bereicherung der Standesgenossen auf Kosten der Ge-

sammtheit immer mehr oder minder direct verfolgt. Dies erkennt

auch die Ueberlieferung insofern an, als sie die Zurücksetzung

der Plebejer in Betreff des Gemeindelandes als nächsten Anlass

derjenigen politischen Agitation betrachtet, welche zu der Gleich-

stellung der Plebejer mit den Patriciern im Aemterrecht geführt

hat'^). Aber die parteiische Verwaltung des Gemeindeguts ge-

1) Für unvorhergesehene grössere Ausgaben (Erlegung von Lösegeld

Dionys. 2, 10, Plutarch Rom. 13 — Verurtheilung zu einer Geldbusse Dionys.

2, 10. 13, 5, Liv. 5, 32. 38, 60 — Ausstattung einer Tochter Dionys. 2,

10 Plutarch a. a. 0. — Aufwendung für die Magistratur Dionys. 2, 10) kann
der Patron Beisteuer von den Clienten fordern (röm. Forsch. 1, 369), wogegen
ohne solchen Nothfall sie in Contribution zu setzen oder auch nur Geschenke
von ihnen anzunehmen durch die gute Sitte und später selbst gesetzlich unter-
sagt war (das. S. 367. 374).

2) Nach Livius (4, 51, 5. c. 53, 6. 6, 5, 4. c. 37, 2. c. 39, 9. 10)
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hört so wenig hieher wie die parteiische Rechtspflege. Formale

Rechtsungleichheit aber hat auf diesem Gebiet wahrscheinlich nur

in engen Grenzen stattgefunden und so weit sie bestand, fällt

sie in die Epoche der verschollenen Kunde. Nichtsdestoweniger

wird die politische Bedeutung dieser Frage den Versuch rechtfer-

tigen die hier eingreifenden mannichfaltigen Rechtsverhältnisse

wenigstens auseinander zu legen.

a. Das Bodeneigenthum an dem eroberten Gebiet ist wahr-

scheinlich in älterer Zeit dem Staate nur in beschränktem Um-
fang geblieben. Wenn aus der Dedition, wie dies wohl der

gewöhnliche Fall war, die geschützte Freiheit hervorging, wird

das dedirte Ackerland, so lange das Bodeneigenthum an dem
Geschlecht haftete, demjenigen Geschlecht zugewiesen sein, in

dessen Clientel der Dedirte eintrat, nach Anerkennung des per-

sonalen Bodeneigenthums dem Dedirten selbst, der ja privat-

rechtlich hinter dem Patricier nicht zurtlckstand. Wo die Ad-
signation des eroberten Ackerlandes nicht gleich mit der Dedi-

tion sich verband 1), ist sie häufig, bald im Wege des Verkaufs,

bald in dem der Schenkung nachher eingetreten 2). Wenn also

auch durch die Eroberung von Rechtswegen das gesammte eroberte

Gebiet römisches Gemeindeland ward, so ist häufig wohl nur der

Boden, der der eroberten Gemeinde selbst gehört hatte, in römi-

schem Staatsbesitz verblieben.

b. Wenn auf einem der vorher bezeichneten Wege Gemeinde-

boden in Privateigenthum umgewandelt ward, kann in der Epoche

des Geschlechterbodeneigenthums nur der patricische Grundbe-

sitz sich vermehrt haben, und möglicher Weise ist, auch nach-

dem das private Bodeneigenthum feststand, bei dem Verkauf oder

der Verschenkung des Gemeinlandes zunächst nur der Patricier

und Dionysius (8, 74. 10, 32) befinden sich die Patricier durch Gewalt, und
zwar durch Occupation (6, 37, 2: nee agros occupandi modum . . . patribus um-
quam fore) im ausschliesslichen Besitz des Gemeinlandes und es wird, ihnen
dieser durch die licinischen Gesetze entrissen (Liv. 6, 35, 5). Aber diese Auf-
fassung — mehr ist es nicht — hält die rechtliche Prüfung nicht aus ; die

Occupation des ager publicus ist kein Act der Gewalt und die Feststellung

eines Maximums für den ager occupatorius trifft die Reichen , nicht die

Adlichen. Mehr, als was oben gesagt ist, können kundige Annalisten nicht

ausgesprochen haben.

1) Appian b. c. 1, 7: 'PtujxaToi . . . Tf,? . . . •(ffi Tfj; oopt-iCr/iTO'j scpiaiv

£-/.o(oTOTe ytYVO[x^vir]; t-Jjv [lev l^eipYaojjtlvrjV aÜTixa toi; ol7Cito[Jievoii; e7ri5t7]'poyv.

2) Appian a. a. 0. nach den angeführten Worten : t] iiriTrpaaxov ; die Ver-
schenkung fehlt. Livius 4, 48, 3 (S. 86 A. 1).
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zugelassen worden. Aber unsere Ueberlieferung, wenn es eine

ist, weiss nicht bloss nichts von einer derartigen Bevorzugung

der Patricier, sondern sucht diese vielmehr, und wahrscheinlich

mit Recht, darin, dass der Boden im Gemeindeeigenthum ver-

bleibt i): als solcher steht er zur Verftlgung der patricischen Re-

gierung, während bei Verkauf und Schenkung nicht bloss die

Plebejer mit den Patriciern zugelassen werden, sondern auch,

soviel wir wissen, bei den Landschenkungen es Regel war jedem

Empfänger dasselbe Bodenmass zu gewähren [2, 618].

c. Der Staatsboden, welchen die Gemeinde der privaten

Nutzung entzieht oder gegen Entgelt verpachtet 2), bleibt selbst-

verständlich hier ausser Betracht.

d. Die private Nutzung des nicht zum Ackerbau bestimmten

Gemeinlandes, des Waldes , der Weide . überhaupt eines jeden

ohne eigentliche Bestellung Fruchtgewinn gewährenden Boden-

stücks hängt in ihren Modalitäten von dem Willen der compe-
tenten Magistrate oder auch der Gemeinde ab, und allgemeine

Regeln lassen sich darüber nicht aufstellen. Die kraft eines

öffentlichen Acts oder einer ihm gleichstehenden Gewohnheit

einzelnen Ackerstttcken an dem Gemeinland oder der Gemein-

weide zustehenden Gerechtsame 3) kamen dem Eigenthümer des^

Ackerstücks als solchem zu Gute. Es mag sein, dass, wenn der

Eigenthümer Plebejer war, diese Nutzungen wegfielen oder bei

Auftheilung solcher Allmende der Plebejer ausgeschlossen ward;

aber diese Zurücksetzung bleibt bei der Beschaffenheit unserer

1) Livius 4, 48, 2: cum rogationem promulgassent, ut ager ex hostibua

captus viritim divideretur magnaeque partis nobillum eo plebi scito publicarentur
fortunae : nee enim ferme quicquam agri, ut in urbe alieno solo posita non armis
partum erat , nee quod venisset adsignatumve publiee esset praeterquam pleb»
habebat. Wir werden uns das Urgebiet als Privateigenthum zunächst der pa-
tricischen Geschlechter denken dürfen, das Neuland als entweder Gemeindeland
oder adsignirtes und überwiegend plebejisches Privateigenthum.

2) Appian a. a. 0. nach den angeführten Worten : tj d^SfxitjOo'Jv.

3) Dergleichen Gerechtsame haben sicher in älterer Zeit auch an dem
römischen Gemeindeland bestanden. Im Gebiet von Suessa gab es agri culti, qui
habent in monte Massico piagas silvarum determinatas (Frontinus p. 48 Lachm.)

;

diese Waldparzellen werden im späteren Recht gefasst als im Privateigenthum
gleich dem Ackerstück selbst stehend und als Accessionen behandelt (derselbe
p. 16: de proprietate controversia est plerumque ut in Campania eultorum agrorum
silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte vicinum : propterea
proprietas ad quos fundos pertineat disputatur), haben aber offenbar einst im
Eigenthum der Gemeinde und in blosser Nutzung der Anlieger gestanden.
Vgl. Rndorff grom. Inst. 2, 395 fg. Aehnliche Ordnungen gab es auch in Rom
und die Allmende wird in den ständischen Kämpfen ihre Rolle gespielt haben.
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Ueberlieferung rein hypothetisch. Für die Auftreibung des Viehs

auf die Gemeinweide, welche ökonomisch in älterer Zeit eine

bedeutende Rolle gespielt hat, ist die nothwendige Voraussetzung

die von Gemeindewegen erfolgte Regulirung der Qualification

des Viehbesitzers, der Maximalzahl der Stücke, des Betrags des

W^eidegeldes. Sicher sind bei diesen Festsetzungen die Patricier, so

lange sie allein als Bürger galten, allein und auch nachdem die Ple-

bejer in den Centurien stimmten, wenigstens in bevorzugter Weise

berücksichtigt worden; die zeitlos überlieferte Nachricht von der

Wegweisung einzelner Personen vom Gemeindeland wegen ihrer

Plebität wird darauf bezogen werden dürfen^). Aber nichts be-

rechtigt zu der Annahme, dass der Plebejer von solcher Nutzung

des Gemeindelandes durch allgemeine und gesetzlich festgestellte

Ordnung ausgeschlossen war; vielmehr hing Ausschluss wie Zu-

lassung wahrscheinlich von Fall zu Fall von dem Erm.essen der

zur Zeit fungirenden Magistrate, für diese frühe Zeit der Könige

und dann der Gonsuln ab.

e. Wenn das zum Ackerbau bestimmte Gemeinland Eigen-

thum der Gemeinde bleiben sollte, wurde nach römischem Brauch

es dem Einzelnen freigestellt einen beliebigen Theil desselben

zu occupiren und zu bestellen, wogegen der Occupant eine Quote

des Ertrags an die Gemeindekasse abzuliefern hatte 2) ; es war
dies rechtlich genommen eine vom Bodengeber jederzeit beliebig

aufzulösende Theilpacht. So gewiss auch hiebei die Patricier

bevorzugt worden sind ^) , so wenig können sie in dieser Be-

ziehung ein gesetzliches Privilegium gehabt haben. Bei diesen Ein-

ladungen wurde vor allem beabsichtigt der Gemeinde aus ihrem

Bodenbesitz grösseren Ertrag, als das Hutgeld gab, zu verschaffen

1) Hemina (bei Nonius p. 149, fr. 17 Peter) : quicumque propter plebi-

tatem agro publica eiecti sunt. Wenn Sallustius Qiist. fr. 1, 46 Dietsch) unter

den patricischen Unbilden , die zu der Constituirung des Tribunats führten,

das agro pellere mit aufführt , so kann hieran wenigstens mit gedacht sein

;

näher aber noch liegt die Beziehung auf den Precarbesitz der Clienten

(S. 83 A. 2).

2) Appian b. c. 1, 7 nach den obigen Worten (S. 85 A. 2. 3. S. 86
A. 2): T-^v S' äp^ov ix xoü TToX^fxoy xoTe otjsav, ^ hi] y.al [xaXicxa iizk-q^ufi,

oix afOVT^i TTOJ o^^oXtjv hiakaytX-^, iTrexv^puTTOV iv xooipSe toTs ^öeXouotv dxTioveiv

im likzi TÖJV iTTjOlOOV XapTTÖJV , S£XaTT[j [AEV TÖJV 5T:eipO[i.lV(UV , TCEfATTTIfJ Ss TtÜV

cpuTeuofJidvoov. Von den Uebelständen , die aus diesem XT]pUYf** x-^jv dvsfxirjxov

S^epYaCeo&ai tov d&eXovxa iipokifo-^ sich ergaben, spricht derselbe 1, 18. Das
Weitere zu verfolgen, ist nicht dieses Orts.

3) Darauf mag bezogen werden , dass Livius das Occupiren der Aecker
den Patriciern allein zuschreibt (S. 85 A. 1).
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und es fasste diese wirthschaftliche Massregel diejenigen ins

Auge, die ihre Arbeitskraft und ihr Capital für die Urbarmachung

des Baulandes einzusetzen bereit waren. Also sind die Plebejer

bei dieser Occupation sicher betheiligt gewesen, und nachweislich

ist auch von ihnen das Occupationsrecht schon vor dem licinischen

Gesetz ausgeübt worden i).

1) Der Plebejer C. Licinius Stolo wurde auf Grund seines eigenen Gesetzes

wegen Ueberschreitung des Maximalsatzes für den occupatorischen Besitz im J.

397 verurtbeilt (Liv. 7, 16, 9; Val. Max. 8, 6, 3 ; Columella 1, 3, 11; Plinius

18, 3, 17; Plutarch Camill. 39). Die Fassung in der Schrift de viris ill. c. 20:
lege cavit , ne cui plebeio plus quingenta (quingenta fehlt im Brux. ; centum
Laur. Vat.) iugera agri habere liceret, et ipse cum iugera quingenta (so Brux.;

centum et quingenta Laur., quinqtiaginta centum. Vat.) haberet, altera (alia Brux.)
emancipati filii nomine possideret, in iudicium vocatus .... est beruht offenbar

auf Missverständniss ; das Maximum galt für Plebejer wie für Patricier.



Die Ordnungen der patricischen &emeinde.

Nachdem die beiden Kreise der Geschlechtsgenossen und

der Hörigen dargestellt worden sind, soll dieser Abschnitt die

Gliederung der Gemeinde entwickeln, welche durch sie gebildet

ward, und zusammenfassen, was tlber die ursprüngliche Wehr-

und Steuerordnung beigebracht werden kann. Fragmentarisch

wie unsere Kunde dieser ältesten Epoche nothwendig ist, ist

dennoch, im Vergleich mit anderen Staaten, über die Anfänge des

römischen theils in der nur bei Seite geschobenen, aber nicht

zerstörten Curienordnung, theils in der auf dem Fundament der

gleichen Nationalität beruhenden und von den politischen Evo-

lutionen wenig berührten latinischen Municipalverfassung verhält-

nissmässig ausreichende Kunde erhalten.

Die Gliederung der Bürgerschaft, das heisst ihre Theilung

in eine feste Zahl kleinerer Bürgerverbände, ist nach allge-

meiner italisch -hellenischer Rechtsanschauung die nothwendige

Grundlage aller bürgerlichen Leistungen wie aller bürgerlichen

Rechte; auf ihr beruht der Begriff des Staates überhaupt, wie

er in diesem Kreise auftritt.

Die älteste und ursprünglich einzige staatliche Gliederung Die Ouri«

der römischen Bürgerschaft ist die nach den Gurien; sie liegt

allen politischen Einrichtungen der patricischen Bürgerschaft zu

Grunde. Von der Curie soll hier zunächst gehandelt werden; die

sacralen Eintheilungen der Gemeinde nach den Stadtbergen und

den Flurbezirken und die nach den sacella der sogenannten Ar-

geer, welche gleichfalls in die patricische Epoche zurückreichen,

werden am Schluss dieses Abschnitts so weit erforderlich ihre

Erörterung finden.

Die Theilung der Bürgerschaft in Curien war in dem lali-



schlechtem.

— 90 —
nischen Stamm allgemein; die spätere Municipalverfassang kennt

in den Städten römischen oder latinischen Rechts mit geringen

Ausnahmen keine andere ^). Curia , wahrscheinlich gebildet aus

quiris, also der Bürgerverband^), mit dem dazugehörigen Derivat

curialis^], griechisch cppatpia*),' bezieht sich der Wortbedeutung

nach zunächst auf die Personen und wird auf den Boden erst

übertragen.

cnrien- Die Btlrgcr werden in die Curien nach Geschlechtern ver-

nach Ge- theilt, SO dass jede Geschlechtsgenossenschaft einer bestimmten

Curie ein für allemal angehört ^j ; darum ist auch die Curie niemals

1) Die Curientheilung können wir nachweisen in Lanuvium (Orelli 3740:

viritim divisit decurionibus et Augustalibus et curis n(ummos) XXIIlt) ; in den
spanischen Städten Malaca (lex Malac. c. 52— 57) und Acinipo (C. II,

1346); in der colonia lulia Turris Libisonis auf Sardinien (C I. L. X, 7953:
curiae XXIII et ministri Lamm Aug.^ ; endlich in einer Eeihe africanischer

Städte: Abhlr Cellae — Althiburus — Cillium — Cincaritani — Gurza —
Hippo regius — Lamhaesis — Mactar — Mididi — Mons — Neapolis —
Simitthus — Sufetula — Thagaste — Thamugadi — Theveste — Thubursicum
Bure — Türe . . . . (C. I. L. X p. 1100; Eph. epigr. 5 p. 721). Sie galt

also sowohl in den aus Städten des alten Latiurd hervorgegangenen Bürgermu-
nicipien (Lanuvium) wie in den latinischen Colonien (Malaca), vermuthlich aber

auch in den Bürgercolonien, da unter den oben genannten Orten auch solche zu
sein scheinen. Die Colonie Genetiva freilich war in Tribus nach Art der servia-

nischen getheilt (vgl. Eph. ep. 2 p. 125).

2) Vgl. S. 5 A. 2. Von dem Bürgerverband ist dann das Wort in sehr

früher Zeit übertragen auf das dem Verband angewiesene Local und weiter auf

jedes Versammlungshaus. Die von Corssen 1, 354 aufgestellte und von

Jordan Hermes 8, 217 gebilligte Anknüpfung an das deutsche Hus , Haus
ist sprachlich wenig wahrscheinlich, weil kein sicherer Beweis dafür vorliegt,

dass in diesem "Wort r aus s hervorgegangen ist. Dass in der örtlichen Be-
ziehung curia nie den Versammlungsplatz, sondern immer das Versammlungshaus
bezeichnet, erklärt sich daraus, dass für die Curialen der einzelnen Curie es

andere Versammlungen als innerhalb des gegliederten Populus nicht gab, wohl

aber jede Curie ihr individuelles Gotteshaus besass. — Die tralaticische Ab-
leitung von curare, welche ausgeht von curia = Versammlungshaus (Varro 5,

155. 6, 46 ; Festus ep. p. 49 und sonst), aber auch bezogen wird auf curia =
Versammlung (Pomponius Dig. 1, 2, 2, 2; Dio fr. 5, 8) ist wie sprachlich un-
statthaft, so auch ohne sachlichen Werth.

3) Festus p. 47:' curiales eiusdem curiae, ut tribules et municipes. Curionius

dagegen gehört zu curio.

4) Bei der Beziehung der griechischen cppatpia zu dem Geschlechtswesen so

wie ihrem correlaten Verhältniss zur cpuX-^ lag für die römische curia keine

Bezeichnung näher ; sie mag auf Fabius zurückgehen und wird von den
Späteren ausschliesslich gebraucht. Aber auch 57)[jl6t7]? wird von Plautus aul.

2, 2, 2 wiedergegeben mit curialis (Wilamowitz).

5) Ausdrücklich bezeichnet Laelius Felix (bei Gell. 15. 27) als Abstimmungs-
princip für die Curiatcomitien die genera hominum, im Gegensatz zu dem census

et aetas der Centurien- und den regiones et loca der Tribusversammlung. Die

genera können hier nur die Geschlechtsgenossensehaften sein; aber, wie schon

bemerkt wurde (S. 9 A. 2), es wird der Ausdruck gentes vermieden, um die

plebejischen stirpes einzuschliessen. Dasselbe zeigen die den Curien analogen

<puXai levixat des Dionysius (S. 97 A. 6). Deutlicher noch als diese bestimmten
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als Namenbestandtheil verwendet worden, weil sie aus dem Ge-

schlecht sich mit Nothwendigkeit ergab, i) Innerhalb der Curie

aber verschwindet wie die Gliederung nach Häusern so die nach

Geschlechtern ; bei der Aushebung wie bei der Abstimmung steht

der Sohn in der Gewalt nicht unter, sondern neben seinem Ge-

walthaber. Es beruht dies auf dem Grundgedanken, dass die Curie

wie der Populus dem Kreise des Staatsrechts, das Haus und

das Geschlecht (S. 18) dem des Privatrechts angehören. —
Weder hat eine Curie vor der andern einen Vorzug, noch inner-

halb der Curie ein Curiale vor dem Curialen^); die Ordnung

hat sich insofern zu einer aristokratischen entwickelt, als neben

die activ betheiligten Herren die ausgeschlossenen Hörigen tra-

ten, in sich selbst aber und in ihrer ursprtinglichen Gestalt ruht

sie vielmehr auf der Gleichstellung aller überhaupt Berechtigten^).

Gewisse Rangverschiedenheiten haben sich allerdings im Laufe

der Zeit wenn nicht zwischen den Curien, so doch innerhalb der

Curie eingestellt. In der weiterhin zu erörternden combinirten

Dreissigcuriengemeinde müssen die Curien in der Ordnung der

drei Tribus rangirt haben; indess braucht diese Tribusordnung

nicht zugleich Bangordnung gewesen zu sein. Innerhalb der

einzelnen Curie aber unterschied man die ,minderen', das heisst

die in späterer Zeit eingetretenen Geschlechter^). Aber auch diese

Zeugnisse fordert der Zusammenhang der Institution für die älteste Gemeinde-
gliederung des Geschlechterstaats das gentilicische Fundament. Es braucht

darum nicht nach Geschlechtern abgestimmt zu sein , aber wohl Ist das Ge-
schlechtsrecht Bedingung der Theilnahme an den Comitien. — Dagegen ist es

ein schlechter Scholiasteneinfall, was L. Ampelius 48 vorbringt: si translaiicium

est et solitum , de quo populus rogatur, comitiis curiatis transigitur, si amplius,

tributis; si in summo discrimine est, tum miles ad suffragium vocatur et comitia

centuriata dicuntur.

1) Die Curien hatten nach Probus Zeugniss (de notis p. 272 Keil) wie
der Tribus notationes proprias ; sie mögen für die tabellae der Fornacalien

(S. 78 A. 1) in Anwendung gekommen sein.

2) Livius 1, 43, 10: non ut ab Romulo Iraditum ceteri servaverant reges,

viritim suffragium eadem, vi eodemque iure promiscue omnibus datum est, sed gradus

facti. Dionysius 4, 20: v-axa xac cppäTpac . . . '^3av oi xa i\äy\.Qxrj. '/.f*.xr-

\t.isoi TOic xd; fXEfiai^a; eyouatv oücta? la6(L'f)cpoi. öXt^uiv 8e ovxcuv . . . xüjv

TcXouotojv Ol Ti^vTjxe; dv xai? tJ;r]i:po90piai; dTiexpaxo'Jv . . . xoüxo o'jviowv 6 T6X-
Xtoc kvX xou? ttXouoioui; [xexs&TjTce x6 xtnv '^r\<:^i»-^ -/.pctxo;. Darum rühmt er 2,

7 die romulische Bürger- und Bodentheilung als Tieptsyo'joa xtjv -xoivrjv xcd

\i.tl\.z'zr\-^ laöxTjxa. Vgl. S. 103 A. 2.

3) Freilich gehört die Gleichstellung innerhalb der ausschliessenden

Schranken auch zum Wesen der voll entwickelten Aristokratie.

4) S. 31. Da die dreissig Curien auf Romulus zurückgeführt werden,

die minores gentes aber durchaus gelten als später eingetreten, können sie nicht

eigene Curien gebildet haben, worauf auch keine Spur hinführt.
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scheinen nur insofern zurückgestanden zu haben, dass ihre Sena-

toren im Senat an zweiter Stelle stimmten; wesentliche Rechts-

gleichheit innerhalb der Gesammtheit der Gurialen ist stets der

Grundgedanke dieses Systems geblieben und dessen unterschei-

dendes Kennzeichen gegentlber dem patricisch - plebejischen

Gemeinwesen.

Wenn also jede Curie aus einer gewissen Zahl von Ge-

schlechtern bestand, so kann, wie schon gezeigt ward, dies

keine feste gewesen sein ^) ; vielmehr muss dieselbe dem Abgang

und Zugang ähnlich, wenn 'auch in minder raschem Wechsel,

unterlegen haben wie die Zahl der zu der einzelnen Curie ge-

hörigen Individuen.

„ ,!>!?
.

Dass die Curien von ieher alle Gemeindeaneehörisen, die
Plebejer in "*

.

o o J

den cmien. Patricier sowohl wie die dienten oder Plebejer umfassten, folgt

daraus, dass auch die letzteren zum Geschlecht gehören und die

Curie nichts ist als ein Sammtausdruck ftlr eine Anzahl von Ge-

schlechtern; insbesondere bei ihrer Stellung zu den sacra der

Bürgerschaft tritt die ursprüngliche Zugehörigkeit auch der Nicht-

patricier zu der Curie deutlich zu Tage (S. 78). Aber zu gleichem

Recht in denselben, insbesonderezum Stimmrecht in den Curiatcomi-

tien sind die Plebejer allerdings erst in späterer Zeit gelangt. Wann
dies geschehen ist, meldet unsere Ueberlieferung nicht, in welcher

vielmehr die Plebejer betrachtet werden als von jeher den Patri-

ciern in den Curien gleichberechtigt'^). Dass dies nicht bloss über-

haupt Anticipation ist, sondern auch die Plebejer in den Curiatcomi-

tien später als in denen der Centarien zum Stimmrecht gelangt sind,

geht mit Sicherheit aus der weiterhin zu erörternden Competenz

der beiden Versammlungen hervor: die Reservirung der Ge-

schlechtsangelegenheiten für die Curien kann sich nur daraus

erklären, dass, als die Plebejer zu politischer Stimmberechtigung

1) S. 11. Es findet sich nirgends l)ei den Alten eine derartige Angabe; sie

fühlten schärfer als die Neueren, dass schematische Zahlen auf das Geschlecht

ehensowenig anwendbar sind wie auf das Haus und den Bürger. Die Decurien
des Dionysius (S. 104 A. 5) sind keineswegs Geschlechter.

2) Die beschliessende Bürgerschaft erscheint in unseren Annalen in der

Königszeit völlig so wie in der Epoche des Ständehaders im Gegensatz zu dem
Senat und den mit diesem identiflcirten Patriciern ; Livius nennt sie meistens

populus, aber auch plebs (1, 17) und Dionysius sagt zum Beispiel 2, 14: (Ro-
mulus) Tiü OT],aoTty.i}) TXrjftet xpla Taöxa ^7t£Tp£<li£V äpyaipeoioECsw te xal v6-

jxou; ^zfii'jpoüv xal repl TroXey-o'j oiaYifvwoxeiv, otav 6 ß'aoiXeü; itoTJ. Wo die

Comitien deflnirt werden, werden die Curien genannt, und an Curiatcomitien
müssen die Annalisten auch gedacht haben, wo sie nicht deflniren.
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gelangten, ihnen in den immer wesentlich patricisch gebliebenen

Geschlechtsangelegenheiten das Stimmrecht zunächst noch versagt

blieb und den damals also noch den Patriciern vorbehaltenen Cu-

rien belassen ward. Wahrscheinlich ist das plebejische Stimm-

recht in der Curie auch jünger als das Mancipationstestament

;

denn dessen Entstehung wird darauf beruhen, dass der Ple-

bejer, so lange ihm jenes mangelte, vom Gomitialtestament ausge-

schlossen war (S. 78). Es fehlt überhaupt an Beweisen dafür, dass

dies Stimmrecht in sehr alte Zeit hinaufreicht. Dass die Volks-

tribune bis auf das publilische Gesetz nach Curien gewählt wur-

den und dass der Senat, nachdem um die Mitte des 5. Jahrh. die

Bildung desselben auf die Censoren tibergegangen war, curiatim

zusammengesetzt ward [2, 414], beweist wohl, dass die Plebejer

zu diesen gehörten, aber nicht, dass sie damals schon in den

Curiatcomitien Stimmrecht hatten. Dass die älteren Annalen

über diese Frage nichts berichteten und die späteren daher das

Stimmrecht als ursprünglich behandelten, kann sich füglich daraus

erklären, dass die Zulassung der Plebejer zu den Curien ihnen

praktisch nicht viel mehr gab als die Fähigkeit zur Adrogation

und also wesentlich dem privatrechtlichen Kreis angehörte. Aber

dass in historischer Zeit die Patricier und die Plebejer gleich-

berechtigt in den Curien standen, geht andererseits aus einer

Reihe gesicherter Thatsachen hervor i). Der Beschluss der Curien

wird betrachtet als Beschluss des populus, was die Patricier für

sich allein so wenig sind wie für sich allein die Plebejer; ja

die Wahl der Obermagistrate durch die Centurien und ihre Be-

stätigung durch die Curien werden aufgefasst als doppelte Ab-

stimmung der Gemeinde 2). Die Adrogation, die durch die Curien

sich vollzieht, ist ein Recht auch des Plebejers. Bei der Ertheilung

des Treuworts werden die dreissig Curien vertreten durch dreissig

beliebige Bürger. Unter der Aufzählung der Rechtsfolgen, welche

der Untergang des Patriciats nach sich ziehen würde, wird der

Wegfall der formell unentbehrlichen Curiatcomitien nicht aufge-

führt-'). Wenn alle diese Daten dafür sprechen, dass das ple-

bejische Stimmrecht in den Curien, wenngleich jünger als das

1) Die früher ebenso allgemeine wie bodenlose Annahme , dass in den

Curien der historischen Zeit nur die Patricier gestimmt hätten, ist ausführlicher

•widerlegt in den röm. Forsch. 1,144 ff.

2) Cicero de r. p. 2, ii, 26.

3) Cicero de domo 14, 38. Liv. 6, 41.
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in den Centurien, doch auch einer frühen Epoche angehört, so

giebt die Thatsache, dass die bis dahin factisch auf Patricier be-

schränkte Wahl zum Obercurio im Jahre 545 auf einen Plebejer

fiel (2, 27) , wenigstens einen terminus ante quem. — Es ist auch

die Curienstimme nicht bloss einem Theil der Plebejer zugestanden

worden, sondern allen. Die Geschlechtsangehörigkeit war allge-

mein und mit dem Begriff auch des plebejischen Btlrgerrechts ver-

wachsen, demnach späterhin jeder Plebejer so gut wie jeder

Patricier von Rechtswegen stimmberechtigter Curialis. Wo die

Zugehörigkeit des einzelnen Mannes zu der einzelnen Curie nicht

von selber sich ergab, wie bei dem emancipirten Sohn und deni

Freigelassenen des Patriciers, wird bei der quasi- gentilicischen

Constituirung der Plebejer (S. 74) die Zuweisung zu einer be-

stimmten Curie nicht gefehlt haben. Bei zahlreichen Plebejern

aber wird die Curienzugehörigkeit in Vergessenheit gerathen, auch

bei dem Zutritt von Neubtirgern deren Zutheilung zu einem einer

Curie angehörigen Geschlecht, oder auch mit eigenem Geschlechts-

recht zu einer Curie, in späterer Zeit häufig unterblieben sein.

Wer nicht wusste, zu welcher Curie er gehörte, konnte freilich

in einer Curie so wenig stimmen wie opfern (S. 78 A. 1 ) ; das

Rechtsverhältniss aber wird dadurch nicht alterirt.

Carlen Dass die curia auch örtlich einen Theil des Gebiets be-
" ^°

' zeichnet , lag schon ihre Beziehung zu den Geschlechtern

nahe , insofern jedes Geschlecht ursprünglich seine geschlossene

Flur gehabt haben muss (S. 24). Gewährleistet wird dies

weiter dadurch, dass sowohl nach den Angaben der Alten i) wie

Namen uach den wenigen auf uns gekommenen Namen 2) verschiedene

Curien örtlich benannt sind. Nach Dionysius (S. 25 A. i) ist

sogar sämmtlichen Curien ein gleiches Maass von Ackerland

1) Varro bei Dioiiys. 2, 47 : Tals xouptan; TiO'^vai xd 6vö[AaTa uüo toO

'P(U|AuXou xaxa t-^v Ttptoxrjv toü TrÄifj^oui; oiatpeoiv xd |X£v d.Tt dvSpöJv XYjtp&evxa

rjfSfAÖvoav, xd S' aTiö Tzd-^tas. Plutarch Rom. 20: TroXXal (cppaxpiat) Ij^ouotv dizb

ywptcav xd? TtpoaTjYopia;.

2) Gesichert sind nur folgende Namen: Faucia (Liv. 9, 38, 15) — Fo-

Tiensis (Festus p. 174 v. novae curiae) — Bapta (a. a. 0.) — Titia (Festus

p. 366) — Velitia (Festus p. 174) — VeUensis (vielleicht Veliensis : Festus p.

174).— Die curia Acculeia (Varro 6, 23), Pmaria (Festus p. 233; vgl. meine Tribus

S. 210), Tifata (Festus ep. p. 49) sind sehr unsicher. — Die in den afri-

canischen Inschriften ziemlich zahlreich begegnenden Curienbenennungen (C /.

L. VIII p. 1101; Eph. ep. 5 p. 494. 498) sind meistens von Göttern oder von

Kaisern entnommen; von Lambaesis zum Beispiel kennen wir die lovia und
die Saturnia, ferner die lulia felU, Augusta, Traiana, Sabinaf Antoniniana,

Aurelia, ausserdem die nach der africanischen ßeichstribus benannte Papiria.

der Curien.
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zugewiesen worden; dadurch aber soll wohl nur die princi-

pielle Gleichberechtigung aller Curialen accentuirt werden. Spä-

terhin ist von dieser Bodentheilung keine Rede; auch die römi-

schen Forscher mögen sie nicht eigentlich gekannt, sondern nur

daraus geschlossen haben, dass wie die Curien überhaupt die

vorservianische Gemeindeordnung darstellen, so dies auch für

die Bodentheilung anzunehmen war.

Bevor die Zahl und der Zweck der Curien erörtert werden,

ist der Begriff des Zwischengliedes zwischen populus und curia,

der tribus, der cpuXr/ der Griechen festzustellen i).

Die Ableitung des den Römern mit dem italischen Stamm der Rie
drei Tribus.

ümbrer gemeinschaftlichen Wortes tribus ist nicht aufgeklärt 2),

wohl aber empirisch festgestellt, dass das lediglich in politischer

Verwendung begegnende Wort immer die staatlich abgegrenzte

Flur und zwar im italischen Sprachgebrauch die Gemeindeflur,

das Territorium 3) , im römischen aber vielmehr den Theil der

1) Die äussere Analogie der vier ionischen und der zehn kleisthenischen

Phylen Athens jener mit den alten drei, dieser mit den servianischen Tribus

hat es -wohl bewirkt, dass cpuX-r] für die tribus so viel wir sehen von je her,

vielleicht nach dem Vorgang des Fabius, verwendet worden ist. Mehr als

nomenclatorische Gleichung wird in dieser Benennung nicht zu suchen sein.

2) Die von Pott vorgeschlagene, von Corssen (1, 163) gebilligte Auffassung
des Wortes als eines Compositum von tres und fu-, ,Dreiwesen', , Dreistamm'
ist dem umbrischen wie dem lateinischen Sprachgebrauch zuwider; dieumbrische
trefo hat anscheinend mit der Zahl nichts zu thun und die römische tribus ist

sachlich nicht die Dreiheit, sondern immer das Drittheil, wie das Wort schon
von den Alten gefasst wird (Varro 5, 55; Columella 5, 1, 7. Dio fr. 5, 8
und sonst). Curtius (griech. Etym. S. 227) vergleicht die keltischen Wörter treb =
vicus, trebu = turmae, atreba = habitat, Liesse sich die Dreieinigkeit als Urform
der italischen Politie betrachten und die Begriffe des Theils und des Ganzen so,

wie sie später bei den Römern gehandhabt werden, sich verallgemeinern, so

könnte die Zuriickführung des Wortes auf das Zahlwort festgehalten werden.
Aber das unsichere etymologische Fundament trägt dergleichen Combinationen
für sich allein nicht. Vielleicht bringt vergleichende Betrachtung der so viel

mannichfaltigeren hellenischen Entwickelungsstadien auch für die italischen

Aufschluss : denn zu leugnen ist es nicht, dass die Dreieinigkeit der Titienser,

Ramner und Lucerer einen anderen und mehr organischen Charakter an sich

trägt als zum Beispiel die Verschmelzung der palatinisch-esquilinischen und
der Quirinalstadt.

3) Entscheidend dafür ist der Gebrauch des Wortes im Umbrischen: es

findet sich hier nur neben iind parallel mit tota = Volksgemeinde , so dass
derselbe Ortsname auf beide Substantive folgt: (Ib, 16: tuta Taririate, trifu

Tarinate und so öfter mit Beziehung auf Tadinum ; III, 25 : tutape Ijuvina,

trefiper Ijuvina mit Beziehung auf Iguvium). Demnach kann trifu nicht ein

Theil der tota sein, sondern deckt sich mit dieser, allerdings in einer Weise,
dass derselbe Begriff hier von einer anderen Seite aufgefasst sein muss.
Auch die bei Livius 31, 2, 6. 33, 37, erwähnte tribus Sapinia in Umbrien scheint
eher eine Gemeinde zu sein als der District einer solchen. — Die Ritualbücher der
Etrusker lehrten, quomodo tribus curiae centuriae distribuantur (Festus p. 285
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Gemeindeflur, den Landbezirk bezeichnet'). Die lateinische

Sprache, so weit wir sie kennen, braucht das Wort in der erste-

ren Bedeutung nicht mehr, obwohl wahrscheinlich tribunal, der

Gerichtssitz, vielleicht auch tribunus, der Gemeindeführer und tri-

butus, die Gemeindeumlage darauf zurückweisen, dass auch in

Laitimn tribus einstmals die Gemeinde bedeutete 2]. Das unvordenk-

lich frühe Eintreten des Theilbegriffs bei dem ursprünglich den-

selben ausschliessenden Wort führt darauf, dass in dem ältesten

uns entgegentretenden römischen Gemeinwesen mehrere einst-

mals selbständige Staaten zur politischen Einheit verschmolzen

sind. Dem entspricht, was wir über das Wesen der römischen

Tribus zu erkennen vermögen. Ein ursprünglicher Theil der

Gemeinde kann sie auch darum nicht gewesen sein, weil dieser

Begriff durch die curia vorweggenommen ist; die Gliederung der

Gemeinde ist so alt wie diese selbst, aber eine doppelte Glie-

derung erst in grössere und dieser wieder in kleinere Einheiten

sieht nicht aus nach primärer Einrichtung. Auch bietet die

Municipalverfassung bei der so oft begegnenden Curienordnung

nirgends eine der Tribus analoge Mittelstufe zwischen Gemeinde

und Curie. — Wie keine vorkönigliche Zeit kennt die römische

Legende auch keine andere Gemeinde als die geeinigte und die

Tribus nur als Staatstheil. Aber zwei der drei Staatstheile haben

zuvor Krieg mit einander geführt jeder unter seinem eigenen

König und erscheinen, allerdings nicht im Bahmen der römi-

schen Entwickelung, aber in der Vorgeschichte, als selbständige

Staaten, während über die Entstehung des dritten es an jeder'

alten Aufstellung gebricht. — Vor allem aber zeigen die ältesten

V. rituales) und der etruskische Poet Volnius "bei Varro 5, 55 erklärte die Namen
der drei römischen Tribus selber für etruskisch.

1) Die beiden römischen Tribusordnungen, die -wir kennen, ruhen beide

gleichmässig auf der Bodentheilung. Nicht territoriale Abtheilungen der Bürger-
schaft, wie die classes und die centuriae, werden nicht mit diesem Wort be-
zeichnet. Die politische Verwendung für das Territorium tritt selbst in einzelnen
Compositen hervor, wie namentlich attribuere die Bildung eines Nebenbezirk»
bezeichnet, contribuere die Einwerfung eines Bezirks in einen anderen, während
bei distribuere die politische Beziehung unter der späteren Verallgemeinerung
verschwindet. Also entspricht das Wort in seiner römischen Verwendung we-
sentlich unseren Bezeichnungen Bezirk, District, Quartier.

2) Tribunal mit tribus im späteren Sinn zu gleichen scheint unmöglich;
auch bei tribuere in dem ursprünglichen Sinn der Umlage ist dies desswegen
schwierig, weil die Bürger, nicht die Bezirke steuern. Tribunus kann mit
der dreieinigen Gemeinde aufgekommen sein und den Theilführer bedeuten,

aber ebensowohl auf die Urgemeinde bezogen und als Feldherr gefasst werden»
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Institutionen der Gemeinde in Zahlen und Benennungen die

Spuren davon, dass sie eine dreieinige ist, hervorgegangen aus

drei einstmals gleichmässig und selbständig und jede für sich

vollständig geordneten Gemeinden, welche vielleicht zunächst ohne

gemeinschaftliches Oberhaupt in ewiger Conföderation standen,

dann aber, mit der Einsetzung eines Königs für alle, zum Einheits-

staat übergingen. Diese Spuren der ehemaligen drei Staaten

sollen weiterhin nachgewiesen werden.

Zahl, Benennuns und Reihenfolge ^) der drei patricischen Tri- Namen
1 1 1 . <u 1

derTribus.

bus sind bekannt: die erste smd die Titienses^j^ ausgezeichnet

dadurch, dass für ihren unter die Sacra der Gemeinde aufge-

nommenen Gült eine besondere Priesterschaft eingerichtet ist 3);

die zweite die Ramnes oder Ramnenses *) ; die dritte die Luce-

res^). — Da diese Tribus nichts sind als Gomplexbezeichnung Tribus
des Bodens

1) Die Folge Titienser, ßamner, Lueerer hat Varro an drei Stellen (5,
Bürger.

55. 89. 91); Cicero de re p. 2, 20, 36; Festus p. 344= 349 v. sex Vestae

sacerdotes und p. 355 v. turma- Propertius 5[4], 1, 31; Ovidius fast. 3, 131;
Servius zur Aen. 5, 560; Scholiast der Verr. l. 1, 5, 14 p. 159. — Ram-
ner, Titier, Lueerer: Livius 1, 13, 8. c. 36, 2. 10, 6, 7; Plutarch Rom.
20; vir. ill. 2, 11; Lydus de mag. 1, 9. — Ramner, Lueerer, Titier: Varro

5, 81. — Titier, Lueerer, Ramner: Ampelius 49.

2) Titienses hat Varro einmal, Cicero, Festus dreimal (a. a. 0. und ep.

p. 366 V. Titiensis), Ovidius, Servius, Ampelius — Tities Varro 5, 81 ; Pro-
pert. 5[4], 1, 31 (denn Titiens ist falsch) — Tüii Lydus. — Tatienses Plu-
tarch, Schrift de viris ill., Schol. der Verrinen.

3) Ueber die sodales Titii vgl. Handb. 6, 446. Die Zweckbestimmung,
dass sie den jsabinischen' Sondereult (retinendis Sabinorum. sacris: Tacitus arm.

1, 54), insonderheit gewisse eigenthümliche Auspicien (^sodales Titii dicti [ab

avibus titiantibus ?], quas in auguriis certis observare solent: Varro 5, 85) be-
wahren sollen, was zusammenzuhalten ist mit den bei der Auflösung von Alba
und Caenina eingerichteten römischen Priesterthümern für deren Sondereult,

führt darauf, dass die Titier in ein schon bestehendes Gomeinwesen eintraten;

und da sie unter den drei Bundesgliedern an der Spitze stehen , werden
sie als leitende Macht, wenn auch nicht gerade als Eroberer hinzugetreten sein.

Die Anknüpfung an den Todteneult des Königs Tatius (Tacitus hist. 2, 95

;

Dionysius 2, 52) steht wohl unter dem Einfluss der politischen Verhältnisse der
augustischen Zeit, die ihre Consecrationen an diese alte Institution anlehnte;
wäre sie ursprünglich, so würde Tatius Vergötterung berichtet werden so gut
wie die Verwandluug des Romulus in den Gott Quirinus.

4) Ramnes (Gen. Ramnium) hat Varro viermal, Horatius ars poet. 342,
Festus zweimal, Propertius, Ovidius, Livius zweimal 1, 36, 2. 10, 6, 7; per-

vig. Ven. 73 ; Schol. der Verr. — Ramnenses Varro 6, 55 (neben Ramnes), Ci-
cero, Livius einmal 1, 13, 8, Plutarch, Schrift de vir. ill. — Ramnetes (vgl.

Vergil 9, 324 Rhamnetem Accusativ) Servius, Ampelius, Lydus.

5) Luceres herrscht durchaus vor. XMCcrenses haben Festus p. 119 als Neben-
form, ferner Plutarch (wo AouxepvTiOY)? wohl Schreibfehler ist) und Ampelius.
Dass sie früher Lucomedi gehelssen (Festus ep. p. 120), ist wohl nur eine
schlechte Conjeetur.

6) Wenn Dionysius 4, 14, vermuthlich doch nach Varro, den Tullins die

Gemeinde theilen lässt ouxdxi y.atd xd; xpEi; cpuXd; xd; -fz^i'mi ob? -pöxepov,

Rom. Alterth. III. 7
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einer Anzahl von Curien, so muss diese Eintheilung ebenso für

den Boden gelten wie für die Personen; und es ist auch von den

Tribus wie die Beziehung auf die Geschlechter 6) so die auf die

Bodentheilung bezeugt i). Aber wenn die Curie von der Person

auf den Boden, so wird die Tribus umgekehrt vom Boden auf

die Person übertragen; denn, wie schon bemerkt ward (S. 95),

es hat das letztere Wort örtlichen Grundbegriff. Die Namen tragen

gleichfalls den örtlichen Stempel. Hinsichtlich des örtlichen Um-
fangs ist es ausgemacht, dass die patricischen Tribus sich nicht,

wie ursprünglich die servianischen, auf die Stadt beschränkten, son-

dern ebenfalls das Gebiet umfassten; ebenso dass sie nicht, wie

die späteren Tribus der patricisch-plebejischen Gemeinde, mit der

Erweiterung des quiritarischen Bodeneigenthums sich ausdehnten,

sondern auf das älteste Gebiet beschränkt blieben, ohne Zweifel

auf den ager Romanus im technischen Sinne, über den der Ab-

schnitt vom römischen Reich zu vergleichen ist. Zweifelhaft

bleibt die Theilung der Stadt, welche in dem Umfang der ser-

vianischen Mauern zu der Gemeinde der drei Tribus gehört haben

muss, unter diese patricischen Tribus 2), welche selbst wieder

jede in zwei den gentes maiores und minores entsprechende per-

sonale und locale Hälften zerfallen zu sein scheinen; ebenso

zweifelhaft das Verhältniss der drei patricischen Tribus zu der

palatinisch-esquilinischen Stadt, die uns das Septimontium kennen

lehrt, und zu der aus andern Anzeichen mit Wahrscheinlichkeit

geschlossenen einstmals selbständigen Stadt auf dem Quirinal;

zweifelhaft endlich das Verhältniss derselben zu den vier ser-

vianischen Stadtquartieren 3). Beispielsweise können die drei

patricischen Tribus der grösseren Geschlechter geglichen werden

dXXd xata xd? TlxTapac xa? tottixöc? rdc ucp' dauroü hiarij^eiaaz, so kann damit
nur gemeint sein, dass bei jener Eintheilung jedes Geschlecht einer bestimmten
Tribus zugelegt war, bei dieser aber die Gentilen desselben Geschlechts in

verschiedenen Tribus stehen konnten.

1) Varro 5, 55 : ager Romanus primum divisus in partes tres (a quo tribus

appellata') Titiensium Bamnium Lucerum. Verrius Flaccus bei Gellius 18, 7,

Ö : tribus et curias (die Hdschr. decurias^ dici et pro loco et pro iure et pro homi-

nibus, was mit gleichem Recht auf die romulischen Tribus bezogen wird wie

auf die servianischen. Warum Dionysius a. a. 0. sie den servianischen als den
TOTTiTtai gegenüberstellt, wird bei diesen gezeigt werden.

2) Wenn Livius 1, 33 den veteres Romani den Palatin , den Sabinern

das Capitol, den Caelius den Albanern giebt, so ruht dies auf anderen Legenden
und wird nicht mit den drei Tribusnamen verknüpft.

3) Dionysius a, a. 0.: xerpdcpuXov litoiTjae xtjv ttoXiv etvat xpicpuXov

oöoav xewi.
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mit der palatinisch-esquilinischen Stadt des Septimontium und

den drei ersten servianischen Tribus, so dass auf die Tities die

Suburana, auf die Ramnes die Palatina, auf die Luceres die Es-

quilina fallen würde. Die curiae veteres am Constantinbogen

,

an der Scheide des Palatin und des Esquilin (S. iOI A. 2),

passen gut für den Mittelpunkt der Stadt des Septimontium. Die

drei patricischen Tribus der minderen Geschlechter mögen der

Stadt auf dem Quirinal und der servianischen Gollina entsprechen.

Unabhängig von einander sind diese drei alten die Stadt Rom

betreffenden Eintheilungen sicher nicht gewesen; aber Sicheres

ist über ihre Reziehungen nicht zu ermitteln und jener Vor-

schlag will nicht mehr als eine Möglichkeit verdeutlichen. —
Ueber die Theilung des Gebiets lässt sich nicht einmal eine Ver-

muthung wagen. Obwohl diesen Tribus sicher die örtliche Un-

wandelbarkeit ebenso zukommt wie den servianischen, findet

sich doch in der Ueberlieferung über die Grenzen der Urge-

meinden nirgends auch nur eine Andeutung.

Die Gesammtzahl der Curien hat nach der römischen zau
der CarieB.

Ueberlieferung niemals gewechselt: Romulus richtet dreissig ein^)

und in diese werden die neu hinzutretenden Rürger einge-

ordnet 2); die Zahl ist bis auf die späteste Zeit dieselbe ge-

blieben 3). Da dies die Curien der dreieinigen Gemeinde sind,

so entfallen auf jede der Urgemeinden zehn Curien; und es mag

1) Am reinsten erscheint die Darstellung bei Cicero de re p. 2,8, 14:

darnacli erfolgte die Einrichtung der drei Tribus und der dreissig Curien durch
Komulus und Tatius unmittelbar nach dem Friedensschluss und werden die

drei Tribus benannt nach Romulus und Tatius und einem Lucumo qui Romuli
socius in Sabino proelio occiderat. Damit stimmt Liv. 1, 13 überein. Dionys.
2, 7 stellt die Einrichtung der drei Tribus und der dreissig Curien an die

Spitze der Verrichtungen des Romulus, womit wohl zusammenhängt, dass er

die Namen unterdrückt, da die Erzählung von König Tatius erst nachfolgt.

Von einer Zehncuriengemeinde weiss unsere Ueberlieferung nichts , scheint

•vielmehr für die erste Zeit die Bürgerschaft ungegliedert zu fassen.

2) Die plebejischen Neubürger lässt Dionysius (S. 57 A. 1) ei; cpuXa;

aal cpodtpai; eingeordnet werden; die übrigen Schriftsteller sagen dies nicht

ausdrücklich, aber sie müssen auch für die hinzutretenden Patricier wie Plebejer

dasselbe angenommen haben.

3) Augustinus in der Predigt über den 121. Psalm c. 7 (vol. 4 p. 1388 ed.

Maur.) erklärt seinen Zuhörern den biblischen Ausdruck tribus: quae sunt tri-

bus ? multi noverunt, multi non noverunt und vergleicht (wie er auch sonst thut:

zum Psalm 76 vol. 4 p. 792) die ihnen geläufigen curiae, indem er vorauf-

schickt, dass nicht die curia = ordo gemeint sei: sunt . . . curiae etiam popu-

lorum et una civitas multas curias habet, sicut Roma triginta quinque curias habet

populi : hae dicuntur tribus. Hier wird also nicht die Vermehrung der römischen

curiae berichtet, sondern die 35 römischen Tribus den africanischen Hörern als

curiae verdeutlicht. Wahrscheinlich auf diese Stelle gestützt identificirt Paulus

7*
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die ältere Fassung der Gründungslegende in der That von der

Zehncurienordnung und dem Synoekismus der drei Gemeinden

ausgegangen sein. Denn noch in unseren Annalen treten, bevor

Romulus zu der Dreissigtheilung schreitet, die Sabiner unter König

Titus Tatius, welcher der Fabel als Eponym der Titienses gilt wie

Romulus als der der Ramnes, der Gemeinde des Romulus bei ').

Auch die Municipalverfassung kennt neben andern Ziffern die

Zehncurienordnung 2)

.

Tribus Corporative Organisation fehlt der Tribus, seit sie Gemeinde-
ohne Orga- °
nisation. theü ist. Die älteste militärische Ordnung, die in der Ueber-

lieferung auftritt, kennt keine Einzelführer der Tribus, sondern

nur drei Führer des Populus (S. 105. 108); als in fernster Zeit die

drei Gemeinden zur dreieinigen wurden, wird die militärische

Sonderftihrung einer jeden principiell und praktisch beseitigt

worden sein. Auch auf dem sacralen Gebiet ist wohl die titische

Genossenschaft (S. 97 A. 3) hervorgegangen aus dem Sonder-

cult der Titienser, aber ebenso ein Cult der römischen Ge-

taeinde wie späterhin die für die Götter von Alba und Caenina ein-

gesetzten Priesterthümer; Sondersacra der Titienser giebt es nicht.

Sacra Eine eigentlich corporative Organisation weist auch die
der Cnrien. .

° ^ ^

Curie nicht auf, wie denn überhaupt die römischen Ordnungen

aller Zeit den Gemeindetheil nur als solchen gelten lassen und

eine selbständige politische Action des einzelnen Theils nicht

gestatten. Die Curialen einer Curie haben weder einen Vor-

steher noch geordnete Versammlungen =% so wenig wie die

in seinem Festusauszug p. 54 v. centumviralia die Tribus und die Curien : cum
essent Romae triginta et quinque tribus, quae et curiae sunt dictae und lässt anderswo
p. 49 zu den 30 romulischen Curien 5 hinzugefügt werden : curiae in quas
Romulus populum distribuit numero triginta quibus postea additae sunt quinque —
beides ohne Zweifel durch Zusatz zum Festustext. Auch der schlechte Schol.

zu Verr, 1, 5, 14 p. 159 fügt dem Bericht über die 30 romulischen Curien hinzu:
ad postremum XXX et V sunt factae. Dass auf diese Angaben kein Verlass ist,

habe ich gegen Ambrosch in den röm. Forsch. 1, 141 fg. gezeigt.

1) Dass die dritte Tribus dabei fehlt und die Luceres der Legende nur
eben da sind, ohne dass man erfährt warum, hat seinen guten Grund. Die
republikanische Legende von dem Zweikönigthum , das heisst dem Consulat,

hat die dreieinige Gemeinde erdrückt und die Luceres zwar nicht beseitigen

können, aber ihrer Legende entkleidet.

2) In dem africanisohen Municlpium Althiburus begegnet der populus
(oder curiales~) curiarum X (C. /. L. VIII 1827. 1828). Von Lambaesis sind

die Namen von 9 Curien bekannt (S. 94 A. 2), wozu auf jeden Fall noch eine
nach Hadrian benannte hinzutritt (C. 7. L. VIII p. 283); doch lässt sich

nicht mit Sicherheit sagen, dass nicht noch andere Namen fehlen. — In Turris

gab es 23 Curien (S. 90 A. 1).

3) Es giebt keinen Versammlungsplatz der einzelnen Curie (S. 90 A. 2).
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nach ihrem Muster eingerichteten servianischen Tribus. Aber

als sacrale Gemeinschaft fungirt die einzelne Curie allerdings,

freilich wenigstens tiberwiegend, vielleicht ausschliesslich') in

der Weise, dass durch parallele Culthandlungen der sämmtlichen

€urien eine Gesammtculthandlung des gegliederten Volkes her-

gestellt wird. Zu diesem Zweck wurde ein allen Curien ge-

meinschaftliches, aber einer jeden einen besonderen Raum ge-

währendes Gebäude am Abhang des Palatin errichtet 2) und,

sei es nun vom König und späterhin vom Oberpontifex, sei

es durch Cooptation, einer jeden Curie ein Vorstand, curio oder

curionus ^) , auch sacerdos curio sacris faciendis *) , und ein

Opferhelfer [ßamen) bestellt^), welche am Heerd der Curie "^j

der Schutzgöttin derselben {luno curis , curitis, quiritis) nach

bestimmtem Ritual Opfer und Schmause [curionia sacra) auszu-

richten hatten^). Die oberste Aufsicht über sie alle führte der

1) Von Sondercult der einzelnen Curien erfahren wir nichts; nur sagt

Donysius 2, 21: öeoin; dTToSeixvü? ixdcTonxai oaipiova?, ou; e,uieXXov de\ o^ßsi-».

2) Die Lage der veteres curiae bestimmt Tacltus ann. 12, 24; seine An-
gaben führen auf den Abhang des Palatin am Constantinsbogen (Jordan Top.

1, 1, 165). Die der Zeit nach unbestimmbare Verlegung von da nach dem (der

Lage nach unbekannten) compitum Fabricium gelang nicht ganz , indem eine

Anzahl Curien wegen religiöser Bedenken in dem alten Gebäude blieb (Festus

p. 174 V. novae curiae).

3) Festus ep. p. 49 v. centurionus.

4) C. /. L. VIII, 1174. Er heisst auch curio minor (C. 7. L. II,

1262. VI, 2169) im Gegensatz zum curio maximus. Aus der singulären Be-
setzung der Curionate aus den Rittern, jedoch mit Bevorzugung der Ritter

senatorisßhen Standes (vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft), ergiebt sich die

Identität des curio minor mit dem curio schlechthin, da auch bei jenem die

ständische Qualität dieselbe Eigenthümlichkeit aufweist, während er, wenn er

dem pontifex minor analog stände, unmöglich senatorischen Rang haben konnte.

Die spätere Verwendung, sei es dieser Personen, sei es bloss des Wortes curio

für öffentliche Ausrufer (Martialis praef. 1. 2; vita Gallieni 12) mag daher
rühren, dass dem Curio dergleichen Amtspflichten oblagen.

5) Varro bei Dionysius 2, 21 (vgl. c. 64) : (Romulus) iq ey.aaTT); cpfaxpa;

ivo(i.e8^TTr]0£v Ö7to5£i-/.v'jaöat ouo tou? UTTsp TrsvTTjocovxa Itt] '(ffowzic, xoü; fi^£i_

T£ T:po'jy_ovTa; xwv aXXouv xal äpsTTJ Sta^opou? 7.0.1 ypY][i.aT(uv Treptouaiav eyovta;
äpy.oüaav xal p.Y]0£v ^jXaTTcujj.evo'JS tüjv Trept t6 aü)[i.c(. Auf die Curionen der

Kaiserzeit freilich passt wenigstens das Alter nicht; es sind durchaus Epheben.
Die flamines curiales curiarum sacerdotes nennt Festus ep, p. 64. Das Ver-
hältniss wird zu denken sein wie das des magister und des flamen der Arvalen;
•wie ja überhaupt dem flamen eigentlich eine secundäre Rolle zukommt. Die
Identification dieser flamines mit den lictores curiatii ist unsicher [1, 373].

6) Dionys. 2, 23: laxtaTÖptov •^v xctxaaxs'jaajjievov exdaxT] cppaxpa -aoa.

^v a6x<jj 'xaOojaiojxo xi; ... eoxta xoivTj xöiv cppaxpiöJv. ovojxot 0£ '/al xoi; eaxia-

xopiotc -^v ZtlS^ xai; cppaxpai; y.oupiat.

7) Festus ep. p. 64 : curiales mensae, in quibus immolabatur lunoni, quae
Curis appeltata est. Ders. ep. p. 62: curionia sacra quae in curia fiebant.

Dionysius 2, 50 : Taxio? .... iv «Traoat? xcti? xouptat; üpo. zpaT.i^ai ä%fzo

Kupixfa X£Y0[j.dv7j. Die unter den sacra publica aufgeführten sacra pro curiis
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aus den Curionen, späterhin durch eine Art von Bürgerschafts-

wahl (2, 27), bestellte Obercurio (curio maximus). Die Opfer-

kosten trug die Gemeindekasse *). Die Priester mussten das fünf-

zigste Jahr überschritten haben, um vom Felddienst entbunden

(S. 101 A. 5) und also durch diesen nicht in der Erfüllung

ihrer religiösen Pflichten gehindert zu sein, während sie von

den sonstigen Bürgerleistungen befreit waren. Ausserdem wur-
den bei verschiedenen Festen, wobei die Bürger unmittelbar die

Gulthandlungen vollzogen, dieselben nach Curien geordnet, so

dass auch bei diesen die Curionen sich betheiligten und dem
Obercurio die Leitung zustand 2).

Die Curien Die Gliederung der Gemeinde nach Tribus und Curien

Verwaltung, kommt politisch zur Anwendung theils bei der Verwaltung,

insofern bei der Heerbildung und bei der Steuerhebung diese

Gemeindetheile gleichmässig betheiligt werden, theils indem die

Willenserklärung der Gemeinde in dieser Gliederung oder in

einer auf sie basirten abgegeben wird. Ausserdem wird bei der

Besetzung mehrstelliger Priesterthümer so wie bei der Bildung

des Senats diese Gliederung mehrfach berücksichtigt. Indess

wird, was über die Comitien dieser Epoche und ihre Befugnisse

zu sagen ist, besser den Abschnitten über die Competenz und über

den Verlauf der patricisch- plebejischen Comitien vorbehalten,

da diese ältesten Comitien auch in der späteren Epoche, wenn
gleich in secundärer Geltung, sich behauptet haben und ihre

Stellung in der patricischen Epoche sich nur im Anschluss an die

späterhin ihnen angewiesene deutlich machen lässt. Es bleibt

also hier nur darzulegen, was über die älteste Kriegs- und die

älteste Steuerordnung in ihrem Verhältniss zu den Curien und

den Tribus sich etwa beibringen lässt, so wie die Beziehung

derselben zu der Besetzung der Priesterthümer und des Senats

kurz zu erörtern.

(S. 12 A. 2, vgl. Festus ep. p. 49 v. curia) sind zunächst diese Junoopfer
(Varro 6, 46). Wegen der Benennung der Juno vgl. S. 5 A. 2. Wenn nach
Dionysius 2, 23 die «ippatpieTi; das Fest mit den Priestern feiern und schmausen,
so zeigt die gewählte Localität, dass diese Junofeste nicht als Sammtfeier der

Curialen gedacht werden dürfen.

1) Festus ep, p. 49 : curionium aes dicebatur quod dabatur curioni ob

sacerdotium curionatus. Dionysius 2, 23 (Komulus) t«; ei; rä tepa hcuTzd^ai

eta^EV, äi ^yj?^i^ auToi; (den Curialen) ix x<yj oyjjxooio'j otSoa&at.

2) Es sind dies die Fornaeallen (spätestens 17. Fehr.) und die Fordicidien

am 15. April (Handb. 6, 197 fg.). Jene werden vom Ohercurio indicirt und auf
dem Forum gefeiert, von jedem Bürger in seiner Curie (Ovidius S. 78 A. 1

;
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In Betreff der auf die Tribus und die Curien eesründeten Aeiteste

"^ Dienst-

militärischen Einrichtungen werden wir davon ausgehen dürfen, pfiici-t.

dass in der patricischen Gemeinde nicht minder wie später in

der patricisch -plebejischen die Wehrpflicht jedem erwachsenen

männlichen Bürger, aber auch nur dem Bürger obliegt^). So

lange also nur der Patricier Bürger war, war auch nur er Wehr-

mann und die hörigen Leute von der Bürgerwehr ausgeschlossen.

Unserer Ueberlieferung freilich gilt der Plebejer von je her als

wehrfähig und auch die militärischen Institutionen haben von dem

Ausschluss der Hörigen vom Wehrdienst keine sichere Spur be-

wahrt. Indess mag die bekannte Thatsache, dass in der Legion der

historischen Zeit neben 3000 vollgerüsteten Leuten 1200 unge-

rüstete stehen, darauf zurückgehen, dass einstmals dem Bürgerheer

von normal 3000 Mann aus den des Bürgerrechts entbehrenden

Gemeindeangehörigen 1200 beigegeben wurden; das Waffenrecht

ist sicher nicht mit einem Schlage und mit voller Gleichberech-

tigung auf die Hörigen erstreckt worden und es mag wohl eine

Zwischenstufe gegeben haben, in der diese im Kriegsdienst die

Rolle spielten, welche in dem patricisch-plebejischen Staat die

Unvermögenden übernehmen. — Befreiung resp. Ausschliessung

der Kinder und der Greise, der körperlich Unfähigen und der

Ehrlosen kann zu keiner Zeit gefehlt haben; in wie weit die

dafür späterhin bestehenden Einrichtungen in die älteste Zeit

zurückreichen, ist nicht zu ermitteln. Die Aufstellung der rö-

mischen Staatsrechtslehrer, dass nach der ältesten Ordnung die

Dienstpflicht, wie die Bürgerlasten überhaupt, Mann für Mann

gleich gewesen seien und erst König Servius dieselben nach dem
Vermögen abgestuft habe 2), ist schematisch und ohne reales Fun-

dament. Die Theilung des Dienstes in Boss- und Fussdienst ist

Varro de l. L. 6, 13; Plutarch q. B. 89, welcher hier mit cppatpia und ouXV]

wechselt).

1) Dies ist auch die Auffassung unserer Quellen. Nach ihnen hat die

Aushebung wie die Schätzung von jeher alle Bürger getroffen, wozu sie freilich

die Plebejer zählen. Ausdrücklich sagt es Dionysius 2, 35 bei dem Berichte

über ßomulus erste Eroberung : die Caeninenser und Antemnaten , 3000 an

der Zahl, wurden in die Tribus und Curien eingeschrieben, waxe tou? !JU(X7ravTa;

elaxtayiXiouc iieCoüi; 'PiojjLaious xote Trpöixov ir. xaxaXoYOU Y£V£o&ai.

2) Livius 1, 43: {Servius) censum instilult, . . ex quo belli pacisque

munia non viritim, ut antea, sed pro habitu ptcuniarum fierent. Es kann dies

nicht auf die Frohnden gehen, die durch den Census nicht regulirt werden,

sondern nur auf Kriegsdienst und das connexe Tributum, das auch gedacht wird

als bis dahin gleiche Kopfsteuer (Dionys. 4, 9. 19. 43. 5, 20). Ea entspricht

dies der Auffassung des Stimmrechts (S. 91 A. 2J.
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auch nach der Annahme der Alten vorservianisch und der dop-

pelte Dienst eben in ältester Zeit sicherer als nach der servia-

nischen Ordnung an die Verschiedenheit des Vermögens geknüpft

gewesen.

Fussvoik. Die kleine Einheit des Fussvolks ist in dem ältesten

römischen Heer hauptsächlich die centuria, die Hundertmänner-

schaft i), auch genannt manipulus, das Fähnchen; nach den für

die Tribuscontingente und das Sammtheer angesetzten Ziffern ist

dies das Contingent der curia^]. Die Führung der centuria hat

der centurio"^) oder centurionus^). Eine andere Eintheilung des

Fussvolks fasst das Contingent der curia als zehn decuriae^) und

gelangt von der kleinen Einheit der decuria durch die Combination

mit den drei Tribus zu der turma von 30 Mann, so dass das

Fussvoik entweder in 30 Centurien oder in 100 Türmen zerfällt^).

— Beide Eintheilungen des Fussvolks kehren bei der Reiterei

1) Wenn es dafür, dass centuria in der ältesten Heerordnung das war, was
das Wort bedeutet (^Varro 5, 88; Festus ep. p. 53 s. v.), noch eines Beweises be-

dürfte, so würde ihn die Verwendung des Wortes als Bodenmass für 100 heredia

oder 200 iugera (S. 23 A. 8) liefern. Centuria , decuria sind gebildet aus

centu-viria, decu-viria (Corssen Ausspr. 2, 683); vir ist im älteren Sprachge-

brauch der Krieger (yiros voca, proelium ineant in dem Aufruf zum Kampf;
vir virum legit; viris equisque).

2) Dass curia und centuria sich verhalten wie der Aushebungsbezirk zu
der ausgehobenen Mannschaft, wird ausdrücklich nirgends gesagt, so deutlich es

aus dem Schema hervorgeht ; doch erklärt Dionysius 2,7 in diesem Sinn die

curia durch cppaxpa xal X6)(o;.

3) Dionysius 2, 7 und ebenso Paternus bei Lydus de mag. 1, 9 identifl-

cireu in Folge der Gleichstellung der centuria und der curia den centuria mit
dem curia

-^
aber die Terminologie so wie die Bestimmung über das Alter

(S. 101 A. 5) scheidet deutlich den Offizier und den Priester.

4) Festus ep. p. 49 v. centurionus.

5) Nach Dionysius 2, 7 (vgl. c. 14) theilt Romulus die curia, das heisst die

centuria, in zehn decuriae unter je einem decuria (otTj'pirjVTO 6e xal el; osocaSa;

al cfpaxpai Tipoj aÜTOü vcat rjY£[x(bv exaoTTjV Ixoapiei oexaoa, oexo'jptwv 'Ao.-ca tt,v

i-tycopiov Y^vöJTxav 7:poaaYOp£'j6|i.£vo;). Dass dies militärisch zu verstehen ist,

folgt daraus, dass ihm oder vielmehr seinem Gewährsmann Varro die älteste Bürger-

schaft zusammenfällt mit dem ältesten Aufgebot (S. 105 A. 3). Vielleicht ist aus

dieser decuria das contubernium der späteren Heerordnung (Handb. 5, 427) her-

vorgegangen. — Wenn in diese arg gemissbrauchte Stelle hineininterpretirt wird,

dass 0£xd; das Geschlecht als den zehnten Theil einer Curie oder (wie Schwegler

1, 614 vorschlug) als Inbegriff von zehn Familien bezeichne, so heisst o£xa;

weder das eine noch das andere, sondern decem viri, abgesehen davon, dass es

nie einem Alten eingefallen ist noch Neueren hätte einfallen sollen auf die

Curie eine feste Zahl von Geschlechtern oder auf das Geschlecht eine feste

Zahl von Familien zu rechnen.

6) Festus ep. p. 54: cenlunata comitia item curiata comitia dicuntur,

quia populus Romanus per centenas turmas divisus erat. Die Nachricht steht

in dieser Form allein, hat aber darum gerade ebenso viel Gewähr wie manche
andere in unseren compilirenden Quellen oft wiederholte und schliesst sich gut

an sowohl an die nicht abzuweisende militärische Gleichung der curia und der



— 105 —
wieder und haben allem Anschein nach neben einander bestan-

den, die nach Genturien als stammliche beruhend auf der Zehn-

curiengemeinde, die nach Türmen beruhend auf der dreieinigen

und offenbar bestimmt in der militärischen Verwendung die Theile

mit einander zu verschmelzen, — Sprachlich und sachlich führen

beide Systeme deutlich auf diesen Verschmelzungsprozess zurück

und lassen die alte Einzelgemeinde innerhalb der dreieinisen

erkennen.

Milites^ das zweifellos von w/7/e abgeleitet ist'), zeigt als ur-

sprüngliche grosse Einheit das Tausend; dies ist sodann das Con-

tingent der Tribus^) und somit stellt das Heer der dreieinigen

Gemeinde, die legio, sich auf 3000 Mann^]. Also haben die drei

tribuni müäum, welche nachher gemeinschaftlich die Legion be-

centuria wie an die Decurien des Dionysius. Allerdings befremdet es, und ist

wohl erst von Paulus verschuldet, dass die naheliegende Gleichung der Curie
und der Centurie fehlt und dafür diejenige des Heeres mit 100 Türmen heran-
gezogen wird. Dass dies nur Türmen des Fussvolks sein können, ergieht die
Beziehung auf die Centurie so wie die Zahl 30x100, welches eben die der legio

ist. Etymologisch liegt in turma wenigstens keine deutliche Hinweisung auf den
ßossdienst (S. 108 A. 2). Sachlich füllt diese Notiz eine Lücke : denn da den
3 Centurien der Reiter deren 10 Türmen entsprechen, so wird neben der Thei-
lung des Fussvolks in 30 Centurien eine andere in 100 Haufen vermisst. Noth-
wendig muss ferner, wenn die zwiefache Reitertheilung den Zweck hatte die
drei Stämme zu verschmelzen, diesem System auch in der Infanterie Raum ge-
geben sein. Dass es hier verschwand und bei der Reiterei dauerte, ist eine
weitere Consequenz des überall hervortretenden Gegensatzes der ständigen Rei-
terei und des nicht ständigen Fussheers.

1) Das Wort ist aus mille abgeleitet entweder in Verbindurfg mit ire, wo-
für die Analogie von eques, pedes, ales, spricht, oder mit dem Suffix wie in o{y.£TY]c,

ipiz-f]i, cfu/iTTjc, -juii-s-qz (Corssen Vocal. 2, 209, vgl. 1, 383). Der Zahlbegriff
bedingt die militärische Verwendung des Wortes, welche eine geschlossene
Zahl fordert.

2) Varro 5, 89: milites, quod trium milium primo legio fiebat ac singulae
tribus Titiensium Eamnlum Lucerum milia militum mittebant. Ebenso Dio fr. 5, 8.

Dass nach Plutarch Rom. 9 xa; -(s TTpcura? saxta? Xe^ouai twv y tXicuv [xtj TiXstovct;

7£V£0&at, ist der besseren Tradition fremd und vermuthlich ein naheliegender
Rückschluss.

3) Varro a. a. 0., wo die Verschiedenheit der in bestimmter Zahl auf-
gebotenen Mannschaft und der nothwendig unbestimmten Bürgerzahl deutlich
hervortritt. Umgekehrt gründet bei Dionysius (2, 2. 16, vgl. 1, 87) Romulus
die Stadt mit nicht mehr als 3000 Mann zu Fuss und 300 Reitern, welche
dann nach der Eroberung von Caenina und Antemnae auf 6000 steigen (2, 35)
und bei Romulus Tode werden 46000 Mann zu Fuss und gegen 1000 Reiter
gezählt (2, 16). Plutarch Rom. 13 giebt dieselben Grundzahlen, nimmt aber von
Haus aus mehrere Legionen an und lässt nach dem Zutritt der Sabiner die Le-
gion auf 6000 Mann zu Fuss und 600 Reiter steigen, woran dann bei Lydus
de mag. 1, 16 weitere Irrthümer angeknüpft werden. — Jene Grundzahlen sind
insofern bis auf die marianische Zeit praktisch festgehalten worden, als die Ver-
mehrung des Aufgebots durch Vervielfachung der Legion stattgefunden , diese
selbst also in ihrer normalen (allerdings praktisch häufig modiflcirten) Zahl
die ursprüngliche Ordnung bewahrt hat. Als normale giebt noch Polybius
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fehligen 1), ursprünglich, wie die alte griechische Benennung

yiXia^'/oc, dies anzeigt 2), in dem Bundesheer jeder für sich 1000

Mann geführt 3), so dass das monarchische Princip, von welchem

die röryische Gemeindeordnung ausgeht, auch im Heerwesen wie

bei der kleinen so bei der grossen Einheit zur Geltung kommt.

Reiterei. Die Reiter [celer^es]*) haben als ständige Truppe die Tra-

ditionen fester bewahrt, ja sogar ihre Einrichtungen in die spä-

tere patricisch- plebejische Ordnung der Hauptsache nach über-

tragen. Die kleine Einheit derselben ist die decuria, die Zehn-

männerschaft, welche das Gontingent der Curie ist^) ; wie

die Centurie unter dem centurio, steht die Decurie unter dem
decurio oder decurionus^). Die Decurien können nach der Zehn-

curienordnung zu Centurien zusammengefasst werden, so dass die

6, 20, 8. 9, abgesehen von den anfänglich offenbar neben der legio stehenden
velites, für die vollgerüsteten Legionarier die Zahl 3000.

1) Varro 5,81 : trlbuni militum, quod terni [ex] tribus trihuhus Eamnium
Lucerum Tilium olim ad exercilum mittebantur. Dionys. 2,7: eit) o' av 'EXXaot
yXoottt] Tot övofAaTa . . . (jie9£pfJiT)V£u6[ji.£va . . . twv dvopäiv oJ fjisv zai töjv Tpißcuv

'/)Y£fJtovia? lyovTEc cpuXap](o{ t£ rat TptTtuap^^ot, oO? xaXoüai rtufxaiot Tptßo'jvous.

Plutarch Rom. 20. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 20.

2) Diese den persisch -maliedonischen Ordnungen angehörige, für den rö-

mischen Kriegstribun schon zu Polybius Zeit recipirte Benennung kann, da er

factisch keine Tausendschaft führt, nur beruhen auf der für ihren Urheber— etwa Fabius — feststehenden Zurückführung des tribunus militum auf
die TJrgemeinde.

3) Vgl. 1, 28. [2, 177]. Vielleicht stammt auch der Name tribunus

daher (S. 96 A. 1).

4) Dass celeres ursprünglich die technische Benennung der Reiter war,

beweist die als titulare gebliebene der Reiterführer tribuni celerum [2, 169].

Damit stimmen die römischen Gelehrten überein, insbesondere Festus (A. 5),
Plinius 33, 2, 35, Dionysius 2, 13. 64, Servius zur Aen. 11, 603. Es
scheint bloss ein Missverständniss des Livius , dass er die drei Reitercenturien

des Romulus (1, 13, 8) und als dessen Leibwache die 300 celeres (1, 15, 7)
nach einander erwähnt , so dass sie verschieden zu sein wenigstens scheinen

;

ihm folgen Zonaras 7, 3, 4; Plutarch Rom. 26. Num. 7 mit der Steigerung,

dass Numa die Leibwache aufgelöst habe , offenbar weil sie als solche später

nicht bestand; endlich mit arger Verwirrung Paternus oder vielmehr Lydus de
mag, 1, 9. Gewiss ging die ursprüngliche Darstellung dahin , dass die Reiter

als ständige Truppe zugleich als Leibwache dienten, wobei noch die von
Dionysius hervorgehobene Verwendung der römischen Reiterei auch zum Fuss-
dienst in Betracht kommt. — Ausserdem werden noch zwei andere alte Benen-
nungen der Reiter angeführt, flexuntes (Licinianus p. 4 Bonn, vgl p. XXII;
Pliniijs h. n. 33, 2, 35; danach zu berichtigen flexuntae Varro bei Servius

zur Aen. 9, 603) und trossuli (Junins Gracchanus bei Plinius a. a. 0.; Festus ep.

p. 367; Scholion zum Persius 1, 81); doch scheinen beide Benennungen nicht

der Rechtssprache anzugehören.

5) Festus ep, p. 55: celeres antiqui dixerunt quos nunc equites dicimus

.... qui primitus electi fuerunt ex singulis curiis deni ideoque omnes trecenti

fuere, Servius zur Aen. 9, 368.

6) Festus ep. p. 49. Auch decures = decuriones : Festus ep. p. 71. 75.
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einzelne Centurie die Reiterei der Urgemeinde darstellt und auf die

dreieinige Gemeinde bezogen die ältesten drei centuriae equi-

tum^) in der Gesammtzahl von 300 sich ergeben 2). Diese

Reitercenturien der drei Tribus haben sich politisch behauptet

und die im Fussvolk verschwundenen Namen derselben fort-

dauernd geführt. Rei einer Verdoppelung der Gemeinde, welche

mit einiger Wahrscheinlichkeit auf das Aufgehen derjenigen des

Quirinals in die palatinisch-esquilinische zurückgeführt werden

kann, sind sie unter Reibehaltung der alten Namen zu sechs ge-

worden und diese als sex centuriae oder sex suffragia in die

spätere Stimmordnung übergegangen 3). In der militärischen

1) Livius 1, 13, 8: eodem tempore (unter Komulus nach dem Zutritt der

Sabiner) et centuriae tres equitum conscriptae sunt : Ramnenses ab Romulo, ab
T. Tatio Tttienses appellati : Lucerum nominis et originis causa incerta est, c. 36,

2 (A. 3). c. 43, 9 (A. 3) und a. St. mehr.

2) Die Zahl 300 wird als die ursprüngliche der Reiterei häufig genannt
(Festus S. 106 A. 5 ; Dionys. 2, 2. 13. 16. Plutarch Rom. 13. Servius zur Aen. 9,

368), ebenso für die celeres, wo diese als Leibwache des Königs von den Ritter-

centurien unterschieden werden (Liv. 1, 15, 8; Plutarch Num. 7). Auch ist

diese Zahl , so lange es eine Legionsreiterei gab, dafür die normale geblieben
und erscheint als solche noch bei Polybius 6, 20, 9.

3) Der Bericht über die Vermehrung der Reiterei von 3 auf 18 Centu-
rien geht aus von der Verdreifachung der ursprünglichen drei Centurien von je

100 oder 10 Türmen von je 30 Mann durch zweimalige Einrichtung von 10 neuen
Türmen ohne Veränderung der Centurienzahl. Gemeldet freilich wird in Betreff

der Zwischenstadien nichts als bei Livias (1, 30, 3: equitum decem turmas ex
Albanis legit) die Einrichtung von zehn Türmen durch TuUus nach dem Fall

von Alba. Es verhält sich damit eben wie mit der Vermehrung des Senats von
100 auf 300: die Legende kennt für die Rittercenturien die Zahlen 300 und
900, aber weiss den Weg von der einen zu der andern nicht zu finden. Wie
über die Grundzahl von 300 (A. 2) herrscht Uebereinstimmung darüber, dass

König Tarquinius drei nach den Stämmen benannte Centurien von je 300 Rei-
tern vorfand und diese , indem er zu den priores (Cicero de re p. 2, 20, 36)
oder primi (Festus p. 344 = 349 v. sex Vestae') Titienses , Ramnes , Luceres
die posteriores (Livius 1, 36, 7) oder secundi (Cicero; Festus a. a. 0.) hin-
zufügte, auf drei Doppelcenturien von je 600 oder sechs einfache von je

300 Mann brachte. Cicero de re p. 2, 20, 36: (L. Tarquinius) equitatum ad
hunc morem constituit qui usque adhuc est retentus (also er ordnete die 1800
Ritter) nee potuit Titiensium et Ramnensium et Lucerum mutare cum cuperet
nomina .... sed tarnen prioribus equitum partibus secundis additis ooDCCC
(Hdschr. OOaccc, aber da ac in dieser Verbindung sprachlich unstatthaft, ist

die Aenderung sicher) fecit equites numerumque duplicavit (also fand er 900 vor).

Livius 1, 36: Tarquinius ad Ramnes Titienses Luceres, quas centurias Romulus
scripserat, addere alias constituit .... neque tum Tarquinius de equitum centu-

riis quicquam mutavit, numero tantum alterum [tantum^ adiecit, ut mille octin-

genti (rndccc die beste Handschrift, m et ccc die geringeren) equites in tribus cen-

turiis essent : posteriores modo sub iisdem nominibus qui additi erant appellati

sunt: quas nunc, quia geminatae sunt, sex vocant centurias. Die sechs vorser-

vianischen Centurien von je 300 Mann verwandelt dann Servius in 18 von je

100 und beschränkt den bisherigen Namen auf sechs derselben; was auch so

ausgedrückt werden konnte, dass er zwölf neue Centurien einrichtete und die

sechs alten beibehielt, wie dies Livius thut 1, 43: («Ser. Tullius) equitum ex
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Organisation dagegen findet von der Reitercenturie sich ebenso

wenig eine Spur wie von dem entsprechenden Tausend des Fuss-

volks. Die Führer, die tribuni celerum, wahrscheinlich gleichfalls

drei, sind als Offiziere mit dem Königthum untergegangen und
haben sich wie der König nur ad sacra behauptet i); es giebt

in der Heerordnung der Republik kein Gesammtcommando über

die Bürgerreiterei. — Es ist aber auch auf die Reiter, ähnlich

wie wir es bei dem Fussvolk fanden, das Princip der Verschmelzung

der drei Gemeinden in der Weise angewendet worden, dass die

je zehn Decurien der Titienser, Ramner und Lucerer in zehn Reiter-

abtheilungen, turmae, jede von 30 Mann vereinigt und, wie die

drei tribuni militum die ganze Legion befehligen, so drei de-

curiones der drei Stämme jeder Turme vorgesetzt wurden 2].

primoribus civitatis duodecim scripsit centurias : sex item alias centurias tribus a
Romulo institutis sub iiadem quibus inauguratae erant nominibus fecit. Dabei
hat die spätere Stimmordnung, welche die 12 unbenannten Rittercenturien vor

den sex suffragia ruft, eingewirkt. Bei Cicero de re p. 2, 22, 39 sind von dieser

Erzählung nur die Schlussworte erhalten : ... duodeviginti censu maximo, wo-
nach er, wie dies nicht minder geschehen konnte, alle 18 Centurien dem Servius

beigelegt hat. Etwas anders gewendet ist der Bericht bei Festus p. 334 : sex suf-

fragia appellantur in equltum centuriis quae sunt adiectae (Hdschr. ad/ecfae) ei

numero centuriarum quas Priscus Tarquinius rex constituit, indem Servius hier

nicht die alten sechs Centurien auflöst, sondern zwölf übernimmt und sechs

hinzufügt. Wahrscheinlich wurde der Erzählung diese Wendung gegeben,

weil aus der vortarquinischen Zeit nur die Verdoppelung der Reiter berichtet

wird : aber es ist damit nach zwei Seiten hin die Darstellung verschlechtert

:

einmal fordert die alte Legende von Attus Navius (vgl. ausser den angeführten

Stellen Festus p. 169 v. Navia; Val. Max. 1, 4, 1; Schrift de vir. Hl. 6, 7;
Fiorus 1, 5, 2) durchaus bis auf Tarquinius drei und von da an sechs Cen-
turien; zweitens ist es mehr als ungeschickt, dass nach dieser Version die

alten Stammnamen an den von Servius hinzugefügten Centurien haften. — Im
Uebrigen ergiebt sich die späte Aufstellung der allen unseren Berichten zu
Grunde liegenden Erzählung namentlich daraus , dass die Centurie in dieser

frühen Epoche unmöglich etwas anderes gewesen sein kann als was der Name
besagt. Die alte Legende hat sicher von der Vermehrung der Centurie von
100 auf 300 Mann nichts gewusst, sondern nur Centurien von 100 Mann ange-
nommen und aus den drei romulischen Centurien der drei Stämme die sechs

des Tarquinius entwickelt, zu denen dann die servianische Ordnung zwölf neue
mit der Stammeintheilung nicht in Beziehung stehende hinzugefügt hat. Ver-

schoben ist dies wahrscheinlich, um die 18 Rittercenturien sämmtlich mit dem
gleichen Uradel auszustatten , weshalb man durch Verrenkung der Thatsachen

sie alle auf die ältesten drei zurückführte und somit in die vorservianische

Epoche hinauf rückte.

1) Die uns über die tribuni celerum gebliebene Kunde ist [2, 169] zu-

sammengestellt; sicher ist nur die Benennung und die Mehrzahl, wahrschein-

lich die Identification derselben mit den von Antias erwähnten drei Centurionen

der Reiter, wogegen der daneben von demselben angesetzte Reiterführer wohl
eine Fiction oder wenigstens keine feste Institution gewesen ist.

2) Varro 5, 91 : turma terima (e in u abiit), quod ter deni equites ex

tribus tribubus Titiensium Ramnium Lucerum ßebant : itaque primi singularum
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Während die Centurie hier wie im Fussvolk die Grundform bildet,

welche darum in dem stabilen Stimmheer stets festgehalten

worden ist, ist die jüngere, erst durch die dreieinige Gemeinde

hervorgerufene und in der Militärordnung des Fussvolks früh

beseitigte dreigetheilte Turme in der ständigen Reiterei bewahrt

worden und führt uns das merkwürdige Bild des Ineinanderauf-

gehens der drei Gemeinden wie im erstarrten Sturzbach lebendig

vor die Augen. Zugleich gewährt sie uns eine weitere Bestätigung

dafür, dass der spätere Patriciat einstmals die Bürgerschaft war:

denn da die ältesten Reiterabtheilungen des politischen Heeres

noch in historischer Zeit aus Patriciern bestanden') und bis in

die späteste Zeit den Namen der drei alten Stammtribus geführt

haben, muss einstmals mindestens die gesammte Bürgerreiterei

und demnach wahrscheinlich das Heer überhaupt von dem spä-

teren Herrenstand gestellt worden sein.

Wenn von den militärischen Einrichtungen dieser Epoche steuei--

nur geringe Kunde sich erhalten hat, so wissen wir von dem
Steuerwesen derselben eigentlich nicht mehr, als dass dasselbe

noch in der dreieinigen Gemeinde nicht auf dieser ruhte, son-

dern auf der Einzelgemeinde. Der Ueberlieferung zufolge haben

in älterer Zeit die Tribus die Steuerquoten eingezogen 2); und
die gut beglaubigte Nachricht, dass die Zahlung der Löhnung

an die Soldaten erst im Jahre 348 von der Gemeindekasse über-

nommen ward-^), macht es ebenfalls wahrscheinlich, dass sie bis

decuriones dicti, qui ab eo in slngulis turnris sunt ttiarnnunc terni. Dasselbe
nach Curlatius Festus p. 355. Die Ableitung ist ungewiss; mit turba besteht
schwerlich Zusammenhang.

1) Die centuria procum patricium (Festus p. 249 : procum patricium in

discriptione classium quam fecit Ser. Tullius, significat procerum ; Cicero orat.

46, 156 : centuriam, ut censoriae tubulae loquuntur, fahrum et procum audeo
dicere, non falrorum et procorum) kann nur auf die sex suffragia bezogen wer-
den; sonst ist unter den Stimmabtheilungen für die Patricier nirgends Raum.

2) Varro 5 , 181 : tributum dictum a tribubus
,

quod ea pecunia quae
populo imperata erat, tributim a singulis pro portione census exigebatur. Liv.

1, 43, 13: partes (urbis^ tribus appellavit, ut ego arbitror a tributo. Diese
Quasi-Etymologie wird freilich vorgetragen in Beziehung auf den servianischen
Census; soll sie aber wenigstens sachlich gelten, so muss sie auf die ältesten
Tribus bezogen werden. Ausdrücklich sagt Dionysius 4, 14 von König Servius

:

Tac -/caxaypacfd; twv OTpaxKuTÖJv -/.al xa? ebTipaSetc xwv ypYjfAaxcov xötc y'^^ojas-

va? zlc, xd axpaxiu)xty.d xal xd? dXXa? ypeia;, a? ?xaoxov eoet xw -/otvo) Trocpr/etv,

o'jxext -/axd xd; xpEi? tpuXd; xac ^t^vmz, cb; Trpoxepov, iWa y.axd xdc xsxxapa?
xd? xoTTizdi xd? ücc' £auxo5 Swxotyi^eiaa? IttoieTxo.

3) Liv. 4, 59, 11 : {decrevii) senatus, ut Stipendium miles de publica acci-

peret, cum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset. Handb.
5, 92 ff.
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dahin durch die Tribus eben aus jenen dafür erhobenen Steuergel-

dern beschafft ward. Auch was späterhin über die Thätigkeit

der Vorsteher der servianischen Tribus auseinandergesetzt werden

wird, spricht dafür, dass diese Geschäfte auf sie von den patri-

cischen Tribus übergegangen sind. Vielleicht sind sogar die

Bezeichnungen tribuere, tributus, tributum von diesen Tribus in

ihrer Grundbedeutung entlehnt (S. 96). Danach hat die Confö-

deration der drei Urgemeinden vielleicht ursprünglich sich be-

schränkt auf die Verschmelzung der drei Aufgebote mit ihren Con-

sequenzen, während die Umlage, wenn der Kriegsgewinn zur

Löhnung nicht reichte oder sonst die Aufbringung von Geldern

erforderlich war, zunächst bei den einzelnen Tribus blieb. Aller-

dings müssen dann dieselben auch eine gewisse corporative Orga-

nisation behalten haben, der tribunus der Titienser zum Beispiel,

wenn er auch das Gommando nur mit denen der beiden an-

deren Gemeinden gemeinschaftlich führte, für seinen Theil die

Steuern erhoben und die Löhnung gezahlt haben. Sicher hat

die Amalgamation der drei Gemeinden, aus denen das römische

Volk erwachsen ist, sich in schrittweiser Entwickelung vollzogen,

der in ihren Phasen nachzukommen uns nicht beschieden ist.

Die Tribus Da die Magistratur, von den Offizieren abgesehen, von dem
nnd die

<j > u i

Priester- Köuisthum uud Seiner Stellvertreterschaft ausgeht, so hat in ihr

weder die Tribus noch die Curie einen Ausdruck finden können.

— Bei den ältesten Priesterthümern dagegen findet sich zwar,

abgesehen von den Curienpriestern, nirgends Repräsentation der

Gemeindetheile ; aber das Erwachsen des Einheitsstaats aus der

Conföderation tritt hier mit besonderer Schärfe zu Tage. Die Colle-

gien sowohl der Pontifices (2, 20) wie der Augurn ^) und der

Vestalinnen^) zählten anfänglich drei Mitglieder. Diese Dreizahlen

1) Cicero de re p. 2, 9, 16 : (Romulus) ex singulis tribubus singulos

cooptavit augures. Dionys. 2, 22 : eia^e [Aavttv (nach Dionysios freilich ein

Haruspex) 1? exaoxTj; cpuX^? 2va Ttapeivat toi; ispoi?. Liv. 10, 6, 7: quemad-
modum ad quattuor uugurum numerum nisi morte duorum id redigi collegium

potuerit, non invenio, cum inter augures constet imparem numerum esse debere,

ut tres antiquae tribus Ramnes Titienses Luceres suum quaeque augurem ha-

beant uut, si pluribus sit opus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent. Die
ursprüngliche Dreizahl bestätigt das caesarische Gesetz für Genetiva c. 67.

2) Festus p. 344: sex Vestae sacerdotes constilutae sunt, ut populus pro

sua quaque parte haberet ministrum sanrorum, quia civilas Romana in sex est

distributa partes, in primos secundosque Titienses Ramnes Luceres. Nach Dionysius

freilich (2, 67. 3, 67) und Plutarch (Num. 10) setzt Numa -vier Vestalinnen ein

und fügt Tarquinius Priscus zwei hinzu.
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stehen im Widerspruch mit der sonst in der älteren Zeit überwie-

genden Parilität (1 , 31) und sind ohne Zweifel, wie die drei Tribüne

der Legion und die drei Decurionen der Turma, darauf zurück-

zuführen, dass die drei gleichartig geordneten Gemeinden der

Titienser, Ramner und Lucerer je einen Pontifex und einen Augur

und eine Vestapriesterin hatten und bei ihrer Verschmelzung

diese Institutionen combinirten. — Wenn dann später eben diese

drei Collegien, die Pontifices (2, 20) wie die Augurn^) und die

Vestalinnen (S. 110 A. 2) statt der drei sechs Mitglieder erhalten,

so ist diese Umgestaltung sicher gleichartig und gleichzeitig mit

dem Hinzutreten der minores gentes zu den maiores und der Ver-

doppelung der drei Rittercenturien unter Reibehaltung der drei

althergebrachten Namen 2) ; während bei den Collegien der Salier

und der Luperker dieselbe Verdoppelung sich darin ausdrückt,

dass seitdem die zwei Collegien der salii Palatini und der salii

Collini so wie die Luperci Quinctiales vom Palatin und die Luperci

Fabiani vom Quirinal unter den Priesterthümern der römischen

Gemeinde auftreten. Dass diese Verdoppelung der Gemeinde 3),

die in der Hauptsache an den Namen des älteren Tarquinius

sich knüpft, mit dem Aufgehen des Quirinals in den Palatin

zusammenhängt, wurde schon mehrfach hervorgehoben (S. 30, 98).

— Ueber den Senat der römischen Gemeinde ist auf den be- Die Tiibus

treffenden Abschnitt zu verweisen. Mag er ursprünglich eine der Senat.

Versammlung der Geschlechtshäupter oder wenigstens der Ge-

schlechtsrepräsentanten gewesen sein (S. 1 7), sicher ist seit sehr

früher Zeit nicht mehr für jedes Geschlecht ein Senator, son-

dern es sind in der Zehncuriengemeinde im Ganzen hundert

Senatoren berufen worden, und diese Zahl ist in den nach römisch-

latinischem Muster eingerichteten Municipien bis in späte Zeit

1) Die Verstärkung des Collegiums von drei auf fünf Mitglieder schreibt
Cicero {de re p. 2, 14, 26) dem Numa zu; dass dabei noch Numa selbst ein-

zurechnen ist und das Collegium damals auf sechs Mitglieder gebracht ward,
ist früher (2, 21 A. 6) gezeigt worden.

2) Darin stimmen alle Angaben überein. Wenn nach Cicero de re p.

12, 20, 36 Tarquinius die Absicht hatte TiUensium et Ramnensium et Lucerum
mutare nomina, so ist das wohl nicht irrig, wie Becker (1. Auü. S. 241 A. 494)
meinte, sondern die Legende Hess ihn beabsichtigen den drei neuen Centurien
andere Namen zu geben, aber gezwungen werden ihnen die alten mit Zusetzung
eines Distinctivs beizulegen.

3) Wenn Festus (p. 169 v. Navia : cum Tarquinius Priscus institutas tri-

bus a Romulo mutare vellet') und Dionysius (3, 71 : ßouXo(i,£vui xtp Tapy-uviq)

TpeT; cpuXd; etdpa; äTiooEt^ai v£a; ixTöiv ücp' auxoü Trpoxepov xaT£tX£Y(i.dvcuv Ittttecuv.
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die normale geblieben. Dazu scheint auch die Bezeichnung des

municipalen Gemeinderaths als decurio insofern in Beziehung zu

stehen, als die Zehncuriengemeinde eine schematische Gesammt-

zahl von 1000 ursprünglichen Ansiedlern fordert und auf je zehn

von diesen ein Gemeinderath kommt. In Rom ist aus der Ver-

schmelzung der Senate der drei conföderirten Gemeinden der

Senat der historischen Zeit von 300 Mitgliedern hervorgegangen.

Bei allen diesen Einrichtungen erhebt sich die Frage, ob

die also vereinigten Bestandtheile sogleich vollständig verschmolzen.

Es hat sicher jeder der drei Stämme einen der ersten drei Pon-

tifices der vereinigten Gemeinde gestellt; ob der erledigte Platz

des Ramners durch einen Ramner besetzt werden musste, bleibt

ungewiss. Wahrscheinlich ist dies nicht vorgeschrieben oder

doch in frühester Zeit beseitigt worden. Wenn bei den Reitern

das Festhalten der Namen dafür bürgt, dass der Anlage nach

der Titier nicht unter den Ramnern diente und stimmte, hier

auch für die politisch nothwendige Amalgamation durch die

Turmenordnung gesorgt war, so wird umgekehrt bei den Priestern

aus dem Fehlen analoger Namen geschlossen werden dürfen, dass

rechtliche Schranken der Art hier nicht bestanden. Ebenso w^ar

der König schwerlich verfassungsmässig verpflichtet gerade zehn

aus jeder Curie und hundert aus jeder Tribus in den Senat zu

erkiesen, obwohl er selbstverständlich auf die Vertretung der

sämmtlichen Glieder der Bürgerschaft im Rath Rücksicht genom-

men haben wird.

3fontes Neben der allgemeinen Gliederung der Bürgerschaft so wie
^"^'' des Bürgergebiets nach den Stammtribus und den Gurien, welche

keine Rücksicht nimmt auf den Gegensatz von Stadt und Land

und recht wohl älter sein kann als die Stadtgründung, steht die

Eintheilung der Stadt in städtische Quartiere und der Flur in

Landbezirke. Dieselbe gilt, anders als die der Tribus und der

Curien, für die Person nicht oder vielmehr für die Person nur so

c. 72; ebenso Zonaras 7, 8) die Verdoppelung der Rittercenturien auf die beab-

sichtigte Verdoppelung der drei Tribus selbst zurückführen, so soll das wohl
heissen, dass es sich um eine Verdoppelung des Gemeinwesens überhaupt han-

delte, wovon die der Reiterei nur ein Theil war. Freilich ist das eine Ansicht,

kein Zeugniss.
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lange, als sie in dem Quartier wohnhaft oder in der Flur

grundsässig ist; wie denn auch die Benennungen der Stadt- wie

der Flurbezirke sämmtlich örtlichen Ursprungs sindi). Quartiere

und Fluren umfassen, wenn man sie zusammenfasst, den Staat

in seiner Gesammtheit und stehen insofern, wie die Curien,

unter den publica saci^a^); ftir die allgemeine Boden- und Bür-

gerschaftseintheilung sind sie nicht verwendet worden, auch

sicher nicht hervorgegangen aus ehemals selbständigen politischen
'

Gemeinden 3) , sondern vielmehr aus der Gliederung des Bürger-

gebiets zu sacralen Zwecken.

Die örtliche Eintheilune der Stadt hängt von ihrem Umfane: Die sieben
^ -

* ^ Berge.

ab^). Das älteste Rom war der palatinische Hügel; er zerfiel

wieder in drei Bezirke, ,Berge' (montes) genannt, das eigentliche

Palatium, die Velia und den Cermalus , von denen jeder sein

besonderes Jahrfest begingt). Dazu wurde später theils der

1) Ausser den weiterhin angeführten zahlreichen Namen von Stadt- und
Flurbezirken , die dies bestätigen , mögen hier noch erwähnt werden ans der

haebianischen und der veleiatischen Liste die pagi im Gebiet von Benevent
Albanus — Beneventanus — Romonus; in dem von Placentia Noviodunus —
Vercellensis — Veronensis — ; in dem von Veleia Albensis — Bagiennus —
Statiellus. Gentilicische Namen wie der pagus Domitius und der pagus Valerius

im Veleiatischen , der pagus lulius im Placentinischen stehen vereinzelt. In

I.atium kennen wir im Gebiet von Ficulea den pagus Ulmanus et Transulmanus
Pelecianus (Orelli 111 ; vgl. Hermes 17, 51). Drei pagi von Nola heissen

Agrifanus , Capriculanus, Lanita (C. X, 1278—1280). Der einzige Pagus des

altrömischen Gebiets, dessen Namen wir kennen, der pagus Lemonius (S. 116
A. 8) hat gentilicische Form; aber da nach Varro die örtlichen Namen der

Curien grossentheils von pagi entlehnt sind (S. 94 A. 1) , so müssen auch
letztere meistens local gewesen sein.

2) Festus (S. 12 A. 2) : publica sacra quae publico sumptu pro populo fiunt

quaeque pro montibus pagis curiis sacellis.

3) In den montes und den pagi steckt schon darum kein Synoekismus,
weil ein Stadtbezirk für sich und ein Flurbezirk für sich keine politische Ein-
heit sein kann. Nie haben die Römer sich die drei montes des Palatin oder

die pagi des Numa als politische Gemeinden gedacht.

4) Die älteste Stadtgeschichte zu erörtern ist hier nicht der Platz ; es

genügt die staatsrechtlich in Betracht kommenden Momente kurz zusammen-
zufassen.

5) Festus p. 348 (vgl. p. 340. 341): Septimontio, ut ait Antistius Labeo,

hisce montibus feriae : Palatio, cui -sacrificium quod fit, Palatuar dicitur ; Veliae,

cui item sacrificium; Fagutali; Suburae; Cermalo; Oppio Caelio {Caelio ent-

weder mit Oppio zu combiniren oder mit Festus p. 341 zu streichen) monti;

Cispio monti. Varro 5, 41 : ubi nunc est Roma, [antea^ Septimontium nominatum
ab tot montibus quos postea urbs comprehendit, das heisst es ist benannt von
ebenso viel Bergen als man in dem servianischen Rom zählt. Varro erörtert

dann nicht jene alten, sondern die späteren sieben Berge, Capitol, Aventln und
die in den vier örtlichen Tribus enthaltenen, identiflcirt also nicht, wie ich

früher (Tribus S. 212 fg.) irrig angenommen habe , die letzteren mit den
mcntani.

Rom. Alterth. m. 8
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ursprünglich zur Flur gehörige Bezirk der Subura (pagus Su-

cusanus) ^), theils der Esquilin gezogen, dessen drei Höhen, der

Berg Oppius, der Berg Cispius und das Fagutal ähnlich wie die

drei palatinischen sacrale Gemeinden bildeten. Die also erweiterte

Stadt 2), vermuthlich die dreieinige der Titienser, Ramner und Lu-

cerer (S. 98), feierte ihre Einigung durch das an demselben Tage

(1 1 . December) auf den sechs Bergen und in dem Flurbezirk

der Subura begangene Fest der , sieben Berge' (septimontium),

das bereits in dem Kalender des Numa verzeichnet steht^).

Schon am Ende des 5. Jahrhunderts d. St, hat dieses Septi-

montium bei den von Rom aus angelegten Städten vorbildlich

gedient^) und also als das Ur-Rom gegolten.

Die Stadt der Aber die montes et pag^\ von denen am Ausgang der repu-

pagani. blikauischeu Periode die Rede ist, umfassen nicht bloss die be-

zeichneten sieben Bezirke, sondern die gesammte hauptstädtische

Bevölkerung 5). Auf welchem Wege dies durchgeführt worden

1) Varro 5, 48. Festus p. 302. 309. Die Benennung pagus Sucusanus

hat sich ohne Zweifel eben durch das Fest des 11. Dec. conservirt; dass bei

den dafür gegebenen etymologisirenden Erklärungen (von succurrere) derselbe

als ausserstädtisch gefasst wird, beruht natürlich auf der Bezeichnung pagus.

2) Varro 6, 24: Septimontium . . . feriae non populi, sed mcntanorum
modo, ut paganalibus qui sunt alicuius pagi. Plutarch q, Rom. 69 : tö aErxt-

aovTtov «Youaiv ^tti rip töv 2ßoo[xov X6cpov rf^ röXei TtpoaxaxavefATj&'^vat xai f^jv

Pt6[j.r)v ETTTaXocpov -(t^ic^ai. — Die dii montenses der späten Inschrift C. VI,

377 gehen sicher nicht auf dies Fest zurück, sondern sind eher zu verbinden

mit den Sul(eviae) mont(enses') der Inschrift C. III, 1601 und den dii montes

des Lactantius de mort. persec. 11.

3) C. I. L. I, p. 407, unter dem Namen der agcnalia.

4) Die im J. 486 gegründete latinische Colonie Ariminum zerfiel in

Septem vici (jpatronus vicorum VII: Grut. 484, 9; vicani vicorum VII: Orelli

3177 = C. I. L. XI, 377; Orelli 80 = C. XI, 379; Grat. 467, i = C. XI,

418; Orelli 3116 = C. XI, 419), von denen wir fünf kennen:' Aventin{us)

(Henzen 7070 = C. XI, 421); Cermnlus (Orelli 3116 = C. XI, 4119); Dia-
nensis (Orelli 80); Forlensis'i] (Tonini Rimini IV p. XX = C. XI, 404); Ve-

lab(ef) (Grut. 1027, 2 = C. XI, 417). In ähnlicher Weise muss die augusti-

sche Colonie Antiochia in Pisidien geordnet gewesen sein ; von ihren vici kennen
wir die Gesammtzahl nicht, aber sechs einzelne Namen: aedilicius (C. III,

290); Cermalus (C III, 296); j)atric[i]ws (ungedruckte Inschrift); salutaris

(dessgleichen) ; Tuscus (C. III, 297); Velabrus (C. III, 289). Die septem

vici knüpfen sicher an das Septimontium an. Die beiden Städten gemeinsamen
Namen Cermalus und Velaber führen nach dem Palatin ; ebendahin der Tuscus

und vielleicht der For[ensisli • der Aventinus nach dem gleichnamigen Berg

und vielleicht eben dahin der Dianensis\ der patrieius nach dem Esquilin

(Becker Top. S. 531). — Auch die die ganze Stadt umfassenden späteren sieben

Berge so wie Augustus vierzehn Regionen knüpfen an das Septimontium an.

5) Cicero de domo 28, 74 : nullum est in hac urbe collegium, nulli pa-

gani aut montani (^quoniam plebei quoque urbnnae maiores nostri conventicula

et quasi concilia quaedam esse voluerunt), qui non amplissime non modo de sa-.

lute mea, sed etiam de dignitate decreverunt. Q. Cicero de pet, cons. 8, 30 : habeto
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jst, ist nur theilweise ersichtlich. Der Caelius kann zum Septi-

montium selbst, etwa als Theil der Subura gehört haben. Für

den Bezirk der Quirinalstadt mag eine dem Septimontium analoge

Sondereinrichtung verschollen sein. Der Aventin i) und wohl

auch das Capitol^) haben in älterer Zeit als pagi gegolten, wobei

bestimmend gewesen sein mag, dass diese Bezirke, wie in dem

Abschnitt von den servianischen Tribus gezeigt werden wird,

erst spät dem Privateigenthum zugänglich geworden sind; wenn

man den Gegensatz von Stadt und Flur vom Eigenthumsstandpunct

aus fasste, so waren die Quartiere, in denen es Hauseigenthum

nicht gab, von der eigentlich städtischen Sacralordnung aus-

geschlossen. Auch die Subura mag einst in dem gleichen Ver-

hältniss zur palatinischen Stadt gestanden haben und erst bei

deren Erweiterung den eigentlich städtischen sechs Bezirken

gleichgestellt worden sein 3). Auf jeden Fall werden die pa-

gani vom Aventin und vom Capitol unter den montani et pa-

gani der ciceronischen Zeit mit verstanden sein; und dasselbe

mag gelten von den vorstädtischen pagani vom Janiculum und

anderen unmittelbar vor den Mauern gelegenen Localitäten

(S. 116 A. 7).

Die Organisation und die Zweckbestimmung der städtischen

'Berge' und der ihnen gleichgestellten Binnen- und vorstädtischen

Fluren können von denen der ländlichen Fluren (S. 1 1 9) nicht

wesentlich sich unterschieden haben. Im Besonderen ist so gut

wie nichts darüber bekannt. Ein sacraler Mittelpunkt, analog

den späteren compüa der Laren, kann ihnen nicht gefehlt haben.

Sie sind auch für die Verwaltung, wenigstens bei der Ver-

theilung des Wassers an die Bürgerhäuser benutzt worden 4).

rationem urbis totius, collegiorum, montium (so wird zu schreiben sein statt

coUegiorum omniuwi), pagorum, virinitatum : ex üs principes ad amicitiam tuam
si adiunxeris, per eos reliquam multitudinem facile tenehis.

1) C. I. L. XIV, 2105= Henzen 2105: mag(^ister) paganor(uin) Aventi-

n{ensiurn) aus der früheren augustischen Periode. Auch das collegium Mercuria-

lium gehört nach dem Aventin (C. /. L. I, 805).

2) Ein pagus wird hier freilich nicht genannt; aber das collegium Ca-
pitolinoTum scheint wesentlich gleichartig (Liv. 5, 50; C. I. L. I, 806).

3) Der pagus Sucusnnus (S. 114 A. 1) wird seine Benennung als Flur-

bezirk behalten haben , nachdem er der Stadt einverleibt und den montes
gleichgestellt war.

4) Festus V. sifus p. 340 aus einer von Ser. Sulpicius (wir wissen
nicht welchem) eingebrachten lex rivalicia: [mon\tani paganive si[fia aquam di~

vidunto] : donec eam inter se [diviserint, ]s iudicatio esto. Demnach

8*
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Aber nachdem Augustus im Jahre 747 die vierzehn Regionen

der Stadt Rom und in jeder die Strassenbczirke der Laren-

kapellen eingerichtet hatte [2, 505], sind die montes et pagi als

Stadteintheilung verschwunden, obwohl das Fest des Septimontium

noch lange nachher begangen worden ist.

Die pagi Her Der Fliirbezirk, der pagus , dem Wortsinne nach eben wie

pagina der geschlossene Raum^), bildet den Gegensatz gegen

die Stadt 2), anfänglich vielleicht, wie wir sahen, gegen das städtische

Ilauseigenthum, späterhin gegen den durch die Stadtmauer ab-

gegrenzten Raum. Der Pagus erstreckt sich auf Acker- wie auf

Weideland 3), auf Gemeinde- wie auf Privatbesitz''). Einen

örtlichen Mittelpunkt für seine Sacra hat er sicher gehabt; die

Benennung der , Kreuzung', des compitum mag dem städtischen

wie dem ländlichen Nachbarschaftsgottesdienst eigen sein^). Vor

allem aber gehören zum Wesen des Pagus festbestimmte Grenzen,

die bei dem jährlichen Flurfest umgangen und lustrirt werden*»}.

Die Eintheilung des Gebiets in pagi ist nicht bloss römisch'),

müssen Leitungsrohren, die das Wasser aus dem Hauptkanal in die einzelnen

Bezirke führten, durch diese Bezirke (selbstverständlich unter der Oberaufsicht

der Censoren) und auf deren Kosten gelegt worden sein. Vermuthlich ist das

stadtrömische conlegium aquae, dessen Ordnung aus der letzten Zeit der Republik

oder der frühen augustischen sich erhalten hat (C. VI, 10298), eine dieser

Genossenschaften. Auf dieselben bezieht s-ich auch Frontinus 94 : aliquid et

in domos principum civitatis dabatur concedentibus reliquis.

1) Wenn über die Verknüpfung voti päyus und pägina mit pangere und
pax (Corssen Ausspr. 1, 393) kein Zweifel sein kann, so können jene beiden

Wörter wohl nur zurückgeführt werden auf die sowohl bei der Ackerflur wie bei

dem Quadrat der Papyrusrolle (vgl. Festus ep. p. 221 : paginae dictae quod in

lihris suam quaeque obtineant regionem ut pagi} erforderliche Festsetzung der

Grenzlinie. Die Zuriickführung auf die Burg ist ausgeschlossen, weil pangere

nicht 'befestigen' heisst. Die Alten (Festus ep. p. 221 ; Servius georg. 2, 382)

erklären: pagi dicti a fontibus, quod eadem aqua uterentur; aquae enim lingua

Dorica Tramal appellantur, oder identiflciren das Wort mit dem griechischen r.d^ot

im Sinn von Ap-qa^üfe-o., Zuflucht gewährenden Anhöhen (Dionys. 4, 15).

2) Die griechischen Glossare gleichen den pagus richtig mit der aegyp-

tischen zor.apyja oder voij.ö;; die Zusammenstellung mit OYjfjio; bei Festus p.

71 trifft das Richtige nicht.

3) Das zeigen die saltus der veleiatischen Alimentartafel.

4) Das zeigen die campanischen pagi.

5) Vergl. Handb. 6, 203 ff. Compitum ist benannt vom Treffen der

Wege, nicht von dem der Menschen; aber natürlich legt man den Versamm-
lungsort der Genossen an den Kreuzweg.

6) Siculus Flaccus p. 164: quatenus territoria, . . . intellegi potest vel

ex hoc magistri pagorum quoad (Hds. quod) pagos lustrare soliti sint. Vgl.

C. I. L. IX, 1618. 5565; Handb. 6, 201.

7) Wir kennen indess von altrömischen pagi, abgesehen von dem capito-

linisohen, wenn dies einer ist (S. 115 A. 2), und dem aventinensischen, nur drei:

den pagus Montanus vor dem esquilinischen Thor (Senatsbeschluss aus republi-

kanischer Zeit C. /. L. VI, 3823); den pagus lauicolensis (Weihinschrift aus
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sondern allgemein italisch i) und wird von den Römern auch auf

nicht italische Territorien übertragen 2).

Auf das Verhältniss des Pagus zu der Geschlechtsgemarkung

wird bei den servianischen Tribus zurückzukommen sein. Zu-

sammen fallen sie nicht; die Flurtheilung urafasst auch das Ge-

meindeland und der Pagus ist, anders als die Geschlechtsmark,

ein intesrirender Theil des Staates, auch die Zahl der Paai

ohne Zweifel eine viel geringere als die der ursprünglichen

Patriciergeschlechter. Wenn von den wenigen Namen der alt-

römischen pugi, die wir kennen, einer aller Wahrscheinlichkeit

nach von einem Geschlecht entnommen ist, so wird er den Go-

schlechtsnamen in derselben Weise überkommen haben wie spä-

ter die Landtribus der servianischen Ordnung die gleichartigen:

w^enn es auch, wie es eine cornelische Tribus gab, so gleichfalls

einen cornelischen Pagus und eine cornelische Geschlechtsmark

gegeben haben mag , so folgt doch daraus weder die Identität

der Tribus mit dem Pagus noch die des Pagus mit der Ge-

schlechtsmark.

Dass die Zweckbestimmung des Pagus zunächst eine sacrale

ist eben wie die des städtischen Mens, beweisen ausser dem
schon Gesagten die priesterliche Benennung des oder der Vor-

steher, magister oder magistri^), das Fest der Paganal ien
4)

, die

von dem Pagus zuweilen wenigstens ausgerichteten Spiele s).

republikanischer Zeit, von einem maqister desselben, gefunden in Trastevere

C. 1. L. I, 801. 802= VI, 2219. 2220); und den pagus Lemoniwi, welcher

der tribus Lemonia den Namen gab und a porta Capena Latina, wir wissen

nicht wie weit davon lag (Festus ep. p. 115). Namenlos sind die zwei pagi

-der dunklen Inschrift C. /. L. I, 804= VI, 2221 (drei mag. de duolus pageii

et vicei Sulpicei) so wie die angeblich von Romulus den Etruskern entrissenen

und an Porsenna zurückgegebenen 'sogenannten septem pag'C (Dionys. 2, 55. 5,31).

1) Was Ulpian Dig. 50, 15, 4 pr. von der forma censualis verlangt, dass

bei jedem Grundstücke angegeben werde, in qua civitate et in quo pago sit,

das stellen uns vor Augen besonders die beiden Alimentartafeln von Veleia (C.

I. L. XI, 1147) und der Ligurer bei Benevent (C. 7. L. IX, 1455).

2) Vgl. meine Ausführung über die keltischen pagi Hermes 16, 449. 19,

316. Allerdings ist diese Uebertragung sehr uneigentlich und in der That un-
geschickt; der keltische pagus der Tigoriner gleicht weder in seiner Ausdeli-

]iung noch in seiner Zweckbestimmung dem italischen Flurbezirk (a. a, 0. 16,

480 A 1); aber es gab eben in der römischen Terminologie für den geschlos-

senen Flurbezirk kein andres Wort.

3) Der Belege bedarf es nicht. Magister pagi Orelli 1495. Ministri

pagi C. X, 924. Nicht zu verwechseln sind die magistri des Pagus selbst mit
den unter demselben Namen auftretenden jährlich wechselnden Curatoren der

einzelnen Tempel, wie sie besonders in Capua sich finden (C I. L. X p. 367).

4) Handb. 6, 199.

5) C. /. L. X, 3772.
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— Daneben wird der Flurbezirk, eben wie der Stadtbezirk^

auch für Verwaltungszwecke benutzt. Es mag das in älterer

Zeit in bedeutender Ausdehnung zur Anwendung gekommen

sein^); auch später noch geschieht bei Wegebauten 2) wie bei

Transporten und Lieferungen^) der Flurgenossen Erwähnung.

Da die Ueberlieferung die Einführung dieser Flurbezirke mit der

des privaten Bodeneigenthums in Verbindung bringt *), so wird

diese Einrichtung, die in ihrer Allgemeinheit und Gleichartigkeit

von der mehr zufälligen Bildung der Stadtbezirke sich unter-

scheidet und bei der insbesondere die Fürsorge für die Aufrecht-

haltung der Flurgrenzen hervortritt, hauptsächlich den Zweck

gehabt haben das Bodeneigenthum früher der Geschlechter,

nachher der Personen durch Zusammentreten und Umgang der

Flurgenossen in stetiger Evidenz zu halten-^).

Die Zahl der Flurbezirke war wahrscheinlich schematisch

unbestimmt und in jedem Territorium verschieden, steigend oder

sinkend, je nach der Ausdehnung oder der Verminderung des

Gebiets*^). In dem von Veleia gab es mindestens fünfzehn pa^i/').

lieber die Zahl der ältesten römischen und ihr Verhältniss zu

den späteren Landtribus ist bei diesen gehandelt.

1) Wenn Dionysius 2, 76 den magister pagi Numas dittaxoTtov -Kai ap)(^ovTa

Tfj5 [oia; (Jioipas nennt, dem besonders die Sorge für den Ackerbau durch
Ermahnung und Bestrafung obgelegen habe, und 4, 15 von den Pagi des Ser-
"vius sagt: ap^ovxe; hk v.a\ toutouv ^acxv , ol; iztfJieXäc i^b^ezo tol t£ övofxaxa

Twv "^empfiä^ etSevat töjv O'jvteXoövtcuv sie, xov cxütov ttcxyov, xal xa? -/.XTjoet; dv

ai; 6 ßto; aüxcöv fjV v.al ÖTiöxe ypeia -(i^oizo izX xa OTtXa xo'j; ywpixa; -xocXeiv

IQ ypYjfj.dxojv etocpopd; xax' avSpa IvXi'fei-i, ouxoi xd xe Gcojjtaxa a'jvfJYOv xotl xd.

ypTipiaxa eiosTipaxxov, so hat er wohl insofern übertrieben, als die Magistri, die

keine Beamten waren, sicher weder Ordnungsstrafen verhängten noch andere Amts-
geschäfte verrichteten; aber eine Hülfsthätigkeit bei diesen haben sie gewiss
geübt.

2) Siculus riaccus p. 146: vicinales viae . . „muniuntur per pagos, id

est per magistrog pagorum, qui operas a possessoribus ad eas tuendas exigere so-

liti sunt. Vgl. das. p. 348, 22.

3) Siculus Flaccus p. 165: quotiens militi praetereunti allive cui coml-
tatus aniiona publica praestanda est, si ligna uut stramenta deportandu, quaeren-
dum, quae civitates quibus pagis (= in welchen Bezirken) huiusmodi munera
praebere solltae sint.

4) Das thut Dionysius 2, 76, indem er den Numa ,die ganze Flur in
die sogenannten pagi- eintheilen lässt, um den Ackerbau zu heben (nach ihm
Plutarch Num. 16).

5) Dass der pagus einstmals selbst ein in einer Hand vereinigter Grund-
besitz gewesen sei, widerstreitet allen Spuren.

6) Dies zeigt die Notiz über die septtm pagi S. 116 A. 7.

7) So viele nennt die Alimentartafel , von einigen zweifelhaften Namen
abgesehen, und viele werden nicht fehlen. Von den übrigen Territorien gilt

das Gleiche nicht.
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Flur- und Stadtbezirk sind der Organisation nach dem Coile-

gium vergleichbar. Die Versammlung der Genossen ist fähig

durch Majorität Beschluss zu fassen i). Der schon erwähnte zu-

nächst für die Sacra bestimmte, aber überhaupt die Geschäfte

leitende Vorstand wird von dieser Versammlung jährlich er-

wählt 2). Ebenso kann dieselbe anderweitige Beschlüsse fassen

und zum Beispiel Schutzpatrone ernennen 3). Der Bezirk ist

fähig Eigenthum zu haben*) und vermögensrechtlich zu ver-

fügen^). Auch die Umlage der Lasten und Kosten auf die Ge-

nossen und die Befugniss Ordnungsstrafen aufzulegen kommt

dem Flurbezirk wie jedem Collegium zu^). Aber politische

Rechte irgend welcher Art kommen diesem Theilbezirk nicht zu.

Dass ausser den regulirten Flurbezirken, wie sie die über

die Katastrirung vorliegenden Urkunden übereinstimmend dar- ,

stellen, auch pagi vorkommen, welche mit jenen Flurbezirken

nichts weiter gemein haben, als dass sie ebenfalls aus irgend

welchem Grunde innerhalb des Territoriums einer Gemeinde

abgegrenzt sind, wird es genügen zu erwähnen').

Vicus , die Baute bezeichnet sowohl innerhalb des Stadt- ^'c»S'

wie innerhalb des Flurbezirks eine irgendwie abgegrenzte

1) Pagi sententia und pagi decretum, also nach Analogie der Collegien,

ist nicht selten (C. I. L. IX p. 788) ;
pagi scitus nach Analogie der Gemeinde

in den campanischen Pagi C. I. L. X, 3772. 3783 und C. V, 4148.

2,) S. 117 A. 3. Festus p. 371: magistri pagi quotannis fiunt. Die-

selben führen auch und schon am Ende der Republik den Aedilennamen
[2, 470].

3) Dies ist bezeugt von den städtischen montes und pagi (Cicero de domo
28 , 74); andere Beispiele C. IX p. 788. Auch der conoentus von Capua
(Cicero pro Sest. 4, 9) kann nichts sein als die Gesammtheit der campanischen
pagani (vgl. Hermes 7, 319).

4) Inschrift von Benevent C. IX, 1618 : (Vater und Sohn) paganis com-
munib(us) pagi Lucul .... porticum cum apparatorio et compitum a solo pecun(^id)

sua fecerunt. Andere Beispiele herzusetzen ist nicht nöthig.

5) C. VI, 3823 : quei haec loca ab paago Mcntano [redempta habelit];

Inschrift von Corfinium (C. IX, 3173) : senalique consultum fecitque (?) utei pe-

quniam populo pageis retrib(uerent?^.

6) Beschluss des vicus Furfensis vom J. 696 C. IX, 3513: sei quei heic

sacrum surupuerit aedilis multatio esto ; idque veicus Furftns(is) mai(or) pars ....

sei apsolvere volent sive condemnare, liceto, wo der römische Multprozess mit
Provocation zu Grunde liegt. Aehnlich erscheinen die Multen und selbst der

ßecuperatorenprozess in der Ordnung des conlegium aquae (S. 115 A. 4).

7) Unter den italischen pagi, die nicht die des Katasters gewesen sein

können , ist der merkwürdigste der pompejanische pagus Augustus felix subur-
banus ; aber was er war , ob die bei der Gründung der sullanischen Colonie

den tolerirten Altbürgern als Wohnplatz angewiesene Ortschaft oder was sonst,

ist nicht ausgemacht.
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Häusergruppe, dort die Gasse, hier das Dorf oder, genauer gesagt,

den Markt'). Damit ist weiter gegeben, dass der Stadtbezirk

immer in viel zerfällt, der Flurbezirk häufig einen vicus hat
2),

aber auch ohne einen solchen so wie mit mehreren vici'^)

vorkommt. Darum ist der Stadtbezirk insofern entbehrlich,

als der vicus selbst einer ist; wogegen in der Flur der Pagus

sich neben dem Vicus behauptet, dem er vorgeht, wo er mit

ihm zusammengenannt wird*). Die Zweckbestimmung und die

Organisation hat der Vicus mit dem Pagus gemein; in erster

Reihe vereinigen die Strassen- wie die Dorfgenossen sich zu

gemeinschaftlicher GottesVerehrung und sind die magistri vici

bestimmt diese zu versehen ^) ; an diese schliesst sich weiter

diejenige administrative Thätigkeit, welche durch das Zu-

sammenwohnen mehr noch als durch die blosse Flurgemein-

schaft gefordert wird. Die politische Organisation fehlt dem
vicus wie dem mons und dem pagus; doch kann, da der an

diesen haftende Begriff des Gemeindetheils bei dem vicus weg-

fällt und der ländliche vicus sich äusserlich der Stadt nähert,

der letztere sich der politischen Ordnung nähern ^) , auch

zum Stadtrecht gelangen. Insofern wird auf denselben im Ab-

schnitt vom Municipalwesen zurückzukommen sein.

1) Festus p. 371 definirt den vicus dahin , dass ihi nundinae aguntur
negotii gerendi causa. Inschrift aus Numidien C. VIII, 8280 : Antonio L. f. Sa-
tumina vicu et nundina V kal. et V idus sui culusque mensis constituit und was
dort weiter angeführt ist, sowie das Senatusconsult C X, 1401. Die ständigen

Märkte, in älterer Zeit zweimal im Monat, seit dem Aufkommen der sieben-

tägigen Woche an einem Wochentag (C. III, 4121) gehalten, gehen durch das

ganze Reich.

2) Inschrift von Furfo (C IX, 3521) : (vier) mag{istri) pagi de t;(/c()

s(ententia^ f(aciendum) c(urarunt^.

3) Alimentartafel von Veleia 1, 42 ff. : colonias (= Bauerstellen) II in

Veleiate pag. Bagienno vico Juanelio ... et coloniam pago s(upra) s(cripto) vico

Nitelio. Ebenso werden im pagus Albensis von Veleia drei vici genannt, Blon-
delia 1, 75 (vgl. 4, 23); Lubelius 6, 50; Secenia 1, 67 (vgl. 4, 23).

4) Dies geschieht durchaus in der Alimentartafel von Veleia, die den
pagus regelmässig, den vicus verhältnissmässig selten und immer an zweiter

Stelle nennt. C V, 7923: ex pago Licirro, vico Navelis. C. VI, 3297 (vgl. C. III

p. 507) : ex Pan(nonia) sup(eriore) natus ad Aquas Balizas pago lovista vic(o)

Coc . . natibus. Vgl. Tacitus Germ. 12 : qui iura per pagos vicosque reddant.

5) Der Beschluss des vicus Furfensis C. IX, 3513 legt dem Aedilis des-

selben die Verwaltung des Götterguts in dem Umfang in die Hand, wie die

römischen Censoren das römische Göttergut verwalteten.

6) Die Annäherung an den Stadtbegriflf , welche den vicus vom pagus
Unterscheidet , tritt theils in zahlreichen hybriden Bildungen hervor, zum Bei-

spiel den africanischen papi mit Decurionen (C. VIII p. 1100), theils besonders
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Die politische Gemeinde ist wahrscheinlich überall älter als Stadt und

Staat.

der städtische Mauerring. Von dieser ältesten Ordnung des

Gemeinwesens, bei der dem Gebiet der rechtliche Mittelpunkt

fehlt und der oder die factischen Mittelpunkte der Ansiedelung

als viel aufzufassen sind, zeigen sich wohl die Spuren bei den

Italikern wie bei den Hellenen, den Kelten'), den Germanen;

aber die römische Ueberlieferung weiss davon nichts, nicht einmal

die in den staatlichen Institutionen niedergelegte : sie beginnt ah

urhe condita^] zu Hause wie bei den Nachbarn. Wenn die

Sabiner^) und ihre Stammverwandten, die Samniten^j^ Marser,

Paeligner^) nach den römischen Berichterstattern in oflFenen Dörfern

{vicatim) wohnten, so haben sie wohl nicht so sehr einen recht-

lichen als einen thatsächlichen Unterschied hervorheben wollen,

da eben dieselben Traditionen neben diesen Dörfern auch Städte

ansetzen, zum Beispiel Cures und Beate bei den Sabinern, und

die letzteren keineswegs fassen als jünger und durch Synoekismus

deutlich darin, dass in der langen Reihe von Benennungen der mit Jurisdiction

versehenen Orte, wie sie das rubrische Gesetz und andere Documente aufführen,

der vicus steht und der pagus fehlt.

1) Hier hat sie sich rechtlich in der Gemeindeverfassung noch der

römischen Zeit behauptet , obwohl factisch die damalige keltische civitas

ebenso sehr einen städtischen Mittelpunkt hat wie die italisch-hellenische

Stadtgemeinde.

2) Vor der Stadtgründung freilich wohnen die Aboriginer im toi; ö'psotv

aveu TEtyöJv -/«»[atjoöv v.otl orogaoe; (Dionys. 1, 9), nach folgerichtiger Speculation.

3) Cato bei Dionys. 2, 49 lässt die Sabiner ausgehen von der v.a)[X7] Testruna
bei Amiternum, dann die Hauptstadt der Aboriginer Gutilia (vgl. C. IX p. 437)
einnehmen , von wo aus sie viele nicht ummauerte 'Städte' gründen. Plutarch

Rom. 16. Liv. 2, 62, 4: vicis quibus frequenter habitabatur. — Die anscheinend
analogen Angaben Strabons (über die Sabiner 5, 3 , 1 p. 228 ; die Samniten
Ö, 4, 11 p. 249 und ihre Vorwohner, die Opiker 5, 4, 12 p. 250; die Vestiner,

Marser, Paeligner, Marruciner, Frentaner 5, 4, 2 p. 241) sind für diese Unter-
suchung unbrauchbar; es zeigt sich überall (am deutlichsten p. 249 : xctt y*P
TOI vuvi "/.ä)fi.ai Y^YO^^oioiv oci zoXst;. eviai o' iy-XeXoiTraai TeXsco; Boiavo^, Afospvia,

riavva, TeXeofa . . . xal öEXXrxi towjtou, cjv oOSsfAiav a;iov ^y^'^'^^^'" ttoXiv, vgl.

auch 4, 1, 11 p. 186), dass er nicht den rechtlichen Begriff der Stadt im
Sinne hat und für ihn jede unansehnliche Ortschaft eine x(u[Arj ist.

4) Livius 9, 13, 7: Samnites ea tempesfate in montibus vicatim habi-

tantes. Appian. Samn. 4 lässt die Römer 81 xöjjxai der Samniten und der Dau-
nier einnehmen.

5) Die defecte Stelle des Festus v. vicus p. 371 .... accipiuntur ex

agris qui ibi villas non habent , ut Marsi aut Paeiigni scheint, wenn der Text
richtig ist, einen Gegensatz zu machen zwischen den auf ihren Höfen lebenden
grösseren Besitzern und den Dorfeingesessenen. Auch Silius 8, 506 fg. spricht

von den zahlreichen castella der Marser und ihrem Hauptort Marruvium, und
damit stimmt es, dass die Inschriften im Marserland allerdings vicatim zerstreut

auftreten (C. IX p. 349).
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entstanden. Die Rechtspflege und die Heerbildung dachten sie

sich wohl so gut an das sabinische Cures gebunden wie

an die römische Hauptstadt, aber letztere mehr als jene als

den ständigen Wohnsitz der besseren Bürgerschaft i). Für das

römische Staatswesen kann die stadtlose Politie bei Seite gelassen

werden.

Die lüini- Das Territorium der Stadt kann zahlreiche Dörfer ein-

gerdörfer. schlicsseu, da schou in dem einzelnen Flurbezirk oftmals mehrere

derselben sich finden. Aber die unverhältnissmässige Erweite-

rung des römischen Stadtgebiets hat dessen Märkten und Flecken

eine entsprechende Ausdehnung und Bedeutung gegeben. Aller-

dings sind auch die Bürgercolonie und das Bürgermunicipium

früh als selbständige Organismen anerkannt worden und es

scheidet damit ihre Flur mit den darauf befindlichen Weilern

aus dem unmittelbar städtischen Territorium aus. Aber ein be-

trächtlicher Theil des römischen Bodens, auch des adsignirten,

blieb bis auf den Bundesgenossenkrieg ausserhalb eigener com-

munaler Organisation und es haben die auf demselben sich

bildenden Ansiedelungen, die fora et concüiabula civium Roma-

riorum"^) weit mehr zu bedeuten als die der municipalen Ter-

ritorien. Insbesondere die ,Wegedörfer' [liasii vicani^], die An-

siedelungen derer, denen längs der grossen italischen Chausseen

Gemeinland zu erblichem Nutzbesitz überwiesen ward gegen die

Pflicht der Instandhaltung dieser Strassen, sind häufig ansehn-

liche Ortschaften geworden und die meisten derselben haben

später Stadtrecht erhalten.

saceiia Es hat uoch eine andere uralte Gliederung der Bürgerschaft
der Arget.

gegej^gj,^ dcrcu Erinnerung die pontificalen Aufzeichnungen über

die Ai^gei aufbewahrt haben. Das Wenige , was wir darüber

wissen, soll hier zusammengefasst werden.

1) Es musste zum Beispiel hierauf von Einfluss sein, ob für das Priester-

tbum das Domicil in der Hauptstadt gefordert ward , "wie es später in Rom der

Fall war, oder nicht.

2) Dieselben werden erwähnt bei Gelegenheit der Aushebungen [2, 643],
der Prozesse (2, 116 A. 1), der Bekanntmachungen (vgl. den Abschnitt vom
Ediciren).

3) Unter diesem Namen kommen sie nur vor im Ackergesetz vom J. 643
Z. 11 ; aber man darf die nach den Strassen benannten fora mit Sicherheit dazu
zählen.



— 123 —
Unter den publica sacra^ die den sacra privata pro singulis

hominibus, famüiis, gentibus gegenüberstehen, werden von den

alten Rechtslehrern ausser den für das Volk insgemein [pro

populo) auch die ftlr das Volk nach seinen Theilen dargebrachten

aufgezählt mit den Worten: fro montibus pagis, cuiiis^ sacelUs

(S. ISA. 2). Nun giebt es zwei dem ältesten Cult angehörige Feste,

welche eine von der der montes pagi so wie von der der Curien

verschiedene Eintheilung der Gemeinde voraussetzen. Beide

knüpfen an den Namen der Argei an ^]. Am 1 6. und 1 7. März halten

die Priester der Gemeinde einen Umzug durch die Stadt und

bringen an den sämmtlichen also benannten durch die Stadt

zerstreuten heiligen Stätten ein Opfer dar 2). Am 14. Mai 3)

versammeln sich die Magistrate 4) und die Priester auf der Tiber-

brücke und es werden von den Vestalinnen eine bestimmte Zahl

an Händen und Füssen gefesselter Menschen, späterhin an deren

Stelle Binsenpuppen, von dieser Brücke in den Strom gestürzt,

welche Opfer ebenfalls Argei heissen^). Dass zu der Zeit, wo
diese Benennung aufkam, dazu vorzugsweise gefangene Griechen

genommen wurden, hat dem Brückenopfer und damit auch den

dabei repräsentirten Cultstätten den dafür geläufigen Namen ge-

geben 6). In den pohtificalen Aufzeichnungen heissen die letzteren

1) Liv. 1, 21, 5: (Numa) loca . . sacris faclendis, quae Argeos pontifices

vocant, dedicavit. Diese Argeorum sacraria verzeichnet mit Angabe der Lage
eines jeden und in der Folge, wie die Märzprocession sie berührt, die pouti-

flcale Urkunde, deren Auszug Varro de l. l. 5, 45— 54 aufbewahrt hat. Die
Benennung Argei hat ausser Livius Ovid und Gellius auch Varro 5, 45 ; Argea
loca Romae appellata allein Festus ep. p. 19.

2) Ovid fast. 3, 791. Da die flaminica Dialis die Procession mitmacht
(Gellius 10, 15, 30), wird das gesammte Pontiflcalcollegium mit den zugehörigen

Flamines sie abgehalten haben.

3) Dieses Datum hat Ovid fast. 5, 621 ; Plutarch q. R. 32: toü Mato'J

[i.Yjv6; Tcepl T-f]v TravosXrjVOv; Dionys. 1, 38: iv (jltjvI Maitp Tai; xaXr»'j[i.evaic etSotc

4) Die oxpotTYjYoi nennt Dionysios 1, 38.

5) Varro 7, 44. Dionys. 1, 38. Festus ep. p. 15 v, Argeos. Ovid fast.

5, 621 fg. Plutarch q. R. 32.

6) Dass Varro (5, 45. 7, 44) und die Alten insgemein (denn die arcaea
— von arcere! — bei Festus p. 344 kommen nicht in Betracht) Argeus auf

'ApYEio; zurückführen, beweist an sich so wenig wie die daran geknüpfte Fa-
bulirung ; aber abzulehnen ist diese Etymologie desswegen nicht, weil die Bil-

dung -eus unlateinisch ist und deutlich auf ein Lehnwort hinweist. Auch
macht dieselbe historisch keine besondere Schwierigkeit. ''Apy^ioi', schreibt

mir Wilamowitz, 'von "ApYOS die Hochebene, bedeutet bei Homer, wie schon

'Aristarch richtig erkannt hat, die Peloponnesier ; da nun der Zug gegen Troia

'der 'ApYGiT] 'EXevT] wegen unternommen und der König von Argos, d. h. dem
'Peloponnes (denn die Stadt Argos gehört Diomedes) Heerkönig ist , so kann
'Homer nebst den ihm folgenden Dichtern dieses Heer Argeier nennen. In
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sacella oder sacraria^), und da sie in dem Umzug als Stadttheile

auftreten, auch bei jenem Brückensturz, welcher gewiss be-

stimmt war der Stadt und den Bürgern gegen die Gefahren des

Tiberstroms den göttlichen Schutz zu erwirken, offenbar jedes

der Opfer einen Stadttheil und also alle zusammen die Gemeinde
vertreten, so werden die publica sacra pro sacellis auf diejenige

Gliederung zu beziehen sein, deren Erinnerung die Argeercaeri-

monien bewahrt haben 2],

Die Eintheilung umfasst das Stadtgebiet mit Ausschluss von

Capitol und Aventin, also denselben Kreis, den die vier serviani-

schen Tribus ausfüllen ^j, diejenigen Stadtquartiere, die der

'der Tliebais kämpfen sogar die Argeier, d. h. Leute aus Argos , Sikyon, Ar-
'kadien, gegen die Nordgriechen. Dass der Name des ganzen Landes an dem
'"Apfo; 7.0TX0V, der Inachosebene, und der Stadt derselben, die ebedem Larisa

'biess , baften blieb , ist der Erfolg eines nicht völlig zu übersehenden bald

'nach dem Beginn der Olympiadenrechnung abgeschlossenen historischen Pro-
'zesses; seitdem sind ^ Ap^eloi nur die Angehörigen des Staates Argos. Ein
'Name für das Hellenenvolk ist das Wort nie gewesen, höchstens im An-
'schluss an Homer von Dichtern , zum Beispiel von Ennius im Medea-
'prolog, so verwendet worden.' Wenn man erwägt, dass für diesen Fall die

Specialnamen der wohlbekannten und mit den Latinern in mehr oder minder
festen Verkehrsverhältnissen stehenden Nachbarstaaten nicht gebraucht werden
konnten, sondern eine a potior« gewählte und einigermassen generelle Bezeichnung
der diesem Menschenraub von der latinischen Küste aus ausgesetzten griechischen

Schiffer gefordert wird , so eignen die Argeier sich dazu recht wohl. Der
Name kann bedeutend jünger sein als das Fest selbst, in dessen Menschenopfer
übrigens auch griechisch abgefasste Orakelsprüche hineinspielen (Varro bei

Lactantius inst. 1, 21, 6; Handb. 6, 193), und schliesst nicht aus, dass anfangs

Verbrecher oder Sclaven geopfert worden sind. Dass in einer gewissen Periode

vorzugsweise griechische Kriegsgefangene dazu genommen wurden , ist voll-

kommen begreiflich ; mit den benachbarten Etruskern stand Latium der Regel
nach in friedlichem Handelsverkehr , während der Seeraub permanent war und
vorzugsweise die griechischen Schiffer treffen musste.

1) Varro sagt bald sacellum (5, 48: Argeorum sacellum seitum) . bald
sacrarium (5, 45 : Aryecrum sacraria; 5, 48: primae regionis quartum sacrariwn)
und wo das pontiflcale diese Cultstätten im Nominativ aufzählende Verzeichniss

nicht mons oder collis beisetzt, braucht es das Neutrum (5, 64: Cermalense
— Veliense ; 5, 47 ist das handschriftliche Ceriolenses vielleicht nicht in Ceri-

olensis, sondern mit 0. Müller in Ceroliense zu corrigiren). — Die sacella, quae
post restitutam tribuniciam potestatem nemo attigit, quae maiores in urbe partim
periculi perfugia esse voluerunt (Cicero de l. agr. 2, 14, 35), können die de
Argeer sein; die Beziehung auf die Legislation vom J. 305 d. St. weiss ich

nicht zu erklären, üebrigens kommt das Wort auch von anderen Cultstätten

vor, zum Beispiel nennt Cicero de har. resp. 15, 32 Dianae sacellum in Cäeli-

culo (?), wo sacrißcia gentilicia stattfanden, Festus ep. p. 147 ein sacellum

Minucii.

2) Diese Auffassung habe ich schon 1843 in der Schrift de coUegiis p. 14
ausgesprochen. Die verwegenen Jugendhypothesen in meinen Tribus S. 15 ff.

211 ff. finden vielleicht als solche Verzeihung; sie zu wiederholen würde un-
verzeihlich sein.

3) Varro erörtert sie in dem fünften Buch seiner Alterthümer, das de
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Bürgerscliaft zum Bewohnen und Besitzen zugewiesen waren.

Doch bi'aucht darum diese Ordnung nicht erst mit oder nach den

vier servianischen Stadttribus entstanden zu sein; sind doch jene

vier Tribus selber vielleicht nichts als die drei romulischen ver-

mehrt durch das Territorium der Stadt auf dem Quirinal. —
Die Zahl der Theile wird angegeben auf siebenundzwanzig').

Da die römische Gemeinde hervorgegangen ist aus drei später-

hin verschmolzenen , so scheinen auf die Zehncuriengemeinde

neun derartige sacella zu kommen. Wenn es nicht bloss auf

Versehen beruht, dass bei dem Brtlckensturz neben der Zahl

27 auch die Zahl 30 genannt wird ^j , so mögen daneben

noch die Urgemeinden als solche bei dem Opfer vertreten ge-

wesen sein.

Wenn den eigentlich politischen Curien eine sacrale Thätig-

keit nur insoweit zukommt, als für die älteste Epoche alles pri-

vocabulis locorum handelt, und führt sie 5, 45 ein mit den Worten : reliqua

uriis loca (d. h. mit Ausschluss von Capitol und Aventin) olim cUscreta cum
Argecrum sacraria in Septem et viginti partes urbis (urbi die Hdsehr.) sunt dis-

posita . . . ., e quis prima scripta est regio Suburana, secunda Esquiiina, tertia

Collina, quarta Paiatina.

1) Diese Zahl giebt Varro a. a. 0. in der Handschrift ausgeschrieben;

und an der zweiten Stelle 7, 44 : argei fiunt e scirpeis simulacra homlnum
XXVII. wo dieselbe Ziffern setzt, ist diese Lesung wenigstens ebenso gut
möglich wie XXIIII (vgl. die Anm. in der zweiten Spengelschen Ausgabe
und Handbuch 6, 191 A. 3). Damit ist die früher auch von mir gebilligte

Aenderung der Zahl an der ersten Stelle in XXIIII definitiv beseitigt. Aller-

dings erwecken die Auszüge Varros aus dem Pontiflcalverzeichniss den An-
schein, als habe dies in jeder der vier späteren Tribus sechs solche Kapellen
gezählt. Aber iiichts nöthigt zu der Annahme , dass bei der Einrichtung
dieser vier Tribus, die sicher später fällt als die der Argeersacra, jeder gleich

viele sacella zugeschieden wurden ; und auch die Aufzählung Varros im Einzelnen
macht nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr richtet er, anknüpfend an
den Ausgang vom Septimontium, sein Augenmerk auf die nach Capitol und Aventin
noch übrigen fünf Berge, wie Jordan Top. 2, 238 treflend bemerkt, und zieht aus

der Urkunde hauptsächlich die montes und coUes aus. Beispielsweise sagt er von
der Collina: tertiae regionis collis quinque ab deorum fanis appellati, e quis nobiles

duo, nämlich Viminalis und Quirinalis ; der letztere Namen habe die der an-
stossenden Districte verschlungen : dictos enim colles plures apparet ex Argeorum
sacrificiis, von denen er den dritten, vierten, fünften und sechsten [collis Qui-
rinalis, Salutaris, Mucialis, Latiaris') anführt. Dies schliesst nicht aus, dass es

mehr als sechs sacella in dieser Region gegeben hat.

2) Dionys. 1, 38: eiowXa pLopcpau a^&piurrojv d'^-a'^ixi^a TOtav.ovTa xov

äp'.&[j.6v. Warum Ovid (fast. 5, 627: falcifero libata seni duo corpora gentis

mittite
,

quae Tuscis excipiantur aquis} von zwei Personen spricht, weiss ich

nicht. Merkels [fast. p. CIV) Vorschlag zu schreiben quot corpora gentes ist

\inannelimbar; denkbar wäre quot corpora gentis, d. h. tot corpora, quot corpora

sunt gentis liomanae.
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vate wie Öffentliche Handeln zugleich sacraler Natur ist, so ge-

hen die beiden anderen ältesten Gliederungen von sacraler Zweck-

bestimmung aus. Diejenige nach montes und pagi, die gleich-

artige, aber nicht gemeinschaftliche Feste feiern, ist wohl ftlr

Stadt und Flur als nachbarschaftlicher Cult gedacht ; der sacralen

Gliederung der Stadt gehören die sacella.



Die patricisch-plebejische Gemeinde.

Der Uebersans von der Höriskeit zur Plebität, von der patri- ratricisch-
^ ^ ^

J .

'^
. plebejische

cischen zur patricisch-plebejischen Bürgerschaft ist, wie wir Bürger-

sahen (S. 76), geschichtlich betrachtet fliessender Natur, da der

Rechtsschutz des vom Bürgerrecht ausgeschlossenen Gemeinde-

angehörigen und das ungleiche Bürgerrecht thatsächlich in ein-

ander übergehen. Aber vom staatsrechtlichen Standpunkt aus

ist der Gegensatz vielmehr ein theoretisch scharfer, geknüpft an

den Begriff der souveränen Gemeinde und an den durch die

•Btirgerschaftsversammlung gegebenen Ausdruck ihres souveränen

Willens. Wer, sei es auch in noch so ungleicher Weise, an dieser

Bürgerversammlung Antheil hat, ist Bürger; und somit ist die

patricische Gemeinde zur patricisch-plebejischen geworden in

dem Moment, in welchem die Hörigen zum Stimmrecht in den

oder vielmehr in irgend welchen Comitien zugelassen worden sind.

Von den beiden hiefür seit jeher neben einander bestehenden

Formen, den Curien und den Centurien, haben die Hörigen in den

letzteren früher als in den ersteren Stimmrecht erhalten (S. 92)

;

aber auch in die Centurien sind sie erst gelangt, wie später

zu zeigen sein wird, nachdem der Rechtsschutz der Hörigen be-

reits eine lange Reihe von Entwickelungsstadien durchlaufen, ins-

besondere das private Bodeneigenthum sich voll entwickelt hatte

und auch den Nichtpatriciern zugänglich geworden war. Immer

aber wird bei der Darstellung der patricisch-plebejischen Ge-

meinde, eben wie bei derjenigen der patricischen , von dem

Dasein einer ältesten Bürgerschaft auszugehen sein; wie dort

die romulische, muss hier diejenige Bürgerschaft vorausgesetzt

werden, welche, um in der Sprache der Annalen zu reden,

vom König Servius Tullius in die Centurien eingestellt ward.
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Auf die Frage, wie dieses geschah, wird vom Standpunkt des

Staatsrechts aus nur geantwortet werden können, dass der pri-

märe Rechtsgrund des Bürgerrechts, wie des Bodeneigenthums,

die Verleihung durch die dazu berechtigten Gewalten ist, für die

romulische Zeit der als frei constituirend gedachte Wille des

Königs, für die servianische das Gesetz, das heisst der zusammen-

wirkende Wille des Königs und der souveränen Comitien i). Unter

Voraussetzung der constituirten patricisch- plebejischen Bürger-

schaft sollen hier die Rechtsursachen erörtert werden, welche in

ihr für Zugang und Abgang massgebend gewesen sind. In beider

Hinsicht schliesst die patricisch-plebejische Ordnung theils den

Regeln des Patriciats, theils denen der Hörigkeit sich an, über-

wiegend aber den letzteren; wie denn auch der populus der

historischen Zeit von den römischen Juristen definirt wird als

die plebs mit Hinzurechnung der Patricier^), welche letztere

ihnen die erbliche Adelschaft sind, und mit um so besserem

Recht, als der Patriciat dieser Epoche schlechthin geschlossen ist.

Dass für die spätere Gemeinde mehr die Normen der Hörigkeit

als die des alten Bürgerrechts zu Grunde gelegt sind, zeigt sich

namentlich darin, dass die nicht auf die Geburt begründete Er-

werbung des neuen Bürgerrechts nicht, wie die des älteren,

Verleihung von Seiten der Gemeinde fordert, sondern häufig

entsteht ohne Aufnahmebeschluss für den einzelnen Fall. Die

seltsame Indifferenz der römischen Gemeinde der historischen

Zeit gegen ihr Bürgerrecht, welche insbesondere in dem Liber-

tineninstitut die schwersten Uebelstände herbeigeführt hat, er-

klärt sich nur daraus, dass das neuere Bürgerrecht ursprünglich

nichts war als staatlich geschützte Freiheit und lange nachdem

es rechtlich zum Bürgerrecht geworden war, den Altbürgern

galt als nicht voll.

verhäitniss Innerhalb der patricisch-plebejischen Bürgerschaft bestand

Patricier der PatHciat fort. Die Rechtskreise der Herren und der Hörisen
imd der ^
riebejer. —

1) Selbstverständlich ist hier nur die Rede von der Auffassung dieser Ver-
hältnisse bei den römischen Juristen. Wie das ursprüngliche Bürgerrecht und
sein Gegenspiel , die Hörigkeit, und wie aus beiden zusammen das spätere

Bürgerrecht erwachsen ist, liegt ausserhalb des Staatsrechts unserer Altmeister,

welche die wirklichen Urzustände so ignoriren, wie es ihren heutigen Nachfahren
zu wünschen wäre.

2) Festus p. 330 v. scüum populi: plebs est [populus universus^ praeter

patricios; ähnlich p. 233 v. populi commune und die S. 4 A. 2. S. 13 A. 3
angeführten Stellen.
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blieben unter principiell veränderter Stellung beider im Uebrigen

dieselben und schlössen nach wie vor einander aus: Bürger ist

der Patricier wie der Plebejer, aber er ist nur entweder jenes

oder dieses, und so wenig wie zwei Bürgerschaften kann man
zugleich dem einen und dem andern Kreise angehören. Also

wird die Incompatibilität des Bürgerrechts (S. 47) auf diese Kreise

gleichfalls angewandt: die Erwerbung des Patriciats zerstört die

Plebität und umgekehrt.

Die Erwerbung des späteren Bürgerrechts ist dem ent- Ent-

sprechend Erwerbung entweder des Patriciats oder der Plebität. gründe des

Ueber die Erwerbung des Patriciats ist in dem betreffenden Ab- Bürger-

schnitt auch mit Bücksicht auf die patricisch-plebejische Epoche

gesprochen worden. Ueber die Entstehungsgründe der Plebität,

welche, wie gesagt, im Allgemeinen mit denen der Hörigkeit

zusammenfallen , soll hier, in der Hauptsache recapitulirend, ge-

handelt werden. Es sind dies die Geburt; die Adoption; die

Freilassung des Sclaven; die Freilassung des Freien an Sclaven-

statt oder die Emancipation; die Uebersiedelung; die personale

Verleihung entweder durch Gurienbeschluss im Wege der Adro-

gation oder durch die patricisch-plebejischen Comitien ; das Post-

liminium; endlich der Uebertritt vom Patriciat zur Plebs. Hierin

sind einbegriffen sowohl die Fälle des Uebergangs von dem Pa-

triciat zur Plebität: Emancipation, Adrogation und Uebertritt, wie

auch der ohne Aenderung des Standes sich vollziehende Haus-

wechsel bei der Adoption eines plebejischen Kindes durch einen

Plebejer und bei der Emancipation eines Plebejers. — Selbst-

verständlich gilt die Erwerbung des Bürgerrechts immer zugleich

für die nach derselben geborenen Descendenten i)

.

Nach dem Gesetz der Incompatibilität zerstört die Erwerbung Milderung

des römischen Bürgerrechts das früher vorhandene der mit Bom Nachtheiie

in Vertrag stehenden Stadt mit allen seinen Consequenzen. Der Burger-

Bürger also einer latinischen Gemeinde verliert in diesem Fall Verleihung.

nach der rechtlichen Consequenz in seiner früheren Heimath

1) Die Gewährung des Bürgerrechts erstreckt auf die nach derselben gebo-
renen Kinier sich immer (Gai. 1, 93), auf die vor derselben geborenen nur dann,
wenn diese ausdrücklich einbegriffen sind, was bei der Verleihung des Bürger-
rechts an Veteranen bis in die Mitte des 2. Jahrb., später aber nicht mehr ge-
schieht (Epft. epigr. IV p. 510). Die Interpretation des Kaisers Gaius, dass

unter den (liberi) posteri(que) der älteren Formel nur die Kinder ersten Grades
zu verstehen seien (Sueton Gai. 38), ist sinnwidrig.

Köm. Alterth. III. 9
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nicht bloss die politischen Rechte, sondern auch seine hausherr-

lichen ^) so wie seine vervN^andtschaftlichen und patronatischen^),

namentlich also sein bisheriges Intestaterbrecht. Indess ist die

Gesetzgebung bemtlht gewesen die unbilligen Gonsequenzen dieses

Princips zu beseitigen oder doch zu mildern. Wenn Frauen von

Velia und Neapel des römischen Gottesdienstes wegen die Ver-

tauschung ihres bisherigen mit römischem Personalrecht zugemuthet

wird, so wird in dem Gesetz die Clausel des vorbehaltenen Erb-

rechts nicht gefehlt haben. Bei dem Uebertritt der Latiner in den

römischen Btirgerverband wird wenigstens in späterer Zeit das

hausherrliche 3) und das patronatische 4) Recht vorbehalten, und

I auch das frühere Intestaterbrecht behielten sie wenigstens in der

Kaiserzeit, obwohl in der Behandlung der Erbschaftssteuer längere

Zeit die Spuren davon blieben, dass sie streng genommen Intestat-

erbrecht nicht hatten^).

Geburt. 1 . Hinsichtlich der Geburt bleibt es bei der Regel der Hörig-

keit (S. 55) : die Plebität ist dem Kinde erworben bei dem in der

Ehe geborenen, wenn der Vater zur Zeit der Zeugung, bei dem

ausser der Ehe geborenen, wenn die Mutter zur Zeit der Geburt

der Plebs angehört hat^).

1) Dies gilt nur für Latiner, da die hausherrliche Gewalt römisch-

latinisches Sonderrecht ist, und ist hier für den wichtigsten Fall , die Erwer-

bung des römischen Bürgerrechts per honorem, durch allgemeine Bestimmung
beseitigt (A. 3). Für die übrigen wird auch da, wo die Erwerbung sich auf die

Descendenten erstreckt , die bisherige latinische Gewalt gelöst und kann nur

durch Privilegium als römische wieder aufleben.

2) Nach Gaius 3, 56 können liberti Latini hojninis bona nicht manumis-
sionis iure ad patronos perUnere. Das Commercium z'Jvischen Römern und Latinern

gestattet wohl gegenseitige Einsetzung im Testament ; aber das Gesetz jeder Stadt

über Intestaterbfolge beruft nur Bürger dieser Stadt.

3) Gaius 3, 95 : alia causa est eorum qui Latü iure cum liberis suis ad

civitatem Romanam perveniunt; nam komm in potestate fiunt liberi. Dass dies

in jedem einzelnen Stadtrecht besonders angeordnet ward, zeigt das c. 22 des-

jenigen von Salpensa ut qui civitatem Romanam consequantur, maneant in eorun-

dem m{ancipi)o m{anu^ potestate.

4) Stadtrecht von Salpensa c. 23 ut qui civitatem Romanam consequentur

iura libertorum retineant. Auch dies Kapitel wird in jedem latinischen Stadt-

recht gestanden haben.

5) Nach Plinius paneg. 37 wurden novi {cives^ , seu per Latium in ci-

vitatem seu beneflcio principali venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent,

zwar nicht von der Intestaterbschaft der Blutsverwandten ausgeschlossen, wie

es eigentlich die rechtliche Consequenz forderte, aber doch ausgeschlossen von

der den nächsten Angehörigen zukommenden Befreiung von der Erbschafts-

steuer. Erst Nerva und Traianus gewährten diese theils für Ascendenten und

Descendenten und ferner für Geschwister, theils für alle per honorem zum
Bürgerrecht gelangten Personen.

6) ülpian 5, 8: conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur,
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2. Das relativ junge Institut der Adoption (S. 36) ist wohl Adoption.

von Haus aus ohne Unterschied bei Patriciern wie bei Plebejern

zur Anwendung gekommen. Entstehungsgrund der Plebität ist

sie nur, wenn der Adoptandus entweder Patricier ist oder La-

tiner; denn auch das latinische Kind kann auf diesem Wege

zum römischen Bürgerrecht gelangen (S. 38 A. 1). Das nicht

latinische ist durch die Vindicationsform ausgeschlossen.

3. Hinsichtlich der Manumission aus der Sclaverei durch Manu-
. , im mission.

Pnvatact, welcher bei der veränderten Natur des Testaments

jetzt auch die letztwilHge Freilassung beigezählt werden muss,

bleibt es bei den Regeln der Hörigkeit (S. 58): obwohl die ge-

schützte Freiheit jetzt zur Civität geworden ist, behält der Eigen-

thümer dennoch das Recht jeden seiner Sclaven durch eine le-

diglich von seinem Willen abhängige Procedur zum Mitglied der

Bürgerschaft zu machen i).

4. Auch für die Manumission des an Sclavenstatt gehaltenen Emancipa-

Freien oder die Emancipation kann auf die bei der Hörigkeit ge-

gebene Erörterung (S. 59) verwiesen werden. Plebität giebt sie

nur dann, wenn der Entlassene bisher patricisches oder latini-

sches Recht 2) gehabt hat. Wie nach der älteren Ordnung der

Patricier durch Emancipation zum Hörigen, wird er jetzt durch •

dieselbe zum Plebejer.

5. Wenn die latinische Freizügigkeit in früherer Zeit dem Ueber-

Latiner, der sein Domicil nach Rom verlegte, die geschützte Frei-

heit verlieh, so wurde diese jetzt zum Bürgerrecht. Es wird

über dieses auch politisch eminent wichtige Privilegium der La-

tiner, dessen Aufhebung durch das licinisch-mucische Gesetz im

non interveniente conubio matris condicioni accedunt excepto quod (eum qui die

Hdschr.) ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia
(so Gaius 1, 78; mensia die Hdschr.) ex alterutro peregrino natura deterioris

parentis condicionem sequi iubet. Gai. 1, 75 fg. Dig. 1, 5, 24. Die specielleu

Modiflcationen der allgemeinen Regel zu verfolgen ist Aufgabe des Privatrechts.

.

1) In diesem Satz, schroff und man möchte sagen höhnisch, wie er auf-

tritt, darf man den Sinn erkennen, in welchem der römische Patriciat den Ple-
bejer als Bürger gelten Hess; ihm blieb er Client und die Reinhaltung dieser

Bürgerschaft lag keineswegs in seinem Interesse. Die Ausnahmen von diesem
Princip , der Ausschluss der in der Sclaverei criminell oder analog Bestraften

vom Bürgerrecht (S. 141), gehören erst der Kaiserzeit an. Von der Zurück-
setzung der Freigelassenen in den einzelnen bürgerlichen Rechten ist in dem
betreffenden Abschnitte gehandelt; das Bürgerrecht selbst, das ihnen nach der
römischen Fassung entweder König Servius verlieh oder die ersten Consuln
(S. 59 A. 2), ist ihnen nie streitig gemacht worden.

2) Dieser Fall kommt vor bei Livius 41, 8, 10.

Latiners.
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J. 659 die nächste Ursache des Bundesgenossenkrieges war, so

wie über die sonst dem Latiner in Betreff der Gewinnung des

römischen Bürgerrechts zugestandenen generellen Privilegien ein-

gehend in dem Abschnitt von der Latinität gehandelt und na-

mentlich gezeigt werden, dass diese Einwanderung nicht etwa

bloss geschütztes Insassen-, sondern plebejisches Bürgerrecht giebt.

Adrogation. 6. Die Adrogatiou eines Plebejers durch einen Patricier oder

einen Plebejer ist erst möglich geworden, nachdem die Plebejer

auch in den Gurien Stimmrecht erhalten hatten, was vermuth-

lich später eintrat als die Erwerbung des Stimmrechts in den

Centurien (S. 79. 92). Wahrscheinlich aber war auch nachher in

Folge der engen Beziehung der Adrogation zu den Sacra und der

Nothwendigkeit der pontificalen Voruntersuchung nicht jeder Ple-

bejer fähig zu adrogiren, sondern es wurde für die Adrogation

quasigentilicische Ordnung des Plebejerhauses (S. 74) gefordert.

Die Plebität entstand durch die Adrogation nur, wenn der Adro-

gandus Patricier war^); ein Latiner hat in römischen Comitien

schwerlich adrogirt werden können 2).

Personale 7. Die Verleihung des Bürgerrechts durch den Beschluss der

souveränen patricisch-plebejischen Gemeinde ist, da der Patriciat

nicht mehr verliehen werden kann (S. 32), immer Verleihung

der Plebität. Wie der Patriciat nur Geschlechtern als solchen,

kann die Plebität nur individuell verliehen werden. Massgebend

dafür ist die personale Verleihung des Schutzrechts durch Volks-

schluss, wie sie der testamentarischen Freilassung zu Grunde

liegt (S. 58) und bei der Dedition wenigstens vorkommen konnte

(S. 57). Ob in dem Act die Empfänger mit Namen aufge-

führt 3) oder durch andere Merkmale bezeichnet werden 4), ist

1") Dieser Art ist die Adoption des P. Clodius durch einen Fonteier

(S. 138 A. 2).

2} Die Entscheidung hängt davon ab , ob für die bei der Adrogation er-

forderliche communio comitiorum das bei der Latinität erörterte Stimmrecht des

Latiners in den Centurien und den Tribus genügt. "Wahrscheinlich ist dies zu

verneinen, da es auf die Curienversammlung nicht wohl erstreckt werden kann

und hier doch nothwendig an diese zu denken ist.

3) Singülatim : Cicero pro Balbo 8, 19. Viritim: C. I. L. II, 159.

III, 6232.

4) Dass die Verleihung des Bürgerrechts an Gemeinden nichts ist als

individuelle Schenkung mit abgekürztem Ausdruck, zeigt am klarsten die For-

mulirung des plautisch-papirischen Gesetzes bei Cicero pro Arch. 4, 7 : data est

civitas Süvani lege et Carbonis si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent ; si

tum cum lex ferebatur in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus



— 133 —
gleichgültig. — Nach der formalen Seite hin fordert die Ver-

leihung des Btirgerrechts, wie in dem Geschlechterstaat, einen

Act der souveränen Gewalt, die Zustimmung der Centuriat- oder

der Tributcomitien oder auch des Goncilium der Plebs i). Es

vergiebt aber die Bürgerschaft das Bürgerrecht auch wohl mit-

telbar, das heisst sie bevollmächtigt durch ihren Schluss gewisse

Magistrate unter gewissen Voraussetzungen zur Verleihung des-

selben. Selbstverständlich kann die Verleihung des Bürgerrechts

unter beliebigen Modalitäten erfolgen, namentlich den Empfängern

das passive Wahlrecht und selbst das active versagt und dem

entsprechend dann späterhin dieses und jenes Recht besonders

verliehen werden. Verleihung des Bürgerrechts ohne Gewährung

irgend welcher politischer Rechte ist wohl begrifflich denkbar

und hat vielleicht sogar praktisch stattgefunden 2), ist aber keine

den Römern geläufige Rechtsform; die mit dem ,Bürgerrecht ohne

Stimmrecht' betheilten Gemeinden erhalten eine der municipalen

sich nähernde Constituirung. — Der Zustimmung der Em-
pfänger bedarf es nicht, wenn das Bürgerrecht römischen Bürgern,

zum Beispiel durch Einräumung des Stimmrechts, ergänzt oder

wenn nach geschehener Dedition das Bürgerrecht verliehen wird,

da die Bürger durch den Beschluss der römischen Gemeinde

ohne weiteres gebunden werden und auch die Dedirten, selbst

wenn sie im factischen Selbstregiment verblieben sind, rechtlich

zur Verfügung der Gemeinde stehen. Im Uebrigen aber ist die

Zustimmung der Empfänger erforderlich: die als selbständig von

den Römern anerkannte Gemeinde kann, wenn ihren Bürgern der

Eintritt in den römischen Bürgerverband angetragen wird, den-

selben ablehnen. Auch von dem einzelnen Privaten muss dasselbe

gelten , da die römische Staatsverwaltung dem Bürger einer

föderirten Stadt und überhaupt dem Nichtbürger keine Befehle

apud praetorem essent professl. Die erste der beigefügten Clausein richtet sich

gegen die griechische Sitte des Ehrenbürgerrechts; die zweite soll die nominell

universale Verleihung individuell deflniren. Aehnlich wird überall verfahren sein,

wenn einer Gesammtheit die Civität gegeben ward.

1) Durch Plebiscit ist zum Beispiel den Formianem, Fundanern und
Arpinaten im J. 566 die volle Civität verliehen worden, und dies war die ge-

wöhnliche Form. Einen derartigen Beschluss der patricisch-plebejischen Tribus

erwähnt Cicero S. 134 A. 3. Dass auch die Centurien hiefür competent waren,

versteht sich von selbst.

2) Für die Rechtstellung der ehemaligen Campaner nach ihrer Zulassung

zum Census und zur Ehe (S. 141) ist eine andere Formulirung nicht

zu finden.
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ertheilen kann. Wenn der Empfänger einer mit Rom in Ver-

trag stehenden Gemeinde angehörte, so kam es in Betreff der von

dieser zu gebenden Einwilligung zunächst auf die Bestimmung des

Vertrages an. War dartlber nichts festgesetzt, so scheint die Theorie

eine solche Einwilligung zu fordern; in der Praxis hat man in

Bezug auf den Eintritt des Bürgers eines Bundesstaats in die rö-

mische Bürgerschaft davon wohl abgesehen. Wir kommen auf

diese Fragen in den Abschnitten vom Halbbürger-, latinischen,

Bundesgenossen- und Unterthanenrecht zurück. Hier sollen noch

einige besonders auszuzeichnende Fälle der Verleihung der Plebität

hervorgehoben werden.

a. Ertheilung des Bürgerrechts an Sclaven ist durch Volks-

schluss wohl niemals vollzogen worden ; man bediente sich hiefür

der privaten Form der Freilassung i).

Verleihung b. Einzelverleihune des Bürgerrechts an Nichtbüreer durch
der Civität ,^ „ , , , . . ; , o , .

durch Volksschluss schemt nicht häufig vorgekommen zu sem. Die äl-
Singularpri-
viieginra. tcstc übrigensweuig beglaubigte derartige Verleihung, welche un-

sere Annalen berichten, ist die an den Dictator von Tusculum L.

Mamiliuswegenbeschleunigter Sendung militärischer Hülfe im J. 294

d. St. 2). Erwähnung verdient ausserdem die ständige, aber immer
durch Specialgesetz vollzogene Verleihung des Bürgerrechts an

die für den griechischen Cult der Ceres aus den föderirten

Gemeinden Unteritaliens nach Rom übersiedelnden griechischen

Frauen 3),

Verleihung c. Die VerleihuUg oder Ergänzung des römischen Bürger-

civität an Tcchts für gauzc Bürgerschaften hat in republikanischer Zeit nie
Gemeinden,

gjjjjgpg stattgefunden als durch unmittelbaren Act der souveränen

Volksgemeinde. Noch der Dictator Caesar hat hieran nicht ge-

rührt^). Zu der Competenz des Principats dagegen gehört auch

die Verleihung des Bürgerrechts an ganze Gemeinden [2, 853].

1) [1, 308.] Cicero pro Balbo 9, 24: servos . . . bene de re publica me-
ritos persaepe libertate, id est civitate publice donari videbamus.

2) Liv . 3, 29. Das Geschlecht ist als römisches plebejisch. Liv. 27, 5,

7: Muttines (S. 64 A. 1) civis Romanus factus rogatione ab tribuno plebis ex

auctoritaie patrum ad plebem luta . . Wo Verleihung des Bürgerrechts sonst er-

wähnt wird, wie Liv. 26, 21, 11, wird die Erwähnung des Volksschlusses nur
weggelassen sein.

3) Cicero pro Balbo 24, 55 (daraus Val. Max. 1, 1, 1): proxime
. . . ante civitatem Veliensibus datam de senaius sententia C. Valerium Flaccum
praetorem urbanum nominatim ad populum de Calliphana Valiensc ut ea civis

Romana esset tulisse.

4) Das heweist die Verleihung der Civität an die Transpadaner durch
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d. Die mittelbare Verleihung des Bürgerrechts begegnet zu- coioniaie

«-^ <-' Verleihung

erst in der Form, dass den durch Specialgesetz mit der Grün- des Bür-
gerrechts.

düng einer Bürgercolonie beauftragten Beamten durch dasselbe

Gesetz gestattet wird eine gewisse Zahl von Nichtbürgern als

Bürger unter die Ansiedler einzuschreiben. Dies ist schon im

J. 570 geschehen 1) und ebenso hat im J. 654 das appuleische

Gesetz dem C. Marius die Befugniss gegeben für jede von ihm

zu gründende Colonie drei Personen das Bürgerrecht zu ge-

währen 2).

e. Eine andere mittelbare Schenkungsform, die feldherrliche Feid-

•!• • 1 4
herrliche

Verleihung des Bürgerrechts an Nichtbürger lür militärische Aus- Verleihung

Zeichnung, wird zuerst erwähnt im J. 653 im kimbrischen Kriege rechts.

des G. Marius 3) und ist seitdem in den bedeutenderen Kriegen

der Republik in immer steigendem Umfang zur Anwendung ge-

kommen ^j. Mehr und mehr ist dabei von dem Fundament der

ausgezeichneten Dienstleistung abgesehen worden. Davon ward

dann in der Kaiserzeit der ausgedehnteste Gebrauch gemacht

und das Militärwesen zum guten Theil auf diese Bürgerrechtsschen-

kung basirt [2, 855]. Aber allgemeines Feldherrnrecht war diese

Schenkung bis dahin nicht, sondern beruhte in republikanischer

Zeit immer auf besonderem Volksschluss^). Sie konnte dadurch

auch begrenzt werden und ist vermuthlich öfter begrenzt ver-

liehen worden, obwohl in den uns bekannten Fällen gesetzliche

Schranken nicht hervortreten 6).

das roscische Gesetz (Hermes 16, 33 fg.) und an die Gaditaner durch ein

anderes (Dio 41, 24).

1) Als im J. 570 die Bürgercolonien Potentia und Pisaurum gegründet

wurden, erhielt auf diesem Wege der Dichter Ennius das Bürgerrecht (Cicero

Brut. 20, 79).

2) Cicero pro Balbo 21, 48.

3) Plutarch Mar. 28 ; Cicero pro Balbo 20. 21 ; Val. Max. 5, 2, 8.

4) Sisenna l. IUI (also unter dem J. 665) fr. 120 Peter : milites, ut lex

Calpumia concesserat, virtutis ergo clvitate donari. — Sulla: Cicero f)ro Arch. 10,

25. — Pompeius: Cicero pro Balbo 8, 19. 14. 32. lustinus 43, 5, 11. —

.

Caesar: Cicero ad fam. 13, 36. Phil. 1, 10, 24. 5, 4, 11.

5) Cicero pro Balbo 8, 19 : lege quam C. Geltius Cn. Cornelius (Consuln

682) ex senatus sententia tulerunt . . . videmus satis esse sanctum, ut cives Bo-
mani sint ii, quos Cn. Pompeius de consilii sententia singillatim civitate dona-

verit, Pompeius erhielt also diese Befugniss erst nach dem Ende des sertoria-

nischen Krieges. Marius muss sie vor oder während des Krieges gegeben -worden

sein, da er in ipsa acie davon Gebrauch machte.

6) Die analogen Verleihungen des ConuMum an römische Bürger beim
Abschiede aus dem Dienst mögen auch auf republikanische Muster zurück-

gehen, das heisst es mag der Feldherr ob virtutem, wie dem Nichtbürger' die

Civität, so dem Bürger das freie Conubium haben gewähren können, lieber
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Verleihung f. Vielleicht ist unter dem Principat die mittelbare Ver-

Municipai- leihuüg des römischen Bürgerrechts auch in der Weise vorge-

kommen, dass römische Municipalgemeinden auf Grund ihres

Localstatuts einem Nichtbürger mit ihrem municipalen zugleich

jenes gewährten. Indess sind die Belege für diese bedenkliche

Ausdehnung des Verleihungsrechts ungenügend und unsicher i).

p^j^. 8. Das Postliminium restituirt nicht bloss, wie selbstver-
liminium. stäudlich

,
, wie den Patriciat (S. 42) so auch die Plebität, son-

dern es ist von dem Postliminium im Frieden, das heisst von

dem Recht das durch Ausübung eines anderen Bürgerrechts in

einem befreundeten Staate verlorene römische durch Rücktritt in

den römischen zurückzugewinnen allem Anscheine nach in Bezug

auf die Latiner ein umfassender Gebrauch gemacht worden.

Wahrscheinlich ist, wie im Abschnitt von der Latinität entwickelt

werden wird, die dem Latiner bei Gewinnung des römischen

Bürgerrechts gewährte Privilegirung juristisch dahin formulirt

worden, dass das dem Latiner eröffnete römische Bürgerrecht,

wenn er dasselbe nicht annahm, sondern sein heimisches Bürger-

recht auszuüben fortfuhr, galt als erworben und wieder verloren,

wo dann er sowohl wie seine Descendenten jederzeit durch Ver-

legung ihres Domicils nach Rom das römische Personalrecht zu-

rückgewinnen konnten.

„,,.,, 9. Durch den Verzicht des Bürgers auf das Bürgerrecht, in
Uebertritt ° ^ '

zur Plebs, welcher Form er immer gegeben werde , wird dasselbe an sich

so wenig aufgehoben wie die väterliche Gewalt^). Folgerichtig kann

auch der Patricier auf seinen Patriciat nicht in der Weise ver-

zichten, dass er die Plebität dafür eintauscht. Dennoch begegnen

unter den Plebejern nicht wenige Gruppen und Individuen, bei

die Form dieser Urkunden vgl. den Abschnitt von dem Verlauf der Comitien

am Schluss.

1) Während Ulpian (^Dig. 50, 1, 1 pr.) als Rechtsgriinde des Gemeinde-
bürgerrechts nur Geburt, Adoption und Freilassung aufführt, nennt Diocletian

(^Cod. lust. 10, 40, 7) daneben die adlectio. Man kann dies auf die desfälligen

kaiserlichen Privilegien beziehen ; aber der Ausdruck würde dann wohl anders

gewählt sein , und es kommt hinzu, dass Dio von Prusa da, wo er diese Pri-

vilegien in Beziehung auf seinen mütterlichen Grossvater erwähnt, zugleich der

Verleihung des Bürgerrechts an seinen Vater (Pasikrates von Prusa) durch die

Bürgercolonie Apamea gedenkt. Dass Dio selber römischer Bürger war, sagt we-
nigstens der Verfasser der ihm untergeschobenen korinthischen Rede (p. 113 R.).

Andere Belege für solche Bürgerrechtsverleihung sind mir nicht bekannt.

2) Verordnung vom J. 288 Cod. lust. 8, 46 [47], 6 : abdicatio, quae Graeeo

more ad alienandos liberos usurpatur et cxT:oxTipj;t; dicebatur, Romanis legibus

non comprobatur. [Vgl. 2, 728.]
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welchen theils die directe Anknüpfung an wirkliche oder fictive

patricische Geschlechter i), theils die für ihre Beziehung zudem
Patriciat in den Quellen gebrauchten Bezeichnungen 2) mit der An-

nahme eines Vermittlungsacts für den Uebergang vom Patriciat

zur Plebität nicht wohl vereinbar sind, vielmehr die Spuren

hinführen auf directen Wechsel des Standesrechts, sei es eines

Geschlechts, sei es einzelner Personen 3). In dem einzigen Falle

ferner, über den wir genauer unterrichtet sind^), dem Austritt

des späteren Volkstribunen P. Clodius aus dem Patriciat im J. 694,

schwört derselbe vor der versammelten Menge den Adel ebenso

ab, wie dies bei der Adrogation geschah (S. 39) und es wird ihm

hierauf, wie es scheint durch Plebiscit, die Plebität verliehen s).

1) Cicero Brut. 16,; 62 erwähnt unter den annalistischen Fälschungen
genera etiam falsa et ad plebem transitiones, cum homines humiliores in alienum
eiusdem nominis infunderentur genus ; ut si ego me a M\ Tullio esse dicerem,

qui patricius .... consul .... fuit. Dieses Schlages ist der Stammbaum der
Octavier bei Sueton Aug. 2 : ea gens . . . . a Ser. TuUio in patricias traducta

procedente tempore ad plebem se contulit. Ebenso führten die Minucier, die in
den Fasten des 3. Jahrh. als Patricier auftreten, späterhin aber eines der an-
gesehensten plebejischen Geschlechter sind , ihre Plebität zurück auf einen
L, Minucius, der im J. 315 zur Plebs übergetreten sei (^Minucium apud quos-
dam auctores transisse a patribus ad plebem . . . invenio~) und als elfter Volks-
tribun eine Rolle gespielt habe (Liv. 4, 16, 3; vgl. [2, 265]). Man bricht

diesen Erzählungen, namentlich den flctiven, die Spitze ab, wenn der Austritt
motivirt wird durch Emancipation oder Adoption (wobei überdies die Ueber-
tretenden zu Haussöhnen gemacht werden müssen) oder auch durch Arrogation

;

ihr Zielpunkt ist die directe durch den Standeswechsel nicht unterbrochene
Fortdauer des Hauses.

2) Die wie es scheint technische Bezeichnung transire ad plebem schliesst

allerdings den Uebertritt durch vermittelnden Act ein (Cicero de prov. cons. 17,

42; ad Att. 2, 7, 2. ep. 9, 1. Asconius in Scaur. p. 25 und sonst); aber
es bleibt immer bemerkenswerth, dass, wo von diesen Vorgängen die Rede ist,

nirgends auf einen solchen hingedeutet, vielmehr dieser zum Theil ausge-
schlossen wird. Dio fr. 22: ojaxe y.al töjv euraxpiSöJV Ttva? ... d? toc toü
uXtjÖou? vofitOjjLaxa [xsTaaT-^vat. Zouaras 7, 15 : ei oi Tt; t6 toü y£''0'-'1 d^itofta

d?iu[j.6oaTo xal Trpö? ty]v toü Tzk-q^o'jz (xsteoty] vofAiaiv, äo[jLev(o? a'jxov Trpoae-

0£)rovxo xat au/^ot xöjv ocpoopa eüraxptSwv «TreiTravxo xy]v euYSvetav . . . xal
d5rj[xapYrj3av. Ebenso Dio 42, 29 und sonst.

3) Ausführlich habe ich über den Austritt aus dem Patriciat und den
Uebertritt zur Plebs , namentlich im Gegensatz zu den darüber von L. Lange
aufgestellten Ansichten, gehandelt röm. Forsch. 1, 124 fg. 397 fg.

4) Der Standeswechsel liegt auch deutlich vor bei den Servilii Gemini:
P. Servilius Gemlnus Consul 502. 506 so wie sein älterer Sohn Gnaeus
Consul 537 waren Patricier; der Stand seines jüngeren Sohnes Gaius ist nicht
bekannt ; dessen beide Söhne Lucius Consul 551 und Marcus Consul 552 sind
Plebejer, also entweder sie oder schon ihr Vater übergetreten. Wegen anderer
ähnlicher Standeswechsel vgl. Röm. Forsch. 1, 124. Indess ist dort übersehen,
dass diese Fälle einfacher als durch den irregulären Austritt sich durch regu-
läre Emancipation erklären.

5) Dio 37, 51 : xT)v euY^vetav d^(o[A6saxo xal Ttpö? xa xoü irXti&ou; 5i-

Tca[a)|i.axa I; aixov ocpouv xöv a'jXXoyov ^osX&cuv [xexeoxir]. Cicero ad Att. 1, 18, 4
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Diese Verleihung wird insofern angefochten, als für dieselbe der

Verlust des Patriciats vorbedingend ist und diesen weder die

Plebs aberkennen (S. 42) noch Clodius seinerseits aufgeben

konnte ^). Darauf bewerkstelligt er im Jahre darauf den Ueber-

tritt mittelst Adrogation und Curiatgesetz^). Wahrscheinlich kam
in der patricisch-plebejischen Gemeinde in ziemlich früher Zeit

der Gebrauch auf den Austritt aus dem Adel unter Verbleiben in

der Gemeinde durch Plebiscit dem Geschlecht wie dem Einzelnen

zu gestatten. Aber da der Austritt in dieser Form dem römischen

Geschlechtsrecht zuwider lief und lediglich auf laxer Praxis

beruhte, blieb er rechtlich anfechtbar, was bei dem durch Eman-

cipation oder Adrogation vermittelten persönlichen Austritt nicht

der Fall war.

Verlust Da der Verlust der Plebität, insofern der bisherige Plebejer

jischen Bär- Bürger einer anderen Gemeinde wird oder als unfreier Mann in
gerrec s.

^.^^ solchc eintritt, mit dem Verlust des Patriciats im Wesent-

lichen zusammenfällt, ist darüber schon bei diesem mit gehan-

delt worden (S. 42 fg.). Es bleiben hier nur diejenigen Fälle

zu erörtern, wo eine Person zwar die Freiheit und den Rechts-

schutz in der römischen Gemeinde erhält oder behält, aber weder

dieser noch einer anderen Gemeinde angehört, also eintritt in die

Personalstellung des ohne anerkanntes Personalrecht im römischen

Staate lebenden Nichtrömers. Es mangelt den Individuen dieser Ka-

tegorie nicht bloss jedes politische Recht, sondern auch jede poli-

tische Verpflichtung; sie können nicht geschätzt 3), also auch weder

vom 20. Jan. 694 : C. Herennius . . . tribunus pL ... ad fiebern P. Clodium
traducit. 1, 19, 5: Herennium . . . tribunvm pl. ... saepe iam de P. Clodio ad
plebem traducendo agere coepisse: huic frequenter interceditur. Die Intercession

fordert einen Gesetzantrag , und es kann dabei nur an das oben bezeichnete

Plebiscit gedacht werden.

1) liei Dio a. a. 0. macht der Consul Metellus' gegen die Bewerbung des

neuan Plebejers um den Tribunat geltend, oTt jx?) 'aolzol xd Troirpta '/] IxTtotTjOt;

a'JTftO ift'(6'izi • dv Y«p i^ iocpopä toü cpparpiaiixoD vöjao'j (xovto; ^|fjV xoüxo -(i-

2) Dio 38, 12: (Caesar als Oberpontifex und Consul) iz ra. toü tiX-Zi^ou?

r)VAai(Si\xrj.ra a'j&t<; ctütov , ortuc vo[ai{A(o; ixroiYj&y] .... jj.£t£ottjO£v. Sueton

Caes. 20 : P. Clodium .... frustra iam pridem a patribus ad plebem transire

nitenlem .... transduxit,* Dieser Act war rechtlich unanfechtbar; was Cicero

dagegen geltend macht, hätte das Pontificalcollegium bestimmen sollen, seine

Mitwirkung zu verweigern, konnte aber gegen den Curienbeschluss nicht gel-

tend gemacht werden.

3) Dies folgt schon aus dem fehlenden Bürgerrecht. Darum war es auch,

bis der Senat im J. 565 die Campaner zum römischen Census zuliess , 'ungewiss,

wo' Qncertum ubi censerentuf), richtiger ausgeschlossen, dass sie geschätzt würden
(Liv. 38, 28. 4, c. 36, 5).
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besteuert noch zur Aushebung herangezogen werden; sie bilden

keine Gemeinde mit irgendwie von Rom anerkannter Organisation.

Privatrechtlich können sie nicht bloss eigentlich römische Rechts-

geschäfte, wie Mancipation und Nexum, nicht eingehen, sondern

auch nach strengem Recht weder eine Ehe schliessen noch erben

oder beerbt werden*), am wenigsten ein Testament errichten 2);

sie sind also beschränkt auf die nach dem römisch - inter-

nationalen Verkehrsrecht zulässigen Rechtsgeschäfte. — Eine

Rechtsstellung dieser Art, wenn es eine ist, ist begreiflich für

Gesandte und Geiseln fremder nicht zu vollem Vertragsrecht zu-

gelassener Staaten, und es wird darauf in dem Abschnitt von

Roms Verhältniss zum Ausland zurückzukommen sein; in Ver-

bindung mit bleibendem Domicil und factischer Zugehörigkeit zu

Rom tritt diese Kategorie des Personalrechts nur auf als Be-

strafungsform. Es gehören dahin folgende Fälle:

1

.

Wenn auf die Dedition keiner der früher (S. 56) bezeich- BediUcu.

neten regulirenden Acte nachfolgt, also den Dedirten weder die

Freiheit genommen noch eine Rechtsstellung gewährt wird, das

Verhältniss aber factisch dauert, so werden die dediti itnd in

den folgenden Generationen die dediticii^) nach diesen Regeln be-

handelt. Denn wenn in der älteren Epoche ein solches Ver-

hältniss als Hörigkeit gefasst worden war, so erstreckte sich

die Umwandlung der Ursachen der Hörigkeit in Begründungs-

formen der Civität auf ^e_Dedition_ nicht; die Plebität erhielten

die Bewirten nicht anders als durch ausdrücklichen Volksschluss.

Als Beispiel für diese immer exceptionelle Kategorie mag man die

Bruttier nach dem hannibalischen Krieg betrachten, die weder

Sclaven noch Römer noch Bundesgenossen waren [1,319].

2. Die Entziehung des römischen Bürgerrechts zur Strafe

ist gegen Bürgergemeinden, namentlich, so lange es solche gab,

gegen Bürgergemeinden ohne Stimmrecht mehrfach durch Volks-

1) Beides liegt in der Conseqtienz ; ausgesprochen wird es nicht und was

Yon diesem ganzen Rechtsverhältniss gilt, die Undurehfühiharkeit mag wohl

hier vorzugsweise Platz greifen.

2) Gaius 1, 25. 3, 95. Auch dies ward von einigen Juristen bestritten,

obwohl principiell es ein testamentum iuris gentium unstreitig nicht giebt.

3) Gaius 1, 14. : vocantur peregrini dediticii hi qui quondam adversus

populum Bomanum armis susceptis pugnaverunt, deinde vidi se dediderunt; wobei

natürlich verstanden ist, dass sie nicht nachher eine andere Rechtsstellung er-

halten haben.
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schluss verfügt worden; wir kennen derartige Beschltlsse aus

dem J. 544 betreffend die Halbbürgergemeinde Capua^) und aus

dem J. 673 hinsichtlich einer Anzahl etruskischer Vollbürgerstädte,

namentlich Arretium und Volaterrae^), — Individuen gegenüber ist

nicht leicht das Gleiche geschehen; so lange der römische Staat

zusammenhielt, ist der Verbrecher, wenn er sein Bürgerrecht

nicht aufgab, nicht desselben beraubt, sondern als Bürger be-

straft worden. Erst in den Krisen der Revolution ist durch

Volksschluss einzelnen Bürgern, so im J. 654 dem Metellus Nu-

midicus, im J. 696 Cicero das Bürgerrecht genommen worden.

Die späteren 3. Nach der sullauischeu oder der aus der suUanischen

entwickelten Griminalordnung sind das Exilium, das heisst der

Verzicht auf das Bürgerrecht, und die nach älterem Criminal-

recht dem Verlust des Bürgerrechts nachfolgende Untersagung

von Wasser und Feuer in eine Griminalstrafe umgestaltet worden,

welche in sich schliesst einerseits die Ausweisung nicht mehr

allgemein aus den Landesgrenzen, sondern aus einem bestimmt

abgegrenzten Gebiet, in der Regel wenigstens aus Rom und

Italien 3), andrerseits den Verlust des Bürgerrechts*). In der

Kaiserzeit ist die Freiheitsstrafe geschärft worden durch Steigerung

in die Deportation, das heisst Verbannung mit Zwangsdomicil

(A. 4). Die Aufzählung der einzelnen mit dieser Strafe belegten

1) Liv. 26, 34 beschliesst nach von den Comitien erhaltener Vollmacht
der Senat Campanos. . . extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud
hostes essent liberos esse ita, ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset.

2) Cicero de domo 30, 79 : populus Romanus L. Sulla dictatore ferente

comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit. Ders. pro Caec. 7, 18 und sonst.

3) Bei Cicero ad fam. 8, 1 a. E. erscheint ein Verbannter dieser Art in

ßavenna; Plinius «;>. 4, 11 ein Exulant, dem aqua et igni interdictum est und
der als Peregrinus die Toga nicht tragen darf, in Sicilien. Also die ehemalige
Verbannung aus dem Imperium war jetzt beseitigt.

4) Dio 57, 22: aTreire tik b Tiß£pio; xot? rupci? v-oX uSaxo; tlpY%elGi [at,

Start&eo&at • y.al to^to %al vüv cs'jXaTTSTat. Gai. 1, 128: cum is, cui ob aliquod

maleficium lege Cornelia aqua et igni interdicitur, civitatem Romanam amittat.

Ulpian 11, 12 fülirt diese exules als Beispiel an für die media capitis deminutio,

den Verlust der Civität bei Fortbestand der Freiheit. Ulpian Z)ii/. 32, 1, 2: hi

quibus aqua et igni interdictum est, item deportati . . . nee testamenti faciendi ius

habent, cum sint c«7:ö)ao£;. Marcianus Dig. 48, 19, 17, 1. In der That war
damals, wie Ulpian Dig. 48, 13, 3. tit. 19, 2, 1 ausdrücklich sagt, die deportatio

an die Stelle der aquae et ignis interdictio getreten. — Ausdrücklich ausgesprochen

wird es nicht, dass diese exules dediticiorum numero sind ; aber wer Augen hat

zu sehen, muss es sehen, und ich halte es immer noch für wahrscheinlich, trotz

mehrfach dagegen erhobenen Widersprachs, dass die in dem Berliner Fragment
de iudiciis erwähnten Persone'n dediticiorum numero eben die exules, resp. die

Deportirten sind.
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Verbrechen gehört in das Criminalrecht i). — Losgelöst von cri-

mineller Verurtheilung begegnet die Entziehung des Bürgerrechts

selbst unter dem Principat nur vereinzelt und exceptionell

[2, 857].

4. Durch das aelisch-sentische Gesetz vom J. 4 n. Chr. Dedi-

• T
ticiorum

wurde denjenigen Individuen, welche als Sclaven em Ver- numero.

brechen begangen hatten, wenn sie durch Freilassung in die

Lage kamen das römische Bürgerrecht zu erwerben, dieses

versagt und sie als den Personen dieser Klasse gleichstehend jdedi-

ticiorum numero ) behandelt^).

Dieser Personalstand verbindet in seltsamer Weise theo-

retische Constructionsfähigkeit und praktische Unausführbarkeit.

Die im J. 544 'auf ewige Zeiten' vom Bürgerrecht ausgeschlossenen

Campaner wurden im J. 565 zum römischen Gensus (S. 138 A. 3)

und gleichzeitig zur Ehe mit Römerinnen 3) zugelassen und es kann

seitdem ihre Rechtsstellung nur definirt werden als römisches

Bürgerrecht ohne Stimmrecht und ohne jegliche Selbstverwaltung

(S. 133 A. 2). Auch den etruskischen Römern, welchen Sulla das

Bürgerrecht genommen hatte, ist dasselbe nichtsdestoweniger ge-

blieben 4). Unter dem Principat giebt es wirkliche dediticii über-

haupt nicht ; und bei den wegen begangener Verbrechen als dediticii

behandelten Individuen wurde wenigstens im Erbrecht anstatt

dieser ihrer Eigenschaft römisches oder latinisches Recht ange-

nommen^). Es wäre principiell correcter und praktisch zweck-

mässiger gewesen das mit der Anerkennung des plebejischen

Bürgerrechts aufgestellte grosse Princip, dass zwischen römischer

Freiheit und römischem Bürgerrecht kein Unterschied ist, nicht

durch Einführung dieser Kategorie zu durchlöchern und nicht einen

für die Herrscher fast ebenso wie für die Beherrschten unerträg-

lichen Rechtszustand herbeizuführen, sondern davon auszugehen,

womit man doch aufhören musste, diesen Personen ein be-

1) Die relegatio , das heisst die Ausweisung aus einem irgendwie ab-
gegrenzten Theil des römischen KeicheS; nicht als eigentliche Strafe, aber wohl
als administrative Anordnung dem älteren Recht bekannt, hat mit dem Per-
sonalrecht nichts zu schaffen (1, 155).

2) Gaius 1, 13 und sonst.

3) Liv. 38, 36.

4) Cicero (S. 140 A. 2): de civitate ne tamdiu quidem valuit
,

qumdiu
illa Sullani temporis arma valuerunt. Er meint den Prozess der Arretinerin,

von dem er pro Caec. 33, 97 spricht.

5) Gaius 3, 74.
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schränktes römisches Bürgerrecht zuzugestehen. Aber der Zorn

war mächtiger als die Rechtsconsequenz und die Versagung des

Namens des römischen Bürgers ein ebenso verkehrtes wie unab-

weisbares Begehren der Massen oder der Gewalthaber. — In an-

derer als in dieser cruden Gestalt ist der Begriff der Dedition

als eines dauernd gemachten Provisoriums in Verbindung mit

precarer Ausübung bundesgenössischer Selbständigkeit im Unter-

thanenrecht zur Anwendung gekommen, worüber bei diesem

zu handeln sein wird.



Das Gemeinwesen der Plebs.

Die des Bürgerrechts ursprünglich ermangelnden römischen

Gemeindeangehörigen haben ihren Bestrebungen diese Zurück-

setzung zu beseitigen eine zwiefache Richtung gegeben, welche

Richtungen einander principiell widerstreiten. Der Ständekampf

hat zu seinem Ziel theils die Gleichberechtigung des einzelnen

Plebejers mit dem einzelnen Patricier, theils die Constituirung der

Plebs als eines gesonderten Gemeinwesens. Jene Tendenz ist

die ältere und die natürliche und sie ist zum Ziel gelangt. Ihre

ersten Stadien liegen jenseits aller Ueberlieferung ; das früheste

annalistisch formulirte ist die servianische Reform. Einer be-

sonderen Darstellung bedarf sie nicht und ist sie nicht einmal

fähig, da sie praktisch nur die einzelnen Rechte zum Gegen-

stand gehabt hat: die Zulassung zum Familien- und zum Ver-

mögensrecht, die Gerichtsfähigkeit ohne Zuziehung des Herrn,

den Heer- und den Offizierdienst, das Stimmrecht in den Cen-

turien und den Curien, die Gemeinderathstellen, die Ehegemein-

schaft, die einzelnen Aemter und Priesterthümer, zuletzt den

Rossdienst in den sechs benannten Centurien. Wohl ist von

diesen Einzelacten, politisch betrachtet, das Gesammtresultat die

Gleichberechtigung des Plebejers mit dem Patricier; aber in

Wahrheit ist dies eine Abstraction, Staatsrechtlich genau ge-

nommen haben die Plebejer die Gleichstellung theilweise nicht

erreicht, theilweise durch Zurücksetzung der Patricier vielmehr

Vorrechte gewonnen. Von dieser Entwickelungsreihe sehen wir

hier ab.

Es soll in diesem Abschnitt die Constituirung der vom '^^^afi''^^

Bürgerverband ausgeschlossenen Gemeindeangehörigen als Son- ^we'^en'
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dergemeinwesen, als Plebs in ihrem Wesen und in ihren Ergeb-

nissen dargestellt werden. Im Gegensatze gegen jene Tendenz

erscheint diese widernatürlich und eines praktischen Abschlusses

entbehrend. Auch beginnt sie verhaltnissmässig spät. Nach der

annalistischen Formulirung constituirt sich die Plebs im 1 6. Jahre

der Republik, dem 260. nach der Gründung der Gemeinde in

Folge des Auszugs der Plebejer aus Rom. Eine Vorgeschichte

der Plebs liegt in unserer Ueberlieferung nicht vor. Sicher ist

sie als Sonderkörper so wenig im J. 260 auf dem heiligen Berg

oder dem Aventin erschaffen worden wie Pallas Athene aus dem
Haupt des Zeus entsprungen ist; aber über ihre Genesis haben

schon die alten Meister sich der staatsrechtlichen Combination ent-

halten und wir werden wohl thun ihrem Beispiel zu folgen. Ab-

geschafft im .1. 302 durch die Einsetzung des Zehnmännerregiments

wird die Plebs bereits im J. 305 auf der alten Basis restituirt

[2, 261]. Die Constituirung wird abgeschlossen durch die von dem
Dictator Q. Hortensius in den J. 465/68 veranlassten Ordnungen.

Fundamentale Neuerungen haben in späterer Zeit in dieser Rich-

tung nicht stattgefunden. Die drei grossen Phasen der Jahre

260, 305 und 465/8 knüpfen sämmtlich an an die Absicht des

Austritts aus der Gemeinde {secessio) ; die erste Constituirung

so wie die Restituirung und die abschliessende Organisation der

Plebs 1) sind alle drei mit den ausgetretenen Angehörigen von

der Gemeinde abgeschlossene Compromisse. Die Ziele der Aus-

tretenden, auf welche sie in Folge dieses Compromisses verzich-

teten, werden in unserer Ueberlieferung bei keiner der drei

Secessionen präcisirt^); sie können nicht wesentlich andere ge-

1) Meines Eraclitens ist an der Thatsächlichkeit der drei Secessionen nicht

zu zweifeln, obwohl was von der ersten erzahlt wird , schwerlich auf gleich-

zeitige Aufzeichnungen zurückgeht. Dass die Plebs vor dem Zwölftafelrecht

bestanden hat, ist sicher genug; und ihre und ihrer Tribüne Constituirung

auf dem heiligen Berg, schwach historisirt und energisch localisirt wie sie auf-

tritt, gehört, wie die ursprüngliche Königsherrschaft, zu den Ereignissen, welche

weniger durch Erzählungen als durch die Institutionen selbst sich im Gedächt-

niss der folgenden Geschlechter behaupteten.

2) Ueber die Negation, die in dem Schlagwort liegt, gehen die drei Er-

zählungen nicht hinaus. Dass die Auswanderer des J. 260 beabsichtigten sich

in alle Welt zu zerstreuen, sagt allein Dionysius 6, 79. 80; wenn diese zahme
und lahme Auffassung wirklich alten Annalen entnommen ist, so wollten deren

Urheber den Conflict nicht in seiner Schärfe pragmatisiren. Nach dem besten

Bericht, der über die zweite vom J. 304/5 vorliegt, beabsichtigen die Ausgetretenen

sich mit gewaffneter Hand der Stadt zu bemächtigen (Diodor 12, 24. 26). Ueber
die dritte von 465/8, über welche allein ein im Einzelnen glaubwürdiger
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wesen sein als die, welche die Italiker im Bundesgenossenkrieg

verfolgten. Es handelte sich immer um eine Revolution und

deren Abwendung. Das was die legitime Gemeinde den Aus-

tretenden gewährte und wodurch sie dieselben zur Rückkehr in

die Gemeinschaft bestimmte, war, eben wie im Bundesgenossen-

krieg, die halbe Erfüllung ihres Begehrens: die constituirte Plebs

ist die beschränkte und in die bestehende Ordnung eingefügte,

aber permanente Organisation desjenigen Gemeinwesens, das die

durchgeführte Revolution geschaffen haben würde •), die Gemeinde

in der Gemeinde, eine Institution, welche, so weit sie reichte, den

Staat aufhob. Keine Nation hat das Werk der Verfassungsreform

mit so grossartiger Stetigkeit durchgeführt wie die römische in dem
Kampf der Plebejer um Gleichberechtigung; aber keine hat auch

das Werk der Revolution, wie sehr dasselbe theoretisch wie prak-

tisch der Organisation spottet, dennoch so in dauernder Ein-

richtung zum Ausdruck gebracht wie die römische in den plebe-

jischen Institutionen.

Mitgliederversammlungen und Vorsteher hat jede innerhalb Die piebs

des Gemeinwesens stehende Genossenschaft; indess vom Staats- Popuius

rechtlichen Standpunkt aus bilden die Genossen keine dem Staat

coordinirte Einheit. Aber nicht die Plebejer fassen einen Beschluss,

sondern die plebs, und nicht den Plebejern, sondern der plebs

stehen die Tribüne und Aedilen vor. Dieselbe hat nichts gemein

mit dem collegium und steht auf einer Linie mit dem popuius^

wie denn auch die älteren Griechen popuius wie plebs zutreffend

gleichmässig mit Stjjxos^) wiedergeben, während später, um zu

Bericht erwartet werden kann, fehlt es an jeder eingehenden Erzählung.
Von der Absicht der Stadtgründung ist nirgends die Rede; auch kann eine

solche als Zweck der Secession nur etwa in dem Sinn gedacht werden,
wie man als Zweck des Bundesgenossenkrieges die Gründung der Stadt Italia

hinstellen kann.

1) Darum verlaufen die Secessionen selbst ausserhalb des Pomerium,
auf dem heiligen Berg am Anio, auf dem Aventin , dem Janiculum , wogegen
die Action der Plebs sich innerhalb der Stadt bewegt.

2) Dies beweist die schon in einem Actenstück vom J. 561 d. St. be-
gegnende und beständig festgehaltene Bezeichnung hq^ia^yoc, [2, 262]. Wäre
man hiebei von dem Vorsteher der einzelnen Tribus ausgegangen, so konnte die

Analogie des attischen oTjfxap^y^o; die Wahl deß Ausdruckes bestimmen. Aber
da die Tribus ccuX-rj heisst, musste man dafür vielmehr cpuXapyo; setzen ; und es

ist überhaupt nicht zu bezweifeln, dass oTifiap^o? allein den tribunus plebi wieder-
giebt. Dies ist insofern befremdend, als, wie Wilamowitz mir bemerkt , die

Vorsteher des Staats bei den Griechen zwar häufig die analoge Benennung ha-

[AiopYoi führen, aber OTf][j.apyot wohl nirgends anders heissen als in dem cam-

Köm. Altertb. m. 10
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unterscheiden, das synonyme Wort r^do? für die plebs im Ga-

gensatz zu or^fxo?, dem populus in Gebrauch genommen ward^).

Wie civitas die Zugehörigkeit zum Populus, so ist in älterer Zeit

die zur Plebs plebüas^), welches Wort mit dem Gegensatz selbst

später verschwand.

Dem Wort entspricht der Begriff". Die Plebität ist, wie wir

sahen (S. 1 28) dem Btlrgerrecht nicht gleichwerthig, aber gleich-

artig. Der Plebejer gehört der Plebs an nicht wie der Zimmer-

mann dem collegium fabrum, sondern wie der Btlrger dem
Staat; die Zugehörigkeit zu der Plebs beruht nicht auf freiem

Entschluss oder politischer Gesinnung, sondern auf Geburt oder

Gesetz. In dieser Hinsicht steht die plebs dem populus gleich.

Unvoll- Aber die Institutionen entsprechen der Grundanschauung in

des der Hauptsache nicht. Die Gemeinde ist da für Rechtspflege

Gemein- im Frieden und nach aussen hin für den Krieg; sie fordert

Heerbildung und Steuern; sie kann nicht gedacht werden ohne

Gemeinderath ; sie ist Rechtsträgerin für Eigenthum und Forde-

rung. Von diesen Rechten besitzt die Plebs keines. Ihre Vorsteher

haben nie einen Privatprozess entschieden oder ein Gommando ge-

führt; ein plebejisches Heer und plebejische Steuern sind wider-

sinnig; es giebt keinen plebejischen Senat; was jedes Collegium

haben kann, Eigenthum und Forderung, ist der Plebs untersagt, es

panischen Neapolis (C. I. L. X p. 172). Also haben die Römer die griechische

Benennung Ihres Voikstribun von den campanischen Griechen entlehnt. Wahr-
scheinlich wurde dieser Ausdruck erst nach dem hortensischen Gesetz festge-

stellt, als populus und plebs politisch zusammengefallen waren (unten A. 1)

und die Tribüne der letzteren so gut Gemeindeherren genannt werden konnten

wie die Consuln.

1) So braucht OYJfAo; und r>.7)8o; schon Diodor (z. B. 12, 25). Dio Cassius

unterscheidet im technischen Gebrauch, was die lateinische Terminologie nicht

thut, die republikanische plebs, zu der die Patricier, und die der Kaiserzeit, zu

welcher Senat und Ritter den Gegensatz machen; jene ist auch ihm TrXfj&o;

(z. B. fr. 65. 42, 29. 43. 45. 51. 53, 21. 55, 34. 58, 2. 20), diese Vi>^o« L^U
7. 34, 25. 46, 35. 60, 7), welches in gewöhnlicher Erzählung die Menge be-

zeichnet und sehr selten für iiXTiöo; steht (53, 21 vgl. 38, 8. 39, 29). Ox^o?
hat immer tadelnden Nebenbegrifif. — Polybius ignorirt den Unterschied über-

haupt und kennt nur den 07i[jL05 (6, 14. 15. 17. 15, 19, 7. 18, 42. 21, 24, 2), den
er auch wohl r>.-^8o; nennt (6, 17. 16, 15, 11); und da er nicht als Antiquar

schreibt, sondern als Politiker, so hat er ganz Recht dia lex sive id plebi scitum

est ernsthaft zu nehmen. Es wäre zu wünschen, dass man ihm darin folgte und
sich nicht durch die Trümmer der älteren Ordnung den Einblick in die Geschichte

der späteren Republik versperren Hesse.

2) Es findet sich bei Cato p. 49 Jordan : propter tenuitatem et plebitatem

und bei Cassius Hemina. (S. 87 A. 1).
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giebt keine res pleheia, kein aerarium plebis ^), keinen ager plebeius.

Während der Gegensatz der staatlichen Thätigkeit daheim (domi)

und auswärts [militiae) zam "Wesen der römischen Gemeinde gehört

und keiner der beiden Rechtskreise ohne den andern gedacht

werden kann, haben alle plebejischen Institutionen an der Bann-

meile ihre Grenze; ausserhalb derselben giebt es keine Patricier

und keine Plebejer, sondern nur römische Btirger. Alle diese

Rechte, durch die theoretisch und praktisch der Staat erst Staat

wird, fehlen der Plebs , und fehlen ihr nicht etwa wie die Ehe-

gemeinschaft vor dem canuleischen Gesetz und das passive Wahl-

recht vor dem licinischen; eine auf die Erwerbung jener Rechte

gerichtete Agitation hat nie bestanden noch bestehen können. Die

organisirte Revolution ist ein sich selbst aufhebender Begriff; der

Versuch sie zu Ende zu denken wäre theoretisch, der Versuch sie zu

Ende zu ftlhren praktisch vielleicht die Constituirung eines neuen,

aber sicher der Untergang des römischen Gemeinwesens. Es

ist eben diese Institution ein Compromiss, dem bei aller Con-

sequenz und Energie, welche die römische Staatsordnung auch

hier entwickelt, dennoch die Inconsequenz und die Schwäche

eingeboren bleibt. Am deutlichsten tritt dies hervor in dem
Schlussergebniss. Die auf die Constituirung als Sondergemeinde

gerichtete Entwickelung der Plebs ist, formell betrachtet, mit dem
hortensischen Gesetz früher und vollständiger an das Ziel ge-

langt, als die, welche die politische Gleichberechtigung der Stände

herbeiführt; praktisch sind ihr Ergebniss die relativ gleich-

gültigen Sätze, dass die Zahl der Oberbeamten der Gemeinde

vermehrt wird und dass die Bürgerschaft in ihren Urversamm-

lungen ebenso mit wie ohne den Adel beschlussfähig ist.

Wenn die Plebs in Wirklichkeit Gemeinde weder ist noch Vor-

, .
standschaft

sem kann, so smd m ihr diejenigen Momente, welche die Gemeinde der Piebs.

mit jeder sich selbst regierenden Gesellschaft gemein hat, die

Vorstandschaft und das Beschlussrecht der Gesammtheit, den

Magistraten und den Comitien der Gemeinde, so weit dies möglich

ist, ohne das Wesen des Populus aufzuheben, formell genähert und
materiell mit den Rechten der Gemeindemagistrate und der

Gemeindecomitien ausgestattet. Was in der ersteren Beziehung

1) Daher die consecratio bonorum (1, 147, 167) und bei dem Multprozess
die Judication in sacrum (1, 147); beide gehen wohl aus von der plebejischen
Criminaljudication.

10*
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geschehen ist, die Bestellung der trihuni plebi und der nediles

plebi nach dem Muster der Consuln und der Quästoren und
die Ausstattung der ersteren vor allem mit dem Recht des

Verbietens, wie es der Gemeindemagistrat gegen seinen Gollegen

hat, ist im Abschnitt von der Magistratur ausführlich entwickelt

worden. Hier soll nur für die allgemeine Auffassung der ple-

bejischen Institutionen daran erinnert werden, dass der Boden,

auf welchem die Magistrate der Plebs standen, nicht der Rechts-

boden des Gesetzes ist, sondern der Eidschwur, welchen die

Plebs — auch hiebei als Gemeinde gefasst — für sich und ihre

Nachkommen dahin geleistet hat gegen jeden, welcher diesen Ma-

gistraten in ihrer Person oder ihrer Competenz zu nahe tritt, die

Selbsthülfe gebrauchen zu wollen [2, 276]. Allerdingst ist in

zwiefacher Weise versucht worden an die Stelle dieses offen-

kundig revolutionären Fundaments eine rechtliche Legitimirung

zu setzen, theils in der Begründung der tribunicischen Unver-

letzlichkeit auf ein bei der Restituirung des Tribunats nach dem
Decemvirat erlassenes consularisches Gesetz [2, 291], theils in

dem Versuch, das Verhältniss zwischen Populus und Plebs unter

die Internationalverträge zu ziehen und für die Privilegien der

letzteren den Rechtsboden des foedus zu gewinnen [2^ 277]. In-

dess die zweite wenig zutreffende Auffassung scheint nichts zu

sein als ein missglückter Versuch römischer Juristen den Stein

des Anstosses theoretisch aus dem Wege zu räumen; und wenn
auf dem ersteren Wege die Unverletzlichkeit der Tribüne ein

formell gesetzliches Fundament erhielt und also des religiösen

entrathen konnte, so ist der sacrosancte Charakter des Tribunats,

wahrscheinlich eben wegen seines oppositionellen Grundwesens,

nichts desto weniger immer nicht bloss als ursprünglich, son-

dern als massgebend betrachtet worden. Die organisirte Revolu-

tion brauchte und behielt zum Fundament eben wieder die

revolutionäre Gewalt. — Es bleibt übrig die der Gesammtver-

sammlung der Plebejer unter Ausschluss der Patricier^) einge-

räumten Befugnisse und die Rechtskraft ihrer Beschlüsse zu er-

1) Laelins Felix bei Gellius 15, 27 : trihuni plebis neque advocant pa-
tricios neque ad eos referre (vielmehr /erre) ulla de re possunt. Weitere Belege
für den bis in die späteste Zeit festgehaltenen Ausschluss der Patricier von
den unter dem Vorsitz der Tribunen und Aedilen abgehaltenen Versammlungen
sind überflüssig.
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örtern. Auch hier zeigt sich die Plebs als Gemeinde in der Ge-

meinde, als Copie des populus, die populus sein will und es nicht

ist, in der Terminologie wie in den Ordnungen selber.

Der zur Herstellung der legitimen Willenserklärung der Ge- condUum^ ^ "
plehis.

meinde competenten Versammlung kommt die Benennung comitta

zu. Dass die Versammlung der Plebejer nicht in dieser Weise

competent ist, drückt sich terminologisch darin aus, dass sie

concüium heisst^), griechisch auXXoyo^^jj die 'Zusammenberufung',

welche Benennung nicht bloss etymologisch, sondern auch im

Gebrauch jeder beliebigen, nicht comitialen Versammlung irgend

welcher Btlrger beigelegt wird ^). An dieser Unterscheidung ist

1) Cicero unterscheidet genau concilium plebis (so nur de inv. 2, 17, 52)
oder concilium allein (cum sen. gr. egit 5, 11; de dom,o 30, 79; pro Sest.

30, 65. c. 35, 75; in VaL 2, 5. c. 6, 15. c 7, 18; de leg. 2, 12, 31. 3, 19.

42; Asconius in Cornel. p. 58), die Plebejerversammlung, von den comitia tributa,

was ihm ausschliesslich (auch de leg. 3, 19, 45) die patricisch-plebejische be-

deutet, mit der einen Ausnahme, dass er die plebejische Wahlversammlung comitia

tribunicia nennt (ad Att. 1, 1, 1). Das Verzeichniss der Stellen ist der sorg-

fältigen Arbeit von Berns (de comitiorum tributorum et conciliorum plebis Idis-

crlmine, Wetzlar 1875) p. 35 eutnommeu. Ebenso bezeichnet concilium die

beschliessende Versammlung der Plebs bei Livius 2, 56, 15. c. 57, 2. c. 60, ö.

3, 54, 15. c. 64, 8. 6, 35, 8. c. 38, 7. c 39, 1. 7, 5, 5. 25, 3, 14. c. 4, 4
und sonst. Gegensätzlich setzt es derselbe am bestimmtesten 39, 15, 11 : cum
aut .... comitiorum causa exercitus eductus esset, aut plebi concilium tribuni

edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad contionem, vocasset. In diesem Sinn
werden in der Legalsprache beide Bezeichnungen zusammengefasst, wie in dem
bantinischen Gesetz (C. /. L. I, 197 s. 5) : mxig(istratus^ queiquomque comitia

conciliumve habebit; ähnlich Cicero de leg. 2, 12, 31 und cum sen. gr. eg. 5, 11

;

Festus ep. p. 50 v. cum populo agere ; Tertullian apol. 38. Dasselbe meint Laelius

Felix, bei Gellius 15, 27: is qui non Universum populum , sed partem aliquam
adesse iubet, non comitia, sed concilium edicere debet. Daneben steht freilich

der allgemeinere Gebrauch des Wortes concilium (A. 3). — Concilium tributum

wird nicht gesagt, weil jede gegliederte Versammlung der Plebs nach Tribus

zusammentritt und es also hier am Gegensatz fehlt.

2) Wenigstens braucht Dio dieses Wort sowohl für die beschliessende

Versammlung der Plebs (36, 22. 39, 7. 34. 35, 36) wie für die Contio (36,
27. 37, 51. 39, 19), also ganz wie concilium.

3) Der allgemeine Gebrauch des Wortes, wie er in conciliabulum,, in dem
concilia adimere und sonst hervortritt, begegnet auch in Beziehung auf die rö-

mischen Versammlungen. So ist im julischen Municipalgesetz Z. 132 die Rede
von den Wahlen der Municipalmagistrate .comitiis conciliove , wo darunter jede
nicht comitia benannte, aber nach Localstatut gleich den Comitien wahlberech-

tigte Versammlung verstanden ist. Die Versammlungen der pagani et montani
nennt Cicero (de domo 28, 74) conventicula et quasi concilia der plebs urbana.

Ebenso braucht Livius einige Male (1, 8, 1. c. 26, 5. 2, 7, T) concilium populi

von der blossen contio oder (3, 71) der zum Schiedsspruch zwischen auswär-
tigen Staaten berufenen Bürgerschaft. Concilium hat genau genommen negativen
Werth, das heisst es wird von jeder Bürgerversammlung gesagt, die nicht co-

mitia, nicht beschliessende der Gesammtgemeinde ist; die ganz vereinzelt vor-

kommende Verwendung für Tribut- (Liv. 1, 36, 6) oder gar für Centuriatcomi-
tien (Liv. 6, 20, 11) ist incorrect. Vgl. R. F. 1, 170.
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festgehalten worden, lange nachdem die Gompetenz des Concilium

der der Gomitien gleichgestellt war. Erst die Schriftsteller der

Kaiserzeit brauchen comitia für die abstimmende Bürgerversamm-
lung überhaupt i)

.— Dass der Beschluss der Plebejer die Gemeinde
Piebi nicht bindet, findet terminologisch seinen Ausdruck darin, dass

für die rechtliche Bindung, die lex^ und für das Binden, iubere,

bei der Plebs die indifferente Bezeichnung des Beschlusses und
des Beschliessens , scitum und sciscere eintreten 2). Wo indess

nach den später zu erwähnenden Normen der Beschluss der Plebs

die Gemeinde verpflichtet, kommt ihm neben der Bezeichnung

plebi scitum auch die der lex zu, und auf bindende Plebiscite

ist dieselbe in früherer wie in späterer Zeit häufig angewendet

worden 3). Mit gleichem Recht wird auch iubere auf die Plebs

1) Comitia bezeichnet einmal schonbei Cicero (S. 149 A. 1) und nicht selten
hei Livius die Volksahstimmung überhaupt da, wo die Form derselben nicht in
Betracht gezogen wird. So kann es auch vom concilium selbst gesagt werden,
wie dies Livius mehrfach thut, so von Wahlacten 2, 60, 5 : plus dignitatis

comitiis ipsis (den Tribunenwahlen) detractum est patribua ex concilio submovendia
quam oirium aut plebi additum est aut demptum patribus und besonders 3, 60, 8 :

quinque tribunis plebi creatis . . . concilium dimisit nee deinde comitiorum causa
habuit; ferner von einer Gerichtsverhandlung 3, 13, 9 : Verginio comitia
habente collegae appellati dimisere concilium. Es wird sogar das nach Tribus
abstimmende Concilium von Livius (S. 152 A. 1) bei der Einführung mehrfach
comitia tributa genannt. Nicht mit Recht beschränkt Berns a. a. 0. diesen laxeren
und der technischen Sprache fremden Gebrauch von comitia auf "Wahlversamm-
lungen.

2) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: ne leges quidem proprie, sed plebi

scita appellantur, quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt. Festus p. 330
scitum populi : [ populi scita et^iam leges scrib[it sola iure die«]. Pon-
tiflcaldecret bei Cicero ad Att. 4, 2, 3 : neque populi iussu neque plebi scitu.

Derselbe pro Flacco 7, 15 : quae scisceret plebs aut quae populus iuberet. Der-
selbe pro Balbo 18, 42 : scita ac iussa nostra. Allerdings hat sciscere all-

gemeinen Werth und wird selbst in der technischen Sprache für den Beschluss der
Comitien verwendet; populus iure scinit steht in dem Exordium des quinctischen
Gesetzes und scitum, populi, heisst es bei Festus p. 330, [est quod eum magiatra-^
tus patricius [rogavit populusque suis sufjfragis iussit. Nichts desto weniger tritt

die ursprüngliche Versagung der Bezeichnnng lex für den Beschluss der Plebs
hier zu Tage, und sie ist um so bemerkenswerther, als lex, wie dies im Ab-
schnitt von der Competenz der Comitien weiter gezeigt werden wird, correct

und häufig von dem Statut der Körperschaft gebraucht wird. Aber die plebs
will keine Körperschaft sein und nicht in dem Sinne eine lex geben, wie das
collegium fabrum.

3) Für den älteren technischen Sprachgebrauch fehlen gültige Belege;' aber
die in unseren Quellen begegnenden älteren Plebiscite heissen regelmässig leges,

offenbar weil es sich immer um solche handelt, deren bindende Kraft auch von
den Patrieiern anerkannt ist. In der späteren Epoche nennen zum Beispiel

von den erhaltenen Plebisciten das Repetunden- und das Ackergesetz sich immer
lex und steht in jenem Z. 74 : e'x lege, quam L. Calpumius L. f. tr. pl. rogavit.

Darum wird, wie lex conaularis, auch lex tribunicia gesagt [2, 301].
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bezogen und gilt die Formel velitis iubeatis
,

quirites , rogo für

das Plebiscit so gut wie für das eigentliche Gesetz.

Wie alle übrigen für die Comitien fundamentalen Vorschriften Piebejer-

wird die der nothwendigen Gliederung ebenfalls nicht bloss auf sammiung

das Concilium angewandt, sondern es sind auch die Abtheilungen, curien.

nach denen die Plebs abstimmt, die des patricisch-plebejischen

Populus unter Ausscheidung der Patricier. Nach Genturien frei-

lich sind die Plebejer niemals zusammengetreten, weil ihrer Ge-

meinschaft alle militärischen Institutionen fehlten und insbeson-

dere den Tribunen der Plebs, mochten sie immer ihren Namen

den Legionsoffizieren entlehnen [2, 262], doch als Vorstehern alles

Commando abging [2, 275] und die Anwendung auch nur militä-

rischer Formen mit den ihnen gesetzten Schranken sich nicht

vertrug ^). Sonach liess zunächst eine andere Gliederung für die

Plebs sich nicht finden als die nach Curien (S. 92). Die Wahl

nach Curien gilt denn auch den römischen Staatsrechtslehrern

als die ursprüngliche Form der tribunicischen Creirung^), obwohl

sie dabei nicht an eine Plebejerversammlung nach Curien, son-

dern an die patricisch-plebejischen denken 3). Dies ist mit dem

Begriff der Plebs unvereinbar und diese Aufstellung selbst wahr-

scheinlich nur eine Schlussfolgerung aus den beiden feststehenden

Thatsachen, dass die Plebs nie nach Centurien sich hat ver-

sammeln können und dass ihre Constituirung in eine Zeit fällt,

wo der Populus nicht anders zusammentrat als nach Curien oder

nach Centurien. Die Beschaffenheit einer unter Ausschluss der

1) Dass die sechs benannten Rittercenturien als patricische hätten aus-

fallen müssen, kam weniger in Betracht.

2) Cicero pro Cornelio hei Asconius p. 76 : auspicato postero anno (im

J. 261) tribuni plebi comitüs curiatis creati sunt. Livius lässt die "Wahl nach

Tribus im J. 283 eintreten; ausdrücklich giebt er die frühere Wahlform nicht

an. Nach Dionysius werden die ersten Tribüne (6, 89) in Curiatcomitien gewählt

und im J. 282 die Tribunenwahl von den Curien auf die Tribus übertragen

(9, 41, 49), wogegen es nicht in Betracht kommt, dass die tribunicischen Ankla-

gen vor diesem Termin bald an die Curien (9, 46), bald an die patricisch-plebe-

jischen Tribus (7, 59. 9, 27. 33) gebracht werden. Vgl. R. F. 1, 183.

3) Dass die Versammlungen, in welchen die Volkstribune vor dem J. 283

gewählt wurden, den Alten die patricisch-plebejischen Curiatcomitien sind und
die Patricier daran sich betheiligen, bezeugt Cicero, indem er ("A. 2) sie co-

mitia curiata nennt und der Auspicien gedenkt ; ferner Livius, indem nach ihm

(2, 56, 10. c. 60, 5) in der Versammlung, die das publilische Gesetz beschliesst,

die Patricier als stimmberechtigt erscheinen ; endlich ausdrücklich Dio bei

Zonaras 7, 17, nach welchem erst durch das publilische Gesetz die Plebs zu

gesonderten Versammlungen gelangte (llcivcct tÜ) 7:X'fj9et xal vtaft' ea'JTO ayviEvctt

xaX avE'j ^/.eiviuv (der Patricier) ßo'jXe'jeaöott 'aoX yrpTjixaTiCEiv T:av&' osa av i%t-
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Patricier nach Curien abstimmenden Plebejerversammlung näher

zu bestimmen wird heutzutage niemand sich unterfangen; doch

dtlrften, da die Zugehörigkeit zu der Curie lediglich durch das

Geschlecht bestimmt, innerhalb der Curie aber wie in jedem römi-

schen Stimmkörper Mann für Mann gestimmt ward, die adlichen

Geschlechter durch ihre Hörigen in dieser Versammlung einen

entscheidenden Einfluss besessen haben.

Plebejer- Nach einer allem Anschein nach zuverlässigen Ueberlieferung

Sammlung wurdc im J. 283 auf den Antrag des Volkstribuns Volero Publi-

Tribus. lius anstatt der Abstimmung nach Curien die nach den Boden-

bezirken, den Tribus eingeführt^). Es leuchtet ein und wird

auch von den Annalisten hervorgehoben-), dass den leitenden

Männern der Plebs alles daran gelegen sein musste die factisch

von den Altbürgern abhängigen von den factisch unabhängigen Ge-

meindeangehörigen, die dienten von den Plebejern zu (S. 71) son-

dern, um wenigstens die eigene Versammlung für ihre Beschlüsse

und vor allem für ihre Wahlen fest in der Hand zu haben. Es

konnte dies auf keinem einfacheren Wege erreicht werden, als

indem diese Abstimmungen durch die Uebertragung auf die Bo-

denbezirke den Grundbesitzern plebejischen Standes zugewiesen

wurden. Gegenüber den Curien, in welchen jeder Plebejer seinen

Platz hatte, war dies eine Beschränkung des Stimmrechts, analog

derjenigen, welche die Centurien der Bewaffneten ausschliesslich

den Grundbesitzern gab ; aus beiden Versammlungen war damit

der eigentliche Anhang des Adels beseitigt. Damit, dass die Tribus

damals zuerst für die Abstimmung verwendet wurden, wird in

X-TjOTj. Auch Dionysius stimmt damit insofern überein, als nach ihm das pu-
blilische Gesetz die von den Tribunen berufenen Versammlungen von der auctoritas

patrum (9, 41. 10, 4) und von den Auspicien (9, 41. 49. 10, 4) befreit, wogegen
wiederum nicht in Betracht kommt, dass er anderswo (9, 41. 44) der an sich

natürlichen und vermuthlich richtigen Auffassung dieser Versammlungen als

rein plebejischer Raum giebt. Vgl. R. F, a. a. 0. Die Ueberlieferung selbst

steht also ebenso fest, wie ihre Unhaltbarkeit evident ist. Ihre Erklärung findet sie

darin, dass die spätere Ordnung ein concilium plebis curiatum nicht kennt und
daher, da es an einer echten Ueberlieferung mangelte, den Alterthumsforschern

nach dem Ausschluss der Centurien und der Tribus nur die comitia curiata

übrig blieben.

1) Liv. 2, 56, 2: (^Volero Publilius) rogationem tulit ad populum, ut

plebei magistratus tributis comitiis fierent. c. 58, 1 : tum primum comitiis tributis

creati tribuni sunt. Vgl. c. 60, 4; Dionys. 9, 41. 49. 10, 4. Dass Diodor un-

ter demselben Jahre zwar nicht des Gesetzes gedenkt, aber der ersten Wahl
von vier Tribunen [2, 264], beweist, dass schon die ältesten Annalen diesen

Abschnitt in der Entwickelung der plebs verzeichneten.

2) Livius besonders 2, 56, 3. c. 57, 4.
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Verbindung zu bringen sein, dass einerseits, wie wir sehen

werden , die Zahl der Districte , als zu den städtischen die

ländlichen hinzutraten, wahrscheinlich auf zwanzig festgestellt

worden ist, andrerseits es vor dem J. 365 einundzwanzig Districte

gegeben hat. Der Name des einundzwanzigsten allem Anschein

nach damals hinzugefügten Districts, des clustuminischen, ist der

derjenigen Flur, in welcher die Gonstituirung der Plebs im J. 260

sich vollzogen hatte und von der diese Secession den Namen der

clustuminischen trägt i). Ftir das Goncilium der Plebs, das von

Haus aus die Wahl der Vorsteher zum Hauptgeschäft hat, war

die Parilität der Stimmkörper unbequem, wie dies auch darin her-

vortritt, dass bei den zahlreichen späteren Vermehrungen, durch

die die Zahl der Tribus von 21 auf 35 gebracht ward, stets die

Imparilität festgehalten worden ist. Wahrscheinlich ist also die

Einrichtung der einundzwanzigsten Tribus ein integrirender Theil

der Umgestaltung der Plebs durch das publilische Gesetz, die

vom politischen Standpunkt aus vielleicht mehr als die erste

Gonstituirung ein Recht hat als Anfangspunkt der Institution

zu gelten. Von da ab sind die Magistrate der Plebs, die Tribüne

wie die Aedilen, durchaus von dem nach Tribus gegliederten

Goncilium gewählt worden.

Ftlr die Existenz der Plebs war es die Vorbedingung, dass Schutz des

ihr Recht sich zu versammeln und in der Versammlung Beschlüsse lungs-

zu fassen von dem Belieben der Gemeinde unabhängig gemacht,

die souveräne Gewalt des Staates in dieser Hinsicht eingeschränkt

ward. Dies ist denn auch geschehen und in diesem durch kei-

nen legislatorischen Act der Bürgerschaft zu beseitigenden Ver-

sammlungs- und Beschliessungsrecht der Sondergemeinde findet

das revolutionäre Wesen der Institution seinen tiefsten und zu-

gleich seinen greifbarsten Ausdruck. Zum Schutz dieses Rechts

dient neben der den Tribunen eingeräumten Intercession gegen

Gemeinderogationen [2, 283] vor allen Dingen das angeblich

icilische Strafgesetz gegen jeden, der die Plebejerversammlung

irgendwie behindert [2, 278].

Hinsichtlich der Gültigkeit der von der Plebs gefassten

Beschlüsse sind, wie bei der Beschlussfassung der Gomitien, die

drei Gebiete der Magistratswähl, des Griminalprozesses und der

1) Varro 5, 81 : in secessione Crustumerina.

rechts.



— 154 —
Gesetzgebung zu scheiden. Wenn aber die Action der Comitien

von der Gesetzgebung ausgeht und an diese erst später sich

zuerst das Griminalverfahren und sodann die Magistratswahlen

anschlössen, so hat die Action der Plebejerversammlung sich

praktisch in der umgekehrten Folge entwickelt.

Vorsteher- Uebcf das Recht der Plebs sich gleich dem Populus eieene
wählen. ° r o

Vorsteher, Tribüne und Aedilen zu bestellen und über deren

Function in dem Gemeinwesen ist in dem Abschnitt von der

Magistratur das Erforderliche gesagt worden. Hier genügt es

daran zu erinnern, dass die Tribüne nicht gedacht werden können

ohne die collegialische Gleichstellung im Verbieten mit der Ober-

magistratur und das Recht durch ihre Intercession deren Acte

zu hemmen und rechtlich zu annulliren; welches Recht insofern

auch ein Recht der Plebs ist, als die Tribüne von dieser ihr

Mandat empfangen.

Provocation Auch über das Griminalverfahren kann theils auf die bei
an die Plebs
im Prozess. dem Tribuuat und der Aedilität gegebenen Ausführungen, theils

auf den folgenden die Competenz der verschiedenen Bürgerver-

sammlungen behandelnden Abschnitt verwiesen werden. Dasselbe

ist aus der Selbsthülfe hervorgegangen und der Sammteid, auf

den die Plebs überhaupt fundirt ist, in diesem Sinn formulirt

[2, 277]. Wie die criminelle Judication der Plebs in dem spä-

teren römischen Gemeinwesen functionirt, ist sie die Copie des

legitimen Provocationsverfahrens. Dass sie ebenso gegen Patricier

wie gegen Plebejer gerichtet werden kann, ja factisch haupt-

sächlich gegen jene zur Anwendung kommt, liegt in der Sache

[2, 289]. Dass sie nur eintritt, wo die Plebs als solche verletzt

ist, stimmt im Grundgedanken mit dem gesetzlichen Criminal-

prozess überein; denn auch dieser beschränkt sich principiell

auf Handlungen, durch die die Gemeinde als solche geschädigt

worden ist. Freilich ist dieser sehr verschiedener Ausdeh-

nung fähige Begriff in dem plebejischen Criminalprozess enger

gefasst worden als in dem legitimen; die Tödtung des Bürgers

fällt unter diesen, unter jenen wahrscheinlich nur die in die

Privilegien der Plebs eingreifende Handlung oder Unterlassung ^j.

Im Uebrigen erfolgt die Verurtheilung hier durch die Tribüne wie

1) Auch in dem Prozess des Kaeso Quinctius ist die Mordthat nicht

der eigentliche Klaggrund, sondern nur adminiculirend (Liv. 3, 11, 9. c. 13, 5).
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im legitimen Prozess durch die patricischen Beamten und wird das

Goncilium der Plebs mit der Sache befasst durch Einlegung der

Provocation [2, 290]. Die nachher durch das Zwölftafelrecht

und durch spätere Gesetze hinsichtlich der strafrechtlichen Gom-

petenz der plebejischen Beamten und des plebejischen Goncilium

aufgestellten Normen werden im Abschnitt von der Gompetenz

der Comitien zur Erörterung kommen.

Hinsichtlich der Gesetze, worunter wir nach dem römischen Plebejische

Gebrauch alle Beschlüsse des Gonciliums verstehen, die weder gebung.

Wahlen ordentlicher plebejischer Magistrate noch Urtheilssprüche

auf eingelegte Provocation an die Plebs sind, ist die auf uns

gekommene Ueberlieferung unvollständig und unklar. Wie die-

selbe liegt, bestehen alle die vorher genannten Gesetze, das

constituirende vom J. 260 ^) so wie das icilische und das pu-

blilische Plebiscit, nicht minder die Festsetzung, dass es den Go-

mitien nicht ferner gestattet sein soll ihr Gesetzgebungsrecht zum

Nachtheil einer einzelnen Person zu handhaben 2) ^ zu Recht,

ohne dass dafür etwas weiteres gefordert würde als der Wille

der Majorität der Plebejerversammlung und deren Eidschwur und

namentlich ohne besondere Einwilligung der legitimen Gemeinde

oder ihrer Organe, insonderheit ohne die auf das Plebiscit über-

haupt nicht anwendbare Bestätigung durch den Patriciersenat

[patrum auctoritas) ^). Dabei liegt die Auffassung zu Grunde

dass diese Gesetze die Plebejer allein angehen und dass die Plebs

das Recht hat die Plebejer zu binden. Dies ist logisch und

praktisch verkehrt. Die nie in das Recht der Gemeinde ein-

greifende Autonomie des GoUegiums kann auf die Plebs nicht

angewendet werden, da diese kein Gollegium ist, sondern selbst

1) Die Auffassung dieses Gesetzes als foedus ist den älteren Berichten

fremd [2, 277].

2) Cicero de domo 17, 43 : vetant leges sacratae, vetant XII tabulae

leyes privatis hominibus inrogari; id est enim Privilegium. DeTS. pro Sest. 30, 65.

3) Die patrum. auctoritas ist das Complement des Comitlalbeschlusses und
kann unmöglicli auf einen anderen Act als den des Populus bezogen werden.

Die vielfach aufgestellte Hypothese, dass das Plebiscit in früherer Zeit durch

auctoritas patrum Gesetz geworden ist , ist ebenso widersinnig wie die An-
nahme eines durch patrum auctoritas bestätigten Privattestaments. Auch sagt

Gaius (S. 159 A. 1) ausdrücklich, dass die Patricier ihre Behauptung, nicht durch

dieses oder jenes, sondern durch das Plebiscit überhaupt nicht gebunden
zu sein , formell stützten auf dessen Zustandekommen sine auctoritate der Pa-
tricier. Soltaus Interpretation (Gültigkeit der Plebiscite S. 72), dass auctoritas

hier nicht das Bestätigungsrecht, sondern die Theilnahme au der Abstimmung
bezeichne, beseitigt sich selber.
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ein Gemeinwesen; für die Gültigkeit des von der Plebs ge-

fassten Beschlusses ist dessen Rechtsverbindlichkeit für denPopulus

nur ein anderer Ausdruck. Die Creirung von Behörden, welche

J:>estimmt sind die Handlungen der Magistrate zu annulliren, die

Strafprozesse gegen adliche wie gegen nichtadliche Bürger, die

Gesetze, welche der souveränen Gemeindeversammlung gegen-

über diese plebejischen Einrichtungen permanent und unantastbar

machen, gehen nicht bloss den Plebejer an, sondern binden

die Gemeinde. Indess so zweifellos richtig dies ist, die in diesem

Institut organisirte Revolution hat die plebejische Autonomie in

dem Sinn gefasst, dass ein von der Plebs für die Plebs ge-

fasster Beschluss schlechthin verbindliche Kraft hat^).

Bedingte Aber mochteu immer unter dem Titel, dass der Beschluss
Gültigkeit '

der der Plebs dann Gültigkeit habe, wenn er zunächst sie selbst
Plebiscite

, t , ,

vor dem angehe, die ältesten beschworenen Plebiscite hingenommen wer-
horten- ^ '

°
sischen deui für die geordneten Verhältnisse der spätem Zeit bedurfte

man mindestens einer die in dieser Weise bedingte Gültigkeit

des Plebiscits zur Anerkennung bringenden Rechtsform. Selbst

damit aber reicht man nicht aus. Eine Reihe von älteren Ple-

bisciten anerkannter Gültigkeit, das im J. 292 promulgirte teren-

tilische Plebiscit, aus dem der Decemviratunddie Zwölftafelgesetz-

gebung hervorgegangen sind 2], das canuleische über das patri-

cisch-plebejische Eherecht, das licinische vom J. 387 über die Zu-

lassung der Plebejer zum Oberamt, das ogulnische vom J. 454 über

ihre Zulassung zu den Priesterthümern können unmöglich unter

den Begriff der plebejischen Autonomie gezogen werden, wie

dehnbar man auch denselben fassen mag. Andrerseits ist erwie-

sener Massen das Goncilium der Plebs erst durch das zwischen

465 und 468 erlassene hortensische Gesetz in der Befugniss Gesetze

zu beschliessen den Comitien gleichgestellt worden. Wenn das

1) Diese Auffassung tritt nicht bloss hervor in den Aeusserungen der

von der plebejischen Coercition und Judication betroffenen Patricier, dass die

plebejischen ILinrichtungen sie nicht bänden [2, 289], sondern bestimmter
in den S. 159 A. 1 angeführten übereinstimmenden Zeugnissen dafür, dass vor

dem hortensischen Gesetz die Patricier nicht, nach demselben 'alle Bürger' (omnea
quirites) durch das Plebiscit gebunden worden seien.

2) Der Vorschlag des Tribuns geht nach Livius 3, 9, 5 dahin, ut quinque

viri creentur legibus de imperio consulari scrihendis; wer also erzählte, musste
eine Rechtsform annehmen, in welcher derselbe durchgehen konnte. Dies ist

von Soltau (Gültigkeit der Plebiscite S. 103) verkannt worden, so klar es vor-

liegt. Auf die Modiflcationen , unter denen der Vorschlag durchging , kommt
nichts an.
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valerisch-horatische Gesetz vom J. 305 i) und das publilische vom

J. 4152), welche den Tribusbeschlüssen die gleiche Kraft bei-

legen, sich auf die Beschltlsse des Concilium der Plebs beziehen

und nicht, wie es wahrscheinlicher ist, auf die der patricisch-

plebejischen Tribus, so fehlt in der überlieferten Fassung der

beiden Gesetze irgend eine beschränkende Clausel. Auf jeden

Fall ist es ebenso unbestreitbar, dass zahlreiche vor dem hor-

tensischen Gesetz durchgebrachte und direct die gesammte Ge-

meinde angehende Plebiscite formale Gültigkeit gehabt haben,

wie dass diese bis dahin dem Plebiscit im Allgemeinen geman-

gelt hat.

Wahrscheinlich ist, wir wissen nicht wann, aber vor dem vorgängige

Zwölftafelsesetz, durch einen dem hortensischen gleichartigen Stimmung^ ^ ^ ^ des Senats.

Gemeindeschluss festgesetzt worden, dass eme mit Zustmimung

des Senats an die Plebs gebrachte Rogation, wenn diese sie

annimmt, die Bürgerschaft nicht minder bindet, wie wenn die

Comitien sie gutgeheissen hätten. Die annalistischen Berichte

über jene älteren die Gesammtgemeinde verpflichtenden Plebiscite

sind durchaus so gehalten, dass die rogirenden Tribüne nicht

ohne weiteres den Vorschlag an die Comitien bringen können,

sondern oft Jahre lang bemüht sind ein in unserer Ueberlieferung

verdunkeltes verfassungsmässiges Hinderniss zu beseitigen, wäh-

rend nach der Rogation die Gültigkeit derselben ausser Zweifel

ist. Dies Hinderniss muss die Zustimmung des Senats gewesen

sein 3). Alle vor dem hortensischen Gesetz gültig erlassenen

1) Livius 3, 55, 3 zum J. 305 (vgl. c. 67, 9) :} consules . . . L. Valerius

M. Horatius . . . cum velut in controverso iure esset, tenerenturne patres plebi scitis,

legem centuriatis comitiis tulere, ut quod trihutim plebes iussisset populum teneret.

Nach Dionysius 11, 45 geht der Beschluss dahin toi»; utiö toü 6t][j.ou TeÖevTac

Tai; cpuXeTfiCaii; dv-xX-fjofai; v6jj.ou; airaoi -/ceiodai 'Pcuacxioi? i^ loo'j, tt]V a'jxTjv

E^^ovxa? 0'jva[Atv toT? ^v xaT? Xo/ixiatv cxy.XYjoiat? Ti&T]ao{j.lvot;. Im folgenden

Abschnitt werden die Gründe entwickelt werden, welche die Beziehung dieser

Nachricht auf die Einrichtung der comitia tributa empfehlen. Allerdings lässt

sich dagegen einwenden, dass, wenn das Plehiscit, wie dies nicht zu bezweifeln

ist, schon vor dem Decemvirat bedingte Gültigkeit gehabt hat, diese Bestim-

mung durch die Beseitigung der Plebs mit Einsetzung des Decemvirats in

Wegfall kam und demnach die Restitution der Plebs auch die Restitution dieses

ihres Rechts enthalten musste. Allein die Festsetzung der bedingten Gültigkeit

des Plebiscits seheint eben in die Annalen nicht übergegangen zu sein ; dagegen

kann ein Bericht über die Genesis der comitia tributa in denselben unmöglich

gefehlt haben. Uebrigens kommt wenig darauf an , ob eine zweifellos fehler-

hafte Erzählung in dieser oder in jener Weise corrigirt wird.

2) Livius 8, 12, 14 zum J. 415 : (Q. Publilius Philo dictator) tulit . . .

ut plebi scita omnes quirites tenerent.

3) In unseren Annalen steht dies freilich nicht und kann auch nicht
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Plebiscite scheinen nach den annalistischen Berichten nach Zu-

stimmung des Senats durchgegangen zu sein ^). Wenn in früherer

Zeit für ein solches die vorgängige Autorisation des Senats er-

forderlich war, kommt Licht in die ebenso seltsame wie glaub-

würdige Nachricht, dass den Aedilen der Plebs seit dem J. 305

die Aufsicht über die im Cerestempel niedergelegten Senats-

beschlüsse zustand [2, 468]; senatorische Archivbeamte können sie

unmöglich damals gewesen sein, wohl aber Hüter derjenigen

Beschlüsse des Senats, an denen die Bechtsverbindlichkeit der

Plebiscite hing. Femer hat Sulla im J. 666 ,eine alte, aberseit langem

abgekommene Ordnung' wieder hergestellt, dass keine Bogation

an die Plebs gebracht werden dürfe ausser mit Zustimmung des

Senats 2), und finden wir auch in einem unter der Herrschaft

dieser sullanischen Vorschrift erlassenen Plebiscit vom J. 683 den

Vermerk de senatus sententia ^). Unter dieser Voraussetzung wird

selbst der Satz, dass die autonome Beliebung der Plebs dann

gelten soll, wenn sie hauptsächlich die Plebs angeht, einigermassen

begreiflich; er ist dann nicht ein absolutes Kriterium der Gül-

tigkeit des Gesetzes, sondern eine leitende Maxime für den Senat,

wenn er um seine Zustimmung angegangen wird. Man begreift es,

dass Beschlüssen, die füglich unter diesen Begriff gezogen werden

konnten, der Senat nicht wagen durfte die Autorisation zu ver-

sagen und dass er auch manche andere, für welche diese Auf-

fassung verkehrter Weise geltend gemacht oder nicht einmal be-

hauptet ward, sich gleichfalls gefallen lassen musste.

darin stehen, da sie die volle Gültigkeit des Plebiscits vom J. 305 datiren.

Von dem Widerstreben des Senats gegen die Gesetze dieser Art ist oft und
ausführlich die Rede; so sagt Livius von dem canuleischen Gesetz: vidi tan-
dem patres ut de conubio ferretur convenere (4, 6; vgl. 3, 31. 6, 42, 9) und
bei Dionysius spielt das sonst nach seiner Auffassung bei Plebisciten nicht er-

forderliche Probuleuma hier eine wichtige Rolle (10, 26. 30. 48. 50. 11, 54).
Aber Livius behandelt den Widerstand als rein thatsächlichen und auf das_
confuse Probuleuma des Griechen darf kein Gewicht gelegt werden. Vgl R. F."

1, 208 fg.

1) Wegen der gegen den Willen des Senats durchgebrachten Plebiscite

über den Triumph vgl. 1, 134 A. 6.

2") Appian b. c. 1, 59: i<:rifO\>\':6 xe (Sulla und sein College im Con-
sulat 666 Q. Pompejus) (AT)5ev Iti izpoSouXE'jTov d; töv ofj[jiov äocpipeaftai, vevo-

{i.i<j(x£vov (xev oSroa xaX r.dXai, 7rapaXeÄu(J.dvov o' ix ttoXXoü (seit dem horten-

sischen Gesetz 465/8) .... vojitoavTe; . . . oüte v6|jiov oü8£va rpö rfj; ßouX"!)?

ii t6 tcX'^&oc (also ist nur das Plebiscit gemeint) iacpepiJfAryov . . . Scuoeiv In
axdaem^ dcpop[jia;.

3) C. I. L. I p. 114.
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An die Stelle der bedineten Gültigkeit des Plebiscits trat, Das

'^ ^
. -11 liortensische

wie schon gesagt ward, nach der dritten Secession zwischen den Gesetz.

J. 465 und 468 durch den vom Dictator Q. Hortensius ohne

Zweifel mit den Centurien vereinbarten Volksschluss die unbe-

dingte; seitdem hatte jede Vereinbarung zwischen dem Volks-

tribun und der Plebs dieselbe bindende Kraft wie die Verein-

barung zwischen dem patricischen Magistrat und den Centurien

oder den patricisch-plebejischen Tribus^). Dies wird termi-

nologisch dadurch ausgedrückt, dass die Benennung lex wie

früher einzelnen, so jetzt allen Beschlüssen der Plebs ohne wei-

teres zukommt und sogar bei der Erv\ ähnung des einzelnen Volks-

schlusses häufig auf die Gleichgeltung des Schlusses des Populus

und der Plebs ausdrücklich hingewiesen ward 2). Die speciellen

gesetzlichen Bestimmungen über die Competenz der verschiedenen

Comitien wurden durch diese generelle Vorschrift nicht betroffen;

1) Laelius Felix bei Gellius 15, 27 : {jplehi scitis) ante patricii non te-

nebantur, donec Q. Hortensius dictator legem tulit, ut eo iure quod plebs sta-

tuisset, omnes quirites tenerentur. Plinius h. n. 16, 10, 37 : Q. Hortensius

dictator, cum plebs secessisset in laniculum^, legem in Aesculeto tulit, ut quod

ea iussisset omnes quirites teneret. Gaius 1 , 3 (danach Inst. 1, 2, 4): olim.

patricii dicebant plebi scitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent :

sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebi scita Universum, po-

pulum, tenerent, itaque eo modo legibus exaequata sunt. Pomponiiis -Digr. 1, 2, 2, 8 :

evenit ut plebs in discordiam cum patribus perveniret et secederet sibique iura

constitueret, quae iura plebi scita vocantur. mox cum revocata est plebs
,
quia

multae discordiae nascebantur de his plebis scitis
,
pro legibus placuit et ea ob-

servari lege Hortensia : et ita factum est, ut inter plebis scita et legem species

constituendi interesset, potestas autem eadem esset. Auf die Verkehrtheit dieses

Berichtes ist nicht nöthig einzugehen.

2) Dass die Volksschlüsse, auch die Plebiscite sich durchgängig lex nennen,

wurde schon bemerkt (S. 150 A. 3) ; einzig in dem bantinischen von 621/636
steht neben dem häufigeren ex hace lege zweimal (Z. 7. 15) ex hace lege ple-

beive scito. Häufiger findet sich diese Formel, wo andere Gesetze angeführt

werden. So verweist das atestinische Fragment wahrscheinlich des rubrischen

Gesetzes auf die lex seive illud pl. sf . est quod L. Roscius a. d. V cid. Mart.

populum plebemve rogavit ; so steht im Ackergesetz Z. 6 (vgl. Z. 43) ;
[ex]

lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rog(avit), im rubrischen 1,

29. 39 ; ex lege Bubria seive id pl. ve sc. est, Dass das plebi scitum keine lex

ist, sondern nur der lex gleich gilt, ist hierin ausgedrückt. Im Gegensatz

wird auch plebi scitum noch allein gebraucht wie in dem Pontificaldecret bei

Cicero ad Att. 4, 2, 3 : neque populi iussu neque plebi scitu , im julischen

Municipalgesetz Z. 72 und sonst : leg(ibusy pl(e&ci)ve sc(itis) s(^enatus^ve c(on-

sultis^, in dem angeführten atestinischen Fragment: lege foedere pl(ebi)ve sc(ito^

s(enatus')ve e(onsulto') institutove. Aber wo es irgend angeht, schaltet der Curial-

stil bei Erwähnung eines Beschlusses der Plebs, auch wohl bei Erwähnung
eines Beschlusses des Populus (denn das roscische Gesetz ist vermuthlich von
einem Praetor in Tribuscomitien rogirt worden) die Hinweisung ein, dass

Schluss der Gemeinde und Schluss der Plebs gleichen Rechtes sind.
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die Wahlen der ordentlichen Beamten vollzogen sich nach wie vor

gemäss der für jede Kategorie festgesetzten Wahlordnung und
ebenso blieben die Gompetenzbestimmungen hinsichtlich der

Provocation in Kraft, wie dies weiter in dem betreffenden Ab-
schnitt gezeigt werden wird. — Dass Sulla im J. 666 die vor

dem hortensischen Gesetz bestehende Ordnung wieder ins Leben

rief, ist schon gesagt worden; das pompeische Gesetz aber gab

im J. 683 den Volkstribunen und dem Goncilium ihr früheres

Legislationsrecht zurück und dabei ist es geblieben.



Die Verwaltungsbezirke

der patricisch- plebejischen Gemeinde.

ser-
vianischen

Dieienisen Tribus, welche an den Namen des Könies Ser- P^^.
J o 7 ö Viani

vius Tullius geknüpft werden ^) , haben, ausgehend von den vier tribus.

Stadtbezirken, sich allmählich zu den fünfunddreissig Verwaltungs-

bezirken des römischen Reichs entwickelt. Diese Tribusordnung,

von welcher die servianische Steuer- so wie die gewöhnlich als

Genturienverfassung bezeichnete servianische Heerordnung we-
sentlich die Gorollarien sind, gilt den Römern als in das Leben

gerufen durch den alleinigen Willen des Königs, also als eine

administrative Einrichtung, nicht als auf Rogation beruhendes

Gesetz; und es ist dies nur consequent. Denn nach der Auf-

fassung der Alten giebt sie den Plebejern nicht das Bürgerrecht,

sondern verändert nur die Pflichten und Rechte der Bürger;

dieses aber liegt in der magistratischen Gompetenz. Insofern ist

die servianische Gemeindeordnung qualitativ nicht verschieden

von den mehrfach durch die Gensoren ohne Rogation vorge-

nommenen Umgestaltungen de"r bürgerlichen Rechte.

Wie dem Römer tribus überhaupt der Territorialbezirk ist
^^^lH'

(S. 96 A. 1), so liegt auch den servianischen Tribus die Boden-

theilung zu Grunde und ist die personale Tribus aus der des

Bodens abgeleitet und überhaupt secundär^). Es soll also zu-

1) Wie Romulus der Gründer der Gemeinde, Numa derjenige der sacralen

Ordnung, so ist Servius der Gründer der Gliederung der Gemeinde (Liv. 1, 42:
conditor omnis in civitate discriminis ordinumque

,
quibus inter gradus civitatis

fortunaeque aliquid interlucet). Incorrect nennt ihn Tacitus arm. 3, 26 sanctor
legum, quis etiam reges obtemperarent.

2) So einfach und sicher die Unterscheidung der Boden- und der perso-
nalen Tribus ist , so hat doch nichts mehr Verwirrung gestiftet, als dass man
sie nicht bestreitet, was niemand versucht hat noch versuchen kann, aber ver-

Röm. Alterth. III. H
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nächst von der territorialen Tribus gehandelt werden. Als solche

werden die servianischen in der Ueberlieferung mehrfach aus-

drücklich bezeichnet!). Bestimmter noch als diese Zeugnisse

reden die Namen : die vier überhaupt ältesten Tribus sowohl wie

fast alle in historischer Zeit gebildeten (S. 173) tragen örtliche

Benennungen, und dass auch die ältesten Gebietstribus ungeach-

tet der gentilicischen Form zunächst örtlich benannt sind, wird

weiterhin (S. 1 68) gezeigt werden. — In Beziehung auf den Bo-

den ist die Tribus unwandelbar. Abgesehen von den unten

(S. 1 78) erörterten Consequenzen der Einführung des Territorial-

princips in die Bodentribus ist niemals, so viel wir wissen, das

einmal einer römischen Tribus zugeschriebene Grundstück später-

hin in eine andere übertragen worden, und um diesen festen Aus-

gangspunct bewegt sich die ganze römische Verwaltung.

Die Dass die dem König Servius selbst beieeleete und in dieser
ältesten vier

^ O O
Stadt- EntWickelung das primitive Stadium darstellende Tribusein-

bezirke.
.

theilung sich lediglich auf die urbs Roma bezogt) , wird einstimmig

bezeugt und durch den ganzen Sachverhalt bestätigt. Die ur-

sprünglichen Tribus sind vier an der Zahl und sie sind ,Theile

gisst. Die Auffassung insonderheit des Verhältnisses des grundhesitzenden
Bürgers zu dem nicht grundbesitzenden hängt wesentlich davon ab, dass ein

nicht ansässiger tribulis, bevor die politische Tendenz denaturirend eingriff, für

den Bömer nichts andres -war als uns ein nicht ansässiger Hauseigenthümer
sein würde.

1) Laelius Felix (S. 90 A. 5) bestimmt den Unterschied der comitia

curiata und der comitia tributa dahin , d&ss in jenen gestimmt werde ex gene-

ribus horninum, bei diesen ex regionibus et locis. Ebwiso unterscheidet Diony-
sius 4, 14, sicher nach Varro , die älteren xpeii; cpuXa? xd; fe^ixdz imd die
servianischen T^TTapa? xdi; T07ii-xa;. Wenn aus diesen Belegen, neben denen
andere aufzuführen überflüssig ist, zumal da die ganze weitere Ausführung nichts

ist als die Entwickelung dieses Princips, deutlich hervorgeht, dass die römische
Doctrin die älteren drei und die neueren fünfunddreisslg als nicht örtliohe und
örtliche unterschied, so ist dies nicht im Widerspruch mit dem früher (S. 98 A. 1)
gegebenen Nachweis, dass auch jene örtliche sind. Die römischen Juristen denken
hiebei an die Personaltribus , und während diese bei den romulischen Tribus
jede Beziehung zu dem Boden verloren hat, der Ramner in dem ramnischen
Bezirk weder Eigenthümer sein muss noch speciell heimathberechtigt ist, kommt
die servianische Personaltribus nur dem zu, der nach älterer Ordnung in der
entsprechenden Bodentribus gruudsässig, nach späterer in einem ihr angehörigen
Territorium heimathberechtigt ist. — Bemerkenswerth ist auch Pupinia in rein

örtlicher Bedeutung für den ursprünglich dieser Tribus angewiesenen Bezirk
(Varro de r. r. 1, 9, 5; Cicero de l. agr. 2, 35, 96; Liv. 26, 9, 12; Val.
Max. 4, 4, 4. 6. c. 8, 1). Vgl. S. 170 A. 2, S. 176 A. 6.

2) Hier ist die Bodentribus gemeint ; in wie weit die Tribus als personale
die Bürgerschaft umfasst haben, ist eine davon unabhängige weiterhin (S. 182)
erörterte Frage.
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der Stadt' ^), das heisst, sie finden ihre Grenze an dem Pomerium,

mit welchem sie auch durch den servianischen Mauerbau in der

Erzähhing verknüpft werden 2), und haben dies yveder in alter

noch in späterer Zeit jemals tiberschritten '^). Sie heissen

1. Sucusana, später Suhurana'^)

2. Palatina

3. Esquüina

4. Collina.

Wie und warum diese durchaus von den Alten als nicht

ursprünglich betrachtete Viertheilung der Stadt an die Stelle der

älteren getreten ist, meldet die Ueberlieferung nicht; anknüpfen

kann man sie nur entweder an die älteste Stadteintheilung der

1) Varro 5, 56 : ah hoc (^d. h. weil auch die alten drei Tribus Theile des

ayer Bomanus -waren und also für locale Districte das Wort angemessen Istl

quattuor quoque partes urhis tribu» dictae ab locis, Suburana Palatina Esquilina

Collina. Festus p. 368 : urbanas tribus appellabant, in quas urbs erat dispertita

(1 Ser. Tullio rege, id est Suburana Palatina Esquilina Collina. Plinius 18, 3,

13 : urbanae (tribus) . . . quattuor . . . erant a partibus urbis in quibus habi-

tabant, Suburana Palatina Collina Esquilina. Liv. 1, 43, 13: quadrifariam

urbe divisa regionibusque collibus (so die besten Hdsclir., andere regionibus col-

libusque-, vielleicht ist mit Hertz regionibusque als Glosse zu streichen) qui

habitabantur
,
partes eas tribus appellavit. Dionys. 4, 14 : 6 TuXXto; ir.zihr^ tou;

stttÄ Xöcpou; evt xeiytt rrspieXaßev, sl? lexTapac fxofpa? oteXwv ty]v t:6Xiv y.al

%i\t.esoi im. töjv Xo'fwv xat? [xoi'pai? Tot; ^TTt^Xriost? t^ {xev ITaXaTivTjv, t:^ os Soßou-

paVTjV, TTJ] 0£ TpiTTTj KoXXlVaV , TY] ok. T£TapT7j T(ÜV fJlOtpÖJV 'Ic-iC'jXlVTTjV TEtpacpuXoV

iizolriae t-^jv tzoXiv elvat, rpicpuXov ouoav xetu;. Freilich spricht er nachher 4, 11
von der Einschreibung der Freigelassenen ei; cpuXd; ra; -/caTtx t-^v tioXiv Teruapac

uTtapyouaai;, als hätte es damals schon Landtribus gegeben; aber offenbar ver-

mischt er hier die servianische Ordnung und die seiner Zeit. Wenn die Schrift

de viris ill. 7, 7 sagt : populum in quattuor tribus distribuit, so nimmt sie die

Tribus personal (S. 182).

2) Ausgesproehen wird dies nur von Dionysius (A. 1), aber die noth-

wendige Verknüpfung beider Verrichtungen ist deutlich.

3) Die entgegenstehende Meinung, dass die vier Stadtdistricte auch das

Gebiet umfasst haben, hat sich, besonders nachdem C. L. Grotefend in seiner

epochemachenden Untersuchung (Ital. trib. discr. S. 67; vgl. meine Tribus S.

17. 215) Ostia der Palatina zugewiesen hatte, allgemeine Anerkennung ver-

schafft und niemand hat sie eifriger vertreten als ich. Aber Festus p. 213 v.

Pectuscum Palati sagt dies doch nur dem, der schon vorher daran glaubt; und die

in dem Abschnitt von den Libertinen darzulegende Geltung der Palatina in der

Zeit, welcher die uns erhaltenen Inschriften angehören, widerlegt diese Annahme
auf das Bestimmteste und weist Ostia der Voturia zu. — Uebrigens steht der An-
nahme, dass die vier Stadtbezirke einstmals den ager eingeschlossen haben, auch

die Umwandelbarkeit der römischen Tribus entgegen ; da die Landtribus den

ursprünglichen ager Romanus umfasst haben, müssten hier die Stadttribus ihnen

Platz gemacht haben.

4) Die ausgebildete lateinische Sprache kennt wie nur Subura so nur

Suburanus ; die ältere Form Sucusa hat sich (wie c = g in C. und Cn.)

.in der Abkürzung Suc. behauptet, so wie in der Tradition der römischen Philo-

logen (Varro de l. L. 5, 48; Festus p. 302 v. Suburanam). Der Lautwechsel

ist in unserm Latein ohne Analogie.

11*
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montes oder an die älteste Eintheilung der Bürgerschaft und des

Gebiets, die romulischen Tribus. Indess mit jenen tritt gar keine

Beziehung hervor; eine Anknüpfung an diese empfiehlt sich schon

durch die gleiche Benennung. Das servianische Rom ist wahr-

scheinlich eine Doppelstadt, zusammengesetzt aus der palatinisch-

esqüilinischen der höheren Geschlechter, welche durch die drei

Urgemeinden der Titier, Ramner und Lucerer gebildet wird, und

aus der collinischen Stadt , welcher die niederen Geschlechter

der gleichnamigen als posteriores bezeichneten Bezirke ange-

hören mögen. Diese Eintheilung, die sich freilich auf Stadt

und Gebiet erstreckt, muss der servianischen Stadteintheilung in

irgend einer Weise zu Grunde liegen (S. 98).

Raug- und Die angegebene Folge der Tribus ist eine feste i) und sie ist
, Reihenfolge o o o ;

der auch eine Rangordnung gewesen oder doch später geworden*);
btadt-

bezirke, wcnigsteus war in republikanischer Zeit die letzte, die CoUina,

die am wenigsten angesehene-*). Bei den späterhin mit den

städtischen Tribus vorgenommenen Manipulationen hat sich die

Rangstellung verschoben: unter dem Principat ist die Palatina

die vornehmste ; auf sie folgt die Collina ; die Esquilina und die

Suburana stehen hinter beiden zurück 4).

Privat- Die Tribus kommt nur dem Grundstück zu, weh;hes im qui-
bodeneigen-

thnm ritischen Eigenthum steht oder stehen kann^). Die Einzeich-
Bedingung
der Tribus. nung vou Grundstückcn in die Tribus ist nicht Folge der Grenz-

erweiterung, sondern der Ausdehnung des Privateigenthums, mag

diese nun erfolgen durch die Adsignation von Gemeindeland an

1) S. 174 A. 3. Dass dicSuburana die erste ist, sagt Cicero de l. agr. 2, 29,

79 : a: Suburana usque ad Amiensem nomina vestra proponat. Mit ihm und in der

weiteren Folge stimmen Varro und Festus überein da, wo sie die Einrichtung der

Tribus berichten (8. 163 A. 1) und also der ordo trlbuum nothwendig befolgt

werden musste. Dass Plinius etwas, Dionysius stärker sich von ihm entfernt,

kommt nicht in Betracht; ebenso wenig die abweichende Folge da, wo auf andre

Veranlassung die vier Tribus genannt werden, bei der AufzähluJig der Argeer-

kapellen, die wohl der Ordnung des Festzugs folgt (Varro 5, 46 : Suburana
Esquilina CoUina Palatina^, bei Gelegenheit des Stimmrechts der Freigelassenen

( Liv. 20 : Esquilina Palatina Suburana Collina') und in Beziehung auf die Fru-

mentationen der Kaiserzeit (C. J. L. VI, 10214: Palatina Suburana Esquilina

Collina, in der Reihenfolge der Kopfzahl der Empfänger).

2) In secunda qua^i tribu esse metaphorisch bei Columella 3, 2, 24.

3) Cicero pro Mtl. 9, 25 : Collinam novam dilectu perditissimorum civium

conscribebat.

4) Dies ist im Abschnitt von der Libertinität gezeigt.

6) Cicero pro Flacco 32, 80 fragt in Beziehung auf Provinzialgrundstücke,

die im Census mit angegeben sind [2, 375] : sintne ista praedia censui censendo,

hnbeant ius civile, sint necne sint mancipii, subsignari apud aerariurn aut apud
censorem possint? in qua tribu denique ista praedia censuisti?
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römische Bürger i), wohin namentlich die Gründung der Bürger-

colonien gehört 2), oder durch Aufnahme von Halbbürger- oder

Nichtbürgergemeinden in das Vollbürgerrecht 3). Bei den meisten

in historischer Zeit neu eingerichteten Tribus vermögen selbst

wir noch nachzuweisen, dass die Erstreckung des römischen ager

privatus dazu die Veranlassung gewesen ist 4). Demnach sind

in den Tribus nicht enthalten in ältester Zeit das Capitol und

1) Livius 6, 5, 8 zum J. 367 : tribus quattuor ex novis civibus (mit Be-

ziehung namentlich auf die Eroberung von Veii 368 und die Adsignation des

veientischen Gehiets 361) additae : Stellatina Tromentina Sahatina Arniensis,

eaeque viginti et quinque tribuum numerum explevere.

2) Demnach gehört keine Bürgercolonie einer erst längere Zeit nach
ihrer Deduction gegründeten TribiTS an. Unter den vor 513 gegründeten Bürger-

colonien gieht es nur vier, deren Tribus bekannt ist. Ostia, gegründet in äl-

tester Zeit, gehört zur Voturia, also zu einer der ältesten Landtribus. Tarracina,

gegründet 425 ,
gehört zu der 436 eingerichteten ufentinischen Tribus ; hier

liegen also einige Jahre zwischen der Rogation und der ohne Zweifel mit

Rücksicht auf die tarracinensische Adsignation angeordneten Bildung des neuen
Districts. Minturnae, gegründet 458, ist eingeschrieben in die vier Jahre vor-

her eingerichtete Teretina. Demnach kann Antium, gegründet 416, nicht der

513 eingerichteten Quirina angehört haben, und in der That sind die Be-
weise für diese jetzt gewöhnlich, und auch von mir, Antium beigelegte Tribus
nicht ausreichend. Die dort gefundenen Inschriften mit dieser Tribus ohne
Heimathangabe (C. X, 6666. 6671. 6744. 8295) können namentlich in dieser

Fremdenstadt nicht entscheiden. Es stehen sich zwei Inschriften gegenüber
C. VI, 2725: C. Vedennius C. f. Qui. Moderatus Antio und C. X, 6672:
Sex. Nonius L. f. Vot. Severus veter. deduct. Anti; die erste wird sich auf

Antiochia beziehen, wo auch andere römische Bürger mit der Quirina vorkommen,
und Antium wie Ostia der Voturia angehören. Wie unmöglich es ist den
Vollbürgern der römischen Colonien die Tribus abzusprechen, wie dies Kubitschek

p. 27 thut, zeigt am besten sein Vorschlag sie gleich den Latinern auf eine

durch das Loos bestimmte Tribus anzuweisen. Wäre wirklich die Quirina für

Antium erwiesen, so wäre es immer noch erträglicher einen späteren Wechsel
der Tribus anzunehmen, so unglaublich auch dieser ist, als Grundbesitz vollen

römischen Bürgerrechts ohne Tribus.

3) Livius 8, 17, 11 zum J. 420 : census actus novique cives (die im J.

416 in den Bürgerverband aufgenommenen Lanuviner und Genossen) censi : tribus

propter eos additae Maecia el Scaptia. In der That scheinen die Lanuviner zur

Maecia zu gehören (Dessau C. I. L. XIV p. 191). In Betreff der Halbbürger-
gemeinden Formiae Fundi und Arpinum wird im J. 566 beschlossen, ut in

Aemilia tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent, atque in his

tribubus tum primum ex Valerio plebiscito censi sunt (Liv. 38, 36, 9). — Es kann
also keine auf diese Weise zum vollen Bürgerrecht gelangte Gemeinde einer

erst später eingerichteten Tribus angehören ; und ich finde auch keine dagegen
sprechende Instanz. Wegen der Sabiner vgl. A. 4.

4) Wenn öfter zwischen Ursache und Folge ein längerer Zeitraum liegt,

zum Beispiel in Folge der im J. 371 von der Gemeinde beschlossenen Auf-
theilung des ager Pomptinus (Liv. 6, 21, 4) die tribus Pomptina erst im J.

396 (Liv. 7, 16, 11), in Folge der Aufnahme der Sabiner in das Bürgerrecht
im J. 486 (Vell. 2, 14) die Velina und die Quirina erst im J. 513 (Liv. 19)
eingerichtet werden, so erklärt sich dies aus der durch manches Jahr sich hin-

ziehenden Ausführung des weitläuftigen Geschäfts. Bei dem letzteren allerdings

auffallend langen Zeitraum kommt übrigens in Betracht, dass das erste Datum
auf flüchtiger Angabe beruht.



— 166 —
der Aventin, da diese erwiesener Massen ursprünglich vom Privat-

eigentimm ausgeschlossen w^aren ^). Aus eben diesem Grunde

hat sich a\ich die Tribuseintheilung anfänglich auf die Stadt be-

schränkt. Die Flur ist zwar nicht Gemeindeland, aber das per-

sonale Eigenthum ex iure quirüium auf sie ebenfalls erst in spä-

tester Zeit bezogen worden. Der dem Staat zustehende Boden-

besitz hat zu allen Zeiten ausserhalb der Tribus gestanden 2).

Die älteren Ueber die Ausdehnung der Tribus von der Stadt auf das

nacu Gebiet und ihre allmähliche • Vermehrung liegen vom J. 365 ab
Geschlech-

tern glaubwürdige und vollständige Berichte vor: damals ist die Zahl
benannten
Landtribus. vou 21 auf 25 gebracht worden (S. 165 A. 1). Dagegen sprechen

erhebliche Bedenken gegen die weitere Meldung der Annalen,

dass die Zahl der Tribus im .1. 259 auf einundzwanzig gebracht

sei 3). Im Widerspruch mit ihr wird die Hinzufügung der clau-

1) Varro 5, 45 (S. 124 A. 3). Der in die Erzählung von M. Manlius
eingewebte Volksschluss , ne quis patricius in arce aut in Capitolio habitaret

(Livius 6, 10, 13; Plutarch q. R. 91), darf sicher dahin verstanden werden,
dass anfänglich es auf dem Ihirgherg ein privates Bodeneigenthuin nicht gab.

Der Aventinus ist unter Numa unbewohnt (Plutarch Num. 15.) und es wird im
J. 297 durch das icilische Plebiscit beschlossen denselben den Plebejern zu
adsigniren (Dionys. 10, 31. 32, was Livius 3, 3 ungenau als ein Gesetz de

Aventino publicando berichtet ; vgl. 4, 48, 2). Derselbe steht also bis dahin im
Staatseigenthum. Die Worte oaa fxev ioiiütat xtve; ei/ov dx Of>ca(o'j -/.•nrjoaixevot,

Twxa Toüi xupiou? xaT^ysiv * oaa oe ßtaaafjievoi tives; r^ -xXoti-J] XaßovTs; loxoSofJi'/i-

5avT0, %o|xioa(j.^vou; xd; oaTtdvcx? a; av oi otaiTYjxal f^ibai xw S^/iiJup Ti-xpaSiSivat

sollen wohl den Gegensatz bezeichnen der iusta possessio am öffentlichen Besitz

gegenüber dem auch hier möglichen Besitz vi aut dam. — Mit Rücksicht hierauf

beschränken Livius und Plinius (S. 163 A. i) die ursprünglichen Tribus auf
die 'bewohnten' Theile der Stadt.

2) Allerdings ist von der Tribus nicht gerade jedes dem Staate gehörige

Grundstück ausgeschlossen , sondern nur dasjenige , dessen Zweckbestimmung
ist dem Staate zu verbleiben. Ein Privatgrundstück, das die Gemeinde kauft,

um eine Strasse zu verbreitern oder einen Tempel zu errichten, wird schon in

Folge dessen aus dem censorischen Verzeichniss der Grundstücke censui censendo

gestrichen worden sein, nicht aber ein dem Staate gehöriges, aber zur Veräus-
serung an Private bestimmtes Grundstück. Das zur Adsignation bestimmte Areal
zum Beispiel ist wohl meistens erst nach erfolgter Adsignation in die Tribus

eingeschrieben worden; aber rechtlich kann auch die Einschreibung in die Tribus
vorhergehen , und ein Grundstück , das dem Staat vermacht wird , hat sicher

die Tribus behalten, wenn der Staat dasselbe mit der Absicht der Veräus-
serung erwarb.

3) Livius 2, 21, 7 zum J. 269 haben die Handschriften alle: Romae
tribus una et triginta factae, mir dass die beste von allen, die Florentiner, aber

sie allein, una am Zeilenschluss auslässt. Die Epitome, welche dafür folgendes

giebt: Ap. Claudius ex Sabinis Romam Irahs/'ugit: ob hoc Claudia tribus ad-

iecta est nunurusque tribuum ampliatus est, ut essent XXI, hat hier nachgerechnet

und jene Notiz mit der von Livius 2, 16, 5 unter dem J. 250 berichteten Ein-
richtung der claudischen Tribus, ohne Zweifel willkürlich und gegen Livius Absicht,

combinirt, vielleicht auch die Stelle 6, 5, 8, die die Epitome also wiedergiebt

:

quaituor tribus adiectae sunt Stellatina Tromentinti Sabotina Amiensis, hier be-



— 167 —

dischen Tribus in unseren Annalen unter dem .1. 250 berichtet ^).

Vor allem aber scheint die Zahl der Tribus von den ursprünglichen

viernicht auf einundzwanzig, sondern auf zwanzig gebracht und von

den siebzehn, deren Einrichtung nach der ursprünglichen Consti-

tuirung und vor das .1. 365 fällt, die clustuminische Tribus jünger zu

sein als die sechzehn übrigen. Denn einmal tragen von jenen sieb-

zehn Districten sechzehn so gleichförmige Benennungen, dass schon

darum ihre Einrichtung wesentlich gleichzeitig angesetzt und von

derjenigen der clustüminischen getrennt werden muss, welche

ebenso, wie durchgängig die von 365 ab hinzugefügten. Örtlich

benannt ist. Ferner sprechen, wie in dem Abschnitt von der

Plebs auseinandergesetzt ist (S. 153), erhebliche Gründe dafür

die Vermehrung der Tribus auf einundzwanzig auf die Errichtung

der clustüminischen und beides auf das publilische Gesetz vom
J. 283 zurückzuführen, welches die Abstimmung der Plebejer von

den Curien auf die Tribus übertrug. Sehen wir demnach von

der clustüminischen Tribus ab, so bleiben die folgenden nächst

den vier städtischen ältesten sechzehn ländlichen Tribus:

rücksichtigt. Bei dieser Sachlage scheint es mir verkehrt die Lesung der Epi-
tome einfach als die livianische zu betrachten und una et viginti zu corrigiren und
mein Vorschlag besser una et triginta als Interpolation anzusehen , die einem
Schreiber, welcher aus Liv. 1, 43 die 4 und anderweitig die 35 Tribus im Sinne
hatte, sehr nahe lag. Indess ist diese kritische Frage sachlich insofern nicht

erheblich, weil, auch wenn Livius hier die Zahl nicht hinzugefügt hat, diese

Angabe, da er unter Servius 4, im J. 367 Ib statt 21 einrichten lässt, nur von
der Vermehrung der Tribus von 4 auf 21 verstanden werden kann. Diese Zahl
von 21 Tribus bezeugt ferner Dionysius für das Jahr 263 bei Gelegenheit des

Prozesses des Coriolan 7, 64 : p-iäs xoil eixoot töte cpuXöJv oüotöv als -ti 4*^90?
äveÖDÖT), Toic aTToXuouoa? cpuXa? layev 6 Mapxto? dvvea * fioxe ei hüo TrpooTjXwov

ci'JTÜj cpuXai, oia t-^jv boJ;Y)cpiav äTreXuex' av, ÄOTiep 6 vofjioc ^^lou. Da bei 11 Stim-
men gegen 10 nicht Stimmengleichheit vorhanden ist, überhaupt bei 21 Tribus

Stimmengleichheit nicht eintreten kann , so habe ich früher angenommen, dass

Dionysius hier zwei Traditionen zusammengeworfen habe, von denen die eine wie
Livius für dies Jahr 21, die andere 20 Tribus ansetzte, wobei freilich der begangene
Fehler ziemlich ebenso schlimm bleibt. Kubitschek p. 17 hat für Stöc r^jv bo-
'l'rjcptav vorgeschlagen 5ia t-^? td <!^r](fOu ; aber, abgesehen von dem dadurch
herbeigeführten Hiatus (Wilamowitz), ist die Anordnung der Freisprechung bei

11 Stimmen gegen 10 durch Specialgesetz unvernünftig. Es bleibt nichts

übrig als hierin einen seltsamen Rechenfehler des Archäologen zu erkennen.

Ein Seitenstück dazu ist die Verwerfung eines Gesetzes bei 30 stimmenden
Curien mit einer Stimme Majorität (5, 6). — Auch die Erloosung von zehn Tribus

für den Dilectus im J. 336 (Liv. 4, 46, 1) passt zu der Gesammtzahl 21.

1) Liv. 2, 16, 5. Die Erzählung an sich erscheint als glaubwürdige

Familientradition und ist bei Gelegenheit des örtlichen Zusammenwohnens der

Gentilen S. 26 Ä. 1 zur Sprache gekommen, aber eben dort auch gezeigt, dass

sie zeitlos ist. Hier kommt die Epoche nur insofern in Betracht als der sie also

einreihende Annalist danach nicht angenommen haben kann, dass es bis zum
J. 259 nur die vier städtischen Tribus gegeben hat.
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5. Aemilia

6. [Gamüidl

7. Claudia

8. Cornelia

9. Fabia

10. [Galeria]

\ \

.

Horatia

12. [Lemonia]

1 3. Menenia

1 4. Papiria

15. [Po//m]

1 6. [Pwjtjmm]

17. Romulia oder Romilia

1 8. Sergia

19. [Fo/imm]

20. Voturia, später Veturia.

Es ist schon gesagt worden, dass, da die Tribus am per-

sönlichen Grundbesitz haftet, die Erstreckung der Tribus von der

Stadt auf die Flur nur ein andrer Ausdruck sein wird ftlr die

Erstreckung des Privateigenthums auf den Grundbesitz überhaupt.

Es ist früher gezeigt worden (S. 23), dass das Bodeneigenthum

an Haus und Garten älter ist als dasjenige an dem eigentlichen

Ackerland. Es muss eine Zeit gegeben haben, wo das Stadthaus

nach den Regeln des heredium behandelt ward, während das

Gebiet in Geschlechtsäcker zerfiel. Die Auftheilung des Ge-

schlechtsbesitzes ^) wird zusammenfallen mit der Einrichtung der

sechzehn ältesten Landtribus. Die Bildung derselben werden

schon die römischen Forscher sowohl von der ursprünglichen

servianischen Gonstituirung wie von der Tribuseinrichtung der

historischen Zeit geschieden haben ; und da diese Tribus zu den

städtischen hinzukommen und ihre Beziehung zunächst auf das Ge-

biet im Ganzen wie im Einzelnen deutlich hervortritt, so musste

für sie nothwendig eine Anknüpfung in der älteren Flurtheilung

gesucht werden. Darum wird bei unseren Berichterstattern mit der

Einrichtung der vier Stadtquarliere durch König Servius zugleich,

die Einführung oder auch Beibehaltung der Theilung der Flur in

^ 1) Darauf kann Varros viritim (S. 169 A. 1) bezogen werden.
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eine gewisse Zahl von Bezirken verknüpft, ohne dass über Zahl

und Benennung derselben eine feste Formulirung erreicht wäre.

Die Zahl wird entweder unbestimmt gelassen oder auf 26 oder 31

angesetzt 1), als Benennung bald tribus angegeben, bald unter

Missbilligung dieses Ausdruckes regio oder pagus"^), welch letzterer

Name dem Sachverhalt insofern entspricht, als dies die einzige der

römischen Ordnung bekannte ursprüngliche und auch auf nicht

im Privateigeuthum stehenden Boden anwendbare (S. 116) Flur-

theilung ist. Deutlich tritt eigentlich nur hervor, dass diesen Ge-

lehrten die Stadttheilung und die Gebietstheilung wohl als gleich-

zeitig gelten, aber nicht als gleichartig und dass sie darum der

nächstliegenden Aufstellung die sechzehn ältesten Landtribus in

die servianische Epoche zu verlegen, absichtlich aus dem Wege
gingen. Wie sie sich die Verwandlung der pagi in die tribus

rusticae vorgestellt haben, erfahren wir nicht ^) ; überhaupt versagt

über das Verhältniss der ältesten Landtribus zu dem Pagus und

zu dem Geschlechtsacker die Ueberliefening so gut wie ganz. Dass

1) Dionysius 4, 15: oteiXe hk xai ttjv ywprxv aTiaoav , w; (Jisv ^aßiö?
^Tjciv, et; [j.oip(x; 2| te -/.at ei-zootv, a; -/ai aüxa? xakei cpuXd;, xai t«; doTtxac

Trpoaxi&eii; aü-ixic, rexTapac» Tpta"/.ovT!x cpuXa; (die hier in den Handschriften fol-

genden Worte äfx'f oTspcuv K. [i. toutcdv sind vor ä^ioTtiaxoTepo; ausgefallen) iizi

T'jXXio'j tcxc itaoa; ^^VEaftat XeYef lu; oe OÜ£>JV(üvto; toxoprj/cev, et? (Aiav xe %ai

xpictxovxa, ojaxe ouv xai; zaxöi tiöXiv ouoat; d-XTt£7rXT]piüci9at xd; ext %a\ de, -fjpLä;

Ü7iotp)(^o6oa; xpidiccrvxa xal irevxe cfuXds * äfAcpoxepcov jxivxot Kdxiov xö'jxojv ä|to7ii-

axoxepo; o6y öpiCsi xtüv [xotpäiv xov äpi&(ji6v. oteXcbv o' oüv 6 TuXXioc eU ÖTTÖaa?

oriTioxe [i.oip(x; xtqv -^fjV .... -iqjYjocpuYexa -/axeaxeuaoev .... -/aXöjv naYOUC Alles

dies stammt sicher aus Varro und entspricht dem Fragment aus dessen l. 1 de

vita populi Romani (bei Nonius p. 43) : et extra urhem in regiones XXVI agros

viritim liberis attribuit.

2) Vennonius identiflcirt diese Landbezirke mit den späteren tribus rus-

ticae. Auch Fabius nannte sie cpuXd? ; indess bleibt die Möglichkeit , dass er,

der griechisch schrieb, die pagi als Vorläufer der späteren Landtribus also

bezeichnet hat. Deutlich tadelt Varro die Identification der ältesten Flurbe-
zirke mit den Landtribus (denn äc xai aüxd; xaXei cpuXd? schliesst die Miss-
billigung ein) und braucht für sie das unbestimmte für die Tribus und den
Pagus und überhaupt jeden geographischen Bezirk anwendbare regio, [xoTp-a.

Er musste das auch, da er der Ziffer des Fabius folgt und von 26 Flurbezirken

aus zu der beglaubigten Tradition über die Vermehrung der ländlichen Tribus

von 17 aufwärts nicht zu gelangen war; pagus vermeidet er wohl desswegen,

weil er dies gleich darauf als die Burg der regio verwendet. Dass er auf jede

regio einen pagus rechnet, ist nicht ausdrücklich gesagt, aber doch durch den
Zusammenhang gegeben.

3) An die Vertheilung des Ackers unter die 30 Curien (S. 25 A. 1. S. 94)
kann Fabius nicht gedacht haben , da die Curien als Flurtheile neben den 4
städtischen Tribus nicht verwendbar sind. Vennonius muss die späteren 31

tribus rusticae im Sinn gehabt haben ; da er aber doch unmöglich die im J. 513
erreichte Vollzahl der Tribus geradezu in die servianische Epoche zurück-

datirt haben kann, so sollen seine 31 ursprünglichen pogi wohl gleichsam vor-

bildlich den populus V et XXX tribuum ankündigen.
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Pagus und Landtribus sich vielleicht decken können, aber nicht

nothwendig decken, überhaupt beide Bodentheilungen sich nichts

angehen, geht sowohl aus der Stellung beider im Sacralrecht

wie auch daraus hervor, dass diejenigen römischen Gelehrten,

welche die Zahl der Pagi auf 26 oder 31 ansetzten, allem An-

schein nach aus diesen jene 16 Landtribus hervorgehen Hessen,

also vermuthlich annahmen, dass ursprünglich die Landtribus

regelmässig mehrere Pagi umfasst hat. Einen Anhalt gewähren

die Namen. Die ältesten sechzehn Landtribus unterscheiden sich

von den vier ursprünglichen städtischen wie von den fünfzehn

jüngeren Landtribus dadurch, dass sie sämmtlich gentilicische

Namenform zeigen und zehn ihrer Namen wohlbekannten Patri-

ciergeschlechterh entlehnt sind, während die sechs übrigen oben

in
[ ] eingeschlossenen füglich auf früh ausgestorbene Häuser

zurückgeführt werden können. Dies bestätigt eine im Hause der

Claudier bewahrte Tradition, wonach aus der ursprünglichen An-

siedelung dieses Geschlechts später die claudische Tribus erwuchs

(S. 26 A. 1). Sie sind also von Geschlechtern benannt, was auch

dieRömer nicht ganz verkannt haben 1); und es kann keinem Zweifel

unterliegen, dass der Acker des betreffenden Geschlechts diesen

Tribus den Namen gegeben hat. Wie aber diese Namengebung

sich vollzogen hat, lässt sich nicht errathen. Vielleicht ward

sie durch die Pagi vermittelt ; wenigstens wird in einem Fall der

Tribusname auf einen gleichnamigen Pagus zurückgeführt 2). Es

ist aber ebenso möglich und, da die Namen der Pagi überwie-

gend örtlich waren (S. 113 A. 1), sogar wahrscheinlicher, dass

hier ein politischer Act, eine Auszeichnung besonders ange-

sehener Geschlechter zu Grunde liegt: als der Besitz der Ge-

schlechter aufgetheilt ward und die Landtribus geordnet wurden,

mögen diejenigen Bezirke, in welchen der Geschlechtsacker der

Aemilier und der Cornelier lag , ohne Rücksicht auf den Namen

des Pagus nach ihnen benannt worden sein'').

Ueber die Epoche, in welcher die Einrichtung der sechzehn

Landtribus stattgefunden hat, lässt sich nichts Bestimmtes er-

1) Ausser der claudischen Tribus wird die papirische bei Festus p, 233
neben einem nicht mehr erkennbaren localen Etymon abgeleitet a Papirio quodam.

2) S. 116 A. 7. Vielleicht ist auch der nger Pupinius , von dem die

gleichnamige Tribus ausgeht (S. 175 A. 6), als pagus zu fassen.

3) Bezeichnungen wie die prota Quinctia (Plinius h. n. 28, 3, 20) reichten

dafür aus.
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mittein. Dass eine derselben, die Papiria, von einem der min-

deren Geschlechter den Namen führt (S. 31), auch die nach guter

Familientradition nach Rom zugewanderten Claudier darin ver-

treten sind, beweist, was übrigens kaum eines Beweises bedarf,

dass sie später fällt als die ältesten staatlichen Synoekismen. Dass

keines der albanischen Geschlechter unter denselben auftritt,

nöthigt nicht die Einrichtung in die Zeit vor Albas Fall zu

setzen ; ebenso wenig wird sie durch das Fehlen der plebejischen

Häuser nothwendig in die Epoche der patricischen Bürgerschaft

gewiesen^ da ja auch in der patricisch-plebejischen die Patricier

Jahrhunderte lang das Regiment führten. Die traditionelle Jahr-

zahl 259 d. St. ist nicht schlechthin unmöglich, aber mindestens

problematisch (S. 166).

Zu diesen zwanzie Tribus sind nach sicherer annalistischer Die
fünfzehn

Ueberlieferuna zwischen den Jahren 283 (?) und 513 die fol- jüngeren
^ ^ '

Landtribus.

genden fünfzehn hinzugetreten,

eingerichtet im J.

283? 21. Clustumina^)

r 22. Stellatina'^)

365 oder! 23. Tromentina*)

3673)
j
24. Sabatina^)

\ 25. Arnensis, seltener Arniensis^)

{26. Pomptina'')

27. Poplüia, auch Pobliliaoder Publüia »)

1) S. 167. Die Schreibung schwankt auf den Steinen vde in den Hand-
schriften (Grotefend p. 2, Kiibitschek p. 38). In der Abkürzung überwiegt ent-

schieden Clu., 80 dass Clustumina auf jeden Fall die ältere Form ist; in der Voll-

schreibung findet sich beides, die ältere Form bei Cicero und Festus, späterhin

gewöhnlich die jüngere. Der Lautwechsel ist ebenso ohne Analogie wie der

S. 163 A. 4 angeführte. Palilia und Parilia (Corssen Vocal. 1, 223) ist

nicht gleichartig.

2) Livius 6, 5, 8 (S. 165 A. 1). Festus p. 343 : 8tellati[na tribus dictn

non a campo^ eo qui in Cnmpania est, sed eo qui [prope abest ab urbe Ca]penn^

ex quo Tusci profecti St[ellatinum illum] campum appellaverunt.

3) 367 nach Livius; auf 365 führt Diodor.

4) Liv. a. a. 0. Festus ep. p. 367: a campo Tromento. Dies'ist nicht

weiter bekannt, aber mit Recht hat Kubitschek p. 18 hieher gezogen, dass das

Gebiet von Veii zur Tromentina gehört.

5) Liv. a. a. 0. Festus ep. p. 342: a lacu Sabate. Jetzt Lage di

Bracciano.

6) Liv. a. a. 0. Dass die Tribus nicht vom Arno benannt sein kann, sah

schon Cluverius (^Ital. ant. p. 550); Kieperts Vorschlag den Namen auf den

Fluss Arrone in Südetrurien , dessen alten Namen wir nicht kennen , zurück-

zuführen, trifft vielleicht das Richtige.

7) Liv. 7, 15, 11. Festus ep. p. 232: a Pomptia urbe.

8) Liv. a. a. 0, Festus ep. p. 233 : Poplilia (Hdschr. popiüid) tribus a
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eingerichtet im J.

( 28. Maecia^)
*^^

I
29 2) Scaptia^)

I
30. Oufentina^)

^'^^

I
31. Falerna'-)

I
32. Aniensis^)

*^*
I
33. Teretina^)

j
34. Velina^)

^^^
\ 35. Quirina'')

Durchgängig sind die Benennungen dieser späteren Tribus

progenetrice traxit vocabulum-^ ders. p. 233: Poplilia (Hdschr. popillia) tri[bus

ultima quondnm VII et XX tri]buum. tot enim fue[runt aliquando, a progene-

trice fe]lici nomine ap[peUata est censoris qul eam fecit , ut ara (?)] Pinaria a

sororis P[inarü eins qui sacrn fecit Herculi no^mine. Für ara kann jedes andere

beliebige Wort gesetzt werden, nur nicht, wie ich früher (Tribus S. 209) ror-

schlug, curia, da die Curien nicht gentilicisch benannt sind. In Poplilius

konnte die gute Vorbedeutung der Volksvermehrung wohl gefunden werden.

Bei der (plebejischen) Mutter, nach der die Tribus hiess, kann wohl nur an

einen der beiden (patricischen) Censoren gedacht werden, welche die Tribus

einrichteten: die Namen derselben kennen wir nicht.

1) Liv. 8, 17, 11 (S. 165 A. 3). Festus ep. p. 136: a quodam castro.

Es gab eine Oertlichkeit ad Maecium bei Lanuvium (Liv. 6, 2, 8).

2) Die Anklage des Q. Flavius, von der Val. Max. 8, 1, 7 in der

Weise berichtet, dass die fünfzehnte Tribus ausschlaggebend für die Majorität

ist, muss danach zwischen 422 und 436 fallen und wird daher mit grosser

Wahrscheinlichkeit auf den bei Livius 8, 22 unter dem J. 426 berichteten Prozess

des M. Flavius bezogen ; welcher Vorname falsch ist, steht dahin.

3) Liv. a. a. 0. Festus ep. p. 342: o nomine urbis Scaptiae. Die
Sxaurfjvioi stehen in dem Verzeichnisse der latinischen Gemeinden bei Dionys.

6, 61, Scaptia unter den untergegangenen latinischen Städten bei Plinius 3, 5,

68. Wo in Latium die Stadt lag, wissen wir nicht. Vgl. Hermes 17, 55.

4) Liv. 9, 20, 6. Festus p. 194: causa fuit nomen fluminis Oufens, quod

est in agro Privernate mare inter (Hdschr. intrd) et Tarracinam. Oefter findet

sich dafür Offentina', das v scheint consonantisch gelautet zu haben.

5) Liv. a. a. 0. Die Schreibung Falerina beruht nur auf der falschen

Inschrift Orelli 1393.

6) Liv. 10, 9, 14.

7) Liv. a. a. 0. Festus ep. p. 363 : a flumine Terede. Dies ist wahr-

scheinlich der bei Strabo 5, 3, 9 p. 237 Tp-^po; genannte Nebenfluss des Liris,

der heutige Sacco (rhein. Mus. 12, 469).

8} Livius 19.

9) Livius 19. Festus p. 2ö4 : Quirina tribus a Curensibus Sabinis ap-

pellationem videtur traxisse. Es mag sein, dass die gewiss damals schon gang-

bare Herleitung des Quiritennamens von dem sabinischen Cures (S. 5 A. 1)

anf die Benennung dieser ohne Zweifel für die Sabiner eingerichteten Tribus

eingewirkt hatte ; doch gehört Cures selbst zur Sergia (Bullet, com. di Roma
1886 p. 86; Hermes 21, 681), und wahrscheinlich soll der Name der jüngsten

Tribus den Abschluss des populus Romanus quirites bezeichnen. Dies kann da-

für geltend gemacht werden, dass gleich damals diese Zahl als definitive fest-

gestellt ward; indess wird sich in dem Abschnitt von der Wehrverfassung zei-
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örtlichen Ursprungs^). Genommen sind sie entweder von Flüssen

oder Seen 2) oder auch von Landschaftsnamen oder den Namen

vor der Einrichtung der Tribus untergegangener und insofern

den Landschaftsnamen gleichzuachtender Städte 3), niemals von

einer irgendwie fortbestehenden Gemeinde. Abweichend benannt

sind nur theils die PopliUa, nach der Angabe der Alten so ge-

heissen zu Ehren der Mutter vermuthlich eines der sie einrich-

tenden Censoren, theils die jtlngste von allen, die Quirina, die

vermuthlich von dem römischen Mars ihren Namen trägt.

; Die Zahl der Tribus von ftinf und dreissie ist bis in die späte Die

. . , 35 Tribus.

Kaiserzeit unverändert geblieben'*). Auch hat niemals bei irgend

einer Tribus eine Umnennung stattgefunden. — Bemerkenswerth

ist noch die frühe Regulirung der Abkürzungen, die für die Tribus

ebenso legitim und in correcter Schreibung nothwendig sind wie

für die Vornamen ; sie ist zwar späterer Entstehung als die Ab-

kürzungen der Vornamen^), aber doch auch primitiv in ver-

schiedenen mit den uns bekannten Lautgesetzen nicht harmoni-

renden Formen^) und in der constanten Verwendung der ersten

drei Buchstaben, ohne Rücksicht auf das spätere Gesetz die Ab-

kürzung mit dem oder den Anfangsconsonanten der Silbe zu

gen, dass die Schliessung der Tribus wahrscheinlich erst im J. 534 einge-

treten ist.

1) Dies gilt auch von der Maecia und Scaptia trotz der gentilicischen

Namensform.

2) Aniensis, Arnensis(?), Oufentina, Teretlna — Sabatina, Velina.

3) Nach Oertlichkeiteu , die nicht Städte gewesen oder doch uns als

solche nicht bekannt sind, heissen die i^aierna, Maecia, Stellatina, Tromentina •,

nach untergegangenen Städten die Clustumina, Pomptina und Scaptia. Ueber
Crustumerium und Suessa giebt es nur Legenden aus vorhistorischer Zeit;

Scaptia, über dessen Auflösung wir nichts erfahren, steht allerdings unter den
latinischen Gemeinden (S. 172 A. 3) und es ist auffallend den Ort in dieser

Reihe zu finden.

4) Jlhreninschriften gesetzt von den quinque et triginta tribus dem L.

Antonius (Cicero Phil. 6, 5, 12. 9, 6, 16) und dem Kaiser Traianus (C. VI,

925; vgl. 943), hier mit Beziehung auf die Frumentationen ; von der plebs

urbana (d. h. der Getreideempfänger) quinque et triginta tribuum dem Germanicus
und dem jüngeren Drusus (C. VI. 909. 910). Liv. 1, 43, 12: hunc ordinem
qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus. Dionys. 4, 15 : xa? ext

%a\ eii ifj(i.ä? 'J7:apyo6oa? xpid'/vOvxa v.al -£^^x£ ttuXac. Varro 5, 56. Cicero Verr.

l. 1, 5, 14, de lege agr. 2, 7. 8, Asconius in Cornel. p. 71. Applan 6. c. 1,

49. . Plutarch Ti. Gracch. 12 u. a. St. m. Ueber die 17 Tribus der sacerdo-

talen Comitien vgl. 2, 28.

5) Denn in Galeria ist das g verwendet, wofür in den Vornamennoten c

eintritt.

6) Dies gilt mehr oder minder für die Ciustumina (S. 171 A. 1), die

Oufentina, die Suhurana (S. 163 A. 4) und die Voturia.
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sohliessen 1). Man erkennt, dass bei den Bürgerverzeichnissen,

wobei die Namen einer unter dem andern in möglichst gleich-

massiger Form aufzuführen waren, die Tribus fast ebenso früh

wie der Gewalthaber Berücksichtigung gefunden hat (S. 214).

Reihen folge Die gegensätzliche Bezeichnung tribus urbanae und tribus

Laiidtribus. rusttcue liegt so .sehr im Wesen der Einrichtung , dass sie mit

der Bildung der letzteren (wahrscheinlich sofort eingetreten ist'^).

Hinsichtlich der Reihenfolge der ländlichen Tribus wissen wir

nur, dass die vier städtischen ihnen vorgingen 3) und dass die

Romulia die erste der Landtribus^), die Voltinia wahrscheinlich

die zweite 5), die Arnensis die letzte war**): ferner standen die

Pomptina, Papiria, Pupinia, Poplilia, ebenso die Scaptia, Stella-

tina, Sabatina unter sich in der bezeichneten Folge ^). Im

Uebrigen ist die Reihenfolge nicht bekannt. Durch die Zeitfolge

war sie, wie man sieht, nicht bedingt; welches andere und ob

überhaupt ein Princip bei derselben befolgt ist, lässt sich nicht

ausmachen*»). — Dass nicht gerade seit jeher«), aber doch seit

1) In correcter Schreibung findet sich immer Pol., Pom., Pop., während

die spätere Regel PolL, Pompt., Popl. fordern würde.

'2) Dass nach Livius erst FaMus Maximus als Censor 450 den städti-

schen Tribus diesen Namen gab (9, 46, 14: omnem forensem turbam excretam in

quattuor tribus coniecit urbanasque eas appellavit), klingt wenig glaublich, so

richtig es auch ist, dass dieselben damals den Charakter empfingen, der ihnen

seitdem blieb.

3) Cicero de lege ayr. 2, 29, 79 missbilligt es, dass die Adsignation des

campanischen Ackers mit den Bürgern der Romilia beginnen soll : quae est ista

auperbia et contumelia, ut popuLi pars ampuletur, ordo tribuum neglegatur?

ante rusticis detur qui habent, quam urbanis. quibus ista agri spes et iucundilas

ostenditur? Varro, der 5, 56 die ersten fünf Tribus in ihrer festen Ordnung

nennt, stellt die städtischen an die Spitze; ebenso die Inschrift C. VI, 10214

(S. 164 A. 1).

4) Varro und Cicero a. a. 0. so wie die eben angeführte Inschrift geben

ihr diesen Platz.

5) Diesen Platz giebt ihr die angeführte Inschrift.

6) Cicero de Lege agr. 2, 29, 79 (S. 164 A. 1).

7) Dies folgt daraus, dass in den Glossen des Festus, welcher, vermuth-

lich nach Värros Schrift de tribubus. die Tribusnamen verzeichnet, die unter p
und « fallenden Landtribus (mit Ausnahme der fehlenden Pollia und Sergia) in

der bezeichneten sicher auf die Reihenfolge der excerpirten Schrift zurückge-

henden Folge genannt werden.

8) Becker (1. Aufl. 1, 170") denkt an chorographische Folge. Aber es

ist sehr zweifelhaft, ob auf die 35 Tribus, deren Geschlossenheit wahrscheinlich

lange vor der Erreichung dieser Ziffer aufgehört hat, die chorographische Ord-

nung überhaupt anwendbar war. Ebenso haltlos sind Kubitscheks Vermuthungen

p. 51 über Ordnung der Tribus nach der Orientierung.

9) Die Vornehmen, die sowohl ein Stadthaus wie Landbesitz hatten, können

vielleicht in älterer Zeit lieber mit den auf die städtischen Tribus angewiescTien

blossen Hauseigenthümern als mit den auf die Landtribus beschränkten Klein-
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alter Zeit die ländlichen Tribus angesehener waren als die städti-

schen, ist bekannt^). Von einer Rangverschiedenheit der Land-

districte unter sich erfahren wir nichts ; vielmehr haben sie allem

Anscheine nach nicht bloss an Rechten, sondern auch an Ansehen

gleichgestanden und Abstufungen, wie sie bei den städtischen

Tribus wahrgenommen worden (S. 164), hier sich niemals ent-

wickelt 2).

Bei der örtlichen Feststellung der Tribus ist der bei der Die^
Oertlichkeit

ersten Emrichtung ihr angewiesene Bezirk, einmal in Beziehune der

i? 1- ^1 1. 1- 7
Landtribns

auf die Glaudier die vetus tribus genannt ^j, von den später zu-. >>ei

geschlagenen Districten zu unterscheiden. Da mit Ausnahme Einrichtung.

zweier die Benennungen, auch die formell gentilicischen , ört-

lichen Ursprungs sind, so lassen sich die ursprtlnglichen Tribus-

bezirke in so weit verfolgen, als unsere geographische Kunde
nicht versagt. Von den sechzehn ältesten Landtribus freilich

haben den Ursitz wahrscheinlich schon die römischen Gelehrten

zum guten Theil nicht mehr gekannt*). Dass diese alle Rom
benachbart waren, liegt in der Sache und ist auch im Allge-

meinen^) wie im Einzelnen*^) bezeugt: womit nicht gesagt sein

soll, dass die Grenzen des ursprünglichen Stadtgebietes sie sämmt-

lich umschlossen '^). — Von den dreizehn in historischer Zeit ge-

bauern gestimmt haben, bis die vorschreitende städtische Entwickelungßoms dieVer-
hältnisse verschob. Die Einrichtung des J. 450 fand vermuthlich die städtischen
Tribus schon in einer minderen Stellung vor, die sie dann steigerte und befestigte.

1) Plinius 18, 3, 13: rusticae tribus laudatissimae eorum qui rura
haberent , urbanae vero , in quas transferri ignominia esset desidiae probro.
Dionys. 19, 18 nennt sie Ta? xtüv äTi[i.(Mv cpuXa?. Aehuliches findet sich oft.

2) Dass L. Cornelius Baibus auf dem S. 184 A. 2 bezeichneten Wege
in die Clustumina gelangte, ist kein Gegenbeweis; er kann vorher einer städti-

schen Tribus angehört haben.

3) Livius 2, 16, 5: his (dem Ap. Claudius und Genossen) civitas data
agerqüe trans Anienem: vetus Claudia tribus, additis postea novis tribulibus, qui
ex eo venirent agro appellati (Hdschr. appellatä).

4) Es ist nicht bloss durch Ausfall zu erklären, dass Festus von den
16 gentilicischen Landtribus nur vier, von den 15 jüngeren elf aufführt.

5) Festus V. viatores p. 371 : viatores appellantur qui magistratibus appa-
rent eo, quia initio, omnium tribuum cum agri in propinquo erant urbis atque
adsidue homines rusticabantur, crebrior opera eorum erat in via quam urbe, quod
ex agris plerumque homines evocabantur a magistratibus.

6) Die Romilia heisst nach Varro 5, 56 (vgl. Festus p. 270) so, weil sie

sub Roma lag, nach Festus ep. p. 271 ex eo agro, quem Romulus ceperat a Veien-
ntibus ; die Lemonia von dem gleichnamigen pagus qui est a porta Capena via
Latina (Festus ep. p. 115); die Pupinia von dem öfter erwähnten ager Pupinius
zwischen Gabii und Rom (Festus p. 233; S. 162 A. 1); die Claudia liegt

jenseit des Anio unweit Fidenae (S. 26 A. 1),

7^ Von der Claudia gilt dies gewiss nicht; auch würde es nicht zu der
Tradition der Zuwanderung passen.
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gründeten Tribus örtlicher Benennung ist die Oertlichkeit, nach

der sie heissen, bekannt und meistens auch bestimmbar und

wohl vereinbar mit der Ausdehnung der römischen Bürgerschaft

bis zum Ende des fünften Jahrhunderts über einen grossen Theil

Latiums, Etruriens und Campaniens und das ganze Sabinerland,

wie sie anderweitig feststeht.

Erweiterung Aber die ursprünslichen Tribusbezirke haben in der realen
der *-^

oinzeiuen Gestaltung der Verhältnisse eine aerinefüsise Rolle eespielt: wahr-
Landtribu«. '^ ö ö ö ö ö r '

scheinlich ebenso früh oder früher als durch die Einrichtung

neuer Districte und sehr viel häufiger hat die Erweiterung des

Tribusgebiets sich vollzogen durch Aufnahme des hinzutretenden

Districts in eine schon bestehende Tribus. Um diese auch in

unseren Berichten im Allgemeinen bezeugten Operationen^) im

Einzelnen zu verfolgen und überhaupt die Entwickelung der rö-

mischen Tribus vor dem Bundesgenossenkrieg vollständig zu

übersehen, müssten wir zweierlei Elemente kennen: die Adsig-

nation von Gemeindeland an römische ausserhalb der speciellen

Gemeindeverbände stehende Bürger und die im Laufe der Zeit

dem römischen Gemeinwesen einverleibten Colonien und Muni-

cipien vollen Bürgerrechts. Die kleineren Gebietserweiterungen

der ersteren Kategorie traten sie nur nirgends hervor, da den also

neu hinzutretenden Privatgrundstücken römischen Rechts ohne

Zweifel regelmässig die Tribus der anliegenden älteren gegeben

ward, wohl aber einzelne ausgezeichnete von grösserem Umfang,

insbesondere die auch politisch eminent wichtige Adsignation des

Gemeindelandes in ganz Picenum ohne Einrichtung communaler

Verbände auf Grund des flaminischen Ackergesetzes vom J. 522

oder 526; diese drückt sich aus in der dieses Gebiet beherr-

schenden Tribus Velina^). Hinsichtlich der zweiten Kategorie

kennen wir die bis zu dem Socialkrieg gegründeten Bürgercolo-

nien ziemlich vollständig und sind auch über die vor demselben

zum vollen Bürgerrecht gelangten Gemeinden einigermassen un-

terrichtet; in allen diesen Fällen ist mit der Einrichtung der

Colonie oder des Municipium die Beilegung der Tribus verbunden,

1) So fär die Claudia (S. 26 A. 1) und die Oufentina (Festus p. 194:

postea deinde a censoribus alii quoque diversarum civitatum eidern tribui sunt

adscripti).

2) Cato bei Varro r. r. 1, 2, 7. Polyb. 2, 21. Cicero de invent. 2,

17, 52. acad. pr. 2, 5, 13. de senect. 4, 11. Brut. 14, 57; Val. Max. 5, 4. 5.

Dies hat Kubitschek p. 26 richtig erkannt.
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ausgenommen wo, wie im Picenischen , diese schon vorher dem

Boden beigelegt war. Es wird zweckmässig sein hier eine Ueber-

sicht zu geben derjenigen Golonien und Municipien, welche vor

dem Bundesgenossenkrieg zum römischen Bodenrecht gelangt sind

und deren Tribus bekannt ist. Sie ist, so weit möglich, nach

der Zeitfolge geordnet; diejenigen Municipien, bei denen die

Zeit des Eintritts in die Bürgerschaft nur in so weit feststeht,

dass dies wahrscheinlich vor dem Bundesgenossenkrieg geschah,

sind am Schluss alphabetisch zusammengestellt.

Jahr

der Verleihung

des Bürgerrechts

vor 244 coL

416 col,

425 col.

nach 431 ? mun.

Ostia

Antium

Tarracina

Tusculum

nach 431 ? mun. Lanuvium

Voturia (S. 165 A. 2)

Voturia (S. 165 A. 2)

Oufentina (S. 165 A. 2)

Papiria i)

Maecia ?2)

458 col. Minturnae Teretina (S. 165 A. 2)

1) Livius 6, 26 (daraus Val. Max. 7, 3, ext. 9; vgl. Tlutarch Cam. 38;
Dionys. 14, 6; Dio fr. 28, 2) zum J. 373: (^Tusculani) pacem in praesentia

nee ita multa post civitatem etiam impetraverunt. Der», c. 33, 6 (vgl, c. 36, 2)

:

(Latmos) impetus Tusculum tulit ob iram, quod deserto communi concilio non in

societatem modo Romanam, sed etiam in civitatem se dedissent. Ders. 8, 14, 4
zum J. 416 : Tusculanis servata civitas quam habebant. Diese Stellen werden
in der Regel auf das Vollbürgerrecht bezogen, weil an der letzten daneben die

civitas sine suffragio genannt wird; und zu dieser Annahme stimmen die An-
gaben, dass der erste plebejische Curulädil in Rom ein tusculanischer Juventier

(Cic. pro Plane. 24, 53) und dass der Consul 432 L. Fulvius Curvus ein ge-
borener Tusculaner gewesen sei (Plinius h. n. 7, 43, 136). Aber diese Er-
zählungen sind schwach beglaubigt, und dass auf Livius in dieser Terminologie
kein Verlass ist, wird in dem Abschnitt von den Halbbürgergemeinden gezeigt

werden. Entgegen steht theils die bei Livius 8, 37 unter dem J. 431 berichtete

Abstimmung über die damalige Rechtsstellung des populua Tusculanus, wonach
diese Gemeinde das Vollbürgerrecht damals nicht wohl gehabt haben kann (was
auch Valerius Maximus 9, 10, 1 aus ihr herausgelesen hat) , theils und vor

allem, dass Festus in der S. 235 näher erläuterten zuverlässigen Uebersicht
Tusculum mit den Städten zusammenstellt, die zunächst Halbbürgerrecht em-
pfingen. Allerdings hat Tusculum lange vor Atina und früh, wahrscheinlich
von allen Halbbürgergemeinden zuerst, volles Bürgerrecht empfangen (Cicero

pro Plane. 8, 19: municipium antiquissimum. pro Balbo 13, 31: ex Latio multi,

ut Tusculani, ut Lanuvini. de off. 1, 11, 35).

2) Die nach Livius 8, 14, 2 der Stadt im J. 416 ertheilte Civltät scheint
von ihm als Vollbürgerrecht gefasst zu sein; aber es steht damit wie mit
Tusculum: auf Livius kann man nicht mit Sicherheit bauen; nach Cicero pro
Balbo a. a. 0. ist Lanuvium schwerlich vor Tusculum zum vollen Bürgerrecht
gelangt; und nach Festus (S. 235) ist es zuerst Halbbürgergemeinde gewesen.
Vielleicht darf die Einrichtung der Maecia im J. 422 mit dem den Lanuvinern
ertheilten Bürgerrecht combinirt werden (S. 172 A. 1).

Köm, Alterth. III. j[2
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der neuen eigene Territorien bildeten, was bei den weitaus

meisten eintrat, behielten die bisherige Tribus; wo dagegen ein

Territorium aus Bodenstücken bisher verschiedener Tribus zu-

sammengesetzt ward, muss das Princip der Unwandelbarkeit der

Bodentribus (S. 1 62) dem neuen gewichen und ein Wechsel der-

selben eingetreten sein. -Insbesondere wird das ursprüngliche

Gebiet der sechzehn Landtribus davon betroffen worden sein;

indem die Urbezirke der Claudia und der Papiria jetzt in angren-

zende Municipien aufgingen, werden sie auch deren Tribus an-

genommen haben. Im Uebrigen ward in derselben Weise, wie

es bisher im Einzelnen geschehen war, der gesammte italische Bo-

den, so weit er im Commercium stand und nicht bereits römisches

Bodenrecht hatte, in Folge des julischen Consulargesetzes von 664

und des plautischen Plebiscits vom J. 665 in die Tribus eingeschrie-

ben. Anfänglich wurden dafür zehn neue Tribus eingerichtet oder

auch — die Berichte schwanken — die Neubürger auf acht der bis-

herigen Tribus beschränkt i). Indess diese Ordnung, welcher Art sie

sein mochte, hatte keine Dauer; schon im Jahre 666 wurde durch

eine Rogation des Volkstribuns P. Sulpicius die Vertheilung der Neu««

bürger in alle ftinfunddreissig Tribus angeordnet 2), und wenn

1) Appian b. c. 1, 49 unter dem J. 664: 'Pa)[xaToi ixev S'?) To6o5e tou«

vEoroXixa; ou-/ ii ra; r.hixt xal TptdExovxa cp'jXd; .... xareXe^av, ha [>.)) träv

äp^aitov uX^ove; Svtec iv xali ^^eipoTOvioi? ^TitxpaTotev , dXXd Bexaxeuovxe?

(XTiecpYjvav izipai, dv ai? d^^eipoxovouv lo^atoi" %rti noXXdxt? «Ütöjv i] '^fi<fOi

dyipzloi TjV, axe xwv udvxe xai xpidxovxa Trpoxlptov xe 7caXou(ji£vajv xat oüoöjv

VT.kp T^[i.to'j. Dies bezieht sich also auf das julische Gesetz. Unter dem folgen-

den Jahr 665, in welches das plautische Plebiscit fällt, sagt derselbe 1, 53,

nachdem er dieser Ertheilung des Bürgerrechts an die übrigen Italiker, mit Aus-
nahme der erst später zum gleichen Recht gelangten Lucaner und Samniten, ge-
dacht hat : ii 8e xd? cpuXdi Spioia xoic Ttpoxu^oüoiv ?%aoxot -/.aTzkifo^TO , xoü \j.i]

xoic dpyjxioii dva|X£(jLtY(Ji£vot iTrixpaxeiv Iv xat? ^eipoxovlatc "rKio-Jti 5vxe?. Dies
kann nur heissen, dass durch Zehntelung der Gesammtheit der Neubürger zehn
neue Tribus gebildet wurden, welche aber nach den 35 stimmten und, da bei

der Gesammtzahl Ton 4.5 die 35 Districte der Altbürger bei weitem die Ma-
jorität hatten, oft gar nicht zum Abgeben der Stimmen kamen. Mit dieser

Relation lässt sich auch recht wohl vereinigen das Fragment des Sisenna (17
Peter) 1. III (also aus dem J. 664) : L. Calpumius Piso ex senati consulto duas
novas tribus. Anders berichtet Velleius 2, 20 über die Ton Cinna im J. 667
ergriffenen Massregeln, cum ita civitas Italiae data esset, ut in octo tribus con-
tribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum civium dignitatem

frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores beneficii. Möglicher
Weise ist Appians Bericht auf das julische Gesetz zu beschränken und derjenige

des Velleius auf das plautische zu beziehen. An sich ist der erstere wahr-
scheinlicher, da nach der velleianischen Version in den acht Tribus der Neu-
bürger die Altbürger eine ganz verlorene Stellung erhalten.

2) Nach Livius 77 beantragt Sulpicius, ut . . . . novi cives libertinique

distribuerentur (so die Hdschr.). Appian b. c. 1, 55 : xou; dx x'^s 'IxaXta; veoTio-

12*
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auch dieser Beschluss zunächst cassirt ward, derselbe im J. 667

während der Belagerung Roms durch Cinna und Marius vom Se-

nat aufgenommen 1) und nach dem Siege der Volkspartei im J,

670 durchgeführt 2). Sulla selbst fügte sich demselben 3) und

kam auf die Ungleichheit des Stimmrechts im Allgemeinen nicht

wieder zurück^), wenn gleich die Beschränkung der Marser,

nach denen der grosse Krieg hiess, und der Paeligner, deren

Hauptstadt das Gegen-Rom hatte werden sollen, auf die eine ser-

gische Tribus ohne Zweifel eine partielle Wiederaufnahme der

frtlheren Zurücksetzung und sein Werk ist. Dass im Grossen

und Ganzen die Vertheilung des italischen Bodens in die fünfund-

dreissig Tribus so blieb , wie sie im J. 670 geordnet worden

war, zeigt theils das Stillschweigen der Späteren über eine

der früheren analoge Agitation der Italiker, während der

gleichartigen und früher mit jener zugleich betriebenen der Frei-

gelassenen öfter gedacht wird, theils die Thatsache, dass die bis

zu den J. 664/5 vom römischen Vollbürgerrecht ausgeschlossenen

italischen Gemeinden späterhin in sämmtliche Tribus vertheilt

sind 5).

Auf die Provinzen ist das römische Bodenrecht im Allgemeinen

nicht übergegangen und nur den Gemeinden italischen Rechts,

die hievon Ausnahme machen, kann die Bodentribus zugestanden

haben; indess ist von dieser selbst hier kaum die Rede und

wird über das italische Recht besser in anderem Zusammenhange

gesprochen.

Xira; |i.£iovexTOÜVTa; iv xatc ye'ipoxovfai? lTnf;X7tiCev d; xd; »uXa? d-daaz
Otaip-rjOEiv.

1) Ciceio Phil. 8, 2, 7. Livius 80 : Italicis populis a senatu civitas data

est, wo der Epitomator die ungenaue Fassung verschuldet.

2) Exuperantius 4: Cinna . . . legem tulit, ut novi cives .... cum
veteribus nulla discretione suffragium ferrent. Livius 84 : novis civibus senatus

consulto suffragium datum est, wo auch die Fassung mangelhaft ist.

3) Livius 86: Sulla cum Italicis populis, ne timeretur ab eis velut erep-

turus civitatem, et suffragii ius nuper datum, foedus percussit,

A) Einer Anzahl italischer Gemeinden nahm Sulla freilich die Civität

fS. 140 A. 2) und dies war zwar noch Rechtens im J. 676 (Sallustius hist. 1,

41, 12), bestand aber nur wenige Jahre. Insofern also hielt er nicht, was er
versprach (Dio 41, 16); aber auf das ungleiche Stimmrecht hat er nicht zurück-
gegriffen. Die Annahme von Beloch und Kubitschek, dass die Im italischen

Krieg insurgirten Gemeinden aufJacht Tribus beschränkt geblieben seien, habe ich

im Hermes 22, 101 fg. zurückgewiesen.

5) Eine vorläufige Uebersicht über die Vertheilung der damals in den
Tribusverband eintretenden italischen Territorien unter die einzelnen Tribus

Jbabe ich im Hermes 22, 105 gegeben. Es wird leicht sein sie zu vermehren;
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Oertliche Geschlossenheit hat die Bodentribus zunächst in Die

Landtribns

der Stadt aehabt: ob sie der Landtnbus auch nur ursprtins- nicht

.
örtlich ge-

lich zukommt, ist zweifelhaft. Wenn, wie dies nicht unwahr- schlössen.

scheinlich ist (S. 1 70) , dieselbe von Anfang an aus mehreren

Pagi bestand , so brauchen diese nicht unbedingt benachbart ge-

wesen zu sein; der Pagus hat nothwendig eine geschlossene

Grenze, die Tribus kann dieselbe entbehren. Auf jeden Fall

ist die örtliche Geschlossenheit bei der Landtribus sehr früh

aufgegeben worden. Schwerlich ist in dem wahrscheinlich lan-

gen Zeitraum, während dessen es nur zwanzig oder einundzwan-

zig Tribus gab, alles an der Landesgrenze neu hinzutretende

Privateigenthum ausschliesslich in die örtlich angrenzenden Tribus

eingeschrieben und damit, wie dies dann nicht zu vermeiden

war, die ungefähre Gleichmässigkeit des Areals der Verwaltungs-

bezirke aufgegebenworden. Nochweniger dürfte die Zutheilung der

Tribus an ganze Territorien, wie die von Ostia und Antium an die

Veturia, von Tusculum an die Papiria durchaus im Anschluss an

die Grenzen der Urbezirke erfolgt sein. Späterhin, wo Graviscae

und Benevent, Spoletium und Venusia derselben Tribus ange-

hören, fallen sie geographisch völlig aus einander. Nichts desto we-

niger ist bei der ersten Einschreibung des Bodens in die Tribus

häufig auf die der Nachbarschaft Rücksicht genommen worden,

wie zum Beispiel Firmum, das als latinische Stadt römisches Bo-

denrecht nicht vor dem Socialkrieg erhalten haben kann, sicher

damals nur deshalb zur Velina geschlagen ist, weil seit dem
flaminischen Gesetz das Picenum römischen Rechts zu dieser Tri-

bus gehörte.

Aus der des Bodens ist die personale Tribus abgeleitet als Personal

der Inbegriff derjenigen politischen Pflichten und Rechte, welche

dem römischen Bürger aus der Bodentribus erwachsen. Es kann

dies entweder die Tribus sein, welcher das ihm gehörige Grund-

«igenthum, oder die Tribus, welcher das Territorium seiner Hei-

mathgemeinde angehört; im ersten Fall ist die Tribus der kurze

Ausdruck der Ansässigkeit, im zweiten des Heimathrechts. Indess

aber schwerlicli dürfen wir hoffen das "Wesen der Operation jemals im Einzelnen

mit einiger Vollständigkeit zu übersehen.

tribus.
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die territoriale Tribus ^) , welche erst durch den Bundesgenossen-

krieg zu allgemeiner Gültigkeit gelangt ist, wird zweckmässiger

im Abschnitt vom Municipalrecht mit dem Heimathrecht zusammen

,

behandelt; hier soll der Begriff der Ansässigkeit erläutert, ins-

besondere festgestellt werden, mit welchen Modificationen und Re-

strictionen die Tribus vom Besitz auf den Besitzer übertragen

und wie sie späterhin, ohne von dem Besitz sich völlig zu lösen,

auf die nicht ansässigen Bürger erstreckt ward.

Tribns der Obwohl die Tribus ursprünglich örtlich auf die Stadt be-

Bürger, schränkt war, muss sie dennoch von je her personal die ge-

sammte Bürgerschaft eingeschlossen haben, welche an der pri-

vaten Bodennutzung participirte. Die Verwendung der Tribus

für die Steuerhebung und die Aushebung, welche sicher so alt

ist wie die Tribus selbst und gewiss mit Recht von den Alten

als der Zweck der Tribuseinrichtung angesehen wird 2), ist

nur unter dieser Voraussetzung möglich. Es können auch bei

gentilicischer Ordnung der Feldbestellung die vollberechtigten

Geschlechtsgenossen und die städtischen Hauseigenthümer zu-

sammengefallen sein, wenn gleich wir nicht im Stande sind

das rechtliche Verhältniss des ältesten Hausbesitzes zu der äl-

testen Feldwirthschaft klar zu stellen oder auch nur die Angabe

der Alten, dass nach servianischer Ordnung der Hausbesitz nicht

willkürlich habe gewechselt werden können ^j, gehörig zu deu-

ten. Es würde müssig sein bei Urzuständen dieser Art zu ver-

weilen; übergangen werden dürfen sie so wenig wie auf der

Landkarte der unerforschte Raum. Die Untersuchung hebt für

uns an mit dem Moment, wo das Privateigenthum auf das Gebiet

erstreckt ward und demnach zu den städtischen die Landtribus

hinzutraten; insofern geht die personale Tribus aus von dem Be-

griff der bürgerlichen Ansässigkeit.

Tribus der 1 . Die Persoualtribus kommt wie dem Eigenthümer selbst,
Haussöhne.

i i i • • i

so auch schon bei semen Lebzeiten seinen agnatischen Descenden-

1) Dies ist a potiori zu verstehen, Dass auch in dieser Epoche zahl-

reiche römische Bürger, entweder weil ihre Heimath das römische Bodenrecht
nicht hatte oder weil ihnen aus besondern Gründen die territoriale Tribus ver-

sagt ward, lediglich die personale Tribus hatten, wird seiner Zeit gezeigt werden.

2) Varro 5, 181 (S. 109 A. 21 Liv. 1, 43, 13 (S. 109 A. 2). Dionys.

4, 14 (S. 109 A. 2).

3) Dionysius 4, 14 gewiss nach Varro: (Servius) xou; dv&ptÄTtou; Ita^e

Touc £v ixaotT) [AOipa töjv Tertapoov olxoüvxa? tJioTrep xrapiTjTa; l>-'f]'^s pieTaXa[x-

ßaveiv izipas oixtjoiv [x-/)« a)kXo8[ tiou ou^vteXeiv.
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ten zu (A. 2). Die im Civilrecht nur ideell regierende Regel,

dass die Kinder schon bei Lebzeiten des Vaters als Eigenthümer

angesehen werden, hat im öffentlichen unbedingte Gültigkeit.

2. Die Uebertraeung der Bodentribus auf den Eigenthtimer Ausschluss

. . der Frauea

fällt da weg, wo dieser nicht als activer römischer Bürger ange- und der

sehen werden kann, das heisst bei Frauen i) und bei Auslän-

dern. Der Ausländer ist, da den übrigen Peregrinen der Er-

werb römischen Grundbesitzes versagt ist, immer Bürger einer

latinischen Gemeinde und es wird in dem Abschnitt von den

Latinern auf dieses Rechtsverhältniss einzugehen sein.

3. Die Personaltribus ist nothwendig einfach; wer in einer Einfachiieit
der

städtischen und in einer Landtribus oder auch in mehreren Personai-
. tribns.

Landtribus Grundstücke besitzt, kann persönlich nur einer Tribus

zugezählt werden. Demnach gehören auch die Descendenten noth-

wendig in die Tribus des Vaters 2). Die Auswahl steht von

Rechtswegen vermuthlich bei dem Magistrat, der die betreffenden

Listen aufstellt, also bei dem Gensor, thatsächlich ohne Zweifel

der Regel nach bei dem Eigenthümer. Als selbstverständlich

gilt es, wenn nicht gerade von je her (S. 1 74 A. 9), so doch seit

früher Zeit , dass der Landtribus als der angeseheneren vor der

städtischen der Vorzug gegeben wird ^j

.

4. Dass in die Beilegung der personalen Tribus die Gen- censorische

soren willkürlich eingreifen können, ist in dem Abschnitt von

der Censur aus .einander gesetzt worden. Ob dieser Willkür

rechtliche Schranken gesetzt waren, kann bezweifelt werden;

ihre praktische Anwendung wird nicht allzu weit ausgedehnt

werden dürfen, schon darum, weil damit jede Regel und Ord-

nung aufhören würde. Anders als zur Strafe wegen Beschol-

tenheit oder Vergehens haben die Censoren von dieser Befugniss

schwerlich Gebrauch gemacht. Aus diesem Grunde haben sie

die Bodentribus des ansässigen Bürgers als nicht vorhanden

betrachten und ihn also als nicht ansässigen behandeln können;

1) Vermuthlich ist auch den Knaben in früherer Zeit die Führung der
Tribus nicht gestattet worden. Dass sie in der Zeit des Principats häufig bei

ihnen erscheint, ist kein Gegenbeweis,

2) Scipios Klage (bei Gellius 5, 19, 16) : in alia tribu patrem, in alia

filium suffragium ferre beweist, wenn es dafür eines Beweises bedarf, dass die

Tribus des Vaters von Rechtswegen auch die des Haussohns war, also jener
nicht anders für sich und anders für den Sohn optiren durfte.

3) S. 175. Ausnahmsweise begegnet in Tiberius Zeit ein Aemilier in

der Palatina. Vgl. den Abschnitt vom Municipalrecht.
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aber die Versetzung aus einer Landtribus in eine andere, in

welcher der betreffende Bürger keinen Grundbesitz hatte, wird

ihnen nicht freigestanden haben, da hierin eine Ehrenstrafe

nicht enthalten ist.

Die nicht 5. Vielfach hat schon in älterer Zeit die Gesetzgebung über

abhängige die Persoualtribus unabhängig vom Bodenrecht verftlgt. Zuerst

tribus. ist dies wahrscheinlich geschehen in Betreff der innerhalb der

Btlrgerschaft gebildeten Sonderverbände, aus denen später das

Municipalrecht erwuchs und wird bei diesem seine Erörterung

finden. Hier gentigt es darauf hinzuweisen, dass, wenn nach

dem Volksschluss vom J. 566 jeder Arpinate in der cornelischen

Tribus stimmte, dies vermuthlich auf die Grundbesitzer be-

schränkt werden muss, aber der anderswo als in seinem Hei-

mathgebiet ansässige Arpinate wahrscheinlich weder sein Hei-

mathrecht verlor noch sein Stimmrecht in der Cornelia.

6. Analoger Art ist eine uns aus dem Repetundengesetz vom

J, 631/2 bekannte 1), aber vermuthlich in manchen ähnlichen

Fällen getroffene Bestimmung, dass der Nichtbtlrger , der auf

Grund dieses Gesetzes einen schuldigen Btirger mit Erfolg zur

Verantwortung zieht, von Rechtswegen in dessen Tribus ein-

rtickt. Ein gleiches Privilegium verstattete dem römischen Btir-

ger auf diesem Wege eine bessere Tribus sich zu verschaffen 2).

7. Bei personaler Verleihung des Btlrgerrechts reicht an

sich die allgemeine Regel aus; doch mag häufig damit die

specielle Verleihung einer Landtribus verbunden gewesen sein.

8. Dass Ap. Claudius die Personaltribus schlechthin vom
Bodeneigenthum zu lösen beabsichtigte und dies in der That so weit

zur Durchftlhrung kam, dass das Requisit des Bodeneigenthums

seitdem auf die Landtribus beschränkt ward, ist im Abschnitt

von der Censur [2, 387] entwickelt worden. Von da, also von der

Mitte des 5. Jahrh. an, umfassen die Tribus in personaler Beziehung

formell die Bürgerschaft insgesammt; materiell freilich hat sich,

da bei dem Eintritt dieser Neuerung 27 und später 31 Land-

1) Z. 76 = 83 de civitate danda. Sei quis eorum, quei civis Bomanus
non erit, ex hac lege alterei nomen . . . detolerit, .... t«[m eis ... . in quam
tribum quoius is nomen ex h. l. detolerit sufragium tulerit, in eam tribum

sufragiu]m ferunto inque eam tribum censento. Vgl. Cicero pro Balbo 23, 54.

2) Cicero pro Balbo 25, 57 : obiectum est etiam
,

quod in tribum Clustu-

minam pervenerit, quod hie adsecutus est legis de ambitu praemio. Das Bürger-

recht hatte Baibus vorher durch Feldhcrrnschenkung erhalten. Vgl. S. 175 A. 2.
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tribus gegen 4 städtische standen, das ursprüngliche Wesen der

Tribus auch ferner behauptet. Nach welchen Normen die Bür-

ger ohne Grundbesitz in die vier städtischen Tribus vertheilt

wurden, ist nicht überliefert; indess sowohl der Unterschied

des Ansehens, welcher, wie bemerkt ward, bloss zwischen den

städtischen Tribus besteht, als auch was in BetreJBf der Freige-

lassenen später gezeigt werden wird, lassen vermuthen, dass der

Ehrenbegriff, welcher der Bevorzugung der Grundbesitzer von

den übrigen Bürgern wesentlich zu Grunde liegt, hier weiter

fortgeführt ward und die Censoren kraft ihrer discretionären Ge-

walt gewisse Lebensstellungen und Gewerbe bei der Einschrei-

bung in die städtischen Tribus auszeichneten oder zurücksetzten.

9. Was von den Censoren des J. 575 M. Aemilius Lepidus

und M. Fulvius Nobilior gemeldet wird^): mutarunt suffragia

regionatimque generibus hominum causisque et quaestibus tribus

descripserunt kann nicht wohl anders verstanden werden, als

dass gewisse nicht ansässige Bürger, die sich nach ihrer Her-

kunft, ihrer Rechtsstellung und ihrem Gewerbe dafür eigneten,

von ihnen in die ländlichen Tribus, auf welche das Wort re-

gionatim hinweist, eingeschrieben wurden. In Ermangelung eines

jeden weiteren Anhalts lässt sieht dies weder näher definiren

noch ist darüber Gewissheit zu erlangen, ob die Aenderung

dauernd war. Andrerseits ist es freilich sicher genug, dass die

Grundbesitzer immer in den Landtribus blieben; aber dass sie

den ausschliesslichen Besitz derselben bis auf den Bundesgenossen-

krieg behielten, lässt sich nicht beweisen, und es ist wohl mög-

lich, dass einzelne bessere Kategorien der nicht grundsässigen

Bürger seit jenem Jahre in den ländlichen Tribus gestimmt

haben.

10. Von dem hienach für die Zeit nach Appius sich erge- Bürger ohne

1 j /> 1-1 1 , .1
Personal-

benden Gesetz, dass jeder römische Bürger die Personaltribus tribus.

hat, kommen generelle Ausnahmen vor, welche in den Abschnitten

von den Freigelassenen und vom Halbbürgerrecht besonders erör-

tert werden sollen. Von diesen abgesehen fallen Bürgerrecht und

1) Liv. 40, 51. Allgemein sagt Plutarch Cato mai. 16,. dass die Cen-
soren Tai; droYpacpai; ra '(i-^ri v.rjx t«? roXtreta; 6t£xptvov. lieber die Bedeu-
tung von genus vgl. S. 9 A. 2. Causa bezeichnet hier wohl ebenso wie bei
Cicero de leg. 3, 18, 41 das Rechtsverhältniss; einen bestimmteren Begriff wird
es schwer sein dafür zu finden.
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Personaltribus jetzt zusammen und kann weder strafrechtlich

noch durch censorisches Belieben eine Personun ter Belassung

des Btlrgerrechts die Personaltribus verlieren.

Zahlen- Es bleibt noch das Zahlenverhältniss der durch die Personal-
verhältniss
als Tribns- tribus sebildeteu Bürgerschaitstheile zu erwäsen. Da approxi-
verb&nde.

«j i r-

mative numerische Gleichheit zum Wesen des Verwaltungsbezirkes

gehört, so wird diese insbesondere für die ursprtlngliche Tribus-

ordnung angenommen werden dürfen. Inwiefern diese Gleich-

heit bei der ursprünglichen Bildung des Heeres und der darauf

beruhenden Stimmordnung in Frage kommt, wird in dem Ab-
schnitt von der Centurienordnung erörtert werden. Von politi-

scher Bedeutung wurde das Zahlenverhältniss, seitdem die Tribus

selbst als Stimmkörper functionirte , was sie ursprünglich nicht

war, aber früh, zuerst bei der Plebs, bald nachher auch bei der

Gemeinde geworden ist; seit der in einem späteren Abschnitt

darzulegenden directen Verknüpfung der Stimmcenturie mit der

einzelnen Tribus bedingt die Tribus sogar für jede Form der Ab-
stimmung unimittelbar das Stimmrecht des römischen Bürgers.

ZifiFern dieser Art sind nicht tiberliefert; einigen Anhalt gewährt

das Areal der Bodentribus, da die Theilung des privaten Grund-

besitzes in dem älteren römischen Gebiet schwerlich wesentlichen

örtlichen Verschiedenheiten unterlegen hat. — Die vier städtischen

Tribus, deren Grenzen wir aus dem Bericht über die Argeerproces-

sion (S. 1 24) ziemlich genau kennen, zeigen approximative Gleichheit

und erscheinen wohl geeignet in personaler Beziehung jede ungefähr

den vierten Theil der Bürgerschaft zu umfassen. — Wie nach dem
Hinzutreten der Landtribus das Verhältniss dieser zu den städti-

schen sich stellte, ist nicht zu ermitteln; ausgeschlossen ist es

nicht, dass die Censoren der älteren Epoche, eben mit Rücksicht

auf das an der Tribus haftende Stimmrecht, eine gewisse Gleich-

förmigkeit herbeiführten, da es in ihrer Hand lag die zahlreichen

personal sowohl einer ländlichen wie einer städtischen Tribus

fähigen Bürger nach ihrem Ermessen in diese oder in jene ein-

zuschreiben. Nachdem in Folge der von Appius und Fabius ge-

troffenen Massregeln die gesammte Masse der nicht ansässigen

Bürger den städtischen Tribus zugeschrieben worden war und

seitdem von Ansässigen nur die vermuthlich nicht zahlreichen

Hauseigenthümer ohne Landbesitz in den städtischen Tribus ver-

blieben, war damit die Gleichwerthigkeit des Stimmrechts prin-
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cipiell aufgegeben; da die Zahl der Tribulen in den städtischen

Tribus die der ländlichen weit überstiegen haben muss, ward
jenes Stimmrecht stark entwerthet. — Dass bei den ländlichen

Tribus eine gewisse Gleichmässigkeit nicht bloss ursprünglich

zu Grunde lag, sondern auch insoweit beibehalten ward, als

nicht besondere politische Rücksichten eingriffen, ist wahrschein-

lich. Schon als bloss administrative Eintheilung des Gebiets

können die ursprünglichen sechzehn Bezirke nicht füglich all-

zu ungleich gedacht werden ; und es gilt dies in noch höherem

Grade, seit die plebejischen Ansässigen eines jeden Districts im

Concilium der Plebs eine Gesammtstimme führten. Auch bei

der Bildung neuer Tribus haben wir keinen Grund allgemein eine

Zurücksetzung der ihnen zugeschriebenen Bürger als beabsich-

tigt anzunehmen; es ist nicht abzusehen, warum die auf dem
veientischen Acker angesiedelten Römer der Tromentina ein

schlechteres Stimmrecht gehabt haben sollten als die der alten

gentilicischen Tribus. Aber seit nicht bloss durch Adsignation,

sondern durch Ertheilung des Stimmrechts an Nichtbürger-

gemeinden das Tribusareal sich ausdehnte, ist das formell gleiche

Stimmrecht dieser Neubürger wahrscheinlich häufig ein materiell

geringeres gewesen. So werden die Tusculaner zurückgesetzt

worden sein, als ihnen die eine Papiria angewiesen ward; so

sicher die Sabiner von Amitemum, Nursia und Reate, als für sie

die neue Quirina eingerichtet ward. Umgekehrt ist einer gewissen

Anzahl der älteren Landtribus, der Arnensis, Fabia, Horatia, Le-

monia, Menenia, Pupinia, Romulia, Voltinia, so viel wir wissen

bis auf den Socialkrieg kein mit römischem Bodenrecht betheil-

tes Gemeindeterritorium zugeschrieben worden; und auch an

grösseren Adsignationen ohne Einführung von Gemeindeverbän-

den scheint von denselben nur die Voltinia participirt zu haben,

die bei den samnitischen Adsignationen vermuthlich dieselbe Rolle

gespielt hat wie im Picenischen die Velina. Es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass diese relativ wenige Stimmberechtigte zäh-

lenden Bezirke feste Burgen der Nobilität waren, während andere

zahlreichere Bezirke nicht in gleicher Weise von den Optimaten

beherrscht wurden. — Es war eine Anwendung dieser Zurück-

setzung in grösserem Massstab, welche nach dem Socialkrieg ver-

sucht ward ; diese aber hat gegenüber der Masse der Neubürger

keinen Bestand gehabt (S. 179). Wir können im Einzelnen die
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censorischen Manipulationen nicht verfolgen und lückenhaft wie
unsere Kunde ist, lässt sich über das Stimmverhältniss ein siche-

res Urtheil nicht gewinnen. Es ist, wie wir schon bei der Bo-

dentribus sahen (S. 1 80), bei keiner Landtribus die Einschreibung

von Neubürgergemeinden unterblieben; aber auch noch in dieser

Epoche scheinen einzelne Tribus durch geringe Stimmenzahl vor

den übrigen bevorzugt geblieben zu sein^). Erst als in der

Kaiserzeit die Reichsbtirger das effective Stimmrecht verloren, ver-

schwindet völlig die Rücksicht auf die Bürgerzahl der durch die

Personaltribus gebildeten Abtheilungen,

corporative Wenn wir uns dazu wenden die auf Grund der Bodentri-
Organisation
der Tribns. bus uach den bezeichneten Normen gebildeten Personalverbände,

die auch, wenn gleich nicht häufig, mit dem Ethnikon benannt

werden 2), nach ihrer Organisation darzustellen, so treffen

wir auf die Schwierigkeit, dass in Folge der im J. 534 einge-

tretenen später darzulegenden Verschmelzung der Tribus- und
der Centurienordnung diese Personalverbände späterhin viel-

mehr der letzteren angehören als der ersteren: die claudische

Tribus vor dem J. 534 ist der Personalverband der nicht weiter

gegliederten Gesammtheit der betreffenden Grundbesitzer; nach

dem J. 534 zerfällt dieselbe Gesammtheit in zwei in sich wieder

nach dem Vermögen in fünf Centurien getheilte Centurienverbände,

die genau genommen Tribus weder sind noch heissen. Diese

Umgestaltung hat insbesondere die Vorstandschaft wesentlich

beeinflusst. Indess ist es nicht ausführbar die Vorsteherschaft der

Tribus und die jener Centuriencomplexe von einander zu scheiden,

da die letztere aus der ersteren hervorgegangen ist und an ihren

Platz tritt. Es wird demnach hier neben der Organisation der

Tribus auch die der Centuriencomplexe zur Darstellung kommen.

Von sacraler Verwendung der Tribus findet sich keine Spur.

Es wird freilich der Argeerumzug durch die siebenundzwan-

zig Kapellen in der durch die vier Stadtquartiere gegebenen

Folge abgehalten (S. 124) und seit die Personaltribus alle Bürger

umfassen, kann eine Feier, an der sich jeder von ihnen bethei-

ligen soll, bezeichnet werden als Feier der sämmtlichen Tribus 3).

1) So weit wir sehen, haben in ciceronischer Zeit die Bürger der Stadt

Sora wesentlich allein die Romulia gebildet, wozu dann, nach Erstreckung des

Bürgerrechts anf das cisalpinische Gallien, die Atestiner hinzutreten.

2) Voltinienses : Cicero pro Plane. 17, 43. Fabiani Scaptienses: Sueton
Aug. 40. Die Suhuranenses (S. 198 A. 1) sind zunächst die Bewohner der Strasse.

3) Liv. 7, 28 zur Sühnung eines Prodigiums : tribus . . supplicatum
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Aber dort feiert der sacrale Bezirk, hier die Bürgerschaft, die

Tribus als solche weder dort noch hier. Es ist eine organische

Verschiedenheit dieser jüngeren Eintheilung von der sonst dem
Zwecke nach gleichartigen der Curien, dass diese, nicht aber

jene als Sacralverbände functioniren.

Auch eine politische Körperschaft ist die Tribus insofern

nicht, als die energische Centralisirung der römischen Bürger-

schaft die freie Action des Theils ausschloss und diejenige Auto-

nomie, welche dem Collegium zukommt, bei diesen nicht zu-

liess ; wir würden sonst insbesondere in Beziehung auf die

"Wahlen davon Anwendung gemacht finden i). Allem Anschein

nach waren Tribusversammlungen und Tribusbeschlüsse nur ge-

stattet in den Fällen, wo das Gesetz sie zugleich anordnete, und

beschränkten sich insbesondere auf die gesetzlich vorgeschrie-

benen Wahlen. Nachweislich sind Geschwornencollegien in der

Weise gebildet worden, dass jede Tribus die gleiche Zahl

wählte'^), und auch von den Vorständen wird dies gelten, zu

deren Erörterung wir jetzt gelangen.

Der Vorsteher der Tribus ist der tribunus aerarius^). Aller- Tribus-

dings wird diese Bezeichnung nicht anders gefunden als in

Beziehung auf Functionen, welche mit der Vorstandschaft der

Tribus wohl verknüpft gewesen sein können, aber nicht noth-

wendig in dieser Vorstandschaft selbst enthalten sind, und nir-

gends ausdrücklich diese Stellung auf die servianischen Tribus

bezogen. Die Vorsteher der späteren tribuarischen Genturien-

complexe werden officiell nicht mit diesem Namen bezeichnet,

ire placuit. Appian, Lib. 135: Ouatat x£ xai TiOfXTtai xoii; deoic i'^'i'poszo xaTÄ
cpoX-^jv. b. c, 2, 106.

1) Ueber die Tribus der pleis urbana frumentaria ist bei den Libertineu

gebandelt; diese hat unter dem Priucipat allerdings Corporationsrecbte gehabt

und ihr populus beschliesst. Aber diese Tribus kennt die Republik nicht und
YOn keiner tribus populi Romani wird weder aus republikanischer noch aus der

Kaiserzeit je ein Beschluss erwähnt.

2) Sicher geschah dies für das Ausnahmegericht, das der Bundesgenossen-
krieg im J. 666 ins Leben rief [2, 222], vielleicht auch für das ordentliche

Centumviralgericht [2^ 220] und in Betreff der neuen Mitglieder, welche Sulla,

als er dem Senat die Gerichte zurückgab, in denselben einwählen liess ; we-
nigstens passen Applaus Worte b. c. 1, 100: t^ ßouXif], . . . irpooxaTe-

Xe^ev dfjicpl toüj irpiaxooiou? (yielleicht 35 X 8 = 280) iyt. xtüv dpioxtov limiw^,

xais cpuXati; dvaooü; (jj-^cpov Tiepl e-^acTOU besser auf diese Wahlform als auf die

gewöhnlichen Comitien.

3) Cato l. 1 epist. quaest. (bei Gellius 6, 10) : pignoriscapio ob aes

militare, quod aes a tribuno aerario miles accipere debebat, vocabulum seorsum

fit. Varro l. L. 5, 184: quibus attributa erat pecunia, ut militi reddant, tri-

vorsteher.
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sondern curatores der Tribus^) genannt, griechisch (puXap/oi^),

oder auch curatores der Centuria, auch wohl, allerdings nur in

später Zeit und nicht titular, Centurionen^). Aber da die Benen-

nung trihunus die Vorsteherschaft einer Tribus fordert, so bietet

für den aerarius sich keine andere Beziehung als die auf die ser-

vianischen Tribus, für deren Vorsteher andrerseits, da curator

unmöglich in die älteste Zeit hinaufreichen kann, keine alte Be-

zeichnung tiberliefert ist. Ferner ist die Function der nicht

magistratischen Soldzahlung, welche, auch von der Benennung ab-

gesehen, dem tribunus aerarius durch sichere rechtliche Ueber-

lieferung verbürgt ist, der Stellung des servianischen Tribus-

buni aerarii dicti. Festus ep. p. 2 : aerarii tribuni a tribuendo aere sunt appel-

lati. Plinius h. n. 34, 1, 1: hinc (ab aere) aera müitum, tribuni aerarii. Die
angebliche Glosse p. 8 Labb. : aerarii tribuni dT^ohi-A-za: gehört dem Calepinus

von 1536. Wo sonst die Benennung vorkommt, bezeichnet sie die dritte Ge-
schwornendecurie des anrellschen Gesetzes vom J. 684; tribuni aeris heissen

diese bei dem Wortneuerer Plinius h. n. 33, 1. 31. Dass das genannte Ge-
setz die tribuni aerarii nicht erst schuf, sondern schon vorfand, beweist, wenn
es dafür eines Beweises bedarf, ihre Erwähnung bei Cicero pro Bab. ad pop.

9, 27 unter den bei dem Aufstand des Satuminas im J. 654 betheiligten und
zur Zeit der Rede verstorbenen Personen.

1) Diese Benennung findet sich bei Varro 6, 86 in der censorischen La-
dung , wo neben den einzelnen Bürgern noch insbesondere (privatosque) die

curatores omnium tribuum gerufen werden [2, 349] und in den Inschriften

der plebs urbana frumentaria quinque et triginta tribuum, deren Organisation

selbstverständlich im Allgemeinen der des populus Romanus quinque et tri-

ginta tribuum entspricht, wenn auch die corporative Organisation derselben (S.S189

A. 1) gewisse Modiflcationen herbeigeführt hat. Zwei Dedicationen aus vespasia-

nischer Zeit sind gesetzt, die eine (C. VI, 199) von den acht curatores trib(us) Suc-
(usanae') iunior(um), die andere (C. VI, 200) von der trib(us) Suc(usana) iunio-

r(um) selbst in ihren acht Centurien, die mit Nennung ihrer Vorsteher (*y Ti.

Claudi Niciae u. s. w.) verzeichnet werden ; es steht also jede dieser Centurien
unter einem Curator. Dem entspricht die kürzlich gefundene Inschrift {Bull,

della comm. di Roma 1885, 161): trib^ui) Suc(usanae) cor(pori) «en(»orum)

(centuriae primae) Q. Pomponeus Agathop(us) cur^ator) (centuriae) suae d(ai).

Noch Julian (or. 3 p. 129 C.) spricht bei Erwähnung der Reise der Kaiserin

Eusebia nach Rom im J. 356 davon STiooa Iveijxe tü)V cpuXtüv Toic ^noTaxai; xal

£xaT0VTap5(ai; xoü tcXtjÖcj;. Ein curator XVI wird genannt in einer permissu

tribulium gesetzten Grabschrift (C. VI, 10214). Auch das offenbar erst in der

Kaiserzeit eingerichtete corpus lulianum der Suburana hat Curatoren: eines

seiner Mitglieder ist bis hon^ore) in curiatione) functus (C. VI, 198).

2) Appian b. c. 3, 23 von der Entrichtung des der Bürgerschaft vom
Dictator Caesar hinterlassenen Legats : 6 oe Kaioap . . . 8oov dpfOpio-i ix t^c
irpaoetuc dftf'^eTo, ad xata fA^po? toi; ^uXapyoi? ciTteStSou v^jjieiv toi? cp&dvouot

Xaßetv. Bei Dionysius 4, 14 richtet Servius die vier Tribus ein TfjYefAÖva; l«p'

iyt.äTrr]i dizohei^ai ou|X(Aopiac fioTiep tpuXdpyou; Tj xtupidpya?, oTj irpoo^xa^ev

el5£vai, itoiav olxtav Ixaoxo; olxei. Da dies offenbar sich zurückbezieht auf

die drei Vorsteher der romulischen Curien, die er 2, 7 cp6Xapyo( xe %a\ xpixxu-

apyoi nennt, oö? xaXoöoi ' PtufAaToi xpißouvou«, so hat er wahrscheinlich auch hier

in seiner Quelle die Benennung tribunus gefunden.

3) lulianus a. a. 0. (A. 1).
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Vorstehers so angemessen, dass sie die Stelle des für diese Vor-

standschaft des tribunus aerarius mangelnden Zeugnisses einiger-

massen vertritt. Allem Anschein nach ist, so lange die Tribus als

solche Vorsteher hatte, dies der tribunus aerarius gewesen. Als

dann im J. 534 die tribuarischen Genturiencomplexe den Platz der

Tribus einnahmen, traten die Centurionen der einzelnen Centurien

an die Stelle der alten tribuni, nannten sich aber, da sie nicht .

eigentlich der Tribus vorstanden, auch die Soldzahlung in an-

derer Weise beschafft ward, vielmehr curatores bald der Tribus,

bald der Centuria; beides uneigentlich, da es an einer technischen

Bezeichnung ftlr die neue Halbtribus mangelt, während im ge-

wöhnlichen' Gebrauch und namentlich da, wo sie nicht mit Tri-

busgeschäften zu thun hatten, ihnen die althergebrachte Benennung

bliebt). Es wird also zusammengefasst werden dürfen, was in

der späteren Republik und unter dem Principat theils von den

Curatoren der Tribus oder der Centuria, theils von den tribuni

aerarii dieser Epoche ausgesagt wird. Wie weit freilich dies

auf die älteren tribuni aerarii tibertragen werden darf, ist nicht

immer mit Bestimmtheit zu sagen, so wahrscheinlich es auch ist,

dass diese für ihre Nachfolger im wesentlichen die Normen her-

gegeben haben.

Die Vorstandschaft der Tribus war jährig: wir finden die BesteUung.

Iteration auf diese Cura angewandt 2) und es ist überhaupt bei

allen nicht militärischen ordentlichen Aemtern die Annuität

Regel.

Ueber die Bestellungsform liegen keine Nachrichten vor^).

Anfänglich mögen diese bürgerlichen Tribüne wie die militä-

rischen von dem König und den Consuln ernannt worden sein;

aber wenn die einzelnen Tribus im 7. Jahrh. benutzt wurden
um Geschworene zu wählen, werden sie seit früher Zeit ihre

Vorsteher selber gew^ählt haben. Da immer für alle Tribus

1) Cicero ad Att. 1, 16, 3: triluni non tarn aerati quam ut appellantur
aerarii.

2) C. VI, 199 ist zweien der acht Curatoren II beigesetzt; der curator
C. VI, 10214 bekleidete nach seiner Grabschrift die Stellung sechzehnmal.

3) Doch führen die bei den Tribus der plebs urbana auftretenden
Tionores (C. VI, 198 : bis hon. in cur. functus ; C. VI, 10214 honoratus ; C. IX,
5823: honoratus in tribu Cl. patrumet liberum) auf Wahlen; auch heisst ein
perpetuus scriba et viator der Palatina seniorum electus a tribulibus (C. VI,
10215).
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gleichmässig zu wählen war, so ergab sich für die Vorsteher-

wie für die Geschwornenwahlen die Form von selbst: die

sämmtlichen Tribus werden zu diesem Zweck unter der Leitung

eines der Oberbeamten der Gemeinde*) zusammengetreten sein

und wie bei den minderen Magistraten in jeder Abtheilung ab-

gestimmt haben.

stand. Dem Stande nach finden sich als Curatoren der Tribus

unter dem Principat Freigeborene und Freigelassene 2); wobei

indess in Anschlag zu bringen ist, dass diese Genturiencomplexe

damals nur innerhalb der plebs urbana frumentaria in tief ge-

sunkener Stellung functionirten. Die tribuni aerarii der späteren

Republik gehören zu der Plebs 3), haben aber ritterlichen Cen-

sus*) und werden, obwohl ihnen das Staatspferd fehlt, doch

1) Da allein die Oberbeamten , also im ordentlichen Lauf der Dinge die

Consuln und Prätoren die Gemeindewahlen leiten [1, 561], so wird dies auch
auf die Tribüne Anwendung finden.

2) Von den acht Curatoren der Suburana iuniorum C. VI, 199 ist einer

Ingenuus, ein zweiter Libertinus; der Curator einer nicht genannten Tribus
C. VI, 10214 ist ein Ingenuus mit Landtribus.

3) Caesar reinigt die Geschwornengerichte , indem er sie den Senatoren

nnd Rittern allein überweist: rpoTepov
y^^P

"^"^^ ^'^ "^o^ 6p.tXou xive? cuvSte-

yiYVoooxov auToi; (Dio 43, 25).

4) Cicero PhiC. 1, 8, 20 (vgl. 5, 5. 6. 8, 9, 27. 13, 2, 3) wendet ge-

gen das von Antonius angeblich nach Caesars Entwurf eingebrachte Gesetz den
gewesenen Centurionen die dritte Abtheilung der Geschwornen zu überweisen ein,

dass diese ja auch bisher nicht ausgeschlossen gewesen seien : quid ? iudicatus

lege lulia, etiam ante Pompeia, Aurelia non patebat? census praefiniebatur, in-

quit, non centurioni solum, sed equiti etiam Romano: itaque qui ordinem, duxe-
•runt res et iudicant et iudicaverunt. Antonius beabsichtige jeden gewesenen
Centurionen in die Liste einzuschreiben (^quicumque ordinem duxit iudicet") :

dies dürfe aber nicht einmal geschehen für jeden , der Rossdienst gethan habe
(^quicumque equo meruisset), quod est lautius ; in iudice enim spectari et fortuna
debet et dignitas. Offenbar ist eques Romanus hier weniger als qui equo meruit, das

heisst es werden darunter wie in den S. 193 A. 2 angeführten Stellen die Richter

der Ritter- wie der Tribunendecurie verstanden. Die gewesenen Centurionen
sind nicht allein (denn das julische Gesetz schloss die tribuni aerarii aus und
nicht wenige gewesene Centurionen erhielten von Caesar das Ritterpferd), aber

hauptsächlich in der Tribunendecurie zu suchen. Demnach muss der Ritter-

census auch für sie gegolten haben, wie dies ja eigentlich schon darin liegt,

dass die Bezeichnung eques Romanus auf sie erstreckt wird. — Der amplissimus

census des Gesetzes vom J. 699 (Asconius in Pison. p. 129: ut amplissimo ex

censu ex centuriis aliter atque antea lecti iudices, aeque tarnen ex Ulis tribus

ordinibus, res iudicarent^ ist danach nicht der Census der ersten Klasse, sondern

der Rittercensus , da es die Geschwornenqualiflcation offenbar nicht mindert,

sondern steigert. Wie sich die Wahl ex centuriis zu den drei Ständen ver-

hält, lässt sich freilich nicht errathen; aber bei den tribuni aerarii, von
denen, wenn sie mit den curatores tribus identisch sind, ein jeder einer

Centurie vorstand, ist eine derartige Beziehung wenigstens leicht denkbar.
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nicht bloss neben die Ritter gestellt i), sondern auch im weitern

Sinn zu den fiittern selber gerechnet 2).

Welche Zahl von Vorstehern der einzelnen Tribus anfänglich Zahi.

vorgestanden hat, ist nicht ermittelt 3); in den späteren nach

Tribus zusammengestellten Genturienverbänden steht jeder Cen-

turie ein Curator vor und ist also die Zahl der Curatoren gleich

der der Centurien^). Ueber die auf jede Tribus entfallende

Zahl von Genturien wird bei diesen gehandelt werden; wenn,

wie es scheint, zwar nicht für die Abstimmung, aber für die

innere Verwaltung auf jeden solchen einer halben Tribus ent-

sprechenden Verband fünf Genturien kamen ^), so fungirten jähr-

lich 350 solcher Tribüne. Dazu passt, dass, wie im Abschnitt

von der Ritterschaft gezeigt werden wird, die Zahl der die dritte

Decurie des aurelischen Geschwornengesetzes bildenden trihuni

aerarii 300 gewesen ist.

1) Cicero Cat. 4, 7, 15 zählt nach einander auf die equites Romani,
die tribuni aerarii, die scribne, die ingenui, ebenso pro Rdb. ad pop. 9, 27 die

equites Romani, die tribuni aerarii ceterorumque ordinum omnium homines,

2) Cicero pro Flacco 2, 4 : quem implorem ? senatoremne ? . . . an equites

Romanos? iudicabitis principe« eius ordinis quinquaginta , wozu der Bobienser

Scholiast (p. 229; vgl. p. 235. 339) bemerkt: lex enim, Aurelia iudiciaria ita

cavebat, ut ex parte tertia senatores iudicarent, ex partibus duabus tribuni aerarii

et equites, eiusdem scilicet ordinis viri. Die Erklärung wird dadurch sicher ge-

stellt, dass in der That in diesem Prozess 75 Gesehworne zu stimmen hatten.

Auch sonst stellt Cicero nicht bloss die equites und die tribuni aerarii auf

eine Linie (pro Rab. ad pop. 9, 27; pro Plancio 8, 21), sondern begreift die

letzteren unter jener Benennung mit , sowohl wo er von der Uebertragung der

Gerichte (pro Cluent. 47, 130: erant iudicia cum equestri ordine communicata^

als wo er von den nach dem aurelischen Gesetz richtenden Geschworenen
spricht (jpro Fonteio 16, 36 ;

pro Cluent. 43, 121
;
pro Flacco 38, 96, auch wohl

pro Plane. 17, 41). Bei dieser Redeweise hat allerdings die Höflichktei des

Advocaten eine Rolle gespielt. — Die für eine Gesammtheit von jährigen

Magistraten an sich nicht passende Bezeichnung ordo ist bei den Tribunen
dadurch entschuldigt, dass sie dem ordo equester beigezählt werden (Cicero pro

Flacco 2, 4; vgl. pro Rab. ad pop. 9, 27).

3) Dionysius (S. 190 A. 2) giebt zwar den vier servianischen Tribus so

viel Vorsteher als jede Classe hat, vermuthlich aber proleptisch.

4) Dies zeigen die S. 190 A. 1 angeführten Belege. Sie sind vielleicht

auch von der einzelnen Centurie gewählt worden.

5) Vgl. über die hieher gehörigen Inschriftenzeugnisse den Abschnitt von
der Wehrordnung. Ausserdem gehört wahrscheinlich ebenfalls hieher, dass Dio-

nysius (S. 190 A. 2) auf jede au{j.[Aopia, das heisst auf jede Klasse, einen Phy-^

larchen rechnet. Damit hängt ohne Zweifel die früher [2, 265] dargelegte Active

Verknüpfung der tribuni plebis mit den Klassen zusammen, in Folge deren die

Annalisten des siebenten Jahrb., zuerst, so viel wir sehen, Piso Consul 621,

nicht aber der von Diodor excerpirte ältere, die Zahl der im J. 283 erwählten

Volkstribunen von vier in fünf änderten und für diese wie für die späteren zehn

eine Wahl nach den (unter diesem Namen erst im 6. Jahrb. aufgekommenen)
fünf Klassen erfanden. Die Annalisten haben, was für die tribuni der einzelnen

Tribus zu ihrer Zeit bestand, auf die der Plebs übertragen.

Rom. Alterth. III, 13
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Geschäfte. üass die Tribusvorsteher die aligemeine Aufgabe hatten die

Gemeindemagistrate bei den Geschäften durch ihre Local- und

Personalkenntniss zu unterstützen, drückt sich aus in der für

die städtischen Tribusvorsteher bezeugten Verpflichtung die Woh-
nung jedes einzelnen Districtsgenossen zu kennen (S. 1 90 A. 2).

Auch was von den Vorstehern der ursprünglichen Fiurbezirke

gesagt wird, dass ihnen dieselbe Verpflichtung obgelegen habe und

sie bei der Aushebung wie bei der Steuerhebung betheib'gt gewesen

seien, wird, zumal da es auf die bloss sacralen magistri pagi

nicht passt, verrauthlich auf die Curatoren der Landtribus be-

zogen werden müssen i), obwohl es sonst an bestimmten Zeug-

nissen für deren Verwendung für solche Zwecke mangelt 2). Mit

der Leitung der Stimmabgabe kann der Tribusvorsteher so lange

nichts zu schaffen gehabt haben, als die Tribus selbst keine

Stimmkörper waren; und auch nachdem sie dies geworden

waren, fehlt es an Beweisen dafür, dass die Rogatoren oder in

späterer Zeit die Stimmkastenaufseher der einzelnen Tribus oder

der einzelnen Centurie dieser Vorstandschaft entnommen worden

sind, so wahrscheinlich es auch ist, dass man sie wenigstens fac-

tisch dabei berücksichtigte 3) . Da die mit der Tribusordnung

nur zufällig verknüpfte Verwendung der Aerartribune für die

Geschwomenthätigkeit besser bei den Rittergerichten erörtert

wird, so ist hier nur zu sprechen über ihre Thätigkeit bei der

Schätzung, bei der Soldzahlung und bei der Vertheilung der

Bürgerspenden.

Schätzung. i. Die Assisteuz der Curatoren der Tribus bei dem Schat-

zungsgeschäft ist schon erwähnt worden [2, 349]. Wofür sie spe-

ciell in Anspruch genommen worden ist, vermögen wir nicht zu

sagen; vermuthlich sind sie insbesondere eingetreten, wenn die

zur Schätzung stehende Person weder persönlich erschien noch

ein speciell berufener Vertreter für sie auftrat [2, 354].

1) Dionys. 4, 16 (S. 118 A. 1). Es gehört dies offenbar zu der var-

ronischen Auseinandersetzung über die ältesten Flurbezirke, bei denen mehr
an die Tribus als an die Pagi gedacht ist (S. 169).

2) Die wahrscheinlich aus Cato genommene Notiz bei Festus ep. p. 235
(vgl. p. 234): primanus tribunus erat qui primae legioni tributum scribebat ist

wohl hieher gezogen worden. Aber eine zum Besten einer einzelnen Legion
angelegte Steuer ist ein Unding, und sie wird wohl, wie ich Tribus S. 47 ver-

muthet habe, bei Festus selbst so gelautet haben : primanus tribunus erat qui

primam legionem tributim scribehat (vgl. Polyb. 6, 20).

3) Vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Volksversammlungen.
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2. Die Soldzahlung wurde dem Soldaten, nachdem er von soidzaWnng.

dem Feldzug heimgekehrt war, durch den tribunus aerarius ge-

leistet, gegen welchen dem Soldaten erforderlichen Falls das

Recht der Pfändung zustand i). Wahrscheinlich ist auch das

Pferdegeld in gleicher Weise von dem Berechtigten erhoben wor-

den 2). Die für die Soldzahlung erforderlichen Beträge wurden

dem Tribunus in älterer Zeit wohl nur insoweit aus der Staats-

kasse zur Verfügung gestellt, als die Beutegelder oder die spe-

ciell für den Reiterdienst bestimmten Abgaben die Kasse dazu in

den Stand setzten. Erst seit dem J. 348 wurde die Soldzahlung ein

für allemal aus der Staatskasse geleistet und von dieser jedem Tri-

bunus die erforderliche Summe angewiesen 3). So weit in frü-

herer Zeit es für die Soldzahlung der Umlage bedurfte, wird

diese innerhalb des Districts vermuthlich ebenfalls durch den

Tribun eingezogen worden sein; und auch später mag, wofern

für die Soldzahlung der Tributus der Gemeinde auferlegt werden

musste, das Aerarium diesen durch den Tribunus bewirkt und die

Einnahme wie die Ausgabe mit ihm verrechnet haben. Ziemlich

früh aber, vermuthlich in Folge der über den Sommer hinaus

sich erstreckenden Dauer der Feldzüge, ist an die Stelle dieser

bürgerlichen nach der Heimkehr geleisteten Soldzahlung die

militärische während des Dienstes getreten, und es hat sich jene

nur in der juristischen Doctrin als Beleg für das private Pfän-

dungsrecht behauptet 4).

3. Die Geschenke, namentlich an Getreide und an Geld, spenden.

welche der Bürgerschaft oder einem nicht unter die municipale

Organisation fallenden Theil derselben entweder von der Ge-

meinde selbst oder durch private Liberalität zukamen, werden

in der Regel nach den Tribus vertheilt. Insbesondere gilt dies

1) Cato (S. 189 A. 31. Varro (S. 189 A. 3). Gaius 4, 27: propter Sti-

pendium licebat militi ab eo qui distribuebat (^distruebat Hdschr.) nisi daret pignus
capere: dicebatur autem ea pecunia quae stipendii nomine dabatur aes militare.

2} Vgl. den Abschnitt von der Wehrordnung. Für das aes hordiarium

dagegen wurden , wenn die uns vorliegenden Angaben genau sind , die Eeiter

auf die viduae selber angewiesen, so dass die tribuni diese Leistungen nicht

Termittelten.

3) Das bezeichnen Varros Worte (S. 189 A. 3) : quibus attributa erat

pecunia ut militi reddant. Die Beute geht in das Aerarium, zunächst um die

Soldzahlung zu decken. Freilich mag oft und früh ohne diesen Umweg der

Sold daraus durch den Feldherrn gezahlt worden sein.

4) Schon Cato (S. 189 A. 3) bezeichnet diese Form der Soldzahlung als

antiquirt.

13*
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von den Getreidespenden, auf die in dem Abschnitt von den

Freigelassenen zurückzukommen sein wird. Die Vorsteher der

Tribus aber werden nirgends zu den Frumentationen in Beziehung

gebracht und wenigstens unter dem Principat haben diese

wohl ausschliesslich in den Händen kaiserlicher Beamter gelegen.

Dass dagegen die Geldvertheilungen, welche ebenfalls häufig nach

den Tribus erfolgten^), durch die Curatoren der Tribus gingen,

ist allerdings nur in einem Fall ausdrücklich bezeugt (S. 190

A. 2), aber sicher allgemein und von jeher Regel gewesen. Die

Auszahlung selbst freilich beschafiften wenigstens in der letzten

Zeit der Republik nicht die Giiratoren, sondern, vermuthlich in

deren Auftrag und unter deren Verantwortung, die privaten

divisores tribuum^ welche, obwohl sie praktisch hauptsächlich

als Wahlagenten für den geregelten Stimmenkauf functionirten,

von dem legitimen Geschäft des Austragens der bürgerlichen

Emolumente ausgegangen sind 2).

Nahver- Die hier zu Tage kommenden gemeinschaftlichen Beziehun-
hältniss der

i i . i • .

Tribuien. gen uud Intcressen, welche emer untergeordneten und m un-

1) Beispiele für Zuwendungen an die Bürgerschaft oder einen Bürger-
schaftstheil naoh Tribus aus republikanischer Zeit sind das Geschenk Milos

an jeden Bürger tributim von 1000 Assen ad defendendos de se rumores (Asco-

nius in Mil. p. 36) und das Vermächtniss des Dictators Caesar an die haupt-
städtischen Bürger (Appian b. c. 2, 143 : xaT avopa 'Pwfjiaiouv twv ^vxtuv Itt dv

aoret; Augustus mon. Ancyr. 3, 7 fg.), welchem das augustische Legat von
einer Mill. Sesterzen an jede Tribus gleichartig ist; vgl. darüber und über die

zahlreichen analogen Geschenke unter dem Principat den Abschnitt von den
Libertinen. Hieher gehört auch der Gesetzvorschlag aus dem J. 693 dem Am-
bitus dadurch zu steuern , ut qui nummos in tribus pronuntiarit , si non
dederit, impune sit, sin dederit, ut quoad vivat singulis tribubus HS cIo cIo de
debeat (Cicero ad Alt. 1, 16, 13). Danach wären also in einem solchen Fall in

jeder Tribus jährlich 3000 Sesterzen zur Vertheilung gelangt.

2) Man darf die divisores tribuum weder mit den curatores tribus identi-

flciren noch ihr Geschäft für ein lediglich illegitimes erklären. Cicero ad Att.

1, 18, 4: est autem C. Herennius quidam tribunus pl., quem tu fortasse ne nosti

quidem ; tametsi potes nosse, tribulis enim tuus est et Sex. pater eius nummos vobis

dividere solebat. Dieses passt auf den Jahrbeamten nicht und fordert eine gewerb-
mässige Thätigkeit gleich der des Maklers. Da nun legitime Vertheilungen an
die Tribuien vorkamen, so wird das Gewerbe von ihnen ausgegangen sein ; auch
spricht Cicero Verr. act. 1, 8, 22, wo er von einer Berufung' der divisores om-
nium tribuum (ebenso de har. resp. 26, 42) zum Zweck der "Wahlbestechung

erzählt, von einem derselben in einer Weise, dass die Bezeichnung selbst keine

ehrenrührige gewesen sein kann. Auch dass es späterhin nothwendig erschien

bei dem Ambitus die divisores besonders mit Strafe zu bedrohen {nisi poena
accessisset in divisores, extingui [ambitum^ nullo modo posse Cicero in Comel.
bei Asconius p. 74), deutet auf ein an sich zulässiges, aber regelmässig gemiss-

brauchtes Gewerbe. Vgl. noch das, p. 75 ; Cicero Verr. c, 3, 69, 161 ;
pro

Plane. 19, 48. 23, 66; ad Att. 1, 16, 12; de orat. 2, 63, 257. [Q. Cicero]

comm. pet. 14, 67. Sueton Aug. 3.
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serer Ueberlieferung nur beiläufig berührten Sphäre des öffent-

lichen Lebens angehören, sind geringe Ueberreste eines weit-

greifenden Nahrechts, das bis in die Kaiserzeit hinein die

Districtsgenossen mit einander verband und dessen auch im All-

gemeinen mehrfach gedacht wird^). Vorzugsweise äussert sich

dasselbe bei den Vorbereitungen für die Volksabstimmung.

Sicher haben die Districtsverbände dabei von jeher eine Rolle

gespielt, auch als sie selbst noch nicht geschlossen stimmten.

Seit dies der Fall war, seit die nach Districten stimmenden Con-

cilien der Plebs und die analogen patricisch-plebejischen Tri-

butcomitien aufgekommen waren und auch in den Centuriat-

comitien nach späterer Ordnung die Tribulen bei der Stimm-

abgabe zusammenstanden, muss die Einwirkung des Tribusver-

bandes auf die Abstimmungen sich weiter gesteigert haben , und

wie die Nahstellung der Tribulen ihr Zusammengehen bei der

politischen Agitation gefördert hat, wird auch umgekehrt die

Gemeinschaftlichkeit des Stimmens eine Nahstellung selbst da her-

vorgerufen haben, wo sie bei örtlicher Trennung an sich fehlte.

In der That dreht sich in der späteren Republik die gesammte

Wahlbewegung um die Tribus. Die Tribulen stehen bei den

Wahlen für ihre Genossen ein 2); umgekehrt giebt es Tribus-

feindschaften, in Folge deren der Tribule der einen Tribus nie-

ri) Die Tribulen kenneu sich persönlich (Cicero ad Att. 1, 18, 4: potes

nosse, tribulis enim tuus est-, ders. pro Sex. Roscio 16, 47: quasi vero mihi

difficile sit quamvis multos nominatim proferre ... vel tribules vel vicinos

meos) und halten nähere Gemeinschaft mit einander (Cicero ad fam. 13,

23, 1 : L. Caninio amico et tribuli tuo ; Varro de r. r. 3, 2, 1 : comitiis aedi-

liciis cum . . . ego et Q, Axius Senator tribulis suffragium, tulissemus^. Der
geringe Mann wird von seinem vornehmen Districtgenossen zur Tafel gezogen

(Horatius eipist. 1, 13, 15) und beschenkt (Sueton ^«g'. 40 : Fabianis et Scapti-

ensibus tribulibus suis die comitiorum ne quid a quoquam candidato desiderarent,

sirhgula milia rhummorum a se dividebat. Martialis 9, 49, von der Toga tre-

mulo vix accipienda tribuli^. Lucilius in seinen Satiren nahm die Bürgerschaft

insgemein nach den Tribus vor (Horatius sat. 2, 1, 69: primores populi ar-

ripuit populum,que tributim; danach Persius 1, liö) und einige der gegen die

Tusculaner der Papiria, die Privernaten der Oufentina gerichteten Spitzen haben
sich erhalten (Lucilius 1094. 1095 Lachm.). Davon, dass bei Vergewaltigung

der öffentliche Hülferuf sich zunächst an die Districtgenossen richtet, liegen noch

aus der Kaiserzeit als Belege vor die merkwürdige an die boni contribules ge-

richtete Ansprache eines in die seianische Katastrophe verwickelten Mannes (C.

VI, 10213 : si semper apparui vobis bonus et utilis tribulis^ und noch die letzte

überhaupt begegnende Erwähnung der Tribus, der Anruf eines von dem Stadt-

präfecten bestraften Mannes an seine Tribusgenosesn (Ammian'd5, 7, 5 : tribulium

adiumentum, nequiquam implorarhti^.

2) Cicero in Vat. 15, 36 sciasne te . . . Marsorum et Paelignorum tri-

bulium tuorum, iudicio notatum nee post Romam conditam praeter te tribulem
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mals für den der anderen stimmt ^). Der Einfluss bei der Wahl
ist Einfluss auf die Tribus^); in den Versammlunj^en der Tri-

bus 3) und in Schreiben an dieselbe *) wird die Wahl empfohlen

;

den Tribulen werden Wahlessen gegeben 5) und Plätze bei den

Spielen angewiesen ^'j und nach den Tribus die Stimmen ge-

kauft 7).

Daner der Abgeschafft worden ist die personale Tribus niemals , aber

durch ihre Verknüpfung mit dem Heimathrecht zu einem ledig-

lich formalen Ausdruck desselben geworden, dessen nomencla-

torische Fortexistenz sowie sein Verschwinden bei dem Namen-
wesen zur Sprache kommen wird. So weit sie als politischer

Organismus functionirt, ist sie späterhin, wie schon gesagt ward,

durch den Genturiencomplex ersetzt worden, über den bei der

Centurienordnung gehandelt ist.

Wie die Verwaltung der patricischen Gemeinde um die

Curie, so bewegt sich die der patricisch- plebejischen um die

Tribus. Allerdings greifen die Curien weiter als die Tribus, da

jene die ganze damalige Bürgerschaft, diese bis in die Mitte des

5. Jahrh. nur die ansässigen Bürger umfassen; dennoch aber ruht

auf diesen in der Hauptsache das Frohnden- und Steuerwesen

sowohl wie die Heeresordnung so wie das an diese angeknüpfte

Stimmrecht. Diese Einrichtungen selbst sind theils in dem Ab-
schnitt von der Gensur, theils in den nächstfolgenden ent-

wickelt.

quemquam tribum Sergiam perdidisse? Ders. pro Plane. 18, 45: neque hoc liberis

nostris interdicendum est. ne observent tribules suos, ne diligant, ne conficere

necessariis suis siiam tribum possint , ne par ab iis munus in sua positione re-

spectent : haec enim plena sunt officii, plena observantiae, plena etiam antiquitatis.

1) Liv. 8, 37 (daraus Val. Max. 9, 10, 1) -wird berichtet von einem
gegen die Tusculaner im J. 431 gerichteten Volksschluss, den allein die Pollia

annimmt ; von daher schreibe es sich , dass kein Tribnle der Pollia die Stim-
men der von den Tusculanern beherrschten Papiria erhalte. Auch der Streit

um den Kopf des Octoberpferdes zwischen den Suburanenses und den Sacra-
vienses (Festus p. 178) ist wohl eigentlich der Streit der beiden vornehmsten
städtischen Tribus.

2) Cicero pro Plane. 16—19. [Q. Cicero] comm. pet. 8, 32.

3) Cicero pro Mil. 9, 25: convocabat tribus. Ders. pro Plane. 10, 24.

4) Sueton Caes. 41 : edebat (candidatos^ per libellos circum tribus missos
scriptum brevi : Caesar dictator Uli tribui. Commendo vobis illum et illum.

5) [Q. Cicero] comm. pet. 11, 44. Vgl. das Stadtrecht von Genetiva
c. 132.

61 Cicero pro Mur. 34, 72. 35, 73.

7) Livius ep. 69 ; Plutarcli Mar. 28 und sonst. Namentlich zeigt dies der
Missbranch der divisores tribuum (S. 196 A. 2).



Die bürgerlichen Rechte und Pflichten der

patricisch - plebejischen Gemeinde.

Die Darstelluns; der büreerlichen Rechte und Pflichten ist Die1111 Bürgerrechte

vielmehr der Gegenstand des römischen Rechts überhaupt als überhaupt.

ausschliesslich des Staatsrechts und kann insbesondere in die-

sem von der Bürgerschaft handelnden Abschnitt hauptsächlich

nur in Beziehung auf die Steuerpflicht, die Wehrpflicht und das

Stimmrecht gegeben vs^erden, wobei auch noch die Steuerpflicht

und die Wehrpflicht nur von der politischen Seite zur Erörterung

kommen wird und die administrative Ausführung den gesonderten

Darstellungen des Kriegs- und des Finanzwesens vorbehalten

werden muss. Was an sich noch hieher gezogen werden könnte,

das Recht auf die Aemter und die Priesterthttmer, das Civil- und

das Criminalrecht ist entweder in anderen Abschnitten unserer

Darstellung behandelt oder überhaupt von derselben auszu-

schliessen. Das Recht auf die Aemter fällt zusammen mit der

Qualification für die Magistratur und ist in diesem Zusammen-

hang erörtert. Eine allgemeine Qualification für die Priesterthtt-

mer kennt das Recht der Republik nicht (2, 19 A. 3); die spä-

teren Ordnungen, so weit sie von politischem Belang sind, wer-

den in dem Abschnitt vom Senat und der Ritterschaft beige-

bracht werden; das Detail gehört den Sacralalterthümern an.

Dasselbe gilt von dem Civil- und Criminalverfahren : die obrig-

keitliche Judication ist im Abschnitt von der Magistratur, die der

Bürgerschaft bei der Competenz der Bürgerversammlung erörtert;

alles Uebrige kann nur in der Darstellung des römischen Civil-

und Criminalrechts und Prozesses seinen Platz finden. Ehe

wir indess zu der Erörterung des Steuer-, Wehr- und Stimm-
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rechts oder, was damit wesentlich zusammenfällt, zu der Glie-

derung der Bürgerschaft und der Verwendung dieser Gliederung

kommen, sollen zwei Gegenstände, die regelmässig und mit Recht

in den Privatalterthümern auftreten, hier vom rechtlichen Stand-

punkt aus behandelt werden, der bürgerliche Name und die

bürgerliche Tracht, wobei auch Rücksicht zu nehmen ist auf die

in dieser Hinsicht zwischen den Bürgern und den Nichtbürgern

gleicher oder verschiedener Nationalität gezogenen Grenzen.

Durchaus ist dieser Darstellung der spätere, Patricier und

Plebejer gleichmässig umfassende BürgerbegrifF zu Grunde gelegt,

obwohl, wo der Gegenstand es erforderte, auf das Recht der

Altbürgerschaft und auf ihre als Sonderrechte in der patricisch-

plebejisehen Bürgerschaft fortbestehenden Privilegien Rücksicht

genommen ist. Was über Namen und Tracht der Freigelassenen

zu bemerken ist, wird besser dem Abschnitt von deren zurück-

gesetztem Bürgerrecht vorbehalten.

Anmassung Die uubefugte Ausübung des römischen Bürgerrechts hatte

Bürger- nicht bloss, wic selbstverständlich, die Nichtigkeit des auf Grund

des angemassten Rechts vollzogenen Acts zur Folge, sondern

wurde auch, wenigstens in der späteren Republik und unter

dem Principat, criminell und selbst capital geahndet').

I. Name und Ueimathbezeichnung.

Der bürgerliche Name 2), das 'Kennzeichen' [nomen von

noscere)^ besteht von Rechtswegen und von je her, wenigstens

1) Dies Verfahren Tor Prätor und Geschworenen {j^uaestio legitima et

iudicium publicum : Cicero pro Arch. 2, 3 ;
peregrinitatis reus : Sueton Claud.

15) wird zuerst erwähnt in dem Prozess , den die Sabelli deswegen gegen den
Vater des Consuls 624 M. Perpenna anstrengten (Val. Max. 3, 4, 5, wo frei-

lich die Verurtheilung irrig auf die lex Papia zurück geführt wird). Auf sie

bezog sich wahrscheinlich das Gesetz de. peregrinU des Vollistribuns 628 M.
Junius Pennus (Festus p. 286 v. res publica; Cicero de off. 3, 11, 47, Brut. 28,

108), sicher das des M. Papius Volkstribun im J. 689 (Cicero a. a. 0. und
de l. agr. 1, 4, 13; Dio 37, 9), auf Grund dessen ausser Anderen (Cicero

pro Balbo 23, 52; ad Att. 4, 16, 12) Archias angeklagt ward (schol. Bob. p.

354). Beide Gesetze verfügten übrigens ausser dieser quaestio auch noch die Aus-
weisung der Peregrinen aus Rom (Cicero a. a. 0.; Dio a. a. 0.). Unter Claudius
wird eine Anklage dieser Art erwähnt (Sueton Claud. 15) und desswegen Todes-
strafe verhängt (das, 25 : civitatem Jiomanam usurpantes in campo Esquilino

securi percussit'^ vgl. Arrian diss. Epict. 3, 24, 42: ol x-^;
'
Poufjiafiov 7:oXiT£(ai;

xaTa4'euo6(jievoi -/.oXaCovrai Tiixpöi;) .

2) In den röm. Forsch. 1, 4— 68 und danach in Marquardts Privatalterth.

1, 7 ist das römische Namenwesen eingehender behandelt.
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seit es Geschlechter giebt^), aus drei Bestandtheilen , der Indi-

vidualbenennung , der Geschlechts- und der Herkunftsbezeich-

nung; diese kommen jedem männlichen Bürger, dem Patricier

wie dem Plebejer nothwendig zu. Dazu tritt als vierter jüngerer

und in republikanischer Zeit nicht nothwendiger, sondern be-

sonders der Nobilität und den Freigelassenen eignender Namen-

bestandtheil das Cognomen.

i . Die Individualbenennung , nach der späteren von dem Praemmeiu

ursprünglichen Werth absehenden Bezeichnung das praenomen^),

dem Begriffe entsprechend nothwendig einfach, ist im eminenten

Sinn das Distinctiv des Bürgers, insofern sie von Rechtswegen Distinctiv

weder dem' Sclaven«*) noch der Frau 4)! zukommt und dem ^^ ""^e**"

männlichen Bürger mit der Anlegung des Männergewandes bei-

1) Wenn nach der römischen Doctrin der bürgerliche Eigenname anfäng-

lich sich auf die Individualbenennung beschränkte (Schrift de praenom. 1

:

Varro simpUcia in Italia fuisse nomina ait; Appian praef. 13), wofür als Beleg
Romulus, liemus und Faustulus genannt werden, so ist sie consequent : denn
dem Geschlechtsgründer gehört das Geschlecht an, nicht umgekehrt und einen
Vater hat er nicht.

2) Nomen kann an sich mit gleichem Recht auf den vollen Namen bezogen
werden wie auf jeden seiner Bestaudtheile und wird auch häufig für jenen sowohl

wie für diese verwendet, hat aber schon in früher Zeit im eminenten Sinn die

Bedeutung, nicht, wie man erwarten sollte, des Individualnamens, sondern des

Geschlechtsnamens angenommen, wie dies die bekannten Ausdrücke in nomen
adoptare, de nomine exire und vor allem die schon bei Cicero vorkommende
Bezeichnung des Individualnamens als praenomen beweisen. Die Ursache liegt

in der weiterhin erörterten Umkehrung des natürlichen Verhältnisses des Indi-

vidual- und des Geschlechtsnamens bei den Römern, wodurch jener die Kraft

des Distinctivs einbüsste und diese Function auf den Geschlechtsnamen überging.

3) Die Sitte deU; Sclaven nach dem Vornamen des Herrn, also Quinti

por, Oli por, Oai por und so ferner zu benennen, ist durch Schriftsteller (Festus

p. 256 V. Quintipor; Plinius h. n. 33, 1, 26; Sallustius bei Priscian 6, 48 p.

700 Putsch; Quintilian 1, 4, 26) und durch Inschriften zwar nicht von Sclaven,

aber von den Sclavennamen fortführenden Freigelassenen (Handb. 7, 19) hin-
reichend bezeugt, jedoch eine brauchbare Erklärung nicht überliefert. Denn dass

jeder Römer nur je einen Sclaven gehabt habe, wie Plinius meint, ist ebenso
unvernünftig wie die bei Festus berichtete Interpretation des Quintipor als fünftes

Kind der Sclavin. Wahrscheinlich haben die Sclaven offlciell gar keinen Indi-

vidualnamen führen und ihr Grab nicht mit einem solchen bezeichnen , über-
haupt nichts andres sein dürfen als der Diener des Quintus und so weiter. Im
Verkehr wird man sieh natürlich beliebiger Benennungen bedient haben, wo die

ofücielle nicht ausreichte.

4) Dass für den vollen Namen der Frau das Geschlecht und die Haus-
angehörigkeit genügt, lehren namentlich die alten praenestinischen Grabschriften,

von denen die meisten dem Schema Opia L. f. folgen. Individualbenennung
hat natürlich daneben nie gefehlt (vgl. S. 202 A. 2) und wird auch im Schrift-

gebrauch häufig hinzugesetzt, doch ist sie überwiegend enuntiativ (maior, minor,
secunda, tertia). Auch im Verkehr herrscht wie bei den Männern das Pränomen,
so bei den Frauen der Geschlechtsname vor. Vgl. röm. Forsch. 1, 32. Die
Redensart, dass die Frauen in republikanischer Zeit ein Pränomen geführt
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gelegt wird^). Da nach der Natur der Dinge die Individualbe-

nennung so weit reicht, wie der Mensch die Individualität em-

pfindet, auch nach altem römischen Herkommen dem Kinde viel-

mehr der Name am neunten Tage nach der Geburt beigelegt wird 2),

so ist dies sicher hervorgegangen aus einer späteren staatlichen

Anordnung, durch welche die frühere Sitte keineswegs besei-

tigt worden ist. — Ein weiteres Eingreifen des Staats in die

bürgerliche Namengebung tritt hervor in der ebenso bekannten

Beschrün- wie seltsamcu Beschränkung der Auswahl. Freilich setzt die
kung der

Zahl. Sitte in den Nachfahren die Vorfahren, insonderheit in dem

Enkel den Grossvater wieder aufleben zu lassen der freien Aus-

wahl überall Schranken und bei der energischen Entwickelung

des Geschlechtsrechts in Rom ist es wohl begreiflich, dass gen-

tilicisches Herkommen und selbst gentilicische Vereinbarungen

(S. 1 8) in das Recht des Vaters seinem Kinde den Individualnamen

zu schöpfen früh und wirksam eingegriffen haben. Aber dies allein

erklärt doch keineswegs in ausreichender Weise die feststehende

Thatsache, dass, so weit unsere im wesentlichen zuverlässige

Magistratstafel zurückreicht, also bereits in der Epoche, wo die

Patricier noch die Magistraturen allein inne hatten, nicht bloss

die einzelnen Geschlechter ein jedes höchstens acht männliche

Individualnamen in Gebrauch gehabt hat, sondern auch, was

noch weit auffallender ist, sie alle zusammen mit einer anfangs

etwas grösseren Anzahl, aber seit dem vierten Jahrhundert mit

hätten und dies unter dem Principat abgekommen sei, ist ebenso gangbar wie

gedankenlos. Der Individualname hat ihnen nie gefehlt, wird aber im Schrift-

gebrauch in republikanischer Zeit in der Regel nicht gesetzt, dagegen wohl in

der Kaiserzeit. Seinen Platz hat derselbe in republikanischer Zeit, wenn er

geschrieben wird, vor, in der Kaiserzeit hinter dem Geschlechtsnamen; jenes

ist die natürliche Ordnung, dieses Rückwirkung der männlichen Nomenclatur.

1) Schrift de praenom. 3 offenbar aus Varro : pueris non prius quam
togam virilem sumerent .... praenomina imponi moris fuisse Q. Scaevola

auctor est (vgl. röm. Forsch. 1, 31). In der That findet sich bei Knaben statt

des Vornamens die Bezeichnung pupus nicht bloss sonst zuweilen (C V, 5505.

IX, 2789. Orelli 2719 und sonst), sondern es heisst auch der im J. 742 nach

des Vaters Tode geborene jüngste Sohn des Agrippa im J. 747 pupus Agrippa

M. f. (C. /. L. X, 924. II, 1528), später, aber noch vor der Adoption und der

Anlegung der Toga, M. Agrippa (C. I. L. X, 1240; Velleius 2, 104). Was
im Handb. 7, 11 darüber gesagt ist, bedarf mehrfacher Berichtigung.

2) Festus ep. p. 120 : lustrici dies appellantur puellarum octavus, puerorum

nonua, quia his lustrantur atque eis nomina imponuntur. Macrobius sat. 1, 16,

36; Plutarch q. R. 102; Ulpian 15, 2. 16, la, wo die schon in der Chronol.

S. 229 von mir gerügte Schlimmbesserung nominum statt des richtigen nonum
sich Immer noch behauptet. Handb. 7, 83.
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nicht mehr als fünfzehn bis achtzehn Vornamen ausgekommen

sind^). Also auf einem Gebiet, wo unter natürlichen Verhält-

nissen die individuelle Willktlr unbehindert schaltet, herrscht in

dem patricischen Rom die politische Regulirung mit beispielloser

Despotie; es giebt keinen handgreiflicheren Beleg als diesen von

der praktischen Allmacht des Staats in der römischen Gemeinde.

Die Ursache dieser Behandlung des Individualnamens liegt ohne

Zw^eifel in dem Verhältniss der Patricier zu den Plebejern. Da

das Pränomen auch später noch Distinctiv des Bürgerrechts ge-

blieben ist, muss dasselbe in der ältesten Epoche, in welcher

die Patricier als Bürger den unfreien Leuten gegenüber standen,

patricisches Reservatrecht gewesen sein, den Unfreien so, wie spä-

terhin den Sclaven, rechtlich die Führung des Individualnamens

gemangelt haben. Als dann die Unfreien zu geschützten Freien

geworden waren und sie damit ein Anrecht auf die Individual-

benennung erworben hatten, blieb, um sie von den Bürgern zu

scheiden, nichts übrig als eine gewisse Anzahl der Individualnamen

den Patriciern zu reserviren, das heisst für diese den Namenszwang

einzuführen. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich die Behand-

lung des römischen Individualnamens so wie dessen frühe inner-

liche Zerstörung. Wenn die Reservatnamen den Vollbürger äusser-

lich charakterisirten und dem Plebejer, weil und so lange er dies

nicht war, deren Führung untersagt ward, musste spätestens das

licinische Gesetz, indem es den Plebejern die Gemeindeämter

zugänglich machte, mit der gleichen Nothwendigkeit wie das

Bilderrecht auch den Gebrauch der Reservatnamen auf die con-

sularischen Häuser der Plebs erstrecken, um so mehr als gleich-

zeitig auch die hiebei in Betracht kommende Behörde, die Cen-

sur auf die Plebejer überging [2, 328]. Wahrscheinlich aber hat

das Eindringen der Plebejer in die den Vollbürgern reservirten

Namen lange vor dem licinischen Gesetz begonnen, da alle uns

überlieferten Plebejernamen bereits die eigentlich patricischen

Vornamen aufweisen. Das Institut der Emancipation (S. 59)

mag hier insofern eingegriffen haben, als dem auf diese Weise

aus dem Patriciat ausgeschiedenen Plebejer der bisherige Indivi-

dualname sicher blieb. Auch die latinischen Bürgerschaften, die

in das römische Plebejat aufgingen, werden, da ein guter Theil

1) Rom. Forsch. 1, 15 fg.
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der römischen Vornamen zweifellos allgemein latinisch ist, diese

ihre Personennamen, wenngleich vielleicht missbräuchlich, weiter

geführt haben, ebenso wie sie ihre Geschlechtsnamen behielten

(S. 78). Der Versuch, den man machte, die ursprüngliche freie

Namengebung zu Gunsten der Altbürger zu beschranken ist nach

der einen Seite hin , welche die reservirten Namen den nicht

Privilegirten untersagte, schwerlich je zur vollen Durchführung ge-

langt, wohl aber insofern mehr als gelungen, als die nicht reser-

virten Namen allgemein abkamen. Die Beseitigung derselben

wird, von den höheren Schichten des Plebejats ausgehend, all-

mählich auf die niederen sich erstreckt haben. Vor allen Dingen

wird die plebejische Nobilität sich hinsichtlich der Individualnamen

den Patriciern gleichgestellt haben; die freigeborenen Plebejer

werden später gefolgt sein *); schliesslich thaten das Gleiche auch

die Freigelassenen. Von dieser letzten Phase erkennen auch wir

noch die Spuren: am Ausgang der Republik begegnen bei der am
meisten zurückgesetzten Kategorie der Plebejer, den Freigelassenen,

von jenen fünfzehn abweichende Vornamen 2); in der Kaiserzeit

werden dergleichen auch bei ihnen nicht mehr gefunden. Also

sind die alten Reservatnamen in ihr Gegentheil umgeschlagen und

werden unterschiedslos von jedem Bürger geführt. Die demokrati-

sche Entwickelung der späteren Jahrhunderte der Republik liegt

hier wie im Spiegel vor uns, das erfolgreiche Bestreben den Gegen-

satz des Adlichen und des Bürgerlichen und weiter des vornehmen

und des geringen Bürgers wo nicht zu verwischen, doch zu über-

tünchen und ihm wenigstens den nomenclatorischen Ausdruck zu

nehmen.

Durch diese politische Entwickelung ward die Individual-

1) Vor dieser Epoche könnte die wohl dem 5. Jahrh. angehörende Inschrift

ans dem Falernergebiet C. X, 4719 geschrieben sein, die unter vier Vornamen
zwei der gewöhnlichen (f., 8.) und zwei andere (V., JB,) zeigt, sämmtlich notirt.

2) Die allerdings nicht zahlreichen, aber sicheren Beispiele aus Inschriften

der letzten Zeit der Republik für Namen von Freigelassenen wie Cratea

(:= KpoT^a;) Caecili(us) M. l. (röm. Forsch. 1, 30) darf man nicht zusammen-
werfen mit der gleichzeitig begegnenden Inversion der vornehmen Namen, wie

Rex Mat{ciua] auf der Inschrift von Eleusis C. III, 547 und öfter bei Cicero

(Handb. 7, 9). In dem letzteren Fall wird das Pränomen, weil es anfängt

gemein zu weiden, durch das adliche Cognomen ersetzt, ist aber vorhanden und
fehlt bei voller Namensetzung nicht, wie denn in eben jener Inschrift der

Hauptname regulär gefasst ist und nur die der Schlussclausel invertirt auf-

treten. Jene Freigelassenen aber haben deutlich ein anderes Pränomen nicht

gehabt. Man darf auf diesem Gebiet nicht bloss registriren.
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benennung praktisch zerstört: die fünfzehn Namen schieden Niedergang

rechtlich die Stände nicht mehr und factisch die Personen un- Praeuomen.

genügend. Wie werthlos und vor allem wie gemein der bür-

gerliche Vorname am Ausgang der Republik in Rom geworden

war, zeigt nichts deutlicher als der in caesarischer und augusti-

scher Zeit von den damals noch übrigen Resten des Patriciats

gemachte Versuch sich desselben zu entledigen und ihn durch

das adliche Cognomen zu ersetzen, wozu die Descendenten des

Dictator Sulla den ersten Anstoss gaben i), dem die Aemilier,

lulier, Claudier folgten. Diese Sitte ist über den alten Erbadel

wenig hinaus und mit ihm zu Grunde gegangen ; nach dessen

Vernichtung wird sie in der flavischen Epoche und der Folgezeit

nicht mehr gefunden 2). Die Selbstzerstörung des römischen

Gemeinwesens einerseits durch starre Entwickelung des adlichen

Sonderrechts, andererseits durch die Tendenz der Nichtadlichen

dieses Sonderrecht nicht so sehr zu beseitigen, als sich eben-

falls anzueignen, liegt mit erschreckender Deutlichkeit vor in dem
dadurch herbeigeführten Untergang des bürgerlichen Eigennamens;

eben weil er zum adlichen Reservatrecht ausgeprägt worden war,

wurde er schliesslich von demselben Adel seiner Vulgarität

wegen abgelegt. — Weiter zu verfolgen, wie das Pränomen unter

dem Principat verkümmerte und abstarb, hat kein rechtliches

Interesse ; der letzte Kaiser, der dasselbe geführt hat, ist Maxen-

tius ; nach dem dritten Jahrhundert wird es nur ausnahmsweise

gefunden.

2. Die Zugehörigkeit zu dem Geschlecht wird ihrem Wesen f\
entsprechend adjectivisch ausgedrückt und dem Individualnamen name.

angehängt; da niemand mehreren Geschlechtern angehören kann,

ist die adjectivische Renennung ebenso nothwendig einfach wie

1) Rom. Forsch. 1, 34. Vgl. Handbuch 7, 9, 23. Eine vor kurzem in

Elateia zum Vorschein gekommene Inschrift (JB«W. de corr. hell. 1886 p. 371),

des <I)a'j(JTo[; KopvTjJXio; SuXXa 'ETratppoStxos hat urkundlich bestätigt, dass der

Sohn des Dictators sich des bürgerlichen Pränomens enthielt. Man darf viel-

leicht hinzufügen, dass ungefähr um dieselbe Zeit, wo diese Herren das

bürgerliche Pränomen abwarfen, die Annahme des von dem Herrn geführten

Pränomen für den Freigelassenen obligatorisch ward, was sie unter der Republik
nicht war.

2) Unter den nicht oder neupatricischen Geschlechtern ist das einzige,

das an dieser Namenführung sich betheiiigt, das der Statuier, welches aller-

dings auch im Ansehen mit den alten Häusern ging. Dass es seit Vespasian
eine römische Aristokratie in dem bisherigen Sinn nicht mehr giebt, zeigt die

Nomenclatur wo möglich noch deutlicher als die Geschichte.
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die Substantive. Im Gegensatz zu der Jetzteren tritt diese Zuge-

hörigkeitsbezeichnung nicht bloss bei den Männern ein, sondern

auch bei Frauen und Knaben. Entsprechend der früher ent-

wickelten Ordnung, dass die in der Form der Glientel auftre-

tende Geschlechtsangehörigkeit alle nicht patricischen Gemeinde-

angehörigen umfasste, ist der Geschlechtsbegrifl" auf die gesammte

Plebs erstreckt und fehlt also der Geschlechtsname keinem Bür-

ger. Für die verschiedenartige Zugehörigkeit des Patrons und

des dienten zu dem Geschlecht giebt es kein sprachliches Un-

terscheidungszeichen und bleibt der gentilicische Gegensatz der

Patricier und Plebejer ohne erkennbaren Ausdruck, oder, wenn

er jemals Ausdruck gefunden hat, hat die Tendenz der äusserlichen

Gleichstellung aller Bürger und der Verdeckung der Adelsvor-

Binominität. rechte dicseu früh und gründlich beseitigt. — In Folge der frühen

Beschädigung des Individualnamens ist dem Geschlechtsnamen ein

ausgedehnterer Gebrauch zu Theil geworden, als ihm eigentlich

zukommt. Unter allen auf uns gekommenen Schriftstücken giebt

es vielleicht nur eines, das, wie es die Griechen regelmässig

thun, den blossen Individualnamen als Vollbezeichnung ver-

wendet 1). In Folge dessen wird die Hinzufügung des Geschlechts-

zu dem Individualnamen ständig; und damit hängen sicher zu-

sammen theils die dem letzteren gegebene Benennung praeno-

men (S. 201 A. 2), theils die obligatorisch bei demselben ein-

tretende Abkürzung. In wie früher Zeit sich dies vollzogen hat,

beweist insbesondere die diesen Abkürzungen zu Grunde lie-

gende Gestalt des latinischen Alphabets, in welchem g und A noch

den ursprünglichen Werth wie im griechischen Musteralphabet

haben. Die also gestaltete Doppelbenennung ist seitdem die

stehende des Römers. Erst mit der Verschiebung des Schwer-

gewichts der Herrschaft von dem latinischen Westen in den

1) Die vor kurzem zum Vorschein gekommene goldene Fibula von Praeneste

(Berliner Wochenschrift für klass. Philologie 1887), die unter den in verständ-

lichem Latein geschriebenen Inschriften ohne Zweifel die älteste ist : Manios

med fhefhaked Numasioi lässt in beiden Fällen den Geschlechtsnamen -weg

und schreibt dafür den Vornamen voll aus. Zusammenzustellen damit ist die

nicht sicher überlieferte C. /. L. I, 40 = VI, 1280: Appios (wohl Copistenversehen

für Apios) consol; der Sondervoruame, der in diesem Haus ausnahmsweise sich

behauptet, tritt angemessen auch ohne Geschlechtsnamen und voll ausgeschrieben

auf, ebenso wie er bei Derivationen an die Stelle des Geschlechtsnameus tritt

Aehnlich, jedoch nicht so entschieden, erscheint Servius als Sondervorname der"

patricischen Sulpicier. — Die Elnnamigkeit des Romulus und so weiter scheint

in anderer Weise gedacht zu sein (S. 201 A. 1).
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griechischen Osten tritt der Geschlechtsname zuitlck, ohne doch

eigentlich zu verschwinden, und räumt die römische Binomi-

nität den lange behaupteten Platz.

'
' 3. Der Individual- und der Geschlechtsbezeichnung wird Name des

Gewalt-

weiter angeschlossen der des derzeitigen oder gewesenen Ge- habers.

walthabers, also bei Männern und unverheiratheten Frauen der

Name des Vaters, der den Betreffenden in der Gewalt hat oder

gehabt hat, bei verheiratheten Frauen der Name des Ehemannes

;

ergänzend tritt bei nicht in rechter Ehe erzeugten Kindern die

Bezeichnung spurius (S. 72 A. 4) hinzu. Der Gewalthaber ist in

älterer Zeit wohl durchgängig mit dem blossen Individualnamen

bezeichnet worden'). Dass der Gewalthaber römischer Bürger

sei oder gewesen sei, ist nicht erforderlich [vgl. 1, 461]; und

da auch in dieser Hinsicht zunächst das Verhältniss der Römer

zu den Nichtrömern gleicher Nationalität massgebend gewesen

sein wird, ergab sich hieraus keine äusserliche Incongruenz.

Dass, als später auch Nichtlatiner zum Bürgerrecht gelangen,

ihnen ein römisch geformter Vatername durch Fiction gesetzt

wird, beweist die rechtliche Nothwendigkeit dieses dritten Be-

standtheils der Bürgerbenennung. — Das Gewaltverhältniss wird

ausgedrückt durch den das Eigenthum bezeichnenden Genitiv,

und es ist dieser für die verheiratheten Frauen bis weit in die

Kaiserzeit hinab in Gebrauch geblieben 2). Aber der Vatername

im blossen Genitiv begegnet nur vereinzelt auf Denkmälern äl-

tester Zeit 3); sehr früh und mit rechtlicher Nothwendigkeit

1) Der Vater und der Freilasser werden ständig bloss mit dem Vornamen
bezeichnet, wobei freilich die Identität ihres Geschlechtsnamens mit dem des

Sohnes und des Freigelassenen mitgewirkt hat. Der Herr des Sclaven wird in

der wahrscheinlich ältesten Form des Sclavennamens (^Quinti por: S. 201 A. 3)
ebenfalls nur mit diesem genannt; die in dir späteren Republik technische

Form desselben hält diese Bezeichnung zwar fest, nur dass servus für puer ein-

tritt, setzt ihr aber den Individualnamen des Sclaven und den Geschlechtsnamen
des Herrn vor (Inschrift vom J. 707 d. St. C. I. L. XII, 5388: Philodamus
Volusi, C. ».; Handb. 7, 20). Selbst bei Ehefrauen ist der Gattenname häufig

einstellig (z. B. auf den alten Inschriften von Praeneste Orcevia Numeri C.

XIV, 2863; Luscia M. uxor 3156; Curtia Rosci 3115; Saufia C. t. Tondi

3252). Die ursprüngliche Einstelligkeit auch des römischen Namens hat hier

ihre Spuren hinterlassen.

2) Rom. Forsch. 1, 5. Diese Bezeichnungsweise findet sich noch in In-

schriften der J. 168 (C. J. L. X, 1563) und 171 (das. 5578), besonders häufig

bei den Gemahlinnen der Kaiser, zum Beispiel noch der des Commodus. Vielleicht

hängt das Abkommen dieser Bezeichnung mit dem der manus zusammen; für

die Ehe ohne diese passt der Genitiv nicht.

3) Vielleicht das einzige bis jetzt bekannte Beispiel davon ist der schon
erwähnte (S. 204 A. 1) uralte Stein aus dem Falernergebiet. Warum die weiter
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tritt der Exponent hinzu, bei Freien /sYms^), bei Freigelassenen in

ältester Zeit servus^), sipäierhin libertus. Offenbar ist dieser Ex-

ponent vorgeschrieben worden, um zwischen den beiden Katego-

rien, welche der Eigenthumsgenitiv einschliesst, den Hauskindern

und den Freigelassenen, eine off'enkundige Scheidewand zu ziehen.

Die gleichartige Bezeichnung der höheren Grade wurde nicht

vorgeschrieben, aber verstattet, so weit die Sprache Exponenten

darbot, welche allerdings nur bis zu dem Urenkel reichten 3).

Die Römer sind daher nicht im Stande, wie es die Griechen und

alle von solchen Exponenten absehenden Nationen vermögen,

dem Stammbaum in beliebigem Umfange nomenclatorischen Aus-

druck zu geben, sondern es versagt dieser mit dem dritten

Grade. — Da die Ingenuitätsgrenze in älterer Zeit den Sohn

des Freigelassenen ausschloss und erst den Enkel zuliess (S. 72),

so wird die Nennung des Vaters oder des Freilassers im römi-

schen Namensystem in ihrer eigenartigen und rigorosen Durch-

führung der plebejischen Entwickelung angehören und zunächst

vorgeschrieben sein, um die Freigelassenen von den Plebejern

zu scheiden (S. 71).

Cognomeii. 4. ßie rechtliche Behandlung des zweiten Individualnamens,

des Cognomen unterliegt insofern exceptioneller Schwierigkeit,

als einerseits dessen Verwendung in der officiellen Datirung erst

in nachsullanischer Zeit zugelassen worden ist^), andrerseits die

auf uns gekommenen Redactionen der Fastentafel von dem Prin-

iilcht bekannte von der kurz vorher (c. 44, 99) genannten Caecüia Q. f.

gewiss verschiedene Caecilia Metelli bei Cicero de div. 1, 46, 104 die Tochter

und nicht die Gattin eines Metellus sein soll (Handb. 7, 17), sehe ich nicht ein.

1) Dass dieses jüngerer Zusatz ist, zeigt sowohl die Vergleichung der

osklschen und der griechischen NomenclatTir wie auch die dem sonstigen tech-

nischen Sprachgebrauch widerstfeitende Voranstellung des regierten Genitivs.

2) Vgl. darüber den Abschnitt von den Freigelassenen.

3) Dass noch in augustischer Zeit es kein lateinisches Wort für den ür-

urenkel gab, beweist der Bogen von Pavia (C. V, 6416), wo nur aus diesem

Grunde bei den Söhnen des Germanicus der Dictator Caesar in der Ascendenten-

reihe weggeblieben ist. Auch in der gleichzeitigen Inschrift C. II, 3417 heisst

König Juba II, weil ein entsprechender Ausdruck fehlt , des alten Massinissa

pronepotis nepos. Später findet sich namentlich in der Kaisertitulatur aJ)nepo8

(seit Nero) für den vierten , adnepos sowohl für den fünften (seit Commodus),

wie später auch für den sechsten Grad (Antoninus der Sohn des Severus divi

Traiani Parthici et divi Nervae adnepos), Neubildungen im Anschluss an abavus

.

und atavua.

4) Im Wesentlichen ist dies aus einander gesetzt in den röm. Forsch. 1,

45 fg. Die sorgfältigen Ausführungen von K. Cichorius (de fastis consularibus

antiquissimis Leipzig 1886) stimmen, so weit sie hier in Betracht kommen,

mit meinen Ausführungen überein.
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cip der allgemeinen Führung des Cognomen beherrscht sind und

die desselben entbehrenden Magistrate damit freigebig ausge-

stattet haben. Obwohl dem Cognomen, da es als zweite Indi-

vidualbezeichnung zu dem Pränomen hinzutritt, dessen Einfach-

heit und Festigkeit nothwendig abgeht und die Möglichkeit der

Verdoppelung wie des Wechsels im Wesen desselben enthalten

ist, gelangt dasselbe dennoch früh in den höheren Kreisen der

Bürgerschaft zu einer dem Pränomen gleichartigen politischen

Geltung: auch das Cognomen wird in republikanischer Zeit

nur von Männern geführt i) und das den höheren Stand charak-

terisirende heisst späterhin cognomen equestre^). Dagegen wird es

nicht, wie das Pränomen, als Distinctiv der Individuen ver-

wendet; insbesondere Brüder dürfen nicht das gleiche Prä-

nomen führen, aber der Führung des gleichen Cognomen steht

nicht bloss kein Hinderniss im Wege, sondern es begegnet die-

selbe häufig. Die Führung desselben ist vornehmlich patricisch.

Es giebt in historischer Zeit kein patricisches Geschlecht, wel-

ches nicht des erblichen Cognomen sich bediente, mit der ein-

zigen die Regel bestätigenden Ausnahme derjenigen Claudier,

bei welchen das diesem Geschlecht allein zukommende Pränomen

Appius den Gebrauch des Cognomen überflüssig macht. Auch

die Substituirung des erblichen Cognomen anstatt der gemein ge-

wordenen bürgerlichen Pränomina, wodurch in der caesarischen

und augustischen Zeit die der politischen Macht entkleidete

Aristokratie ihren Adel aufzufrischen versuchte, gehört, wie wir

sahen (S. 205), vorzugsweise dem Patriciat. Somit hat es grosse

innere Wahrscheinlichkeit, dass das rechtlich feste Cognomen,

wie es in den vornehmen Kreisen erweislich bereits im 5. Jahrh.

recipirt war 3) und wahrscheinlich noch weiter zurückreicht,

aufgekommen ist als Ersatz des ursprünglich für die Distinction

der Patricier von den Nichtpatriciern verwandten bürgerlichen

1) Rom. Forsch. 1, 60.

2) Tacitus hist. 1, 13 : {Icdum Galbae liberlum) anulis donatum equestri

nomine Marcianum vocitabant. Sueton Galb. 14 : Icelus . . . anulis aureis et

Marciani cognomine ornatus. Vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen.

3) Die Grabschrift des L. Scipio Consul 456 hat das Cognomen bereits

in dem prosaischen Elogium. Die an die Cognomina angelehnten Legenden
(^Poplicola , Ahala, Brutus, Scaevola u. a. m.) sind theilweise sehr alt. Die

erblichen Siegesbeinamen, die doch sicher nicht die ältesten sind, beginnen im
5. Jahih. (röm. Forsch. 2, 295) nnd ihre Erblichkeit wurde im J. 514 durch

Senatsbesehluss regulirt (S. 213 A. 3).

Köm. Altertb. III. 14
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Vornamens und dass es eine Epoche gegeben hat, in welcher

der Erbadel sich von der übrigen Bürgerschaft durch das mehr

oder minder erbliche Cognomen unterschied. Dies können

wir allerdings nicht erweisen, wohl aber nachweisen, dass

eine beträchtliche Zahl von Häusern plebejischer Nobilität sich

des Cognomen durch Generationen enthielten i) und dass bis

in die Kaiserzeit hinein die angesehenen und vermögenden

Municip.ilen überwiegend ohne Cognomen auftreten 2). Das be-

fremdende Festhalten an dem Ausschluss des Cognomen aus der

officiellen Datirung mag wohl eben daraus sich erklären, dass

die Verschiedenheit des patricischen Consuls mit und des ple-

bejischen ohne Cognomen nicht äusserlich zur Geltung kommen

durfte. Die allerdings weit zurückreichende Führung des

Cognomen bei Plebejern dürfte zu derjenigen Usurpation des

Patriciats zu stellen sein, welche in der plebejischen Quasi-

Gentilität (S. 74) ihren Ausdruck findet. Nicht zufällig haben

die drei alten und angesehenen pseudopatricischen Plebejer-

häuser der lunier, der Marcier und der Mucier ihre Cogno-

mina Brutus, Rex, Scaevola in die palricische Epoche hineinge-

tragen 3); es sieht dies ganz aus nach einer Anerkennung des

patricischen Vorrechts auf das Cognomen und einer Rechtferti-

gung der plebejischen Führung desselben durch den fictiven

Patriciat. Freilich wird man hiebei nicht stehen bleiben können.

Wenn die Nobilität, wie wir weiterhin sehen werden, nichts ist

als ein Quasi -Patriciat, die Erstreckung der patricischen Ehren-

vorrechte auf die zum patricischen Magistrat gelangten Plebejer,

so hatte insofern jeder nobilitirte Plebejer einen begründeten

1) Dahin gehören von den ältesten Häusern plebejischer Nobilität die

Duilier (R. F. 1, 58), die Maenier, die Genuoier, deren Cognomen Augurinus

in der Fastentafel zwar bereits im 4. Jahrh. auftritt, aber nicht vor dem J. 454
an das Haus gekommen sein kann (das. S. 65 fg.) ; von jüngeren die Antonier,

Didier, Gabinier, Hortensier, Marier, Perpennae, Pompeier u. a. m. — Unsere

annalistische Ueberlieferung aus älterer Zeit setzt das Cognomen bei den Consuln

nicht und nennt überhaupt so wenige Plebejer, dass auf die Seltenheit der ein

Cognomen führenden, wie C. Calvins — oder Claudius — Cicero Liv. 3, 31, 5,

nichts zu geben ist und die späterhin bestimmt hervortretende ständische Ver-

schiedenheit im Gebrauch des Cognomen sich hier nicht zeigt.

2) Rom. Forsch. 1, 55 fg. Dass der Caesarmörder C. Cassius sein Cog-

nomen abwirft, kann recht wohl Plebejerhoffart sein.

3) Auch die Münze des Sex. Pom Fostlius (R. M. W. S. 551) legt

die Frage nahe, ob der Hirte Faustulus nicht in eine plebejische Geschlechts-

legende hineingezogen worden ist.
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Anspruch auf das Cognomen^), wenn auch viele davon keinen

Gebrauch machten. Andrerseits haben ohne Zweifel auch von

den Bürgern, die ein erbliches Gognomen nicht führen durf-

ten, nicht wenige das Adelskennzeichen usurpirt; insbeson-

dere nachdem die italischen Bürgerschaften in die römische auf-

gegangen waren, wird die in einer jeden vorhandene und vielfach

sicher zu analoger Nomenclatur gelangte municipale Adelschaft

ihre erblichen Beinamen nicht aufgegeben haben 2), So ist das

erbliche Gognomen den Weg des Pränomen gegangen: anfangs

ein Distinctiv des Adels erstreckt es sich bereits um das Ende

der ersten Dynastie auf den gesammten Kreis der freigeborenen

Bürger. Nachdem die ursprüngliche Individüalbenennung ihre

distinctive Kraft verloren hatte, spielt das Gognomen, häufig ver-

vielfacht und zum Theil zu langen Reihen coordinirt, in der No-

menclatur die erste Rolle, und es steigert sich dies, je mehr

auch der Geschlechtsname seinen Dienst versagt.— Das will-

kürlich gewählte, wie es scheint auf idealer Gruppenbildung

beruhende Signum der späteren Kaiserzeit, wonach sich Männer

und Frauen in Verbände der 'Einträchtigen' [Concordii), der

'Edlen' [Eugemi], der 'Gestirnten' {Astern), der 'Dalmatier' {Dal-

matii), und so ferner zusammenthaten, hat schliesslich dem alten

Gognomen häufig sich substituirt und zum grossen Theil die

mittelalterliche Nomenclatur bedingt 3).

Dass es Familienwappen bei den Römern gab und dass pa- Wappen.

tricische wie plebejische Häuser sie führten, ist ungefähr das

Einzige, was wir vom römischen Wappenwesen wissen. Es ist

1) Es kann in diesem Sinn gefasst werden, dass der neue Mann M.
Porcius früher Priscus hiess und dann seiner Klugheit wegen das Gognomen
Cato annahm (Plutarch Cato mai. 1), das dann auf seine Nachkommen üherglng.

2) Cicero, aus einem Königsgeschlecht seiner Heimath entsprossen, nennt
seinen Grossvater, einen Zeitgenossen der Gracchen, M. Cicero (de leg. 3, 16,

36). Ihm selbst wurde hei seiner Bewerbung um das erste Amt gerathen

den zum Spott herausfordernden Beinamen abzulegen , was er aber nicht that

(Plutarch Cic. 1).

3) Einige Nachweisungen im Handbuch 7, 26, die aber der Eigenart dieses

Gebrauchs nicht gerecht werden. Besseres giebt Rossi Roma sotterr. 3, 37 fg.

513 und comm. Mommsen. p. 705 fg. in Verbindung mit der Zusammenstellung
C. VI, 10251 fg. Indess ist es mir zweifelhaft, ob die Grabstätten Eugeniorum
und so weiter wirklich den Ausgangspunkt dieser Sitte bilden und nicht viel-

mehr bloss eine Anwendung derselben sind; die Sodalitäten selbst — denn
das sind sie — erinnern an die Epoche des italienischen Akademieflebers, die

zelanti und so weiter.

14*
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nicht unwahrscheinlich, dass das Wappen mit dem erblichen

Cognomen ging ^).

oeffentiiche Die hier entwickelte Namenordnune hat nicht durcheefuhrt
Controle .

° °
der Bürger- werden können ohne Einrichtungen, welche dem gerade auf die-

sem Gebiet so natürlichen und so mannichfaltigen Belieben

Schranken setzten und Contraventionen gegen dieselbe unter-

drückten. Das Herkommen bei den einzelnen Geschlechtem so

wie das Abkommen unter den Geschlechtsgenossen konnten da-

für um so weniger ausreichen, als ihnen rechtliche Bindung nicht

zukommt und ein Verstoss dagegen höchstens vielleicht sacrale

Rechtsnachtheile herbeiführte.' Aber es fehlte auch dem römischen

Gemeinwesen nicht an einem Organ, um die in Betreflf der

bürgerlichen Nomenclatur erlassenen Gesetze so wie die dem
Gesetz gleichgeachteten Gewohnheiten gegen individuelle Auf-

lehnung zu schützen: indem die Censoren das Bürgerverzeich-

niss aufstellten, waren sie so berechtigt wie verpflichtet die

einzelnen Namen zu controliren und eventuell zu rectificiren, und

sicher galt als Benennung jedes einzelnen Bürgers im Rechtssinn

nur die in die Bürgerliste eingetragene. Beispiele von der An-

wendung dieses Rechts sind uns wohl nur desswegen nicht er-

halten, weil auf Fragen dieser Art eingehende Berichte uns allein

aus einer Zeit vorliegen, wo bei der mehr und mehr sich aus-

dehnenden Masse der Bürger und der mehr und mehr erschlaf-

fenden centralen Administration die strenge Handhabung der

censorischen Rechte im Schwinden und die Namensordnung selbst

nach allen Seiten hin durchbrochen war. Nachdem durch Sullas

Ordnungen die Reichsschatzung selber factisch beseitigt war,

haben die municipalen Censoren vermuthlich hinsichtlich der

Nomenclatur nur noch hingewirkt auf die Absonderung der

Freigelassenen, die wir im Wesentlichen unter dem ganzen Prin-

cipat festgehalten finden. — Spuren des Eingreifens der Öffent-

lichen Gewalt begegnen , abgesehen von einzelnen personalen

Massregeln aus späterer Zeit^), nur bei den unmittelbar politischen

Benennungen: diese durfte, ähnlich wie den Imperatortitel (1,

124), niemand sich selbst beilegen, und wenn sie wohl im All-

1) Rom. Forsch. 1, 44. Handb. 7, 14.
2") Der Senat nntersagte in Folge des CriminalverfaTirens gegen Libo Drnsns

im J. 16 den Scriboniem die Fühning des letzteren Cognomen (Tacitns arm.

2, 32) nnd wies nach dem Prozess gegen Cn. Piso im J. 20 dessen gleich-

namigen Sohn an das väterliche Praenomen abzulegen (Tacitns arm. 3, 17).
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gemeinen galten als erworben durch Acclamation des Heeres

oder der Bürgerschaft'), so hat doch auch der Senat tlber der-

gleichen Namengebung Beschluss gefasst^) und schon im J. 514

die Erblichkeit der Siegesbeinamen regulirt'^).

Die latinische Nomenclatur unterscheidet sich, so viel wir Latinische
Namen.

sehen, von der römischen principiell nicht und steht insbesondere

in derselben Weise unter dem Gesetz der Binominität. Sogar in

der Beschränkung auf die fünfzehn Vornamen scheint sie dem rö-

mischen Gebrauch sich zu nähern*).

Daeeeen ist bei den reichsansehörisen Pereerinen nicht Pere-11 O Ö
1 . 1 1

grinische

bloss in Folge der verschiedenen Nationalität eine abweichende Nameu.

Nomenclatur herkömmlich, sondern es ist ihnen die Führung

eines römisch -latinisch geformten Namens bei Strafe untersagt 5).

Die Heimath Rom führt der Römer daheim im Namen nicht, Heimathbe-
zeichuung.

da sie sich von selbst versteht; wo im Auslafid die Sitte deren

Nennung mit sich brachte, wie zum Beispiel in der grossen Frem-

denstätte Delos, folgen derselben auch die Römer ß). — Den Hei-

1) Liv. 103 : Pompeius . . . Magnus . . . tota contione consalutatus est.

Plutarch Pomp. 13 : (Sulla) no(i.7iT]tov .... [xe-^dX-^ cpcuv^ Mky^ov TjOTraoaxo

xal Tou? Ttapo^xa? outou? i%Bke\iG£ TTpocayopeüotti . . . Etepoi Se ^aaiv Iv Aiß6T[]

TipcüTov ävacptuvrjfia toüto toü cxparoü TravToc -(e-ih^ai, xpaxos Se Xaßeiv xat

56vcxfAiv UTto SuXXa ßeßatoo&ev. Die weitere Ausführung Plutarchs (vgl. Drumann
4, 335) und die in den Fasten ständige Formel qui appellatus est bestätigen,

dass factisch diese Benennungen nicht von dem Gefeierten ausgingen,

2) So verleiht der Senat dem Sulla für die offlciellen Ausfertigungen in

griechischer Sprache das Cognomen 'ETracppoSixo? (Appian b. c. 1, 97; Hermes
20, 282) und zwar, wie wir jetzt wissen, erblich (S. 206 A. 1).

3) Im J. 514 beschloss der Senat, dass der Siegerbeiname nur auf den
ältesten Sohn übergehen solle (Dio fr. 44 ; röm. Forsch. 1, 53). Veranlassung
zu diesem Beschluss gaben wohl die Brüder Comelii Lentuli Consuln 517 und
518, die sich beide Caudini nannten. Eine Bestätigung dieses Satzes giebt die

Annahme des Cognomen Germankus durch den jüngeren Sohn des Nero Claudius

Drusus, nachdem der ältere durch Adoption in das julische Haus übergegangen
war (Sueton Claud. 2). Der von Marquardt Handb. 7, 16 dagegen geltend ge-

machte Fall des Cotta Messalinus gehört , selbst wenn der letztere Beiname
damals noch als Siegesbeiname angesehen worden sein sollte , deshalb nicht

hieher, weil Cotta aus der Familie ausgeschieden war.

4) Wenigstens vermögen wir, nach dem ungenügenden Material, das uns
über die latinische Nomenclatur zu Gebot steht, einen greifbaren Unterschied

nicht zu constatiren.

5) Sueton Claud. 25 : (Claudius) peregrinae condicionis homines vetuit

usurpare Romana nomina dumtaxat gentilicia. Das Edict, mittelst dessen er den
Anaunern die usurpirte Civität bestätigt (C V, 5050), schliesst: nomina ea,

quae habuerant antea tanquam cives Romani, ita habere is permittam.

6) Fünf Grabschriften von Rheneia (C. /. Or. 2322 b „, 30. 31. 32. 33;
Lebas n. 1963), zu denen die zweisprachige Eph. ep. V n. 186 hinzutritt, geben
dem Verstorbenen die Bezeichnung 'Poufi-aio;, wofür in der zuletztgenannten
im lateinischen Text Lanuinus steht. Vgl. Hermes 21, 316.
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mathbezirk drücken die Römer im Namen durch das Geschlecht

aus; die Curie und die Geschlechtstribus werden nicht gesetzt,

Die Tribus weil beide durch das Geschlecht gegeben sind. — Obwohl die

Personal tribus der älteren Zeit nur von dem Boden auf die Per-

son übertragen und für diese nicht fest, auch dieselbe nicht all-

gemein war, gab es doch keinen anderen kurzen und unzwei-

deutigen Ausdruck für den Besitz des römischen Vollbürgerrechts

als den für die Tribut- wie für die Centuriatcomitien dienenden

und Patricier und Plebejer gleichmässig umfassenden Stimm-

bezirk ; daher ist derselbe für Männer — den Frauen ist die

Tribus niemals gegeben worden — in gewissen Fällen schon

früh dem Personennamen angeschlossen worden. Dass we-

nigstens in den bürgerlichen Verzeichnissen dies seit ältester

Zeit geschah, beweist sowohl der Platz derselben in der Reihen-

folge vor dem Gognomen wie auch die technische auf eine ver-

schollene Sprachperiode hinweisende abgekürzte Schreibung

(S. 173); Belege für ihre Verwendung in dieser Weise besitzen

wir seit der gracchischen Zeit^). In allgemeinen nomenclatori-

schen Gebrauch aber scheint die Tribus erst gekommen zu sein,

nachdem in Folge des Bundesgenossenkrieges die Territorialtheilung

überall und fest mit den Stimmdistricten verknüpft war 2); für

diese Epoche bringt die Tribus die drei damals bestehenden Ab-

stufungen des römischen Bürgerrechts zum Ausdruck, insofern die

Landtribus der Heimathgemeinde den Vollbürger, die städtische

Tribus den Ingenuus zweiter Klasse, das Fehlen der Tribus end-

lich den Freigelassenen charakterisirt^). Also wird die Tribus

in der besseren Kaiserzeit vor allem von den Soldaten besten

Rechts, aber auch von anderen Personen geführt. Im dritten

Jahrhundert, wo jene politischen Verschiedenheiten sich mehr

und mehr verschleifen, tritt auch die Tribus zurück*) und nur

1) In der Geschwornenliste soll nach dem Repetnndengesetz vom J. 631/2
den Namen die Tribus beigefügt werden (Z. 14. 17. 18).

2) Abgesehen von der Inschrift eines Er^bildes (C. /. L. I n. 51) : C. Ovio

Ouf. fecit, in der vielleicht nicht Ouf^entina), sondern Ov^i) f(ilius) zu lesen ist,

ist das älteste einigermassen sicher datirte Zeugniss für diesen Gebrauch der

Tribus der um die Zeit des Bundesgenossenkriegs geschlagene Denar mit L.
Memmi Gal. (R. M. W. 2, 399. 427 der französischen Bearbeitung).

3) Vgl. den Abschnitt von dem zurückgesetzten Bürgerrecht der Frei-

gelassenen.

4) VerzeichnisB von Legionssoldaten, quorum nomina cum tribus (so) et

patriis inserta sunt, aus dem J. 244 (C. VI, 793). — Inschrift von Ostia des

Q. Fabius D. f. Pal. Florus Veraüus vom J. 251 (C. /. L. XIV, 352). —
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vereinzelt erscheint dieselbe noch in der constantinischen

Epoche ').

Ol) das Territorium, so weit es in älterer Zeit innerhalb der pie domus

römischen Bürgerschaft als Personalverband zur Geltung kam,

also ftlr die ausserhalb der Tribus stehenden Halbbürgerge-

meinden und für die als Bürgercolonien oder Bürgermunicipien

constituirten Körperschaften, damals zu nomenclatorischem Aus-

druck gelangt ist, vermögen wir nicht zu sagen; der Platz

hinter dem Cognomen, den dasselbe in der Namenreihe einnimmt,

spricht nicht dafür. Seit die Territorialtheilung allgemein ward,

finden wir den Ortsnamen an^ der bezeichneten Stelle im Abla-

tiv, auch wohl mit vorgesetztem domo, als Namentheil verwen-

det 2); jedoch ist dies Regel nur in den Soldatenlisten und erst

von diesen und nicht in weitem Umfang scheint die Hinzufügung

des Heimathbezirks zum Personennamen auf andere Personen

übergegangen zu sein 3). Bemerkenswerth ist dabei, dass die aus

einer reichsangehörigen Nichtbürgergemeinde hervorgegangenen

römischen Bürger dieselbe darum nicht weniger als ihre Hei-

math bezeichnen 4).

II. Die Tracht.

In der Tracht der Männer bei ihrem öffentlichen Erscheinen

— die der Kinder und der Frauen kommt rechtlich wenig in Be-

tracht — findet Bürgerrecht und Freiheit im Gegensatz zu der

Letztes Militärdiplom mit Tribus des P. Anneius P. f. Probus Pap. Poetovione

vom J. 254 (Eph, IV p. 613); das vom J. 298 (C, /. L. III p. 900) nennt
die Tribus nicht. — Inschrift von Arretium des Consuls 261 L. Petronius L. f.

Sab. Taurus Volusianus (C. XI, 1836 = Orelli 3100). — Inschrift aus Puteoll

des L. Caesonius L. f. Quirina Quintus Ruflnus Manllus Bassus (C. X, 1687),

pontifex maior, also nicht vor Aureliau.

1) Die Inschrift des Hispellaten L. Matrinius Aurelius C.
f. Lern. Anto-

ninus (Orelli 2170), pontifex gentis Flaviae, das heisst des constantinischen Hau-
ses, welche ich in den Berichten der sächs. Ges. d. W. 1850 S. 214 fg. be-
handelt habe, und die von Thamugadi des T. Flavius T. fil. Papiria Mocimus
(C. VIII, 2403) aus der Zeit Constantins II oder Julians sind unter den chro-

nologisch bestimmbaren mit Tribus meines Wissens die jüngsten.

2) In den Listen steht immer der Stadtname allein; sonst ist domo
häufig. Das gleichbedeutende origine wird nomenclatorisch nicht verwendet.

Die adjectivlsche Bezeichnung mit oder ohne vorgesetztes civis wird in besserer

Zeit vermieden, weil die peregrinische Heimath in dieser Weise angezeigt zu
werden pflegt. Hermes 19, 25.

3) Bei Personen senatorischen Standes erscheint meines Wissens die domus
im Namen nie, womit wohl zusammenhängt, dass die domus für den Senator nicht

gerade wegfällt, aber doch ihre verpflichtende Kraft verliert.

4) Dies ist weiter ausgeführt Hermes 19, 2 fg. 62 fg.
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Pcrcgrinität und dem Sclavcnstand und finden nicht minder Kriegs-

und Friedensstand sichtlichen Ausdruck, und von diesem Stand-

punkt aus soll dieselbe hier behandelt werden.

Kriegs- Das Kricgskleid nebst Rüstung und Waffen darf nicht an-

ders angelegt werden, als auf magistratischen Befehl, also von

der standigen Reiterei bei ihren Aufzügen in der Stadt'), von

sümmtlichen Bürgern bei der Schätzung, die zugleich eine

Musterung der Bewaffneten und der Waffen ist [2, 380], so wie

bei dem Abmarsch zu militärischen Zwecken, sei es zur Uebung,

sei es zum Kampf. Dass auch jene in Rom nicht gefehlt hat,

dafür zeugt anstatt der versagenden directen Ueberlieferung

theils die Sprache, in welcher exercüus, eigentlich die 'Ab-

wehr' 2), einerseits auf das Heer übertragen wird, andererseits

auf die Uebung überhaupt, theils der bis in die Kaiserzeit hinein

aus diesem Grunde von Gebäuden frei gehaltene grosse Exercier-

platz, der campus Martins vor den Thoren. Von diesen Veranlas-

sungen abgesehen ist Kriegskleid und Waffentragen dem Bürger we-

nigstens im Amtsgebiet domi untersagt^); es gilt dies auch dann,

wenn das Heer zu anderen als militärischen Zwecken, insonderheit

zur Abstimmung zusammengerufen wird*). Nur der Reiter führt,

da er einer ständigen Truppe angehört, ständig zwar nicht die

Uniform, aber den an das rothe Kriegskleid [1, 416] erinnern-

den rothen Streifen im Untergewand ^). — Ueber das Kriegs-

kleid und die Kriegsrüstung selbst bedarf es einer Erörterung

nicht, da die Willkür des Trägers dabei ein für allemal ausge-

schlossen ist und die im Laufe der Zeit eingetretenen Umge-

staltungen der Uniform vom allgemein politischen Standpunkt

aus keine Bedeutung haben.

1) Vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft.

2)2) Exercere ist hinauszwingen, wie coercere zusammenzwingen, von ar-

cere gebildet, wie excerpere von carpere, iners von ars.

3) Directe Belege dafür, dass die Waffenführung dem Bürger ohne obrig-

keitlichen Befehl nicht freistand
,

giebt es meines Wissens nicht ; aber der

factische Ausschluss des Waffentragens bei der magistratischen Tracht reicht

dafür aus [1, 417] und auch bei den Bürgerversammlungen vertritt darum der

Schreibgriffcl gelegentlich die Stelle des Dolches (Plutarch C. Oracch. 13). Es
scheint nicht, dass in dieser Hinsicht zwischen Stadt und Bannmeile ein recht-

licher Unterschied bestanden hat; die Reiter ziehen in Uniform zum Castor-

tcmpcl, und auf dem Marsfeld, das zur Bannmeile gehört, ist das Tragen der

Waffen dem Einzelnen so wenig freigestellt wie in der Stadt. — Im Amtsgebiet

militiae mag das Waffentragen dem Bürger freigestanden haben.

4) Die Waffen wurden dabei wohl bereit gehalten, aber nicht geführt.

Vgl. den Abschnitt von dem Verlauf der Volksversammlungen.

5) Vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft.
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Die Tracht wird beherrscht von dem Princip der bürger- Gleichheit

liehen Gleichheit und dem Bestreben die innerhalb der Bürger- Bürger-

schaft bestehenden Unterschiede nicht in ihr zum Ausdruck ge-

langen zu lassen. Es besteht in dieser Hinsicht kein Unterschied

zwischen Patriciern und Plebejern ^) , keiner zwischen Freige-

borenen und Freigelassenen 2), nicht einmal nach der ursprüng-

lichen Ordnung zwischen den Senatoren und den übrigen Bür-

gern ^j. Weiter dürften in diesem Zusammenhang die folgenden

Specialitäten Erwähnung verdienen.

1. Die Kopfbedeckung bei kurz geschorenem Haar^) scheint Kopf-

ursprünglich den Bürgern allein zugekommen zu sein, während

die unfreien Leute barhaupt gingen. Indess ist die letztere

Sitte früh allgemein geworden und begegnet der Hut späterhin

nur ausnahmsweise, namentlich als Zeichen der bürgerlichen

Freiheit ^).

2. Das farbige Oberkleid führen ausschliesslich die Magistrate:

die rothe Toga zeichnet den König aus, die rothgesäumte 6) die

1) Der calceus patricius kommt nicht dem Patricier zu, sondern dem pa-
tricischen Senator.

2) Dafür ist bezeichnend die Schilderung des Königs Prusias in der

Tracht der römischen Freigelassenen bei Polybius 30, 16, Vgl. den Abschnitt von

den Freigelassenen.

3) Zur Zeit der patricischen Gemeinde mag der Schuh (A. 1) ein

solches Distinctiv gewesen sein. Aber dass der Senator des patricisch-

plebcjischen Staats als solcher eigentlich ohne Abzeichen und der latus clavus

verhältnissmässig jung ist, bestätigt die municipale Ordnung: der Municipal-
magistrat trägt wie der römische die praetexta, aber dem latus clavus des späteren

Senators entspricht kein Abzeichen des decurio. Vgl. [1, 408. 444] und den Ab-
schnitt vom Senat.

4) Nicht die Form der Kopfbedeckung ist das Zeichen der bürgerlichen

Freiheit, sondern die Kopfbedeckung selbst (Liv. 24, 16, 8: pilleati aut lana

alba velatis capitibus- vgl. S. 220 A. 3) und das geschorene Haar (Livius 45,

44, 19 : pilleatus capite raso ; 34, 52, 12 : capitibus rasis ei qui Servitute exempti

fuerant ; Juvenal 12, 81).

5) Mit Recht wird im Handb. 7, 572 ausgeführt, dass die Kopfbedeckung,
da sie vielfach im priesterlichen Ritual auftritt und an den Saturnalien jeder-

mann den Hut trägt, zur alten Tracht des freien Bürgers gehört und auf diese

"Weise der Hut das Symbol der Freiheit geworden ist. Allerdings ist er darum
auch das Symbol der Freilassung und schlägt insofern, wie im Abschnitt von
den Libertinen bemerkt werden wird, in sein Gegentheil um. Die bei Gellius

6 [7], 4, 1 berichtete Verwendung des Hutes, um bei dem Verkauf von Sclaven
die Eviction auszuschliessen , hat wohl den Zweck sie dem Käufer gleichsam
von vorn herein als freie Leute zu bezeichnen.

6) Das Tragen des Purpurgewandes ist bei Männern Missbrauch. Dio
49, 16: rrjv t£ daöfjxa xrjv äXoupY'^ [ATjoeva öEXXov l|(u xwv ßouXe'jTwv twv te dv

xaTi; {ip^ai? ovxcov evoueaftat dxsXeuoev '
rfi-q fap xive? xai xtüv xuyovxouv aüx:^

iy^öiSTO. 57, 13 zum J. 14 : xca ^Trei^ -je ttoXX-^ ia%ff:i äXo'jp^et xai avSpe?
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repul)Iikanischen Beamten [1, 392]. Das allgemeine bürgerliche

Toga. Obcrkleid ist die völlig weisse Toga; nur in dieser durfte der

erwachsene männliche Btlrger öffentlich erscheinen und selbst

das Festgewand ist nichts als ein glänzendes Weiss i). Auf Kin-

der und Frauen indess erstreckte diese Vorschrift sich nicht:

den Knaben schrieb die Sitte zwar auch die Toga vor, gestattete

aber den rothen Saum 2); den Mädchen und Frauen war jeder

beliebige Schnitt so wie jede beliebige Färbung des Saumes oder

auch des ganzen Gewandes verstattet 3).

Tunica und 3. Dass uud warum dem Ritter, wie es scheint von je her,
Clavus.

' •' '

gestattet war den rothen Busenstreifen am Untergewand zu füh-

ren, ist schon erwähnt worden. Den übrigen erwachsenen männ-

lichen Bürgern war auch hieran die Farbe untersagt; nur dem
öffentlichen Ausrufer wTirde aus nahe liegenden Gründen ge-

stattet sich in ähnlicher Weise wie die Ritter auszuzeichnen^).

Dem Senator kommt, wie gesagt, ein eigenes Abzeichen nach

älterer Ordnung überall nicht zu; nur insofern er das Ritter-

O'jjyoi (-Aa^Tiep dTtaYopeuösv upÖTepov) iy^pviszo, cit\t.i\).<^aTQ fxev oi5£va oü5e

^C'^fjiicuoev ouhha. Sueton Gni. 52. Herodian 1, 14, 8.

1) Dies ist ohne Zweifel die älteste Verwendung der toga Candida; bei

Plautus erscheint dieselbe ausschliesslich als Fest-, zum Beispiel als Hochzeits-

gewand (^Rud. 1, 5, 12 und Cas. 2, 8, 10. 4, 1, 9; nach Mittheilung von

Studemund). Die Anlegung derselben bei der Amtsbewerbung erschien an-

länglich als Missbrauch und wurde gesetzlich untersagt [1, 482 fg.], was frei-

lich nicht lange Bestand hatte.

2) Wegen der praetexta der Knaben vgl. Handb. 7, 124 fg., auch wegen
der der Mädchen das. S. 43.

3) Cato bei Servius Aen. 3, 64. Dionys. 8, 62. Vit. Alex. 40. Vit.

Aurel. 46. Unter der Republik untersagte für kurze Zeit das oppische Gesetz

den Frauen die farbigen Gewänder (Liv. 34, 1, 3; Val. Max. 9, 1, 3); dass

die vestis versicolor nichts ist als die vestis coloria oder die Inna tincta,

zeigt deutlich die Hauptstelle Dig. 33, 2, 32, 6. 7, wenn man sich nur nicht

täuschen lässt durch die von der zweiten Haiid der Florentina versuchte Inter-

polation. Vgl. Becker Gallus 3, 208 fg. Caesar verbot deji Frauen nur

gewisse Purpursorten (Sueton Caes. 43; vgl. [1, 380]), ähnlich Nero den tyrischen

und den Amethystpurpur (Sueton Nero 42). In der byzantinischen Periode

hat das im J. 424 ergangene allgemeine Verbot des Tragens von Purpurseide

eine Zeit lang bestanden (C. Th. 10, 21, 3). Aber von diesen geringfügigen

Ausnahmen abgesehen ist das Tragen von bunten Gewändern jedes Stoffes und
jeder Farbe den römischeji Frauen gestattet gewesen. Vgl. meine Bemerkungen
zu dem Edict Diocletians S. 94.

4) Plinius h. n. 33, 1, 27: volgo purpura latiore tunicae usos invenimus

etiam praecones, sicut patrem L. Aelii Stilonis Praeconini ob id cognominati.

Stilo lebte etwa 600— 680 , sein Vater demnach am Ausgang des 6. und am
Anfang des 7. Jahrhunderts. Wenn Plinius hat sagen wollen, dass der rotho

Streif zu jener Zeit von jedem getragen werden durfte, so hat er geirrt ; dagegen

mag das Abzeichen wohl ausnahmsweise damals von den Herolden geführt worden

sein, bis die zunehmende Intensität der ständischen Scheidung dem ein Ziel setzte.
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pferd hat, führt auch er den rothen Streifen. Das Aufkommen

eines dem der Bitter analogen, aber gesteigerten senatorischen

Abzeichens, der breite Purpursaum am Untergewand ist nach

Zeit und Art der greifbare Ausdruck des voll entwickelten die

bürgerliche Gleichheit zu Fall bringenden Optimatenregiments.

So sicher auch die Bestimmungen hinsichtlich der bürger- Kieider-

lichen Tracht obligatorisch waren und der Bömer, sowohl wenn
er ohne Magistrat zu sein den Purpur trug, wie auch wenn er

sich öffentlich im griechischen Gewand zeigte, dadurch straf-

fällig ward, so giebt es doch, so viel wir wissen, für Contra-

ventionen dieser Art keine Klage und keine normirte Strafe.

Wohl aber fielen dieselben in den Kreis der magistratischen

Coercition; insbesondere die mit der Beaufsichtigung des öffent-

lichen Verkehrs beauftragten Beamten, die Consuln und die

Aedilen hatten ihr Becht zu pfänden und zu multiren in dieser

Hinsicht zu üben ^). Unter öffentlichem Erscheinen wird das

mehr oder minder repräsentative Auftreten am öffentlichen Orte

verstanden werden müssen, zumal da die ebenso stattliche wie un-

bequeme Toga ihrer Beschaffenheit nach nur dafür sich schickt und

den freien Gebrauch der Hände nicht gestattet. Handwerker und
Arbeiter und überhaupt wohl die niederen Klassen stehen nicht

unter den Normen der obligatorischen Tracht und sicher ist diese

überhaupt praktisch nur mit vielfachen Beschränkungen durch-

geführt worden. Aber innerhalb derjenigen Grenzen, welche die

Sitte und das im Wesen der Coercition liegende magistratische

Ermessen dem Kleiderzwang setzten, ist er allem Anschein

nach lange Zeit in der Stadt Bom streng gehandhabt worden,

nicht bloss bei dem öffentlichen Erscheinen von Beamten und
Geschworenen, sondern auch den Privaten gegenüber in den

Volksversammlungen aller Art mit Einschluss der Feste und
Schauspiele und bei dem täglichen Erscheinen auf dem Forum,

wo ja so zu sagen die Volksversammlung in Permanenz war.

Das Gleiche gilt sicher auch von den Bürgerortschaften, wenigstens

so weit es in ihnen eine Polizei gab, und in der Provinz von den
Bürgerconventen. Wo es an römischen Behörden fehlte, konnte

allerdings die Ablegung der nationalen Tracht dem Bürger nicht

verwehrt werden; aber bis in die späteste Zeit der Bepublik

1) Die Zulässigkeit solcher Repressivmassregeln beweisen Suetoii Aug^
40 (S. 220 A. 2) und Dio 57, 13 (S. 218 A. 3). Vgl. [2, 498.]
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empfand das hoch entwickelte nationale Gefühl der Römer es als

einen Schimpf, wenn einer von ihnen in griechischer Tracht

Vü'- selbst unter Griechen erschien ^). Als dann mit dem Eintritt des

''"tr^chr'
Principats das Selbstregiment der Gemeinde zu Ende war, zeigte

sich die Signatur und der Fluch dieser Epoche, das Absterben

des politischen und des nationalen Selbstgefühls, vor allem in dem
raschen Verschwinden der bürgerlichen Toga und dem Umsich-

greifen der bequemeren Tracht der niederen Stände 2), so dass

in ihrer öffentlichen Erscheinung die Freien gar nicht und kaum

noch der Sclave ^) ihrer Rechtslellung nach unterschieden werden

konnten 4). Die Regierung versuchte zu steuern. In Folge dessen

1) Wie streng es hiemit genommen ward, zeigt der Vorwurf, den man
wegen des durch die mithradatische Vesper veranlassten Wechsels der Tracht

dem verbannten P. Rutilius Rufus machte (S. 223 A. 2~). Solcher Tadel traf den

älteren Scipio (Livius 29, 19, 12; Tacitus arm. 2, 59) so wie seinen Bruder

Lucius (Cicero pro Rab. Post. 10, 27; Val. Max. 3, 6, 2); den Sulla (Val.

Max. 3, 6, 3 : L. quoque Sulla cum Imperator esset, chlamydato sibi et crepidato

Neapoli — es ist dies eine Griechenstadt — ambulare deforme non duxit;

Cicero pro Rab. Post. 10, 27) ; den Prätor Verrcs (Cicero in, Verr. 4, 25, 55.

5, 13, 31. c. 16, 40. c. 33, 86. c. 52, 137); den C. Rahirius Postumus (Cicero

pro Rab. Post. 9, 25); den späteren-Kaiser Tiberius auf Rhodos (Sueton Tib. 13);

den Germanicus (Tacitus a. a. 0.). Kaiser Gaius zeigte sich in dieser Kleidung

sogar in Rom (Sueton Oai. 52).

2) Sueton Aug. 40 (daraus Lydus de mag. 1, 12): etiam habitum vesti-

tumque pristinum reducere studuit ac visa quondam pro contione puUatorum turba

indignabundus et clamitans: en 'Romanos rerum dominos gentemque togatam^

(Vergil Aen. 1, 282) negotium aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur in

foro circove (vgl. Roth p. XXIX) nisi positis lacemis togatum consistere. c. 44:

sanxit, ne quis puUatorum media cavea sederet. Der dunkelfarbige Mantel (daher

puUatus), die paenula über der blossen Tunica , wie sie in früherer Zeit die

niederen im Freien arbeitenden Leute über dem Hemd (^tunicatus popellus

Iloraz ep. 1, 7, 65) zum Schutz gegen Regen und Kälte trugen, wurde in dieser

Zeit die gemeine Tracht. Vgl. Pliiiius ep. 7, 17, 9 ; Gellius 13, 22 ; Handb. 7, 564.

3) Bei festlichen Gelegenheiten darf der Sclave nicht wie die freien Leute

(A. 4) albatus erscheinen und erhält desshalb bei der Freilassung die vestis alba

(Tertullianus de resurr. 57, 4). Wenn die Worte Justinians Cod. 7, 6, 1, 5: qui

domini funus pilleati antecedunt in der griechischen Uebersetzung Schal. Bas. 48,

14, 1 wiedergegeben werden mit oTxive; t6 toü SeoTioTOU ttsv&oi; e'ptov cpopoüvTec

TTpoXafxßavouotv, und von Thalelaeus ebendaselbst mit ef SoüXoi iyo-^xzi epiov

Xeuxöv 7rpoT)fOÜVTai toü Xet<|*avou, so ist entweder diese vestis alba gemeint oder

des Livius lana alba (S. 217 A. 4). [Vgl. 2, 857]. — Es ist wohl daran gedacht

worden wenigstens die Sclaven äusserlich zu kennzeichnen; aber man wagte nicht

es ihnen zu gestatten sich zu zählen. Seneca de dem. 1, 24: dicta est aliquando

a (vielmehr in) senatu sententia , ut servos a liberis cultus distingueret : deinde

apparuit, quanttim periculum, immineret, si servi nostri numerare noa coepissent.

Vit. Alex. 27: in animo habuit omnibus officiis genus vestium proprium dare et

Omnibus dignitatibus, ut a vestitu dinoscerentur, et omnibus servis, ut in populo

possent agnosci, si (ne die Hdschr.) qui seditiosus esset, simul ne servi ingenuis

miscerentur : sed hoc Ulpiano Pauloque displicuit.

4) Appian b. c. 2, 120 : 7:ct(i.[jLq^; ioxiv -JjSt) t6 itX-^fto« uro Sevta?, xal

6 d$eXe'j8epos auxci; boTToXtXT]; ^axl vcal 6 oouXeutuv ?xi x6 (iyfi\i-oi xot; oeoTcöxai;
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blieb die Toga die Amtstracht der Magistrate i) sowie der Se-

natoren^) und der Advocaten^), und ist hier, obwohl von die-

sem Gebiet später zum grossen Theil verdrängt durch die Uni-

form, einzeln bis in das sechste Jahrhundert in Gebrauch ge-

blieben [2, i020]. Auch für das Erscheinen bei den Volks-

festen im Theater und im Circus^) und ftlr den Empfang bei

dem Kaiser und das Speisen an kaiserlicher Tafel ^) wurde bis

in das dritte Jahrhundert hinein die Toga gefordert. Aber wo
die Regierung nicht unmittelbar befehlen konnte, erwies sich der

Zug der Zeit, wie immer, mächtiger als die Machthaber. Schon

am Ausgang des ersten Jahrhunderts ist die Toga beschränkt

ofAOio;' ympii fafi iffi ßo'jXe'jTWTJ; i] aXXir) otoXt] toi? öepaTTOuoiv ioxiv dirtxot-

vo;. Juveiialis 3, 171: pars magna Italiae est, si verum admittimus , in qua
nemo togam sumit nisi mortuus. Selbst in den Theatern der Municipalstädte,

fährt er fort, sitzen die Magistrate und die Decurionen auf ihrem Ehrenplatz im
blossen weissen Hemde (tunicae albae^. Hienach und nach den albati ministri

bei Sueton Dom. 12 wird auch das weisse Festkleid der späteren Zeit (^albati :

vita Oallieni 8 und sonst ; Xeu^eiixovoDvrei; : Herodian 8, 7) nicht als Toga be-
trachtet werden dürfen.

1) [1, 392 fg.]. Nach dem angeblichen Schreiben Valerians vita Claud.

14 (vgl. [1, 288]) bekommt der Beamte eine Toga und einen latus clavus

geliefert , hat sie aber bei seinem Rücktritt zurückzugeben ; also galten dem
Schreiber diese alten Insignien als selten benutzte Amtstraeht.

2) Vita Hadriani 22: senatores et equites Romanos semper in publica

togatos esse iussit, nisi si a cena reverterentur. Gellius 13, 22. Appian b. e.

2, 120 (S. 220 A. 4). üio fr. 39, 7: rj (xotioct) (otoXtj), tq -icot-' «Yopav yptufjieOa.

Wenn Nonius Marcellus p. 406 die toga dettnirt sie ut in consuetudine habetur

vestimentum, quo in foro amicimur , so schreibt auch er wohl als Senator; vgl.

Hermes 13, 559. Noch eine Verordnung vom J. 382 (C. Th. 14, 10, 1) schrieb

den Senatoren im Senate und vor Gericht den Gebrauch der Toga vor.

3) Die spätere Bedeutung von togatus ist bekannt; sie beruht zunächst
darauf, dass die Advocaten die einzigen Privaten sind, die sich in späterer Zeit

der Toga bedienen. Nicht mit Recht hat Hirschfeld (Wiener Studien 3, 115)
aus Isidor etym. 19, 24, 14 gefolgert, dass die urbani in späterer Zeit togati

genannt worden seien ; Isidor berichtet dies ja ausdrücklich als früheren Sprach-
gebrauch, und die Stelle vita Hadriani c. 3 ist, wie ich [1, 392] bemerkt
habe, verdorben.

4) Augustus duldete die Paenula wenigstens in der media cavea nicht

(S. 220 A. 2) ; und ähnlich schildert der Bauer bei Calpurnius in der 7. Egloge,
wie bei Neros grosser Thierhetze die Ritter und die Tribüne die besten Plätze

einnehmen und er mit den andern pullati auf die oberen Plätze neben den
Frauen gewiesen wird. Die Verordnung Hadrians in Betreff der Ritter (A. 2)
bezieht sich auch wohl zunächst auf die vierzehn Ordines. Auch Martialis 2,

29. 13, 98 und Juvenalis 11, 204 beweisen den fortdauernden Gebrauch der
Toga im Theater und Amphitheater; noch Commodus (vita 16) contra consue-
tudinem pnenulatos iussit spectatores , non togatos ad munus convenire

,
quod

funebribus solebat, ipse in pullis vestimentis praesidens.

5) Vita Severi c. 1 : cum rogatus ad cenam imperatoriam palliatus venisset

qui togatus venire debuerat, togam praesidiariam ipsius imperatoris accepit, Vit.

Maximini iun. 4 : puerulus cum ad cenam ab Alexandro esset rogatus in patris

honorem, quod ei deesset vestis cenatoria, ipsius Alexandri accepit. Sueton
Gai, 26.
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auf die Aufwartung, die dem vornehmen M.inne von seinen

dienten gemacht wird^) und auf die altfränkische Festtracht

der Landstädte 2) ; sonst dient sie nur bei der hergebrachten Ce-

remonie für den Eintritt des Knaben unter die Erwachsenen ^j

und vor allem als Sterbekleid (S. 220 A. 4).

Toga der Aber weun der römische Btlreer verpflichtet ist öffentlich
Niclitbürger. '^ ^

nicht anders als in der Toga zu erscheinen, so darf darum nicht

umgekehrt jedem Nichtbtirger die Toga abgesprochen werden.

Vor allen Dingen stehen die Latiner, wie in der Benennung, so

auch in der Tracht den Römern gleich''). Ferner aber ist, wie

dies in dem Abschnitt vom Bundesgenossenrecht auseinander ge-

setzt werden wird, wahrscheinlich auf alle gleich den Latinern für

das römische Landheer contingentpflichtigen Italiker mit dieser

Pflicht zugleich das Recht die Toga zu tragen erstreckt worden,

so dass die Bezeichnung togati die technische dieses Rechtsver-

hältnisses wird. Diesem macht der Bundesgenossenkrieg ein

Ende. Aber noch im Anfang der Kaiserzeit finden wir wenigstens

in Spanien das Recht die Toga zu tragen, eben wie früher in Ita-

lien, abgesehen von den Römern und den Latinern, noch auf

andere nur factisch latinisirte Gemeinden ausgedehnt **) . Wahr-

scheinlich ward das Recht der Toga, sei es nach Herkommen,

sei es durch besondere Gestattung, im Occident jeder politischen

Gemeinde gewährt, die sich nach italischem Muster constituiren

konnte und wollte, während im übrigen nicht bloss den Unfreien

und den Ausländern ß) , sondern auch den Bürgern der grie-

chisch geordneten Reichsstädte und den Angehörigen der nicht

1) Diese opera togata (Martialis 1, 46), der obligate Gebrauch der Toga
überall wo der Client vor dem Patron erscheint, begegnet oft bei Martialis

(a. a. 0. und 9, 100. 10, 96. 12, 18) und Juvenalis (1, 96); sie erinnert

lebhaft an unsern Visitenfrack.

2) Martialis 4 , 66 : egisti vitam semper, Line, municipalem
,
qua nihil

omnino vilius esse potest : idibus et raris togula est excussa kalendis , duxit et

aestates synthesis una decem. Das ist der Sonntagsfrack.

3) Appuleiiis apol. 88 : hie puerulus toga est involutus. Inschriften von

Sclaven dem Herrn gesetzt ob honorem togae virilis C. V, 2689. VI, 1504. Das
ist der Conflrmationsfrack.

4) Die fabula togata spielt bekanntlich der Regel nach in Latium,

5) Was Strabon 3, 2, 15 p. 151 und 3, 4, 20 p. 167 über die spa-

nischen TOfdiTOt oder Iv ttü T7]ßevviXT^ dot^-^xt sagt, kann nicht ohne Gewaltsam-
keit auf die Städte römischen oder latinischen Rechts beschränkt werden.

6) Die Geiseln dürfen die Toga nicht tragen; haben sie aber adcepio

«SU togae Romanae beneficio principali sich als römische Bürger geführt, so gilt

dies als Verleihung des Bürgerrechts (^Dig. 49, 14, 32).
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städtisch organisirten Reichsgemeinden'), endlich den dem Reiche,

aber keiner Gemeinde angehörigen Nichtbürgern [dedüiciorum nu-

mero), namentlich den zur Strafe des Bürgerrechts entkleideten

Personen 2), der Gebrauch der Toga untersagt war.

1) Sneton Claud. 15 : peregrinitatis reum orta inter advocntos levi con-

tentione togatumne an palliatum dicere causam oporteret, . . . mutare habitum

. . . prout accusaretur defendereturve iussit. Seneca lud. 3, 3 : dum hos pau-
culos qui supersunt civitate donaret ; constituerat enim. om,n€s Qraecos Gcdlos

Hispanos Britannos togatos videre.

2) Plinius ep. 4, 11, 3 (vgl. S. 140 A. 3): carent togae iure, quihus

aqua et igni interdictum est. Wenn ein vornehmer Exulant, wie P. Rutilius Rn-
fiis, in der späteren republikanischen Zeit die Toga trägt (Cicero pro Rab. Post.

10, 27), so setzt er sich über die rechtliche Norm hinweg.



Die Frohnden und Steuern

der patricisch-plebejischen Gemeinde.

Die öfiFentlichen Pflichten liegen entweder auf dem Vermögen

oder auf der Person, oder, genauer gesagt, es fordert der Staat

entweder nur die Leistung schlechthin oder die Leistung durch

den Pflichtigen in eigener Person. Zu der ersten Kategorie ge-

hören die Frohnden und die directen Steuern, zu der zweiten

die Aemterverwaltung, der Kriegsdienst und die sonst im öffent-

lichen Interesse von dem Bürger zu verrichtenden Geschäfte, die

Theilnahme am Gemeinderath , die Geschwornenthätigkeit, auch,

seit es obrigkeitlich bestellte Tutoren und Curatoren gab, die

Uebernahme der Vormundschaft und der dieser analogen Ver-

waltungen fremden Vermögens.

.Vinwf! Terminologisch wird die öffentliche Last bezeichnet durch
Jli'hh'cKl».

das Wort moenus, später munus, dessen weite sprachliche Aus-

dehnung mit Einschluss seiner Derivate munire, immunis, com-

munis, municeps die ungemeine Wichtigkeit dieser Leistungen

besser verdeutlicht als die Ueberlieferung, welche, da in der

Epoche der Vormachtstellung der römischen Bürgerschaft insbe-

sondere die vertretbaren Lasten auf fremde Schultern abgewälzt

wurden, hier mehr versagt als auf irgend einem anderen Gebiet

des römischen Staatsrechts. Die Grundbedeutung des Wortes

ist wahrscheinlich schanzen oder frohnen i), von wo aus dasselbe

1) Curtius griech. Etym.s S. 324 und Corssen Ausspr. 1, 372 stellen das

Wort mit moerus, murus zusammen und nehmen als Grundliedeutung dio Bin-

dung oder Befestigung. Mag dies richtig sein oder nicht, der Begriff, aiis (Irin

die übrigen entwickelt sind, wird immer die Frohnde sein, und es hüzeidmct
das pluralische Substantiv die Stadtmauern als aus den Frohnarbeiten der

einzelnen Bürger erwachsen.
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Iheils den concreten Begriff der 'Schanzarbeiten', das heisst der

Stadtmauer [moenia] angenommen hat , theils in erweiterter

Anwendung auf andere öffentliche Lasten übertragen wird. Je-

doch werden diejenigen pflichtmässigen Leistungen, welche nach

römischer Anschauung mehr als bürgerliche Berechtigung denn

als Bürgerlast galten, der Kriegsdienst [militia] ^) und die Aemter

[honores) desshalb im Sprachgebrauch den munera publica nicht

zugezählt. Dass die Steuer zu denselben gerechnet wird, beweist

die Bezeichnung der Steuerfreiheit als immunüas ; wenn im Mu-

nicipalrecht, in dem sonst der Begriff des munus publicum schär-

fer als in dem uns bekannten Staatsrecht nach den beiden Kate-

gorien [des munus pätrimonii und des munus personae entwickelt

ist 2), die Steuer ausserhalb des ersteren liegt, so beruht dies

darauf, dass diese als Leistung an den Staat einem andern

Rechtskreis angehört.

Von den personalen Leistungen bedarf nur die Wehrpflicht ^^^^^^^^

einer um so eingehenderen Erörterung', als das Stimmrecht mit lasten.

ihr in gewissem Sinn zusammenfällt; diese wird in dem fol-

genden Abschnitt gegeben werden. Die Aemter und ebenso die

Senatorenstellung sind allerdings an sich auch bürgerliche Pflich-

ten [1, 489]; aber in dem öffentlichen Recht der Römer, das wir

kennen, sind sie wie terminologisch so auch sachlich aus den

munera ausgeschieden und giebt es eine Befreiung davon nicht,

da sie nur als Rechte gefasst werden. Auch findet was darüber

zu sagen ist in den Abschnitten von der Magistratur und von dem
Senat passender seine Stelle. Die übrigen personalen Leistungen

finden ihren Platz überhaupt nicht im Staatsrecht, sondern in

der Erörterung des Civilrechts und des Prozesses ; nach Art und
Zweck einer jeden sind sie verschieden normirt und es lassen

sich für sie allgemeine Regeln nicht einmal in Betreff der Immu-

1) Militiaemunerisque publici[vocatio] im lie^etMiiäeugesetzZ.ld; militiae

munerisque publici vacatio im Stadtrecht von Genetiva (S. 243 A. 1) ; aTpaxeiiüv

äcc£t[ji£vot /.'xi Töjv ä'XXoov töjv -icaTa rr^v 7:6>av TtpaYjxaTEiöv Dionysius (S. 243 A. 1).

2) Beispielsweise ist die Leitung eines Wegebaus (cura viae publicae mu-
nitionis: Hermogenianus Big. 50, 4, 1, 2) ein munus personale, der Wegebau selbst

ein munus pätrimonii. Unsere Autoren unterscheiden eigentlich drei Gattungen
von munera , indem sie neben den rein personalen und den rein auf dem
Vermögen lastenden , welche letztere auch intributiones heissen , noch eine ge-
mischte Gattung statuiren, die bald als munera mixta, bald als Unterart der rtiu-

nera pätrimonii auftritt: es sind dies solche, welche zwar zunächst das Ver-
mögen treffen, aber keinem ausserhalb der Gemeinde wohnhaften Mann über-
tragen werden (Ulpian Big. 50, 4, 6, 5 vgl. 50, 4, 18, 21).

Rom. Alterth. III. 15
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nitUt aufstellen. So ist die Altersgrenze für den Anfang der

Verpflichtung bei der Geschwornenthätigkeit in sehr verschie-

denartiger Weise normirt worden; und für diejenige Altersgrenze,

welche die Verpflichtung beendigt, gilt sonst die Regel, dass nach

vollendetem sechzigsten Lebensjahre jede Leistung des Bürgers

an den Staat facultativ ist [2, 394], während bei der Vormund-
schaft die Befreiung erst mit dem siebzigsten eintritt i). Allge-

mein befreit von der Uebernahme dieser Leistungen nur die

Öffentliche Thätigkeit des Beamten , so lange sie währt 2) , nicht

aber die des Priesters^).

Die römischen Frohnden und Steuern sollen hier nach ihrer

staatsrechtlichen Grundlage erörtert werden; die specielle Aus-

führung kann in diesem Zusammenhang um so weniger gegeben

werden, als was wir darüber Genaueres wissen, wesentlich nicht

dem Bürger-, sondern dem Bundesgenossen- und Unterthanen-

verhältniss angehört und, so weit darauf überhaupt einzugehen

ist, in den betreffenden Abschnitten oder bei der Darstellung des

Principats seine Stelle finden wird oder bereits gefunden hat.

Frohnden. Ueber die Frohnden {operae] fehlt es an jeder unmittelbaren

Ueberlieferung , da sie viel früher als die Steuern den Bürgern

1) Paulus Big. 36, 1, 76 [74] fin. 50, 6, 3. Modestiuus Big. 27, 1, 2 pr.

2) Ulpian Vat. fr. 146 : qul Romae magistratu funguntur, quatndiu hoc
funguntur, dari tutores non possunt. Weitere Belege giebt es in Menge.

3) Dass das Priesterthum weder von der Steuerzahlung noch von der
Geschwornenpflicht befreit, bezeugen die merkwürdige Entscheidung aus dem
J. 538 Liv. 33, 42, 4: quaestores ab augurihus pontificibusque quod Stipen-

dium per bellum non coniulissent petebant ; ab sucerdotibus tribuni plebis ne-
quiquam appellati omniumque annorum, per quos non dederant, exactum est und
eine andere von Q. Aelius Tubero Prätor 631, allerdings contra Africani avun-
culi sui testimonium, gefällte vacationem augures quo minus iudiciis operam
darent non habere (Cicero Brut. 31, 117). Damit stimmt überein, dass nach
dem llepetundeugesetz vom J. 631/2 dem obsiegenden Ankläger, wenn er römischer
Bürger werden will, bloss die militiae vocatio gegeben wird (S. 244 A. 2), wenn
er Latiner bleibt, militiae munerisque poplici in 8u[a ceiv]itate [vocatio], ferner dass

unter den Ausschliessungsgründen von der Geschwornenliste die Priesterthümet
nicht auftreten (vgl. Ulpian Big. 50, 5, 13 pr.). Auch Befreiung von der Tutel
gewähren nur gewisse privilegirte Priesterärater. Ulpian fr. Vat. 173 a : [si ei,

quem pater teatamento tutorem nomina^uit , sacerdotium cont[igit,. . . . quo ad-
versus] tutelam privileg^ium continetur, tamen ita demum excusabitur, si ante]

apertum testamentum sacerd{os factus est]. Modestiuus Big. 27, 1, 6, 14. Im
Einzelnen bezeugt ist die Befreiung, abgesehen vom Opferkönig [1, 463], für die

Duovirn sacris faciundis durch Dionysius (S. 243 A. 1) und durch denselben für

die Curionen 2, 21: oid ravxö? toü ßio'j OTpa-CciÖJV fjiev droXeXufAfvo'j; oia T1^,v

rjXi-/.i.av [vgl. 1, 489], Ttbv oe v-atd rf^v röXiv öyXTjpoiv fiid tov vöfjiov, also für

beide- lediglich durch den oft irre gehenden Griechen. Ausserdem kann nach
Paulus (D/p. 4, 8, 32, 4), wer ein Priesterthum empfängt, die übernommene
Schiedsrichterthätigkeit ablehnen.
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abgenommen und durch die censoiische Arbeitsverdiiigung er-

setzt worden sind (1, 176). Nur das Wort moenia in seiner dop-

pelten Bedeutung lehrt uns, dass die servianischen Mauern nicht

durch verdungene, sondern durch Frohnarbeit entstanden sind,

und diese Mauer selbst giebt uns annähernd eine Vorstellung

von der Schwere dieser Belastung. In älterer Zeit sind auf die-

sem Wege Land- und Stadtstrassen und öffentliche Bauten aller

Art hergestellt ^) und in Stand gehalten, vielleicht auch zum Nutzen

des Königs Gemeindeäcker bestellt worden 2). Die rechtlichen

Grundlinien dieses im Municipalrecht und namentlich in dem
Stadtrecht der caesarischen Colonie Genetiva erhaltenen Instituts,

welche daselbst noch in recht primitiver Form auftreten, dürfen

wir auf die römische Bürgerschaft der Königszeit und der frühe-

ren Republik tibertragen 3).

Die römische ,Umlage' [tributus], auf Grund deren der fributum.

Pflichtige die auf ihn entfallende Summe [trihutum) an die Staats-

kasse zu entrichten hat ^) , ist mindestens so alt wie der patri-

1) Das Capitolium ist gebaut -worden publice coactis fabris operisque impe-

ratis gratis (Cicero Verr. 5, 19, 48; fabris undique ex Etruria accitis non pecunia

solum . . . publica . . . sed operis etiam ex plebe Liv. 1, 56, Ij.

2) Cicero de rep. 5, 2, 3 spricht von den agri arvi et arbusti et pascui

lati atque uberes, qui essent regii colerenturque sine regum opera et labore, damit

diese dem Rechtsprechen sich widmen könnten. Vgl. Dionys. 3, 1.

3) [2, 469.] Das Recht von Genetiva kennt noch Hand- und Spanndienste

für die munitio schlechthin, das Municipalrecht der Kaiserzeit dagegen nur
Leistungen für bestimmte Zwecke, von denen weiterhin vorzugsweise die für

den Wegebau berücksichtigt sind.

4) Ueber die Grundbedeutung vgl. S. 95 A. 2. Mag man für das Wort
in seiner finanziellen Verwendung vom Leisten an den Staat oder vom Zutheilen

ausgehen, zu tribus in der politischen Bedeutung, womit die Alten das Wort zu-

sammenbringen (Varro 5, 181 ; Liv. 1, 43, 13), hat tributus keine nähere Beziehung
und kann sie nicht haben, da er ursprünglich ebenso auf den aerarii liegt wie
auf den tribules. Tributus (Repetundengesetz Z. 64. 66; Gellius 13, 2i, 19;

auch bei Plautus und Cato), die actio tributoria des späteren Rechts, das Umlage-,
resp. Concursverfahren , wie es bei dem gegen den insolventen Repetunden-
schuldner tribuendei causa eröffneten Verfahren (Repetundengesetz Z. 65) und im
peculiaren Kaufmannsconcurs des Civilrechts zur Anwendung kommt, ist genau
genommen verschieden von dem tributum, der Geldsumme, welche der Einzelne
hienach zu empfangen (Repetundengesetz Z. 65 : [de tribut]o servando') oder, wie
bei der Steuerumlage, zu leisten hat. Auch in attribuere, die Zahlung an-

weisen , und den uUro tributa 2, 434, den den Staatsgläubigern überwiesenen
Beträgen, erscheint derselbe Begriff. — Griechisch heisst das tributum cd sioccopat

oder ai ouvxeXetai , in Gegensatz zu den tsXy], den vectigalia [2. 429], wogegen
cpopo; von jenem wie von diesen gesagt werden kaTin ; deutlich geschieden ist

beides zum Beispiel bei Appian b. c. 5. 130 (S. 229 A. 2) und Dio 49, 15,
wo nach den S. 229 A. 2 angeführten Worten es weiter heisst: Tihq -vi ttva

(indirecte Steuern) y,aT3).'j3£v.

15*
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cisch -plebejische Staat ^) und die einzige allgemeine Bürger-

abgabe, welche die römischen Ordnungen kennen 2). Dieselbe

ruhte, wie dies früher [2, 398] entwickelt ist, theils auf den

zugleich dienstpflichtigen Tribulen, theils auf den in früherer

Zeit nicht dienstpflichtigen aerarii; dass die letzteren stärker als

jene herangezogen wurden, ist wahrscheinlich, die Normen aber

sind verschollen. — Getreu dem Princip der antiken Republik,

dass der Staat wie der Hausvater aus dem Ertrag seines Ver-

mögens seinen Bedürfnissen zu genügen hat 'ß, 429], wird diese

Umlage nicht stetig, sondern nur bei eintretendem Deficit ausge-

schrieben 3). und auch dann wenigstens den Tribulen gegenüber

[2, 378] als Zwangsanleihe behandelt, also, wenn die Kasse

leistungsfähig wird, zurückerstattet 4). Dem entsprechend ist

die in der früheren Republik häufig angeordnete, vermuthlich

längere Zeit so gut wie stehende Umlage vom J. d. St. 587 s) bis

1) Seltsamer Weise knüpfen einzelne neuere Gelehrte die Einführung
dieser Steuer an die der staatlichen Soldzahlung (Handb. 5, 163 A. 4).

2) Ein tributum in capita gieht es nicht; wenn Festus in der zerrütteten

Stelle p. 364: tributorum coUalionem cum sit alia in capita illud ex censu, di-

citur eliam quoddam temerarium wirklich ein solches erwähnt hat, so meint er

das vorservianische , das die Kömer allerdings also construirten (S. 103 A. 2).

Vgl. Asconius p. 103.

3) Cicero de off. 2, 21, 74: danda etiam opera est, ne, quod apud maiores

nosiros saepe fiebat propter aerarii tenuitatem adsiduitatemque bellorum, tributum

Sit conferendum. Liv. 5, 27, 15. 6, 32, 1. 7, 27, 4: tributo ac dilectu super-

eessum. 10, 46, 6. Aehnliches wird öfter angemerkt. Handb. 5, 164. Schwegler

Der Scholiast zu Ciceros divin. in Caec. 3, 8. p. 103 faselt.

4) Appian 4 , 34 [vgl. 2 , 379] : iva 7:evTrf/.oaxTjv [xev Ttüv ovtcüv aWi-Art

5av£iaotiev aOtoi?. Auch was über die Steuergelder der Mündel und Frauen

aus dem J. 540 berichtet wird (S. 236 A. 2), wird nur unter dieser Voraussetzung

verständlich. Festus (p. 78 meiner Ausg. des quat. XVI; vgl. das. p. 85):

vectigal aes appellatur quod ob tributum et Stipendium et aes equedre et hor-

diarium populo debetur; was, wenn der Begriff des vectigal [2, 429] festge-

halten werden soll, nur heissen kann, dass aus den ordentlichen Einnahmen
des Staats sowohl die Zahlung des Soldes und des Pferdegeldes an diö Soldaten

wie auch die Rückzahlung der von den Steuerpflichtigen gezahlten Steuer- und
Futtergelder zu decken sind. Livius 39, 7, 5 : senatus consultum factum est,

ut ex pecunia
,
quae in triumpho translata esset , Stipendium conlatum a populo

in publicum, quod eius solutum antea non esset, solueretur. vicfnos quinos et

semissea in milia aerii quaestores urbani cum cura et fide solverunt. Die Contro-

verse, ob dies Erfüllung einer Verpflichtung oder Vergünstigung gewesen sei

(Handb. 5, 164), ist insofern gegenstandslos, als eine privatrechtliche Ver-

pflichtung des Staats dem Bürger gegenüber überhaupt unmöglich ist. Aber dass

die Verpflichtung gegen die Steuerzahler principiell ebenso behandelt ward wie

die gegen Lieferanten und sonstige Staatsgläubiger, zeigt der Zusatz, dass da-

mals alle Schuldreste abgezahlt worden seien, mit Evidenz. Damit verträgt es

sich wohl und liegt sogar im "Wesen der gezwungenen Anleihe, dass diese Forde-

rungen terminlos waren und den mit Termin eingegangenen nachstanden.

5) Cicero de off. (geschrieben 710) 2, 22, 76: Paulus tantum in aerarium

pecuniae invexit, ut unius imperatoris praeda finem attulerit tributorum. Val.
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hinab auf Diocletian^) nur ein einziges Mal, nehmlich in den

Krisen des Bürgerkrieges im J. 711 ausgeschrieben worden 2),

obwohl die für die Ausschreil)ung erforderlichen Aufnahmen

durch die ganze republikanische Zeit hindurch stattfanden und

mit der Möglichkeit der Umlage immer gerechnet ward^).

Die Frohnden sowohl wie die Steuern lasten auf dem Ver- Belastung

mögen. Hinsichtlich der Steuern ist dies in dem Abschnitt von Vermögens.

der Censur [2, 374 fg.] gezeigt worden. Aber auch die Frohnden,

obwohl materiell persönliche Leistungen, sind rechtlich munera

Max. 4, 3, 8. Plinius 33, 3, 56. Plutarch Paul. 38: toao'JTcov el; t6 or^tjiojtov

TOTE ypTjfjidTcav ut: ot'jxoü Te&ivTODV, tuG-e ixyjxsti oefi'zai tov ofjpLov eloevsYvtiiv

aypi TöJv 'Iptto'j y.al Ilavaa ypovoov.

1) Die von Diocletiau eingefülirte Grundsteuer, welche das ganze Reich
gleichmässig umfasste, beruht auf einer Steuereinheit, die nach dem Ertrags-
-werth des Bodens festgestellt war, und daneben auf einer Zählung theils der
für den Landbau verwendeten freien [coloni') oder unfreien Arbeiter, theils der
Häupter Vieh (capitatio humana atque animalium: C. Th. 11, 20, 6 pr.; capi-
iatio humana neben der lugaüo terrena : C. lust. 11, 52, 1), so dass die Ab-
gabe sich zusammensetzt theils aus der eigentlichen Boden-, theils aus der
Häuptersteuer. So zeigen sie uns, in voller Uebereinstimmung mit den richtig

verstandenen Gesetzen , die auf uns gekommenen Katasterreste (Thera : C. J.

A. 8656 vgl. Hermes 3, 436; Astypalaea : C. I. A. 8657; Lesbos : Bull, de
corr. hell. 4, 417; Tralles: das. 4, 337). Dies ist wesentlich nichts als die
alte Schätzung in ihrer ursprünglichen Gestalt [2, 374] erstreckt auf das Reich.
Die bei jener zu Grunde gelegte Einheit eines Schätzungswerthes von 1000 As
tritt hier bald unter dem Namen der 'Einheit', des caput auf, bald unter den
weniger passenden von Flächenmassen hergenommenen Benennungen iugum oder
centuria, bald, wie es scheint als Schätzungswerth von 1000 (Goldstücken ?), als

millena; einleuchtend ist die Werthung wie die Benennung gleichgültig, da
diese Einheit nur functionirt als Simplum des Steuerkapitals und die 1000 As
der Republik itfsofern völlig auf einer Linie stehen mit dem diocletianischen
iugum. Dass Solaven und Vieh nach der älteren Ordnung in die Geldschätzung
hineingezogen, in der jüngeren besonders versteuert werden, ist auch überwiegend
eine formale Differenz. Das Zusammentreffen der res mancipii des ältesten

Census mit der diocletianischen Grundsteuerordnung kann zufällig sein ; aber.

es ist ebenso möglich, dass die letztere, welche Italien in das Steuergebiet
hineinzog, dabei auf die älteste Bürgerschatzung Rücksicht genommen hat.

2) Als tribuium bezeichnen diese Hebung sowohl Appian 4,5. 5, 67.
130 (dccpopat) wie Dio 48, 16 (auvrlXetai) und 49, 15 (cpopo; iv. -rüjv äroYpot-
cföjv = ex censu) und mit ausdrücklicher Rückbeziehung auf die lange Nicht-
erhebung Plutarch (S. 228 A. 4); überdies wird dieselbe als solches charakterisirt
sowohl durch den Gegensatz, in welchen sie gesetzt wird zu der in dem tributum
nicht^ einbegriffenen Besteuerung der Frauen (S, 237 A. 1} wie auch durch

DöJv Tou; Iti

cpopov TOV iv. TöJv aTTOYpacpöJV xai el oe ti aXXo ert

T((j 5Tj[j.oa[(p d; xov r.pb toü dp.'.p'j>ao'j 7:o>i[ji.o'j ypovov drco'isiXe-o, dcp-^xe). Es ist

nicht ersichtlich, wie dieser Hebung der Charakter des tributum hat bestritten
werden können (Handb. 5, 178).

3) Cicero pro Flacco 32, 80 : commisisti, si tempus aliquod gravius acci-
disset, ut ex isdem praediis [vgl. 2, 37ß] et Apolloniae et Romae imperatum
ejset tributum. Ders. de off. 2, 21, 74 (S. 223 A. 4J. Philipp. 2 (geschriebeu

710), 37, 93: {jpecunia ad Opis) nos . . . a tributis posset vindicare.



— 230 —
patrimonn und stehen den Steuern insoweit gleich*). Frohnden

und Steuern werden behandelt wie die Wehrpflicht als allge-

meine nach dem Vermögen abgestufte Bürgerlast, zumal da auch

sie nicht minder als die WafiFenleislung wesentlich der Landes-

vertheidigung dienen. Die römischen Staatsrechtslehrer drtlcken

dies nach ihrer Art in der Weise aus, dass sie wie die Ileer-

so auch die Steuerordnung auf König Servius zurtlckführen
-)

und im Gegensatz gegen die frühere nach ihrem Schema ohne

Unterschied des Vermögens gleichmässig von allen Bürgern ge-

förderte Leistung (S. 103) ihm die Abstufung der Lasten nach
Verhäitniss dem Vermögen zuschreiben. Aber das gleiche Princip ist in der

zur ^ ^ i

Wehrpflicht. Steuerpflicht anders entwickelt als in der Wehrpflicht. Der rö-

mische Heerdienst, welcher eine gewisse durchschnittliche Gleich-

heit der Leistung fordert, stellt Stufen mit Minimalbeträgen auf;

die römische Steuer weiss nichts von Klassen, sondern fordert

von jeden 1000 As die Quote^). Die Heerordnung wie die Steuer-

ordnung kennt einen absoluten Minimalsatz; aber der der ersteren

steht auf M 000, der der zweiten auf 1500 As. Die Dienstpflicht

ruht auf einem verhältnissmässig beschränkten Kreise der Bür-

ger; im Steuerwesen giebt es keine der ordentlichen Dienst-

1) Das römische Muiiicipalrecht rechnet die Frohnden im Allgemeinen zu
den reinen munera patrimonü (S. 225 A. 2), welche auch den auswärts woh-
nenden im Orte Begüterten treffen. Es versteht sich dies eigentlich von selbst, da
eine Privilegirung des Ausländers bei gewöhnlichen operae undenkbar ist, wird aber
auch ausdrücklich gesagt im Stadtrecht von Genetiva c, 98: qili in ea colonia
intrave eius coloniae fnes dcmicilium (= incola) praediumve (= der auswärtige
Besitzer) habebit neque eius coloniae colonus eril, is eidem munitioni uti colo-

nws pareto. Wenn daneben das Mass der operae dahin bestimmt wird, dass der
Pflichtige jeden homo pubea bis zu fünf, jedes iugum bis zu drei Tagen im Jahr
zur Arbeit zu stellen hat, so wird damit seine Leistung bestimmt nach der Zahl
der Arme und der Gespanne, über die er verfügt, und schliesst die Bezeichnung
homo zwar schwerlich hier den Freien aus, aber sicher den Sclaven ein. An-
derweitig erfahren wir über die Vertheilung der Last nicht viel; doch kommen
in dem provinzialen Steuersystem des Principats und in dem überhaupt analogen
diocletianischen (S. 229 A. 1) ähnliche Ansetzungen vor, zum Beispiel in Syrien
die Altersgrenzen von 14 resp. 12 und 65 Jahren (Ulpian Dig. 50, 15, 3 pr.).

Siculus Flaccus p. 146 kennt ausser der Aiisagung der operae durch den magister
pngi auch die Zutheilung eines AVegestücks an den einzelnen Anlieger, was
ungefähr auf dasselbe hinauskommt. In ähnlicher Art ist auch der von Cicero
pro Fonttio 8, 17 erwähnte Wegebau in Gallien ausgeführt worden. Vgl. den-
selben Verr. 4, 8, 17.

2) Auf ihn bezieht Cicero de rep. 2, 22, 40 die Bezeichnungen adsiduus
und proletarius.

3) Wäre die Leistungsquote ungleich, so liesse die Abstufung zu Steuer-
zwecken sich begreifen ; aber da sie dies nicht ist, wird jeder, der jiachrienkt,

einsehen, dass die römischen Vermögensstufen nicht zu Steuerzwecken ein-

gerichtet sein können.
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püicht entsprechende Schranke. Es ist daher nothwendig die

Steuer- und Dienstpflicht streng aus einander zu halten.

Die Veranlagung der Steuer und die Aufstellung der Steuer- steuer-
ordnung.

'

listen in der republikanischen Epoche erfolgt zugleich mit der

Verzeichnung der Wehrpflichtigen und ist mit dieser zusammen

bereits bei der Censur auseinandergesetzt worden; dort ist zu

finden, was über die dem Tributum unterliegenden Gegenstände

und über die bei deren Verzeichnung und Abschätzung befolgte

Manipulation überliefert ist. Erörtert worden ist auch schon die

geringe und unbefriedigende Kunde, welche wir haben theils

über die Ausschreibung der Steuer nach dem Simplum von I As

auf 1000 des Steuercapitals durch die Consuln mit Zuziehung

des Senats [2, 131], theils über ihre Einziehung durch die

Quästoren [2, 535], vielleicht mit Unterstützung der Tribusvor-

steher (S. 109. 195 vgl. [2, 539]). Hier bleibt nur darzulegen

einmal der Umfang der Steuer- und der Frohngemeinschaft, so-

dann die Befreiung einzelner Klassen oder Personen von den

öffentlichen Lasten.

Die Frohn- und Steuergemeinschaft versteht innerhalb des Besteuerung

römischen Bürgerverbandes sich von selbst; es ist schon bemerkt bu/gers.

worden, dass jeder Bürger der Sache nach steuerpflichtig, aera-

rius ist, obwohl nach der ursprünglichen Terminologie nur die-

jenigen so genannt werden, welche bloss dies und nicht auch

zum ordentlichen Wehrdienst pflichtig sind. In Frage kommt in

dieser Hinsicht nur, in w ie weit Halbbürger oder Nichtbürger zu

den Steuern und Frohnden herangezogen werden, oder, wie die

Römer es ausdrücken, mimicipes sind^). Denn da der Begriff -v«««c«ps.

der munia feststeht und nicht minder die Bildung des ebenso

durchsichtigen wie vieldeutigen Wortes, so kann nur dies die

Grundbedeutung desselben gewesen sein, aus der auch alle üb-

rigen Anwendungen sich füglich ableiten lassen. Municipium in

1) Der adäquate Ausdruck box^Äeia wird für dieses ßechtsverhältniss von
unseren Gewährsmännern nicht verwendet. Das der Latiner zu den Kömern
betrachten die Griechen vielmehr geradezu als Bürgerrecht (-oXitefa, boroXt-
T£ia), mit Rücksicht auf ihr Stimmrecht ; hegreiflich genug, aher entgegen der
römischen Auffassung. Es ist darüber der Abschnitt von den Latinern bei
ihrem Stimmrecht zu vergleichen. — Die neuerdings vorgeschlagene Auffassung
des municeps als Geschenknehmer (Handb. 5, 28) ist unmöglich ; der zum
Empfang des Gastgeschenks Berechtigte ist nicht betheiligt an den munia der
Gemeinde, wovon doch sachlich wie sprachlich auszugehen ist, und wird niemals
municeps genannt.
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der wahrscheinlich ursprünglichen abstracten Bedeutung der

Pflichtleistung des Nichtbtirgers ist verschollen und findet sich

lediglich als Complexbezeichnung für diejenigen Ortschaften,

deren Angehörige miinicipes der römischen Gemeinde sind oder

doch sein können i;. Ausgegangen ist der Begrifl' von dem
römisch-latinischen Verhültniss; es soll zuerst von dem municeps

Latinvs die Rede sein,' sodann von der beträchtlich jüngeren

Rechtsstellung des römischen Halbbürgers.

Die Die Heranziehung des Ausländers zu den Frohnden und

municipia. Steuern der römischen Gemeinde, die Frohn- und Steuergemein-

schaft kommt nach alter Ordnung dem Bürger der latinischen Stadt,

aber auch diesem allein zu ; er ist Rom gegenüber municeps '^\

und seine Gemeinde municipiu7n^). Dabei ist der nach Rom

1) Mail kann principium vergleichen, das eigentlich abstract den Anfang,
aher im politischen Gehrauch den vorstimmenden District bezeichnet.

2) Auf die latinischen municipes bezieht sich höchst wahrscheinlich der An-
fang der nur im Auszug erhaltenen Glosse des Festus p. 127 : municipium id

genus hominum dicitur qui cum Romam venissent neque cives Romani essent, parti-

cipes tarnen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanik
civibus. Was dann folgt : praeterquam de suffragio ferenda aut magistratu ca-

picndo passt auf die latiniscben municipes nicht, die ja das Stimmrecht hatten,

sondern geht, -wie S. 235 A. 1 gezeigt ist, auf die Halbbürgergemeinden. Dass
hier Verwirrung angerichtet ist, geht deutlich daraus hervor, dass der Epitomator,

wie die Worte jetzt bei ihm stehen, den Cumanern und Acerranern, die er in

dem Artikel municeps p. 131 richtig römische Bürger nennt, hier das Bürger-

recht abspricht. Paulus hat aber nicht bloss zusammengestrichen , sondern

interpolirt : offenbar hat er das municipium latinischen Rechts und das municipium
civium Romanorum ohne Stimmrecht zusammengeworfen , vermuthlich weil das

.

mangelnde Aeraterrecht von beiden ausgesagt war; darum nimmt er in der Glosse

municeps. in die Definition des municipium c. R. ohne Stimmrecht die dafür

nicht passenden Worte auf qui ex aliis civitatibus Romam venissent und hat in

der Glosse municipium die Definition des municipium Latinum verkoppelt mit
den Merkmalen und den Beispielen der Ualbbürgergemeinde.

3) Municipium sowohl wie colonia heisst die latinische Gemeinde vom
römischen Standpunkt aus und beide Benennungen sind darum in früherer Zeit

von den Gemeinden selbst titular nicht geführt worden. Dem Rechtsbegriffe

nach schliessen sie sich nicht aus ; vielmehr ist wie jede Stadt latinischen Rechts
municipium, so die von Rom gegründete sowohl municipium wie colonia. Aber
da die letztere das Nahverhältniss zu Rom betonende Bezeichnung nach römischer

Auffassung vorging, wurde im römischen Sprachgebrauch, wie in solchen Fällen

üblich, die Benennung municipia auf diejenigen Gemeinden beschränkt, die

nicht auch Colonien waren, während in dem eigenen Sprachgebrauche die Be-
nennung municipia auch in den latinischen Colonien überwogen haben muss,

da später, als nach Erlangung des Bürgerrechts diese Benennungen als historische

Reminisceuz fortgeführt wurden, die ehemaligen municipia et coloniae latinischen

Rechts sich ohne Ausnahme municipia nennen. — Von latinischen Gemeinden
wird municjjjjum nicht häufig, aber doch gefunden. Von »?mn(Ci;)/tt und coloniae

römischen und latinischen Rechts spricht das Ackergesetz vom J. 643 Z. 31.

Dass selbst in der Kaiserzeit die Bezeichnung municipium nicht bloss der

Bürgergemeinde zukam, beweist schon die im technischen Sprachgebrauch, wie
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übersiedelnde Latiner ausgeschlossen; denn da er durch die

Uebersiedelung die Gemeindeangehörigkeit und später das Bür-

gerrecht gewinnt, fallt er aus dem Kreise der municipes aus.

Es bleiben somit nur diejenigen Latiner, die ohne ihr bisheriges

Bürgerrecht aufzugeben nach dem Rechte des Commercium rö-

mische Grundstücke erwerben; da Frohnden und Steuern Grund-

lasten sind, wird, wie dies schon bei der Schätzung [2, 351]

ausgeführt ward, der auswärtige Grundbesitzer davon mit getroffen.

Das merkwürdige Stimmrecht eben dieser Ausländer wird in

dem Abschnitt von den Comitien zur Erörterung kommen; wenn

danach der stammverwandte Ausländer politisch nie völlig als

solcher angesehen ward, so kann die volle Steuergemeinschaft

um so weniger befremden. Mit dem Aufgehen der älteren la-

tinischen Gemeinden in die römische im Bundesgenossenkrieg

ist dieses Rechtsverhältniss verschwoinden, das auch in augusti-

scher Zeit bezeichnet wird als antiquirt^); zu dem dadurch

veränderten Begriff des römischen Bürgerrechts passt es nicht

und kommt den jüngeren Gemeinden latinischen Rechts nicht

zu. — Alle nicht latinischen Ausländer dagegen sind von dem
römischen Frohn- und Steuerverband ausgeschlossen; sie gewin-

nen weder durch Domicilirung daselbst das Bürgerrecht noch

können sie durch Erwerbung von Grundbesitz dem Inländer gleich-

gestellt werden. Es ist dies nicht so auffallend, wie es auf den

ersten Blick erscheint. Gäste werden nirgends besteuert; und es

ist sehr zweifelhaft, ob das älteste römische Recht da, wo sie

nicht zur Gewinnung des Bürgerrechts führte, überhaupt Do-

micilirung annahm. Wohl aber können Gäste jederzeit ausge-

wiesen werden, und es ist dies selbst in späterer Zeit in Rom
häufig geschehen [2, 139]. Mit Rücksicht darauf können nominell

freiwillige Gontributionen recht wohl praktisch an die Stelle der

Steuer getreten sein. Wäre die Steuerpflicht nicht so früh über-

haupt verschwunden, so würde die rechtliche Lastengemein-

schaft des domicilirten Ausländers sich bei der römischen Staats-

steuer wohl ebenso entwickelt haben, wie dies im Municipal-

ihn zum Beispiel die Listen des Plinius zeigen, stehende Bezeichnung muni-
cipium civium Romanorum und deutlicher die spanischen municipia Flavia, deren
latinisches Recht feststeht durch die Urkunden von Salpensa und Malaca so

wie durch mehrere den Gewinn des römischen Bürgerrechts durch Bekleidung eines

Gemeindeamts (per Äonorem) erwähnende Inschriften (C II, 1610. 1631. 2096).

1) Dies zeigt der Gegensatz des Praesens und der Praeterita bei Festus.
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recht für den nnmiceps der augustischen Zeit ') und späterhin

für den incola eingetreten ist; und es kann dies sogar geschehen

sein. In unserer Ueberlieferung findet sich allerdings ftir die

Heranziehung der im römischen Gebiet wohnhaften stammfremden

Ausländer zu den öffentlichen Lasten keine Form vor; aber wie

sie beschaffen ist, können wir keineswegs behaupten, dass es

eine solche nicht gegeben hat. Bei der exceptionellen Steuer-

umlage im J. 711 sind die Ausländer in der That mit heran-

gezogen worden^).

'^c!"^«?«""'
^*® zweite Kategorie der municipes sind die Ortschaften ohne

'^''T««r"'"
Stimmrecht, wie Caere und Capua. Ihr Rechtsverhältniss ist

suffragio. yj^yar yon dem oben erörterten latinischen verschieden, vor allem

darin, dass dies Gemeinden römischer Bürger sind und dass,

während in jenen der einzelne Bürger als römischer Grundbesitzer

römischer municeps sein kann, hier jeder Gemeindeangehörige

als solcher dies ist. Aber in wesentlichen Merkmalen stimmen

sie zusammen: auch hier besteht eine unvollkommene Rechts-

gemeinschaft, ähnlich der durch das latinische Stimmrecht cha-

rakterisirten , und ist der Bürger den munera publica für den

römischen Staat unterworfen; die Caeriten werden sogar ein-

fach unter die römischen Steuerzahler eingeschrieben, während

1) In diesem Sinn deflnirt in Beziehung auf die spätere römische Bürger-
geraeinde den munice/)« ein Jurist augustischer Zeit, C. Aelius Gallus: municeps
tst, heisst es bei Festiis p. 142 (im Auszug p. 131), ut ait Aelius Gallus, qui
in municipio liier natus est, item qui ex alio genere munus functus est, item
qui in municipio ex sercitute se liberavit a municipe. Also neben dem Bürger
wird hier genannt der zum munui fungi Verpflichtete, -wobei der des Gemeinde-
bürgerrechts entbehrende Bodeneigenthümer auf jeden Fall mit gemeint ist.

Ob der Jurist die municipale Lastengemeinschaft auf diesen beschränkt oder auch
den in der Gemeinde domicilirten, aber nicht ansässigen Nichtgemeindebürger,
das heisst den incola des späteren Rechtes als municeps auffasst, weiss ich nicht
zu entscheiden. In den späteren Rechtsquellen wird municeps in diesem Sinn
nicht gebraucht, sondern bezeichnet, dem colonus parallel, den Gemeinde-
bürger im Gegensatz zum inccla und zum auswärtigen Besitzer. Aber noch
Ulpian Dig. 50, 1, 1, 1 nennt diesen Sprachgebrauch eigentlich verkehrt (nunc
abusive dicimus^, und kennt den älteren : et proprie quidem appellantur recepti

in civitatem, ut munera nobiscum facerent.

2) Appian b. c. 4, 34 : TipouYpatfov .... roivTa xov lyovxa irXeio'j; olxa
fi'jpiaocuv äcx.6v fj[xoj xai ;£vo'< -Aal äTTeXe'jiJspov xal [spea vm TravTasS';-^ li-Tjoivo;

ä(pt£[X£vo'j. Da Freigelassene und Priester gesetzlich nicht befreit waren, so

kann auch die gesetzliche Befreiung der Ausländer aus diesen Worten nicht
gefolgert werden. Sicher 1 essen bei den Schätzungen dieser Zeit, die nicht für
die Füllung des Aerarium dienten, sich hauptsächlich nur solche Personen
schätzen, denen auf ihr Stimmrecht etwas ankam, und also die Freigelassenen in

der Regel nicht, und ebenso wenig, auch weim sie von Rechtswegen der Schätzung
unterlegen haben sollten, die Nichtbürger.
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die römischen Campaner einer abgesonderten Besteuerung unter-

liegen, die darum nicht weniger eine römische ist. Es wird ein-

gehend über dieses Verhältniss in dem Abschnitt von den Halb-

bürgergemeinden gehandelt werden; hier genügt es zu bemer-

ken, dass auch diese Ortschaften municipia sind und zwar mu-

nicipia civium Romanorum '). Früher noch als die latinischen,

Ij In den uns erhaltenen Annalen wird mvnicipium , da man später da-

runter die Vollbürgergemeinde verstand, nicht gerade häufig von der Halbbürger-

gemeinde gebraucht. Doch heissen bei Livius (S. 177 A. 2) die zu römischen

Halbbürgern geraachten Lanuviner municipes cum populo Romano ; ebenso 23,

31 die treugebliebenen cives Romani Campani auch municipes Campani und
später municipes Cumani. Ferner können 26, 13, 3 die nach den socii Latini

nominis genannten municipia nur die Ilalbbürgergemeinden sein. Auch Gellius

16, 3, 7 nennt die Caeriten municipes sine suffragii iure. Bestimmter als diese

terminologisch wenig zuverlässigen Stellen delinirt das Wort Ciceros Zeitgenosse,

der Jurist Ser. Sulpicius (bei Festus v. municipes p. 142; vgl. den Apparat

bei Bruns fonfes iur. p. 344) also : at Servius (^servilius die Hdschr.) aiehat

initio fuisse (municipes), qui ea condicione cives Romani fuissent, ut semper rem.

publicum separatim a populo Romano haberent, Cumanos Acerranos Atellanos.

Der Auszug p. 131 (aus dem der Artikel des Originals in den Ausgaben übel

interpolirt ist; vgl. den Apparat bei Bruns a. a. 0.) giebt dies, allerdings an

anderer Stelle, in folgender Weise wieder: item municipes erant, qui ex aliis

civitatibus Romam venissent
,
quibus non licebat magistratum capere, sed tantum,

muneris partem, ut fuerunt Cumani, Acerrani , Atellani
,

qui et cives Romani
erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant, wonach in dem ver-

lorenen Schluss gestanden haben wird etwa : qui et cives Romani erant et in legione

merebant, sed quilus non licebat nee magistratum. capere nee suffragium ferre.

Die hier nicht passenden Worte qui ex aliis civitatibus Romam venissent hat der

Mönch herübergenommen aus der Definition des lateinischen Municipiums in der

S. 232 A. 2 behandelten Glosse ; im Uebrigen passen die Merkmale wie die wohl-
bekannten Beispiele vollkommen auf die Halbbürgergemeinde. In dem nur im
Auszug erhaltenen Artikel municipium (p. 127 M.) wird die Definition der

Halbbürgergemeinde in der Weise wiederholt , dass hier zwei Kategorien der-

selben unterschieden werden, und zwar, wie nicht so sehr die von dem Epito-

mator verunstalteten Definitionen als die von ihm angeführten an der Geschichte

zahlreicher hier genannter Städte sicher zu controlirenden Beispiele darthun,

die Halbbürgergemeinden mit und die ohne Selbstverwaltung. Die der ersten

iiategorie vorgesetzten Worte municipium, — cum Romanis civibus beziehen sich,

wie wir sahen (S. 232 A. 2), auf das Municipium latinischen Rechts, das der Epi-
tomator mit der Halbbürgergemeinde confundirt und in Folge dessen die Definition

dieser Kategorie verstümmelt hat. Was aber davon übrig is^t: praeierquam de suf-

fragio ferenda aut magistratu capiendo, sicut fuerunt Fundani Formiani Cumani
Acerrani Lanuvini Tusculani, qui post aliquot annos cives Romani effecti sunt,

passt sowohl nach den Merkmalen auf die Halbbürgergemeinde wie nach den
Beispielen, von denen Cumae und Acerrae bei Servius unter den Halbbürgerge-

meinden wiederkehren und von den übrigen wenigstens Fundi und Formiae nach-

weislich Halbbürgergemeinden gewesen sind. In der folgenden Kategorie : alio

modo cum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem Roma-
nam venit, ut Aricint Caerites Anagnini ist die Definition vom Epitomator verdorben

;

aber notorisch waren Caere und Anagnia ebenfalls Halbbürgergemeinden und zwar

solche ohne eigene Verwaltung und ohne eigene Magistrate. Demnach müssen die

an erster Stelle aufgeführten Halbbürgergemeinden die eigener Verwaltung ge-

wesen sein, was auch zum Beispiel von Cumae anderweitig feststeht. Endlich von
der dritten Gattung der municipia civium Romanorum : tcrtio cum id genus hominum
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wahrscheinlich schon im Laufe des sechsten Jahrhunderts sind

die Halbbürgergemeinden verschwunden und meistens Yollbürger-

gemeinden geworden; dass diesen die alte, jetzt dem Wortsinn

nicht mehr entsprechende Benennung blieb, wird in dem Ab-
schnitt von den Municipien dargelegt werden.

Immunitäten Die Befreiung von Steuern und Frohnden (muneris pu-

hlici vacatio, immunüas) tritt ein bei Kindern und Frauen und
bei Armen und ist wenigstens denkbar in Folge eines Privi-

der Waisen IpoiiiTn«
und Frauen.

»eglUmS.

\. Die unter Vormundschaft stehenden Knaben [orhi] und
die weder in vaterlicher noch in eheherrlicher Gewalt stehenden

Personen weiblichen Geschlechts [orhae] werden als vermögens-

rechtlich selbständig [2, 353] besteuert, unterliegen aber der beson-

deren und, weil sie ständig ist, schwereren Aufläge der Pferde- und
Futtergeldzahlung für die Reiter, wogegen sie vom tributum befreit

sind (S. 256). Dies ist im Laufe der Zeit zum Privilegium geworden;

unter Wegfall der Sonderleistung erscheinen jene Kategorien später-

hin als von der Umlage befreit und haben auch freiwillige Zahlun-

gen an das Aerarium nur selten geleistet ^). Eine Ausnahme macht

definitur qui ad civitatem Romanam Ha venerunt, ut municipia essent sua cuius-
que civitatis et coloniae, ut Tiburtes Praenestini Pisani Urvinates Nolani B-^no-
nienses Piacentini Nepesini Sutrini Locrenses ist die Definition noch übler zuge-
richtet als von der zweiten ; aber die Beispiele , meistentbeils altlatinische

Städte oder latinische Colonien, welche durch den marsischen Krieg zum Bürger-
recht gelangten, zeigen, was sich übrigens von selbst versteht, dass hier das
spätere munieipium civium Romanorum mit vollem Bürgerrecht gemeint ist und
im Original etwa stand qui ita venerunt ad civitatem Romanam üt municipes
essent suae quique (oder cuiusque) civitatis. Wer die Geschichte der einzelnen
italischen Städte kennt, wird die Angaben, so weit sie bei Festus erhalten sind.
rein und zuverlässig finden und auch die durch den mittelalterlichen Abkürzer
angerichteten Schäden leicht als solche erkennen. Wir haben in diesen beiden
Glossen einen der werthvollsten Ileste der Staatsrechtsschriften der augustischen
Zeit, die scharfe Deflnition der beiden alten Gattungen der municipia, der
latinischen und der Rürgergemeinden und der drei Unterarten der letzteren, die
Halbbürgergemeinde mit Selbstverwaltung, die Halbbürgergemeinde ohne solche,
und die Vollbürgergemeinde.

1) Abgesehen von Weihgeschenken (Liv. 5, 25, 8; Festus v. pilentis p.
245; Val. Max. 5, 6, 8; Zou. 7, 21 — Liv. 22, 1, 18 — Liv. 27, 37, 9)
findet es sich nur in zwei Fällen, dass die Frauen zu bürgerlichen Zwecken Geld
hergaben: zur Zahlung des gallischen Lösegeldes, welches später erstattet ward
(Liv. 5, 50. 6, 4; Festus ep. p. 152 v. mntronis : Val. Max. a. a. 0) und
während des hannibalisohen Krieges im J. 540, wo die Gelder der Mündel und
der unverheiratheten Frauen in das Aerarium unter Vorbehalt der Erstattung
eingezahlt wurden (Liv. 24, 18 vgl. Val. Max. a. a. 0.; Appian 4, 33). .Wahr-
scheinlich sind die letzteren Zahlungen nicht , wie sie bei Livius erscheinen,
als mutua zu fassen, sondern nach Appians Darstellung als Zahlung des tributum;
die Rückzahlung findet auch bei diesem statt (S. 228 A. 3).
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allein die triumvirale Umlage vom J. 711, bei welcher schliess-

lich nach heftiger und nicht ganz; fruchtloser Opposition auch

von den Frauen gesteuert worden ist '). •

2. Wesen Vermöeenslosiskeit ist von der Steuer befreit, der^ ^ °
proletarii

wessen Habe auf loOO As oder weniger geschätzt ist 2). Der oder

• • o\ 1 j 7
capite censi.

hienach Steuerfähige heisst adsiduus, em stetiger-^), oder locuples,

ein vermögender Mann 4); der nicht Steuerfähige proletarius civis,

i) Appian 4, 5: xat xai; y'^''^^'^' X-/)YOVTt; (also als letztes Hülf'smittel)

ersYpa^lav docpopac ßapuTaxa?. c. 32. 33, wo Hortensia fragt: Tiore Y'Jvaixe?

0'JV£3T.V£Y^C11V
;

2) Dieses (oft und namentlich auch von mir in früheren Schriften mit

dem Minimalsatz der Wehrfähigkeit verwechselte) Steuerminimum bezeugen Cicero

de re p. 2, 22, 40 : (Servius Tullius) cum locupletes assiduos appellasset ab aere

dando, eos qui aut non plus mille quingentos aeris aut omnino nihil in suum
censum praeter caput detulissent

,
proletarios nominavit, ut ex iis quasi proles,

id est quasi progenies civitatis expectari vi<feretur , und Gellius 16, 19, 10

(S. 238 A. 2).

3) Die Schreibung adsiduus steht fest sowohl durch Inschiiften republi-

kanischer Zeit (C. VI, 9499) wie durch die evidente Herleitung des Wortes

von adsidere, vergleichbar mit residuus von residere. Die alten Grammatiker

stritten über die Etymologie und daher sehwankt die Schreibung in den Hand-
schriften (Charisius 1 p. 75 Keil : assiduus quidam per d scribunt, quasi sit a

sedendo figuratum, sed errant ; aus ihm Isidor orig. 10, 27). Im Sprachgebrauch

bezeichnet adsiduus den wohnhaften ortsstetigen Mann , wie zum Beispiel der

auf seinem Gute lebende Besitzer adsiduus dominus heisst (Cicero de sen.

16, 56 ; vgl. pro Roscio Amer. 7, 18 adsiduus in praediis) und wird geglichen

mit frequens (Varro de l. Lat. 7, 99; vgl. Charis. a. a. 0.: qui frequentes ad-

sunt und Festus ep. p. 9). Die alten Etymologien gehen zum Theil richtig auf

sedere zurück (Paulus tp. p. 2: adsiduus dicitur qui in ea- re quam frequenter

agit quasi consedisse videatur; Charisius a, a. 0.); aber es überwiegt die an-

klingende schon von Aelius (Stilo) aufgestellte Erklärung ab aere dando oder

ab asse dando (Cicero top. 2, 10; de re p. 2, 22, 40 — oben A. 2 —

;

Quintilian inst. 5, 10, 55; Gellius 16, 10, 15: Festus ep. p. 9; Charisius

und Isidor a. a. 0.), was bald bezogen wird auf das tributum (Charisius), bald

auf die Beschaffung der Waffen auf eigene Kosten (Festus), bald auf das Ver-

mögen schlechthin (Festus : multorum assium~). Ganz unvernünftig ist die Quasi-

Etymologie a muneris pro familiari copia faciendi assiduitate (Gellius a. a. 0.).

4) Auch dies Wort kam wohl in den Zwölftafeln vor (Gaius Big. 50, 16,

234, 1 ; vgl. S. 238 A. 3). Als Paradigma für die Identität zweier technischer

Bezeichnungen brauchen die Juristen adsiduus und locuples (Cicero top. 2, 10

:

cum lex adsiduo vindicem adsiduum esse iubeat, locupletem iubet locupleti : locu-

ples enim est adsiduus ut ait Aelius; ebenso de re p. 2, 22, 60; Varro de vita

p. R. bei Nonius p. 67; Festus ep. p. 9; Gellius 16, 10, 15). Im Sprach-

gebrauch deckt sich das Wort mit pecuniosus (Cicero de re p. 2, 9, 16; Varro

bei Nonius a. a. : quihus erat pecuniae satis, locupletes). lieber die Etymologie

des nach Analogie von inansues = manu suetus gebildeten Compositum ist nie

ein Zweifel gewesen ; Cicero a. a. 0. knüpft es an locorum possessiones und in

gleicher Weise etymologisiren Ovidius fast. 5, 280 ;
Quintilian inst. 5, 10, 55

;

Gellius 10, 5, 2; Festus ep. p. 119; nach Plinius 18, 3, 11 locupletes dicebant

loci, id est agri, plenos. Indess weist weder der Sprachgebrauch auf Grund-
besitz noch verträgt sich damit die Herleitung; denn Iccus ist nicht der Acker,

sondern der Bodenfleck und wird vom werbenden Grundbesitz nie gebraucht,

und die Fülle passt schlecht zum Bodenbesitz. Vielleicht ist die Geldfülle der



— 238 —
ein 'Kinderbürger', der Kinder hat oder haben kann'), oder

capite censuSj ein nur für die Person registrirter Mann^). Die

Schärfe des Gegensatzes tritt namentlich darin zu Tage, dass

nach dem Recht der Zwölftafeln wie nach dem der caesarischen

Zeit im Civilprocess als vindex für den steuerfähigen Bürger

nur ein ebenfalls steuerfähiger, für den nicht steuerfähigen jeder

Bürger eintreten kann 3). Auf das genaueste passen alle diese

Ausdrücke auf den Gegensatz der Steuerfähigkeit und der Ver-

mögenslosigkeit und die tralaticische Herleitung des adsiduus

oder vielmehr assiduus ab asse dando ist sprachlich so ver-

kehrt wie sachlich zutreffend. Dagegen kann der Gegensatz des

adsiduus oder locuples*] und des proletarius nicht auf die An-

sässigkeit bezogen werden, da einerseits der Sprachgebrauch im

Wege steht, andrerseits die römische Steuer zwar zunächst auf

dem Grundbesitz lastete, aber, wenigstens seit es aerarii gab,

auch die nicht ansässigen Bürger mit besteuert wurden. —
Dass bei dem einzigen in späterer Zeit erhobenen Tributum

als Steuergrenze vielmehr der Rittercensus von 400 000 Sesterzen

angesetzt ward-^), ist offenbar geschehen, weil es im Interesse der

Grundbegriff; da loculus die Geldtasche heisst, so mag locus einstmals den
Geldranm, das aerarium des Privaten bezeichnet haben.

1) Proletarius civis (so adjectivisch das Zwölftafelgesetz A. 3) oder pro-

letantus (Festus ep. p. 226) ist, wie Cicero S. 237 A. 2 sagt, der Bürger, welcher

Kinder haben kann ; dieselbe Definition geben Festus ep. p. 226 (verdorben)

;

Gellius 16, 10, 13; Nonius p. 67 und deutet auch Livius 2, 9, G an.

2) Dass proletarius und capite census zusammenfallen, giebt Cicero di re p.

2, 22, 40 (S. 237 A. 2) bestimmt zu verstehen und spricht Festus (ep. p.

226: proletariun capite censum) geradezu aus. Auch führt dahin die (bei

Gellius 16, 10, 13 gründlich verkannte) Bedeutung der beiden Ausdrücke,- denn
'Kinderzeuger' kann doch jeder Bürger heissen, auch wenn er gar keine Habe hat,

und andrerseits ist vom steuerlichen Standpunkt aus 'Person ohne Habe' jeder,

der unter dem Minimalsatz besitzt. Wenn daher in Betreff der Wehrpflicht

beide Ausdrücke wirklich difTerenzirt worden sind in der Weise , dass die von

1500 bis 375 As geschätzten und im Nothfall zum Dienst einberufenen Bürger

proletarii. die unter 375 As geschätzten und überall nicht zum Dienst ge-

langenden Bürger capite censi genannt worden sind, wie dies Gellius (16, 9, 10)
Gewährsmann versichert, so ist dies eine neben dem allgemeinen Sprachgebrauch

stehende Besonderheit der Militärsprache.

3) Gellius 16, 10, 5: adsiduo vindex adsiduus esto: proletario civi qui

(die Handschriften proletario cui quis oder proletario iam civi cui quis; dass

civis stand, zeigt Gellius in den folgenden Worten) volet vindex esto. Kubrisches

Gesetz c. 21 : quei . . . vindicem locupletem ita non dederit. Stadtrecht von

Genetiva c. 61: iudicati iure manus inieclio esto .... vindex arbitratu Ilviri

. . . locuples esto.

4) Die Verknüpfung des locuples mit dem Grundbesitz ist offenbar nur

durch den Etymologiezwang erzeugt und in sich selbst mehr als bedenklich

(S. 237 A. 4).

5) Appian b. c. 4, 34.
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Triumvirn lag die kleinen Leute, deren directe Besteuerung doch

wenig ins Gewicht fiel, nicht gegen das neue Regiment zu er-

bittern.

3. Die, personale Befreiung von vermögensrechtlichen Lasten Personale
^ O o Befreiung.

scheint das römische Staatsrecht principiell verworfen zu haben;

wo dem Latiner als gesetzliche Belohnung müitiae mimerisque

publici vacatio gegeben ward, beschränkt die römische Immunität

sich auf die Dienstpflicht (S. 226 A. 3). Die Priester versuchten

wohl sich der Steuer zu entziehen; aber was sie während des

hannibalischen Krieges nicht entrichtet hatten, mussten sie im

J. 558 nachzahlen (S, 226 A. 3), und auch bei der Umlage vom

J. 1\\ sind sie mit herangezogen worden (S. 234 A. 2). Aller-

dings war in späterer Zeit gegenüber einer Steuer, die so gut

wie niemals erhoben ward, diese Gleichheit vor dem Gesetz ohne

besondere Anstrengung durchzuführen.



Die Wehrpflicht und das Wehrstimmrecht der

patricisch-plebejischen Gemeinde.

Bürgerrecht Wehrpflicht und Wehrrecht ist Bürgerpflicht und Büreerrecht.
und Wehr- , . . , , ,

Pflicht. Der Kmtntt der eeschützten Freien m das Bürserrecht, die Ver-
. correlat. ,,,.., .

Wandlung der patricischen in eine patricisch-plebejische Bürger-

schaft fällt in den Moment, wo sie zum Wehrrecht und dem*davon

untrennbaren Stimmrecht gelangten (S. 129); und die grossen

Entwicklungsstadien der römischen Geschichte knüpfen auch spä-

ter an das Wehrrecht an. Dass Italien in Rom oder Rom in

Italien aufging, ist die letzte Consequenz des römisch -italischen

Wehrverbandes. Der Wehrdienst der Unterthanen unter dem
Principal hat zu dem schliesslichen Aufgehen der Provinzen in

Rom und der vollen Entwicklung des Reichsgedankens geführt.

Hier soll der Wehrdienst der patricisch-plebejischen Bürgerschaft

dargestellt werden mit Einschluss des dadurch bedingten Stimm-

rechts, welches, wie die Ueberlieferung liegt, mehr in den Vor-

dergrund tritt als das Wehrrecht selbst; indess ist nur von dem
letzteren Standpunkt aus eine genetische Auffassung der Ver-

hältnisse zu gewinnen.

Nie hat ein Nichtbtirger in einer römischen Heerabtheilung

gedient. Nicht einmal der auf römischem Gebiet ansässige La-

tiner, welcher zu den öffentlichen Lasten beitrug und in den

Comitien stimmte (S. 232), is^t, so viel uns bekannt, zum römi-

schen Kriegsdienst zugelassen worden^). Es ist dabei in Betracht

zu ziehen, dass der ansässige Latiner vermittelst seines Grund-

besitzes zur Erfüllung seiner Frohnden- und Steuerpflicht zwangs-

1) Vgl. den Abschnitt von den Latinern.
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weise angehalten werden konnte, dagegen die Stellungspflicht

gegen den Ausländer nicht im ordentlichen Wege Rechtens

durchzuführen war. Der Latiner leistete seine Dienstpflicht

mittelbar, indem seine Heimathgemeinde den Römern Zuzug

stellte; der Steuerpflicht dagegen unterlag er je nach der Oert-

lichkeit seines Besitzes sowohl in seiner Heimathgemeinde wie

auch in der römischen. Die Hülfstruppen der Bundesgenossen

und der Unterthanen gehören wohl thatsächlich zu dem römi-

schen Heer, sind aber niemals, selbst unter dem Principat nicht,

formell als römische Wehrmänner angesehen worden.

Umgekehrt ist die Wehrpflicht im Princip allen Bürgern

gemein ; wenn gleich praktisch in der älteren Periode lediglich

die ordentliche Dienstpflicht eff'ective Bedeutung hat, so ist doch

der dieser nicht unterliegende Bürger darum, weil seine Dienste

in der Regel nicht gebraucht werden, keineswegs von denselben

befreit. Gesetzliche Befreiung vom Kriegsdienst aus besonderen

Gründen kommt allerdings vor. Es sollen zunächst diese Be-

freiungen hier zusammengestellt werden, von denen übrigens ein

Theil bis in die Epoche der patricischen Gemeinde hinaufreichen

wird.

Die Befreiung vom Dienst [vacatio militiae) ist nach römi-
f^ef^ngp,*",'

scher Ordnung hauptsächlich in das Ermessen der aushebenden

Magistrate gestellt ; insonderheit ist sowohl bei körperlicher

Untüchtigkeit wie bei jedem aus der Lebensstellung sich er-

gebenden Entschuldigungsgrund ') es lediglich demselben an-

heimgegeben aus zureichendem Grund [ex causa) dergleichen

Dienstpflichtige [causarii] nicht einzustellen oder zu entlassen 2).

Rechtlich kommen nur die gesetzlich festgestellten Befreiungs-

gründe in Betracht. Wo ein solcher obwaltet, schützt er gegen

den ordentlichen Dilectus ; aber bei der im Wege des tumultus

und der coniuratio erfolgenden Einberufung 3), das heisst, bei Krie-

gen in Italien und Gallien diesseit der Alpen ^), können die Va-

1) Dass zum Beispiel auf die Familienväter billige Rücksicht genommen
ward, zeigt Livius 42, 34, 12.

2) Vgl. Handbuch 5, 384.

3) Die neben den beiden magistratischen Formen der Heerbildung , dem
dilectus und dem tumultus, hergehende evocatio (vgl. über den Begriff Eph.

epigr. 5, 142), das heisst das Aufgebot der Wehrfähigen durch jeden beliebigen

Bürger im Nothfall, kommt hier nicht in Betracht, da diese auf der Freiwillig-

keit ruht (guj rem publicum salvam volunt, me sequantur),

4) Diese Beschränkung der Vacation wird erwähnt bei den seniores

Köm. Altertb. III. 16
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cationen siispendirt werden^), wenn nicht In dem Gesetze, wel-

ches die Vacation feststellt, ausdrücklich das Gegentheil bestimmt

und das Gesetz selbst durch Schwur unwiderruflich gemacht

ist 2). — Die folgenden gesetzlichen Befreiungsgründe sind uns

bekannt.

1

.

Das vollendete sechsundvierzigste Lebensjahr befreit vom

Felddienst 3), das vollendete sechzigste vom Dienst überhaupt

(2, 394].

2. Die Ableistung einer gewissen Zahl von Dienstjahren,

der Regel nach bei dem Reiterdienst zehn, bei dem zu Fuss

sechzehn oder unter ausserordentlichen Verhältnissen zwanzig,

entbindet von weiterem Dienst ').

3. Wer anderweitig für den Staat in der Weise in Anspruch

genommen ist, dass diese Leistung für das Gemeinwesen weniger

entbehrlich ist als die Erfüllung der Dienstpflicht, ist von der

Dienstpflicht frei. Ursprünglich ist dies Recht sicher zugleich

eine Pflicht gewesen; indess sind d.ivon in unserer Ueber-

lieferung höchstens Spuren zu finden^). Es gehören hieher:

(Appiaii iS. 242 A. 33; den Priestern (Plutarch Com. 41: dcpeiadat toi»; lepeli;

OTpaTEta; ywr/ic av [j.?j TaXaTty-o; tj 7r6Xeji.o; ; Marcell. 3) ; den Apparitoren

der Beamten (S. 243 A. 4); den nach dem J. 425 deducirten Hafencolonieu

(Liv. 27, 38); den bei Cicero PJül. 5, 19, 53 (S. 244 A. 2) erwähnten Privile-

girten.

1) Cicero Phil. 5, 12, 31 : cenato . . . tumultum decemi . . . diLectum ha-

ben sublntis vacationibus. Liv, 7, 9, 6. 8, 20, 3. Liv. 4, 26, 12: cognitio

vncantium militiae muntre post bellum differtur ist entweder dasselbe oder ein

Versehen.

2) Als sacrosanct werden bezeichnet die Varationen der Seecolonien (S. 243
A. 6) und die der Priester (S. 243 A. 1); doch mag der Eid auch sonst häuüg hin-

zugefügt worden sein. Selbstverständlich kam neben dem Eide selbst, der den
Act unwiderruflich machte, alles an auf die Formulirung ; die Vacationen der See-

colonien scheinen alle beschworene gewesen zu sein , aber nur diejenigen von

Ostia und Antiuni wurden genügend befunden auch gegen die Einberufung bei

dem tumullus zu schützen.

3) [1, 489J. Appian b. c. 2, 150: tb; v(5fxtp x^ Tcepi doTpaxeia; Uploiv xa

Y£p<ivTO)v i'Cfpa^fi^/i-xi, TtX-rjv ei (xt) KeXtixö; Tr(5Xe(jio; ^Ttioi.

4) Diese Norm giebt Polybius 6, 19 (vgl. [1, 487] wegen der Lesung
für seine Zeit; auch Augustus flxirte den Dienst des Legionars zuerst auf 16

( Dio 54, 25), dann auf 20 Jahre (Dio 55, 23), woraus später 25 geworden sind.

Darauf geht die der Vacation beigefügte Formel aera stipendiaque ei omnia me-
rita sunlo (Repetundengesetz S. 244 A. 2; Stadtrecht von Genetiva S. 243 A. 2).

Auch im julischen Municipalgesetz Z. 93. 103 wird dem, der die gesetzlich er-

forderte Zahl an Dienstjahren durchgemacht hat, gleichgestellt, wem vocatio rei

militaris Legibus plebeive scitis exve foedere erit, quo circa eum inveitum merere non
oportent. Das Nähere im Handbuch 5, 381. 433. 542.

5) Wenn, um von dem Opferkönig (2, 14) abzusehen, den drei grossen

Fiauünes und selbst dem Pontifcx maximus bei der Uebemahme eines Amtes
und namentlich bei der Entfernung aus Italien Schwierigkeiten gemacht werden
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a. die Priester der Gemeinde, selbstverständlich, da die

Sacerdotien lebenslänglich sind , auf Lebenszeit ^). Auffallend

ist es, dass diese Befreiung sich auf ihre agnatische Descendenz

überträgt 2).

b. die Beamten '') und deren Diener *) für die Dienstzeit.

Auf den Senator scheint die Befreiung vom Kriegsdienst nicht

erstreckt worden zu sein ^) , sei es weil die Theilnahme an den

Verhandlungen minder wichtig erschien als die am Kriege, sei

es dass der Senator ursprünglich wirklich ein Aeltester und

schon insofern befreit war.

c. die in den Hafencolonien zum Zweck ständiger Besatzung

angesiedelten Bürger '''). Wenn dieser Besatzungsdienst vom Feld-

dienst befreit, so verbindet sich damit zugleich ein freilich nicht

näher zu bestimmender Domicilzwang '').

[1, 463], so können diese -wohl auf das Bedenken zurückgeführt werden , ob

diese Priester Rom verlassen durften.

1) Cicero acad. pr. 2, 38, 121 : cum sacerdotes deorum vacationem habeant.

Stadtrecht von Genetiva c. 66 : pontificibus auguribusque . . . Uherisque eorum
militiae munerisque publici vacatio sacro sanctius eslo, uti pontifici Romano est

erit, [a,]e\r]aque militarla ei omnia merita siinto. Plutarch Cam. 41 (^S. 241 A. 4).

Dionysius 4, 62 von den Duovirn sacris faciendi^: oid ßtou tol'jtyjv eyo'jai tyjv iizi-

[j-EXeiav cTpareiiuv äcpetjAevot xal twv oXXwv xiov 7.otTa rfjv —oXiv TtpaYf^axeitüv.

2) Stadtrecht von Genetiva a. a. 0.; liberi kann nach festem juristischen

Sprachgebrauch nicht enger gefasst werden. Dieselbe Ausdehnung kommt bei

Personalprivilegien vor (S. 244 A. 2) und hier ist sie begreiflich ; den Priestern

kann das Recht ursprünglich schwerlich in dieser Ausdehnung zugestanden haben
und wird dies wohl erst später hinzugetreten sein , als der eigentliche Zweck
vergessen war und dasselbe bloss als Personalprivilegium empfunden ward. In
der Sache kam wenig darauf an , da die zwangsweise Aushebung bei den zur

Nobilität gehörigen Personen wohl sehr früh ausser Gebrauch kam.

3) Dies ist nicht überliefert, aber folgt aus der Befreiung der Apparitoren.

4) Stadtrecht von Genetiva c. 62 : quos quisque eorum (der Duovirn und.

Aedilen) . . . scribas lictores accensos viatorem. tibicinem, haruspicem praeconem
habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio

eslo, ntve quis eum eo anno, quo mag'^^istratibus^ apparebit, invitum militem

facito neve fieri iubeto neve eum cogito neoe ius iurandum adiyito neve adigi

iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto nisi tumultus Italici OaUicive

causa.

5) Aus Liv. 22, 49, 17 folgt das Gegentheil nicht; und auf Dionysius

Worte 6, 9, dass die Senatoren o te ^povo; b ttj; i^Xma; 7.at 6 v6[xo; von der

Dienstpflicht befreit, ist kein Verlass.

6) Wir haben Kunde von den beiden zwischen dem Senat und diesen

Colouisten in den J. 547 (Liv. 27, 38) und 563 (Liv. 36, 3) verhandelten

Streitigkeiten darüber, ob die vacatio statthabe, wenn in Italien Krieg geführt

werde, was allein für die beiden ältesten Colonien Ostia und Antium bejaht

wird, und ob sie sich auch auf den Flottendienst beziehe, was verneint wird.

7) Die Colouisten von Ostia und Antium wurden im J. 547 angewiesen
von ihrem Wohnort nicht über einen Monat sich zu entfernen (Liv. 27, 38, 5).

Vgl. den Abschnitt vom Municipalrecht.

16*
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d. Armeelieferanten nach besonderer Gestattüng '), natürlich

auf die Dauer des Contractes.

4. Es kommen auch persönliche Privilegien dieser Art vor,

zum Theil mit Erstreckung auf die Descendenten^).

^d^^'^wT^
Die patricisch- plebejische Wehrordnung erweist sich gegen-

pi'^J»*
a."^^ über der patricischen (S. 103 fg.) schon dadurch als relativ jung,

dass die historisch-juristische Legende sie an den Namen des

vorletzten Königs anknüpft. Es muss ferner, als sie entstand,

sich schon ein beträchtlicher Theil des römischen Grundeigen-

thums in den Hunden der Plebejer befunden haben, da der

Zweck der Reform nur darin bestanden haben kann die Wehr-

pflicht auf die bisher davon befreiten ansässigen Plebejer zu er-

strecken^). Allerdings wird diese Ansässigkeit nicht das indi-

viduelle dem Patricier wie dem Plebejer gleichmässig zustehende

Bodeneigenthum des späteren Privatrechts gewesen sein. Dieses

ist vermuthlich erst entstanden durch diejenige Flurtheilung, aus

der die sechzehn ältesten Landtribus hervorgingen (S. 168); da-

gegen werden die servianische Tribus- und die servianische

Centurienverfassung in unserer Ueberlicferung durchaus als zu-

sammengehörig betrachtet und in der Zeit der vier Tribus hat

das Bodeneigenthum sich auf den Acker wahrscheinlich noch

nicht erstreckt. Aber füglich kann es schon damals ein indivi-

duelles auch dem Plebejer zugängliches Bodenrecht am Acker

gegeben haben *). — Zwar nicht als Wehr-, aber doch als Wehr-

1) Liv. 23, 49, 2 zum J. 539.

2)2) Im Repetundengesetz vom J. 631/2 (Z. 77= 84) wird dem Nichtbürger
der einen Bürger mit Erfolg wegen Kepetunden verklagt, so wie dessen Kin-
dern und Sohneskindern das Bürgerrecht verheissen, militiaeque eis vocatio esto,

aera stipendiaque omnia merita sunto. Livius 39, 19, 4 zum J. 568 (vgl.

[2, 397]): uti consul cum tribunis plebis ageret , uti ad plebem primo quoque
tempore ferrent, ut P. Aebutio emerita stipendia essent, ne invitus militaret neve
censor ei invito equum publicum adsignaret, Cicero d. d. n. 2, 2, 6 : P. Vali-

nius (im J. 586) ... et agro a senatu et vacalione donatus est. Derselbe Phil.

5, 19, 53 : senatui placere mililibus veteranis . . . liberisque eorum, mililiae va-
cationem esse extra tumultum Gallicum Italicumquc.

3) Daraus , dass neben sechs rechtlich patricischen zwölf factisch wahr-
scheinlich von Haus aus plebejische Reiterabtheilungen standen , wird nicht

geschlossen werden dürfen, dass zur Zeit der Einführung dieser Ordnung das

Bodeneigenthum der beiden Stände in diesem Verhältniss stand, da der Reiter-

dienst ursprünglich schwerlich von dem Vermögen abhing. Eher wird die re-

ative Zahl der Wehrfähigen danach annähernd bestimmt werden dürfen.

4) Dem nicht städtischen privaten Bodeneigenthum ist ein personales Bo-
denrecht am Acker voraufgegangen, das sich nicht mit Sicherheit determiniren

lässt (S. 182), aber irgendwie an den factischen Besitz angeknüpft haben muss
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stimmOrdnung hat die servianische Centuriation bis auf den An-
fang des hannibalischen Krieges, so weit wir sehen, ohne wesent-

liche Umgestaltung bestanden und ist noch von Sulla reactivirt

worden (S. 271) ; der älteste der römischen Annalisten muss nach

ihr auf dem Marsfeld gestimmt haben. Auch in ihrer alteren Form

ist sie also unseren Gewährsmännern nothwendig sicher und voll-

ständig bekannt gewesen. Es gab eine schematische Verzeichnung
j,o,.vJanfs,.)ie

der von König Scrvius bei der ersten Schätzung aufgestellten Ab-
^^gg^g^a"

theilungcn, die unter verschiedenen Bezeichnungen angeführt wird

und noch von den Gelehrten der augustischen Zeit benutzt worden
isti). Den Annalen kann dies Verzeichniss nicht entnommen sein;

es gehört vielmehr zu den Rechtweisungen für die magistratische

Geschäftsführung (1, 5), welche mehr oder minder auf die anna-

listische Darstellung eingewirkt haben. Den Namen des sechsten

Königs führt es, weil dieser, als es aufgezeichnet ward, galt als

der Ordner der patricisch-plebejischen Bürgerwehr der Republik'^).

Als schriftliche Aufzeichnung des Königs selbst kann es den

kundigen Gewährsmännern unmöglich gegolten haben ; es wird

nicht lange vor der Umgestaltung dieser Ordnung etwa zu An-
fang des 6. Jahrh. aufgezeichnet worden sein"^) und den in un-

seren Annalen vorliegenden verhältnissmässig ausführlichen und
zusammenstimmenden Nachrichten zu Grunde liegen.

Ueber die Verwendung der servianischen Centurienordnung

und recht wohl die Ausübung des GescMechtsrechts durch den Patricier und
den rechtlich precaren Besitz des Plebejers gleichmässig umfasst haben kann.

1) Cicero orat. 46 , 156 führt (für die Genetivform) aus den censoriae

tabulae an die Worte centuria fabrum und procum. Nach Livius 1, 60, 4 wer-
den die ersten Consuln gewählt ex commenlariis Servii Tullii. Festus p. 246
führt nach Yarro rerum humanarum l. VI die Worte an pro censu classis mniorum
als solche des Ser. Tullius in discriptione centuriarum, unmittelbar darauf p. 249
aus der discriptio classium quam fecit Ser. Tullius die Worte procum palricium,

also eben die von Cicero citirten. Eine Aufzeichnung dieser Art war in der

That ebenso wohl Censusschema wie consularisches Wahlreglement wie auch
discriptio centuriarum ; discriptio classium, hat sie selbst sich nicht nennen kön-
nen, da classis in älterer Zeit so nicht gebraucht wird (S. 263 A. 1). Auch
das grosse von Varro 6, 86—88 erhaltene Stück aus den censoriae tabulae wird

derselben Urkunde angehören.

2) Dass der letzte König die Schätzung wieder nach alter Weise erhob

(Dionys. 4, 43), die Consuln aber die servianische herstellten (ders. 5, 20), ist

vermuthlich die Antwort auf die Frage, warum die 'servianische' Ordnung erst

mit der Republik ins Leben getreten sei.

3) Der As von ViO Denar , nach dem dies Document wahrscheinlich ge-

rechnet hat, ist um 485 eingeführt. Andrerseits sind die darin aufgeführten

Centurien procum patricium vermuthlich im J. 534 den Plebejern geöffnet wor-

den (_S. 264 A. 4), womit wohl auch diese Benennung verschwand.
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fttr die Abstimmung ist im Allgemeinen auf den Abschnitt von

der Gompctenz der Bürgerversamralung zu verweisen. Sie ist

.tomrecht
priucipicll Untrennbar von der militärischen Verwendung, da sie

auf dem von je her das römische Gemeinwesen beherrschenden

Gedanken beruht, dass die Bürgerschaft ebenso wohl in bürger-

licher wie in militärischer Ordnung Handlungsfähigkeit besitzt

(S. 316). Acte wie die Inauguration des Flamen des Mars (S. 307),

das vor der Schätzung zu erneuernde Treuwort (S. 312), die

Kriegserklärung wegen Bündnissbruchs (S. 314) können nie an-

ders stattgefunden haben als unter Mitwirkung des zur Zeit be-

stehenden Bürgerheers, und die Nichtpatricier müssen also von

dem Augenblick an, wo die Wehrpflicht auf sie erstreckt ward,

Betheiligung auch an den Comitien erlangt haben. Aber keines-

wegs braucht diese Betheiligung von Haus aus eine volle ge-

wesen zu sein und noch viel weniger wird die Beschränkung

der Curien auf privatrechtliche Privilegien gleichzeitig mit der

Aufnahme, der Plebejer in die Centurien stattgefunden haben;

der Zustand, welchen unsere älteste Ueberlieferung zeigt, macht-

lose Gurion und allmächtige Centurien ist wahrscheinlich, wie

alle analogen uns in ihrem Werden vorliegenden Resultate des

Ständekampfs, in allmählichem Vorschreiten erreicht worden. —
In diesem Abschnitt soll die servianische Cenlurienordnung zu-

nächst von der militärischen Seite, zunächst die Wehrpflicht und

das Wehrrecht entwickelt w erden i). Freilich bringt die Be-

schaff'enheit der Ueberlieferung, welche uns die Kunde der äl-

testen Wehrordnung wesentlich in der Stimmordnung der histo-

rischen Zeit bewahrt hat, es nothwendig mit sich, dass nicht bloss

überall auf das Stimmrecht Rücksicht genommen werden muss,

sondern auch die späteren Modificationen, die geradezu und allein

das Stimmrecht betreff'en, in diesem Zusammenhang mit ent-

wickelt werden müssen.

Wehrpflicht Wehrpflicht ist nicht Waff"endienst; vielmehr scheiden sich
der BewaflF-

'^

iieten. die Bürger, welche wie gesagt der Wehrpflicht alle unterliegen, in

solche, die den eigentlichen Waffendienst zu leisten haben,

und in solche, von denen nur Hülfsdienst gefordert wird, oder,

1) Die Constituirung des exercitus centuriatus kann weder bei der Censur
noch in diesem Zusammenbang feblen. "Wiederholungen sind möglichst be-
schränkt; alle habe ich nicht vermeiden wollen, da bei blosser Verweisung in

diesen schwierigen Fragen der verschiedene Standpunkt nicht genügend zu sei-

nem Recht kommt.
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nach dem Ausdruck der Quellen, in die 188 Centurien der Be-

waffneten (armati) und in die 5 Centurien der Waffenlosen

(inermes), welche 193 Centurien zusammen das Heer {exerxüus)

bilden.

Die Qualification für den Waffendienst, welcher l^egreiflicher
^^^^fj^

Weise regelmässig als Wehrpflicht schlechthin aufgefasst wird,

ist zwiefacher Art: sie fordert theils ein gewisses Vermögens-

mass, theils die Unbescholtenheit.

Als vermögensrechtliche Qualification für den ordentlichen

Dienst ist anfänglich ein Minimalmass des Grundbesitzes gefor-

dert worden, also die Tribus, nur dass diese, als an das Boden-

eigenthum schlechthin geknüpft, ein Minimalmass nicht kennt.

Jener Satz selbst ist nicht bloss nicht überliefert, sondern im

Widerspruch mit der weiterhin zu erörternden Tradition, dass

König Servius selbst den Dienst an das Vermögen geknüpft und

nach Geldansätzon abgestuft habe. Indess diese sogenannten

servianischen Ansetzungen gehören frühestens in die Zeit des

ersten punischen Krieges, da sie nach dem damals eingeführten

As von 7io DGi^sr rechnen; es sind also ältere verschollen, und

diese sind vermuthlich nicht in Geld, sondern in Landmass

ausgedrückt gewesen. Einmal reicht die Einrichtung wahr-

scheinlich in eine Zeit zurück, wo nicht einmal das Kupfer nach

dem Gewicht als allgemeiner Werthmesser anerkannt war. —
Zweitens lässt die Thatsache, dass die Centurien der späteren

ersten Ordnung denen der vier niedrigeren Ansetzungen zu-

sammen an Zahl ungefähr gleich sind, sich nicht allein darauf

zurückführen, dass die Centurien der niederen Stufen sicher

an Kopfzahl stärker waren als die der obersten (S. 267). Viel-

mehr fordert jenes auffallende Zahlenverhältniss eine absolut

grössere Zahl der Wehrfähigen der ersten Kategorie als die

wenigstens der nächst folgenden Stufe ist; und dies ist nur

denkbar, wenn die Abstufung zunächst sich auf den Grund-

besitz bezog und beispielsweise die — grossentheils gewiss durch

Splitterung entstandenen — Dreiviertelstellen in dem Grundbesitz

weniger zahlreich waren als die Vollstellen. — Drittens muss die

Tribus, welche, wie wir sahen, ursprünglich nichts ist als der

Ausdruck des Bodeneigenthums , nothwendiger Weise zu der

Heerbildung in Beziehung gesetzt werden. Die Trennung der

censorischen Verzeichnisse der Steuer- und der Wehrpflichtigen
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in Irihules und aerarii^ das heisst nach doni ursprdngllchen Ge-

brauch der Woiie in 'ansässige' und 'steuerpflichtige' Bürger, kann,

da auch jene steuerpflichtig sind, nicht zunächst von der Steuer-

pflicht ausgegangen sein, sondern nur von der Wehrpflicht; und

wenn überhaupt die Verwaltung in früherer Zeit sich um die

Bodentribus bewegt und die Personaltribus nichts ist als die des

Bodeneigenthums , so kann, da alles in dieser Verwaltung sich

auf den Heerdienst bezieht, Soldzahlung und Steuerhebung nur

Corollarien des Dienstes sind, dieser unmöglich von der Tribus

abgelöst werden. — Unmittelbar bezeugt ist es, dass die Reform

des Appius, welche nichts ist als die Lösung der Personaltribus

von derjenigen des Bodens, die des Bodeneigenthums entbehrenden

Personen in die Stimracenturien brachte (S. 184), von welchen

sie also bis dahin ausgeschlossen waren.

Da die späteren Stufensätze nichts anderes sein können als

fünf stufen.
^''^ "^^^ ^^^ Veränderten Verhältnissen umgewandelter Ausdruck

der früheren^), so lassen sich diese nach jenen mit einiger

Sicherheit bestimmen. Es gilt dies sowohl in dem Verhältniss

der Stufen zu einander wie auch für den absoluten Werth.

Drückt, wie nicht zu bezweifeln, die oberste Stufe das für den

Volldienst erforderliche minimale Bodenmass, die Landlooseinheit,

die Hufe aus, so werden die vier niederen als Dreiviertel-,

Halb-, Viertel- und Kleinstellen gefasst werden dürfen; der

Eigenthümer einer unter dem niedrigsten Minimalsatz bleiben-

den Stelle wird im Census nicht zu den Grundbesitzern ge-

zählt worden sein. Auch das Reductionsverhältniss lässt sich

bestimmen. Das kleinste bei den Römern vorkommende Boden-

stück ist das Heredium von 2 Jugera (S. 23); man wird darin

die Kleinstelle erkennen und danach die Hufe auf ungefähr

20 Jugera ansetzen dürfen 2). Also ist in den überlieferten

Ansetzungen das Jugerum ausgedrückt durch 2200 Sesterzen

Die

1) Als anstatt des Areals das Geld zum Stufenmesser wurde , werden
diejenigen, die bisher classici gewesen waren, darum nicht weniger es geblieben

sein. Noch unvernünftiger würde die Annahme sein, dass bei dem Uebergang
von dem As von 1/4 zu dem von '/lo Denar die alten Ziffern nominell fortge-

führt worden seien, man also bloss wegen dieser IJechnungsmanipulation ganze

bisher infra classem stehende Stufen in die classici eingeordnet hätte.

2) Wenn bei der Ansiedlung der Claudier jedem 2, dem Haupt 25 Ju-

gera gegeben werden (Plutarch Popl. 21), so scheinen dies auch die Sätze der

letzten und der ersten Klasse zu sein. Genaues Zutreffen solcher Reductions-

ziffern kann nicht erwartet werden.
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(=385 Mark); und dieser Ansatz entspricht dem durchschnitt-

lichen Bodenwerth nach der später üblichen Schätzung ').

Durch die Censuren der J. 442 und 450 ist an die Stelle
vefmö^gens

des Grundbesitzes der Vermögensbesitz getreten und es haben ^^**^^^-

damit auch die nicht ansässigen Btirger sämmtlich einen Platz in

den Tribus und, so weit sie jenen Vermögenssatz erreichten, das

Wehr- und in den politischen Centurien das Stimmrecht em-

pfangen (S. 184). Die Beträge aber können in jener Epoche nur

nach dem schweren As oder, was dasselbe ist, nach dem späteren

Sesterz von 74 Denar angesetzt gewesen sein; tiberliefert sind

auch sie nicht und müssen aus den späteren durch Rechnung

gefunden werden. Nach dieser stellt sich für den Volldienst das

erforderliche Minimalvermögen auf 40 000, die Theilbeträge auf

30 000, 20 000, 10 000, 4400 schwere Asse oder Sesterze. Indess

besteht auch innerhalb dieser Ansetzungen der Unterschied der

Grundbesitzer und der nicht ansässigen Bürger insofern fort, als

die den ländlichen Tribus, die wenigstens im Allgemeinen die

letzteren ausschlössen (S. 174. 185), angehörigen Wehrpflichtigen

nicht bloss sämmtlich Grundbesitzer waren, sondern auch hier

nicht das Vermögen schlechthin, sondern der zu Geld angeschla-

gene Grundbesitz die Stufe bestimmte 2), also wer nach diesem

in die fünfte gehörte, nicht wegen anderweitigen Vermögens

einer höheren zugezählt wurde.

Nachdem kurz vor dem Anfang des ersten punischen Krieges

um das J. 486 d. St. das seitdem in Rom geltende Mtinzsystem

eingeführt war, beruhend auf dem silbernen Sestertius von 21V2

oder dem Denarius von 1 leichten Assen, ging der Census, sei

es sofort, sei es später 3), zu diesem über; die uns überlieferten

Censussätze sind auf den As von Vio Denar gestellt')- Sie fin-

1) Den Morgen anbaufähigen Bodens rechnet Columella 3, 3, 8 zu 1000

Sesterzen , den durchschnittlichen Ertrag von dem bebauten Morgen Varro de

r. r. 3, 2 auf 150 Sest., was, wenn man mit Columella 3, 3, 9 den Ertrag des

Landguts auf 60/q ansetzt, einen Capitalwerth von 2500 Sest. darstellt. Vgl.

Hermes 19, 398.

2) Die Censoren des J. 585 nehmen von gewissen Beschränkungen die-

jenigen Libertinen aus, qui praedium praediave rustica pluris HS XXX milium

hnberent (Liv. 45, 15, 2). Es ist dies die Censusgrenze der zweiten Klasse.

3) Nach Libralassen ist auch später oft gerechnet worden und es ist mög-
lich, ja wahrscheinlich, dass auch die Censoren dies noch längere Zeit gethan

haben, also die uns überlieferten Sätze einer jüngeren Epoche angehören.

4) Den für die erste Klasse charakteristischen Panzer tragen nach Poly-

bius 6, 23, 16 Ol ÜTiep xac (/.upias ti(j.u)(j.£^oi opaytA«?. Ebenso setzt Dionysius

4, Iß. 17 durchgängig die Mine oder 100 Drachmen da, wo Livius 1000 As
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den sich theils in einem ziisaiuincnhiiniJienden bei Livius und

Dionysius aus gleicher oder analoger Quelle geflossenen, viel-

leicht allen Annalen bis zu Fabius hinauf gemeinsamen Bericht

über die servianische Verfassung *) , theils in vereinzelten Zeug-

nissen, wie sie hier zusammengestellt sind:

erste Stufe mindestens [ 100 000 As Annalen; Polybius (S. 249

A. 4)

120 000 — Plinius und Festus^)

[125 000?— Gellius-*)]

zweite Stufe mindestens 75000 — Annalen

dritte Stufe mindestens 50 000 — Annalen

vierte Stufe mindestens 25000 — Annalen

angiebt. Wenn ferner für das J. 585 des Satzes von 30000 öcsterzeii in der

Weise gedacht wird, dass dies Klassongrenze gewesen sein muss (A. 2), so trifft

dies nur dann zu, wenn die überlieferten Sätze von dem leichten As vorstanden

worden; wäre der Census der ersten Klasse 100000 schwere Asse oder Sesterze,

so würde der Satz von 30000 Sesterzen zwischen die dritte und die vierte

Stufe fallen. Abgesehen von diesen schwer wiegenden Zeugnissen ist es man
darf wohl sagen unmöglich, dass in einem Staat, wie der römische war, der

Volldieust einen Census von 100000 schweren Assen = 17500 M., in älterer

Zeit einen Grundbesitz von etwa 50 Morgen zur Voraussetzung gehabt hat. Wo
möglich noch mehr gilt dies von den zugleich überlieferten und ohne Frage

auf denselben As zu beziehenden Ansetzungen für die Bezüge der Reiterei. —
Allerdings ist die Grenze, welche das voconische Gesetz vom J. 585 in Betreff

der Frauenerbschaften zieht, von cenlum 7nilia aeris (Gaius 2, 274) oder 25000
Denaren (Dio 56, 10; centum milia sestertium Schol. zu Ciceros Verr. 2, 1, 41

p. 188 Orell.), wahrscheinlich hingestellt worden als diejenige der ersten Klasse,

da, wie aus Gellius 6 [7], 13 hervorgeht ("vgl. auch Festus ep. p. 113 v. infra

classem), Cato bei dieser Gelegenheit die gegensätzlichen Ausdrücke classis und

infra classem erörterte. Allein einmal kann Cato diesen Gegensatz nur zur Ver-

gleichuiig herangezogen haben ; sodann aber ist es wohl möglich, wie ich B. M.

W. S. 302 vermuthet habe, dass das Gesetz selbst den Census der ersten Klasse

meinte, die Interpretation aber, um dasselbe möglichst einzuschränken, das

zweideutige centum milia aeris auf schwere Asse interpretirte.

1) Livius 1, 43. Dionysius 4, 16. 17. Die einzige Abweichung in den

Ziffern, die Ansetzung für die fünfte Stufe von 121/2 Minen = 12500 Assen

bei Dionysius, beruht sicher auf Gleichmacherei, wälirend die livianischc Ziffer

sich sehr wohl erklärt durch die Rücksichtnahme auf die kleinen Loose von 2 Jugera.

2) Plinius h. n. 33, 3, 43: maximus census CXX (so der Bamb., CX die

übrigen lldschr.) assium fuit illo (Scrvio') rege, et ideo haec prima classis. Fe-
stus ep. p. 113: infra classem significantur qui minore summa quam centum et

viginti milium aeris censi sunt.

3) Gellius 6 (7), 13: classici dicehanlur non omnes qui in quinque clas-

sibus erant , sed primae tantum classis homines
,

qui cenlum et viginti quinque

milia aeris ampliusve censi tränt, infra classem autem dicehanlur secundae classis

ceteraru'/ique omnium classium, qui minore summa aeris, quod supra dixi, cen-

sebantur. hoc . . notavi quoniam in M. Catonis oratione
,
qua Voconium legem

suasit, quaeri solet, quid sit classicus, quid infra classem. Da Festus wahrschein-

lich seine Glosse aus der gleichen Quelle hat , so wird entweder bei ihm oder

bei Gellius ein Irrthum in der Zahl vorliegen; Plinius spricht dafür, dass

Gellius geirrt hat.



— 251 —
fünfte Stufe mindestens f 11000 — Annalen (S. 250 A. 1)

I
4 000 — Polybius»).

Die beiden Abweichungen in den Minimalsätzen der ersten

und der fünften Klasse sind wohl dahin zu verstehen, dass

einerseits die ordentliche Dienstpflicht, und zwar vor Polybius

Zeit, auf die zwischen 11000 und 4000 As geschätzten Bürger

erstreckt ward, andrerseits, und zwar nach Polybius Zeit, den

zwischen 100 000 und 120 000 As geschätzten Bürgern die kost-

spielige Rüstung der ersten Stufe erlassen ward; was dann auf

die Stimmcenturien entsprechend eingewirkt hat. Die Beschrän-

kung der durch die Abstufung des Dienstes nach dem Vermögen

herbeigeführten Differenzen ist beiden Aenderungen gemein und

vorbereitend für die gänzliche Beseitigung der Aushebung nach

dem Census, welche durch Marius eintrat.

Hinsichtlich der neben der vermögensrechtlichen Qualification
^"g^n^heit"'

in Betracht kommenden Unbescholtenheit genügt es im Wesent-

lichen an die bei der Censur gegebene Ausführung zu erinnern.

Diejenigen Bürger, welchen die Schätzungsbeamten den Vollbe-

sitz der bürgerlichen Ehre aberkannten, verloren dadurch in

älterer Zeit die Wehrfähigkeit und das damit verbundene Stimm-

recht oder vielmehr es ruhten beide so lange, bis etwa spätere

Censoren diese Makel ausser Kraft setzten. Denn die Ausstossung

aus der Tribus [2, 388] muss ursprünglich das gewesen sein, was

der Worlsinn fordert, und es wird auch der Verlust des Stimm-

rechts als Folge der Ausstossung angegeben [2, 387]. In der

That hat der Act nur dann einen Sinn, wenn die Ausscheidung

aus dem Heer damit verbunden ist; es soll dem ehrenhaften

Bürger nicht zugemuthet werden mit dem bescholtenen zu die-

nen. Dem empfindlichen kameradschaftlichen Ehrgefühl ent-

stammt die eminente Willkür des censorischen Sittengerichts.

Aber dies änderte sich, als im Verfolg der Zulassung der

nichtansässigen Bürger zum Waffendienst und zum Wehrstimm-
recht die diesen zugewiesenen städtischen Bezirke anfingen zwar
nicht gerade als Tribus der Ehrlosen, aber doch als minder

ehrenhaft zu gelten (S. 174). Seitdem wurden die Personen,

welche wegen Bescholtenheit aus den Landtribus ausgeschieden

1) Polytius 6, 19, 2 : (die Bürger müssen zu Ross oder zu Fuss dienen)
TtXr]v TöJv üjto xd? TeTpaxoGiac opa/fjiac TETifxrjfjidvtoV to'jto'j; Ss Treptäat iravTa;
ei? x-^v va'Jxr/T]v ypeiav.



— 252 —
wurden, wenigstens in der Reg(^l ') in die stadiischen gewiesen,

blieben also am Kriegs- und Stininiheer betheiligt. Seitdem

hn))cn die von der censorischen Nota betroflenen Bürger häufig

gedient'^) und schwerlich haben nachher an dieselbe sich recht-

lich formulirte Nachtheile geknüpft-^), so oft es auch vorge-

kommen sein mag, dass mit Rücksicht auf die durch die Aushe-

bungsb'ste selbst dem aushebenden Beamten zur Kunde kommende
Makel der Notirte bei der Aushebung übergangen oder nach der

Aushebung durch erschwerten Dienst gestraft wurde ^). Auch

das Stimmrecht ist ihnen schwerlich weiter verkümmert worden

als durch den Wandel der Tribus selbst.

Iliemit sind die Grenzen bezeichnet, innerhalb welcher die

Bürgerschaft dem ordentlichen Waffendienst unterliegt. Bei der

pSsl^dienst^
Ordnung des Bürgerheeres selbst werden geschieden die Reiterei

und die Infanterie. Die letztere ist zwiefach, Aufgebot [iuniores)

[seniores], je nach dem Alter der Dienstpflichtigen.

Sowohl das Aufgebot wie die Reserve setzen sich zusammen aus

den Bürgern der Vollstellen, welche Volldienst, und aus den zum
ordentlichen, aber nicht zum vollen Dienst pflichtigen Bürgern,

welche Minderdienst in vier verschiedenen Abstufungen leisten.

^tion"'^ Alle Heertheile, die Reiter wie das Fussvolk, das Aufgebot wie

Felddienst ^^^ ReSCrVO
Reserve.

1) Vielleicht blieb daneben noch als verstärkte Strafe die Einschreibung
unter die des Stimmrechts entbehrenden Halbbürger.

2) Z. B. Liv. 24, 18. 27, 11. Dass der aerarius dieser Zeit der Dienst-

pflicht unterlag, geht allerdings auch aus der Massregel des Censors 550 M.
Livius hervor die Tribulen aller füufunddreissig römischen Tribus mit Aus-
nahme einer einzigen für aerarii zu erklären (Liv. 29, 37) ; indess ist diese denn
doch mehr als seltsam. Einmal waren vier dieser Tribus ja schon in dieser

Kategorie. Sodann waren sowohl die Tributcomitien unmöglich, wenn auch nur
eine Tribus fehlte, wie auch die der Centurien, da ja die Centurie in dieser Zeit

pars tribus ist. Es war dies eben ein durch blinde Erbitterung dictirter Schritt,

dessen Verwirklichung das Gemeinwesen im constitutionellcn Wege vernichtet

hätte, und den der Censor auch nur that , weil er vorher wusste , dass die er-

forderliche Zustimmung des CoUegen nicht erfolgen und es also bei dem frivolen

Versuch einer unmöglichen Handlung bleiben würde. Wenn irgendwo, war hier

die Anklage wegen Majestätsverbrechen begründet, die der Senat freilich thcils

aus Rücksicht auf Hannibal, theils aus anderen minder ehrbaren Gründen ver-

eitelte.

3) Dass die Soldzahlung nothwendig wegfiel, wird schwerlich gefolgert

werden dürfen aus der wenig glaubwürdigen Notiz in der Schrift de vir. ül. 50:

(Af. Livius^ censor omnes tribus excepta Maecia aerarias fecit, stipendio privavit.

4) Man konnte diese Leute mehr zum überseeischen als zum italischen

Dienst verwenden oder länger bei den Fahnen halten; ausscheiden aus den
Legionen durfte man sie nicht, da der Bürger nur in der Legion dienen kann.

Auch Straflegionen hat es wohl thatsächlioh gegeben, wie die cannensischen In

Si<;ilion, aber nicht im rechtlichen Sinn.
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die Reserve, werden militärisch formirt in Rotten [centuriae, or-

dines) von fester Zahl und unter Führung eines Hauptmanns^).

Die ganze Ordnung ist wohl auf die Abstimmung anwendbar, aber

militärisch gedacht und bis ins Einzelne militärisch geordnet.

Nach ihrer militärischen Folge sollen die einzelnen Heertheile

hier erörtert werden.

Die servianische Ordnung der Reiterei 2) ist bedingt durch

1) Als die der servianischen Ordnung zu Grunde liegenden politischen

Theilungsprincipien der Bürgerschaft bezeichnet Laelius Felix (hei Gellius 15,

27) census und aetas, im Gegensatz zu den genera der Curiat- und den regio-

nes et loci der Trihutcomitien. Aehnlich Cicero de leg. 3, 3, 7: censores . . .

populi . . . partes in tribus discribunto, exin pecunias, aevitates, ordines partiunto

equitum peditumque (welche letzteren Worte seltsamer "Weise in den Ausgaben
gezogen werden zu dera folgenden prolem describunto : caelibes esse prohibento)

11: und c. 19, 44: discriptus populus censu ordinibus aetatibus. Ders. pro Flacco

7, 15 : quae scisceret plebs aut quae populus iuberet . . . distributis purtibus tri-

butim et centuriatim, discriptis ordinibus classibus aetatibus. Ders. de har. resp. 5,

cornitiis centuriatis omnium aetatum ordinumque suffragiis. Ders. de rep, 4, 2:
quam commode ordines dlscripti, aetates , classes , equitatus. Mit den partes

populi der ersten und der dritten Stelle, welche wiederkehren in der Bezeichnung
der Centuriatcomitien de leg. 3, 4, 11 : maximum. comitiatum illosque quos censores

in partibus populi locarint, können bestimmte Theile, seien dies die Tribus, die

Klassen oder die Centurien , nicht gemeint sein , da diese alle erst aus den
partes hervorgehen. Also bleibt wohl nichts übrig als, wie in pro Arch. 5, 11

(2, 343), in den 'Bestandtheilen der Bürgerschaft' einen umschreibenden Aus-
druck für die Bürgerschaft schlechthin zu erkennen. Weiter werden in den bei-

den ersten Stellen (von denen die eine ausdrücklich auch auf die plebejische
Tribusversammlung Rücksicht nimmt) unterschieden die Verzeichnisse der Tribus
und die der Centurien und hinsichtlich der letzteren wiederum die drei Glie-
derungsmomente des servianischen Heeres, erstens die Vermögensstufen (pecunia— census — classes\ zweitens die Altersgrenzen (^aetates), drittens die Centu-
riation. Die letzte wird ausgedrückt entweder durch ordines equitum peditumque
oder durch ordines schlechthin oder durch die ordines der Infanterie und den
equitatus; wobei man sich zu erinnern hat, dass ordo im militärischen Sinn
nur die Infanteriecenturie bezeichnet, also die Erstreckung des Wortes auf die

Keitercenturie zeugmatischer Art ist. — In den S. 185 A. 1 angeführten Wor-
ten Plutarchs , dass die Censoren xd ^i'^-f] Tcat tÖc; YjXtxia; — so Wilamowitz
für das sinnlose TcoXiTeia? — oi£7.[>tvov, mag auch dasselbe stecken, obwohl
flvYj, wenn es ordines wiedergeben soll, auf Missverständniss beruht.

2) Die so oft sich aufdrängende Analogie der attischen Einrichtungen ist

hier besonders auffallend. Auch in Athen ist allein die Reiterei ständig und
zieht jährlich öffentlich auf; auch hier prüfen die Behörden Ross und Mann;
auch hier steht neben der xaxaaxaoi; , dem römischen aes equestre und dem
Futtergeld der Reitersold von einer Drachme täglich. Böckh Staatshaushalt 1,

351 fg. Gilbert Staatsalterth. 1, 305. Man wird es billigen, dass in dieser Dar-
legung die parallelen griechischen und speciell die attischen Verhältnisse durch-
gängig bei Seite gelassen sind; die Gefahr der Analogie einen unberechtigten
Einfluss zu gestatten ist nicht gering und zu ihrem Recht kommt die Verglei-

chung doch nur in selbständiger Durchführung. Aber es bleibt dringend zu
wünschen, dass eine solche von kundiger Hand versucht und namentlich auch
darauf gerichtet werde zu sondern, was Stammgut der römisch -hellenischen
Vorzeit und was in der römischen Ordnung attisches Lehngut ist. Bei dem
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die Stilndigkeit, welche dieser Truppe im Gegensatz zu dem
Fussvolk von je her eigen gewesen ist. Sie besteht aus sechs

benannten und zwölf unbenannten Centurien i). Jene, die sex suf-

fragia 2) , ftlhren die aus der patricischen Bürgerschaft über-

nommenen Namen der Tüienses, Ranines, Luceres priores und

posteriores ^) und sind sicher die aus der servianischen Stimmord-

nung angeführten Centurien procum patricium (S. 245 A. 1). Also

sind sie früher allein aas Patriciern gebildet und, wie es scheint

erst bei der Reform der servianischen Ordnung im J. 534, den

Plebejern geöffnet worden *). — Dazu treten zwölf weitere Cen-

Verhältnlss der Zwölftafeln zu der solonischen Ge8etz.gel)uiig könnte die lleiter-

ordnung wohl zu dem letzteren geliören.

1) Die Tradition über die Entstehung der achtzehn Rittercenturien des ser-

vianischen Heeres ist bei der Erörterung über die vorservianische Reiterei S. 107
A. 3 dargelegt worden. Die uns darüber vorliegenden Erzählungen differiren

sowohl über den Antheil der Könige Tarquinius und Servius an der Vermeh-
rung der Reiterei wie über die Stadien derselben, und die beiden aus einander

gehenden Combinationen, die sich in den Quellen vorfinden, schliessen gleich-

massig Unmöglichkeiten ein. Dass die alten sechs Centurien je 300 Manu ge-

zählt haben und Servius daraus 18 Centurien zu je 100 M. gemacht und sechs

von ihnen die alten Namen gelassen hat, ist ebenso übel erfunden wie die ent-

gegenstehende Combination , dass Servius zwölf unbenannte Centurien vorge-

funden und diesen die sechs benannten hinzugefügt hat. Indess kommt weder
historisch noch staatsrechtlich auf diese Erzählungen viel an; ein Bericht über
diese Vorgänge hat auch den Alten nicht vorgelegen. Dass die sechs Centurien
mit patricischen Namen aus der Ordnung des Patricierstaats übernommen, die

zwölf namenlosen in der patricisch-plebejischen Gemeinde entstanden sind, geht
aus der Institution selbst mit schlagender Deutlichkeit hervor, und es ist

gleichgültig , wie die Quasihistorie sich diese Verhältnisse zurecht gelegt hat.

2) Diese Bezeichnung findet sich bei Cicero de rep. 2, 22, 39 und bei

Fcstus p. 334 8. V. Ob bei Cicero Phil. 2, 33, 82 (S. 272 A. 3) vor suffmgia
das Zahlwort ausgefallen ist, wie Niebuhr meinte, oder sie auch sujfragia

schlechtweg genannt werden konnten, ist unsicher. Bei Livius 1, 36, 8 (jjuas

nunc . . . sex vocant ceniurias) c. 43, 9 heisscn sie sex centuriae.

3) S. 107. Noch bei Horaz ars poet. 342 vertreten die neben den cenluriae

seniorum genannten Ramnes die Rittercenturien.

4) Dass unter den Instituten, welche nach Ciceros {de domo 14, 38) und
Livius (6, 41, 9) Darstellung durch den Untergang des Patriciats zu Grunde
gehen würden, die sechs Rittercenturien nicht erscheinen, die mehr zu bedeuten
hatten als alle von ihnen genannten , beweist unwidersprechlich , dass in spä-

terer Zeit dieselben nicht mehr ausschliesslich patricisch waren. Dass Sallu-

stius {Jiist. 1, 9 Dietsoh) die Kämpfe der Patri(;ier und der Plebejer bis zum
hannibalischon Krieg erstreckt, fordert die Abschaffung eines patricischen Re-
servatrechts um das J. 536. Nun giebt es einerseits unter den Reservat-

rechten, welche die Patricier späterliin niclit mehr haben, kein anderes mit
undatirter Zeit des Verlustes als den Sonderbesitz der sechs benannten Rittercen-

turien. Andrerseits wird weiterhin (S. 270) nachgewiesen werden, dass die Reform
der servianischen Centurienordnung zwischen 513 und 536 gesetzt werden muss;
und ihrer ganzen Tendenz nach kann diese angemessen eine solche Bestimmung
eingeschlossen haben, ils dürfte darum dieselbe, was auch aus anderen Gründen
sich empfiehlt, nahe an den letzten Termin zu rücken, das heisst in die Censur
des C. Flaminius 534 zu setzen sein. — In den R. F. 1, 134 fg. habe ich mit
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tarien hinzu, welche nicht individuell benannt sind, aber im

Gegensatz zu den sex suffragia im eminenten Sinn centuriae

equitum heisseni). Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach ein

integrirender Theil der patricisch-plebejischen Militärordnung und

bei deren Einrichtung ins Leben getreten und werden von je

her Patriciern und Plebejern gleichmässig offen gestanden haben,

factisch aber vielleicht von je her plebejische gewesen sein 2).

— Die Gesammtzahl von 18 Centurien hat von der Königszeit

an bis in die Kaiserzeit hinein ohne jedwede Veränderung be-

standen 3) ; die späteren Aenderungen in der Stimmordnung haben

weder die Zahl noch, so viel wir sehen, die Organisation der

Ritterschaft irgendwie modificirt.

Eine specielle Qualification hat es für den Rossdienst nach ^.5^°'^^^^^''^^^^

der ursprünglichen Ordnung nicht gegeben. Schon die Ständig-
^g^st

keit des Dienstes schliesst einen den übrigen Censussätzen ent-

sprechenden besonderen Reitercensus aus ; denn der Zweck jener

Stufensätze, die Constatirung der für die einzelne Dienstklasse

vorgeschriebenen Qualification für den aushebenden Beamten, fiel

bei dem Reiter weg, bei dem Schätzung und Aushebung zu-

sammengingen. Auch würde die formale Beschränkung der Reiter-

auswahl auf einen Bruchtheil der Bürger eine mit dem sonst das

Schatzungsgeschäft beherrschenden freien Schalten der Magis-

tratur wenig verträgliche Beschränkung der Schatzungsbeamten

in sich schliessen. Vor allem aber verträgt sich damit nicht, K'noi^imente

was über die für den Rossdienst gewährten pecuniären Aequi- ^ei*«'''-

valente berichtet wird. Da nach den römischen Einrichtungen

die Bewaffnung wie die Verpflegung zunächst den dienstthuenden

Bürger treffen, so hat auch der Reiter das erforderliche Pferd

Unrecht die Eröffnung der sechs Centurien für die Plebejer auf Servius selbst

zurückgeführt.

1) Duodecim centuriae equitum Liv. 43, 16, 14 (S. 272 A. 3) : equitum cen-

turiae cum sex suffragiis Cicero de rep. 2, 22, 39 (S. 274 A. 4). Selbstverständ-

lich werden auch die 18 Centurien centuriae equitum genannt (S. 260 A. 2;
ferner Cicero pro Mur. 26, 54. 35, 73. Phil. 7, 6, 16).

2) Darauf, dass sie je den Plebejern rechtlich vorbehalten gewesen sind,

führt keine Spur; und schon das Alter dieser Einrichtung verbietet eine solche

Annahme. Ein Patricier L. (Pinarius) Natta in den (achtzehn) Rittercenturien

Cicero pro Mur. 35, 73.

3) S. 107 A. 3. Späterhin werden die achtzehn Rittercenturien erwähnt
zum J. 263 bei Dionysius 7, 59; zum J. 294 bei demselben 10, 17; für den
Anfang des 7. Jahrh. bei Cicero de rep. 2, 22 (S. 274 A. 4) ; die zwölf Centurien

zum .1. 585 bei Livius 43, 16, 14 ( S. 272 A. 3).

des
Biter

dienstes.
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oder, so .weit dies verlangt wird, die zwei Pferde') nebst der

dazu gehörigen Ausrüstung 2) zu beschaffen =^) so wie dessen Füt-

terung zu bestreiten. Aber es wird ihm dafür ein auch relativ

stärkerer Zuschuss geleistet als dem zu Fuss dienenden Bürger.

Er empfängt zu Lasten der Gemeinde"*) l)ei seinem Eintritt in

den Dienst für die Anschaffung des Pferdes ein Pferdegeld [aes

cquestre) von 10 000 Assen oder 1000 Denaren (= 700 Mark) und
für dessen Fütterung ein jährliches Gerstengeld (aes hordiarium)

1) Festus p. 821 : paribus equis, id est duobus, Romani utebantur in proe-
lio. Pararium aerarium aes appellabatur id quod equitibus duplex pro binis equis
dabatur. Licinianus p. 4 Bonn.: de equitibus non omittam, quos Tarquinius [du-
plicavit, ut prio]res equites binos equos in proelium ducerent. Nach teiden Stellen
scheint das Nebenpferd nicht von allen Reitern gefordert und dafür eine beson-
dere Vergütung gewährt zu sein. Ist die von der Heptas vorgeschlagene Ergän-
zung richtig, so liegt diese gesteigerte Verpflichtung auf den drei patricischen
Centurien der ersten Ordnung.

2) Ausser dem Zaumzeug, das, von dem Silborbesoldag der Buckeln ab-
gesehen, nur massige Kosten machen konnte, wurde nichts gefordert. Sättel

sind der älteren Zeit unbekannt und kamen bei der Pompa erst unter Nero
auf (Dio 63, 13). Schutzwaffen kannte man bei der Reiterei weder für das
Pferd noch, vom Schilde abgesehen, für den Mann (Polyb. 6, 24, 3). Dagegen
wird für die Wartung des Pferdes ein Sklave erforderlich gewesen und unter
den Dienstkosten mit in Ansatz zu bringen sein.

3) Das Equipirungsgeld wird nur unter dieser Voraussetzung verständlich.
Dass der equus publicus , trotz seiner Benennung , nicht Eigenthum der Ge-
meinde ist, sondern des Inhabers, beweist die bei der Entziehung desselben
übliche Anweisung das Pferd zu verkaufen (Liv. 29. 37, 10: M. Livius . . .

vendere equum C. Claudium iussit; daraus Val. Max. 2, 9, 6). Dies kann nicht
wohl anders gefasst werden als von dem Verkauf für eigene Rechnung, nicht
für die der Gemeinde. Wenn bei der Entziehung des Pferdes zur Strafe, wie
wahrscheinlich, den Reiter ein pecuniärer Nachtlieil traf, so kann dieser wohl
nur in der Verpflichtung zur vollständigen oder theilweisen Rückzahlung des
aes equestre bestanden haben; die blosse Ablieferung des Kaufpreises an das
Aerarium genügt dafür nicht.

4) Geradezu aus der Staatskasse sind diese Gelder nicht an die Empfänger
gezahlt worden. Wenn Livius mit der Zahlung des aes equestre ex publica dies
und nicht bloss die Belastung der Gemeinde im Allgemeinen gemeint hat, so ist

dies vielleicht zu verbinden mit der Angabe Plutarchs, dass Camillus als
Censor im J. 377 zuerst die Waisen der Steuer unterworfen habe {€am. 2

:

TO'j; dpcpavou; ÜTtOTeXEic TToiYJaai Ttpotepov dveiacpopou; ovxa;). Auf jeden Fall
zeigt Gaius, dass auch bei dem aes equestre der Empfangsberechtigte an Mittels-
personen gewiesen war, entweder an den Steuerzahler oder, wie bei der Löhnung,
an den Steuererheber. Auch die unvermittelt an die Ordnung der Reiterei durch
Tarquinius sich anschliessende Bemerkung Ciceros de re p. 2, 20, 36: atque etiam
Corinthios video publicis equis adsignandis et alendis orhorum et viduarum tributis

fuisse quondam diligentes kann nur dahin verstanden werden, dass das aes
equestre auf die steuerpflichtigen orbi, das aes hordiarium auf die steuerpflich-
tigen viduae gelegt war. Vgl. S. 236. — Uebrigens scheinen nach Festus Worten
(vgl. S. 228 A. 4) vectigal aes appellalur, quod ob tributum et Stipendium et

aes equestre et hordiarium populo debetur auch diese Leistungen der orbi und
der viduae, wie das tributum selbst, nur als Vorschuss betrachtet worden zu
sein, welchen dio Staatskasse erstattete, wenn die vectigalia ausreichten.
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von 2000 Assen oder 200 Denaren (=140 Mark)i). Den Ver-

lust des Pferdes scheint der Inhaber getragen zu haben '^) und

der späterhin eingeführte Reitersold nicht sogleich, aber bald

nachher von dem Futtergeld in Abzug gebracht zu sein 3). Auf

eine Reihe weiterer Fragen, die sich hiebei aufdrängen, haben

wir keine Antwort; wir wissen nicht, ob nicht unter Umständen,

namentlich wenn wegen Verschuldung dem Inhaber das Pferd

entzogen ward oder auch ohne sein Verschulden der Rossdienst

vor der üblichen Zeit aufhörte, das Pferdegeld ganz oder zum

Theil zurückgezahlt werden musste; ebenso wenig, ob das Pferde-

und das Gerstengeld, deren Kunde uns nur durch die juristische

Tradition überkommen zu sein scheint^), in späterer Zeit überhaupt

noch effectiv gezahlt worden sind. Darüber aber kann kein Zweifel

sein, dass diese Ansetzungen durchgängig hoch gegriffen sind^) und

das Staatspferd unter diesen Umständen den Empfänger ökonomisch

nicht wohl schwerer belastet haben kann als der Fusssoldat es

1) Liv. 1, 43, 9: ad equos emendos dena milia aeris ex puhlico data et

quilus equos alerent, viduae aitributae, quae bina milia aeris in annos singulos

penderent. Festus ep. p. 81 : equestre aes quod equiti dabatur. Ders. ep. p. 102:
hordiarium aes quod pro hordeo equiti Romano dabatur. Gai. 4 , 27 : propter

eam pecuniam licebat pignus capere ex qua equus emendus erat; quae pecunia

dicebatur res equestre. item propter eam pecuniam, ex qua hordeum equis erat

comparandum, quae pecunia dicebatur aes hordiarium. Da die Summen bei Li-

vius in Verbindung mit denen des servianisclien Census auftreten, dessen As
erwiesener Massen der von i/io Deuar ist (S. 249 A. 4), so muss uothwendig
auch liier der gleiche angenommen werden.

2) Also hatte das Equipirungsgeld für die ganze Dienstzeit des Reiters

auszureichen; wobei nicht zu übersehen ist, dass jede censorische Musterung
der Reiterei sich auf die Tauglichkeit des Pferdes mit erstreckte. Dem Ur-

grossvater des älteren Cato wurden fünf Pferde, die er in der Schlacht verloren

hatte, von Staatswegen ersetzt (Plutaroh Cat. mai. 1) ; er kann aber equo privato

gedient haben oder dies eine ausserordentliche Vergünstigung sein.

3) Livius 7, 41, 8 zum J. 412: aeque impotens postulatum fuit, ut de

stipendio equitum — merebant autem triplex ea tempestate — aera demerentur.

Damit kann nur das aes hordiarium gemeint sein. Nach dem Zusammenhang
muss diese Bestimmung damals durchgegangen sein.

4) Als Exempliflcation für die privatrechtliche pignoris capio. Erst von

da aus dürften diese Angaben ihren Weg in die Annalen gefunden haben.

5) Varro scheint in der Stelle de l. L. 8, 71 : equum publicum nnlle

assarium. esse das anderswo nicht vorkommende assarium gebraucht zu haben wie

sonst aeris gravis, also für den dem Sesterz gleichstehenden Libralas. Danacli

betrug der Kaufpreis des diensttüchtigen Pferdes damals 250 Denare (= 175 M.),

und dies ist zwar wenig, aber nicht unmöglich. In Attika galt das gemeine
Ackerpferd um die Zeit des peloponnesischen Krieges etwa 3 Minen (= 240 M.

;

Böckh Staatshaushalt 1, 103). Bei der Pferdelieferung der späten Kaiserzeit

wurden als Aequivalent des Pferdes 23 (C. Theod. 11, 17, 1 vom J. 367),

20 (das. 2 vom J. 401), 18 (das. 11, 1, 29 von demselben Jahr) soUdi (=
300—230 M.) angesetzt. Bei dem Gerstengeld mögen die Kosten für den Knecht
in Anschlag gebracht sein.

Köm. Alterth. III. 17
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seinerseits war. Dass dessen Uebernahme an sich so wenig

facultativ war wie die des Dienstes überhaupt'), kann dagegen

in keiner Weise geltend gemacht werden. Es tritt deutlich

das Bestreben hervor die Mehrkosten des Rossdienstes dem
Dienenden ab und auf die Gemeinde zu übernehmen und

also den Rossdienst auch dem mittellosen Bürger zugänglich zu

machen, so dass lediglich nach der Tauglichkeit gewählt werden
Ritter- kounte. Endlich würde, wenn es von Haus aus einen Rittercensus
censns. '

gegeben hätte, dieser ohne Zweifel in das servianische Schema

eingefügt und mit diesem uns tiberliefert sein; dies ist aber so

wenig der Fall, dass nur im Allgemeinen die Rede ist von der

Auswahl der Reiter aus den vermögendsten und angesehensten

Bürgern 2). Damit wird allerdings das thatsächliche Verhältniss

richtig bezeichnet sein. Mochte selbst der nicht zum vollen Fuss-

dienst befähigte Bürger von Rechtswegen das Staatspferd erhal-

ten können, sicher ist von je her nicht bloss der Regel nach das-

selbe an Vollbürger gegeben, sondern sind auch die durch Ge-

burt und Besitz ausgezeichneten jungen Männer vorzugsweise für

diesen ansehnlicheren Dienst genommen worden. Aber der recht-

lich fixirte Rittercensus ist, wie in dem Abschnitt von der Ritter-

schaft weiter entwickelt werden wird, erst entstanden, als um
die Mitte des 4. Jahrh. neben den Staatspferdreitern der Dienst

equo privato und damit die feldherrliche Aushebung zum Ross-

dienst so wie die dafür unentbehrliche censorische Feststellung

der Qualification für denselben aufkamen — Einrichtungen rein

militärischer Art, welche die politischen Centurien der equites

equopublico nicht weiter berühren. Nur das kommt für diese

in Betracht, dass, seit es einen Rittercensus gab, dieser, sei es

i) Livius 39, 19, 4 : ne invitus mUitaret neve censor ei invito (so Ist wohl
zu schreiben ; die Hdschr. censor lir.initis oder censor ei) equum publicum ad-
»ignaret,

2) Cicero de re p. 2, 22, 39 : \fecit equilum centurias^ duodeviginli censu

mnximo: deinde equitum magno numero ex omni populi summa separate reli-

quuin populum distrtbuit in quinque clnsses. Dionysius 4, 18 : xo oe tü)V Imziiwi

7:X"^fto; dizeXE^ev iv. töjv ^^ovtoov t6 [liftaro^ Ti[jLT)(i.a xai xolto. "ji^Oi iTrtcpavöiv.

Livius 1, 43: equitum ex primorihus civitatis duodecim fecil centurias . . . haec

omnia in diles a pauperibus ivclinata overa. Bei allen diesen Angaben ist das

Vermeiden einer bestimmten Censussumme und das gleichzeitige Hervorheben
der guten Herkunft wohl zu beachten. — Livius freilich fasstden Rittercensus

als servianisch; nicht bloss spricht er 3, 27, 1 von einem Patricier, der pedibus

propter pauperlatfm gedient hatte, sondern betrachtet ihn auch 5, 7, b zum
J. ,351 als schon bestehend bei der Einführung des Rossdienstcs auf eige-

nem Pferd.
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durch gesetzliche Anordnung, sei es bloss factisch, auch auf die

Staatspferdinhaber bezogen worden ist^) und also insofern die

Bittercenturien, obwohl sie weder zu der classis im älteren Sinn,

der Phalanx gehören 2) noch nach dem späteren Sprachgebrauch

als Centurien der ersten Klasse bezeichnet werden dürfen ^j, we-

nigstens insofern es sich um die Durchführung des timokratischen

Princips handelt, mit der ersten Klasse zusammengefasst werden

dürfen.

Die Centurie der Reiter, welche dem Namen wie der zahi und

Sache nach aus der patricischen Gemeindeordnung (S. 1 06) in die Keiter-

patricisch-plebejische überging, ist immer geblieben, was der

Name besagt, eine Truppe von 100 Mann unter einem Genturio^).

Dass die Gesammtzahl von 1800 Staatspferdinhabern von der Kö-

nigszeit an bis in das siebente Jahrhundert unverändert bestanden

hat, ist wohlbezeugt 5) und wird weiter bestätigt durch den von

dem altern Gato, wie aus jener Angabe folgt, vergeblich, gemachten

Vorschlag die Zahl auf 2200 zu steigern'^). Demnach war die

13 Schon im hannibalisclien Krieg werden Staatspt'erdinhaber zur Strafe

angehalten auf eigenen Pferden zu dienen (Liv. 27, 11), hatten also Ritter-

census.

2) Freilich ist dieser Sprachgebrauch 90 früh abgekommen, dass die Aus-
schliessung der equites aus der classis nicht belegt werden kann ; aber es ge-

nügt, dass sie späterhin neben den fünf classes stehen.

3) Dies zeigt am bestimmtesten der ciceronlsche Bericht über die servia-

nische Centurienordnung (S. 274 A. 4). Aber auch Dionysius sagt an der Haupt-
stelle 4, 18 nur, dass Servius die Reiter der 18 Rittercenturlen den 80 der

ersten Klasse beiordnete (Tiposiveifiev) und nachher: iizeiyo-i he t-^jv [jlsv TTpto-TjV

ou[j.fj.opiav 6%T(b 'Arn i^evifjxovTot Xo/oi oüv toi? ^TTTteüoi, während er freilich 7,

59. 10, 17 die 18 Ritter- und die 80 Fusscenturien geradezu zur Ttpwrf) cujj.[xopia

oder zur upcorr) xa^t; rechnet. Nicht anders berichtet Livius ; es ist nichts als

eine leichte Ungenauigkeit , wenn nach ihm 43, 16, 14 acht von den zwölf
Reitercenturien multaeque aliae primae classis den Censor Claudius veriirtheilen.

Nicht einmal eine Ungenauigkeit ist es zu nennen , wenn in der Schilderung

von Dolabellas Wahl (S. 272 A. 3) bei der Aufzählung der einzelnen Abschnitte

des Wahlverfahrens nur die prima classis genannt wird, nicht die mit ihr zu-

gleich stimmenden 12 Rittercenturlen.

4) Dionys. 4 , 18 : et^ov Se xil ouTot (die achtzehn Rittercenturlen) xou;

dTTicfocveoTaiou; Xo^aYO'JC

5) Sowohl Cicero (nach Vornahme der nothwendigen Acnderung MDCCC
statt MACCC) wie Livius setzen die Zahl der Reiter unter dem ersten Tarqui-
nius auf 1800 an und der jüngere Scipio bei jenem nennt dies einen mos qui

usque adhuc est retentus (S. 107 A, 3). Die 18 Centurionen sind vermuthlich

dabei eingerechnet.

6) Aus der Rede qua suasit in senntu ut plura aera equestria fierent ha-
ben wir zwei Bruchstücke (p. 66 Jord.) : nunc ego arbilror oportere instilui quin

(Hdschr. restitui qui oder gwo) minus duobus milibus ducentis sä aerum equs-

slrium und de acribus equestribus de duobus milibus ducentis (milibus acc Chari-

siiis, milibus actum Priscian).

17*
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politische Centurie der Reiter von der weiterhin zu erörternden

des Fussvolks in zwiefacher Hinsicht verschieden. Einmal zählt

die letztere, wie wir sehen werden, normal 120 Mann. Zweitens

beschränkt sich das Stimmrecht in den Rittercenturien auf die

Inhaber des Staatspferdes und schliesst auch für die Zeit, wo es

eine Qualification zum Empfang desselben gab, die bloss qualifi-

cirten Bürger aus*); woraus sich auch erklärt, dass die Stimmen-

zahl der Reitercenturie noch am Ende der republikanischen

Zeit eine viel geringere ist als die der Centurie des Fussvolks ^].

Die erstere Verschiedenheit rührt wahrscheinlich daher, dass das

ältere decimale System in der stabilen Reiterei festgehalten, bei

der Infanterie dagegen aufgegeben ward; der Vorschlag Catos

mag eben dahin gegangen sein auch die Reitercenturie auf 120

Mann und demnach die Gesammtzahl auf 2160 Mann zu bringen.

Der zweite bei weitem wichtigere Unterschied folgt nothwendig

daraus, dass die Reitercenturie die effectiv im Dienst stehenden,

die Fussvolkscenturie die für eine gewisse Kategorie des Dienstes

qualificirten Mannschaften in sich schliesst.

Militärische Weiter ist über die Organisation der servianischen Reiter-

'Roitefei.*''^ centurie nichts bekannt. Nichts führt auf irgend eine Beziehung

der Reiterauswahl zu den servianischen Tribus'^) oder sonst auf

eine andere formale Regulirung derselben. Militärisch ist schon

in vorservianischer Zeit die eigentliche Reitereinheit die turma

von 30 und deren Drittel, die decuria von 10 Mann^); den

Befehl führt, wie in der Reiterei der patricischen Gemeinde, in

jeder decuria der decurio oder vielmehr in jeder turma die drei

einander coordinirten Decurionen^). Wie aus den sechs Cen-

1) Dies -wird in dem Abschnitt, von der Ritterschaft weiter entwickelt

werden.

2) In dem dem Q, Cicero untergeschobenen commentariolum petitionis heisst

es 8, 33 : iam equitum centuriae mtiUo facilius mihi diligentia posse teneri vi-

dentur : primum cognoscito equites, pauci enim sunt, deinde appetito : multo enim

facilius illa adulescentulorum. ad amicitiam aelas adiungitur. Vgl. Cicero ad

fam. 11, 16: quoniam equitum centurias tenes, in quis regnas (D. Brutus da-

mals COS. des.), mitte ad Lupum nostrum, ut is nobis (für die Bewerbung des

L. Aelius Lamia um die Prätur) eas centurias conficiat.

3) Nur im Census werden die Reiter nach der Ordnung der Tribus auf-

gerufen [2, 382].

4) S. 108. Dass in die decuria der decurio eingezählt wird, fordert nicht

bloss der ursprüngliche WortbegrifT des 'Zehnmanns', sondern auch die An-
setzung der 18 Centurien auf 1800 Köpfe bei Cicero und Livius (S. 107 A. 3);
wenn die decuria der späteren Ordnung von 11 Mann zu Grunde gelegt wird,

würde die Gesammtzahl sich auf 1981) stellen.

5) S. 108 A. 2. Polybius 6, 2ü, 1: to'j; iKTrei; el; et'Aci? os/a ouiXov,
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turien der patricischen Gemeinde militärisch zwanzig Türmen

hervorgingen, wurden aus den zwölf in der patricisch- plebeji-

schen hinzutretenden Genturien weitere vierzig Türmen formirt').

Es ist dies wahrscheinlich durch den Censor geschehen, da für

die Aufstellung einer ständigen Truppe es nicht genügte die

Mannschaften auszuwählen, sondern auch der Platz im Gliede

geordnet werden musste; man kann vermuthen, dass dem hin-

zutretenden Reiter das Pferd nicht allgemein, sondern immer an

Stelle eines ausscheidenden Vormannes angewiesen wurde. Auch

die Decurionen sind wohl für jede Turma von den Gensoren

ernannt worden 2). Wenn für die Abstimmung die Reiterei

gleich dem Fussvolk in Genturien gegliedert blieb, so mag darauf

die für das Durchstimmen unentbehrliche ungefähre Gleichheit

der Stimmkörper eingewirkt haben. Wie sich der Genturio der

politischen Genturie zu den militärischen Führern der Reiterei,

den drei Decurionen der Turme und überhaupt wie die mili-

tärische Turme von 30 Mann zu der politischen Reitercenturie

sich stellte, sind Fragen ohne Antwort; so viel wir zu erkennen

vermögen, hat die militärische Turmenordnung auf die politischen

Genturien keinen Einfluss geübt.

Wie die Altersgrenze auf die Reiterei nicht bezogen, son- f.^fTen' Re^

dem es dem Ermessen der Gensoren überlassen wird den min- te^dienst.

der tauglichen Reiter zur Abgabe des Pferdes zu veranlassen 3),

so giebt es in dieser Waffe auch ein zweites Aufgebot nicht.

Die Ursache ist wohl weniger darin zu suchen, dass ältere Leute

eher zum Fuss- als zum Rossdienst verwendbar sind. Mehr als

dies wird in Betracht gekommen sein die geringe Verwendbarkeit

iz exasTTj; Se xpet«; Ti:poy.ptvouatv eikäpyjaz, outoi 5' aüxoi xpet? 7tpo(J^Xc«ßov oüpa-

Yous. Cato in der Rede an die Reiter im Lager von Numantia (fr. p. 39 Jordan)

:

maiores . . . paravere bonia atque strenuis decurionatus , optionatus, hastas dona-

ticas aliosque honores.

13 Man kann die Frage aufwerfen, ob nicht, wie vermuthlich aus den
je 20 Decurien der drei Urgemeinden , durch Zusammenfassung einer Decurie

einer jeden für die Turma, 20 Türmen gebildet worden sind
,
je eine Decurie

patricischer und zwei Decurien nicht patricischer Reiter die spätere Turma
gebildet haben. Aber dabei würde man freilich die frühere Verschmelzung
haben fallen lassen müssen.

2) Dies schliesst nicht aus, dass bei Mobilisirung der Truppe der Feld-

herr die Führer wechseln konnte.

3) Dass Augustus, als er die Stellung der Ritter lebenslänglich machte,

sie mit dem 35. Jahre von den persönlichen Leistungen entband (Sueton Aug.

38), mag an das frühere Herkommen anknüpfen. Auch bei dem Flottendienst

erscheint diese Altersgrenze (Livius 22, 11, 9; vgl. S. 297 A. 1).
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der Reiterei für die Vertheidigung der Stadt, für welche das

zweite Aufgebot hauptsächlich bestimmt ist und, vor allen Dingen

die mit der Brauchbarkeit in keinem Verhältniss stehende für

den sparsamen Staatshaushalt der älteren Zeit sehr zu berück-

sichtigende Kostspieligkeit des Reiterdienstes.

Das Fuss- Die nicht für den Ileiterdienst verwendete Mannschaft wird

und zweiten zuuächst nach dem Lebensalter in ein erstes und ein zweites

" ^^ Aufgebot getheilt. Die Grenze zwischen beiden machte, wie dies

seiner Zeit auseinandergesetzt ward [1, 489], das vollendete

46. Lebensjahr. Uebrigens sind die beiden Aufgebote vollständig

gleich organisirt, sowohl was die Stufen als was die Zahl der

Abtheilungen anlangt. Allem Anschein nach ist das zweite Auf-

gebot, das in unserer Ueberlieferung militärisch so gut wie gar

nicht hervortritt [2, 394] und in historischer Zeit sicher nur po-

litisch functionirt hat, nicht selbständig gebildet worden, sondern

daraus hervorgegangen, dass wer aus einer Centurie des ersten

Aufgebots Alters halber ausschied, damit in die entsprechende

Centurie des zweiten Aufgebots übertrat. Es wird daher ge-

nügen die Ordnung des ersten Aufgebots darzulegen, da die

des zweiten damit zugleich gegeben ist. Dass die Centurien des

zweiten Aufgebots an Kopfzahl bedeutend schwächer sein mussten

als die entsprechenden des ersten, die Stimmen der älteren

Bürger also schwerer wogen als die der jüngeren, war wohl

eine nothwendige Folge dieser Einrichtung, aber schwerlich der

zunächst dabei beabsichtigte Zweck, da die Genturienordnung

durchgängig von militärischen Gesichtspunkten ausgeht und die

politische Verwendung secundär ist.

ciassis. Das Fussvolk besteht aus den zum vollen und aus den zu

dem vierfach abgestuften Minderdienst verpflichteten Bürgern.

Die dem Volldienst unterliegende Bürgerschaft ist die classis, der

volldienstpflichtige Bürger der classicus, während die übrigen

niedriger stehenden Bürger bezeichnet werden als infra classem.

Die Herleitung des sicher nicht den Griechen abgeborgten Wortes

classis ist bisher nicht gefunden^); aber nach der technischen

1) Auf das lateinische calare führen schon Dionysius 4, 18 und Quinti-

lian inst. 1, 6, 33, gewiss beide nach Varro, das Wort zurück; aber die an-

gebliche ältere Form calasis (xa? xXdoEi; dpyaiov drdXouv xaXdoei;, wie Bücheier

richtig statt xaX&aei; schreibt) ist schwerlich mehr als schematische Setzung.

'KXäot; ist einer der schon bei den Philologen der varrouischen Epoche nicht

'seltenen Pscudodorisraen ; von xXicu kann nur xX'^oi; kommen' (Wilamowitz).
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Verwendung desselben im Land- wie im Seekrieg muss es die

Linie bezeichnen im Gegensatz zu den ausser der Reihe am
Kampf betheiligten Truppen oder Schiffen. In diesem Sinn wird

classis in Beziehung auf die servianische Ordnung von dem älteren

Cato gebraucht'). Als die servianischen Genturien ihren militä-

rischen Charakter einbtlssten und die classis im eigentlichen Sinn

auf sie nicht mehr passte, hat das Wort, und zwar schon in einer

Gesetzesurkunde vom J. 643 (S. 272 A. 2) so wie durchaus bei

Cicero 2) , eine ausschliesslich politische Beziehung und eine ge-

änderte Bedeutung angenommen: es werden jetzt darunter die

nach einander zum Stimmen antretenden Abtheilungsreihen des

FussVolks verstanden, so dass die volldienstpflichtigen Centurien,

die früher allein die classis waren, jetzt die prima classis bilden

und dem entsprechend die vier unter der Phalanx stehenden

Stufen jetzt als zweite, dritte, vierte und fünfte Klasse auf-

treten.

Da bei dem Fussvolk, anders als bei der Reiterei, der Soldat Aus-

sich lediglich auf eigene Kosten auszurüsten hat, so zeigt sich stufen.

der Gegensatz des Volldienstes und des Minderdienstes, des

Die Bedeutung 'Ladung' stimmt so gut zu der späteren politischen Verwendung,
dass man in alter wie in neuer Zeit sich davon nicht hat losmachen können,
so deutlich es auch ist, dass sie weder auf die Flotte noch auf die Phalanx,

also auf den älteren Gebrauch überall nicht passt. Selbst Corssen (Vocal. 1,

496 ; vgl. Curtius griech. Etym.5 S. 139) , der gegen die Herleitung aus dem
Griechischen mit Recht protestirt, hat die Grundbedeutung unbeachtet gelassen.

1) In der Beziehung auf den Seekrieg hat classis seine ursprüngliche Be-
deutung behauptet. In derjenigen auf den Landkrieg — anders als in militä-

rischer Verwendung erscheint das Wort überhaupt nicht — begegnet classis in

der Bedeutung Heer bei den Grammatikern (Festus ep. p. 56 : classes clupeatas

antiqui dixerunt quos nunc exercitus vocamus; ders. das.: classis procincta exercitus

instructus ; ebenso in dem sogenannten Gesetz des Numa das. p. 189 v. opima
spolia und p. 225 : procincta classis dicebatur, cum exercitus cinctus erat Gabino
cinctu confestim puynaturus ; vetustius enim erat multitudinem hominum quam
navium classem appellari; Fabius Pietor bei Gellius 10, 15, 4 vgl. 1, 11, 3)

und vereinzelt bei den Dichtern (Vergil Aen. 7, 716). In voller Schärfe tritt

die Grundbedeutung nur hervor in der Beziehung auf das servianische Fuss-
volk bei Cato (S. 250 A. 3). Aber auch in den aus der alten Aufzeichnung über
die servianische Ordnung (S. 245 A. 1) erhaltenen Worten pro (d. h. nach
der Erklärung m) censu classis iuniorum (Festus p. 246) scheint classis ebenso
gesetzt zu sein. Auch die classici testes qui signandis testamentis adhibebantur

(Festus ep. p. 56 ; vgl. Gellius 19, 8, 15 : classicus aliquis adsiduusque scriptor,

non proletarius^ dürften in dem catonischen Sinn zu fassen sein. — Dass classis

auch von der Reiterei hat gesagt werden können (Schollen zur Aen. 6, 1: pro-

prie classes equitum dicimus; vgl. zu 2, 30. 3, 602. 6, 1. 7, 716), ist an sich

wohl möglich, obwohl Vergilius das Wort schwerlich in diesem Sinn gebraucht
hat. — Ueber die räthselhafte quintana classis vgl. S. 285 A. 5.

2) Er braucht bereits quintae classis metaphorisch (acad. pr. 2, 23, 73).
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classicus und des infru classem zunächst in der von dem
einzelnen Soldaten geforderten Ausrüstung i). Während diese

bei dem Volldienst sich zusammensetzt zur Abwehr aus Helm,

Brustpanzer, Schild und Beinschienen, zum Angriff aus Schwert

und Spiess, sämmtlich aus Metall, fiel bei der ersten jener

vier Stufen der Panzer weg und trat der Holzschild an die

Stelle des kupfernen. Der zweiten wurden ferner die Bein-

schienen erlassen. Bei den Soldaten der dritten und der vierten

Stufe fielen überhaupt die Schutzwaffen weg und führten als

Angriffswaffen die der dritten Stufe Spiess und Wurfspeer, die

der vierten die Schleuder 2). Deutlich ist diese Einrichtung be-

rechnet auf den Gegensatz der geschlossenen und gerüsteten

Phalanx und der ausser dem Gliede fechtenden ungerüsteten

Leichten 3). Aber dieser Gegensatz fällt nicht mit dem des

classischen und des nicht classischcn Soldaten zusammen; die

beiden höheren Stufen der letzteren Kategorie entsprechen

vielmehr den letzten nicht voll gerüsteten Gliedern einer pha-

langitischen Schlachtordnung. — Diese Regulirung ist späterhin

dadurch verdunkelt worden, dass die Auflösung der alten legio

in mehrere Legionen und die Gliederung der Linieninfanteric

in die für das Einzelgefecht gerüsteten und geschulten Manipel

es nothwendig machte einmal die Rüstung mehr als bisher aus-

zugleichen, zweitens die technische Ausbildung des einzelnen

Mannes und damit das Dienstalter bei der Gliederung der Mann-

schaften zu berücksichtigen. Daher tragen in Polybius Zeit alle

gerüsteten Legionare den Brustharnisch, alle nicht gerüsteten

(velites) den Wurfspeer und wird sowohl bei der Abgrenzung

der gerüsteten und der nicht gerüsteten wW auch bei der Glie-

derung der ersteren vorzugsweise das Dienstalter berücksichtigt.

Aber auch damals noch werden die ärmeren Mannschaften über-

1) Die Rüstungsstücke waren vorgeschrieben (Liv. 1, 43, 2: arma his

imperala; Diouys. 4, 16. 17) und wurden bei dem Census vorgewiesen [2, 380 J.

Die Selbstbeschaffung von Waffen und Kleidung wird nicht lange Bestand ge-

habt haben ; aber bis in die Kaiserzeit wurden diese Beträge dem Soldaten an
der Löhnung gekürzt (Polyb. 6, 39, 15; Tacitus ann. 1, 17; Handb. 5, 34).

2) Livius 1, 43 ; Dionys. 4, 16, 17. Letzterer weicht darin von Livius
ab, dass er bei der dritten Klasse den Schild, bei der vierten den Wurfspeer
hinzufügt. Die militärische Würdigung dieser Einrichtungen ist nicht dieses

Orts; vgl. Handb. 5, 326.

3) Dionys. 4, 18: xö ireCixov twv te <fak>xf^ix&'i xal tojv '|itX(uv OTpäTsufAct.
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wiegend unter die Velites eingestellt i), und der Brustharnisch

der Bürger der ersten Klasse ist besser und theurer als der der

übrigen Legionare ^j. Erst in der marianischen Legion ist von

der alten Abstufung des Dienstes nach dem Vermögen jede Spur

verschwunden.

Die Mannschaften zu Fuss werden wie die Reiter centu- Zahi und
Führer der

riirt, das heisst in Abtheilungen mit militärischer Normalzahl und Fussvoiks-

mit militärischem Commando zusammengestellt. Hier zählt die

Genturie, wie schon gesagt ward, 120 Genturialen
3)

; auch sie

steht unter einem hierbei nicht eingezählten Centurio^) und

führt ein Feldzeichen^). Vielleicht sind also bei der ursprüng-

lichen Schätzung nicht bloss die Reiter, sondern die Bürger über-

haupt in der Weise geordnet worden, dass die Mannschaften in

der censorischen Gliederung und unter den ernannten Führern

gegen den Feind geführt werden konnten, wie dies in der That

die Alten angenommen zu haben scheinen c). Insbesondere so

centurie.

1) Polyb. 6, 21, 7: oiaXeyo'jat töjv dvopöiv tou; [xsv veojtocto'j; xat ttevi-

ypoTatjO'ji; ei? toü; ^poG'^oit.dy^oui.

2) Polyb. 6, 23, 14 : oi p.£v ouv ttoXXoI TipoaXaßovxec yaX-/,oj[Aa ... 8 . . .

y.aXoüot . . . xapotocpuXay.a ,T£Xeiav lyo'jat ttjV 7.a8Ö7TX[aiv • ol Se UTrep xac fAupta?

Ti[j.tt)(A£vot 5payjAa; (ivxi toü -/capotocfu^vctxos aüv xoT; oXXoi; äXuoiSojxou; iiepixi-

&£vxat Qihpaxac. Vgl. Handb. 5, 336.

3) Diese Normalziffer können wir freilich nur nachweisen für die Cen-
turie der späteren die Centuriation an die Tribus anschliessenden Ordnung und
auch hier nur für die Centurie der plebs urbana der Kaiserzeit. In der grossen
Inschrift der Suburana iuniorum vom J. 70 (C. VI, 200) sind die Namen der Ce]i-

turialen der acht Centurien in der Weise verzeichnet, dass die erste Centurie
mit Einrechnung der am Schluss zerstörten , aber nach dem Raum zu berech-
nenden fehlenden Namen ungefähr 120 Köpfe gezählt haben muss, die anderen
etwas weniger. Nach einer anderen Inschrift vom J. 254 (C. VI, 1104 p. 844)
hat die Palatina iuniorum homines num(ero') DCCCCLXVIJI, also 8 X 120,
ungerechnet die Centurionen.

4) J'"estus p. 177 v. Ni quis scivit: in ea centuria veque censelur quisquam
ncque centurio praeficitur neque centurialis potest esse^ quia nemo certus est eius

ctnturiae civis. Dionysius 4, 17. 7, 59 (A. 5). In der späteren Epoche, in wel-
cher die Centurie der Theil einer Tribus ist, fällt der Centurio mit dem curator

tribus insofern zusammen , als jeder von diesen einer einzelnen Centurie vor-

steht und die Tribus ebenso viel Curatoren hat wie Centurien. Die offlcielle

Benennung in dieser Epoche Ut curator \ die Bezeichnung «nfurio, die der Sache
nach zutrifft, braucht nur Kaiser Julianus (S. 190 A. 3). Es ist schon bemerkt
worden (S. 189 fg.), dass in dieser Stellung die Vorsteher der Tribus, die tri-

buni (^aerarii) und die Vorsteher der Centurien, die cinturiones, zusammenge-
flossen sind; wie wir sie finden, gehört sie in der That dem tribuarischen
Couturiencomplex an und also eigentlich hieher.

5) Dionys. 7, 59: ouvtj'ei he xö zX-^i)o? £i; x6 zpo xfj? -oXeoj; "ApEtov
tteSiov ütio x£ XoyaYol; %a\ orjfA£fois x£xaY[X£V(«v woizep iv tioXIjjkjj. Mit Unrecht
leugnet Domaszewski (die Fahnen im röm. Heer S. 21) die Existenz von Cen-
turienzeichen.

6) Wenigstens fasst Dionysius 2, 14, vielleicht nach Varro, die Ursprung-
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lange die Schätzung und die Aushebung noch denselben Magistra-

ten oblag, mag schon jene eine vorläufige Heerbildung auch für

das Fussvolk in sich geschlossen haben, wie denn schon die

Uebungen auf dem Marsfeld (S. 216) eine gewisse Stündigkeit der

gesammten Bürgerwehr voraussetzen. Aber sicher hat sich die

Schätzung von je her nicht auf die Aufstellung einer Anzahl

zum Dienst geordneter Infanterieabtheilungen beschränkt, sondern

ist die Centuriation auch nach Erfüllung der Normalzahl so lange

fortgesetzt worden, bis alle qualificirten und nicht ftlr die Reiterei

genommenen Bürger in die Centurien der Infanterie vertheilt

waren. Also stand in jeder Centurie der Infanterie neben der

festen Normalzahl eine fluctuirende effective ^). Nur insofern bei

der Centurie der,Reiter die fluctuirende Zahl nicht vorkam, scheidet

der Gegensatz der ausgehobenen Truppe und der für die Aushebung

zu einem bestimmten Dienst bereit gestellten Mannschaften von je

her die Reiterei und die Infanterie. Nachdem die Gliederung des

Fussvolks in die Centurien der Triarier, der Principes und der

Ilastaten aufgekommen war, verlor, da diese von anderen bei der

Schätzung nicht berücksichtigten Momenten abhing, die aus der

Schätzung hervorgehende Centurie die unmittelbare militärische

Verwendbarkeit, während die Reiterei nicht in ähnlicher Weise

umgewandelt ward und ihre Türmen nicht erst bei der Aushe-

bung gebildet wurden. Die censorische Centuriirung hat ur-

sprünglich wohl auch militärisch dem einzelnen Mann im Fall

der Bildung einer Feldarmee das Glied der Phalanx oder den

sonstigen Platz angewiesen; aber früh hat die militärische

Centuriirung von der bei dem Census vorgenommenen ab-

gesehen.

Die Zahl der Centurien des Fussvolks ersten Aufgebots be-

liebe Heerordnung in dieser Weise. Dabei wird allerdings angenommen werden
müssen, dass bei der ursprünglichen Schätzung neben der Feststellung des

Alters und der Prüfung der Waffen [2, 380] auch die körperliche Fähigkeit in

Betracht gezogen ward, was später nicht geschah [2, 381], aber wohl geschehen

sein kann. Denn die älteste Kampfweise stellt bei dem Dienst zu Fuss in

oder neben der Phalanx an den einzelnen Mann geringe Anforderungen und
geordnete Einrichtungen für die Ausscheidung gebrechlicher Leute passen für

primitive Zustände nicht; was hier unumgänglich war, kann recht wohl zu der

anfänglichen Schätzung gehört haben.

1) Anders können auch die S. 265 A. 3 angeführten Ziffern der plebs urbana
nicht gefasst werden; cffeotiv ist die Zahl der Tribulen weit grösser.
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läuft sich auf 85, welche nach den Abstufungen des ordentlichen zaiiider

Centurien.

Dienstes sich folgendermassen vertheilen'):

classici, später erste Klasse 40 Centurien

erste Stufe, später zweite Klasse 10 »

zweite » » dritte » 10 ^

»

dritte » » vierte » 10 »

vierte » » fünfte » 15 »

infra classem

Bei diesen Ansetzungen wird, wer die verschiedenen Stufen

ihrer Zahl nach mit einander vergleicht, den Ordnern dieses

Systems nicht die Absicht beimessen dürfen die überhaupt zum

ordentlichen Dienst Pflichtigen Bürger alle gleichmässig heran-

zuziehen und den Unterschied der Belastung lediglich in der Ver-

schiedenartigkeit der Rüstung zum Ausdruck zu bringen. Viel-

mehr ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Vermögenderen

auch relativ mehr Mannschaften zu stellen hatten und also häu-

figer als die Aermeren einberufen wurden. Es wird also die

durchschnittliche Kopfzahl der Centurien der fünften Klasse

grösser, vielleicht bedeutend grösser als die der Centurien der ersten

und in jener wie die Dienstpflicht weniger stetig, so das Stimm-

recht geringer gewesen sein 2). Nur darf man in dieser Hinsicht

nicht allzu weit gehen. Die Bürger, die nicht bedeutend unter

dem minimalen Vollsatz standen, können nicht sehr viel weniger

häufig einberufen worden sein als die Volldienstpflichtigen, und

wenn den letzteren die vierfache Zahl von Centurien zugewiesen

wird als den Minderdienstpflichtigen der ersten Stufe, so muss

dafür neben der durchschnittlichen Minderbelastung der Aermeren

auch die absolut grössere Zahl der Vollstellen (S. 247) in Betracht

gezogen sein.

Die gesetzlichen Normen weisen den zum ordentlichen Wehr- Nomen der

dienst Pflichtigen Bürger in das erste oder in das zweite Auf- turiation.

gebot und in jenem oder diesem in eine der fünf Stufen. Da
jede dieser zehn Abtheilungen in eine Anzahl Centurien zerfiel,

musste der Bürger ferner einer dieser Centurien zugewiesen wer-

den, centurialis (S. 265 A. 4) einer bestimmten Centurie sein, da

eine derartige vorherige Feststellung sowohl für die ursprüngliche

1) Liv. 1, 43. Dionysius 4, 16. 17. 7, 59 ohne Abweichung. Die 80 Cen-
turien der ersten Klasse auch Dionys. 4, 20. 10, 17.

2) Dies spricht auch Dionysius 4, 19. 21 aus.
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miliUJrische Verwendung des exercitus *) wie z,u allen Zeiten für

dessen politische erforderlich ist. Die Vertheilung der Bürger in

die Ccnturien vollzogen die Schatzungsbeamten, selbstverständ-

lich immer für die Dauer der Schatzungsperiode, und wahrschein-

lich mit noch weit freierem Schalten, als wir dies bei der censo-

rischen Einschreibung der Bürger in die Tribus fanden. Als

leitendes Princip dabei wird für die frühere Republik die gleich-

massige Vertheilung der Tribulen einer jeden Tribus in sJimmt-

liche Genturien, also die Zusammensetzung einer jeden Centurie

aus gleich vielen Tribulen aller Tribus bezeichnet'^); und da die

nach den Personaltribus abgegrenzten Volkstheile in älterer Zeit,

wie wir sahen (S. 186), sowohl der Kopfzahl nach wie nach den

Besitzverhältnissen ungefähr sich gleichgestanden haben müssen,

so war eine derartige Zusammensetzung sowohl des älteren ein-

heitlichen Bürgerheers wie selbst der späteren Legion im Grossen

und Ganzen durchführbar und auch im Einklang mit dem Princip

der älteren Staatsordnung die örtlichen Gegensätze militärisch

und politisch so weit möglich aufzuheben. Aber mehr als ap-

proximativ konnte die Gleichmässigkeit im besten Falle nicht

sein. Die Zahl der Mannschaften, welche die einzelnen Tribus

zu den einzelnen Kategorien stellten, konnte höchstens ungefähr

dieselbe sein. Auch wenn die Zahl der zu bildenden Genturien

1) Wenn nach Dionysius 4, 19 bei der Aushebung die benöthigte Anzahl
Mannschaften unter die 193 Genturien vertheilt und von jeder t6 ^TrißaXXov

äicaoT(i) Xöytij TiXfj&oi eingefordert wird, so ist wenigstens der Ausdruck schief;

denn nicht der Centurie wird angesagt, sondern die Centurialen (oder, was auf

dasselbe hinauskommt, die Tribulen) haben sich alle zum Dilectus einzustellen

und es ist weder irgendwie zu beweisen noch an sich wahrscheinlich, dass da-

bei aus jeder politischen Centurie gleich viel Mannschaften genommen, über-

haupt dass bei dem Dilectus die politische Centurie berücksichtigt ward , ab-

gesehen von der Zeit, wo der Censns selbst ein vorläufiger Dilectus war.

2) Dionys. 4, 14 (S. 109 A. 2). Wenn Livius 1, 43, 13 von den scr-

vlanischen Tribus es verneint, dass eae ad centuriarum distributionem numerum-
que quicquam pertinuerunl, so geht dies nur auf die spatere feste Verknüpfung
der einzelnen Centurie mit der einzelnen Tribus und schliesst die gleichmässige

Zusammensetzung jener aus diesen nicht aus. Einen weiteren Fingerzeig für diese

giebt es, dass bei Aushebungen von geringem Umfang zuweilen nicht alle Tribus

zum Dilectus berufen wurden (fäv. 4, 46, 1 : decetn tribus sorte ductae). In der

Uegcl wird man die Zahl derstellungspllichtigen Bürger, wie sie sich aus den Listen

ergab, mitder Zahl der benöthigten Mannschaften zusammengestellt und dann, wenn
beispielsweise die erste das Doppelte der zweiten betrug, aus jeder Tribus die

Hälfte genommen haben, so dass die ungleichmässige Zahl der in jeder Tribus

Dienstpflichtigen sich auch auf das Heer übertrug (vgl. S. 279 A. 4). — Was
ich in meiner Jugendschrift unter dem Rann des Zahlendämons in diesen Auf-
stellungen gefehlt habe, versuche ich hier zu beseitigen, ohne weiter auf das

Einzelne der Verfehlung einzugchen.
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in die der Mannschaftsbezirke aufging, wie anfänglich, als die

vier und dann die zwanzig Tribus die 40 Centurien des ersten

Aufgebots der Volldienstpflichtigen zu stellen hatten, konnte doch

die Kopfzahl der Tribulen der Suburana nicht dieselbe sein wie

die der Romulia; und als zum Beispiel aus 21 Tribus dieselben

40 Centurien zu bilden waren, konnte man nur etwa ungefähr

ein Zwanzigstel aus der einzelnen Tribus in die einzelne Genturie

einschreiben. — Selbst für die Centurien liess sich wohl in einer

jeden die Normalzahl herstellen, aber die Effectivzahl, auf die

es militärisch wie politisch in historischer Zeit allein ankommt,

nur annähernd ausgleichen, selbst wenn bei der Zusammen-

stellung der einzelnen Centurie lediglich darauf Rücksicht ge-

nommen ward und und keinerlei berechtigte und unberechtigte

persönliche Rücksichten einwirkten. Dass es aber an solcher

Willkür bei der Vertheilung der Tribulen in die Centurien noch

weniger gefehlt haben wird als bei der Vertheilung der Bürger

in die Tribus, kann bei dem minder festen Eintheilungsprincip

und bei dem freien Schalten der römischen Schatzungsbeamten

keinem Zweifel unterliegen.

Die bei der Vertheilung der Bürger in die Centurien unver- Aufnahme

meidliche censorische Willkür mochte ertragen werden, so lange ^*'säs^s*'^*et'''

die in 85, resp. 170 Centurien zu vertheilenden Bürger sämmt- ''wehr^-*

lieh ansässige Leute waren. Aber sie nahm einen anderen Cha- p*!*^'^*''^®"-

rakter an, seit vom J. 442 ab auch die nicht ansässigen Bürger,

wenn sie das erforderliche Vermögen besassen, in die Tribus

und aus diesen in die Centurien gelangten. Es änderte in dieser

Hinsicht rechtlich nichts, ob sie allen oder allein den städtischen

Tribus zugetheilt waren; die elassischen Bürger der Suburana

gehörten ebenso in die 80 elassischen Centurien wie die der

Romulia und es mussten sogar, wenn nach dem bisherigen

Princip verfahren ward, so jene wie diese möglichst gleichmässig

durch alle Centurien vertheilt werden. Wahrscheinlich hat man
dieser Consequenz der neuen Ordnung, die weder übersehen

noch längere Zeit ertragen werden konnte, zunächst wieder durch

die censorische Willkür gesteuert. So gut es dem Censor Fabius

freigestanden hatte die sämmtlichen nicht ansässigen Bürger auf

vier Tribus zu beschränken, so gut und mit besserem Rechte

konnte er bei der Vertheilung der Tribulen in die Centurien die

jener vier Tribus auf eine gewisse Zahl von Centurien beschrän-
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ken; die Vertheilung durch alle Tribus war eine Maxime, kein

Gesetz, und es mag auch früher schon oft genug davon abge-

Reform der gangen Sein. — Aber freilich hing diese Abhülfe an dem euten
Centurien- ...
Ordnung. Willen eines jeden Censorencollegiums. Eine bessere gewährte

eine schwerlich durch Gesetz, sondern wiederum wahrscheinlich

lediglich durch censorische Anordnung eingeführte principielle

Reform des Verhältnisses der Centurien zu den Tribus i), welche

sicher zwischen den J. 513 und 536 2), wahrscheinlich im J. 534^)

1) Die beiden einzigen Stellen , welche mit Bestimmtheit einer wesent-
lichen und bleibenden Reform der servianischen Stimmordnung gedenken, sind
Livius 1, 43, 12, der nach Auseinandersetzung der servianischen Ordnung fort-

fährt : nee mirari oportet hunc ordinem
,

qui nunc est post expletas quinque et

triyinia tribus duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque (sc schal-

ten hier alle gnten Hdschr. ein) ad instilutam ab Ser. Tullio summam non con-
venire, und Appian b. c, 1, 59: ^cjyjyoüvto (die Consuln des J. ü66 Sulla und
Q. Pompeius) . . . Tac -/stpoTovia; [ji.-?j xaTa cpuXd; (d. h. nach den tribuarischen
Centurieucomplexen ; vgl. S. 273 A. 3), dXXd xrxTa Xoyou;, c«; TuXXtoc ßaotXei;
eta^e, ifiYveoDat, vo[jiftJavTe« . . o'jxe t«; ^cipoxoviac £v toT; TT^vTjai -mr. öpotau-
TctToi? dvTt T(üv Iv Trepio'joia %<n eüßouXtoc YtY'^o(xevai otuoeiv exi craOEoiv dcpop(i.d;.

Dionysius Aeusserung 4, 21 : oOto; 6 rocfjio; toü TtoXtTsijJiaTO? im iroXXa; oie-

cf.uXaTT0UOT];, (ö; Iy^wv Totic äpyaipeaiai; aüxöJv TroXXdxi; Tiaptuv, beweist wohl,
dass die Centuriatcomitien, denen der Verfasser beiwohnte, nicht dem serviani-
schen Schema folgten und die von ihm so stark betonte Vormacht der Vermö-
genden darin keineswegs wahrzunehmen war; aber er schildert in seinen Per-
fecten nur den derzeitigen Zustand, offenbar ohne dessen Entstehung zu kennen

;

ja die Stimmordnung scheint ihm mehr eine verwirrte Anwendung der alten als

eine neue zu sein (vgl. S. 279 A. 2).

2) Für die Zeitbestimmung haben wir einen präcisen Anhalt nur in der
A. 1 angeführten Stelle des Livius; dieser aber ist doppelt. Livius, der die
reformirte Ordnung seiner Zeit proleptisch bei der serviaTiischen erwähnt, kann
sie an ihrer Stelle nicht übergangen haben ; seine Annalen, vollständig bis zum
J. 462 und wieder beginnend mit dem J. 536, setzen die reformirte Ordnung
voraus zuerst unter dem J. 539 (Liv. 24, 7, 12). Also muss sie zwischen
462 und 536 fallen. Da sie ferner nach seiner Angabe in der Verschmelzung
der 35 Tribus einer- und des ersten und zweiten Aufgebots andrerseits besteht,
80 kann sie nicht vor das J. 513 fallen, in welchem die 34. und 35. Tribus
eingerichtet wurden (S. 172). Dazu passen auch, worauf freilich kein Gewicht zu
legen ist, die 'vielen Menschenalter' des Dionysius. Es passt dazu femer, dass
die alte Ordnung durch Sulla erneuert ward und den späteren liömern bis ins
Einzelne bekannt war mit ihren Stufensätzen in dem um 486 eingeführten
As von Vio l^enar.

3) Die Reform ist wenn nicht durch, doch mindestens nicht anders als

bei einer Censur eingetreten; in die angegebene Periode fallen die Lustra
513. 520. 624. 529. 534. Für das J. 613 scheint zu sprechen, dass eben da-
mals die Tribuszahl auf 35 gebracht ward. Aber in der That besteht kein in-
nerer Zusammenhang zwischen der Zahl der Tribus und der Reform und hätte
diese ebenso gut bei jeder andern Tribuszahl durchgeführt werden können. Auch
schliessen die Worte des Livius post expletas V et XXX tribus zwar die Gleich-
zeitigkeit der Vermehrung der Tribus und der Centurien reform nicht unbedingt
aus, aber legen doch die Annahme näher, dass die letztere später erfolgte.
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ins Leben getreten und für die Folgezeit massgebend geblieben

ist. Freilich als ein Jahrhundert später nach der Katastrophe des

Sulpicius, des Urhebers des die Italiker und die Libertinen zu

gleichem Stimmrecht zulassenden Gesetzes, im J. 666 Sulla das

Gemeinwesen im optimatischen Sinn umgestaltete, stellte er auch

die alte servianische Stimmordnung wieder her (S. 270 A. 1 ). Indess

in der cinnanischen Bewegung ist dieselbe wiederum beseitigt

worden und bei seiner zweiten Reorganisation hat Sulla die alte

Stimmordnung entweder nicht wieder erneuert oder wenn es

geschah, diese Bestimmung nur ephemere Geltung gehabt.

Die Umgestaltung der Genturienordnung ist eine politische Festhalten

Reform der Institution — ihre unmittelbare militärische Reden- reformirten

tung hatte dieselbe vor der Einführung der neuen Ordnung dem alten

verloren — , keine Revolution. Die drei Pfeiler, auf denen die ^^

servianische Ordnung ruht, die Scheidung der Stimmkörper nach

dem Lebensalter und wieder nach dem Vermögen und die Gen-

turiation der also sich ergebenden zehn Massen, sind auch die der

neuen und werden von den Alten gleichmässig auf den könig-

lichen Vorläufer der Republik wie auf die Verfassung der spä-

testen republikanischen Zeit bezogen^).

Der Stimmkörper ist nach wie vor die Genturie. Es geht

dies wie schon daraus, dass die Gomitien überhaupt centuriata

bleiben, so auch aus zahlreichen einzelnen Belegen hervor 2].

Für das J. 534 dagegen spricht, wie S. 254 A. 4 auseinandergesetzt ist, dass

Sallustius das Ende des patricisch - plebejischen Haders um das J. 536 setzt

lind dass dies mit Wahrscheinlichkeit auf die Zulassung der Plebejer in die sex

suffragia bezogen wird, welche wohl ein Theil der neuen Genturienordnung ge-
wesen ist.

1) S. 253 A. 1. Die Schlagwörter census, aetas, ordo sind sicher trala-

ticisch. Darum trägt auch Scipio bei Cicero die Stimmordnung seiner Zeit als

die servianische vor (S. 275 A. 2).

2) Cicero de orat. 2, 64, 260: cum ex centuria sua (üf. Scipio Malugi-
nensis) renunliaret Acidinum consulem (auf das J. 575). Ders. pro Flacco 7,

15: qune populus iuberet . . . distributis partibus . . . centuriatim (vgl. S. 253
A. 1). Ders. pro Sulla 32, 91 : consul omnibus centuriis P. Sulla renuniiatus

est. Ders. Brut. 67, 237: ei paurae centuriae ad consulalum defuerunt. Ders.

de imp. Pompeü 1, 2; in toga cand. bei Ascon. p. 85; cum sen. gr. eg. 11,

27. Asconius in or. in toga cand. p. 95: Antonius pauculis centuriis Catili-

ram superavit. Liv. 26, 18, 9. 27, 21, 5. 29, 22, 5. 31, 6, 3. c. 7, 1. 37, 47,
7, 43, 16, 16: ad extremum spei venit reus, ut octo centuriae ad damnationem
defuerint. [Q. Cicero] comm. pet. 5, 18. 8, 32. Val. Max. 4, 4, 3 u. a. St. m.
Als Stimmkörper wird in Beziehung auf die Centuriatcomitien die Tribus bei

keinem kundigen Schriftsteller gesetzt; Livius «p.,49: ut comitiis plurimae eum
tribus consulem scriberent und Orosius 6, 7, 1 : Scipio Africanus consensu om-
nitim tribuum consul crralus zählen nicht. Wohl aber können der Bürgerschaft
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Jeder zum Waifendienst berechtigte Bürger gehört auch

ferner entweder zum ersten oder zum zweiten Aufgebot. Es

ist dies bezeugt i) und es heissen auch die gleich zu erwähnen-

den Centuriencomplexe zur Hälfte iuniorum, zur Hälfte senioriim.

Die fünf Vermögensstufen, nach denen die frühere Ordnung

Dienstpflicht und Stimmrecht so wie die Stiramfolge abgestuft

hatte, blieben auch nach der Reform für beides massgebend 2).

Die in der früheren Zeit auf die erste Stufe beschränkte Be-

nennung classis übertrug sich, wie wir schon sahen (S. 263), wenn

nicht durch die neue Ordnung, so doch während ihres Bestehens

auf die sämmllichen fünf nach einander zur Abstimmung ge-

langenden Stufen des Fussvolks^). Selbstfolglich also besteht jede

Klasse aus einer Anzahl Centurien.

Die Stufensätze blieben unverändert; wenigstens ist dies für

die erste 4) und einigerraassen auch für die zweite Klasse (S. 249

V et XXX trihuum im Ganzen die Centurienwahlen zugeschrieben werden (Ci-

cero Phil. 7, 6, 16 vgl. 6, 5, 12).

1) Cicero Verr. 5, 15, 38: (praeco^ te toties seniorum iuniorumque centuriis

illo honore (der Prätur) afßci, pronuntiavü. Also kam jeder der stimmenden
Centurien entweder der eine oder der andere Beisatz zu. Horatius ars poet.

341 : centuriae seniorum agltant expertia frugis.

2) Pseudo-Sallustius de re p. ord. 2, 8: mihi . . . placet lex quam C.

Gracchus in tribunatu prom.ulgaverat, ut ex confusis quinque classibus sorte cen-

turiae vocarentur: ita coaequalur dignitate pecunia (d. h. so stellt das grosse

und das geringe Vermögen an Geltung gleiclx). Ackergesetz vom J. 643 Z. 38:
[recuperatores ex ci]vibus L quei classis primae sient, XI dato. Sallustius Jug. 86 :

Marius . . . milites scribere non more maiorum neque ex classibus. Dazu kommen
die S. 253 A. 1 angeführten allgemeinen Ilrwähnungen und der ebenfalls schon
S. 263 A. 2 erwähnte metaphorische Gehrauch der quinta classis hei Cicero. — Als
Antiquität erwähnen die Klassen Arnohius adv. nat. 2, 67 : numquid quinque in

classes habetis populum distributum , sicut olim habuistis? ; Servius zur Aen. 7,

716: partes populi classes vocamus, quae quinque fuerunt ; Symmachus pro patre

6 : (yetuslas) tribus evocat libertina ac plebeia faece pollutas, nos patricioB favi-
sores (^divisores ist Schlimmhesserung) : classes illa, nos principes; Ausonius
yrat. act. 3, 12: tribus non circumivi, centurias non adulavi, vocatis classibus

non intremui und 9, 44: valete modo classes populi et urbanarum tribuum
praerogatiuae et centuriae iure vocalae,

3) Der successiveu Abstimmung der Klassen wird gedacht in dem Prozess
des Censors C. Claudius 5Ö3 (Liv. 43, 16, 14: cum ex duodecim centuriis equi-
tum octo censorem condemnassent multaeque aliae primae classis; Val. Max. 6,

5, 3 nach Livius: primae classis permultae centuriae Claudium . . . damnabant;
Schrift de viris ill. 57 : cum cum duae classes condemnassent) und bei der ron-
sularischen Ersatzwahl des J. 710 von Cicero Phil. 2, 33, 82: ecce Dolabellae
comitiorum dies. Sorlitio praerogativae : quiescil. lienuntialur : tacet. Prima
classis vocatur. Renuntiatur. Deinde ita ut adsolet suffragia. Tum secunda
classis vocatur. Quae omnia sunt citius facta quam dixi. Confecto negotio bonus
augur . . . ^alio die' inquit.

4) S. 260. Die Erhöhung von 100000 auf 120000 As fallt nach Polybius
Zeit, geht also die Itcform nichts an.
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A. 2) bezeugt. Ob die Herabsetzung des Minimalsatzes der

fünften Klasse von 11000 auf 4000 As mit dieser Reform oder

unabhängig von derselben stattgefunden hat, muss dahingestellt

bleiben 1).

Wenn in allen diesen Momenten die neue Ordnung sich von Anknüpfung

1 . 1 der Centn-

der frtlheren nicht entfernte, so war es dagegen neu und in der riation an

,
' , , r 1 , . die Tribus.

That die einzige m der Gliederung der Bürgerschaft damals ein-

tretende Neuerung, dass die Theilung derselben in fünf und

dreissig Tribus mit der durch die drei servianischen Gliederungs-

momente, das Alter, das Vermögen und die Genturie gegebenen

des Fussvolks combinirt ward, oder, wie Cicero (S. 253 A. 1) es

den Gensoren vorschreibt: populi partes, das heisst das gesammte

Volk in allen seinen Elementen, in tribus discribunto, exin pecunias

aevitates ordines partiunto equitum peditumque.

Zunächst wurde jedes der beiden Aufgebote unter die 35 Die siebzig
tri-

Tribus gethoilt und also beispielsweise alle Bürger, die nach bnarischen

der Tribusordnung zu der Romulia, nach der Centurienordnung verbände.

zu den iuniores gehörten, in einen tribuarischen Genturialenver-

band gebracht, deren also siebzig gebildet wurden 2). Es sind

dies weder Tribus noch Halbtribus; die Tribus bleibt was sie

ist und wird weder in Beziehung auf den Boden noch in Be-

ziehung auf die Person durch diese Einrichtung berührt. Die

Einrichtung gehört der Genturialordnung an und erst in der

Kaiserzeil ist für jene siebzig Genturialenverbände die Benennung

tribus [illa] iuniorum oder seniorum in Gebrauch gekommen 3).

1) S. 251 A. 1. Polybius giebt diese Grenze allerdings nur als die des

Legionardienstes ; aber unmöglich kann man in dieser Epoche die zwischen •

11000 und 4000 As geschätzten Bürger zum Legionardienst herangezogen haben,

ohne ihnen zugleich das mit dem ordentlichen Dienst verbundene Stimmrecht
einzuräumen.

2) Dass die Tribus seiner Zeit ad centuriarum dlstributionem numerumque
pertinuerunt, spricht Livius (S. 268 A. 2) damit aus, dass er dies von den vier

servianischen verneint. Wie sich in der reformirten Ordnung die Tribus und
die Centurien zu einander verhalten , kann nicht präciser ausgedrückt werden
als wie Livius es thut mit den Worten duplicato [tribuum') numero centuriis

iuniorum seniorumque. Das heisst nicht, dass siebzig Tribus gebildet wurden,
sondern dass durch Verdoppelung der Tribuszahl siebzig Centurialverbände theils

der iuniores, theils der seniores geschaffen wurden.

3) In der republikanischen Epoche hat tribus immer die ursprüngliche

Bedeutung, auch in den curatores tribus der censorischen Formel (S. 190 A. 1).

Eine technische Bezeichnung des tribuarischen Centurialcomplexes aus republi-

kanischer Zeit findet sich nicht und hat es vielleicht nicht gegeben ; sonst hätte

Livius sie gebraucht statt des dem Wortsinn nach auch auf die Einzelcentnrie

passenden Ausdrucks centuriis iuniorum seniorumque. Dies liat auch seinen

Rom. Alterth. III. 18
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Diese tribuarischen Centurialverbände waren weiter mit der

Stimmcenturie und mit der nach wie vor als Centuriencomplex

fungirenden Klasse in Verhältniss zu bringen. Dabei ist zwi-

schen der ersten und den übrigen zu unterscheiden.

Die Ueber die erste Klasse kann kein Zweifel sein. Die mehr-

tenturieii fach erwähnten vorstimmenden, also derselben angehörenden Cen-

Kiasse." turicn führen alle die Namen einer der 35 Tribus mit dem

Beisatz des Aufgebots^). Demnach hat jedes der beiden Auf-

gebote der ersten Klasse eine der Tribus gleiche Zahl von

Centurien, die Klasse überhaupt 70 Centurien gebildet und

Stimmen geführt. Es ist also die Genturie der ersten Klasse, wie

Cicero sagt, der Theil einer einzigen Tribus'^). Diese Ansetzung

bestätigt sich weiter dadurch , dass nach Livius ausdrücklicher

Angabe die servianischen und die späteren Genturienzahlen der

fünf Klassen verschieden waren 3), und vor allen Dingen dadurch,

dass Cicero in seiner Darstellung der servianischen Ordnung*),

guten Grund. Es wird sich weiterhin zeigen, dass die derselben Tribus und
demselben Aufgebot angehörigen Centurien nicht für sich allein eine gewisse Zahl

von Stimmen führen, also nicht als ein Complex einer Anzahl Stimmcentu-

rien betrachtet werden können. Ihre Zusammengeliöiigkeit beruht lediglich auf

der inneren Organisation, namentlich hinsichtlich der Spenden; und wie diese

sich erst in der Kaiserzeit hauptsächlich innerhalb der plebs urbana frumentaria

entwickelt hat, so findet sich auch erst in dieser die entsprechende Benennung,

zuerst in den Inschriften der tribus Suburana iuniorum aus vespasianischer Zeit

(C. VI, 199. 200); späterhin wird sie stehend, meistens mit Vorsetzung von

corpus V )r der Aufgebotsnennung (S. 276 A. 4). Vgl. auch Appian b. c. i, 59

(S. 270 A. 1).

1) Liv. 24, 7, 12: cum sors praerogutivae Anienai iuniorum exisset. c. 9,

3 : pr<ierogativa suffragium iniit . . . eosdem consules ceterae centuriae . . . dixe-

Tunl. 26, 22 wird die prnerogativa Veturia iuniorum ausdrücklich nachher als

centurin bezeichnet. 27, 6, 3 wird die praerogativa Qalcria iuniorum den

. iure vopfilae entgegengesetzt Wenn Caesar bei Lucanns (5, 394) zum Behuf

der Loosung der Prärogativa decantat tribus et vana versat in uma, sind diesel-

ben Namen gemeint.

2) Cicero pro Plane. 20, 49 erörtert die Wichtigkeit der cenluria praero-

gativa und fährt dann fort : aedilem tu Plancium factum mirnris , cuius in ho-

nore non unius tribus pars, sed comitia tota comitiis fuerint praerogativa? Von
allen Centurien sagt er dies nicht, UTid aus gutem Grund.

3) Livius 1, 43, 12 (S. 270 A. 1). Die Zahlen der neuen Ordnung, welche

ad institutam ab Ser. TuUio summam nicht stimmen, können nur die Centurieu-

zahlen der einzelnen Klassen sein; die Gesammtzahl nennt Livius nicht.

4) Cicero de re p. 2, 22, 39 : reliquum populum distribuit in quinque classes

senioresque a iunioribus divisit .... quae discriptio si esset ignota vobis , expli-

caretur a me. Nunc rationem videtis esse talem (d. h. da sie euch selbst be-

kannt ist, so versteht ihr das von ihr geordnete Verhältniss) , ut equitum cen-

turiae (certatnine die erste Hd.) cum sex (et statt sex die erste Hd.l suffragiis et

prima classis, addita centuria quae . . . fabris tignariis est data, LXXX (LA'A'A'

Zns. 2. Hand) Villi centurias hnbeat: quibus ex centum quattuor centuriis {Jiabeat

q. ex c. q. centuriis Zus. 2. Hand) — tot enim reliquae sunt — oclo solae si ar-
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welche nur auf die reformirte bezogen werden kann\], für

die erste Klasse siebzig Genturien in Ansatz bringt 2].

Hinsichtlich der vier folgenden Klassen gehen unsere Nach-

richten aus einander, je nachdem sie die Zahl der bei der Ab-

stimmung zählenden Genturien betreffen oder die Organisation

der Genturialenverbände.

Dass die zweite bis fünfte Klasse zusammen 100 Stimmen Die
100 Stimm-

^__ ' centurien
der zweiten

cesserunt, confecta est vis popidi universa. Dass die zweite Hand allein mass- Klasse,

gebend ist, leuchtet ein ; die sex suffragia namentlich konnte keine Conjeetural-

verbesserung finden und die sonstigen Abweichui\gen der ersten Hand von der

zweiten lassen sich alle füglich auf Schreiberversehen zurückführen , sowohl
die in Uncialschrift nahe liegende Verwechselung von CERTAMINE und CEN-
TVRIAE wie auch das Ueberspringen von LXXXVIIII CENTVRIAS auf Uli

CENTVRIIS. — Die besonders von Ritschi (_opusc. 3, 641) geltend gemachten
Nachlässigkeiten der Rede sollen als solche nicht in Abrede gestellt werden

;

dass equitum centuriae mitregierend ist für centurias habeat und dass mit dem
Conjunctiv excluderetur unvermittelt in die historische Darstellung zurückgelenkt

wird , sind Inconcinnit'aten ; aber sie berechtigen meines Erachtens nicht zu

Zweifeln an der wesentlichen Richtigkeit der Ueberlieferung.

1) Wenn Ciceros Scipio , nachdem er an die servianische Verfassung ge-

langt ist, es für überflüssig erklärt sie seinen mit ihr wohl bekannten Zuhörern
aus einander zu setzen und lediglich die wesentlich durch die erste Klasse ge-

gebene Majorität und damit die in ihr vorwaltende politische Tendenz kurz her-

vorhebt, so konnte er also nur sprechen in Beziehung auf die derzeitigen Cen-
turiatcomitien ; denn diese mussten jedem seiner Pflicht genügenden Bürger
genau bekannt sein, wogegen die zwischen der servianischen und der reforrair-

ten Verfassung obwaltenden Differenzen, wenn es ihm auf diese angekommen
wäre, ebenso gut und mehr als das Meiste, was er vorträgt, hätten erörtert

werden müsseji. Allerdings muss dann Cicero diese Differenzen, die ihm nicht

unbekannt sein konnten, so wenig erheblich erachtet haben, dass, wo es sich

um die Feststelhnig der Tendenz handelt, die gegenwärtige Ordnung als die fort-

bestehende servianische behandelt werden durfte. Er thut eben nur eingehender
hier dasselbe, wie wenn er oft genug die drei Principien der Oenturienordnung
census, aetas, ordines als altherkömmlich anspricht (S. 2ö3 A. 1) und da er

nicht als Antiquar, sondern als Politiker schreibt, thut er es mit gutem Grund.
Für das Uebergewicht des Vermögenden ist es von geringem Gewicht, ob 99
Centurien gegen 94 oder 89 gegen 104 stehen, eigentlich nur eine Wahrung der

Schicklich keit, dass nicht die erste Klasse allein entscheiden kann. Diese Auf-
fassung seiner Darstellung ist ferner durch sachliche wie durch sprachliche Gründe
geboten. Sachlich ist es ebenso unmöglich Ciceros Angaben mit dem Annalen-
bericht über die servianischen Klassen in Einklang zu bringen, wie sie vortrefl-

lich in die reformirte Ordnung sich fügen. Sprachlich ist das Umschlagen der

Darstellung in das Präsens (rationem videtis esse ut -. . . habeat) aus dem Per-

fect (vorher populum distribuit . . . curavitque . . ne plurimum valeant plurimi,

nachher reliquaque .... multitudo . . . neque excluderetur suffragiis , wo der

Conjunctiv offenbar von curavit abhängt) sehr wohl, aber auch nur dann ge-

rechtfertigt, wenn in die Erzählung der von dem König getroffenen Einrichtungen

das noch in der Gegenwart bestehende politische Resultat eingeschaltet wird.

Für den Zweck , den Cicero verfolgte , durfte und konnte er die alte und die

neue Centurienordnung identiflciren und er musste die detaillirten Angaben der •

letzteren conformiren, da er eben nicht als Antiquar die Dinge behandelt.

2) Die Rechnung 70 + 18 + 1 -[- 104 = 193 stimmt.

18*



— 276 —

hatten, folgt aus der Darstellung Ciceros^), und findet nach

mancher Seite hin Bestätigung. Einmal ist dann wie die Ge-

sammtzahl der Reitercenturien so auch die der Genturien des

Fussvolks durch die Reform nicht angetastet worden , sondern

unveriindert für das Aufgebot 85 und im Ganzen 170 geblieben.

Die Zahlen der bisher auf die vier letzten Klassen fallenden Gen-

turien 20 + 20+20 + 30 = 90 haben dagegen verändert werden

müssen; dies entspricht hier wie bei der ersten Klasse dem

Zeugniss des Livius. Wie die 100 Stimmen unter die vier

Klassen vertheilt worden sind, wissen wir nicht und lässt sich

nicht errathen; nur so viel ist bezeugt, dass, während nach der

ursprünglichen servianischen Ordnung die classis nebst den Rit-

tern, wenn sie einig waren, allein die Majorität machten, nach

der reformirten w^enigstens die zweite Klasse zur Abstimmung

kommen musste, damit aber auch, wenn sie 'zustimmte, die Ma-

jorität entschieden war'-^).

Die fünf Dass die Centurialverbände in der Hauptstadt im Anschluss

des tri- an die dort üblichen Getreide- und Geldvertheilungen die Re-
buarischen i.., ii ii..i • tii r».
contnriai- publik Überdauert und bis m das vierte Jahrh. unsrer Zeitrech-

nung bestanden haben, wird im Abschnitt von den Freigelassenen

weiter gezeigt werden. Hier kommt es nur auf ihre corporative

Organisation an, insofern diese nothwendig auf die der republi-

kanischen Centurialverbände zurückgeht. Von denen der Land-

tribus, die in der hauptstädtischen Plebs nicht zahlreich vertreten

waren, erfahren wir wenig'). Dagegen finden wir von der Subu-

rana wie von der Palatina die seniores und die iuniores genannt, die

späterhin sämmtlich als corpora bezeichnet werden''); daneben er-

1) Dass von den 104 Stimmen der später stimmenden Abtheilungen
4 auf die Nebencenturien fallen, wird später gezeigt werden.

2) Abgesehen von Ciceros Darstellung zeigt dies der Bericht über die Wahl
des Dolabella (S. 272 A 3): sie erfolgt offenbar ohne Opposition und der letzte

Moment, wo dagegen Einspruch erhoben werden kann, ist der vor der Abstim-
mung der zweiten Klasse. Darum ist die Verurtheilung des Claudius durch zwei
Klassen in der Schrift de viris ill. (S. 272 A. 3) ein Fehler, von dem die besseren

Berichte frei sind. Also führte die zweite Klasse, wa« freilich sich von selbst

versteht, wenigstens 9 Stimmen.

8) Wir kennen nur (wenn nicht die .... ia seniorum der Inschrift Bull.

com, 1886 p. 279 einer Landtribus gehört) die tribus Claudia patrum et libe-

rum clientium (C IX, 5828. XIV, 374; Dedication an Hadrian der tribulen trib.

Claudia [«] . . . C. VI, 980) und einen hieher gehörigen Tribulen trib. Offtnlinne

(C. VI, 10221). Dass hier die Hälftenangabe fehlt, dort die patres und die

liberi, offenbar die seniores und die iuniores, zusammengefasst werden , erklärt

sich wohl aus der geringen Zahl dieser Tribulen.

4) Trib. Sw. cor. sen. oben S. 190 A. 1 ; trib. Sw^. iunir)r. C. VI, 199. 200,
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scheint in der Suburana ein corpus lulianum^)^ in der Palatina

und Esquilina ein corpus August{ale) 2) ; auch treten in der Suburana

die corp{ora) foeder[ata) auf 3), ohne Zweifel die vereinigten se-

niores ^ iuniores und luliani. Die iuniores der Suburana ^j und

wahrscheinlich auch die der Palatina ^) zerfallen in acht Genturien,

welche in jener in fünf und drei sich gruppiren. Das corpus

lulianum der Suburana besteht aus sechs Genturien (A. 1). —
Dass die als julisch oder augustisch bezeichneten Verbände erst

in der Kaiserzeit hinzugetreten sind, ist augenscheinlich. Wenn
das corpus lulianum der Suburana, wie es scheint, sich aus drei

Genturien der iuniores und drei der seniores zusammensetzte, so

werden die unter den acht Genturien der iuniores derselben

Tribus, gesondert von den fünf, auftretenden drei ihm zugeschrie-

ben und die anderen fünf für die republikanische Gestalt des Ver-

bandes in Anspruch genommen werden dürfen. Dies führt also

auf die Zahl von je fünf Genturien in den siebzig tribuarischen

Genturialverbänden. •

Auch auf anderem Wege gelangen wir zu dem Ergebniss,

dass ein jeder dieser Verbände so viel Abtheilungen gehabt

haben muss als es Klassen gicbt. Da jeder Genturialverband

die einer Tribus angehörigen Bürger, so weit sie seniores, resp.

iuniores sind, in sich schliesst, und da ferner nach Klassen

gestimmt wird, so müssen die zum Beispiel der Romulia und

den seniores angehörigen Bürger, so weit sie in die zweite Klasse

fallen, mit einander gestimmt haben; und dasselbe gilt von

allen übrigen Abtheilungen. Es müssen demnach die Bürger

der vier letzten Klassen in 4 x 70 = 280 Abtheilungen zerfallen

sein. Genturien heissen diese auf den Inschriften der Kaiserzeit;

beide aus vespasiaiiisoher Zeit. — Tribules tribus Palatinae corporis seniorum
clientium C. VI, 10215; Iribus Palatina corp. iuniorum tribus iuvenal. hon[o-
rat.?] dient. C. VI, 1104 p. 844 vom J. 254; tribulis tribus Palatinae corp.

iunioris C. VI, 10218.

1) Zu Ehren Vespasians wird ein Stein gesetzt von der trib. Suc. corp.

luliani von einem Manne, cui populus eius corporis inmunitutem sex centuriarum
decrevit (C. VI, 198) , was zu erklären ist nach Analogie des immunis Romae
regionibus XIIII (C. VI, 9404).

2) Viator trib. Palat. corpore August. C. VI, 10216; tribu Esq. corpore

Aug. C. VI, 10217; Esquilina Aug. C. VI, 10097.

3) Trib. Suc. corp. foedcr. C. VI, 196. 197 aus vespasianischer Zeit.

4) C. VI , 199 , mit der Namensliste der acht Genturien , fünf aiif der

Rückseite, drei auf der rechten Seitenwand der grossen Basis. Vgl. S. 265 A. 3.

Die erste Centurie der trib. Suc. cor. sen. S. 190 A. 1.

5) C. VI, 1104 (S. 265 A. 3).
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und ihre Entstehung würde mit zwingender Nothwcndigkeit diese

Benennung fordern, auch wenn sie nicht urkundlich bezeugt vor

uns lüge. Dass für ihre Vorsteher, von denen schon bei den

Tribus die Rede war (S. 1 89 fg.), die Genturionenbenennung ver-

mieden wird, wiederholt sich bei allen centuriirten Collegion und

erklärt sich daraus, dass unter dem Principal diese militärische

Benennung unnütz zu führen bedenklich war; sie sind nichts

desto weniger sicher genug die servianischen Centurionen.

Verhäitniss Die also sich ergebende Verschiedenheit der Zahl der Cen-
der Theil- °
und der turieu selbst und der Zahl der Centurienstimmen wird sich nicht
stimm-

-1 . . ,
centnrien. beseitigen lasscu. Mag immer an den Centurialverbänden der

städtischen Tribus in der Kaiserzeit gemodelt und die Zahl der

darin enthaltenen Centurien durch spätere Stiftungen vermehrt

worden sein, so gehört die Unmündigkeit, mit der die frühere

Philologie den Verhältnissen der Kaiserzeit und dem Inschriften-

material gegenüberstand, dazu, um zu bestreiten, dass der Cha-

rakter dieser Verbände als Centuriencomplexe durch die inschrift-

lichen Zeugnisse festgestellt ist. Andrerseits kann jede dieser

350 Centurien unmöglich eine eigene Stimme geführt und un-

möglich jede für die Abstimmung gleich viel bedeutet haben. Die

Zahl der kleinen Grundbesitzer kann in dieser Epoche, in welcher

die Aufsaugung des Bauernlandes bereits sich sehr fühlbar macht,

die der Inhaber von Vollstellen nicht in dem Grade überstiegen

haben, dass ihnen die vierfache Stimmenzahl hätte zugetheilt

werden können. Die über 1 000 Denare besitzenden Bürger

müssen an Kopfzahl die zwischen 10 000 und 7500 besitzenden

ansehnlich überstiegen haben; und dem Minderbesitz gegen den

Mehrbesitz ein absolut besseres Stimmrecht zu geben ist nicht

demokratisch, sondern albern. Eine Reduction ist unausweich-

lich geboten; und was Cicero sagt, dass die Bürger der letz-

ten vier Klassen zusammen 100 Stimmen führten, entspricht

dem. Also werden jene 280 Stimmabtheilungen durch Zu-

sammenlegung auf 100 Gesammtstimmen reducirt worden sein.

Man mag sich dies in der Weise veranschaulichen, dass etwa

von den 70 Stimmabthoilungen der zweiten Klasse 60 je drei

und drei, 10 je zwei und zwei zusammengelegt wurden und

also aus ihren Abstimmungen 25 Stimmen hervorgingen. Da-

durch erklärt sich denn auch, wanim die Stimmen der ersten

Klasse mit den Namen der Tribus unter Hinzufügung des Auf-
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gebots benannt wurden: in dieser Klasse aliein führte jede

Stimmabtheilung eine eigene Stimme. Da nachweislich theils

die Namen der Tribus '), theils die des Aufgebots (S. 272 A. 1)

bei der Renuntiation einer jeden Stimmcenturie des Fussvolks

abgerufen wurden, so muss beispielsweise die erste der

zweiten Klasse geheissen haben Romulia et Voltinia iuniorum

classis secundae; eine einfache Bezeichnung wie Romulia iuniorum

war hier ausgeschlossen ^j und konnte daher ohne weiteren

Zusatz für die erste Klasse in Gebrauch genommen werden.

Die Einrichtung dieser tribuarischen Centurialverbände machte Schliessung

die Errichtung neuer Tribus unmöglich; dieselbe würde ent- TribuszaM.

weder zu einer wesentlichen Verschiebung des zwischen den

Klassen bestehenden Stimmverhältnisses geführt haben oder zu

einer Aenderung der mit römischem Eigensinn festgehaltenen

Zahl von 170 Centurien des Fussvolks. Wenn wirklich, was

nicht ausgemacht ist, die Römer nach dem Bundesgenossen-

krieg daran gedacht haben die Zahl der Tribus auf 45 zu

bringen 3), so ist dieser Plan ebenso rasch wieder aufgegeben

worden wie Sullas Zurückführung der ursprünglichen servia-

nischen Form. Im Wesentlichen ist nach der reformirten Ord-

nung gestimmt worden, so lange in Rom überhaupt nach Cen-

turien gestimmt ward, und haben sich die Institutionen der

Kaiserzeit, so weit in dieser die Centurien fortbestanden, aus der

reformirten Ordnung entwickelt.

Ob und in wie weit die Umgestaltung der Centurienordnung

auf die Aushebung einwirkte, ist nicht zu ermitteln. Was wir

über das dabei beobachtete Verfahren erfahren, ist auf die äl-

tere nicht minder wie auf die neuere Ordnung anwendbar*).

1) Dies, aber auch nicht mehr wird gefolgert werden dürfen aus den
Worten Ciceros de l. agr. 2 , 2 , 4 : me non extrema tribus suffragiorum , sed

prlmi Uli vestri concursus , neque singulae voces praeconum, sed una voce uni-

versus populus R. consulem dedaravit.

2) Dies wird zunächst die Verwirrung sein , an welcher dem Diouysius

(S. 270 A, 1) die Comitien der reformirten Ordnung zu leiden scheinen.

3) S. 179. Da, falls Appian recht berichtet, die zehn neuen Tribus für

sich hinter den alten 35 stimmten, so blieb die Organisation äusserlich wie sie

war und wurde nur gewissermassen verdoppelt, so dass, wenn die Altbürger

nicht für sich Majorität machten , fünf andere Klassen zum Stimmen antraten.

4) Nach Polybius 6, 20 (vgl. S. 194 A. 2) werden bei der Aushebung
die Tribus nach dem Loose vorgerufen, die Mannschaften dann je vier und vier

ausgewählt und in die vier Legionen eingereiht. Dies Verfahren ignorirt die

censorische Centurie überhaupt und ist ebenso anwendbar, wenn diese axis Tri-



— 280 —
Die Die Tendenz und die Tragweite der Reform ergel)en sich

Bedeutung uus ihr sclbst. Wenn die Tribus die zur Aushebung geeigneten,

Leber der die Ccnturicn die ausgehobenen oder zur Aushebung geordneten

Ordnung. Mannschaften enthalten und also im Grossen und Ganzen die-

selben Individuen, nur in anderer Ordnung in beiden sich be-

finden, so wurde das, was bis dahin von der Bürgerschaft im

Allgemeinen galt, in der reformirten Ordnung ftir die einzelne

Tribus durchgeführt. Wenn vorher die felddienstpflichtigen Tri-

bulcn zum Beispiel der Romulia durch alle Genturien des ersten

Aufgebots vertheilt werden konnten und eigentlich sollten, ihre

Zutheilung aber zu dieser oder jener Centurie schliesslich von dem

Gutfinden des Gensors abhing, so war der Gensor jetzt verpflich-

tet sie in dem Centurialencomplex der romulischen Tribus ersten

Aufgebots zusammenzufassen und aus denjenigen von ihnen, die

der ersten Klasse angehörten, die centuria Romulia iuniorum zu

bilden, die der folgenden Klasse aber mit analogen Abtheilun-

gen anderer Tribus nach fester Norm zu Stimmcenturien zu

combiniren. Es ist die Fortsetzung der durch Fabius angeord-

neten Beschränkung der nicht ansässigen oder vielleicht richtiger

(S. 1 85) der überhaupt zurückgesetzten Bürger auf die städtischen

Tribus. Indem jetzt auch die Genturiation durch die Tribus

begrenzt wird, werden den städtischen Tribulen zwar die Gen-

turien der vier städtischen Tribus ausgeliefert, dagegen aber auch

die der Landtribus verschlossen und diesen in den Genturiat-

comitien eine analoge Majorität gesichert, wie sie in der Tribus-

versammlung die einunddreissig ländlichen über die vier städti-

schen behaupten.

Dass die Reform demokratisch ist, dafür ist der beste Zeuge

Sulla, der sie abschaff'te ^) ; und es spricht sich auch dies in allen

Einzelheiten aus: in der wesentlichen Beschränkung des cen-

sorischen Einflusses auf die Zusammensetzung der Genturiat-

comitien ; in der Ilerabsetszung der Stimmenzahl der ersten

Klasse von 80 auf 70 und der Erhöhung derjenigen der vier

folgenden Klassen von 90 auf 100, wodurch die erste Klasse die

Möglichkeit verlor in Verbindung mit den factisch ihr angehörigen

Rittercenturien allein die Abstimmung zu entscheiden; in der wahr-

bulen aller Tribus zusammengesetzt ist oder wenn sie einer einzigen Tribus
angehört.

1) Auch sagt dies Dionysius (S. 270 A. 1).
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scheinlich doch auch hieher gehörigen Herabsetzung des Mini-

malcensus von 11 00 auf 400 Denare; in der Ersetzung des Gegen-

satzes der alten classis und der vier Stufen infra classem durch

die fünf classes ; in der weiterhin zu erörternden Uebertragung

des Vorstimmrechts von den Rittercenturien auf eine ausgelooste

der ersten Klasse. Auch dass wahrscheinlich gleichzeitig das letzte

patricische Reservatrecht, der Alleinbesitz der sechs benannten

Rittercenturien, dem alten Adel genommen und alle achtzehn

Centurien den Bürgern insgemein geöffnet wurden (S. 254), liegt

in der gleichen politischen Richtung. Aber die Reform war de-

mokratisch in dem Sinn wie es das Ackergesetz des C. Flaminius

war, welches das gallische und picenische Gebiet Mann für Mann

unter die Bürger vertheilte ; sie wandte ihre Spitze wie einerseits

gegen die regierende Nobilität, so andrerseits gegen die nicht

grundsässigen Bürger, welche sie im Sinn des Fabius Maximus

in politischem Einfluss beschränkte. Darum wird auch die Aus-

weisung der Libertinen aus den städtischen Tribus, welche um
dieselbe Zeit bezeugter Massen stattgefunden hat, mit gutem

Grund auf eben dieselben Censoren bezogen , welche die re-

formirte Stimmordnung ins Leben riefen i). Die chronologischen

Indicien sprechen, wie wir sahen (S. 270 A. 3), dafür, dass

dies die des J. 534 C. Flaminius und L. Aemilius Papus sind;

und dies hat auch innere Wahrscheinlichkeit. Keiner unter den

Staatsmännern der Epoche, in welcher die Reform ins Leben

getreten ist, hat durch seine Tendenzen, durch seine Kühnheit

und durch den gründlichen Hass seiner Gegner 2) ein näheres

Anrecht darauf als der Urheber dieser Reform zu gelten als der

kühne Vorkämpfer der Volkspartei, welcher damals, drei Jahre

bevor er am trasimenischen See im Kampf gegen Hannibal den

Tod fand, die Gensur verwaltet hat.

Dies ist die servianische Ordnung des Waffendienstes ; er Wehrpfiiciit'der Un-
ruht früher auf den ansässigen, später auf den begüterten unbe- bewaffneten,

scholtenen Bürgern. Die übrige Masse der Bürgerschaft ist vom
Waffendienst wie man will befreit oder ausgeschlossen, aber nicht

vom Dienst überhaupt und ebenfalls in militärischen Formen also

1) Vgl. den Abschnitt von den Libertinen. Dass der Bericht Livius ep. 20
uothwendig auf die Gensur des J. 534 bezogen werden muss, lässt sich aller-

dings nicht behaupten.

2) Dem gut conservativen Polybius (2, 21) ist er der äpyri^oi x^; £7il

t6 yeipov Toü ofjfAO'j BiaoTpoc^Yjc.
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organisirt, dass jeder Bürger, auch der ürmste und geringste, in

der Gesammtheit der servianischen Ccnturien seine Stelle findet.

Wie jede Armee für andere Leistungen als den eigentlichen

Kriegsdienst einer Anzahl Mannschaften bedarf, die, obwohl sie

keine Waffen führen, dennoch ebenfalls militärischer Ordnung,

das heisst nach römischem Ausdruck der Centuriation unterlie-

gen, so treten den 188 Centurien der bewaffneten die folgenden

fünf) der unbewaffneten Mannschaften hinzu, welche gleich

jenen zum ordentlichen Heer gehören und denen auch gleich

jenen politische Function, das heisst das Stimmrecht eingeräumt

ward:

1. centuria fabrum tignariorum^)

2. centuria fabrum aerariorum^)

3. centuria liticinum oder tubicinum*) \ ....... > spater aeneatorum
4. centuria cornicinum*) I

5. centuria adcensorum velatorum.

1) In der servianischen Ordnung zählt Dionysius fünf Centurien der Un-
bewaffneten auf und gieht die Gesammtzahl mehrfach (4, 18. 19. 20. 7, 59.

10, 17) auf 193 an. Livius nennt (wenn man den Handschriften folgt) sechs

und verschweigt die Gesammtzahl. Cicero in der Darstellung der reformirten

Ordnung nennt ausdrücklich nur eine der Centurien der Unbewaffneten (vgl.

A. 4) ; in der Gesammtzahl stimmt er mit Dionysius überein und es kann nicht

zweifelhaft sein, dass von den 104 Centurien, welche er theils der zweiten bis

fünften Klasse der Bewaffneten , theils den Unbewaffneten mit Ausschluss der

Zimmerleute giebt, auf jene 100, auf diese 4 kommen. Es liegt hier eine sehr

alte Verwirrung der Ueberlieferung vor, über deren Ursache welter unten zu han-

deln ist. Die Gesammtzahl bei Cicero und Dionysius ist die richtige, aber es ist

zu Unrecht eine sechste Centurie eingeschoben, und in Folge dessen führen die

Einzelposten auf 194. Die Spuren dieser sechs Centurien finden sich bei

Cicero, aber nicht in solcher Deutlichkeit, dass die Gesammtzahl Anstoss erregt.

Livius führt die sechs Centurien auf, unterdrückt aber darum die Summe,
Dionysius hat nachgerechnet und, um die Zahlen ins Gleiche zu bringen, die

echte centuria adcensorum velatorum ausgemerzt.

2) Cicero de re p. 2, 22, 39 : centuria, quae ad summum usum urbis fabria

tignariis est dato. Ders. orat. 46, 156 : cenluriam, ut censoriae tahulae loquun-

iur, fabrum audeo dicere, non fabrorum. Livius 1, 43, 3: duae fabrum centu-

turiae, quae sine armis stipendia facerent: datum mimus, ut machinas in bello

ferrent {facerent Lipsius). Dionys. 4, 17: T^TTapoti; 5e \öyyji oüBev ly ovta;

öttXov d^oXouÖeiv ^x^Xeuoe xoii dvÖTcXoi; • TjOav oe xwv xexTaptuv xo'jxwv o6o [xev

67:Xozotü»v x£ y.it xe-^x^vojv xai xöjv aXXcuv xöiv oxeuaCövxouv xa ei? xov 7r6Xe(i.ov

eüypTjaxa. 7, 59 : oöo X6yoi xe-xxovoiv -/.ai yakv.ovjT.wH -/al oaoi aXXoi 7ioX£fj.i7C(üv

Ipvcov T^oav yeipox£yvat.

3) Liv.' a. a. Ö. Dionys. a. a. 0. Vgl. S. 287 A. 1.

4) Cicero de re p. 2, 20, 40: quin etiam accensis velatis, Uticinibus, eor-

nicinibus, proletariis (das Folgende fehlt), lävius 1, 43, 7: in his (den 30 Cen-

ttirien der 6. Klasse) accensi cornicives tubicinesque {tobicinesque die beste

Hdschr., tibicinesque die übrigen) in tres centurias distribuli, wo in his nur heis-

scn kann, dass diese drei Centurien zugleich mit den vorliergehcuden 30 der

fünften Klasse stimmen; bei der Annahme, dass sie in die 30 einzurechnen seien,
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Ireend welcher anderer Qualification, als das Bürgerrecht ^WceMst oder

'-' adscrtptivi

ist, irsend welcher Rücksichtnahme auf Lebensalter^), Vermö- ohne Quaii-
' *

,

^'
.

flcation.

gen oder Ehrenhaftigkeit wird in Beziehung auf diese Centurialen

nicht bloss nicht gedacht, sondern dass in der einzigen dieser

Centurien, aus der wir eine Reihe von Personen kennen, der

fünften sich zahlreiche Freigelassene finden 2), beweist geradezu,

dass die früher erörterte Qualification der Centurienordnung bei

den unbewaffneten Mannschaften wegfällt. Dies drückt sich auch

in der Benennung der fünften Genturie aus, die auf alle fünf

zutrifft und wohl nur desswegen bloss bei der. fünften titular

wird, weil den vier ersten die specielle Zweckbestimmung den

Namen giebt, dagegen von den Mannschaften der fünften Gen-

turie, die nach der zuverlässigen Angabe unserer Gewährs-

männer bestimmt waren mit den Pferden und Waffen der aus

irgend einem Grunde ausfallenden Soldaten ausgerüstet an deren

Platz zu treten, eine effective Thätigkeit nicht ausgesagt werden

konnte und daher die allgemeine Bezeichnung allein anwendbar

erschien. Denn velatus bezeichnet nach der sicher zutreffen-

den überlieferten Erklärung den nicht militärisch eingekleideten

Mann 3), adcensus aber^) so wie das gleichbedeutende adscrip-

wird sowohl die Gesammtzahl völlig verschoben , wie auch die Gleichzahl der

seniores und der iuniores zerstört. Dionys. 4, 17 nach den S. 282 A. 2 angeführten
Worten : 66o oe oaXTitaTöJv (= tubicines) xctl ßuxct^taTcöv (= cornicines) %a\

Töjv aXkoii Ttol 6pYavoic ^riaTjtxatvovToav xa Tiapa-itX7]Ttxa xoü 7:oXe|xou. 7, 59:
o'jo Xoyot ß'jxaviaxcüv 7,al aaXTCioxcüv.

1) Es ist nichts als einer der zahlreichen Schnitzer des Dionysius , dass

er (4, 17) die beiden centuriae fairum und die beiden der Musiker nach dem
Alter theilt.

2) S. 289 A. 4. Auch die magistratischen accensi, die aus der centuria

accensorum velatorum entwickelt zu sein scheinen , sind gewöhnlich Freigelas-

sene [1, 343].

3) Festus ep. p, 369: velati appellabantur vestiti et inermes qui exercitum

sequebantur : ebenso p. 14 v. adscripticii. Der eigentliche Gegensatz zu velatus

ist wohl sagatus.

4) Festus ep. p. 18 : accensi dicebaniur qui in locum mortuorum militum
subito subrogabantur. Ders. p. 369 velati appellabantur . . . qui . . in mortuo-
rum militum locum substituebanhtr. Varro unterscheidet adscriptivus und ac-

census: adscriptivi, sagt er (de l. L. 7, 56 in Erläuterung der Plautusstelle

Menaechm. 1, 3, 1, wo auf die Bemerkung: extra numerum es mihi geantwortet
wird : idem. istuc aliis adscriptivis fieri ad legionem solet^ dicti quod olim adscri-

bebantur inermes armatis militibus, qui succederent, si quis eorum deperisset;

dagegen sind ihm accensi die aus diesen Mannschaften den Unteroffizieren des
Heeres überwiesenen Gehülfen, nach de vit. p. R. III bei Nonius p. 520 : qui
de adscriptivis tum (cum Hdschr.) erant attributi decurionibus et centurionibus

qui eorum habent numerum (d. h. wohl die betreffende Abtheilung führen), ac-

censi vocantur (ähnlich Vegetius 2, 19). Danach seheinen diese Mannschaften,
wie dies auch au sich wahrscheinlich ist, unter die einzelnen Centurien ver-
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tivus^) den Gegensatz zu den in dem Censusregister der Wehr-
fähigen verzeichneten Reitern und Fusssoldaten. Beide Negationen,

die der Uniform wie die des Census, treffen ebenso bei den Werk-
und den Spielleuten zu und die Bezeichnung adcensi velati wird

auch bei ihnen hinzugedacht werden mtissen.

Organisation Dass die Ccuturien der Unbewaffneten ebenso der Normal-
der

Centurien zahl Unterlagen und unter Centunonen gestellt waren wie die
der Unbe-

. ..,
waffneten. übrigen, liegt in der Sache wie m der Benennung 2). Al)er wie

die Centurien des Fussvolks können auch diese sich nicht auf

die Normalzahl beschränkt, sondern müssen alle in die betref-

fende Kategorie gehörigen Personen umfasst haben, ohne dass

zwischen den in der Normalzahl begriff*enen und den ausserhalb

derselben stehenden Bürgern für das Stimmrecht ein Unterschied

bestanden hätte. Wenn dies für die vier ersten Centurien von

geringem Belang ist, da für die Werkleute nur die Gewerbe-

genossen und für die Spielleute des Militärs nicht einmal diese

in Betracht kommen '% so werden alle wegen mangelnden Ver-

mögens oder mangelhafter Ehrenhaftigkeit von den Klassen aus-

geschlossenen Bürger '•) dadurch in die fünfte Centurie ge-

stellt. Diese Consequenz haben die Römer selbst gezogen,

freilich aber auch begreiflicher Weise das Stimmrecht in der

letzten Centurie und den Mangel des Stimmrechts als gleich-

geltend behandelt. Denn wenn für die frühere Epoche den

theilt worden zu sein ; und da in diesem Fall die Unteroffiziere sich natür-
licher Weise daraus ihre persönlichen Gehülfen oder vielmehr Bedienten nah-
men, so ist die spätere Beziehung des Wortes vermuthlich von Varro richtig

angegeben , wenn gleich ursprünglich adscriptivus und adcensus ohne Zweifel
dasselbe bezeichnen. — Dass die accensi auch ferentarii genannt wurden,
mag richtig sein, wenn die letzteren, wie Cato (bei Festus ep. p. 369 v. ve-

lati ; vgl. Varro de l. L. 7, 58) sagt , tela ac poliones müitibus pugnanlibus
suhministrabant , nicht aber nach der Erklärung, die darin Leichtbewaffnete er-

kennt (Festus a. a. 0. und p. 85. 93 v. ferentnrv, p. 14 v. adscripticii ; Varro
bei Nonius p. 520; Vegetius 3, 14).

1) Festus ep. p. 14: adscripticii velut quidam scripti dicebantur, qui sup-
plendis legionibus adscribebantur : hos et accensos dicebant, quod ad leyionum
censum essent adscripti. Ebenso ep. p. 18 v. accensi und Varro de l. L. 7, 56
(S. 283 A. 4); ähnlich Varro bei Nonius p. 57 v. legionem. Eine schlechtere

Ableitung Varro de l. L. 6, 89 und bei Nonius p. 58 v. accensi.

2) Es folgt auch aus Festus p. 177 v. Ni quis scivit (S. 265 A. 4).

3) Die Trompete und das Hörn gehen das Musikantengewerbe nichts an;
unter den Collegien Numas erscheinen nur die Flötenbläser.

4) Die eigentlichen cives sine suffragio , das heisst diejenigen Bürger,
denen nicht die Voraussetzungen des Stimmrechts fehlten, sondern gesetzlich

das Bürgerrecht mit Ausschluss des Stimmrechts ertheilt war, gab es in der
servianisihen Zeit noch nicht; auf sie hat sich diese Centurie nicht erstreckt.
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aerarii das Stimmrecht abgesprochen wird, so ist damit nichts

anderes gemeint als dass sie in diese letzte Centurie gehören,

wie nach der neueren Ordnung diejenigen Bürger der vier

städtischen Tribus , deren Gensus unter dem Minimalsatz

der fünften Klasse bleibt. Andrerseits wird das allgemeine

Stimmrecht als Princip eben für die Centuriatcomitien ausge-

sprochen i) und die letzte Centarie dargestellt als die grosse

Masse der Bürger umfassend 2), so dass dieselbe an Kopfzahl

stärker geschätzt wird als die Centurien der ersten Klasse 3)

oder gar als alle übrigen Centurien zusammen^). Beides lässt

sich verstehen und sich rechtfertigen'^). Aber nicht dasselbe

kann gesagt werden von der offenbar sehr alten Auffassung

dieser Centurie der Armen als verschieden von derjenigen der

adcensi velati^) und als abstimmend nicht mit, sondern nach

1) Cicero dt re p. 2, 22, 40: vec prohibebatur quisiuain iure suffrayü et

is valebat plurimum in suffragio, cuius pluriinum intererat esse in optima statu

rAvitatem. Livius 1, 43: non . . . viritim suffragium eadtm vi eodemque iure pro-

miscue omnibus datum e^t, sed gradus facti, ut neque exclums quisquam suffragio

videretur et vis omnis penes primores civitatis esset. Dieses dem allgemeinen

gleichen Stimmreclit der Königszeit substltuirte ebenso allgemeine wie ungleiche

Stimmrecht ist ein Lieblingsgedanke der Optimatenherrschaft und charakteri-

stisch für ihre Behandlung des Princips der bürgerlichen Rechtsgleichheit.

2) Livius 1, 43, 8: hoc minor census reliquam mullitudinem habuit^ inde

una centuria facta est immunis militia. Dionys. 4, 18: xoü; Se Xoittou; ttoXi-

Toci , Ol Ti(xir)aiv er/ov dXdxTova oouSexoc f.aX fjfxtao'ic [xvöJv . . . airavta? ei? 2va

X6/0V ouvxa^as Xo^ov oxpaxetoc; x£ txTcdXuae xat TTdoTj; etacpopä? d7ro(7](J£v dxeXei?.

7, 59: ol ht äTTOpwtaxoi xwv ttoXitöjv . . . e'Syaxot xy.v tl;-^cpov äv£Xdu.ßotvov, eva

(lovov e^ovxe? Ao^ov • ouxoi oxpaxetwv xe Tjoav eAeuirepot xwv ex xaxaÄOYOU xai

elacpopöjv Tü)V xaxd xifXTjfjiaxot •^z-^o\).i^iX)^i dxcXeii xal hC dacpoj TiTixa iv xaT;

J^Yjcpocpopwt? axifj-oxcixot.

3) Cicero de re p. 2, 22, 40: in una centuria tum quidem plures censeban-

tur quam paene in prima classe tota.

4) Dionys. 4, 18. 7, 59.

5) Es muss diese Centurie, activ gedacht, stark genug gewesen sein,

um Mannschaften an jede der 188 waffentragenden abgeben zu können.
Insofern lässt sich verstehen, dass nach Varro 5, 82 der magister equitum
Gewalt hat in equites et accensos und dass Livius (8, 8, 8, vgl. c. 10, 2) von
tria vexilla gleicher Stärke der veterani, rorarii und accensi spricht, welche
letztere er minimae fiduciae manum nennt. Ich halte darum im wesentlichen

meinen Vorschlag (Tribus S. 220j fest die halb zerstörte Glosse bei Festus

p. 257 ungefähr folgendermassen herzustellen : [quin]tanam classem [dicebant

adcensos, quia Seroius^ rex distribut[is centuriis in classes, quas quinque] fecit,

cum eas ord[inaret
,

quintae ob eam cau\sam de capite [censis adcensos adiecit,

ut qui^ nihil praeter se h'abebant armatos sequerentur. Lu]cilius sie meminit:
c[uod .... adeptus\ Die accensi können , nach der ursprünglichen Bedeutung
von classis, recht wohl als solche gefasst werden, und diese classis, als mit der

späteren fünften stimmend, nachher quintana genannt worden sein.

6) Bei Livius steht neben der centuria der accensi velati die una centuria

der unter dem Census der fünften Klasse stehenden Bürger und ähnlich fasst auch
Dionysius 4, 18 a. E., unter Auswerfiing der centuria adcensorum (S. 282 A. 1),
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der fünften Klasse '), wodurch die feststehenden Gesammtzahlen

der 193 Centurien und der 5 Klassen beide verrückt werden
würden, wenn die angebliche sechste Centurie mehr würe als

eine wahrscheinlich durch das Missverhältniss zwischen der fünf-

ten Centurie der staatsrechtlichen Theorie und der praktisch fuu-

girenden centuria aclcensorum velatorum erzeugte Fiction.

Nicht minder fictiv und in sich unmöglich ist die gleichfalls

überlieferte Zusammenfassung aller derjenigen, die in einer der

anderen Centurien nicht gestimmt haben, zu einer besonderen

Centurie, wobei es unentschieden bleibt, ob dabei bloss an die

Bürger gedacht ist, die zu stimmen versüumt, oder auch an

die, die in keiner determinirten Centurie Stinmirecht haben 2)^

und noch weniger sich bestimmen lüsst, ob diese unmögliche

Centurie für die andere ebenfalls unmögliche der Armen oder

neben derselben functionirt. — Dass praktisch die letzte Klasse

nicht oft zum Abgeben der Stimmen gelangt sein kann, macht

Aufstellungen dieser Art etwas weniger unbegreiflich.

Wenden wir uns von diesen grauen, aber charakteristischen

Theorien zu den realen Verhältnissen zurück, so zeigt sowohl

seinen X6yo; töjv d-6po)v, an den sich die jetzt gangbare nicht quellenmässige
Bezeichnung centuria capite censorum anlehnt. Da Cicero in einem freilich

verstümmelten Satz (S. 282 A. 4) neben den accensi velati nnd den litieines, corni-

cines die proletarä nennt , so scheint auch er die letzte Centurie gekannt und
sie den proletarü gegeben zu haben. Aber dies ist wo möglich noch seltsamer als

die Aufstellung bei Livius «nd Dionysius ; denn die proletarü sind, wie Cicero

eben hier sagt, die unter 1500 As geschätzten Bürger, und die steuerpflichtigen

Bürger zwischen 11000 (oder 4000) und 1500 As fallen dabei ganz aus. Dass
die Begriffe adsiduus und proletarius überhaupt nicht in die servianische Wehr-
ordnung gehören, sondern in die keineswegs gleichartige Steuerordnung, Ist

früher (S. 237) gezeigt worden. — Noch verkehrter heisst es bei dem Gram-
matiker Charisius p. 75 Keil : cum a Ser. 2'ullio populus in quinque classes esset

divisus , ut trilmtum prout possideret quis inferret , ditiores qui asses dabant
aasidui dicti sunt.

1) Dionysins 4, 18. 7, 59 lässt nicht bloss die letzte Centurie nicht mit,

sondern hinter der fünften Klasse stimmen, also nur eintreten, wenn bis dahin
die Stimmen gleich stehen, was, wie er sagt (4, 20. 7, 59), beinahe ein Wun-
der und so gut wie unmöglich sei, sondern er scheut sich auch nicht ausdrück-
lich von sechs Klassen zu reden. Aber auch bei Livius stimmt die letzte

Centurie nach der fünften Klasse und den drei dazu gehörigen Centurien ; auch
er also setzt sechs Ladungen an, obwohl er hier ebenso wie bei den Centurien
sich wohl hütet die Addition zu machen.

2) Festus p. 277 : ni quis scivit centuria est quae dicitur (die Praxis wusste
begreiflicherweise nichts von ihr) a Ser. Tullio rege constituta, in qua liceret

ei suffragium ferre
,
qui non tulisset in sua, ne quis civis suffragii iure privare-

tur (vgl. S. 265 A. 4). Die Definition selbst führt auf Stimmversäumniss, aber zu

dem bezeichneten Zweck passt besser die allgemeinere Auffassung, nnd diese

allein macht die seltsame Combination einigermassen begreiflich.
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der Bericht Ciceros über die reformirte Verfassung wie auch

das spätere Fortbestehen der Centurien der Unbewaffneten, dass

sie von der Reform nicht berührt worden sind und unverändert

so lange bestanden haben wie die Centurienordnung selbst. —
Die beiden Centurien der Zimmerleute und der Kupferschmiede centurien

der

dürfen vielleicht mit den beiden entsprechenden CoUegien iden- Handwerker.

tificirt werden, welche unter den neun numanischen, das heisst

von je her in Rom bestehenden aufgeführt werden'). Es scheint

nichts im Wege zu sein diese Collegien auch als Stimmkörper

zu betrachten. Das collegium fabrum , das bei der Aufhebung

der stadtrömischen Collegien durch Caesar und Augustus ausge-

nommen ward und noch in der Kaiserzeit bestand 2), mag aus der

Verschmelzung dieser beiden Collegien oder Centurien hervor-

gegangen sein.

Die lüicines^) oder, wie sie später hiessen, die tubicines^), centurien

griechisch oaXTriotai^), gehen den corm'cines, griechisch ßuxavioTai'^), spieiiente.

im Range vor''). Durch die Tuba wurden, wie wir sehen wer-

1) Die T^xTove; und die ^aXy.et; nennt Plutarch Niim. 17, die fabri aerarii

als drittes mimanisches Collegium Plinius h. n. 34, 1, 1.

2) Asconius in Cornel. p. 75 : postea coUegia et s. c. et plurlhus legibus

sunt sublata praeter pauca atque certa quae utilitas civitatis desiderasset
,

qualia

sunt fabroTum liticinumque (littorumque die Hdsohr. ; vgl. A. 3). Auf In-

schriften ist dasselbe meines Wissens nicht nachgewiesen. Das capenatische

collegium fabrum tignariorum Romanensium (Orelli 4086) gehört, nach dem, was
Festus p. 61 8. V. Corinthiensis über die Bedeutung dieser Adjectivform sagt,

wahrscheinlich nicht hauptstädtisolien, sondern nach hauptstädtischer Art arbei-

tenden Zimmerleuten. Auch der pistor Romaniensis ex reg. XIIIl (C. /. L.

XIV, 2213) ist wohl in diesem Sinne zu fassen, obwohl er ein Städter ist und
der Wiener Bäcker überall hingehört, nur nicht nach Wien.

3) Die ältere Benennung liticines führt die Körperschaft nur bei Cicero

(S. 282 A. 4) und auf der merkwürdigen (im C. I. L. fehlenden) hauptstädtischen

Inschrift Orelli 4106 (gestochen bei Bartoli picturae ant. crypt. Romanarum Rom
1738 p. 195; auch bei Spon misc. 69): M. lulius Victor ex collegio liticinum

cornicimim , mit Abbildung beider Instrumente. Ich habe das unzweifelhaft

echte Relief im Palazzo Corsini suchen lassen; aber es ist verschwunden. Viel-

leicht ist das collegium liticinum auch bei Asconius (A. 2) herzustellen; colle-

gium liclorum, wie man gewöhnlich schreibt, verstösst gegen den Sprachgebrauch

[1, 327] und collegium pistorum, was Ilirschfeld gall. Studien, Wiener Sitz.

Ber. 107, 1 S. 256 vorgeschlagen, ist desswegen unmöglich, weil die Corpora-

tionsrechte der urbici pictores erst später Corporationsrechte erlangt haben.

4) Dass lituus und tuba identisch sind, wird im Abschnitt vom Verlauf
der Comitien gezeigt werden.

5) Dionysius (S. 282 A. 4). Die philoxenischen Glossen geben liticen

wieder durch lepoaaXTrtYXXTji;, tubicen durch oaXirt^'-iXT]?.

6) Dionys. a. a. 0. Polybius braucht ßu-/,av7) oft für cornu. Die philoxe-

nischen Glossen geben cornicen wieder durch xa[i7:'jXooaX7:iYXTY)? und classicarii

durch aa^TTiOTai.

7) Abgesehen von der Wortfolge bei Cicero und auf der Ins« hrlft (A. 3)
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den, in ältester Zeit die Gurialconiitien angekündigt und im

eigentlich militärischen Gebrauch hat dieselbe als Signal für das

Gefecht sich stets behauptet. Bei den städtischen Centuriat-

comitien dagegen können wir die Verwendung derselben nicht

nachweisen. Das Signal, wodurch der Magistrat oder vielmehr

der Feldherr die classis berief, das classicum wird mit dem
Hörn gegeben *) und in Beziehung auf diese Gomitien immer

dieses genannt 2). Indess wird das Hornblasen für die Gen-

turiatcomitien in der späteren Zeit nicht durch dazu in Dienst

gestellte Mannschaften beschafft , sondern wie alle ähnlichen

Leistungen von den Gensoren gegen Entschädigung an Unter-

nehmer verdungen ^). — In der Kaiserzeit finden wir jene beiden

Centurien vereinigt zu einem collegium liticinum cornicinum (S. 287

A. 3) oder gewöhnlicher aeneatorum^)^ dessen Mitglieder damals

ähnliche Emolumente wie die Genturialenverbände bezogen 5).

Accensi Ueber die Bestimmung der accensi velati ist im Wesentlichen

bereits gesprochen worden. Beigegeben als überzählige Leute

zur Ausfüllung etwa eintretender Lücken, hatten sie, bis sie also

zur Verwendung kamen, eine bestimmte Competenz nicht, son-

dern griffen ein und wurden verwendet, wie es ihr Pflichtge-

fühl oder die Anweisung ihrer unmittelbaren Vorgesetzten ihnen

aufgab, Dass sie zunächst den Decurionen der Reiterei und den

Centurionen der Infanterie zugewiesen wurden, legt die Ver-

muthung nahe, dass auch im politischen Heer, wo zwar die

zeigt dies die spätere Rangstellung der beiden Kategorien in der Legion (BpA.

epigr. 4, 530 ; Domaszewski die Fahnen Im röm. Heer S. 8).

1) Varro 5, 91: tubicinea a iuha et canendo: similiter liticinei: classicos

a classe, qui item cornuo canunt (cornuuo cnnitut die Hdsclir.) tum cum clanses

comitiin ad comitiatum {^comitatum lldschr.) vocant. Die Herstellung der ver-

dorbenen Worte ist nicht sicher, wohl aber sicher, dass die Herausgeber mit
Unrecht den Lituus hineincorrlgiren. Vegetius 2, 22: classicum appellatur quod
bucinatores per comu dicunt: hoc insigne videtur imperii, quia classicum canitur

imperatore praesente.

2) Vgl. 1, 198 A. 2 und unten den Abschnitt über den Verlauf der Coraitlen.

3) Varro de l. L, 6, 91 : qui de censoribus classicum ad comitia centuriata

redemptum habent.

4) Festus ep. p. 20: aeneatores cornicines dicunttir. Philoxen. Glosse:

acnealor oaXTri^xTr); (vgl. S. 287 A. 6). Dass die im Lager verwendeten aenea-

tores auch die tuba führen, hat Cauer Eph. epigr. 4, 374 mit Recht aus Sueton
Caes. 32 geschlossen ; die städtischen werden als cornicines zu fassen sein.

5) Ein vierjähriger Knabe wird bezeichnet trib. Offentinae covlegio aenia-

torum frumento puhlico {C. VI, 10221); ein anderer sagt in der Grabschrift:

reliqui tri[bu]m ingenuam, frumentum [publ]icum et aeneatorum [collegium?].

Es giebt auch munlcipale collegia aeneatorum (O, X, 5173. 5415). — Aehnliche
Emolumente erhielten auch die sacralen tibicines (r. VL 2584 ein Veteran /Vh-

mento publico colleyio tibicinum).
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Decurionen nicht, aber wahrscheinlich in älterer Zeit die Gen-

turionen bei der Leitung des Stimrageschäfts betheiligt waren, die

Accensi denselben dabei Hülfsdienste geleistet haben. Ausserdem

ist schon in dem Abschnitt von den Apparitoren [i, 341] die

Vermuthung ausgesprochen worden, dass die Lictoren ftlhrenden

Magistrate in früher Zeit das Recht erhielten jeder einen Ersatz-

mann für den Lictor dieser Centurie zu entnehmen. Dies fiel

später weg oder, was auch möglich ist, man wandte den Satz,

dass diese Centurie alle in keiner andern stehenden Bürger

umfasst, hier praktisch an und gestattete dem Magistrat jeden der-

artigen Bürger als Accensus anzustellen. Die Inhaber der Nominal-

stellen dieser Centurie bestanden als Körperschaft i) bis in das

3. Jahrh. n. Chr. 2). Die Mitgliedschaft derselben war damals

eine begehrte Ehre ^) ; es finden sich in ihr neben reichen Frei-

gelassenen 4) angesehene Personen von Ritterrang ^). Da sie da-

mals gleich anderen für staatliche Zwecke thätigen Körperschaften

von der Uebernahme der Vormundschaften befreit waren^), müssen

sie einmal in öffentlichen Geschäften thätig gewesen sein. Wenn
die Vermuthung über ihren Hülfsdienst bei der Abstimmung zu-

1) Maximus accensus velatus nennt sich M'. Potlicius Nicanor urtg(uenta-

riMs) de Sacra via (C VI, 1974). T. Velatius accensorum velatorum l. Qany-
medes Orelli 2461 ; andere T. Velatii, offenbar ebenfalls Freigelassene des Col-

legiums, a VI, 1970.

2) Die accensi velati nennt iu Beziehung auf die Centurienordnung Ci(^ero

(S. 282 A. 4), die Centurie der accensi Livius (S. 282 A. 4), wo man sie nicht

wegcoirigiren darf. Dionysius übergeht sie (S. 282 A. 1). Lilpian Val. fr. 138:
ii qul in cenluria accensorum velatorum sunt, habent immunitatem. a tutelis et

curis. Als decuria accen'io(rwn) velato(rum) scheint sie C. VI, 1973 Torzukommen.
3) Inschrift von Fieulea C. XIV, 4010: M. Consius M. l. Cerinthus ac-

census velatus immunis cum sim, ex voluntate mea et impensa mea clivom stravi

.... regione Ficulensi. Dies darf nicht auf die den accensi velati zustehende öffent-

liche Immunität von der Tutel bezogen werden, sondern, wie loh schon in einer

im Uebrigen freilich verfehlten Untersuchung ann. 1849 p. 212 erinnerte, ebenso
wie die bei den Centurialverbänden vorkommende Immunität (C, VI, 198 und
sonst) auf die corporative von dem Eintrittsgeld und den Beiträgen. Da aber der

Strassenbau, den Cerinthus aus Dankbarkeit für die Aufnahme und noch dazu
die von Lasten freie Aufnahme in das Collegium ausführt (vgl. die gleichartige

Belastung der Quästoren [2, 522]), nicht füglich dem Collegium zur Last ge-

legen haben kann, sondern der Weg sicher zu den auf Staatskosten herzustellen-

den gehörte, so muss sich die Dankbarkeit auf den Kaiser beziehen , der ihm
zu dieser vortheilhaften Stellung verholfen hat. Die Behandlung dieser Inschrift

durch den neuesten Herausgeber ist verfehlt.

4) C. VI, 1969—1972. 1974. XIV, 2793. 2812. Es sind Seiden- und
Salbenhändler, durchgängig offenbar schwerreiche Leute.

5) Römische Ritter: C. VI, 1607. X, 3865. XI, 1230 = Mur. 1067, 4.

XI, 1848 = Orelli 2182.

6) Ulpian (A. 2).

Rom. Alterth. III. 19
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trifft, so mochten sich aus diesem ähnliche Stellungen entwickeln

wie die der höheren magistratischen Apparitoren, denen die

Keihenfoige accetisi velüti der Lebensstellung nach entsprechen i).

centurion Auch die Reihenfolge der Centurien bei der Abstimmung

Abstimmung wird, SO wcit sic uicht schon in der bisherigen Ausführung liegt,

besser im Zusammenhang mit derselben entwickelt als bei der

Schilderung des Verlaufs der Comitien überhaupt. Begreiflicher

Weise freilich zeigt sich auf diesem Gebiet mehr als sonst in

der Centurienordnung die Willkür der Gesetzgebung und das Ein-

greifen politischer Tendenzen.

Dass die Abstufungen des Fussvolks von je her die Folge

der Stimmacte bestimmt haben und der spatere Begriff der dassis

als des zu gleichzeitiger Abstimmung aufgerufenen Theils des

Bürgerfussvolks eben hieran sich entwickelt hat, braucht nicht

wiederholt zu werden. Das erste Aufgebot und die Reserve sind

immer zusammen zur Abstimmung angetreten. Gleichzeitig 2)

stimmte also nach der älteren Ordnung die gesammte dassis in

ihren 80 Abtheilungen ersten und zweiten Aufgebots vor den vier

Stufen infra dassem , nach der reformirten die erste Klasse in

ihren 70 Abtheilungen vor der zweiten, dritten, vierten und
fünften. Die grosse Zahl namentlich der an Kopfzahl schwäch-

sten Abtheilungen muss das Wahlgeschäft ungemein beschleunigt

haben. — Uebrig bleibt noch die Bestimmung des Stimmplatzes

theils der Reitercenturien, theils der Centurien der Unbewaff-

neten, ferner die Erörterung des durch die reformirte Verfassung

stimmsteiio eingeführten Vorstimmrechts.
der Reiter.

Der Kriegsgebrauch, welcher die gesammte Institution be-

herrscht, mag auch darin bis zu einem gewissen Grade mass-

gebend gewesen sein, dass, wie die Reiterei nach älterer Uebung
die Schlacht eröffnete, so auch ursprünglich die 18 Centurien

der Reiter vor denen der ersten Klasse stimmten 3). Sie waren

1) Mehrfach bekleiden die accensi velati zugleich eine höhere Apparitoren-
stellung: C. III, 6078. VI, 1859. X, 6094.

2) Wegen Livius 10, 13, 11 : populus nihilo minus suffragia inibat et ut

quaeque intro vocata erat centuria, consulem haud dubie Fabium dicebat vgl. den
Abschnitt vom Verlauf der Comitien.

3) Liv, 1, 43, 8: equites . , vocabantur primi : octoginta inde primae classis

ceniuriae primum peditum vocabantur. Mit diesem sicheren Zeugniss stimmen
andere Angaben desselben nicht völlig überein. 10, 22, 1 zum .1. 458: eum et

praeroyativae (so die Handschriften) et primo vocatae omnes centuriae consulem cum
L. Volumnio dicebant lässt sicsh mit jener Angabe nur ausgleichen, wenn man unter
den primo vocatae centuriae die der ersten Klasse versteht, welche doch eigent-
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also thatsächlich , was man nach dem späteren Sprachgebrauch

die erste Klasse genannt haben würde, und heissen nur da-

rum nicht so, weil classis damals die Phalanx bezeichnete,

wozu die Reiter nicht gehörten. Ob diese achtzehn Centurien

gleichzeitig stimmten oder nicht, dartlber liegen keine Zeug-

nisse vor. Wenn das Vorstimmrecht der Reiter auf die Eröff-

nung des Treffens durch dieselben zurückzuführen ist, so ist

damit für die erstere Annahme entschieden. Indess können

bei der Reihenfolge der Abstimmung politische Momente schon

in frühester Zeit sich geltend gemacht haben, und w^ir wer-

den sogleich es wahrscheinlich machen, dass anfänglich wohl

die 18 Reitercenturien vor dem Fussvolk, aber in diesen die

sechs patricischen Centurien vor den zwölf plebejischen

stimmten.

Pen ersten Platz in der Reihenfolge verloren die Ritter-

centurien wahrscheinlich nach dem J. 458 1), sicher vor dem

J. 5392), also vermuthlich durch eben diejenige Reform, welche,

lieh in dieser Epoche erst an zweiter Stelle gerufen wurden; dass nach ihrer

Abstimmung nicht die Majorität proclamirt wird, sondern Vertagung der Wahl
eintritt, kann daraus erklärt werden, dass die Kenuntiation der Stimmen der

ersten Klasse unterblieh. Dazu passt freilich nicht, dass die primo vocatae

omnes centuriae Liv. 10, 15, 7 renuntiirt werden und dennoch der Wahlact

nicht zu Ende ist. In der Stelle 5, 18, 1 : praerogativa tribunum rnUitum . .

creant ist vielleicht praerogativae herzustellen, oder es hat Livius creat ge-

schrieben, aber, da gleich nachher von der Abstimmung der iure vocatae tribus

die Rede ist, an Tributcomitien gedacht, obwohl diese weder eine solche Wahl
vollziehen können noch bei ihnen ein Vorstimmrecht vorkommt. In Folge eines

solchen Versehens konnte aus den centuriae praerogativae, die seine Quelle ge-

nannt haben wird , eine tribus praerogativa werden. In der Stelle des Festus

p. 249 : praerogativae centuries (so) dicuntur, ut docet Varro rerum humanarum
l. VI quae rus (leerer Raum in der Handschrift) Romani qui ignorarent petitores,

faeilius eos animadvertere possent. Verrius probabilius iudicat esse^ ut cum essent

designati a praerogativis in sermonem res veniret populi de dignis indignisve et

fierent ceteri diligentiores ad suffragia de his ferenda ist in der wie es scheint

beträchtlichen Lücke die Hauptsache ausgefallen; es wird wohl darüber gestritten,

ob das Vorstimmrecht und die darauf folgende Renuntiation den Zweck hat die

Namen der Candidaten bekannt zu machen oder die Prüfung ihrer Würdigkeit

zu erleichtern. Ueber die Beschaffenheit der vorstimmenden Centurien hat viel-

leicht nichts gestanden; doch bestätigt der Plural die livlanische Meldung. —
Wenn im Widerspruch mit Livius und Festus bei Dionysius die Ritter mit

der ersten Klasse stimmen (4, 18. 7, 59. 10, 17), so ist dies kein Versehen,

sondern geschehen, weil er sieben Klassen hätte machen müssen, wenn er die

Ritter vor der ersten stimmen Hess. — Wo in der Zeit der reformirteu Ordnung,

die nur eine praerogativa kennt, der Plural auftritt, wie bei Cicero Verr. act. 1,

9, 26, sind verschiedene Wahlhandlungen zusammengefasst.

1) Dies beruht freilich nur auf der Nachricht bei Livius 10, 22, 1 (S. 290
A. 3) ; und auf diese ist kein rechter Verlass.

2) Bei diesem Jahre Liv. 24, 7, 12 findet sich zuerst die centuria prae^

rogativa der späteren Vorstimmordnung.

19*
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wie es scheint im J. 534, die Centurienordnung tribuarisch um-

gestaltete. Dass seitdem die zwölf plebejischen Rittercenturien

mit den 70 der ersten Klasse gleichzeitig ihre Stimmen abgaben,

ist ausgemacht ') . Die sechs patricischen aber scheinen zwischen

der ersten und der zweiten Klasse für sich gestimmt zu haben 2).

Verhalt sich dies also, so ist das Sonderstimmrecht der Patricier

wohl als solches ursprünglich und nur, wie manche ähnliche

Einrichtung, aus einem vortheilhaften in ein nachtheiliges Privi-

legium umgewandelt. Denn dass die zwölf plebejischen vor den

sechs patricischen stimmen, kann nicht erst bei der Reform des

.1. 534 eingeführt worden sein; es konnte damals eine bestehende

Zurücksetzung der letzteren beibehalten, aber unmöglich eine neue

eingeführt werden, am wenigsten wenn die sechs benannlen Cen-

turien gleichzeitig aufhörten effectiv patricische zu sein. Die Re-

form wird den Rittern das Vorstimmrecht genommen und es

werden vor derselben die achtzehn Centurien der Ritter vor der

ersten Klasse und zwar erst die zwölf plebejischen, dann die

1) Dies zeigt geradezu der Bericht über den Prozess des C. Ciaudius vom
J. 583 (S. 272 A. 3), da nur aus diesem Grunde neben die duodecim centuriae

equilum die multae aliae primae classis gesetzt sein können. Auch findet sich

von einer Sonderabstimmung der zwölf Centurien nirgends eine Spur.

2) Dafür spricht einmal, und vielleicht unter allen Argumenten am ent-

sclieidendsten, die friilier (S. 107 A. 3) berichtete Version , wonach die zwölf

unbenannten Centurien die alten, die sechs altpatricisch benannten von Servius

hinzugefügt sind , ebenso dass in der livianischen , wo Servius alle achtzehn

Centurien einrichtet, erst die zwölf und dann die sechs genannt werden. Dies

läuft so offenbar gegen das Wesen der Institution, dass es nur aufgestellt wer-

den konnte auf Grund einer späteren rechtlichen Zurücksetzung der letzteren.

— Zweitens hat Cicero de re p. 2, 22, 89 in der übersichtlichen Zusammen-
fassung der comitialen Majorität wahrscheinlich desswegen bei den Rittern die

eigenthümliche Wendung gebraucht equitum centuriae cum sex suffragiis, weil

beide wohl zusammengehörten, aber nicht zusammen und die sechs Centurien
nach den zwölf abstimmten. — Wenn ferner in dem Prozess des J. 583 'von

den zwölf lUttercenturien acht' und viele andere der ersten Klasse verurtheilen

(S. 272 A. 3), so weist diese Ausdrucksweise nach ihrer einfachen (von mir li.

F. 1, 136 zu Unrecht verlassenen) Auffassung entschieden darauf hin, dass

mit der ersten Klasse nur diese zwölf stimmten; hätten alle Rittercenturien

dies gothan, so konnten, da die sex auffragia doch der Regel nach in dieselben

cinbegrilTen werden , sie hier nicht ausser Ansatz bleiben und mussten , auch

wenn alle sechs freisprachen, achtzehn und acht genannt werden. — Endlich
die in dem knappen und jeden zur Intercession geeigneten Abschnitt der Wahl-
handlung scharf präcisirendcTi Bericht (S. 272 A. 3) über die Consulwahl des

J. 710 zwischen die Kenuntiation der ersten Klasse und den Aufruf der zweiten

zum Stimmen eingefügten Worte deinde ita ut adsolet suffragia können kaum
etwas anderes bezeichnen als einen solchen Abschnitt und scheinen nur auf die

angegebene Weise befriedigend erklärt werden zu können. Ob es nothwendig
ist sex vor suffragia einznsdialten oder ob im Wahlstil suffragia für »ex suffragia

gesagt worden ist, muss dahingestellt bleiben. (Vgl. S. 2Ö4 A. 2). ^.



— 293 —
sechs patricischen gestimmt haben. Dies legt dann die Ver-

muthung nahe, dass das Verhältniss ursprünglich das umgekehrte

gewesen ist.

Die fttnf Genturien der Unbewaffneten bildeten keine eigene stimmpiatz

Ladung; dass die sechste als solche hingestellte eine Fiction ist, centurien

wurde schon gezeigt (S. 286). Jene sind den ftinf Stimmstufen waffne'ten.

angeschlossen worden; tlber den Platz der einzelnen gehen die

Berichte zum Theil aus einander. Die Zimmerleute stimmten nach

Cicero und Livius mit der ersten Klasse, nach Dionysius mit der

zweiten. Die Schmiede weisen Cicero und Dionysius in die

zweite, Livius in die erste *). Die beiden Centurien der Musi-

kanten legt Livius zu der fünften, Dionysius zu der vierten 2).

Dass die der accensi velati mit der letzten Klasse stimmt, sagt

Livius, der allein sie nennt ^j, und versteht sich von selbst.

Ein von der Stufenfolse verschiedenes Vorstimmrecht hat vorstimme
•^ der

es in der ursprünglichen Centurienordnung nicht gegeben •*). reformirten

Erst seit der Reform derselben wird vorweg eine — wir wissen

nicht bestimmt ob aus allen 62 ländlichen Centurien der ersten

Klasse oder nur aus den 31 des ersten Aufgebots s) — aus-

gelooste Centurie und*') dann die übrigen in der Reihe [iure),

1) Cicero (S. 274 A. 4) weist die Zimmerleute ausdrücklich der ersten zu,

die Schmiede durch sein Schweigen der zweiten. Livius 1, 43, 3 : additae huic (der

ersten) classi duae fabrum centuriae. Dionys. 4, 17: Tcpoa^xetvxo Se ol (aev ^ei-

poiiyyai xou t6 Seuxepov e'vouai TitAYjfjia. 7, 69.

2) Livius 1, 43, 7 (S. 282 A. 4). Dionys. 4, 17. 7, 59.

3) Livius a. a. 0.

4) Die Bezeichnung der Rittercenturien als praerogativae gehört ihr an,

ist aber parallel mit der Bezeichnung infra classem ; in beiden drückt sich die

dominirende Stellung der classis aus. Iure vocatae sind die Kittercenturien der

älteren Ordnung so gut wie die des Fussvolks.

5) Dass für die Loosung um die Vorstimme nur die von Rechtswegen in

der ersten Reihe der Ladungen stehenden Centurien in Betracht kamen, ver-

steht sich von selbst. Die drei uns dem Namen nach bekannten centuriae prae-
rogativae gehören alle den Centurien erster Klasse ersten Aufgebots der Land-
tribus an (S. 274 A. 1); ob die des zweiten Aufgebots zufällig fehlen oder sie

an der Loosung nicht theilnahmen, ist nicht bekannt. Die 8 Centurien der städti-

schen Tribus, die Rittercenturien und die der Zimmerleute waren sicher ausge-
schlossen. Die urbtmarum tribuum praerogativae des Ausonius (S. 272 A. 2) sind

verkehrt, halb litterarische Reminiscenz, halb entnommen von den noch damals
bestehenden hauptstädtischen Tribus der Frumentationen ; ebenso verkehrt die

praerogativae tribus
,

quae primae suffragium ferunt ante iure vocatas in Be-
ziehung auf die Consulwahlen bei einem späten Scholiasten zu den Verrincn
act. 1, 9, 26 p. 139 und das genus populi praerogativum oder die praerogativa
classis im Gegensatz zu dem genus iure vocatum bei einem andern p. 394.

6) Die' sortitio praerogativae als besonderen Abschnitt bei der Abstimmung
der Centurien erwähnt am bestimmtesten Cicero Phil. 2, 33, 82; ferner ders.

ad Q. fr. 2, 14, 4 ; Liv. 24, 7, 12. 27, 6, 3. Ueber den Einfluss dieser Cen-
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das heisst gemeinschaftlich, zur Abstimmung aufgerufen ^). Die

Veranlassung zu dieser Einrichtung gab die Beseitigung des bis

dahin factisch bestehenden Vorstimmrechts der Ritter. Hutte man
die nach der späteren Ordnung zuerst zur Abstimmung gelan-

genden 83 Centurien ohne weiteres gleichzeitig stimmen lassen,

so wäre bei den Wahlen Stimmenzersplitterung sehr häufig ein-

getreten und nicht leicht eine im ersten Wahlgang definitiv

entschieden worden.

Die eigentlich demokratische Partei missbilligte begreif-

licher Weise das Vorrecht der höchst geschätzten Bürger vor

denen der minderen Klassen zu stimmen. Der jüngere Gracchus

ging damit um für jede Abstimmung die Stufen unter sämmt-

liche Stimmcenturien zu verloosen, so dass die die erste Stufe

ziehenden Centurien, einerlei welcher Klasse sie angehörten, zu-

erst abgestimmt hätten (S. 272 A. 2). Folge ist diesem Vorschlag

nicht gegeben worden, und so lange nach Centurien gestimmt

ward, die Stufenfolge geblieben.

Der Die servianische Ordnung der Wehrpflicht und des Wehr-
urbanm. Stimmrechts beruhte also auf dem exercitus 2) , das ist dem or-

dentlichen Bürgerheer von 193 Centurien 3), welche sich zu-

sammensetzten aus den 1 8 Centurien der Reiter, den 85 Centurien

des ersten und den gleich zahlreichen des zweiten Aufgebots des

Fussvolks und den 5 Centurien der nicht bewaffneten Mann-

turie auf den Ausfall der Wahl vgl. den Abschnitt Tora Verlauf der Co-
mitien.

1) Die iure vocatae centuriae bei Liv. 27, 6, 3 (S. 274 A. 1) im Gegensatz

zu der praerogativa sind die übrigen in ordentlicher Weise stimmenden Centurien

;

der Ausdruck, den als Reminiscenz auch Ausonius (S. 272 A. 2) und die Verrinen-

scholien (S. 293 A. 5) haben, passt auf alle Centurien mit Ausnahme der aus-
geloosten, wird aber natürlich vorzugsweise für diejenigen gebraucht, die mit in

der Loosung waren.

2) Varro 6, 88 aus den commentarii consulares : qui exercitum imperaturus
erit, accenso dicito. Livius 39, 15, 11 : cum . . . vexillo in arce posito comitiorum
causa exercitus eductus esset, Laelius Felix bei Gell. 15, 27, 4: cerituriata co-

mitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari opor-

teat, ir^tra urbem imperari ius non sit u. a. St. m. — Exercitum imperare steht hier

von den Comitien , wird aber ebenso gebraucht von der Marschorder für das

Kriegsheer fFestns ep. 103 v. iusti dies; Macrobius sat. 1, 16, 15; Servius

zur Aen. 8, 1). Das Feldheer ist wohl ursprünglich als legio bezeichnet worden,
bevor dies Wort die Bedeutung des Armeecorps annahm; exercitus ist die zu
den Uebungen auf dem Exercierplatz versammelte Bürgerwehr (ß. 216), bei

welcher in ältester Zeit die seniores nicht gefehlt haben werden.

3) Diese Zahl nennen Cicero und Dionysius (S. 282 A. 1).
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Schäften'). Es gehörten diesem Heer in seiner Gesammtheit

sämmtliche erwachsene männliche Bürger an 2)^ den 188 Genturien

der Bewaffneten aber bis zum J, 442 alle diejenigen, welche mit

Grundbesitz von 2 Jugera oder mehr, von da an alle diejenigen,

welche mit einem Vermögen von 11000, später 4000 As oder mehr

in der Schätzungsliste standen. Als politische Institution, nach rö-

mischem Ausdruck als exercüus urbamis^) oder quinquennalis^),

insofern es in dieser Function dem Ämtbereich domi angehört

und mit jedem Lustrum neu constituirt wird, ist das Btlrgerheer

nach uralter Ueberlieferung zuerst in Function getreten mit der

Entstehung der Bepublik, mit den ersten Consulwahlen und dem
ältesten Centuriatgesetz , dem valerischen über die Einführung

der Provocation des Verurtheilten an die Gemeinde 5). Bestan-

den hat es, in seinen Grundfesten unverrückt, so lange überhaupt

die Bürgerschaft bestand, und es hat nicht durch gewaltsame

Schläge geendigt, sondern durch jenes Ausleben, welches wie

dem Menschen, so auch jeder menschlichen Schöpfung ein Ziel

setzt.

Militärisch hat die servianische Ordnung die bürgerliche voihäitniss
o o der

Wehrpflicht bedingt, so lange es ein Bürgerheer, man kann hinzu- wohrpiiiciit

setzen, so lange es ein bürgerliches Gemeinwesen gegeben hat. WeiirsUmm-

Die alten Klassenunterschiede freilich hatten in der Truppe in

Polybius Zeit fast ganz sich ausgeglichen. Der Gegensatz der 3000

vollgerüsteten und der 1200 leichtgerüsteten Legionarier war wohl

hervorgegangen aus dem Gegensatz den ersten drei und der letzten

zwei Klassen und immer noch wurde in Polybius Zeit bei der Schei-

dung das Vermögen wenigstens mit berücksichtigt (S. 264); wie

ja auch die Verschiedenheit der Büstung noch damals nicht ganz

1) Diesen werden auch die nach Rom übersiedelnden Latiner und über-

haupt alle Neubürger beizuzählen sein, bevor sie in die Tribus eingeschrieben

wurden.

2) S. 285 A. 1. Das römische öffentliche Recht kennt keine Form des in-

dividuellen Ausschlusses von dem Stimmrecht in den 193 Genturien unter Be-
lassung des Bürgerrechts. Generell freilich kommt .die Ausschliessung vom
Wehrstimmrecht unter Beibehaltung der Wehrpflicht bei den Halbbürgern vor,

während die Ausschliessung der Freigelassenen wohl als Einreihung in die letzte

Centurie zu fassen ist.

3) Varro de l. L. 6, 93. In anderem Sinne Liv. 22, 11, 8 (S. 297 A. 1).

4) Varro 6, 93. Vgl. [2, 406].

5) 2, 80 A. 5. Daneben läuft freilich die Erzählung von der Wahl des

Königs Servius durch die Genturien (S. 213 A. 1).
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verschwunden war. Die Rücksicht auf das Vermögen gab immer

noch dem aushebenden Beamten eine gewisse Directive, wenn

auch die Klassengrenzen nicht mehr eingehalten wurden und

vor allem das Dienstalter der Mannschaften in der Gliederung

mehr und mehr zur Geltung kam. Aber mochte die für den

Kriegszweck getroffene Auswahl aus den Centurialen eine noch

so willkürliche sein ; mochten die Legionen des Kriegsheers mit

ihren Centurien der Hastaten, Principes und Triarier an die Pha-

lanx des Stimmheers und dessen Centurien kaum noch erinnern,

immer waren jene Legionen in dieser Phalanx enthalten und blieb

durch die gesammte republikanische Zeit auch militärisch in

voller Geltung der Gegensatz der 188 Centurien der Bewaffneten

und der 5 Centurien der nicht Bewaffneten, das heisst der

Gegensatz der zum Waffendienst Pflichtigen und der nur aus-

htilfsweise militärisch verwendeten Bürger. Alle nicht die

Gliederung, sondern den Bestand der zum Waffendienst Pflich-

tigen Mannschaften betreffenden neuen Ordnungen, die Umwan-
delung der Qualification aus Grundbesitz in Vermögensbesitz,

die Herabsetzung des Minimalcensus von 11000 auf 4000 As sind

für die Aushebung ebenso massgebend gewesen wie für die Ab-

stimmung. Eine besondere Festsetzung war in dieser Hinsicht

nur erforderlich, um die nicht im Vollbesitz der Ehrenrechte be-

findlichen Bürger, insbesondere die Freigelassenen vom Wehrrecht

auszuschliessen, da sie ohne eine solche, obwohl im Stimmrecht

auf die acht städtischen Centurialverbände beschränkt, aus die-

sen ebenso unter die Wehrpflichtigen gelangt sein würden wie

die Mannschaften der übrigen Verbände. Es wird im Abschnitt

von den Freigelassenen gezeigt werden, dass eine derartige

Anordnung um die Zeit der Tribus- und Centurienreform ge-

troffen worden ist.

Die Aber das letzte Stadium der Wehrordnuns der Republik be-
Umeestal-
tnng der Steht im Wesentlichen darin, dass die alte Qualification für den

Waffendienst wegfällt und die ordentliche Truppenbildung die-

jenige Form annimmt, in der bis dahin ausserordentlicher Weise

die nicht qualificirten Bürger zum Dienst herangezogen worden

waren. Nicht an die aus diesen für das ordentliche Bürger-

heer entnommenen fünf Centurien der Unbewaffneten hat die

spätere Aushebung angeknüpft, sondern an die mehr und mehr

mit factischer Stetigkeit sich vollziehende Indienststellung der
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des Dienstes im Btirgerheer unfähigen, aber der Wehrpflicht im

Allgemeinen ebenfalls unterliegenden Bürger geringen Ansehens

und Vermögens. Die eingehende Darstellung dieser Verhältnisse

kann nur in den Kriegsalterthtimern gegeben werden ; hier wird

es genügen zum Schluss die rechtlichen Grundlinien zu be-

zeichnen.

Nachweislich seit dem fünften Jahrhundert, vermuthlich von je Der ausser-
ordentliche

her haben die Römer, wenn die Umstände es erforderten, neben Dienst

,
besonders

den bürgerlich qualificirt befundenen Mannschaften auch die nicht auf

qualificirten nicht bloss in der durch die servianische Verfassung

vorgesehenen Form der unter die einzelnen Abtheilungen ver-

theilten Ersatzmannschaften (S. 288), sondern als besondere und

irreguläre Heerhaufen unter die Waffen gestellt i). Besonders

seit dem Aufkommen der Flotte hat diese Aushebung wahr-

scheinlich ziemlich ebenso stetig stattgefunden wie die der eigent-

lichen Wehrpflichtigen 2) . In Folge dessen hat sich die Regel

festgestellt, dass diejenigen von ihnen, welche zwischen dem
Minimalsatz der Wehrfähigkeit (11000, später 4000 As: oben

S. 251) und dem Minimalsatz der Steuerfähigkeit (1500 As) stehen,

also wenigstens noch adsidui sind (S. 237), wenn sie zu diesem

Dienst aufgerufen werden, sich dafür auch auszurüsten haben^), da-

gegen die nicht Steuerfähigen, die 'proletarii oder capite censi^),

1) Bei der Schlacht an der AUia im J. 364 : Diodor 14 , 114 : airavxas

Toüc iv i]\i%icf. Tca&cuTtXtaav , wo er dann unterscheidet 24000 gute Soldaten und
Toü; dofteveaTaxou? twv 'Pcufj-atcov, ebenso Liv. 5, 38 die legiones und die sub-

sidiarii und Dionysius 13, l2 vier Legionen und 1% xwv aXXwv ttoXitwv tou;

^axoixtSioui xe xal oyoXatouc %al •i^xxov a)(jiiXY]x6xac TroXsfjiot; ttXeio'jj ovxa?

äpi8[j.(j) xöJv ixeptwv. — Unter dem J. 425: Liv. 8, 20,4: opificum quoque

vulgus et sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur. — Wahrschein-
lich 473 : Cassius Hemina fr. 21 Peter : tunc Marcius praeco (vielleicht zu

ändern pro consule) primum proletarios armavit, bestätigt durch Augustinus de

civ. dei 3, 17 = Oros. 4, 1, 3; hieher auch wohl Ennius S. 298 A, 1. — Im J.

537: Livius 22, 11, 8: magna vis hominum ccnscripta Bomae erat: libertini

etiam, quibus liberi essent et aetas müitaris, in verba iuraverant: ex hoc urbuno
exercitu qui minores quinque et triginta annis erant in naves impositi , alii ui

urbi praesiderent relicti. Vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen. Die älteren

dieser Berichte sind wenig glaubwürdig; doch ist für die rechtliche Auffassung
au dem einzelnen Fall wenig gelegen.

2) Polyb. 6, 19, 2 : xo'jxoui oe (die unter 400 Denaren geschätzten Bürger)

TTaptäai Ttofvxai; elc x-?]v va'jxi-ifrjv ypetav. Cato bei Festus p. 234 v. portiscu-

lus : C, Licinio praetore (J. 580 d. St.) remiges scripti cives Romani sub portis-

culum, sub flagrum conscripti veniere passim.

3) Festus ep, p. 9 : alii (adsiduum^ qui sumptu proprio militabat ab asse

dando vocatum existimarunt.

4) üeber die Bedeutung beider Ausdrücke ist im Abschnitt von der Steuer-
fähigkeit (S. 238) gesprochen.
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im gleichen Fall die Waffen vom Staat geliefert erhalten '). Dass

von den letzteren diejenigen, die unter 375 As im Vermögen hatten,

überhaupt vom Dienst ausgeschlossen und im engern Sinn capüe

censi genannt wurden, wird auch berichtet und ist wenigstens

möglich 2).

Die Diese wenigstens formell ausserordentliche Aushebuns liest
iiiariauische o o
Hoerbiidung. derjenigen Heerbildung zu Grunde, welche durch C. Marius an

die Stelle der althergebrachten trat 3). Bis in die Mitte des sie-

benten Jahrhunderts fällt, wie wir sahen, der bürgerliche Kriegs-

dienst mit der Centurienordnung insoweit zusammen, dass nur

die in eine Centurie der Reiter oder der fünf Klassen des Fuss-

volks eingeschriebenen Bürger zum Kriegsdienst genommen wer-

den. In der raarianischen Zeit, wahrscheinlich zunächst in Folge

der Massenaushebungen für den kimbrischen Krieg, ging man
davon ab. Jetzt stellt der aushebende Magistrat den Bürger ein,

ohne nach der vermögensrechtlichen Qualification zu fragen, wo-
gegen an der Disqualification der Freigelassenen auch jetzt fest-

gehalten wird. Damit verschwindet der Gegensatz der gerüsteten

und der leichten Legionare, dessen seit dem jugurthinischen Krieg

nicht mehr gedacht wird 4); fortan ruht der Unterschied im Le-

gionardienst einzig auf dem Dienstalter. Obwohl der Dienstzwang

und das Recht der Aushebung im Princip nicht aufgegeben wer-

den, auch während der Bürgerkriege zwangsweise Einstellungen

in die Legion in grossem Umfang stattgefunden haben, so werden

doch in der nachmarianischen Zeit regelmässig freiwillig sich

zum Dienst erbietende Bürger aus den niederen Schichten der

Bevölkerung in die Legionen eingestellt. Der Dictator Caesar hat,

wahrscheinlich im Anschluss an ältere gleichartige Bestimmungen,

den besseren Klassen für den Dienst in der Legion von sechs

Jahren zu Fuss oder drei Jahren zu Pferde das Recht in Aussicht

1) Ennius bei Gellius 16, 10, 1 : proletarius publicitus scutisque feroque

omatus ferro. Gellius 16, 10, 10 fg.

2) Beides beruht einzig auf der Angabe des Gellius a. a. 0. und wird
weiter nicht unterstützt. Vgl. S. 238 A. 2.

3) Sallustius lug. 86 : ipse (Marius als Consul 647) inter ea militea scri-

bere, non mort maiorum neque ex classibus (also unter 4000 As), sed uti cuius-

que lubido erat (Freiwillige), capite censos (unter 1500 As) plerosque, was dann
erläutert wird durch die Worte : homini poteritiam quaerenti egentissumus quisque

opporiunissumus. Ebenso Val. Max. 2, 3, 1. Florus 1, 36 [3, 1], 13. Gellius

16, 10, 14. Plutarch. Mar. 9: iar^iToKofti uapa tov veJfxov xai Tfjv ouvrjöeiav

TcoXu t6 ÄTTopov xoi SoüXov (wohl Uebertreibung) xatavpocpaiv.

4) Sallust lug. 46, 7 vgl. 105, 2. Uandb. 5, 434.
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gestellt die Municipalämter vor dem 30. Lebensjahr zu bekleiden

[1, 491]; aber abgesehen von dem aus dem Reiterdienst ent-

wickelten Offizierdienst, von welchem im Abschnitt von der

Ritterschaft die Rede sein wird, haben wohl schon damals die

Männer aus besseren Ständen nur ausnahmsweise Kriegsdienst

gethan. Unter dem Kaiserregiment wird, wie eben dort gezeigt

werden wird, die allgemeine Dienstpflicht des Bürgers formell

dahin festgestellt, dass der Inhaber des Ritterpferdes zum Offizier-,

wer dies nicht hat zum Dienst in der Legion pflichtig ist^).

Sieht man auf das Wesen der Sache, so wird jetzt sogar der

Ausschluss der Nichtbürger vom ordentlichen Dienst dadurch

eludirt, dass sich die Verleihung des Btlrgerrechts an reichsange-

hörige Nichtbürger in immer steigendem Masse mit dem Eintritt

in die Legion verknüpft 2) und dadurch die rechtliche Verschie-

denheit zwischen dem römischen Bürger und dem nicht zum

Bürgerrecht zugelassenen Reichsangehörigen untergraben wird.

Ueber die Zurücksetzung der Freigelassenen in dem kaiserlichen

Heerdienst, die formell eher gesteigert, materiell wenigstens im

späteren Flottendienst ebenfalls umgangen ward, ist der be-

treffende Abschnitt nachzusehen.

^ \

1) Es ist immei: noch Privilegium [ay] eJ? orpaTeiav 'Aar>xki'(ez%ai axovxa;
(Modestinus Dig. 27, 1, 6, 8).

2) Dies geht zurück auf die S. 135 erörterte feldherrliclie Bürgerrechts-

verleihung und deren massenhafte Ausübung in den letzten Krisen der Republik
(Hermes 19, 11 fg.).



Die Oompetenz der Volksversammlung.

Die Wie entschieden auch das historisirte Staatsrecht der Römer
sonveräiie

t rx ' • i rr • -ii
Bürger- von der Priorität des Königs gegenüber der Bürgerschaft aus-

geht, ist ihm doch der Staat nicht der rex, sondern der populus

(S. 3); alles was dem Staat gehört oder den Staat angeht, ist

publicum und das Königthum wie die spätere Magistratur nur

der Träger der staatlichen Action. Die private Rechtsstellung

des Königs, insofern auch er einer der Bürger ist, und um so

mehr die des republikanischen Magistrats gehen neben ihren

obrigkeitlichen Befugnissen her. Diese Grundanschauung ist

durch die drei grossen Abschnitte der politischen Entwickelung,

Königthum, Republik und Principat gleichmässig festgehalten

worden, diese ideale Gemeindesouveränetät dem römischen Staats-

wesen eingeboren und unverlierbar.

verhäitniss Der principiclle Gegensatz des Königthums, der Republik

Bürger- uud dcs Principats ruht auf dem Verhäitniss der Bürgerschaft
Schaft und ^ ^

der ZU der Magistratur und der verschiedenartigen Vertretung des
Magistratur.^

. , , . , ,. ^ .,.,., ,

Gemeinwesens durch jene oder diese. Es ist derselbe eingehend

bei der allgemeinen Darstellung der Magistratur (1, 76 fg.) ent-

wickelt worden und wird eS hier genügen die Grundzüge kurz

zu recapituliren.

Unter dem Königthum findet der souveräne Wille der Ge-

meinde seinen Ausdruck in dem zusammentreffenden Willen des

Königs und der Bürgerschaft. Die Magistratur, deren zeitiger

Träger sein Imperium von dem Vormann überkommt, ruht auf

sich selbst und steht der des Imperium unfähigen (1, 22) Bür-

gerschaft gleichberechtigt gegenüber. Wie durchaus die Her-

leitung des königlichen Imperium aus dem Mandat der Bürger-
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Schaft der echten römischen Anschauung widerstreitet, zeigt sich

ebenso deutlich darin, dass auch in republikanischer Zeit der

aus der Königszeit übernommene Zwischenkönig und der in ge-

wissem Sinn das Königthum wieder aufnehmende Dictator in ihr

Amt eintreten ohne Mitwirkung der Gemeinde, wie in dem Be-

streben der späten demokratischen Historiographie die Beamten-

wahl in die königliche Zeit hineinzutragen i).

Auch unter der Republik wird daran festgehalten, dass der

Gemeindewille seinen Ausdruck findet in dem Zusammenhandeln

des Magistrats und der Bürgerschaft. Aber der Magistrat em-

pfängt jetzt seine Amtsgewalt von der Gemeinde 2) und es ent-

wickelt sich der Begriff der Magistratur dahin, dass jeder Magistrat

und nur Magistrat ist, wer unmittelbar von der Bürgerschaft ein

Mandat empfängt 3). Damit verschiebt sich die Gleichberechtigung

zwischen Bürgerschaft und Magistratur; jene ist der Herr und

diese die Dienerschaft. Wie scharf dies empfunden und wie

bestimmt der principielle Wechsel an den Uebergang vom König-

thum zur Republik angeknüpft ward, zeigt nichts so deutlich als die

dem ersten Gonsul beigelegte Benennung des Volksunterthänigen,

Poplicola*) und die dazu gehörige Erzählung, dass er das Symbol

des Imperium, die Fasces vor der Bürgerschaft senkt [1, 362]

wie der Prätor vor dem Consul. Die principielle Steigerung der

1) Dahin gehören die Königswahlen in Curiatcomitien (2, 7) und die erst

von Juuius dem Gracchaner erfundenen Quästorenwahlen der Königszeit [2, 512].

Dass bei der Consulwahl für das J. 607 die Wähler dem an der Wahlordnung
festhaltenden wahlleitenden Beamten entgegenriefen 1% töjv TuXXiou xai 'Paj[ji6Xou

vöfAojv TÖv 5yj[jiov Etvai xupiov Töjv dp^atpeotöiv %a\ töv uepi aüxtüv v6{A(«v dxM-

poüv ri -itupoüv 8v dödXoiev (Appian Lib. 112), ist wohl historisch und zeigt auch

die politische Wichtigkeit dieser urrechtlichen Gemeindesouveränetät der de-
mokratischen Antiquare.

2) 1, 8 fg. Dionysius 5, 19 führt neben dem valerischen Provoca-

tionsgesetz ein zweites auf: äp-^ovTa {XYjS^va etvai ' Pcopiaicov, 8; av p.-/) uapa
Toü OTjfxou XdßT[) T'?)v äpx'fjv, ftavaiov dntTiöeic tir^xia-^ idv Tt? napa xaÜTa ttoit^.

3) Bei den magistratischen Gehülfen beruht dies freilich lediglich darauf,

dass die gleiche Stellung, zum Beispiel die des Kriegstribuns und des prae-

fectus für die Rechtspflege, wenn die Bürgerschaft sie verleiht, als Amt, sonst

als solches nicht angesehen wird.

4) Die Bildutig des Wortes nicht aus püblicus , sondern , wie die Kürze
des zeigt, unmittelbar aus populus (Corssen Ausspr. 1, 669), ist durchsichtig

wie agricola und ebenso alt. Mir ist es auch aus anderen Gründen (röm.

Chronol. S. 207) nicht zweifelhaft, dass die übrigen unter dem ersten Jahr der

Republik eingetragenen Consulnamen spätere Fiction sind und der an der

Spitze der Liste ursprünglich stehende Name P. Valerius Poplicola in allen

seinen Theilen diesen Platz aus eben dem Grunde erhalten hat, aus welchem
bis in die späte Zeit die Valerii an den Anfang der Listen gestellt zu werden
pflegen.
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Gemeindesouveränetät hebt die Mitwirkung der Magistratur bei

den Willensacten des Gemeinwesens allerdings nicht auf, aber

setzt ihr doch Schranken, die charakteristisch genug mit dem
Institut der Provocation ebenfalls an den Beginn der Republik

angeknüpft werden und die bald auch den Beamtenwahlen den

Charakter der Zweiseitigkeit nicht völlig, aber doch im wesent-

lichen nehmen, während in der Gesetzgebung die ursprüngliche

Vereinbarung sich besser behauptet hat.

Als dann die Republik dem Principat weicht, verschiebt sich,

wenn auf die Realität der Dinge gesehen wird, das Verhältniss

zwischen Magistratur und Bürgerschaft abermals dahin, dass an

Stelle des ursprünglichen Gleichgewichts beider Theiie und der

späteren Vorherrschaft der Bürgerschaft jetzt die Vorherrschaft der

Magistratur tritt und der Wille des höchsten Beamten gefasst wird

als der rechte Ausdruck des Willens der Gemeinde. Damit ist

denn die politische Action der letzteren am Ende.

Diese politische Action, wie sie unter dem Königthum und

unter der Republik sich gestaltet hat, die Competenz der patri-

cischen wie der patricisch-plebejischen Bürgerschaft soll hier im

Allgemeinen entwickelt werden, während die Formalien der Be-

rufung und der Abstimmung in dem folgenden Abschnitt ihre

Stelle finden.

Bedingung Der Gcsammtheit der Bürger mangelt die natürliche Hand-
der

iiandiungs- lungsfähigkcit, die jedem einzelnen von ihnen zukommt. Durch

der rechtliche Satzung oder, nach der juristischen Terminologie der
I'ürffer-

Schaft. Römer, durch Fiction wird als Handlung des Staates ange-

sehen theils das von dem Magistrat innerhalb seiner Competenz

vollzogene Geschäft, theils, wo diese Competenz versagt, die in

bestimmten Formen zwischen ihm und der Bürgerschaft getrof-

fene Vereinbarung. Die in gesetzlicher Form versammelten Bür-

ger, welche in Gemeinschaft mit der Magistratur eine staatliche

Action vollziehen, heissen technisch comitia^], die 'Zusammen-

tretungen'. Es ist ein Nachklang aus der Epoche des Stände-

kampfes, dass diese eminent politische Bezeichnung wohl für die

1) Es findet sich auch comitiatus (Cic. de leg. 2, 12, 31. 3, 4, 11); ferner

comitiae in den Glossen des Dosltheus (p. 260 Steph.: comitiae ipyaip^oirt) und
In einer Inschrift aus Tlberius Zeit C. I. L. VI, 10213. Das durchsichtige Wort
Ist natürlich schon von den alten Etymologen richtig aufgefasst worden ; sie

golu'n dabei von der localen Bedeutung aus (Varro 5, lofi).
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gleichartige Versammlung der Colonien und Municipien^), nicht

aber in genauer Rede für die der Plebejer verwendet wird 2).

Die Willens- und Handlungsfähigkeit der Bürgerversammlung

ist geknüpft an die drei Momente der Zweiseitigkeit des Acts in

Frage und Antwort, der persönlichen Mitwirkung stimmberech-

tigter Bürger bei demselben und der Vollziehung desselben in

verfassungsmässiger Gliederung der Bürgerschaft.

1 . Ein Beschluss der Gemeinde ist nach römischer Auffassung zweiseitig-

f keit

als einseitiger Act nicht möglich. Die Magistratur kann für sich des Acts.

allein die Gemeinde vertreten, die Bürgerschaft nur im Zusam-

menhandeln mit der Magistratur 3) ; oder, wie man es auch aus-

drücken kann, der Staat kann nur wollen und handeln durch

den Magistrat, welcher entweder für sich allein oder unter Mit-

wirkung der Gemeinde competent ist. Es setzt also, wie dies

auch die staatsrechtliche Schematisirung der Entstehung der

römischen Gemeinde anerkennt, der Gemeindebeschluss die Ma-

gistratur voraus^). Daher ist jeder Gemeindebeschluss, eben

wie jeder rechtsgültige Vertrag, zusammengesetzt aus einer Frage,

welche der Magistrat an die versammelten Bürger richtet s), und

aus deren Beantwortung: vos rogo quirites spricht jener, und,

wo auf die Frage mit einfachem Ja geantwortet werden kann,

1) Julisches Municipalgesetz Z. 98. 132. C. 1. L. XIV, 375. 2410.

2) Dass in nicht technischer Rede comitia jede abstimmende Volksver-

sammlung bezeichnet, also das concilium plebis auch comitia tributa genannt

wird, ist S. 150 A. 1 bemerkt.

3) Nicht einmal der Magistratswechsel derjenigen Epoche, in der es kei-

nen andern Magistrat gab als den König, ruft eine einseitige Handlung der

Gemeinde hervor, sondern es tritt, wenn der fungirende König stirbt, der

aus Königen mit ruhender Function bestehende Gemeinderath in Activität

[1, 631].

4) Komulus ist früher da als der populus Bomanus und nicht die Bürger-

schaft schafft den König, sondern der König die Bürgerschaft (2, 6).

5) Festus p. 282 : rogat est consulit populum vel petit ab eo, ut id sciscat

quod ferat. Cicero de leg. 3, 3, 9 : tribuni . . quod . . plebem rogassint ratum

esto. Weiterer Belege bedarf es nicht für einen Sprachgebrauch , dessen Alter

und Verbreitung vor allem die davon abgeleiteten staatsrechtlichen Ausdrücke

abrogare, adrogare, conrogare, derogare, exrogare, inrogare, obrogare, perrogare,

praerogativus
,
prorogare , subrogare bezeugen. — Auch von dem wahlleitenden

Magistrat wird rogare gesagt [1, 453]. Aber nachdem das Vorschlagsrecht der

Magistrate weggefallen war, tritt in diesem Kreise die Frage zurück ; ein Wahl-
act wird nirgends rogatio genannt. — Wenn in den pompeianischen Wandin-
schriften rogare häufig von dem Wähler gesetzt wird , so beruht dies, ebenso

wie der gleichartige allgemeine Gebrauch von facere und dicere, auf dem Wechsel

der Initiative. So lange der Magistrat die zu wählende Persönlichkeit bezeich-

net, ist er es, der rogat facit dicit; nachdem die Wähler dies thun, können diese

Bezeichnungen auch von ihnen gebraucht werden.
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lautet dieses uti rogas^). Häufig wird daher namentlich der-

jenige Gemeindebeschluss , bei dem die Antwort in einfacher

Bejahung und Verneinung besteht und also mehr als das Beant-

worten das Befragen hervortritt, geradezu Trage', rogatio ge-

nannt^). — Die Betheiligung des Magistrats an diesem Act ist

also das Verhältniss des einen von zwei Contrahenten. Der

Regel nach ist der Magistrat nicht genöthigt die Frage zu stellen

und kann, bis sie beantwortet ist, sie beliebig abändern oder

fallen lassen. Freilich verwandelt sich im Laufe der Zeit zumal

bei Prozessen und Wahlen die Mitwirkung der Magistrate mehr

und mehr in die Leitung des Abstimmungsgeschäfts; völlig aber

hat die magistratische Action ihren ursprünglichen Charakter nie

eingebüsst. Es mangelt also sowohl der Bürgerschaft wie dem
einzelnen Bürger durchaus die Initiative; sie können nur ant-

worten, nicht ihrerseits dem Magistrat die Frage vorlegen, ob

er mit diesem oder jenem einverstanden sei. Darum ist auch

mit diesem Verfahren, dem von den heute bestehenden Ordnungen

die Schweizer Abstimmung der Gesammtbürgerschaft über die

von den Vertretungen gefassten Beschlüsse am nächsten ver-

gleichbar ist, praktisch nicht hinauszukommen über das einfache

Ja oder Nein oder die Nennung bestimmter Personen; den Bür-

ger zu fragen, nicht ob er dies will oder nicht will, sondern

was er will, ist wohl rechtlich statthaft, aber nur in Aus-

nahmefällen ausführbar 3).

Persönliches 2. Ein zweiscitigcr Act fordert nach römischer Anschauung
Erscheinen "-^

der Bürger.

1) Vgl, den folgenden Abschnitt.

2) Mit Recht sagt Aelius Gallus hei Festus p. 266 : inter legem et royntio-

nem hoc interest: rogatio est genus legis, quae lex, non coniinuo ea rogatio est:

[rogatio] non potest non esse lex, si modo iustis eomitiis rogata sit ; lex ist ein

viel -weiterer Begriff und kann, aber muss nicht aus Befragung des Volkes her-

vorgehen. Aber was der Grammatiker in diesen verständigen Satz des .Juristen

hineingelesen hat: rogatio est cum populus consuUtur de uno pluribusve homini-

but , 'quod non ad omnes pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non
Omnibus sanciatur. nam quod in omnes homines resve populus scivit, lex appel-

lalur hat keinen Sinn und Verstand.

3) Bei dem Strafgericht, das im J. 544 über die römischen Bürger von
Capua erging, wurde die Gemeinde in dieser Weise befragt: de iis rebus quid

fieri velitis vos rogo Quirites (Liv. 26, 33, 13). Die Antwort: quod senntus

iuratus maxima pars censeat qui adsient id volumus iubemusque stand offenbar

vorher fest; eine unmittelbare Plntscheidung auf diesem Wege zu finden war
selbst in einem derartigen Fall, wo sachlich alle Bürger einverstanden waren,

materiell unmöglich. Alles über das Ja und Nein hinausgehende Beschliessen

ist nach römischer Ordnung dem Gemeinderath vorbehalten; die Bürgerschaft

herrscht, aber regiert nicht.
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zwei oder mehrere persönlich sich gegenüberstehende Parteien;

dass dies auch auf die Comitien angewandt wird, folgt schon

aus der Form der mündlichen Frage. Für den Beschluss der

Gemeinde aber wird hiebei die Vertretungsidee insofern durch-

geführt, als auch die Abwesenden und die Nachgeborenen ge-

bunden werden durch die an dem festgesetzten Tage und dem

festgesetzten Orte erschienenen Bürger. Die nähere Bestimmung

dieser allgemeinen Vorschrift bleibt dem folgenden Abschnitt

vorbehalten.

3. Als Beschluss der Gemeinde eilt der Beschluss der Ma- Gliederung
"-^

^
der Bürger-

jorität ihrer verfassungsmässig geordneten und jeder für sich be- schaft.

schliessenden Theile; nicht der populus beschliesst, sondern die

Curie, die Centurie, die Tribus. Es darf von diesen verfassungs-

mässig geordneten Theilen keiner fehlen, wenn eine Handlung

als die der Gemeinde gelten soll. Dies drückt sich sprachlich

aus sowohl in der in förmlicher Rede nicht seltenen Bezeich-

nung der Gesammtheit mittelst ihrer Theile i) wie auch in der

pluralen Benennung comitia (S. 302 A. 1). Der factische Gesammt-

wille der Gemeinde, der consensus"^], wie deutlich auch in der

die comitia vorbereitenden Volksversammlung [cojwentio, contio :

I, 197) oder im Theater oder sonst er sich kundgeben mag,

kommt staatsrechtlich nicht in Betracht.

Von der weiteren Beschränkung der Handlungsfähigkeit der

Gemeinde oder vielmehr des mit der Gemeinde zusammen han-

delnden Magistrats durch die uralte Satzung, dass jeder Gemeinde-

schluss der Bestätigung durch den Gemeinderath ältester Ordnung

1) So auf einer Inschrift populua curiarum X (S. 100 A. 2) und häufig
quinque et triginta tribus (S. 173 A. 4).

2) Comitia populi und consensus populi sind 'Volksabstimmung' und 'öffent-

liche Meinung'; vgl. z. B. Liv. 6, 22, 7: comitiis iurare parato in verba excu-
sandae valetudini solila consensus populi restiterat; 4, 51, 3: a plebe -consensu

populi consulibus negotium mandatur (vgl, Weissenhorn zu d. St.), wo die plebs

auf die Abstimmung in den Tribus hinweist, während bei der öffentlichen Mei-
nung wie billig der populus genannt wird. Darum wird der consensus sowohl
da gesetzt, wo neben dem formalen Beschluss die allgemeine Billigung aus-
gedrückt werden soll, wie in dem pisanischen Decret Orelli 623 die ohne recht-

liche Grundlage per consensum omnium ordinum manifestirte Absicht nachher
vom Gemeinderath bestätigt wird und überhaupt auf den Inschriften der Kaiser-
zeit oftmals der consensus populi den Gegensatz macht zu dem decretum decurio-
num, wie auch da, wo die öffentliche Meinung die Stelle des verfassungsmäs-
sigen Beschlusses vertritt, wie in dem berühmten consensus universorum der
augustischen Denkschrift, welcher für die Constituirung des kaiserlichen Im-
perium so folgenreich geworden ist [1, 671. 2, 814]. Vgl. die weitere Aus-
führung mon. Ancyr,^ p. 147.

Rom. Alterth. III. 20
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unterliegt, wird im Abschnitt von dem Gemeinderath gehan-

delt werden ^).

Ursprung- Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde beschränkt sich nach

ältester ältester Ordnung darauf theils Assistenz zu leisten, theils sich

kreis der ZU Verpflichten; das Beschlussrecht derselben geht also von der

Befugniss aus, die dem, der sich verpflichten soll, nicht abge-

sprochen werden kann, diese Verpflichtung zu verweigern. In

dieser Beschränkung sind die Comitien so alt wie Rom und auch

nachweisbar schon ftir die Königszeit 2). Die Befugniss die

Willensäusserung der Gemeinde hervorzurufen und entgegenzu-

nehmen steht ausschliesslich dem König zu; er und nur er^)

comitiat. Auch das reicht in die fernste Zeit zurück, dass die

Gliederung der Gemeinde, welche für ihre Willensäusserung be-

dingend ist, entweder die bürgerliche der Curien oder die mili-

tärische der Centurien sein kann, wenn auch dieser Unterschied

in ältester Zeit wahrscheinlich mehr in der Verschiedenheit der

bürgerlichen und der militärischen Tracht und in der verschie-

denen Form der Berufung, der bürgerlichen durch Heroldsruf,

der militärischen durch- das Hornsignal (S. 307 A. 1) als in der Ver-

schiedenheit der Abtheilungen selbst zum Ausdruck kam. Wenn,

wie dies früher entwickelt ward, die patricische Bürgerschaft in

dreissig Curien, das patricische Bürgerheer in drei, später sechs

Centurien zu Boss und dreissig Centurien zu Fuss zerfiel

(S. 104 fg.), so gingen Bürgerversammlung und Bürgeraufgebot

nahe zusammen; und es war dies um so mehr der Fall, wenn,

wie es wahrscheinlich ist, in dem Fussvolk des Bürgeraufgebots

nicht bloss die zunächst centuriirten, sondern, wie in dem ser-

vianischen, sämmtliche der Centuriation unterliegende Bürger

enthalten waren. Dass beide Formen von je her neben ein-

ander bestanden, zeigen die sogleich zu entwickelnden Anwen-

dungen hinsichtlich der nicht beschliessenden Comitien unwider-

1) Wenn später nach Herkommen und theilweise sogar nach gesetzlicher

Vorschrift jeder an die Bürgerschaft zu hringende Antrag zuvor im Senat ver-

handelt -wird, 80 wird dadurch in erster Reihe die magistratische Initiative ge-

fesselt, die übrigens auch durch die patrum auctorüas nicht minder beschränkt

wird wie die Competenz der Bürgerschaft.

2) Q(uando') r(ex) c(omitiavit,') f{as) , heisst es in Numas Kalender zum
24. März und zum 24. Mai (vgl. 2, 4) ; und jeder Tag, welcher nicht für Feste

oder Gerichte bestimmt ist, wird darin bezeichnet als c{omitialis)

.

3) Der Zwischenkönig ist auch König, freilich nur auf fünf Tage. Ob
das Recht des Stellvertreters sich so weit erstreckt, ist nicht sicher (1, 192.

[649]).
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Icglich. Auch für die beschliessenden Comitien, die es ebenfalls

von je her gegeben hat, ist, wie dies weiterhin wahrscheinlich

gemacht werden wird, je nach Umstanden die eine und die an-

dere Form zur Anwendung gekommen.

Zur Assistenz werden die Bürger versammelt theils bei ge- Bürgerrer-
Sammlung

wissen Inausurationsacten, theils bei dem Abschluss der Schat- zur

zung. Für die Inauguration wird die Zuziehung der Bürger-

schaft erfordert bei dem König und den drei grossen Flamines;

die Leitung des Acts hat, auch bei der eigenen Inauguration,

der König. Die Bürger versammeln sich bald nach Curien, bald

nach Centurien; jenes ist wahrscheinlich bei den übrigen In-

augurationen geschehen, dieses bei der Weihung des Priesters

des Mars^). — In analoger Weise wird die grosse Reinigung (/«<-

strum] der Gemeinde, welche die Schätzung beschliesst und allen

ihren Festsetzungen erst die Rechtskraft giebt, von dem Beamten,

der sie geleitet hat, also ursprünglich dem König, unter Assistenz

der Bürger in ihren neu geordneten Centurien vollzogen [2, 406].

— Bei diesen Acten ist die Handlung der betheiligten Bürger auf

das geringste Mass beschränkt: sie schauen zu oder werden ge-

sühnt; nicht einmal eine Aufforderung zur Zeugnissleistung ist

in denselben enthalten 2). Dennoch fehlt die Vertretung der Ge-

1) Labeo (nach Angabe von Laelius Felix ad Q. Mucium l. 1 bei Gellius

15, 27) : calata comitia esse, quae pro collegio pontificum habentur aut regis aut

flaminum (vermuthlich der drei grossen des Jupiter, Mars und Quirinus) in-

augurandorum causa : eorum autem alia esse curiata, alia centuriata: curiata per

lictorem curiatum cilari , centuriata per comicinem. Mit Rücksicht auf Servius

zu Aen. 6, 859 : Quirinus est Mars qui praeest paci et intra civitatem colitur,

nam lelli Mars extra civitatem templum habuit, ist die Inauguration vor den
Centurien wohl auf den flamen Martialis zu beziehen, welcher sicher auf dem
nach derselben Gottheit benannten Felde geweiht worden ist.

2) Zeugniss kann auch die Bürgerschaft leisten, selbst einem Privaten,

wie das älteste testamentum beweist. Es liegt daher nahe und ist früher auch
von mir versucht worden , das testamentum in procinctu als ein vor dem exer-

citus centuriatus errichtetes Comitialtestament zu fassen. Allein es ist dies mit
der Ueberlieferung nicht zu vereinigen. Dasselbe wird bekanntlich errichtet

von dem zum Angriff bereit stehenden Soldaten zwischen der ersten und der
zweiten Auspication des Feldherrn (Sabidius in den Schollen zur Aeneis 10,

241 : ^viros voca : proelium ineant.^ deinde exercitu in aciem educto Herum [auspi-

caba]tur: interim ea mora utebantur qui testamenta in procinctu facere volebant.

Cicero de div. 2, 3, 9: nulla — auspicia servaniur — cum viri vocantur: ex

quo in procinctu testamenta perierunt^ und zwar mündlich vor den nächststehen-

den Kameraden. Dasselbe wird wohl dem Testament calatis comitiis parallel

und entgegen gesetzt (Gaius 2, 201; Laelius Felix bei Gellius 15, 27; ülpian

20, 2) ; aber nirgends wird dem hiebei versammelten Heere comitiale Function
beigelegt, und in einer Epoche, die denaturirte Rechtsbegriffe nicht kennt, kann
es dieselbe unmöglich gehabt haben. Vielmehr wird die Rechtsgültigkeit dieses

20*
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sammtheit auch hier nicht : wie gegen die allgemeine Regel, dass

jeder öffentliche Act coram popiilo zu vollziehen ist, die nach be-

sonderer Berufung eintretende contio eine Steigerung ist, so sind

diese comitia eine weitere insofern, als der Act nicht bloss

überhaupt vor den Bürgern sich vollziehen soll, die dabei sein

wollen, sondern jeder Theil der Bürgerschaft dabei vertreten

sein muss.

Die spätere Entwickelung hat diese politisch bedeutungs-

losen Assistenzcomitien nur insofern berührt, als an die Stelle

des Königs bei der Inauguration der Oberpontifex i)
, bei der

Lustration der Consul und später der Censor trat 2), die Curien

durch die Aufnahme der Plebejer sich umgestalteten und das

Bürgerheer eine andere Genturienordnung annahm. Die Acte

selbst sind, so weit dies möglich war, geblieben wie sie waren»

Der Ausgangspunkt des Eintretens der Comitien in die po-

litische Action ist die comitiale Verpflichtung der Bürger theils

zum Gehorsam gegen die Magistrate, theils zur Anerkennung

neuer Satzungen. Es muss, ehe die comitiale Thätigkeit selbst

erörtert wird, zunächst die Bedeutung der ihr zu Grunde liegen-

den Bindung, der lex festgestellt werden 3).

Lex^ oder häufig mit Rücksicht auf die einzelnen in ihr zu-

leges, bezeichnet die Bindung *) einessammengefassten Clausein

Testaments darauf zurückzuführen sein, dass das älteste Testament Comitial-
beschluss ist und dass, während für dieses die Erklärung des Testators bei
seinen Lebzeiten vor der Gemeinde gefordert wird , bei dem im Kampf ge-
fallenen Bürger, anfangs vielleicht durch speciellen Beschluss, später nach
genereller Autorisation eine vor der Schlacht in der bezeichneten Weise abge-
gebene und bezeugte Erklärung als genügend erachtet ward.

1} Labeo S. 307 A. 1. Vgl. 2, 9. 33. Für die Beschlussfassung kann
der Oberpontifex nur die Curien berufen; für die Assistenz kann ihm das
Recht nicht abgesprochen werden die Centurien zu versammeln.

2) [1, 589. 2, 329]. Hier tritt es noch deutlicher als bei der Centurien-
berufung des Oberpontifex hervor, dass diese Assistenzversammlung der all-

gemeinen Comitialordnung nicht folgt; denn der Censor hat überhaupt daa
Recht nicht cum populo agendi. Darum wird auch die Lustration nicht zu den
Comitien gezählt, obwohl sie sich von den nicht beschliessenden in keiner
Hinsicht unterscheidet und so lange sie Königsact war, gar nicht anders gefasst

werden kann.

3) Unter den neueren Forschern ist der einzige, der den Begriff verstan-

den hat, Rubino (röm. Forsch. 1, 253 fg. 352 fg.), ohne damit Beifall zu finden.

4) Dass lex mit legare = beauftragen [1 , 657] und con-lega = Mitbe-
auftragter zusammengehört , kann verständiger Weise nicht bezweifelt werden

;

und danach steht der Grundbegriff empirisch fest. Ueber die Ableitung des
Wortes theilt mein College J. Schmidt mir die folgende Auseinandersetzung
mit : 'Lat. lex gehört zu altnord. log ntr. pl. gesetze (der sg. lag bedeutet das

'in Ordnung legen, an seine rechte stelle legen), engl. law. Sie sind begrifflich
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Rechtssubjects gegenüber einem andern, und zwar immer in

dem Sinne, dass der eine Theil die Bedingungen der Bindung

formulirt und die Initiative hat, der andere Theil in diese Be-

dingungen eintritt. Die Anwendung des Begriffes reicht so weit

wie das Rechtsgebiet überhaupt und modificirt sich in jedem

Kreise. Im Privatrecht ist die lex der von der einen Partei

proponirte, von der anderen angenommene Contractu) oder auch

in der Anw^endung auf Genossenschaften die von einer solchen

ihren Mitgliedern gesetizte Norm [lecc collegii). Im Verkehr der

Menschen mit den Göttern sind die Modalitäten der diesen ab-

verlangten Zeichen, wie die Augurn sie im einzelnen Fall auf-

stellen, die leges^ in welche die Gottheit antwortend eintritt 2).

Im Internationalrecht sind leges die Bedingungen der zwischen

verschiedenen Staaten abgeschlossenen Friedens- und Bündniss-

verträge. Im öflFentlichen Recht, mit dem wir uns hier be-

schäftigen, ist lex zunächst, eben wie im Privatrecht, die der

Gemeinde von dem Vorsteher aufgelegte Bindung, in Folge deren

popidus lege tenetur^), wie dies sogleich näher entwickelt w-er-

den soll. — Die ungleiche Zweiseitigkeit, die bei jeder lex obwaltet,

schliesst nicht, unbedingt die Unterordnung des einen Theils unter

den anderen ein, wie dies zum Beispiel die augurale legum dictio

zeigt, wohl aber diejenige Ungleichheit, die das Verhältniss

des Proponenten und des Acceptanten nothwendig nach sich

'mit unserem legen, got. lagjan in demselben zusammenhange wie gesetz mit
'setzery, 8£(J[j.ö; %i\).K mit Ti&Tf)[jii. Litteratur bei Curtius g. e.5 s. 364, dazu noch

*got. bellagines Jordan, c. 11, von J. Grimm gesch. d. dts«hen spräche p. 453
'als bilageineis von bi-lagjan gedeutet. Die wurzel ist im lat. griech. ausserdem
'nur in sinnlicher bedeutung erhalten lectus, kiyoi. Das g des osk. ligud ist

'allerdings der einzige fall von osk. g an stelle von urspr. gh, indessen scheint

'dies gegenüber der unverkennbaren Übereinstimmung von lex und an. log kein

'wesentliches moment, bei der spärlichen anzahl von osk. Worten, welche urspr.

'gh im inlaute haben. Vielleicht ist das wort auch erst aus dem lat. ins osk.

'gedrungen, wie atdilis : a'i'&oj skr. idh, wo das d für lat. entlehnung spricht, s.

'Ascoli ztschr. f. vgl', sprf. XVII 256.'

1) Dieser Sprachgebrauch tritt sowohl in dem privatrechtlichen Verkehr
zwischen der Gemeinde und dem Bürger , den leges censoriae [2, 425] hervor,

wie in der lex commissoria, den leges locationis und sonst des eigentlichen Pri-

vatrechts.

2) Vgl. über diese legum dictio 1, 77 A. 4.

3) Lege populus Unetur bezeichnet bekanntlich technisch das gültige Ge-
setz (Liv. 9, 34, 8 und die S. 159 bei der Frage über die Gültigkeit des Ple-

biscits angeführten Stellen), lege populus non tenetur das nichtige (Cicero de

domo 16, 41 ; Phil. 5, 4, 10. 12, 5, 12). Dem Privatrecht ist diese Redeweise
nicht geläufig, weil hier regelmässig beide Theile gebunden sind, nicht bloss,

wie bei der lex rogata, der Acceptant.
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zieht. Aus dieser dem einen Contrahenten zukommenden über-

wiegenden Stellung entwickelt sich insbesondere die zwischen

dem Bürger und dem Gemeinwesen bestehende Bindung zum

Gesetz. Lex und ius^) verhalten sich wie Satzung und Recht;

dort wird mehr die Entstehung der Bindung und die Einzelbe-

stimmung, hier mehr ihr Dasein und ihre Gesammtheit ins Auge

gefasst; sachlich fallen sie wesentlich zusammen und iicbere,

Recht setzen, ist diejenige Thätigkeit, aus welcher die lex her-

vorgeht 2). Die Summe derjenigen Bindungen, welche der ein-

zelne Bürger dem Staate gegenüber überkommen oder über-

nommen hat, ist die lex publica: jeder nach den geltenden

Satzungen vollzogene Act wird lege vollzogen; lege agit sowohl

wer eine Civilklage erhebt wie auch der Lictor, der ein Urtheil

des Magistcots vollstreckt und es giebt die lex publica die Nor-

men für die Verurtheilung, die Association, die Testamentserrich-

tung, das Grabrecht, überhaupt für jedes durch den Staat ge-

regelte Verhältnisse),

Lex data. Dicsc Regelung , die nicht anders erfolgen kann als durch

die Magistratur, ist entweder eine lex data oder eine lex rogata,

je nachdem sie mit den durch sie gebundenen Personen nicht

1) Ueber die Ableitung bemerkt mir J. Schmidt: ^jüs ved. yös das heil,

'wohl, nur in der formel pdm yos oder (dm ca yoQca, altbaktr. yaos rein, yaoz-
^dadhäiti er reinigt, läutert (d. h. yaos -\- Ti^-tiai). Letzteres will Benfey über
^jubeo (abh. d. Götting. ges. XVI) mit lat. jubeo verbinden. Die laute fügen
'sich, aber die bedeutungen sind schwer zu vereinigen. Dass die arischen werte

'jemals 'fug, recht' bedeutet haben, wie B. annimmt, ist nicht erwiesen. Im
'skr. existirt ein verbum yau-ti yuv-äti er verbindet, bindet an, part. yutä- ver-

'bunden, vereinigt fwz. yu), aber für yos ist eben die bed. 'Verbindung' oder

'dergl. nicht erweislich. Das b von joubeo, jubeo ist nicht mit habere zu verbin-

'den, sondern aus urspr. dh entstanden, wie das prf. und part. beweisen, jubeo:

^jussi, jussui = ruber (skr. rudhirä-, ^p'j&po?) : russus.^

2) Deutlich tritt das Verhältniss beider Wörter hervor in der geläufigen

Wendung populus legem iubet (Cicero de leg. 3, 16, 35; Liv. 4, 5, 2. 6, 40,

7. 9, 34, 7. 10, 8, 12), das heisst legem ius facit; die einzelne Satzung wird
eingefügt in das Recht. lubere ist dem populus ebenso eigen wie dem Magistrat

imperare; die Bedeutung befehlen hat jenes Wort nur in abgeleiteter Anwen-
dung. Die Spuren des älteren Sprachgebrauches, welcher iubere, Recht setzen,

auf den populua beschränkt , während sciscere , beschliessen , vom populus wie
von der plebs gesagt wird, sind S. 150 A. 2 nachgewiesen.

3) Cato p. 21 Jordan: duo exules lege publica [condemnati] et execrati.

Nach Gaius Dig. 47, 22, 4 gestatten die Zwölftafeln den Bürgern die Association,

dum ne quid ex publica lege corrumpant. Gaius 2, 104 in der Formel der Er-
richtung des Testaments: secundum legem publicum. In den Grabschriften wird
mehrfach für die dem Grab zuständigen Gerechtsame auf die lex publica ver-

wiesen (C. 1. L. VI, 9404. 10235). Lex publica ist die Satzung der römischen

Gemeinde, wie ius publicum ihr Recht, magistratus publicus ihr Vorsteher, res

publica ihr Vermögen.
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vereinbart ist oder vereinbart '). In den ersten Kreis fallen

die ursprtlngliche Gemeindeordnung oder nach römischer Aus-

drucksweise die Gesetzgebung des Romulus (2, 10) so wie die

nach dem gleichen Muster später erlassenen Ordnungen der

constituirenden Gewalten [2, 705], insonderheit die augustischen

vor der Einsetzung des Principats [2, 723]. In denselben Kreis

aber gehören auch die von dem Gerichtsvorsteher für die recht-

suchenden 2) so wie die von der Schatzungsbehörde für die

Schätzungspflichtigen Bürger^) aufgestellten allgemeinen Instruc-

tionen; nicht minder sämmtliche Anweisungen, welche der Be-

amte innerhalb seiner Gompetenz seinen Gehülfen und Manda-

taren ertheilt'*), namentlich die für die untergeordneten Kreise

der Rechtspflege von der Centralbehörde erlassenen generellen

Normen, also die von dem römischen Prätor oder dem Statthalter

und späterhin von dem Kaiser gegebenen städtischen und land-

schaftlichen Ordnungen 5). In allen diesen Fällen wird der

Bürger nicht bloss, ohne gefragt zu werden, gebunden, sondern

es kann sogar nach römischer Auffassung wer zu gehorchen hat,

überall nicht gefragt werden, ob er gehorchen wolle.

Gegenüber der magistratischen lex data steht die magistra- -t« rogata.

tische lex rogata, die aus der Befragung [rogare] der Bürgerschaft

durch den Magistrat, also aus seinem Vorschlag [ferre] ^] hervor-

gegangene Bindung ; und nur diese beschäftigt uns hier. Wenn,

1) Darauf allein kommt es für den Begriff an. Die Gesetze des Romulus
sind eljenso leges datae (2, 10) wie das Stadtrecht von Genetiva (A. 5), weil
weder über jene die römische Gemeinde noch üher diese die Bürger von Ge-
netiva abgestimmt haben. Die Gompetenz , auf Grund deren die datio erfolgt,

ist gleichgültig. Es kommt kein Fall vor, dass ein Ortsstatut den römischen
Comitien vorgelegt worden ist; ist es geschehen, so war diese lex sowohl ro-

gata in Beziehung auf Rom wie data in Beziehung auf den Ort, den sie anging.

2) In diesem Sinn heisst dasjenige prätorische Edict, das nicht für den
einzelnen Fall, sondern allgemein den Prozess normirt, lex annua (1, 208 A. 2).

3) Dies ist die lec censui censendo oder censoria (2, 372).

4) Der Art ist die von König Tullus den Duovirn für Perduellion erthellte

lex [2, 599].

5) Dahin gehören die Instruction des Stadtprätors für seine "Vertreter in

Capua [2, 594]; sämmtliche Stadtrechte (julisches Municipalgesetz Z. 159: quei

lege pl. ve sc. permissus est fuit, utei leges in municipio fundano municipibusve
eins municipi daret; Stadtrecht Caesars für Genetiva c. 132 und Domitians für
Salpensa c. 26: post h. l. dataw)-^ ebenso sämmtliche Provinzialordnungen, z. B.
die leges für Sicilien (Cicero Verr. 2, 37. 90. c. 50, 125), Makedonien (Liv.

45, 31, 1. c. 32, 7), Kreta (Liv. ep. 100) u. a. m.

6) Der Belege für den publicistischen Gebrauch von legem ferre bedarf
es nicht, kaum der Erinnerung an perferre = perrogare. Im Privat- und Sa-
cralrecht tritt für ferre regelmässig dicere ein.
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wie dies die lex data zeigt, auch die durch den bindenden Be-

fehl begründete Verpflichtung unter den Begriff der lex fällt, so

wird doch im eminenten Sinn unter der lex die rogata ver-

standen, die Vereinbarung' zwischen Magistrat und Gemeinde i).

Formell wird die betreffende Frage des Magistrats an die Bür-

gerschaft immer gestellt auf ihr Wollen, velle und für Recht

erachten, iubere'^)^ schliesst also die Möglichkeit des NichtwoUens,

das Recht der Ablehnung, das heisst die freie Entschliessung

ein. Es kommt aber diese im Bejahungsfalle eintretende Ver-

pflichtung entweder zu einer schon rechtlich bestehenden be-

stärkend hinzu oder es wird dadurch die Verpflichtung der Bürger

über die rechtlich bestehende Grenze hin ausgedehnt.

Die Zu der ersten Kategorie gehört der allgemeine Verpflich-
bestärkende

, r i i

Ver- tungsact . der Bürgerschaft zum gesetzlichen Gehorsam gegen den

Magistrat, über den bereits bei der Magistratur [1, 588— 593]

gehandelt worden ist. Nach ältester Ordnung findet er statt ein-

mal bei jedem Magistratswechsel, zweitens bei dem Eintritt der

Schätzung. Der König allein kann ihn vornehmen; indess ver-

pflichtet sich die Bürgerschaft dem Oberbeamten zum Gehorsam

nicht bloss gegen ihn selbst, sondern auch gegen seine Gehülfen

und Diener. Von der Form gilt, was von den Assistenzcomitien

gesagt ward: in der Regel giebt die Bürgerschaft das Treuwort

in den Gurien, bei der Schätzung aber, die ja eigentlich eine

Revision des Bürgerheers ist, in militärischer Ordnung. Die Action

des Bürgers ist eine stärkere als bei der Assistenz ; indem jeder

einzelne Mann gefragt wird, ob er gewillt sei dem Magistrat pflicht-

mässigen Gehorsam zu leisten, muss es wenigstens als möglich

1) In diesem Sinn wird die lex gefasst in der tralaticischen Definition

des Civilrechts: lex est quod populus iubet atque constituit (Gaius 1, 3). Wenn
Capito (bei Gellius 10, 20j die lex deflnirt als generale iuisum populi aut plebis

rogante magistratu, so ignorirt er nicht bloss die nicht magistratischen leges und
die magistratische lex data, sondern verengert den Begriff noch weiter durch

das Merkmal der allgemeinen Norm, indem er lex als Gegensatz zu Privilegium

fasst. Den» gegenüber hob Aelius Gallus hervor, dass lex weiter reicht als

royatio (S. 304 A. 2). Aber der Sprachgebrauch, wie ihn Capito angiebt, greift

mehr und mehr um sich und von der magistratischen lex data ist in der Kaiser-

zeit nur ausnahmsweise die Rede.

2) Die Formel der Rogation: velitis iubeatis, uti . . . vos quirites rogo,

wie sie für die Curiatcomitien Gellius 5, 19, 9 und Livius 1, 46, 1 bezeugen,

gilt bekanntlich für alle beschliessenden Volksversammlungen (Cicero de domo

17, 44. 30, 80. in Pison. 29, 72. Liv. 21, 17, 4. 22, 10, 2. 26, 33, 14. 30,

43, 2. 31, 6, 1. 36, 1,5. 38, 54, 3. 44, 21, 4 und sonst) und wir wissen von

keiner anderen. Legem iubere ist häufig (S. 310 A. 2).
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gedacht werden, dass derselbe diese Verpflichtung zu übernehmen

sich vs eigert. Da indess der Act, wie dies mit besonderer Deut-

lichkeit die Wiederholung bei eintretender Schätzung beweist,

tLl3erhaupt nur bestärkender Art ist, so ist er rechtlich nicht

mehr als eine Sollemnität und nicht eigentlich eine Vereinbarung.

Da der Magistrat nur berechtigt, nicht genöthigt ist die Bürger-

schaft zu fragen und auch ohne das Treugelöbniss nicht weniger

Magistrat ist, so bleibt er dies auch, wenn der Act unterbleibt

oder versagt. — Auch von den Treuwortcomitien gilt, was von

den Assistenzcomitien gesagt ward: sie sind in so weit unverän-

dert geblieben, als die dabei betheiligten Institutionen sich nicht

selber umgestalteten : an die Stelle des Königs tritt der Consul ^)
;

die Curien und die Centurien, die das Treuwort geben, sind die

der späteren Zeit; aber der Act ist im wesentlichen der gleiche.

Die Uebernahme einer neuen Verpflichtung ist der Ausgangs- Die neue

punkt der souveränen Gewalt der Gemeinde ; auf ihr ruht der Satz, pflicutung.

dass eine Veränderung der bestehenden Rechtsordnung nicht

anders stattfinden kann als nach Befragung und mit Einwilligung

der Bürgerschaft. Man wird sich für die Ursprünglichkeit der-

selben freilich nicht darauf berufen dürfen, dass unsere Quellen

die Comitien der späteren Republik bis in Numas Zeit zurück-

führen 2); diese proleptische und sicher viel zu weit gehende

Darstellung ist kein Zeugniss, sondern eine von politischer Ten-

denz beherrschte Combination. Aber jenes beschränkte Recht

der Comitien hat nicht bloss die innere Wahrscheinlichkeit für

sich, sondern liegt klar vor in den uralten Instituten der Adro-

gation und des Testaments ; diese haben sicher die Curien schon

in der patricischen Gemeinde wesentlich ebenso geübt wie dies

in der patricisch-plebejischen geschieht. Aber auch von den spä-

terhin den patricisch-plebejischen Centurien zustehenden Rechten

ist ein wesentlicher Theil wohl schon von den patricischen Cu-

rien oder Centurien ausgeübt und auf jene übertragen worden, ob-

gleich in unserer die patricische Bürgerschaft überhaupt ignori-

1) Die Berufung der Centurien zum Treuvrort für den Censor steht nicht

diesem zu, sondern dem Consul [1, 589].

2) S. 92 A. 2. Ausdrücklich werden den Curien die Königs-wahlen von
Cicero (1, 212 A. 1) und von Dionysius (2, 60 wählen den Numa al cpuXat

xaxa ccpttTpa;; andere Stellen 1, 212 A. 1) beigelegt. Der letztere spricht

auch von Curienheschlüssen über die Verbannung der Tarquinier 4, 84 und
über die Herausgabe ihres Vermögens 5, 6. Die Köuigsgesetze sind nach
Pomponius (^Dig. 1, 2, 2, 2) von den Curien sanctionirt.
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renden Ueberlieferung davon selbstverständlich nichts zu finden

ist. Von Haus aus sind die Comitien der Träger derjenigen sou-

veränen Staatsgewalt , welche bei der Ausübung der bestehenden

Ordnungen nicht, wohl aber dann functionirt, wenn diese abgeän-

dert oder beseitigt werden sollen. Bei derjenigen Kriegserklärung

zum Beispiel, welche den Bruch eines bestehenden Bündnisses

in sich schliesst, wird nach alter Auffassung die Bürgerschaft an

sich dem König allein keinen Gehorsam geschuldet haben, weil er

zur Führung eines das formale Becht verletzenden Krieges nicht

competent war; um diesen führen zu können, bedurfte er der

Zustimmung der Gemeinde. Hier muss von je her eine eigent-

liche Abstimmung eingetreten und Majorität gefordert wor-
den sein.

Schriftlich- Die neu verpflichtende lex der historischen Zeit im Geeensatz
keit des
Volks- ZU der nicht rogirten und der bestärkenden rogirten wie auch zu

SClllllSS6S

den auf Bogation beruhenden Wahlen und Rechtsurtheilen der

Gemeinde tritt in scharfer Besonderheit uns entgegen in dem
doppelten formalen Moment theils der nothwendigen Schriftlich-

keit, theils der individuellen Benennung. Die Schriftlichkeit kann

nicht ursprünglich sein ; auch geschieht bei dem Testament und der

Adrogation schriftlicher Bedaction des Curienschlusses niemals

Erwähnung. Die nothwendig schriftliche Abfassung des Gesetzes

der patricisch - plebejischen Gemeinde wird zusammen gestellt

werden dürfen mit der gewohnheitsmässig üblichen Bedaction des

mündlichen Vertrags in der Form der caiitio und vor allem mit

der wahrscheinlich seit gleicher Zeit und in ähnlicher Weise

festgestellten Schriftlichkeit des internationalen Vertrags (1,248);

sie zeigt mit schlagender Deutlichkeit, wie weit diese für uns

älteste römische Ordnung, selbst in ihren Fundamenten, von

Benennung eigentlichen Urzuständen entfernt ist. — Was die Benennung der

tchilsles" Volksschlüsse anlangt, so werden diejenigen, welche in die Epoche

des patricischen Staates zurückreichen, nicht nach dem Namen
der Rogatoren, sondern vielmehr nach der dabei angewandten

Versammlungsform als leges curiatae und centuriatae bezeichnet i).

Aber diese Benennungsform ist den schriftlichen Volksschlüssen

1) Lex curiata ist häufig; lex centuriata findet sich für den analogen
Formalact bei Cicero de l. agr. 2, 11, 26, aher meines Wissens nie für das

in Centnrien beschlossene Gesetz; lex tributa kommt überhaupt nicht vor

und kann nicht vorkommen, da die patricische Bürgerschaft keinen Tribusbe-

schluss kennt.
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der patricisch - plebejischen Gemeinde fremd. Bei ihnen hat

sich in Folge der Schriftlichkeit die Vormerkung, der index

oder die praescriptio formell entwickelt ^) ; sie verzeichnet in

fester Reihenfolge den Namen des oder der Rogatoren ; das Amt

derselben, wodurch das Jahr bestimmt ist; Ort und Monatstag

des gefassten Volksschlusses ; endlich den Namen der zuerst

zur Recitation gelangenden Curie, Centurie oder Tribus und

des in derselben vorstimmenden Bürgers. Davon ist es eine

weitere Folge, dass diese Acte im officiellen Sprachgebrauch

nach den oder dem Geschlechlsnamen der Rogatoren oder des

ersten derselben benannt werden 2), während der einseitig ge-

gebenen lex eine derartige Benennung in correcter Rede nicht

zukommt 3).

1) Index et praescriptio : Cicero de l. agr. 2, 9, 22; praescriptio vom Senats-

bescMuss Cicero ad fam. 5, 2, 4 (nach den Hdschr.). In anderem Sinn, als

kurze Inhaltsangabe, braucht Cicero Phil. 1, 9, 20 index legis; eine solche

•wurde iibrigens auch auf den Gesetztafeln selbst vermerkt; zum Beispiel steht

auf der achten Tafel des sullanischen die Quästorenzahl auf 20 erhöhenden Ge-

setzes Vni de XX q. (C. I. L. I p. 109).

2) Beispielsweise heisst das augustische Ehegesetz vom J. 9 n. Chr. bei

den Juristen selten lex Papia Poppaea (Gai. 1, 145 ; Ulpian 16, 2) , dagegen

regelmässig lex Papia. Indess scheinen consularische Gesetze nur -wenn sie bei

den Juristen sehr häufig vorkommen, also abgekürzt zu werden ; in der gewöhn-

lichen Rede werden regelmässig beide Consuln genannt, so bei Cicero die lex

Caecilia et Didia von 655, die lex Licinia et Mucia von 658, die lex Terentia

et Cassia von 680 (einmal Verr. 3, 75, 173 lex Terentia mit Rückbeziehung auf

c. 70, 163), die lex Gellia et Cornelia von 681, die lex lunia et Licinia oder

Licinia et lunia (Cicero jenes drei- , dieses zweimal) von 691 , die lex Aelia

Sentia vom J. 4 n. Chr. Die Folge der Namen ist, wie man sieht, nicht un-

bedingt fest; die Copula, die hier wie bei den Consulnamen in älterer Zeit

wegblieb (Cicero pro Sest. 64, 135 vgl. pro Balho 8, 19), ist schon bei Cicero

stehend. — Dagegen sind die Plebiscite regelmässig einnamig. Ausnahmen
sind sehr selten: die lex Fufia Caninia der Juristen gehört wohl einem nicht

weiter bekannten Consulnpaar ; nur in dem Beschluss für Astypalaea (C. I. Gr.

2485 [%aTa] xov v6[j.ov [töv te] Poßpiov xal tov 'A*/iXiov) scheint ein zwei-

namiges Plebiscit vorzukommen. Wie die lex lulia agraria bei den Gromatikern

zu dem fünfstelligen Namen lex Mamilia Roscia Peducaea Allitna Fdbia kommt,
ist nicht aufgeklärt [2, 610]. Allem Anschein nach beruht diese Einnamigkeit

lediglich auf Abkürzung, die hier um so mehr angezeigt war, als ganz gewöhn-

lich alle oder die meisten Tribüne gemeinschaftlich rogiren. Es werden wohl

auch der eigentliche Urheber des Gesetzes und die adscriptores unterschieden

(Cicero de l. agr. 2, 9, 22: quis legem tulit? Rullus .... collegas suos ad-

scriptores legis agrariae non repudiabit, a quibus ei locus primus in indice et in

praescriptione legis concessus est) ; aber die Benennung des Plebiscits nach dem
voranstehenden Rogator hat schwerlich einen anderen als den rein äusserlichen

Grund. — Da übrigens im Sprachgebrauch auch mehrere Volksschlüsse zuweilen

incorrect im Singular zusammengefasst werden (so lex Aelia et Fufia 1, 111

A. 4; ebenso bei den Juristen lex Julia et Papia'), so entstehen zuweilen Zweifel,

ob ein zweinamiges Gesetz oder zwei einnamige gemeint sind.

3) Wenn nach Cicero des sicilischen Prätors Provinzialedict nur abusiv
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Competenz Wenn wir uns, nachdem der BegrifiF des rogirten Gesetzes

Gemeinde- entwickelt ist, ZU der weiteren Frage wenden, bei welchen

lungen. Actcu der Magistrat der Vereinbarung mit der Gemeinde be-

darf und wie weit also deren Competenz sich erstreckt, so ist

dabei zu berücksichtigen , dass schon in dem Patricierstaat die

bürgerliche Versammlung der Curien und die militärische der

Centurien neben einander stehen und dann im Laufe der Ent-

wickelung zuerst die patricisch - plebejische Versammlung der

Centurien neben die patricische der Curien getreten ist, welche

letztere aber auch späterhin die Plebejer in sich aufnahm, weiter

zu diesen beiden die Versammlung der patricisch-plebejischen und

die der bloss plebejischen Tribus hinzugekommen sind. Alle diese

Formen sind in ihrer Individualität bereits entwickelt worden

und können insoweit vorausgesetzt werden. Aber indem wir die

Competenz der Bürgerschaft überhaupt entwickeln, muss die

Sondercompetenz jener vier Versammlungsformen, so weit eine

solche erweislich ist, ebenfalls dargelegt werden.

Competenz In der Patriciergemeinde wird die Competenz der Curien ge-

patricischen geuüber derjenigen der Centurien als die normale betrachtet
Curien und in i-. ««.,.,. ./~,.i
Centurien. wcrdcu dürfen. Darauf freilich ist wenig Gewicht zu legen,

dass die beschlussfassenden Versammlungen der Königszeit in

unseren Annalen durchaus die der Curien sind (S. 313 A. 2)

und nach ihnen, welche der alten Verwendung der Centurien bei

der Inauguration und der Abgabe des Treuworts nirgends ge-

denken, die Centurien erst als servianische mit der Republik in

politische Function treten. Wohl aber darf dafür geltend ge-

macht werden, dass das Treugelöbniss dem neu eintretenden

Magistrat immer nach Curien abgelegt wird und dass das

comitium, die alte Dingstätte, nur für die Curien hat dienen

können, da die Centurien sicher von je her ausserhalb der Stadt

zusammengetreten sind ^). Wenn ferner die latinischen Städte-

tex iJ«j?iija genannt wird (Fcrr. l. 2, 13, 32: quam Uli legem Bupiliam vocant),

so kann nicht die Bezeichnung lex gemeint sein, die er selber mehrfach von

diesem Statut braucht, sondern nur die der lex data nach dem Namen des Ur-

hebers, für die ich kein zweites Beispiel weiss als die bithynische lex Powpeia,

•wie sie Plinius (ad Trat. 79. 80. 112. 114) nennt, oiTenbar unter dem Einfluss

des provinzialen Gebrauchs, während Gaius 1, 193 correct von der lex Bithynorum

spricht. — Die Bezeichnung nach der Magistratur ist der lex rogata und der lex

data gemeinsam; man sagt ebenso lex consularis und lex tribunicia (2, 311)
wie lex censoria.

1) Vielleicht darf hinzugefügt werden , dass in den servianischen Cen-
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Ordnungen der späteren Zeit von Centurien nichts wissen und

allein die Curienordnung kennen, so ist, auch wenn man in An-

schlag bringt, dass die Verfassung der abhängigen Gemeinde einen

militärischen Charakter nicht tragen darf, dennoch diese That-

sache der Annahme günstig, dass die Curienordnung die eigentlich

legitime war. Endlich tragen die in historischer Zeit den Curien

gebliebenen Rechte in sich wie in der ihrem Leiter zustehenden

Befugniss den Stempel von Trümmern einer ursprünglich weiter

reichenden Competenz, und so sicher die magistratischen Befug-

nisse des Oberpontifex ein Ueberrest der alten Königsmacht, so .

sicher ist das Beschlussrecht der von ihm präsidirten Comitien

der Ueberrest eines einstmals -vollständigeren comitialen. — Von

eigentlicher Beschlussfassung kann der ältesten Genturienver-

sammlung, da diese nichts ist als die zum Kriegsbeginn sich fertig

machende Bürgerschaft, mit Wahrscheinlichkeit die Kriegserklä-

rung beigelegt werden, da diese auch späterhin regelmässig an

die Centurien geht und die den Krieg beschliessende Bürger-

schaft in der That nur centuriirt gedacht werden kann. In-

dess soll damit nicht behauptet werden, dass die Grenzlinie

zwischen den beiden Versammlungsformen formale Gültigkeit ge-

habt hat. Es lag wohl in der Natur der Verhältnisse, dass die

Adrogation an die Curien, die Kriegserklärung an die Centurien

gebracht ward; aber in beiden Fällen entschied derselbe Populus

und war der formale Competenzbegriff schon dadurch ausge-

schlossen.

In dem patricisch-plebejischen Staat ist eine scharfe Com- Die ver-

1 1 .n • . 11 schiedenen
petenzgrenze gezogen zwischen den Curien einer- und den comitien der

übrigen Btirgerversammlungen andererseits, welche, wie wir plebejischen

sahen (S. 92), darauf zurückzuführen sein wird, dass längere Zeit

die patricische Curienversammlung neben den patricisch-plebe-

jischen Centurien gestanden und die Competenzgrenze sich fest-

gestellt hat, bevor die Plebejer auch in den Curien Stimmrecht

erlangt hatten'). Wahrscheinlich ist sie nicht immer dieselbe

turien die liticines oder tubicines , -welche -wahrscheinlich von den Curien
herrühren, den sicher dem exercitus centuriatus angehörigen comicines vorgehen

(8. 287).

1) Auch nachdem dies geschehen war, mögen die Plebejer in den nach
Geschlechtern geordneten Curien einen -weniger vortheilhaften Stand bei den
Abstimmungen gehabt haben als in den Centurien, die der mittlere Grund-
besitz beherrschte.
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gewesen , sondern hat sich im Laufe der Zeit zu Gunsten der

Centurien und zu Ungunsten der Curien verschoben; indess

würde es müssig sein darüber Vermuthungen aufzustellen. Wir

können nur die Competenz der Curien für rogirte Gesetze so

darlegen, wie sie in historischer Zeit bestanden hat.

Gesetz- Den Curien, wie wir sie kennen, ist lediglich das Recht ge-
comitien der ,., i/-iiii i • • -,

cuiieu. blieben von der Geschlechtsordnung im einzelnen Fall zu ent-

binden, während alle weitere Gesetzgebung, mag sie in das Ge-

schlechtsrecht eingreifen oder nicht, sie nichts angeht. Die

• Grenze ist in der Weise gezogen, dass, wo die Curien com-

petent, die Centurien ausgeschlossen sind und umgekehrt. Den

beschliessenden Curiatcomitien , deren Leitung durchaus dem
Oberpontifex zusteht und die daher wie die Inaugurationscomitien

calata heissen (2, 37), ist demnach die Ertheilung der folgenden

Personalprivilegien vorbehalten.

1. Die Constituirung der ausserhalb des Geschlechtsrechts

stehenden Bürger zu einem Geschlechtsverband hat wahrschein-

lich der Autorisation der Curien unterlegen (S. 75); da indess

dieselben, seit plebejische Geschlechter dazu gehörten, nicht mehr

Rechte verleihen konnten, als sie selber hatten, konnte daraus

nur die plebejische stirps und nicht die patricische gens her-

vorgehen. Die Verleihung des Bürgerrechts, welche einstmals

mit der des Geschlechtsrechts zusammengefallen sein muss, for-

dert jetzt den unter Leitung eines Magistrats gefassten Beschluss

der patricisch-plebejischen Gemeinde (S. 132).

2. Der Geschlechtswechsel, die adrogatio des selbständigen

männlichen Bürgers und die damit verbundene detestatiö sacro-

rum (S. 38) erfordern nach pontificaler Voruntersuchung die

Verhandlung vor den Curien und die Zustimmung der Majorität

derselben ; bei diesem comitialen Act, welcher w^enigstens in der

Theorie noch im spätesten Rechte sich behauptet i), ist der

Form nach das Beschlussrecht der ältesten Gemeinde beständig

in Kraft geblieben 2). Er ist recht eigentlich ein Bruch der be-

stehenden Rechtsordnung und insofern beweisend für die princi-

1) Noch Kaiser Diocletian {Cod. lust. 8, 47 [48], 2, 1) behandelt die Ad-
rogation als zu Recht bestehend.

2) Der Oberpontifex fragt die Gemeinde : velitis iubeatis, uti L. Valerius

L, Titio . . . filius siet . . . haec ita uti dixi, itn vos guirites rogo (Gell. 5, 19).

Cicero de domo 29, 77: si id XXK curiae iussissent. Gaius 1, 99: dicitur adro-

gatio quia . . . populus rogatur an id ßeri iubeat.
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piell souveräne Gewalt schon der ältesten Gemeinde. Das be-

stehende patricische oder plebejische Geschlechtsrecht wird

durch die Adrogation aufgehoben und das des neuen Vaters, sei

dies patricisches (S. 38) oder plebejisches (S. 132), dem Adro-

girten erworben.

3. Das Ausheirathen aus dem Geschlecht scheint gleichfalls

Volksschluss erfordert zu haben, der indess meistens in der Form

des Testaments ertheilt ward (S. 21).

4. Die Restitution des Geschlechtsrechts an einen aus dem
Btirgerverband ausgeschiedenen und in denselben zurücktretenden

Mann kann durch Beschluss der politischen Gemeinde den Gu-

rion aufgegeben werden (S. 40). Daran haben vermuthlich die

seit Caesar begegnenden Individualverleihungen des Patriciats an-

geknüpft (S. 33).

5. Das älteste Testament wird vor den Gurion errichtet und
zwar sind seit frühester Zeit zwei Tage im Jahr, wahrscheinlich

der 24. März und der 24. Mai, als ordentliche Tage für diese

Curiatcomitien festgesetzt^). In der Theorie hat diese Form sich

bis in die historische Zeit behauptet; praktisch ist sie früh ver-

schwunden 2) und wohl nur darum ist bei dem Testament nicht,

wie bei der praktisch fortdauernden Adrogation, von pontificaler

Voruntersuchung die Rede. Der Act selbst ist ebenso wohl

Zeugnissleistung 3) wie ein von einem Bürger für sich erwirkter

1) Gaius 2, 101: testamentorum . . . genera initio duo fuerunt: nam aut
calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in anno testamentis fa-
ciendis destinata erant, aut in procinctu. Ulpian 20, 2. Inst. 2, 10, 1. Labeo
2, 38 A. 1. Der 24. März und der 24, Mai sind die beiden einzigen Tage,
•welche in Numas Kalender durch die Bezeichnung quando rex comitiavit, fas
(S. 306 A. 2) als nothwendig comitiale bezeichnet werden ; wahrscheinlich also

meint Gaius diese (meine Chronol. S. 241 fg.).

2) Als abgekommen (m desuetudinem abierunt) bezeichnet diese Form
Gaius 2, 103 ; abgeschafft ist sie wahrscheinlich nie , sondern verdrängt durch
das zunächst für den Nothfall (si subita morte urguebatur : Gaius 2, 102) auf-
gekonimene, aber dann allgemein zugelassene Testament in der Form der
Mancipation. "Wie alt diese ist, geht einlgermassen daraus hervor, dass bei ihrem
Aufkommen die Beschränkung der Mancipation auf die sogenannten res man-
cipii noch unbekannt war. Mit gutem Grund wird die Rechtsgültigkeit des
Mancipationstestaments gestützt auf den Satz der Zwölftafeln uti legassit, ita

ius esto; ob aber derselbe dadurch eingeführt oder nur anerkannt ward, steht

dahin und das letztere dürfte wahrscheinlicher sein.

3) Die Benennung testamentum beweist wohl, dass schon bei dieser älte-

sten Form die anwesenden Bürger zu Zeugen des letzten Willens genommen
wurden , wie dies ja auch vor dem Aufkommen der Schriftlichkeit gar nicht

anders sein konnte ; selbst die Formel : ita do ita lego ita testor itaque vos,

quirites , testimonium mihi perhibetote ist, da die Anrede besser für eine Volks-
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und das bestehende Recht für den einzelnen Fall abändernder

Volksschluss. Wie die Frau nicht adrogirt werden kann, so

kann sie auch nach ältestem Recht kein Testament errichten,

weil sie nicht befugt ist in der Bürgerversammlung aufzutreten

und die Mitbtirger als Zeugen aufzurufen ^j. Der Ausschluss des

'gesetzlichen' Erben; die" fictive Fortsetzung einer in der Wirk-

lichkeit untergegangenen Persönlichkeit durch eine oder mehrere

von ihr selbst willkürlich ausgewählte ; die Zulassung eines

allen sonstigen Rechtsbegriffen zuwider durch keine Handlung

des neuen Eigenthümers oder Gläubigers begründeten Eigen-

thums oder Forderungsrechts in dem testamentarischen Legat 2);

die im Testament von der sonstigen Behandlung völlig sich ent-

fernende der Bedingung und Betagung (1 , 1 70 A. 1); die Gestattung

der Verleihung anfänglich der von der Gemeinde geschützten Frei-

heit, nach der späteren Auffassung sogar des Bürgerrechts selbst

an einen unfreien Mann (S. 58) sind alles deutliche Merkmale des

Privilegiums. Insbesondere ist die testamentarische Manumission

als Privatact geradezu undenkbar. Wenn das Testament in dem
Recht der historischen Zeit nicht mehr als ein solcher ist und
dennoch alle diese Wirkungen hat, so ist hier eben ein Volks-

schluss zum Privatact geworden, wahrscheinlich auf dem Wege,

den die Adrogation zeigt, dass das Bestätigungsrecht der Ge-

Tcrsammlung als für die -wemgen Mancipationszeugen passt, gewiss von dem Co-
mitialtestament auf das private übergegangen. Auch wird das Bestätigungs-
recht der Curien durch das Zeugniss hier so wenig ausgeschlossen wie hei der
sacrorum detestatio. Wenn Labeo (2, 38 A. 1) das Testament errichten lässt

calatis comitiis in populi contione, so darf nicht, wie ich früher gemeint habe,
in der Anwendung des Wortes contio die Negation der Beschlussfassung ge-
funden werden. Vielmehr zeigt die genauere Beobachtung des Sprachgebrauchs
(vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Comitien), dass die contio ein integriren-

der Theil der comitia ist und die durch das letztere Wort angezeigte Beschluss-
fassung durch jenen Beisatz nicht aufgehoben wird.

1) Gai. 1, 115a: olim . . . non aliter feminae testamenti faciendi ius ha-
bebant exceptis quibusdam personis quam si coemptionem fecissent remancipa-
taeque et manumissae fuissent. Cicero top. 4, 18. So weit den Frauen die
Testabilität beigelegt war, wozu anfangs besonderer Volksschluss erfordert

ward, späterhin wenigstens die Vestalinnen ein allgemeines Privilegium be-
rechtigte (9, 54), mag sich dies bezogen haben auf jeden Act, wobei die Qui-
rlten zum Zeugniss aufgerufen wurden , mochte dies in den Comitien oder bei
Privatgeschäften stattfinden. — Die Gestattung des Privattestaments bei den
aus dem Geschlecht ausgetretenen Frauen (S. 21) hat mit dieser Anordnung
nichts zu thun, welche derjenigen Epoche angehört, in der es ein Privattesta-

ment überall nicht gab.

2) Das Muster hiefür sind offenbar die Eigenthumsübertragung von Staats-

wegen, die Adsignation, und die Begründung des Forderungsrechts im Gemeinde-
vermögensrecht durch den tributus und die staatsrechtliche Cession.
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meinde im Laufe der Zeit zum Formale herabsank. Andrer-

seits ist mit dem Wesen der Gesehlechtergeraeinde und ihrem an

das Geschlecht geknüpften Sacralrecht das freie Testirrecht prin-

cipiell unvereinbar; auch von dieser Seite her erscheint es glaub-

lich, dass die gesetzliche Erbfolge zunächst durch Singular-

privilegien durchlöchert und also allmählich ihres zwingenden

Charakters entkleidet ward. Wahrscheinlich steht die Freigebung

des Testaments im Zusammenhang mit der dem älteren Recht

fremden Verknüpfung der Sacra mit der Erbschaft (S. 21): nach-

dem der Testamentserbe ebenso unter die sacralen Verpflich-

tungen gezogen war wie der Geschlechtserbe, konnte vom pon-

tificalen Standpunkt aus die Testirfreiheit zulässig erscheinen.

Abgesehen von der den Curien reservirten Competenz, welche

wir nur kennen in der Beschränkung auf den engen Kreis der

Dispensation vom Geschlechtsrecht, ist in dem patricisch-plebe- centnriat-

jischen Staat der ursprüngliche Träger der Souveränetät die Ver-

sammlung der Wehrpflichtigen, die Comitien der patricisch- ple-

bejischen Genturien; eine Zeitlang hat es für den Ausdruck des

Volkswillens keine andere Form gegeben als diese. Indess traten

in der früh republikanischen Epoche ihr zwei andere an die Seite,

das Concilium der Plebs unter Vorsitz der plebejischen Magistrate

und die Comitien der patricisch-plebejischen Tribus unter Vor-

sitz der patricischen.

Das Concilium der Plebs ist von diesen beiden Formen die conciiiim

ältere; es ist anfänglich wahrscheinlich nach Curien zusammen-

getreten (S. 151). Dass die servianischen Tribus nicht zunächst

für Wahlzwecke eingerichtet worden sind, beweist schon ihre

ursprüngliche Vierzahl; denn wenn gleich die Parilität der Ma- •

joritätsfindung insofern nicht im Wege steht, als bei gleicher

Stiramenzahl Majorität nicht vorhanden, demnach der Vorschlag

abgelehnt ist^), so fordert doch verständigerweise jede Stimm-

ordnung eine Gestaltung der Stimmkörper, bei welcher Stimmen-

gleichheit nicht allzu häufig eintritt. Auch haben die ältesten

Ordner des Gemeinwesens um der Einheit der Bürgergemeinde

willen sicher den im Nahverhältniss stehenden Bürgern nicht ge-

statten wollen politisch zusammen zu functioniren und darum,

statt den Verwaltungsbezirk als Stimmkörper zu verwenden, viel-

1) Vgl. den folgenden Abschnitt in Betreff der Majorltätsflndung.

Eoin. Altorth. III. 21
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mehr die Centurie so weit möglich aus allen Verwaltungsbezirken

zusammengesetzt (S. 269). Der persönliche Einfluss, der regel-

mässig zugleich ein örtlicher ist, wurde ebenfalls durch die

Trennung der zusammen wohnenden Bürger bei der Abstimmung

wirksam beschränkt. Aber vielleicht sind es eben diese Momente

gewesen, welche, wie wir sahen (S. 152), bei der Plebs im

J. 283 dazu führten, den Verwaltungsbezirk selbst zum Stimm-

körper zu machen. Es ist dort (S. 155 fg.) gezeigt worden, dass

die Plebejerversammlung längere Zeit nur ausnahmsweise und nach

besonderer Gestattung des Senats den Willen der Gesammtge-

meinde hat ausdrücken dürfen. In dieser Beschränkung scheint

sie dies Recht schon vor den Zwölftafeln geübt zu haben; un-

beschränkte Rechtskraft hat das Plebiscit erst durch das horten-

sische Gesetz zwischen 465 und 468 erhalten.

Patriciscii- Auch bei der Gemeinde ist die Tribus späterhin als Stimm-

'^TribuT-'^ körper verwendet worden. Dass die Tribusversammlungen,

welche die Consuln, die Prätoren, die curulischen Aedilen viel-

fältig für W^ahlen oder Gerichte oder Gesetze berufen haben, von

dem concilium plebis verschieden und patricisch-plebejische sind,

folgt sicher daraus, dass diese Beamten nur das Recht haben

cum populo zu verhandeln, also die von ihnen berufene Bürger-

schaft ebenso wenig die Plebs sein kann wie die Versammlung,

mit der die Volkstribune verhandeln, der Populus. Ferner ist

es nicht möglich in Gomitien, in denen ein Patricier gewählt werden

kann, wie zum Beispiel in den quästorischen, den Patriciern das

active Wahlrecht abzusprechen. Endlich stimmt damit die gesammte

Ueberlieferung insofern überein, als alle beschliessenden Bürger-

versammlungen , welche insbesondere durch den Vorsitz eines

patricischen Beamten charakterisirt werden als nicht auf die

Plebs beschränkt, in den terminologischen und sonstigen Kriterien

den Besonderheiten der comitia im Gegensatz zu denen des con-

cilium folgen 1). — Wir begegnen dieser zweiten Kategorie der

patricisch -plebejischen Gomitien zuerst indirect in den Zwölf-

tafeln; denn da deren comitiatus maximus sicher der der

1) Die Beweise für die Verschiedenheit der patricisch-plebejischen Tribut-

comitien von dem concUium jilehis habe ich in den K. F. 1, 150 fg. zusammen-

gestellt; es wird nicht nöthig sein, sie ausführlich zu wiederholen. Unter den

Documenten für diese Kategorie von Volksschlüssen ist das belehrendste das

von Froiitinus de aquaedurA. 129 aufbewahrte Gesetz vom J. 745 d. St. ,
wel-

ches anhebt: T. Quinctius Crispinus consul populum iure rognvit populmquc
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Centurien ist '), so sind für den hiedurch geforderten Gegensatz

andere Comitien als die der Tribus nicht zu finden'^). Es mögen

also diese Comitien nicht lange vorher, vielleicht zu gleicher Zeit

mit der plebejischen Tribusversammlung im J. 283 aufgekom-

men sein. Nach dem Zwölftafelrecht müssen sie in den ge-

ringeren Prozessen entschieden haben. Bald nachher werden

diese Tribuscomitien bei der Erstreckung der Volkswahl auf die

Quästoren verwendet, welche wie es scheint um das J. 307 ein-

getreten ist^). In gleicherweise sind späterhin die curulischen

Aedilen gewählt worden, seit diese im J. 387 den älteren ple-

bejischen an die Seite gesetzt wurden [2, 473]. Wenn bei diesen

iure scivit in foro pro rostris .... Tribus Sergia principium fuit ;
pro tribu

Sex L. f. Virro [primus scivit]. Also es stimmt der popuius, nicht die

plebs ; er stimmt auf dem Forum, also nicht auf dem Marsfeld, und pro tribu,

also nicht in Centurien. Vgl. Cicero Phit. 1, 10, 26 : in aes incidi iubebitis illa

legitima: ^consules populum iure rogaverunt . . . populusque iure scivit"^

1) Cicero gelten nicht nur die comitia centuriata als die, quae maxime
maiores comitia iusta dici haberigue voluerunt (^cum sen. gr. egit 11, 27), son-

dern er nimmt auch de leg. 3, 4, 11 in seine Constitution das Gesetz auf: de

capite civis Romani nisi per maximum comitiatum oliosque, quos censores in par-
tibus populi locassint, ne ferunto ; im Commentar bezeichnet er c. 19, 44 diese

lex, welche de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat, als den Zwölf-
tafeln entnommen und fasst sie unzweideutig von Centuriatcomitien , indem er

die tributa capitis comitia für nichtig erklärt.

2) Unleughar setzen die Zwölftafeln für die nicht capitalen Processe ein

Volksgericht geringerer Art voraus, das heisst eben den Zustand, wie wir ihn
später finden , dass die Criminaljurisdiction , so weit sie nicht bei der Plebs
liegt , zwischen Centurien und Tribus getheilt ist , in Capitalsachen aber nur
die ersteren richten. Welcher comitiatus non maximus sonst gemeint sein könnte,

ist nicht abzusehen. Das concilium plebis ist kein comitiatus, auch abgesehen
davon, dass zur Zeit des Decemvirats die Plebs beseitigt war und es schwerlich

in der Absicht der Decemvirn lag sie fortbestehen zu lassen. Die Curiatcomitien
stehen ausserhalb der gerichtlichen Sphäre.

3) [2, 517]. Dass die Quästoren, seit sie gewählt wurden, in dieser

Weise gewählt worden sind, ist gewiss ; das Jahr bezeugt nur Tacitus. — Ver-
muthlich beziehen noch zwei andere so, wie sie liegen, unhaltbare Nachrichten
sich auf die Anfänge der patricisch- plebejischen Tribuscomitien. Im J. 305
sollen die Consuln L. Valerius und M. Horatius das Gesetz rogirt haben,
nach Livius (S. 157 A. 1) ut quod tribulim plebes iussisset populum teneret,

womit Dionysius (S. 157 A. 1) übereinstimmt. Da das Plebiscit erst viel später

Gesetzeskraft erhielt, so halte ich meinen Vorschlag, dass hier für die comitia
tributa das conciLium plebis genannt worden ist, für wahrscheinlich. Wenn
dagegen eingewendet worden ist (Soltau , die Gültigkeit der Plebiscite S. B.

110 fg.), dass dabei eben das Stichwort vertauscht, populus für plebes gesetzt

wurde, so ist nicht erwogen, dass die Tributcomitien des populus und das con-

cilium plebis, beide vielleicht gleichzeitig ins Leben gerufen und eng mit
einander, verwandt, unseren Annalisten vielfältig durch einander laufen und also

eine solche Vertauschung alle Wahrscheinlichkeit für sich hat. Noch weniger
Gewicht kann ich den sonst geäusserten Bedenken beimessen. Mehr als Wahr-
scheinlichkeit kann freilich überhaupt nicht erreicht werden bei einem Problem,
das ohne Correctur der Quellen (wozu das Hineinlesen und Hinzudenken mit

21*
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Wahlen der Consul den Vorsitz führt, so sind diejenigen Be-

amten, welche unter Leitung eines Prätors ernannt wurden (2,

128) und überhaupt die geringeren der Regel nach in solchen

Gomitien ernannt worden^). Das Gesetz vom J. 415, welches

ebenfalls mit den Beschlüssen der Tribuscomitien sich beschäftigt

zu haben scheint, mag deren Handhabung durch den einige Zeit

vorher ernannten Prätor geregelt haben ^). In ähnlicher Weise

werden wir bei Gesetzen und Anklagen theils durch formelle Vor-

schrift, theils wenigstens praktisch die wichtigeren Fälle den

Centuriatcomitien vorbehalten finden. Wie die Centuriatcomitien

als die hauptsächlichen comitiatus maximus^)^ so heissen diese

als die geringeren comitia leviora*). Wahrscheinlich sind bei

ihrer Einrichtung und Anwendung nicht eigentlich politische Mo-

gehört) nicht zu erledigen ist; und glücklicher Weise liegt hier die Sache so,

dass , wie man immer über den Inhalt jenes valerisch-horatisehen Gesetzes

urtheilen möge, die Entwickelung der Rechte sowohl der Tribuscomitien wie

des Concllium dadurch nicht wesentlich alterirt wird. Bei einer Frage aber,

die keineswegs fundamental ist, sollte man mindestens nicht vergessen, dass

dem, welcher Sicheres nicht geben kann, wohl ansteht sich kurz zu fassen.

— Gleichfalls im J. 305 wurden nach einer andern Angabe den Volkstribunen

für ihre Versammlungen die Auspicien eingeräumt (Zonar. 7, 19 : tou; STjjxap-

you; oltovoaxoTiia iv ouXXoyoic yp-^oi}ai). Dass hier nicht die Rede ist von der

Gültigkeit der Oblativauspicien , auf welche Soltau (Gültigkeit der Plebiscite

S. 65) sie gern beziehen möchte, sondern von der Einholung von Impetrativ-

auspicien , liegt auf der Hand ; da aber diese den Volkstribunen niemals zu-

gestanden hat, dagegen für die comitia tributa selbstverständlich die Auspicien

eingeholt wurden, so scheint hier eine ähnliche Verwechselung zu Grunde zu

liegen. — Eine ältere Ueberlieferung scheint sonach die Entstehung der Tribut-

comitien in die Zeit des Decemvirats gesetzt, vielleicht sie mit der Einrichtung

der quästorischen Wahlen in Verbindung gebracht zu haben , bei welcher sie

von je her zur Anwendung kamen.

1) 2, 128. Messalla bei Gellius 13, 15, 4 : minoribus creatis magistratibus

iribulis comitiis magistratus . . . datur . . ., maiores centuriatis comiliis fiunt.

2) Wir wissen darüber nichts, als dass im J. 415 der Dictator Q. Publi-

lius Philo, derselbe, der im J. 417 als der erste Plebejer die Prätur verwaltete

(2, 204), das Gesetz rogirte, ut plebiscita omnes Quirites tenerent (S. 157). Da
dies bekanntlich erst ein halbes Jahrhundert später durch das hortensische Ge-

setz Rechtens ward, so mag hier ein ähnliches Missverständniss vorliegen wie

bei dem angeblichen Gesetz vom J. 305.

3) S. 323 A. 1. In Weise ähnlicher bringt Messalla (A. 1) die maio-

res magistratus mit den Centuriat-, die minores mit den Tributcomitien in

Verbindung. Auch wo die Annalisten bei Volksbeschlüssen hinzusetzen, dass

sie von den Centurien gefasst worden, wie z. B. bei den Zwölftafeln (Liv, 3,

34, 6), geschieht dies, um sie auszuzeichnen. Die Erwägung, dass damals in

den Centuriatcomitien wenigstens formell sämmtliche Bürger, in den Tribut-

comitien nur die grundbesitzenden stimmberechtigt waren, ist dabei schwerlich

massgebend gewesen.

4) Cicero pro Plancio 3, 7 in Beziehung auf die Wahlcomitien der cu-

rulischen Aedilen.
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tive massgebend gewesen , sondern lediglich die Uilcksicht auf

Vereinfachung und Beschleunigung der Procedur.

Auf den Comitien der Centurien und der Tribus und dem Eingreifen
der Biirger-

Concilium der Plebs ruht die Souveränetät der Bürgerschaft, schatt in^ das

lieber deren Competenz überhaupt, zu der wir uns nun wenden, Kegiment.

fliessen uns die Quellen bei weitem reichlicher als hinsichtlich

der Competenz der drei formalen Kategorien, da in zahlreichen

Fällen wohl das Eingreifen der Bürgerschaft feststeht, die Form

desselben aber nicht bekannt, vielfach sogar indifferent ist. Es ist

auch die Frage nach der Competenz der Bürgerschaft im Allgemei-

nen principiell wie historisch von weit grösserer Wichtigkeit als die

nach den Competenzgrenzen der einzelnen Gattungen, Über welche

freilich jene nur zu oft vergessen worden ist. Denn im Grossen

und Ganzen concurriren die Centurien, die Tribuscomitien und das

Concilium und werden sogar nicht selten electiv neben einander

gestellt 1); auch ist für den Ausfall der Abstimmung die Co-

mitialform bei weitem weniger massgebend gewesen, als oft an-

genommen wird. Versuchen wir also in möglichster Zusammen-

fassung des weitschichtigen Materials darzulegen, was die römische

Bürgerschaft gekonnt und nicht gekonnt hat und wie sich ihre

Competenz unter der Republik wenigstens formell stetig erweitert

hat, um dann unter dem Principat abzusterben.

Dem Inhalt nach gehört es zum Wesen dfes römischen — Voiks-
schlusH in

hierin von dem griechischen wesentlich verschiedenen — Volks- eigener
•^ Sache.

Schlusses, dass er die Angelegenheiten der Gemeinde oder ihrer

Bürger betreffen, also in die eigene Rechtsordnung eingreifen muss;

der Gemeinde fremde Angelegenheiten können vor dieselbe nicht

gebracht werden 2). Im Uebrigen lässt die Competenz der Gc-

1) Im J. 544 beschliesst der Senat die Wahl eines Dictators in der Form,
ut consul . . . populum rogaret . . . , si consul noluisset, praetor populum rogaret,

si ne is quidem veilet , tum tribuni ad plebem ferrent (Liv. 27, 5, 16); ebenso
im J. 703 : si quid de ea re ad populum plebemve lato opus esset, uti . . . con-

sules praetores trihunique plehi quibus eorum videretur ad populum plebemve fer

-

rent (Cicero ad fam. 8, 8, 5); auch in den Noten des Prohus heisst es 3, 24: si

quid mee('?) de ea re ad populum. plebemve lato opus est consules praetores tribuni

plebis . . . quibus eorum (jjuod eius oder quod eis die Hdschr.) videbitur ad po-

pulum plebemve ferant. Oftmals haben patricische und plebejische Magistrate

mit Gesetzvorschlägen ähnlichen oder gleichen Inhalts concurrirt (Liv. 4, 30,

3. Cicero ad Att. 1, 16, 2. 4, 1, 7. cum sen. gr. egit 8, 21. 9, 22. in Pison.

15, 35).

2) Der einzige Fall , in welchem unsere Annalen eines von der Bürger-
schaft nicht in eigener Sache gefassten Beschlusses gedenken , ist das Schieds-

gericht zwischen den Ardcatcn und Aricincrn im J. 308 (Liv. 3, 71. 72); aber
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gegen-
sätzlich.

Voiksschiubs meinde sich nur negativ definiren: die Befragung der Volksver-

Magistrais- Sammlung ist für jede öffentliche Handlung erforderlich, welche

Scheidung nicht in der Competenz der Magistrate liegt. Es werden, wo
der Magistrat functionirt, die Comitien nicht gefragt; umgekehrt

wo der Magistrat die Comitien befragt, ist er für diesen Fall

nicht competent. In die Kriegführung und die Prozessleitung

kann die Volksversammlung überall nicht eingreifen, weil dafür

der Magistrat das Imperium hat; wenn gleich, nach der in der

Republik durchgedrungenen Auffassung, das Imperium als eine

von der Bürgerschaft dem Beamten ertheilte Vollmacht gefasst

wird, so hat man daraus doch niemals die Gonsequenz gezogen,

dass der Vollmachtnehmer für die ihm übertragenen Geschäfte

die Willensmeinung des Mandanten einzuholen auch nur befugt

sei. Insofern stehen die Competenz der Comitien und diejenige

der Magistratur in einem Complementarverhältniss. Dass der Ober-

beamte das Recht verliert sich den Nachfolger zu ernennen, ist

die Erstreckung der Comitien auf die Wahlen. Dass die Ober-

beamten das Recht erwerben nach eingeholter Gutheissung des

Senats dem Feldherrn das Amt zu verlängern, ist die Beschrän-

kung der Befugniss der Comitien das Imperium zu prorogiren.

Ein zweifelhaftes Grenzgebiet werden wir bei der Capitalbestra-

fung wegen völkerrechtlichen Verbrechens und bei Friedens-

schlüssen kennen lernen ; aber in den Grundzügen ist diese Regel

zu allen Zeiten festgehalten worden.

Das römische Staatsrecht theilt, von den Curienbeschlüssen ab-

sehend, die Beschlüsse der patricisch-plebejischen Gemeinde so wie

die der Plebs nach ihrem Gegenstand in die drei auch terminolo-

gisch scharf geschiedenen Kategorien der Gesetze, der Wahlen und

der Gerichte^). Logisch ist an dieser Eintheilung auszusetzen, dass

Gesetz-
comitien.

auch dieser Vorgang kann, -wie er erzählt wird, nicht eigentlich eine Ausnahme
genannt werden , da die Versammlung bezeichnet wird als concilium populi
(vgl. S. 149 A. 3) , also offenbar mit Absicht ihr die legitime Benennung der
comitia nicht gegeben wird, obwohl sie nach Tribus Beschluss fasst und sicher

die Patricier dabei mitwirkend gedacht sind. — Der Gegensatz der hellenischen

und der römischen Staatsordnung tritt hier recht drastisch hervor. Der römische
Senat hat unzählige Male dergleichen Schiedssprüche abgegeben

;
jenes mit

grimmigem Humor ausgemalte Schiedsgericht der Bürgerschaft ist wahrschein-
lich nur erfunden, um zu zeigen, wie verkehrt und gefährlich es ist Fragen
dieser Art an die Bürger zu bringen.

1) In Beziehung auf die suffragia werden bei Cicero de leg. 3, 3, 10 un-
terschieden creatio magistratuum, iudicia populi, iussa vetita und im Commentar
dazu c. 15, 33 in magistratu mandando ac (Hdschr. an) de reo iudicando
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die beiden letzten Kategorien einen concreten Inhalt haben, die

erstere dagegen nur den negativen, dass jeder nicht in die zweite

oder die dritte Kategorie gehörende Volksschluss eine lex ist').

Eben darum ist sie historisch von Werth. Die Legislation steht

den Comitien von je her zu, wenn auch der Kreis ihrer Anwen-
dung zu verschiedenen Zeiten ein verschiedener gewesen ist;

Beamtenwahl und Criminalprozess liegen ausserhalb der ursprüng-

lichen Competenz der Gemeinde und sind hinzu erworbene Rechte.

Die conventioneile Geschichte führt alle drei in die Königszeit zu-

rück; jedoch treten auch nach ihr die Wahlen und insbesondere

die Gerichte in rechtes Leben erst mit der Republik. In der That

ist nach der früher gegebenen Entwickelung die Thätigkeit der

Comitien anfänglich auf die Satzung beschränkt gewesen, welche

schon insofern den Wahlen und den Gerichten voraufgeht, als

diese überall ein sie anordnendes Gesetz voraussetzen. Ohne das

Satzungsrecht der Comitien kann die römische Staatsordnung

überhaupt nicht gedacht werden; dass der Beamte der Mandatar

der Bürgerschaft und von ihr zu genehmigen oder gar auszu-

wählen sei und dass der von dem Magistrat verurtheilte Ver-

brecher befugt sei die Gnade der Gemeinde anzurufen, sind die

Consequenzen nicht der Gemeindesouveränetät, sondern der Re-

publik. Es sollen daher zunächst die Gesetzcomitien dargestellt

und daran angeschlossen werden, was tlber die Wahlen und Ge-

richte in diesem Zusammenhang vorzutragen ist.

Die Reservatrechte der republikanischen Gemeinde, welche

mittelst der Satzung entweder unmittelbar oder durch Anord-

nung einer für den einzelnen Fall (extra ordinem) competenten

Magistratur zur Anwendung kommen, entziehen sich einer eigent-

lich principiellen Entwickelung, da das souveräne Recht der Ge-

[sciscendojque (^iudicandn qui Hdsehr.) in lege aut rogatione ; ebenso besteht

de div. 2, 35, 74 die für die Comitien erforderliche Kunde vel in iudiciis populi
vel in iure legum vel in creandis magistratibus. Dieselben drei Befugnisse der
Bürgerschaft liegen der Erörterung bei Polybius 6, 14 zu Grunde. Praktisch

werden später, nachdem die Volksgerichte abgekommen waren, nur die comitia
legum und die comitia magistratuum unterschieden (Cicero pro Sest. 51, 109;
ebenso Liv. 1, 17, 9. 6, 41, 10; Die 38, 13). Verwirrt ist die Dreitheilung,

wie sie Dionysius mehrfach (2, 14. 4, 20. 6, 66) vorträgt in Wahlen, Gesetz-
gebung und Recht über Krieg und Frieden; das letzte ist vielmehr ein Theil
der Gesetzgebung und die Volksgerichte fehlen nicht bloss unter Romulus, son-
dern auch später.

1) So wird die Kriegserklärung bezeichnet als lex de hello indicendo (Liv.

4, 60, 9 vgl. c. 58, 14).
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meinde in seiner Totalität keine Auseinanderlegung zulässt. Es

muss gentigen, sie lediglich excmplificatorisch nach Gruppen zu-

sammenzustellen *).

1. Verleihung und Entziehung des Bürgerrechts.

Verleihung Uebcr die Verleihung in ältester Zeit des patricischen Bttr-
des Bür-

, . . .

gerrechts. geFFechts (S. 29. 38), dauu in der patricisch-plebejischen Gemeinde

der Plebität (S. 1 32) durch die Comitien ist beFeits das EFfoFdeF-

liche bemerkt und dabei auch auseinandcFgesetzt worden, dass,

abgesehen von den gesetzlich geoFdneten Erw^eFbungsfoFmen, die

VeFleihung des BüFgeFFCchts an Gemeinden wie an Individuen

bis zum Ausgang dcF Republik auch pFaktisch den Comitien ge-

blieben und in die Gompetenz dcF MagistFate in FepublikanischcF

Zeit nuF in gcFingem Umfang hineingezogen woFden ist. Erst

unteF dem PFincipat ist durch dessen hicFauf eFStFeckte Gompe-

tenz dieses Recht dcF Gemeinde annullirt woFden.

Dass auch die Entziehung des römischen BüFgeFFechts nuF

duFch die Comitien CFfolgen kann, ist ebenfalls beFeits ausge-

führt w^orden (S. 42. 139); hervoFzuheben ist die füF diesen

wichtigen Fall ausdrücklich ausgespFochene AneFkennung deF In-

competenz deF MagistratuF wie des Senats 2).

In dieseF Hinsicht ist fcFuer duFch das ZwölftafelFecht be-

stimmt woFden, dass die Gemeinde die Entziehung des BüFgCF-

rechts lediglich in deF CenturienveFsammlung beschliessen kann,

also die TFibuscomitien hiefüF nicht competent sind 3). DaFübcF,

ob die durch das hoFtensische Gesetz verfügte Gleichstellung des

1) Immer wird bei der Zusammenstellung der uns bekannten Volksschlüsse

nach ihrem Inhalt für die Anschauung des Gewesenen mehr herauskommen als

bei den fortdauernden Betrachtungen über die relative Gompetenz der Centurien
und der Tribus, welche vielfach an die Thätigkeit der ohne Korn mahlen-
den Mühle erinnern.

2) Bei Livius 26, 33, 10 erklärt ein Senator : per senatum agi de Cam-
panis, qui cives Romani (ohne Stimmrecht) sunt, iniussu popuU video nonposse,
und unter Bezugnahme auf ein Praecedens, ein im J. 435 in Betreff der eben-
falls zum römischen Bürgerrecht gelangten Satricaner ergangenes Plebiscit wird
durch ein solches dem Senat die Macht verliehen über die Campaner zu be-

stimmen und sodann ihnen durch Senatsbeschluss das Bürgerrecht aberkannt.

3) Dass die Vorschrift der Zwölftafeln de capite civis Romani nisi per ma-
ximum comitiatum ne ferunto das iudicium populi wohl einschliesst, aber in

erster Reihe auf die Gesetzcomitien sich bezieht, sagt Cicero ausdrücklich (pro

Sestio 34, 73 S. 357 A. 5), wie denn auch der gegen ihn ergangene Volks-

schluss zu der letzteren Kategorie gehörte.
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Plebiscits mit dem Beschluss der Gemeinde sich auch auf Be-

schlüsse dieser Art erstreckt hat, ist gestritten worden; indess ist

die Competenz der Plebs für diesen Fall sowohl principiell besser

begründet wie auch mehrfach zur Anwendung gelangt ').

2. Verleihung und Entziehung des Stimmrechts.

Auch die Verleihung des Stimmrechts an solche Bürger, die Verleihung

es bisher nicht hatten (S. 133), so wie die Entziehung des Stimm-

rechts unter Belassung des Bürgerrechts, gehören zu den Reser-

vatrechten der Gemeinde 2). Darum gelten die Censoren, so frei

sie auch über die Stimmordnung schalten, in der späteren Zeit

nicht als berechtigt einen gesetzlich stimmberechtigten Bürger

von der Stimmliste auszuschliessen^), was freilich in der älteren

weniger von der Idee der souveränen Macht der Bürgerschaft

beherrschten Epoche beständig geschehen und insofern auch

principiell gerechtfertigt war, als der censorische Act rechtlich

das Stimmrecht nicht nahm, sondern nur dessen Ausübung sus-

pcndirte.

Stimm-
rechts.

1) Dass Cicero das gegen ihn gerichtete Plehiscit auch aus diesem Grunde

angreift (S. 357 A. 4), ist ein ürtheil in eigener Sache; für die Unanwendbarkeit

des hortensischen Gesetzes ist nicht bloss kein rationeller Grund abzusehen, son-

dern es lässt auch die spätere Praxis entschieden hier das Pleblscit zu. Die S. 328

A. 2 erwähnten Beschlüsse über die Satricaner und Campaner sind Plebiscite und
beweisen um so sicherer für die Rechtsfrage, als ihnen kein Parteiinteresse, sondern

lediglich die formelle Verfassungmässigkeit zu Grunde lag. — Die Verleihung

des Bürgerrechts, welche häufig durch Plebiscit und wohl auch nicht selten

durch die Tributcomitien (2, 127 A. 3) bewirkt worden ist, fällt schwerlich

unter den Begriff des de capite civis R. ferri; man wird wie bei den Privilegien

nur die Rechtsschmälerung darunter verstanden haben.

2) Dem Antrag eines Volkstribuns einigen süditalischen Gemeinden zu
dem römischen Bürgerrecht das Stimmrecht zu gewähren wollen einige Collegcn

entgegentreten, weil der Senat nicht vorher desswegen befragt ist, stehen aber

davon ab edocti populi esse , non senatus ms suffragium quihus velit impertire

(Liv. 38, 36, 8). Danach scheinen manche Populäre so weit gegangen zu sein

bei Volksschlüssen, welche die Reservatrechto der Gemeinde betreffen, sogar

die senatorische Initiative zu bemängeln.

3) Gegen den Vorschlag des Censors 585 Ti. Sempronius Gracchus die

Freigelassenen vom Stimmrecht auszuschliessen macht sein College die Ein-
wendung der Competenzüberschreitung: negabat Claudius suffragii lationem in-

iussu populi censorem cuiquam homini , nedum ordini universo adimere posse :

neque enim, sj tribu movere posset, quod sit nihil aliud quam mutare iubere tri-

bum, ideo Omnibus quinque et triginta tribuhus emovere posse, id est civitatem

libertatemque eripere, non ubi censeatur finire, sed censu excludere, und dringt

formell damit durch (Liv. 45, l5).
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3. Norniirung der amtliclien und der priesterlichen Stellungen.

Acmter- Die Anordnung einer Magistratur^) und nicht minder einer
creiruiig.

offizierstellung und eines Priesterthums 2) fordert einen Volks-

schluss, dessen Inhalt die Competenz, regelmässig auch Titel und

Insignien festsetzt. Bei den ordentlichen Stellungen gehen auf

Grund des Einführungsgesetzes fortan Competenz, Titel und

Insignien auf die danach Ernannten durch den blossen Er-

nennungsact über. Erweiterung der Befugnisse fordert selbst-

verständlich einen abermaligen legislatorischen Act; wie zum

Beispiel das Recht der Vormünderernennung durch das atilische

Gesetz zu der Competenz des Stadtprätors hinzutritt. Das uner-

schütterliche Festhalten an der Regel, dass die Beamtengewalt

nicht anders entsteht als durch ausdrückliches Mandat der Co-

mitien, hat dem republikanischen Gemeinwesen die Dauer gegeben.

Umgekehrt drückt der Zusammenbruch der Republik sich darin

aus, dass das Imperium dem Princeps nicht mehr von den Co-

mitien verliehen wird [2, 812]; um so deutlicher, weil der neue

Herrscher von dieser Ernennung lediglich desshalb absah, weil sie

die Anerkennung der souveränen Gewalt der Comitien principlell

in sich schloss. Allerdings behauptete sich daneben in der

fortdauernden comitialen Verleihung der tribunicischen Gewalt

[2, 840] ein Rest der alten Ordnung, staatsrechtlich dem ent-

sprechend, was von dem alten Gemeinwesen noch praktisch auf-

recht stand.

Aemtor- Gegenüber dem lebenslänglichen Königsamt ruht die Herr-

scherstellung der mandirenden Bürgerschaft theoretisch wie prak-

tisch auf der Annuität der Amtsgewalt [1, 615]. Für die einzige

wirkliche Ausnahme von derselben im städtischen Imperium,

welche wir kennen, für das Amtrecht, welches dem nach Ablauf

der städtischen Amtfrist zum Triumph gelangenden Magistrat an

dem Tag der Siegesfeier eingeräumt wird, ist die Erlaubniss der

Bürgerschaft immer durch besonderen Beschluss eingeholt wor-

den (1, 129 A. 2. S. 132 A. 3). Constitutionen möglich war die

Einräumung des Amtrechts auf Lebenszeit, wie sie dem Principal

1) Als Beispiel kann das Verfahren dienen bei Einsetzung der duoviri

navales [2, 565]. Vgl. [2, 626. 638].

2) So die Epulonen im J. 558 (Liv. 33, 42, 1). Dasselbe gilt von der

Vermehrung der Stelleuzahl (2, 22).

befristung.
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zu Grunde liegt, nicht weniger als die auf den Tag der Siegesfeier;

praktisch aber ruht die Gemeindesouveränetät auf der Annuität der

Magistratur und es sind beide mit einander zu Grunde gegangen.

— Für die Amtsgewalt ausserhalb der Stadt besteht diese Zeit-

grenze nicht; es bedarf daher der Feldherr für die blosse Fort-

führung des Amtes keiner neuen Vollmacht [1, 617]. Aber die

Erstreckung der Feldherrngewalt mit Festsetzung eines neuen

Endtermins wird mit Grund als Verleihung einer neuen und

zwar einer ausserordentlichen Magistratur angesehen und daher

in früherer Zeit vermieden, dann aber seit dem J. 427 nach be-

sonderem Volksschluss zugelassen [1, 619], wovon sie die Be-

nennung prorogatio erhalten hat. Späterhin ist dieses eine der

frühesten Gompetenzen gewesen, welche thatsächlich von der

Bürgerschaft auf den Senat übergingen [1, 620].

Welchen Personen die also angeordnete Stelluna zu über- rcraonen-
'^ ^ wähl.

tragen sei, bestimmt das anordnende Gesetz. Es kann bei ausser-

ordentlichen Aemtern die Creirung des Amtes und die Bezeich-

nung der Person in demselben Volksschluss zusammengefasst

werden und es ist dies bei politisch gleichgültigen Aemtern

unbedenklich geschehen i). Aber nach dem constitutionellen

Princip, dass in den Gesetzcomitien die Personenfrage bei Seite

zu lassen ist, hat bei politisch wichtigen Stellungen die frühere

Republik die Creirung des Amtes und die Besetzung desselben

streng auseinander gehalten. Umgekehrt ist bei den ausserordent-

lichen constituirenden Gewalten beides regelmässig zusammen-

gefasst worden [2, 690], und es gilt dies nicht minder vom
Principat [2, 839]. Im Uebrigen ordnet das Gesetz entweder

Volkswahlen an oder überträgt die Besetzung der Stelle einem

Oberbeamten, wie dies bei den Offizierstellen Regel, aber auch

bei den Stellvertretern des Prätors in den italischen Bürgerge-

meinden vorgekommen ist [2, 593]; doch können auch andere

Besetzungsformen vorgeschrieben werden, wie zum Beispiel die

Besetzung mancher Priesterthümer der Creirung durch die kleinere

Hälfte der Gemeinde zugewiesen worden ist. Dagegen gehört

die Verknüpfung des magistratischen Rechts mit der nicht comi-

tialen Ernennung, wie sie der Königszeit eigen ist [1, 225], zu

den wohl formell möglichen, aber inconstitutionellen Acten; in

1) So bei den Duovirn aedi dediaandae [2, 604], bei den Adsignationsbe-
amten [2, 609]. [Vgl. 2, 633].
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Einrichtungen wie die proprätorische Gewalt des allein von dem
Feldherrn ausgewählten feldhcrrlichen Legaten ist, lenken Cae-

sars Dictatur und der Principat wieder in die Ordnungen der

Königszeit ein und sie bezeichnen das Ende der Republik.

^"^des*"^^
In die von der Bürgerschaft den Magistraten überwiesenen

^^"BJ^f^i°/j^ Befugnisse steht ihr ein Eingriff nicht zu; an der Competenz

magistJati-
^^^ Magistratur findet die der Comitien ihre Schranke oder

Competenz.
^^^^ ^^^ Wenigstens finden. Denn auch diese Schranke ist nicht

mehr als eine constitutionelle Maxime. Die Bürgerschaft kann

den von dem Censor abgeschlossenen Pachtvertrag annulliren

[2, 449] und durch Wiedereinsetzung der gerichtlich des Bürger-

rechts verlustig erklärten Person in den vorigen Stand das Judicat

umstossen i). - Sie kann dies insbesondere dann thun, wenn der

Magistrat, in dessen Competenz hiemit eingegrifl'en wird, eine

solche Cassirung wünscht oder sogar beantragt. Aber dass die

Verfassung aufrecht stand, beruhte wesentlich auf der Nichtan-

wendung dieser formalen Befugniss. Ernstlich und erfolgreich

hat das politische Gemeingefühl der Römer die Magistratur in

ihrem Rechtskreis vor den Comitien geschützt und insbesondere

der Bürgerschaft nicht gestattet in die Personalfragen bei Be-

setzung des Oberbefehls sich einzumischen. Es gehört hieher,

dass der Dictator, welcher die Collegialität factisch durchbrach,

nicht von der Bürgerschaft ernannt wird ; ebenso die Bestimmung,

dass die im Allgemeinen zum Commando berechtigten Oberoffiziere

die Theilung desselben, also das effective Commando, unter sich,

allenfalls mit Zuziehung des Senats, auszumachen haben, den Comi-

tien aber dabei, so nahe auch die collegialische Gleichberechtigung

dies legt, keinerlei Eingriff gestattet wird. Abweichungen von jenem

Princip sind freilich vorgekommen. Bei den durch die gesetz-

liche Loosung festgestellten prätorischen Feldherrnämtern konnte

nach der Loosung nur die zur Entbindung von den Gesetzen

schlechthin befugte Volksversammlung einen Wechsel herbei-

führen (2, 214 A. 1). Wenn ein Consul auf Grund seines Amt-

rechts und ein Proconsul gemäss der Prorogation auf dasselbe

Commando Anspruch machten, ist die Entscheidung zuweilen der

Volksversammlung anheimgegeben worden [i, 616]. Aber von

1) Cicero pro Sulla 22, 63 : Caecilius . . . si id promulgavit, in quo res

iudicatas videbatur voluisse rescindere , ut restitueretur Sulla , rede reprehendis ;

Status enim rei publicae maxime iudicatis rebus continetur.
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der persönlichen Uebertragung des ordentlichen Gommandos an

diesen oder jenen der dafür competenten Magistrate durch die

Volksversammlung unter Beiseitesetzung der Gollegialität (1, 58)

und von der Herbeiführung des ausserordentlichen Gommandos

durch Specialgesetz, welche beide Acte am tiefsten und unmittel-

barsten dieses Princip verletzen, ist, abgesehen von dem spani-

schen Gommando in und kurz nach dem hannibalischen Kriege,

vor der Revolutionszeit kein Gebrauch gemacht worden [2, 632 fg.]

Als freilich die Bürgerschaft einen beliebigen städtischen Beamten

nach Africa schickte, um den König Jugurtha unter freiem Geleit

nach Rom zu fordern, und als sie das Gommando gegen Mithra-

dates dem ihr genehmen Offizier geradezu überwies, war es mit

dieser Regel ebenso zu Ende wie mit der Republik selber.

4. Normirung der bürgerlichen Pflichten und Rechte.

Die Masistrate haben die bürgerlichen Pflichten und Rechte Bürger-
^ 1,1 pflicUton.

lediglich zur Geltung zu bringen und es smd den Bürgern ge-

genüber, abgesehen von einzelnen Kreisen der censorischen Amt-

fuhrung, ihrem arbiträren Ermessen rechtlich enge Grenzen ge-

zogen. Griffen sie dennoch mit allgemeinen Regulirungen ein,

so banden dergleichen von ihnen aufgestellte Beliebungen weder

sie selbst noch viel weniger ihre Nachfolger. Die Normirung der

bürgerlichen Pflichten und Rechte ist recht eigentlich der Inhalt

der zwischen dem Magistrat und der Bürgerschaft getroffenen

Vereinbarungen, der Gesetze. Zu dieser begrifflich einfachen,

in der Anwendung fast das gesammte öffentliche Recht um-

fassenden Klasse von Gesetzen, welche übrigens grossentheils

zugleich Ordnungen der magistratischen Gompetenz sind, gehören

diejenigen, welche die eigentlich politischen Rechte reguliren,

zum Beispiel die Gesetze über das Recht des Bürgers gegen die

magistratische Strafgewalt die Bürgerschaft anzurufen; diejenigen

über das Aemterrecht, wie die leges annales; über das Stimm-

recht; über die Dienstpflicht, wie zum Beispiel die Gestattung

des Eintritts mit Anrechnung der Dienstzeit vor dem siebzehnten

Jahf in schwerer Kriegsgefahr. Eine andere Kategorie von Volks-

schlüssen normirt den Verkehr und die Sitten der Bürger, wie

die Gesetze über die Ehe, über die Beschränkung der Freilassun-

gen, über das Associationsrecht, die Luxusgesetze. Vermögens-

rechtlich gehören in diesen Kreis die Gesetze über die Leistungen
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des Bürgers an den Staat, wie zum Beispiel das vom J. 397 über

die auf die Freilassung gelegte Abgabe, oder umgekehrt über die

Leistungen der Gemeinde an den Bürger, wie die Gesetze über

Staatsdarlehen [2, 622] und über die Vertheilung von Getreide;

ferner diejenigen über die aus Delicten dem Staat erwachsenden

Forderungen, wie die über Kornwucher und unzählige andere

Multgesetze, oder die aus gleichem Grunde dem Privaten er-

wachsenden Rechte, wie die Gesetze über Diebstahl und Sach-

beschädigung; ferner die das Erbrecht betreffenden Gesetze, wie

das voconische über die Erbfähigkeit der Frauen und das falci-

dische über die Einschränkung der Legate ; die über das Eigen-

thum, wie das Verjährungsgesetz der Zwölftafeln; die zahl-

losen die Forderungsrechte betreffenden Volksschltisse über Dar-

lehen, Bürgschaften, Zinsfuss, Schenkungsversprechen und an-

deres mehr.

5. Normirung der Ordnung und der Competenz der Volks-

versammlung selbst.

Normirung Wcnu gleich die Volksversammlung, wie weiterhin ausge-

coraitiaien führt wcrdcu wird , in Folge ihrer souveränen Stellung ihrer
e Hgnisse.

^j^gjjgfj.ßj[jjgjj gj^g schlechthin bindende Schranke nicht setzen

kann, so kann sie allerdings ihre künftige Thätigkeit in der

W^eise an Normativbestimmungen binden, dass, bevor diese selbst

aufgehoben sind, der einzelne gegen eine derartige allge-

meine Norm verstossende Volksschluss anfechtbar oder sogar

nichtig ist^). Die gesammte Ordnung der Volkswahlen und

der Volksgerichte beruht auf derartigen die Befugniss der Volks-

versammlung in einer bestimmten Richtung für die Zukunft

regelnden Gesetzen; ebenso aber alle diejenigen, welche die

Gomitien überhaupt oder im Verhältniss zu einander normiren,

zum Beispiel den Gomitien der Tribus und dem Goncilium der

Plebs die Fähigkeit beilegen den Willen der Gemeinde zum

Ausdruck zu bringen , so wie alle in dem folgenden Ab-

1) Es ist wohl versucht worden, gestützt darauf, dass der spätere Volks-

schluss dem älteren vorgehe (S. 301 A, 1. S. 362 A. 1), dies Princip anzufechten.

Nachdem durch das licinische Gesetz die eine Consulstelle den Plebejern reservirt

war, kam es vor, dass der wahlleitendo Beamte, wenn die Wahl auf zwei Patricier

gefallen war, diese proclamirte : iussum populi et suffragia esse (Liv. 7, 17, 12).

Aeliuliche Fälle [1, 453. 2, 337j. Aber die Kegel ist in republikanischer Zeit

nicht angefochten worden, während freilich Ulpians Volkssouveränctät sie um-
kehrt |1, 452].
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schnitt über Berufung und Verlauf der Volksversammlungen zu

erörternden Ordnungen, zum Beispiel die Regulirung der Anspi-

elen und des trinum nundinum. Wenn es genügt diese for-

mellen Ordnungen im Allgemeinen in Erinnerung zu bringen,

so werden die in materieller Hinsicht die Gültigkeit des Volks-

schlusses bedingenden Normativbestimmungen hier ihren passen-

den Platz finden.

a. Wie in den römischen Festsetzungen überhaupt ^) , so

wird namentlich in den Gesetzen durch eine ständige Clausel alles

das für nicht im Gesetz enthalten erklärt, was dem Recht der

Götter etwa zu nahe treten sollte 2). In diese Kategorie gehört

jede Verletzung einer sacrosancten Bestimmung ^j ^ aber nicht

minder die Verletzung eines jeden überhaupt den Göttern zu-

kommenden Rechts, wobei vermuthlich in erster Reihe an die

Unantastbarkeit der res sacrae gedacht ist^j. Anordnungen, welche

unter diese Bestimmung fallen, setzt das Gesetz selber ausser

Kraft ; es bedarf also dafür keiner Annullirung, sondern bloss der

Gonstatirung des Thatbestandes. Indess wird auch da, wo die

1) In dem SenatsbescMuss über die Bacchanalien wird deren Zerstörung
anbefohlen exstra quam sei quid ibei sacri est, oder wie es Livius ausdrückt 39,
18, 7 : ut omnia Bacchanalia . . . diruerent , extra quam si qua ibi vetusta ara
<iut Signum consecratum esset.

2) Die Formel steht bei Probus de litt, sing. 3, 14 : si quid sacri sancti

est (was nicht mit dem sacrosanctum verwechselt werden darf), quod non iure

Sit rogatum, eius hac lege nihil rogatur. Bei Cicero 'pro Caec. 33, 95 und ähn-
lich de domo 40, 106 lautet sie : si quid ius non esset rogarier , eius ea lege

nihilum rogatum, und steht nach ihm in Omnibus legibus. In der zweiten Stelle

wird das ius non esse ausdrücklich auf die res sacra bezogen, während die erste

allgemein gehalten ist, und wenn auch vielleicht die Clausel in dieser Fassung
weiter reichte, so ist doch die Ausnahme des sacrum sanctum der eigent-
liche Inhalt derselben ebenso gewesen , wie wenn man ihr die von Probus
angegebene Formel gab. In dem Municipalgesetz von Tuder (C. I. L. I,

14U9j scheint dafür die Formel einzutreten, dass nur gelten soll, was den
römischen Gesetzen nicht widerstreitet. — Die Formel eius (so im Acker-
gesetz Z. 34, im antonischen 2, 30 C. I. L. I, 204 und im quinctischen bei
Frontin de aq. 129; eum = eorum im julischen Municipalgesetz Z. 52; ex im
Ackergesetz Z. 13, im rubrischeu C. I. L. I, 205 2, 24 und im julischen Mu-
nicipalgesetz Z. 76) hace lege nihilum, rogato (so mit der alten Form des passi-

vischen Imperativs im Ilepetundengesetz Z. 78 und im quinctischen; rogatum
bei Cicero "pro Caec. 33, 95; rogatur im antonischen 2, 30 und bei Probus)
findet sich, meistens nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet, in den Ge-
setzen überall, wo Ausnahme gemacht wird.

3) Das zeigt die Argumentation bei Cicero pro Balbo 14, 32 fg.

4) Dahin gehört die durch Clodius in Gemässheit eines Mandats der Ge-
meinde vollzogene Dedication des Hauses Ciceros (de domo 40, 106). Es
wurde geltend gemacht, dass das Gesetz über dessen Rückkehr wie jedes andere
die Rechte der Götter ausgenommen habe und er also insoweit nicht in seine
früheren Rechte rcstituirt sei.
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Glausel etwa mangeln sollte, die gegen das sacrale Recht ver-

stossende gesetzliehe Bestimmung betrachtet sein als nicht vor-

handen.

b. Schon bei der Constituirung der Plebs (S. 155 A. 2) und

sodann im Zwölftafelrecht ist untersagt worden die Gesetzgebung

zu persönlicher Benachtheiligung einzelner Bürger zu miss-

brauchen ^). Auf Grund dieser Bestimmung wurden das scribo-

nische Gesetz vom J. 605 wegen des von dem Statthalter von

Lusitanien begangenen Treubruchs 2) , das clodische vom J. 696

über die Verbannung Ciceros, das pompeiische vom .1. 702 wegen

der Ermordung des P. Clodius (S. 359 A. 1) und andere mehr

bemängelt 3).

c. Die Zusammenfassung nicht sachlich zusammengehöriger

Bestimmungen in einer und derselben Abstimmung, die lex saturn

war nicht von je her 4), aber bereits in der Gracchenzeit unzu-

lässig''). Eingeschärft wurde diese Vorschrift durch das im J. 656

ergangene Gesetz der Consuln Q. Caecilius und T. Didius*^).

1) Cicero de leg. 3, 4, 11 u. 19, 44; de domo 17, 43; pro Sestio 30, 65.

Ausnahmen finden sich, aber sie sind nicht häufig. Die sullanischen Proserip-

tionen', womit das Gesetz gegen die Volaterraner und Genossen gemeint sein

wird, führt Cicero' (de domo 17, 43 vgl. 30, 79) selbst als solche an. L. An-
relius Cotta Consul 502 begnügte sich nicht damit, dass der Senat die Dienst-
jahre seiner unbotmässigen Reiter cassirte (ne eis praeterita aera proeedereni),

sondern bewirkte auch ein dessfälliges Plebiscit (^Frontinus strat. 4, 1, 22).
Andere scheinbare Ausnahmen sind es in der That nicht. Das iudicium ist

keine lex. Ein nachtheiliges Privilegium ist die dem exilivm des Verurtheilten
nachfolgende Untersagung von Wasser und Feuer (S. 52) ; indess trifft diese den
gewesenen Bürger. Für die Abrogation der Magistratur, die nur als privilegiuni

denkbar ist, fehlt es an genügenden Belegen [1, 607].

2) Cicero Brut. 23, 89.

3) Vgl. ausser den angeführten Stellen Cicero cum sen. gr. egit 4, 8. de

domo 10, 26. 20, 51. 22, 57. 58.

4) Die disparaten licinischen Gesetze des J. 386 werden in einer Ab-
stimmung zusammengefasst (Liv. 6, 39, 2).

5) Cicero de leg. 3, 4, 11 : qui agent . . . nee plus quam de singuUs rebus
semel (S. 337 A. 1) consulunto; c. 19, 43: de singulis rebus agendis. Nach dem
Repetundengesetz vom J. 631/2 Z. 72 befreit die Theilnahme an der Volks-
versammlung in gewissen Fällen den Bürger von anderen öffentlichen Pflicliten,

aber nicht sei quid in saturam feretur. Diomedes 3 p. 486: a lege satura quae
uno rogatu wulta simul comprehendat (ebenso in der philoxenischen Glosse:
satura lex vojjio; TioXXd repis^^cov), mit Berufung auf eine Zeile des Lucilius
l. I: per saturam aedilem factum qui legibus solvat, bei der es freilich unver-
ständlich bleibt, wie dies bei einer Aedilenwahl hat vorkommen können, falls

die Redensart hier nicht irgendwie metaphorisch steht. Festus p. 314 satura
... lex multis (Hdschr. tis) alis legibus confcrta: itaque in sanctione legum ad-
scribitur: 'neve per saturam abrogato aut derogato\ Davon scheint auf die zur
Ackervertheihing ernannten gracchanischen Dreimänner Anwendung gemacht und
ihnen das 'per saturam' gegebene Imperium als nicht zu Recht bestehend ent-
zogen zu sein [2, 614].

6) Cicero de domo 20 greift das gegen ihn ergangene clodische Gesetz
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d. Der einmal abgelehnte Antrag darf nicht von demselben

Magistrat während seines Amtsjahrs wieder eingebracht werden^).

Die wichtige Frage, welche Folge die Verletzung dieser oder

anderer in die gleiche Kategorie fallender Vorschriften hat, in-

wiefern ein per saturam oder mit Verletzung der Auspicien oder

der Promulgationsfrist erlassener Volksschluss anfechtbar oder

nichtig ist, wird am Schlüsse dieses Abschnitts erörtert werden.

6. Persönliche Befreiung von einer gesetzlichen

Verpflichtung.

Dem Privilegium zum Vortheil eines einzelnen Btlrgers steht Priviiegit

kein Rechtshinderniss entgegen; freilich kann die Entbindung

von einer die Bürger insgemein verpflichtenden Ordnung nur

von der Stelle ertheilt werden, welche befugt ist durch solche

Ordnungen die Bürger zu verpflichten. Deutlicher als in

den unzähligen und auf die geringfügigsten Dinge sich er-

streckenden Einzelbelegen 2) für diesen Satz spricht der im

J. 687 von dem Volkstribun C. Cornelius gerügte Missbrauch,

dass der Senat die gesetzlich den Comitien vorbehaltene Entbin-

dung von den Gesetzen erst für den Dringlichkeitsfall sich vin-

dicirt und sodann factisch ganz an sich gezogen habe, ja sogar

an , weil die Einheit mangele : tarn hercule est unum quam quod idem tu lege

una tulisti, ut Cyprius rex .... sub praeconem subiceretur et exules Byzantium
reducerentur. Clodius wendet ein , dass die curatio demselben Mann gegeben
sei ; Cicero lässt dies nicht gelten : nonne fieri poterat , ut populo Romano de

Cyprio rege placeret, de exullbus Byzantiis displiceret? quae est quaeso alia vis,

quae sententia Caeciliae legis et Didiae nisi haec, ne populo necesse sit in con-
iunctis rebus compluribus aut id quod nolit accipere nut id quod velit repudiare?

Auch in der verdorbenen Stelle de domo 19, 50 wirft Cicero dem Clodius vor

:

pluribus de rebus uno sortitu (d. h. der Tribus zum Behuf der Renuntiation)
rettulisti (man erwartet tulisti^ und es muss nach dem folgenden dieser Einwand
auch gegen die 663 erlassenen livischen Gesetze erhoben worden sein.

1) Anders scheint semel consulunto (S. 336 A. 5) nicht aufgefasst werden
zu können. Die nähere Bestimmung mag etwa dahin gegangen sein, dass derselbe

Magistrat denselben Vorschlag nicht abermals einbringen darf. Die Kriegs-
erklärung gegen Philipp wird freilich in Widerspruch hiemit zweimal an die

Versammlung gebracht (Liv. 31 , 6) ; aber die gesetzliche Untersagung kann
jünger sein. Auch in Betreff der Anklage findet sich eine ähnliche Vorschrift

(S. 357 A. 2).

2) Beispielsweise mögen erwähnt werden die Plebiscite für blinde Sena-
toren sich des Wagens bedienen zu dürfen aus dem Anfang des 6. Jahrh. [1,

378]; für einen durch religiöse Pflichten am Eidschwur verhinderten Beamten
sich dafür seinen Bruder zu substituiren (Liv. 31, 50, 9 vom .J. 554); die

Verleihung des Rechts gleich den Männern Zeugen aufzurufen an eine Vestalin

(Gellius 7, 7, 2); die Kestituirung der Ehrenrechte an eine Hure (Liv. 39, 19,

5 zum J. 568).

Rom. Alterth. III. 22
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die bei solchen Senatsbeschlüssen übliche Clausel späterer

Ratihabition durch die Gemeinde entweder nicht ausführe

oder ganz bei Seite lassei). Allerdings führte aber diese Ver-

handlung schliesslich dazu, dass dem Senat das Recht von den

Gesetzen zu entbinden unter gewissen Cautelen durch Volksschluss

bestätigt ward 2).

7. Einleitung des Hochverrathsprozesses.

Per- Nachdem die Oberbeamten die Strafgerichtsbarkeit im städti-
duellions- it.. i i
prozess. schcu Regiment verloren hatten, ist diese zwar für gemeine Ca-

pitalverbrechen durch die ständigen Quästoren ausgeübt worden;

aber für den Hochverrathsprozess sind nicht bloss die Gerichts-

herren immer von Fall zu Fall bestellt worden, sondern wahr-

scheinlich immer nur nach besonderer Gutheissung der Gomitien

[2, 598—601]. Demnach gehört die Einleitung des capitalen

Hochverrathsprozesses zu den Reservatrechten der Gemeinde. In-

dess hat dies praktische Redeutung nur so lange gehabt, als die

gleiche Gompetenz dem Volkstribun fehlte oder doch nicht voll-

ständig anerkannt war. Seitdem dieser ohne besondere Voll-

macht der Gemeinde das Perduellionsverfahren herbeizuführen

vermag, hat es keine praktische Redeutung mehr, dass unter

den ordentlichen patricischen Reamten keiner dazu befugt ist.

8. Quasi-Provocation von dem Spruch der Fetialen.

Völkerrecht- Wcuu ein Rürgcr von dem Consul unter Zuziehune; der
lichesDelict. . , ,

Fetialen der Verletzung des Völkerrechts schuldig befunden war

(2, 112), so führte dieser Spruch die Auslieferung an die ge-

schädigte Gemeinde und damit den Verlust der Freiheit und des

Rürgerrechts herbei (S. 45). Unter die Provocation fiel dieser

Spruch nicht und da der Consul hier innerhalb seiner Gompetenz

gehandelt hatte, durften auch die Gomitien nicht durch Gesetz

1) Asconius in Cornel. p. 57: Cornelius . . . promulgavit . . . legem . . .

ne qui nisi per populum legibus solveretur : quod antiquo quoque iure erat cautum
(vermuthlich also auch durch speciellen Volksschluss) ; itaque in omnibus sena-
tus consultis, quibus aliquem legibus solvi placebat, adici erat solitum, ul de ea

re ad populum ferretur; sed paulatim ferri erat desitum resque iam in eam
consuetudinein venerat, ut postremo ne adiceretur quidem in senatus consultis de

rogatione ad populum ferenda.

2) Nach,Dio 36, 39 [22] müssen die Gomitien den vom Senat (nach Asco-
nius bei Anwesenheit von wenigstens 200 Mitgliedern) gefassten Beschluss be-
stätigen , womit denn freilich diese Gomitien mit denen der 30 Gurienlictoren

auf eine Linie gestellt wurden.
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eingreifen; es scheint auch nicht, dass der erkennende Magistrat

in diesem Fall gezwungen werden konnte die Sache an die

Bürgerschaft zu bringen. Aber wie nach der römischen Auf-

fassung derjenige Magistrat, der durch das Provocationsrecht

nicht gebunden ist, die Begnadigung des schuldig befundenen

Bürgers, welche er selbst nicht aussprechen will oder kann,

der Bürgerschaft anheimstellen darf, wurde hier dem erkennen-

den Magistrat gestattet den Spruch zur Bestätigung oder Ver-

werfung an die Gemeinde zu bringen i).

9. Unentgeltliche Weggabe von Gemeinland und Gemeinde-

gut überhaupt.

Dass für die unentgeltliche Weggabe von Gemeinland sei es Verfügung

zu sacralen Zwecken, sei es an Private kein ordentlicher Magistrat Gemeinde-

der Republik competent ist, sondern die Dedication wie die Ad-
signation immer von Fall zu Fall entweder durch besondere an

ordentliche Magistrate ertheilte Vollmacht oder durch Creirung

ausserordentlicher mit specieller Competenz ausgestatteter Ma-

gistrate vollzogen wird, ist bei der Magistratur [2, 601 fg.] aus-

einandergesetzt worden. — Bei anderen nicht auf Weggabe von

Gemeindeboden gerichteten Liberalitätshandlungen zu Gunsten von

Göttern oder Menschen muss die Gemeinde ebenfalls befragt

werden, wenn es sich um Uebernahme dauernder Lasten handelt,

wie die Jahrfeste und Jahrspiele ''^), oder um ein weit greifendes

1) Dass nicht immer in solchen Fällen Provocation eingelegt ward, ist

2, 113 A. 1 gezeigt worden; wo diese stattfindet, veranlasst nnd wünscht sie

der erkennende Magistrat. Bei Diodor 14, 113 wird der angeschuldigte Fabier
vom Senat verurtheilt, aher der Vater desselben, einer der damals fungirenden
oonsularischen Kriegstribune

,
provocirt an die Gemeinde (TrpoexctXeoaro t-?jv

SixTjv im TÖv Sviixov) und diese cassirt den Spruch des Senats, was der Bericht-

erstatter hart tadelt. Nach der Darstellung bei Livius 5 , 36 und Plutarch

Cam. 18 ist es der Senat, der die Sache an das Volk bringt (^cognitionem . . .

ad populum reiciunt). Da formell nicht der Senat, sondern die Oberbeamten
den Spruch fällen , so laufen beide Versionen darauf hinaTis , dass diese die

Auslieferung hätten vollziehen können oder vielleicht müssen, aber freiwillig

die Sache an die Gemeinde bringen. — Die Auslieferung des Mancinus be-
schliesst der Consul des J. 618 P. Furius Philus mit seinem Consilium und
bringt sie sodann an das Volk , bei welchem Mancinus selbst den Spruch ver-

tritt (Cicero de re p. 3, 18, 28; de off. 3, 30, 109); auch hier hat allem An-
schein nach Philus selbst, um seine Verantwortlichkeit zu entlasten, die Comitien
gefragt. Dies ist also eine facultative Befragung der Comitien, analog derjenigen,

welche die Annalisten für die Provocation der Königszeit annehmen. — Ebenso
entschieden die Comitien über die Dedition des Q. Pompeius Consul 613 (Cic.

de off. 3, 30, 109).

2) Livius 27, 23, 7 zum J. 546: P. Licinius Varus praetor urbnnus le-

22*
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Gelübde, wie der heilige Lenz ^) ist. Bei geringeren Gaben kann

dies wohl auch geschehen (1 , 243), regelmässig aber handeln hier

die Magistrate mit Zuziehung des Senats oder auch allein, vor

allem dann, wenn die Kosten aus dem von ihnen heimgebrachten

Kriegsgewinn gedeckt werden können (1, 246).

10. Münzprägung.

Münz- Da das Präeerecht bis in die zweite Hälfte des 7. Jahrh. in
prägung.

der Competenz der ordentlichen städtischen Magistrate nicht ent-

halten gewesen zu sein scheint, so ist auch zu dessen Ausübung

wahrscheinlich ein besonderer Auftrag der Gemeinde erforderlich

gewesen [2, 620 fg.]. Indess mag dafür häufig der blosse Se-

natsbeschluss eingetreten sein.

11. Eingreifen in die Beziehungen zum Ausland.

Das Ueber das Verhältniss der römischen Gemeinde zum Aus-
coraitiale

Bestäti- land wird weiterhin im Eingang des Abschnitts von den Latinern
gungsrecht o o
der Staats- gesprochcu wcrdcu ; hier genügt es daran zu erinnern , dass

dnrch^ uach römischer Anschauung ein internationales Rechts verhältniss

nur entstehen kann durch internationalen Vertrag und nur so

weit reicht als dieser. Das magistratische Recht einen solchen

Vertrag, ein foedus zu schliessen ist früher dargelegt worden

(1, 246 fg.); dass in der älteren Epoche der Magistrat allein

zum Abschluss internationaler Verträge competent war, zeigen

einestheils die alten Schemata des Unterwerfungsvertrags 2) , an-

drerseits kommt das völlige Stillschweigen unserer Ueberliefe-

rung über die Betheiligung der Gemeinde an solchen Verträgen

bis auf die Zeit der Samniterkriege 3) einer Verneinung derselben

gern ferre ad populum iussus, ut ii ludi (die apollinarischen, zuerst ausgerichtet

im J. 542) in perpetuum in statum diem voverentur. Macrobius 1, 11, 5: ex

senatus consullo et Maenia lege . . . additus est Ulis circensibus (den römischen)

dies. Cicero Phil. 2, 43, 110. Da sich die meisten jährigen Spiele aus "Wie-

derholung des Gelübdes entwickelt haben , mag die Ständigkeit thatsächlich

grossentheils auf Herkommen beruhen ; von Rechtswegen aber forderte sie sicher

einen Volksschluss.

1) Liv. 22, 10 entscheiden die Pontiflces populum consulendum de vere

sacro : iniussu populi voveri non posse. 33, 44, 2.

2) Liv. 1, 24. 38.

3) Dies ist in Rubinos Untersuchungen 1, 264 fg. ausführlich dargelegt.

Mit Recht wird daselbst auch dafür geltend gemacht die (im Abschnitt von
den Föderirten näher zu entwickelnde) römische Theorie, dass der von dem
römischen König geschlossene Internationalvertrag durch seinen Tod liinfällig

werde. Vor allem hat die Erzählung von dem caudinischen Vertrag des J. 434

Vorbehalt.



— 341 —
gleich. Die ersten derartigen Verhandlungen vor dem Volke,

welche unsere Annalen erwähnen, entsprechen derjenigen bei

der Quasi-Provocation wegen des sacralen Capitaldelicts: als in

den .1. 401 uud 436 die Magistrate Bedenken trugen von ihrem

Recht das Bündniss zu gewähren Gebrauch zu machen, brachten

sie die Sache an die Gemeinde i). Aber wenn auch der Magistrat,

bevor er einen internationalen Vortrag abschloss, die Bürger-

schaft desswegen befragen oder auch bei dem Abschluss die

letzte Entscheidung derselben vorbehalten durfte, so verpflich-

tete er immer noch durch sein alleiniges Wort die Gemeinde.

Noch der erste Friede mit Karthago im .1. 513 ist römischer

Seits nicht bloss unter Vorbehalt der Ratification der Gemeinde

geschlossen worden, sondern als diese davon Gebrauch machend

ihn cassirte, erklärten die römischen Juristen, dass sie ohne jene

Clausel dazu nicht befugt gewesen sein würde 2). Thatsächlich

ist wohl dadurch, dass der Vorbehalt der Ratification stehend

ward, die Bestätigung der Bündnissverträge an die Gemeinde ge-

kommen.

Wenn also der Abschluss des internationalen Vertrags zu den ^"omitiaie~
Knegs-

ursprünglichen Rechten der Gemeinde nicht gehört, so verhält es erkiämng.

sich anders mit der Auflösung eines solchen Rechtsverhältnisses.

Zwar in die Beziehungen Roms zu denjenigen Gemeinden, mit denen

gar keinen Sinn, wenn nicht daxon ausgegangen wird, dass er von Rechtswegen
die Bürgerschaft band ; woran es auch nichts ändern würde, wenn die Dedition,

wie Gellius 17, 21, 36 allein und wahrscheinlich irrig angieht, populi iussu

erfolgt wäre. Allgemeine Redensarten , wie Dionysius Aeusserung über die

Rechte der Gemeinde in romulischer Zeit (S. 326 A. 1) und die analoge bei

Livius 1, 49, 7 oder die von ihm in die caudinische Erzählung eingelegten

Phrasen 9, 9, 5, 4: consules . . . negarunt iniussu populi foedus fieri posse und
c. 9, 4: iniussu populi nego quicquam sanciri posse quod populum teneat, haben
dagegen kein Gewicht.

1) Liv. 7, 20, 3 zum J. 401 : legati (der Caeriten) senatum cum adissent,

ab senatu (also von dem Magistrat nach Gutachten des Senats) . reiecti ad populum,
. . . movit populum . . . veius meritum. 9, 20, 2 : eo anno ab frequentibus

Samnitium populis de foedere renovando legati cum, senatum (d. h. Consuln und
Senat) humi strati m.ovissent, reiecti ad populum. haudquaquam. tarn, efficaces

hibebant preces. Auf die thatsächliche Richtigkeit dieser Erzählungen kommt
hier wenig an.

2) Der Vertrag war geschlossen (Polyb. 1, 62): £711 toioBc cpiXiav elvat

Kap)(7]5ovtois xal 'P(u(j.aioi;, lav xai T(p SrjfAO) töjv 'Pco[xai(uv ouvSoTtTJ . . . tou-
Ttuv Se ^iraveve^ölvxiov d<; ttjV 'Pcojjltjv oij TtpoaeSlIciTO t«; ouv&tjx«; 6 S^fAo;.

Als dann die Karthager mit Berufung auf diesen Vorgang sieh weigerten einen
von Hasdrubal geschlossenen Vertrag anzuerkennen (Pol. 3, 21, 2 = Liv. 21,
18, 10), erwiedern die Römer (Pol. 3, 29, 3 = Liv. 21, 19, 3), dass dies nicht
zutreffe : 01» ^ap 7tpoa£x£iTO, xaOaTcep dTriToö Aoutatioy, xuptac ehai Taita;, Idtv xat
Ttj) 0T)fjiii) oo^iQ Töjv 'Poofxaituv, cxXX' auTOTeXöJ; ^TrotTjoaxo rd? 6fxoXoYta; 'Aoopo6ßa?.
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kein Vertrag bestand, griff die Volksversammlung nicht ein, da die-

selben, ob nun factisch freundliche oder feindliche, keine Rechts-

verhältnisse waren. Aber wenn die föderirte Gemeinde ihre

bundesmässige Verpflichtung nicht erfüllte und die dem Prozess

des Civilrechts analoge Beschwerdeführung zu keinem genügen-

den Resultate führte, die bundesbrüchige Gemeinde das römischen

Bürgern von den ihrigen abgenommene Gut auf geschehene An-
forderung [res repetere) nicht zurückstellte noch den angerichteten

Schaden ersetzte, musste die römische Gemeinde zum Kriege

schreiten; und dieser war ein allerdings berechtigter und noth-

wendiger, immer aber ein .Bruch der rechtlich bestehenden und
beschworenen Ordnung, für den Fall des unberechtigten Vor-

gehens das Herbeiführen des in der Execration enthaltenen gött-

lichen Strafgerichts. In diesem Sinn betrachtet das römische

Staatsrecht das Recht der Kriegserklärung als von Haus aus der

Gemeinde zustehend ^), und mit gutem Grund, denn ohne Verlet-

zung des foedus giebt es wohl einen Kriegsstand, nicht aber eine

Kriegserklärung 2). Auch wenn der andere Theil seinerseits den

Krieg ausdrücklich erklärt oder selbst thatsächlich begonnen hat,

wird ein derartiger Beschluss von den römischen Comitien nichts

desto weniger gefasst worden sein, obwohl man natürlich mit der

1) Aber dass das Recht der Comitien von der Kriegserklärung ausgegangen
sei, sagt kein alter Schriftsteller und kann es nicht sagen. Die comitiale Kriegs-
erklärung ist gerade so alt wie die comitiale Adrogation; überhaupt ruht die

comitiale lex nicht auf einer praktischen Utilitätserwägung, sondern auf einem
Princip.

2) Darum wird in dem bei Livius 1, 32 (weniger gut Cincius bei Gel-
lius 16, 4, 1) sehr rein erhaltenen annalistisohen Schema die Kriegserklärung
gestellt auf das Prototyp der föderirten Gemeinden, die Prisci Latini, und au-
geknüpft an das mit diesen unter Tullus abgeschlossene Bündniss. Nachdem
der publicus nuntius populi Romani iuste legatus die Götter zu Zeugen angeru-
fen hat populum (^illum) iniuslum esse neque ius persolvere , erklärt der Köuig
den Krieg, quod populus Romanus quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit

esse senaiusque populi Romani quiritium, censuit consensit conscivit ut bellum cum,
Priscis Latinis fleret. In der annalistischen Erzählung findet sich für diesen der
ältesten Kriegserklärung gegen bundesbrüchige Föderirte zu Grunde liegenden
Volksscliluss kein Beleg aus der früheren Zeit als die Kriegserklärungen aus
den J. 371 und 372 an die Lanuviuer (Liv. 6, 21, 5) und die Pränestiner (Liv.

6, 22, 4), während, wo sonst solche Volksschlüsse erwähnt werden, es sich um
etruskischc oder andere eines eigentlichen Foedus nicht fähige Ausländer
handelt (Dionys. 8, 91. 9, 69. 11, 3. Livius 4, 30, 15. c. 58, 8. 7, 6, 7, c. 12,

1. c. 19, 10. c. 32, 1. 8, 22, 8. c. 25, 2. c. 29, 6. 10, 12, 3. c. 45, 7). Es
ist das vielleicht kein Zufall ; die älteren sachkundigen Concipienten mögen
der Action der Comitien in dieser Hinsicht nur da gedacht haben, wo sie sich

nicht von selbst verstand. — Unter den äusserlich beglaubigten den Krieg
gutheissenden Volksschlüssen betrifft der älteste den ersten Krieg mit Karthago
(Polyb. 1, 11).
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factischen Abwehr nicht auf ihn gewartet haben wird. Die hiebe

i

befragten Comitien sind wahrscheinlich von je her die der Gen-

turien gewesen ') und es ist wenn auch vielleicht zAilässig, doch

nicht üblich gewesen die Kriegserklärung an die Tril)usconiition

oder an das Concilium der Plebs zu bringen 2). — Eine an sich

wenig beglaubigte Erzählung lässt erkennen, dass die Gemeinde

dieses Recht auch in Anspruch nahm bei den auf eine Reihe von

Jahren geschlossenen thatsächlich dem Frieden nahe kommenden

Waffenstillständen 3) , wo also der Friedenszustand auch auf einer

vertragsmässigen Grandlage beruhte.

Die spätere Rechtsanschauung ist eine andere : in den letzten Bis
^ ... •

Staats-

beiden .(ahrhunderten der Republik ist es vielmehr eine Conse- vertrage umi
die Comitien

quenz des Princips der Gemeindesouveränetät, dass alle interna- «ler späteren
* ^

. Republik.

tionalen Verhältnisse, die Kriegserklärung sowohl, einerlei auf

welchem Rechtsgrund sie beruht 4), wie der Friedens- und der

Bündnissvertrag, um vollgültig zu sein, der Bestätigung der Ge-

meinde bedürfen 5). In einzelnen besonders wichtigen Fällen

1) Ausdrücklich erwähnt, wahrscheinlich chen weil die Versammlung der

Centurien für Gesetze späterhin ungewöhnlich war, werden die Centuriatcomi-

tien bei den Kriegserklärungen an die Voienter 327 (Liv. 4, 30, 15), an Phi-

lipp von Makedonien 554 (Liv. 31, 6, 3, c. 7, 1) und an Perseus 583 (Liv.

42, 30, 10).

2) Ein sicheres Beispiel einer Kriegserklärung durch Trihusbeschluss oder

Plebiscit mangelt, während sonst dies späterhin die bei weitem gewöhnlichsten

Formen der Rogation sind. Die im J. 587 von dem Prätor M'. Juventins Thaliia

gestellte Kriegserklärung kann an die Centurien gegangen sein , da das Ke(;ht

diese zu berufen dem Prätor nicht abgesprochen werden darf (2, 128). Dass

im J. 371 nach Liv. 6, 21, 5 omnes tribus bellum (gegen die Lanuviner) iusse-

runt, wobei der antragstellende Magistrat nicht genannt wird, kann leicht ein

Versehen sein.

3) Liv. 4, 30, 15 : cum Veientibus . . . indutiae, non pctx facta, quarum
et dies exierat et ante diem rebellaverant . . . controversia inde fuit , utrurn po-

puli iussu indiceretur bellum an satis esset senatus consuUum. pervicere tribuni

, . . ut Quinctius consul de hello ad populum ferret: om,nes centuriae iussere.

Die Erzählung sieht nach staatsrechtlicher Schablone aus und die Worte et

dies exierat nach dem Zusatz eines Unkundigen; denn nur ein nicht abge-

laufener Waffenstillstand kann dem Büudniss verglichen werden.

4) S. 342 A. 2. Seit der Begriff des Internatioualrechts sich über den Kreis

des foedtts hinaus erweitert hatte, was namentlich sieh zeigt in dem Abkommen
joner das Foedus vertretenden Waffenstillstände und der Anwendung des Fetialeu-

instituts gegenüber jeder Nation , ist die Unterscheidung zwischen der Kriegs-

erklärung unter Brechung eines Vertrags und der Kriegserklärung schlechthin

eigentlich gegenstandslos, da wohl kaum späterhin eine Kriegserklärung anders

vorgekommen ist als unter Cassirung eines älteren internationalen Vertrags.

5) Am schärfsten formulirt das Princip Polybius 6, 14: tyti 5e (6 O'^fxo?)

T-^v xupiav %a\ uepi t-^? twv -^öikia^ 5oxi[i.aaia? xal t6 (a^yiotov, UTtep etpTjVT]?

öÜTo; ßouXeuexat xai TioXsfjio'j. rat \i-tp Tiepi au[i[t.ay['Xi xai oiaXuoeooi xat ouv-

ftTjxöJv ouTÖ; daTiv 6 ßeßaiiüv Sxaoxa toutojv xrii xupta Ttoitbv r\ Toiivavxiov. Als -

im J. 556 die Aehäer die societas mit den Römern von deren Vertreter erbitten.
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sind von der Volksversammlung Specialcommissiorien niederge-

setzt w^orden, um die durch die Kriegsbeendigung erforderlichen

Massnahmen in Gemeinschaft mit dem Feldherrn zu treffen [2,

623 fg.]; in der Regel wird der Friedensvertrag oder vs^erden

die Präliminarien der Gemeinde vorgelegt und, wenn sie be-

stätigt, die weitere Regulirung der Dinge dem Feldherrn mit

der ihm vom Senat zugeordneten Commission [2, 672] anheim-

gestellt i). Eine Spur indess der zwischen der Kriegserklärung

und den Internationalverträgen in früherer Zeit bestehenden

Rechtsverschiedenheit ist es, dass in jenem Fall nach wie vor

die Genturien berufen wurden, während der Internationalvertrag

wie alle übrigen Gesetze regelmässig in der Form des Plebiscits

beschlossen ward 2). — Ein praktisch politischer Werth kann

dieser Erweiterung der comitialen Competenz nicht beigelegt

werden. Die Kriegserklärung, den Comitien vorgelegt, setzt den

Kriegsstand mehr voraus als dass sie ihn zur Folge hat 3). Es

kommt hinzu, dass dieselbe nur bei Angriffskriegen mehr ist

als eine Declaration; Angriffskriege aber hat der römische Staat

wenige geführt und die er geführt hat, ohne Ausnahme verleugnet.

quia iniussu populi non poterat rata esse, in id tempus, quo Romam mitti legati

possent, dilata est (Livius 32, 23, 2). Sallustius lug. 39: senatus ita uti par
fuerat decernit suo atque populi iniussu nullum potuisse foedus fieri. Livius

proleptisch bei dem caudinischen Bündniss (S. 340 A. 3) ; ferner ep. 64.

Vgl. denselben 37, 19, 2. Cicero pro Balbo 14, 35 : Oaditani M. Lepido
Q. Catulo consuUbus a senatu de foedere postulaverunt : tum est cum Gaditanis

foedus vel renovatum vel ictum : de quo foedere populus Romanus senlentiam non
tulit, qui iniussu suo nullo pacto potest religione oUigari. Daher wird es streng

getadelt, wenn ein Magistrat ohne vorherigen Volksschluss den Krieg beginnt;

so als Cn. Manlius Volso gegen die Galater zieht (Liv. 38, 45. 46), so als Caesar
Gallien unterwarf (Dio 38, 35. 41; vgl. Caesar bell. Oall. 1, 35). — Auf die

Betheiligung des Senats kommen wir bei diesem zurück. Thatsäehlich liegt

in republikanischer Zeit das auswärtige Regiment bei demselben. Formell er-

forderlich ist, abgesehen von der alten der patres bei der Kriegserklärung wie
bei jedem andern Volksschluss erforderlichen, die Mitwirkung des Senats nicht;

aber unter der spätem Republik geht es damit wie mit der Privilegienertheilung

(S. 338 A. 1) : der Senat nimmt auch diese Specialgesetze factisch der Bürger-
schaft aus der Hand. Recht charakteristisch erklärt Cicero a. a. 0. den von den
Gaditanern bloss mit dem Senat abgeschlossenen Vertrag für nichtig, behandelt
ihn aber als durchaus zu Recht bestehend.

1) Der Friede mit Karthago 553 ist in dieser Weise geschlossen worden.

2) Livius 29, 12, 16. 30, 43, 2. 33, 25, 6.

3) In dem einzigen uns bekannten Fall der Ablehnung eines solchen Vor-
schlags, als kurz nach der Ueberwältigung Karthagos der kriegsmüden Bürger-
schaft die makedonische Expedition angesonnen ward, setzt der Senat dennoch
in zweiter Abstimmung seinen Willen durch (Liv. 31, 5 fg.), So lange die

Plebejer mit den Patriciern stritten und der Senat die Volksversammlung nicht

beherrschte, konnten derselben selbstverständlich auch diese Beschlüsse als

Waffe dienen (S. 342 A. 2).
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Daher spielt in der späteren Republik und unter dem Principal

die förmliche Kriegserklärung keine wesentliche Rolle. — Viel

grössere Bedeutung kann auch das Rocht der Bestätigung des

Internationalvertrags nicht gehabt haben, so häufig davon auch

Gebrauch gemacht worden ist^). Ihre politische Bedeutung liegt

nicht in der Beschlussfassung, sondern in der Antragstellung;

und so weit diese nicht von einzelnen Magistraten, die das Recht

der Gesetz Vereinbarung hatten, für Sonderzwecke gemissbraucht

wurde, wusste der Senat sich derselben zu bemeistern. Dadurch

ist dieses Volksrecht der regelmässige Hebel seiner auswärtigen

Politik geworden. Es lag damit in der Hand des Senats dem

bundesgenössischen Verhältniss entweder durch beschworenen

Volksschluss den Stempel der formalen Unwiderruflichkeit aufzu-

drücken, oder die gleiche Befugniss durch einfachen Volks- oder

auch durch blossen Senatsbeschluss zu ertheilen, in welchem Fall

die zugesicherten Freiheiten ohne Rechtsbruch jederzeit durch die

Comitien oder auch durch den Senat zurückgenommen werden

konnten.

Die Gesetzgebung ist wie das älteste Recht der Volksvcr- ^Das^Ende^

Sammlung, so auch dasjenige, welches sich am längsten behauptet setzgebung.

hat. Denjenigen Theil freilich, welcher die Beziehungen zum

Ausland in sich schliesst, Krieg, Frieden und Bündniss nahm

der Princeps sofort in seine Hand [2, 914]; und wenn dem Senat

unter dem Principat an derartigen Acten nur eine geringfügige

Betheiligung eingeräumt ward [2, 914], so findet sich von

einer Mitwirkung der Comitien in dieser Epoche gar keine Spur'^).

— Die sonstige Gesetzgebung dagegen hat der Kaiser sich nicht

1) Die Bestätigung internationaler Verträge durch Volksschluss wird er-

wähnt bei dem berühmten Bundesvertrag mit den Mamertlnern im J. 490 (Po-

lyb. 1, 11); bei dem Frieden mit Hieron 491 (Polyb. 1, 17); dem mit Phi-

lippus 549 (29, 12, 15); dem mit Karthago 553 (Liv. 30, 40, 14. c. 43, 2.

c. 44, 13); dem Vertrag mit dem König Vermina von Nümidien 554 (Liv.

31, 11, 17: legatos Romanos in Africa fore, quibus mandaturum senatum, ut

Verminae pacis dent leges liberum arbitrium eius populo Romano permittentiy^ dem
zweiten mit Philippus 558 (Polyb. 18, 42, 3 ; Liv. 33, 25, 6) ; einem Bündniss

mit Massinissa (Val. Max. 7, 2, 6); dem Frieden mit Antiochus 564 (Polyb.

21, 10, 8. c. 17, 5: direiodv 6 Syjixo; xupcuaTj xa? oiaXuoetc, was Livius 37, 45,

14 übersetzt : cum senatus populusque Romanus pacem comprobaverint) ; dem Bünd-
niss mit Rhodos 565 (Liv. 37, 55, 3); einem Vertrag mit Viriathus (Appian

Hisp. 69). Auf andere zum Theil urkundlich auf uns gekommene Volksschlüsse,

insonderheit für Astypalaea und Termessos, kommen wir im Abschnitt von den

Bundesgenossen zurück.

2) Die Fetialenceremonie kam noch gelegentlich zur Anwendung [2, 914.
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vindicirt. Abgesehen davon, dass den Volkstribunen die legis-

latorische Initiative durch Augustus entzogen worden sein muss (2,

312), bewegt sich die Gesetzgebung unter Augustus und noch unter

Tiberius durchaus in den altgewohnten Formen [2, 845] und hat

selbst die im J. 14 verfügte Uebertragung der Wahlen von den

Comitien auf den Senat überdauert ; wir kennen Volksschlüsse noch

aus den J. 1 9, 23 und 24 n. Chr. i). Aber in den letzten Jahren des

Tiberius oder spätestens kurz nach seinem Tode tritt in der Gesetz-

gebung, welche übrigens den Verhältnissen der Zeit entsprechend

sich wesentlich auf privatrechtliche Bestimmungen beschränkt,

factisch der Senat an die Stelle der Gemeinde 2). Jedoch scheint

dieser die Gesetzgebung nicht sowie die Wahlen förmlich genommen

zu sein, da noch die Kaiser Claudius 3), Vespasian^) und Nerva^)

sich der alten Form bedient haben. Der zu den Gesetz und

Wahlact zusammenfassenden gehörende Volksschluss, welcher dem
Princeps die tribunicische Gewalt giebt und in einer Reihe von

Specialclauseln seine weitere Competenz normirt, ist sogar, so

lange er erlassen ward, wohl stets im Auftrag des Senats an die

Comitien gebracht worden (S. 349 A. 4).

Wahl- Ueber die Beamtenwahlen ist bereits bei den Magistraturen
comitien.

. ,

.

gehandelt worden. Sie gehen anfänglich die Comitien nichts

an; vielmehr besteht in der Königszeit der Gegensatz des

Oberamts und der übrigen öffentlichen Stellungen darin, dass

sie sämmtlich aus magistratischer Ernennung und lediglich

1) Die lex Junta Petronia (Dig. 40, 1, 24. vgl. 48, 8, H, 2) gehört in

das J. 19; in das J. 23 das von Tacitus ann. 4, 16 erwähnte Gesetz; in das J.

24 das in dem Abschnitt von dem Rittcrstaud zu erörternde visellische. Die

lex lunia Vellaea (wenn der schwankend überlieferte Name so zu rectiflciren

ist; iTMt. 2, 13, 2 und sonst) fällt wohl auch in diese Zeit, aber das Jahr

steht nicht fest.

2) Charakteristisch ist dafür die in republikanischer Zeit unerhörte Be-
nennung der Senatusconsulte nach dem referirenden Consul, ganz wie unter der

Republik die Gesetze bezeichnet werden (S. 315 A. 2). Die Namen sind hier

immer einstellig.

3) Tacitus ann. 11, 13: aspiciuntur (die drei von Claudius dem Alphabet

hinzugefügten Buchstaben) etiamnunc in aere publicandis (oder publicatis ; publi-

codis die Hdschr.) plebi scitis per fora ac templa fixo. Gaius 1, 157. 171.

Ulpian 11, 8.

4) Unter ihm beantragt Domitianus als Stadtprätor bei den Comitien die

Abrogation einer Magistratur [1, 608].

5) Modestinus Diy. 47, 21, 3, 1.
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aus solcher hervorgehen, aber der König von einem Vorbeamten

ernannt wird, welcher mit der Ernennung verschwindet, also

diese Ernennung, einmal erfolgt, nicht widerrufen noch anders

als durch den Tod des Ernannten beendigt werden kann, alle

Ul)rigen Ernennungen dagegen der Beamten sowohl wie der

Offiziere und der Soldaten widerruflich erfolgen. Der spätere

Gegensatz der Magistratur als der durch Volkswahl verliehenen

öffentlichen Stellung im Gegensatz zu der aus magistratischer

Ernennung hervorgehenden trifft mit jenem ältesten Gegensatz

insoweit zusammen, als die Volkswahl anfänglich sich auf das

Oberamt beschränkte und dass, als dies nicht mehr der Fall war,

die durch die Comitien erfolgte Bestellung auch des niederen

Beamten unwiderruflich ward.

Wie bei der ältesten Gattung der Volksschlüsse, den Ge-

setzen die Einwilligung sowohl des vorschlagenden Magistrats wie

der abstimmenden Bürgerschaft gefordert wird, so hat wahrschein-

lich auch bei den ursprünglichen Wahlen der Magistrat die zu

wählenden Personen bezeichnet und die Bürgerschaft alsdann die-

selben angenommen oder verworfen [1, 451]. Aber schon früh ist

die Bürgerschaft hierin autonom geworden; indem der Bürger nicht

mehr gefragt wird, ob er diesen oder jenen, sondern wen er

wähle, wird der Mandatar der Gemeinde durch die freie Initia-

tive der Wählerschaft an seinen Platz gestellt. Die Wahlform

wird in dem für die ordentliche wie für die ausserordentliche

Magistratur erforderlichen Constituirungsgesetz in der Begel spe-

ciell normirt
')

; wo das nicht geschehen sein sollte, würde jede

der drei allgemein berechtigten Comitialformen zur Anwendung

kommen können (S. 325). Schärfer als bei den Gesetzen und

den Gerichten schieden sich diese bei den Wahlen: die patri-

cisch-plebejischen Magistrate sind stets vom Populus und zwar

die höheren durch die Centurien, die niederen durch die Tribus,

die plebejischen stets unter Ausscheidung der Patricier von der

plebejischen Bürgerschaft gewählt worden.

Das Wahlrecht der Bürgerschaft hat den Untergang der Re- «eseUignng

publik nicht lange überdauert. Nach einer von Augustus schrift- Voi^swahien

lieh hinterlassenen Weisung tibertrug Tiberius unmittelbar nach

1) Charakteristisch dafür ist die nach dem Muster der Wahl des Ober-
pontifex geordnete Creirung der Decemvirn des servilischen Ackergesetzes

[2, 611].
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des Vaters Tode im J. 1 4 n. Chr. die Wahlen der ordentlichen

Magistrate effectiv dem Senat ^j. Obwohl diese formelle Consta-

tirung des Unterganges der republikanischen Ordnung eine

gewisse Agitation hervorgerufen haben muss, hatte sie doch

keineswegs diejenigen Folgen, vor welchen zurtlckscheuend

Augustus ihre Durchführung seinem Nachfolger überlassen haben

mochte 2). Als Kaiser Gaius das Volksrecht noch einmal her-

zustellen versuchte 3), erwies sich dies als so unausführbar, dass

er selbst schon im Jahre darauf auf die tiberische Ordnung

zurückkam 4). Das W^enige, was wir von der Function des Se-

nats unter dem Principat als der Wahlkörperschaft für die Ma-

gistrate der republikanischen Ordnung wissen, wird in dem be-

treffenden Abschnitt zusammengestellt werden; hier betrachten

wir nur die Trümmer des alten Volkswahlrechts. Auch zur

Zeit der Senatswahlen sind die Bürger insgemein für die

patricischen, die Plebejer für die plebejischen Magistratswahlen

1) Velleius 2, 124 (vgl. 126, 2) : primum principalium eins (des Tiberius)

operurn fuit ordinatio comitiorum, quam manu sua scriptam divus Augustus re-

liquerat. Tacitus arm. 1, 15: tum primum e cam,po comitia ad patres translata

sunt : nam. ad eam diem etsi potissima arbitrio principis, quaedam, tarnen studio

tribuum fiebant. neque populus ademptum ius questus est nisi inani rumore et

senatus largitionibus ac precibus sordidis exsolutus libens tenuit. Dass die comitia

hier wie öfter nur die Watlcomitien sind, zeigt bei beiden Schriftstellern der

Zusammenhang.

2) Die Hindeutung auf die Erbitterung der niederen Klassen, bei welcher
die wegfallenden Wahlsporteln (die largitio des Tacitus) vermuthlich mehr in

Betracht kamen als die Gesinnungsopposition, wird in Beziehung zu bringen

sein mit den improbae comitiae in Aventino, ubi \Sei^anus cos. factus est, welche

einer Inschrift zu Folge (C VI, 10213) bei der seianischen Verschwörung eine

mit den uns darüber vorliegenden Schriftstellerberichten nicht genügend aus-

zugleichende Rolle gespielt haben. Da Seianus bei seiner Katastrophe Consul

war, so muss er wohl in jenem Wahlact, als Wiederhersteller der Verfassung
auftretend, sein nach der tiberischen Ordnung erhaltenes Consulat' sich von

dem Volke bestätigen oder ein anderes auf das Folgejahr sich nach der alten

Ordnung haben übertragen lassen. Wahrscheinlich bezieht sich eben darauf die

berühmte Stelle Juvenals 10, 7, 4. Wäre, sagt der Dichter, es dem Seian

gelungen den Tiberius zu beseitigen, populus . . . hac ipsa Seianum diceret hora

Augustum. Aber es ist zu Ende mit dem populus : iam pridem, ex quo suffragia

nulli vendimus , effudit curas: nam qui dabat olim imperium, fasces legiones

omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat : panem et circenses.

3) Sueton Oai. 16 : temptavit et comitiorum more revocato suffragia populo

reddere. Dio 59, 9 zum J. 38: xdc dp^aipeotac xtp xe OTfifxiij %ai Tcp TrA-Zj^et

dTToSdScuxe, Xuaa; Soa Ttept auxcüv 6 Tißlpio? tuptxet.

4) Die Aufhebung erfolgte schon im J. 39, weil es praktisch sich als

unmöglich erwies die alte Ordnung der Dinge wiederherzustellen, insbesondere

den Wetteifer um die Aemter wieder ins Leben zu rufen; es meldeten sich

auch jetzt nicht mehr Candidaten als Stellen zu besetzen waren (Dio 59, 20;
vgl. [1, 539]).
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einberufen worden i) und es scheint auch damals noch ein formaler

Wahlact stattgefunden zu haben 2), wobei wohl an die Stelle der

Aufrufung der Stimmkörper die Acclamation der anwesenden

Bürger trat^). Im Wesentlichen vollzog sich vor der Btlrger-

schaft die Renuntiation der vom Senat ftlr dieselbe gewählten

Beamten. — Ferner scheint die Gompetenz des Senats sich auf

die ordentlichen Jahrämter beschränkt zu haben und bei der

einzigen nach republikanischer Anschauung ausserordentlichen

Magistratur, welche damals vorkam, dem Principat selbst, die

Uebertragung der tribunicischen Gewalt durch Comitien bewirkt

worden zu sein, welche vielleicht darauf Anspruch machten eine

Bttrgerschaftsabstimmung republikanischer Art darzustellen*).

Auch in den Municipien kann das effective Wahlrecht nicht Das Ende

lange das Reichswahlrecht überdauert haben. Formell freilich wird Mnnicipai-

innerhalb der Municipalverfassung für die Ortsobrigkeiten das

Wahlrecht der Bürgerschaften noch unter den flavischen Kaisern

auf das bestimmteste anerkannt^) und mag daran auch nachher

1) Dio 58, 20 zum J, 32 : xat fAexa toüto (nach Vollziehung der Wahlen
im Senat) I; xe xöv S-^p-ov xat ii tö ttX-^&oc ol TtpoarjxovTec exax^piij X'^; dp-
jaiai 6ota? 2vexa, xaöaitep %ai vüv, fioxe dv elx(5vt Soxeiv -^lYvesöat , doi(5vxei;

ÖTreSetxvuvxo.

2) An der liherae civitatis simulatio (Plinius paneg. 63) fehlte nichts:

die Fahnen wehten auf dem Janiculum, wenn die Centurien berufen wurden
(Dio 37, 28) ; die Bürger erschienen auf dem Wahlplatz , die Magistrate und
die Candidaten auf der Estrade; der Ausfall der Wahl wurde dem Vorsitzenden
berichtet und von ihm durch den Praeco renuntiirt (Plinius a. a. 0. : [impe-

ratores a consuUbus^ consules renuntiabantur ; Sueton Dom. 10: quod eum comi-
tiorum consularium die destinatum perperam praeco non consulem ad populum,
sed imperatorem pronuntiasset^. Wie lange diese Procedur bestanden hat, wissen
wir nicht; Wendungen wie die des Sidonius carm. 2, 19 in dem Gedicht zu
Ehren des Kaisers und Consuls Avitus 468 : te curia plausu, te punctis scripsere

tribus können litterarische Ileminiscenzen sein. Aber andrerseits folgt die Be-
seitigung dieser Scheincomitien keineswegs aus der den späteren Loyalen ge-
läufigen Unterthänigkeitsphrase , dass das Kaiserregiment die Bürgerschaft von
dem Uebel der Comitien glücklich erlöst habe (Mamertinus grat. act. 19 ; Ammian
14, 6, 6; Symmachus or. pro patre 7; Ausonius grat. act. 3, 13: non passus
saepta neque campum, non suffragia, non puncta, non loculos. c. 9, 44).

3) Wenigstens fehlt es an bestimmten Zeugnissen für die Fortdauer der
Abgabe der Stimmen. Wendungen wie die des Plinius a. a. 0.: averseris tu ho-
nori tuo sperata suffragia? wird man nicht allzu wörtlich nehmen dürfen. Die
Gesinnungsopposition bei geheimer Abstimmung hatte man Gelegenheit gehabt
kennen zu lernen (S. 405 A. 5) und wird bei der Reform der Comitien dafür
gesorgt haben sie stumm zu machen.

4) Die Kaisercomitien [2, 838 fg.] sind übrigens wohl auch Wahl-, aber
in erster Reihe Gesetzcomitien (S. 346).

6) Das von Domitian der latinischen Stadt Malaca gegebene Stadtrecht

weist diese Wahlen nach dem altrepublikanischen Princip den Curien zu; und
es ist kein Grund dies nicht auch auf die Bürgergemeinden zu erstrecken.
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noch festgehalten worden sein. Unmittelbar wurden durch die

Anordnung des Tiberius die Municipalwahlen nicht betroffen;

und wie der Hauptstadt diejenige Selbstverwaltung, welche dem
Municipium zustand, versagt ward, wie in ihr mit verschwin-

denden Ausnahmen keine Collegien geduldet wurden, so ist ge-

wiss auch in dieser Frage das Princip des Selbstregiments der

Bürgerschaft ausserhalb der Hauptstadt mit grösserer Schonung

behandelt worden als bei den Wahlen auf dem Marsfeld, deren

ungeheure Vergangenheit auch ihrem Schemen noch Macht und
Gefährlichkeit verlieh. Aber das Schweigen der sonst so ge-

schwätzigen municipalen Denkmäler dieser Epoche über der-

gleichen Wahlen wird für den, der sie kennt, dafür zum sicheren

Zeugniss, dass auch die municipalen Comitien bereits im Laufe

des ersten Jahrhunderts des Principats nicht mehr effectiv functio-

nirten; die wenigen aus der Zeit von Hadrian und Pius be-

gegnenden Belege für dieselben bestätigen nur die Regelt).

Vor allem aber führen die pompeianischen Wahlprogramme,

welche nie einer Stimmabtheilung gedenken^), mit zwin-

gender Nothwendigkeit auf ein Wahlrecht, das auf den Weg der

Acclamation gewiesen war und ohne ein factisch entscheidendes

Vorschlagsrecht nicht gedacht werden kann. Danach dürfte auch

ausserhalb Roms der Gemeinderath ein vermuthlich weniger be-

stimmt formulirtes, aber sachlich von dem des römischen Senats

1) Die seltenen Erwähnungen der municipalen Comitien auf den Inschriften

der Kaiserzeit (C. XIV, 375: IIvir censoriae pot. quinquennal. in comitis factus,
von Ostia aus hadrianischer Zeit ; C. XIV, 2410 : primus comitia magistratuum
[crenndorum] causa instituit, von Bovillae aus dem J. 157; C. X, 7023: IIvir
suf. popul. creatus aus Catina) sehen aus, als wäre die comitiale Wahl in den
Municipien Ausnahme , vielleicht hie und da archaisirende Neuerung gewesen.

2) Dass die hie und da in den pompeianischen Wahlplacaten auftreten-
den Salinienses, Campanienses, Forenses keine Stimmabtheilungen sind, wie dies

Willems (fcs elections municipales p. 86) meint, ist evident ; man könnte ebenso
gut in den vicini Stimmbezirke suchen. Eine wirkliche Bürgerwahl in der zahmen
Weise, wie die Placate sie anzeigen, und ohne Hervortreten der Stimmbezirke
ist ein Unding. Wenn die Vorwahl oder vielmehr formell der Vorschlag dem
Ordo zustand und innerhalb des Ordo die Concurrenz und der Ambitus dieselbe
Rolle spielten wie bei den römischen Wahlen in Plinius Zeit, so wird der
Hergang dem begreiflich, der sich der municipalen Wichtigmacherei und des

systematisch daselbst betriebenen Complimentirwesens erinnert. Dass die ge-
ringen Leute mittelst der dealbatores den Candidaten sich höflich erwiesen, ist

nicht auffallender, als dass dem anständigen und spendablen Rathsherrn auf
dem Marktplatz seiner Stadt Statuen und Statuengruppen errichtet werden. Die
Inschrift aus vespasianischer Zeit C. I. L. IV, 768 : M. Epidium Sabinum
d(uumvirum) i(ure) d(icundo^ ex sententia Suedi Clementis sanctissimi iudicis

consensu ordinis . . . faciat{is) beweist wohl, dass das facere nicht dem Ordo
zustand, nicht aber, dass facere mehr war als das Recht zu acolamiren.
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nicht wesentlich verschiedenes Vorwahlrecht bereits im ersten

Jahrh. n. Chr. ausgeübt haben ^).

Das Bürgerschaftsgericht, iudicium populi 2)
,

gilt den Römern Gericht-

als der rechte Ausdruck der souveränen Gewalt der Bürgerschaft,

und mit Grund; denn wenn dasselbe auch mit der ursprüng-

lichen Stellung des Comitialbeschlusses , als einer Uebereinkunft

zwischen Magistrat und Bürgerschaft, insofern in Einklang ge-

bracht werden kann, als die Verurtheilung in erster Instanz

durch den Magistrat, in zweiter Instanz durch die Bürgerschaft

erfolgt und somit jede rechtskräftige Verurtheilung sowohl von

dem Magistrat wie von der Bürgerschaft gebilligt ist, so wird

doch das Verfahren durchgängig und mit Recht vielmehr auf-

gefasst als Prüfung des magistratischen Spruchs durch eine höhere

Autorität 3) und Ausübung des Begnadigungsrechts der Gemeinde

auch gegen den Willen der Magistratur. Darum ist das repu-

blikanische Provocationsrecht des Bürgers mit der Königsgewalt

principiell unvereinbar; und anders fassen auch unsere Quellen

dasselbe nicht. Denn es ist qualitativ verschieden von der facul-

tativen Provocation, wie sie sowohl für die Königszeit angenommen

wird (2t, 10) wie auch für die auf Zeit restituirte königliche

Gewalt, die Dictatur (2, 163) und für die mit königlicher Macht

ausgestatteten ausserordentlichen constituirenden Gewalten [2,

712]. Diese Magistrate sind lediglich berechtigt die Provocation

des Verurtheilten an die Gemeinde zuzulassen; die Verpflichtung

1) Dass das Schema so, wie es in dem Stadtrecht von Malaca aufgestellt

ist, ohne weiteres praktische Anwendung gefunden hat, ist nichts weniger als

erwiesen. Neben der Ertheilung des Stadtrechts nach der Schablone konntei.
recht wohl in der Praxis die Gemeindewahlen der Initiative des Ordo oder aucu
in den Provinzen der statthalterlichen Bestätigung unterliegen , ohne dass der-
gleichen kaiserliche Beliebungen in den Stadtbrief hineincorrigirt wurden. Auch
lassen sieh die Ordnungen für die Provinzialstädte nicht ohne weiteres auf die

italischen übertragen
;
jenen dem Statthalter unterstellten konnte formell ein

Recht gelassen werden, das den italischen ohne directe Oberaufsicht verwalteten
Communen entzogen ward.

2) Judicium populi bezeichnet technisch das Gericht, in welchem der Po-
pulns (C. /. L. I, 1409. 1602; Liv. 3, 56, 5. 5, 11, 12. 7, 28, 9. 10 46, 16.

29, 22, 9. c. 37, 4; vgl. 4, 7, 5. 8, 37, 8) oder auch die Plebs (Cicero bei

Asconius in Scaur. p. 20) entscheidet. Judicium publicum dagegen heisst tech-
nisch der von Staatswegen aufgenommene und einem eigenen Gericht überwiesene
zunächst private Prozess, insbesondere das Quästionenverfahren (1, 182. 2, 223).

3) Dies zeigt sich namentlich in der Ueberweisung der ersten Instanz
statt der Oberbeamten auf die Qnästoren.
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des Oberbeamten der Provocation Folge zu geben charakterisirt

sich als zugehörig zu der Abschwächung des Oberamts durch die

Republik dadurch, dass sie begründet wird durch den ersten

nach deren Einführung gefassten Volksschluss^). Geschichtlich

steht sicher, dass das Provocationsrecht in den Zwölftafeln in

seinem ganzen Umfang vorausgesetzt und anerkannt war 2). Die

Erweiterungen, welche dasselbe später erfahren hat, sind an ihrem

Ort zur Sprache gekommen.

Die Grenze Das Provocatiousrecht ist nach vier verschiedenen Seiten hin

Provocation. begrenzt : es gilt nur für Bürger; ferner nur in der Stadt;

drittens nur gegen die magistratische Coercition und strafrecht-

liche Judication; endlich nur bei den dafür qualificirten Strafen.

Obwohl diese Grenzen sämmtlich schon in anderer Verbindung

zur Sprache gekommen sind, werden sie zweckmässig auch hier

kurz zusammengefasst.

1

.

Die Provocation ist gedacht als die Berufung des Bürgers

an die Bürgerschaft; sie fordert also, wie die Adrogation, comi-

tiale Gemeinschaft und steht darum der römischen Frau nicht

zu (2, 1 i 4). Indess gilt dies nur für die Provocation vom Ober-

amt; die auf Specialgesetz ruhenden ädilicischen Multklagen

können auch gegen Frauen stattfinden [2, 483].

2. Die Provocation kann nur eingelegt werden gegen den

in der Stadt Rom oder innerhalb des ersten Meilensteins am-

tirenden Beamten (i, 66 fg.). Der ausserhalb dieses Bereichs

[milüiae) fungirende ist nach älterer Ordnung der Provocation

überall nicht unterworfen; nach der wahrscheinlich zwischen

1) Cicero de re p. 2, 31, 54 (ebenso Val. Max. 4, 1, 1) : idem (P. Va-

lerius^, in quo fuit Publicola maxime, legem ad populum tulit eam, quae cen-

turiatis comitiis prima lata est^ ne quis magistratus civem Bomanum adversus

provocationem necaret neve verberaret. Tadelnd bezeichnet er das. 1, 40, 62
als Folge der Ilinsetzung der Republik die provocationes omnium rerum. Li-

vius 2, 8, 2: latae . . . leges . . . de provocatione adoersus magistratus ad po-

pulum. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 16 lässt die Provocation eintreten gegen das

in Caput civis Rom,ani animadvertere , Dionysius 6, 19 gegen den auf diioxTet-

vetv 7] (jiaoTiYOÜv ri !^rn>.io~j\ eU yprifiata lautenden Spruch.

2) Cicero de re p. 2, 21, 64: ab omni iudicio poenaque provocare Heere

indicant XII tabulae compluribus legibus. Es wurde also den verschiedenen

Strafbestimmungen die entsprechende Clausel angehängt. Ausserdem gehört

hieher die weiterhin zu erörternde Reservirung der Capitalprozesse für die Cen-

turiatcomitien, nicht aber das angebliche valerisehe Gesetz vom J. 305 (Liv. 3,

55). Dasselbe ist nicht, wie Livius will, eine Erneuerung des durch die

Zwölftafeln nichts weniger als beseitigten Provocationsrechts, sondern eine gegen

die im Decemvirat erneuerte Königsgewalt gerichtete Wiederholung desjenigen

Gesetzes, das die Königsgewalt auf ewige Zelten abschaffte [2, 683. 691].
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631 und 646 durch das porcische Gesetz eingeführten kann

die Provocation auch gegen ihn insofern eingelegt werden, dass

der Spruch, welcher im Amtsgebiet domi zu derselben führen

würde, im Amtsgebiet militiae überhaupt unzulässig, resp. nichtig

ist: der Feldherr kann nur den Angeschuldigten nach Rom senden,

damit ihm nach den für das städtische Regiment geltenden

Normen von den dortigen Behörden der Prozess gemacht

werde (2, 104). Demnach ist auch in dieser Epoche das Pro-

vocationsverfahren beschränkt auf die domi fungirenden Beamten,

obwohl das Provocationsrecht auch im Amtsgebiet militiae wirk-

sam wird.

3. Die Provocation ist nur anwendbar gegen die criminelle

Judication (1, 160 fg.) und die Coercition (1, 148 fg.) der Ma-

gistrate. Ausgeschlossen sind also die sacralen Delicte (2, 112),

obwohl sie, wie zum Beispiel die Verletzung der fremden Ge-

sandten, in ihren Consequenzen den Verbrechen gleichstehen.

Ausgeschlossen sind ferner alle zu der Administrativjustiz zwischen

der Gemeinde und einem Bürger oder zu der Civiljustiz zwischen

Bürgern gehörigen Sprüche , obwohl das älteste Privatrecht

capitale Privatdelicte kennt, zum Beispiel gegen den auf der

That ergriffenen Dieb. Damit sind ebenfalls ausgeschlossen die

aus dem Privatprozess entwickelten Quästionengerichte , die

iudicia publica, obwohl sie allmählich die den iudicia populi zu

Grunde liegenden Verbrechen in sich aufgenommen haben (2,

225. [569]).

4. Die Provocation fordert endlich eine dafür qualificirte

Strafe oder Coercition. Sie ist nicht anwendbar gegen die Freiheits-

entziehung (1, 153), gegen die Pfändung (1, 160) und gegen

Geldstrafen unter dem Maximum von 3020 Assen (1, 158). Auf

die Leibesstrafe ist sie, wahrscheinlich durch das valerische Ge-

setz vom J. 454, in der Weise erstreckt worden, dass der Be-

amte eines derartigen Spruchs sich überhaupt zu enthalten hat

und, wenn er dagegen fehlt, dies als Verletzung des Provocations-

rechts bestraft wird (1 , 1 55). Demnach ist das iudicium populi,

seit es überhaupt besteht , bei Capitalstrafen statthaft ; das

Princip, dass über römische Bürger ein Todesurtheil nicht anders

als nach Befragung der Gemeinde vollstreckt werden kann, wurde,

nachdem die Reaction gegen die gracchanische Bewegung vielfach

dasselbe gebrochen hatte, durch das Gesetz des C. Gracchus vom

Rom. Alterth. m. "^^
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J. 631 abermals eingeschärft^). Das Volksgericht ist ferner, seit

wann ist nicht bekannt, aber seit früher Zeit, auf die jenes

Maximum überschreitenden Geldbussen erstreckt worden 2)

.

Beide Kategorien, die poena und die multa, werden in genauer

Rede geschieden 3) und es ist rechtlich nicht zulässig sie zu

cumuliren*).

Verfahren Das Verfahren im Bürgerschaftsgericht ist ein Verfahren

Bürger- in Zweiter Instanz &) oder vielmehr nach der ursprünglichen Auf-

gericht" fassung die Gnadeninstanz für den verurtheilten Bürger. Jeder im

Wege der Judication oder der Coercition innerhalb der eben be-

zeichneten Grenzen gefällte Spruch führt, wenn der Verurtheilte

von seinem Rechte Gebrauch macht, das Bürgerschaftsgericht herbei.

Dem Spruch erster Instanz liegt zu Grunde die Trage', die

quaestio, von welcher die ältesten Träger der ordentlichen Cri-

minaljustiz benannt sind [2, 524]. Die quaestio ist ursprünglich

der magistratische Criminalprozess wie die iuris dictio der magistra-

tische Civilprozess , weil es dem Magistrat in jenem obliegt die

Thatsachen zu ermitteln, in diesem die Normen festzustellen,

nach welchen der Geschworne den Thatbestand zu ermitteln

hat (2, 222 A. 1). Die Untersuchung an sich unterliegt keinen

formalen Regeln '') ; es ist dem Magistrat anheimgestellt die erfor-

1) Cicero pro Rah. ad pop. 4, 12: C. Gracchus legem tulit, ne de capite

civium Romanorum iniussu vestrum iudiearetur, Ders. Verr. 5, 63, 163. in, Cat.

1, 11, 28. 4, 5, 10.

2) Polybius 6, 14, 6: %pi'v£i |xev ouv 6 o^(xo; xat oiacpopou iroXXaxi;, oxav

d^to^^pecuv TjJ TÖ Ti[XT)[xa 'zf^z dhixiai , ocal [AOcXiata tou; xa? iTTtcpaveii; iayt]'/.6Tai

<xp5^d;, öavdTou o£ xplvei [j.6voc.

3) Der Gegensatz tritt besonders deutlich hervor hei Cicero de leg. 3, 3,

6 (A. 6) und de domo 17, 45 (S. 356 A. 2).

4) Cicero de domo 17, 45 : ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur.

5) Das deutlichste Bild des Hergangs gieht namentlich Liv. 26, 3.

6} Cicero de leg. 3, 3, 6 : cum magistratus iudicassit inrogassitve, per po-

pulum multae poenae certatio esto. "Weitere Beweise dafür, dass das iudicium

populi nie anders eintritt, als nachdem ein iudicium magistratus vorhergegangen

ist, sind jetzt wohl überflüssig und überdies in der folgenden Auseinander-

setzung genügend enthalten. Seihst was oft dagegen geltend gemacht worden

ist, dass nach Cicero pro Rdb. ad pop. 4, 12 die Duovirn für Perduellion indicta

causa verurtheilen, heweist vielmehr das Gegentheil; denn selbst nach dieser

rahulistischen Verdrehung fehlt es nicht an einem ersten iudicium, sondern nur

an der Möglichkeit sich darin zu vertheidigen. Dass die Thätigkeit des Ma-
gistrats, der seinen Spruch vor der Bürgerschaft vertritt, als Anklage gefasst

wird, ist materiell begründet und beschränkt sich auch auf die sachliche Dar-

stellung; in den Formeln findet sich nichts davon. Wenn die Verhandlung

gefasst wird als ein Kampf (certatio: Cicero de leg. 3, 3, 6; Liv. 1, 26, 6.

25, 3, 14. c. 4, 8) zwischen dem Magistrat und dem Angeklagten , den die

Bürgerschaft entscheidet, so liegt ebenfalls zu Grunde, dass vor dieser der erste

Spruch als gerecht vertreten und als ungerecht angegriffen wird.
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derliche Kunde sich zu verschaflen wie er knnn und will, also

Denuntiationen entgegenzunehmen und Erkundigungen und Zeu-

genverhöre anzustellen'); el)enso, wenn er will, ein consüium zu-

zuziehen (2, 1 1 8). Wenn der Magistrat sich hinreichend informirt

hält, füllt derselbe, sofern der Fall nicht zur Provocation geeignet

ist, seinen definitiven Spruch. Unterliegt die Sache der Provo-

cation, so schreitet er, nachdem er zu dem Entschluss gelangt

ist wegen der fraglichen Anschuldigung einen Btlrger zur Ver-

antwortung zu ziehen, von der quaestio zur anquisitio^) . das

heisst von der einfachen zur förmlichen Untersuchung 3) : vor

versammelter Gemeinde bezichtigt er den geladenen Ange-

schuldigten eines bestimmten Verbrechens und bezeichnet die in

Aussicht genommene Strafe'). Er ladet ferner ihn sowohl wie

die Bürgerschaft auf den zweitnächsten ^) oder einen späteren

Tag*'). An diesem Tage, sowie an zwei weiteren, ebenfalls mit

Einhaltung eines Zwischentags, anzuberaumenden {diem prodicere)'^)

findet vor versammelter Gemeinde die dreimalige Verhandlung

statt, in welcher der Magistrat die Beweismomente entwickelt

und der Angeklagte so wie die Zeugen zum Worte gelangen.

Es liegt in der Sache, dass der Magistrat, nachdem er zur an-

quisitio geschritten ist, factisch die Rolle des Anklägers über-

1) In der alten Formel (Liv. 1, 26, 6) : duumviri perduellionem iudicent

liegt natürlich nicht, was der Advocat (S. 354 A. 6) hineinlegt, dass sie indicta

causa urtheilen sollen, vielmehr gerade das Gegentheil.

2) Den technischen Werth des Wortes zeigt namentlich die Bezeichnnng
des Schemas für das iudicium populi bei Varro 6, 90 als commentarium velus

nnquisitionis M\ Sergi M'. f. quaestoris qui capitis accusavit Kocum.
3j Quaertre und anquirere verhalten sich wie testari und antestari, halare

und anhelare; die Präposition (ftva) ist lediglich verstärkend, wie in v.piv£iv

und (xva-/cpiv£iv. Die bei den Alten aufgestellte Ableitung von mnb- = circum
(Festus ep. p. 22) ist unstatthaft; eine Umfrage ist die anquisitio nicht

4) Zur anquisitio gehört die Benennung des Verbrechens (Liv. 6, 20, 12:
de perduellione anquirere), natürlich mit derjenigen Speciflcirung, dass die Ver-
theidigung möglich wird, und die der Strafe (capite anquirere: Liv. 8, 33, 17.

26, 3, 6 oder capitis: Liv. 2, 52, 5. 26, 3, 7; pecunia anquirere 26, 3, 5. 7).

Die Verschiedenheit des anquirere und der erstinstauzlicheii Verurtheilung zeigt

besonders deutlich Liv. 2, 52, 5: cum capitis anquisissent, duo milia aeris dam-
nato multam dixerunt.

5) Cicero (S. 356 A. 2) : intermissa die. Daher rührt die comperendinatio
des Quästionenverfahrens, das überhaupt vielfach dem iudicium populi nachge-
bildet ist.

6) Für das diem dicere (rei capitalis : Liv. 25, 4, 8) bedarf es der Belege
nicht. Die Anwesenheit des Angeklagten scheint bei dieser ersten öffentlichen

Verhandlung der Sache nicht erforderlich gewesen zu sein.

7) Darum hebt Cicero de domo 17, 45 als eine der verständigen alten

Ordnungen in Betreff des Criminalprozesses besonders hervor, ne improdicta die

quis accusetur.

23*
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nimmt und den von Ihm in Aussicht genommenen Strafantrag

vor dem Umstand vertritt. Ob dafür, dass der Angeschuhiigte

mit seinen Zeugen und Fürsprechern in ausreichender Weise zu

Gehör gelangt, durch gesetzliche Cautelen gesorgt war, wissen wir

nicht; sehr wahrscheinlich indess haben die analogen Bestim-

mungen der späteren quaestio vor Geschwornen an der Satzung

oder wenigstens an der Uebung der alten anquisitio ihr Muster

gehabt. Nach der dritten öffentlichen Verhandlung fällt der

Magistrat das Urtheil. Ist dieses freisprechend, so ist damit

der Prozess zu Ende. Wenn er verurtheilt, wobei er an den

ersten Strafantrag nicht gebunden ist, sondern darunter und

darüber hinaus erkennen kann^) und wenn der Verurtheilte

an die Bürgerschaft provocirt, wird für deren Abstimmung

wiederum Termin angesetzt 2), bei welchem, wie bei allen be-

schliessenden Bürgerversammlungen , die vierundzwanzigtägige

Zwischenfrist 3) von der Ansetzung an eingehalten werden muss,

wenn nicht der Angeklagte selber auf sie verzichtet^). Die

bei Gesetzen und Wahlen zulässige Verschiebung der Abstimmung

auf einen späteren Tag ist hier ausgeschlossen; wird aus irgend

1) Ein Beispiel der Abminderung giebt Livius 2, 52, 5 (S. 355 A. 4) ; der

Steigerung derselbe 26, 3, 7: cumbispecuniaanquisisset, iertio capitis se anquirere

diceret, wogegen der Angeklagte vergeblich die tribunicische Intercession anruft.

2) Cicero de domo 17, 45: cum tarn moderata iudieia populi sint a ma-
ioribus constituta . . . ut ter ante magistratus accuset intermissa die quam multam
inroget aut iudicet, quarta sit accusatio trinum nundinum prodlcta die. Appian
b. c. 1, 74 erzählt, dass zwei also Angeklagte sich das Leben genommen hätten

T'^C v.'jpta? -/j[A£pa; EzeXDo'jCY]; i% ttjv StTCTjV dvaxaXo'j[A£vot ' Tsrpaxt; 6s iyyl{^>

*jtrjpUTTO[ji£vo'j; £v iüpta;i.£voic ojpöjv oiaoTfi[ji'aaiv äXwvai, ungenau; denn der An-
geklagte wird nicht viermal verurtheilt, sondern, wie Cicero sagt, im dritten

Termin vom Magistrat, im vierten von der Bürgerschaft. Nach dem oskischen

Gesetz der bantinischen Tafel, das ohne Zweifel hier die römische Ordnung
copirt, darf die entscheidende Versammlung erst nach viermaliger Rede vor dem
Volk stattfinden {izic comono ni hipid ne pon op tovtad petirupert urust= is comitia

ne habeat nisi cum, apud popuLum quater oraverit), wobei die Ladung mitgezählt

ist. In praktischer Anwendung linden sich in dem Prozess des P. Scipio der

erste Termin des diem dicere Liv. 38, 50, 5 •— der zweite der ersten contra-

dictorischen Verhandlung c. 50, 10, schliessend mit prodlcta dies est — der

dritte Terrain c. 51, 6, schliessend mit die longiore prodlcta c. 52, 1 — der

vierte c. 52, 3, womit wegen eingelegter Intercession der Prozess ein Ende hat.

Die Klage , welche Clodius als curulischer Aedilis im J. 698 gegen Milo an-

stellte (Drumann 2, 323), wurde zweimal, am 2. und am 6. Febr. verhandelt

(Cicero ad Q. fr. 2, 3) und dann Termin auf den 17. Februar angesetzt; die

Öchlussverhandlung sollte am 17. Mai stattfinden (ad Q. fr. 2, 5).

3) Das bantinische Gesetz fordert eine dreissigtägige Zwischenfrist.

4) Livius 43, 16, 11 erbittet [sich der Tribun einen solchen Termin vom
Prätor und non recusnntlbus censoribus

,
quo minus prlmo quoque tempore iudi-

ciitm de se populus facerel erhält er einen nahen. Cicero de har. resp. 4,7:
diem dlxisset, ut iecerat : fccissem ut ei statim tertius n praetore dies dlcerelur.
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einem Grunde die VerurUieilung des Angeklagten nicht an dem
bestimmten Tage lierl)eigefUhrt, so ist der Prozess zu lünde ') und

selbst die Wiederholung der Anklage durch denselben Magistrat

wird gemissbilligt^). Diese vierte Verhandlung also bringt

immer die Entscheidung. Während die ersten drei nur Öflentlich

in contione vor sich gehen '^)
, treten in der vierten entweder

die Tribus mit den Patriciern oder ohne dieselben oder die

Centurien zur Fällung des Urtheils zusammen. Welche dieser

drei Versammlungen im einzelnen Fall competent ist, hängt davon

ab, ob der erste Spruch auf Todes- oder auf Geldstrafe lautet. Die

Plebs mag eine Zeit lang das Recht oder, wenn man das vor-

zieht, die Macht über Leben und Tod des Bürgers ebenso für sich

in Anspruch genommen haben, wie sie der Gemeinde zustand (2,

300 fg.); nachdem die Verhältnisse sich geordnet hatten, wenigstens

seit der Zwölftafelgesetzgebung ist der Capitalprozess den Gen-

turiatcomitien vorbehalten'*), welche zu diesem Behuf entweder

1) Cicero de domo 17, 45 : ut . . . si qua res iUum diem (der quarta

ficcusatio) aut auspiciis aut excusatione sustulit, tota causa iudiciumque sublatum

Sit. In dem bautinischen Gesetz heisst es darum: neip mais pomtis cum prei-

vatud actud = neue amplius quinquies cum, privato agito, wieder mit Einreichuiig

des Laduiigstermins ; es folgt eine nicht sicher gelöste Ausnahme: pruter pam
medkalinom didest. Anwendungen davon finden sich in dem Prozesse des

P. Claudius Pulcher Consuls 505 (schol. Bob. p. 337: dies ei dicta perduellionis

a Pullio et Fundanio tr. pl. ; cum, comitia eius rei fierent et centuriae intro du-
cerentur, tempestas turbida coorta est: vitium. intercessit ; vgl. Val. Max. 8, 1,

4) und des C. Rahirius 691 (Dio 37, 28 : 6 MsTeXXo; 6 KB.ep otoaviarr]; te

(UV xai 3TpaTr|YÖJV . . . äv£opafi.£v d? tö 'lavtxouXov, Tipiv v.aX örtoüv ocpäj divjcpi-

oao&ai xai t6 OTjfAEiov t6 OTpaTtaj-tv.ov -iCaTioTraosv, waxe [j-tjosv st' a'jxoti; i^eX^ai

oiaYVöJvai). — Indess wird dies nur bezogen werden dürfen auf den Fall, dass

eine schon begonnene Verhandlung abgebrochen ward; wenn der Angeklagte sich

wegen Behinderung entschuldigen Hess und diese Entschuldigung angenommen
ward (Liv. 38, 52), so stand ohne Zweifel der Ansetzung eines neuen Termins
nichts im Wege.

2) Der Scholiast a. a. 0. fährt fort: postea tribuni pl. intercesserunt , ne
iidem homines in eodem magistratu perduellionis bis eundem accusarent : itaque

actione mutata iisdem accusantlbus multa inrogata populus eum. damnavit aeris

gravis CXX milibus. Vgl. Polyb. 1, 52 und S. 337 A. 1.

3) Contio heisst ein solcher Termin bei Cicero in Vatin. 17, 40 und bei

Livius 3, 40, 5. 38, 51, 6. 12. c. 52, 4.

41 Cicero de leg. 3, 4, 11 (S. 323 A. 1) c. 19, 44 (S. 323 A. 1). Ders.

pro Sestio 30, 65 : cum et sacratis legibus et XII tabulis sanctum, esset ut neve

Privilegium inrogari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari. c. 34,

73: de capite non modo ferri. sed ne iudicari quidem posse nisi comitiis cen-

turiatis. Bei dems. de re p. 2, 36, 61 nimmt eiTi Decemvir von einem des
Mordes verdächtigen Bürger Bürgschaft an, quod se legem illam praeclaram ne-

glecturum negaret, quae de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui

vetaret. Plautus Pseud. 1232: Pseudulus mihi centuriatn capitis habuit comitia.

Diese Vorschrift umfasst, wie sich von selbst versteht und mehrere der Stellen

ausdrücklich bestätigen, die Provocation im Capitalprozess, geht aber nicht bloss
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von den patricischen Quästoren oder den Duovirn für Perduellion

oder von den Tribunen der Plebs einberufen werden. Auch das

hortensische Gesetz, das das Plebiscit dem Gemeindebeschluss

gleichstellte und das im Uebrigen den durch die Zvvölftafeln den

Centurien vorbehaltenen Rechten derogirte (S. 329 A. 1), hat allem

Anschein nach auf das vermuthlich durch Specialgesetz regulirte

Gerichtsverfahren eben so wenig Anwendung gefunden wie auf

die Wahlordnungen. Umgekehrt kann der Multprozess nicht an

die Centurien gebracht werden i), sondern es geht in diesem die

Provocation von den curulischen Aedilen [2, 482] und dem
Oberpontifex (I, 57) an die patricisch-plebejischen Tribus, von

den plebejischen Tribunen und Aedilen [2, 467. 482] an das

Concilium der Plebs 2). — Ob in diesem letzten Termin, zu

welchem der Angeklagte immer besonders geladen wird ^), aber-

mals Anklage und Vertheidigung stattfindet, ist zweifelhaft ^j.

Be- Die Bürgerschaft entscheidet mit souveräner Macht; es liegt
gnadigungt,-

recht der im Wcscu der Institution , dass sie nicht bloss den zu Unrecht
Bürger-
schaft, verurtheilten Bürger freizusprechen hat, sondern auch den zu

Recht verurtheilten begnadigen kann. Bei dem wüsten Ver-

handeln vor dem sogenannten Volksgericht der spätesten Repu-

blik, wo alles andere eher als die rechtliche Würdigung des

Falles entscheidet, sollte das entschuldigende Moment nicht ver-

gessen werden, dass seiner Anlage nach die Bürgerschaft in einer

rechtlich entschiedenen Sache um Begnadigung angerufen wird.

Der paradigmatische Horatierprozess ist mit gutem Grunde so ge-

• auf das iudicium populi, sondern zunächst auf die Gesetzcomitien (S. 328 A. 3).

Auffallender Weise lässt Polybius 6, 14 im Capitalprozesse das Exilium zu,

•itav In [xta XeiTtYjTa' cfuXfj töjv iirr/c'jpo'joöjv tyjv xpioiv ä^i'/jcpocpopYjTo;,- es kann
dies doch nichts sein als ein Versehen. Vgl, S. 413 A. 4.

1") Die trihunicischen Multklagen gehen an die Plebs (Liv. 4, 41, 11. 5,

12, 1. 25, 3, 4. 43, 8, 9). Ein tribunicisches Multverfahren vor den Centurien

ist an sich wenig glaublich und es findet sich davon kein Beispiel.

2) Plautus capt. 474 : ipsi de foro tarn aperto capite ad lenones euni

quam in tribu aperto capite sontes condemnant reos.

3) Das bei Varro 6, 90. 91 erhaltene Stück einer anquisitio betrifft den
letzten Termin eines von einem Quästor an die Centurien gebrachten Capital-

prozesses. Danach so wie nach dem dazu gehörigen mit dem Unternehmer
des Hornblascns abgeschlossenen Contract (das. 6, 92) hat der cornicen vor dem
Anfang der Comitien nach dem allgemeinen Signal ante privati (folgt der Name)
scelerosi ianuam oder ostium noch besonders zu blasen.

4) Livius 25, 2 lässt die Abstimmung im Multprozess erfolgen testibus

datis. Aber da den Centuriatcomitien, wie wir im folgenden Abschnitt sehen

werden, eine Verhandlung nicht voraufgeht, ist es mindestens für den Capital-

prozess zweifelhaft, ob im letzten Termin noch ein contradictorisches Verfahren

stattfand.
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halten, dass einerseits die Schwere des Verbrechens und die

Vollständigkeit des Beweises, andrerseits das sittlich -politische

Anrecht des patriotischen Verbrechers auf Begnadigung beide

auf den höchst möglichen Punkt gesteigert sind. Der römische

Bürger, der den schuldigen Mann freispricht, thut nur, was im

monarchischen Staat der König, wenn er Gnade übt; in dieser

Republik ist nicht bloss der Senat eine Versammlung von

Königen, sondern jeder Bürger für seinen Theil König.

Die Gerichte sind der Bürgerschaft am frühesten entzogen Untergang

worden. Die Anfänge gesetzlicher Beschränkung des Provocations- schaftsge-

rechts zeigen sich in den seit dem Ende des 6. Jahrh. nach-

weisbaren durch Volksschluss niedergesetzten Specialgerichten.

Diesen Volksschlüssen, durch welche, sei es ein fungirender

Magistrat (2, HO), seien es besonders zu dem Zweck gewählte

Beamte [2, 645] angewiesen werden einen Criminalfall , der von

Rechtswegen vor das Bürgerschaftsgericht gehören würde, ohne

dessen Befragung zu entscheiden, steht freilich entgegen, nicht

bloss dass sie lästige Privilegien sind^), sondern auch dass sie

als Specialgesetze dem allgemeinen Verbot der provocationsfreien

Magistratur derogiren. Indess hat ihre Gültigkeit desswegen

nicht angefochten werden können (S. 366). Es konnte nicht

fehlen, dass bei diesen provocationsfreien Quästionen die Quäsi-

toren entweder nach Anweisung des Gesetzes oder aus eigenem

Antrieb Rathmänner zuzogen, denen vielleicht bereits in einzelnen

Fällen ein den Quäsitor bindendes Stimmrecht beigelegt ward.

Also entwickelten sich die Anfänge eines Criminalprozesses vor

einem leitenden Magistrat und Geschwornen. Dem entgegen kam
die bei der Prätur (2, 222) charakterisirte Steigerung des Privat-

prozesses dadurch, dass er in gewissen Fällen im öffentlichen

Interesse unter magistratische Leitung gestellt, ein iudicium pu-

blicum ward. Die neue Prozessform, die im J. 605 in dem für

den Repetundenprozess eingesetzten Gerichtshof zuerst ständig

ward, trat theils an die Stelle der iudicia publica, theils an die

der iudicia populi und ersetzte hier die Provocation durch die Ge-

schwornen. Factisch ein Ende hat dem Provocationsprozess Sulla

gemacht: an die Stelle des alten quästorischen Mordprozesses tritt

die quaestio inter sicarios, an die Stelle des tribunicischen Rechen-

1) Asconius in Milon. p. 37: Ms legibus obsistere M. Caelius tr. pl ,

quod . . . Privilegium dieeret in Milonem ferri. Gellins 10, 20, 3.
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Schaftsprozesses die quaestio maiestatis (2, 326) und dabei ist es

geblieben. Der Gedanke der nach Caesars Tode in der Ultrademo-

kratie Zuflucht suchenden Gaesarianer für die wegen politischer

Verbrechen [vis und maiestas) von den Geschwornen Verurtheilten

die Provocation an die Bürgerschaft wieder einzuführen hatte

keine praktische Folget). — Förmliche Abschaöung der alten

Ordnungen hat nicht oder nur ephemer (2 , 326) stattge-

funden; aber in nachsullanischer Zeit ist das iudicium po-

puli thatsächlich ein Ausnahmeverfahren, mochte es nun auf-

treten in der Form des Prozesses vor den Perduellionsduovirn,

wie anfänglich die Sache des Rabirius behandelt werden sollte

[2, 598], oder als tribunicischer oder ädilicischer Multprozess,

von welchen Formen jene gegen Rabirius (2, 298 A, 3), diese von

Clodius gegen Milo zur Anwendung gebracht ward. Mit dem
Eintritt des Principats sind auch diese Trümmer verschwunden 2).

Als damit die unumschränkte Criminalgerichtsbarkeit einerseits

des Kaisers [2, 921], andererseits der Gonsuln und des Senats

{2, 123) zur Anerkennung gelangten, konnten loyale Staats-

rechtslehrer, wie die Fortdauer der Volkssouveränetät in der

Uebertragung der Wahlen und Gesetzgebung auf den Senat, so

in dem Senatsgericht das regenerirte iudicium populi finden '^)

und also der alten Ordnung der Dinge das höhnische Epitaphium

schreiben.

Aufhebung Nachdem die Gompetenz der Bürgerschaft entwickelt worden

sciiinsses. ist, bleibt noch die Frage zu beantworten, in welcher Weise die

Aufhebung des Volksschlusses sich vollzieht, insbesondere in wie

fern demselben die Unwiderruflichkeit zukommt.

Im Allgemeinen ist diese ausgeschlossen. Die souveräne

Macht der Gemeinde würde aufhören dies zu sein, wenn ihr

nach irgend einer Seite hin eine Rechtsschranke gesetzt wäre

1) Cicero Phil. 1, 9.

2) Tiberius bei Dio 56, 40 rühmt dem Augustus nach, dass er der Bür-

gerschaft die Wahlen gelassen, aber die Gerichte genommen habe (ly. toö otjjxou

t6 S'joxptxov i^ xalc oiaYvwoeaiv I; ttjv twv Sr/aaTT^picuv dxpißeiav [i.£Tacxr,aa;);

in der That ist dies nicht begründet.

3) Es kann sein, dass Tacitus darum sagt (^ann. 3, 12): id solum Ger-

manico . . . praestiterimus, quod in curia potius quam in foro , apud senatum

quam apud iudices de morte eius anquiritur.



— 361 —

und wenn sie überall , sei es auch durch sich selbst, ge-

bunden werden könnte. Die römische Gemeinde hat mehr als

die meisten sich willkürlicher Eingriffe in die Rechtssphäre

des einzelnen Bürgers enthalten, aber nichts desto weniger

immer an dem Gedanken festgehalten, auf welchem in der That

alle Staatsordnung und insbesondere alle Criminalgesetzgebung

beruht, dass der Staat über seine Bürger nach Ermessen ver-

fügt i). Der verwirrten Anschauung, dass die Gemeinde und

der Bürger in einem beiderseits gebundenen Rechtsverhältniss

stehen, eben wie Bürger und Bürger zu einander, haben die

römischen Staatsrechtslehrer niemals Raum gegeben. Darum

kann auch kein Beschluss der Gemeinde dieser das Recht ver-

schränken denselben später aufzuheben; so wenig wie der Te-

stator durch die Erklärung seines letzten Willens an diesen ge-

bunden wird, so wenig ist es die Gemeinde, selbst wenn sie,

was nicht selten vorkam, eine Bestimmung auf ewige Zeiten

aufstellt und deren Abschaffung verbietet'-^). Ausdrücklich wurde

in dem Zwölftafelgesetz der Bürgerschaft das Recht gewahrt

jeden früheren Beschluss durch einen späteren zu ändern 3);

1) Dass die Gesetze, welche den Campanern und den Arretinern das Bür-

gerrecht nahmen, nicht zu aauernder Ausführung gelangten, beruht nicht dar-

auf, dass dieses ein durch keinen Comitialheschluss antastbares Urrecht ist,

sondern auf der praktischen Undurchführbarkeit der Rechtsstellung eines keinem

Staat angehörenden freien Mannes (S. 141). Rechtlich stand nichts im Wege
den Bürger sogar zum Sclaven zu machen. Die Advocatendiatribe bei Cicero

pro Caec. 33 ist für die Corona bestimmt.

2) Cicero ad Att. 3, 23, 2: scis.. Clodium sanxisse, ut vix aut omnino non
posset nee per senatum (die Specialisirung ad Att. 3, 15, 6 ; cum sen. gr. egit

4, 8) nee per populum infirmari sua lex. sed vides numqunm esse observatas

sancticnes earum legum, quae abrogarentur : nam si id esset, nulla fere abrogari

posset ; neque enim ulla est
,

quae non ipsa se saepiat difficultate abrogationis

;

sed cum lex abrogatur, illud ipsum abrogatur, quo modo eam abrogari oporteat.

Ein Beispiel giebt die wahrscheinlich einer municipalen Rogation angehörige

Tafel von Todi (C. /. L. I, 1409) : [ne quis hanc rogationem abrogato neve kuic

rog^ationi obrogato neve de hac rogatione derogato. In einer anderen sanctio

(S. 336 A. 5) -wird verständiger nicht die Abrogation überhaupt, sondern nur die

per saturam untersagt. — Wenn ein Gesetz das Gegentheil dieser Abrogations-

clausel ausspricht, wie das Ciceros Rückkehr betreffende (Cicero ad Att. 3, 23,

3 vgl. 1, 291 A. 3): si quid in hac rogatione scriptum est, quod per leges pl(ebi^ve

sc(ita) . . . promulgare abrogare derogare obrogare sine fruude sua non liceat non

licuerit, quove (Hdschr. quod vel) qui prcmulgavit derogavit ob eam rem poenae

multaeve sit, e{ius) h^ac) l(ege') n(^ihil) r(^ogatur'), so läuft dies allerdings, wie

Cicero a. a. 0. deutlich zu verstehen giebt, darauf hinaus, dass sie das, was

sie abschafft, zugleich aufrecht erhält und sich also selber aufhebt, und es be-

greift sich, was Cicero hinzufügt, in lege nulla esse eiusmodi caput.

3) Livius 7, 17, 12: in duodecim tabulis legem esse ut, quodcumque po-

stremum populus iussisset, id ius ratumque esset. 9. 33, 9. c. 34, 6 (vgl. 2, 349
A. 1). Cicero pro Balbo 14, 33. Vgl. S. 301 A. 1.
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und zum Ueberfluss pflegte noch jeder Volksschluss alle älteren

demselben widerstreitenden Bestimmungen nebst den daran

hängenden Strafvorschriften ausser Kraft zu setzen^).

Tjmviderruf- Wenn in gültiger Weise nach den früher (1,235 fs.) erörterten
lichkeit des

c c \ 5 e /

be- Normen die Vertreter der Gemeinde das Gesetz durch Eidschwur
schworenen

Volks- bekräftigt haben, so bleibt zunächst, so weit dasselbe unter den
Schlusses.

Begriff des Vertrages fällt, die Aenderung durch Uebereinkommen

der Paciseenten vorbehalten (1 , 247 A. 3). Wenn ferner ein Vertrag

dieser Art von der einen Seite nicht eingehalten wird, ist der

andere Theil nicht ferner an ihn gebunden. Freilich kann, auch

von diesen Fällen abgesehen, die rechtliche Möglichkeit selbst ein

derartiges Gesetz aufzuheben der Gemeinde so wenig bestritten

werden wie die Competenz einen ungerechten Krieg zu führen

und überhaupt ihr Recht zu missbrauchen. Aber für eine Ge-

meinde wie die römische ist, formell der Rechtsstaat in höchster

Potenz und durchaus beherrscht von der Anschauung, dass sie

wohl Unrecht thun kann, aber niemals Unrecht thut, ist das

sacrosancte Gesetz der Sache nach unwiderruflich.

Zu diesen unabänderlichen Gesetzen gehören sämmtliche

auf ewige Dauer abgeschlossene Internationalverträge, die foedera

(1, 249 fg.), ferner von inneren Ordnungen zum Beispiel die den

Colonen von Ostia und Antium zugesicherte Befreiung vom or-

dentlichen Heerdienst (I, 242) und die den Bürgern auferlegte

Verpflichtung das Königthum nicht, auch nicht auf dem sonst

formell zulässigen Wege der Antragstellung an die Gemeinde, zu

erneuem (2, 1 6), welche in ähnlicher Weise nach der Beseitigung

der ausserordentlichen constituirenden Gewalten, des Decemvirats

und der caesarischen Dictatur wiederholt ward [2, 691]. — Die-

sen durch den magistratischen Eid bekräftigten Gemeindebe-

schlüssen treten materiell gleichberechtigt diejenigen Beschlüsse

der Plebs zur Seite, welche auf dem Sammteid der Plebejer

1) Dies Caput tralaticium de impunitate, ai quid contra alias leges eius

legis ergo factum sit, oder die sanctio, wie sie Cicero (ad Att. 3, 23, 2) nennt,

findet sich, ebenfalls als sanctio bezeichnet, in dem Gesetz über das Imperium
Vespasians in folgender Fassung : si quis huiusce legis ergo adversus leges ro-

gationes plebisve scita senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex lege ro-

gatione plebisve scito s[enatus~)ve c{onsulto~) facere oportebit non fecerit huius

legis ergo, id ei ne fraudi esto neve quid ob eam rem populo dare debeto, neve

cui de ea re actio iudicatio esto, neve quis de ea re apud [s]e agi sinito ; etwas

anders in dem tudertinischen Municipalgesetz (C. I, 1409) : [si quis adversus

alias rogationes] huius rogationis ergo fecerit quodve ex earum [aliqua facere eum
oporteret, huius rogationis ergo n]pn fecerit, id ei fraudi multae poenae ne esto.
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ruhen (S. 148). Dass eine eigentliche formale Bindung auch in

diesem Falle nicht entsteht, kommt namentlich darin zum Vor-

schein, dass gegen den Bruch einer derartigen Verpflichtung, in-

sonderheit gegen die Zurückführung des Königthums und was dem

gleichsteht, äussersten Falls an die Selbsthülfe des Einzelnen,

also an die Revolution appellirt wird (2, 15. [6921).

Noch bleibt zu erörtern, welche Folgen eintreten, wenn ein

Volksschluss, sei derselbe Gesetz oderWahlact oder Gerichtsspruch, Fehier-
' ^ ' haftigkeit

in einer oder der anderen Weise gegen eine alleemeine Normativ- des voiks-
'^ '^ ^ Schlusses.

bestimmung S. 334) verstösst, sei es, dass formale Fehler begangen

sind, zum Beispiel durch Nichteinholen der Auspicien oder Nicht-

einhalten der Promulgationsfrist oder Fortftlhrung der Verhand-

lung nach eingelegter Intercession, sei es dass gegen materielle Be-

stimmungen Verstössen ist, zum Beispiel durch Einsetzung einer von

der Provocation befreiten Magistratur oder durch Zusammenfassung

ungleichartiger Gegenstände in demselben Gesetz. Auf der Ein-

haltung aller dieser Normen beruht der Begriff des iure rogare

und iicre sciscere^), der comitta iusta^). Ftlr die Constatirung

dieser Einhaltung, also der Gtlltigkeit des Schlusses, oder auch

des Gegentheils, diente in ältester Zeit die im Abschnitt von dem
Senat zu erörternde diesem ursprünglich eingeräumte Nomophy-

lakie ; die praktische Anwendbarkeit aber hat dieselbe früh ver-

loren und auf die späterhin bei weitem gewöhnlichste und ge-

fährlichste Form des Volksschlusses, das Plebiscit, leidet sie selbst

formell keine Anwendung. Dass es in historischer Zeit keinen

geordneten Rechtsweg gab, um, wenn einem Volksschluss die

Gültigkeit bestritten ward, diese Frage zu entscheiden, führte zu

einem theoretisch üblen und praktisch verderblichen Dilemma.

Dem Magistrat wie dem Privaten konnte ebenso wenig zugemu-

thet werden jeden Act, der sich als Volksschluss gab, als solchen

gelten zu lassen, noch konnte es dem Belieben jedes Einzelnen

anheimgestellt werden jedes Gesetz auf etwaige Fehler zu prüfen

und nach individuellem Ermessen dasselbe als verbindlich oder

unverbindlich zu behandeln. Praktisch lag die Wahl zwischen

1) Vor Togare wie vor aciscere wird in den Exordicu der Volksschlüsse,

nach der hei Prohus de litt. sing. 3, 1 aufbehaltenen Formel und den S. 335
A. 2 angeführten Beispielen, ständig iure gesetzt. Ebenso steht iure agere bei

Cicero de domo 16, 42. Aehnliches findet sich oft.

2) Cicero cum aen. gr. eg. 11, 27 (S. 323 A. 1).
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der Aufhebung der Consequcnzen des zu Unrecht gefassten Be-

schlusses und der Annullirung desselben. Das erstere Verfahren

ist unlogisch; denn die Aufhebung des nichtigen Gesetzes ist

überflüssig und eigentlich unmöglich, die also behandelte Nich-

tigkeit von der blossen Missbilligung genau genommen nicht zu

unterscheiden. Der zweite Weg ist consequent, aber gehört zu

den Folgerichtigkeiten, welche praktisch durchgeführt die staat-

lich(; Ordnung aufheben.

Aufhebung Das crstcrc Verfahren ist, wenn von der republikanischen
des vitiÖBen

i • i i
Volks- Agonie abgesehen wird , emgehalten worden gegenüber den

an die Auspication sich knüpfenden Formfehlern (vitia). Für

diese gilt der logisch unhaltbare, praktisch unentbehrliche Satz,

dass auch der fehlerhafte Volksschluss ein Volksschluss ist').

Der Spruch der Götter oder ihrer anerkannten Dollmetscher, des

Collcgiums der Augurn ist dafür insofern massgebend (1, 116), als

die Vernichtung aller durch dieses Vitium afficirten Vornahmen,

herbeizuführen ist, so weit dies geschehen kann^). Demnach sind

die also gewählten Beamten verpflichtet niederzulegen"-*) und

zwar in der Weise, dass sie weder befugt sind die Ersatzwahlen

zu leiten^) noch dabei wählbar sind-^). Von dergleichen Nieder-

legung finden sich zahlreiche Beispiele bei den patricischen Ma-

gistraturen ^j ; für die plebejischen fehlt es daran so gut wie

1) Varro de l. l. 6, 30 : mayislratus vitio crealus nihilo setius niagistratus.

Darum hören die rnagistratus vitio creati nicht anders anf Beamte zu sein als

wie die rite creati auch, durch Abdication ; folgerichtig werden solche Magistra-

turen mitgezählt (Liv. 27, 22, 1) und in den Fasten aufgeführt.

2) Das ist comitiatus et concilia . . . habita rescindere hei Cicero de leg.

2, 12, 31 (1, HO A. 1).

3) Vitio facti abdicarunt ist die in den capitolinischen Fasten (J. 523. 592)
hiefür gehrauchte und auch sonst oft begegnende Formel.

4) Darum tritt, wenn allein die vitiös ernannten Beamten zur Vornahme
der neuen Coraitien befugt sind, regelmässig das Interregnum ein (Livius 4, 7.

5, 17) und findet sich niemals, dass ein also ernannter Magistrat vor seiner Ab-
dication die Comitien abhält; wie ja denn auch offenbar das für ihn bestehende

Vitium sich auf den von ihm Ernannten fortpflanzen würde (Liv. 8, 17; omnibus
CO vitio contactis auspiciis). Vgl. 1, 91 A. 3.

5) Dio 54, 24.

6) So insbesondere für Dictatoren ; Livius 6, 38 vom J. 386; 8, 15 vom
J. 417; 8, 17 vom J. 420; 8, 23 vom J. 427; 9, 7 vom J. 433; 22, 23 vom
J. 537; auch für Kriegstribune consularischer Gewalt: Liv, 4, 7 vom J. 310;

5, 17 vom J. 357. feinen Consul aus gleichen Gründen zur Abdication zu ver-

anlassenwurde versucht im J. 531 gegen C. Flaminius (S. 365 A. 3), durchgeführt

im J. 539 gegen M, Marcellus (Livius 23, 31 ; Plutarch Marc. 12) — damals
zuerst sollten zwei plebejische Consuln neben einander fungiren — und sodann

gegen beide Consuln des J. 592, da das Auguriicollegium von einem bei Ihrer

Wahl vorgefallenen Versehen dem Senat officiell Anzeige machte (1, 116 A. 1).
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ganz^) und was insbosondere die Volkstribune betrifft, so ist

nicht abzusehen, durch wen bei Abdication des ganzen Colle-

giums die Nachwahlen hätten vorgenommen werden können'-), so

dass bei der wenig vom sacralen Geiste erfüllten Plebs selbst die

Zulässigkeit dieser Procedur zweifelhaft erscheint. Weigerten sich

die Magistrate dem Gutachten der Augurn Folge zu geben, so

konnten sie nicht gezwungen werden ; die Wahl bestand an sich

zu Recht und weder der Senat noch die Comitien waren befugt

sie zu cassiren. So ist in derThat derConsul des J. 531 C. Fla-

minius dem Beeret der Augurn und der Aufforderung des Senats

ungeachtet bis zum Ende des Feldzugs im Amt geblieben^).

Freilich konnte wegen dieser Verletzung der Auspicienordnung

gegen den Beamten nach Niederlegung des Amtes die Gapital-

klage erhoben werden'').

Die bei Erlassung eines Gesetzes vorgekommenen Auspicien-

fehler sind schwerlich in gleicher Weise behandelt worden: die

Undurchftlhrbarkeit des Geltenlassens des Gesetzes selbst und

der Aufhebung seiner Gonsequenzen musste hier noch schärfer

sich aufdrängen. Zeugnisse über dergleichen Vorgänge aus älterer

Zeit liegen nicht vor.

Sicher ist in manchen anderen Fällen in gleicher Weise ver-

fahren worden. Das Verbot zum Beispiel nachtheiliger Privile-

gien hat nie eine andere praktische Anwendung finden können,

als dass ein Gesetzvorschlag dieser Art durch tribunicische Inter-

cession oder auf andere Weise zu beseitigen und wenn er den-

Beispiele für Censoren geben Livius 6, 23, 5 und die capitolinischen Fasten

des J. 523; eines für die cumlisohen Aedilen Dio 54, 24. Ich nenne hier nur
solche Fälle, wo die Abdication ausdrücklich auf ein Vitium zurückgeführt wird

;

es wild aber wohl, wie Rubino S. 88 vermnthet, in allen Fällen, wo ausseror-

dentliche Abdication gefordert wurde, ein mehr oder minder positiv deflnlrtes

Vitium das Motiv oder doch der Vorwand gewesen sein.

1) Im J. 462 legten die Volkstribune (Liv. 10, 47), im .T. 552 die Volks-

ädilen (Liv. 30, 39) als vitio creati ihr Amt nieder.

2) Da dem Tribunat ein dem Interregnum analoges Institut fehlt, so können
die vitiös ernannten Tribunen nur dann durch andere ersetzt werden, wenn das

Vitium vor ihrem Antritt zur Anzeige kommt. Denn wenn die fungirenden

Tribüne zurücktreten, ohne sich Nachfolger zu ernennen, Verstössen sie nicht

bloss gegen ein Grundgesetz der Plebs, sondern zerstören auch den Tribunat;

und wenn sie selbst die Wahlen ihrer Nachfolger halten, ist mit ihrem Rück-
tritt nichts gewonnen. Man wird darum jene Notiz über das J. 462 um so

mehr mit Misstrauen aufzunehmen haben, als in der sicheren geschichtlichen

Ueberlieferung nicht ein einziger Fall dieser Art vorliegt.

3) Plutarch Marc. 4; Zonar. 8, 20; Livius 21, 63, 7.

4) Darauf geht Ciceros capitnl esto (1. 116 A. 1); vgl. auch de n. d,

2, 3, 7 und de dir. 2, 32, 71.
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noch durchging, die Abrogation herbeizuführen war; mehr haben

auch diejenigen nicht gefordert, die das Cicero betreffende Ge-

setz aus diesem Grunde anfo(;hten i). Ebenso ist offenbar die

wichtigere Vorschrift behandelt worden, dass es der Bürgerschaft

nicht gestattet sei eine von der Provocation befreite Magistratur

XU bestellen : die Gegner eines dagegen verstossenden Antrags

beriefen sich auf dieses constitutionelle Princip und forderten,

wenn dasselbe verletzt worden war, die Beseitigung der Anord-

nung; als nichtig ist sie auch ihnen nicht erschienen.

constatirung Aber auf diescm gelinden Wege konnte man nicht durch-

NicUigkeit. aus bleiben; der logische Satz, dass der nichtige Volksschluss

unverbindlich ist, Hess sich theilweise bei Seite schieben, aber

er war so gefährlich wie unentbehrlich. Alle Gesetze , welche

die Gompetenz der Comitien regelten (S. 334), und damit die

gesammte Staatsordnung, waren ohne Rechtskraft, wenn durch

jede dagegen verstossende spätere Volksabstimmung ihnen de-

rogirt, insbesondere der Satz durchgeführt ward, dass der

Wahlact ebenso Volksschluss wie die Legislation und daher an

diese nicht gebunden sei 2). Als bei den Consulwahlen für das

J. 607 die Wählerschaft sich nicht davon abbringen Hess für den

seines Alters wegen nicht qualificirten Scipio zu stimmen, er-

griff der Senat den Ausweg das Annalgesetz zu abrogiren , um
es im nächsten Jahre wieder herzustellen 3) ; augenscheinlich

1) Bemerkenswerth ist die Aeusserung des jüngeren Cato (bei Plutarch

Cato min. 40. Cic. 34) : wäre Clodius nicht Plebejer gewesen, so würden alle

seine tribunicischen Rogationen nichtig sein ; da aber die Adoption in Form
Rechtens vollzogen sei, seien dieselben, auch das gegen Cicero gerichtete, recht-

lich unanfechtbar.

2) S. 334 A. 1. Darum kann niemals durch den Wahlact die Competenz des

ordentlichen Beamten erweitert, dem Coiisul zum Beispiel nicht die Competenz

des constltuirenden Beamten beigelegt werden [2, 690]. Wohl aber kann bei

Abweichung von der vorgeschriebenen Norm der Act in modiflcirter Weise gültig

sein, in Anlehnung an ein bestehendes ordentliches Amt ein mehr oder minder

ausserordentliches durch Volksschluss geschaffen werden. In dieser Weise ist

den anstatt der Consuln eintretenden Kriegstribunen wohl der Consultitel ab-

gesprochen , aber die consularis potestas nicht beanstandet worden (2, 181).

Auch die Rigoristen, die dem im J. 537 durch die Comitien ernannten Dictator

diesen Titel absprachen, Hessen ihn doch pro dictatore gelten (2, 147).

3) Appian Lib. 112 (vgl. S. 301 A. 1): -/al •/) ßouXYj xot; OTr)(i.txpxoi;

Ijtei&eTO Xüoat xöv ^^ojxov T6v5e xai [Aexd eto; sv a'j&t« dvaYpa'i'^i (ebenso an-

geblich bei den Wahlen für 620 : Appian Kisp. 84). Bei dem gleichartigen Vor-

gang aus dem J. 456, wo der Wahl des Q. Fabius das mangelnde zehnjährige

Intervall im Wege steht, erbieten sich die Tribüne für den Candidaten ein

Ausnahmegesetz zu beantragen, was dieser ablehnt; trotz dessen erfolgt die

Wahl und wird als gültig betrachtet. Formell war sie es vermuthlich nicht.

Dass das Personalprivilegium hier getadelt wird — regi leges, non regere, sagt
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weil bei einem in offenkundigem Widerspruch mit demselben ge-

wählten Bewerber die Frage nicht zu umgehen war, ob er Con-

sul sei oder nicht. Flagrante Verstösse gegen das formale Recht

sind in der zu allen Zeiten von den Händen der Wenigen geleiteten

römischen Republik wahrscheinlich weniger häufig vorgekommen

als da, wo die anarchische Demokratie oder die monarchische

Demagogie regierten; wenn es aber zu eigentlichen Ungesetzlich-

keiten kam, hat die des formellen Rechtsgrundes entbehrende,

aber thatsächlich massgebende Nomophylakie des patricisch-ple-

bejischen Senats, in gewissem Sinn eine Fortsetzung oder Wie-

deraufnahme der alten patrum auctoritas, für die Gültigkeit

oder Ungültigkeit der Volksschlüsse die letzte Instanz gebildet.

Wegen Nichteinhaltung der Promulgationsfrist oder wegen Zu-

sammenfassung ungleichartiger Bestimmungen oder wegen Ver-

letzung der Auspici^, nicht selten wegen mehrerer solcher

Mängel zugleich, sind im J. 654 die appuleischen Plebiscite^), im

J. 655 die titischen-^), im J. 663 die livischen^), im J. 688 das

manilische^) und später noch andere Gesetze^) durch Senatsbe-

schluss als nichtig constatirt und damit beseitigt worden. Aller-

Fabius dagegen — und dass im J. 607 man statt dessen lieber das Gesetz

abrogirte, ist begreiflich; der Mangel der Form wäre damit gedeckt gewesen,

aber wenn bei der römischen Einrichtung der Gesetzgebungsmaschine Personal-

privilegien in die Wahlordnung eingriffen , so konnte man ebenso gut diese

selbst abschaffen.

1) Cicero de leg. 3, 6, 14 fragt Marcus : tu Titias et Appuleias leges nul-

las esse putas ? und fährt naoh erhaltener Antwort : ego vero ne Livias quidem
fort: et rede, quae praesertim uno versiculo senatus puncto temporis sublatae

sint. Die Nichtigkeit wurde motivirt durch die Nichtbeachtung eines Götter-

zeichens (Appian b. c. 1, 30; Schrift de viris ill. 73, 7).

2) Cicero dt leg. 3, 6, 14 (A. 1). Dass dem Beschluss des Senats ein

decretum des Collegiums der Auguren zu Grunde lag, sagt er de leg. 2, 12, 31.

Das von Obsequens 46 berichtete Vogelzeichen wird darin flgurirt haben.

3) Cicero de leg. 3, 6, 14 (A. 1). Asconius in Cornel. p. 68: Philippus

COS. . . . obtinuit a senatu , ut leges eins (des M. Livius Drusus) omnes uno
senatus consulto tollerentur: decretum est enim contra auspicia esse latas neque

eis teneri populum. Dass in diesem Fall nicht das Collegium der Augurn ge-

fragt ward, sondern nur der Antragsteller als Augur auf diese Gründe einging,

zeigt Cicero de leg. 2, 12, 31. Indess wurde ebenfalls die Nichteinhaltung der

Promulgationsfrist (Cicero de domo 16, 41) und die Rogation per saturam (ders.

19, 50) bemängelt. Vgl. noch Diodor fr. Vat. p. 127 Dind.

4) Dio 36, 25. Dass hier die Nichteinhaltung der Promulgationsfrist der

Grund der Cassirung war, deutet Asconius in Cornel. p. 65 an.

5) P. Clodius als Volkstribun behauptete omnia quae C. Caesar egisset,

quod contra auspicia essent acta, per senatum rescindi oportere (Cicero de domo
15, 40). Auch die consularischen Gesetze des Antonius wurden vom Senat
cassirt als durchgebracht per vim und contra auspicia (^Phil. 5, 4, 10. 11, 6, 13.

12, 5, 12. 13, 3, 5).
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dings gehören alle diese Vorgänge der Revolutionsepoche an

;

der wilden Gesetzmacherei derselben wird durch eine nicht min-

der wüste Cassationsprocedur gesteuert. Volkswahlen sind nie

in dieser Weise und in der besseren Zeit auch formwidrige

Volksschlüsse sicher nicht mit solcher Rücksichtslosigkeit behan-

delt worden. Aber das Verfahren selbst, welches in der staats-

rechtlichen Theorie streng unterschieden wird von dem die Auf-

hebung eines Gesetzes durch ein anderes beantragenden Senats-

beschluss^), gehört wohl der lebendigen Republik an und ist

formell wie materiell unanfechtbar: die Nichtigkeit eines als

Volksschluss auftretenden Acts zu constatiren war der Senat

durch seine Stellung im Gemeinwesen nicht ausschliesslich, aber

vorzugsweise berufen.

1) Cicero erörterte in der Rede für den C. Cornelius, offenbar nach den
Staatsrechtlehrern , die quattuor genera , in quibus per senatum more maiorum
statuatur aliquid de legibus (bei Asconius p. 67) ; erhalten sind nns nur das

erste, der die Abschaffung eines Gesetzes wegen seiner Unzweckmässigkeit
empfehlende Beschluss und das vierte , mit dem wir es hier zu thun haben

:

quae lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri oder, wie er anderswo
(de leg. 2, 12, 31) in Beziehung auf die Augurn den Satz formulirt, leges non
iure rogatas tollere.



Verlauf der Volksabstimmung.

Nachdem die Rechte der Volksversammlung entwickelt worden

sind, bleibt es übrig den Verlauf der die Abstimmung derselben

vorbereitenden Acte und diese selbst zu schildern. Da die dess-

fälligen Ordnungen in ihren Grundzügen allgemeine sind und

sie ganz oder nahezu gleichmässig Anwendung finden theils auf

die Abstimmung der patricischen Gemeinde nach Curien und Cen-

turien, so weit wir auf diese rückzuschliessen im Stande sind,

theils auf die der patricisch-plebejischen Comitien nach Curien,

Centurien oder Tribus, theils endlich auf die des plebejischen

Concilium anfänglich vielleicht nach Curien, späterhin nach Tri-

bus, so wird auch diese Darstellung zweckmässig allgemein ge-

halten und die für die einzelne Versammlungsform etwa eintre-

tende Modification an ihrem Platze bemerkt. Die Modificationen

ergeben sich übrigens zum grössten Theile aus den früher

entwickelten Gliederungen selbst, welche um so mehr den Ab-

stimmungen Norm und Ordnung gesetzt haben, als keine dersel-

ben zum Zwecke der Abstimmung eingeführt ist.

Welchen Magistraten das Recht zusteht, eine Volksabstim- Berufende
Magistrate.

mung herbeizuführen, ist im Abschnitt von der Magistratur (1,

191—197) dargelegt worden.

Auch über die bei den Comitien thätigen Apparitoren be- Apparitoren

darf es einer besonderen Auseinandersetzung nicht. Jeder Ma- Comitien.

gistrat bedient sich für seine Comitien der ihm von Amtswegen

zustehenden Apparition, je nach der Art des einzelnen Geschäfts.

Die Könige, die Consuln, die Prätoren verwenden vor allen

Dingen ihre Lictoren, zunächst zur Aufrechthaltung der Ord-

nung, vielleicht auch bei den Gelöbnisscomitien der Curien als

Rom. Alterth. HI. 24
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Bekannt-
machnng
des Gegen-
standes

bei Wahlen

bei
Gerichten.

Pro-
mulgation
des Gesetz-
vorschlags.

deren Repräsentanten
')

; daneben für die vielfach erforderlichen

Abktindigungen ihre Herolde {praecones) und zum Theil die adcensij

von denen weiterhin noch mehrfach die Rede sein wird. Dem
Oberpontifex dienen in gleicher Weise für seine Curiatcomitien die

lictores curiatii a sacris populi Romani [1, 373]. Die Volkstribune

bedienen sich anstatt der Lictoren der viatores [\, 345], ferner

der Schreiber [1, 336], denen wir bei der Verlesung der Gesetz-

entwürfe begegnen werden, und der Präconen [1, 348]. Wie bei

den Gerichtscomitien der Aedilen, Quästoren und Duovirn die

Apparition geordnet war, ist nicht überliefert. — Nicht für

alle Hülfsthätigkeit war durch ständige Apparition gesorgt.

Die Hornsignale der Centuriatcomitien besorgte anfänglich die

militärische Musikantenabtheilung , späterhin die von dem con-

tractlich dazu verpflichteten Privatunternehmer gestellte Bande

(S. 287 fg.) ; da die Oberbeamten ständige Schreiber nicht hatten,

so mögen sie, wenn sie deren für die Comitien bedurften, sich

der quästorischen bedient haben [i, 335].

Die Handlung beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung

des Gegenstandes der Abstimmung, so wie des für dieselbe an-

beraumten Tages. Welcher Magistrat die bevorstehende Ab-

stimmung leiten werde, ergab die Bekanntmachung selbst, welche

regelmässig von ihm selber ausging oder, wo dies nicht der Fall

war, zum Beispiel bei interregnalen Wahlen (1,205), wenigstens

der Bürgerschaft den Leiter bezeichnete. Die Form der Bekannt-

machung ist die allgemeine des magistratischen Edicts: münd-

liche Abkündigung an öffentlicher Stelle und schriftliche Auf-

stellung an einem öffentlichen Orte (1, 205).

Hinsichtlich des Gegenstandes genügte bei Wahlen in früherer

Zeit die Bezeichnung der zu besetzenden Magistraturen, während

späterhin der mit der Bekanntmachung des Wahltages zusammen-

fallende Abschluss der Candidatenliste [1, 485] die Vermuthung

nahe legt, dass dieselbe mit dem Termine zugleich öffentlich bekannt

gemacht ward. Bei Gerichten wird, wie wir sahen (S. 355), die

Benennung des Beschuldigten, des Anklagegrundes und der in

Aussicht genommenen Strafe gefordert. Bei Gesetzen musste der

Wortlaut des Gesetzes dem Edict einverleibt werden; dies wird

1) Ob die dreissig Lictoren, welche bei den von den Oberbeamten zur

Ablegung des Treuwortes eingerufeiien Curiatcomitien fungiren [1, 590], die der

Oberbeamten sind oder die lictores curiatii, ist nicht ermittelt [1, 373j.
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bezeichnet mit dem Worte promulgare^). Die früher (S. 355) er-

örterte nothwendige Schriftlichkeit dieser Kategorie von Volks-

beschlüssen wird dabei vorausgesetzt. Die Promulgation wird,

wie die edictale Aufstellung überhaupt, der Regel nach auf ge-

weissten Holztafeln stattgefunden haben 2); indess sind dafür in

späterer Zeit auch die zur bleibenden Aufstellung bestimmten

Kupfertafeln anticipirend verwendet worden 3). Ausserdem hatte

nach dem licinisch-junischen Gesetz vom J. 692 der Antragsteller

bei der Promulgation dem Aerarium eine Abschrift seines Antra-

ges einzureichen 4), da nachher derselbe nicht mehr abgeändert

werden durfte'^) und eine Controle dieser nicht selten verletzten

Vorschrift sich als nothwendig erwies.

Ausser dem Gegenstand der Verhandlung musste der Tag Bekannt-

derselben bekannt gemacht werden; es ist dies so sehr die Tages.

Hauptsache, dass die Ankündigung häufig Tagfahrt heisst^).

1) Festus ep. p. 224 : promulgari leges dicuntur cum primum in vulgus

eduntur, quasi provulgari. Cicero de leg. 3, 4, 11: promulgata proposita in aerario

cognita (vielmehr condita') agunlo. Weiterer Belege bedarf es nicht.

2) Das lateinische tabula (Cicero pro Sest. 33, 72) und das griechische

TA^d-Aio^t (Dio 42, 23) sind zweideutig, nicht aher cavt; (Dio 42, 32).

3) Dass die Einschreibung der Rogation auf kupferne Tafeln in der letzten

Zeit der Republik schon zum Zweck der Promulgation vorkam, zeigen Ciceros

Aeusserungen über Clodius Gesetzentwürfe (j)ro Mil. 32, 87: incidebantur dornig;

und sicher ist auch was Sueton (^Caes. 28) von der Correctur des pompeischen
Gesetzes vom J. 702 über die Aemterbewerbung sagt lege iam in aes incisa

et in aerarium condita von dem Gesetzentwurf zu verstellen [2, 533]. Es
wird dies, wo öffentliche Aufstellung des durchgebrachten Gesetzes beabsich-

tigt war, öfter geschehen und für diese dann nur die prae«criptio (S. 315)
ergänzt worden sein. Aber wie selbst die öffentliche Aufstellung des ange-
nommenen Gesetzes facultativ war, so ist dies Verfahren sicher immer ein ex-
ceptionelles gewesen.

4) Schollen zu Cicero pro Sest. 64, 135: (lex) Licinia et lunia consulibus

auctoribus Licinio Murena et lunio Silano perlata illud cavebat ne dam aerario

legem ferri liceret, quoniam leges in aerario condebantur. Diese Angabe wird

bestätigt und die Einreichung bei dem Aerarium an die Promulgation geknüpft
in der A. 1 angeführten Stelle Ciceros. Die sonstigen Erwähnungen des Ge-
setzes bei Cicero ad Att. 2, 9, 1. 4, 16, 5. in Vatin. 14, 33. Phil. 5, 3, 8 zeigen

nur, dass, wer gegen dasselbe verstiess, einem iudicium publicum unterlag.

5) Solche Aenderungen, zum Beispiel dass einer der Rogatoren sich nach-

träglich streichen lässt (Cicero pro Sest. 33, 72 : nominibus in tabulas relatis

nomen suum de tabula sustulit), sind gesetzwidrig. Ueber eine solche in dem
Gesetz des Pompeius vom J. 702 vorgenommene Aenderung (A. 3) kam es zu

dem Bürgerkrieg, in dem die Republik zu Ende ging.

6) Gellius 13, 15, 1: in edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitiis

centuriatis futurus sit, scriptum est ex vetere forma perpetua : 'ne quis magistratus

minor de caelo servasse velit'. Comitiis diem edicere (Liv. 26, 18, 4. 31, 49, 12;
cxpyaipeaiwv Yjfji^pav TipoTiölvat Dionys. 5, 19. 6, 22 oder rpoeiTretv Dionys. 10,

19) oder comitia in diem edicere (Liv. 22, 33, 9. 24, 7, 11. 27, 6, 2), auch

comitia in trinum nundinum indicere (Liv. 3, 35, 1) oder comitia indicere (Liv.

24*
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Feste Versammlungstage hat es wahrscheinlich für die älteste

Bürgerschaft der Curien zweimal im Jahre, am 24. März und

am 24. Mai gegeben und diese sind längere Zeit in Uebung ge-

blieben (S. 319). Die Genturien- und die Tribusversammlungen

treten nur zusammen nach Gutfinden des berufenden Magistrats

oder wo, wie bei dem Griminalprozess mit geliehenen Auspicien,

der agirende Magistrat das Recht dazu von einem andern zu er-

BeschafFen- bitten hat [diem petere)^ nach dessen Bestimmung (1 , '1 95). — Der

des Tages. Tag, auf dcu die Bürgerschaft geladen wird, muss für eine solche

Verhandlung rechtlich geeignet sein; Zuwiderhandeln dagegen

macht den Act nichtig '). Ausgeschlossen sind hiemit sämmtliche

für religiöse Handlungen in Anspruch genommene Tage, die dies

nefasti, nicht minder sämmtliche für die Rechtspflege durch den

Kalender reservirte, die dies fasti im eminenten Sinne 2). Dass

Rechtsprechung und Volksabstimmung einander ausschliessen,

spricht schon die alte kalendarische Bezeichnung aus quando

rex comitiavit, fas (S. 306 A. 2); nicht minder folgt es daraus,

dass das Comitium für beide Geschäfte dient und nicht zu-

gleich von dem rechtsprechenden und dem comitiirenden Ma-

gistrat in Anspruch genommen werden kann. An sich aber

kann die Rechtsprechung an jedem Tage, der nicht nefastus

ist, also auch an einem für die Comitien geeigneten statt-

finden^); doch setzt bei factischer Collision der Rechtspflege

und der Volksabstimmung der rechtsprechende Magistrat, falls

der rogirende Beamte ihm überlegen ist, sich der Coercition

desselben aus (1, 260 A. 2). Diejenigen Tage, welche weder

nefasti noch im engern Sinne fasti sind, werden, als für

die Volksversammlung im Allgemeinen geeignet, kalendarisch

als comitiales bezeichnet*). Indess gehen von diesen die Anfangs-

4, 6, 9) sind häviflg, ebenso wie comitia edicere schlechtweg (Liv. 4, 57, 9. 23,

31, 8. 35, 24, 3).

1) Cicero pro Best. 64, 129 aus einem Senatsbeschluss : diebus quinque,

quibus agi de me potuisset. Quintilian inst. or. 2, 4, 35 führt unter den Form-
fehlern der Rogationen auf die Durchhringung non idoneo die.

2) Das clodische Gesetz vom J. 696 bestimmte unter anderem, ut omnibus

fastis diehus legem ferri liceret (Cicero pro Sest. 15, 33). Vgl. 1, 112.

3) Macrobius sat. 1. 16, 14: fastis (diebus) lege agi potest, cum populo non
potest, com.itialibus utrumque potest.

4) Varro de l. L. 6 , 29 : comitiales dicti quod tum. ut esset (ut iret

A. Spengel) populus constitutum est ad suffragium ferundum. Macrobius 1, 16,

14: comitiales sunt, quibus cum populo agi licet. Ovidlus fast. 1, 53: est quoque

(dies) quo populum ius est includere saeptis. Festus ep. p. 38: comitiales dies
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tage der achttägigen Woche, die nundinae ab, die gleich unserem

Sonntag durch das ganze Jahr laufenden und also aus dem festen

Kalender nicht zu ersehenden Tage, an welchen die Bauern zur

Stadt kommen und welche in erster Reihe für den Marktverkehr

in Anspruch genommen werden ^) ; durch das hortensischc Gesetz

— vermuthlich dasselbe, das das Plebiscii der lex gleichstellt

(S. 159) — sind dieselben, vorausgesetzt natürlich, dass sie nicht

auf einen kalendarischen dies nefastus fallen, für die Gerichte

reservirt^) und Volksabstimmungen an denselben untersagt

worden 3). Es gehen ferner von den comitialen Tagen ab alle

nicht kalendarisch festen Feiertage, so weit sie auf solche Tage

gelegt werden 4). Endlich kann durch Privilegium die Volks-

appellabant cum in comitio conveniebant. Auch die Annalisten nennen sie mehr-
fach sowohl in Beziehung auf Centuriatcomitien (Liv. 7, 18, 9. 24, 7, 11. 25,

2, 4) wie auf das concilium plebis (Liv. 3, 11, 3).

1) Varro de r. r. 2 praef. 1 [daraus Columella 1 praef. 18) : maiores . . .

annum ita diviserunt, ut nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliquis

Septem ut rura colerent. Derselbe bei Servius georg. 1,275: antiquos nundinas

feriatis diebus agere instituisse
,
quo facilius commercii causa ad urbem rustici

commearent. Diese schon in den Zwölftafeln begegnenden Markttage (Gellius

20, 1, 49: tertiis nundinis partes secanto; nundinae auch für Marktstätten neben

conciliabula Liv. 7, 15, 13) waren noch zu Ciceros Zeit in vollem Gebrauch

{ad Att. 1, 14, 1: die nundinarum TravTjyupi;; das. 4, 3, 4: ante diem X k.

(Z>ec.) nundinae : contio biduo nuUa). Vgl. moretum 80. — Der von mir früher

gemachte Versuch diesen nundinae kalendarische Stetigkeit zuzuweisen (Chro-

nologie S. 240) ist unhaltbar.

2) Granius Licinianus bei Macrobius sat. 1, 16, 30: nundinas lovis ferias

esse .... sed lege Hortensia effectum, ut fastae essent , uti rustici
,

qui nundi-

nandi causa in urbem veniebant, Utes componerent. Ders. 1, 16,28: Trebatius

in libro primo religionum alt nundinis magistratum posse manu mittere iudiciaque

addicere. Wenn, wie dort ausgeführt wird, die Juristen darüber stritten, ob

die nundinae den feriae (natürlich nicht den feriae statae^ beizuzählen seien

oder nicht, so erklärt sich dies, wie Macrobius auch selbst sagt (1, 16, 31),

durch diese Rechtsänderung : sie waren an sich feriae, aber als sie der Recht-

sprechung eröffnet wurden, zählte man sie vielmehr zu den dies sollemnes.

3) Macrobius 1, 16, 30: Julius Caesar XVI auspieiorum libro negat nun-
dinis contionem advocari posse, id est cutu populo agi ideoque nundinis Roma-
norum haberi comitia non posse. Festus p. 173 : nundinas . . . nefastum [diem

esse voluerunt antiqui^, ne , si liceret cum populo agi, interpellarentur nundina-

tores. Plinius 18, 3, 13 : nundinis urbem revisitabant et ideo comitia nundinis

habere non licebat, ne plebs avocaretur. Diesen Zeugnissen gegenüber fallen die

losen Betrachtungen über die Gesetzgebung der Urzeit in sich zusammen , wie

sie Rutilius giebt (bei Macrobius 1, 16, 34): Romanos instituisse nundinas, ut

octo (vielmehr sieben , s. S. 376 A. 1) quidem diebus in agris rustici opus fa-

cerent, nono autem die . . . ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent

und ähnlich Dionysius 7, 58 (vgl. 2, 29), nach dem an den Markttagen ol h-q-

(AOTivcoi xd; xe äfxei^^et? duoioüvTO töjv duvttu'j %aX xd? oixa? r.np dXX-fjXwv dXd[A-

ßavov xd XE xoivd .... tI;^i:pov dvaXaixßdvovxe; dTre-^tupouv. — Dass die nicht

zur Beschlussfassung führende contio an den Markttagen nicht stattfinden sollte,

aber dies nicht immer eingehalten ward, ist 1, 199 A 3 bemerkt.

4) Varro in augurum libris (bei Macrobius 1, 16, 19): viros vocare feriis
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Versammlung auch an einem an sich dazu geeigneten Tage unter-

sagt werden ; und da der Senat sich späterhin das Recht vindicirte

Ausnahmen vom Gesetz ohne Volksschluss herbeizuführen, hat

er davon auch in dieser Hinsicht einen freilich meistens von der

Gegenpartei bestrittenen Gebrauch gemacht i). — Die Form der

Versammlung hat, so viel wir wissen, in dieser Hinsicht kei-

nen Unterschied gemacht. Die hier vorgetragenen Regeln gelten

glcichraässig für den Populus der Gurion, der Centurien, der Tri-

bus und für die Plebejerversammlung, sei es nun, dass diese in

ihrem Bestreben nach Gleichartigkeit mit dem Populus von Haus

aus diesen Gesetzen sich gefügt hat, sei es, dass bei der Gleich-

stellung des Plebiscits mit der Lex die für diese massgebenden

Normen auf jenes erstreckt worden sind.

Die Versammlungen des Populus und der Plebs scheinen

von Rechts wegen gleichzeitig haben stattfinden zu können;

schwerlich hat der Tribun den ConsuP) und noch viel weniger

der Consul den Tribun an der Zusammenberufung der Bürger-

schaft zu hindern vermocht (2, 289 A. 4). Der Populus aber

kann nicht zugleich zwiefach zum Zweck der Abstimmung zu-

sammentreten 3). Im Collisionsfalle geht das Berufungsrecht des

höheren Magistrats dem des niederen vor (1, 2160); wenn beide

Magistrate sich gleich stehen, zum Beispiel zwei Aedilon neben

einander die Stimmversammlung berufen, geht der vor, welcher

zuerst beruft*). Eine nicht abstimmende Contio kann mit einer

abstimmenden sowie mehrere Contionen gleichzeitig stattfinden (1

,

1 99) ; selbstverständlich aber kann der Magistrat stärkeren Rechts

auch die Abhaltung der Contio verhindern (1, 260). — Ebenso

konnte die magistratische Rechtsprechung und die Thätigkeit des

Geschwornen (1 , 260) des Stimmacts wegen untersagt und die

non oportet ; si vocavit, piaculum esto und de l. L. 6, 29 nach den S. 372 A. 4
angeführten Worten: nisi si quae feriae conceptivae essent, propter quas non
liceret, ut Compitalia et Latinae. Dio 38, 6.

1) Senatsheschluss vom J. 703 hei Cicero ad fam. 8, 8, 5: uti (consules)

eins rei causa per dies comitiales senatum haberent senatusque consultum refer-

rent. Volksversammlung und Senatsversammlung schliessen nach dem um das

J. 600 erlassenen pupischen Gesetz sich aus , so dass die Anordnung der letz-

teren den Ausschluss der ersteren nach sich zieht.

2) Das Einschreiten des Tribuns muss durch Specialgesetz für die Comitien

ausser Kraft gesetzt sein ; sonst würden wir Anwendungen davon finden , dass

er nicht bloss die berufenen Comitien sistiren, sondern schon die Berufung
selbst unwirksam machen kann.

3) Messala über Gellius 13, 16, 1: bifariam cum populo agi non potest.

4) Messala a. a. 0. (1, 260).
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Schliessung der oflenen Läden und Verkaufsiocale während

derselben angeordnet werden ^). — Ueberhaupt ist das Recht der

Obermagistrate jede öfl'entliche Handlung zu inhibiren in den

durch die gesetzliche Abstufung der Gewalten gegebenen Schran-

ken hier zur Anwendung gekommen.

Zwischen dem Tag der Ankündigung und dem der Ab- Das irmum

Stimmung musste ein Zwischenraum von drei nundina^] oder drei

1) Cicero acad. pr. 2, 47, 144: quid me . . . in contionem vocas et qui-

dem, ut seditiosi tribuni solent, occludi tabemas iubes? Ders. de domo 21, 54:

edictis tuis (der Volkstribun P. Clodius) tabemas claudi iubebas. In dem For-

mular für eine Abstimmung auf dem Marsfelde (Varro 6, 91) werden nur die

aryentarii aufgefordert ihre tabemae zu schliessen; aber diese stehen hier als

die ältesten und wichtigsten für alle Ladeninhaber. Vgl. de domo 33, 90. —
Die Schliessung der Verkaufslokale kommt auch bei dem iustitium vor |(1,

263 A. 5).

2) Dass es neben nundinae, dem Anfangstag der achttägigen Woche, auch

für diese selbst an einer Benennung nicht gefehlt haben kann, leuchtet ein,

und diese ist unzweifelhaft nundinum oder später nundinium (2, 84 A. 3). Das
Wort ist völlig gesichert für die wahrscheinlich aus der achttägigen Woche ent-

wickelte innerhalb des Amtjahrs sich haltende Functionsfrist (1, 38). — Auf
welches der beiden Wörter nundinum oder nundinae die Redeweise trinum nun-
dinum zurückgehe, ist bestritten (vgl. John rhein. Mus. 31, 410). Die For-

mel selbst findet sich in folgender Weise überliefert: exdeicaiis ne minus trinum
noundinum (Senatsbeschluss de Bacch. Z. 22; vgl. im bantinischen Gesetz Z. 31

[<r]m«m nondin[umJ) — trinum nundinum petere (Cicero fam. 16 , 12 , 8j— trinum nundinum prodicta die (Cicero de domo 17, 45) — promulgatio

trinum nundinum (Cicero in Cornel. bei Priscian a. a. 0. und Phil. 5, 3, 8) —
trino nundino promulgare (Quintilian inst. 2, 4, 35) — comitia in trinum nun-
dinum indicere (Liv. 3„ 35, 1) — trinum nundinum im Gegensatz zu trium

horarum Cicero de domo 16, 41. Die contrahirte Form bei Macrobius sat. 1, 16,

34 und sehol. Bob. p. 300 trinundino die proponere — derselbe 3, 17, 7: tri-

nundino confirmari — schol. Bob. p. 310 : trinundinum tempus observare ist

ohne genügende Gewähr. Dass Dionysius 7, 58. 9, 41. 10, 3. 35 und nach- ihm
Plutareh Coriol. 18, 19 trinum nundinum wiedergiebt durch -/j TpixY] ^Yopa, also

an die nundinae denkt (vgl. Plutareh q. R. 42: xa; ötYOfJievai; hi' btsio. rjtJLepäiv

^Tc' aYopdv O'jvooo'j?), ebenso Priscian 7, 3, 9 es mit trinarum. nundinarum er-

klärt, beweist nichts, da die nundinae jeder kannte, das nundinum den Späteren

und den Fremden ungeläuflg war. Wenn ferner geltend gemacht worden ist,

dass trinus sich in guter Zeit nur mit pluralia tantum verbinde und dadurch

die priscianische Auffassung sich rechtfertige, so sind einmal Wendungen wie
boves trini schon bei Varro nicht selten (Neue Formenlehre 2 S. 166) ; zweitens

darf novendinum dem Sinne nach den Plurativwörtern zugezählt werden. Gram-
matisch erscheinen vielmehr fast alle jene Wendungen, wenn sie mit Quintilian

auf das singulare nundinum bezogen werden, einfach und klar, während die

Redensart als Genitiv Plural von nundinae nur durch eine besonders in dieser

Stetigkeit sehr auffallende Ellipse sich erklären lässt. Vor allen Dingen aber

ist es sachlich unmöglich die Redensart auf den Tag und nicht auf die Frist

zu beziehen; denn notorisch bezeichnet sie nicht eine an drei Markttagen vor-

zunehmende, sondern eine von jedem beliebigen Tag ab zu berechnende durch
drei achttägige Wochen sich erstreckende Action. Es müsste also bei Ableitung

von nundinae der Begriff späterhin sich verschoben haben, wogegen bei der Zu-
rückführung auf das nundinum es dieser bedenklichen Annahme nicht bedarf.

Dies ist so durchschlagend, dass selbst wenn bei Cicero (S. 376 A. 4) wegen
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mal acht Tagen i) liegen , wobei der Tag der Ankündigung und

der der Abstimmung eingerechnet werden 2). Wie alt das

Intervall des trinum nundinum ist, beweist dessen allgemeine

Anwendung bei jeder beschlussfassenden Volksversammlung,

auch derjenigen der Curien, so weit diese nicht zur Ableistung

des Treugelübdes [1, 589], sondern zur Abstimmung zusammen-

treten. Den vermuthlich für die Testamente bestimmten festen

Tagen der Curiatcomitien am 24. März und 24. Mai gingen wahr-

scheinlich an den ersten derselben Monate solche Ankündigungen

vorauf 3); und noch in der letzten Zeit der Republik wird das

trinum nundinum für die Adrogationscomitien gefordert"*). Ebenso

wird in Betreff der Beschlüsse der Centurien^) wie der Tribus das

trinum nundinum schon in früher Zeit und sowohl in Beziehung

auf Gesetze ß) wie aufWahlen ^) und auf Gerichte *) erwähnt. Später

des Gegensatzes zu trlum horarum die genetivische Auffassung erforderlich sein

sollte, man besser auf trinorum nundinorum recurriren würde als auf trinarum

nundinarum.

1) Die Worte ne minus trinum noundinum im Senatsbesehluss de Baccha-
nalibus können nur von vollen 24 Tagen verstanden werden, und obwohl sie

sich nicht auf das comitiale trinum nundinum beziehen, werden sie doch
darauf anzuwenden sein. Das manilische Gesetz , eingebracht nicht vor und
wahrscheinlich am 10. Dec. 687, durchgebracht am letzten, d. h. am 29. Dec.

687 (Dio 36, 42), wurde cassirt wegen der celeritas actionis (Asconius in Cor-

nel. p. 65) ; die 20 Tage reichten also nicht aus. Das clodische Gesetz gegen
Cicero wurde 3 Tage nach dem 1. Jan. angenommen (Cicero in Pis. 4, 9), war
also, wenn am 10. Dec. aufgestellt, genau 24 Tage promulgirt und wird auch
aus diesem Grunde nicht angefochten. Dass bei den Gesetzen, durch die

Domitian und Vitellius die tribunicische Gewalt erhielten, die Frist nicht ein-

gehalten ist [2, 839], kommt nicht in Betracht. Die gangbare Berechnung des

trinum nundinum auf 17 Tage ist lediglich Confusion der Neueren , wie ich

schon Chronol. S. 243 erinnert habe.

2) Dieis zeigen die für das Comitialtestament angeordneten Tage (A. 3) so

wie die Tage des clodisehen Gesetzes (A. 1).

3) Meine Chronologie S. 243.

4) Cicero de domo 16, 41 : si quod in ceteris legibus trinum nundinum
esse oportet, id in adoptione satis est trium esse horarum, nihil reprehendo. Ders.

pro Sest. 64, 135 und dazu schol. Bob. p. 310; Dio 39, 12. Auch bei der Ab-
stimmung der Curien über das publilische Gesetz erwähnt Dionysius 9, 41
diese Frist.

5) lieber die nicht hieher gehörigen iusti dies der Centuriatcomitien vgl.

S. 387 A. 3.

6) Dionysius 10, 3 bei der Abstimmung der Tribus über das terentilische

Plebiscit,

7) Liv. 3, 35, 1 : comitia decemviris creandis in trinum nundinum indicta

sunt. Ueber das zwischen dem Schluss der Candidatenlistc und dem Wahl-
termin erforderliehe trinum nundinum vgl. [1, 485].

8) Dionysius 7, 58 (vgl. c. 37; daraus Plutarch Coriol. 18) bei dem Pro-

zess des Coriolanus und 10, 35 in Beziehung auf den der Consuln des J. 299.

Dass zwischen dem Klagantrag und dem Endtermin (der quarta accusatio') das
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hat derselbe Volksschluss , welcher das alte Verbot disparate

Gegenstände in einer Abstimmung zusammenzufassen einschärfte

(S, 336), der caecilisch-didischo vom J. 656 auch die gesetzliche

Nothwendigkeit der Promulgationsfrist aufs neue ausgesprochen i).

— Häufig indess ist der Beamte durch Senatsbeschluss zu so-

fortiger Abhaltung der Gomition angewiesen worden 2), und auch

Ueberschreitungen des Gesetzes ohne Vollmacht sind nicht aus-

geblieben 3). — Selbstverständlich war die Frist eine mini-

male und konnte der berufende Magistrat auch einen späteren

Tag für die Abstimmung ansetzen 4). — Abänderung des an-

gesetzten Termins durch Verfrühung ist nicht eigentlich unzu-

lässig, unterliegt aber ausser den naheliegenden praktischen auch

religiösen Bedenken 5). Ueber die Verschiebung des angesetzten

Termins ist am Schluss dieses Abschnitts (S. 415) gehandelt.

trinum nundinum liegen musste, der Angeklagte aber auf diese Frist verzichten

konnte, ist S. 356 A. 3 bemerkt.

1) Cicero de domo 16, 41 nach den S. 376 A. 4 angeführten Worten:
sin eadem observanda sunt, iudicavit senatus M. Drusi legibus, quae contra legem

Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri. Ders. pro Sest. 64, 135

mit dem Scholion dazu p. 310: i^Caecilia et Didid) iubebat in promulgandis legi-

bus trinundinum tempus observari. Ders. Phil. 5, 3, 8; ad Att. 2, 9, 1.

2) "Wenn dem Consul durch Senatsbeschluss aufgegeben wird primo quoque

tempore oder die die Comitien abzuhalten (Liv. 4, 58, 8. 27, 33, 9. 41, 14, 3.

42, 28, 1 ; ähnlich 43, 11, 3. 44, 17, 2), ist zunächst der Wegfall des trinum

nundinum gemeint ; und wo dasselbe vom Magistrat gesagt wird, ohne dass von
dem Beschluss des Senats die Rede ist (Liv. 24, 7, 11 : in eum quem primum
diem comitialem habuit, comitia edixit; 25, 2, 4. 27, 6, 2), ist dieser sicher

nur übergangen. Auch in anderen dringlichen Fällen, wo die Beschleunigung

der Wahl nicht ausdrücklich erwähnt wird, darf Dispensation vorausgesetzt wer-

den, zum Beispiel im J. 702 bei der Wahl des quaesitor für die milonischen

Prozesse.

3) Ausdrücklich constatirt wird diese Ueberschreitung, abgesehen von den

auf Caesars Namen gestellten postumen Gesetzen (Cicero Phil. 1, 10, 25), bei

dem antonischen Gesetz über die Dauer des Provinzialcommandos (Cicero Phil.

5, 3) und bei dem titischen Gesetz vom J. 711 , das den Triumvirat begrün-

dete ouT£ 5iaatTf](xaTos ii 5oxi[xaoiav ouxe zupiotc iz ttjv yeipoTOvtav •/jjA^paj irpo-

T£Ö£iaTf]C" dW aüxtxa Ixupoüxo 6 vöpLOC (Appian 6. c. 4, 7). Aber auch bei

dem von TL Gracchus gegen seine Collegen eingebrachten Abrogation sgesetz kann
weder das trinum nundinum eingehalten noch Dispensation davon gegeben sein.

— Die Erzählungen von am Tage nach ihrer Einbringung durchgebrachten Ro-
gationen Liv. 2, 56, 9. 4, 24, 6 sind nicht beglaubigt.

4) Livius 6, 37, 12 : novam rogationem promulgant . . . omniumque earum
rogationum comitia in adventum . . . exercitus differunt, das heisst sie bestimmten
einen späteren als den nächsten gesetzlich zulässigen Tag. Promulgation unter

Vorbehalt späterer Ansetzung des Stimmtages ist ohne Beispiel und nicht

wahrscheinlich; hier wird ein Tag gewählt sein, an dem die Rogatoren das Heer
als zurückgekehrt voraussetzten.

5) Festus p. 289 : referri diem prodictam, id est anteferri , religiosum est,

ut ait Veranius in eo qui est auspiciorum de comitiis, idque exemplo comprobat

L. luli et P. Licini censorum (im J. 665 ; vgl. 2, 343), qui id fecerint sine ullo
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Tageszeit. Die TagGSzeit, an welcher zu dem bestimmten Tage die

Bürgerschaft sich zu versammeln hatte, wird in der Berufung

nicht angegeben ; die Wahl derselben steht bei dem berufenden

Magistrat und wird durch die weiterhin zu erörternde Ladung

der Bürgerschaft zur Kenntniss gebracht. Es müssen sich also

die Bürger, wenn sie an der Abstimmung sich betheiligen wollen,

an dem dafür bestimmten Tage zur Verfügung des Magistrats

halten. Die allgemeine Regel, dass vor Sonnenaufgang und nach

Sonnenuntergang öffentliche Geschäfte unstatthaft sind, gilt selbst-

verständlich vor allem für die Versammlungen der Bürgerschaft ^).

Während des Tages kann die Handlung zu jeder Stunde begin-

nen 2); der Regel nach geschieht es mit Sonnenaufgang und in

allen allgemeinen Darstellungen der Volksversammlung wird diese

Anfangszeit angesetzt^).

versaiiim- Der Ort, an welchem die Comitien stattfinden, wird in der
lungsort

Bekanntmachung ebenso wenig angegeben wie die Tageszeit,

da die Ladung nach der Stadt Rom selbstverständlich ist, die

nähere Bestimmung des Ortes aber der Ladung am Stimmtage

vorbehalten bleibt. Der Ort selber muss der für die Comitien

— nicht für das Concilium der Plebs — erforderlichen Anspielen

fähig, also römischen Rechts und dafür inaugurirt sein (1, 103.

i04). j Im Besonderen richtet sich die Oertlichkeit der Comitien

danach, ob der Populus nach Curien, Centurien oder Tribus oder

die Plebejerversammlung zusammentritt.

Die Curien, als die ursprüngliche bürgerlich geordnete

Versammlung, treten zusammen innerhalb des Pomerium. Es

ist davon nie eine Ausnahme gemacht worden; selbst als in der

Krise des J. 705 sich die römische Bürgerschaft in Thessalonike

constituirte, erkannte man an, dass es nicht zulässig sei daselbst

decreto augurum , et ob id lustrum parum felix fuerit. Die Ansetzung des

Lustrum darf derjenigen der Comitien gleichgeaohtet werden (S. 307).

1) Der Satz sol occasus suprema tempestas esto kommt wie für den Senat

(Gell. 14, 7, 8) so aucli für die Comitien zur Anwendung (Liv, 39, 16, 4).

2) Ein Curienbeschluss , veranlasst durch einen um die sechste Tages-

stunde eingetretenen Vorfall, ist drei Stunden später fettig (Cicero de domo
16, 41). Die quästorischen Comitien will der Consul Caesar um die zweite

Tagesstunde beginnen (Cicero ad fam. 7, 30, 1). Vgl. Cicero ad Att. 4, 3, 4.

3) Das Hornsignal für die Centurien wird gegeben cum primo lud (Varro

de l. L. 6, 92), ecuöev (Plutarch C. Oracch. 3); die Censoren beginnen ihr Ge-
schäft ubi lucet (Varro 6, 87); auch die Plebs tritt zusammen Icoöev (Dionys.

7, 59), Aus der Auspication vor Sonnenaufgang folgt dies nicht nothwendig,

da der Auspicant gewöhnlich nachher wieder zu Bett geht (1, iÜl).

der Curien;
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die Curicn zusammenzurufen i). Innerhalb des Pomeriura konn-

ten die Curicn sich auch anderswo versammeln"'^); regelmässig

aber geschah es auf dem comitium^], einem freien, aber einge-

hegten Platz neben dem römischen Markt^), auf welchem sich

gleichfalls das für die Versammlungen des Senats bestimmte Ge-

bäude, die curia befand.

Die Centuricn, eigentlich die bürgerliche Wehrmannschaft, der
' ^ ^ Centnrien;

dürfen umgekehrt innerhalb desPomerium nicht zusammentreten^);

von dieser fundamentalen Regel ist ebenfalls nie eine Ausnahme

vorgekommen 6). Auch dass sie nicht ausserhalb der Bann-

meile zusammentreten können, erscheint als von je her bestehende,

das heisst ihrer Einführung nach für die Späteren verschollene

Ordnung (1, 71 A. 1). Indess muss diese Vorschrift minder ab-

1) Dio 41, 43 berichtet die in Rom im J. 705 unter dem Kegiment der

Caesarianer in gesetzlichen Formen erfolgte Wahl der Consuln und der Präto-

ren für das J. 706 : oi oe £v tt^ 0£aoaXovt-Ai[) ToioiJTOV [jiev oüSev Trapeoxeuaoavxo,

obwohl dort gegen 200 Senatoren und die Consuln sich befanden , -Aai xi xat

^(opEov ii td o{(ov((j[jiaTa (xoü otj ";cai ^v v6[i.(|} ot] xwt wjxd Sovxiv y^Y'^^'^i^'^O

OY][AO<Jta)aavx£;, waxe -/.al xov ofjtAOV oi' «üxöv (?) X'fjv x£ zoXiv aicaaccv isxa'j%(x

ehaf. vo(j.iC£5i)oit. al'xiov Ss oxt xov vojagv ot UTiaxoi xov cppaxptctxixöv oux saevT]-

vöyeoav. Dieser mangelnde Curicnbeschluss war also in Thessalonike nicht

nachzuholen; und darum beschränken die Pompeianer sich darauf den zeitigen

Consuln, Prätoren und Quästoren die Aemter zu prorogiren. Die Ursache ist,

wie Rubino S. 370 ausführt, dass die Curien durch die alte unabänderlich

erscheinende Ordnung, die Centurien nur durch ein späteres Ausnahmen zu-

lassendes Gesetz auf die Stadt beschränkt waren. Ebenso wird bei Livius 5, 52

vor der Uebersiedelung nach Veii gewarnt mit Hinweisung auf quae auspicato

agimus omnia fere intra pomerium und es weiter heisst : comitia curiata . . .

comitia eenturiata . . . ubi auspicato nisi ubi adsolent fieri possunt?

2) Das Comitium kann während der gallischen Belagerung nicht in der

Gewalt der Belagerten gewesen sein, und doch ergeht während derselben ein

Curiatgesetz (Liv. 5, 46, 11) ; es muss also, selbst auf dem streng genommen vom
Pomerium ausgeschlossenen Capitol eine solche Versammlung haben stattfinden

können. Vielleicht gehört hieher auch die nach Sueton Aug. 65 in foro lege

curiata vollzogene Adrogation des Tiberius, wenn hier der Ausdruck genau ist.

3) Varro 5, 155 : camitium ah eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium

causa. Festus ep. p. 38: comitiales dies appellabant cum in comitio convenie-

bant, qui locus a coeundo, id est insimul veniendo est dictus.

4) Jordan Topogr. 1, 2 S. 318 fg.

5) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: eenturiata comitia intra pomerium
fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat , intra urbem im-

perari ius non sit.

6) Applaus Bericht von der Abstimmung über^ das Commando in Ober-

italien im J. 710 : dX&ouoTji; x^? /.'jpta? -/jfilpa«; y] [j.£v ßouXrj xi^v cpuXexiv dv6fi.iC£v

ix-^X-fjaiav o'jXXe-ffjoea&at, oi oe vuxxo? Ixi x-?jv äfopdv Tr£ptay_oivt(JO(|i.£voi x'Tjv

Xo^ixtv d-icdXouv OLTZO a'jv&Tj[j.axo; ^X7]Xu9uTav (Appian b. c. 3, 30) ist von ihm oder

von den Abschreibern entstellt; die vorgeschlagene Vertauschung von cfuXexiv

und Xo^ixiv genügt nicht, da auch dann es unklar bleibt, inwiefern es für die

Berufung der Tribus auf den Markt vorheriger besonderer Festsetzung bedurfte.

Die Centuriatcomitien auf der Agora bei Plutarch Cam. 30. Pomp. 52. Crass.

15 sind blosse Versehen.
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solut gewesen sein als die gleichartige für die Curiatcomitien , da

die Möglichkeit von Centuriatcomitien jenseit der Bannmeile nicht

bloss in alten annalistischen Erzählungen eine Rolle spielt i),

sondern auch die Legitimisten im J. 705 dieselbe statuirten (S. 379

A. 1). Der Regel nach versammeln sich die Centurien bekannt-

lich auf ihrem Exercirplatz, dem Marsfeld 2); aber auch im pe-

telinischen Hain vor dem Flussthor 3) und in Aesculeto'^), einem

Ort nicht bestimmter Lage innerhalb der Bannmeile, vielleicht

auch auf dem Aventin^) sind sie zusammengetreten. Der Dic-

tator Caesar hat daran gedacht sie vom Marsfeld nach dem
vaticanischen zu verlegen, was wie sein ganzer Plan zum
Umbau der Stadt nicht zur Ausführung kam^). — Von dauern-

den baulichen Einrichtungen für diese Comitien an ihrem

regelmässigen Platz wird nichts berichtet; vielleicht aber haben

später die sogleich zu erwähnenden saepta lulia auf dem Mars-

feld, obwohl zunächst für die viel häufiger berufenen Tribus ein-

gerichtet, auch für die der Centurien gedient, da bei dem spä-

teren Verhältniss der Centurien und der Tribus (S. 273) es keine

grosse Schwierigkeit machen konnte ein für die letzteren einge-

richtetes Local auch für jene zu benutzen.

der Tiibns Das Coucilium der Plebs so wie die patricisch-plebejischen

Tribus, welche beiden Versammlungen hinsichtlich des Orts

gleichartig behandelt worden zu sein scheinen, sind, ihrem

späteren Aufkommen und ihrer minderen Förmlichkeit entspre-

1) Livius 3, 20 (vgl. 1, 104 A. 1). Die -wunderliche Abstimmung des
Feldheers des letzten Königs unter dessen Präfecten nach Centurien hei Dio-
nysius 4, 85 soll schwerlich einen Bürgerheschluss vorstellen.

2) Laelius Felix hei Gellius 15, 27 (S. 387 A. 4). Cicero pro Ba5mo
ad pop. 4, 11 : in campo Murtio comitiis centuriatis auspicato in loco. Liv. 6,

20, lO : in campo Martio cum centuriatim populus citaretur. Weiterer Belege
bedarf es nicht.

3) Die im J. 370 in Petelinum lucum extra portam Flumentanam ange-
setzte Volksversammlung , in welcher M. Manlius zum Tode verurtheilt ward
(Liv. 6, 20, 11 ; Plutarch Cam. 36), kann wie die ihr vorhergehende nur die

der Centurien gewesen sein. Auch das nach Liv. 7, 41, 3 in luco Petelino von
einem Dictator rogirte Gesetz passt am besten für Centurien. Die topographi-

schen Bedenken hinsichtlich der Lage der porta Flumentana (vgl. R. F. 1, 192)
kommen hier nicht weiter in Betracht,

4) Die Comitien in Aesculeto , an welche der Dictator Q. Hortensius das

Gesetz über die Gleichstellung von lex und plebiscitum brachte (S. 159 A. 1),

werden die der Centurien gewesen sein; ein Gesetz dieser Art haben die

comitia leviora in so früher Zeit schwerlich beschlossen.

5) Die improbae comitiae, in welchen Seianus zum Consul erwählt ward,

fanden statt auf dem Aventin (S. 348 A. 2).

6) Cicero ad AtL 13, 33, 4. Drumann 3, 645.
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chend, durch das Pomerium nicht gebunden und können ebenso-

wohl innerhalb wie ausserhalb desselben stattfinden. Von den

patricisch- plebejischen Tribus ist sogar im J. 397 auf Rogation

eines Gonsuls ein Schluss im Lager bei Sutrium gefasst und als

gültig anerkannt worden ^) . Aber da der unbedingte militärische

Oberbefehl, welcher jenseit der Bannmeile begann, der Freiheit

der Abstimmung Eintrag zu thun schien, wurde gleichzeitig die

Beschlussfassung im Amtgebiet müitiae durch einen Volksschluss

den Magistraten bei Todesstrafe untersagt 2); und daran ist seit-

dem festgehalten worden 3). — Das Goncilium der Plebs hat nie

anders als im Amtgebiet domi gehalten werden können, da ausser-

halb der Bannmeile die plebejischen Magistrate nicht fungiren. —
Für die Abstimmuns der Tribus hat bis gegen das Ende der Re- anf dem

'^ ^ ^
P T

Capitoliutn.

publik gewöhnlich der durch Mauern abgeschlossene Hof gedient,

innerhalb dessen der capitolinische Jupitertempel stand 4), Hier

ward die einzige plebejische Gerichtsversammlung gehalten, von

welcher der Ort uns genannt wird^). Hier vollzogen sich lange

Zeit hindurch die Wahlen sowohl der plebejischen") wie der

in Tribuscomitien bestellten^) Beamten. Von den älteren Ple-

bisciten sind einzelne auf der flaminischen Wiese und später

in dem dort angelegten Circus^), aber die meisten gleichfalls

1) Liv. 7, 16 : {consuV) legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim

de vicesima eorum
,

qui manu mittereniur , tulit : patres . . . auctores fuerunt.

Vgl. 1, 71 A. 1.

2) Livius a. a. 0. : trihuni plebis non tam lege quam, exemplo m,oti , ne

quis postea populum, sevocaret, capite sanxerunt ; nihil enim non per milites iura-

tos in consulis verba . . . si id liceret, ferri posse. Unter sevocare kann nach

Lage der Sache hier nur verstanden werden die Berufung der Bürgerschaft zum
Abstimmen jenseit des ersten Meilensteins (1, 67).

3) Die Vorrichtungen für die Comitieii in Thessalonike (S. 379 A. 1) be-

zogen sich allerdings auch auf die quästorischen.

4) Liv. 25, 3, 14: area Capitolii. Jordan Topogr. 1, 2, 37. 0. Richter

Hermes 18, 111 fg.

6) Liv. 25, 3, 14 zum J. 542. Dionysius freilich verlegt die Verurthei-

lung Coriolans auf das Forum (7, 59).

6) "Wenigstens führt darauf der Bericht über die Katastrophe des Ti. Grac-

chus (Appian 6. c. 1, 15; Plutarch Ti. Oracch. 17; Livius ep. 58; Schrift ad

Her. 4, 55, 68). Vgl. Jordan Hermes 8, 84. — Die Wahl des C. Gracchus

auf dem Campus ist vielleicht eine Ungenauigkeit Plutarchs c. 3. — Dass nach

der Restauration des Volkstribunats die erste Wahl unter Leitung des Ober-

pontifex angeblich auf dem Aventin stattfand (Liv. 3, 54, 11), gehört zu der

Localisirung der Secession.

7) Liv. 34, 53: ea bina comitia Cn. Domitius praetor urbanus in Capi-

tolio habuit.

8) Liv. 3, 54, 16 zum J. 305. Contionen finden hier oft statt. I/iviu

27, 21, 1; Cicero ad Ait. 1, 14, 1; pro Sestio 14, 33; cum sen. gr. eg. 7, 17.
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atif dem
Marsfeld.

Saepta
Julia.

auf dem Capitol rogirt worden ^) und dasselbe gilt von den in

Tribuscomitien durchgebrachten consularischen Gesetzen 2). — In

der letzten republikanischen Zeit dagegen wurden sowohl die

niederen patricischen Beamten 3) wie auch die der Plebs 4) auf

dem Marsfeld gewählt; da die der patricischen Oberbeamten ver-

fassungsmässig nur ausserhalb der Stadt vollzogen werden konn-

ten, muss es wohl aus praktischen Gründen sich empfohlen haben

sämmtliche Wahlen in dieser Weise ebenso örtlich zusammenzu-

fassen, wie es zeitlich geschah [1, 565]. Nach einem von dem

Dictator Caesar entworfenen Plan^) wurde für die Wahlen der

patricisch-plebejischen Tribus und sicher auch für die der Plebs,

vielleicht zugleich, wie bemerkt ward, für die der Centurien, auf

dem Marsfeld ein eigenes Gebäude, die saepta lulia, von Lepidus

begonnen und im J. 728 von Agrippa beendigt''), an die im .1. 747

eine für die Auszählung der Stimmen bestimmte Halle, das din-

bitorium angeschlossen ward^). In diesem Local sind die Wahlen

1) Liv. 33, 25, 7 zum J. 558; 34, 1, 4 zum J. 559; 43, 16, 9 zum
J. 585; 45, 36, 1 = Plutarch Paul. 30 zum J. 587.

2) Die Gesetze, welche die des C. Gracchus abrogiren sollten, sollen nach

vom Consnl eingeholten Ausplcien auf dem Capitol stattfinden (Plutarch C.

Oracch. 13) ; sie müssen also an die Tributcomitien gebracht sein.

3) Dass die Aedilenwahlen auf dem campus stattfanden , ist bezeugt für

die J. 697 (Cicero ad Att. 4, 3, 4) und 700 (Cicero pro Plancio 6, 16;

Varro de re rust. 3,2: comitlis aediliciis cum . . . suffragium tulissemus . . .

dum dirihentur . . . suffragia . . . villae publicae utamur umbra . . . in campo
Martio extremo^ ; ferner für die quästorischen Comitieu des J. 710 (Cicero ad

fam. 7, 30, 1 : in campo certe non fuisti , cum . . . com.itiis quaestoriis insti-

tutis . . . nie — Caesar — qui comiüis tributis esset auspicatus, centuriata ha-

buit ; auch Sueton Caes. 80 : utrumne in campo per comitia tribus ad suffragia

vocantem'). Die Erzählung bei' Valerius Maximus 8, 15, 4 beweist nur, dass

bei den Centuriatcomitien auf das J. 620 für die nachfolgenden quästorischen

geworben ward (vgl. Cicero ad Att. 1, 1, 1), nicht, dass die letzteren auch auf

dem Marsfeld stattfanden. Alle Angaben beziehen sich auf Wahlen.

4) Cicero ad Att. 1, 1, 1 : initium prensandi facere cogitaramus ... in

campo comitiis tribuniciis,

5) Cicero ad Att. 4, 16, 8 (geschrieben im Sommer 700): in campo Martio

saepta tributis comitiis marmorea sumus et tecta facturi eaque cingemus excelaa

porticu , ut mille passuum conficiatur: simul adiungetur huic operi villa etiam

publica.

6) Dio 53, 23 : 6 'Aypi'Tra? Ta SarTTxa (bvo[i.aa[x£va xa&tEpcocev . . . Taüxa

oe dv Tu) 'Apeto) TteBitt) OToat? Üttö toü AekiSo'j Ttpöc xd? cp'jXeTfiCa«; äp^^aipeotai;

(also nicht für Gesetze) a'JV(oxooo[j.Yj|j.£va -/al Tzha^l Xi&ivai? xal (l^rnfpa^iiixa-

otv l7C£y,6c[jiT)(J£V, louXta o-uzä dnb toü Au^ouaTOJ TTposayopeusav. Becker Top.

S. 632. Jordan forma urbis Romae p. 34 fg. Die Lage der Saepta westlich

von der via lata zwischen S. Ignazio, Piazza Gesü und Piazza San Marco und
ihre ansehnliche Ausdehnung ist festgestellt.

7) Dio 55, 8: tö otptßt-cupiov ... 6 Auyouotoc l8ir][ji.ooieuoe . . . •^v Se

oixo? (A^YiOTo; Tcöv TtcuTtoxe [jiiav 6pocpYjv G^ovTcuV vüv Y^p S-?j r.daiii Tqi <s-zif-f]i



— 383 —
oder was so genannt ward unter dem Principat vollzogen wor-

den. — Die Gesetze dagegen, welche im letzten Jahrhundert der

Republik an die Tribus kamen, sowohl die Plebiscite wie die con-

sularischen Beschlüsse, sind auf dem Forum rogirt worden').

Wenn also die Abstimmungen der Genturien durchaus und Rosim.

die der Tribus überwiegend sich nicht auf dem Markte vollzogen

haben, so befand sich an demselben die Rodnerbühne, die im

,1. 416 entweder erbauten oder wahrscheinlich bloss umgebauten

von ihrem Schiffsschnäbelschmuck benannten rostra^). Allerdings

konnte von jedem thatsächlich geeigneten Platz aus zu der

Bürgerschaft gesprochen werden und wo immer die Bürgerschaft

oder die Plebs zusammentrat, sass der leitende Magistrat auf einem

erhöhten tribunaP). Dies waren auch die Rostra^); aber diese

waren mit einem doppelten höheren und niederen Sprechplalz

versehen, von denen je nach dem Range des Sprechenden und

dem Belieben des Vorsitzenden die Ansprachen gehalten wurden^),

aÖTOü -/a&cittpe&etav]? , ort otjy. ISuvyj&tj auSts ouax^voti, äj^rxvTjc loxtv. Becker

Top. S. 637.

1) Dies steht fest für die Gracchenzelt (Appian b. c. 1, 12) so -wie für

die Ciceronische (Cicero cum sen. gr. eg. 7, J8; Dio 38, 6. 39, 35). Das Was-
serleitungsgesetz vom J. 745 (S. 322 A. 1) wird rogirt in foro pro rostris aedis

divi lulii. Auch in dem Präscript hei Probus (lilt. sing. 3, 1) steht i(n)f[oro^

d(ro^ r^ostris) desswegen , weil die Gesetzcomitlen damals dort regelmässig

stattfanden. Als templum dienten dahei wohl regelmässig die ßostra. Vom
Castortempel aus, den Cicero pro Sestio 29, 62 als templum bezeichnet, leitete

der Tribun Metellus Nepos im J. 692 die Verhandlung über seinen Gesetzvor-

schlag (Plutarch Cat. min. 27) und sprach Caesar für sein Ackergesetz zum
Volke (Dio 38, 6). — Dionysius (6, 67. 7,. 17. 9, 41) lässt die Plebiscite schon

in ältester Zeit auf der Agora gefasst werden, während die leitenden Beamten
auf dem Volcanal stehen (A. 2).

2) Liv. 8, 14, 12 zum J. 416 : rostris earum (der verbrannten antiatischen

Kriegsschiffe) suggestum in foro extructum adornari placuit, rostraque id templum
appellatum. Cicero in Vat. 10, 24: in rostris, in illo inquam nugurato templo

ac loco. Weiterer Belege bedarf es hier nicht. Dafür, dass dies ein Neubau
war, scheint zu sprechen, dass in den von Dionysius (6, 67. 7, 17. 11, 39)
benutzten Annalen für die älteste Zeit das Volcanal als Rednerbühne flgurirt;

für den Umbau, dass nach Diodor 12, 26 und Pomponius JDig. 1, 2, 2, 4 die

Zwölftafeln an den Rostren aufgestellt wurden. — Im J. 710 wurde diese Red-
nerbühne an das obere Ende des Markts unmittelbar unter das Capitol verlegt

(Jordan Top. 1, 2, 226 fg.; 0. Richter röm. Rednerbühne S. 50).

3) lieber das tribunal vgl. [1, 383]. In Beziehung auf Comitien wird es

nur erwähnt bei den .^uf dem Campus stattfindenden Wahlen, sowohl denen

der Centurien (Liv. 26, 22, 4. 39, 32, 11) wie bei denen, die in den saepta

stattfanden (Sueton Tib. l7: positum in saeptis tribunal . . . conscendit. Dio

56, 1 : TJXilE — Augustus mit Tiberius — i; ra larnzi -Aavxaö&a dr^o ßTf)(J.axo5

xöv ofjfAOv •?jaT:aaaxo).

4) Jordan Top. 1, 2, 230.

5) Cicero ad Alt. 2, 24, 3 : Caesar is qui olim, praetor cum esset, Q. Ca-

tulum ex inferiore loco iusserat dicere, Vettium in rostrn produxit eumque in eo
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und die einzige für diesen Zweck besonders eingerichtete, auch

bei den Leichenreden and sonstigen Anlässen öfter erwähnte

Localität des republikanischen Romi). So weit durch solche

loco constituit, quo Bibulo consuli adspirare non liceret. Ueber die bei den to-

pographischen Untersuchungen über die Rostra bisher nicht berücksichtigte

Unterscheidung eines höheren und eines niederen Sprechplatzes hat mir Hr. 0.

Richter auf meine Anfrage die folgende Auskunft mitgetheilt. 'Es lassen sich

'Spuren dieser Einrichtung sowohl an den zwischen der Basilica Julia und dem
'Severusbogen gelegenen Rostra, als auch an den Rostra aedis divi luli nach-

'weisen. 1. Die Front der letzteren Rostra, die eine Gesammtlänge von 18,44 m.
'hat, war ursprünglich so gegliedert, dass das Gentium von einer 6,82 m. brei-

'ten, halbrunden Nische gebildet wurde. An den beiden geradlinigen Theilen

'der Fassade zu Seiten der Nische waren die in der Schlacht bei Actium er-

'beuteten Schiffsschnäbel befestigt. Die Nische, welche 3 m. tief ist, also fast

'bis zur Hälfte der 7 m. breiten Bühne einschneidet , muss mit zu derselben

'gehört haben ; und die Anlage wird verständlich , wenn wir uns in derselben

'den locus inferior denken. Später, als solche Verhandlungen nicht mehr
'stattfanden , ist sie mit Gusswerk ausgefüllt und mit einer geradlinigen Qua-
'dermauer, von der noch bedeutende Reste vorhanden sind, geschlossen worden,

'so dass die Bühne nun ein vollkommenes Rechteck bildete. — 2. Die 23,69 m.
'(80 R. F.) lange und 3 m. (10 Fuss) hohe Fassade der Rostra am Severus-

'bogen zerfiel, wie in meiner Schrift über dieselben S. 18 fg. nachgewiesen ist,

'in drei Theile. Je zwei Fünftel (32 Fuss) derselben von den Ecken aus wa-
'ren durch Bronzepilaster gegliedert und mit einer doppelten Reihe von Schiffs-

'schnäbeln verziert; das mittlere Fünftel (16 Fuss) entbehrte der Gliederung

'durch Pilaster und der Verzierung durch Schiffsschnäbel. Schon dies zeigt

'eine den Julischen Rostra analoge Anlage. Auch hier ist ferner der mittelste

'Theil der Fassade in gleicher Weise wie dort verbaut worden. Die Plattform

'der Rednerbühne ruht ausser auf den Umfassungsmauern auf zwei Reihen von
'6 Pfeilern, die je 10 Fuss von einander und von den Mauern entfernt sind,

'so dass sich der Innenraum in 21 Teile mit quadratischer Grundfläche von
'10 X 10 = 100 DFuss gliedert. Von diesen ist der in der Mitte der Fassade

'zunächst der Frontmauer zwischen vier Pfeilern liegende Raum ähnlich wie

'jene Nische mit Gussmasse ausgefüllt. Der locus inferior im Centrum der bei-

'den Bühnen ist leicht zu rekonstruieren. Während er an der Julischen Redner-

'bühne einen halbrunden Abschluss hatte, war er hier quadratisch gebildet und

'hatte eine Grundfläche von 100 DFuss. Die Plattform der Rednerbühne liegt

'10 Fuss über der Area des Forums; man kann annehmen, dass der locus in-

'ferior etwa 5 Fuss niedriger lag, also noch 5 Fuss höher als die Area. Zu
'demselben führte von der Plattform eine parallel der Front gehende die Breite

'zwischen zwei Pfeilern einnehmende Treppe hinab. Nach der Area zu mochte

'er mit einer Balustrade abgeschlossen sein. Aus den erhaltenen Resten geht

'hervor, dass er sich weder auf gleichem Niveau mit der Area befand, noch

'dass von ihm eine Treppe auf dieselbe führte. Bei dem späteren diese Rostra

'völlig neugestaltenden Umbau (vgl. a. a. 0. S. 28 ff.) wird auch hier der locus

inferior umgebaut worden sein, und zwar vor Constantin; denn die auf dem
'Constantinsbogen befindliche Reliefdarstellung der Rostra aus Constantinischer

'Zeit zeigt eine gleichmässig glatte Fassade'.

1) Die angeblichen capitolinischen Rostra sind gefolgert worden aus der

Stelle Cic. ad Brut. 1, 3, welche recht wohl von den gewöhnlichen verstanden

werden kann. — Rostra auf dem Marsfeld hat es sicher nicht gegeben. — Die

zweite Rednerbühne auf dem unteren Theil des Marktes vor der aedes divi Julii

(Jordan a. a. 0. S. 407 ; Richter a. a. 0. S. 52) ist nachrepublikanisch.

2) In dem Prozess des Africaniis im J. 567 dienen für die vorberei-

tenden Contionen die Rostra als Rednerbühne (Liv. 38, 51); an welchem Ort

der Entseheidungstermin stattfinden sollte, wird nicht gesagt.
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Reden die Gerichts- 2) und die Gesetzcomitien eingeleitet wurden,

sind diese in der Regel auf den Rostren gehalten worden.

Diese befinden sich am Comitium und es fielen also in der älte-

sten Zeit, wie es natürlich war (S. 316), die Rednerbühne und

die Stimmstätte zusammen. Aber während dies für die po-

litisch bedeutungslosen Curien bestehen blieb, scheint man spä-

terhin die Ansprachen an die Rürgerschaft und die Abstimmung

absichtlich getrennt und darum auf dem Marsfeld keine Redner-

bühne errichtet, die Abstimmungen der Tribus aber überwiegend

auf dem Capitol vorgenommen zu haben. — Von der zwischen dem
Comitium und dem Forum befindlichen Rednerbtthne aus wurde
in älterer Zeit nach dem Comitium und also auch nach der Curie

hin gesprochen. Aber seit dem J. 609 und namentlich seit C.

Gracchus wandten die demokratischen Redner, wenn sie von

den Rostren sprachen, der Curie den Rücken und redeten hin

nach dem Marktplatz i). Damit wird es in Zusammenhang
stehen, dass, wie wir sahen, im letzten Jahrhundert der Republik

die Trennung des Rede- und des Stimmplatzes bei den an die

Tribus gebrachten Gesetzen wieder aufgegeben ward und die-

selben in diesem Fall auf dem Forum auch abzustimmen pflegten.

Den für die Versammlung angesetzten Tag selbst beginnt Auspication.

der patricische Magistrat mit der Einholung der Anspielen nach

den früher angegebenen Normen-^), während bei dem plebejischen

die Auspication wegfällt. Von der Befragung des Götterwillens

durch die Schlachtung der Opferthiere und die Beobachtung

ihrer Eingeweide ist wohl in Betreff der Senatsversammlungen,

1) Cicero Lael. 25, 96 : (C Licinius Crassus tr. pl. a, 609) primus in-
stituit in forum versus agere cum populo. Plutarch C. Gracch. 5: töjv rpö
auTOÜ ravttuv lri[t.a'(w(iä^ zpo; Tr,v c'jfV.lriros äcpopcuvxüov xat t6 xaXoifASvov
ÄOfAiiiov TipiüTo; (irrig) töte otpacpslc e|aj Ttpös ttjv äyopav S-rjpiYjYop'^aai. Varro
de r. r. 1, 2, 10: C. Licinius tr. pl. cum esset, post reges exactos anno (nicht
annis^ CCCLXV primus populum ad leges accipiendas (also nicht für die Wah-
len) in Septem iugera forensia e comitio eduxit, welchem Wechsel des Stand-
orts Varro nach dem Zusammenhang irgend eine uns unerfindliche (vgl. röm.
Forsch. 1, 192 a. 28) Beziehung auf den Ackerbau gegeben und darum für fo-
rum die (räumlich nicht zutreffende) Bezeichnung Septem iugera forensia gesetzt

hat. Columellas (1,3, 10) Umschreibung : post reges exactos Liciniana illa

septena iugera, quae plebi tribunus viritim diviserat, maiores quaeatus antiquis

rettulerunt quam nunc praebent amplisssima vetereta geht offenbar völlig in
die Irre. Die Veränderung der Stellung mag durch Zweckmässigkeitsgründe
mit veranlasst sein, tritt doch aber wesentlich auf als Merkzeichen demokra-
tischer Opposition gegen den Senat.

2) 1, 98. Mit der Auspication beginnt das uns durch Varro 6, 91 er-
haltene auf die Gerichtscomitien gestellte Schema (1, 99 A. 3).

Köm. Alterth. III. 25
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aber nicht in Betreff der Comitien die Rede i). Der Auspications-

platz, an welchem der rogirende Magistrat während der ganzen

Handlung verbleibt, ist zugleich ein templum, weU von dort aus

die Vögelzeichen eingeholt werden, und, wie schon bemerkt ward,

eine den Stimmplatz überhöhende Btlhne, ein tribunal. Auf dem
Tribunal, resp. den Rostren wird der Sessel aufgestellt, auf dem
sitzend der Magistrat die Versammlung leitet 2).

Ladung. Während der Magistrat vor Tagesanbruch die Anspielen be-

obachtet, ladet der Herold, zuerst im Templum, sodann die Stadt-

mauer umwandelnd, die Btlrgerschaft , seien es die Curien oder

die Centurien oder die Tribus, sich bei Sonnenaufgang (S. 378)

bei dem Magistrate zu der Abstimmung einzufinden 3) , wobei

vermuthlich der Ort, wofern er sich nicht von selbst verstand,

mit abgerufen ward. Wenn der Oberpontifex die Curien zur

Abstimmung lud, trat an die Stelle des bürgerlichen Herolds, des

praeco, der sdicraie lictoi^ curiatius'^). Zweifelhaft ist es, ob auch

das Goncilium der Plebs durch Heroldsruf eingeleitet ward^).

Soll die Bürgerschaft nach Curien zusammentreten, so ist

sie wahrscheinlich ausser der Abrufung noch durch den lituus

oder die tuba^) zusammengeblasen worden ; wenigstens führt da-

1) Aus Dionysius 7, 59 (S. 390 A. 2) darf nicht das Gegentheil gefol-

gert werden.

2) Cicero Brut. 43, 161 : {Scaevola tr. pl.) in rostris sedente suasit Servi-

liam legem Crassus. Plinius paneg. 64 von der Wahl Traians zum Consul:
accedis ad consulis sellam . . . Augustus . , . stetit ante gremium consulis seditque

consul principe ante se stante . . . sedens praeivit iusiurandum et ille iuravit.

Liv. 10, 15, 9.

3) Varro de l. L. 6, 91 vom Quästor: dum aut ad praetorem aut ad con-

sulem miitas au^picium petitum (also wenn Magistrate mit eigenen Auspicien
die Comitien halten, während der Auspication), comitiatttm populum praeco (die

Hdschr. commeatum praetores) vocet ad te, et eum de muris vocet praeco: iä

imperare oportet. Ders. 6, 86 : ubi noctu in templum censor auspicaverit atque

de caelo nuntium erit, praeconi sie imperato, ut viros vocet (folgt die Formel).

c. 87: praeco in templo primum vocato (Hdschr. vocat), postea de moeris item

vocato (Hdschr. vocaty 90. Die censorische Berufung führt zwar nicht zu
Comitien, läuft aber in der Vorbereitung diesen parallel. Vgl. 1, 191 A. 2.

[S. 348].

4) Laelius Felix hei Gellius 15, 27: curiata (comitm) per lictorem curia-

tum calari, id est convocari, centuriata per cornicinem. Vgl. [1, 373].

5) Einen Beweis für die Verwendung des praeco bei dem Concilium der

plebs finde ich nicht; und die ausserordentliche Seltenheit der praecones unter

den tribunicischen Apparitoren [1, 348] verstärkt das Bedenken.

6) Lituus und tubus oder tuba fallen zusammen. Ciceros [de re p. 2,

23, 40) servianische Uticines comicines sind bei Livius 1, 43, 7 cornicines tubi-

cinesque. Die tubilustria des 23. März bezieht Lutatius (im pränest. Kalender
z. d. T.) auf die clava, das heisst den Augurstab oder Lituus des llomulus, der
sich nach dem gallischen Brande in der Curie der Salier unversehrt fand (Ci-
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rauf das kalendarische Verhältniss des tuhilustrium am 23. März

und am 23. Mai zu den unmittelbar darauf folgenden festen Co-

mitialtagen.

Die Abstimmune nach Centurien bedarf aber noch weiterer Besondere" Vor-

Vorbereitunsen. Es muss dieselbe auf dem Markt von der Red- bereitang°
für die

nerbtihne herab angesagt werden i). Ferner muss auf der Burg Centuriat-

die rothe Kriegsfahne wehen 2), von deren Aufziehen ab die bei

bevorstehendem Krieg dem bundesbrtlchigen Gegner zu gewäh-

rende dreissigtägige Sühnefrist berechnet wird 3). Es muss fer-

ner, um die Bürger vor möglichem Ueberfall zu schützen, die

Schutzburg gegen den Landesfeind, das Janiculum mit Bewaff-

neten belegt und auch hier die Fahne aufgezogen^) werden,

während die Bürger selbst zur Versammlung ungewaffnet er-

scheinen 5). Endlich muss das militärische Signal zum Ausrücken

sowohl auf der Burg wie rings um die Stadtmauer, bei Gerichts-

cero de divin. 1, 17, 30: Romuli lituus, id est incurvum et leviter a summo
inflexum bacillum, quod ab eins litui

,
quo canitur, similitudine nomen invenit').

1) Varro 6, 91 vom Quästor: collegam roges ut comitia edicat de rostris et

argentarii tabernas occludant. Wegen der Schliessung der Läden , die nicht

nothwendlg war, vgl. S. 375 A. 1.

2) Livius 39, 15, 11 (S. 388 A. 2). Arnohius 2, 67: si parotis bella,

Signum monstratis ex arce? Es ist dies dieselbe Fahne, welche bei der cen-
sorischen Lustration gebraucht (2, 412) und bei Ansagung des tumultus vom
Capitol geholt wird (Servius zur Aen, 8, 1).

3) Festus ep. p, 105 : iusti dies dicebantur triginta , cum exercitus esset

imperatus et vexiUum in arce positum, Macrobius sat. 1, 16, 15 : iusti sunt con-
tinui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum russi coloris in arce positum
est. Diese dreissig oder dreiunddreissig (Liv. 1, 22, 5. c. 32, 8. Servius zur
Aen. 9, 52) 'Rechtstage', welche zwischen der nach Beschluss der Gemeinde
erfolgenden Absendung des fetialis, d. h. der Kriegserklärung, und dem Kriegs-
beginn verstreichen müssen, sind die aus den Zwölftafeln wohl bekannten dreis-

sig Tage, welche das römische Privatrecht dem Schuldner zwischen dem ür-
theilsspruch und der Handanlegnng frei giebt. Vgl. S. 376 A. 5.

4) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: centuriata comitia in campo Martio
haberi exercitumque imperari praesidii causa solitum, quoniam populus esset in

suffragiis ferendis occupatus. Darauf wird es sich beziehen, dass nach Dio 37,
27 ein Prätor dem über Rabirius abgehaltenen Comitialgericht durch die Ent-
fernung der Fahne vom Janiculum ein Ende macht; denn dahin (vgl. Liv. 2,

10, 3), nicht auf die arx gehört das praesidium.

5) Der exercitus urbanus (S. 295 A. 3) macht den Gegensatz zum exer-

citus armatus oder der classis procincta (Fabius Pictor bei Gellius 10, 15). — Bei
Dionysius 4, 84 rufen die Bürger, nachdem sie die Schandthaten der Tarqui-
nier erfahren haben, nach den Waffen; Brutus veranlasst vorher den Curien-
beschluss der Absetzung; sie versammeln sich dann schleunig gewaffnet (lyovxa;
Td ZizXoi i^ Tot/ei) auf dem Marsfeld, wählen die Consuln und besetzen die
Mauern. Auffallend bleibt es, dass die Darstellung dieser ersten nnd paradig-
matischen Centuriatcomitien darauf angelegt ist den Bürgern dabei die Waffen
zu geben. Vgl. S. 380 A. 1.

25'
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comitien auch vor dem Hause des Angeklagten mit dem Hörn*

geblasen werden*).

Bei dem Concilium der Plebs hat sich am Stimmtag die La-

dung vielleicht beschränkt auf eine Abktindigung von der Red-

nerbühne auf dem Markt 2).

Abstimmung Der Tömische Bürger, der an dem bezeichneten Tas sich
durch

i 1 .

Einsendung nicht in Rom zur Abstimmung einfindet, ist von derselben aus-

stimmtafein. geschlossen. Augustus allerdings hat den Mitgliedern der Ge-

meinderäthe der von ihm in Italien eingerichteten Bürgercolonien

das Recht gegeben ihre Stimmen an ihrem Wohnort abzugebe»

und vor dem Abstimmungstag versiegelt an den Vorsitzenden

Beamten einzusenden 3), der sie dann zu den persönlich abge-

gebenen in die Stimmkasten zu befördern hatte. Es war dies

ein ähnlicher Versuch, wie er nach dem Bundesgenossenkrieg und

dann von Caesar bei dem Gensus gemacht ward (2, 368), bei den

Instituten der Republik anstatt der plebs urbana die wirkliche

römische Bürgerschaft zur Geltung zu bringen; sie scheiterten

beide. Weder die Bürgerschatzung noch die Bürgercomitien ver-

mochten den Untergang der Republik zu überleben.

Assistenz Die Assistcuz der Augurn ist wenigstens in späterer Zeit
bei dem

""

Vorsitz.

1) Laelius Felix bei Gellius 15, 27 (S. 386 A, 4). Varro 6. 92 aus dem
censorischen Contract mit denen qui classicum ad comitia centuriata redemptum
habent: uti curent eo die, quo die comitia erunt, in arce classicus canat (^canna-

tum Hdschr.) circumque muros et ante privaii huiusce . . . scelerosi ostium canat

et ut in campo cum primo lud adsiet und in der damit connexen Anweisung
an den Quästor 6, 91 : cornicinem ad privati ianuam et in arcem mittag, uhi ca-

nat. C. Gracchus bei Plutarcb c. 3 : Ttaxpiov eoxtv '/j[Atv, ei ti; lywv Sixyjv

OavaTtvc-^jV [!.•?] Ü7ra*/co6£i, touto'j Ttpo; xa; ö'jpa? Eto&ev dJvftovxa 0aX:TiYxxTjV dva-
-/.aXeio&at x^ cd'kT.i-fii xai [ai?] Trpöxepov iTTicpepeiv d/fjcpov auxü> xo'jc Sizaoxa;.

Propertius carm. 4, 1, 13: hucina cogebat priscos ad verba quirites. "Wenn nach
Dionysius 2, 8 in der Königszeit die Patricier durch Herolde berufen werden,

die Plebejer durch das Hornsignal (xo'j; 5e Stjjxoxivcou? u-Yjpixat xtve? döpoo'j;

xdpaot ßoet'oi; l[i.ßuxavü)vx£i dirt xa; i%-Akri<siai O'jvtjyöv) , so sind hier wohl die

Senatorenberufung und die der Centurien zusammengeworfen. Uebrigens dient

das Hörn auch als Signal für militärische Contionen im Lager wie in der Bann-
meile (1, 198 A. 2). Ueber die centuria cornicinum vgl. S. 287.

2) Livius 39, 15, 11.• maiores vestri ne vos quidem, nisi cum aut vexillo

in arce posito comitiorum causa exercitus eductus ei'et aut plebi concilium tribuni

edixissent aut aliquis ex magistratibus ad contionem vocasset, forte fernere coire

voluerunt. Dies scheint die einzige Stelle , welche mit einiger Sicherheit auf

die Einleitung des Concilium der Plebs am Stimmtag selbst bezogen werden

kann ; indess kann ein derartiger Act nicht gefehlt haben.

3) Sueton Aug. 46: Jtaliam duodetriginta coloniarum numero deductarum

ab se frequentavit . , . etiam iure ac dignatione urbi quodam modo pro parte

aliqua adaequavit excogitato genere suffragiorum
,

quae de magistratibus urbicis

decuriones colonici in sua quisque colonia ferrent et sub die comitiorum obsignata>

Eomam mitterent.
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bei allen Comitien und selbst bei dem Concilium Regel und es

steht jedem von ihnen nach Herkommen das Recht zu wegen

eines von ihm bemerkten religiösen Hindernisses das Abbrechen

<ler Verhandlung herbeizuführen i). — Ferner erfordert die Sitte,

dass der leitende Magistrat die nicht bei dem Act selbst bethei-

ligten CoUegen^) so wie die sämmtlichen patricischen und ple-

bejischen Obermagistrate auffordert demselben beizuwohnen 3),

und es werden, wenn sie der Einladung Folge leisten, Sessel-

für sie auf die Bühne gestellt'*). Unter Umständen scheint dies

sogar für sämmtliche Senatoren geschehen zu sein^). Ebenso

wurde nach Ermessen des Vorsitzenden anderen angesehenen

oder speciell betheiligten Personen und bei den Wahlcomitien

regelmässig den Candidaten ein Platz auf der Estrade einge-

räumt.

Die Volksversammlung ist zunächst eine nicht gegliederte, Frage-

in der jeder Bürger steht, wo er will und kann^j, eine con-

1) 1, 108. Wenn tei der nach Dionysius (10, 32) Darstellung im J. 298
in Centuriatcomitien beschlossenen Rogation über den Aventin die Pontifices,

die Augurn \ind die Duovirn sacris faciendis assistiren ([epocpavxöJv t£ rapov-
Tojv v.ai olouvoO/ioTtojv 'Aru kporotwv Susiv Y.a.\ 7:oiY]aa[j.£^;tuv td; vofxipio'j; eüyac

T£ 'All äpöE;), so wird dies Gesetz zu den sacratae gerechnet (Liv. 3, 32, 7) und
bezieht sich die Zuziehung der sämmtlichen grossen Priesterschaften vermuth-
lich darauf.

2) Die Collegen -werden nicht bloss in der quästorischen Formel (A. 3)
ausdrücklich genannt, sondern auch die zweite Ladung des consularischen

Formulars (S. 398 A. 2) auf die iudices gestellt, obwohl sie nur von einem
Consul ausgeht.

3) Varro 6, 91 nach den A. 5 angeführten Worten: magistratus censeant

exquaeras (censeat extra Hdschr.) : consules praetores tribunosque plebis coUegas-

que tuos (^uos et Hdschr.) in templo adesse iubeas omnes (homines Hdschr.). Die
Befragung der Magistrate um ihre Ansicht scheint nichts zu sein als eine höf-

liche Form der Einladung. Auch die Censoren beginnen ihr Geschäft ubi prae-

tores tribunique plebei quique in consilium vocati sunt venerunt (Varro 6, 87).

4) An tribunicischen Gerichtscomitien nimmt Theil als Beisitzer ein nicht

rogirender Tribun (Liv. 25, 3, 17: in cornu primus sedebat); ebenso bei Cou-
sulwahlen der nicht wahlleitende Consul (Liv. 39, 32, 11: sedens pro tribunali;

Cicero ad fam. 7, 30 : cum . , . comitiis quaestoriis institutis — vom Consul
Caesar 710 — sella Q. Maximi, quem Uli consulem esse dicebant, posita esset,

quo mortuo nuntiato sella sublata eat). Bei den Verhandlungen über die von
dem Tribun Metellus Nepos im J. 692 eingebrachte Rogation sitzen neben dem
Rogator seine dissentirenden Collegen Cato und Minucius Thermus sowie der

Prätor Caesar (Plutarch Cat. min. 27; Drumann 3, 181). Vgl. Sueton Tib. 17:

in saeptis tribunal . . . conscendit ac medius inter duos consules cum Augusto
simul sedit.

5) Varro 6, 91 vom Quästor: patres censeant exquaeras et adesse iubeas.

Dass der Quästor die Meinung der Senatoren vorher einholen soll, kann wohl
nur in dieser Weise verstanden werden , schwerlich vom Anrathen einer Be-
ifragung des Senats an einem vorhergehenden Tage.

6) Ob das für die Abstimmung selbst bestimmte Gehege, wovon weiter-
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ventio oder contio; immer und nothwendig leitet diese die eigent-

lichen comitia ein^). Sie beginnt nach einem von dem Vor-

sitzenden gesprochenen Gebet 2) mit der an die Bürger gerich-

teten Frage, ob sie 'wollen und rechten' ^) bei Gesetzcomitien, dass

der promulgirte Gesetzvorschlag Gesetz werde, bei Wahlcomitien^

dass die vom Vorsitzenden bezeichneten Personen die in Fraae

stehende Magistratur bekleiden, bei Gerichtscomitien dass der

vom Magistrat verurtheilte Bürger also bestraft werde. Die

Frage ist ursprünglich lediglich zu bejahen oder zu verneinen

;

späterhin geht bei den Wahlen die Initiative auf die Gefragten

über, so dass sie nicht mehr gefragt werden, ob sie diese oder jene^

Mn, während dieser vorbereitenden Acte geschlossen oder geöffnet war, wissen
wir nicht ; auch im letzteren Fall behält das intro vocare (S. 399 A. 1) insofern

seinen Sinn, als während der vorbereitenden Handlungen der Abstimmende sich

ausserhalb desselben aufhalten konnte, aber, wenn er nicht rechtzeitig eintrat,

von der Abstimmung ausgeschlossen war.

1) Ausser den S. 399 A. 6 angeführten Stellen namentlich Varros zeigt

dies Laelius Felix bei Gellius 15, 27: (testamentum) quod calatis comitiis in

populi contione fieret (S. 319 A. 3) und die Schilderung der plebejischen Cu-
rienversammlung bei Livius 2, 66, 10 : occupant tribuni templum . . . consules

nobilitasque ad impediendam legem in contione consistunt. submoveri Laetorius

iubet praeterqunm qui suffragium ineant. Die hier nicht stimmberechtigten Pa-
tricier nehmen dennoch Theil an der contio. Ebenso 3, 11, 4: cum discedere

populum iussissent tribuni, . . . patres se subm-overi haud sinebant. Auch Cicero

pro Flacco 7, 15 (S. 253 A. 1) denkt bei den Worten summota contione und
Livius 25, 3, 15 (S. 397 A. 1) bei dem populum summoverunt weniger an das

Auseinandertreten der stimmberechtigten Bürger als an die Entfernung der nicht

stimmberechtigten Personen, welche erst möglich ward, wenn der einzelne Mann
angewiesen ward in seine Abtheilung einzutreten. Nach Asconius in Cornel.

p. 70 adstat populus confusus ut semper alias, ita et in contione, bis die eigent-

liche Abstimmung ihren Anfang nimmt.

2) Liv. 39, 15, 1: consules in rostra escenderunt et contione advocata

(bloss einer Mittheilung wegen) cum sollemne carmen precationis, quod praefari

solent priusquam populum adloquantur magistratus, peregisset consul, ita coepit,

Plinius paneg. 63 von der Wahl Traians zum Consul : perpessus es longum illud

Carmen comitiorum, wobei übrigens nicht an das Gebet allein zu denken ist

(S. 391 A. 2). Cicero pro Mur. 1 : quae precatus a dis immortalibus sum . . . more
institutoque maioTum illo die, quo auspicato comitiis centuriatis L. Murenam con-

sulem renuntiavi. Dionys. 7, 59: ^xaXcJv oi UTraroi t-^jv Xo)(iTtv IxvcXrjOiav tepa

TrpÖTepov ^TctTeX^oavxec oL v6(i.05 auToT? loti, -ital [A^xpt toü xa&' ^[xäs "/pövou

Tiva i^ aÜTüiv Ixt Yi"'"*'- Ueberhaupt beginnt jede an die Bürgerschaft ge-

richtete Rede mit Gebet (Servius zur Aen. 11, 301 ; Cicero div. in Caec. 13,

43; Gellius 13, 23, 1). Dass dieser Gebrauch sich auch auf das plebejische

Concilium erstreckte, zeigt die Schrift ad Her. 4, 55, 68 : Gracchus . . . iubet

advocari contionem . . . cum Gracchus deos inciperet precari. — Nicht zu ver-

wechseln ist dies einleitende Gebet mit dem üblichen schon den ersten Befehl

an den Herold einleitenden Spruch quod bonum fortunatum u, s. w. sit (Varro

de l. L. 6, 86; Cicero de div. 1, 45, 102).

3) Ueber den Begriff des velle iubere ist bei der Competenz der Bürger-

schaft S. 312 gehandelt.
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sondern welche Personen sie genehmigen'), und ausnahmsweise

ist auch bei Gesetzen eine den Abstimmenden die Initiative zu-

schiebende Fragstellung vorgekommen (S. 304 A. 3). Immer

aber muss die Frage, obwohl sie bei der Anberaumung der Co-

mitien den Bürgern mtlndlich und schriftlich zur Kenntniss ge-

bracht ist, vor der Abstimmung noch einmal den Bürgern münd-

lich kundgegeben werden. Bei Wahlcomitien wird man, wo es

sich nicht um ausserordentliche Aemter oder Auftrüge handelt,

sich der Regel nach darauf beschränkt haben die zu übertragende

ordentliche Magistratur zu bezeichnen, obwohl auch hiebei be-

sondere Clausein vorkommen konnten 2). — Ob bei Gerichts-

comitien das Vorerkenntniss schriftlich abzufassen und zur Ver-

lesung zu bringen war oder die mündliche Wiederholung des-

selben durch den erkennenden Magistrat genügte, ist nicht be-

kannt. — Für Gesetzcomitien wird für die uns bekannte Epoche

Verlesung [recitare] des immer schriftlich eingebrachten (S. 314)

Gesetzvorschlags vor der Abstimmung gefordert ; sie erfolgt durch

den Herold, welchem der Schreiber die Worte vorspricht 3). Ver-

lesung durch den Vorsitzenden selber ist späterhin, wenigstens

bei Plebisciten, untersagt worden 4), weil dadurch, da den zum

1) Nach dem bei Livius 3, 64, 9 (vgl. 1, 219 A. 1) aufbehaltenen Frag-

ment des tribunicischen Wahlformulars {rogationis carmen) muss die Frage etwa

gelautet haben : velitis iubeatis, si consules duos rogaro, uti hi in annum proxi-

mum consules sint, vos quirites rogo.

2) So enthielt das tribunicische Wahlformular bis auf das trebonische

Gesetz vom J. 306 die Clausel, dass, wenn weniger als zehn gewählt seien, die

gewählten Tribüne die fehlenden cooptiren könnten (1, 218). Analog ist die

Weglassung der Clausel uti qui optima lege dictator factus est bei der späteren

Ernennung des Dictators (2, 164), obwohl diese Formel den Comitien nicht

vorgelegt wird.

3) Asconius in Cornel. p. 58: P. Servilius Globus tr. pl. ... uhi legis

ferundae dies venit et praeco subiciente scriba verba legis recitare populo coepit,

et scribam subicere et praeconem pronuntiare passus non est. Appian b. c. 1,

11 : 6 rpavcyo; . . . £x£Xeue ttjp ^pa[i.\t,a':eX töv vöfiov dvaYVcivai. Mäp^o; V
'Ovitdouto? S7][xapyoc etspo; . . . dxeXeue töv •t^ainn.a.'zi'x oiYäv. Befehl und Ver-

bot wiederholen sich noch einmal. Dio 37, 43 : STjfjLap^oüvre? . . . töv fpaniKa-

xea TÖV dvaYtfvcboxovTa Tr,v •(•iw\it]'^ ir.iaym. Plutarch Cat. min. 28 : toü bizf]-

p^Tou TÖV vofxov :rpoyetpioapi£vo'J, toü 5e KaTOJVo? oux Iü>vto? dva^tvcboxetv.

Bei Dionysius 7, 17. 10, 3 erhellt nicht, ob er an persönliche Lesung der Ge-
setzvorschläge durch den Tribun oder an Vorlesenlassen gedacht hat,

4) Diesem Gesetz zum Trotz seine Rogation verlesen und damit das Inter-

cessionsrecht verletzt zu haben wurde C. Cornelius Volkstribun 687 beschuldigt

(Asconius in Cornel. p. 57 fg. 71 ; Cicero in Vat. 2, 5) und es that dies im J. 692
der Volkstribun Metellus Nepos (Dio 37, 43; Plutarch Cat, min. a. a. 0.).

Auch Caesar leges . . . ipse nobia inspectantibua recitavit pronuntiavit tulit (Ci-

cero Phil. 1, 10, 24).
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Volke redenden Tribun niemand unterbrechen durfte (2, 289),

den Collegen die Intercession für die Dauer der Verlesung ab-

geschnitten ward; übrigens war es in besserer Zeit Regel der

Intercession sich in diesem Stadium nicht zu bedienen und die

Btlrgerschaft von dem beabsichtigten Gesetz wenigstens Kennt-

niss nehmen zu lassen (1, 284).

Eine öffentliche Verhandlung tlber die zur Abstimmung ge-

stellte Frage fand nur in beschränktem Umfange statt. In die-

ser Hinsicht gehen die Ordnungen für Wahl-, Gerichts- und
Gesetzcomitien auseinander.

Ausschluss Bei Volkswahlen ist eine öffentliche Vorverhandluns über
der Debatte ,. ^ ,. , , , . , , . ^^ ,

bei den die Candidatureu überhaupt nicht zulässig. Das älteste Verfahren,
Wahlen

wonach der wahlleitende Beamte den Bürgern die zu wählenden

Personen benennt, schneidet überhaupt jede Discussion ab; aber

auch nachdem die Initiative an die Bürgerschaft gekommen war,

scheint der Vorsitzende bei dem Wahlact weder selbst sich über

die Candidaten ausgesprochen noch dies Anderen gestattet zu

haben. Vor dem Wahlact Vorversammlungen für diesen Zweck

wie wegen jedes anderen zu berufen wird den Obermagistraten

freigestanden haben; aber üblich war auch dies nicht i). Die

bei den Römern sehr entwickelte Wahlvorbereitung ist vielmehr

auf privatem Wege und namentlich örtlich gemacht worden. Vor

der Abstimmung Ansprachen allgemeinen Inhalts an die Bürger-

schaft zu richten konnte dem wahlleitenden Beamten nicht ver-

wehrt werden 2); regelmässig aber folgte auf die Rogation sofort

die Abstimmung.

Vorverhand- Mit dcu Gerichtscomitieu verhielt es sich, wie schon gezeigt

Genchten. ward (S. 355), gerade umgekehrt. Der in erster Instanz richtende

Magistrat hat, bevor er den Spruch fällt, welcher in zweiter als

Rogation an das Volk gelangt, dem Angeschuldigten vor der ver-

sammelten Gemeinde dreimal die Beweise seiner Schuld vorzuführen

und ihm das Wort und den Gegenbeweis zu verstatten. Es fehlt uns

an einem anschaulichen Bild einer derartigen Procedur; aber das

Recht des Magistrats jedermann vor versammelter Rürgerschaft zu

befragen und ihn nöthigenfalls zur Beantwortung dieser Fragen

1) Mir ist kein Beispiel von Suasion oder Dissuasion einer Caudidatur

gegenwärtig; es ist möglich, dass sie gesetzlich untersagt waren. Erzählungen

wie Livius 6, 40 beweisen nichts.

2) Liv. 10, 21, 13. Auch die Rede des Gracchus ad Her. 4, 55, 68 ist

dieser Art.
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zu zwingen, welches in unserer Ueberlieferung hauptsächlich für

politische Zwecke verwendet erscheint i), gehört ohne Frage

zunächst dem Btlrgerschaftsgericht an, dessen Anquisition ohne

dieses unausführbar sein würde. Es ist dafür eine Bestätigung,

dass das Personalrecht dessen, der auf magistratisches Geheiss

vor der Bürgerschaft spricht, nicht in Frage kommt, also auch Aus-

länder 2) und Frauen 3) vor derselben zu Worte kommen. Der

billigen Forderung, dass in dem Prozess der Richter den Be-

klagten auch höre, wird in Beziehung auf den populus durch

4ie Ordnung des römischen Volksgerichts in ausreichender

Weise genügt. — Da nach der früher gegebenen Ausführung die

drei ersten Termine im Volksgericht nicht zur Abstimmung füh-

ren, in dem vierten, in welchem diese stattfindet, wahrscheinlich

nicht verhandelt wird (S. 358 A. 4), so ist die örtliche Ver-

schiedenheit des Rede- und des Stimmplatzes hier mit Leichtig-

keit durchzuführen.

In Betreff der Gesetze wird ein mittleres Verfahren eingehalten. Vorveriiand-

T i 11 • 1 T IT 1 11 1 1
luug bei deu

Im AUgememen gehört die Verhandlung über das zu :promul- Gesetzen.

girende Gesetz nach römischer Auffassung in den Senat. Wenn
auch die Verfassung den zu legislatorischer Initiative befugten

Magistrat nicht verpflichtet dasselbe vorher mit dem Senat zu

vereinbaren, so stellt sie ihn doch vor die Alternative entweder

dies zu thun oder den Vorschlag unabänderlich festgestellt zum
Annehmen oder Ablehnen an die Bürgerschaft zu bringen. Es

giebt keinen formalen Weg über einen zu machenden Gesetz-

vorschlag mit oder auch nur vor den Bürgern zu verhandeln,

überhaupt keinen Weg denselben vor der Promulgation, die ihn

auch für seinen Urheber unveränderlich macht, der Bürgerschaft

officiell zur Kenntniss zu bringen 4).

1) Beispiele von der Ausübung dieser Befugniss' durch die Volkstribuae
sind 2, 313 gegeben; sie ist aber nichts als ein Theil des allgemeinen Rechts
mit der Bürgerschaft zu verhandeln und kann keinem Magistrat gefehlt haben,
der dieses besass.

2) In politischen Angelegenheiten wird also fremden Gesandten (Polyb.

50, 4) und selbst Königen (Sallust lug. 34) das Wort gegeben.

8) Ueber die Frage, ob der angebliche Sohn des Ti. Gracchus unterge-
schoben sei, wurde dessen Schwester von einem Volkstribun vor der Bürger-
schaft befragt (Val. Max. 3, 8, 6 : coacta es eo loci consistere , ubi principum
civitatis perturbari frons solebat) • ebenso redeten vor der Bürgerschaft Cornelia

die Mutter der Gracchen (Dio fr. 83, 8) und die Tochter des Redners Horteu-
sius (S. 237 A. 1).

4) Vorbereitende Vorträge an die Bürgerschaft zu richten war natürlich

dem Magistrat unbenommen (Cicero de l. agr. 2, 5, 12: inmnt , . , magistra-
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suasion Aber wenn es für das Gesetz nicht, wie ftlr das Gericht,

Dissnasion. eine der Einbringung des Vorschlags bei der Bürgerschaft vorauf-

gehende fest geordnete Vorverhandlung giebt, so wird zwischen

der Einbringung und der Abstimmung die Verhandlung über

Annahme oder Ablehnung verstattet. Dies ist das Suasions- und
Dissuasionsverfahren*), das im politischen Leben der Römer eine

wichtige Rolle gespielt hat. Ausgegangen ist die meritorische

Verhandlung über den Gesetzvorschlag davon, dass der Ma-
gistrat, bevor er ihn zur Abstimmung stellte, ihn begründete 2).

Dem Collegen, auch dem dissentirenden, welcher in der Regel

durch die Intercession den Vorschlag scheitern machen konnte,

Hess sich die Darlegung seiner Ansicht nicht verwehren 3) und

überhaupt galt es als Pflicht und Recht der fungirenden Ober-

beamten das Volk über das zur Abstimmung stehende Gesetz

vorher zu belehren 4). Dass auch Privaten bei diesen Verhand-

lungen das Wort gegeben werden konnte, ist bereits auseinander-

tum tribuni plebis .... lex initio nulla proponitur : contionem in primis advocari

iubet . ... de lege agraria nescio quid voluisse eum dicere suspicabantur. ali-

quando tandem me designato lex in publicum proponitur'). Aber wenn in der

Erzählung über die Entstehung der Zwölftafeln (Liv. 3, 34; Dionys. 10, 57)
jeder Bürger aufgefordert wird das promulgirte Gesetz (leges propositas) im Ein-

zelnen zu prüfen und eventuell Verbesserungen vorzuschlagen (in medium quid

in quaque re plus minusve esset conferrent) ; wenn dann, cum ad rumores homi-

num de unoquoque legum capite editos (Hdschr. edito) satis correctae viderentur

(5£y6(j.evot uäoav ^:rav6p8tnotv IStioxtüv Dionys.), centuriatis comitiis decem tabu-

larüm leges perlatae sunt, so ist dabei entweder von den rechtlichen Normen
abgesehen oder es ist in den älteren Annalen dabei recurrirt auf die constitui-

rende Gewalt der Beamten legibus scribendis; dies formlose Corrigiren ad ru-

mores hominum ist nichts als die Aufhebung der Bindung des promulgirenden

Magistrats durch die Promulgation.

1) Quintilian inst, % 4, 33 : Romanis pro contione suadere ac dissuadere

moris fuit. Liv. 10, 7, 1: certatum suadenda dissuadendaque lege; ähnlich 3,

63, 8. 34, 1, 4. Als Schlussformel der Suasion findet sich bei Livius 10, 8,

12 : ego hanc legem, quod bonum, faustum felixque sit vobis ac rei publicae, uti

rogas iubtndam censeo (vgl. Cicero de imp, Pompei 24 , 69 : C. Manili , . . .

tuam . . . legem . . . comprobo), der Dissuasion bei Livius 34, 4, 20 : ego nullo

modo legetn abrogandam censeo.

2) Cicero de leg. 3, 4, 11: qui agent . . ., rem populum docento, doceri

a magistratibus privatisque patiunto. Bei der Verhandlung über die Aufbebung

des oppischen Gesetzes im J. 559 bei Livius 34, 1 fg. sprechen erst gegen die

Rogation ein Consul und zwei Volkstribune, dann einer der antragstellenden

Volkstribune dafür. Weiterer Belege dafür, dass bei dem Act der Antragsteller

die Hauptrolle spielt, wird es nicht bedürfen.

3) Dies tritt namentlich darin hervor, dass die Ausübung oder Nichtaus-

übung der Intercession häufig durch die Suasionen oder Dissuasionen bestimmt

ward (1, 284). .

4) Sowohl die Worte Ciceros (A. 2) wie zahlreiche Beispiele zeigen dies.
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gesetzt worden (I, 201), und besonders in späterer Zeit hat die-

ses Surrogat der Debatte, wobei übrigens dem Beamten immer

das letzte Wort bleibt *), einen wichtigen Abschnitt des Roga-

tionsacts gebildet. Formell scheinen die Vorträge dadurch ein-

geleitet zu sein, dass der Vorsitzende Magistrat den, der das

Wort von ihm erbeten hatte oder den er veranlasste dasselbe

zu ergreifen, um seine Meinung über den Vorschlag befragte^).

— Was das zeitliche und örtliche Verhältniss dieser Vorver-

handlung zu der Abstimmung anlangt, so scheint bei den Cen-

turiatcomitien, vielleicht auch mit Rücksicht auf ihre militärische

Ordnung und auf die längere Zeit in Anspruch nehmende Ab-

stimmung, die Debatte am Abstimmungstage ausgeschlossen ge-

wesen zu sein 3) und also wenn überhaupt, an einem Vortag statt-

gefunden zu haben 4); womit das Fehlen der Rostra auf dem Mars-

feld in Verbindung stehen wird^). In den übrigen Versammlungen

fanden allerdings Verhandlungen am Abstimmungstage nach der

Fragstellung und unter der Leitung des der Abstimmung ver-

sitzenden Beamten statt *5), fielen also insoweit nach Zeit und Ort

mit der Abstimmung zusammen. Es konnte dies geschehen, da

1) Dio 39, 35: iv ... xaT« ouvöSot; xali; toü 8'/][xo'j, £v aic ye *at ^ßou-

XeuovTo (= in denen das Für und Wider erörtert ward) , T.daaii toi? iSicb-raii

rpö Tüjv xd; äpx«; iyosxm-i 6 Xoyo; I5[5oto. Wenn gesagt wird, dass die Inter-

cession nicht eher einzulegen schicklich ist quam privatis suadendi diss»adendique

legem poteatas facta esset (Liv. 45, 21, 6 vgl. c. 36, 1) oder dass sie statthaft

sei [dum recitatur] lex , dum privati dicunt (Cicero bei Asconius in Cornel.

p. 70), so wird damit nicht das magistratische Recht zu rathen oder abzurathen

in Abrede gestellt, sondern umgekehrt dessen Gebrauch vorausgesetzt als selbst-

verständlich, wogegen die Zulassung der Privaten eine Vergünstigung war (1, 201).

2) Dio 38, 4: 6 6e 8tj Katoop xtüv p-ev dtXXtuv xöiv dv xai? äp^^ai? clvxojv

o'jS^va Ixi SiTjpexo . . . xöv hk 8-?) lIoti.TrT]tov xal xov Kpaooov, xaiirep tSituTCj-

ovxa; zctpa^aYtuv dxsXeuoe YVWfAfjv Tiept xöiv YEYpafJiiJievwv äTTOcpTjvao&ai. Cicero

ad Att. 1, 14, 1. Die Aufforderung durch den Herold xöv ßo'jX6[xevov xoü v6-

}i.ou xaxTjYopelv (Dionys. 10, 41) klingt wenig glaublich.

3) Es scheint kein Beispiel vorzuliegen für Einleitung der Centuriat-

comitien auf dem Marsfeld selbst durch Suasionen und Dissuasionen.

4) Den an die Centurien auf Rückberufung Ciceros von den beiden Con-
suln gebrachten Antrag leitete der Consul Lentulus an einem der Vortage
durch eine Contio ein , in der er und Andere denselben empfahlen (Cicero

cum sen. gr. egit 10, 26; pro Sestio 50; in Pison. 15, 34), während auf dem
Campus vor der Abstimmung nicht gesprochen worden ist (Drumann 2, 296).

5) Dasselbe kann nicht die Ursache, sondern nur die Folge der Unstatt-

haftigkeit der Debatte vor der Abstimmung der Centurien sein.

6) Dies sagt ausdrücklich Livius 43, 16, 8: diem ad eius [legis] rogatio-

nem concilio tribunus pl. dixit; qui postquam venit, ut censores ad dissuadendum
processerunt u. s. w., und so sind die meisten Schilderungen gehalten (Dio-

nys. 9, 43. 10, 3). Aber es konnte der Rogator auch die Erörterung der Ver-
lesung voraufschicken (Appian &. c. 1, 11).
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das Reden zu der Bürgerschaft rechtlich an keinen Ort gebunden

war und das Sprechen zum Beispiel auf dem Vorhof des Capi-

tols ebenso zulässig war wie dasjenige auf den Rostren. Wollte

man aber sich dieser bedienen, so konnte die Versammlung nicht

auf den Rostren beginnen und dann auf dem Capitol endigen, da

die der Bürgerschaft an das templum gebunden war und auch für die

der Plebs nirgends von einem solchen Ortswechsel die Rede ist;

«s musste in diesem Fall wie für die Centuriatcomitien zwischen

dem Tag der Promulgation und dem der Abstimmung eine be-

sondere Versammlung zur Erörterung des Für und Wider ange-

setzt werden, wobei auch andere Magistrate als die rogirenden

den Vorsitz führen konnten i). — Es kann die öffentliche Dar-

legung der Gegengründe den Urheber des Gesetzvorschlages

veranlassen ihn zurückzuziehen, vielleicht auch, insofern sie auf

partielle Missbilligung und Aenderungsvorschläge hinausläuft, ihn

in veränderter Gestalt wieder einzubringen 2). Aber der Bürger-

schaft wird hierauf kein Einfluss gestattet; sie soll den Reden

für und wider stehend 3) und schweigend*) zuhören und nur

missbräuchlich giebt sie ihrer Zustimmung oder ihrem Wider-

spruch vernehmlichen Ausdruck.

Ausioosung Nach dem Abschluss dieser Verhandlungen, den herbeizu-
des Stimm- " '

Besitzes der führen in das Ermessen des Vorsitzenden sestellt ist. muss, be-
Latiner. ^ ' '

vor zu der Abstimmung geschritten werden kann, wenn die Ge-

meinde oder die Plebs nach Tribus und wohl auch, wenn jene

nach Gurien abstimmt, aber allem Anschein nach bei Centuriat-

comitien nicht, für die latinischen Bürger, denen nach ihrem spä-

ter zu erörternden Bundesrecht Stimmrecht in diesen Versamm-

1) In den Debatten über das von Q. Servilius Caepio als Consul 648
eingebrachte Geschwornengesetz führte ein Volkstribun den Vorsitz (Cicero Brut.

43, 161).

2) Ein Beispiel amendirender Dissuasion Cicero ad Att. 1, 19, 4; von

abermaliger Einbringung eines zurückgezogenen Gesetzes in amendirter Gestalt

Asconius in Cornel. p. 58.

3) Cicero pro Flacco 7, 16 : Graecorum res publicae sedentis contionis te-

meritate adminiatrantur. Ders. Brut. 84, 289; de l. agr. 2, 5, 13; acad. prior.

% 47, 144; Tusc. 3, 20,48; orat. 63, 213. Dies ist vermuthlich die Ursache,

wesshalb die Römer der Republik ein ständiges Theater nicht gestattet haben.

Mit Recht aber wirft Becker (erste Ausg. 2, 1, 361) die Frage auf, ob bei den
€ontionen im flaminischen Circus (S. 381 A. 8) das Sitzen der Zuhörer sich

habe vermeiden lassen.

4) Cicero pro Sestio 59, 126: ille praetor qui de me non . . . maiorum . . .

suorum . . . sed Graeculorum instituto contionem interrogare solebat. Ders. ad

Q. fr. 2, 3, 2.
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lungen zusteht, da sie in keine Stimmabtheilung eingeschrieben

sind, durch Loos diejenige bestimmt werden, in welcher sie

ftlr dieses Mal ihr Stimmrecht auszuüben haben ^). Das Herbei-

bringen der Urne [sitellam deferre) und diese Loosung selbst

schliessen die Reihe der vorbereitenden Handlungen ab.

Es folgt die Abstimmung; die nicht gegliederte conventio At-

verwandelt sich in die gegliederten comitia. Nach der Gurion- 2) stufen.

and der Tribusordnung ^j stimmen sämmtliche Stimmabtheilungen

gleichzeitig; ein Vorstimmrecht giebt es hier nicht 4), Nach der

älteren Centurienordnung stimmen, wie dies schon ausgeführt

worden ist (S. 290 fg.), zuerst die Rittercenturien, anfangs wahr-

scheinlich erst die patricischen und dann die plebejischen, spä-

terhin vermuthlich umgekehrt diese vor jenen; dann in fünf

successiven Aufrufungen das Fussvolk nebst den Centurien der

Unbewaffneten ; nach der neueren stimmen die Rittercenturien theils

mit, theils hinter der ersten Klasse, vor dieser aber eine einzelne

Centurie derselben, mit deren Ausloosung hier die Stimmhandlung

eröffnet wird. Da wenn nicht bei andern Abstimmungen der

Centurien, so doch bei den Wahlen die grosse Anzahl der Stimm-

körper und die nothwendige Rücksicht auf Vermeidung der

1) Stadtrecht von Malaca c. 53: quicumque in eo municipio comitia Ilviris

. . . rogandis habebit, ex curiis sorte ducito unam, in qua incolae, qui cives Ro-
mani Latinive cives erunt, suffragium ferant, eisque in ea curia suffragii latio esto.

Liv. 25, 3 von einem iudicium populi nach geschlossener Verhandlung: tribuni

populum summoverunt sitellaque lata (vielmehr delata) est, ut sortirentur, ubi

Latini suffragium ferrent. Cicero hei Asconius in Cornel. p. 70 zählt die Acte
auf, während deren die Intercession noch statthaft ist: dum privati dicunt, dum
[summovetur populus?], dum sitella defertur, dum aequantur sortes, dum sortitio

fit. Schrift ad Herenn. 1, 12, 21: Saturninus ferre coepit, conlegae intercederer

nie nihilominus sitellam detulit. Cicero de d. n. 1, 38, 106: Ti. Gracchum . . .

videor . . . videre de M. Octavio deferentem, sitellam und bei Ascon. in Cornel.

p. 71 : sitellam ipsum (gemeint ist Gabinius) de ipso intercessore deferre. Es
ist dies der letzte Moment, in welchem die Intercession schicklicher Welse ein-

gelegt -werden kann (1, 284), und desshalb wird sitellam deferre gebraucht wie
hei uns 'zur Abstimmung schreiten', — lieber das Rechtsverhältniss der Latiner
vgl. den betreffenden Abschnitt.

2} Stadtrecht von Malaca c. 55 : qui comitia ex h. l. habebit, is municipes
curiatim ad suffragium ferendum vocato iia, ut uno vocatu omnes curias in suf-
fragium vocet.

3) Dionysius 7, 59 wird als Tendenz der Abstimmung nach Tribus im
Gegensatz zu der nach den Classen bezeichnet, iva . . . i<:6<\ir^(fOi xa\ 6fA6Ti(xoi

zavTEi; dXX-fjXoi; Y^^^Of^evoi [Atä -icXrjOet x-?]^ <\)fiv.o^ ir.f^ZYAwai -/.ata ^uXa;.

4) lieber die praerogativa, welche Livius 5, 18 neben den iure vocatae

tribus nennt, und die bei den spätlateinischen Autoren begegnenden analogen
Verwirrungen vgl. S. 290 A. 3. Dass das principium (S. 411 A. 7) mit dem
Vorstimmrecht nichts zu schaffen hat, habe ich bereits in meinem Commentar
zu den spanischen Stadtrechten S. 425 erinnert.
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Stimmenzersplitterung und damit der Ergebnisslosigkeit des Wahl-
acts dazu führte, dass die später stimmenden Abtheilungen re-

gelmässig sich nach den früher abgegebenen und abgerufenen

Stimmen richteten, so übte, namentlich in der über Gebühr ent-

wickelten Wahltaktik der spätesten Republik, die Vorstimme einen

unverhältnissmässigen Einfluss auf den Ausfall der Wahl und es

galt die Entscheidung der praerogativa in den Genturiatcomitien

als der selten täuschende Vorbote des Wahlsiegs').

Auseinander- Wenn zur Abgabe der Stimmen geschritten werden soll,

Abstimmung, richtet der Vorsitzende Magistrat an die erschienenen Bürger eine

zweite Ladung zum Antreten, früher in der Regel durch einen

Apparitor^) , späterhin durch einen der assistirenden Augurn^).

überhaupt durch einen beliebigen Beauftragten''). Nun werden
die nicht stimmberechtigten Anwesenden weggewiesen {populus

summovetur S. 390 A. 1), die stimmberechtigten aber treten

nach ihren Abtheilungen aus einander [discedere]") und werden

1) Cicero pro Plancio 20, 49 : una centuria praerogativa tantum habet

auctoritatis, ut nemo umquam prior eam tulerit, quin renuntiatus sit iis ipsis

comitiis consul aut certe in illum (mau erwartet alium) annum. Ders. ad Q. fr.

2, 14, 4: ambitus redit immanis .... vel HS centies conslititunt in praero-
gativa pronuntiare. Ders. de divin. 1, 45, 103: praerogativam maiores omtn comi-
tiorum esse voluerunt.

2) Varro 6, 38 aus den commentarii consulares : qui exercitum imperaturus

erit, accenso dicito : 'C. (dicit hoc Hdschr.) Calpurni, voca in licium omnes qui-

rites huc ad me\ Accensus dicit sie: ^omnes quirites , in licium visite huc ad
iudicea'. 'C. Calpumi', consul dicit, ^voca ad conventionem omnes quirites huc
ad me'. Accensus dicit sie: ^omnes quirites, ite ad conventionem huc ad iudices'

.

Er kann diesen Auftrag aber auch dem Praeco geben (A. 3).

3) Varro 6, 95: hoc nunc aliter fit atque olim, quod augur consuli adest

tum cum exercitus imperatur ac praeit quid cum dicere oporteat , consul auguri

imperare solet , ut in licium vocet , non accenso aut praeconi (wo quod auch mit
solet zu verbinden ist).

4) Varro a. a. 0. : id inceptum credo cum non adesset accensus , et nihil

intererat cui imperaret. Der praeco ist so alt wie die Magistratur, der accensus

steht eigentlich ausserhalb des Kreises der Apparitoren als persönlich dem
Magistrat zugewiesener Gefolgsmann [1, 341]; dass der letztere hier eintritt,

bestätigt, was Varro über die Gleichgültigkeit der Person des Rufenden sagt.

Das Eintreten des Augur ist, wie auch Varro sagt, dadurch veranlasst, dass der

jährlich wechselnde Consul in der Handhabung der Formeln des praeire be-

durfte. Diese zweite Ladung kann hienach überhaupt nicht zu dem wesent-
lichen Schema des Acts gerechnet werden; zweckmässig war es offenbar, die

einzelnen sich einfindenden Bürger noch einmal durch einen Diener davon zu
benachrichtigen, dass der Act begann.

5) Die Formel hat Livius 2, 56, 12 : si vobis videtur, discedite
,

quirites.

Asconius in Cornel. p. 70 : cum id solum superest, ut populus sententiam ferat,

iubet eum is qui fert legem discedere
,
quod verbum . . . significat . . . [ut] in

suam quisque tribum discedat , in qua est suffragium laturus. Livius 3, 11, 4.

Cicero de leg. 3, 4, 11. Ai^OTaoöat xaza cppdrpa; oder ccuX«; Dionys 4, 84. 10,

41 ; discurrere in tribus ad suffragium ferendum Liv. 25, 2, 7.
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hineingerufen {intro vocareY) in den eingehegten Raum des Co-

mitium^) oder in das sonst für die Abstimmung eingerichtete

Gehege, nach altem Ausdruck in den Gurt [licium)^)^ nach der

späteren Bezeichnung in die Verzäunung [saepta) ^) oder auch den

Pferch [ovile)^). Alsdann befiehlt der versitzende Magistrat selbst

kraft seines Imperium den Männern ihr Bürgerrecht auszuüben'*)

1) Repetundengesetz vom J. 631/2 : [nisei quom centuriae aut] tribus intro

vocahuntur. Cicero bei Asconius in Cornel. p. 76 : tribus ad legem accipiendam

. , . intro vocare. Schollen von Bobbio zu Clc. or. in Clod. et Cur. p. 337 : cum
. . . centuriae. intro ducerentur. Livius 10, 13, 11 : ut quaeque intro vocata erat

centuria. c. 24, 18 : priusquam intro vocarentur ad suffragium tribus. 40, 42,

10 : cum plures iam tribus intro vocatae . . . iuberent. 45, 36, 7 : intro vocatae

primae tribus. In den meisten der livianischen Stellen ist der Ausdruck in-

sofern denaturirt, als für das Aufrufen zur Abstimmung diese selbst sich

unterschiebt und während der Aufruf an alle Abtheilungen gleichzeitig er-

geht, die successive Vollendung der Abtheilungsabstimmungen sich auf das intro

vocari über trägt. Es ist das wohl nichts als eine Nachlässigkeit des Ausdrucks.

2) Cicero de re p. 2, 17, 31 : fecit {Tullus rex) et saepsit de manibiis

comitium et curiam. Nicht mit Kecht bezieht Jordan Top. 1, 2, 319 diese Ein-
friedigung auf das bis auf einen einzigen Eingang geschlossene templum (1, 103).

3) Die Formeln vocare populum in licium oder populum inlicere , auch
visere in licium kehren bei Varro 6, 86—95 vielfach wieder; ebendaher Festus

ep. p. 113: inlicium vocare antiqui dicebant ad contionem vocare und p. 114:
illicium dicitur, cum populus ad contionem. elicitur, id est vocatur. Da für licium

die Bedeutung Gurt oder Schurz, namentlich in der Formel lance et licio quae-

rere, sicher erwiesen ist, so wird dafür kaum eine andere Erklärung als die oben
gegebene möglich sein. Denn wenn Corssen in seiner übrigens befriedigenden

Auseinandersetzung (Ausspr. 1, 494 fg.) licium als das Kriegskleid fasst, so

steht dem sprachlich entgegen, dass vocare in cinctum, Gabinum oder in sagum
unlateinisch ist , sachlich , dass der exercitus urbanus den Gegensatz macht zur

classis procincta.

4) Servius zu Vergils egl. 1 , 34 : saepta proprie sunt loca in campo
Martio inclusa tabulatis , in quibus etiam populus Romanus suffragia ferre con-

sueverat. Die Bezeichnung, späterhin localisirt auf das für diesen Zweck im
Marsfeld errichtete Gebäude (S. 382), ist ursprünglich allgemein und enun-
tiativ, wie bei Appian b. c. 3, 30 (S. 379 A. 6) die Magistrate auf dem Fo-
rum Comitien halten ttjv cxy°P^'' Treptoyoiviaafxevoi und die nicht Betheiligten

dann bittend xa Treptoyoiviojxaxa umstehen ; wie Cicero von saepta auf dem
Marsfeld (pro Mil. 15, 41) und von fragmentis saeptorum auf dem Forum (pro

Sest. 37, 79) spricht und Ovldius fast. 1, 53 allgemein sagt : est quoque (dies),

quo populum ms est includere saeptis. Das Wort wird immer im Plural ge-
braucht und bezeichnet das aus mehreren Wandungen gebildete Gehege. Eine
dieser Schranken ist auf den S. 400 A. 4 erörterten Münzen dargestellt.

5) Servius a. a. 0. : quoniam haec saepta similia sunt ovilibus , duo haec

invicem pro se ponuntur. So nennt Juvenal 6, 529 die Saepta des Marsfeldes
das antiquum ovile und sagt Ausonius grat. act. 3, 13 : Romanus populus, Martius
Campus, equester ordo, rostra, ovilia, senatus, curia, unus mihi omnia Gratianus.

Im J. 543 beräth sich die centuria Veturia iuniorum, welche in der begonnenen
Consulwahl die Vorstimme hat, mit der Veturia seniorum secreto in ovili (Llv.

26, 22, 11).

6) Varro 6, 88: dein consul eloquitur ad exercitum: Hmpero qua convenit
ad comitia centuriata', was er dem Sinne nach c. 93 wiederholt: (consul) exer-

citui imperare polest, quod tat, id quod propter centuriata comitia imperare so-

lent. Zu vergleichen ist auch was vorhergeht : qui exercitum imperaturus erit
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und schickt sie zum Stimmen {in suffragium mütit)^); sie aber treten

dazu an [suffragium ineunt)'^) oder, wie nach dem Aufkommen

der schriftlichen Abstimmung gewöhnlich gesagt wird, geben

die Stimme ab [suffragium ferunt)^). — Was uns über den

Hergang der Abstimmung von schriftlichen Nachrichten und

bildlichen Darstellungen ^j vorliegt, giebt keine in allen Thei-

len vollständige und sichere Anschauung, wenn es auch ftlr

die Auffassung des Stimmacts im Wesentlichen genügt. Das Ge-

und was c. 94 folgt : circum muros itur ut populua inliciatur ad magistratus con-

spectum qui viros vocare potest, in eum locum unde vox ad contionem vocantii

exaudiri possit. Dem entspricht im censorischen Formular c. 87 : post tum
conventionem habet qui lustrum conditurus est und im quästorischen c. 91 : ad

comitias (^accummittas Hdschr.) contionem advoces (^avoces Hdschr.), auf welchen
letzteren Act c. 93 Bezug genommen wird mit den Worten: cum contio advocatur

und ad comitiatum vocatur populus ideo quod alia de causa hie magistratus (der

Quästor) non polest exercitum urbanum convocare, auch c. 90 mit den Worten

:

inlicere populum in eum [iocwm] , unde vocari (vocare Hdschr.) posset ad con-

tionem. Die Herstellung von c. 91 ist unsicher und auch c. 88 verdorten; 'wo-

hin es sich ziemt' passt recht übel und convenire in dieser Verbindung anders

zu fassen als in conventio scheint kaum möglich ; dem Sinn entspricht , was
Wilamowitz vorschlägt: impero, quirites, convenite. — Die drei Ladungen, die-

Varro unterscheidet, die erste durch den praeco, die zweite durch den praeco,

den accensus oder den Augur, die dritte durch den Magistrat persönlich lassen

sich übrigens in die sonstigen oberflächlichen Schilderungen des Acts nicht mit

völliger Sicherheit einfügen. Livius 24, 8, 20 schliesst der Qonsul eine Ver-
mahnung an die vorstimmende Centurie mit den Worten: praeco, Aniensem
iuniorum in suffragium revoca.

1) In suffragium mittere Liv. 3, 64, 5. 31, 7, 1; in suffragium vocare

Liv. 4, 5, 2. 24, 8, 20 vgl. 10, 9, 1. 26, 22, 4; ad suffragium vocare Liv.

6, 38, 4. 10, 21, 13. 25. 3, 15. 45, 36, 10; ad suffragia vocare ^nQion Caes.

80, a,d suffragium ineundum citare Liv. 6, 35, 7.

2) Suffragium inire Liv. 1, 17, 9. 2, 56, 10. 3, 17, 4. c. 71, 3. 6, 35,

7. 24, 9, 3. 26, 18, 9. suffragia inire Liv. 10, 13, 11.

3) Cicero de domo 17, 45; pro Sest. 51, 109 und sonst.

4) Die Münze des A. (oder P. ? ; vgl. Heibig und Mau Bull. delV Inst.

1874 p. 282; Friedländer Ztschr. für Numismatik 2 S. 86) (Licinius?) Nerva

(Babelon 2, 129; mein R. M. W. S. 544) stellt den Stimmact dar, ist aber

nicht in allen Einzelheiten deutlich. Man erkennt die Wand der Saepta ; inner-

halb derselben zu ebener Erde empfängt eine Person von einer höher gestelltea.

einen Gegenstand , ohne Zweifel die tdbella ; an der entgegengesetzten Seite

wirft eine dritte ebenfalls höher gestellte Person einen Gegenstand in ein Ge-
fäss, ohne Zweifel die tabella in die cista. Der Empfänger der tdbella also be-

findet sich im Gehege , der Einwerfer derselben auf dem pons ; dass auf der

dem pons abgewandten Seite der saepta von einer Erhöhung herab die Stimm-
tafeln vertheilt wurden, wird man dieser Münze entnehmen dürfen. Die beiden

parallelen Horizontallinien dürften die Stricke bezeichnen , welche die Abthei-

lungen trennten , die oberhalb der Horizontallinien sich zeigende verticale mit

einem Täfelchen, auf dem P/ zu stehen scheint (Friedländer a. a. 0), eine die

Abtheilung bezeichnende Stange oder dergleichen mit dem Namen der Tribus.

— Dieselbe Vorstellung weniger detaillirt zeigt ein Denar des L. Hostilius-

Saserna aus caesarischer Zeit (Babelon 1, 552): zwischen den Schranken und
den beiden die Stricke andeutenden Horizontallinien drei, wie es scheint zur

Abstimmung, einer hinter dem andern schreitende Männer.
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hege wird man sich vorzustellen haben als einen Raum gross

genug, um alle zugleich zur Abstimmung antretenden Bürger

aufzunehmen, und vor dem Beginn der Abgabe der Stimmen

geschlossen, so dass nur die vorher in dasselbe eingetrete-

nen Personen aus demselben austretend zum Stimmen gelangen

und die Möglichkeit mehrmaliger Stimmabgabe damit ausge-

schlossen ist. Dasselbe, vermuthlich ein Viereck von grösserer

Länge als Breite, war auf der Längenseite in so viele Abzäunun-

gen [consaepta] getheilt, als gleichzeitig Abtheilungen stimmten, also

bei den Curiatcomitien in 30, bei den Centuriatcomitien in 81, später

82 ^), bei den nach Tribus stimmenden Versammlungen in 35 ab-

gesonderte Räume 2). Mit dem Tribunal, auf welchem der Vor-

sitzende sich befand, stand jede Abtheilung in Verbindung durch

eine vor dem Tribunal in gleicher Höhe befindliche Estrade

{pons), zu welcher aus jeder Abzäunung eine Treppe mit einem

auf die Estrade mündenden Ausgang {pons) hinaufführte 3). Der

1) Für die ältere Ordnung kommt zu den 80 Centurien der classis die

der fabri tignarii hinzu, für die spätere zu den 69 der ersten Klasse (nach Ab-
zug der praerogativa) die eine der fabri und 12 der Reiter.

2) Stadtrecht von Malaca c. 55 : qui comitia ex h. l. habebit, is municipes

curiatim ad suffragium ferendum vocato ita, ut . . . (cwriae) singulae in sin-

gulis consaeptis suffragium per tabellam ferant. Dionys. 7, 52: ol §£ OTjfAapyoi

cuve-icäXo'JV t6 rXfj&o; £-1 tt,v cfjXsxtv drxXTjotav ycopia tt]; «YOpä; Treptoyoivt-

oavT£?, ^v ai? EusXXov al cpjXal OT-fjasoSai y.ai}' a'JT«?. Auch die Münzen des Nerva

und des Saserna (S. 400 A. 4) scheinen die Abtheilungen anzudeuten. Der
zum grossen Theil erhaltene Grundriss der saepta Julia (Jordan forma urbis

Taf. 6) giebt keinen Aufschluss über diese inneren Einrichtungen derselben;

die auf N, 36c des Planes rechts von den beiden Hallen dargestellten 33 oder

36 Rechtecke, die noch am ersten für das ovile genommen werden könnten, zeigen

doch keineswegs die dafür zu fordernden Merkmale. Auch weist Jordan mit

Recht darauf hin, dass zur Zeit der Aufnahme jenes Grundrisses die Saepta wahr-
scheinlich zu anderem Gebrauch eingerichtet waren ; dass bei den Scheincomitien

dieser Zeit noch die Abtheilungen antraten, ist mindestens zweifelhaft. Ueber-

dies ist vielleicht schon in früherer Zeit die Abgrenzung der inneren Räume ledig-

lich für den einzelnen Fall durch Ziehung von Seilen herbeigeführt worden.

Das pompeianische Gebäude, in welchem man die Saepta vermuthet hat (Over-

beck Pompeii 1* S. 136; Schöne bei Nissen pompej. Studien S. 185), passt nicht

für eine nach Abtheilungen gegliederte Stimmhandlung.

3) Dass der Vorsitzende e ponte die Bürger zum Stimmen aufruft, sagt

Sueton Cnes. 80 : cunctati , utrumne in campo per comitia tribus ad suffragia

vocantem partibus divisis e ponte deicerent atque exceptum trucidarent. Denselben
pons betreten aber auch die Abstimmenden, wie die über das Hinabstossen der

altersschwachen Bürger von demselben vorliegenden früher (2, 409A. 1) erörterten

Berichte beweisen: quo tempore, sagt Festus v. sexagenarios de ponte p. 334,

primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, iuniores conclamaverunt, ut

de ponte deicerentur sexagenari , . . . ut ipsi potius sibi quam Uli deligerent im-

peratorem. Wenn anderswo die pontes mit den cistae zusammengestellt werden
(Schrift ad Her. 1, 12, 21: Caepio . . . impetum facit, pontes disturbat, cistas

deiciti Cicero ad Att. 1, 14, 5: operae Clodianae pontes occuparant; tabellae

Köm. AltertL. III. 26
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Yorsitzende rief von der Estrade aus, von seinem Sessel sich er-

hebend, die Bürger in das Gehege. Auf welche Weise die Ab-

stimmenden in dasselbe eintraten, wissen wir nicht; sie verliessen

es hinaufsteigend zu der Estrade, von welcher aus andere Gom-

municationen ins Freie geführt haben werden.

Die Abstimmung ist die Antwort auf die von dem Magistrat

an die Bürger gerichtete Frage. Da der Act, wie gezeigt ward

(S. 303), gleich der Stipulation eine zwischen persönlich sich

gegenüberstehenden Gontrahenten abgeschlossene Verpflichtung

ist, so ist jede nicht unmittelbar als Antwort auf die Frage sich

darstellende Willenserklärung seinem Wesen zuwider und Hände-

mehr oder irgend eine andere conventioneile Form der Stimm-

abgabe mit der römischen Ordnung unvereinbar. Die einzige

uns bekannte technische und dem Anschein nach recht alte Be-

zeichnung der Einzelstimme als 'Bruchstück', subfragium steht in

schroffem Gegensatz zu dem Wesen des römischen Acts, in wel-

chem der Scherbe nie gedacht wird und dieselbe erst allenfalls

gegen das Ende der Republik einen Platz finden könnte i). —
Die Antwort bei Gesetzvorschlagen lautet, wenn bejahend, uti

rogas^), wenn verneinend, antiquo^]. Für das Volksgericht findet

sich libero und damno^). Bei den Wahlen war, so lange sie auf

Vorschlag erfolgten, die Formel uti rogas ebenfalls angemessen;

ministrabantur ita, ut nulla daretur ^uti rogas'') und wenn ein Gesetz des Marius,

um dritte Personen vom Einbiicknehmen in die Stimmtafeln abzuhalten, pontes

fecit angustos (Cicero de leg. 3, 17, 38), so muss dieselbe Estrade oder viel-

mehr deren nach den Saepta hin führende Zugänge gemeint sein.

1) Eine Abstimmung mit Scherben ohne Schriftliohkeit lässt sich allen-

falls denken; aber auch bei dieser Annahme wird immer das Wesentliche ver-

misst, die ausdrückliche Antwort. Man könnte an Uebertragung der Bezeichnung

von einem anderen Stimmact auf die Comitien denken; aber ich finde über-

haupt keine römische staatliche Action, bei welcher die Scherbe unterzubringen

wäre; für den Recuperatorenprozess passt sie auch schlecht.

2") Liv. 33, 25, 7: omnes quinque et triginta tribus 'uti rogas' iusserurht.

6, 38, 5. 30, 43, 3. 31, 8, 7. 88, 54, 12. Cicero de leg. 2, 10, 24. ad

Att. 1, 14, 5: tabellae ministrabantur ita, ut nulla daretur 'uti rogas'. Also

wurde auch bei der sohriftlichen Abstimmung diese Formel beibehalten. Auch

auf der Münze des Longin(us') III vir, welche sich auf das cassische Gesetz

von 617 bezieht, wirft ein Bürger eine mit V bezeichnete Stimmtafel in den

Kasten (R. M. W. S. 636).

3) Legem antiquare Cicero de leg. 3, 17, 38. de off. 2, 21, 73. ad Att.

1, 13, 3. ep. 14, 5. Liv. 5, 30, 7. 8, 37, 11. 22, 30, 4. 31, 6, 3.

4) Das auf das coelische Gesetz vom J. 647 sich beziehende Täfelchen

auf der Münze des Caldus III vir (R. M. W. S. 636) zeigt die Buchstaben

iQbero') d(amno). Dagegen bezieht sich die mit a(b.<<olvo') c[ondemno) bezeichnete

Tafel auf der Münze des Q. Cassius nicht auf das iudicium populi, sondern auf

eine Quaestio (das. S. 635).
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als die Initiative auf die Btlrgerschaft überging, drückt sich dies

darin aus, dass nun der Bürger oder die Btirgerabtheilung die

Beamten clicit^) oder facit^). Es sind dabei die Namen und zwar

bei collegialischen Wahlen immer so viel Namen zugleich zu

nennen, als Stellen zu besetzen sind 3).

Nach dem Wesen des Acts wird wie die Frage mündlich Mündliche
"^ Ab-

gethan, so auch die Antwort mündlich gegeben; und daran ist Stimmung.

bis auf den Anfang des 7. Jahrh. festgehalten worden. Für jede

Stimmabtheilung ward ein 'Frager', rogator bestellt, welcher den

Bürgern, wie sie aus der Abzäunung heraustraten, die Stimmen

abfragte *). Die Wichtigkeit der Vorstimme auch in diesem engeren

Kreise ward dadurch anerkannt, dass der Name desjenigen, wel-

cher in jeder Abtheilung zuerst die Stimme abgegeben hatte [pri-

miis scivit], besonders vermerkt ward^). Die Rogatoren bezeichnete

der wahlleitende Magistrat f>), wobei er bei den Genturiatcomitien

die Führer der Centurie (S. 239. 265), bei den Wahlen nach Tribus

die Tribusvorsteher (S. 189) vorzugsweise berücksichtigt haben

wird. In jeder Abtheilung stimmt Mann wie Mann^). lieber die

1) Liv. 5, 13, 3 : plebeios . . tribunos militum . . omnes fere centuriae

dixere. Ebenso 10, 9, 10. c. 11, 4. c. 13, 11. 13. c. 15, 7. 8. c. 22, 1. 24,

7, 12. c. 9, 3. 26, 22, 11. 13. 27, 6, 3. 28, 38, 6. 29, 22, 5. Späterhin

tört mit der Sache auch der Ausdruck auf; die pompeianischen Wände kennen
ihn nicht.

2) Dass facere von jeher gesagt worden ist , beweist deutlicher als Stelleu

wie Liv. 3, 21, 8. c. 64, 10. 10, 14, 13 das ständige conficere und reficere;

wie stehend der Ausdruck in der späteren Zeit war, zeigen die pompeianischen
Wahlempfehlungen. Dass facere vorzugsweise von der Einzel-, dicere von der

Abtheilungsstimme gesagt wird, ist nicht richtig. — Noch deutlicher tritt der

Wechsel der Initiative zu Tage in dem rogat der pompeianischen Wahlprogramme
(S. 303 A, 5). Ebenso kommt censere eigentlich dem Magistrat zu, welcher

schätzt, aber auch dem der geschätzt wird, so weit dieser die Initiative der Ab-
schätzung hat (2, 331 A. 1).

31 Cicero pro Plane. 22, 53. Liv. 24, 7, 12. 26, 22, 2. 27, 6, 3.

4j Rogator centuriae in Beziehung auf die Consulwahl für 592 Cicero de

div. 2, 35, 75. de n. d. 2, 4, 10 ; bei den Curien und den Tribus muss es

ebenso gewesen sein.

5) Diese Vorstimme wird zwar nur bei der zuerst renuntiirten Abthei-
lung insofern erwähnt, als deren Vorstimmer in dem index des Gesetzes auf-

geführt wird (S.412A. 1), muss aber bei allen Abtheilungen vorgemerkt worden
sein , da bei der Abstimmung noch nicht feststand , welche Abtheilung zuerst

zur Renuntiation gelangen werde. Für die Zeit der mündlichen Stimmabgabe
fehlt es für die Aufzeichnung des Vorstimmers an Belegen; aber ohne Zweifel

rührt der Gebrauch aus dieser her, da er bei geheimer Abstimmung eigentlich

keinen Sinn hat.

6) Die custodes werden nach dem Stadtrecht von Malaca c. 55 von dem
Vorsitzenden Beamten bestellt.

7) Wenn Livius 1, 43, 10 die Abstimmung nach den Curien viritim In

Oegensatz bringt zu der der Centurien, so meint er nicht, dass nicht auch.

26*
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Prüfung der Legitimation erfahren wir nichts ; sie wird zunächst

dem Frager obgelegen, im Zweifel der Vorsitzende darüber ent-

schieden haben. Die Reihenfolge der Abstimmung wird in der Hand
des Rogators gelegen und es mag ihm auch freigestanden haben

selbst zuerst die Stimme abzugeben, lieber die Verzeichnung der

Stimmen, die bei der mündlichen Stimmabgabe nicht fehlen konnte,

liegen uns keine Nachrichten vor; es hat wohl, nach Analogie

des späteren Diribitionsverfahrens bei der schriftlichen Stimm-

abgabe, der Rogator auf einer Tafel [tabula) durch einen dem
Ja oder Nein oder bei Wahlen dem Namen des Candidaten bei-

gesetzten Punkt [punctum] die einzelnen Stimmen registrirt.

Schriftliche An die Stelle der mündlichen Antwort auf die mündliche
Ad-

stimmung. Frage trat in dem letzten Jahrhundert der Republik unter Bei-

behaltung der Form der Antwort die schriftliche Abgabe derselben,

die tabella^), das geheime Stimmrecht 2). Es wurde dasselbe

eingeführt zuerst für die Magistratswahlen im J. 615 durch das

gabinische Gesetz 3), dann für das gewöhnliche Volksgericht mit

Ausnahme des Perduellionsprozesses im J. 617 durch das des L.

Cassius^), weiter für die Gesetzcomitien im J. 623 durch das

des L. Papirius Carbos), endlich für den noch übrigen Per-

in diesen innerhalb der Abtheilung viritim gestimmt wird, sondern dass in der
Bildung der Abtheilungen ein Unterscliied gemacht und die Reicheren durch
die geringere Kopfzahl ihrer Abtheilungen bevorzugt werden, wie dies Dionysius

(4, 20) und Cicero (de leg. 3, 19, 44 : discriptus populus censu ordinibus ae-

tatibus plus adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus^ näher
auseinandersetzen.

1) Für dieses stehende "Wort setzt Varro (S. 406 A. 4) tesserula.

2) Dionysius scheint von der späten Einführung der Stimmtafeln nichts

gewusst zu haben ; er kennt auch für die älteste Zeit keine andere Wendungen
als ävaoiöovai (4, 12. 71, 7, 17), dvaAa[Aßav£iv (5, 6), äroxi&esdai (11, 52),

d-t':pep£iv TTjv d;-?jCfov (2, 14. 7, 59), ja sogar ra d-^fzla twv irjcpiuv (10, 41)
oder TÖv ycaSta7,ov für die einzelnen Tribus (11, 52). Die politischen Betrach-

tungen Ciceros (de leg. 3, 3, 10. c. 15, 33 fg.; pro Plane. 6, 16; de l. agr,

2, 2, 4) laufen darauf hinaus, dass die Stimmtafeln zweckmässig sind, voraus-

gesetzt dass sie den aus den Yornehmen genommenen custodes vor dem Ein-
werfen gezeigt werden. Was der jüngere Plinius (ep. 3, 20. 4, 25) über die

Abstimmungen im Senat berichtet, wird bei diesem zur Sprache kommen.

3) Cicero de leg. 3, 16, 35 : sunt quatiuor leges tabellariae, quarum prima
de magistratibus mandandis, ea est Gabinia. Ders. Lael. 12, 41. Um dieselbe

Zeit wurde auch in der Vollbürgergemeinde Arpinum für das geheime Stimm-
recht von der Popularenpartei agitirt (Cicero de leg. 3, 16, 36).

4) Cicero a. a. 0. : secuta biennio post Cassia est de populi iudiciis. Ders»

das. 16, 37; Brut. 25, 37. 27, 106. Lael. 12, 41. pro Sest. 48, 103 mit
den Schollen p. 303. Asconius in Cornel. p. 78. Münze des Longinus
(S. 402 A. 2).

5) Cicero a. a. 0. : Carbonis est tertia de iubendis legibus ac vetandis.
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duellionsprozess im J. 647 durch das Gesetz des L. Coelius Cal-

dus ^). Verschiedene andere Gesetze, unter diesen ein von C. Ma-

rius als Volkstribun 635 rogirtes, trafen Vorkehrungen, um die

Controle der abgegebenen Stimmen und andere das Stimm-

geheimniss eludirende Praktiken zu verhindern 2). — Die Stimm-

tafel wurde den zur Abstimmung schreitenden Bürgern wie es

scheint von Apparitoren des Magistrats innerhalb des Geheges

(S. 400 A. 4) verabfolgt'^). Wo mit Ja und Nein gestimmt ward,

empfingen sie dieselbe beschrieben^), vielleicht in der Weise,

dass aus einer Anzahl gemischt vorgelegter Täfelchen jeder sich

die beliebige auswählte. Bei den Wahlen wurden zum Be-

schreiben eingerichtete Täfelchen verabfolgt^). — Zur Aufnahme

der Täfelchen waren an den Ausgängen des Geheges Stimm-

kasten [cistae] aufgestellt 6),

1) Cicero a. a. 0. : uno in genere relinqui videbatur vocis suffrngium,

quod ipse Cassius exceperat, perduellionis : dedit huic quoque iudicio Coelius

tabellam. Vgl. S. 402 A. 4
2) Cicero de leg. 3, 17, 38 : po^tea latae sunt (leges) quae tegunt omni

ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne raget, ne appellet; pontes etiam,

lex Maria (vom J. 635: Plutarch Mar. 4) fecit angustos (S. 401 A. 3).

3) Cicero ad Att. 1, 14. 5 (S. 402 A. 2); de leg. 3, 4, 11: discedere et

tabellam iubebo dari; Phil, 11, 8. 19: tabella modo detur nobis, sicut populo

data est. Vgl. Dionysius S. 404 A. 2.

4) Cicero ad Att. 1, 14, 5 (S. 402 A. 2),

post remotos Caesetium et MaruUum tribunos reperta sunt proximis comitiis com-

plura suffragia consules eos declarantium (vgl, Dio 44, 11). — Aus Cicero de

domo 43, 112: is (Ap. Claudius; vgl, Drumann 2, 186) posteaquam intellexit

posse se interversa aedilitate [vgl. 1, 522] a L. Pisone consule praetorem renun-

iiari, si modo eadem prima littera competitorem habuisset , aliquam aedilitatem

(d, li. ein Surrogat der ädilicischen Schaustellung) duobus in locis . . . collo-

cavit wird man schliessen dürfen, dass oft nur mit den Initialen gestimmt ward,

was auch mit Rücksicht auf die geschlossene Candidatenliste unbedenklich ge-

schehen konnte. — Worauf Varro anspielt, wenn bei ihm (de r, r. 3, 2, 1)

nach vollendeter Abstimmung, während die Stimmen gezählt werden, ein Wähler
zu dem andern sagt : vis potius villae publicae utamur umbra quam privati can-

didati (d. h. wohl uns die Mühe der Candidatur aufladend , ohne Candidaten

zu sein) tabella dimidiata aedificemus nobis , ist nicht ermittelt ; von einem
Zerbrechen der Tabella ist sonst nirgends die Rede.

6) Schrift ad Her. 1, 12, 21 (S. 401 A, 3). Sisenna/r, 118 Peter: cistaeque,

quae erant legum ferendarum gratia positae, deiecerant. Plutarch Ti. Gracch.

11 : Tov ofjij.ov a'jToiJ xaXoüvTo; ^7:1 tt,v tlifjcpov rjp-ao&Tjaav uro tüjv "Xouoitnv ai

uopiat. Dionysius (S, 404 A, 2) braucht dafür dffslo-^ und xaSioxo;, Die auf

der Münze des Nerva (S. 401 A, 2) dargestellte Cista ist ein auf einem Posta-

ment in Manneshöhe aufgestelltes grosses cylindrisches , am oberen Rand mit
zwei mächtigen aufrecht gestellten Handhaben versehenes Gefäss (nach Mitthei-

lung von Robert),
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cnstoden An die Stelle der Frager traten bei der schriftlichen Ab-
der stimm- . i.ij>i/ j\iTn
kästen Stimmung die Aufseher [custodes] über die Stimmkasten [ad cistam)

und über die Auszählung [tabularum] , welche aber auch noch

mit dem alten jetzt eigentlich nicht mehr passenden Namen
rogatores oder auch Stimmzähler [diribitores] genannt wer-

den i). In der letzten republikanischen Zeit wurden die aus 30O

Senatoren, 300 Rittern und 300 Aerartribunen zusammengesetz-

ten Geschwornen der allgemeinen Liste, die 'Neunhundert', für

dieses Geschäft verwendet 2) und an jedem Stimmkasten drei der-

selben aufgestellt 3) . Ausserdem hatte bei Wahlen jeder Candidat

das Recht an jede Cista wenigstens einen von ihm ausgewählten

Aufseher zu stellen *). Alle diese Aufseher mussten selber

stimmberechtigt sein, durften aber nicht derjenigen Abtheilung

angehören, welche sie tiberwachten; sie selber stimmten für

1) Cicero cum sen. gr. eg. 11, 28 : quando illa dignilate rogatores diri-

bitores custodesque vidistis ? Ders. in Pis. 15, 36 : hoc . . video quod indicant

tabulae publicae, vos (die Senatoren) rogatores, vos diribitores, vos custodes fuisse

tabularum (so die Hdsclir.). Stadtrecht von Malaca c, 55 : qui comitia ex h. l.

habebit . . . curato, ut ad cistam cuiiusque curiae ex municipibus eiius municipi
terr^i sint, qui eiius curiae non sint, qui suffragia custodiant diribeant et uti ante

quam id faciant quisque eorum iurent se rationem suffragiorum fide bona hnbi-

tuTum relatuTumque. Dass die custodes und die diribitores zusammenfallen, zeigt

das Stadtrecht von Malaca, und nicht minder durch sein Schweigen, dass es

eigentliche rogatores damals nicht mehr gab und nur die custodes so Messen,
weil sie früher Frager gevresen waren. Uebrigens vgl. S. 303.

2) Plinius h. n. 33, 2, 31 : nongenti vocabantur ex omnibus selecti ad
custodiendas suffragiorum cistas in comitiis (vgl. den Abschnitt vom Ritterstand).

Dass die Senatoren, wenigstens wenn sie wollten, grossentheils als custodes fun-
girten, zeigen die Stellen A. 1. Diese custodes sind auch die optimates, denen
nach Ciceros Idealverfassung (S. 404 A. 2) der abstimmende Bürger das Stimm-
täfelchen zeigen soll, ehe er es einwirft.

3) Dies wird aus dem Stadtrecht von Malaca unbedenklich auf Rom
übertragen werden dürfen. Es wurden danach für Centuriatcomitien gegen 30
custodes gebraucht, wenn, wie dies wahrscheinlich ist, bei successiver Ab-
stimmung dieselben Custoden wieder verwendet wurden. Dies passt wohl zu
der Zahl von neunhundert, da sicher nie alle erschienen und der Vorrsitzende

wohl oft noch andere Personen einstellen musste,

4) Stadtrecht von Malaca c. 55 : neve prohibeto, quo minus et qui honores

petent singulos custodes ad singulas cistas ponant. Cicero cum sen. gr. egit. 7, 17
an Piso : me . . . comitiis tuis (d. h. in den consularischen für 696, in denen
Piso gewählt ward) praerogativae primum custodem praefeceras. Ders. in Pis.

5, 11 : ad eum, cui primam comitiis tuis dederas tabulam praerogativae. Hie-
nach stellten also die Candidaten für die praerogativa mehrere Custoden auf..

Plutarch Cat. min. 42 unterstützen die Gegner Catos ihre Candidaten für die

Prätur Ttttc <\)ri(foi(i ;pepojxevat; dcpeoTÖJTEC. Varro de r. r. 3, 5, 18 : narrat ad

tabulam cum diriberent quendam deprensum tesserulas inicientem in loculum : eum
ad consulem tractum a fautoribus competitorum. Pavo surgit

,
quod eius candi-

dati custos dicebatur deprensus. [Q. Cicero] comm. petit. 2, 8: (^Antonium^ in

praetura competitorem habuimus amico Sabidio et Panthera , cum ad tabulam

quos poneret non haberet.
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dieses Mal nicht in ihrer Abtheilung, sondern in derjenigen, bei

der sie beschäftigt waren i). — Der Name des in der einzelnen

Abtheilung vorstimmenden Bürgers wurde auch bei der geheimen

Abstimmung noch angemerkt (S. 403 A. 5).

Das Auseinanderhalten, dis -habere oder diribere'^], der auf -»«'»'«»«''»'o «ler
' stimmen.

Ja oder Nein oder bei Wahlen auf die einzelnen Gandidaten lau-

tenden Stimmen fiel bei der mündlichen Abstimmung mit dieser

insoweit zusammen, dass nachher lediglich das Auszählen erfor-

derlich war. Bei der schriftlichen hatten die Custoden aus den

Stimmtäfclchen das Ergebniss zu ermitteln 3). Wer die Kasten

öffnete und die Stimmtäfelchen verlas, wird nicht gesagt. Bei

der Verlesung setzte ein jeder der Custoden auf seiner Stimm-

tafel [tabida)*] zu dem betreffenden Rubrum einen Punkt {pun-

ctum)^). Die verlesenen Täfelchen wurden, wie es scheint,

in einen besonderen Behälter [loculus] gethan^l. In zweifel-

1) Stadtrecht von Malaca c. 55 : iique custodes ab eo qui comitia habebit,

item ab his positi qui honorem petent, in ea curia quisque eorum suffragi[um\

ferto, ad cuüus curiae cistam custos positus erit, eorumque suffragia perinde iusta

rataque sunto, ac si in sua quisque curia suffragium tuUsset.

2) Die Ableitung des mit dirimere, auseinandernehmen, gleichartig ge-
bildeten Wortes ist gesichert (Corssen Vocal, 1, 232) und die dadurch ange-
zeigte Grundbedeutung passt vor allem für das Auseinanderhalten bei Auf-
zeichnung der mündlich abgegebenen Stimmen.

3) Cicero pro Plane. 20, 49 : vocatae tribus , latum suffragium, diribitae

[tabellae], renuntiatae. Eine alte Randnote zu Cicero in Pison. 15, 36 erklärt

diribitores durch discriptores (nicht descriptores) , divisores tabularum et numera-
tores mffragiorum. Ausser den S. 382 A. 3. S. 406. A. 1. 4 angeführten Stellen

gedenken der comitialen diribitio noch Cicero pro Plane. 6, 14 ; Symmachus pro
patre c. 7: abest cera turpis , diribitio corrupta clientelarum cuneis, sitella ve-

nalis. Diese diribitio ist wie so vieles Andere aus dem iudicium populi in die

quaestio übergegangen (Cicero in Pison. 40, 96; ad Q. fr. 3, 4, 1; Val. Max.
9, 12, 7).

4) Dies zeigt namentlich die prima tabula des ersten custos bei Cicero in

Pis. 5, 11. Ebenso sind zu verstehen die custodes tabularum (in Pis. 15, 36,

wo tabellarum Schlimmbesserung ist), ad tabulam ponere (Q. Cicero S.406 A. 4), ad
tabulam diribere (Varro S. 406 A. 4). Wenn öfter nur eine tabula für die Ab-
theilung genannt wird, so wird dies so zu verstehen sein, dass von den custodes

eigentlich der erste magistratische die Liste zu führen hatte und die der übrigen
nur zur Controle dienten ; deshalb beginnt auch nach dem Stadtrecht von Malaca

c. 57 die Renuntiation relatis omnium curiarum tabulis.

5) Asconius in Scaur. p. 21: absolutus est . . ita, ut a tribus tribubus

damnaretur, a XXXII absolverefur et in his pauca puncta inter damnationem et

absolutionem interessent. Epigramm auf einen durchgefallenen Candidaten für

die Prätur in den Schollen zu Horaz sat. 2, 2, 50 : suffragiorum puncta non
tulit Septem. Punctum für die einzelne Stimme in Beziehung auf die Zählung
Cicero pro Mur. 34, 72; pro Plane. 22, 53. 54 mit den Schollen p. 264; Tusc.

2, 26, 62. Der metaphorische Gebrauch bei Horaz ars poet. 343 und Späteren

ist wohl mehr von der Quaestio als von den Comitien hergenommen.

6) Das betrügliche inicere in loculum (Varro S. 406 A. 4) wird wohl so zu
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haften Fällen ward der versitzende Magistrat angerufen; gegen

dessen Entscheidung gab es kein anderes Rechtsmittel als etwa

die tribunicische Intercessioni). — Die Auszählung erfolgte,

wie die Abstimmung, für alle zugleich stimmenden Abtheilun-

gen gleichzeitig. In früherer Zeit wird sie in dem Wahllocal

selbst vorgenommen worden sein. Späterhin , allerdings als

über nichts mehr abzustimmen war, wurde für die auf dem
JVIarsfeld stattfindenden Wahlen ein eigenes Auszählungsgebäude

errichtet, das S. 382 erwähnte diribüoriuni, ein Saal, geräumig

genug um die gleichzeitige Auszählung von bis zu achtzig Wahl-

acten in sich aufzunehmen und von solcher ungeheuren Span-

nung, dass, nachdem die Decke in dem Brande unter Titus einge-

stürzt war, die späteren Architekten sich an die Wiederherstellung

derselben nicht wagten.

Majorität- Festsetzuug cincr Minimalzahl für die Beschlussfähiskeit ist
findung in

'-' ^
der Ab- nach römischer Ordnung bei der Bürgerversammlung niemals
theilung. ^ ^ ^

vorgekommen, und oft war die Zahl der Abstimmenden eine sehr

geringe. Ausfallen durfte allerdings keine Abtheilung ; man half

sich hier, allerdings in ungerechtfertigterWeise (S. 407 A. 1), durch

Zulassung der Stimmberechtigten in ihnen nicht zuständigen Ab-

theilungen 2] . — Als Majorität genügte für die einzelne Abthei-

lung durchaus die relative ^) ; die Bezeichnung für die Erlangung

derselben ist centuriam u. s. w. ferre^]^ für das Unterliegen

perdere^). — Bei Stimmengleichheit werden für die einzelne Ab-

theilung dieselben Regeln zur Anwendung gekommen sein, w eiche

verstehen sein, dass noch nicht verlesene Stimmen in den für die verlesenen be-
stimmten Behälter geworfen wurden. Mamertinus grat. act. 19 : notae loculorum

praestigiae. Asconius grat. act. 3, 13 : non passus saepta neque campum . non
suffragia, non puncta, non loculos.

1) Das zeigen die bei Varro (S. 406 A. 4) , bei Cicero (de domo 43,
112 S. 405 A. 4) und bei Plutarch (S. 405 A. 4) erwähnten Wahlbetrügereien.

2) Cicero pro Sest. 51, 109: omitto eas (leges) quae feruntur Ha, vix ut

quini et ii ex aliena tribu, qui suffragium ferant , reperiantur. Der Superlativ

dieser Procedur sind die Curiatcomitien der dreissig Lictoren [1, 590].

3) Stadtrecht von Malaca c. 56 : is qui ea comitia habebit uti quisque

curiae cuiius plura quam alii suffragia habuerit, ita priorem ceteris cum pro ea

curia factum creatumque esse renuntiato, donec is numerus, ad quem creari opor-

tebit, expletus sit.

4) Cicero pro Sest. 53, 114; pro Plane. 20, 49; Phil. 2, 2, 4, 11, 8. 18;
ad Att. 2, 1, 9. Liv. 8, 37, 12. Dem entspricht puncta ferre (Cicero pro

Plane. 22, 54; Horaz arspcet. 343; vgl. S. 407 A. 5), suffragia ferre (Suetou
Caes. 13).

5) Cicero pro Sest. 53, 114. ad Att. 2, 1, 9.
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weiterhin bei der Auszählung der Abtheilungsstimmen zur Er-

örterung kommen.

Nach geschlossener Abstimmung folgt die Meldung der Er- Eeiatio und

1 • irk ^11 T^iT- reniintiatio

gebnisse an den versitzenden Beamten und deren Publication. der

-i^Ti.. 1 .iiii- Abtlieilungs-

Meldung und Publication erstrecken sich, der Abstimmung cor- stimmen.

relat, immer auf die gleichzeitig zur Abstimmung gelangenden

Abtheilungen; bei successiver Abstimmung wird also jede Stimm-

stufe besonders verkündigt. Wenn mehrere Abtheilungen zu-

gleich stimmen, was mit Ausnahme der bei den späteren Cen-

turiatcoiiiitien vorkommenden Vorabstimmung der einen ausge-

loosten Centurie immer der Fall ist, wird die Reihenfolge der

Meldungen durch die Folge bestimmt, in der die Rogatoren ihr

Geschäft beendigt haben und bei dem leitenden Magistrat sich zur

Berichterstattung einstellen i) . Wer also erscheint, wird von

dem Herold aufgefordert 2) anzugeben, bei Gesetzcomitien, ob

seine Abtheilung den Vorschlag gutheisst [iubet) oder nicht 3), bei

Gerichtscomitien, ob sie freispricht oder verurtheilt (S. 402 A. 4),

bei Wahlcomitien , wie viele Stimmen auf den einzelnen Candi-

daten gefallen sind*) und wen sie also für das fragliche Amt

benennt [dicit] oder bei schriftlicher Abstimmung macht {facit)

(S. 403). Dieses berichtet (refert)^) der Rogator und wenn der

Vorsitzende die gefallene Entscheidung anerkennt, verkündet [re-

nunÜat) er dieselbe durch den Mund des Herolds ^'j. Hiemit

1) Dies Verfahren gellt deutlich hervor aus c. 56 des Stadtrechtes von

Malaca (S. 408 A. 3). Es wäre auch unpraktisch gewesen die Renuntiation

der Einzelresultate an eine feste Ordnung zu binden und die Stimmzähler,

die mit ihrem Geschäft fertig waren , auf die noch rückständigen warten zu

lassen. Auf die successive Renuntiation der gleichzeitig stimmenden Abthei-

lungen beziehen sich alle Stellen, die in dieser Beziehung einer Succession

Erwähnung thun. Valerius Max. 8, 1, 7 (S. 410 A. 3). Liv. 6, 38, 6: cum
. . . 'utj rogas' primae tribus dicerent. Plutarch Paul. 31 : i] "poiTTj cp'jXv] xöv

i^piafjL^ov ä-EiLTjtpiCsTO. Appian b. c. 1, 14: ouo fxsv scp&acav at TpöJTat cfuXal

Fpd-Ayov dTocpfjvat und ähnlich in der Erzählung von der Absetzung des Oc-

tavius 1, 11. Incorrect wird die Succession bei Livius einige Male an das intro

vocare angeknüpft statt an das referre (S. 399 A. 1).

2) Cicero de or. 2, 64, 200 : aiunt Maluginensem illum M. Scipionem,

cum ex centuria sua renuntiaret Acidinum consulem (auf das Jahr 575) praecoque

dixisset: 'die de L. Manlio', 'virum bonum' inquit, ^egregiumque civem cum
arbiträr'.

3) Liv. 4, 30, 16: omnea centuriae iussere (bellum'). 26, 18, 9.

4) Nach der A. 2 angeführten Stelle scheint dem Rogator für jeden Can-

didaten die Frage vorgelegt zu sein, wie viele Stimmen derselbe erhalten habe.

5) Referre vom Rogator : Stadtrecht von Malaca c. 55 vgl. c. 57 ; Cicero de

div. 2, 35, 74, de deor. nat. 2, 4, 10.

6) Stadtrecht von Malaca c. 56 (S. 408 A. 3). Cicero Verr. 5, 15, 38:
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wird fortgefahren, bis von sämmtlichen zur Abstimmung ge-

langten Abtheilungen das Theilergebniss oder nach römischem

Ausdruck die Abstimmung pro centuria u. s. w. proclamirt ist ^).

Verwerfung — Den vou der Abtheilung gefassten Beschluss als nichtig zu-

Abtheiinngs- rückzuweisen, zum Beispiel den Candidaten der Majorität wegen
stimme. ii^i.r.. -i •• • 'i

mangelnder Qualification nicht zu renuntnren ist der Magistrat

befugt und verpflichtet [1, 451] und was in diesem Fall die Con-

sequenz fordert, dass mit Beseitigung der nichtigen Stimmen der

von den qualificirten Stimmempfängern nächststehende als ge-

wählt gilt, mag auch in Rom Rechtens gewesen sein. Es ist so-

gar vorgekommen, dass der versitzende Magistrat der Abtheilung

wegen des von ihr gefassten Beschlusses Vorstellungen machte und

statt denselben zu renuntiiren, sie aufforderte die Abstimmung zu

wiederholen 2). Dass es ihm überdies freistand jederzeit die

Abstimmung abzubrechen und dadurch die bis dahin abgegebenen

Stimmen wirkungslos zu machen, wird weiterhin gezeigt werden.

Aenderung Bis der Vorsitzende die Abtheilungsstimme renuntiirt hat,

Abtheiiungs- kann die vollzogene Abstimmung geändert werden. Es ist vor-

gekommen, dass nach der Renuntiation einer Anzahl Abthei-

lungsstimmen ein eintretender Zwischenfall die noch übrigen be-

stimmte den gefassten Beschluss aufzuheben und anders zu

stimmen 3).

cum esses renuntiatus, non ipsa praeconis voce excitatua es, qui te toties seniorum

iuniorumque centuriis Mo honore affici pronuntiavit ? Ders. de l. agr. 2, 2, 4 :

me non extrema tribus suffragiorum (vgl. S. 279 A. 1) . . . neque singulue

voces praeconum, sed una voce universus populus R. consulem declaravit Ders.

Phil. 2, 33, 82 : sortitio praerogativae : quiescit. renuntiatur : tacet. prima classis

vocatur: renuntiatur. Piso bei Gellius 7(6), 9: eum pro tribu aedilem curulem

renuntiaverunt. Von dem Rogator braucht renuntiare Cicero de or. 2, 64, 200
(S. 409 A. 2), von der Centurie der Pseudo-Quintus comm. pet. 14, 56

1) Stadtrecht von Malaca c. 56 (S. 408 A. 3). Piso S. 409 A. 6. Liv. 9,

46 : cum , . . fieri se pro tribu aedilem, videret.

2) Dies geschah bei den Consulwahlen für 540 (Liv. 24, 8) und 544
(Liv. 26, 22), allerdings mit Hannibal vor dem Thor.

3) Bei einem in die Epoche, wo es 29 Tribus gab (S. 172 A. 2), fallenden

ädilicischen Volksgericht haben 14 Tribus verurtheilt , als ein hartes Wort
des Magistrats die übrigen 15 bestimmt freizusprechen (Val. Max. 8, 1, 7).

Als der Sohn des älteren Africanus und der Scriba Cicereins sich um die Prätur

bewerben und der letztere in den Abtheilungen überall die Majorität hat (ut

vidit Omnibus se centuriis Scipioni anteferri') , tritt dieser nicht bloss von der

Bewerbung zurück, sondern bittet aucli die Wähler dem Scipio ihre Stimmen zu

geben (Val, Max. 4. 5, 3) ; auch dieses ist nicht wohl anders zu denken als

nach vollzogener Abgabe der Stimmen während der Auszählung und der Theil-

renuntiation und nur verständlich unter der Voraussetzung, dass die Wähler bis

zur Renuntiation ihre Stimmen ändern konnten.
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Es hätte aus diesen Einzelrenuntiationen das Schlussergeb- Loosun?

um die

niss durch blosse Zusammenzahlung gefunden werden können; Recitation.

aber dies geschah nicht geradezu. Es wurden vielmehr die Ab-

theilungsstimmen der Curien und der Tribus sowohl wie der Gen-

turien'), entweder in der von dem Vorsitzenden beliebten^) oder

gewöhnlicher in der durch das Loos bestimmten Folge ^), nach

dem Protokoll verlesen [recitantur)^) und ihre Abstimmung ange-

geben ,
nach dem Schema olla cenluriu u. s. w. legem iuhet oder

liberat oder consulem dicit illum^). Bei dieser Verlesung wird

gezählt, bis die Majorität erreicht ist^'). Die zuerst gezogene Curie

oder Tribus, das principium
') , sowie der Name des in dieser Principium.

1) Dass für die Recitation auch unter den gleichzeitig stimmenden Cen-

turien geloost ward , beweist die Schilderung der Consularcomitien für das J.

706 bei Lucanus 5, 392 : fingit soUemnia campus et non admissae (Caesar) diribet

(Hdschr. dirimit) suffragia plebis (hier im Sinn der Kaiserzeit gebraucht) de-

cantatque tribus (d. Ü. die Centurien der ersten Klasse, S, 274 A. 1) et vana
versat in urna. Da die (allerdings schon von Priscian 14, 54 vorgefundene)

Lesung dirimit in jeder Weise unmöglich ist, wird dies auch hier wie an-

derswo dem früh verdunkelten diribet substituirt sein und wir haben dann hier

eben dieselbe der Diribition folgende Loosung, welche die A. 2. 3 angeführten

Stellen in Beziehung auf Curien- und Tribuscomitien schildern. Die Be-
zeichnung iure vocatae centuriae (S. 290 A. 3) macht nur den Gegensatz zur

praerogativa und bezieht sich auf die Folge der Abstimmung, nicht auf die

der Renuntiation.

2) Cicero pro Plancio 14, 35 : si in eo crimen est . . . quia primus scivit

(legem de publicanis'), utrum id sortis esse vis an eius, qui illam legem ferebat?

Da primus scivit hier gesetzt ist in Beziehung nicht auf die einzelne Tribus,

sondern auf die consularischen Tribuscomitien überhaupt, so kann hier nur an

die Bestimmung des principium gedacht sein , und erhellt aus der Stelle, dass

der Rogator diese wenigstens treffen konnte. Es muss aber Ausnahme gewesen
sein ; der von Livius A. 7 berichtete Vorfall ist nur bei der Sortition ver-

ständlich und das Stadtrecht von Malaca schreibt sie vor.

3) Stadtrecht von Malaca c. 57 : qui comitia h. l. habebit , is relatis om-
nium curiarum tabulis nomina curiarum in sortem coicito singularumque curia-

rum nomincx sorte ducito, et ut cuiiusque curiae nomen sorte exierit, quos ea curia

fecerit, pronuntiari iubeto.

4) Dass recitare hiefür technisch ist , beweisen die beiden Stellen bei

Varro de l. L. 7, 42 (A. 5) und de r. r. 3, 17, 1 (A. 6).

5) Varro de l. L. 7, 42: comitiis cum recitalur, a praecone dicitur: 'olla

centuriä', non illa.

6) Stadtrecht von Malaca c. 57 (S. 412 A. 2). Cicero pro Plancio

24, 35 (A. 2). Varro de r. r. 3, 17, 1 nach Vollendung der Diribition : latis

(vielmehr relatis , wie im Stadtrecht) tabulis sortitio fit tribuum nc coepti sunt

a praecone recitari (recinii Hdschr. ; vgl. A, 5) ,
quam quaeque tribus fecerint

aedilem.

7) Das principium wird genannt in Beziehung auf die Curien bei Liv. 9,

38: ei (dem Dictator L. Papirius) legem curiatam de imperio ferenti triste omen
diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis cladibus captae

urbis et Caudinae pacis
,

quod utroque anno eiusdem curiae fuerat principium]

in Beziehung auf Tribuscomitien in dem Index des sullanischen Quästoren-

gesetzes von 673 und des quinctischen Wasserleitungsgesetzes vom J. 745 ; in

Beziehung auf das Plebiscit im Präscript des Ackergesetzes vom J. 643.
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AbtheiluDg vorstimmenden Mannes (primus scivit) i) werden bei

Gesetzen in den vorgesetzten index aufgenommen. Bei den Cen-

turiatcomitien muss, seit die erste Abtheilung besonders renuntiirt

wird, diese centuria praerogativa statt des principium fungirt

haben.

Absolute Für den Gesammtbeschluss wird die absolute Majorität der
Majorität
bei der stimmberechtigten Abtheilungen erfordert 2). So lange lediglich
Gesammt- '^ ^

.
' o o

abstimmung. mit Ja Und iNem gestimmt ward, konnte überhaupt relative

Majorität nicht eintreten, und bei den Gerichtscomitien ist dies

immer, bei den Gesetzcomitien mit seltenen Ausnahmen (S. 304)

Rechtens geblieben. Bei den Wahlen aber war späterhin nicht

gewählt, wer die absolute Majorität nicht erreicht hatte (nu-

merum non explere) ^).

Q,. Stimmengleichheit konnte in der Abtheilung immer, bei dem
ötimmen- o d 7

gieichheit. Gesammtbeschluss dagegen nur eintreten entweder, wo die Zahl

der Abtheilungen eine gerade war, wie bei den Curien, oder wo
nicht bloss mit Ja und Nein gestimmt ward. Bei den Gerichts-

comitien der patricisch -plebejischen Gemeinde und der Plebs

wird Stimmengleichheit in der Abtheilung als Freisprechung ge-

golten haben ; bei der Gesammtabstimmung hat sie nicht vorkom-

men können^). — Bei den Gesetzcomitien wird Stimmengleich-

heit in der Abtheilung als Ablehnung der Neuerung behandelt

worden sein ; dasselbe wird von der Gesammtabstimmung gelten,

wo sie nur bei dem Curiatgesetz vorkommen konnte. — Bei den

Wahlen gab im Fall der Stimmengleichheit sowohl in der Ab-

theilung wie in dem Gesammtresultat in republikanischer Zeit

immer das Loos den Ausschlag-^). Späterhin ist dafür das Ehe-

1) Cicero pro Plancio 14, 35 (S. 411 A. 2); de domo 30, 79. Die voll-

ständige Formel pro tribu Q. Fahim Q. f. primus scivit hat sich erhalten bei

dem Ackergesetz von 643, Reste derselben bei den eben genannten Gesetzen von
673 und 745 und bei dem Plebiscit für Termessos von 683.

2) Stadtrecht von Malaca c. 57 : qui comitia h. l. habebit, is . , . uti quis-

que prior maiorem partem numeri curiarum confecerit, cum cum h. l. iuraverit

. . . factum creatumque renuntiato, donec tot magistratus sunt, quod h. l. creari

oportebit. Dionys. 2, 14: ti 0£ Tai? irXei'ooi oo^eie cppaTpaic, toüto i~\ ttj^

ßo'j).YjV dvecpepeto. Belege für diesen Satz finden sich überall.

3) Liv. 3, 64, 8 : quinque tribunis pl. creatis cum . . . alii candidati tribus

non explerent. 37, 47, 7: Fulvius consul unus creatur, cum ceteri centurias non

explessent. Dasselbe ist 9, 34, 25 conficere legitima suffragia.

4) Wenn Dionysius in Beziehung auf den Richterspruch der 21 Tribus

von laciigcpia redet , so ist dies ebenso gedankenlos wie die Verwerfung eines

Gesetzes durch die 30 Curien mit einer Stimme Majorität (oben S. 167) ; der

calculus Minervae kann nur für die Abtheilung zur Anwendung gekommen sein.

5) Stadtrecht von Malaca c. 56 von der Abtheilung : is qui ea comitia ha-
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und Kinderrecht ähnlich wie bei dem consularischen Turnus der

Fasces zur Anwendung gekommen (I, 40 A. 5).

Wenn die Verlesung der Abtheilungsstimmen für das Ge- Re-

j 1 1
nuutiation

setz oder das Urtheil oder einen der Candidaten absolute Majo- des scWuss-
ergebnisses.

rität ergeben hat, so ist der Act beendigt. Demnach gelangen

bei den successiv abstimmenden Centurien die späteren Ordnun-

gen, wenn durch die vorhergehenden Majorität erzielt ist, nicht

zur Abstimmung 1), von den gleichzeitig stimmenden Abthei-

lungen diejenigen, ohne welche die Majorität erreicht ist, nicht

zur schliesslichen Recitation ''^) , obwohl auch für sie das Stimm-

resultat festgestellt und dem Vorsitzenden mitgetheilt war^).

Der Moment also, wo bei der Recitation die letzte Stimme die

Majorität macht, vollendet den Volksschluss , und mehrfach tritt

derselbe in den Erzählungen lebendig hervor 4). Alsdann schliesst

nach Anweisung des versitzenden Magistrats der Herold den Act

durch die Verktlndigung [renuntiatio] des Schlussergebnisses'').

hehit . . . si duo pluresve totidem suffragia habebunt et eiiusdem condicionis erunt

(dies geht auf die durch das Ehe- und Kinderrecht Privilegirten : 1, 40 A. 2),

nomina eorum in sortem coicito et uti cuiiusque nomen sorti ductum erit, ita cum
priorem alis renuntiato, was dann für die curiarum numero pares c. 57 wieder-

holt wird. Cicero pro Plancio 22, 53 : neque . . . umquam maiores nostri sor-

titionem constituissent aediliciam , nisi viderent accidere passe , ut competitores

parer suffragiis essent. Dass hier von den Aedilen allein gesprochen wird, er-

klärt sich aus dem in Rede stehenden Gegenstand und es darf nicht daraus

gefolgert werden, dass die Sortition nicht in gleicher Weise auf andere Beamte
Anwendung fand.

1) Dionys. 4, 20. 7, 59. 10, 17.

2) Vielleicht ist die Recitation dadurch überhaupt hervorgerufen worden,

dass die Abtheilungen auf die offlcielle Nennung bei der Majoritätsfindung Werth
legten ; einen praktischen Werth kann sie nicht gehabt haben.

3") Daher sind die Berichte über die Abstimmungen der Tribus immer auf

die Gesammtzahl gestellt (Asconius in Cornel. p. 81 : plenissime Silanus abso-

lutus est: nam duae solae tribus eum Sergia et Quirina damnaverunt ; Liv. 3,

68, 11. 8, 37, 11. 29, 13, 7. 30, 27, 3. c 40, 10. c. 43, 3. 38, 54, 12. 43,

8, 9); in der That tragen ja die verlesenen wie die nicht verlesenen Tribus

zu dem Ergebniss gleichmässig bei.

4) Wenn z. B. nach Polybius 6, 14 das Recht durch das Exil dem Todes-
urtheil sich zu entziehen besteht xav exi [jLia Xeirr^xat (puX-?) töjv ^-ixupo'joöjv

T-r]V Tcpioiv (xdiYjcpöpT^TOc, so meint er diesen, obwohl das letzte Wort ebenso un-
genau ist wie die cpuXT] (S. 357 A. 4). Als Ti, Gracchus seinem Collegen das

Amt abrogirt , kann allerdings bei der lebendigen Schilderung Applaus b. c.

1, 12 an die Renuntiation der Abtheilungen gedacht werden, da das Abgeben
der achtzehnten Stimme factisch entschied; aber wenn, als Gracchus von dieser

iz.Tife TTjV iL'^cpov , Octavius a'Wi%a Ioicoty]? wird , so dürfte eher die Recitation

gemeint sein. Scharfe Unterscheidung der beiden Acte kann man bei der Be-
schaffenheit unserer historischen Quellen nicht erwarten.

5) Stadtrecht von Malaca c. 57 (S. 412 A. 2). Cicero pro Mur. 1,1:
precatus a dis immortalibus sum more institutoque maiorum illo die, quo auspi~

cato comitiis centuriatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi fidei
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Zusammen- Mehrere Abstimmungen in demselben Act zusammenzufassen

mehrerer ist bei Gesetzen und Gerichten unstatthaft fS. 336), dagegen bei

der Besetzung von Beamtencollegien durch Volkswahl gestattet

und geboten. Es werden in diesem Falle so viele Volksschlüsse

gefasst, als Stellen zu besetzen sind, und über alle Stellen zu-

gleich gestimmt, aber für jede das Schlussergebniss besonders

renuntiirt. Eine Ausnahme machen die Censoren ; da der einzelne

€ensor nicht befugt ist zu fungiren, so wird hier der erstgewählte

nur renuntiirt, wenn auch die Wahl des zweiten perfect ist^).

Im Uebrigen wird beispielsweise, wenn der erste Consul gewählt

ist, die Recitation für den zweiten so lange fortgesetzt, bis auch

für diesen die absolute Majorität sich gefunden hat oder fest-

gestellt ist, dass für diese Stelle dieselbe nicht erreicht ist 2).

Die hienach für die durchgekommenen Bewerber sich heraus-

stellende Reihenfolge ist für die Competenz gleichgültig, fällt

aber für die Ehrenfrage ins Gewicht 3). Freilich kann dies nur

insoweit geschehen sein, als der Regel nach wer also am frühesten

proclamirt wird, auch die meisten Stimmen auf sich vereinigt

hat; denn unzweifelhaft hat der Ehrenvorzug sich nicht nach der

Priorität der Renuntiation, sondern nach der factischen Stimmen-

zahl gerichtet^). Bei Stimmengleichheit zwischen zwei durch-

magistratuique meo, populo plehique Romanae bene atque feliciter eveniret. Gel-

lius 12, 8, 6: (censores) voce praeconis renuntiati sunt. Weiterer Belege bedarf

€8 nicht.

1) Livius 9, 34, 25: cum ita comparatum a maioribus sit, ut comitiis cen-

soriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero comitia diffe-

rantur. Vgl. 1, 218. 2, 341.

2) Stadtrecht von Malaca c. 57 (S. 412 A. 2).

3) Varro bei Gellius 10, 1, 6: quarto praetorem fieri . . . locum adsigni-

ficat ac tres ante factos. Liv, 7, 5, 9 zum J. 392: cum . . . placuisset tribu-

nos militum ad legiones suffragio fieri, . . . secundum in sex locis tenuit. Cicero

in Pison. 1, 2: me ... quaestorem in primis, aedilem priorem cunctis suffragiis

populus Bomanus faciebat (vgl. de imp. Cn. Pompei 1, 2; Brut. 93, 321; Plu-

tarch Cic. 9). Ders. pro Mur. 17, 35; in toga cand. bei Asconius p. 85. 94;

Velleius 2, 59 ; Plutarch C. Gracch. 3 ; Caes. 5 ; derselbe de tranq. animi 10

:

J)T:aTe'j(u>j (-/Xatei) oTt fjiTj irptüto;, cxXX' üotepo; d^rifo^e{)%-(]. Cicero in Vatin. 5,

21: cum P. Sestius quaestor sit cunctis suffragiis factus, tunc te . . . vix non

populi beneficio, sed consulis extremum adhaesisse (vgl. Val. Max. 6, 9, 14). Sue-

ton Vesp. 2: (aedilitatem') non sine repulsa sextoque vix adeptus est loco.

4) Auf diese seltsamen Consequenzen der namentlich in dem Stadtrecht

von Malaca aufgestellten Sätze macht Pernice mich aufmerksam. Wenn von

den 30 Curienstimmen dem einen Candidaten die ersten 16 , dem anderen

alle mit Ausnahme der ersten zufallen, so wird jener zuerst renuntiirt, obwohl

er 13 Stimmen weniger erhalten hat als der College. Vielleicht noch auf-

fallender ist es, dass, wenn für,zwei Candidaten die gleiche Majorität gefunden

ist, dieselben in der Ordnung des Looses proclamirt werden, während doch die
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gekommenen Candidatcn wird über die Priorität ebenso geloost

wie bei Stimmengleichheit zweier sich einander ausschliessenden

über die WahU).

Die angesagten Comitien oder das angesagte Concilium Ergebniss-

f /. 1 »1 losigkeit

können an dem bestmimten Tage ausfallen in Folge der Absage und wieder-

durch den berufenden Magistrat, sei es dass dieser die Sache tlber- stimmacts.

haupt fallen lässt 2) , sei es dass er sie auf einen andern

Termin oder auf unbestimmte Zeit vertagt 3), oder sie können er-

gebnisslos bleiben, sei es weil der Vorsitzende sie nach seinem

Willen abbricht, was in jedem Stadium der Verhandlung ihm frei-

steht 4), sei es dass ein von seinem Wollen unabhängiges Hinder-

niss, namentlich ein religiöses, ihn zwingt die Verhandlung aufzu-

heben (dirimere)^)^ sei es endlich, was indess nur bei Wahlen

vorkommen kann, dass die Abstimmung zwar zu Ende kommt, a])er

die erforderliche Majorität nicht erreicht wird. In allen diesen

Fällen entlässt (dimittit) der Vorsitzende die Versammlung un-

verrichteter Sache*'). Dass in dem letztgenannten Falle bei

noch rückständigen Stimmen die Stimmengleichheit vielleicht geändert haben
würden. Wenn man nicht ungenaue Redaction des Stadtrechts annehmen will,

•wird der Ehrenvorzug von der Priorität der Kenuntiation getrennt werden
müssen. Durch die Annahme , dass es in dem Ermessen des wahlleitendeu *

Beamten stand die Recitation länger fortzusetzen, wird nichts gewonnen; denn
dann stand der Ehrenvorzug in seiner Willkür.

1) Stadtrecht von Malaca c. bl : eadem ratione (wie wenn si totidem curias

duo pluresve habebunt) priorem quemque creatum esse renuntiato.

2) Cicero pro Sulla 23, 65: lex dies fuil proposita paucos ; 'ferri coepta

numquam, deposita est in senatu.

3) So werden beispielsweise die angesetzten Comitien abgesagt am Tage
vorher (Cicero pro Mur. 25, 51 : meministis fieri senatus consultum referente me,

ne postero die comitia haberentur) oder sämmtliche angesetzte Versammlungen
bis zur Erledigung eines bestimmten Gesetzvorschlags (Cicero ad Att. 4 , 17,
3 : comitia dilata ex senatus consulto, donec lex de tacito iudicio ferretur).

4) Das Plebiscit über die Gestattung des Triumphs für L. Aemilius Pau-
lus im J. 587 wird von der ersten Tribus verworfen ; worauf der Vorsitzende

Magistrat beschliesst der Renuntiation keine Folge zu geben , ein weiteres

Suasionsverfahren anordnet und dann abermals die Abstimmung vornimmt (Liv.

45, 36 vgl. Plutarch Paul. 30). Cicero de imp. Cn. Pompeii 1, 2: propter di-

lationem comitiorum ter praetor primus centuriis cunctis renuntiatus sum.

5) Dirimere (= dis-emere') , auseinander nehmen , auseinander gehen ma-
chen wird in Beziehung auf die Volksversammlung technisch gebraucht von
dem religiösen Hinderniss, das das auspicium aufhebt (Liv. 8, 23, 16: nee

quemquam . . . extare qui se vidisse aut audisse quid dicat quod auspicium diri-

meret) und also der Fortführung der Verhandlungen entgegentritt. Cicero de

leg. 2, 12, 31. Liv. 1, 36, 6. 40, 69, 5. Tacitus h. 1, 18. Ammian 14, 10, 9.

6) Comitia dimittere: Cicero ad Att. 1, 14, 5; concilium dimittere: Asco-
nius in Cornel. p. 58 und sonst oft. Dem Augur steht es zu a summis impe-
TÜs et summis potestatibus comitiatus et concilia . . . instituta dimittere (Cicero de

leg. 2, 12, 31). Die Versammlung, die zum Ziel gekommen war, ist wohl
nicht ausdrücklich entlassen worden ; es genügte die Renuntiation. — Remitiere
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Gerichtscomitien die Fortsetzung der Verhandlung an einem

spätem Tag ausgeschlossen ist und der Angeklagte, wenn er in

dem begonnenen Termin nicht verurtheilt wird, als freigesprochen

gilt, ist bereits bemerkt worden (S. 357). Davon abgesehen stehen

alle jene Fälle, die unter dem allgemeinen Begriff differre comitia

zusammen gefasst werden'), rechtlich gleich: derjenige Theil des

Abstimmungsacts, welcher in dem unvollendeten Termin vollzogen

ist, gilt als nicht geschehen; es muss ein neuer Termin anbe-

raumt 2) und an diesem die Abstimmung über das Gesetz oder

die Wahl abermals begonnen werden 3). Eine neue Promulgations-

frist aber ist nicht erforderlich, sondern es kann die weitere Ver-

handlung auf jeden geeigneten Tag angesetzt werden 4); denn

exercitum (Plautus capt. 153; vgl. Festus p. 289) scheint nicht auf den exer-

citus urbanus sich zu beziehen, sondern ein militärischer Ausdruck zu sein.

1) Der Belege für den Gebrauch von differre bedarf es nicht; kaum braucht

gesagt zu werden, dass es ohne Unterschied gebraucht wird für die Absagung
der bevorstehenden (S. 415 A. 2) wie für die Wiederholung resultatlos ver-

laufener Comitien (S.414A. 1. S.415 A.4). Proferre (Cicero pro Plane. 20, 50;
Liv. 6, 42, 1) bezeichnet in correcter Rede, wie prodicere (S. 355), die Ver-
schiebung des Acts unter Ansetzung eines neuen Termins, während letzteres in

differre nicht nothwendig liegt. — Diem difßndere S. 411 A. 7. — Thatsächliche

Belege für die Dilationen sind ebenso überflüssig ; zur Erläuterung des üblichen

regelmässig an die Auspicien anknüpfenden Verfahrens erwähne ich Applaus
(b. c. 1, 78) Erzählung von den Versuchen, die die Volkstribune machen den
Consul Carbo zur Wahl eines Collegen zu bestimmen : ä::£tXirjodvTtuv ck ioicutyjv

aTTOcpavetv , inavfjX&e [xev vm yeipoTovirxv zpoo&T]xev uraxo'j • dTiataio'J hk z-qi

-^(jL^pa? Y^vofievr)? stepav zpo'jYP^^^"' * '^^'^ TauTY) y.epa'jvoy rresdvTOc . . . ot (i-äv-

TEic ÜTTsp TKC &£pivd? xpord; ävexi&evTO rdc yeipoTOvia;, -/.ai fjiövo« -rjp)(£v6Kdpß<«v.

2) Livius 3, 11, 3: lex (ein Plebiscit) per omnes comitiales dies ftreba-

tur. 10, 9 : nie . . . dies intercessione est sublatus ; postero die . . . (lex Ogul-

nid) accepta est. Die Verhandlungen über den Triumph des Aemilius Paullus

(Liv. 45, 36, 6), die über das Ackergesetz des Ti. Gracchus (Appian b. c. 1,

12 ; Plutarch Gracch, 12} und ebenso die über seine späteren Anträge (Plutarch

Gracch. 16) währten mehrere Tage hinter einander, nicht minder die über das

trebonische Gesetz im J. 695 (Plutarch Cat. min. 43 ; Dio 39, 35). Das vatinische

Gesetz wurde besonderer Zwecke seines Urhebers wegen erst an einem späteren

als an dem zuerst dafür anberaumten Tage durchgebracht (Cicero in Vatin. 11,

27. 28). — Am deutlichsten zeigt sich die unmittelbare Fortsetzung der Co-
mitien bei dem consularisch-prätorischen Wahlact, welcher unter dieselbe Au-
spication fällt [1, 562]: derselbe fordert in späterer Zeit gewöhnlich mehrere

Tage [1, 562], und als bei den Wahlen für 538 (Liv. 22, 35; vgl. Eardt im
Hermes 9, 308) und 565 (Liv. 37, 47) nur einer der Consuln die Majorität er-

hält, lässt der erstere den Collegen wählen proximo comitiali die, der zweite

postero die. Ebenfalls auf Wahlen beziehen sich Livius 10, 22, 8 und Appian
b. c. 1, 14.

3) Dies zeigt sich überall, besonders deutlich bei Ciceros dreimaliger Wahl
zur Prätur an erster Stelle (S. 415 A. 4).

4) Dionysius freilich lässt 9, 41 im Widerspruch hiemit, nachdem die

zur Abstimmung über das publilische Plebiscit berufenen Curien nicht zum
Ziel gekommen sind, eine neue Versammlung gl; TpiTTjV aYopdv ansetzen. Aber
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die Zwischenfrist ist nicht eingeführt mit Rücksicht auf die von

Rom etwa abwesenden Rürger^), sondern um den Abstimmen-

den für die Antwort auf die an sie zu richtende Frage Zeit zur

Vorbereitung zu gewähren. Im Uebrigen gelten für die folgenden

Termine die gleichen Regeln; nur muss festgehalten werden, dass

bei der Wahl von Magistratscollegien, abgesehen von der Censoren-

wahl, so viele Stimmacte zusammengefasst werden wie Stellen zu

besetzen sind und dass ein Theil derselben perfect werden kann,

während die übrigen nicht zum Ziel gelangen. Wofern also nicht,

wie ursprünglich bei dem Volkstribunat , in diesem Falle die

Cooptation an die Stelle der Volksw^ahl tritt (1,218), beschäftigen

sich die späteren Versammlungen lediglich mit den unbesetzt ge-

bliebenen Stellen. Die Leitung derselben bleibt dem Beamten,

der die früheren berufen hat; wenn er aber an dem betreffenden

Tage nicht mehr im Amt ist, so ist der Gesetzvorschlag gefallen

und finden die Wahlen durch den Beamten statt, w^elchem sie

zustehen würden, wenn die frühere Berufung überhaupt nicht

stattgefunden hätte.

Die Dauer des Stimmacts lässt sich selbstverständlich im Dauer des

Allgemeinen nicht weiter bestimmen, als dass sie im Maximum acts.

von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang reicht. Wo nur eine Ab-

stimmung stattfand, wie bei den Curiat- und den Tribuscomitien

und dem Concilium der Plebs, wird man sehr viel rascher zum

Ziel gekommen sein als bei den Centuriatcomitien, welche min-

destens vier successive Abstimmungen erheischten, bevor die ab-

solute Majorität vorhanden sein konnte, und, wenn die Stimmen sich

theilten, bis zu sieben successiven Abstimmungen steigen konnten.

Es kann daher nicht befremden, wenn unter der Dictatur Caesars

eine ohne jede Opposition verlaufende Abstimmung dennoch

fünf Stunden in Anspruch nimmt 2). Sicher hat dies wesentlich

dazu beigetragen, dass den Tribusversammlungen des Populus

wie der Plebs, wo die Verfassung es irgend zuliess, in der Praxis

vor denjenigen der Centurien der Vorzug gegeben ward.

dies ist wohl nichts als ein "Versehen des Griechen. "Wahrscheinlich ist dies

falsch ühertragen von den richtigen Darstellungen der Prozesse (S. 376 A. 8).

1) Dass auf die abwesenden Stimmberechtigten keine Rücksicht genom-
men wird, zeigt die Beschränkung der Bekanntmachung der "Wahl auf die Stadt.

2) Cicero ad fam. 7, 30. Wenn derselbe Phil. 2, 33, 82 eine rasch sich

abwickelnde Centurienwahl in wenige Worte fassend hinzusetzt : quae omnia sunt
citius facta quam dixi, so ist es naiv danach die Zeit berechnen zu wollen.

Köm. Alterth. III. 27
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Auf- Die Acten über die Abstimmung, insbesondere die von den Ro-

der eatoren einsereichten Abstimmunaslisten wurden an das Aerarium

abgeliefert und daselbst aufbewahrt ^). Dass die in Gesetzcomi-

tien gefassten, später sogar die zu fassenden Beschlüsse, wir

wissen nicht seit wann, aber wohl seit früher Zeit, im aerarium

populi Romani niedergelegt werden mussten, ist früher auseinan-

dergesetzt worden 2).

Pubiieation Die römischc Ordnung kennt keine andere allgemeine Publi-

voiks- cationsform des Volksschlusses als die Renuntiation. Es gilt dies

selbst von den Gesetzen 3). Aufstellung an einem jedem zugäng-

lichen Orte zu bleibendem Gedächtniss w^ar, wie früher (1 , 255)

gezeigt ward, für Urkunden internationalen Inhalts vorgeschrieben

und also, insoweit der Volksschluss einen solchen hatte, auch für

diesen; im Uebrigen aber hat es eine allgemeine Bestimmung

der Art nicht gegeben und war eine solche Aufstellung lediglich

eine Zweckmässigkeitsmassregel, wie sie in gleicher Weise auch

auf Senatsbeschlüsse und magistratische Decrete Anwendung fand.

Allerdings ist dieselbe für einzelne Volksschlüsse häufig verfügt

worden; so wurden die Zwölftafeln an der alten Gerichtsstätte

aufgestellt und oftmals ist späterhin Aehnliches geschehen ^j,

auch unter dem Principat eine allgemeine Revision und Re-

stitution dieser Gesetztafeln angeordnet worden &). Das Re-

petunden- und das Ackergesetz aus der Gracchenzeit , das Ge-

setz Sullas über die Quästur sind in Folge solcher Anordnungen

auf uns gekommen. Aber bleibende Aufstellung scheint selten

in dem Gesetz selbst vorgesehen*^), meistens von einem Magistrat

aus eigenem Antrieb oder nach Anweisung des Senats veranlasst

worden zusein''), — Falls ein also öffentlich aufgestelltes Gesetz

1) Cicero in Pison. 15, 36 : hoc certe video quod indicant tabulae publicae

vos (die Senatoren) rogatores, vos diribitores, vos custodes fuisse tabularum.

2) S. 371 A. 4. [2, 533]. Die Niederlegung der PleMscite bei den
Aedilen der Plebs ist schlecht bezeugt, obwohl an sich nicht unwahrscheinlich.

3) Es ist dies näher von mir ausgeführt in den annali delV Instituto 1858

p. 193 fg.

4) Cato bei Festus p. 241 spricht von einem in atrio Libertatis angehef-

teten und mit vielen anderen in einer Feuersbrunst zerstörten Gesetz.

5) Die vom Senat eingesetzten Commissarien
,

qui aera legum vetustate

delapsa noscerent figerentque (Tacitus hist. 4, 40), hängen sicher mit dem Brande

des Capitols zusammen (1, 257 A. 2).

6) Das Sullanische Quästorengesetz verfügt die Aufstellung gewisser Listen

am Saturnustempel proxume ante hanc legem (C. /. L. I n. 202, 2, 40).

7) So wird die Aufstellung der Zwölftafeln den Consuln beigelegt. Der
Volkstribun Clodius lässt den Theil des gegen Cicero gerichteten Gesetzes, der
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später aufgehoben ward, wurde die Urkunde alDgenommen (re-

ßgere) und beseitigt'). — Hienach hat es einen bestimmten Auf-

stellungsort der Gesetze überhaupt nicht geben können; die zur

Aufstellung gelangenden sind zunächst da angeheftet worden, wo

sie denen, die der Inhalt anging, am bequemsten zugänglich

waren. 2) — Für die öffentliche Aufstellung zu bleibendem Ge-

dächtniss hat man sich in älterer Zeit mit denselben weissge-

tünchten Holztafeln begnügt, welche auch für das transitorische

Edict gebräuchlich w^aren; wenigstens wird dies von den Zwölf-

tafeln und den sogenannten Königsgesetzen (21, 42) berichtet. Als

in späterer Zeit dafür ein dauernderes Material beliebt ward, ist

bis in die Kaiserzeit hinein nicht Stein, sondern regelmässig Kupfer

verwendet worden; als eine Besonderheit der Volksschlüsse aber

gegenüber bleibenden Publicationen anderen Inhalts kann die

Metalltafel nicht angesehen werden 3).

den Senat betrifft, in curiae poste anheften (Cicero ad Att. 3, 15, 6). Cicero

Phil. 1, 10, 26 sagt zum Senat: in aes incidi iubebitis credo illa legitima 'con-

sules populum iure rogaverunV

,

1) Figere und refigere finden sich häufig von Gesetzen wie von anderen

öffentlich aufgestellten Urkunden in dem Sinn der Publication und der Cassation

(Cicero Phil. 2, 36, 91. 12, 5, 12. 13, 3, 5. ad fam. 12, 1, 2. ad Att. 14,

1, 1. Vergilius Aen. 6, 622). Auch was Plutarch Cat. min. 40 Cic. 34 über

die Wegnahme der ori\xapyi%cn hiXxoi , a; 6 KXtuSto; l&Yjxev dva^paif^a; e{; xö

KaTiiTcoXtov sagt, bezieht sich lediglich auf die Tafeln des über Ciceros Exil er-

gangenen Gesetzes (Cicero de domo 30, 80), obwohl Plutarch an der zweiten Stelle

ungenau hinzusetzt : dv ai; äv(XYP<^9*i "^wv SupxTjfi.dvcDV •Tjoav. Dieser Handel

(vgl. Drumann 2, 332) zeigt übrigens , dass das angeheftete Gesetz auch nach

der Aufhebung nicht anders abgenommen werden durfte als nach Beschluss des

Senats.

2) Die Aufstellung der Zwölftafeln an den Rostra (S. 338 A. 3) wird

mit Sicherheit an das unmittelbar davor befindliche Tribunal auf dem Comi-

tium geknüpft werden dürfen. Zu vergleichen ist die Aufstellung des icilischen

Gesetzes über den Aventin in dem dortigen Tempel der Diana (Diouys. 10,

32) und des sullanischeu Quästorengesetzes am Saturnustempel (S. 418 A. 5).

3) 1, 256. Bekanntlich verfügt das consularische Circular vom J. 568 be-

treffend die Bacchanalien, utei hoce in tabulam ahenam. inceideretis. Auf Bronze-

tafeln haben sich der Senatsbeschluss über die Tiburtiner vom J. 595, die die

Lugudunenser betreffende claudische Rede, die beiden Senatsbeschlüsse aus Her-

culaneum (C. X, 1401) vorgefunden ; auf Bronze stand auch der den Pallas

betreffende (PliTiius ep. 8, 6, 13). Dasselbe gilt von dem genuatischen Schieds-

spruch vom J. 637. Wir Neueren haben uns unter dem Eindruck von Aeus-

serungen der Späteren, wie des Ovidius (met, 1, 91): verba minacia fixo aere

legebantur, des Plinius h. n. 33, 9, 99 : tabulis aereis, in quibus publicae con-

stitutiones incidebantur, des Venuleius (Dig. 48, 13, 10 [8]) : tabula aerea leges

. . . continens dazu verleiten lassen die allgemeine Verwendung der Bronze für

alle öffentlichen Publicationen der älteren Zeit auf die Volksschlüsse zu be-

schränken , die freilich , da sie in der Kaiserzeit abkamen , den Späteren vor-

wiegend die alte Publicationsform repräsentlrten.

27*



Das zurückgesetzte Bürgerrecht insbesondere

der Freigelassenen.

Politische Wie die Freilassune nach ihrem Rechtssrund, ihrer Rechts-
stellung der °

1
Libertinen. form Und ihrer Rechtswirkung von den Römern mit gutem Grund

dem Civilrecht zugewiesen worden ist, so wird auch, wer heut

zu Tage das römische Staatsrecht entwickelt, insbesondere, wenn
er dies Civilrecht kennt, es ablehnen aus demselben abzuschrei-

ben, was im staatsrechtlichen Zusammenhang nicht genügend

entwickelt werden kann und seinem Wesen nach dem Staats-

recht nicht angehört. Aber die Darlegung der Libertinität selbst

und der in ihr enthaltenen Rechtsbeschränkungen, in der That

eines Btlrgerrechts zweiter Klasse, so wie der verwandten Kate-

gorien kann ihrerseits im Zusammenhang des Civilrechts nicht

in befriedigender Weise gegeben werden; und sie gehört dem
Staatsrecht um so mehr an, als die frühere Stellung der römi-

schen Plebejer uns durch diese ihre gewissermassen Rechts-

nachfolger wahrscheinlich schärfer und lebendiger vergegenwär-

tigt wird als durch das weniger abgeblasste als schablonirte Bild,

das unsere Ueberlieferung von der Plebs bewahrt haben will.

Begriff des Die ursprüngliche Halbfreiheit des patricischen Gemein-
lihertinus. "^

.
"^

Wesens ist früher so weit dargelegt worden, als der hypothetische

Charakter der Urzustände dies zu gestatten schien; auf sie

kommen wir hier nicht zurück. Hier soll die Rechtsstellung der

in jenen Halbfreien mit enthaltenen aus der Unfreiheit entlasse-

nen Personen entwickelt werden, wie sie in historischer Zeit sich

gestaltet hat, der libertini im gewöhnlichen Sinn^) oder, in ge-

1) Der den Schriftstelleiii der Kaiserzeit geläufige Ausdruck ordo libertinus
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nauerem Ausdruck, derer qui servitutem servierunt^). Ausge-

schlossen bleiben einmal diejenigen Individuen, die nur factisch

zur Freiheit gelangt und also im strengen Sinne des Wortes noch

unfrei sind, die sogenannten ^unter Freunden Manumittirten'2),

obgleich auch an diesen Act im späteren Recht sich gewisse

Rechtsfolgen knüpfen. Ausgeschlossen bleiben ferner diejenigen

Individuen, welche, obwohl von einem römischen Rürger freige-

lassen, dennoch nicht römisches Bürgerrecht, sondern ein soge-

nanntes latinisches oder gar die Freiheit ohne irgend ein Bürger-

recht gewinnen, welche dem Wesen des Instituts zuwiderlau-

fenden Personalrechte der älteren Epoche unbekannt und erst

durch die Freilassungsbeschränkungen der ersten Kaiserzeit ins

Leben gerufen sind 3). Ausgeschlossen bleiben endlich dieje-

nigen Personen, die vor der Freilassung das Bürgerrecht und die

Ingenuität besassen und durch die Entlassung aus der Gewalt

zwar ihr Geschlechtsrecht, aber nicht die Ingenuität verlieren

(S. 72). Auf diese werden wohl civilrechtlich der Begriff der

Freilassung und die dafür ausgeprägte Terminologie angewandt 4);

aber politisch gehören sie nicht zu der Kategorie, mit der wir

uns hier beschäftigen. Dagegen soll mit dem geringeren Per-

(Liv. 42, 27, 3. 43, 12, 9. 45, 15, 3. c. 45, 19 ; Sueton de gramm. 18 ; Gel-

lius 5, 19, 12; Schrift de viris ill. 73, 3) wird in besserer Zeit vermieden,
obwohl die Rede zuweilen daran hinanstreift (Cicero Cat. 4,8, 16) und ist

nicht correct, da die Freigelassenen keine zu gemeinschaftlicher Thätigkeit be-
rufene Körperschaft bilden (S. 459 A. 1).

1) Diese Bezeichnung der Freigelassenen findet sich bei Livlus 40, 18, 7
(hier mit vorgesetztem cives Romani). 45, 15, 5 und als die der antiqui bei

Quintilian inst. 7, 3, 26. Im cincischen Gesetz vom J. 550 (S. 428 A. 1)

heissen die Freigelassenen selbst noch servi, aber die aus einer iniusta servitus

entlassenen Leute qui pro servis servitutem servierunt. Die Bezeichnung qui ser-

vitutem servierunt ist gewählt , weil libertinus auch der ingenuus manumissus
genannt werden kann (A. 4).

2) Auch die Manumission sacrorum causa (Festus v. manumitti p. 158.

159 und V. puri p. 250) gehört in diese Kategorie. Der also dem Götterdienst

gewidmete Sklave ist nicht im rechtlichen Sinn frei, sondern der Herr ver-

pflichtet sich nur durch Gelübde, falls er ihn dem Dienst entziehe, zehn Pfund
Goldes zu entrichten ; es ist dies also, civilrechtlich betrachtet, keine Manumis-
sion, sondern ein bedingtes Geldgelübde.

3) "Was über die libertini Latini luniani zu sagen ist, wird bei der Lati-

nität vorkommen; wegen der libertini dediliciorum numero vgl. S. 141.

4) Im Erbrecht wird von den Juristen patronus und libertus ohne Unter-
schied auf die Manumission ex ingenuitate und auf die ex Servitute bezogen;
libertinus wird von den ersteren selten, aber doch auch gebraucht (Livius 41,

8, 10) und die Seltenheit rührt nur daher, dass in der gewöhnlichen Rede der

politische Sinn des Wortes vorherrscht. Uebrigens bestehen auch im Civilrecht

zwischen dem manumissus ex Servitute und dem ingenuus manumissus wesent-
liche Rechtsverschiedenheiten (vgl. Inst. 1, 4, 1; Cod. 7, 14; Dig. 37, 12, 2).
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sonalrecht der aus der Unfreiheit hervorgegangenen Bürger zu-

gleich erörtert werden, was über das in analoger Weise be-

schränkte Personalrecht ihrer Kinder so wie der unehelich Gebo-

renen und der sonstigen im Personalrecht zurückgesetzten Kate-

gorien überliBfert ist oder vermuthet werden kann.

Lihertinus im politischen Sinn ist wem von seiner Geburt

her der Makel der Sclavenherkunft von Rechts wegen anhaftet.

Es ist also das Wort correlat dem ingenuus (S. 72) und dessen

rechter Gegensatz ^) und hat wie dieses seine Bedeutung gewech-

selt. Die Kinder der Freigelassenen, obwohl keine liberti, sind

einstmals unter der Benennung libertini mit begriffen worden 2);

und diesen müssen die ausser der Ehe oder, was dasselbe ist,

in einer nicht standesmässigen Ehe (S. 430) erzeugten Bürger

so wie deren Söhne einstmals rechtlich gleichgestanden haben.

Denn wie die plebejische Amtsfähigkeit, aus der der Begriff der

Ingenuität erwachsen ist, lange Zeit den Söhnen der Freige-

lassenen ebenso wie den Freigelassenen selbst gefehlt hat, so

kann dem im Rechtssinn vaterlosen Mann und dessen Sohn keine

bessere Stellung zugekommen sein als dem in der Ehe von einem

Freigelassenen gezeugten Sohn. Weiter aber ist in der patri-

cisch-plebejischen Gemeinde der Makel der Sklavenherkunft wahr-

scheinlich niemals gegangen; die Enkel der Freigelassenen sind

von je her den ingenui zugezählt worden 3) . — Aber auch der

1) Gaius 1, 10. 11: liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini.

ingenui sunt qui liberi nati sunt, libertini qui ex iusta Servitute manumissi sunt.

Marcianus Dig. 1, 5, 5. Horaz, libertino patre natus, ist demnach ingenuus (sat.

1, 6, 7). Vgl. [1, 460]. — Wenn ingenuus mit patricius wohl zusammenge-
stellt wird, aber nicht geglichen (S. 14 A. 3), so darf noch viel weniger liber-

tinus und plebeius identiflcirt werden, wie denn jene Qualität, wenn überhaupt,
doch nur in der ersten Generation erblich ist, diese dagegen schlechthin vererbt.

2) Sueton Claud. 24 : latum, clavum . . . libertini filio tribuit . . . et Ap-
pium Caecum censorem . . . libertinorum filios in senatum adlegisse docuit, igna-

rus temporibus Appi et deinceps aliquamdiu libertinos dictos non ipsos, sed inge-

nuos ex his procreatos. Sueton scheint zu meinen, dass die Freigelassenen und
die Söhne der Freigelassenen als liberti und libertini unterschieden worden seien

;

dies ist aber sprachlich unmöglich, da libertus in correcter Rede überhaupt nicht

selbständig verwendet wird, sondern nur mit Hinzufügung oder Hinzudenken
des Namens des Patrons den von diesem oder jenem freigelassenen Mann bezeich-

net (S. 423 A. 1). Es hat sich aus der suetonischen Stelle die Verwendung von
libertinus für den Freigelassenensohn im Gegensatz zu dem libertus in unser
modernes Latein eingeschlichen ; sie ist aber so incorrect wie irreführend.

3) Das Gegentheil , dass zuerst Appius Enkel von Freigelassenen in den
Senat aufgenommen habe, behauptet allerdings Sueton a. a. 0. ; aber er steht mit
dieser Ansicht allein. Alle übrigen Zeugnisse fassen die Massregel des Appius
als die Einwahl von Söhnen von Freigelassenen in den Senat. Diodor 20, 36
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Sohn des Freigelassenen hat früher aufgehört lihertinus genannt

zu werden als unsere Litteratur beginnt; in dieser giebt es ftlr

ihn keine andere Bezeichnung als lihertini filius, griechisch t^e-

levd-eqov oder aTtelevd^eqov rtalg. Lihertinus und lihertus fallen

also nach diesem Sprachgebrauch insoweit zusammen, dass bei

beiden Ausdrücken allein der gewesene Sclave , bei jenem

aber derselbe nach seiner allgemeinen bürgerlichen Stellung,

bei diesem immer derjenige eines bestimmten Herrn verstanden

wird*). Diese Verengerung des Begriffs ist sicher die Folge

von der Verengerung des in den Ehrenrechten zurückgesetzten

Kreises und wird mit Wahrscheinlichkeit zurückgeführt auf die

im J. 565 erfolgte Gleichstellung der Kinder der Freigelassenen

und wohl zugleich der Spurii so wie der Söhne derselben mit

den Kindern der Freigeborenen im Stimmrecht (S. 436).

Die Minderrechte der Freigelassenen sind uns nirgends im

Zusammenhang tiberliefert und unsere Kunde der Rechtsbeson-

derheiten dieser niedrigsten Schicht der Bürgerschaft ist begreif-

licher Weise noch unvollständiger als die der Sonderrechte der

privilegirten Klassen. Es wird hier zusammengestellt, was sich

vorfindet, so weit es politischer Art ist oder mit den politischen

sagt vou der mit dieser Censur zusammenhängenden Wahl des Cn. Flavius zum
curulischen Aedilen : rpwxo; ' PcofjLatcuv xa'JTT]? t-^? «PX^? Ttatpö; wv SeSouXeuxo-
To;. Livius 9, 46, 1 von demselben: 'patre libertino . . . ortus. 9, 46, 10:
senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat, Kaiser Claudius bei Sueton
a. a. 0. Tacitus ann. 11, 24. Plutarch Pomp. 13. Suetons Angabe, dass liber-

tinus die Bedeutung gewechselt habe, verdient mit der vorher bezeichneten Ein-
schränkung allen Glauben und Appius selbst mag wohl den Freigelassenen so-

wohl wie den Sohn de« Freigelassenen lihertinus genannt haben. Aber andrer-

seits ist nicht minder gewiss, dass in der uns bekannten Litteratur nirgends
weder lihertinus diese weitere noch das correlate ingenuus die entsprechende
engere Bedeutung hat (S. 72), und da uns nicht die Erzählung des Appius
vorliegt, sondern die annalistische des Livius , so wird man bei den darin vor-
kommenden "Worten libertinorum filii die Söhne von Freigelassenen zu versteheTi

haben, nicht, wie Sueton es will, die Söhne von Freigelassenensöhnen.

1) Darum wird in correcter Rede lihertus regelmässig, nicht aber liher-

tinus mit dem Eigenthumsgenitiv oder dem Possessivpronomen verbunden oder es

ist dieses wenigstens verstanden. Wenn bei Sallustius (Cat. 59) Catilina cum
libertis in der Schlachtordnung Stellung nimmt, so sind seine Freigelassenen
gemeint; cum lihertinis würde die sämmtlichen anwesenden Freigelassenen be-
zeichnen. Die allmähliche Verflachung dieser bei guten Schriftstellern streng
befolgten Verschiedenheit zu verfolgen hat kein sachliches Interesse. — Die
griechische Sprache kennt diesen Unterschied nicht und setzt für beides d.Tze-

Xeu&epo; oder ileXeu&epo«. Plutarch hat einige Male dTreXeu&eptvtö; (Süll. 1,

Cic. 7) oder i|£Xe'j&£pt7,6; (^Sull. 8. 33, Anton. 58), offenbar in Wiedergabe des
lateinischen lihertinus, aber nicht für den Sohn des Freigelassenen, sondern für

den Freigelassenen selbst.
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Verhältnissen sich näher berührt. Die sociale Zurücksetzung der
Libertinen kann in dieser Darstellung ihren Platz nicht finden;

erwähnt mag werden, dass wenigstens in der augustischen Zeit

der Freigelassene nach der Hofetikette nicht zur kaiserlichen Ta-
fel gezogen werden durfte i).

AnmSsJ"
^^^^ ^^^ Nichtbürger wegen Anmassung des Bürgerrechts

In enuuät
^^' ^^^)

'
^^ ^'^''^ ^^^^ ^^^ Libertiuus wegen Anmassung der

Ingenuität und Ausübung eines dem Freigelassenen untersagten

Rechts von je her der Coercition unterlegen haben und auch ein

eigentliches Criminalverfahren mag dafür schon in republikani-

scher Zeit vorgekommen sein. Unter dem Principat ist dies, zunächst

in Beziehung auf die unbefugte Führung der goldenen Ringe, durch

einen Senatsbeschluss vom J. 23 n. Chr. ~) und das dadurch ver-

anlasste visellische Gesetz vom Jahre darauf 3) eingeschärft wor-
den; es fehlt auch nicht an Belegen dafür, dass in solchen Fällen

gerichtlich eingeschritten worden ist^].

1. Benenmung.

Praenomen a. Dass die römischeu Individualnamen , die sogenannten
und ' ^

cognomen. praenomina , längere Zeit das Distinctiv des vollen Bürgerrechts

waren und daraus ihre Geschlossenheit und ihre beschränkte

Zahl sich erklärt, ist früher ausgeführt worden (S. 201 fg). Auf

der ältesten für uns erkennbaren Stufe der Nomenclatur der

römischen Freigelassenen, etwa in der ersten Hälfte des 7. Jahrh.

1) Sueton Aug. 74.

2) Plinius, /*. n. 33 32, 2. Vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft.

3) Diocletian (^cod. lust. 9, 21 ad legem Viselliam; zum Theil wieder-
holt das. 9, 31, 1): lex Visellia libertinae condieionis homines persequitur (und
zwar criminell , wie nachher ausdrücklich gesagt wird) , si ea quae ingenuorum
sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum nd-

ripere, nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur. Dass dies

Gesetz von dem Consul des J. 24 L. Visellius Varro rogirt ist , habe ich in

Bekkers und Muthers Jahrb. des gem. deutschen Rechts 2, 535 mit Unrecht
bestritten ; es ist dasselbe deutlich die Ausführung des Senatsbeschlusses vom
Jahre vorher.

4) Plinius 33, 2, 33 : adeo id (die unbefugte Führung der Goldringe)

promiscuum esse c.oepit, ut apud Claudium Caesarem in censura eins unus ex

equitibus Flavius Proculus quadringentos ex ea causa reos postularet. Dass dies

eine eigentliche bei dem Kaiser wohl als solchem angebrachte Klage war, folgt

theils aus der Fassung, theils daraus, dass die censorische Nota für diese Zeit

und gegen solche Personen nichts nützt. Aus den weiterhin S. 451 A. 4 an-

geführten Beispielen der wegen Anmassung der Ritterprivilegien zur Verant-
wortung gezogenen Freigelassenen geht hervor , dass die Strafe bis zum Frei-

heitsverlust gehen konnte.
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d. St., bedienen dieselben sich zuweilen noch statt der gewöhn-

lichen bürgerlichen Vornamen der nach der Heimath oder nach

bestimmten Eigenschaften oder willkürlich gewählten indivi-

duellen Bezeichnung, wie sie auch dem Sclaven gegeben wird.

Wahrscheinlich haben in der früheren Republik neben den Patri-

ciern die wählbaren Plebejer jene Vornamen als Distinctiv des

vollen Bürgerrechts geführt und sind die Freigelassenen und

wem sonst das Bürgerrecht zweiter Klasse zukam, nomenclato-

risch dadurch ausgezeichnet worden, dass sie einen von jenen

verschiedenen Individualnamen annehmen mussten. Indess die

Ueberreste der des bürgerlichen Vornamens sich enthaltenden

Libertinennomenclatur verschwinden früh, ohne Zweifel unter

dem Druck des das siebente Jahrhundert beherrschenden Rin-

gens der Libertinen nach vollem und gleichem Bürgerrecht;

wenigstens seit der Zeit der Gracchen gilt die Beschränkung auf

die fünfzehn Vornamen auch für sie. Dafür tritt hier das Cog-

nomen als solches früh in Schriftgebrauch. Zunächst freilich

scheint , nachdem auch die Freigelassenen das bürgerliche

Pränomen angenommen hatten, eine andere Individualbenennung

officiell von ihnen eben so wenig geführt worden zu sein wie

durchgängig von den Plebejern*). Aber sei es nun, dass das

praktische Bedürfniss in den grossen Häusern dies herbeiführte,

sei es, was wahrscheinlicher ist, dass ein dessfälliges Gesetz eine

nomenclatorische Scheide zwischen den Ingenui und den Liber-

tinen zog, um das J. 650 tritt bei den Freigelassenen das Cog-

nomen, und zwar das einfache 2), mit solcher Beständigkeit ein,

1) Von den datirten Inschriften der campanischen magistri (C. X, 3772 fg.),

die allein von dieser Entwlckelung uns eine Anschauung gewähren
,
geben die

vor 660 fallenden den Libertinen meistens kein Cognomen, wo dies aber ge-

schieht, ist es regelmässig in einer nicht allgemein verständlichen Abkürzung
und oft mit kleinerer Schrift geschrieben, was auch auf anderen älteren Docu-
menten sich wiederholt. Die Beifügung des Cognomen in dieser Weise scheint

lediglich zu besserer Determinirung stattgefunden zu haben und es liegt darin

ein Zeugniss des rechtlich mangelnden Cognomen. Vgl. röm. Forsch. 1, 58 fg.

2) Im Begriff des cognomen liegt die Einfachheit nicht und mehrfache
Adelsbeinamen begegnen ziemlich eben so früh wie einfache. "Wenn dagegen
bei dem Cognomen der Freigelassenen das Gesetz der Einfachheit ungefähr eben
so streng durchgeführt wird wie bei dem Pränomen der Republik, so beruht dies

sicher auf gesetzlicher Norm und soll die Scheidung der beiden Kategorien un-
terstützen. Die Ausnahmen von der Regel fallen (abgesehen von den die Bi-

nominität der kaiserlichen Sclaven bewahrenden kaiserlichen Freigelassenen) fast

durchaus in die Kategorie der bei der Rehabilitation den Freigelassenen gewähr-
ten cognomina equestria (S. 426 A. 3).
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dass dasselbe zwischen ihnen und den in dieser Epoche regel-

mässig des Cognomen sich enthaltenden Plebejern eine Grenze

zieht 1). Da aber hiedurch die Nomenclatur der Nobilität und

die der Freigelassenen äusserlich zusammenfielen, so wurde

hier auf andere Weise eine Scheidung herbeigeführt, die Füh-

rung der in den alten Familien der Nobilität und der Ritterschaft

herkömmlichen und erblichen Familienbeinamen {cognomina eque-

stria, S. 209) den Freigelassenen untersagt und dieselben also

genöthigt vorzugsweise griechische oder sonst ausländische Cog-

nomina zu verwenden'^). Indess scheint denselben nicht ganz

selten gestattet worden zu sein neben diesem sich eines anstän-

digeren Beinamens zu bedienen ^j. Gesetzliche Vorschriften haben

sicher in dieser Hinsicht bestanden und sind auch gehandhabt

worden. Die römischen Censoren können allerdings die Gon-

trole über das Namenwesen nicht geführt haben, da sie nach

Sulla nur ausserordentlicher Weise functioniren ; aber man hat

sich daran zu erinnern, dass nach dem Bundesgenossenkrieg

jeder römische Bürger einer städtischen Gemeinde angehören

1) Während die drei Inschriften von 642/3 und 648 (C. X, 3774. 3778.

3779) 17 Freigelassene ohne, 8 mit (meist abbrevirtem) Cognomen nennen, ha-

ben in denen von 660 und 683 (C. X, 3772. 3783) von 15 Freigelassenen we-

nigstens 14 dasselbe, während nur in einem nicht einmal sicheren Fall dasselbe

fehlt. Auch in der Inschrift von Samothrake vom J. 662 (C. III, 713) haben von

drei Freigelassenen zwei das Cognomen , der dritte die Tribus. In sicheren

Inschriften späterer Zeit sind Freigelassene ohne Cognomen sehr selten (vgl.

C. IX p. 810) ; indess beweist dies nicht viel, da auch die nicht Freigelassenen

das Cognomen bald allgemein recipiren.

2) Dass diese Regel noch die Nomenclatur des Principats beherrscht, kann

wer da will an den Indices der Cognomina im C. I. L. verfolgen, welche dess-

halb die Freigelassenenqualität beisetzen: deutlich unterscheiden sich die vor-

zugsweise bei Freigeborenen vorkommenden und andere überwiegend den Frei-

gelassenen eigene, unter diesen auch latinische, wie Fausta (nicht Faustina),

Felix, Salvius.

3) Von dergleichen Doppelnamen der Freigelassenen hat Wilmanns im

Index der specimina 2 p. 404 eine Anzahl zusammengestellt : Phileros Aequitas

(C. VI , 10003) — Davos Calidus — Salvius Gallus — Philargurui Laheo —
Hermias Naso — Eros Merula — ISicepor Feccio — Antiocus Tuscus. Augen-

scheinlich ist diesen, zumal da der vornehmere Name stets an zweiter Stelle

steht , ausnahmsweise derselbe beigelegt worden , eben wie Galbas Freigelas-

sener Icelus bei Ertheilung der Goldringe das cognomen equestre Marcianus em-

pfing. Aber Restitution des Geburtsrechts haben sie damit nicht erhalten, da sie

fortfahren sich Freigelassene zu nennen. Die Beispiele gehören hauptsächlich

der letzten Zeit der Republik und der ersten Kaiserzeit an ; wenn nachher solche

Doppelbenennung seltener vorkommt, so ist der Grund wohl lediglich darin zu

suchen, dass späterhin der Libertinenname der Regel nach abgeworfen ward,

wie denn manche Freigelassene, zum Beispiel der gelehrte M. Verrius Flaccus,

auf diese Weise zum reinen Ritternamen gelangt sein werden. Vgl. über die

Doppelbeinamen der Freigelassenen meine Ausführung Hermes 2, 156.
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musste und dass jede derselben ihre manicipalen Censoren

hatte und ihre Bürgerlisten aufstellte. Bei dieser Einrichtung

konnten vielfache Schwankungen und Ausnahmen nicht aus-

bleiben; dennoch fügt die wohl bekannte Nomenclatur der

Kaiserzeit mit verhUltnissmässig nicht allzu zahlreichen Aus-

nahmen sich dieser Ordnung. Namentlich erkennt man deutlich,

dass die Söhne der Freigelassenen der Nöthigung der vornehme-

ren Cognomina sich zu enthalten nicht unterliegen und daher

regelmässig nicht das des Vaters und häufig vornehme Beinamen

annehmen. — Eine weitere Neuerung in Betreff der Individual-

namen der Freigelassenen ist, wahrscheinlich ebenfalls durch Ge-

setz, unter Augustus eingetreten. Von den zwei Individualnamen,

die jetzt jeder Freigelassene führte, dem Pränomen und dem

Cognomen, blieb der zweite auch ferner der Willkür des Frei-

lassers oder des Freigelassenen anheimgestellt ; dagegen hatte statt

des bisher ebenfalls willkürlich gewählten Pränomen der Frei-

gelassene fortan dasjenige des Freilassers oder bei Freilassung

durch eine Frau das ihres Vaters zu führen i). Vermuthlich

sollte die Abhängigkeit der bürgerlichen Stellung des Freige-

lassenen von dem früheren Herrn auf diese Weise schärfer als

bisher zum Ausdruck gebracht werden.

b. Wie der Freigelassene nothwendig zu dem Geschlecht seines Geschieciits-
^ '-' name.

Patrons gehört und dieses als solches wie den Patron selbst, so

auch den Freigelassenen beerbt 2), so ist auch in dem rechtlich

für alle gleichmässig festen Geschlechtsnamen niemals zwischen

dem Ingenuus und dem Libertinus ein Unterschied gemacht

worden ^).

c. Das Gewaltverhältniss, in welchem der Freigelassene steht, Bezeichnung
*^

' servus,
später

Uberttts.

1) Rom. Forsch. 1, 30. Wir erkennen diese Neuerniig lediglich aus dem
Gegensatz der inschriftlich bekannten voraugustischen und späteren Freigelasse-

nennamen : während hei jenen das Pränomen des Patrons und des Freigelasse-

nen sehr häufig differiren, ist dies nachher so gut wie unerhört. Ein ähnlicher,

indess noch wenig aufgeklärter Prozess hat auch bei der üebertragung des väter-

lichen Praenomen auf die Söhne sich vollzogen (Handb. 7, 24).

2) An der Sache ist kein Zweifel ; ob bei der Freigelassenenerbschaft das

Civilrecht, und in der Klasse unde legitimi der Prätor, die Gentilen ausdrücklich

berief, ist nicht zu entscheiden. Vgl. Huschke Studien S. 109.

3) Nur durch Versehen wird von Borghesi opp. 5, 329 und danach von
Henzen 6379 so wie im Handb. 7, 22 der M. Pomponius Dionysius bei Cicero

ad Att. 4, 15, 1 als Freigelassener Ciceros betrachtet; sein Freilasser war Atti-

cus (Drumann 5, 67. 6, 403) und der willkürlich gewählte Name das Präno-

men, nicht das Nomen.
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ist in ältester Zeit ohne Zweifel ebenso wie bei dem Ingenuus (S. 207)

durch die Hinzuftlgung des Individualnamens seines Gewalthabers

im Eigenthumsgenitiv ausgedrückt worden. Als indess das Be-

dürfniss sich geltend machte den ingenuus und den lihertinus zu

scheiden
,
geschah dies , wie bei jenem durch die Hinzufügung

des Wortes ßius^ so hier durch Hinzuftlgung von servus, welche

Bezeichnung erwiesener Massen noch zur Zeit des hannibalischen

Krieges die officielle der römischen Gesetzgebung war und erst

im Laufe des sechsten Jahrh. d. St. durch den später üblichen

Exponenten Hbertus ersetzt wird^). Die rechtliche UnvoUkommen-
heit der Freilassung (S. 131) findet scharfen Ausdruck in diesem

Fortführen der dem Unfreien eigenen Benennung auch nach der

Freilassung. Erst als die auf die politische Emancipation der

Freigelassenen gerichtete Bewegung mehr und mehr Boden ge-

wann, etwa um die Zeit der Zerstörung Karthagos und Korinths,

sind die Freigelassenen auch nomenclatorisch als Freie anerkannt,

ihr Verhältniss zu dem Freilasser als gelöstes Herrenrecht hin-

gestellt worden. — Der Sohn des Freigelassenen konnte als

1) Dass in der Nomenclatur der älteren Republik da servus steht, wo
späterhin libertus gesetzt wird, hätte längst gefolgert werden müssen aus den
Vat. fr. 307 erhaltenen "Worten des cincischen Gesetzes über Schenkungen vom
J. 550 : si quis a servis quique pro servis servitutem servierunt accipit duit[ve]

ts, wozu Paulus bemerkt: servis liberti continentur, insofern unrichtig, als das

Geschenk des Sclaven an den Herrn juristisch wirkungslos ist, auch das fol-

gende servierunt beweist , dass nicht der zeitige , sondern der gewesene servus

et pro Servo gemeint ist. Es ist also unter dem servus dieses Gesetzes nicht

der Freigelassene mit, sondern dieser allein gemeint. Indess ist dieser Schluss

nicht gezogen und ebenso wenig damit in Verbindung gebracht worden, dass

die alten Freigelassenennamen Gai por und so weiter (S. 201 A. 3) die recht-

liche Fortdauer der Sclaverei ebenfalls in sich tragen. Nun aber sind in den
letzten Jahren verschiedene directe Belege für diesen Gebrauch des "Wortes servus

zum Vorschein gekommen, durch welche die anfangs angezweifelte Thatsache

festgestellt ist (vgl. Eph. epigr. 1, 20. 4, 246). Mir sind folgende bekannt:
C. Sextio V. s. — Thongefäss aus Rom. Eph. epigr. a. a. 0.

Servio Gdbinio T. s. fecit. — Thonleuchter aus Campanien. C. X,
8054, 8.

Retus Gdbinio (oder Gabinius) C. s. Calebus fecit. — Schwarzflgurirte

Thongefässe aus Cales. C. X, 8054, 7.

C. Fladius Ban. f. , Luccia V. s. — Grabschrift aus Samnium. C.

IX, 2782.

Die drei ersten gehören sicher in die Epoche vor dem hannibalischen Krieg,

die samnitische Grabschrift etwa in das 7. Jahrh.; vermuthlich behauptete hier

die alte Sitte sich länger. Aber noch Cicero ad fam. 5, 20, 2 sagt : librum accepi

a meo servo scriba, was man besser gethan hätte nicht durch Schlimmbesseruug
zu beseitigen, und in einer spanischen Inschrift (C. II, 3495) wohl aus der letz-

ten Zeit der Republik lesen wir: Plotia L. et Fufiae l. Prune haec vocitatast

ancilla: heic sitast.
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solcher in der Benennung ausdrücklich nur kenntlich gemacht

werden durch Hinzuftlgung des Namens des Gewalthabers seines

Vaters zu diesem selbst [Marci, qui est Marci servus — oder

später libertus —
,

filius); aber vermuthlich ist der Mangel des

Grossvaters nomenclatorisch nicht anders zum Vorschein gekom-

men als durch dessen Nichtnennung.

d. In der nomenclatorischen Führung des Districts besteht

zwischen dem Ingenuus und dem Libertinus kein Unterschied,

sofern der letztere überhaupt dem District zugetheilt ist, wovon

weiterhin die Rede sein wird.

2. Tracht.

Es ist schon (S. 217 A. 2) bemerkt worden, dass in der Tracht.

Tracht die Freigelassenen sich von den Bürgern besseren Rechts

nicht unterschieden. Wenn sie nach der Freilassung mit ge-

schorenem Haar und bedeckten Haupts erschienen, so war auch

dies zunächst nichts als die Annahme der gemeinen bürgerlichen

Weise ; freilich ist, als diese wechselte und der freie Mann nicht

mehr im Hut erschien, das Festhalten desselben, namentlich bei

dem ersten öffentlichen Auftreten des bisherigen Sclaven nach

erlangter Freiheit, aus einem Kennzeichen der Freiheit zu einem

solchen der Libertinität gew^orden i). Wenn dies wenigstens nicht

von vorn herein als Zurücksetzung des Freigelassenen betrachtet

werden darf, so ist es allerdings eine, dass die von den Söhnen

der Freigeborenen geführte toga praetexta (S. 218) den Söhnen

der Freigelassenen eine Zeitlang versagt blieb ^) , was mit Wahr-
scheinlichkeit darauf bezogen wird, dass ihnen ebenfalls längere

Zeit das Aemterrecht gefehlt hat [1, 459].

3. Eherecht.

Die Ehegemeinschaft ist zwischen Patriciern und Plebejern

durch das canuleische Gesetz (S.80), zwischen Ingenui und Libertini

aber erst durch Augustus Ehegesetz vom J. 736 festgestellt wor-

1) Livius 45, 44, 19: Polybius (30, 19, 3) eum regem (den Prusias von
Bithynien) . . . tradit püleatum capite raso obviam ire legatis solitum libertumque
se populi Romani ferre: ideo insignia ordinia eins gerere, -womit er die "Worte
mederglebt: to'.<x'j-yj oiaa';t£'j^ xsypYjfji^vo; oiav eyouai ol rcpoocfatoo; fjXeu&epoo-

jjievot rapd 'Pooiiaioi;, oO; xaXoüat Xt^ep-ou;.

2) Macrobius sat. 1, 6, 12.
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den*). Bis dahin hat die Verbindung zwischen einem Ingenuus

und einer Freigelassenen oder umgekehrt den Charakter einer römi-

schen Ehe nicht 2) und ist also, da das römische Recht eine nicht

standesmässige und doch rechtlich gültige Ehe nicht kennt
3),

ebenso nichtig wie die patricisch-plebejische Ehe vor dem canule-

ischen Gesetz. Allerdings bat eine mildere oder schlaffere Praxis

der gesetzlichen Norm wohl schon vor Augustus derogirt^) und hat

1) Dio 54, 16 (ebenso 56, 7) zum J. 736 : iTreiS-?] 5s zoXü tö a^pev toö
ÖTf]Xeo; Toü e'jYEVotj; '?)v, iKirp£<}^e %a\ d^eXeu&^pa; tot; ^Ö^Xouai ttX-^jV tcöv ßou-
XeuövTOBV aYEOwai, evvofAOV x-^jv T£xvo7roua"V aüxtüv elvat xeXeuoa?. Celsus Dig.

23, 2, 23 : lege Papia (vom J. 9 n. Chr.) cavetur omnibus ingenuis praeter se-

natores eorumque liberos libertinam uxorem habere Heere.

2) In dem Senatsbeschluss vom J. 568 (Liv. 39, 19, 5) wird der freige-

lassenen öffentlichen Dirne Hispalla Fecenia wegen ihrer Verdienste um das
Gemeinwesen unter anderen Belohnungen vom Senat gewährt, uti ei ingenuo
nubere Uceret neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeve esset. Dass
das Eheverbot, von dem sie ausgenommen ward, nicht an das schändliche Gewerbe,
sondern an die Libertinität sich knüpfte, fordert, auch abgesehen von den An-
gaben über das julische Ehegesetz, der Bericht selbst. Denn wenn die öffent-

liche Dirne als solche damals einem Eheverbot unterlag, so untersagte ihr dies

sicher die Ehe überhaupt und die Exemption davon konnte nicht bloss auf den
ingenuus gestellt werden. Wenn nach Scaevola (S. 61 A. 2) die erbberechtig-

ten Gentilen ab ingenuis oriundi sein müssen, so darf dies nicht, wie es üb-
lich ist, auf Vater und Grossvater bezogen werden, da der letztere in dem fol-

genden Komma quorum maiorum nemo servitutem servivit enthalten ist, sondern

gemeint sind Vater und Mutter (vgl. Columella 1, 3, 6: si modo liberis paren-
tibus Sit oriundus ; Sallust lug. 5 : ortus ex concubina). Auch die Worte Liv.

6, 40 in einer Rede : non unus Quiritium quilibet, qui rnodo me duobus ingenuis

ortum . . . sciam sind bisher, auch von mir, mit Unrecht auf Vater und Gross-

vater bezogen worden ; die nächstliegende Beziehung ist die auf die beiden

Aeltern. Beachtung verdient noch, dass zur Vestalin unfähig ist cuius parentes

alter ambove servierunt aut in negotiis sordidis versantur (Gellius 1, 12, 5, vgl.

Seneca controv. 1, 2, 1. 11. 13. 15).

3) Das römische Recht fasst bekanntlich die äusserlich der Ehe gleich-

artige Verbindung eines Mannes mit einer durch Standeshinderniss zur Ehe mit

ihm nicht qualiflcirten oder auch von ihm nicht zur Ehefrau beliebten Frau
als concubinatus , und wahrscheinlich ist dieser Begriff nicht erst durch die augu-
stische Gesetzgebung, sondern bereits in republikanischer Zeit für derartige

Verbindungen zwischen dem ingenuus und der libertina entwickelt worden.

Aber dieses Verhältniss ist wie dem Namen so auch der Sache nach gar keine

Ehe ; die daraus entsprossenen Kinder haben ebenso wenig einen Vater wie die

vulgo quaesiti und es kann auf dasselbe civilrechtlioh kein Rechtsanspruch ge-

baut werden. Der Begriff gehört wesentlich in das Criminalrecht , insofern

dieser geschlechtliche Umgang nicht als stuprum betrachtet wird. — 'Ungleich'

{impar) wird im Gegensatz zu dem vornehmeren Gatten der minder vornehme öfter

genannt (Sallustius lug. 11; Liv. 6, 34, 9; Tacitus ann. 1, 53. hist. 2, 50);
aber diese factische Ungleichheit thut der rechtlichen Gültigkeit der Ehe keinen

Eintrag und es ist nicht correct, wenn bei Appuleius met. 6, 9. 23 eine nich-

tige Ehe impares nuptiae genannt wird.

4) Wenn Cicero pro Sest. 52, 110 von einem römischen Ritter sagt: ut

credo , non libidinis causa ,
sed ut plebicola videretur, libertinam duxit uxorem,

so behandelt er eine solche Verbindung doch eben nur als anstössig, womit er

sich kaum begnügt haben würde, wenn das alte Verbot damals noch praktisch

in Geltung gewesen wäre.
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dieser, als er das Princip änderte, nur eine bereits unhaltl)ar gewor-

dene Restriction aufgegeben oder vielmehr sie auf den senatorischen

Stand beschränkt, bei welchem wir auf dieselbe zurückkommen.

— Dafür, dass diese Beschränkung sich jemals auf die Kinder

der Freigelassenen erstreckt hat, liegen keine Beweise vor^).

4. Vermögensrecht.

Im Vermögensrecht soll nur hervorgehoben werden, was für

die alleemeine Stellung der Freigelassenen ins Gewicht fällt. Ausschluss

1

.

11 von deu
a. Dass die Verträge, welche die Gemeinde abschliesst, sei es öffentlichen

^ '
'

Verdin-

zur Verwerthung ihrer nutzbaren Rechte, sei es zur Ausführung von gungen.

Arbeiten, durchaus erscheinen als den Rittern vorbehalten, kann

sich nur daraus erklären, dass, während die ärmere Bürgerschaft

sich dabei nicht betheiligen konnte , die Freigelassenen dies

nicht durften, wie dies weiter in dem Abschnitt von der Ritter-

schaft ausgeführt werden wird. Die Schriftsteller melden über

diese Zurücksetzung nichts und es ist möglich, dass sie nicht

gesetzlich festgestellt war, sondern nur die Censoren von ihrem

Rechte zu den öffentlichen Verdingungen zuzulassen und nicht

zuzulassen wen es ihnen beliebte in diesem Sinn Gebrauch

machten. Es kann daher auch auf die Frage, ob es jemals

anders gewesen ist, keine Antwort gegeben werden; seit von

solchen Verträgen die Rede ist, gehören sie den Rittern. Die

ökonomische wie politische Wichtigkeit dieses Ausschlusses reicht

um so weiter, als das grosse Geldgeschäft der späteren Römer cmiprozess.

sich aus diesen öffentlichen Contracten entwickelt hat.

b. Dass im Civilprozess der Freigelassene anders und länger

als der Client überhaupt (S. 82) beschränkt gewesen sei, ist

nicht erweislich und nicht einmal wahrscheinlich ; seit dem Freige-

lassenen überhaupt Vermögensrecht gegeben war, ist er ver-

muthlich von dem Prätor als Kläger und Beklagter gleich dem Grundbesitz.

Freigeborenen zugelassen worden.

c. Dass, nachdem der Privatbesitz an Grund und Boden zu-

gelassen war, die Freigelassenen sofort in dieser Beziehung den

Freigeborenen gleichgestellt worden sind, lässt sich weder be-

haupten noch verneinen; wir wissen nur, dass bei dem Census

1) Anstoss freilich gab die Heirath zwischen einem vornehmen Mann
und der Tochter eines Freigelassenen , wie sie Cicero dem Antonins vorrückt
{Phil. 2, 2, 3. 3, 6, 17. 13, 10, 23; ad AU. 16, 11, 1), oder der Tochter
eines Clienten, wie der ältere Cato sie schloss (Plutarch Cato inai. 24).
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des J. 586 den grundbesitzenden Libertinen ein Vorzugsrecht

gewährt ward (S. 249 A. 2), also wenigstens damals sie Boden-

besitz haben konnten. Factisch wird die Ansässigkeit verhältniss-

mässig selten bei ihnen vorgekommen sein; ausser den in ihrer

Stellung selbst liegenden Ursachen haben auch bei den Verthei-

lungen des Domaniallandes, selbst wenn sie viritim erfolgten, die

Freigelassenen schwerlich participirt. Bei dem Domanialverkauf

werden sie eher sich haben betheiligen dürfen.

Erbfolge. d. Eigentliche vermögensrechtliche Beschwerung des Freige-

lassenen zu Gunsten des Patrons ist dem älteren Privatrecht

fremd; die ehrbare Regel, dass der Client nicht dazu da ist um
den Patron zu bereichern i), ist auch für die Stellung des Frei-

gelassenen massgebend gewesen. Das patronatische Intestaterb-

recht kommt ohne wesentliche Modification auch für den Patronat

über den freigeborenen Manumittirten zur Anwendung und ist

ein einfaches Nahrecht; es weicht sowohl der testamentarischen

Erbfolge wie der Intestatsuccession der Descendenten und wird

nur wirksam, wenn der Verstorbene Blutserben nicht hinter-

lässt^).

Anrecht des e. Die iu dem spätem Privatrecht allerdings obwaltende

das ökonomische Belastung des Freigelassenen zum Vortheil des

des Patrons ist hervorgegangen aus der Handhabung des durch die

Freilassung zwischen dem Herrn und dem früheren Sclaven möglich

werdenden Contractrechts ; die Gesetzgebung ist im Ganzen ge-

nommen nur bemüht gewesen den argen Missbrauch dieses Rechts

zu beschränken. Wenn zwischen dem Herrn und dem Sclaven ein

Verhältniss rechtlicher Bindung überall nicht möglich ist, auch

die später eintretende Freilassung einer früheren nichtigen Ver-

abredung keine Gültigkeit giebt, so bindet den Freigelassenen das

dem früheren Herrn gegebene Versprechen, eben weil er dazu

rechtlich nicht gezwungenwerden konnte'*); und begreiflicherweise

1) Gellius 20, 1, 40: neque peius ullum facinus existimatum est quam si

cui probaretur clientem divisui habuisse. Vgl. S. 84 A. 1.

2) Gaius 3, 40.

3) Es war üblich die dem Freigelassenen aufzulegende Leistung vor der

Freilassung eidlich sich zusichern zu lassen, und es ward darüber gestritten, ob

nicht ein solcher Eid auch den Freigelassenen rechtlich binde wo nicht das Be-

schworene zu leisten (Venuleius Dig. 40, 12, 44 pr.), so doch mindestens den

Eid nach der Freilassung zu wiederholen (Cicero ad Att. 7, 2, 8). Aber die

consequentere und humanere Meinung siegte ob ; es wurde nur anerkannt, dass

der nach der Freilassung geleistete Eid dieser Art ausnahmsweise dieselbe Rechts-

kraft haben solle wie die Stipulation.
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wurden auf diesem Wege den freigelassenen Leuten Zusagen abge-

nöthigt, durch die die Freiheit praktisch illusorisch und vermuthlich

oft unerträglicher ward als der Sclavenzustand. Dem steuerte einer

der w^enigen reinen und ttichtigen Männer, die das schlimme

7. Jahrh. der Stadt aufweist, der als Beamter, als Militär und als

Jurist gleich ausgezeichnete P. Rutilius Rufus Gonsul 649 1).

Hauptsächlich durch ihn wurden die in dieser Weise tlber-

nommenen Verpflichtungen auf persönliche Tagedienste (operae)

beschränkt, das heisst auf die Verpflichtung des Freigelassenen

eine bestimmte Zahl von Tagen im Jahr entweder häusliche Diener-

arbeit zu leisten oder den Ertrag der Handwerksarbeit an den

Herrn abzuliefern. Nahm der Herr dieses Recht nicht in Anspruch,

so wurde er anfänglich als Miteigenthümer des Vermögens seines

Freigelassenen angesehen, so dass von dessen Erwerb die Hälfte

ihm zufiel, späterhin dies Recht dahin beschränkt, dass erst nach

dem Tode des Freigelassenen und nur w^enn derselbe weniger

als drei Kinder hinterlässt und die Erbschaft den Betrag von

100 000 Sesterzen übersteigt, der Herr berechtigt sein soll die

Hälfte des Vermögens desselben einzuziehen 2), woran sich dann

ein Ehrenvorrang des lihertus centenarius angeschlossen hat 3).

5. Häusliche Gerichtsbarkeit.

Criminalrechtlich stehen die Freigelassenen'*) den Sclaven Hausgericiit.

und den Hauskindern insofern gleich, als neben der Staatsgewalt,

welcher selbstverständlich auch sie unterliegen, die streng ge-

nommen auf dem Eigenthumsrecht beruhende hausherrliche

für sie die Stelle eines zweiten gleichberechtigten Tribunals

einnimmt, ja insofern eines noch freier schaltenden, als gegen

1) Dass er der Prätor Rutilius Ulpians {Dig. 38, 2, 1, 1) ist, lässt sich

freilicli nicht geradezu heweisen; aber die Zeitverhältnisse und die Tendenz
der Neuerung stimmen, und es ist bezeugt, dass Rufus ein herrorragender Jurist

war (Cicero Brut. 30, 113).

2) Gaius 3, 42. Big. 38, 2, 1 und sonst. Die nähere Ausführung gehört in

das Civilrecht. Politisch bemerkenswerth ist, dass wenigstens nach Pandekten-
recht dem ingenuus manumissus keine operae auferlegt werden können (Dig. 37,

12, 4. tit. 15, 10), dagegen die contra tabulas bonorum possessio auch gegen ihn

statt hat [Big. 37, 12, 1, 1).

3) Des libertus centenarius wird nicht bloss hinsiohtlich des Erbrechts

gedacht (Ulpian Dig. 37, 16, 14 pr.; cod. lust. 6, 4, 4, 9 a), sondern die In-

schrift von Formiae eines C. Arrius C. l. Lucrio cent(enarius^ (C. X, 6122) legt

es wenigstens nahe, dass mit dieser Benennung ein Ehren-, möglicher Weise
sogar ein Rechtsvorzug verknüpft war.

4) Darunter wird hier auch der ingenuus manumissus zu verstehen sein,

da der ingenuus ßius familias derselben Gewalt unterliegt.

Köm. Alterth. III. 28
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den Spruch des Hausherrn nicht, wie gegen den des Magistrats,

Provocation eingelegt werden kann. Derartige Capitalstrafen sind

gegen Freigelassene bis in die Zeit Caesars erkannt worden i)

und erst seit der augustischen hat in dieser Hinsicht der Frei-

gelassene aufgehört dem Sclaven gleich behandelt zu werden.

6. Besteuerung.

Hinsichtlich der Besteuerung wird zwischen den Freige-

borenen und Freigelassenen keinerlei Unterschied gemacht; die

letzteren sind wohl meistens aerarii gewesen und so weit diese

schwerer als die Wehrpflichtigen besteuert worden sind (S. 228),

traf dies die Mehrzahl der Freigelassenen. Von einer Rechts-

ungleichheit derselben als solcher begegnet hier nirgends eine

Spur. Die zu Ungunsten der letzteren eingetretene Verschiebung

der ursprtlnglichen Rechtsgleichheit scheint auf diesem Gebiet

ohne Wirkung geblieben zu sein, weil die Bürgersteuer selbst

früh praktisch weggefallen ist. Als diese ausnahmsweise in den

Bürgerkriegen ausgeschrieben wurde, wurden die Freigelassenen

in so unverhältnissmässiger Weise herangezogen, dass die öffent-

liche Sicherheit dadurch gefährdet ward 2).

7. Einreihung in die Abtheilungen der Bürgerschaft und
Stimmrecht.

XJrsprüng-

^'gKhheu" Seit das Bürgerrecht auf den freigelassenen Sclaven er-

*«nen^^im Streckt wordeu war, was sicher geschehen ist lange bevor die

Stimmrecht,
ßgj^gj^j^^^j^g gej'vus für denselben abkam und wahrscheinlich

gleichzeitig mit der Erstreckung desselben auf den freigelassenen

Ingenuus und mit der Constituirung der patriciäch-plebejischen

Gemeinde überhaupt, mussten die Freigelassenen auch in den

Abtheilungen derselben Platz finden. Was in dieser Hinsicht

von Sonderrecht und Zurücksetzung begegnet, ist spätere Ab-

weichung von der ursprünglichen Rechtsgleichheit.

Den Curien haben die Freigelassenen von je her in der Weise

angehört, dass die Curie ihres Patrons auch die ihrige war
3)

1) Sueton Caes. 48 : domesticam discipUnam . . . diligenter adeo severeque

rexit, ut . . . Ubertum gratissimum ob adulteratam equitis Bomani uxorem quam-
vis nullo querente capüali poena adfecerit. Val. Max. 6, 1, 4.

2) Von dem Freigelassenen , der über 50000 Denare besass , wurde im
J. 723 der achte Tlieil des Vermögens gefordert, von dem Freigeborenen nur

der achte der Jahreseinnahme (Dlo 50, 10. 51, 3. Plutarch Ant. 58).

3) Diejenige Tradition, welche den Anfang der vollen Freilassung mit
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und so weit hier ein plebejisches Stimmrecht vorgekommen ist,

ist kein Grund vorhanden den Freigelassenen dasselbe abzu-

sprechen.

Dasselbe gilt nicht minder, wie dies auch die Ueberlieferung

bezeugt
')

, von den servianischen Tribus und den daraus her-

vorgehenden patricisch- plebejischen Genturien. Jene, welche

ursprünglich nur Theile des Territoriums sind, schliessen insofern

die nicht ansässigen Bürger aus; diese umfassen die ganze Bürger-

schaft, so dass die ansässigen Bürger im ausschliesslichen Besitz

der Klassencenturien sind und den nicht ansässigen nur die weni-

gen ausserhalb der Klassen stehenden Abtheilungen offen bleiben.

Wenn also in dieser Ordnung den ansässigen Bürgern ein an Allein-

besitz grenzendes Vorrecht zukommt, so liegt weder dafür, dass der

Freigelassene später zum Grundbesitz zugelassen worden ist, als

der Freigeborne, noch dafür, dass, wenn er dazu gelangt war,

er diesem nachgesetzt ward, irgend ein Anhalt vor. Es werden

also in der früheren Republik die Freigelassenen ebenso gut in

den Tribus gestanden haben wie die Freigebornen, vorausgesetzt,

dass sie Grundeigenthümer waren, und in diesem Fall auch in

die Klassencenturien aufgenommen worden sein. — Auch die

Censuren des Appius (442) und Fabius Maximus (450), so wesent-

lich sie die politische Stellung der nicht ansässigen Bürger umgestal-

teten (2, 402 fg.), haben diejenige der Libertinen allem Anschein

nach rechtlich nicht geändert. Indem bei der Qualification zum

Stimmrecht nach Appius für sämmtliche Tribus, nach Fabius

für die vier städtischen an die Stelle des Grundbesitzes das

Vermögen gesetzt ward, gewannen die nicht ansässigen ver-

mögenden Bürger für die kurze Zeit, in der die appische Ordnung

bestand, Rechtsgleichheit mit den ansässigen in allen aus der

Gesammtheit der Tribus hervorgehenden Klassencenturien 2) und

behielten sie auch nachher insoweit, als die vier städtischen Tribus

der Entstehung der Republik verknüpft, giebt ausdrücklich dem ersten Frei-

gelassenen das Stimmrecht in der Curie (S. 59 A. 2) ; und auch nach Dio-
nysius (S. 439 A. 2) wird der Freigelassene in die Curie eingeschrieben.

1) Dionys. 4, 22: 6 5e TuXXio; xal toi? IXeuöepoufji^vot? töjv öepaTrövxtuv . . .

jj.£Tey_£iv TTj; {aoTtoXixeia; (= civitas') dr^tpe^'e. xeXeuaa; -^ap afxa toT; a>.Xoi;

aTcaoiv dXe'j&spot? xat touto'j; T[[ji.r,(iaoöat xa? oüoia; eli cpuXa; xax^xa^ev oyxou;
. . . y.ai 7:dvx(uv dzsoooxe xtüv xoivoüv aitxoT; (Jiexsyeiv djv xoT? aXXoi; STjfAOXtxot?.

Zonaras 7, 9: -aoI xou; SouXou? iXe'JÖepoüodat %cu cpuXexs'jeo&ai Tiapeoxsiaoev.

Vgl. S. 59 A. 2.

2) Liv. 9, 46: humilibus per omnes tribus divisis forum et campum cor-

rupit. Vgl. S. 269 fg.

28*
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auf die Bildung derselben Einfluss übten. Da unter den nicht

grundsässigen Vermögenden die Freigelassenen ohne Zweifel

die erste Stelle einnahmen, so konnte, was Appius that, sachlich

allenfalls bezeichnet werden als Verleihung des gleichen Stimm-

rechts an die Freigelassenen i) und w^as Fabius that , als Ent-

fernung derselben aus den Tribus^). In der That verschob

sich damit wohl das Verhältniss der Ansässigen und der nicht

Ansässigen, aber die formale Rechtsgleichheit zwischen Frei-

gebornen und Freigelassenen blieb unangetastet.

Beschrän- Rechtliche Zurücksetzung der Freigelassenen gesenüber den
kung der _..i •n- ii .

Frei- Frcigeborcnen im Stimmrecht lässt sich nicht vor dem Anfang
gelassenen

i , , , . , .

auf die des 6. Jahrh. nachweisen und ist w^ahrscheinlich nicht viel älter.

Kurz vor dem hannibalischen Kriege zwischen 520 und 534, viel-

leicht in dem letzteren Jahre zugleich mit der damals von C. Fla-

minius durchgeführten Umgestaltung des Wehrstimmrechts (S. 281),

erging nicht ein Gesetz in diesem Sinn, sondern gebrauchten die da-

maligen Censoren ihre Befugniss die Bürger nach ihrem Ermessen

in die Stimmbezirke zu vertheilen zu Ungunsten der Freigelassenen

allgemein: es wurden die sämmtlichen ansässigen Freigelassenen

und Freigelassenensöhne aus den Tribus der Grundbesitzer ent-

fernt und ihnen ihr Platz in den vier sogenannten städtischen

unter den nicht ansässigen Bürgern angewiesen^). Bei der Censur

des J. 565 wurde diese Zurücksetzung in Folge eines von dem

1) Plutarch PopL 7 : toi? 6' aXXot; äTTEXs'j&epoi; 6<l)k %at fj-exa tioXuv xpö-
vov £|ouo[av iLVjcpo'j OTf\xaiwjüi^ IScoxev "Atcttio; , was auch insofern ungenau
ist, als die Verleihung des Bürgerrechts an den Sclaven durch die manumissio
vindicta den Gegensatz dazu bildet und als die Reform des Appius ohne wei-
teres als bleibend hingestellt wird. Die besseren Berichte bei Diodor 20, 3&
und Livius 9, 46 (daraus Val. Max. 2, 2, 9) sind von diesem Fehler frei.

2) Schrift de viris ill. 32 : censor libertinos trihubus amovit.

3) Die Epitome von Livius 20. Buch lautet am Schluss nach der Hand-
schrift (mit Hinzufügung Jer sicheren Ergänzungen in [], von denen die er-
stere Cassiodor bestätigt) : lustrum a censoribus per (zu ändern in quaterl') con-

ditum est: primo lustro censa sunt civium capita CCLXXCCXIII. libertmi m
quattuor tribus redacti sunt , cum antea dispersi per omnes fuissent , Esquilinam
Palatinam Suburanam Collinam. [C. Flaminius censor viam Flaminiam] muniit
et circum Flaminium extruxit. coloniae deductae sunt in agro [de] GaUis capto
Placentia et Cremona. Offenbar fasst hier der Epitomator, der die Lustren in
der 2. Dekade meistens aufgenommen hat, die in dieses Buch fallenden zu-
sammen ; es sind dies die der J. 520. 524. 529. 534. Das primum lustrum kann
nur das von 520 sein ; die den Flaminius betreffenden Angaben gehören in das
J. 534. Welcher Censur die Ausscheidung der Freigelassenen beizulegen ist,

lässt sich äusserlich nicht entscheiden ; die gewöhnliche Beziehung auf das J. 534
beruht auf unvollständiger Kunde und unrichtiger Behandlung des überlieferten
Textes, ist aber an sich nicht unwahrscheinlich.
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Volkstribun Terentius Culleo eingebrachten Gesetzes für die

Söhne der Freigelassenen beseitigt i). Wahrscheinlich ist dies

zugleich für die ausser der Ehe geborenen Kinder und deren

Söhne geschehen und der Begriff der Ingenuität so, wie er seit-

dem geblieben ist, auf die von der Geburt an zuständige

Freiheit festgestellt worden. Aber in Betreff der Freigelasse-

nen selbst hat jene Zurücksetzung im Wesentlichen sich be-

hauptet. Allem Anschein nach geht sie weniger aus von der

hohen Aristokratie, welche diese Schichten vermuthlich in der

Hand und keine Ursache hatte das Gewicht ihrer Stimmen zu

vermindern
2)

, als von dem unabhängigen Mittelstand, den die

rechtliche Gleichstellung mit den gewesenen Knechten in seinen

Interessen beeinträchtigte und in seinem Sell)stgefühl verletzte;

dieselbe Tendenz, welche die Freigelassenen von den Staatscon-

tracten ausschloss iß. 431), hat auch diese unmittelbarer politische

Beschränkung herbeigeführt 3). Im Einzelnen haben die Bestim-

mungen darüber vielfältig gewechselt; durch zwei Jahrhunderte

rangen die Parteien einerseits um die Verschärfung der gegen

das gleiche Stimmrecht der Freigelassenen getroffenen Massregeln,

andrerseits um die Beseitigung ihrer Zurücksetzung mit wechseln-

dem Erfolg; in unseren Acten aber fehlt manches Blatt. Im

J. 586 finden wir ihre Zurücksetzung, wir wissen nicht seit wann,

gemildert durch zwei wesentliche Einschränkungen: diejenigen

ansässigen Freigelassenen, welche einen mehr als fünfjährigen

Sohn hatten, \A-urden alle, und diejenigen, die einen solchen

nicht hatten, wenn ihr Grundbesitz 30,000 Sesterzen überstieg,

also der ersten oder der zweiten Klasse angehörte, den ansässigen

1) Plutarch Flam. 18: (die Censoren 565 Flamininns und Marcellus) Tcpoos-

Mz'xs'':o TtoXiTKC (i7:oYpoccpo[i.£^ou; ra-^ra; oaot yo^eöjv IXe'j&eptov ^orxv, dvaYy-ao&ev-

T£5 br.b Toü hr^\).dpyo'J Tepsvxiou Ko'jXimsoz, ö; ^TrTjpsdCwv toT? äpi^TOxpaTixoic

Ireioe töv Stjjjlov raüta 6Y]cpioaGÖai. Die Söhne der Freigelassenen standen
ebenso wie diese selbst in dem Bürgerverzeichniss von je her; offenbar ist die

Einschreibung in dasselbe für die Einschreibung zu gleichem Recht gesetzt

worden. Dass eine Massregel dieser Art, welche die Ubertinorum filii aus den
libertini entfernte und unter die ingenui versetzte, irgend einmal stattgefunden

haben mnss, steht anderweitig sicher (S. 72).

2) Bei Dionysius 4, 23 sagt König Servius : TtoXXa cbcpeXrj&TjSea&ai tou?

e'jTTopooTaTouc 'P«j[Aat(uv, Idtv tojc d~£Xe'j&£pou; iiösi tfji TToXiteia; (AST^yeiv, dv

i-/,xX7]aiai; t£ -^at ir^cpocpopiat; %ai Tai? a)J.at; TroXiTf/.at; yp£iai; id; yjäpita; iv

ol; fJ-aXiaxa ÖECvtat T:pdY[J.aai %0[t.i^o[i.ho'JZ %aX to'j; i% tcöv (i7:£X£u&£poov yi^o-

{jievo'j? TTEXata? toIc i^aö^o'-i toi; iauTÖJv xaxaXEiTroMTa?.

3) Die Stellung der Parteien zu dieser Frage erhellt am deutlichsten aua
derjenigen des Vaters der beiden Gracchen.
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Freigeborenen gleich behandelt. Aber die Gensoren dieses Jahres^

insonderheit Ti. Sempronius Gracchus, der Schwager des jüngeren

Scipio Africanus und der Vater der beiden Tribüne, verschärften

wieder die Zurücksetzung. Das Privilegium des Kinderrechts blieb

bestehen ; die übrigen Freigelassenen aber wurde zwar Gracchus

durch seinen patricischen Gollegen G. Glaudius Pulcher gehindert

gänzlich aus den Districten auszuschliessen und sie auf diese

Weise des Stimmrechts zu berauben, wohl aber wurden sie

sämmtlich nicht bloss in die vier städtischen Tribus gewiesen,

sondern auch dadurch, dass von diesen nur eine durch das Loos

— wie es scheint für das ganze Lustrum — bestimmte ihnen ge-

öffnet ward, selbst dieses Stimmrecht aller praktischen Wirk-

samkeit entkleidet ^). Des Kinderrechts und der Loosung der

Tribus wird später nicht weiter gedacht und sie haben vielleicht

keine Dauer gehabt; in der Hauptsache aber blieb die Zurück-

setzung in Kraft. Das über diese Frage von M. Aemilius Scaurus

als Gonsul 639 durchgebrachte Gesetz 2), dessen Inhalt nicht weiter

bekannt ist, kann nach der Parteistellung seines Urhebers die-

selbe nur gesteigert haben.

1) Livius 45, 15, 1: in quattuor urbanas tribus discripti erant libertini

praeter eos quibyis filius quinquenni maior ex se natus esset {eos ubi proxumo
lustro censi essent, censeri iusserunt^ et eos qui praedium praediave rustica pluris

sestertium XXX milium haberent. [per Gracchum libertino nulli in ulla tribu\

censendi ius factum est. hoc cum ita servatum esset, negabat Claudius suffragii

lationem iniussu populi censorem cuiquam homini, nedum ordini adimere posse.

Sie einigen sich schliesslich dahin, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam
. . . sortirentur, in quam omnes qui servitutem servissent coicerent. Das Loos trifft

die Esquilina. Die Ergänzung ist dem Sinne nach von Becker (1. Aufl.) richtig

bestimmt worden und kann insoweit keinem Zweifel unterliegen ; das bene coep-

tum, wofür der Senat den Gracchus belobt und welches Gracchus anfänglich in

den Listen durchgeführt hat, muss hinausgehen sowohl über die bisherige

Beschränkung der Freigelassenen wie über den Compromissvorschlag und kann
nur in der völligen Ausschliessung der Freigelassenen, mit Ausnahme der durch
Kinderrecht geschützten, vom Stimmrecht bestanden haben. — Ob die Esquilina

ein für allemal den Freigelassenen zugewiesen ward oder die Loosung bei je-

dem Lustrum wiederholt werden sollte, giebt Livius nicht an ; indess ist letzteres

an sich glaublicher, da die censorische Loosung doch die Nachfolger nicht ein-

mal als Präcedens binden konnte, und wird dadurch gefordert, dass nach an-

deren glaubwürdigen Zeugnissen damals die Freigelassenen in die vier städti-

schen Tribus kamen. Cicero de orat. 1, 9, 38: (Ti. Gracchus) et saepe alias et

maxime censor saluti rei p. fuit : atque is , . . verbo libertinos in urbanas tribus

transtulit
,
quod nisi fecisset, rem publicam . . . iam diu nullam haberemus.

Schrift de viris ill. 57 : censor libertinos, qui rusticas tribus occuparant, in quat-

tuor urbanas divisit. Der letztere Bericht ist ungenau, der kurze ciceronische

aber mit dem ausführlichen livianischen nur zu vereinigen, wenn die gelooste

Tribus wechselte.

2) Schrift de viris ill. 72: consul legem de sumptibus et libertinorum suf-

fragiis tulit.
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Als dann in Foke der Aufnahme der Italiker in den Stimmrecht
*-' der Frei-

römischen Bürserverband die Tribus an das Gemeindebürger- gelassenen
^ nacn dem

recht geknüpft ward und die nicht ansässigen freigeborenen sociaikrieg.

Bürger, so weit sie volles Gemeindebürgerrecht hatten, aus den

städtischen Tribus in die ländlichen übertraten'), blieben die Frei-

gelassenen wie bisher auf die vier städtischen Tribus be-

schränkt 2). Die Zurücksetzung wurde dadurch wesentlich ge-

steigert: während bis dahin nur die ansässigen Freigelassenen,

und auch diese nicht immer und nicht alle, ein schlechteres

Stimmrecht gehabt hatten, wurde jetzt auch die grosse Masse

der nicht ansässigen im Stimmrecht den Ingenui nachgesetzt.

In Folge dessen begann gleich nach dem Kriege die Agitation

auf Gleichstellung im Bürgerrecht wie der ebenfalls zurückge-

setzten Neubürger (S. 179) so auch der Freigelassenen. Der

desfällige von dem Volkstribun P. Sulpicius im J. 666 einge-

brachte Antragt), welcher den Freigelassenen die Tribus des

Patrons, also das Stimmrecht in der diesem zukommenden Land-

tribus einräumte *) , wurde angenommen und, obwohl die Gegen-

partei die sofortige Cassirung desselben durchsetzte, nach dem

abermaligen Obsiegen der Demokratie im J. 670 zur Ausführung

gebracht 5). Indess mit dem Siege der Waffen Sullas ver-

1) Vgl. den Abschnitt vom Municipalrecht.

2) Dies bezeugen für die ciceronische Zeit sowohl Cicero selbst durch die

Art, wie er über das Verfahren des Gracchus sich äussert (S. 438 A. 1) wie

auch Asconius (S. 440 A. 2); ferner Dionysius, der sein Geschichtswerk im
J. 747 schloss, 4, 22 : (Servius) ei; cpyXa; xaTexa^ev a\)Xo\i<; ta? xatd t^v ttoXiv

TcTrapa; Ü7tapyo6oa?, £v aii; %ai [»-iyjJi twv %a&' /jp.äc ypovcuv TaTTÖfievov Stet£Xet

t6 ^|eXeu&epi-/,ov cpüXov oaov av •»]. Nachher in der merkwürdigen Schutzrede

für die römische Einrichtung dem Freigelassenen das volle Bürgerrecht zu gewäh-
ren lässt er dasselbe fJi^ypi ttwv xa&' i^p-ä; ypovcuv w; ev tt tcüv iepüiv xaX dxt-

vTjxtov vo[xi[i.(ov bestehen. Auch der Vorschlag, den er dann macht, die jedes

Jahr Freigelassenen einer censorischen oder consularischen Revision zu unter-

ziehen und nur den gebilligten die Curie und die Tribus (oö; [xev av eupwotv

(x^ioui T-^c TTÖXeoj; ovta; , el? cpuXd? xat cppatpa; xaTaYpd<}^o'joiv) und das Do-
micil in Rom zu gestatten, setzt voraus, dass allen Freigelassenen die Curie

und die Tribus offen steht.

3) Livius 77 (S. 179 A. 2). Asconius in Cornel. p. 64 (S. 440 A. 1).

4) Dio 36, 25 sagt von dem manilischen Gesetz, das nichts war als die

Wiederholung des sulpicischen : tÜ) i%sei tüj töjv dTieXeu&epcov . . . <|»T]cpioao&at

[AEtd TöJv i^eXe'jftepojadvTeov a^ä; eStoxev.

5) Der Consul Cinna fordert im J. 667 die Ausführung des sulpicischen

Gesetzes (schol. Gronov. zu Cicero Cat. 2, 10, 24 p. 410 Orelli: coepit Cinna
de libertinoTum suffragiis agrcre); sie erfolgt im J. 670 (Livius 84: libertini in

quinque et XXX tribus distributi swn<). Ein besonderes Gesetz scheint nicht

beantragt zu sein, da nach Asconius a. a. 0. Manilius das Gesetz des Sulpicius

wieder aufnahm, wo er Cinna hätte nennen müssen, wenn dieser mehr gethan

hätte als das letztere zur Ausführung zu bringen. Vgl. S. 180.
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schwanden die ephemeren Errungenschaften der Populären.

Die Volkstribune C. Manilius 687/81) und P. Clodius 695/62)

unternahmen es wohl das sulpicische Gesetz zu erneuern; aber

das manilische Plebiscit, wenn es eines war, wurde sofort cassirt

und Clodius kam nicht einmal zu der Einbringung einer Rogation

dieses Inhalts. — Es ist möglich , dass von dieser allgemeinen

Zurücksetzung gewisse Kategorien, zum Beispiel die Grundbe-

sitzer 3), ausgenommen blieben oder ausgenommen w^urden; mit

Gewissheit aber lässt sich dies ftlr keine behaupten.

Politische Späterhin wird von Vorschläeen zur Verbesseruns: der po-
Zurück- ' ^ Ol

Setzung derlitischen Stellung der Freiselassenen nicht bloss nichts ver-
Frei- ^ ^

gelassenen nommeu, sondcm allem Anschein nach hat Ausustus bei seiner
unter dem _

_

'-'

Principat. Wiederherstellung der republikanischen Ordnung die Freige-

lassenen nicht aus den Tribus ausgeschlossen — dass sie in

den städtischen blieben, wird weiterhin bei den Bürgerspen-

den gezeigt werden — , aber ihnen das Stimmrecht ein für

allemal genommen. Denn nur dadurch lässt es sich erklären,

wesshalb die Tribus als Namenstheil, welche mit Grund als das

Kennzeichen des Stimmrechts angesehen werden kann, seit

den Anfängen des Principats von den Freigelassenen durch-

gängig nicht geführt wird^). Wie Augustus in anderer Hinsicht

1) Dio 36, 25 (S. 439 A. 4). Asconius in Mil. p. 46 : ut libertinis in omnibus
tribubus suffragium esset. Cicero pro Cornel. bei Asconius p, 64 : legem de liber-

iinorum suffragiis Cornelius C. Manilio dedit und dazu Asconius p. 64: P. Sul-

picium in tribunatu hanc eandem legem tulisse iam significavimus und p. 65:

(lex) de libertinorum suffragiis . . . cum s. c. damnata esset, ab ipso quoque Ma-
nilio [non^ ultra defensa est. Cicero pro Mur. 23, 47 : confusionem suffragio-

rum flagitasti, perrogationem legis Maniliae, aequationem gratiae dignitatis suf-

fragiorum.

2) Asconius in Mil. 52 : fuisse inter leges P. Clodi quas ferre proposuerat,

eam quoque, qua libertini, qui non plus quam in tribubus [urbanis IIII^ suffra-

gium ferebant, possent in rusticis quoque tribubus, quae propriae ingenuorum sunt,

ferre. Cicero pro Mil. 33, 89 (vgl. 12 , 33 und dazu schol. Bob. p. 346) ; de

aere al. Milonis mit den schol. Bob. p. 346.

3) "Wenn Cicero (S. 174 A. 3) die Zurücksetzung der Tribulen der Stadt-

tribus gegen die der Landtribus mit den Worten tadelt, dass also ante rusticis

(datur) ager qui habent, quam urbanis, quibus isla agri spes et iucunditas osten-

ditur, so konnte er also sprechen , auch wenn die nicht zahlreichen ansässigen

Libertinen in den Stadttribus standen; aber eine schärfere Beziehung ge-

winnen die Worte, wenn kein Grundbesitzer damals in den Stadttribus war.

4) Dass in den ziemlich zahlreichen Inschriften der späteren republi-

kanischen Zeit mit der einen S. 441 A. 2 angeführten Ausnahme die Tri-

bus nicht erscheint , kann den bestimmten Angaben gegenüber , welche für

diese Epoche ihr Stimmrecht bezeugen, nicht in Betracht kommen. Aber
die Inschriften aus der Zeit des Principats sind in Massen vorhanden und zei-

gen offenbar, namentlich wo Ingenui und Libertinen zusammen genannt wer-
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bemüht war den besseren Theil der Bürgerschaft in den

Comitien zur Geltung zu bringen (S. 388), ist es wohl glaublich,

dass er in Betreff des Stimmrechts der Freigelassenen den Ge-

danken des Gracchus realisirt und den Freigelassenen das

Stimmrecht nicht bloss in den ländlichen Tribus unbedingt i),

sondern auch, vielleicht mit Annahme einzelner Kategorien oder

Individuen, in den städtischen Tribus versagt hat 2).

den, dass die letzteren die Tribus nicht bloss nicht gesetzt , sondern sie nicht

gehabt haben. So, um von zahllosen Belegen nur einen anzuführen, hat in der

Inschrift von Tusculum C. XIV, 2523 der Freigelassene keine Tribus, während
seinen Söhnen die Collina, seinem Patron die Aniensis beigesetzt wird. Es
führt dies mit zwingender Nothwendigkeit auf eine nach der ciceronischen Zeit

eingetretene Beschränkung des Stimmrechts der Freigelassenen. Diese Epura-
tion der Comitien kann wohl Augustus, aber keiner der folgenden Kaiser vor-

genommen haben.

1) Die Ausnahmen verschwinden vor der Regel. Gerechtfertigt ist die

Landtribus bei dem Freigelassenenen, der als Latinus lunianus in der Löschmann-
schaft Dienst nimmt und dann das Bürgerrecht geschenkt erhält (C. VI, 220).
Die sonst mir bekannten Fälle führe ich an, ohne auf Vollständigkeit Anspruch
zu machen: Q. Octavio Q. l. Pob. Primus (C. V, 3415, aus Verona mit der

daselbst örtlichen Tribus); M. Talicius M. l. Pub. lucundus (C. V, 7192);
M. ServUius M. lib. Claudia Myrismus (C. VI, 23636); [tr]ib. Claudia [L.] Aebu-
iius L. l. [F^austus (Eporedia; C. V, 6786); C. Oppius C. l. Leonas honoratus

in tribu Cl(audia) patrum et liberum clientium (Auximum, vom J. 159; C. IX,

5823); M. Abillius M. lib. Gal. Silvanus (Narbo; C. XII, 4541), endlich die

beiden seltsamen städtischen Inschriften Smet. 65, 8 (auch bei Ursinus fr. hist.

p. 91) : Q. Trebonius Q. l. Cla. Gallus ex patribus libertinis und Grut. 891, 8

:

Q. Trebonius Q. l. (nicht Q. /".) Cla. Aristo ex patribus libertinis. Ganz ver-

einzelt steht L. Casperius L. f. Pal. Fab. Latinus , Sohn eines Freigelassenen

(Umgegend von Korn C. XIV, 2336) mit doppelter ländlicher (vielleicht stadt-

römischer) und städtischer Tribus. Bei weitem die meisten der vor Jahren in

den Tribus S. 174 von mir zusammengestellten Einzelbelege für die Tribus des

Freigelassenen haben, seitdem für die Epigraphik fester Boden gewonnen ist,

als Lesefehler oder in anderer Weise beseitigt werden können. In wie weit

bei den übrig bleibenden Lese- und Steinmetzfehler und Anmassung oder Un-
wissenheit der Conciplenten neben gesetzlichen Besonderheiten partlcipiren, ist

nicht auszumachen; auffallend ist das relativ häufige Auftreten der Claudia
(vgl. S. 276 A. 3).

2) Von städtischen Tribus der Freigelassenen gehört der meines "Wissens
einzige , den die Inschriften aus der Zeit der Republik nennen (C /. L,

III, 713 aus Samothrake vom J. 662 — denn das J. 624 schliessen die Cog-
nomina aus — : P. Livius M. f. Pal.- vgl. S. 462 A. 1), der Palatina an.

Die übrigen Freigelassenen der Palatina sind fast sämmtlich aus der Trans-
padana (C. J. L. V p. 1183, sechzehn Beispiele) oder aus den gallischen Provin-
zen (Narbo C. XII, 5026: C. Oflilli]us C. l. Pal. A...estu8, auch wohl XII,

4606. 475S ; Nemausus C. XII, 3525 M. Colio Ennaei l. Pal. Fausto, M. Colio

Fausti l. Pa\l.] Attico ; XII, 3809 Cn. Pompeio Cn. Sex. T. l. Pal. Lemisoni;
Ausci in Aquitanien Allmer rev. epigr. du midi de la France 1887 p. 257

:

L. Jul. L. l. Pal. Sc. .

.

.). Ausserdem finde ich keine anderen Belege als C.

IX, 1226 (wo auch die Ueberlieferung nicht die beste Ist) und zwei stadtrömische
(Grut. 836, 4: C. Turranius C. l. Pal. Hermes, nur bezeugt durch Ligorins
und Boissard; Mur. 1286, 2: C. Villius C. lib. Palatina Aper'). — Von der
Collina finde ich drei Beispiele (C. V, 3625. X, 1046. 7967), von der Esqui-
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Die Gleichzeitig aber erscheinen in den städtischen Tribus

städtischen
Tribuien gewisse Kategorien freigeborener aus persönlichen Gründen von
unter dem , , ,

Principat den ländlichen Tribus ausgeschlossener römischer Büreer. Zu
Ingenui *-^ ^

schlechterenden Heimathgemeinden stehen die städtischen Tribus also nicht,
Rechts.

. 1 n 1 «.

Wie die ländlichen, in fester Beziehung, sondern vertragen sich

mit jedem Heimathsrechti). Die städtischen Tribuien nehmen
unter dem Principat eine Mittelstellung ein zwischen den Voll-

bürgern der ländlichen Tribus und den des Stimmrechts über-

haupt entbehrenden Freigelassenen und werden uns in ähnlicher

Zurücksetzung im Heerdienst wieder begegnen (S. 451). Wann und
wie diese Einrichtungen getroffen sind, ist ebenso unsicher wie ihre

eigentliche Tragweite. Ob es mehr als eine Ehrenstrafe war in

der Palatina zu stimmen statt in der Pollia oder in der That

die Stimme in der Pollia mehr ins Gewicht fiel als die in der

Palatina, lässt sich um so weniger sagen, als diese Einrichtungen

vielleicht erst in derjenigen Epoche getroffen w^orden sind, wo das

Stimmrecht selbst thatsächlich annullirt war. Die Ursachen der Zu-

rücksetzung lassen sich theilweise erkennen und es soll hier zusam-

mengestellt werden, was der Art bisher beobachtet worden ist.

a. Der Sohn eines Freigelassenen tritt oft geradezu in die

Landtribus des Patrons seines Vaters ein 2) , aber häufig auch

in die Palatina 3), seltener in die Collina^).

b. Bei den Angehörigen der beiden grossen Hafenstädte

lina nur eines (C. VI, 9165; die S. 277 A. 2 angefiilirten Inschriften können
nicht mit Sicherheit Freigelassenen beigelegt werden), keines von der Snhurana.

1) In Inschriften, die zugleich die Tribus und die Origo nennen , wird
die Palatina bei Ostia und Puteoli häufig gefunden (S. 443 A, 3), aber auch
bei Sutrium (C. VI, 3884. I, 27), bei Canusium (C. X, 3958), bei Sassina
(C. VI, 2382 b. 25), bei Fundi (C. V, 6881), welche Gemeinden notorisch einer
Landtribus angehören. Ebenso steht die Collina, abgesehen von ihrer Ver-
wendung für die Asiaten (S. 443 A. 4), in Inschriften aus der Zeit der ersten
Dynastie neben Placentia (C. VI, 24729 = Mur. 304, 3) und neben Dripsinum
(C. X, 1079). Wo, wie dies gewöhnlich der Fall ist, die Tribuien der städti-

schen Tribus ihre Ortsangehörigkeit nicht angeben, gehören sie durchgängig zu
dem Bezirk, auf den der Fundort hinweist.

2) Z. B. C. III, 2097 führen die drei Söhne eines Freigelassenen des
Tiberius sämmtlich die Tromentina, Andere Beispiele C. /. L. VI, 1818;
Grotefend imp. Rom. trib. discr. p. 12.

3) Besonders deutliche Beispiele geben die Inschrift von Corfininm C. IX,
3184 zweier Brüder Q. Caecilius Q. f. Pal. Optatus und Paelinus, Söhne des Q.
Caecilius Q. et (muUeris') l. Hermes ; die von Formiae des T. Flavlus Palatina
Fuscianus, Sohn des Tertiolus Aug. l. (C. X, 6092). Andere Beispiele, die
sich leicht vermehren lassen, II, 4527 (L. Julius C. f. Pal. Silvanus, Sohn des
C. Publicius Melissus). V, 1000. VI, 1851. 15131. 15232. 15595. IX, 1618.
3524. X, 1807. XIV, 412. 415.

4) C. VI, 9971. XIV, 2523.
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Italiens Ostia und Puteoli, von welchen jene der Voturia^), diese

wahrscheinlich der Falerna '^) zugetheilt war, begegnet die Palatina

so ausserordentlich häufig 3), dass hier besondere Umstände auf

deren Ertheilung eingewirkt haben müssen. Es könnte zum
Beispiel den Griechen, die mit dem Gemeindebürgerrecht dieser

Städte das römische Bürgerrecht erworben hatten, oder auch

deren Söhnen die örtliche Landtribus versagt worden sein.

c. Die mit dem Bürgerrecht für ihre Person beschenkten

Personen griechischer Herkunft erhalten häufig als personale

Tribus eine ländliche, oft aber auch die städtische Collina*).

d. Uneheliche Kinder finden sich nur ausnahmsweise in einer

Landtribus^), auch nicht leicht in der Palatina ß), aber häufig

in der Collina^) und in der Suburana^), auch in der Esquilina^).

e. Schauspieler und Söhne von Schauspielerinnen erscheinen

verhältnissmässig häufig in der Esquilina^*^).

Keine dieser Regeln ist vollständig durchgeführt; vermuth-

lich haben für gewisse Fälle feste Ausnahmen von der allge-

1) Es giebt wenigstens eine Inschrift, die mit der Heimath Ostia diese

Tribus verknüpft (C. XIV, 230: L. lulius L. f. Vet. Victor Ost., spät) und
zahlreiche alte und gnte ostiensische derselben Tribus, die geborenen Ostien-
sern zu gehören scheinen (Dessau C. XIV p. 4).

2) Hier wiederholt sich dieselbe Erscheinung : wir haben zwar noch keine
Inschrift, die die Heimath Puteoli mit einer Landtribus verknüpfte, aber zahl-

reiche anscheinend geborener Puteolaner mit der Falerna (C. X p. 1138).

3) In einem grossen Verzeichniss von Soldaten der städtischen Gehörten
(C VI, 2384 4" 3884), welche vorzugsweise aus den ingenui der städtischen

Tribus gebildet werden (S. 451 A. 3), haben alle 23 Soldaten aus Ostia und
alle 9 mit Tribus versehenen aus Puteoli (bei drei anderen fehlt die Tri-

bus) die Palatina. Es findet sich dieselbe ferner neben der Heimath Ostia (C.

VIII, 2825) und dem Decurionat von Puteoli (C, VI, 1944) und an beiden
Orten auf zahlreichen dort gefundenen Steinen. Es hat mich dies zu dem
Irrthum verleitet die Palatina als die Heimathtribus von Puteoll zu betrachten
(C. X p. 183).

4) C. I. L. Vm p. 1087; Eph. ep. V p. 260. 261; C. III, 1382. 1503.
X, 770 (vom J. 68). 867 und sonst.

5) M. Domitius Sp. f. Pom. Secundus (ßuii. della comm. mun. 1886, 374).
Andere Beispiele V, 5197. VI, 5163. Ueberhaupt ist die Tribus bei den spurii

seltener als bei den Vatersöhnen ; es finden sich Inschriften derselben, die ihnen
nicht, aber ihren Söhnen die Tribus geben (C. V p. 1123).

6) C. VI, 24025 : P. Petronius Sp. f. Pal. ßomanus. XIV, 2468 : C. Julius

Sp. f. Pal. Carus.

7) C. VI, 445. 567 (Sohn in der Palatina; vgl. XIV, 2839). 5301. 7459
c. 16663. 20171. 24039. IX, 2280. 4269. 4967 (Sohn in der Quirina). 6310.
X, 6490. XIV, 2058. 3380. Grut. 993, 11. Diese Belege genügen.

8") C. VI, 392. 5754. 9897, also drei von den sechs dieser Tribus (S.446 A. 4).

9) C. VI, 2310 = 4462.

10) Darauf habe ich in der Anmerkung zu der ersten der vier Inschriften

dieser Art C. VI, 10097. 10103. 10105. 10107 aufmerksam gemacht. Es sind

überhaupt von dieser Tribus vielleicht nicht mehr als acht Steine bekannt.
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meinen Zurücksetzung bestanden, auch wohl personale Vergtin-

stigungen hier häufig eingegriffen. Da die nach dem Bundes-

genossenkriege im wesentlichen durchgeführte Ordnung, dass

jeder römische Bürger einer Bürgergemeinde angehören muss,

wie auf die der Tribus entbehrenden Freigelassenen, so auch

auf diese den städtischen Tribus angehörigen Tribulen sich er-

streckt haben muss, so wird in den Municipien bei Aufstel-

lung der Bürgerliste die municipale Landtribus beiden Kate-

gorien versagt und werden dieselben theils ohne Tribus, theils,

sei es nach festen Normen, sei es nach Observanz und Ermessen,

mit einer städtischen Tribus in das Verzeichniss eingeschrieben

sein. Es fehlt unter den städtischen Tribulen nicht an vor-

nehmen Männern selbst senatorischen Standes i), wie ja denn Söhne
von Freigelassenen und geborene Griechen unter dem Principat

oft genug zu Ansehn und Würden gelangt sind. Aber Männer
mit Ahnen sind unter den Bürgern zweiter Klasse nicht zu finden,

kaum je einer, der einen Grossvater aufwiese^), und durch-

gängig scheint der städtische Tribule seine Tribus nicht auf den
Sohn vererbt zu haben, sondern dieser in die Landtribus der

Heimath seines Vaters übergegangen zu sein^).

8. Antheil der Freigelassenen an den Bürgerspeuden.

lassenenTe-
Bekanntlich wird schon unter der Republik, namentlich aber

den"sfödti-
^^^^^ ^^^ Principat der römischen Bürgerschaft ein gewisses

sehen Fru- Quautum Getreide von Staatswegen in festen Terminen unent-
men- '^

tationen. geltlich vcrabfolgt, woran sich dann in der Kaiserzeit häufig und
in bedeutendem Umfang Geldgeschenke anschlössen ^j. Die Be-

1) Belege für die Palatina finden sich in Menge (z. B. C. V, 4347) ; auch
für die Collina sind sie nicht ehen selten (C. V, 1812. IX, 4968. 4976. 5835.
5836). Für die beiden anderen Tribus giebt es deren nicht.

2) In einer -wohl noch der republikanischen Zeit angehörigen Inschrift

des spanischen Karthago (C. II, 3504) begegnet ein L. Sulpicius Q. f. Q. n.

Col. Aber ein auf den Enkel sich erstreckender Makel ist für diese Epoche
wohl denkbar. — lieber die auf anderem Grunde beruhende Palatina der Ae-
milier und der Manlier ist der Abschnitt vom Municipalrecht zu vergleichen.

3) Dass der Vater als spurius in der Collina, der Sohn in der Palatina

steht (S. 443 A. 7), ist nur eine Bestätigung.

4) Dies sind die an der Tribus hängenden commoda et principales libe-

ralitates Scaevolas (S. 447 A. 4), die neben den stehenden Bezügen der Tri-

bulen vorkommenden ausserordentlichen Spenden an dieselben (Martialis 8, 15

:

et ditant Latias tertia dona tribus ; wie auch Plinius paneg. 25 neben der Ver-
mehrung der Zahl der ordentlichen Empfänger — locupletatae tribus S. 446
A. 3 — das datum congiarium populo aufführt). Wo immer die Tribus ala
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schränkung dieser Spenden unter dem Principat durch den förm-

lichen Ausschluss theils der Senatoren und der römischen Ritter,

theils der nicht in der Hauptstadt domicilirten Bürger, also auf

die plebs urbana, und die fernere Beschränkung der Empfänger

auf eine geschlossene Zahl , so dass die an sich zum Empfang be-

rechtigten Btlrger nur durch Einrtlcken in die erledigten Stellen

zum wirklichen Genuss gelangten, sind hier nicht weiter zu er-

örtern; ebenso wenig die Vertheilung des Getreides nach den

fünf und dreissig Abtheilungen der plebs frumentaria und die Die Tribns

Entwickelung dieser Abtheilungen zu förmlichen noch im 4. Jahrh. /»«me«-*

bestehenden 1) Corporationen 2) mit eigenen Beamten 3) und Ap-

paritoren *) , welche gemeinschaftliche Feste feiern ^) , Ehrenbe-

zeugungen widmen**) und überhaupt wählen und beschliessen').

Corporationen begegnen, sind es die äieser plebs frumentaria; so bei dem Legat
des Augustus (Sueton Aug. 101 : legavit populo R. quadringenties, tribulus tricies

quinquies sestertium; vgl. S. 196 A. 1); bei der von den trilus XXXV dem
Traian für die Vermehrung der Zahl der Getreideempfänger gemachten Wid-
mung (S. 446 A. 3) ; bei der Feier des kaiserlichen Geburtstags, wo sie neben
!^eiiat und Rittern genannt werden (Statius silv. 4, 1, 25: ortibus . . . tuis gau-
dent turmaeque tribusque purpureique patres^. Auch wo die plebs urbana Denk-
mäler setzt, tritt die Beziehung auf die Tribus der Getreideempfänger öfter

hervor (S. 461 A. 2). Daher nennen sich diese Körperschaften in späterer

Zeit regelmässig clientes, so die tribus Claudia patrum et liberorum (C IX,
5823 vom J. 159. XIV, 374) , die tribus Palatina corporis seniorum (C. VI,

10215), die tribus Palatina corp(oris) iuniorum (C. VI, 1104 vgl. p. 844). Auch
die clientes, die Plinius paneg. 23 neben dem Senat und der Ritterschaft nennt,
sind sicher die Tribus.

1) Ammian 14, 6, 6: olim licet otiosae sint tribus pacataeque centuriae.

15, 7, 5 ruft im J. 355 ein Plebejer, den der Stadtpräfect bestraft, tribulium
adiumentum an. Spenden empfingen sie noch im J. 356 (S. 190 A. 1).

2) Corpus heisst die Tribus selbst allerdings nicht, wohl aber die Halb-
tribus der seniores und der iuniores (S. 276 A. 4) und die innerhalb der Tribus,
wie es scheint neben jenen, stehenden corpora, das lulianum in der Suburana
(S. 277 A. 1) und das Augustale in der Palatina und in der Esquilina (S. 277
A. 2). Daraus erklären sich die trib(ules') Su(burani^ corp^orurn) foeder(atorum')

S. 277 A. 3. Vgl. Tertullian apolog. 37: hestemi sumus et vestra omnia imple-
vimuSfUrbes insulas castella municipia conciliabula, castra ipsa, tribus decurias, pa-
latium senaium forum.

3) Ueber die Curatoren ist S. 190 gesprochen; der honoratus fällt damit
zusammen (S. 191 A. 3). Mehrfach begegnen immunes: C. VI, 198: cui po-
pulus eius corporis inmunitatem sex centuriarum decrevit. VI, 200 steht in einer

der acht Centurien des Verzeichnisses nach dem Vorsteher ausserhalb der Buch-
stabenfolge an der Spitze ein immunis. VI, 196. 197 : immunes perpetuo ; VI,
10214; Bull. com. 1886 p. 279.

4) C. VI, 10215: scriba et viator ; C. VI, 10216: viator.

5) Tertullian. apolog. 39 : tot tribubus et curiis (die africanischen sind

gemeint) et decuriis ructantibus acescit aer. Geschenk einer delphica aerea an die

Palatina: C. VI, 10215.

6) Statue dem Hadrian gewidmet von den tribules tribus Claudia[e^ . . . C.

VI, 980; dem Gallus und Volusianus von der Palatina junjorum C. VI, 1104 p. 844.

7) Apparitoren von ihnen gewählt: C. VI, 10215; Immunität vom po-
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Aber es ist wesentlich für die Charakteristik des Bürgerrechts

zweiter Klasse, dass die Zurücksetzung der Freigelassenen

und ihre Ausschliessung von den Tribus sich auf diese Tri-

bus und diese Spenden nicht erstreckt hat. Vielmehr ist

unter dem Principat die Mitgliedschaft der Tribus an sich

getrennt worden von dem Recht dieselbe als Namenstheil zu

führen und in der Tribus und der dadurch bedingten Genturie

zu stimmen. Die Betheiligung der Freigelassenen an den Fru-

mentationen ^) und ihre Zugehörigkeit zu den Tribus der plebs

frumentaria^] ist bezeugt. Dasselbe folgt aus der Beschaffenheit

der über die Getreideempfänger uns erhaltenen Namenlisten und
Ziffern. Ein nur die Zahlen nennendes Verzeichnisse), das in

diesen Kreis gehört, führt, obwohl es sicher nicht die Gesammt-
zahl der zur Zeit zum Getreideempfang berechtigten Tribulen an-

giebt, in der Suburana, von welcher wir vielleicht nicht mehr
als sechs inschriftliche Belege besitzen*), 4068 Köpfe auf^)

puius corporis bewilligt : C.VI, 198: Grabstein gesetzt permissu Uibulium C.VI,
10214. — Vgl. noch Sueton Aug. 57: in restitutionem. Palatinae domus incen-
dio absumptae veterani decuriae tribus . . . pecunias contulerunt.

1) Von Freilassung in Hoffnung auf die den Befreiten danach zukommen-
den Spenden ist schon in republikanischer Zeit die Rede (Dio 39, 24) ; ebenso

Rom lebenden freigelassenen Juden bestätigt dies Philon leg. ad Oaium 23.
Schol. Persii 5, 73.

2) Tacitus ann. 13, 27: hinc (aus den Freigelassenen) plerumque tribus

decurias ministeria magistratibus et sacerdotibus. Symmachus or. pro patre c. 1

:

tribus . . . libertina ac plebeia faece poUutas.

3) In der sicher auf die Getreidevertheilungen sich beziehenden Specifl-

cation des numerus tr[ibulium . . .], quibus locis [frumentum accipiant] (C. YI,
10211) stehen in der Palatina 4191, in der Suburana 4068, in der Esquilina
1777, in der Collina 457 Köpfe (homines') ; dagegen zählen von den zwei erhaltenen
Landtribus die Romilia 68, die Voltinia 85 Empfänger. Da die Zahl der hier
verzeichneten Personen einschliesslich der verlorenen Ansetzungen sich muth-
masslich auf etwa 13000 stellt, so kann die Tafel nicht die Getreideempfänger
insgesammt, deren etwa 200000 waren, haben aufführen wollen, eher diejenigen,
die in einem Jahr hinzugetreten waren. — Diese Plätze, nicht die des Circus,
meint Plinius paneg. 51 : populo . . . locorum quinque milia adiecisti (denn er

fährt fort: auxeras enim numerum congiarii; vgl. auch c. 25: locupletatas tri-

bus) und auf sie geht die dem Traian gesetzte Inschrift C. VI, 955: tribus

XXXV, quod , . . commoda earum (vgl. S. 444 A. 4) etiam locorum adiectione

ampliata sunt. Vermuthlich sind dies eben die etwa 5000 Knabenstellen, von de-
nen Plinius paneg. 28 spricht. — Darum führt auch Statins silv. 3, 3, 100 unter
den ordentlichen kaiserlichen Ausgaben diejenigen auf, die die Tribus fordern.

4) C. VI, 392. 1881. 5754. 9405. 9897. XIV, 397. Kubitschek de Rom.
trib. origine p. 41. C. VI, 2993 = VI, 3613* ist ligorische Steinfälschung.

5) Dass die Normalzahl der Tribulen sowohl der Palatina wie der Suburana
bis in das dritte Jahrh. der Stadt 1936 Köpfe betrug, ist früher (S. 265) gezeigt
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und ähnlich ist das Verhältniss in der Esquilina. Es müssen

also damals in die städtischen Tribus zahlreiche Bürger einge-

schrieben gewesen sein, denen das Recht die Tribus im Namen

zu führen gefehlt hat. Während die zum Getreideempfang be-

rechtigten ländlichen Tribulen, deren relativ geringe Zahl das-

selbeVerzeichniss erkennen lässt, höchst wahrscheinlich dem Rechte

nach Freigeborene waren ^), sind die städtischen nicht aus-

schliesslich'^), aber hauptsächlich Freigelassene gewesen. Dafür

sprechen theils die durchgängig auf den Freigelassenenstand füh-

renden Namen dieses und ähnlicher Documente^), theils die Be-

handlung der Tribus bei dem Juristen Scaevola aus Kaiser Marcus

Zeit als einer erblichen und übertragbaren Staatsrente, in welche,

ähnlich wie in die Apparitorenstellen (1 , 340), Personen niederen

Standes sich einkauften oder eingekauft wurden und durch welche

ganz gewöhnlich der Patron im Testament seinen Freigelassenen

eine Leibrente verschaffte ^j , so dass in der Hauptstadt an die

Tribus schliesslich die Vorstellung der Armenversorgung sich an-

knüpft 5).

Dass bei der unter dem Principat eintretenden Kinderver-

wordeu; für den Getreideempfang wurde dieselbe also bei diesen beiden be-
trächtlich überschritten.

1) Wahrscheinlich ist die Landtribns gemeint, wenn dem L. Anrelius
Tychenianus, dem Sohn des L. Aurelius Stephanus eine tribus ingenua beigelegt

•wird (C. VI, 10220). Dass als honoratus in tribu Claudia ein Freigelassener be-
gegnet (S. 441 A. 1), zeigt nur, dass späterhin auch dies ins Schwanken kam.

2) Auch in den Stadttribus der Getreideempfänger finden sich Freigebo-

rene (C. VI, 199. 10215).

3) In den Verzeichnissen der tribus Suburana iuniorum aus dem J. 70
n. Chr. (C. VI, 196—200) ist die Tribus keinem Namen beigesetzt; unter den
acht Curatoren von n. 199 nennt sich einer P. f., ein anderer Hermetis l.

4) Scaevola Dig. 32, 35 pr. : patronus liberto statim tribum emi petierat:

libertus diu moram ab berede patroni passus est et decedens heredem reliquit cla-

rissimum virum (dem also selbst, da er nicht zur plebs urbana gehört, die tribus

nicht erworben werden konnte) : quaesitum est , an tribus aestimatio heredi eins

debeatur. respondit deberi. idem quaesiit, an et commoda et principales liberali-

tates, quas libertus ex eadem tribu usque in diem mortis suae consecuturus fuisset,

si ei ea tribus secundum voluntatem patroni sui tunc comparata esset, an vtro

usurae aestimationis heredi eius debeantur. respondi quidquid ipse consecuturus

esset (vielmehr fuisset^, id ad heredem suum transmittere. Tertullian de resurr,

camis 57 : (der Freigelassene) et vestis albae nitore et aurei anuli honore et

patroni nomine ac tribu mensaque honoratur. Ob das Rescript vom J. 249 Vat.

fr. 272 hieher gehört oder tribus hier aus scribis verdorben ist, steht dahin.

Häufiger wird, wie es scheint völlig in demselben Sinn wie tribus, tessera fru-

mentaria gesetzt (Dig. 5, 1, 52, 1. 31, 49, 1. l. 87 pr.).

5) Plinius h, n. l9, 4, 54: aliqua sibi nasci tribus negant caule in hor-

tum saginato, ut pauperis mensa non capiat. Martialis spricht 9, 57 von der
pallens toga mortui tribulis.
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sorgung die Ingenuität gefordert wird^), ist keine Zurücksetzung

der Freigelassenen , da ja diese Alimente gegeben werden mit

Rücksicht auf die lebenden oder verstorbenen Aeltern und in

dieser Hinsicht zwischen Freigeborenen und Freigelassenen kein

Unterschied gemacht ward. Man hatte keine Veranlassung Kinder,

die selber freigelassen waren, bei dergleichen Privilegien zu be-

theiligen.

9. Heerdienst.

Ursprung- Die allgemeine Dienstpflicht ist zu allen Zeiten ohne Aus-
liche Kechts-
gieiciiheit nähme für alle Bürger anerkannt worden und also auch für die

der
Libertinen Freigelassenen, seit sie überhaupt als Bürger galten. Die tief-

Heerdienst. greifende Rechtsverschiedenheit der Bürger hinsichtlich des ordent-

lichen Dienstes hat mit der Freilassung ursprünglich nichts zu thun.

So lange für die Legion nur die ansässigen Bürger ausgehoben

wurden, sind die Libertinen schwerlich im Heerdienst rechtlich

zurückgesetzt gewesen, eben weil die Ansässigen unter ihnen

nicht zahlreich sein konnten und es überdies bei dem ausheben-

den Magistrat stand wen er wollte zu übergehen. Demnach
werden in der früheren Republik die ansässigen Bürger einschliess-

lich der grundbesitzenden Freigelassenen das ordentliche Bürger-

heer gebildet haben, während die nicht ansässigen Bürger, Frei-

geborene wie Freigelassene, ihrer allgemeinen Dienstpflicht in

älterer Zeit in den Abtheilungen der Handwerker und Musiker und
Späterer der Ersatzmauuschaften genüeten (S. 283). — Aber als um die Mitte

dienst, des 5, Jahrhunderts in Folge der Censuren des Ap. Claudius und

Fabius Maximus die nicht ansässigen Bürger den ansässigen bei

den ordentlichen Aushebungen gleichgestellt wurden , wurde
wahrscheinlich gleichzeitig eine Scheide gezogen und die Freige-

lassenen vom ordentlichen Heerdienst ausgeschlossen. Vom .J.

458 ab berichten die Annalen von Aushebungen freigelassener

Leute mit Zurücksetzung im Heerdienst: nur im Fall der Noth

werden sie zum Legionsdienst einberufen 2) und, seit es eine

1) Die Urkunde von Veleia richtet 281 Plätze ein, davon 279 für legitimi,

2 für spurii. Andere Alimentarstiftungen beschränken die Vertheilung auf m-
genui (Plinius ep. I, 18; C. II, 1174). Dies gilt ebenfalls von den haupt-
städtischen Spenden, so weit sie Kinder betreffen (Plinius paneg. 28).

2) Davon ist zuerst die Rede unter dem J. 458 (Liv. 10, 21, 4: libertini

centuriati), was keinen historischen Werth haben mag, aber von den älteren und
kundigen Annalisten wohl an die Censur des Fabius angeknüpft worden ist.
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Flotte giebt, neben den Freigeborenen des niedrigsten Gensus

(S. 297) regelmässig für diese verwendet^). Auf die grundbe-

sitzenden Freigelassenen ist dies nicht vollständig ausgedehnt

worden; wenigstens haben diejenigen von ihnen, welche ein

Grundstück von über 30000 Sesterzen Werth besassen oder bei

geringerem Grundbesitz einen mehr als fünfjährigen Sohn hatten,

wie noch im J. 586 im Stimmrecht den Freigeborenen gleich ge-

standen, so auch wohl im Heer neben ihnen gedient; und den

Freigelassenen, die neben dem Grundbesitz dies Kinderrecht be-

sassen, ist das gleiche Stimmrecht und vielleicht auch das Dienst-

recht in der Legion damals wenigstens geblieben (S. 438). Später-

hin ist von dieser befreiten Kategorie nicht weiter die Rede und

sind wahrscheinlich die Freigelassenen schlechthin aus den Le-

gionen beseitigt und überhaupt für den regelmässigen Landdienst

nicht ferner verwendet worden. Im Bundesgenossenkrieg sind

sie zwar auch nicht in der Legion zugelassen worden, aber aus

ihren Freiwilligen gebildete Gohorten neben den Legionen zur

Verwendung gekommen 2).

Unter dem Principat haben in gleicher Weise die Freige- Dienst unter

lassenen in Nothfällen in besonderen Gehörten Landdienst ge- Principat.

leistet 3). Diese treten jetzt auf als gleichen Ranges mit den

Auxiliarcohorten der Nichtbürger; es wurden aber die also

gebildeten Abtheilungen , wenn sie fortbestanden , späterhin

Dasselbe wird berichtet unter dem J. 537 (Liv. 22, 11, 8 : magna vis hominum
conscripta Romae erat; libertini etiam quibus liberi et aetas militaris in verba

iuraverant: ex hoc urbano exercitu qui minores quinque et triginta annis erant,

in naves inpositi, alii ut urbi praesiderent relicti}. Wenig verschieden ist die

Freisprechung der im hannibalischen Krieg aus Sclaven gebildeten Quasilegio-

nen (Liv. 24, 14 vgl. 22, 57, 11).

1) Zuerst wird davon unter dem J. 537 berichtet (S. 448 A. 2), aber wie von
einer ausserordentlichen Massregel und unter Beschränkung auf die Familien-

väter. Später ist es das gewöhnliche Verfahren (Liv. 36, 2, 15. 40, 18, 7. 42,

27, 8. 43, 12, 9); vgl. Handbuch 5, 500. Wahrscheinlich ist diese Verwen-
dung der Libertinen so alt wie die seit dem J. 443 vorkommenden duoviri na-
vales [2, 565] und haben die älteren Annalen die Anordnungen vom J. 537 nur
desshalb hervorgehoben, weil sie ungewöhnlich ausgedehnt waren und sich

nicht auf die Bemannung der Flotte beschränkten.

2) Dies meinen Livius 74: libertini tum primum militare coeperunt und
Macrobius sat. 1, 11, 32: hello sociali cohortium XII ex libertinis conscriptarum

opera memorabilis virtutis apparuit ; Appian b. c. 1, 49.

3) Die in der Kaiserzeit häufig begegnenden cohortes Italicae civium Bo-
manorum voluntariorum {Eph. epigr. V p. 248. 249) sind aus den nach dem
Muster der Aushebungen im italischen Kriege von Augustus vorgenommenen
Aushebungen freigelassener Leute hervorgegangen (mein Comm. zum mon.
Ancyrß p. 71).

Eöm. Alterth. UI. 29
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vielmehr aus Nichtlitirgern recrutirt und traten also geradezu

in die Auxiliartruppen über. Formell ist unter dem Kaiserregi-

ment kein Grundsatz mit grösserer Strenge durchgeführt worden
als der Ausschluss der Freigelassenen vom Wehrdienst. Bei dem
Landheer wird die Ingenuität gefordert nicht bloss bei den Prä-

torianern und den Legionaren, sondern ebenso bei den städti-

schen Cohorten und den Truppenkörpern peregrinischen Perso-

nalrechts; ja die Kaiser haben sich sogar des Rechts begeben

die fictive Ingenuität zu verleihen, damit nicht auf diesem Um-
weg das fundamentale Princip der Heerbildung untergraben

werde [2, 857]. Die Flotte bemannte Augustus allerdings zum
Theil sogar mit Sclaven und noch unter Nero wurde sie häufig

von Freigelassenen befehligt [2, 808] ; aber nachdem auch dieser

Dienst zum Soldatendienst geworden war, wurde für ihn gleich-

falls die Ingenuität gefordert, die hier freilich häufig fictiv war ^).

Nur bei der aus dem öffentlichen Löschgesinde entwickelten

hauptstädtischen Löschmannschaft [2, 1009] beschränkte Augustus

sich darauf die Sclaven auszuschliessen; in dieser Truppe sind

immer neben Freigeborenen auchFreigelassene als solche zugelassen

worden. Aber dieselbe zählt auch nicht eigentlich zur Armee,

Die wenn gleich ihre Führer als Offiziere behandelt werden 2). — Es
käufliche
miiitia. befremdet danach, dass die bereits im 2. Jahrh. n. Chr. als ver-

käufliches und vererbliches Recht begegnende miiitia, wahrschein-

lich die Zugehörigkeit zu einer in der Hauptstadt garnisonirenden

Truppe, dem Freigelassenen zugänglich ist. Indess mag dabei an

den Dienst in der Löschmannschaft gedacht oder auch durch die

mehr und mehr um sich greifende Fiction der Ingenuität die

Zulassung der Freigelassenen zu anderen Truppenkörpern ermög-

licht worden sein^).

1) Dass später, etwa seit Vespasian, die Flotteusoldaten nicht, wie die

Vigiles, Freigelassene sein durften, zeigen die zahlreichen Inschriften mit
völliger Evidenz; aber da sie durchgängig entweder einen peregrinischen Vater
oder gar keinen nennen, so werden die letzteren grossentheils wohl effectiv Freige-

lassene und ihre Ingenuität eine Fiction sein. Vgl. Hermes 19, 17. Sie sind wahr-
scheinlich weder römische Bürger noch Peregrinen, sondern latinischen Rechts.

2) Handb. 5, 485.

3) Diese miiitia, welche öfter in den Digesten und zwar mehrfach schon

bei Scaevola genannt wird, ist dem Freigelassenen zugänglich {Dig. 32, 102, 3.

34, 1, 18, 2; dem Sclaven nicht: Big. 32, 11, 16). Welche Dienstgattung ge-

meint ist, erhellt nicht; die Erwähnung des salarium {Dig. 19, 1, 52, 2) weist

auf Stellungen hin wie die des Evocatus und des Arztes. Vermuthlich ist im
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Eine Sonderstellung im Heerwesen nehmen wahrscheinlich Der Dienst

der ingenui

die freiseborenen, aber als Bürser zweiter Klasse zu betrachten- zweiter
'^ ' ^ Klasse in

den städtischen Tribulen ein (S. 442). Es kann nicht Zufall sein, den

<\ 1 • 1 r • o\ r städtischen

dass sie unter den Prätonanern ') und m den Legionen ^j fast cohorten.

ganz vermisst werden, in den städtischen Cohorten aber zahlreich

auftreten ä). Augustus scheint diesen Tribulen zweiter Klasse den

Dienst in dem eigentlichen Btlrgerheer nicht zugestanden, da-

gegen die städtischen Cohorten zum grossen Theil aus ihnen ge-

bildet zu haben.

10. Becht auf das Amt, den Sitz im Senat und das

Ritterpferd.

Dass die Freigelassenen so wie die Söhne der Freige-

lassenen unter der Republik wie unter dem Principat von den

Aemtern und der Curie ausgeschlossen waren und blieben, ist

im Abschnitt von der Wahlqualification [\ , 459 fg.] gezeigt wor-

den. — Auch auf dem sacerdotalen Gebiet ist, abgesehen von

einigen exceptionellen Fällen, die bei den ritterlichen Priester-

thtlmern zur Sprache kommen werden, nur die niedrigste Function,

die Vorstandschaft der compita, Lamm oder, was dasselbe ist,

der Strassen der Hauptstadt, den Libertinen von Augustus ein-

geräumt oder vielmehr gelassen worden [2, 992]. — In gleicher

Weise hat das Ritterpferd nie einem Freigelassenen ertheilt

werden dtlrfen und es ist diese Ordnung auch unter dem Prin-

cipat aufrecht erhalten worden 4); von den vereinzelten Fällen,

Laufe der Kaiserzeit eiu Theil der Militärstellen in der hauptstädtischen Be-
satzung in ähnlicher Weise in Erhbesitz übergegangen wie die in den Decurien
der Apparitoren , so dass der Inhaber befugt war sie zu übertragen und der
Erwerber nach Ausweis seiner persönlichen Qualiflcation (^Dig. 32, 102, 2 : cum
per aetatem licehit) und Zahlung pro introitu {Dig. 32, 102, 2. 3) in die mit
der Stelle verknüpften Bezüge eintrat.

1) Der einzige mir bekannte einer städtischen Tribus angehörige Prätori-

aner ist C. VI, 2382b. 25: Af. Badusius M. f. Pal, Marcian(us) Sasi(na);

das Bruchstück Eph. IV, 886, 9 kann den städtischen Cohorten gehören.

2) Ich finde nur eine sichere Ausnahme, den veteranus leg. VII aus der
Palatina C. III, 1813. Der centurio frumentarius Pal. Ostia VIII, 2825 und
die Primipilare C. V, 867. 3757 (XI, 386 ist wohl Palfuriano zu lesen wie
VI, 2315 statt Pal. Furiano) kommen insofern nicht in Betracht, als die Cen-
turionenlaufbahn ihren eigenen Regeln folgt.

3) Das grosse Verzeichniss von Soldaten städtischer Cohorten (S. 443
A. 3) giebt 152 Soldaten die Tribus, darunter 38 die Palatina.

4) Sueton Claud. 25: libertinos, qui se pro equitibus Romanis agerenty
puhlicavit. Vita Alex. 19 : libertinos numquam in equestrem locum redegit.

29*
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wo in Abweichung davon durch Verleihung der Goldringe dem
Freigelassenen Ritterrecht gewährt worden ist, wird im Abschnitt

von der Ritterschaft das Erforderliche gesagt werden. Auch die

Söhne von Freigelassenen werden in republikanischer Zeit nicht

zum Ritterpferd gelangt sein und sind noch durch eine unter

Tiberius im J. 23 erlassene Verfügung dessen unfähig erklärt wor-

den 1). Indess schon Augustus ist davon mehrfach abgewichen 2)

und späterhin begegnen so zahlreiche Ausnahmen, dass durch

sie die Regel aufgehoben wird 3). — Selbstverständlich ist in

Folge dieser Vorschriften dem Freigelassenen die Führung aller

mit dem Amt oder dem Stand verknüpften Titel und Abzeichen

untersagt.

11. Die municipaleu Aemter und Ehren.

Die Die Aemter und die Priesterthümer der Reichsbürgerge-

Au^^^staiftlt oieinden so wie der Sitz im Gemeinderath derselben sind dem
das^bbiid

Freigelassenen verschlossen. Der Dictator Caesar hat sie aller-

mtterschaft. diugs ausserhalb Italiens als Magistrate sowohl wie als Decurionen

zugelassen 4) . Aber was der demokratischen Monarchie Caesars

angemessen war, war es nicht für das augustische Compromiss

zwischen dem alten Optimatenregiment und der neuen Ein-

herrschaft: die res publica restituta stellte die alte Respectabilität

Marcius Agrippa, unter Severus advocatus fisci, wurde Tor Gericht gezogen, weil
er Sclave gewesen sei und sich unter die Ritter eingedrängt habe (Dio 78, 13).
Vgl. S, 424. Vor allen Dingen tritt die Regel darin deutlich zu Tage, dass
unter den zahllosen Inschriften römischer Ritter nicht ein einziger sich einen
Freigelassenen nennt.

1) Plinius h. n. 33, 2, 32: ne cui ius id esset (den goldenen Ring zu
führen) nisi qui ingenuus ipse patre (so die Bamb. Hdschr. , nisi cui ingenuo

patri die übrigen) avo paterno HS CCCC census fuisset {fuissent die Hdschr.
ausser der Bamb.), wo patre avo paterno^ d. h. haben» patrem et avum pater-
num , die gesteigerte Ingenuität deflnirt. Detlefsens Conjectur ingenuus ipse

ingenuo patre avo paterno giebt keinen Sinn.

2) Der im J. 739 verstorbene römische Ritter Vedius Pollio war Sohn
freigelassener Aeltern (Dio 54, 23 ; vgl. Plin. h. n. 9, 23, 72). Der Sohn eines
Freigelassenen des Consuls 20 n. Chr. Cotta Maximus, M. Aurelius Cottanus
dient als Kriegstribun (C. XIV, 2298).

3) Tacitus ann. 13, 27 : late fusum id corpus . . . plurimis equitum, ple-

risque senatoribus non aliunde originem trahi. Allerdings ist hier nur von der

Herkunft im Allgemeinen die Rede und in Betreff der Senatoren kann nicht

wohl an den ersten Grad gedacht werden [1, 459].

4) Caesars Stadtrecht für Genetiva c. 105 : si quis quem decurion(uni) in~

dignum loci aut ordinis decurionatus esse dicet, praeterquam quod libertinus erit^

. . . Jlvir ... WS dicito. Belege für die africanischen Städte Karthago : C
X, 6104 und Curubis: C. VIII, 977. Vgl. Eph. epigr. 2 p. 132.
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wieder her und schloss die gewesenen Sclaven wiederum von

allem Antheil am Gemeinderegiment aus. Dabei ist es ge-

blieben i). Zugleich aber hat Augustus ihnen in den Municipien,

unter strenger Fernhaltung von der eigentlichen Gemeindever-

waltung eigene auf ihren Kreis beschränkte Ehrenrechte und eine

den Magistraten und dem Rath der Gemeinde einigermassen ent-

sprechende Organisation gewährt in dem Institut der Augustalen^).

Diese Einrichtung , die ihre Benennung von dem Stifter des

Principats entnimmt^), ist hauptsächlich im ökonomischen Interesse

der Gemeinden getroffen worden. Eine der Hauptquellen der

städtischen Finanzen waren die Leistungen, welche den neu ein-

tretenden Beamten und Priestern durch das Stadtrecht auferlegt

1) Dies zeigt vor allem das Fehlen aller Instanzen unter den nach Tau-

senden zählenden Documenten. Was das latinische Stadtrecht von Malaca c. 53
vorschreibt, die Beamten zu wählen ex eo genere ingenuorum hominum, de quo

h. l. cautum comprehensumque est (der angezogene Abschnitt fehlt uns), galt

um so mehr für die Bürgergemeinde. Ueber das Eingreifen des Ringerechts und
der natalium restitutio vgl. [2, 857]

.

2) Das Institut der seviri Augustales kann in diesem Zusammenhang we-

der übergangen noch in seiner überall differirenden Einzelgestaltung entwickelt

werden. Ich beschränke mich darauf im Anschluss an die sorgfältige und ver-

ständige, obwohl meines Erachtens in den Ergebnissen vielfach verfehlte Un-
tersuchung von Job. Schmidt (de seviris Augustalibus. Halle 1878) diejenigen

Punkte hervorzuheben, welche aus dieser Institution sich für die allgemeine

Stellung der Libertinen ergeben.

3) Die Verehrung des lebenden Herrschers so wie der Kaiser überhaupt

hat die Benennung dieses Instituts bedingt , wie sich dies namentlich in dem
Anschliessen der Claudiales und hie und da auch späterer Kaisernamen zeigt;

indess ist die Einrichtung bald so fest geworden, dass die auf Augustus folgen-

den Kaiser immer weniger in ihr nomenclatorischen Ausdruck finden. Uebrigens

hat der Untersuchung über das Wesen des Sexvirats nichts mehr geschadet, als

dass man (auch ich) die unendlich mannichfaltigen Gestalten des Augustus-

cults, so wie sie collegialische Form annehmen und der Plebs angehören , mit

der speciflschen Organisation der sexviri Augustales entweder zusammenwarf
oder doch in eine mehr oder minder unklare Beziehung zu derselben zu brin-

gen bemüht war. So ist zum Beispiel nichts gewöhnlicher als die tres equites

Somani a pleie et tres libertini, welche dem von der plebs der Stadt Narbo im
J. 11 n. Chr. geleisteten Gelübde entsprechend jährliche Gedächtuissopfer zu

Ehren des Augustus darbringen sollen (C. XII, 4333), mit den Sexvim zu iden-

tiflciren, imd nichts gewisser, als dass diese Narbonenser vielmehr die Vertreter

der gesammten Plebs sind, die drei Ritter die der freigeborenen nicht dem
Gemeinderath angehörigen Leute, die drei Libertinen die der gewesenen Un-
freien, welche letztere ausschliesslich in den Sevirn ihren Ausdruck finden. —
Ebenso sind, wie dies übrigens auch schon unter Anderen von Henzen richtig

hervorgehoben ist, die magistri Larum Au- gusti, die magistri Augustales und
alle ähnlichen magistri sicher von den Sexvim verschieden, da die letzteren

nie diese sacerdotale Benennung führen, nie, wie die magistri häufig, ministri

zur Seite haben und bei den magistri durchaus die Vierzahl vorwaltet; diese

scheinen in der That den römischen magistri vici nachgebildet, was von dea
Sexvirn keineswegs gilt.
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wurden, sei es, dass sie geradezu in die Stadtkasse flössen [summa

honoraria), sei es dass die Betreffenden durch Ausrichtung von

Volksfesten [ludi] oder durch andere dafür substituirte Aufwendun-

gen [pro ludis, pro munere) die städtischen Finanzen entlasteten.

Da die Libertinen Aemter und Priesterthümer nicht übernehmen

konnten, trafen diese Leistungen sie nicht, so fähig sie zum Theil

waren dieselben zu tragen und so gern manche von ihnen sie ge-

leistet haben würden. Desshalb wurde eine fictive Gemeindeorga-

nisation ins Leben gerufen, bei welcher nichts reell war als die

Kosten und der Pomp. Dass sie der Sache nach durch die Regierung

geschaffen ist, beweist die Allgemeinheit und die wesentliche

Gleichförmigkeit, mit der sie in Italien und in den lateinischen

Provinzen älterer Organisation auftritt, während sie in Africa

nicht häufig und in den griechischen Provinzen gar nicht gefunden

wird. Aber offenbar wTirde sie nicht durch allgemeines Gesetz

geschaffen', sondern durch Beschlüsse der einzelnen Gemeinden^

welche dazu um so leichter von der Regierung bestimmt werden

konnten, als ökonomisch daraus der Gemeinde lediglich Vortheile

und Annehmlichkeiten erwuchsen. Die Einrichtung rührt von

Augustus her und mag in dessen frühere Jahre fallen i). Da-

nach werden in den meisten Städten ausschliesslich und über-

all überwiegend aus den Freigelassenen'^) jährlich Sechsmän-

1) Die beiden Inschriften von aexviri aus Verona (C V, 3404, vgl. das.

p. 327) und Narona (C. III, 1769) sind, wie ich zu denselben bemerkt habe,

bei Lebzeiten des Augustus gesetzt und werden mit Recht von Schmidt p. 125
chronologisch geltend gemacht. Ferner kann, wie 0. Hirschfeld (Zeitschrift für

österr. Gymnasien 1878 S. 294) bemerkt hat , der M. Caelius Phileros , der in

den J. 712/4 Accensus bei dem Statthalter von Africa T. Sextius und später

Augustalis in Formiae war (C. X, 6104), die letztere Stellung nur bei Augustu»
Lebzelten eingenommen haben. Nimmt man hinzu, dass zwischen der Einrich-

tung und ihrem Auftreten auf den Inschriften doch ein gewisser Zeitraum liegen

muss, so wird man eher geneigt sein sie in die frühere als in die spätere Periode

Augusts zu setzen. In dem Fragment der Fasten eines nicht näher bekannten
Collegiums (Henzen 7165) wird bei dem J. 22 eines Gesuchs der F7vi[ri] ge-

dacht und zum J. 23 bemerkt: //// frimi (es gehen die Namen der vier Vor-

steher des Collegium und eines praeco vorauf) natale luliae August^ae) in pu-
[blico^ cenam decurion(ibus) et Augu[stalibus} dederunt; eorum seviri {munus^

familia gladiat\oria edideruni\.

2) Meistentheils, in der südlichen Hälfte Italiens sogar ohne Ausnahme,
ist die Libertinität unbedingt Qualiflcation für den Sevirat. Anderswo erseheinen,

aber durchaus in der Minderzahl, auch Freigeborene unter den Sevirn. Dass

gewisse ingenui, zum Beispiel die spurii, nicht für Gemeindeämter wählbar wa-

ren und dann in Bezug auf den Sexvirat den Libertinen gleichgestellt wurden,

ist wahrscheinlich ; aber wir wissen nicht , wie weit das Municipalrecht jenen

Kreis ausdehnte, und auf keinen Fall lassen sich die unter den Sexvirn auf-

tretenden ingenui sämmtlich auf diese Weise erklären. Denn es finden sich



— 455 —
ner^), sex virl Aiigustales 2) , von den Decurionen ernannt. Diese

Stellung is.t eine Gemeindelast gleich den wirklichen Aemtern^)

und wer sich derselben unterzogen hat, damit der Regel nach

ftlr die Zukunft frei^); sie besteht, wie schon gesagt ward, in

der Entrichtung eines Eintrittsgeldes an die Stadtkasse und der

Ausrichtung von Spielen. Formell sind die Sexviri Magistrate ohne

Function etwa wie die von Alba und Lavinium. Ihre Benennung

ist die in den Municipien ausschliesslich für die Magistratur übliche *)

und nirgends fungiren sie als Priester^). Wie der municipale

Gemeinderath, der ordo, aus der Magistratur in Verbindung mit

der Adlection hervorgeht, so geht aus der fictiven Magistratur

namentlich in dem nördlichen Italien darunter auch solche , die eine Land-
tribus nennen

;
ja vereinzelt wird der Sevirat selbst mit Municipalämtern ver-

bunden, z. B. C. XI, 972 (Reggio): C. Bienus L. f. Pol. Broccus VI viral(is),

aedilicius, IIvir{alis) Regio Lepido; das. XI, 1058 (Parma): L. Vettidius C.

f. veteranus leg. XII patemae (also wahrscheinlich aus Augustus Zeit) , sex

vir, aed(^ilis) und 1064 (daselbst) : L. Petronius L. f. Pol. Sabinus VIvir, de-

c[urio^, q(uaestor'), Ilvir, pontif(^ex). Den Schlüssel dazu geben die Inschriften

von Mailand : hier werden zwei Gattungen von sexviri unterschieden, die seni-

ores, die der Regel folgen, und die iuniores , die freigeboren und oft zu
Aemtern gelangt sind, also vielleicht die Söhne der ersteren, auf jeden Fall

eine dem Institut der Sexvirn angefügte eigentlich nicht dazu gehörige Kategorie.

Wahrscheinlich werden in den kleineren Ortschaften Norditaliens die beiden

Klassen ebenfalls bestanden haben, ohne titular geschieden zu sein.

1) Vereinzelt begegnen dafür octoviri in Firmum und Falerio, tresviri in

Amiternum.

2) Die Benennung schwankt vielfach, aber es ist deutlich zu erkennen,

dass der Regel nach die jährlich fungirenden Spielgeber sex viri Augustales,

die aus denen, welche der Leistung genügt haben, sich bildende Körperschaft

Augustales schlechthin genannt werden. Es zeigt sich der Unterschied nament-
lich darin, dass wo der Ordo sich corporativ gestaltet und Beamte erhält, die

Quinquennalen, Quästoren, Curatoren regelmässig nicht auf die Sexvirn bezogen
werden, sondern auf die Augustalen. Die beiden Kategorien verhalten sich also

wie coTMuJ und consularis oder auch wie magistratus und Senator.

3) C. X, 112: hoc nomine relevaii inpensis facilius prosilituri hi qui ad
munus Augustalitatis conpellentur

.

4) Dies beweist die relative Seltenheit der Iteration. Sexvir perpetuus

bezieht sich vermuthlich auf das Vorrecht mit den jedesmaligen Sexvirn den
Vorsitz zu theilen.

5) Die Municipalordnung kennt keine den römischen septemviri und quin-

decimviri analoge Priestertitel, während die Magistratur durchaus in dieser Weise
benannt wird. Nirgends werden die Sexvirn sacerdotes oder magistri genannt

oder mit einer analogen Bezeichnung belegt , während honos oft genug vom
Sevirat steht.

6) Denn was Schmidt p. 72 geltend macht, dass es den Sexvirn obliegt

auf Grund eines Legats an einem bestimmten Tage bestimmte Sacra zu voll-

ziehen (C, V. 4203) und dass bei den Spielen auch Opferhandlungen vor-

kommen (C V, 3386), gilt ebenso von jedem magistratischen CoUegium. Dass
man den Augustalen, welcher coluit annos XXXXV (C. X, 1877), zum Priester

gemacht hat statt zum colonus, ist nicht die Schuld der Inschrift.
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des Sexvirats ebenfalls in Verbindung mit der Adlection der ordo

der Augustalen hervor. Das Musterbild für diese municipale In-

stitution sind die römischen Ritter. Wie die Ritterschaft, in

welcher Libertinensöhne nicht mangeln (S. 452), im Gegensatz zu

dem Geschlechtsadel und dem Grossgrundbesitz den Gapitalisten-

stand und die grosse Kaufmannschaft in sich schliesst, so vertre-

ten Trimalchios Gollegen in niedrigerer Sphäre den gleichen Kreis

;

und mehrfach erscheinen als Vorläufer der Augustalen die Col-

legien der Mercurialen i). Auch die Stellung, welche die Augustalen

in] den Municipien einnehmen, ist genau die der Ritterschaft 2).

Wie diese sind sie ein integrirender Theil des Gemeinwesens,

aber eben wie diese nicht im strengen Rechtssinn eine Körper-

schaft; sie können nicht selbständige Beschlüsse fassen noch

Vermögen erwerben ^) , haben nur ausnahmsweise Corporations-

recht und nur in diesem Fall Vorsteher und Kasse^). Aber wie

die Ritter haben sie einen Sonderplatz bei den Spielen und eine

Zwischenstellung zwischen dem Gemeinderath und den Gemeinde-

1) Die ältesten Inschriften, die die Augustalen nennen, zeigen dies relativ

häufig; so die S. 454 A. 1 angeführte von Narona eines IUlli vir mfagister) M(er-
curialis) ob honorem (wechselnd mit der Formel Illlllvir ob honorem magisterii

Mercurialis) und die nach ihrer sprachlichen Beschaffenheit sicher ebenfalls unter
Augustus geschriebene von Nola C. X, 1272 : L. Sattio L. l. Phileroti magistro

Mercuriali et Augustalei. Hier erkennt man deutlich das Hervorgehen der

Augustalen aus sacralen Collegien, aber nicht minder das Abwerfen des sacralen

magister.

2) Die equites Bomani als solche kommen für die Municipalordnung
überhaupt nicht in Betracht, Sie gehören, so weit sie nicht im Ordo sitzen,

zu der Plebs und werden zuweilen in dieser ausgezeichnet, wie in der Ära
von Narbo (S. 453 A. 3) und in der Inschrift C. VIII, 8938, wo bei der Spende
den Decurionen die römischen Ritter gleichgestellt werden. Im Theater von
Orange hat sich eine Stufe gefunden mit der Aufschrift eq(uitum) g(radus) III

(C. I. L. XIV, 141) und in der Karikirung der hauptstädtischen Einrichtungen

in Gades (Cicero ad fam. 10, 32, 2) erscheinen sogar die 14 Bänke. Aber
das Stadtrecht von Genetiva kennt wohl die Proedrie der Decurionen, aber

nicht die der Ritter. Als Gesammtheit treten sie in den einzelnen Municipien

nie auf.

3) Die Creirung der Augustalen vollziehen die Decurionen und Vermächt-
nisse an die Augustalen gelten rechtlich als Vermächtnisse an die Gemeinde sub

modo. Specielle Patronate über die Augustalen hat es vielleicht gegeben und
mögen auf einer Art von Beschluss derselben beruhen, wie auch eine Petition

der sexviri (S. 454 A. 1) in dem Document vom J. 22 und noch manches Aehn-
liche vorkommt; aber genau dieselbe quasi-corporative und doch eigentlichen

Corporationsrechts entbehrende Stellung nimmt der römische ordo equester ein,

wie dies in dem betreffenden Abschnitt gezeigt ist.

4) So heissen die Augustalen von Puteoli corporati und haben denn auch

Curatoren und Quinquennalen (C. X p. 1150) und da den Augustalen von
Brixia es zusteht ex permissu divi Pii arcam (also kein aerarium , sondern nur
eine separirte Gemeindekasse ; vgl. 2, 65) habere, nennen sie sich socii und
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bürgern 1); was in Rom der uterque ordo im Gegensatz zu der

plebs urhana ist, wird in den Munieipien dargestellt durch den

ordo der Freigeborenen und den ordo der Libertinen 2). Die Be-

nennung der sexviri so wie die sevirales ludi sind von der rö-

mischen Ritterschaft auf ihr municipales Nachbild übertragen 3)

und wie die Sexvirn der Ritterschaft sicher keine Priester und

keine Offiziere sind, sondern unter den Magistraten figuriren,

aber ebenso sicher ihnen jede amtliche' Competenz mangelt, so

gilt dies in völlig gleicher Weise auch für die Sexvirn der Muni-

eipien. Es sind auch wohl die sexviri der Ritterschaft und die

municipalen gleichzeitig ins Leben getreten; der Republik sind

l)eide Institutionen fremd und beide entstanden in den Anfängen

des Principats. Vornehmer freilich sind die Sexvirn, an deren

Spitze die Prinzen des kaiserlichen Hauses reiten, als die cu-

manischen, die Petronius schildert; aber sie verhalten sich eben

wie Rom zu Cumae.

coUegium (C. V p. 1187), was sonst bei den Sexvirn nicht geschieht. In diesen

Ausnahmen spiegelt sich für den, der Augen hat, die Regel.

1) Zur Erläuterung der mit der Augustalität verbundenen Rechte vrird

es genügen einen derartigen im J. 26 n. Chr. von den Hundertmännern, d. h. dem
Gemeinderath von Yeü zu Gunsten eines kaiserlichen Freigelassenen gefassten

Beschluss (Orelli 4046) anzuführen, wobei diese Rechte allerdings ausnahms-

weise gesteigert erscheinen : ut Augustalium numero habealur aeque ac si eo

honore usus sit liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio

inter Augustales comidere cenisque omnibus publicis inter centumviros interesse,

itemque placere, ne quod ab eo liberisque eius vectigal municipii Augusti Veientis

exigeretur. Der Platz im Theater kommt jedem Augustalen zu; das bisellium

proprium ist eine öfter erwähnte Auszeichnung. Der Sitz unter den Decuri-

onen und die Immunität sind gleichfalls personale Sonderrechte (vgl. C X, 4760).

2) Der correcte ordo Augustalium ist nicht zu verwechseln mit dem abu-

siven ordo libertinus (S. 420 A. 1). Am deutlichsten tritt die Augustalität

als zweiter Stand hervor bei den municipalen ganz gewöhnlich nach diesen

drei Klassen gegliederten Spenden (übersichtlich zusammengestellt C. IX p.

792. X p. 116 1). Aber eben hier erscheint auch in schlagender Deutlichkeit

die Verschiedenheit der Augustalen von den Collegien. Die Augustalen von

Brixia verhalten sich zu dem coUegium fabrum daselbst wie in Rom der ordo

equester zu dem coUegium tibicinum- wo die Gemeinde als solche repräsentirt

wird, kommen die Collegien nicht in Betracht, wohl aber die Augustalen.

3) Ich habe früher daran gedacht (archäol. Zeitung 1878 S. 74) die

Sevirn als Gegenbild der aus den drei ordentlichen Collegien der Duovirn,

Aedilen und Quästoren bestehenden Municipalmagistratur zu fassen, und aller-

dings erklärt sich der Quasi-Senat der Augustalen auf diese "Weise am leichtesten.

Ausgeschlossen ist es auch nicht , dass diese Auffassung bei der Einrichtung

des Sexvirats mitgewirkt hat. Aber die Analogie der ritterschaftlichen Insti-

tutionen liegt näher, und die Sexvirn der römischen Ritterschaft können nicht

auf diese Weise erklärt werden.



Die Nobilität und der Senatorenstand.

Eepnbiika- Nachdem der aus der römischen Altbürserschaft entwickelte
nische

Gleichheit Erbadel seine anfändiche dominirende Stelluns verloren hatte,
des Bürger-

,

, ,
'

rechts, bestand mnerhalb der patricisch-plebejischen Bürgerschaft Gleich-

• heit der politischen Rechte: es gab keinen Btlrger, der nicht

Consul und Pontifex werden konnte, und es fehlt dem römischen

Gemeinwesen für den privilegirten Stand, den Adel sowohl der

Begriff wie das Wort. Aber die Rechtsgleichheit der patricisch-

plebejischen Bürgerschaft, von Haus aus mehr nominell als effectiv,

schwindet thatsächlich schon in republikanischer Zeit und löst

unter dem Principat auch formell sich auf. Es bildet sich eine

doppelte Adelschaft, der Erbadel der Nobilität oder, wie er spä-

ter heisst, des Senatorenstandes, entwickelt aus der Magistratur

und dem aus dieser hervorgehenden Senat, und der Personaladel

der Ritterschaft, entwickelt aus dem Institut der Bürgerreiterei

und dem daraus hervorgehenden Offiziercorps; zu beiden tritt

die übrige Bürgerschaft in Gegensatz.

Ent- Aeusserlich beginnt die Scheidung; der privilesirten Stände
wickelunir

o r d
der beiden mit der Souderuug der Sitze bei den Schauspielen ; wie der Ein-
privilegirten .1^. . .11 . , -1,1.

Stände, tritt dcs Optimateuregimeuts sich kennzeichnet durch die im J. 560

den Senatoren eingeräumte Proedrie, so bezeichnet die wahr-

scheinlich in der Gracchenzeit eingeführte gleichartige Proedrie der

Ritter die beginnende Zweihäuptigkeit. Aber es besteht dieser Ge-

gensatz nicht bloss in Aeusserlichkeiten. Das Anrecht auf die

Aemter und die Priesterthümer der Gemeinde fällt unter der Re-

publik zwar nicht theoretisch und nicht ohne Ausnahme, aber

thatsächlich der ersten Kategorie zu; die Theilung der öffentlichen

Stellungen zwischen dem Senat und dem Ritterstand geht zurück
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auf C. Gracchus, und was die Demokratie begonnen hatte, vollendete

der Principat. Die alte Ordnung, welche jedem Bürger jede öffent-

liche Stellung öffnet, wurde durch ihn dahin umgekehrt, dass dem,

der nicht zu einer der Adelschaften gehört, Aemter und Priester-

thümer schlechthin verschlossen und dass von den beiden Adel-

schaften jeder nur eine Hälfte der Aemter wie der Priesterthtlmer

zugänglich sind. Am schärfsten offenbart sich die fundamentale

Veränderung der politischen Verhältnisse in der Behandlung der

Infamie. Die Republik kennt eine privatrechtliche Ehrlosigkeit,

die in der prätorischen Aberkennung des Stellvertretungsrechts

im Civilprozess ihren Ausdruck findet, und eine politische, deren

Ausdruck in der consularischen Amtsthätigkeib die Versagung der

Wahlfähigkeit ist, in der censorischen die Aberkennung der bür-

gerlichen Ehrenrechte, des Senatsitzes, des Ritterpferdes, des

vollen Stimmrechts (2, 383). Dieselbe doppelte Infamie giebt es

auch in der Kaiserzeit; aber die politische Infamie functionirt

nur noch insofern, als der Senator aus der Curie gewiesen, dem

Ritter das Pferd genommen werden kann. Schärfer kann der

Satz, dass der Plebejer bürgerliche Rechte und bürgerliche Ehre

jetzt nicht mehr hat, nicht ausgesprochen werden als dadurch,

dass es keine Form giebt sie ihm abzuerkennen.

Mit der Sache stellt für den privilegirten Stand auch das Ordosenato-
^ ^ rtus und

Wort sich ein: orclo, eigentlich die Reihe und daher die mili- equester.

tärische Abtheilung wie die bürgerliche Körperschaft i), verliert

1) Ordo (vou oriri) , eigentlich die Reihe , tritt in der concreten Grund-
bedeutung am schärfsten hervor in den Ruderreihen der Schiffe, den Ziegel-

reihen der Dächer (C. /. L. X, 1781, 2, 6), den Bänken des Theaters. Mili-

tärisch wird das Wort nur auf die Infanterie bezogen, nicht auf die Reiterei

(S. 253 A. 1), ohne Zweifel weil bei jener die Glieder der Phalanx zu Grunde
liegen, diese aber zunächst nicht im Gliede ficht. Politisch bezeichnet ordo dem
entsprechend die geschlossene Körperschaft; so vor allem den Senat, wie denn
das Mitglied desselben in Rom regelmässig bezeichnet wird als ordinis senatorü

(Cicero pro Giuenf. 37, 104; Sallust Cat. 17 und sonst) und in den Municipiea

ordo ganz gewöhnlich vom Gemeinderath gebraucht wird. Bei dem ordo equester

(die Belege über diese ebenfalls sehr alte Bezeichnung in dem betreffenden

Abschnitt) ist vermuthlich zunächst gedacht an das Auftreten in der Pompa.
Aber ordines sind auch die "im Album verzeichneten Geschwornen (ordo

iudicum Cicero in Pis. 39, 44; Plinius h. n. 33, 2, 34); ferner die Körper-

schaften (keineswegs die Vorsteherschaften) der Apparitoren (1, 342 A. 4), der

Haruspices (Handb. 6, 415), gewisser sacerdotes domus Augustae (C, VI, 2010),

ebenso Schiffer- (zum Beispiel der corporati lenuncularii tabularii auxiliares

Ostienses C. I. L. XIV, 250. 251) und Schauspielergilden (so der adlecti scae-

nicorum von Bovillae das. 2408). Wenn ordo häufig von den publicani gebraucht

wird (2, 442 A. 2), so fehlte auch diesen die Geschlossenheit nicht. Wo sie
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zwar auch später die weitere Anwendung nicht, wird aber doch

im eminenten Sinn vom Senatorenstand und von der Ritter-

schaft gebraucht; und namentlich in dem uterque ordo des Prin-

cipats 1) tritt der Begriff der privilegirten Stände in aller Be-

stimmtheit auf.

Die Plebs im B^^OF wir uns ZU der Erörterung der beiden Adelschaften

z/s'eMt wenden, ist von ihrem Gegensatz, der Gesammtheit der nicht

Kitterschaft, adlichcu Bürger, wenigstens die Terminologie zu erörtern : denn

im Uebrigen findet diese lediglich negativ durch den Mangel ac-

tiver politischer Rechte charakterisirte Kategorie ihre Darstellung

in der Erörterung der ihr gegenüber stehenden privilegirten

Körperschaften. Die gegensätzliche Bezeichnung der nicht den

beiden bevorrechteten Ständen angehörigen Bürger ist plebs^ das

in diesem Sinn wenigstens von Dio Cassius mit ojxiAo? wiederge-

geben wird, während die den Patriciern entgegengesetzte plebs

(S. 4 A. 2) ihm tcX^Oo; heisst^). Ausgehend von dem Begriff der

Menge (S. 63 A. 3) haftet an dem Worte von Haus aus der

Gegensatz gegen die höher gestellten Bürger und es kommt plebs

insofern dem populus in dessen späterem Gebrauch (S. 4 A. 3)

nahe, nur dass — man vergleiche homo popularis und sermo

plebeius — der Begriff der Menge dort im günstigen, hier im

ungünstigen Sinn gefasst wird-^). Die neuere in ihrer präcisen

feWt, kann -wohl vom genus hominum gesprochen werden (S. 9 A. 2), aber

nicht vom ordo. Die gewesenen Kriegstribune , sagt Cicero, sind kein ordo

(^Phil. 6, 5, 14 : statuerunt . . . tribwii militares qui in exercitu Caesaris . . .

fuerurtt. quis est iste ordo ? multi fuerunt multis in legionibus per tot annos, vgl.

Phil. 7, 6, 16), ebenso wenig die 130 Censoren der sicilischen Städte (Cicero

Verr. l. 2, 55. 137: ordo aliqui censorum est? coUegium? genus aliquod homi-

num?^. Wenn derselbe (Ferr. l. 2, 6, 17) das Wort von den aratores, pecuarii,

mercatores braucht und in späterer Zeit öfters ordo libertinus gesagt wird (S. 420
A. 1), so ist namentlich die letztere Redeweise incorrect; und gar der ordo

pedester bei Livius 5, 7, 7 nur durch die Antithese zum census equester einiger-

masseu entschuldigt. Ebenso incorrect fasst Plinius (h. n. 33, 1, 29 : anuli

plane tertium ordinem mediumque plebi et patribus inseruere^ Senat, Ritterschaft

und Volk als tres ordines.

1) Uterque ordo findet sich wohl zuerst bei Velleius 2, 32, 100, später

häufig, zum Beispiel in dem Decret Domitians (C. IX, 5420: adhibitis utrius-

que ordinis splendidis viris) , bei Sueton Aug. 15. Ner. 11. Vesp. 9 und sonst.

Dieselbe Auffassung in der Inschrift aus augustischer Zeit C. IX, 3158: usum
. . . castresibus . . . Caesaris Augusti summis equestris ordinis honoribus , et

tarn superiori destinatum ordini.

2) S. 146 A. 1. Appian b. c. 1, 30 übersetzt plebs urbana mit r.o\n:i-Abi

5)^Xo;.

3) Auf diese Ausdrucksweise wirkt auch der Parteistandpunkt ein.

Sallustius zum Beispiel braucht populus in der Regel farblos, plebs in der

Kegel oppositionell als Gegensatz zu nobilitas, senatus
,

patres, pauci. Die
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Ausprägung dem republikanischen Sprachgebrauch fremde Be-

deutung i) knüpft an die hauptstädtischen Frumentationen an,

insofern von diesen die Senatoren und die Ritter ausgeschlossen

waren; die hauptstädtischen Getreideempfänger nennen selber

sich also mit Beisetzung von urhana oder einer entsprechenden

Determination 2). Auf die Reichsbürgerschaft wird im officiellen

Gebrauch die Dreitheilung nicht bezogen, sondern von ihr wie

unter der Republik senatus populusque gesetzt; sonst aber wird

plebs auch ohne Beziehung zu den hauptstädtischen Getreideem-

pfängern als Gegensatz zu Senat und Ritterschaft oder in den

Municipien zu den Decurionen und den Sexvirn häufig verwen-

det 3).

Ueber die Nobilität können wir uns kurz fassen, da sie ihren Nowiität.

wesentlichen Ausdruck in der Magistratur und im Senat findet

und über sie selbst nur weniges besonders darzulegen bleibt.

Verschiedenlieit des alten Patriciats und der späteren Nobilität wird meistens
ignorirt.

1) Cicero (S. 114 A. 5) bezeichnet die Gesammtheit der montani et pagani als

plebs urbana. Der Sache nach dasselbe ist die factio forensis, dieLivius 9, 46 wohl
älteren Annalen entnommen hat. — Der ältere Gebrauch von plebs besteht da-
neben fort, allerdings vorzugsweise wo von republikanischen Einrichtungen die

Rede ist, zum Beispiel in der Definition von plebi scitum.

2) Plebs quae frumentum publicum accipiebat (mon. Ancyr. 3, 20), pleba

urbana (das. 3, 16), plebs Romana (das. 3, 7) braucht Augustus als synonym.
Auf den von diesen Getreideempfängern dedicirten Inschriften nennt sie sich

pieps urbana quae frumentum publicum accipit (C. /. L. VI, 943, aus Titus
Zeit; daneben et tribus . . .) oder pieps urbana quinque et triginta tribuum
(C /. L. VI, 909. 910 aus Tiberius Zeit); anderswo [ptjcps urbana [quae est

i]n ergione . . . I vicorum . . . (C /. L, VI, 899 aus Augustus Zeit). Vgl.

5. 444 A. 4.

3) Horatius cpest. 1, 1, 58: sed quadringentis sex septem milia desunt : plebs

eris. Ovidius fast. 2, 198: sancte pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen hoc
dedit, hoc dedimus nos tibi nomen eques. Martialis 4, 2, 3 : plebs et minor ordo
maximusque. — Allerdings wird auch populus öfter in ähnlicher Verbindung
gesetzt; so von Augustus mon. Ancyr. ß, 24: [senatus et equ]ester ordo populus-
que Romanus universus appellavit ms. patrem patriae ; auf der Münze Eckhel
6, 126: divus Augustus consensu senat{us) et eq{uestris) ordiniis") p{opuli)q{ue)

R{omani) ; bei Martialis 8, 15: dat populus, dat gratus eques, dat iura senatus,

worauf dann (S. 444 A. 4) die tribus folgen. In den Municipalinschriftea

wird sogar titular (Belege z. B. C. I. L. IX p. 788. 792. X p. 1156. 1161)
neben den beiden bevorrechteten Klassen entweder die plebs genannt oder der
populus, die municipes, die coloni, die cives. Es ist dies in der Weise aufzu-
fassen, dass plebs die Gegensätzlichkeit betont, also in den Municipalinschriftea

dieser Fassung die drei Kategorien einander ausschliessen, dagegen populus und
was ihm gleichsteht die höheren Stände einschliesst und wo es für den gemeinen
Bürger steht, die dem Decurio und dem Augustalen mit diesem gemeinschaft-
liche Bezeichnung höflicher Weise für den letzteren verwendet wird. Wo es

auf den Gegensatz ankommt, ist populus keineswegs mit plebs synonym ; Horatius
hätte nicht schreiben können populus eris.



— 462 —
Die Dass innerhalb des Patriciats die verschiedenen Geschlechter

Nobilität
der wesentlich aleicheeltend neben einander sestanden haben, haben

erweiterte . . .

"^

Patriciat. wir keinen Anlass zu bezweifeln. Diejenigen, aus denen Könige

und Consuln hervorgegangen waren, werden wohl von je her

eine Auszeichnung vor den übrigen patricischen genossen ha-

ben, ähnlich wie in dem heutigen römischen Adel die Papst-

geschlechter eine Sonderstellung einnehmen ; und wenn das Bilder-

recht [1 , 426 fg.] in die Epoche des reinen Patricierstaats zurück-

reicht, so mag diese Sonderstellung schon damals zu formulirtem

Ausdruck gelangt sein. Aber der bevorrechtete Stand, von dem
wir handeln, knüpft nicht an dergleichen mögliche Rangver-

schiedenheiten innerhalb des Patriciats an, sondern an den alten

Gegensatz der Patricierund derPlebejer selbst, insofern jene eigent-

lich allein Bürger, diese eigentlich Schutzbefohlene der Bürger

sind, späterhin aber für gewisse Kategorien der letzteren rechtlich

das Clientelverhältniss cessirt (S. 69 A. 2) ; diese werden von den

in der Clientel verbleibenden Plebejern geschieden und von den

Patriciern als ihres Gleichen betrachtet. Dieser erweiterte Patriciat

wird technisch bezeichnet als 'Namhaftigkeit' ; nobilis, ein nam-
hafter Mann, wie nomen selbst (S. 200) von noscere gebildet, ist

wer diesem Kreise angehört. Das Wesen des Patriciats über-

trägt sich selbstverständlich auch auf die Quasi-Patricier. Ge-

schlechtsrecht wie der Patriciat ist die Nobilität allerdings nicht,

aber erblich ist auch sie; sie wird der Person erworben,

pflanzt sich aber fort auf die agnatische Descendenz des ersten

Erwerbers 1) oder beginnt vielmehr erst bei dieser; denn wer
nicht durch Erbrecht in diesen Kreis eintritt, der homo novus,

ist nicht selber nobilis'^) , nobilitirt aber seine Descenden-

1) Dies folgt aus dem patricischen, also gentilicischen Grundcharakter des

Instituts. Später freilich flgurirten bei den Leichenzügen auch die nur mütterlich

verwandten und selbst die bloss verschwägerten Häuser [1, 427].

2) Cicero de l. agr. 2, 1, 3 : me perlongo intervallo prope memoriae tempo-
rumque nostrorum primum hominem novum consulem fecistis et eum locum, quem
nobilitas praesidiis firmatum atque omni ratione obvallatum tenebat], me duce

rescidistis und was dort weiter folgt. Sallust Jug. 63 : consulatum nobilitas inter

se per manus tradebat, novus nemo tarn clarus neque tarn egregiis factls erat, quin
is indignus illo honore et quasi pollutus haberetur. Dieser Gegensatz zwischen
homo nobilis und homo novus findet sich oft, so in Beziehung auf den älteren

Cato (Liv. 37, 57, 12. 39, 41, 1 : hunc . . . premebat nobilitas . . . indignabantur

novum hominem censorem videre ; Plutarch Cato mai. 1) , Marius (Sallust lug.

73. 85), Cicero (Cicero Ferr. 5, 70, 180; ad fam. 1, 7, 8; Sallust Cat. 23;
Appian b. c. 2, 2) und sonst (Cicero pro Mut. 7. 8; pro Cluent. 40; Velleiua
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ten^). Wir untersuchen zunächst, welchen Kreis der erweiterte

Erbadel, die Nobilität umfasst, sodann die daran sich knüpfen-

den Rechte.

Der Kreis der Nobilität umfasst die drei Kategorien der Nobiutät
und

Patricier, der aus dem Patriciat unter Wahrung des Bürgerrechts Patriciat.

ausgeschiedenen und der zu curulischen Aemtern gelangten Ple-

bejer nebst ihrer Descendenz.

1. Der Patricier kann unter keinen Umständen novus homo

sein 2). Genau genommen kommt die Nobilität, namentlich in-

soweit sie mit dem Bilderrecht identificirt wird^), dem Patricier

als solchem nicht zu 4), da er nicht nothwendig curulische Ma-

gistrate unter seinen Ahnen hat. Es zeigt sich hier der Grund-

gedanke der Institution : dem durch die Geburt Adlichen werden

die durch das Aemterrecht Geadelten gleichgestellt, den Bedin-

gungen aber, welche der letzteren Kategorie den Adel gewähren,

unterliegt der von Geburt Adliche nicht.

2. Der durch Emancipation aus der väterlichen Gewalt aus- Plebejische
^ Nach-

scheidende Patricier (S. 60), nicht minder wer aus dem Patriciat kommen der
^ ''

Patricier.

2, 128). Velleius 2, 34 : M. Cicero . . . vir novitatis nobilissimae ist ein Oxy-
moron.

1) Cicero Ferr. 5, 70, 180: (M. Cato) cum ipse sui generis initium ac no-

minis ab se gigni et propagari vellet. Den ältesten in den Fasten verzeichneten

Magistrat aus dem betreffenden Geschlecht nennt Cicero den princeps nobilitatis

(so von den Juniem und den Papiriern S. 464 A. 1). Nicht ganz genau be-

zeichnet Sallust (A. 3) die Stellung des homo novus als nova nobilitas. Da die

Nobilität ihren Ausdruck findet in den Ahnenbildern
,

giebt der homo novus

wohl ein solches seinen Nachkommen, hat aber selber keines.

2) Cicero pro Mur. 7, 16 nennt den M. Aemilius Scaurus Consul 639,

dem es gelungen war memoriam, prope intermortuam generis sui virtute renovare,

nichts desto weniger einen hom,o nobilissimus und setzt ihm den homo novus

Q. Pompeius entgegen. Ebenso sagt Asconius in Scaur. p. 22: Scaurus ita

fuit patricius , ut tribus supra eum aetatibus iacuerit domus eins fortuna : nam
neque pater neque avus neque etiam proavus . . . honores adepti sunt: itaque

Scauro aeque ac novo homini laborandum fuit. Nur Plutarch de fort. Rom. 4
nennt ihn incorrect einen xaivo? av&poaTto;. Ebenso sagt Livius von dem ersten

plebejischen Consul 7, 1, 1: annus hie erit insignis novi hominis consulatu;

der erste plebejische Consul ist der erste novus homo, denn der Patricier kann
nicht novus homo sein.

3) Sallust. lug. 85, 25 : quia imagines non habeo et quia mihi nova nobi-

litas est; Seneca ep. 44, 5: non facit nobilem atrium plenum fumosis imagini-

bus und de benef. 3, 28, 2; Juvenal 8, 19: tota licet veteres exornent undique

cerae atria, nobilitas sola est atque unica virtus. Liv. 1, 34, 6; Cicero de l.

agr. 2, 36, 100.

4) Die Bezeichnung nobilis wird bei dem Patricier vermieden ; er ist

adlich und also nicht geadelt. Livius braucht häufig, eigentlich proleptisch,

(2, 56, 10. 4, 4, 7. 6, 42, 9. 11. 7, 1, 5. 10, 15, 8. 9) den Ausdruck nobilitas

für den Patriciat derjenigen Epoche, die plebejische nobiles noch nicht kennt.
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zur Plebität tibertritt (S. 137), verliert damit wohl das Adels-

recht , aber es bleiben ihm seine Ahnen ') und er wie seine agna-

tischen Nachkommen gehören zur Nobilität. Die bereits in

den Zwölftafeln sanctionirte und wohl noch weiter zurück

reichende Emancipalion ist ohne Zweifel der Ausgangspunkt der

Nobilität gewesen: recht eigentlich ist sie der Quasi-Patriciat

derjenigen plebejischen Häuser, welche sich mit Recht oder Un-

recht betrachteten als aus den patricischen hervorgegangen 2).

Auch von diesen Häusern gilt es, dass sie das Ahnenbilderrecht

nicht nothwendig besitzen.

3. Seit die in dem patricisch-plebejischen Gemeinwesen zu-

Nobiiitirung nächst den Patriciern vorbehaltenen ordentlichen curulischen
durch das
cnruiische Gemeindeämter bis hinab zur curulischen Aedilität den Plebejern

Amt. •'

zugänglich wurden, was zuerst im J. 387 d. St. bei dem Con-

sulat eintrat, erlangt der Beamte mit dem Amt für sich und
seine agnatischen Nachkommen die sogleich zu erörternden unter

dem Namen der Nobilität zusammengefassten Rechte und begrün-

det der "neue Mann' in seiner Descendenz ein neues Geschlecht

römischen Erbadels 3).

Die rechtlichen Consequenzen der Nobilität sind vermuthlich,

wie das Institut selbst, nie durch Gesetz geregelt worden und

daher mehr thatsächlicher als rechtlicher Art. Es gehören da-

hin das Ahnenbilderrecht, die Befreiung von der Clientel, das

adliche Cognomen und die erleichterte Bewerbung um Aemter

und Priesterthtimer. Alle diese Consequenzen werden genau

genommen nur für die dritte Kategorie gezogen und leiden na-

1) Dies zeigt Ciceros Auseinandersetzung {ad fam. 9, 21; vgl. [1, 427])

über die plebejischen Papirier seiner Zeit: sie führen als den princeps ihrer

knagines maiorum den patricischen Consul des J. 310 und unter diesen Bildern

die aller zu curulischen Aemter gelangten patricischen Papirier. Ebenso heisst

der erste Consul L. Brutus , der als Patricier gedacht wird , in Beziehung auf

die plebejischen Junier princeps nobilitatis vestrae (Cicero Brut. 14, 53).

2) Die blosse Gleichheit des Geschlechtsnamens beweist nicht für die Auf-
stellung eines derartigen Stammbaums: Cicero sagt ausdrücklich {Brut. 16, 62),

dass die patricischen TuUier Roms ihn nichts angingen, und er führte sein Ge-
schlecht -vielmehr auf volskische Könige zurück.

3) Liv. 10, 7, 7: numerarentur duces eorum annorum, quibus plebtiorum

ductu et auspicio res geri coeptae sint, numerarentur triumphi: iam ne nobilitatis

quidem suae plebeios paenitere. 22, 34, 7: id foedus {belli trahendi) inter omnes
nobiles ictum , nee finem ante belli habituros

,
quam consulem vere plebeium , id

est hominem novum fecissent. nam plebeios nobiles iam. eisdem initiatos esse sacris

et contemnere plebem, ex quo contemni patribus desierint, coepisse.
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mentlich auf die erste insofern keine Anwendung, als die Palri-

cier die fragliehen Rechte entweder schlechthin, oder, wie das

Bilderrecht, wenn die sonstigen Voraussetzungen derselben vor-

handen sind, ohne weiteres besitzen.

\ . Das Recht der Nachkommen die Bilder der Ahnen, welche Ahnen-

.
bilderrecht.

curulische Aemter bekleidet hatten, im Atnum des Hauses auf-

zustellen und sie bei Todesfällen im Leichenzuge aufzuführen,

ist früher dargelegt worden [1, 426 fg.]. Dem seiner Ehre un-

beschadet aus dem Patriciat ausgeschiedenen und in der Gemeinde

verbliebenen Bürger musste nicht weniger als dem Patricier selbst

gestattet sein seiner Vorfahren sich zu berühmen. Aber auch

den Nachkommen des plebejischen Consuls, seit es solche gab,

konnte nicht verwehrt werden, was den Nachkommen des patri-

cischen freistand.

2. Bei der Befreiuns von der Glientel, welche durch die Auflösung
° '

der Glientel.

Nobilitirung eintrat (S. 69 A. 2), mag zunächst gedacht sein an

die Beseitigung der dem Patron vom Clienten gebührenden per-

sönlichen Ehrerbietung, welche sich rechtlich ausdrückte in der

UnStatthaftigkeit der Privatklage und des gerichtlichen Zeugnisses

zwischen Patron und Clienten (S. 81). Auch bei diesem Recht

wird hauptsächlich an die dritte Kategorie gedacht, obwohl es

auf die zweite ebenfalls bezogen werden kann.

3. Dass das erbliche Cognomen an sich Distinctiv des Patri- cognomen.

ciats war, die plebejische Nobilität aber vielleicht zu dessen Ftlh-

rung allgemein berechtigt war und zum Theil dasselbe auch

führte, ist früher (S. 209) auseinander gesetzt worden.

4. Der wichtigste Gewinn, den die Nobilität aewährte, ist Priviiegirte
"^ D ?

Wählbar-
zugleich rechtlicher Determinirung am wenigsten fähig: er be- keit.

steht darin, dass die Nachkommen des 'neuen Mannes' als dem
Erbadel angehörig bei der Bewerbung um Aemter und Priester-

thümer den Adlichen gelten als ihres Gleichen. Der römische

Erbadel hat wohl in seiner Geschlossenheit jedem einzelnen

neuen Mann als solchem die Aufnahme mehr oder minder er-

schwert, nicht aber gegen den einmal eingedrungenen Bürger-

lichen die Opposition bis in das zweite Glied fortgesetzt. Recht-

lich steht diesem Verhalten der herrschenden Aristokratie das

allgemeine und gleiche passive Wahlrecht gegenüber; thatsäch-

lich hat jenes regelmässig überwogen.

Eöm. Alterth. ffl. 30
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Der sena- Diese Verhältnisse fand Aueustus vor und legte sie seiner
torenstand

^

des Neuordnuns des Gemeinwesens zu Grunde. Die alleemeine bür-
Principats.

"

gerliche Wählbarkeit wurde abgeschafft und das factische Privi-

legium der Nobilität auf die Bewerbung um das Gemeindeamt

und den nach wie vor damit verknüpften Senatssitz rechtlich

fixirt. Dadurch wurde die Nobilität zum rechtlich geschlossenen

Senatorenstand 1), zu einer erblichen Pairie. So lange die Be-

werbung um das Gemeindeamt innerhalb der durch die obliga-

torische Aemterfolge und die sonstigen Qualificationsnormen gezo-

genen Schranken jedem Bürger freistand, hatte die Einschiebung

des nicht durch Geburt der Nobilität angehörigen Bürgers in die-

selbe in der Hand der Comitien gelegen. Augustus beseitigte das

freie Bewerbungsrecht und knüpfte dasselbe für die, welche dem

Senatorenstande nicht durch Geburt angehörten, an die Aufnahme

in den senatorischen Stand, also an die Pairscreirung. Diese

fand in zwiefacher Weise statt, je nachdem die betreffende Person

dazu geeignet war die gewöhnliche senatorische Laufbahn von

unten auf einzuschlagen oder nach ihrem Alter und ihrer Lebens-

stellung ihr dies nicht zugemuthet werden konnte. Die Ertheilung

des senatorischen Standesrechts {latus clavus) an junge Leute

nahm der Princeps für sich. Die zweite höhere und seltenere,

die ausserordentliche Aufnahme [adlectio) eines nicht zum Sena-

torenstand gehörigen Mannes in eine d^er drei unteren Rang-

classen des Senats, kam an die Gensoren und ist denselben

verblieben, so lange es noch eine formell vom Principat ver-

schiedene Gensur gab, allerdings aber, da diese unter dem

Principat durchaus von den Kaisern und deren Mitregenten ver-

waltet ward, der Sache nach ebenfalls von den Kaisern ausge-

übt worden. Erst nachdem unter Domitian die Gensur in die

1) Einen technischen Ausdruck für den Senatorenstand glebt es vor

dem Kaiser Marcus nicht. Ordo bezeichnet in der Kaiserzeit wie unter der

Republik den Senat und schliesst die Senatorensöhne aus , und dies um so

mehr, -weil diese ja bis zu ihrem Eintritt in den Senat zum ordo equester ge-

hören. Indess wird in Ermangelung einer genau zutreffenden Bezeichnung mit

ordo auch der senatorische Stand ausgedrückt : so wird gesprochen ron der Ad-
iection in ampUssimum ordinem eines vierjährigen Knaben (Henzen 6929), weil

die Ertheilung des erst mit dem Männerkleid angelegten latus clavus hier nicht

passt, und Tacitus ann. 13, 25 redet sogar von einem Mann senatorii ordinis,

sed qui nondum honores capessisset, welcher aber bei Sueton Ner. 26 correcter

quidam laticlavius heisst; vgl. auch Plinius h. n. 33, 1, 29. In der Regel wird

diese Kategorie in anderer Weise bezeichnet [1, 525]. Die spätere Zeit hat für

den senatorischen Stand den titularen Clarissimat.
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kaiserliche Competenz aufgegangen war, kann die ausserordent-

liche Aufnahme in den Senat formell den kaiserlichen Rechten

zugezählt werden. Ueber beide kaiserliche Rechte ist im All-

gemeinen schon bei dem Principat gehandelt worden [2, 898]

;

auch wird, da nach augustischer Ordnung die dem Senatoren-

stand angehörigen Männer, so lange sie nicht in den Senat ein-

treten, zu den Rittern gehören, bei dem Ritterstand auf diese

Kategorie zurückzukommen sein. Auf diese Pairscreirung ging

die Erblichkeit der Nobilitirung tlber. Der republikanische Begriff

der letzteren war hiemit theoretisch zerstört, indem diejenigen

Patricier und die bisher adlichen Plebejer, welche selbst oder

deren Ascendenten zur Zeit, wo die neue Ordnung ins Leben

trat, nicht im Senat sassen oder auch dem senatorischen Stande

2Ugetheilt wurden, ausserhalb der erblichen Pairie blieben i).

Aber auch praktisch wurden wie der Ambitus so die homines

novi durch die kaiserliche Candidatenliste und die kaiserlichen

Adlectionen im wesentlichen beseitigt^). Das privilegirte Aemter-

recht der senatorischen Familien ward factisch überwogen durch

die kaiserliche Pairscreirung, durch welche die Regierung mit

wohl berechneter Absicht stetig die angesehenen und begüterten

Familien des Ritterstandes in die Aemterlaufbahn zog. Die alte

republikanische Nobilität behauptete sich thatsächlich neben dem
Senatorenstand unter der julisch-claudischen Dynastie 3); aber

die alten Familien starben rasch aus oder wurden ausgerottet

und vor allem erdrückt durch den rechtlich gleich gestellten,

aber wenig homogenen und in immer steigender Zahl nachrücken-

den Beamtenadel, so dass von der flavischen Epoche an die re-

publikanische Nobilität in dem römischen Gemeinwesen noch we-
niger eine Stätte hat als der Patriciat in der späteren Republik.

Auch der scharfe Gegensatz der doppelten Aristokratie, der die

1) Es ist möglich , dass Augustus zu Gunsten dieser Personen generelle
Ausnahmen gemacht hat, aber wahrscheinlicher, dass er die hiedurch entstehen-
den Zurücksetzungen , so weit es ihm zweckmässig schien , durch personale
Reception ausglich.

2) Man konnte wohl diejenigen Männer, die durch Verleihung des latus

clavus oder durch Adlection in den Senat gelangten, auch jetzt noch homines
novi nennen, und es braucht auch Tacitus 4, 15 diesen Ausdruck von Lucilius
Longus Consul 7 n. Chr. ; aber die Bezeichnung kommt ausser Gebrauch, weil
der Standeswechsel vom Ritter zum Senator kaum noch empfunden wird.

3) Nur in Beziehung auf sie ist noch in dieser Epoche vom Bilderrecht
die Rede.

30*
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Agonie der Republik bezeichnet, hat ihren Untergang nicht lange

überdauert; es blieb wohl die zwiefache Kategorie des senato-

rischen Erb- und des ritterlichen Personaladels, regelmässig aber

bildeten die Spitzen von diesen jetzt die Vorstufe für jenen.

In Betreff des an die Stelle der Nobilität tretenden sena-

torischen Standes soll hier das Wenige beigebracht werden,

was über Ervverb oder Verlust dieses Standesrechts sich sagen

lässt, so weit diese nicht mit dem Erwerb oder Verlust des

Senatssitzes selber zusammenfallen. Ferner soll hier festgestellt

werden, welche Rechte dem Angehörigen des senatorischen Stan-

des als solchem zustehen , wogegen die Rechte des Senators in

anderer Verbindung zu erörtern sind.

Grenze des Der seuatorische Stand erstreckt sich ausser den Senatoren

sehen Selbst uud den in denselben mit der Aussicht auf Eintritt in den

dritte Grad. Senat aufgenommenen Personen auf deren Frauen so wie auf

die agnatische Nachkommenschaft bis zum dritten Grade, nicht

aber hinaus über den Urenkel '). Einbegriffen sind die vor der

Erwerbung des senatorischen Rechts geborenen oder adoptirten

Kinder^). Da der Stand der Ehefrau sich nach dem des Mannen

richtet^), scheidet, wenn nicht kaiserliches Privilegium anders

bestimmt), die Senatorentochter durch die Heirath mit einem

1) Die Begrenzung des senatorischen Rechts auf Söhne, Enkel von Söhnen
und Urenkel "von Sohnesenkeln wird so-wohl in Betreff der standesmässigen

Heirath im julischen Gesetz von 736 (S. 471 A. 4; Dig. 23, 2. 42, 1) wie
auch in Betreff der Befreiung vom Municipalzwang von Paulus (S. 473 A. 3)
ausgesprochen und die allgemeine Fasstmg hei Ulpian 13, 1 und Dig. 1, 9, 10
dadurch determinirt. Sie darf um so sicherer als allgemeines Fundament der

römischen Rangordnung gelten, als auch Kaiser Marcus {Cod. lust. 9, 41, 21)
späterhin die ritterlichen Rangrechte usque ad pronepotes verleiht. — Die cog-

natische Descendenz kommt natürlich nicht in Betracht. Si ex filia senatoris

natus Sit, sagt Ulpian {Dig. 1, 9, 10), spectare debemus patris eius condicionem

;

auch bei ausserehelicher Geburt wird dem Kinde durch die Mutter wohl das

Bürger-, aber nicht das Standesrecht erworben.

2) Paulus Dig. 1, 9, 6; Ulpian das. l. 7 pr. Die Emancipation (mit Aus-
nahme derjenigen des Adoptivkindes) und die Hingabe zur Adoption heben das

dem Sohn einmal erworbene Standesrecht nicht auf; dasselbe wird dem Kinde
durch die Geburt oder vielmehr die Gonception vor oder während des Senatoren-
standes des Vaters in der "Weise erworben , dass kein Act des Vaters es ihm
nehmen kann.

3) Ulpian Dig, 1, 9, 8 : feminis dignitatem clarissimam mariti tribuunt,

partntes vero, donec plebeiis nuptiis fuerint copulatae: tamdiu igitur clarissima

femina erit, quamdiu senatori nupta est vel separata ab eo , . . alii inferioris

dignitatis non nupsit. Dies erstreckt sich auch auf die Rangklasse ; titular aber
wird consularis femina (Ulpian Dig. 1, 9, 1, 1; C I. L. VIII, 8993) wenigstens
im lateinischen Reichstheil erst spät und nicht häufig, öfter im griechischen

ÜTtaTixT) (C. /. A. 3104. 3908. 4380 62. 4774) gefunden.

4) Ein solches erhielt Julia Mamaea, die Tochter des Senators Juliua
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Manne niedrigeren Standes aus dem Senatorenstand aus, während

die Frau nicht senatorischer Herkunft als Gattin eines Senators

in denselben eintritt.

Wem das Standesrecht und die Standespflicht durch Geburt Verlust des

oder durch Verleihung zusteht, bleibt in der Stellung auch dann, sehen

wenn er nicht in den Senat eintritt, was nach den augustischen rechts.

Ordnungen regelmässig geschah, aber doch ausnahmsweise, wie

bei dem späteren Kaiser Claudius, unterbleiben konnte. Die-

jenigen Ursachen, durch welche der Senatssitz verwirkt wird,

zum Beispiel criminelle Verurtheilung und Verarmung, schliessen

immer den Verlust des Standesrechts ein, und müssen, wenn
sie bei dem NichtSenator eintraten, dasselbe ebenfalls aufgehoben

haben 1). Dieser Verlust erstreckt sich wohl auf die nachher

geborenen Kinder des gewesenen Senators^^ , aber nicht auf die-

jenigen Personen, welche vorher durch ihn das Standesrecht er-

worben haben 3j. Es kann der StandesWechsel in der Weise'

eintreten, dass wer dem senatorischen Stande angehört in den

Ritterstand übertritt, also den latus clavus mit dem clavus an-

gustus vertauscht 4).

Avitus, als sie mit Gessius Marcianus, einem Mann von Ritterrang (Dio 78, 30),
die Ehe einging, der der spätere Kaiser Alexander entspross (Ulpian Dig. 1,

9, 12 pr., der dieses von Severus und seinem Sohn gewährte Privilegium dem
letzteren allein beilegt, unter dem er schrieb). Später muss Marcianus selber

senatorischen Eang erhalten haben , da wir ihn im J. 213 unter den Arvalen
finden.

1) Belege dafür finden sich nicht, aber es bedarf deren auch nicht.

2) Ulpian Dig. 1, 9, 7. Aber der nach der Ausstossung des Vaters aus

dem Senat erzeugte Sohn erwirbt senatorisches Recht, wenn der Grossvater Se-
nator ist oder war, ut magis ei avi dignitas prosit quam obsit casus patris.

3) Ulpian Dig. 1, 9, 7. "Wenn die Ursache, wegen deren der Vater aus

dem Senat scheidet, sich auf die Kinder mit erstreckt, wie zum Beispiel regel-

mässig die Verarmung, so thut dies natürlich auch deren Folge. Nichts desto

weniger konnte das Fortbestehen des senatorischen Rechts auch ohne Eintritt

der Inhaber in den Senat unbequem werden, und eben darum wird es be-

grenzt worden sein. Auch mit der willkürlichen Streichung solcher Personen
wird man keine Umstände gemacht haben; sie ist bei Senatoren selbst oft ge-

nug vorgekommen, obwohl der Princeps das Recht der Ausstossung aus dem
Senat sich nicht formell vindicirte [2, 906].

4) Tacitus hist. 2, 86: procurator aderat Cornelius Fuscus . . . claris

natalibus prima iuventa quietis cupidine senatorium ordinem exuerat. Auch der

Dichter Ovidius
,

geboren 711 , gelangte zum latus clavus und zur senato-

lischen Vorstufe des Vigintivirats [1 , 504] , aber nicht in die Curie Qrist.

4, 10, 35: curia restabat: clavi mensura coacta est: maius erat nostris viribus

illud onus, nee patiens corpus nee mens fuit apta Idbori sollicitaeque fugax ambi-
tionis eram). Da diese Personen vorher zu der Ritterschaft senatorischen Standes
gehört haben, so erhalten sie nicht eigentlich das Ritterpferd, sondern legen
nur die senatorischen Abzeichen ab und werden von der Candidatenliste zum
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Standes-
abzeichen.

Titulatur.

Als senatorische Standesrechte oder Standespflichten sind

aufzuführen das Recht auf die Ftlhrung der senatorischen In-

signien; dasjenige auf die senatorische Titulatur; die Anwesenheit

während der Senatssitzungen; gewisse eherechtliche und gewisse

vermögensrechtliche Beschränkungen; die Befreiung vom Muni-

cipalzwang.

1. Die senatorischen Standesabzeichen, der rothe Schuh

[1, 408] und der breite Purpurstreif [latus clavus) am Hemd,

werden dem Senatorensohn angeboren und jener von Anfang

ani), dieser mit der Anlegung des Männerkleides von ihm ge-

ftlhrt^). Dieselben Abzeichen aber kommen auch dem zu,,

welcher das senatorische Standesrecht durch kaiserliche Ver-

leihung erhält 3).

2. Nicht in den Senat eingetretene Personen senatorischen

Standes haben Ritterrecht, bedienen sich aber nicht der Rittertitula-

tur eques Romanus equo publico^), weil sie mehr sind. Unter den

Vigintivirat oder zur Quästur gestrichen. Dieser Standeswechsel kann eben so

wohl als Gunstheweis wie zur Strafe vorgekommen sein. Bei Fuscus ist er auf

dessen Wunsch eingetreten. Bei Ovidius scheint der Kaiser in dem Dichter

das Zeug zu einem Staatsmann nicht hahen finden zu können und der Dichter
ohne Kummer auf die politische Laufbahn verzichtet zu haben.

1) Statins silv. 5, 2, 27: sie te, clare puer (Vettius Crispinus Sohn des
Vettius Bolanus Consul wahrscheinlich im J. 68), genitum sibi curia sensit pri-

maque patricia clausit vestigia luna (vgl. röm. Forsch. 1, 255).

2) Sueton Aug. 38 : liberis senatorum
,

quo celerius rei p. adsuescerent,

protinus a virili toga latum clavum induere et curiae Interesse permisit. Statins

a. a. 0. fährt fort: mox Tyrios ex more sinus tunicamque potentem agnovere

umeri. Weiterer Belege bedarf es nicht. Uebrigens scheint die vornehme Ju-
gend, vermtithlich ominis causa, schon vor Augustus bei Anlegung der toga

pura und der tunica recta (Festus p. 286 v. regillis ; Plinius h. n. 8, 48, 194)
diese mit dem breiten Purpurstreif genommen zu haben (Sueton Aug. 94; vgL
Dio 45, 2).

3) Freilich sagt Dio 59, 9 zum J. 38 von Kaiser Gaius: xat Tiotv autöjv

(der Ritter) xat Trj do&-?jTi tt] ßouXeuTix:;) xal uptv ap^ai Ttvd doyr\\, oi' 7]; ii

TTjv fepouoiav iiszpy6[j.t%ix
,

^^p-Tja&ai ti im. zr^ t-^c ßouX-^c IXtiioi eScoxe ' Trpö)-

Tov Y^P [»-ö^oii, ib; ioi'AS, xoTc Iy. toü ßouXeuTixoü cpuXou '(£'(e\ri[xi-^oii toüto

Tiotetv i^fjv. Aber er giebt dies selbst als Vermuthung; und auch nicht im
Senatsstand geborene Ritter trugen schon unter Augustus den breiten Streifen,

da Ovidius, der nicht senatorischer Herkunft war, mit dem Männerkleid den-
selben nahm (trist. 4, 10, 27 fg. : induiturque umeris cum lato purpura clavo'),

bevor er den Vigintivirat bekleidete. Möglicher Weise hat Tiberius dies Recht
auf die geborenen Senatoren beschränkt und Gaius die augustische Ordnung
erneuert.

4) Die Inschriften der Kaiserzeit führen bei vollständiger Laufbahn von
unten auf wohl die Ritterstellungen auf, wie den Sevirat, den Vigintivirat, den
Legionstribunat, den Ritterstand selbst aber finde ich nur auf zweien. In der

des bekannten Juristen unter Hadrian und Pius L. Aburnius Valens (C. VI,

1421) steht am Schluss eq(uo') p(ublico) und darunter, es scheint als Correctur,
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Kaisern Marcus und Verus i) ist ferner durch ein die beiden pri-

vilegirten Stände gleichmässig umfassendes Ranggesetz die längst

für den Senator 2) übliche Ehrenbezeichnung clarissimus
^

grie-

chisch XajjLTupoTaTo? oder auch au^xÄr^-ixo«; ^) , in der Weise dem
senatorischen Stande titular beigelegt worden, dass sie fortan von

Männern [vir clarissimus), Frauen [femina darissima), Jünglingen

[iuvenis clarissimus] und Kindern beiderlei Geschlechts [puer cla-

rissimus, puella clarissima) unmittelbar hinter dem Eigennamen

in fester Abkürzung geführt wird. Indess wird von dieser Titu-

latur nicht überall Gebrauch gemacht; in den Acten des Arvalen-

coUegiums zum Beispiel erscheint sie nirgends. — Die senatori-

schen Rangklassen bleiben selbstverständlich innerhalb des Cla-

rissimats bestehen.

3. Den männlichen Personen senatorischen Standes stand es Theiinahme
an den

frei, nachdem sie die Männertoea angelegt hatten, den Sitzunsen senats-
' o o ö ; e Sitzungen.

des Senats beizuwohnen 4).

4. Die Ingenuität des Gatten oder der Gattin, welche nach Eherecht.

cQarissimo) i(uveni). In der des Consuls 155 C. lulius Severus (C. I. Gr. n.

4029): Tr£VTev.ai5£icav8po? (sol) tüjv l-xStxa^ö'JTOjv xa npd^ix'x.TOi , iTiitoj STjfjiootuj

Ti[jLr)Öetc kennzeichuet noch ein anderer viel gröberer Fehler die Unwissenheit
des Concipienten.

1) Die Datirnng des Gesetzes ist S. 565 bei der entsprechenden ßitter-

tittalatur gerechtfertigt. Inhaltlich verwandt ist die oratio des Marcus und Com-
modus über die nicht standesmässigen Ehen (Dig. 23, 1, 16. tit. 2, 16), kann
aber nicht jenes Ranggesetz selbst sein, da dies vor 168 fällt. Die Belege für
diese Rangprädicate aus der Zeit des Severus und später sind zahllos ; aber sie

fehlen auch für die frühere Epoche von Marcus abwärts nicht völlig. In Marcus
Zeit gehört die Inschrift von Lavinium C. XIV, 2070, die sich nur mit Noth
unter die A. 2 aufgeführten Fälle ziehen lässt ; aus dem J. 183 ist C. VI, 8420

;

aus Pertinax Zeit C. II, 4125.

2) Schon in dem Tenor eines Senatsbeschlusses vom J. 56 (C. I. L. X,
1401) heisst es Hosidio Geta et L. Vagellio cos. clarissimis viris; ebenso wird
in Urkunden von den J. 69 (C. 1. L. X, 7852, 13) und 101 (C. /. L. VI, 1492)
so wie unter Hadrian (C. /. L. VIII, 2532) und unter Pius (C. V, 532) den
darin erwähnten Senatoren das Prädicat vir clarissimus oder clarissimus vir bei-

gesetzt, meistens voll ausgeschrieben, mit den Initialen, wie es später üblich

ist, abgekürzt in der africanischen Urkunde Hadrians. Dies ist der Ausgangs-
punkt der späteren Regel, nicht diese selbst.

3) Die titulare Verwendung von 6 XatAupÖTaxo« ouvxXyjtixÖc (so auf den In-
schriften des palmyrenischen Hauses der Odaenathe C. /. Gr. 4491. 4507 ; auch
C. /. Gr. 3979) oder a'jYxXrjxtxo« schlechtweg (C. /. Att. III, 1177. C. 1. Gr.

2781 &. 2783. 2831. 2979. 3502. 3882/'.), besonders häufig verwendet zur Be-
zeichnung von Verwandtschaft oder Verschwägerung mit Personen senatorischen

Standes (z. B. C. /. Gr. 2782), ist überwiegend griechisch, hauptsächlich klein-

asiatisch. Lateinisch finden sich zuweilen Bezeichnungen vne pater senatoris

(C. I. L. IX, 1006. 1587. X, 7237), aber niemals Senator oder senatorius in

dieser Verwendung.

4) Sueton Aug. 38 (S. 470 A. 2). Zonaras 10, 35 : 6 A^yo-joto« eU tou;

icfTißou; TÖv rdiov exa^s xat i; xö ßouXeuxTfjpiov ajjia tisiifaft. Plinius ep. 8,
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älterem Rechte überhaupt die Gültigkeit der Ehe des Bürgers

oder der Bürgerin freier Geburt bedingte (S. 430) , wird nach

der augustischen Ehegesetzgebung beschränkt auf den senatori-

schen Stand '). Also gelten, wolern nicht kaiserliche Dispen-

sation eintritt 2), die von einem Mann senatorischen Standes mit

einer freigelassenen Frau oder von einem freigelassenen Mann

mit einer Frau senatorischen Standes erzeugten Kinder als ausser-

eheliche 3)

.

5. Im Vermögensrecht hat die Bestimmung, dass der Senator

nicht minder wie der Freigelassene (S. 431) von den censo-

rischen Contracten ausgeschlossen ist, sich in republikanischer

Zeit schwerlich rechtlich auf dessen Kinder erstreckt, voraus-

gesetzt dass sie selbstständig waren und nicht ebenfalls dem
Senat angehörten. Für die Zeit des Principats aber liegt eine

derartige erbliche Beschränkung allerdings in der Consequenz^).

— An den Geschenken, welche von der Regierung der Bürger-

schaft Mann für Mann [viritim] gegeben wurden
,

participirten in

republikanischer Zeit auch die Senatoren s); dagegen werden

dieselben unter dem Principat von Rechtswegen nur an diejeni-

gen Bürger gegeben, die weder dem Senat noch der Ritterschaft

14, 5: honores petituri (übliche Bezeichnung der laticlavii: [1, 525]) ad-

sistebant curiae foribus et consilii publici spectatores ante quam consortes erant.

Er sagt nicht, dass dies abgeschafft sei, sondern dass in der schlimmen Zeit

Domitiana man davon keinen Gebrauch gemacht habe.

1) Der Wortlaut des julischen Gesetzes vom J. 736 ist erhalten (Dig. 23,

2, 44 pr.) : qui Senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex [nepote]

filio nato cuius eorum est erlt, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo
habeto libertinam . , . neve senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepote

filio nato libertino . . . sponsa nuptave sciens dolo mala esto neve quis eorum dolo

malo sciens sponsam uxoremve eam habeto. ülpian 13, 1. Die weiteren Belege

sind S. 430 A. 1 angeführt.

21 Ulpian Dig. 23, 2, 31.

3) Dies ist in den Pandekten auf das Bestimmteste ausgesprochen (^Dig.

23, 1, 16. tit. 2, 16 pr. 27. 42, 1. 24, 1, 3, 1) und muss im Princip schon

von Augustus festgesetzt worden sein. Denn hätte er Verbindungen dieser Art

nicht die Rechtskraft, sondern nur die Staudesmässigkeit abgesprochen, so wäre
das Verbot der Ehe zwischen einer Senatorentochter und einem Freigelassenen

gegenstandslos gewesen, da der Stand des Kindes ohnehin 'durch den Vater

bestimmt wird. Der Antrag des Kaisers Marcus und der diesem entsprechende

Senatsbeschluss, auf welche die Juristen sich berufen, können diese Vorschrift

nur geregelt und vielleicht verschärft haben.

4) Belege fehlen meines "Wissens überhaupt für die Fortdauer dieser Be-
schränkung unter dem Principat.

5) Das zeigt am schlagendsten die bekannte Antwort des Piso auf die

Frage des C. Gracchus , warum er sich zu der Getreidevertheilung einfinde

:

nolim mea bona, Gracche, tibi viritim dividere libeat (man erwartet liceat)
;

sed

si facias, partem petam (Cicero Tusc. 3, 20, 48).
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angehören 1). Es ist schon bemerkt worden (S. 461), dass der

Gegensatz der beiden Stände gegenüber der Plebs nirgends so

früh und so scharf hervorgetreten ist wie bei diesen kaiser-

lichen Gnadengeschenken. Den beiden privilegirten Ständen der

römischen Bürgerschaft sind Spenden Mann für Mann von der

Regierung niemals gegeben worden; in den Municipien dagegen

werden bei den Bürgerspenden die zwei dort dem Senat und

der Ritterschaft entsprechenden Klassen regelmässig auch und

zwar mit höheren Beträgen als die nicht privilegirten Municipalen

betheiligt 2).

6. Wer dem senatorischen Stande angehört, wird dadurch^

wie es scheint nach einer Bestimmung Augusts^), befreit vom
Municipalzwang , das heisst von allen personalen Leistungen,

seien dies eigentliche munera oder honores^ an diejenige Ge-

meinde, welcher er nach dem jetzt geltenden Heimathrecht

angehört *) , welche Befreiung aber auf die an dem Grund-

besitz haftenden Leistungen sich nicht erstreckt. Das Heimath-

recht selbst bleibt ihm und damit auch die Fähigkeit, wenn er

1) Am deutlichsten geht dies daraus hervor, dass nach Augustus Denk-
schrift alle Vertheilungen desselben der plebs zukamen. Uebrigens sind diese

Vertheilungen bekanntlich so geordnet, dass der Empfänger in die der Zahl

nach begrenzte Liste eingetragen sein muss; da die Ausschliessung der privi-

legirten Klassen darin besteht, dass keiner von ihnen auf die Liste gesetzt

•wird, so ist es fraglich, ob überhaupt ein formaler Ausschluss stattgefun-

den hat.

2) Vgl. ausser den zahlreichen inschriftlichen Belegen für die decurionale,

sevirale und plebejische Sportula Papinian Dig. 50, 2, 6, 1 : minores viginti

quinque annorum decuriones facti sportulas decurionuin accipiunt, sed interim

suffragium inter ceteros ferre non possunt. Diese Sportula also kam nicht dem
Decurio zu, sondern dem decurionalen Stande.

3) Aus der rechtlichen Consequenz ergiebt sich dies Privilegium nicht;

und die gleiche Begrenzung auf den dritten Grad empfiehlt die Zurückführung
dieser Vorschrift, wenigstens insoweit sie erblich ist, auf den Urheber des ju-

lischen Ehegesetzes. Persönliche Befreiung des Senators vom Municipalzwang
mag schon zu der nach dem Bundesgenossenkrieg getroffenen municipalen Or-

ganisation des Staates mit gehört haben.

4) Paulus Dig. 50, 1, 22, 5: senatores et eorum filii filiaeque quoquo tem-

pore nati nataeve itemque nepotes [et neptes ex filio, item^ pronepotes et proneptes

ex [nepote^ filio [nato] origini eximuntur, licet municipalem retineant dignitatem.

Dass die in Klammern eingeschlossenen Worte ausgefallen sind, macht die

Einfügung des Rechtssatzes in seinen rechten Zusammenhang evident. Von den
gleichartigen Lasten , die aus dem Wohnsitz erwachsen , ist nicht die Rede,

weil der Senator in Rom wohnen muss und also dort sein Domicilium hat (^Dig.

1, 9, 11. 50, 1, 22, 6; Cod. lust. 10, 40 [39J, 8); bei einer Person bloss se-

natorischen Standes, die ausserhalb Rom wohnt, kann allerdings die Frage
aufgeworfen werden, ob sie nicht als incola leistungspflichtig ist. — Dass Paulus
sagt (Z>i</. 1, 9, 11): senatores licet in urbe domicilium habere videantur, tarnen

et ibi, unde oriundi sunt, habere domicilium intelleguntur, quia dignitas domicilii
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will, Aemter in der Heimathgemeinde zu übernehmen i). — Mit

der Heraushebung des Senators aus dem Municipalkreis hängt

zusammen , dass auch in vollständiger Titulatur das Zeichen

des Gemeindebürgerrechts, die Tribus häufig bei ihm wegbleibt,

wie dies bei den Personen des kaiserlichen Hauses regelmässig

geschieht [2, 743]. — Ein befreiter Gerichtsstand scheint der

Person senatorischen Standes insofern zugesprochen werden zu

müssen, dass sie in Civil- wie in Criminalsachen dem munici-

palen Heimathgericht nicht Rede zu stehen braucht ^j. Aber im

Uebrigen giebt es in der vordiocletianischen Zeit einen privi-

legirten Gerichtsstand für den senatorischen Stand nicht; im

Civil- wie im Criminalverfahren unterliegt er im Wesentlichen

den allgemeinen Competenzfestsetzungen. Hinsichtlich des Civil-

verfahrens giebt es überhaupt keinen besonderen senatorischen

Gerichtsstand ; selbst in nachdiocletianischer Zeit sind wohl die

beiden Reichshauptstädte als besondere Gerichtssprengel con-

stituirt worden und gehören die Senatoren, in Folge ihres ge-

setzlichen Domicils in denselben, der Regel nach vor diese Be-

hörden, aber nicht mehr und nicht weniger als alle übrigen dort

wohnhaften Personen. — Im Criminalverfahren sind die ordent-

lichen hauptstädtischen Quästionengerichte auch in Criminal-

sachen der Senatoren competent (2, 118). Die Provinzialgerichte

konnten ebenfalls mit solchen Processen befasst werden; indess

ward die Regel , dass der Statthalter in Capitalprozessen eines

römischen Bürgers nicht zu erkennen befugt sei (2, 258), selbst-

verständlich vor allem dem Senator gegenüber eingehalten, so dass

auch wenn der Kaiser das •Schwertrecht' delegirte, unter den

ausgenommenen Kategorien die Senatoren in erster Reihe

standen 3). -^ Von den beiden ausserordentlichen höchsten Tri-

adieetionem potius dedisse quam permutasse videtur, ist insofern seltsam, als das

Domicilium mehr Thatsache ist als Recht, nnd auch der Werth einer solchen

Fiction für den Senator nicht erhellt.

1) Hermogenianus Dig. 50, 1, 23: municeps esse desinit senatoriam adep~

tus dignitatem quantum ad munera: quantum vero ad honores , retinere crediiur

originem. Paulus a. a. 0. Belege dafür finden sich z. B. C. I. L. IX, 1123

und sonst oft.

2) Dies liegt in der Consequenz; aber der Wohnort -wird für die Person

senatorischen Standes auch der Gerichtsstand gewesen sein, wenn sie ausserhalb

Rom lebte.

3) [2, 928]. Dabei ist es im Allgemeinen geblieben, obwohl Constantin

im J. 317 den Provinzialstatthaltern auch über Senatoren die criminelle Com-
peteuz einräumte (C. Theod. 9, 1, 1).
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bunalen ist das Senatsgericht (2, 118 fg.) für Personen senato-

rischen Standes kein Pairsgericht, da auch jeder Ritter und jeder

Plebejer vor dasselbe gestellt und der Senator auch vor andere

Gerichte gestellt werden kann. Auch das Kaisergericht [2, 921

fg.] war an sich in dem Criminalprozess des Senators competent;

doch macht sich seit der Epoche der Flavier die Tendenz geltend

wenigstens die Capitalprozesse der Senatoren demselben zu ent-

ziehen und für das dritte Jahrhundert hat diese Regel formale,

aber auch nur formale Gültigkeit erlangt. Rechtliche Schranken

zog der Stand der Angeschuldigten auch nicht bei der auf kaiser-

licher Delegation beruhenden [2, 929] Criminalgewalt der praefecti

praetorio und des praefectus urbi, von denen namentlich die letztere

Stelle die ihr eigentlich zukommende Polizeigewalt späterhin zu

criminalrechtlicher Vorherrschaft in der Hauptstadt entwickelte

[2, 1018]. — Wie weit von dem Princip, das wir zuerst unter

Hadrian aufgestellt finden und das schwerlich viel älter ist, in

Capitalprozessen eines Senators keinen NichtSenator als Richter

zuzulassen, Anwendung gemacht ist, lässt sich nicht sagen. Auf

den Quästionenprozess der Kaiserzeit, welcher den Senator von

der Geschwornenliste ausschliesst, passt er nicht. Bei dem Kaiser-

gericht nehmen auf Grund desselben unter Hadrian und Marcus

die Mitglieder des Consilium vom Ritterstand an den einen Se-

nator betreffenden Verhandlungen keinen Antheil'). Um dem
praefectus praetorio die Competenz über Senatoren zu belassen,

hat Alexander demselben .senatorischen Rang verliehen 2).

1) Vita Hadriani 8 [2, 950]. Vita Marci 10: hoc quoque senatoribua

detulit, ut, quoties de quorum capite esset iudicandum, secreto pertractaret atque

ita in publicum proderet nee pateretur equites Romanos talibus interesse causis.

2) Vita Alex. 21 : Alexander idcirco senatores esse voluit praefectos prae-
torio, ne quis non Senator de Romano senatore iudicaret. Vgl. [2, 830].



Die Eitterschaft.

Die politische Stellung'der Ritterschaft und des Ritterstandes

ruhen auf der zunächst militärischen Ordnung der Bürgerreiterei.

Ueber diese wurde bereits theils in dem Abschnitt von der patri-

cischen Gemeinde (S. 106—109), theils bei dem Wehrstimmrecht

der patricisch -plebejischen (S. 253—362) das Erforderliche

gesagt. Hier soll entwickelt werden, in welcher Weise aus der

militärischen Institution die politische, aus der Reiterei die

Ritterschaft hervorgegangen ist.

Die Bürger- Es ist früher auseinandergesetzt worden, dass die Reiter
reiterei.

nach der ursprünglichen Ordnung der patricisch -plebejischen

Gemeinde an sich eine bevorrechtete Klasse nicht bildeten,

vielmehr allem Anschein nach diese Einrichtung den Reiter-

dienst jedem Bürger ermöglichen und die bürgerliche Gleich-

heit vor allem im Heerwesen aufrecht halten sollte. Aber wenn
dies die Absicht der Ordner des römischen Staatswesens war,

so hat die Ausführung ohne Zweifel von je her derselben nur

unvollkommen entsprochen. Thatsächlich hat der Vorrang des

Rossdienstes vor dem Dienst zu Fuss, wie wohl tiberall in der

staatlichen Entwickelung, so auch in der römischen sich geltend

gemacht und die ständische Privilegirung, der Adelsbegriff auch

in ihr einen mächtigen Hebel in dem stattlicheren und ständi-

geren Rossdienst gefunden. Mochte von Rechtswegen jedermann

das Staatspferd gegeben werden können, die Ueberlieferung, dass

von je her die durch Geburt und Vermögen bevorzugten Bür-

ger vorzugsweise zu Ross gedient haben, wird nicht fehl gehen

(S. 258). Aber auch rechtlich stellte die Scheidung der Quali-

fication zum Ross- und zum Fussdienst sich fest durch das Auf-
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kommen des Rossdienstes mit eigenem Pferd um die Mitte des

4. Jahrhunderts der Stadt.

Nach der servianischen Ordnung gab es keine andere Btlrger- Reiterdienst

reiterei als die 1800 Berittenen, denen die Gemeinde seit König *"
pfeX*"*

Servius Zeit das Pferd stellte, und es ist diese Zahl, wie wir

gesehen haben, bis zum Ausgang der Republik dieselbe geblie-

ben 1). Sie reichte auch ftir die älteren Verhältnisse aus. Da von

den sechzig disponiblen Türmen einer jeden Legion zehn zukamen,

so wurden für die regelmässig ausgehobenen vier nach normaler

Ordnung zwei Drittel der Reiter mobil gemacht. Eine grössere

Truppenzahl haben die Römer vor den überseeischen Kriegen

nicht leicht ins Feld gestellt 2); und wenn es geschah, so ist

wenigstens späterhin die Legionsreiterei häufig um ein Drittel der

Normalzahl reducirt worden 3), so dass die ständige Bürgerrei-

terei, auch wenn der bei jeder Mobilisirung unvermeidliche Ab-

zug gemacht wird, allenfalls für acht Legionen ausreichte. Nichts-

destoweniger muss sie sich schon früh als unzulänglich erwiesen

haben. Es ist von den Inhabern der Staatspferde wohl von je

her eine relativ nicht unbedeutende Anzahl für den Offizierdienst

bei dem Fussvolk verwendet worden. Auch der Missbrauch die

Staatspferde den Inhabern länger zu belassen, als diese dienst-

tauglich waren, mag in frühe Zeit zurückreichen. Die dadurch

und durch andere unvermeidliche Zufälligkeiten in den Türmen

entstandenen Lücken mussten von dem Feldherrn, der die Heer-

bildung leitete, durch Heranziehung anderer Wehrpflichtiger aus-

gefüllt werden; diese Revision und Ergänzung der ausrücken-

den Türmen wird sich allmählich dem Dilectus der Infanterie

genähert haben. Die factischen Schwierigkeiten, welche die Be-

schaffung der Pferde für diese improvisirten Reiter und die ihnen

mangelnde Uebung hervorrief, und auf die Catos Vorschlag die

ständige Reiterei um 400 Stellen zu vermehren (S. 259) wohl

bezogen werden darf, mochten dadurch gemindert werden, dass

man vorzugsweise auf solche Personen griflf, welche Pferde be-

1) S. 107 A. 3. S. 259. Dem Valerius Maximus 2, 9, 6 heissen 400
Reiter equestris ordinis bona pars,

2) In der Schlacht bei Ansculum im J. 475 haben nicht mehr gefochten
(Dionys. 20, 1).

3) Die Normalzahl 300 hat PolyMus 1, 16, 2. 6, 20 9 fg.; aber dass im
hannibalischen Kriege durchgängig nur 200 Reiter bei der Legion waren, zeigt

namentlich 3, 107, 10. Vgl. Handb. 5, 334.
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Sassen und sie zu gebrauchen wussten. Auf alle Fälle konnten

zu diesem mit den gesetzlichen Emolumenten der 1800 Staats-

pferdinhaber nicht ausgestatteten Reiterdienst nur die vermögend-

sten Bürger herangezogen werden. So stellte, nach unserer Ueber-

lieferung bereits im J. 354 d. St.^), sicher eine gewisse Zeit vor

dem hannibalischen Kriege 2) die Regel sich fest, dass jeder über

eine bestimmte Grenze eingeschätzte Bürger bei Bildung der Le-

gionen vom Feldherrn für den Rossdienst genommen werden

könne. Es ist schon früher (S. 259) darauf hingewiesen wor-

den, dass dieser Rittercensus, der eigentlich nur für den Dienst

auf eigenem Pferde gefordert ward, später auch für die wohl seit

langem vorzugsweise aus den vermögendsten Bürgern ausge-

wählten Staatspferdinhaber zur Anwendung kam. Im J. 529,

w^o ausnahmsweise die zu solchem Dienst Pflichtigen römischen

Bürger aus dem Verzeichniss der iuniores ausgezogen wurden,

belief sich deren Zahl auf 22100 Köpfe (2, 411), wobei man in-

dess nicht die effective Brauchbarkeit, sondern die bürgerliche

Pflichtigkeit ins Auge gefasst haben wird.

Beitersoid. Durch diose Aenderung der Reiteraushebung ist wahrschein-

lich theils die Einführung des Reitersoldes veranlasst, theils die

1) Liv. 5, 7 : quibus census equester erat, equi publici non erant adsignati,

concUio prius inter se habito senatum adeunt factaque dicendi potestate equis se

suis stipendia facturos promitttunt .... equiti certus numerus aeris est adsigna-

tus. tum primum equis suis (smjs die Epitome, fehlt in den livian. Hdschr.)

merere equites coeperunt. Es erweckt Zweifel an der historisclien Richtigkeit

der Erzählung, dass sie mit der dafür wenig geeigneten Niederbrennung der

gegen Veii aufgeführten Belagerungsmaschinen motlvirt wird und überhaupt

bestimmt scheint die einträchtige Opferwilligkeit der gesammten Bürgerschaft

zu verherrlichen ; auch konnte eine bleibende Einrichtung dieser Art durch

einfache Erklärung der zunächst Betheiligten nicht herbeigeführt werden. Doch
mag die Umgestaltung des Rossdienstes wohl zu Camfllus Reformen gehören

und nur das Detail unhistorisch sein. Darüber kann nach dem weiter Auszu-
führenden kein Zweifel sein, dass der Rossdienst auf eigenen Pferden in spä-

terer Zeit nicht minder obligatorisch war wie der auf Staatspferden. — Wenn
M'. Valerius Maximus Dictator im J. 260 bei Dionysius 6, 44 sagt : rXeiouc

7] T£Tpax6oiot «"JÖps; i'/. Toü OY][Aou Toi; tTTTieüoi rpooxaTsXlYTjaav ItiI ri]; otpa-

ToXoYia; ßitov £'jT:opY]CJavT£s, so scheint der Urheber dieser seltsamen Notiz den

Dienst equo privato noch ein Jahrhundert weiter zurückzudatiren.

2) Liv. 27, 11 zum J. 545: Ulis Omnibus — et multi erant — adempti

equi qui Cannensium legionum equites in Sicilia erant. addiderunt acerbitati etiam

tempus, ne praeterita stipendia procederent, üs quae equo publica emeruerant, sed

dena stipendia equis privatis facerent. magnum praeterea numerum eorum con-

quisiverunt, qui equo merere deberent, atque ex üs qui principio eius belli septem-

decim annos nati fuerant neque militaverant, omnes aerarios fecerunt. Unleugbar

erscheint hier der Rossdienst als allgemeine Verpflichtung aller dazu qualiflcirten

Individuen, so dass diejenigen, denen kein Staatspferd zugewiesen ward, ihn

equis privatis zu leisten hatten.
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veränderte Stelluns der Reiterformiruna innerhalb der Aushe-

bung. Wenn den in Activität tretenden Mannschaften wohl von

je her von ihren Bezirken Löhnung gewährt worden ist (S. 1 09),

so fehlt es doch nicht bloss an Beweisen, dass dabei die Reiter

bevorzugt gewesen sind, sondern es ist wegen der dieser stän-

digen Truppe sonst zukommenden Bezüge eher das Gegen-

theil anzunehmen. Aber mit der Ausdehnung des Reiter-

dienstes im J. 354 hängt nicht bloss die Uebernahme des Sol-

des auf die Gemeindekasse zusammen, sondern wahrschein-

lich auch die Bestimmung, dass der Reiter den anderthalb-

fachen Sold des Centurio^), den dreifachen des Legionars erhält 2),

wonach sich im Anfang des 7. Jahrh. der Reitersold auf 360

Denare (250 Mark) ftlr das Jahr stellte 3), Offenbar ist dies ein

gewisses Aequivalent für die dem Staatspferdinhaber ausgewor-

fenen Emolumente, wesshalb auch bald nachher bestimmt ward,

dass der Soldbetrag vom Futtergeld in Abzug zu bringen sei

(S. 257 A. 3). — Als bei der steigenden militärischen Macht- Reiter-

entfaltung Roms die Zahl der auf eigenen Pferden dienenden vor derjeni-

Reiter mehr und mehr zunahm, mussten die für diesen Dienst Fassvoiks.

Qualificirten ungefähr in gleicher Weise der censorischen Liste

entnommen werden wie die volldienstpflichtigen Legionare. Wahr-

scheinlich darum folgte die Bildung der Legionsreiterei derjenigen

der Legionsinfanterie in älterer Zeit nach und ging in späterer

ihr vorauf^). Denn so lange jene wesentlich der ständigen Reiterei

entnommen ward, kam ihre Mobilisirung für den Dilectus nicht

1) Polyb. 6, 39, 12. Darum sagt Cicero (^Phil. 1, 8, 20), wo er das or-

dinem ducere und das equo merere vergleicht, von dem letzteren : quod est lautius.

2) P.olyb. a. a. 0. Liv. 5, 7 (S. 478 A. 1). c. 12, 12 zum J. 353 (mit
deutlicher Beziehung auf die kurz vorher erfolgte Uebernahme der Soldzahlung
auf die Gemeindekasse). 7, 41, 8 (S. 257 A. 3)). Daher können statt eines

Reiters drei Fusssoldaten gestellt werden (Liv. 29, 15, 7). Auch erhalten bei

den Donationen die Reiter zuweilen das Doppelte (Liv. 10, 46, 16. 33, 23,

7), in der Regel das Dreifache (Liv. 34, 46, 3. c. 52,11. 36, 40, 13. 37, 59,

6. 39, 5, 17. c. 7, 2. 40, 43, 7. 41, 13, 7) dessen, was der Fusssoldat empfängt.
Bei den Coloniegründungen ist das Ackermass in ähnlicher Weise ungleich

(Reiter 140, Centurio 100, Gemeiner 50 Jugera: Liv. 40, 34, 2 — Reiter 70,

Gemeiner 50 Jugera: Liv. 37, 57, 8 — Reiter 60, später 40, Gemeiner 30,

später 20 Jugera : Liv. 35, 9, 8).

3) Polyb. 6, 39, 12.

4) Polybius 6, 42, 9 : ixetok xaÜTa (nach dem Dilectus der Legionsinfan-
terie) Toui iTiTteTi; tö (tev raXaiöv uot^pou? elwöeoav 8oxt[ji,aCeiv ^tiI toI; texpa-

xio^^iXioi; oiaxosiotc, vüv os rpoxepov, 7iXouTtv8T]v outöüv -(t'(£-iri[>.i'jrfi uro toü
Ttjj!.7)T0ü T^? i'x.'koffii ' xni TToioüai Tptaxoa(ou5 el; ixaoxov oxpaxoTieoov. Auch
bei der censorischen Schätzung wurden die Reiter zuletzt aufgerufen (2, 371).
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in Betracht; nachdem aber ein grosser Theil auch der Reiter

aus dem Dilectus hervorging, musste dieser nothwendig mit der-

jenigen Truppe beginnen, für welche die höchste Qualification

gefordert ward.

Ai)usive Hiedurch stellen sich neben die mit Staatspferd ausgestatteten

der Reiter, die in der früheren Republik allein vorhanden sind und
benennung. für die Stimmordnuug auch in späterer Zeit allein in Betracht kom-

men, die auf eigenen Pferden dienenden, in welchen beiden

Kategorien, da die Staatspferdinhaber als dauernd activ ange-

sehen werden, der effectiv geleistete Rossdienst zusammenge-

fasst ist. Neben diese tritt die Kategorie der zum Reiterdienst

qualificirten, aber nicht dazu gelangten Bürger. Nach strengem

Sprachgebrauch kommt der Rittername lediglich den Staatspferd-

inhabern zu'); auf die beiden anderen Kategorien wird der-

selbe nur mehr oder minder uneigentlich übertragen, während

es für sie an einer den Gegensatz zu den Staatspferdinhabern

bestimmt ausdrückenden geläufigen Benennung fehlt. In der

Kaiserzeit, wo diese beiden Kategorien in Wegfall kommen und

es wie in der frühesten Republik wieder keine andere Ritterschaft

giebt als die mit dem Staatspferd, verschwindet die missbräuchliche

Ausdehnung der Bezeichnung und stellt die ursprüngliche Ein-

fachheit sich wieder her. Es erscheint nothwendig zunächst die

für den Reiter und den Ritter gebräuchlichen Bezeichnungen zu

erörtern.

Terminoio- Termiuologisch haftet der Stadtname an sich so wenig an dem
renzirung Reitcmamen wie an allen sonstigen militärischen und politischen

und Titulaturen der Römer; dies würde, wenn es dafür eines Be-

weises bedürfte, schon aus dem magister equitum erhellen 2).

Aber es ist wahrscheinlich schon früh, sicher längere Zeit vor

dem Principat^) in die Reitertitulatur die Gegensätzlichkeit gegen

die Fremden eingeführt worden ; ohne Zweifel weil der eigent-

1) Plinius h. n. 33, 1, 30: equitum nomen subsistebat in turmis equitum

publicorum.

2) Vgl. ausserdem Festus ep. p. 81 : equitare antiqui dicebant equum publi-

cum merere, wo der barbarische Accusativ auf Rechnung des Paulus kommen
wird.

3) Cato sprach als Consul 559 im Lager vor Numantia apud equites (p. 38
Jordan). Aher schon Cicero braucht durchgängig eques Romanus in der späteren

Weise, (vgl. zum Beispiel die Verwendung dieser Titulatur in den Empfehlungs-
schreiben ad fam. 13, 11. 14. 31. 38. 43. 45. 51. 62), so dass das Ethnikon

nur da fehlt, wo der Zusammenhang über die Beziehung keinen Zweifel lässt.

Livius folgt dem Sprachgebrauch seiner Zeit.

des Ritters.
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liehe Reiterdienst mehr und mehr den Bürgern abgenommen

und auf die italischen Bundesgenossen gelegt ward, so dass der

eques der Stadt Rom im Heerdienst dem Offizier nahe stand und

in der Reiterei die Römer und die Italiker militärisch und poli-

tisch sich schärfer schieden als dies bei der Infanterie der Fall

war. Daher verhalten sich in der späteren Republik eques und
eques Ronianus /ai einander wie bei uns Reiter und Ritter ') und

bahnt die Umwandelung der militärischen Einrichtung in den

politischen Stand hier terminologisch sich an. Auch auf den

griechischen Sprachgebrauch erstreckt sich dies in der Weise,

dass der eques Romanus wohl itttiixo; genannt wird 2) und tj (Trira?

den Ritterstand bezeichnet-'), ittttso; aber ohne hinzugefügtes De-

terminativ immer für den Reiter gesetzt wird^).

Eques Romanus equo publica, die vollständige Bezeichnung igHesfiom«-

des Staatspferdinhabers, mag in republikanischer Zeit in der Le- "pubUco"

galsprache vorgeherrscht haben ">). In der Kaiserzeit findet diese

Bezeichnung sich auf Inschriften des cisalpinischen Galliens nicht

selten''); anderswo ist sie nicht einmal im Inschriftenstil gebräuch-

1) Eques im Werth von tques Rovtanus ist atif den Inschriften so gut wie
unerhört; Ausnahmen wie C II, 4251. V, 7567 sind Fehler des Concipienten
oder des Schreibers.

2) Eckhel d. n. 4, 226. C. J. Hr. 2792. 2793. 2822. 3494. 4495. 4499.
4645. 6560, Strabon (S. 489 A. 2) nennt die Ritter {intiy.oij; avopa;. Plu-
tarch Cic. 13. Dio 63, 18: ttSv t6 iTiTTr/cov (vgl. 61, 17).

3) So braucht das Wort Dio Cassius häufig: fr. 11, 4. L 40, 57. 41,55.
47, 7. 51, 4. 52, 19. 53, 17. 54, 30. 56, 42. 58, 2. 59, 6. 11. 79, 9; oi dv

TT] IjtTTäot d^ETaCofAEvoi 54, 2. Ebenso steht [Ttiieucuv 49, 12. 60^ 7. 78, 14.

4) iTTueu? ohne Beisatz in diesem Sinn findet sich bei den Schriltstellern

nicht leicht anders als wo, wie zum Beispiel bei Dio 36, 25. 43, 23, der Zu-
sammenhang die Determinirung giebt. Häufig tritt eine solche ausdrücklich
hinzu ; so nennt Diodor die gracchischen Ritter 34/5 c. 31 p. 599 Wess. IrcTrei;

evxeXcU Ttuv 'Po)|xai(Mv, Appian h. c. 1, 22. 103. 4, 5 tou; /.aXo'jjxsvo'j; tTtirea;;

analog sind die dionischen S. 483 A. 3 zusammengestellten Wendungen.
Die (xeYiOTot [TiTietc des Dionysius 6, 13 bezeichnen in nicht correcter Auf-
fassung dasselbe, (vgl. S. 563 A. 1). Wo Ritter und Reiter zusammen ge-
nannt werden, treten ebenfalls differenzirende Bezeichnungen hinzu; so stehen
bei Dio 74, 5 neben der Ritterschaft (yj t^Tia; tö teXo?) die iTtTrei; OTpaxtwxat
und ebenso .sind 56, 42 ol iTCitei; oi xe ix toö x^Xou; xal oi aXXoi zu fassen.

5) Urkundliche Zeugnisse über dio Benennung der Ritter in dieser Epoche
fehlen; doch dürfen Cieeros Worte Phil. 6, 5, 13 über die dem L. Antonius
von denselben auf dem römischen Markt errichtete Statue : altera ab equitibua

Rornanis equo publica, qui item adscribunt ^patrono (vgl. das. 7, 6, 16: Lucius
. . . pulronus centuriarurn (quiium Rornanonim , wo diese Bezeichnung wegen
der Beziehung auf das Stimmrecht vorgezogen ist) um so sicherer auf deren In-
schrift zurückgeführt werden, als diese volle Form sonst ungeläuflg ist.

6) C. /. L. V p. 1165 finden sich zahlreiche Belege.

Rom. Allerth. m. 31
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lieh und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch bleibt sie fremd

;

auch entspricht ihr keine griechische Formel.

Mqtto Die verktirzte Formel equo publico, wofür auch wohl habens
piihiico.

equum publicum oder equo publico honoratus oder exornatus ab

imperatore illo gesetzt wird, ist in der Kaiserzeit allgemein in

titularem Gebrauch ; der gewöhnlichen Rede ist sie ihrer Unbieg-

samkeit w egen ungeläufig und auch keine bei den Griechen gang-

bare Formel giebt sie wieder, i).

Eques Eques Romanus kann im militärischen Sinn von dem im
Bonianus.

römischen Heer dienenden Reiter ohne Rücksicht auf dessen Per-

sonalrecht gesagt werden'-^). In politischer Verwendung, die hier

allein in Betracht kommt, fiel, so lange es keinen anderen Reiter-

dienst gab als den mit dem Staatspferd, eques Romanus mit equo

publico zusammen ; und in den cenluriae equilum Romanorum hat

sich diese Redeweise insofern behauptet, als equo publico dabei

nie hinzutritt. Als der Rossdienst mit eigenem Pferd begann,

muss diesen Reitern die gleiche Bezeichnung nicht minder von

Rechtswegen zugekommen sein, wenn gleich dafür urkundliche

Belege uns nicht vorliegen. Noch darüber hinaus finden wir sie

im gewöhnlichen Gebrauch, aber nur abusiv, in der späteren re-

publikanischen Zeit erstreckt, wahrscheinlich an die blosse Qua-

lification geknüpft 3). Durch diese Annahme allein wird es ver-

1) Philostratus soph. 2, 32 : (Caracalla) iTiTre'jeiv aÜTijj re (dem Heliodoros

aus Arabien) orj[j.o(3ia zhwAS. y.al 7tata{v, ÖTToaouc r/oi. Der OTjfAoatoc itttto; bei

Dionysius 6, 13 (S.' 493 A. 1), Dosltheus (S. 490' A. 1) und in der Inschrift

S. 470 A. 4 ist ein Latinismus.

2) So braucht es Liv. 39, 31, 11. Wenn also bei Sallustius Imj. 63 der

numidische Prinz Gauda eine turma equitum Ronianorum als Ehrenwache for-

dert, so kann darunter jede Turnia des römischen Heeres, auch eine italische

verstanden sein. Vgl. S. 541 A. 2.

3) Am deutlichsten tritt die Terminologie hervor iii Betreff der Richter-

decurien des aurelischen Gesetzes : von diesen gehört die zweite den Rittern,

die dritte den tribuni aerarii , beide aber werden in weniger strenger Rede
auch als equites Itomani zusammengefasst (S. 193 A. 2). Die Richter der

zweiten Decurie sind die Staatspferdinhaber dieser Epoche, die Ritter der Ritter-

centurien ; ilie abusivc Ausdehnung der Bezeichnung ist also hier ausser Zweifel,

und am nächsten liegt die Annahme, dass sie auf diejenigen erstreckt worden
ist, welche den Rittercensus und die für das Ritterpferd erforderliche Herkunft be-

sassen. Auch wo die ei/uifes Romani als politische Partei auftreten, zum Beispiel

bei Cicero pro Font. 12, 26 : Uli equites Romani, quos nos vidimus, qui nuper in

re publica iudiciisque maximis ßoruerunt ; ebenso Sallust. lug. 42, 1 und sonst sehr

oft, kann nicht füglich an die 1800 Ritter der Centurien allein gedacht werden.
Wo sonst equitei^ Romani erwähnt werden , zum Beispiel im Heer gleich den
Offizieren Liv. 7, 8, 7. 22, 14, 15. 39, 31, 16. Caesar b. c. 1, 23. 3, 71; in

den bekannten Versen des Laberius bei Macrobius sat. 2, 7, 3: eyo bis tricenis

annia actis aiiie nota tques Romanus e lare egressus meo domum, revertar mimus;
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ständlich, wie die Rittereigenschaft auf so weite Kreise erstreckt

und besonders wie sie ganz gewöhnlich behandelt werden kann

als factisch erblich (S. 501 A. 3), da Unterbrechungen des effec-

ctiven Dienstes in der Ahnenreihe nicht ausbleiben konnten. Wenn
auch von Rechtswegen Ritter nur war wer Rossdienst leistete

oder geleistet hatte , wird man im gewöhnlichen Ausdruck die

Ritterqualification als Ritterschaft haben gelten lassen. Als unter

Augustus der Rossdienst auf eigenem Pferde aufhörte und an die

nachgewiesene Qualification die sofortige Verleihung des Staats-

pferdes gekntlpft ward, fielen eqites Romanus equo jmblico und

eques Romamcs auch in der gewöhnlichen Rede wiederum zu-

sammen. Dies bestätigt sich dadurch, dass die equiles Bomani

der Kaiserzeit nach bestimmten Zeugnissen alle den Türmen an-

gehörten, in welchen zweifellos nur die Staatspferdinhaber auf-

zogen (S. 523 fg.). Darum wird auch den von Augustus ein-

gerichteten seviri equüiini Romanorum ebenso wenig wie den

Rittern der Rittercenturien ein Determinativ gegeben und wird in

den Inschriften der Kaiserzeit eques Roma7ms allein nicht minder

häufig und völlig im gleichen Werth wie equo jmblico gebraucht').

Dieser Rezeichnung entspricht im griechischen Titulargebrauch

(TtTTEuc 'Po)[xaia)v'^).

Ordo equester^) passt streng genommen nur auf die equües Ordo
cQttcstcy*

ferner bei Sallustius Cat. 28, 1. 49, 4; Livius 25, 37, 2, In den S. 480 A. 3
angeführten EmpfeLlungsschreiben und sonst oft genug, können wir freilir,h

wohl in keinem einzigen Fall mit Bestimmtheit erweisen , dass ein eques equo

privato oder auch eine bloss zum Ritterpferd qualiflcirte Person gemeint ist; aber

schon die Häutigkeit dieser Bezeichnung macht es unmöglich die Individuell

als equites Romani bezeichneten Personen sämmtlich für Staatspferdinhaber zu
nehmen. Die marianisch-sullanischen Proscriptionen trafen 2600 Ritter (Applan
1, 103; vgl. meine RG. 2, 339), Tvährend es nur 1800 equites equo publico gab.

1) Die späte Inschrift (Wilmanns 2097) eines eques Eomanus pater duo-
rum eq{u6) pub(lico) will nicht zwischen eques Romanus und equo publico unter-

scheiden, sondern ist lediglich ungeschickt redigirt.

2} C. 1. AU. 111 p. 503 undn. 768«. C. I. Gr. n. 1436. 4017. 4498. 5754.
61896. 6548. BuU. de corr. hell. 1886 p. 456. Die Belege für tirTreu^ 'Pio(xato;

(C. /. Or. 3497. 4016) sind unzulänglich.

3) Zu belegen ist ordo equester erst aus ciceronischer Zeit (Fcrr. /. 1,

47, 124; de domo 28, 74; Phil. 6, 5, 13 und sonst oft) und bezeichnet da-

mals natürlich nicht militärisch die Reiterei, sondern politisch die Ritterschaft;

wenn in gleicher Weise Livius 4, 13, 1 schon bei dem J. 314 von einem Mann
ex equestri ordine spricht (ähnlich 9, 38, 8. 21, 49, 6. 24, 18, 7. 26, 36, 8) und Die
fr. 11, 4 bereits unter den Königen t6 TtpattaTov x^; ßouX-^c %ix ttj? iTCTtaSo;

erwähnt, so sind dies die Anschauungen und die Redewendungen ihrer Zeit.

Dio giebt ordo durchgängig wieder mit teXo; {fr. 11, 4: xa ziXt] ^xeiva von
Senat und Ritterschaft; 38, 13: l'vt xtvo; xIXou? : 52, 25: ex xo^ aüxoü
xeXou;; 63, 4: 6 ofjfio? xaxa x^Xtj) und drückt demnach den ordo equester aus

31*
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equo publico, da diese allein, wie es das Wort ordo fordert, eine

geschlossene Körperschaft bilden *) , und wird auch von guten

Schriftstellern in dieser Beschränkung gebraucht 2). In der Regel

aber wird ordo eqicester, eben wie equües Romam\ gesetzt für die

Gesammtheit sowohl der das Ritterpferd besitzenden wie auch der

zu dessen Besitz befähigten Personen, wobei, wie es scheint,

hauptsächlich an die ersteren gedacht wird, diese aber die zweite

Kategorie mit vertreten ; ein terminologisch fester Gegensatz zwi-

schen den Staatspferdinhabern und den Expectanten hat auch

hier sich nicht entwickelt'*). Da unter dem Kaiserregiment, wie

schon gesagt ward, es andere Ritter nicht giebt als equites equo

publico, so fällt für diese Epoche der ordo equesler wieder mit

diesen zusammen^). Wenn bereits in republikanischer Zeit die

Senatoren und die Ritter die vornehmsten Stände heissen''), so

wird es in der Kaiserzeit tlblich, im Anschluss an die Theilung

der Staatsämter zwischen Senatoren und Rittern und an die Aus-

schliessung der Plebejer von denselben, die am Reichsregiment

durch t6 twv Itttt^ouv tsXoc (48, 45. 55, 7. 59, 91, Y] iTZTzäc. tö liloi (74, 6),

ol iTTTTEU ToO TsXouc (42, 51. 59, 11), ot Ittttei; ot i% ToD TeXou? (56, 42. 61,

9. 63, 13), ot tTTueii; ot d? ttjv 'nzr.äoa äy.ptßöic TeXoüvTe; (55, 2), avSpe? i? ttjv

liznäoa xeXoüvxec (48, 33), womit Diodors 'mr.tli ivTeXei? (S. 481 A. 4) über-

einstimmen. Der griechische Uehersetzer des ancyranischeii Monuments
6 , 24 , die S. 504 A. 2 angeführte Inschrift und Herodian 4, 2, 4. 5,

7, 7, setzen dafür xo trirtxov xaYfxa, der letztere auch 5, 1, 5 t] mnaz xä^t;.

1) Uebcr den Begriff des Wortes ordo ist S. 459 A. 1 gesprochen ; er

passt vollkommen auf die equites tquo publieo, wie sie in der Ponipa aufzogen.

2) Cicero Phil. 6, 5, 13 nach den S. 481 A. 5 angeführtenWorten: quem
umquam iste ordo patronitm adoptavit? Livius setzt den equesler ordo ausdrücklich

den equites entgegen, indem er 21, 59, 9 angiebt als gefallen 300 equites, darunter

equeslris ordinis aliquot et tribuni militum quinque et praefecti sociorurn tres

;

auch wo er sonst den Ausdruck braucht, insbesondere 9, 38, 8. 24, 18, 7 wech-
selt er mit equites Romani (7, 8, 7) und bezeichnet die equites equo publico

(vgl. S. 563 A. 1).

3) In diesem allgemeinen Sinn wird diese Bezeichnung schon von Cicero

ganz gewöhnlich verwendet. Gegensätzlich und also incorrcct flndet sie sich

in der in früher Zeit dem Q. Cicero untergeschobenen Bewerbungsschritt

;

hier werden die in den centuriae equitum stehenden jungen Leute bestimmt
durch die auctoritas des ordo equesler ( S. 497 A. 3), während doch eigentlich

jene den ordo equesler bilden.

4) Eckhel 5, 261 : Münze Neros mit equesler ordo principi iuvent(utis)

und sonst oft. Dass Dio, wo immer er von der llitterschaft spricht, die equites

equo publico im Sinn hat, zeigen besonders deutlich die Stellen 59, 9. 63, 13;

er kennt daneben wohl Reiter (S. 481 A. 4), aber keine anderen Ritter.

5) Cicero de domo 28, 74 : proximus est huic dii/nitati (des Senats) ordo

equesler, entsprechend dem öfter für die Bürgerschaft überhaupt gesetzten Aus-
druck omnes ordines. Diese Aiiffassuug ruht auf der durch die gracchanische

Bewegung entwickelten Parteiorganisation , dem damit beginnenden Ringen des

vermögenden Mittelstandes mit dem herrschenden Adel um die politische Ober-
hand (vgl. Appiau b. c. 1, 22 u. a. St. mehr).
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participirenden Klassen als 'die beiden Stände', ordo uterque zu

bezeichnen (S. 460 A. 1).

Bei der schwierigen Aufgabe die politische Stellung der

römischen Ritterschaft darzulegen wird auszugehen sein von dem
Eintritt in dieselbe und dem Austritt aus derselben und von

den für jenen wie ftlr diesen geforderten Voraussetzungen.

Der Eintritt in die Ritterschaft ist, insofern er durch Ver- Die
censorische

leihung des Staatspferdes erfolgt, bereits im Abschnitt von der Bildung der^ * ^ ' Reiterei.

Censur dargestellt worden. Sie bildet einen Theil der Schätzung

und geschieht durch die dazu bestellten Beamten, anfänglich den

König 1), dann die Consuln^), endlich nach Einrichtung eines

eigenen Schatzungsamtes durch die Censoren. Seij, es neben dem
Rossdienst auf Staatspferden auch einen solchen auf eigenem

Pferd giebt, wird die Qualification dazu ebenfalls durch den Cen-

sor, der Dienst selbst durch den feldherrlichen Dilectus herbei-

geführt; als Eintritt in die Ritterschaft aber kann dieser private

Rossdienst wenigstens insofern nicht bezeichnet werden, als wohl

die Bezeichnung eqiies Romamis damit erworben ward, aber die

personalen Privilegien des Reiters, insonderheit das ritterliche

Stimmrecht, von dem die politische Stellung der Ritterschaft

ihren Ausgang nimmt, nur den Staatspferdinhabern zukommt.

In diesem Sinn ruht die Ritterschaft verfassungsmässig auf dem
Census.

Nun aber hat Sulla die Censur zwar nicht abgeschafft, aber Der senato-
*"

rensohn seit

sie für den Fortbestand der verfassungsmässigen Staatsordnung suUa ge-
'

borener
entbehrlich gemacht (2, 336) ; und wenn gleich in Folge der Kitter.

demokratischen Reaction gegen seine Einrichtungen mehrfach

späterhin Censoren ernannt wurden, einmal sogar, im J. 684 der

Census vollzogen ward, hat die Schätzung doch mit dieser einen

Ausnahme von Sulla bis Augustus geruht. Equites equo publico

hat es also in dem bisherigen Sinn in dieser Epoche nicht ge-

ben können; und damit hängt wahrscheinlich zusammen, dass die

grosse Ritterschau des 15. Juli in dieser Zeit ausfiel und erst

1) Die bessere Ueberliefernng weiss nichts von Mitwirkung der Volks-

versammlung weder bei der Einrichtung noch bei der Vermehrung der Reiterei.

Dionysius (2, 13) Wahl der ersten 300 Reiter durch die Curien , so dass jede

zehn ernennt, ist aller Analogie zuwider und sicher nur Missverständniss der

Bestellung curialim, die allerdings in dem Schema liegt (S. 106).

2) Dass ihrer in Beziehung auf die Reiterwahl gedacht wird , finde

ich nicht.



=_ 486 —
Von Augustus wiederhergestellt ward (S. 493 A. 2). Aber die

Abstimmung der Rittercenturien hat auch nach der suUanischen

Ordnung stattgefunden und das aurelische Gesetz vom .1. 684

über die Besetzung der Geschwornengerichte fordert das Vor-

handensein der Ritterschaft in einem dem bisherigen analogen

Bestand ; es muss also durch Sulla an die Stelle der censorischen

Adsignation des Staatspferdes irgend eine subsidiäre Einrichtung

gesetzt worden sein. Welche dies war, ist nicht tiberliefert und
sind wir auf Gombinationen angewiesen. Dass die Adsignation

des Ritterpferdes ähnlich wie die censorischen Locationen (2, 336

A. 4) auf die Consuln überging, ist nicht wahrscheinlich ; für die

censorischen Schatzungsgeschäfte hat es nie eine Vertretung ge-

geben. Auch würde eine Einrichtung dieser Art, wenn sie

bestanden hätte, in dem uns vorliegenden Quellenmaterial

Spuren zurückgelassen haben. Wahrscheinlich ist die Erwer-

bung des Staatspferdes und damit des Platzes in den Rittercen-

turien, wie der Senatssitz an die Quästur, an eine ohne censo-

rische Thätigkeit eintretende Voraussetzung geknüpft worden.

Diesem Requisit kommt entgegen, dass unter dem Principat der

Senatorensohn geborener Ritter ist (S. 470). Von wem diese

Ordnung herrührt, ob Augustus sie vorgefunden oder eingeführt

hat, ist nicht überliefert; wir werden sie hienach für Sulla in

Anspruch nehmen können, und es passt völlig in seine Gonsti-

tuirung des Gemeinwesens, dass er, die Incompatibilität des Se-

natsitzes und des Ritterpferdes festhaltend, in dieser Weise die

Ritterpferd Rittercenturieu in die Gewalt des Senats brachte. — Nicht un-

offlzier- möglich ist es, dass er sich darauf nicht beschränkte. Wenn
Beit Sulla, uuter dem Principat als Ritter senatorischen Ranges neben den

Senatorensöhnen auch diejenigen jungen Männer gelten, denen

der Kaiser den Offizierdienst nach senatorischer Art gestattet uud

die senatorische Laufbahn eröflfnet (S. 466), so kann, da nach der

Sullanischen Ordnung der Kriegstribunat von den Comitien oder

den Feldherren vergeben ward ^) , sehr wohl der junge Mann

1) Es wurden damals jährlich 24 Kriegstribune gewählt [2, 564], von

denen allerdings die schon im Senat sitzenden (S. 546 A. 2) so wie die Sena-

torensöhne für unsere Frage nicht in Betracht kommen. Die Zahl der jährlich

erforderlichen Kriegstribune war damals bedeutend grösser (^Cicero Phil. 6, 5,

14 S. 459 A. 1). Im J. 700 standen, allerdings mit Einrechnung der galli-

schen, mindestens 18 römische Legionen unter Waffen (C. i. L. III, 6541aj;

also gab es damals über 100 functionirende Kriegstribune.
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nicht senatorischer Herkunft damnls mit der Offizierstelle das

Ritterrecht erworben haben i). -:- Unter diesen Voraussetzungen

wurde die der Adsignation des Staatspferdes voraufgehende cen-

sorische Prtlfung des Vermögens, der Herkunft und der Ehren-

haftigkeit entbehrlich. Das angemessene Vermögen durfte bei

dem jungen Manne senatorischer Herkunft vorausgesetzt werden

und der freiwillig geleistete kostspielige Offizierdienst schloss den

Unvermögenden von selber aus. Ausreichend war allerdings ins-

besondere die erstere Voraussetzung nicht; aber hier griff bei

der Reaction gegen Sullas Ordnungen das im J. 687 erlassene

roscische Gesetz ein: indem dieses den Rittern die Proedrie zu-

rückgab, normirte es zugleich ausdrückb'ch den Rittercensus und

schloss den unter 400 000 Sesterzen geschätzten Bürger 2) von

dem Ritterplatz und ohne Zweifel überhaupt vom Ritterrecht aus.

Nach der früheren Ordnung, wonach nur dem von den Censoren

verzeichneten Staatspferdinhaber Ritterrecht zustand, hätte es der

Normirung des Census nicht bedurft; sein Auftreten in dem Ge-

setz ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Besitz des Ritter-

pferdes in dieser Epoche auf anderer Grundlage ruhte. — Hin-

sichtlich der Geburt und der Ehrenhaftigkeit beduifte es für den

Senatorensohn weiterer Constatirung nicht und für den Offizier

gewährte die Zulassung entweder von Seiten der Gemeinde oder

von Seiten des Feldherrn ausreichende Deckung. Bei stetigem

Zutritt dieser Art konnten die Rittercenturien fortbestehen, auch

wenn vom Census ganz abgesehen ward; die Vertheilung der

1) In der Ritterschaft der letzten Zeit der Republik vor der augus-
tisclien Reform spielen die gewesenen Kriegstribune eine iiervorragende Rolle.

Unter den vierzehn Theaterbänken der Ritter werden die beiden ersten den ge-
wesenen Kriegstribnnen vorbehalten (S. 521 A. 3). Bei dem Triumph Caesars
im J. 708 erhalten die Kriegstribune und die Präfecten das vierfache Trium-
phalgeschenk, während von Reitern nicht die Rede ist (S. 54*2 A. 2). Bei der
italischen Landvertheilung, welche der Volkstribun L. Antonius im Frühjahr 710
beantragte, wurden die equiten Romani equo publiro überhaupt bevorzugt (Cii;ero

Phil. 6, 5, 13: agrum iis divisit; vgl. 7, 6, 16), aber die hier neben ihnen
genannten Kriegstribune , so weit sie unter Caesar gedient hatten (a. a. 0.

:

tribuni militares, qui in exercitu Caesari^ duobus fuerunt . . . muUi fuerunt
multis in legionibus per tot annos

, wo vor duohus etwa plua annis oder der-

gleichen ausgefallen sein muss) , erhielten die besten Rom nächstgelegeneu
Stücke (a. a. O.: iis quoque divisit Semurium : campus Martius restabnt; vgl.

Maorobius sat. 1, 10, 16). Dies passt wohl dazu, dass mit dem Kriegstribunat
damals das Staatspferd erworben ward.

2) Auf die Frage, wie bei mangelndem Census das Vermögensmass con-
statirt ward, wird nicht auf den Muuicipalcensus zu recurriren, sondern viel-

mehr zu antworten sein, dass das MultTerfahren ausreichte (S. 499 A. 4).
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Zutretenden unter die achtzehn Centurien muss durch gesetz-

liche Bestimmung geregelt wordjen sein. Freilich kann die Zahl

der jungen Männer senatorischer Herkunft, welche nicht im Se-

nat Sassen, und derjenigen aus nicht senatorischen Familien,

welchen der Rossdienst auf eigenem Pferd als Erwerbung des

Staatspferdes angerechnet ward, wie weit man auch die letztere

Kategorie ausdehnen mag, schwerlich ausgereicht haben, um die

1800 Ritterstellen zu besetzen; aber es mag wohl eben in der

Absicht Sullas gelegen haben, um die Rittercenturien vom Senat

völlig abhängig zu machen, die Zahl ihrer Stimmberechtigten

zu verringern. Die Einhaltung einer festen Zahl war freilich

unter diesen Voraussetzungen bei der suUanischen Ritterschaft

ebenso unmöglich wie bei dem süllanischen Senat. Wenn den-

noch die alte Ordnung der 1800 servianischen Ritterstellen fdr

diese Epoche gilt als unverändert fortbestehend (S. 259], so er-

klärt sich dies daraus, dass auch diese sullanische Einrichtung,

wie andere mehr, als Aushülfe auftrat. Wie das Volksgericht

formell fortbestand, während es factisch durch den Quästionen-

prozess ersetzt ward, so blieben auch verfassungsmässig die

Censoren. Wenn diese functionirten, wie es im J. 684 geschah,

so übten sie ihr Recht in dem früheren Umfang und es traten die

Adsignation der Staatspferde und die alte Normalzahl wieder

in Wirksamkeit. Diese Censur muss dazu beigetragen haben, dass

die finanzielle und die politische Stellung der Ritterschaft in der

ciceronischen Epoche im Allgemeinen blieb, wie sie war und nicht

im Sullanischen Sinn sich verschob ; hauptsächlich aber wird dies

dadurch bewirkt worden sein, dass im gewöhnlichen Gebrauch

die abusive Erstreckung der Ritterbenennuug vorherrschte.

Austritt aus Uebcr den Austritt aus der Ritterschaft ist gleichfalls bei

Schaft fn der Censur gehandelt worden. Abgesehen von dem Fall, dass

"schei" Zeit, die gesetzliche Incompatibilität des Ritterpferdes und des Senats-

sitzes denselben herbeiführte, war die Abgabe des Ritterpferdes

nicht minder durch den Census bedingt wie dessen Ueberweisung;

auch sie also fiel durch die sullanische Ordnung. Wenn nicht

ein uns unbekanntes Specialgesetz anders verfügt hat, muss da-

nach seitdem das Ritterpferd dem Erwerber auf Lebenszeit verblie-

ben sein, wofern er nicht auf Grund der gesetzlichen Incompatibilität

durch den Eintritt in den Senat dasselbe verlor oder es ihm bei

der etwa eintretenden Censur entzogen ward. Insofern die letz-
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tere rechtlich möglich blieb, kann die unter dem Principal be-

stehende Lebenslänglichkeit des Ritterpferdes nicht principiell

auf die sullanischen Einrichtungen zurückgeführt werden; auf je- Kaiserliche

den Fall aber ist sie durch dieselben vorbereitet worden. des Kittef-

Der aus dem Rossdienst auf eigenem Pferde entwickelte ^ ""^ *^'

Offi/ierdienst, wie er eben dargestellt worden ist, hört auf viel-

leicht schon unter Caesars Dictatur'), auf jeden Fall mit dem
Eintritt des Principats. Seitdem wird der Offizierdienst, wie

dies weiterhin (S. 545) dargelegt werden wird, geknüpft an

die Verleihung des Staatspferdes. Dieselbe ist, so weit der Cen-

sus noch unter dem Principat stattfand*, auch damals von den

Gensoren geübt worden 2), und es waren dies nicht nothwendig

die Kaiser [2, i044]. Aber anfangs daneben und vielleicht der

Anlage nach subsidiär, praktisch ohne Zweifel seit dem Beginn

des Principats'*) überwiegend und nach der Beseitigung der

Censur allein geltend, stand die kaiserliche Verleihung des

Ritterpferdes*), welche so viel wir wissen an keinen Termin

1) In wie weit die angustische Umgestaltung des Ritterstandes auf Caesars

Anordnungen beruht, ist nicht bekannt; was der letztere über die Rittergerichte

verfügt hat, führt auf Vermehrung der Zahl der Staatspferdinhaber (S. 535).
'2) Dies lehrt ausser der 2, 899 A. 1 angeführten die Censur Vespasiaus

betreffenden Inschrift Strabon 3, ij, 3 p. 169 : fjxouaa . . . iv \t.ib. twv 'xoiÖ' Y)|j.ä;

Ti[j.-r]a£ajv -ev-'-r/.oaiouc avopac Ti|xrjft£vta; iTnrtxo'j; FaStravouc und 5, 1, 7 p, 213:
t6 rjaiaoüiov . . . vewaxi Xi-^tTai Tt|j.fjOaai}at Trevraxoaio'jc iTtTTiy.ou; avopa;. Auch
die Angaben Siietons Claud. 16 Vesp. 9 mögen auf die Censuren dieser Kaiser
sich beziehen.

3) Dio 53, 17 : ix ok o-t] toö Tt[XY]T£U£iv to6; t£ ßio'j; '/.ai to'j; tpoTro'j;

fjfAwv dEe-räCo'jat xoti dTTOYpacpds Troioövtai v-at tou; fA£v 'AO.Trx'ki'(0'jai vm I; ttjv

iTrraoa 7,ai ic, to ßouXe'jTr/.ov , xou; os y.ai ävaXeicpouat , orw; av aüxoi; ^jÖc'^.

Ebenso in Maecenas Rede 62, 19 (S. 491 A. 1). Diese Zeugnisse beweisen
wohl für die spätere Zeit, aber nicht gerade für Augustns, und die von diesem
einzeln berichteten Verleihungen des Ritterpf'erdes (Sueton Aug. 27. Dio 47, 7.

48, 45) können theils auf die exceptionelle Triumviralgowalt bezogen, theils

an seine Schätzungen angeknüpft werden. Dasselbe gilt von der Angabe bei

Dionysius 4, 24: (oaTrep -^t xoü; TöJv [rrcstuv xcti xoi»; xöjv ^o'jXe'JXtuv [iiouz i^e-

TaCou3iv. Aber sowohl die allgemeine Erwägung der kaiserlichen Personalcon-
stitutionen [2, 852 fg.] wie die besonderen Verhältnisse der Ritterschaft lassen

daran keinen Zweifel , dass die Loslösung der Verleihung des Ritterpferdes

von der Ceiisur oder, wie man es auch ausdrücken kann, die Verknüpfung des

census eqiiilum mit dem Principat [2, 1045] auf Augustns selbst zurückgehen.

4) Da in Folge der Unterlassung der Verleihung des Ritterpferdes durch

Tiberius (Sueton Tib. 41: regressus in tnsulnm rei puhlirae . . . ruram usque ndeo

(ibiecil, ut postea non dtcurias equitum umqunm »upplerii) bei dessen Tode die

Ritterschaft selir zusammengeschmolzen war, nahm Gaius zahreiche Ernennun-
gen vor (Dio 59, 9). — Galba : Tacitus hist. 1, 13. — Vltellius : Tacitus hut.

2, 57. — Titns: C I. L. 11, 4251 adledua in equite n T. imperalore. —
Traiauus Orell. 3049 a divo Trainno ex militia in equeMrem dignitatem trarts-

la'u: ; C. II, 4211. III, 607. — Von Hadriau an finden sich sowohl bei Schrift-

stellern (_i}ita Marci 4, Alex. 19) wie besonders in den Inschriften zahlreiche Belege.
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geknüpft war, sondern von Fall zu Fall, regelmässig auf An-
suchen ') stattfand. Für die Gesuche um Aufnahme in die

Ritterschaft so wie für die um Aufnahme in den Senat gab

es ein eigenes kaiserliches Bureau, das, weil der Nachweis des

Vermögens dabei hauptsächlich in Betracht kam, a censibus hiess

und eine Abtheilung des Departements für die Bittschriften (a

libellis] bildete 2). Es stand unter einem höheren Beamten von

1) Ein Bittschreiben an Hadrian vim Verleihung des Ritterpferdes und
dessen motivirte Ablehnung steht in der Rescriptensammlung desselben (bei

Dositheus 6: oaxn; itttiov abei orjjjioatrjv, d^afxotpTYj[i.£voc eivai öcpeiXei).

2) Der liaiserliche Bureauvorsteher a censibus :

praepositus a censibus \i3.nn Commandant der beiden Italischen Flotten

;

a V, 8659),
^TTt' -/-^voov Toö SeßaOTOÜ (C. I. Gr. 3497 unter den Ehrenprädicaten

eines Vetters dieses Beamten),
im -/^voov (dann proe. Moesiae inf.: C. I. Or. 3751),
6 TÖic TtfA-Zjaet^ dY"i^£"/£tpta(x£vo; (Dlo 78, 4 : Vertrauensperson , berichtet

aus Rom an den abwesenden praef. praetorio),

^TtiTfOTTOi dm Tiüv d7To[Ti[Arj]a£(o'; SeßoiGToü (C. /. 6r. II n. 1813 b p. 983,
nach Hirsohfelds freilich nicht sicherer Ergänzung; vgl. [2, 989J)

muss einerseits Beziehungen gehabt haben zu dem Bureau a libellis:

a libellis et censibus in einer Inschrift von Lyon (Henzen 6929) aus Pias

Zeit (vorher Procurator von Lugdunensis und Aquitanien) und einer

ephesischen C. III, 259,
a censibus, a libellis Augusti (dann praef. vig. : Henzen 6947) aus Ha-

drians Zeit,

magister a li[hellis, ma]gister a ce\nsibus^ (dann praef. vig.: Henzen 6518),
andrerseits zum Ritterstand, also zur liitterschatzung

:

a census equit(um) Jtoman(^orum) (vorher praef. class. Rav.: C. X, 6657
= Orelli 3180),

wie denn auch der nomenclator censorius eines Beamten augustischer Zeit sicher

und vermuthlich nicht minder die kaiserlichen nomenclatores a censibus (oder

a census) bei der Ritterschatzung beschäftigt gewesen sind (1, 353 A. 3). Dies

erklärt sich recht wohl, wenn dieses Bureau mit der Prüfung der um V^erleihung

des latus clavus und des Ritterpferdes eingehenden Gesuche beauftragt war;
denn dies waren ja eben libelli (was Hirschfeld V. G. 1, 18 vgl. 207 über-
sehen zu haben scheint) und der Vermögensnachweis spielte in beiden Fällen

die Hauptrolle. Dass einmal die Ritter besonders genannt werden , wird sich

daraus erklären, dass diese Gesuche bei weitem die häufigsten waren. Ob die

Benennung a censibus et libellis dem gesammten gewöhnlich a libellis genannten
Departement zukommt oder wie sonst die beiden Benennungen a libellis und
a censibus sich zu einander verhalten, ist nicht zu bestimmen. Die Bedeutung
dieses Amtes erhellt daraus, dass die Präfectur der römischen vigiles so wie

die einer der italischen Flotten , die beide zu den höchsten Spitzen der

Ritterlaufbahn gehören , unmittelbar nach
,

ja die letztere sogar einmal vor

demselben gegebenwird. — Hirsclifelds (a. a. 0.) Vermuthung, dass nach Ab-
schaffung der Censur ein kaiserliches Centralbureau für die Provinzialschatzun-

gen eingerichtet sei, scheint mir wenig glaublich. Die Beamten, die mit dem
Census der einzelnen Provinzen zu thun haben, wie der adiutor ad census pro-

vinc. Lugdun. (Orelli 2156), auch wolil der adiut(or) ad cens(us) ohne Beisatz

(Henzen 6519) sind wohl mit den legnti ad census ncripiendos der einzelnen

Districte zusammenzustellen. Dagegen führen alle bei dem Centralbureau her-

vortretenden Indicien auf den census equilum. Hätte es ein solches in dem
Sinn Hirschfelds gegeben, so würden uns davon zahlreiche Belege nicht mangeln.
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Ritterrang 1). Die durch die geschlossene Zahl der Staatspferde

gezogene Schranke wurde jetzt beseitigt; mochte die Ver-

leihung im Census oder ohne solchen stattfinden, in der Kaiser-

zeit wurde jedem, dessen Qualification constatirt und der dem
Kaiser genehm war, das Ritlerpferd sofort verliehen 2) und der

frühere Unterschied der Inhaber und der Anwärter ist ver-

schwunden. Die Zahl der zum Stimmrecht in den Rittercentu-

rien l)erechtigten Staatspferdinhaber wuchs so an, dass in

der Pompa, an der natürlich niemals sämmtliche Berechtigte

sich betheiligten, schon unter Augustus Regierung bis zu 5000

aufzogen 3); und, wie die immer zunehmende Häufigkeit des

Rittertitels auf den Inschriften der Kaiserzeit es an die Hand

giebt, blieb sie in beständigem Steigen'*),

Den Austritt aus der Ritterschaft hat Augustus principiell LebensUng-

beseitigt. Nach der älteren republikanischen Ordnung ist die Ritterrechts

Inhaberschaft des Staatspferdes durch die etfective Dienstfähig- Principat.

keit begrenzt und kann die Fortführung des Ritterpferdes über

diese Zeit hinaus oder gar auf Lebenszeit nur missbräuchlich

vorgekommen sein. Dagegen wurde, ohne Zweifel im Anschluss

an den aus den sullanischen Einrichtungen resultirenden Wegfall

1) Ausser den inschriftlichen Zeugnissen wird dieser Beamte erwähnt bei

Herodian 5, 7, 7 : Stepov .... Traioeiac tAv vsojv xai £Ü-/CO(J(i.iac ttjc te br.o-

o-aaeoji; -zr^i [i^erdatwi xöjv Sylburg) it; tyjv a'j'c^\'i)'zo'i ßouX'^jv -7j t6 Ittttixov

-zd-jit-n v,oiTaTaTTO|x£v(uv TTposaxTjoev, woraus wohl gefolgert werden darf, dass er

auch bei der equilum probiitio und der damit verbundenen Prüfung des Lebens-
wandels betheiligt war. Auch bei Dio 52, 21 (vgl. c. 24) empfiehlt Maeceiias

dem Augustus lieber aus dem Senatoren- als aus dem Ritterstand einen Sub-
censor (u7roTi[j.TjTTi<;) zu bestellen, welcher Herkunft, Vermögen und Lebens-
wandel (ra TE -ihf] xcil t«; oiiaiai; to6c t£ Tpoitou;) der gesammten Senatoren

einschliesslich der Frauen und Kinder ermittelt und überwacht (s^exaCetv '/.n\

iizia'AOTzel^) und in geringeren Dingen die, die es angeht, verwarnt, in wich-
tigeren an den Kaiser berichtet (->t(xl xa [<.£v ccüxo; ^7:avop&oüv oaot [i.f]X£ xipito-

piac a^ia ^oxt xat Tcapop(u(i.£va iioXXtbv 'Arxl [xt^d^wi -iCavctüv a'i'xia fi-^^erai, xa ok

hr] fi.£tCo) aot STriiCowoüoilai), bei dem über ihn Beschwerde geführt werden kann
(Öl, 33). Sicher liegt hier das von Herodian bezeichnete Hofamt zu Grunde,
wenn auch in die Ausführung politische Wünsche des Schreibers eingemischt
sein mögen.

2) Dio 53, 17 (S. 489 A. 3).

3) Nach Dionys. 6, 13 zogen damals bei der Pompa des 15. Juli divSpe;

laxiv 8x£ '/.ai TTEvxaittaytXiot auf. Darauf beziehen sich in Maecenas Rede bei

Dio 52, 19 die Worte : xouc xa 8£ux£p£ra (nach den Senatoren) lxa<Jxa/ö8t xat

f£v£i xal äpex:^ %ai TrXouxcu cp£pojJ.£^^o'JC e; xtjv iTtTraoa xaxaX£;ov, xoaouxou; . .

.

d^Tzy^pd'^a'i 67:600t Trox' av äp£3tuat (Hdschr. EÜp-rjaiuci) ge (jltjosv 7t£pt xoü —
Xtj-

ftou? aüxüjv äxpißoXoYO'jfAEVos. Dem entsprechen die Angaben über die Zahl

der römischen Ritter in Patavium und in Gades (S. 489 A. 2).

4) Plinius h. n. 33, 2, 32: postea (nach dem J. 23) yregatim insigne id

(den Goldring) appeti coeptum.
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der Abgabe iles Ritterpferdes (S. 488), von Augustus im J. 741

zunächst in Beziehung auf die Musterung (S. 493) verordnet, dass

nach vollendetem 35. Lebensjahre es dem Ritter freistehen solle

in der Ritterschaft zu bleiben, ohne sich weiter an den Func-

tionen derselben zu betheiligen i). Damit ist die Lebenslänglich-

keit des Ritterpferdes anerkannt 2). Rückgabe desselben kommt,
vom Strafverfahren abgesehen, seitdem nur vor in den weiterhin

zu erörternden Fällen, wo der Ritter, um Senator oder Centurio

zu werden, den Stand wechselt.

Entziehung Wenn also jeder geeignete Btlrger zum Ritterpferd zugelassen

Ritterrechts uud in dcsscu Bcsitz auf Lebenszeit gelassen ward, so hat Ausustus
zur Strafe.

" ' O
zugleich Massregeln getroffen, um die ungeeigneten Inhaber aus

der Ritterschaft zu entfernen. Der Kaiser nahm das Recht in

Anspruch unwürdigen oder ungeeigneten Subjecten das Ritterpferd

zu entziehen (S. 489 A. 3) und das mit der Prüfung der Ritterquali-

fication beauftragte Bureau hatte auch die Führung der Ritter zu

überwachen (S. 491 A. 1). Es wird diese Entziehung dann einge-

treten sein, wenn eine der für die Erlangung des Ritterpferdes erfor-

derlichen weiterhin zu erörternden Bedingungen versagte, inson-

1) Sueton Aug. 38: mox (nach den früher flen Alten und Gebrechlichen
gewährten Erleichterungen, vgl. S. 494 A. 1) reddendi equi gratiam fecit eis

qui rnaiorei> annorum quinque et triyinta retinere eiim nollent. Da gratiam fa-
cere nur 'erlassen' heissen kann, nicht 'verstatten", so ist entweder mallent zu
schrelhen oder retinere zu verstehen von der Function in der Pompa , so dass

denen, die erklären dafür von dem Pferde keinen Gebrauch ferner machen zu
wollen, dennoch freigestellt wird die formale Kückgabe zn unterlassen, also in

der Ritterschaft zu bleiben. Dio 54, 26 zum J. 741 : tote oe aüto; Ttavta;

«'jTou; (die zur Uebernahme der senatorischen Leistungen fähigen Ritter) i^-q-rxae

"/tat T« (JL£V Tt»V l)TT£p Tzi^Xt '
'AOl Tpta'itOVTOt £T-/] -(ZIO^Hjlt»^) Oliz dTIoX'JTTpaYfAÖVTQOe,

TO'J? hk evTfj? T£ xf^c, qk'.-Airxc, Ta'JTYj; ovToic 7vO(i t6 Tt[jiYj|J.a (den Senatorencensus
von 1 Mill. Sest.) lyovxa; ßouXeüaai •Aax'q'td'iY.ri'ZE, "/wpU '7j £t Ttc ävaTTTjpoi; '?]V

xal rä (j.£v C(o(xaTa -aoI otüxöc tto'j ecupot , Trepi oe töjv oüatöjv opxoig dTTtSToÜTO.

Beide Berichte beziehen sich offenbar auf dieselbe Verfügung; auch zeigen die

Schlussworte Dios, dass vor ywpi; sei es durcli den Abschreiber, sei es durch
Dios Schuld etwas fehlt, beispielsweise y.rxt £v rrj rofATT/j iropE'Jsa&at, und hier

von den Rittern nicht bloss in Bezug auf ihren Eintritt in den Senat die Rede
ist oder sein sollte, da Lahmheit und ähnliche Körperfeliler von diesem nicht

ausschlössen. Beide Mittheilungen zusammengefasst ergeben, dass Augustus bei

der Recognition der Ritter jeden, der das 35, Jahr überschritten hatte, im
Ritterstand liess, aber ihn von allen Ritterleistungen entband, sowohl von dem
Jlrscheinen in der Pompa wie von der eventuellen Verpfliclitung in den Senat

einzutreten; dagegen von dem, der innerhalb dieser Altersgrenze stand, diese

Leistungen forderte, die erstere mit Ausnahme der Behinderung durch körper-

liche Gebrechen.

2) Selbst Verstorbenen wird die Titulatur equestris n^emoriae vir beigesetzt

(C VIII, 4781), entsprechend dem senatorischen clarissimae memoriae vir. Auf
die von Hirschfeld (Verw. gesch. 1 S. 273) für eq(uestris) m(^emoriae^ p(wer) an-
geführte Inschrift C. III, 5652 ist kein Verlass.
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derheit wenn der Inhaber verarmte oder der Ehrenrechte verlustig

ging. Augustus richtete sogar eine specielle Revision der Ritter-

schaft ein. Nach altem Gebrauch, dessen Entstehung in das Kaiserikiie

,
' Kitter-

5. Jahrh. der Stadt gesetzt wird, zogen die Staatspferdinhaber musterung.

in jedem Jahr an den iden des .kiii in voller militärischer Rüs-

tung, vom Tempel des Mars am capenischen Thor durch die

Stadt nach dem Forum, um hier ihren Schutzgöttern, den Casto-

ren, ein Opfer darzubringen, und von da auf das CapitoM;. In-

dem Augustus diese abgekommene Pompa wieder ins Leben rief^),
*

verband er mit ihr eine Musterung, oder, wie dies in bezeich-

nender Weise ausgedrückt wird, es verwandelte sich die trans-

vectio equüiim der Republik in die kaiserliche equilum probatio'^).

Die Ritter zogen vor dem Kaiser auf, nicht, wie vor den Cen-

soren, nach den Tribus geordnet und das Pferd am Zügel, son-

dern in Turmenordnung (S. 522 A. 3) und zu Pferde sitzend'');

1) Schrift de vir. ill. 32: hie (Q. Fabius Maxinius Censor im J. 450) primus
instituit, uti equites Romani idibus Quinctiiibus ab nede Honori* equis im^identes

in Capitolium trannircnt. Liviiis 9 a. E. zum J. 450 : ab eodern institutum di-

cilur, ut equites idibus Quinclitibus transvehercntur ; ebenso Val. Max. 2, 2, 9.

Nach Dionysiiis ü, 13 bewahren die Erinnerung an den durcli die Dioskuren
den Römern gemeldeten »Sieg am Ilcgillerscc im J. 258 d. St. die 9u(Jiat tto-

£v (AT)vl KuivTiX((!) Xey'^I-'-sv«») Tal? 7caXou(x£vai; eioois . . . üzep airavTa oe xaöxa
•f] (X£Ta TTjV O'joiav iniTeXou\j.hrq 7ro(i.iTTj töjv iy<5vTU)V tov otj(ji6oiov ittttov, o?

y.axd cpuXd? te ymI Xoyo'j; (vgl. S. 522 A. 1) 7.£vcoa(j,rj(j.evoi oxoiyTjoov ^ttI xöiv

iZTiojv 6yo6[Aevoi 7Tope'jovxc«t ttoivte;, oj; iv. lJ-dyi]c, fjxovxec £axecp(xvtt)(x£voi %aX-
Xoli sXaia?, xai Tiopcpupä; cpotvixoTrapU'-fO'j? ä[ji7rey6(jievoi xTjßivvx? xd; xaXoup.^va?
xpaßEot?, äp?djj.£Voi (aev aTto kpoö xivo; ApEoc e^io xfj? ttoXeoj; fop'j(i.£vo'j, 5t£-

^tövxe? §£ xTjV x£ dXXifjv TtoXiv Y.r/X oid Tf|C dYOpä? zapd xo xtuv Atoov.o6ptov l£p6v

TTap£py6(ji.evoi, dvSp£; eaxiv ox£ xal TtEvxcxxiaytXiot , cpspovxE? ooa Tiapd xcüv "^fE-
[j.ova)v äptaxEia IXaßov dv xai? \i.äyaii;, v.ahr^ %at ft^ta xoD [jl£Y£i)ou; xf|C t|YEji.o-

vta? o'ii;. Zosimus 2, 29: xfj? Oe Tiaxpio'j y.axaXaßouaYj; sopxTJ; (am 15. Juli

326 n. Chr.; vgl. Gothot'redus zu C. Th. 15, 14, 3), xotö' Tj^ d^idyATi x6 oxpa-
xotteSov t^v Ievoii ii x6 KazExtuXiov (Gonstantinus) XTJ; ^Epä? ä^Ksreirtz

äTToaxaxTQaac sie fAioo; xtjv Y^pouatotv v.al tov 0(][aov äv^axTjCiEV. Pliniiis /t. ?i.

lö, 4, 19 (S. 522 A. 3). Tacitus hist. 2, 83 (S. 522 A. 3). Ulpian Düj. 2,

4, 2 : in iiis vocari nun oportet . . . eum qui equo publico in Capitolium (so

Cuiacius ; in causa publica die lldschr.) transvehatur.

2) Sncton Aug. 38: equilum turmas frequenter recognovit posl longam in-

tercapedinem reducto more travectionis.

3) Mit transveliere oder transire bezeichnen die lateinisclion Schriftsteller

der besseren Zeit diese Pompa und noch die Inschrift Orelli 3052 = C. XI,
3024 eines sechzehnjährigen Knaben , der equo publico transvedus est. Aber
Dio 55, 31. 63, 13 nennt sie eine ä^exaoi?, und equorum probatio heisst sie

in nachconstantinischer Zeit, in einem von dem Epitomator Julius Paris zu
Val. Max. 2, 2, 9 gemachten Zusatz und in dem im J. 448 geschriebeneu Ka-
lender des Philocalus C. i. L. I p. 397.

4) Suoton Aug. 38 (S. 494 A. 1). Dio 63, 13 : (A Itttoi; ol i% xoü xs-

Xou; £-1 aüxoO (Nero) :rp(üxov icpiTTTiiot; dv x:^ dxYjCia ocpöiv ^iExdoEi dypTjoavxo.
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aber wie bei der censorischen Musterung wurden sie nament-

lich aufgerufen und wenn ihr Wandel oder ihre militärische

Haltung Grund zur Rtlge gegeben hatte, durch Uebergehung

des Namens oder auch ausdrücklich aus der Ritterschaft ent-

fernt'). Wenn durch die Unstetigkeit der Gensur und durch

die Nachlässigkeit der Gensoren in der Handhabung der militä-

rischen Zucht die censorische Rittermusterung in der späteren

Republik in der Regel eine leere Formalität gewesen und sie

nicht selten für personale Parteipolitik missbraucht worden war,

so konnte, und sollte vielleicht, diese kaiserliche Musterung jähr-

lich stattfinden'^), und der Kaiser persönlich griff dabei mit

allem Ernst ein, unterstützt durch eigens zu diesem Zwecke

eingesetzte Drei- oder Zehnmänner senatorischen Standes 3). Frei-

lich war das Institut schon seiner Anlage nach mehr ein frommer

Wunsch als eine praktische Verbesserung. Es konnte nicht er-

wartet werden, dass eine Anordnung wirkliche Frucht trüg,

nach der sämmtliche equites Romani equo publico aus ganz Italien

und bald auch in grosser Zahl aus den Provinzen sich Jahr für

1) Sueton Au'j. 38: senio vel aliqua corporis labe insignibus permiait, prae-
misso in ordine equo , ad respondendum quotiens citarentur pedibus venire ....
impetratis a senatu decem adiutoribus unum quemque equitem rationem vitae red-

dere coegit atque ex irnprobatis alios poena , alias ignominia notaint^ plures ad-

monitione, sed varia: lenissimum genus admonitionis fuit traditio coram pugilla-

rium, quos tacili et ibidem slatim legerent. Gai. 16: equites Romanos severe

curioseque nee sine moderatione recognovit, palam adempto equo quibus aut probri

nliquid aut ignominiae inesset, eorurn qui minore culpa tenerentur nominibus modo
in recitatione praeterilis. Selbstverständlich ist die eigentliche Prüfung, wie
dies schon die mehrfachen Citationen beweisen, der Pompa voraufgegaiigen und
bei dieser selbst nur das Ergebniss derselben durch Verlesung der Ritterliste

proclamirt worden. Auf diese Citationen und die schliessliche Recitation be-
ziehen sich die bei dem Rittercensus beschäftigten nomenclatores (S. 490 A. 1).

2) Die Pompa selbst war Jahrfest (Dio S. 493 A. 4 und sonst) und
fiel nur unter besonderen Umständen aus (Dio 55, 31 zum J. 7 n. Chr. : tt?jv

i^Exadiv Töjv ^Tcir^oov ttjv dv t^ d^opä (if\o\i.i'^ri'^ äveßaXexo, wofür in den Aus-
gaben die Schlimmbesserung dveXaßero steht) ; aber das frequenter Suetons
(S. 493 A. 2) zeigt, dass die eingehende Prüfung damit nicht immer und nicht

nothwendig sich verband. Uebereinstimmend sagt Ovidius trist. 2, 541 : ie delicta

notantcm, praelerii totiens inrequietus (iure quietus Heinsius) eques ; ebenso 2, 89

:

vitamque meam moresque probabas illo quem dederas praetereuntis equo. Die An-
nalen erwähnen der Ritterprüfung nicht anders als unter Augustus zum J. 741
(Dio 54, 20; vgl. S. 492 A. 1), unter Gaius (A. 1) und unter Alexander (yita

15: senatum et equestrem ordinem purgavit~). Vgl. S. 489 A. 2.

3) Die tres viri recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset, er-

wähnt Sueton S. 522 A. 3, die Zchnmänner derselbe A. 1. Einer dieser

Gehülfen ist L. Volusius Saturninus Consul 742 d. St., nach Tacitus ann. 3,

30 censoria potestate legendis equitum decurüs funetus, in den Inschriften seiner

Freigelassenen adulatorisch censor genannt (1, 343 A. 6).
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Jahr zum 15. Juli in der Hauptstadt einzufinden hatten, um mit

Pferden, welche sie grösstentheils so wenig brauchten wie ein

heutiger Ritter, einer Musterung sich zu unterwerfen, welche

keine war und höchstens einen kaiserlichen Verweis oder gar

eine Ehrenstrafe eintrug. Bestanden hat der Reiteraufzug er-

weislich bis mindestens in das vierte Jahrh. nach Chr. '). In-

dess wird jener magistratisclien Gehülfen späterhin dabei nicht

weiter gedacht. Allem Anschein nach ist in der nachaugusti-

schen Zeit es niit der Riltermusterung nicht ernsthafter genommen
worden als am Ausgang der Republik und ist die sogenannte

equorum prohalio bald im Ganzen wieder das geworden, was sie

ursprünglich gewesen war, ein P'estzug.

Der Zweck der augustischen Reorganisation des Ritterstandes Die zwecke

war zunächst em muitärischer. Zwar die ehemalige privileeirte kaiserlichen
Ritterschaft.

Bürgerreiterei wurde nicht wieder hergestellt, vielmehr definitiv

aufgegeben, indem die Legion zwar wieder Reiterei erhielt, aber

für diese keine andere Qualification gefordert ward als für die

Legionsinfanterie. Aber der Offizierdienst, für welchen schon

unter der Republik die Reiterei das Material geliefert hatte,

wurde in der bei den ritterschaftlichen Rechten näher zu er-

örternden Weise an den Besitz des Ritterpferdes geknüpft.

Die in Betreff der Ritterschatzung getroffenen Massregeln be-

zweckten also die militärische und sittliche Hebung vor allem des

Offizierstandes, aber auch anderer in öffentlichen Stellungen

thätiger Kategorien, der Geschworenen und eines Theils der bei

der Verwaltung beschäftigten Personen. Zugleich wurde dem
senatorischen Erbadel in den jetzt auf Lebenszeit ernannten

Rittern ein auf kaiserlicher Verleihung beruhender Personaladel

an die Seite gestellt und die aus der republikanischen Zeit

überkommene Rivalität der Geschlechtsaristokratie und des höhe-

ren Bürgerstandes den Interessen des Principats dienstbar ge-

macht, wie dies weiterhin bei der Theilung der öffentlichen

Stellungen und Ehren zwischen den beiden privilegirten Ständen

aus einander gesetzt werden wird.

1) Noch im J. 326 fand nacli Zosimus % 29 (S. 493 A. 1) die Pompa statt;

verzeichnet ist sie sogar noch in dem Kalender vom J. 448 (S. 493 A. 3).
Auch die Inschrift eines norrienclator a censibus C. XIV, 3653 ist vom J. 224
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Die Qualification sowie die Disqualifieation für den Rossdienst,

welche beide hier zusammengefasst werden, ist, wie wir sahen,

dieselbe für die Staatspferdinhaber und für die auf eigenen Pfer-

den dienenden Bürger. Es sind in dieser Hinsicht zu erwägen

das Lebensalter, die körperliche Fähigkeit, das Vermögen, die

Herkunft, der Wohnort, die Ehrenhaftigkeit und die ständische

Incompatibilität. Im Wesen der aus einer rein militärischen mehr
und mehr in eine allgemein staatliche umgewandelten Institu-

tion liegt es, dass in jeder einzelnen Beziehung anfänglich der

Reiter, späterhin der Ritter vorwiegt. Ueberall aber wird man
sich gegenwärtig halten müssen, dass die über die Qualification

der Ritter aufgestellten Normen überhaupt und namentlich in

der Kaiserzeit mehr leitende Maximen sind als gesetzliche Schran-

ken und im Zutheilen wie im Entziehen des Ritterrechts die

Willkür sich häufig über dieselben wegsetzt. Es giebt sogar für

die Verleihung desselben an nicht qualificirte Empfänger, nament-

lich an Freigelassene eine besondere Rechtsform, die Verleihung

der goldenen Ringe; was über diese zu bemerken ist, wird wei-

terhin bei der Erörterung dieses Ehrenrechts der Ritter seine

Stelle finden.

1. Lebensalter.

So lange der Reiterdienst ist was er heisst, kann der Knabe
so wenig zu Ross dienen wie zu Fuss und ist die untere Grenze

des vollendeten siebzehnten Jahres [\ , 488J auch hier massgebend.

Aber selbst in späterer Zeit ist an dieser im Wesentlichen fest-

gehalten worden^); erst seit dem 2. Jahrh. n. Chr. lassen sich

Fälle nachweisen, in denen durch besondere Begünstigung Kna-

ben mit dem Ritterpferd bedacht worden sind'').

1) Augiistus Söhne Gaius uud Lucius sind nicht vor Ablcgung der Prä-
texta, wie Tacitus arm. 1, 3 anzugeben scheint, wohl aber unmittelhar nach
derselben im laufenden fünfzehnten Jahre als principes iuventutis acclamirt wor-
den , was bei ihnen mit der Ertheilung des llitterpferdes zusammenfällt (pion.

Ancyr.'^ p. 52 fg.).

2) Vita Marci 4 : (^Hadrianus) ei honorem equi publici sexentii detulit.

Pius verleiht das Ritterpferd einem füntjährigcn Knaben : C. X, 3924. Grab-
schriftcn von 14iährigen (C. VI, 1590), 13jährigen (C. III, 4490), 12jährigen
(C. X, 7285), 8jährigen (C. III, 4327), vierjährigen (C. VI, 1595, viertes

Jahrh.) Rittern; ein sechzehnjähriger equo publica transvectus S. 493 A. 3. Phi-
lostratus (S. 482 A. 1) spricht von Verleihung des Ritterpferdes zugleich an
einen Vater und dessen sämmtliche Söhne. — Dies erstreckt sich selbst auf
die Offlzierstellen. Von Kaiser Iladrian wird gerühmt, dass er keinen unbär-
tigon Jüngling als Kriegstribun anstellte (vit. 10) ; Kaiser Commodus dagegen
verleiht die erste militia einem 14jährigen Knaben (C. /. L. XIV, 2947).
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Hinsichtlich der Grenze nach oben ist schon ausgeführt wor-

den (S. 261), dass die für den Fussdienst massgebende, für die

Reiterei wonig geeignete Altersgrenze des 46. Lebensjahres [1, 489]

auf den Reiter keine Anwendung gefunden, wahrscheinlich für

diesen überhaupt eine solche Grenze gesetzlich nicht bestanden

hat, sondern es in früherer Zeit lediglich den Censoren überlassen

blieb, in welchem Alter sie den einzelnen Mann mit oder gegen

seinen Willen anweisen wollten das Pferd abzugeben. Es sollte

dies wohl in der Regel in frühen Jahren geschehen ^) und die

Ritterschaft die Blüthe der jungen Mannschaft, der iuventus sein 2)

;

auch war die Betheiligung der Ritter an den ordentlichen und

den häufigen ausserordentlichen städtischen Festzügen wohl ge-

eignet den jungen Adel anzuziehen, während sie den älteren

Mann eher veranlassen mochte das Pferd abzugeben. Aber nicht

auf die Dauer hat die Ritterschaft sich ausschliesslich aus jungen

Leuten zusammengesetzt. Es wird weiterhin (S. 505) ausgeführt

werden, dass bis auf die gracchanische Zeit die Senatoren zum
Theil, ja vielleicht in der Regel in den Centurien der Ritter

verblieben. Diesem dem Grundgedanken der Institution wider-

streitenden Verfahren trat die in der Zeit der Gracchen gesetz-

lich festgestellte Incompatibilität von Senatssitz und Ritterpferd

entgegen (S. 505) und man gab damit die Ritterschaft insoweit

ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück. Wenn sie für die cice-

ronische Zeit geradezu als adulescentuli bezeichnet werden^), so

1) Dass der Reiter zehn, der Fussgänger sechzehn Jahre zu dienen ver-

pflichtet war [1, 487], geschah wohl nicht, um die zum Rossdienst Pflichtigen

zu begünstigen , sondern aus der militärischen Rücksicht , dass ältere Leute
sich für den Rossdienst weniger eignen.

2) Diese Auffassung geht durch die ganze republikanische Epoche, und
vor allem der erst in der augustischen flxirte princeps iuventutis zeugt für das

wesentliche Zusammenfallen der damaligen Ritterschaft mit der vornehmen
Jugend.

3) In dem dem Q. Cicero untergeschobenen comm. petit, ö, 33 heisst es

:

iam equitum centuriae multo facilius mihi diligentia posse teneri videntur. primum
cognosce equites : pauci enim sunt, deinde appete : multo enim facilius illa adu-
lescentulorum ad amicitiam aetas adiungitur, et inde (^adiungitur deinde Hdschr.)

habes tecum ex iuventute Optimum quemque et studiosissimum. humanitatis. tum,

autem memini (tum autem emi Hdschr.) quod equester ordo tuus est: sequuntur

autem Uli auctoritatem, ordinis, si abs te adhibeatur ea diligentia, ut non ordinis

solum voluntate, sed etiam. singulorum amicitiis eas centurias confirmatas habeas.

iam studia adulescentulorum, ... et magna et honesta sunt. Auch bei Cicero

selbst pro Mur. 85, 73 ist die Rede von der necessitudo des L. Natta summo
loco adulescens mit den centuriae equitum. Bekannt ist der Gegensatz der cen-

turiae seniorum zu den celsi Bamnes bei Horatius ars poet. 341.

Rom. Alterth. III. 32
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kommt dabei in Betracht, dass damals das censorische Fun-

dament so gut wie versagte und die Rittercenturien sich aus

den noch nicht in den Senat eingetretenen Senatorensöhnen

und vielleicht ausserdem aus anderen jungen Männern zu-

sammensetzten, die Offiziersdienst gethan hatten (S. 486). Auch

wird es mit jener nicht aus bester Quelle stammenden Be-

zeichnung schon darum nicht allzu streng genommen werden

dürfen , weil die Geschwornenstellen, die damals, wie es scheint,

das 35. Lebensjahr forderten (S. 534 A. 2), zum grossen Theil

mit Rittern besetzt wurden. Nicht wenige gewesene Offi-

ziere werden auf die eigentlich politische Thätigkeit verzichtet

haben und im Ritterstand verblieben sein. Damit stimmt überein,

dass Augustus älteren Männern in Betrefif der Pompa Erleichte-

rungen gewährte (S. 494 A. i) und später allen über 35 Jahre

alten Rittern das Aufziehen in derselben erliess (S. 492 A. 1). Bei

der Auffassung der Ritterschaft als der vornehmen Jugend, die

trotzdem auch unter ihm erscheint, wird vermuthlich an den bei

diesen Aufzügen sich betheiligenden Theil der Ritter gedacht

sein. Dass durch ihn das Ritterpferd rechtlich lebenslänglich

ward, ist bereits entwickelt worden. Es werden denn auch nach-

her innerhalb der Ritterschaft die iuniores unterschieden *).

2, Körperliche Fähigkeit.

Körperliche Vou der körperlichen Fähigkeit gilt wesentlich dasselbe, was
* '^ ^' von dem höheren Lebensalter ausgeführt ward. Gebrechlichkeit

schliesst vom Reiterdienst aus ; als aber in der späteren Republik

die Institution zur politischen ward, Hess, oder verlieh man sogar,

auch solchen Personen das Pferd, die sich dessen nicht zu be-

dienen vermochten. Augustus hat anfänglich die Gebrechlichen

wie die Bejahrten bei der Musterung mit Nachsicht behandelt

(S. 494 A. 1), dann gemäss der Verfügung vom J. 741 wahr-

scheinlich in solchen Fällen das Ritterpferd unter Befreiung von

den persönlichen Functionen verliehen (S. 492 A. 1). Im Allge-

meinen aber wurden bei den von Augustus angeordneten Revi-

1) Da vou den zwei (schwerlich mehreren) cunei, die der Kitterschaft im
Theater angewiesen waren (Sueton Dom. 8 ; Statins silv. 3, 2, 143), einer und
wie es scheint, der Tornehmste cuneus iuniorum hiess, bis er nach Germanicus

umgenannt ward (Tacitus ann. 2, 83) , so muss für diese Epoche ein solcher

Gegensatz innerhalb der Ritterschaft bestanden haben. Am nächsten liegt es

diesen an die von Augustus gezogene Grenze des 35. Jahres anzuknüpfen, so

dass die noch bei der Pompa functionirende iuventus und die Altritter sich

entgegengesetzt wurden.
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sionen die aufziehenden Ritter auf die körperliche Tüchtigkeit

gepi-tift. Die Controle des Offizierstandes war nicht der einzige,

aber der erste und wichtigste Zweck der augustischen Reorgani-

sation der Ritterschaft, und dafür war es wesentlich, dass dem

Herrscher Gelegenheit gegeben wurde von der Diensttauglichkeit

der Offiziere und Offiziersaspiranten Jahr für Jahr sich persön-

lich zu tiberzeugen.

3. Termögen.

Wenigstens seit der Einführung des obligatorischen Reiter- Kitter-

dienstes auf eigene Kosten hat es einen von dem der ersten

Klasse verschiedenen und sowohl für die Staatspferdinhaber

(S. 258) wie für die auf eigene Kosten zu Pferde dienenden Rür-

ger massgebenden sei es durch Gesetz, sei es lediglich gewohn-

heitsmässig fixirten Reitercensus gegeben i)
; indess fehlt es an

älteren Angaben über dessen Höhe. Das roscische Gesetz vom
J. 687 d. St., welches zunächst das Recht des Ritters auf den

Sondersitz im Theater normirte und derjenigen Epoche angehört,

in welcher das censorische Fundament der Ritterstellung ver-

sagte (S. 485), forderte das zehnfache Vermögen der ersten Klasse

oder 400000 Sesterzen^); und die wesentliche Stabilität des Gensus

der ersten Klasse durch die ganze Republik (S. 247 fg.) so wie das

Schweigen unserer Quellen über Erhöhung des Rittercensus sind

der Annahme günstig, dass dieser einzige uns bekannte Ansatz

von je her in Uebung gewesen, wenn auch vermuthlich erst da-

mals durch Volksschluss sanctionirt worden ist. Sicher hat er

die Kaiserzeit hindurch sich behauptet 3). Durch Minderung des

Vermögens geht also das Ritterrecht verloren <). Indess wies

1) Polybius (S. 479 A. 4) setzt ihn voraus; ebenso Livius schon für

das J. 354 (S. 478 A. 1) und 34, 31, 17 in der Rede des Nabis : vos a censu

equitem, a censu peditem legitis.

2) Juvenal 14, 323 fg. bezeichnet diesen Betrag als summam, bis septem

ordinibus quam lex dignatur Othonis', 3, 159: sie libitum vano qui nos distinxit

Othoni mit den Scholien zu 3, 155: Othonis lex, in qua iussit eos qui qua-

dringentorum sestertiorum habent reditus (fehlerhaft), in numero equitum esse.

3) Verordnung vom J. 23 n. Chr. bei Plinius h. n. 33, 2, 32: ne cui ius id

esset (den goldenen Ring zu führen) nisi qui ingenuus ipse patre avo patemo, HS
CCCC census fuisset et lege lulia theatrali in XIIII ordinibus sedisset. Horatius

epist. 1, 1, 58: sed quadringentis sex septem milia desunt: plebs eris. Spätere

Erwähnungen sind häufig : Sueton Caes. 33. Martialis 4, 67. 5, 23. 25. 38.

Plinius ep. 1, 19, Juvenalis 1, 105. 5, 132 und was unten (S. 536 A. 4) über

die iudices quadringenarii gesagt ist.

4) Das beweist, wenn es eines Beweises bedarf, das witzige Epigramm

82*
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dem ohne sein Verschulden verarmten und zum Accord mit sei-

nen Gläubigern genöthigten Ritter das Gesetz einen zwar gerin-

geren, aber doch immer noch bevorzugten Platz im Theater an^).

Weitergehend, aber wohl nur transitorisch bestimmte Augus-

tus, dass die auf die Usurpation der Ritterbank im Theater ge-

setzte Strafe denen nachgesehen werden solle, die selbst oder

deren Vater im Besitz des Rittervermögens gewesen waren 2).

4. Herkunft.

Factische Der Tömische Ritter wird nicht geboren ^l, sondern das Pferd
Erblichkeit

'^ "
des Ritter- ihm Verliehen; wohl aber wird bei der Verleihung die Herkunft
pferdes.

vorzugsweise berücksichtigt. Gesetzlich ist in republikanischer

Zeit wie unter dem Principat unbedingt die freie Geburt gefordert

worden (S. 451). Söhne vonFreigelassenen sind in republikanischer

Zeit ebenfalls ausgeschlossen gewesen und noch unter Tiberius

vmrde dies aufs neue eingeschärft; aber im Allgemeinen hat

man unter dem Principat diese Schranke nicht eingehalten (S. 451).

Dass in der patricisch-plebejischen Verfassung die sechs ältesten

Rittercenturien bis kurz vor dem hannibalischen Kriege den Pa-

triciern vorbehalten blieben, ist früher ausgeführt worden (S. 254).

Weiter ist das Gesetz im Allgemeinen nicht gegangen;

Ritterrecht kann von Rechtswegen auch der niedrig Geborene

Martials 5, 38 betreffend zwei Brüder, die zusammen ein Kittervermögen erben.

Eine öffentliche Constatirung des unter die Rittergrenze gesunkenen Vermögens
fand offenbar nicht statt ; wer unbefugt von den Ritterrechten Gebrauch
machte, unterlag der Wegweisung von den Ritterbänken und den für diesen

Fall festgesetzten Multen , bei deren Beitreibung die Thatsache zum Be-
weise kam. Vgl. S. 487.

1) Cicero Phil. 2, 18, 44 : tenesne memoria praetextatum te decoxisse ?. . .

illud . . . audaciae tuae, quod sedisti in quattuordecim ordinibus, cum esset lege

Roscia decoctoribus certus locus, quamvis quis fortunae vitio, non suo decoxisset

(vgl. vita Hadriani 18: decoctores bonorum suorum, si suae auctoritatis essent,

catomidiari — aushauen — in amphitheatro et dimitti iussit^. Decoquere ist

unser accordiren, der gangbare Ausdruck für das, was im julischen Municipal-

gesetz Z. 113 fg. juristisch also gefasst wird : quei sponsoribus creditoribusve sueis

renuntiavit renuntiaverit se soldum solvere non posse aut cum eis pactus est erit

se soldum solvere non posse. Appuleius apol. 75 : negat posse [se] dissolvere,

anulos aureos et omnia insignia dignitatis abicit, cum creditoribus depaciscitur.

2) Sueton Aug. 40 : cum plerique equitum attrito bellis civilibus patrimonio

spectare ludos e quattuordecim non auderent metu poenae theatralis, pronuntiavit

non teneri ea, quibus ipsis parentibusve equester census umquam fuisset.

3) Die Inschriften C. VI, 1632 = Orelli 3047 und C. X, 3674 = Ben-
zen 6409, welche für natus eques Romanus angeführt werden, sind missverstan-

den; in der ersten natus eques Romanus in vico iugario ist natus mit in vico

zu verbinden; die zweite gehört einem eq{uea') R(omanus), natus eq(uite) R(o-

mano').
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erhalten i). Herkömmlich aber wird das Ritterpferd vorzugs-

weise den Kindern der altbefestigten Häuser gegeben'^) und es

geht mit der rechtlichen Personalität des Staatspferdes die fac-

tische Erblichkeit des Ritterranges Hand in Hand 3). Sowohl jene

wie diese galten auch für die Kaiserzeit*); da indess in dieser

das Anwärterrecht verschwindet (S. 491) und damit die Erb-

lichkeit zurücktritt, so wird das Ritterrecht jetzt geradezu zum
personalen Rriefadel. — Folgerichtig werden auf die Ehefrauen

und die Kinder des Ritters wohl bis zu einem gewissen Grade

die Ehrenrechte und die Ehrenpflichten des Standes erstreckt^),

nicht aber dieser selbst; es giebt keine ritterlichen Titulaturen,

die dem Clarissimat der senatorischen Frauen und Kinder ent-

sprechen ^).

Selbstverständlich sind auf diesem Wege früh vorzugsweise Rittörreckt

die Senatorensöhne zum Ritterpferd gelangt^). Späterhin, wahr- senatoren-

scheinlich seit Sulla (S. 486) sind dieselben geborene Ritter, so

dass es der Adsignation des Staatspferdes bei ihnen nicht bedarf.

1) Juvenal 3, 153 fg. beklagt es, dass vom Ritterplatz weggewiesen -wird,

wessen Vermögen nicht zureicht, dagegen auf demselben sitzen lenonum pueri
quocumque e fornice nati. L. Petronius, berichtet Valerius Maximus 4, 7, 5
von einem im J. 667 umgekommenen Mann, admodum humili loco natus ad
equestrem ordinem et splendidae militiae stipendia P. Caeli beneficio (ohne Zweifel
durch Schenkung des für den ßittercensus ihm mangelnden Betrags) pervenerat.

2) Die die servianische Ordnung betreffenden Zeugnisse sind S. 258 A. 2
angeführt worden. Maecenas bei Dio 52, 23 räth dem Augustus zu Rittern zu
machen toü; tot oeuxepeta ixaazayö^i xat •(isei xocl äpexTQ xai uXo'Jxcp ^£po|jLevoui.

Bei demselben 59, 9 macht Kaiser Gaius zu Rittern xou? Trptuxou? i'z ciTrdaT]?

x<xi xfj« £^(u c^px^5 xoTs xe fi-^ea xal xat? Tieptouoicti;.

3) In diesem Sinn sind die Ritterfamilien der Republik aufzufassen, zum
Beispiel die des Cn. Plancius (Cicero pro Plane. 13, 32: cum sit Cn. Plancius
is eques Romanus, ea . . . vetustas equestris nominis, ut pater, ut avus, ut ma-
iores eins omnes equites Romani fuerini), des Atticus (Nepos Att. 1 : T. Pom-
ponius Atticus ab origine ultima stirpis Romanae generatus perpetuo a maioribus
acceptam equestrem obtinuit dignitatem), Ciceros eigene (Cicero pro Plane. 7, 17.

24, 59 und sonst), die des Augustus (Vell. 2, 59: ut non patricia, ita admo-
dum speciosa equestri genitus familia^ , Ovids (trist. 4, 9, 8: usque a proavia
veius ordinis heres, non modo fortunae munere factus eques ; ex Ponto 4, 8, 17:
seu genus excutias, equites ab origine prima usque per innumeros inveniemur avos;

amor. 3, 8, 9. 15, 6) und unzählige andere.

4) Vita Severi 1 : maiores equites Romani ante civitatem. omnibus datam,
C. IX, 1540 : equitis Romani adnepos. Die Ertheilung des Ritterpferdes an
Knaben (S. 496 A. 2) weist ebenfalls darauf hin.

5) Beispielsweise wurde im J. 19 verordnet, ne quaestum corpore faceret,

cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset (Tacitus ann. 2, 85).

6) Die liberi equestris dignitatis pueri der Inschrift von Corflnium C. IX,
3160 entsprechen vielleicht den clarissimi pueri, aber die Bezeichnung ist nicht
titular. Filius equitis Romani: C. IX, 1655. X, 7239.

7) Liv. 21, 59, 10: duo quaestores Romani . . . cum duobus tribunis mi-
litum et quinque equestris ordinis senatorum ferme liberis.
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Auf ihr VerMltniss zu der übrigen Ritterschaft kommen wir

weiterhin zurück (S. 508).

5. Wohnort.

Zurück- Wenn für die ältere Epoche es sich von selbst versteht, dass
Setzung der ^ '

.
Pr°- bei der Auswahl der Staatspferdinhaber auf den Wohnsitz keine

vinzialen. '-

Rücksicht genommen worden ist, so sind dagegen unter dem
Principat, nachdem das römische Bürgerrecht nicht bloss auf ganz

Italien, sondern auch auf zahlreiche Provinzialgemeinden erstreckt

worden war, die entfernter w ohnenden Bürger und namentlich die

Provinzialen bei der Auswahl der Ritter in minderem Grade

berücksichtigt worden. Von der grossen Ergänzung der Ritter-

schaft nach Tiberius Tode wird hervorgehoben, dass auch die

Auswärtigen, das heisst die Nicht -Italiker, dabei berücksichtigt

wurden (S. 489 A. 4); wenigstens bis dahin also ist dies in der

Regel nicht geschehen. Auch die jährliche Musterung legte die

Rücksichtnahme auf den Wohnort nahe, und bei der Verwendung

der Ritter für die Geschwornengerichte hat sie, wie wir sehen

werden (S. 537), nachweislich gewaltet.

6. Ehrenhaftigkeit,

Ehrenhaftig- Mit der ritterlichen Ehrenhaftigkeit verhält es sich ähnlich

wie mit der ritterlichen Herkunft. Das censorische Sittengericht

ist wohl davon ausgegangen, dass es keine andere Ehrenhaftig-

keit giebt als die allen gleiche und gemeine bürgerliche, und

dass die Ausschliessung aus dem Senat, aus der Ritterschaft und

aus der Tribus in der Motivirung die gleiche und nur in den Folgen

verschieden ist>). Aber bereits im sechsten Jahrh. der Stadt ist

diese Auffassung praktisch aufgegeben und wird für die Erthei-

lung oder Belassung des Staatspferdes ein strengerer Massstab

angelegt als für den Dienst in der Legion. In der Kaiserzeit wird

dann, wie wir sahen (S. 459), die öffentliche Controle der Ehren-

haftigkeit, so weit sie in früherer Zeit in der Hand der Censoren

lag, nicht mehr gegen die Bürgerschaft im Allgemeinen, sondern

nur gegen die beiden privilegirten Stände geübt. Die Handhabung

derselben steht unter dem Principat bei dem Herrscher und in

1) 2, 377 A. 1. Es erscheint im J. 582 noch als richtig und schicklich,

dass wem das Pferd genommen, auch aus der Tribus gestrichen wird (Liv. 42,

10, 4), aber nicht selten erfolgt jenes ohne dieses (Liv. 44, 16, 8).
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Beziehung auf die Ritterschaft unter ihm bei dem früher erwähnten

Hülfsbeamten (S. 491 A. 1). Genaueres darüber wissen wir nicht;

was aus republikanischer oder aus der Kaiserzeit über die Ent-

ziehung des Ritterpferdes wegen unehrenhaften Verhaltens über-

liefert ist, ist den censorischen Rügegründen eingeordnet worden

(2, 377 A. 1). Wenn wir die speciellen Bestimmungen der

Theatergesetze kennten, so würde sich daraus wahrscheinlich

für die letzte republikanische und die Kaiserzeit eine eigen-

artige ritterliche Infamie ergeben, ähnlich wie sie für den

Ausschluss von öffentlichen Aemtern und für das gerichtliche

Vertretungsrecht besteht (vergl. 2, 369); und die Ueberein-

stimmungen wie die Abweichungen würden namentlich sitten-

geschichtlich von Interesse sein. Aber abgesehen von der schon

erwähnten Festsetzung über die in Bankerott gerathenen und

desshalb ausscheidenden Ritter (S. 500 A. ij hat sich darüber

keine Kunde erhalten.

7. Ständische IncompatiMlität.

In der späteren Republik und in der Kaiserzeit gehört es

zur Qualification des Ritters, dass er einestheils ausserhalb der

zum Fussdienst verpflichteten Bürgerschaft, anderntheils ausser-

halb des Senats zu stehen hat. Es besteht also sowohl zwischen

den beiden vornehmsten Ständen wie auch zwischen diesen und

der übrigen Bürgerschaft Incompatibilität. Beide Incompatibilitä-

ten sind dem älteren Gemeinwesen unbekannt und hier in ihrer

Entwickelung darzulegen.

Wenn der effective Reiter- und der efiective Fussdienst sich Abgabe des
Kitter-

ausschliessen, so kennt doch die älteste Heerordnung eine aus- pferdes
wegen Ein-

schliessliche Reiterdienstpflicht nicht; vielmehr hat nach der früher tritts in den
Fussdienst.

gegebenen Entwickelung ursprünglich die Dienstpflicht des Voll-

bürgers ebenso wohl zu dem einen wie dem andern führen

können und konnte sogar wahrscheinlich der zum Rossdienst

verwendete Vollbürger nach Abgabe des Pferdes wenigstens

unter den seniores noch zum Fussdienst herangezogen werden.

Indess hat thatsächlich wohl schon früh, namentlich nachdem

der obligatorische Rossdienst auf eigenem Pferd aufgekommen

war, die Regel sich festgestellt, dass die Verpflichtung zum
Rossdienst die Befreiung vom Fassdienst einschliesst; die auf

Beschränkung der bürgerlichen Gleichheit hinstrebende und na-
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mentlich im Ritterstande sich geltend machende politische Ent-

wickelung und der von je her dem einfachen Reiter selbst vor

dem Centurio des Fussvolkes eingeräumte v^^esentliche Rang-
vorzug (S. 479) fordern dies, wenn auch directe Beweise aus

älterer Zeit dafür nicht vorliegen i). Als gegen das Ende der

Republik einerseits durch die marianische Reform die Vermögenden
aus dem regelmässigen Fussdienst verdrängt wurden, andrerseits

der Rossdienst des Bürgers zum Offizierdienst ward, wurde der

ständische Gegensatz von Ritter- und Bürgerschaft geradezu zu dem
militärischen des Offiziers und des Soldaten, und so ist es unter

dem Principat geblieben. Nicht bloss fehlt dem gewöhnlichen

Bürger für die militia equestris die Qualification, sondern es ist

nicht minder der dem Ritterstand angehörige Bürger als solcher

unfähig in die Legion einzutreten. Um des vortheilhaften Legionar-

dienstes unter dem Principat theilhaftig zu werden, muss der In-

haber des Ritterpferdes dasselbe abgeben; wovon nicht selten

in der Weise Gebrauch gemacht worden ist, dass diesen dess-

halb aus dem privilegirten Stande austretenden Personen sofort

der Legionscenturionat gewährt ward 2).

1) Immer ist es bemerkenswerth , dass die Staatspferdinhaber zur Strafe
nicht zum Fussdienst verwendet werden, sondern zum Rossdienst auf eigenen
Pferden (S. 478 A. 2). Nirgends findet sich aus republikanischer Zeit ein Be-
leg dafür, dass wer zu Pferde dienen konnte, zu Fusse gedient hat; die achtzig
Senatoren oder Senatsexpectanten , die bei Cannae fielen sua voluntate milites
in legionibm facti (Livius 22, 49, 17) , können in der Legionsreiterei gedient
haben, um so mehr, als wenigstens viele derselben das Staatspferd gehabt
haben müssen, üebrigens handelt es sich lediglich um das Recht und die

Sitte; freiwilliger Dienst zu Fuss hat auch dem Ritter nicht verwehrt werden
können.

2) Die Schriftsteller erwähnen dies nicht, ausser dass Sueton darauf hin-
deutet Oalb. 10 : delegit et equestris ordinis iuvenes

,
qui manente anulorum

aureorum usu evocati appellarentur excuhiasque circa cubiculum suum vice mili-
tum agerent. Statins silv. 5, 1, 94 wird von Madvig kl. Sehr. 539 fg. mit Un-
recht hieher gezogen [2, 821]. Dagegen ist öfter davon die Rede in den In-
schriften. Die Formel lautet ordinem accepit ex equite Romano in legione

illa (so im Wesentlichen C. III, 1480. VI, 3584), centurio adlectus ex eq. R.
a divo Pio in legionem II Aug, (Eph. V, 506), centurio legionis III Italicae

ordinatus ex equite Romano ab imp. (C. V, 7865. 7866), i^ {kiziy.oü xdfi>.aToi

exaTÖvTopyoc XeYiojvapio? (C. I. Gr. 2803); andere Beispiele C. III, 750.
VIII, 1647. IX, 951. Die anscheinend älteste dieser Inschriften C. VI, 3584
ist aus traianischer Zeit. Alle gewesenen Ritter treten in die Legion ein
als Centurionen ; womit verglichen werden kann , dass nach Dio 52 , 25. 78,
14 der gewesene Centurio nur dann Senator werden darf, wenn er nicht
als Gemeiner gedient hat. Eine nur formell verschiedene Gestalt dieses Rechts
ist die (von mir zu C. V, 867 erörterte) Ertheilung des zweiten nur formalen
Primipilats an Männer von Ritterrang (C. V, 867. 1838. VI, 1636. X, 5829.
Orelli 3444) ; es wird auch diese durch vorherige Abgabe des Ritterpferdes lega-
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Wenn die Ritterqualification kaum je einem Senator gefehlt Die

haben kann , so steht der Besitz des Ritterpferdes ausser aller Be- in den

Ziehung zu der Zugehörigkeit zum Senat. Ist theoretisch nicht abzu- centnrien.

sehen, warum Senatssitz und Ritterpferd nicht gleichzeitig dersel-

ben Person zukommen können, so liegen empirisch aus dem sechs-

ten Jahrh. d. St. bestimmte Beweise für deren Compatibilität vor^).

Es ist sogar wahrscheinlich die Abgabe des Rilterpferdes, welches

wegen des besseren Stimmrechts in den Rittercenturien für Männer

von politischer Stellung vorzugsweise wtlnschenswerth war, nicht

bloss häufig unterblieben, sondernvermuthlich durch eine exceptio-

nelle Bestimmung dem Senator, der ein curulisches Amt bekleidet

halte, gesetzlich gestattet worden das Ritterpferd so lange

zu behalten, wie es ihm beliebte 2). Dass der Senator auch

später noch bei der Trauer im Rittergewand erschien ^j, welches

nicht, wie die Abzeichen des Senats, während derselben abge-

legt ward, wird nur verständlich, wenn er einstmals dasselbe

ein für allemal von Rechts wegen tragen durfte. Indess als Ausschluss

C. Gracchus der herrschenden Geschlechtsaristokratie die Ritter- Senatoren
ans der

Ritterschaft,

lisirt worden sein. Welcher Vortheil denselben dadurch erwuchs, wissen wir
nicht ; vielleicht handelte es sich dahei nur um ein einmaliges Donativ, da diese
Primipilare wenigstens in der Regel sofort wieder in den Ritterstand zurück-
getreten zu sein scheinen. Wenn im 3. Jahrh. Centurionen das Ritterpferd

geschenkt wird, ohne dass sie aus dieser Stellung austreten (C. /. L. X, 5064;
Orelli 3100), so sind dies vereinzelte Abweichungen von der Regel.

1) Unter denen, welchen das Pferd von den Censoren genommen wurde,
flguriren bei der Censur des J. 550 die beiden Censoren selbst M. Livius Sali-

nator und C. Claudius Nero (Liv. 29, 37, 8: ambo forte censores equum pu-
lilicum habebant ; Val. Max. 2, 9, 6: cum equitum centurias recognoscerent et ipsi

propter robur aetatis etiamnunc eorum essent e numero) und bei der des J. 570
der Consular L. Scipio (Liv. 39, 44, 1 : in equitatu recognoscendo L. Scipioni
Asiageni ademptus equus).

2) Als im J. 544 die Senatoren ihr Silber an den Staatsschatz abgaben,
halten zurück qui curuH sella sederunt equi ornamenta et libras pondo ut sali-

num patellainque deorum causa habere possmt, ctteri senatores libram argenti tan-
tum (Liv. 26, 36, 6); es setzt dies voraus, dass wer ein curulisches Amt be-
kleidet hat, das Staatspferd nicht bloss haben kann, sondern regelmässig hat
und vielleicht haben muss. Bei Cicero de re p. 4, 2 sagt der jüngere Scipio

(dem Ansatz nach im J. 625) : quam commode ordines descripti, aetates, classes,

equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus : nimis multis iam stulte hanc uti-

litatem, tolli cupientibus, qui novam largitionem quaerunt aliquo plebei scito red-

dendorum equorum. Nach der zuerst von Madvig opusc. 1, 74 fg. aufgestellten

und seitdem allgemein angenommenen Interpunction und Interpretation bezeu-
gen diese Worte, dass die Senatoren bis auf die gracchische Zeit regelmässig
in den Rittercenturien stimmten. Das forte des Livius (A. 1) und dessen

Ampliflcation bei seinem Ausschreiber kommen dagegen nicht in Betracht. Wenn
Dionysius 10, 10 von den e^oj ttj; ßouXTJc iTiirst; spricht, so hat er die zu seiner

Zeit bestehende Incompatibilität im Sinn.

3) Dio 38, 14. 40, 46. 56, 31. 72, 21. Vgl. 1, 404.
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Schaft entgegenstellte, in der der Mittelstand vorwog, lag es in

seinem Interesse die Senatoren aus derselben zu entfernen; und
darum wurde durch ein von ihm oder unter seinem Einfluss er-

lassenes Gesetz den Senatoren das Ritterpferd genommen, wobei

der Zweck durch die Verleihung der also vacant werdenden

Ritterpferde den ohne Zweifel zahlreichen Bewerbern um diese

Stellungen entgegenzukommen vorgeschtitzt ^] , in der That aber

zunächst wohl beabsichtigt ward bei der Uebertragung der Ge-

schwornengerichte vom Senat auf die Ritter die Senatoren auch

nicht als Ritter zuzulassen (S. 530). Von da an giebt, wer zu

einem Sitz im Senat gelangt, bei der nächstfolgenden Censur das

Ritterpferd an die Censoren ab 2) und es besteht im letzten Jahr-

hundert der Republik wie unter dem Principat zwischen dem Se-

natssitz und dem Ritterpferd gesetzliche Incompatibilität 3)

.

1} Dass bald nacli dem J. 625 ein solches Gesetz erlassen ist, hat Niebuhr
mit Recht aus den S. 505 A. 2 angeführten Worten Ciceros gefolgert. Die lihe-

ralitas sucht Madvig a. a. 0. darin, dass den im Besitz des Pferdes befindlichen

Senatoren damit eine Last abgenommen ward. Allein wenn auch derselbe, wie
allerdings wahrscheinlich, noch in dieser Zeit eine ökonomische Last war (vgl.

S. 258 A. 1), so kann doch bei dem Senat dieser Zeit eine derartig verhält-

nissmässig geringfügige Aufwendung in politischen Fragen nicht in Betracht

gekommen sein ; auch würde, wenn diese Auffassung vorwog , die Entziehung
des Staatspferdes zur Strafe unverständlich werden und noch weniger be-
greiflich sein, dass die Abgabe des Pferdes nicht bloss gestattet, sondern, wie
es offenbar der Fall war, anbefohlen ward. Vielmehr werden als nominelles
Motiv des Plebiscits die zahlreichen Gesuche um Ertheilung des Staatspferds

geltend gemacht worden sein, welche nicht fehlen konnten, theils wegen des

damit verbundenen Ansehens und Einflusses, theils weil der Dienst auf eige-

nem Pferde auf jeden Fall noch grössere Kosten machte. Das wirkliche Motiv
kann kein anderes gewesen sein als die Ritterpolitik des Gaius Gracchus ; nie

konnte die Gemeinde zweihäuptig werden und eine Aristokratie der anderen
Schach bieten, so lange in den Rittercenturien Senatoren und Ritter mit ein-

ander stimmten.

2) Dies zeigt das bekannte Beispiel des Cn. Pompeius, welcher mit Ueber-
springung der niederen Aemter im J. 684 als Gonsul in den Senat eintretend

sein Ritterpferd an die damals fungirenden Censoren abgab (2, 398 A. 1). Da-
gegen dürfte die Rechtfertigung des C. Gracchus Quästor 628 vor den Censoren des

J. 629 (2, 378 A. 7) nicht, wie Madvig (a. a. 0. S. 85) meint, hieher gehören;
es handelte sich dabei schwerlich um Rückgabe des Pferdes , sondern um die

Aufnahme oder das Verbleiben im Senat. — Uebrigens wird die Incompatibi-
lität in Geltung getreten sein , so wie der Sitz im Senat erworben war ; das

Erscheinen vor den Censoren kann nur als declarativer Act des gewesenen Rit-

ters aufgefasst werden.

3) Es giebt einige Ausnahmsfälle, wo der Legionstribunat , der Sevirat

und der Vigintivirat , welche alle das Ritterpferd fordern, nach der Quästur
geführt werden. — Bei dem Tribunat ist dies sehr selten ([1, 526]; Orelli 2773.

5447). — Dem Sevirat nach der Quästur begegnen wir vita Marci 6 : adhuc
quaestorem et consulem secum (auf das J. 140) Pius Marcum designavit et Cae-
saris appellatione donavit et sevirum turmis equitum R. iam consulem designa-

tum creavit und in den Inschriften C. V, 531. VIII, 7030. IX, 3154. X, 1706.
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Nach Festsetzuns der Incompatibilität des Ritterpferdes und Daslo . 11. r^. ir./..,r Ritterrecht

des Senatssitzes wurde die Staatsritterschait msoiern eine Vor- des

. <\i künftigen
Stufe des Senats, als dieser aus jener sich ergänzt ^j und zwar Senators.

häufig der Ritter in den Senat nicht eintritt noch einzutreten

auch nur beabsichtigt, aber die jungen Männer senatorischer

Herkunft, welche in republikanischer Zeit durch die Sitte, unter

dem Principat gesetzlich [1, 479] verpflichtet waren die senatori-

sche Laufbahn einzuschlagen, regelmässig mit den ritterlichen

Functionen begannen 2). Es wurde bereits aus einander gesetzt,

dass nach den Ordnungen Sullas die Senatorensöhne als ge-

borene Ritter anzusehen sind, vielleicht auch schon damals junge

Leute aus nicht senatorischen Familien durch den Offizierdienst

zum Ritterpferd und zum Ritterstimmrecht gelangten, wodurch

ihnen der Eintritt in die Aemterlaufbahn erleichtert ward. In-

dess der geschlossenen Nobilität gegenüber kann dies in repub-

likanischer Zeit nur in beschränktem Massstab geschehen sein.

Unter dem Principat dagegen wurde es, wie bereits bei der Er-

örterung des Senatorenstandes (S. 466) gezeigt ward, gewöhn-

lich und ward wahrscheinlich von der Regierung gern ge-

sehen und begünstigt, dass die angesehenen nicht senatorischen

Wilmanns 1193; nach dem Volkstribunat, wie es scheint, Henzen 6488 = C.

I. L. XI, 383. Die eines prätorischen Sevir C III, 1458 ist der Interpola-

tion dringend verdächtig. Diese Ausnahmen werden, so weit sie nicht etwa
Concipientenfehler sind, auf personaler Verschiebung der Termine beruhen. —
Vigintivirat nach der Quästur wird als ausserordentlich bezeichnet in der [2,

655] angeführten Inschrift augustischer Zeit; gleichartige Fälle sind selten

(C. XIV, 2802; dagegen VI, 1360. X, 5182 sind wohl verwirrt).

1) Dass der Senat vorzugsweise aus der Ritterschaft sich ergänzt, seit und so

lange es eine solche giebt, liegt im Wesen des den zweiten Platz einnehmenden
Standes und wird ebenso gesagt für die älteste Zeit (Festus ep. p. 7 v. allecti, p. 41
V. conscripti) wie für die gracchanische und suUanlsche Periode, in welcher die

Ergänzung des Senats aus dem Ritterstand ein stets wiederkehrendes Moment
ist, wie endlich für die Zeit des Principats, wie denn noch Kaiser Alexander
(yita c. 19) die Ritterschaft das seminarium senatus nannte. Aber so lange das

Ritterpferd und die Senatorenstellung sieh mit einander vertragen, kann die

Ritterstellung nicht allgemein als Vorstufe bezeichnet werden ; dies Verhältniss

tritt erst ein mit der gesetzlichen Incompatibilität.

2) Isidor orig. 9, 4, 12: quamvis senatoria quisque origine esset, usque ad
legitimos annos eques Romanus erat, deinde accipiebat honorem senatoriae digni-

tatis. Am deutlichsten tritt dies Verhältniss zu Tage bei dem späteren Kaiser

Claudius, der, geboren im J. 744, aber von der öffentlichen Laufbahn ausge-

schlossen bis zum J. 790 = 37 n. Chr. Ritter blieb. Sueton Claud, 6 : equester

ordo bis patronwn eum perferendae pro se legationis elegit u. s. w. ; Gai. 15 :

patruum Claudium equitem Romanum ad id tempus coUegam sibi in consulatu

adsumpsit ; Dio 59, 6 : o'jxoc •(äp 7]^ i'^ toT? lirreüoiv p.^xpt xöxe i^eza^oixesoi

xat Tipeoße'JTY]; Tipoi; töv Fdiov aexa xöv xoü Tißepiou ödvaxov UTisp x-^? iTtTidoo;

reficp&el; xoxe zpwxov . . . y-al uudxeuaev a(jLa xal dßouXeuoev.
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Familien angehörigen jungen Leute die Aufnahme in den sena-

torischen Stand erbaten, wodurch sie dann den Senatorensöhnen

gleichgestellt und wie diese berechtigt und verpflichtet wurden
die senatorische Laufbahn von unten auf mit den Ritterstellungen

anzutreten. — Diese jungen Leute, welche als Senatorensöhne

oder in Folge ihrer Aufnahme in den senatorischen Stand in die

Ritterschaft eintraten, dann aber durch die Aufnahme in den

Senat selbst wieder aus derselben ausschieden, werden, obwohl

dem Recht nach Ritter, doch, wie schon gezeigt ward (S. 470),

in den Abzeichen dem senatorischen Stande gleichgestellt und
bilden daher innerhalb der Ritterschaft eine ausgezeichnete, aber

der Regel nach nur vortibergehend ihr angehörige Kategorie i).

Der — Wenn für sie das Avancement in den ersten Stand fest ee-

in den regelt ist, SO giebt es ftlr den Ritter nicht senatorischen Standes

desnichtse-so wenig ciu geordnetes Avancement zum Senator wie für den
natorischen
Bitters. Plebejer zum Ritter. Wohl aber hat die ausserordentliche Verlei-

hung des Senatssitzes, wie sie unter dem Principat häufig vorkam,

die anfänglich censorische, dann seit Domitian in die kaiserliche

Gompetenz übergegangene Adlection [2, 898 fg.] regelmässig sich

auf Männer vom Ritterstand gerichtet. Ein thatsächliches Anrecht

darauf giebt, späterhin wenigstens, das Gardecommando: wieder

Plebejer nach vollendeter Soldatenlaufbahn als Primipilus häufig

das Ritterpferd empfängt (S. 545 A. 3), wird der Ritter bei dem
Rücktritt von jenem höchsten Ritteramt in der Regel zum Senator

erhoben 2). Im Uebrigen lassen sich allgemeine Regeln weder

über die Aufnahme des Ritters in den Senat überhaupt noch über

die in diesem Fall ihm zugetheilte Rangklasse aufstellen.

Selbstverständlich wird dabei auf das Lebensalter und die Le-

bensstellung Rücksicht genommen 3). Solchen Männern, die

1) Besonders hervorgehoben neben dem Ritterstand werden die Ritter se-

natorischen Ranges bei Spielen (Dio 43, 13 : rat xtve; xai töjv ittttscuv oü^ 8ti

Tü)V aXXojv, dXXd xal iaxpaTTjY'/jxoTo? xivöc uloc i(jiovo|j.d)(Y]aav) und Aufzügen
(Dio 55, 13: afjyyoi tcüv veavtaxcuv ex xe xoü ßouXeuxixoü xdx xüjv aXXtov iTTTterov;

ebenso c. 2, wo die Leiche des Drusus getragen wird ütto xwv [ritlcov xöiv xe

ii x-?iv iTTTtdSa d-icptßöic xeXo'Jvxwv — d. h. die bleibend dem Ritterstand ange-

hören — xaX xöjv ir. xoü ßouXeuxtxoü -^i^oni övxwv); auch bei dem Verbot des

Auftretens auf der Bühne werden sie von den übrigen Rittern unterschieden

(2, 380 A. 4). Mit den equites illustres (S. 563 A. 1) sind die Ritter senatori-

schen Standes nicht zu verwechseln.

2) [2, 831 S. 901]. Dieser Standeswechsel ward wohl angewendet, um
den Gardepräfecten mit guter Art zu entlassen

;
praktisch ist es ehrenvolle

Versetzung in den Ruhestand.

3) Bei Dio 52, 25 räth Maecenas dem Augustus : ooxi? 5' av xtüv Ititt^cov
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bereits die eigentliche von der senatorischen verschiedene ritter-

liche Aemterlaufbahn eingeschlagen hatten, wurde die Ueber-

nahme des niedrigsten eigentlich senatorischen Amtes , der

Quästur nicht leicht zugemuthet^), sondern ihnen der Regel nach

in einer der drei niederen Rangklassen der Quästorier, Tribunicier

und Prätorier ihr Platz angewiesen, wogegen die Aufnahme in

die höchste Rangklasse durch blosse Adlection nur in seltenen

Ausnahmefällen vorkam [2, 901].

Bei der Darlegung der btlrgerlichen Rechte und Pflichten Ritter-

des Ritters ist zunächst daran zu erinnern, dass die Benennung

bald in engerem, bald in weiterem Umfang gebraucht wird.

Politische Privilegien der einerseits durch Vermögen und Ge- Die steUnng

burt, andererseits durch die Nichtzugehörigkeit zum Senat ftlr den pubucani.

Rossdienst qualificirten Bürger giebt es nicht. Dass sie im gewöhn-

lichen Sprachgebrauch dem Ritterstande zugezählt werden (S. 482),

kann als eigentliches Sonderrecht nicht gelten. Dass sie und sie

allein von dem Staat dessen Nutzungen pachten und Lieferungen an

ihn gegen Entgelt übernehmen, ist wohl thatsächlich die Grundlage

des politischen Einflusses und der ständischen Entwickelung der

Ritterschaft
, aber ebensowenig im eigentlichen Sinn ein Pri-

vilegium. Die Pächter der staatlichen Nutzungen und die

Staatslieferanten, die publicani (2, 442 A. 2), gehören lediglich

darum zu der zum Rossdienst qualificirten Bürgerschaft, weil

der Abschluss derartiger Verträge mit der Gemeinde einer-

seits dem Senator gesetzlich 2), andrerseits dem Freigelassenen

6ta TtoXXüJv 5i£g£X&(uv iWo^nioz, &az£ xai ßouXeüaat •^i'^riTai, (Air]öev aÜTÖv }]

•/jXaia dixTroSiCs"^«» i^po? tö (xtj oü d? t6 ouvdSptov xaTaXe^^-^vat, worauf die of-

fenbar im Hinblick auf Adventus Aufnahme in den Senat gegebene "Warnung
vor der Aufnahme gewesener gemeiner Soldaten (S. 504 A. 2) folgt. Eine
Reihe solcher Adlectionen mit Angabe der vorher bekleideten ritterlichen Aemter
und der den betreffenden verliehenen senatorischen Rangklasse stellt Hirschfeld
VG. 1, 245 zusammen. Unter Umständen konnte diese nominelle Beförderung
thatsächlich das Umgekehrte sein, wie bei den Gardepräfecten (S. 508 A. 2) und
in dem [2, 821] erwähnten Fall des Marcius Agrippa.

1) Statius Priscus Consul 159 übernahm die Quästur nach fünf Offizier-

steilen und einer Procuration (C. VI, 1523). Es ist dies der einzige bekannte
Fall der Art. Die Laufbahn des späteren Kaisers Severus, die Hirschfeld VG.
1, 246 damit zusammenstellt , ist vielmehr die einfache senatorische , indem
er nach der indifferenten Vorstufe des advocatus fsci den Kriegstribunat hätte

bekleiden sollen, wie ein Zeitgenosse (C. III, 6075) in der That gethan hat,

und dafür mit Ueberschlagung desselben Quästor ward.

2) Diese Bestimmung erhellt für die Lieferungen aus den Ausnahmen.
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mindestens durch Herkommen (S. 431) untersagt war. Die un-

vermögenden Bürger sind schwerlich durch Gesetz von diesen

Geschäften ausgeschlossen worden und es ist die Grenze nach

unten wahrscheinlich unbestimmt gewesen und geblieben, der

für diese Contracte qualificirte Kreis überhaupt nicht formell

abgegrenzt worden ; wohl aber beschränkte die Natur der Sache

die Uebernahme derselben wo nicht auf die Reichen, so doch

auf die Bemittelten. Rechtlich also besteht hier eine Disquali-

fication der Senatoren und der Freigelassenen, aber kein for-

melles Vorrecht der zum Rossdienst fähigen Bürger. Wann
jene Disqualificationen sich festgestellt haben, wissen wir nicht;

die der Freigelassenen mag von jeher gegolten, auch dem Se-

nator die Betheiligung an solchen Geschäften von jeher üble

Nachrede gebracht haben; sicher ist nur, dass der ordo publi-

canorum wesentlich so, wie wir später ihn finden, schon zur

Zeit des hannibalischen Krieges bestand ^). Das Wesen der

späteren Ritterschaft, des nach beiden Seiten hin abgeschlosse-

nen angesehenen Mittelstandes ist damit gegeben und das Zu-

sammentreffen dieser Qualification mit der militärischen zum Ritter-

pferd in der Nothwendigkeit der Verhältnisse begründet, der poli-

tische Hebel hier bereitet, mit welchem dann C. Gracchus die

Optimatenherrschaft niedergeworfen hat 2). Identificirt wird

der ordo publicanorum nie mit dem ordo equester noch kann er

Asconius in tog. cand. p. 94: Antonius redemptas habebat ab aerario vectigales

quadrigas, quam redemptionem senatori habere licet per legem. Dio 55, 10 unter

den Privilegien des neuen Tempels des Mars Ultor: T-rjV Trapocoveatv Ttüv itittojv

TöJv ii T-^v iTnxoSpofAiav dYU)Vtou[ji£va)V xaX t^v toü vaoü cpuXax'qv -/.al ßouXeuxaii;

dpvoXaßeiv dlelvat, xoc&aTiep ^t:( te toü 'AttoXXwvoc -/.al im toü Aiö? toü Kairi-

TcuXtou dv£vofj.oÖ£Tr)To. Dasselbe muss für die Nutzungen gegolten haben, eben
weil der publicanus immer eques ist, ist aber nicht überliefert.

1) Das die Senatoren von den öffentlichen Verdingungen ausschliessende

Gesetz kann Livius kaum übergangen und wird in der zweiten Dekade davon
gesprochen haben, da bei den während des hannibalischen Krieges mehrfach von
ihm erwähnten Lieferungen (Livius 23, 48. 49. 24, 18. 25, 3) offenbar schon

der Publicanenstand so, wie wir ihn später finden, vorausgesetzt wird. Dasselbe

folgt aus der im J. 536 erlassenen Vorschrift, dass der Senator grössere See-
schiffe nicht besitzen dürfe (Liv. 21, 63); sie ist aus dem gleichen Bestreben

den Senatoren die Speculation zu untersagen hervorgegangen, sicher aber jünger

und hat auch keine Dauer gehabt (Cicero Verr. 5, 18, 45), während die Aus-
schliessung von den öffentlichen Pachtungen unverändert fortbestand. Selbst

in die unter römischem Einfluss geordneten griechischen Stadtverfassungen ist

dies Princip eingeführt worden (Cicero Verr. l. 2, 49, 122: C. Claudius leges

Halaesinis dedit . . . de quaestu: quem qui fecisset, ne legeretur^.

2) Wahrscheinlich hat dieser auch geradezu die Publicanenassociationen

gesteigert. Ein Theil der in der Kaiserzeit noch bestehenden Compagnien ist
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es werden; wohl aber gingen beide hervor aus jenem durch den

Ausschluss des Senators von den Pachtungen und aus den Ritter-

centurien vom Senat geschiedenen Mittelstand und die leitenden

Männer waren dort wie hier grossentheils dieselben. Insofern

liegt die commerciell-politische Ftlhrung der Ritterschaft bei den

Publicanen, wozu sie weiter durch ihren Zusammenschluss zu

grossen Handelscompagnien in hervorragender Weise befähigt

waren ^). — Unter dem Principat sind die rechtlichen Verhält-

nisse der puhlicani im Ganzen dieselben geblieben 2); die fac-

tischen verschoben sich vollständig. Die monarchische Umge-

staltung des Staates machte die Ritterschaft in ihren Spitzen zu

einen Beamtenstand; die finanzielle machte die Mittelsmänner für

den Staat bei der Hebung wie bei der Leistung im Ganzen ent-

behrlich und entzog der grossen Speculation, wie die Ritter-

schaft der Republik sie getrieben hatte, den Boden. Der Aus-

schluss der Senatoren wie der Freigelassenen von den übrig

bleibenden Licitationen wird fortbestanden haben; aber diese

selbst bedeuteten jetzt zu wenig, um der zweiten Rangklasse

ferner den Haltpunkt zu geben. Das Gegenüberstehen des Grund-

adels und der Kaufmannschaft, welches dem letzten Jahrhundert

der Republik die Signatur giebt, hat in dieser Schärfe sich unter

dem Principat nicht behauptet und insbesondere ist der Grund-

besitz mehr als früher für die beiden privilegirten Stände die

gemeinschaftliche Grundlage geworden.

Die Vorrechte der Ritterschaft beziehen sich wesentlich auf

die equites Romani equo publico. Ihnen allein kommt das privi-

Termuthlich von ihm eingerichtet (2, 108 A. 2. S. 440 A. 2). Die schöne Aus-
einandersetzung des Polybius 6, 17, das rechte Programm der gracchischen Po-
litik ist auch insofern merkwürdig, als dieser die Ritter nicht nennt, sondern

bei ihm Senat und Bürgerschaft (ttXtj&o;) sich gegenüberstehen.

1) Cicero pro Plancio 9, 23 : flos equitum Romanorum, omamentum civi-

tatis, firmamentum rei publicae publicanorum ordine continetur. Ders. de domo
28, 74: proximus est huic dignitati (des Senats) ordo equester: omnes omnium
publicorum societates de meo consulatu . . . ornatissima decreta fecerunt. Ders.

pro Rah, Post. 2, 3 : princeps ordinis equestris, fortunatissimus et maximus pu-
blicanus. Appian 2, 13 : ol 5' Izneli Xe^öp-evoi, t-Jjv [asv ä^icuoiv toO S-rifAOU

•/col xfjs ßouX'^j ovT£5 dv [AEOtp, SuNaTcoTaToi hk. iz «TTavTa TTepiouata!; re ouvexa

xal |jitaöcuO£(uc xeXtüv xaX cföptuv, ou? üirö tojv d&NöJv T£Xou[i.lvouc l^£[j.ta&oüvTO.

Cicero ad Att. 1, 17, 8. 9, de imp. Pomp. 2, 4 und andere Stellen in Menge.
— Unter den publicani sind dann wieder die Zehntpächter, die decumani prin-

cipes et quasi senatores publicanorum (Cicero Verr. l. 2, 71, 175).

2) Tacitus ann. 4, 6 : frumenta et pecunias vectigales , cetera publicorum

fructuum societatibus equitum Romanorum agitabantur.
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legirte Stimmrecht in den achtzehn Centurien zu, welches die

eigentliche Grundlage des ritterschaftlichen Sonderrechts gewe-

sen und durch die ganze republikanische Zeit hindurch geblie-

ben ist; ihnen der Sonder- oder Mitbesitz der Geschwornen-

gerichte, welcher die Grundlage ihrer späteren mit dem Se-

nat rivalisirenden Stellung geworden ist; ihnen unter dem Prin-

cipat, unter welchem zuerst ein rechtlich vom Rossdienst ver-

schiedener Offizierdienst sich feststellt . das ausschliessliche

Anrecht auf sämmtliche Offizierstellen und auf die eine Hälfte

der jetzt nach Ständen geschiedenen Aemter und Priesterthümer.

Auch die Ehrenrechte, das Aufziehen in der Pompa, das Ritter-

gewand, die Goldringe, der Sondersitz im Theater und im Cir-

cus, die der Ritterschaft gleichsam als dem zweiten Stand im Staate

eingeräumte quasi-corporative Stellung, sind ausschliesslich oder

hauptsächlich den Staatspferdinhabern eigen. Allerdings hat jede

dieser Einrichtungen ihre besondere Entwickelung und zum Theil

ihre besonderen Bedingungen. Einzelne dieser Vorrechte, ins-

besondere das auf die Goldringe, ist den Rittern mit den Se-

natoren gemein und eigentlich von diesen auf sie übertragen.

Bei anderen ist es mehr oder minder wahrscheinlich, dass sie,

während das Staatspferd selbst in republikanischer Zeit nicht

auf Lebenszeit gegeben ward, auch nach dessen Abgabe dem ge-

wesenen Ritter verblieben oder dass sie dem auf eigenem Pferd

dienenden Bürgerreiter ebenfalls eingeräumt wurden. Unter Be-

rücksichtigung dieser Verschiedenheiten sollen in der folgenden

Auseinandersetzung die ritterschaftlichen Rechte, abgesehen von

dem schon bei den Comitien behandelten privilegirten Stimmrecht,

dargelegt werden. Die Zusammenfassung derselben, unentbehr-

lich wie sie ist, ist allerdings eine Vereinigung mehr oder

minder disparater Elemente; der Ritterstand ist schon als Mit-

telstand weder zeitlich noch begriff'lich so scharf abgegrenzt

wie der Senat und die Bürgerschaft. Indem die Auffassung wie

die Darstellung versuchen müssen neben der Mannichfaltigkeit

auch der Einheitlichkeit Rechnung zu tragen, können sie sich der

Consequenz der Thatsache nicht entziehen, dass dieser aus vielen

Wurzeln in einander gewachsenen merkwürdigen Institution die

innerliche Einheit nicht in vollem Umfang zukommt.
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1. Purpurstreifen.

Das ritterliche Kriegsgewand, das kurze Oberkleid, welches Trabea.

von den ein- oder angewirkten schmalen Purpurbalken, den trabes

den Namen trabea ftlhrt^), trugen die Ritter sowohl bei dem

Festzuge des 15. Juli (S. 493 A. 1) wie überhaupt bei allen Pa-

raden und Feierlichkeiten, bei welchen sie repräsentirend er-

schienen 2). Der Ständigkeit der Reiterei gegentlber dem Fuss-

volk entspricht es, dass ihre Kriegstracht allein auch im Frieden

eine Rolle spielt.

Dass der Reiter, wo er nicht als solcher repräsentirt, auch ciavus.

öffentlich im allgemeinen in der Bürgertracht erscheint und nur

durch den rothen Streifen am Untergewand seine militärische

Stellung kennzeichnet, ist bereits angegeben worden (S. 218).

Dieser Purpurstreifen wird an dem Männerhemd da, wo dieses

unter dem Oberkleid zum Vorschein kam, vom Halsausschnitt

abwärts bis auf den Gürtel sichtbar 3). Da die Senatoren bis

auf die Gracchenzeit auch das Staatspferd besassen, war der

Streifen das Abzeichen der beiden vornehmsten Stände. Als sie

dann im Lauf des siebenten Jahrhunderts sich formell von ein-

ander schieden, fand diese Scheidung ihren Ausdruck darin, dass

seitdem die Senatoren einen breiteren, die Ritter einen schmaleren

Purpursaum trugen *) ; dieser angustus ciavus ist wie im letzten

1) [1, 414]. 3, 216. Die dort angeführte Stelle des Plinius bringt die

trabea In Gegensatz zu der toga praetexta und dem latus ciavus und weist also

deutlich hin sowohl auf ihren Charakter als Kriegskleid wie auf die für den
Ritter charakteristischen schmalen Purpurstreifen.

2) In der Trabea erscheinen die Kitter auch wo sie als Nobelgarde (Sueton

Domit. 14: honorem . . . recusavit, quo decretum erat, ut quotiens gereret coT^-

sulatum equites Romani quibus sors obtigisset trabeati et cum hastis militaribus

praecederent^ oder als Leichenconduct (Tacitus ann. 3, 1 : ubi colo nias trans-

grederentur , atrata plebes, trabeati equites; vgl. S. 505 A. 3) fungiren, ferner

bei den öffentlichen Gastmählern (Statius silv. 4, 2, 32 : Romuleos proceres

trabeataque Caesar agmina mille simul iussit discumbere mensis^.

3) Vgl. über die Aeusserlichkeiten die befriedigende Auseinandersetzung

im Handbuch 7, 545 fg.

4) Plinius h. n. 33, 1, 27: anuli distinxere alterum ordinem a plebe , ut

semel coeperant esse celebres, sicut tunica ab anulis senatum
,
quamquam et hoc

sero. Wenn bei Livius schon 9, 7, 8 bei dem J. 433 unter den Kennzeichen
der öffentlichen Trauer die lati clavi , anuli aurei positi flguriren und 30, 17,

13 im J. 551 dem Massinissa mit andern Geschenken auch sagula purpurea duo
cum fibulis aureis singulis et lato clavo tunicis zugeschickt werden , so ist die

erstere Stelle lediglich ausmalend und beweist die zweite höchstens, dass der

Triumphator den Streifen breit trug. Anfänglich ist , wie auch die Angabe
über Stilos Vater zeigt (vgl. auch Plinius h. n. 9, 39, 63 [Bd. 1 S. 414]),
der Streifen nach Belieben des Trägers breiter oder schmaler genommen wor-

Röm. Altertli. III. 33
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Jahrhundert der Republik i) so in der ganzen Kaiserzeit 2) das

Abzeichen des Staatspferdinhabers gewesen. Dass es auch der

behalten hat, welcher das Staatspferd abgegeben hatte, ist zwar

nicht zu beweisen, aber wahrscheinlich. Dagegen wird dem auf

eigenem Pferd dienenden Reiter der Clavus nicht von Rechts-

wegen zugekommen sein, da er vermuthlich von der Ständigkeit

des Rossdienstes ausgegangen ist; wohl aber ist es möglich —
die Ueberlieferung versagt — , dass die Führung des Streifens

eben wie die Ritterbenennung in weiterem Kreise usurpirt und

tolerirt ward. — Ob die unberechtigte Führung des Clavus speciell

normirte Strafen nach sich zog, lässt sich nicht sagen; auf alle

Fälle unterlag sie der magistratischen Goercition (S. 219).

2. Ooldringe und Goldkapsel.

Die Goldschmuck haben in älterer Zeit in Rom wohl die Frauen

^Ringe.*^ geführt, nicht aber die Männer; der Siegelring, den jeder trug,

war von Eisen 3). Eine Ausnahme machten allein*) die im Auf-

den und hat die gesetzliche Ordnung sicher nur den bestehenden Gebrauch
regulirt und legalisirt,

1) Das älteste Zeugniss für den doppelten Clavus ist die Schilderung des

im J. 652 als römischer Magistrat auftretenden sicilischen Selavenführers Athe-

nio bei Diodor 36, 7, 4: xTjßevvav xe Tcepi-opcpupov izt^is^dXkero xal TiXaTusT)-

(jiov lou ^iTwva xaxa toüc ^pY][jiaTia[AOu;. Auch wenn der Senator zum Zeichen

der Trauer das ßittergewand anlegt (S. 505 A. 3), was zuerst bei dem J. 696
erwähnt wird (Dio 38, 14), ist zunächst der schmale Clavus gemeint. Aus-
drücklich erwähnt wird der angustus clavus in voraugustischer Zeit meines

Wissens nicht.

2) Unter den zahlreichen Zeugnissen für beide clavi aus der Kaiserzeit

mögen hier nur die des Ovidius (S. 469 A. 4) und des Velleius (2, 88: C.

Maecenas . . . vixit angusti clavi [fi]ne contentus) erwähnt werden. Quintilian

inst. 11,3, 138 giebt für das Tragen der Tunica Anweisungen, je nachdem der

Redner das lati clavi ius hat oder nicht. Alexanders Verordnung, ut equites

Romani a senatoribus clavi qualitate discernerentur (yita 27), kann nur einschär-

fend und vielleicht steigernd gewesen sein. Der Gegensatz tritt insbesondere

bei den Kriegstribunen hervor, welche, je nachdem sie für die senatorische oder

für die Ritterlaufbahn bestimmt sind, laticlavii und angusticlavii (Sueton Oth.

10 und die cyrillischen Glossen)
,

griechisch TrXaT'jGTjfxoi (schon bei Diodor

A. 1) und OT£v6(JV](jioi (Arrian diss. Epict. 2, 24, 12 und die angef. Glossen)

heissen. Die höhere Kategorie ist sogar lateinisch wie griechisch (C. /. 0. 1133.

3990. 4023. 4238 c) titular.

3) Plinius n. h. 33, 1, 9 fg.; Plinius ep. 8, 6, 4; Statins silv. 3, 3, 144;

Appian Fun. 104. Von kupfernen Ringen ist nirgends die Rede.

4) Dass indess unter den römischen Königsgaben der Goldring auftritt

(Appian Lib. 32), macht es wahrscheinlich, dass auch der Triumphator ihn trug.

Da Trimalchio als Spielgeber mit dem Tribunal und der Praetexta sich fünf gol-

dener Ringe erfreut (Petronius c. 71), hat vielleicht der Goldring auch zur

Tracht des Obermagistrats gehört.
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trag des Senats oder der Feldherren reisenden Boten: zunächst

als Legitimation insonderheit für das ihnen zustehende Recht auf

freie Beförderung wurde ihnen von Staatswegen ein goldener Siegel-

ring oder vielmehr goldene Siegelringe i) gegeben (1 , 301 A.2). Spä-

terhin fingen die Vornehmen an für sich wie für ihre Frauen und

Kinder 2) sich goldener Siegelringe zu bedienen und die übliche

Amuletkapsel [bulla) ihren Kindern ebenfalls von Gold zu geben ^).

Wann dies aufgekommen ist, haben die späteren Römer selbst

nicht mehr anzugeben gewusst; sie erwähnen den Goldring zu-

erst bei dem fünften Jahrhundert*) und zwar als Distinctiv des-

jenigen Senators, der ein curulisches Amt bekleidet habe 5), wie

ja denn auch die in das Ausland gehenden Gesandten dem

1) Regelmässig -wird der Plural gesetzt, auch wo von einem Einzelnen
•die Rede ist (Tacitus Mst. 1, 13. 2, 57. 4, 3; Plutarch Galh. 7; Sueton Caes.

33. Galh, 14. Vit. 12; Dio 48, 45. 53, 30; ebenso in den beiden [2,857] an-
geführten Inschriften und in dem Digestentitel 40, 10) , weil öfter mehrere
Ringe getragen wurden (Horaz aat. 2, 7, 9 und sonst). Trimalchio führt ihrer

fünf (Petronius c. 71).

2) Liv. 26, 36, 5 (A. 3); Florus 1, 22 [2, 6], 24.

3) Dass die anuli aurei und die bulla aurea zusammengehören, liegt so-

-wohl in der Sache wie in der zuverlässigen Meldung aus dem J. 544, dass die

Senatoren ihren Goldbesitz an das Aerarium abliefern , ut anulos sibi quisque

et coniugi et liberis et filio bullam et quibus uxor filiaeve sunt singulas uncias

jpondo auri relinquant (Liv. 26, 36, 5). Wo der Mann den Goldring trägt,

trägt der Knabe die goldene Bulle , eben wie dem männlichen clavus die toga

praetexta des Knaben entspricht. Die verwirrte Auseinandersetzung bei Ma-
•crobius sat. 1, 6, 10 wird so aufzufassen sein, dass Bulla und Praetexta an-
fänglich allein den Söhnen der Ritter, dann allein den Söhnen der Freigebo-
renen, endlich allen Söhnen freigeborener oder befreiter Männer zugestanden
wurden.

4) In unseren Annalen ist davon zuftrst die Rede unter dem J. 433 bei

der Schilderung der durch den caudinisohen Frieden hervorgerufenen Landes-
trauer (S. 513 A. 4). Dagegen ist die gleichartige Erwähnung unter dem J. 450
bei Gelegenheit der Wahl eines Scriba zum curulischen Aedilen (Liv. 9, 46,
12: tantum Flavü comitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium aureos
anulos et phaleras deponerent) nach Plinius h. n. 33, 1, 18 die älteste in den
annales antiquissimi verzeichnete, mag nun dabei die caudinische Erzählung
übersehen oder , was wohl möglich ist , in der That späte Ausmalung sein.

Historische Gewähr haben beide Schilderungen nur in so weit, als sie zeigen,

dass die ältesten Annalisten das Tragen des Goldrings bereits für diese Epoche
annahmen.

5) Plinius a. a. Ö. fasst die annalistische Notiz vom J. 450 in diesem
Sinn: anulos . . . depositos a nobüitate (d. h. den Männern curulischen Amts
oder curulischer Herkunft) in annales relatum est, non a senatu universo. Nach
Macrobius sat. 1, 6, 11 (vgl. Plinius n. h. 33, 1, 10) verordnet der ältere Tar-
quinius, ut patricii bulla aurea cum toga cui purpura praetexitur uterentur, dum-
taxat Uli quorum patres curulem gesseranl magistratum (unter den Königen 1).

Gleichgültig wie die historische Einkleidung ist , scheint die Angabe über die

anfängliche Beschränkung des Rechts Glauben zu verdienen. Dafür spricht

ferner die gleichartige Beschränkung des Staatspferdrechts auf diejenigen Se-
natoren, die ein curulisches Amt bekleidet haben (S. 505 A. 2).

33*
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Senat anzugehören pflegten. Nach einer wenig zuverlässigen Mel-

dung soll bereits in der ersten Hälfte des sechsten Jahrh. der Gold-

ring auch von den Rittern getragen worden sein^); nach einer

besser beglaubigten unterschieden sich um das Jahr 600

die Kriegstribune von den Soldaten im Lager durch den gol-

denen Ring 2). Wahrscheinlich ist der Ritterstand erst seit der

gracchanischen Zeit, in der er überhaupt seine spätere Stellung

gewann, dieses bis dahin senatorischen Privilegiums theilhaft

geworden. Es gilt davon dasselbe wie von dem Clavus: der

Staatspferdinhaber wird, auch als diese Stellung noch nicht auf

Lebenszeit gegeben ward, nicht mit der Abgabe des Pferdes den

Goldring abgelegt haben ; im Uebrigen aber kommt er von Rechts-

wegen ihm allein zu 3). In der späteren Republik wie unter

dem Principat war demnach der Goldring und die goldene

1) Plinius a. a, 0. führt aus, dass die anuli dbieeti des J. 450 der anti-

quissimi anvales sich auf die Ritter nicht beziehen: fallit plerosque, quod tum
et equestrem ordinem id fecisse arbitrantur : etenim adiectum hoc quoque: 'sed

et phaleras positas\ propterque nomen equitum adiectum est. Ob diese Inter-

pretation den Sinn des Annalisten trifft, ist zweifelhaft; aber sachlich ist e&

sicher richtig, dass der Goldring damals noch nicht von den Rittern getragen

ward. Für den promiscuus usus anulorum in der hannibalischen Zeit ist schon

für Plinius a. a. 0. der einzige Beleg die bekannte Erzählung, dass man im

J. 538 auf dem Schlachtfeld von Cannae einen (nach einer anderen Angabe
drei) Scheffel Goldringe aufgelesen habe (Liv. 23, 12, 1; aus ihm Val, Max.

7, 2, ext. 16 und andere Spätere). Aber da in dieser Zeit die Senatoren das

Ritterpferd besassen und über hundert derselben als Offiziere oder Reiter die

Schlacht mitgemacht und in ihr den Tod gefunden hatten, so können die auf

diesen Leichen gefundenen Ringe sehr wohl jener Erzählung zu Grunde liegen.

Wenn der Karthager, der diese Rin^e nach Karthago überbringt, bei Livius a.

a. 0. erklärend hinzusetzt: neminem nisi equitem (natürlich einschliesslich der

Senatoren, vgl. S. 515 A. 3) atque eorum ipsorum primäres id gerere insigne,

so wird weiterhin (S, 563 A. 1) gezeigt werden, dass die 'angesehenen' Ritter

nicht nothwendig mit den Staatspferdinhabern zusammenfallen, sondern in facti-

schem Sinn aufzufassen sind.

2) Nach Appian Fun. 104 werden die Leichen der Kriegstribune auf

den Schlachtfeld an den goldenen Ringen erkannt : ^puoocpopoüat
y°'P

"^^"^ axpa-

TE'jofJisvojv ot ^tXiapyot Ttüv IXaxTOVojv GiovjpocpopouvToov. Vgl. b. c. 2, 22.

3) Dem blossen Anwärter auf das Ritterpferd werden die Goldringe nir-

gends beigelegt. Bei Sueton Caes. 33: existimatur . . . equestres census pollicitus

singulis {militibus') . . . prcmissumque ius anulorum cum milihus quadragenis

fama distuiit hindert nichts an die Zutheilung des Staatspferdes zu denken.

Ebenso kann das in Bezug auf die Bulla gebrauchte equo merere (S. 517 A. 1)

verstanden werden. Plinius h. n. 33, 1, 30. c. 2, 33 scheint sogar in einer frei-

lich arg verwirrten Angabe (S. 536 A. 6) denen, welchen das Ritterpferd man-
gelt, den anulus ferreus zuzutheilen. — Entscheidend dürfte sein, dass in der

Kaiserzeit der Goldschmuck sicher das Distinctiv des Staatspferdinhabers war
und also, wenn er früher auch den Expectanten zukam, dieses vielbegehrte Recht

ihnen von Augustus genommen worden wäre, was an sich nicht wahrscheinlich

ist und , wenn es geschehen wäre , in unseren Berichten nicht fehlen würde.
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Bulla 1) das Distinctiv der beiden oberen Stände gegenüber der

gemeinen Bürgerschaft 2), obwohl es natürlich dem Senator wie

dem Ritter unverwehrt war sich dieses Rechts nicht zu bedienen

und bis in die augustische Zeit hinein viele derselben nach alter

Sitte den Ring von Eisen trugen 3). — Auch die unberechtigte

Führung des Goldreifs wird, wie die des Clavus, nach Ermessen

der mit der Polizei betrauten Beamten die Coercition nach sich

gezogen haben. Dass die für den Ritterstand disqualificirten

Personen, insbesondere die Freigelassenen, häufig dieses Ab-

zeichen unbefugter Weise anlegten und ein Senatsbeschluss

vom J. 23 und das visellische Gesetz vom Jahre darauf diesem

Missbrauch ohne dauernden Erfolg zu steuern versuchten, ist bereits

erwähnt worden (S. 424). In der That wird hier alles vom Ermessen

der Polizeibehörden abgehangen haben; die Handhabung der be-

stehenden Bestimmungen sowohl wie deren Verschieben durch

die eben erörterten Erstreckungen des Ringerechts werden auf

diese im Laufe der Zeit sich ändernde und vielfach durch per-

sönliche Rücksichten bedingte magistratische Willkür zurückzu-

führen sein.

Dadurch erklärt sich die bereits in republikanischer Zeit Das Einge-

• 1 1 p 1 j
recht als

beaesnende und unter dem Principat weiter entwickelte feld- Ersatz der
'^ ^ ^

ritterlichen

herrliche, später kaiserliche Schenkung des Goldrings an Per- QuaUfication.

sonen, die an sich für den Ritterstand disqualificirt waren.

Wenn es im Allgemeinen Recht und Pflicht des Aedilen war

den unberechtigten Träger des Goldrings zu rectificiren, so

konnte er dies nicht wohl thun ohne Rücksicht auf die Persön-

lichkeit des Trägers und den Grund der Anlegung des Ringes,

zum Beispiel nicht wohl dann, wenn ein Schreiber denselben

von seinem Feldherrn erhalten hatte 4). Mehr wird anfänglich

1) Plinius 33, 1, 10: mos bullae duravit, ut eorum qui equo meruisssnt

filii insigne id haberent, ceteri lorum.

2) Dlo 48, 45 : o-iSe^l töjv TiaXat 'Poufiaioov . , . SaxTuXioi; ^pjooi; zXr,v

TöJv xe ßo'jXeuxöJ'^ -/al töjv iTC-dcov ypf|0&ai . . . ^^f^v. Plinius h. n. 33, 1, 29

:

anuli distinxere alterum ordinem a plebe, ut semel coeperunt esse celebres. Ho-
Tatius sat. 2, 7, 53 : anulo equestri.

3) Dies gilt selbst von den Senatoren; Marius zum Beispiel hat erst im
dritten Consulat 651 den Eisenring mit dem goldenen vertauscht (Plinius h. n.

33, 1, 12. 21). Um so weniger befremdet es, dass noch unter Augustus zahl-

reiche Ritter den Goldring nicht trugen (Plinius h. n. 33, 1, 30 S. 536 A. 6).

4) So beschenkt Yerres in contione seine amici (Cicero Verr. 2, 11, 29)
und insonderheit seinen scriba mit goldenen Ringen (Cicero Verr. i, 61, 157.

3, 76, 176, c. ÖO, 184).
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und vielleicht bis zum Ende der Republik in einer solchen Ver-

leihung nicht gelegen haben ; denn weder das Staatspferd noch

die Qualification zu demselben konnte der Feldherr verschenken,

den Censor nicht bevollmächtigen dasselbe dem zu verleihen,

dem es gesetzlich nicht gegeben werden durfte. Aber mit dem

Untergang der Republik änderte sich nicht so wohl das Ver-

fahren als dessen rechtliche Bedeutung; wenn der Feldherr, der

die Ringe verlieh, zu der Verleihung von Personalprivilegien gesetz-

lich ermächtigt war, so war es nur folgerichtig das Geschenk des

Goldrings zu behandeln als Verleihung des Ritterrechts unterDispen-

sation von der gesetzlichen Qualification. Daher ist unter den den

Principat einleitenden ausserordentlichen Gewalten^) wie unter

dem Principat selbst die Verleihung des Goldrings dafür die Form

geworden;, sie giebt, wenn sie also von der höchsten Stelle aus-

geht, nicht bloss das Ritterrecht in seinem vollen Umfang'^),

sondern bei Freigelassenen auch dessen Voraussetzung, die hier

also fictive Ingenuität^), welche freilich, eben weil sie dies ist,^

titular ignorirt wird 4). Indess ist das bessere Kaiserregiment

1) Macrobius sat. 3, 14, 43 : L. Roscius ... L. Sullae carissimus fuit et

anulo aureo ab eodem dictatore donatus est. Ebenso restituirte Caesar dem La-

berius auf diese Weise das durch sein Auftreten auf der Bühne eingebüsste

Ritterrecht, und es nahm derselbe in Folge dessen seinen Platz in den vierzehn

Ordines wieder ein (S. 482 A. 3). Ihn copirte Baibus in der Provinz: ludis

quos Gadibus fecit, schreibt Pollio bei Cicero ad fam. 10, 32, 2, Herennium Gal-

lum histrionem summo ludorum die anulo aureo dcnatum in XIIII sessum duxit

;

tot enim fecerat ordines equestris loci,

2) Das Ringerecht giebt volles Ritterrecht, wie es denn auch bezeichnet

wird als Verleihung der equestris dignitas (Tacitus hist. 1, 13. 4, 39. Sueton

Aug. 27). Es ist damit die Annahme eines cognomen equestre verbunden (Ta-

citus Ust. 1, 13; Sueton Galb. 14); das Recht auf die Ritterbänke im Theater

(A. 8); die Fähigkeit zur Bekleidung von Ritterämtern (Sueton Galb. 14:

libertus Icelus paullo ante anulis aureis et Marciani cognomine omatus ac iom

summae equestris gradus candidatus') und ritterlichen Priesterthümern (A. 4).

Nicht selten verbinden sich damit noch andere Vergünstigungen , so der Ge-

brauch der Sänfte (Sueton Claud. 28; vgl. [1, 380]); das Recht Spiele zu geben

(Sueton a. a. 0. ; vgl. Tacitus ann. 4, 63).

3) Das Ringerecht, in seiner ursprünglichen Bedeutung, zerstört das

Patronatrecht; da es in dem zu Ehren des Pallas unter Claudius gefassten Se-

natsbeschluss heisst (Plinius ep. 8, 6, 4) : non exhortandum modo, verum etiam

compellendum ad usum aureorum anulorum, hat dieser, um kaiserlicher Freige-

lassener zu bleiben, das Ringerecht abgelehnt. — lieber die spätere Trennung

des Ritterpferdes von den Goldringen und die Ersetzung des Ringerechts durch

die ausdrückliche Verleihung der Ingenuität vgl. [2, 857].

4) Die Active Ingenuität, mag sie nun durch die Goldringe oder, wie es-

später Regel ist, geradezu verliehen werden, hat überall die Verleugnung der

ursprünglichen Libertinität zur Folge und tritt daher auf den Inschriften nir-

gends in ihrem VTesen hervor. Hirschfeld (Verw. Gesch. 1, 244) hat den M.

Aurelius Verianus equo publico, den Sohn des Aelius Terpsilaus (C. /. L. VI,
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mit der Verleihung des Ringerechts sehr sparsam umgegangen *).

Späterhin, sicher schon vor dem Beginn des 3. Jahrhunderts

werden die Goldringe häufig verliehen, aber, wie dies früher

[2, 857] gezeigt worden ist, die volle Ingenuität und der Ein-

tritt in den Ritterstand nicht mehr an dieselben geknüpft; um
diese Rechte zu erwerben, bedarf es jetzt ausdrücklicher kaiser-

licher Gewährung.

3. Sondersitz im Theater

und bei den Benn- und Kampfspielen.

Wie die bürserliche Gleichheit der älteren Republik in dem Die vierzehn^ ^
. Ritterbänke.

Völligen Fehlen von ständischen Sonderplätzen bei den öffent-

lichen Schaufesten sich ausdrückt, so bezeichnet die Proedrie der

Senatoren und die jüngere des Ritterstandes das Eintreten des

Regiments der politisch privilegirten Stände (S. 458). Die letz-

tere muss jünger sein als die im J. 560 angeordnete senatorische;

3856), gewiss mit Recht selber für einen Freigelassenen des Marcus oder Com-
modus so wie den Vater für einen Freigelassenen des Hadrian oder Plus er-

klärt; aber mit gutem Grunde sagt die Grabschrift davon nichts. Selbst bei

der Aufzählung der bekleideten Stellungen scheinen diejenigen, die die Liber-

tinität in sich schliessen, bei solchen Personen durchgängig ignorirt zu werden

;

wenigstens liegt dies im Wesen der Sache und fehlt es fast ganz an Be-
legen für eine derartige gemischte Laufbahn , die doch schwerlich besonders

selten war. Eine merkwürdige Ausnahme macht der (in der vita Verl c. 2 er-

wähnte) Erzieher des L. Verus Nicomedes (C. /. L. VI, 1598); obwohl dieser

ritterliche Priesterthümer [sacerdos Caeniniensis, pontifex minor), militärische

Decorationen und hohe Ritterämter erlangt hat , verschweigt er dennoch nicht,

dass er L. Caesaris fuit a cubiculo et divi Veri imp. nutr[itor^, also einstmals

Sclave des Vaters seines Pfleglings ; ob er sich Augusti libertus nannte oder
sich einen Vater gab oder über beides sich ausschwieg, lässt sich aus der un-
vollständigen Inschrift nicht ersehen.

1) Die Active Ingenuität ist als Erbschaft des sicilischen Sclavenkriegs

mit der Monarchie aufgekommen ; angewendet wurde sie zuerst , freilich hier

noch verdeckt durch eine simulirte Adsertion in libertatem, im J. 716 auf den
Flottenführer des Sex. Pompeius Mena (Sueton Aug. 74; Dio 48, 45; Appian
6. c. 5, 80). Eine Zeit lang hat sie sich in engen Grenzen gehalten (Philo-

poemen unter Augustus : Sueton jdujr. 27, Dio 47, 7 — der Arzt Antonius Musa
unter demselben: Dio 53, 30 — Icelus: Plutarch Galb. 7; Tacitus hist. 1, 13;
Sueton Galb. 14 — Asiaticus : Tacitus hist. 2, 57 ; Sueton Vit. 12— ein Sclave

des Verginius Capito : Tacitus hist. 3, 77. 4, 3 — Hormus : Tacitus hist. 4,

39, wo aber der Ringe nicht ausdrücklich gedacht wird). Unter den Flaviern
wurden dergleichen Verleihungen gemein (Plinius 33, 2, 33 : ut . . . passim ad
ornamenta ea etiam Servitute, liberati transiliant, quod antea numquam erat fac-

tuni) ; 80 giebt Vespasian dem hochbejahrten Vater des Ritters Claudius Etrus-
cus, der allerdings ansehnliche Gesindestellungen bekleidet und eine Frau se-

natorischen Standes hat , das Ritterpferd , et celso natorum aequavit honori

(Status silv. 3, 3, 143). — Ohne ausdrückliche Verleihung steht das Ringe-
recht dem Freigelassenen selbst dann nicht zu, wenn er prätorischen Rang hat

[1, 447].
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ihre Einführung wird nicht berichtet, sicher aber ist sie zu-

gleich mit dem Ritterstande selbst in der gracchanischen Epoche

geschaffen und dann durch Sulla wieder aufgehoben worden. Im
Verlauf der Reaction gegen die sullanische Restauration ist auch

die Jlitterproedrie im J. 687 durch ein von dem Volkstribun

L. Roscius Otho eingebrachtes Plebiscit erneuert worden i).

Nach ihrer Wiederherstellung wurde sie wohl mitunter heftig

angegriffen 2) , hat sich aber nicht bloss behauptet, sondern

auch erweitert. Anfänglich beschränkte sie sich, wie die sena-

torische, auf die Bühnenspiele, so dass die der Schaubühne

nächsten vierzehn Sitzreihen den Rittern vorbehalten wurden 3).

Augustus aber bestätigte sie nicht nur in seinem Theaterge-

Kitterpiätze setz *) , soudcm dehnte sie auch im J. 5 n. Chr. auf die Renn-
im Circus.

und Fechtspiele aus^); feste Sonderplätze bei denselben wurden

dann den Rittern durch Nero angewiesen c). Auch bei den

1) Livius 99 : L. Roscius trih. pl. legem tulit , ut equüibus Romanis in

iheatro XIIII gradus proximi adsignarentur. Velleius 2, 32: Otho Roscius lege

sua equitibus in theatro loca restituit. Cicero pro Mur. 19, 40 : L. Otho . . .

equestri ordini restituit non solum dignitatem, sed etiam voluptatem. Asconius

in Cornel. p. 79. Dio 36, 25. Plutarch Cic. 13, der irrig den Otho zum Prätor

macht und die Massregel als neu bezeichnet (jzpmroi; Siexpivev roüi l-rcea; Otto

Tüjv aXXtuv TToXiTöJv); vgl. meine RG. 2"^, 110. 346.

2) So während Ciceros Consulat 691 (Plutarch Cic, 13 ; Cicero ad Att. 2,

1, 3; Plinius h. n. 7, 30, 117. 33, 2, 34) und unter dem ersten Caesars 695
(Cicero ad Att. 2, 19, 3). Begreiflicher Weise missflel der niederen Bürger-

schaft diese Proedrie viel mehr als die der Senatoren.

3) Petronius 126 : usque ab orchestra quattuordecim transilit et in extrema

plebe quaerit quod diligat. Seneca de benef. 7, 12. Vgl. S. 518 A.l. Waren die

Plätze nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt eingenommen, so wurden sie der

Plebs geöffnet (Sueton öaj. 26). Begreiflicherweise nahmen sehr häufig Unbe-
rechtigte diese reservirten Plätze ein ; von dem Einschreiten Domitians dagegen

sprechen Sueton Dom. 8 und Martialis in vielen Epigrammen. Dass dem Senator

das Recht zustand sich auf den Ritterplatz zu setzen, folgt daraus noch, nicht,

dass Fälle der Art im Theater (Macrobius sat. 7, 3, 8) und im Circus (Plinius

ep. 9, 23, 2) erwähnt werden.

4) Plinius h. n. 33, 2, 32 (S. 499 A. 3). Die lex lulia iheatralis gehört

eher Augustus als Caesar.

5) Dio 55, 22 zum J. 5 : xa; i7:7ro8po|j.ta;
X'"P'''» M-^"'

°'' ßo'jXeutat, ytopl;

Se ol Ittttei? «ttö toü Xoittoü ttXyj&o'j; £i5ov 8 xal vöv •^lY^'s'^''^'' Derselbe 60, 7:

£v Se t(ü i7:T:o5p6[j.(|) . . . scuptu^ [asv ttou Tipötepov . . . iSta y,ai xara ocpä; w;

2"/,aaT0i t6 xe ßouXeöov %al xo tTniEüov y.al 6 ofxiXo; , ä(p' ouTcep xoöt' dvojAiaÖTj,

Ol) [jilvxot xaX xexayfA^va acpiai y^mpia txTieSeoeixxo, was damals für den Senat

geschehen sei. Sueton Claud. 21 stimmt in der Hauptsache überein.

6) Tacitus ann. 15, 32 zum J. 63 : equitum Romanorum locos sedilibus

plebis anteposuit apud circum.: namque ad eam diem indiscreti inibant (was un-

richtig ist ; s. A. 5) ,
quia lex Roscia nihil nisi de quattuordecim ordinibus

sanxit. Sueton Ner. 11 : circensibus loca equiti secreta a ceteris tribuit. Plinius

h. n. 8, 7, 21 : (^euripos) Nero princeps sustulit equiti loca addens. Vgl. Cal-

purnius S. 521 A. 3.
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municipalen Spielen sind hie und da ähnliche Einrichtungen

getroffen worden (S. 456 A. 2). — Welchen Personen das

Recht zukam, wurde in den Theatergesetzen festgestellt; und

da später für die Definition des Ringerechts ausdrücklich auf die

Proedrie Bezug genommen ward (S. 499 A. 3), so ist die scharfe

Abgrenzung dieses Rechts oder vielmehr des Ritterstandes wahr-

scheinlich von den Theaterplätzen ausgegangen. Sowohl die enge

Beziehung, in die das Recht zu der Geschwornenstellung

gebracht wird^), wie auch andere Gründe 2) lassen keinen

Zweifel daran, dass die Proedrie schon in republikanischer Zeit

allein den Inhabern des Staatspferdes eingeräumt worden ist.

Innerhalb dieser Kategorie haben dann noch Unterschiede be-

standen : den Rittern, welche den Kriegstribunat oder den Viginti-

virat bekleidet hatten, waren die beiden ersten Bänke vorbe-

halten 3), während den unverschuldet Verarmten (S. 500 A. 1)

besondere Plätze angewiesen wurden. Auch die Plätze der

jüngeren und vermuthlich ebenfalls der älteren Ritter waren ge-

sondert (S. 498A. 1). Die Gontravenienten unterlagen nicht bloss

der polizeilichen Wegweisung *) , sondern konnten auch verklagt

und in Geldstrafe genommen werden s).

1) So sagt Cicero in der Rede für Cornelius : quamdiu quidem hoc animo

erga vos illa plebs erit, quo se ostendit esse, cum legem Aureliam, cum Rosciam.

non modo accepit, sed etiam efpagitavit, was Asconius p. 78 in der schwer ver-

dorbenen Anmerkung weiter ausführt.

2) Inshesondere erscheint die Zahl der Sitzreihen für die cives quadringe-

narii des ganzen Reiches gänzlich unzureichend; als die Einrichtung aufkam,

müssen die vierzehn Bänke annähernd im Stande gewesen sein die Berech-

tigten zu fassen. Dass der Name blieh, auch nachdem diese Bänke für die ver-

mehrte Ritterschaft nicht mehr ausreichten, giebt keinen Anstoss.

3) Zu der vierten Epode des Horaz (geschrieben zwischen 718 und 723),

die gerichtet ist gegen einen in primis sedilibus als magnus eques sich breit

machenden Kriegstribun, notirt Porphyrio : ex quaUuordecim ordinibus, quos lege

Boscia Otho tr. pl. in theatro equestri ordini dedit, duo primi ordines tribuniciis

vacabant. Bei den Megalensien sitzen im Theater zusammen Ovidius und einer

seiner Freunde, der Kriegstribun gewesen ist und es sagt dieser zu ihm (^fast.

4 , 383) : hanc ego militia sedem, tu pace parasti inter bis quinos usus honore

viros, wonach also die nicht senatorische Magistratur vermuthlich gleich dem Kriegs-

tribunat zum Sitz auf den reservirten zwei Banken berechtigte. Martialis 3, 95:

vidit me Roma tribunum et sedeo qua te suscitat Oceanus. Auch im Circus

jiehmen die equites und die tribuni im Festgewand dem Bauer die besten

Plätze weg: nam quaecumque patent sub aperto libera caelo aut eques aut nivei

loca densavere tribuni (Calpurnius egl. 7, 28).

4) Die die Theaterpolizei handhabenden kaiserlichen Freigelassenen Ocea-

nus und Leitus sind den Lesern des Martialis bekannt.

5) Dies ist die poena theatralis Suelon Aug. 40 (S. 500 A. 2).
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4. Die corporative Organisation der Ritterschaft

und das Recht des zweiten Standes.

Tnrmen- Die militärische Formation der Ritterschaft ist damit, dass
Ordnung der ,

.

i m
Kitter- cliesB authörtc als Truppe zu functioniren, keineswegs ver-

schwunden. Zwar von der Centurienordnung begegnet in späterer

Zeit, abgesehen von der censorischen Lustration (2, 412 A. 3) und
der Verwendung bei den Comitien (S. 259), keine weitere Spur,

und wenn die 1 8 Stimmcenturien auch vielleicht noch ihre Cen-

turionen hatten (S. 259 A. 4), so treten diese doch nirgends

hervor. Aber die Eintheilung in turmae, griechisch iXai ist

geblieben 1). Wo immer die Ritter bei feierlichen Acten, zum
Beispiel bei öffentlichen Begräbnissen

2)
, betheiligt sind, und

insbesondere bei dem jährlichen Festzug am 15. Juli, an den

Augustus seine Musterung anschloss, ziehen sie in militärischer

Ordnung nach Türmen auf 3) und nicht selten werden, wo von

1) "Ykf] (incorrect eiXvj) setzt Polybius 6, 25, 1 c. 35, 8 für die turma
;

damit übereinstimmend übersetzt das sogenannte cyrillische Glossar p. 443 Steph.

£IXy]6öv turmatim und lieisst der sevir equitum. Romanorum turmis ducendis (vgl.

S. 524 A. 1) den Griechen ?Xapyo? (del iXapyoüv-e; Dio 55, 10; 'iXap/os cpuXfj;

Zonar. 10, 35; 't[Xap)ros tJ^T)? — schwerlich [cfuj^Tj? — y' i-nnim^ 'Pos-

fjiaiiov Inschrift von Tomi arch. epigr. Mitth. aus Oesterreich 8, 20). Aller-

dings wird auch \6yoi für die turma gefunden : so wird in dem cyrillischen

Glossar p. 531 \6yozi irapaTaSis (Gegensatz zu Xoyo?, IveSpa) mit turma erklärt

(vgl. das. p. 496 iTZT.ix-q xä^tc turma, ala), in dem sogenannten philoxenischen

p. 219 turma mit Xoyo; , oia5po}AT] , mit deutlicher Beziehung auf die Pompa.
Aber das technische Wort ist iXyj gewesen. Wenn bei Dionysius, der anders-

wo (4, 18) Xoyo; von der Rittercenturie braucht, die Ritter in dieser Pompa
-ycaxd cpuXd; xe -/.al Xo/ou; (6, 13), die Knaben ritterlicher Väter xax' tXac xe

-mi xaxd Xöyo'jc (7, 72) aufziehen, so findet jene Pompa sicher turmatim statt

(A. 3 und S. 493 A. 2) und wahrscheinlicb gilt dasselbe auch für den Knaben-
aufzug (vgl. S. 31 A. 3); es wird wohl, wie Wilamowitz vorschlägt, an der

ersten Steile cpuXa? in iXas zu ändern und X6)[o; als decuria zu fassen sein,

wie an der zweiten daneben steht xaxd aufA[i.optac xe xal xd^et?. Für turma
kann cpuXTj unmöglich stehen, wie Hirschfeld Verw. Gesch. 1, 243 meint; Zona-
ras oder vielmehr Dio setzt zu iXapyoc hinzu cpuXfj?, um den praefectus alae,

der in der Kaiserzeit stets tXapyo; heisst, von dem sevir eq. R. zu unterschei-

den. Aber ich wage nicht wegen dieses Zusatzes die Sevirn auf die drei alten

Geschlechtstribus zu beziehen, obwohl die Sechszahl (S. 524) der Sevirn und
die drei Türmen der Troia (S. 31 A. 3) damit in Verbindung gesetzt werden
könnten. — Die xsXt] der Ritter, welche Dionysius bei der censorischen Lustra-

tion (4, 22) und bei dem Gefecht (5, 46) erwähnt, sind vielleicht nur allge-

mein die 'Abtheilungen'; gefordert werden in jenem Fall die Centurien (2, 412
A. 3), in diesem die Türmen.

2) Sulla: Appian b. c. i , 106. Nero Drusus: Dio 55, 2. Augustus:
Dio 56, 42. Drusilla: Dio 59, 11. Pertinax: Dio 74, 5.

3) Plinius h. n. 15, 4, 19: oleae honorem Romana maiestas magnum per-

hibuit turmas equitum idibus luliis ex ea coronando. Tacitus hist. 2, 83: eque-

ster ordo . . . instituit ... uti turmae idibus Juliis imaginem eius (^Germanici')

sequereniur. Sueton Aug. 3.7 : excogitavit . . . triumviratum legendi senalus et
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der Staatsritterschaft die Rede ist, dafür die Türmen genannt i).

Wenn es ungewöhnlich ist bei dem einzelnen Ritter die Turme

hinzuzusetzen 2), so geschieht dies dagegen häufig bei ihren

Führern. Solche hat die republikanische Ritterschaft nicht hinaus

über die drei Führer der Turma von 30 Mann (2, 1 77) und deren drei

Vertreter [optiones] . In der Kaiserzeit aber sind zwar der oder die

principes iuventutis nicht Führer der Ritterschaft; es ist dies vielmehr

ein anfänglich durch Acclamation der Ritter, späterhin durch kaiser-

liche Verleihung den in die Ritterschaft eintretenden Prinzen des

Kaiserhauses beigelegter Ehrenprimat, welcher weder an sich

noch der Zahl nach fixirt ist und so lange dauert, wie der also

Geehrte in der Ritterschaft verbleibt [2, 800]. Wohl aber finden

sich seit der früheren Zeit des Augustus^) bis in das dritte

Jahrhundert 4) als Vorsteher der Ritterschaft die sevi7-i eqiiüum SeviH equi-
tum Roma-

Romanoi'um, oft mit Hmzusetzung der emzelnen turma mit bei- norwn.

gefügter Zahl bis zur sechsten^), auch seviri turmis ducendis

alterum recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset. Das. 38 (S. 493
A. 3) Dass bei Dionysius 6, 13 in derselben Pompa lüiv iy^6\x<a\ xov oTjfxoaiov

iTTZOv die Ritter aufziehen v.'-j.rä cpuXa? xe xal X6)(0'j; x£-iCoafA7]ji.evot, ist, wie
A, 1 bemerkt worden, ein Irrthum des Schreibers oder auch eines Abschreibers.— Dass Valerius Maximus 2, 2, 9 die Luperealien als zweites Ritteifest auf-

führt, ist insofern nicht correct, als dieser allerdings überwiegend ritterlichen

Priesterschaft keineswegs alle Ritter angehörten. Vgl. S. 566 und Handb. 6, 445.

1) Plinius h. n. 33, 1, 30: (S. 480 A. 1). Statins silv. 5, 2, 17: san-
guine cretus turmali trabeaque Remi. Auf africaniachen Inschriften findet sich

statt der gewöhnlichen Formel für die Verleihung des Ritterpferdes adlectus in

turmas eq. [R. a d]ivo Hadriano . . . t. priores (Inschrift von Gergis Rei-
nach und Babelon recherches archeologiques er» Tunisie 1886 p. 64; ob das

letzte an die altpatricischen Institute erinnernde Wort zu der Ritterschaft in Be-
ziehung steht, ist nicht klar); allectus in turm[as] equitum Romanorum ab im-
peratoribus Caesaribus Antonino et Vero Augustis (C. VIII, 10501 ; ähnlich VIII,

627. 1147), auch ex equestribus turmis (C. VIII, 9754).

2) Ich finde nur zwei Beispiele, einen zwölfjährigen nicht zu den vor-

nehmen Kreisen gehörenden Knaben aus Panormus eques Romanus [t«]rma
prima (C X, 7285) und einen Mann von Gighthi in der Tripolitana equo [publico

tujrma Uli (Reinach und Babelon a. a. 0. p. 51.)

3) Die früheste Erwähnung der Sevirn findet sich unter dem J. 752 bei
Zonaras 10, 35 (S. 524 A. 7) und Dio 55, 10 (S. 524 A. 9).

4) Der Consul des J, 214 C. Octavius Sabinus führt den Sevirat auf zwei
seiner Inschriften (C. VI, 1477. X, 5178), während er auf der dritten (C. X,
5398) weggelassen ist.

5) Turma prima: C. V, 4347. VI, 1365 (Plebejer). 1422 (Patricier). 1530.

1573 (Patricier). XII, 3167. Henzen 6048. — Turma secunda : C. VI, 332.
1332. 1415. 1464. X, 8291 (?). — Turma tertia: C. VI, 1529. IX, 3154 sowie
die Inschrift von Tomi S.- 522 A. 1. — Turma quarta fehlt bis jetzt. — Turma
quinta: C. III, 2830. V, 6360. 6419. VI, 1383. XI, 2106 = Wilmanns 1193.
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oder turmarum equestrium'^), griechisch iXa^yoi (S. 522 A. 1), Sie

werden vom Kaiser ernannt 2) und wechseln in magistratischer Art

von Jahr zu Jahr 3). Dem Stande nach gehört einer der-

selben, und zwar einer der ältesten uns bekannten, zu der

eigentlichen Ritterschaft^), die übrigen zu den Rittern senato-

rischen Ranges °) ; insbesondere die Prinzen des kaiserlichen

Hauses erscheinen mehrfach in dieser Stellung ß). Es liegt ihnen

ob jährliche Spiele auszurichten^) und bei der Festfeier, welche

an den im J. 752 geweihten Tempel des Mars Ultor anknüpft, die

Pompa anzuführen 8] . Jeder von ihnen scheint von den allein

genannten sechs Türmen eine geführt und die Ausrichtung der

ritterschaftlichen Spiele und der Vorsitz bei denselben diesen

sechs Turmenführern als den Vorstehern der gesammten Ritter-

— Turma sexta: C. V, 7447. Statt des Ablativs steht nicht selten der Geni-
tiv. Auch findet sich öfter, z. B. C. III, 6076, sevir turmae equitum Eomano-
rum ohne Zahl.

1) Sevir turmis ducendis C. V, 531 vgl. III, 1458. Sevir turmarum eque-

strium C. X, 5178; sevir equestrium turmarum C. V, 1874. 6439. VI, 1578;
sevir turmarum eq. R. C. YI, 1584. Sexvir turmis equitum Romanorum der

Biograph des Marcus c. 6. Sevir ohne Beisatz (C. V, 2112. VI, 1502. 1503.

X, 1706) ist selten und spät.

2) Das sagt der dionische Epitomator von Gaius (A. 7) und der Biograph
von Marcus Creirung zum Sevir (A. 7).

3) Dies folgt aus Dios "Worten (A. 8) utto twv del IXapyouvxoov.

4) Orelli 732 = C. I. L. XI, 1330 vom J. 66 n. Chr."; die Turma ist

nicht angegeben. Unter den Inschriften, welche die Sevirn nennen , finde ich

keine ältere ; ungefähr gleichzeitig sind die des späteren Kaisers Nerva Con-
8ul 71 (Henzen 5435) und die des Valerius Festus Consul in demselben Jahr

(C. V, 531). — Der sevir equitum zwischen dem magister iuvenum und dem
praetor iuventutis einer Inschrift von Nepet (C. XI, 3215 = Wilmanns 2086)
ist schwerlich der sevir eq. R.

5) Ueber die seltenen senatorischen Sevirn vgl. S. 506 A. 3.

6) Zonaras 10, 35 zum J. 752: 6 A'jyo'-'5to; ef? to'j; icprjßou? tov Föc'-ov

Ixa^E . . . v.al TpozpiTov a.T.i^tps t'^; vsotyjtos 'i\a[jy6\ ts cpu^T]; ii'^io^ai ir.i-

Tpedie. Vita Marci 6 : (^Pius Marcum^ sevirum turmis equitum Romanorum iam
consulem designatum (auf das J. 140) creavit et edenti cum coüegis ludos sevi-

rales adsedit.

7) Vita Marci 6 (A. 6). Sonst werden diese Spiele meines Wissens

nicht erwähnt; doch mag von den zur Feier des actischen Sieges ota t£

Ttüv 7:cti5üuv 'Aal ota töjv dvopöjv töjv euYsvöJv veranstalteten circensischen Spielen

(Dio 53, 1) die zweite Feier den Sevirn obgelegen haben. — Mit dem Knaben-
spiel der Troia (S. 31 A. 3) sind die Seviralspiele nicht zu verwechseln

;

Gaius gab jene im J. 741 (Dio 54, 26), während er erst 752 Sevir wurde.

8) Dio 55, 10 berichtet unter den bei Anlass der Weihung dieses Tem-
pels vom Senat gefassten Beschlüssen /.cd TravTjYupi'v xivoi Tipo; toi; ävaßaofioT?

aÜTOÜ b-.b Twv del eiXapyouvTcuv TTOieis&ai. Diese Feier fand statt am 1. Aug.
(Dio 60, 5).



— 525 —
Schaft obgelegen zu habend). — Wie sich diese Einrichtung,

auf welche die wahrscheinlich gleichzeitige Einrichtung des ana-

logen municipalen Sevirats nicht ohne Einfluss geblieben sein

wird (S. 457), zu der älteren Turmenordnung verhält, ist nicht

mit Bestimmtheit zu sagen. Dass die Eintheilung nach Türmen
.

sich auf die gesammte augustische Ritterschaft erstreckt fcat, er-

fordert sowohl die Porapa wie die auch bei gewöhnlichen Rittern

öfter die Türmen hervorhebende Bezeichnung (S. 523 A. I. 2);

aber wir wissen nicht, wie viel Köpfe man bei der so viel zahl-

reicheren augustischen Ritterschaft auf die Turme gerechnet, ja

nicht einmal, ob man statt der alten sechzig nur sechs Türmen

eingerichtet oder ob es deren unter dem Principat mehr gegeben

und man nur die sechs ersten derselben durch Ernennung eines

Einzelführers ausgezeichnet hat.

Wie die römische Ritterschaft hier in der Weise organisirt Quasi-corpo-

erscheint, dass sie selber eigentlich nicht zum Vorschein kommt Stellung der

und nur auf ihren Namen sechs vom Kaiser bezeichnete schaft.

junge Leute Schaufeste ausrichten, so functionirt sie auch

sonst überall. Sie nähert sich wohl, während sie ihren mi-

litärischen Charakter verliert , dem einer politischen Kör-

perschaft: am Ausgang der Republik und unter der ersten

Dynastie setzt sie Statuen, zum Beispiel dem L. Antonius und

dem Seianus '^); nach Augustus eigener Angabe wird ihm jder

1) Da die Ueberlieferuug selbst nicht darüber entscheidet, ob die Seohs-

zahl auf die einzelne Turma oder auf die gesammte Ritterschaft sich bezieht,

so bin ich früher (HG. V, 784) der ersteren Meinung gefolgt, um dies Institut

an die älteren Einrichtungen anknüpfen zu können; denn die Turma steht

unter drei Decurionen und drei Optionen, Indess verträgt sich die in die-

sem Fall nothwendige Annahme, dass die Ausrichtung der Spiele den Se-

virn der ersten Turma allein oblag, nicht mit der Fassung der Inschriften,

-welche die erste , zweite , dritte , vierte und sechste Turme einzelnen Sevirn

beilegen. Ferner spricht dagegen die vollständige Analogie der seviri equitum
Romanorum mit den vielleicht gleichzeitig eingerichteten municipalen seviri

Augustales. Ich bin darum jetzt der Ansicht Hirschfelds (VG. 1, 243) gefolgt.

Die auffallende Erscheinung, dass für ein von Augustus au altbestehende Ein-
richtungen angelehntes Institut eine völlig neue Form geschaffen ist , erklärt

sich vielleicht daraus, dass die municipale Institution durch die Analogie mit
der Reichsritters(;haft gehoben werden sollte und es unmöglich war den Sevirn

der Freigelassenen jenen weiteren Rahmen zu geben. Ob die Sechszahl

aus der Zahl der Führer der einzelnen Turma hervorgegangen ist oder an die

drei patricischen Tribus anknüpft (S. 522 A. 1), muss dahingestellt bleiben.

2) L. Antonius: S. 481 A. 5. Seianus: Dio 58, 2. Auch der spätere

Kaiser Claudius heisst patronus der Ritterschaft (Sueton Claud. 6). Erhalten

ist keine derartige Widmung; doch mag C. 7. L. VI, 1584 zu einer solchen

gehört haben.
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Ehrenname des Vaters des Vaterlandes von Senat, Ritterschaft

und Bürgerschaft übertragen i)
; sie beschliesst andere Ehren-

bezeugungen 2), leistet Gelübde 3) und schickt Gesandte^). Aber
diese Acte sind alle formloser Art. Insbesondere die Bei-

legung von Ehrenbeinamen steht auf einer Linie mit der Accla-

mirung des Feldherrn als Imperator durch die Soldaten; es ist

dies kein Beschluss über Beilegung des Titels, sondern eine

Manifestation der öffentlichen Meinung und eine Aufforderung

an den Geehrten diesen Titel sich selber beizulegen. Vielleicht

darf man hinzufügen, dass diesen Vornahmen sämmtlich das eigent-

lich rechtliche Fundament mangelt und dass sie nur wegen ihrer

praktischen Bedeutungslosigkeit und ihrer loyalen Tendenz untei

der ersten Dynastie geduldet worden sind, während sie nach dem
Ausgang der Claudier verschwinden 5). In der That mangelt es der

Ritterschaft an jeder geordneten zur Beschlussfassung geeigneten

Organisation und an einer eigenen Kasse. Was in dieser Hinsicht

in Betreff der Augustalen gegenüber dem Ordo ausgeführt ward

(S. 456), trifft völlig zu auf den Ritterstand gegenüber dem Senat;

die nominelle Verwendung der Augustalen als der zweiten dem
Senat coordinirten Kategorie der Privilegirten ohne irgend welche

eigene Action ist der ritterschaftlichen nachgebildet oder viel-

mehr es sind beide Einrichtungen gleichzeitig ins Leben getreten.

1) Augustus mon. Anc. 6, 24 : [^senatus et equjester ordo populusque Ro-
manus universus appellavit me patrem patriae. Ovidius fast. 2 , 128 : sancte

pater patriae, tibi plehs, tibi curia nomen hoc dedit hoc dedimus nos tibi nomen
eques. Aeliniioh muss bei der Apotheose verfahren sein nach Ausweis der Münze
(Eckhel 6, 126) divus Augustus) (^consensu senat(us~) et eq^uestris) ordinQs} p(o-

puli)q(ue) R[omani).

2) Die Ritter schenken Schild und Speer den principes iuventutis Gaias

und Lucius (mon. Anc. 3, 4 A. 134; Dio 55, 12) und Nero (Münze desselben

mit Schild, darauf equester ordo principi iuvent. : Eckhel 6, 261). — Nach Ger-
manicus Tode equester ordo cuneum Germanici appellavit qui iuniorum dicebatur

instituitque uti turmae idibus luliis imaginem eius sequerentur (Tacitus ann. 2,

88); ähnlich nach dem Tode des jüngeren Drusus C. I. L. YI, 912.

3) Tacitus ann. 3, 71 zum J. 22: donum pro valetudine Augustae equites

Romani voverant equestri Fortunae.

4) An Tiberius wegen des Transports der Leiche des Augustus (Sueton

Claud. 6) ; an denselben zum Glückwunsch nach dem Tode Seians (das.) ; an

Gaius bei Antritt seiner Regierung (Dio 59, 6).

5) Wenigstens Inschriften der Art würden nicht fehlen, wenn hier nicht

eine Beschränkung eingetreten wäre ; aber es findet sich nichts, als dass bei all-

gemeinen Huldigungen an den Kaiser die Ritter mit genannt werden. Martialis

8, 15: dat populus, dat gratus eques, dat tura senatus. Statins silv. 4, 1, 25:

crtibus . . . tuis (Domitian) gaudent turmaeque tribusque purpureique patres.

Plinius paneg. 23 nennt in gleicher Verbindung den Senat, den equester ordo

und die clientes, d. h. die Tribus (S. 444 A. 4).
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Die Maxime des Principats das corporative Wesen in der Haupt-

stadt zu beseitigen hat vor allem, und begreiflicher Weise^), auf

die Ritterschaft Anwendung gefunden. So deutlich in dem kaiser-

lichen Rom dem früher allein neben und tlber der Gemeinde

stehenden Senat die Gesammtheit der equites Romani equo pu-

blico, der or'do equester als zweiter herrschender Stand zur Seite

steht, so wenig gelangt, während der Senat durchaus als Kör-

perschaft handelt und behandelt wird, dieser zweite Stand zu

gleichartiger Function. Er repräsentirt nicht bloss nicht, son-

dern er wird auch nicht neben Senat und Volk repräsentirt.

Was der Senat beschliesst, beschliesst er wohl als Vertreter des

populus Romanus und ftlr diesen mit, aber nicht für den Ritter-

stand als solchen, sondern es ist dieser unter dem populus mit

begriffen 2). Augustus hat wohl in der Verwendung des einzel-

nen Ritters gegenüber dem einzelnen Senator ein Gegengewicht

gegen die senatorische Mitherrschaft gesucht, aber die Ritter nicht

als Körperschaft dem Senat entgegengestellt.

5. Die Oeschwornenstellen.

Das Geschworneninstitut beherrscht, wie früher gezeigt ward Die Ge-

(1, 186. 2, 228), das Gebiet des Civilverfahrens in der Weise, "orJnung.*

dass dem Magistrat durchgängig nur die Regulirung und Präci-

sirung der vorgebrachten Forderung zukommt, die Entscheidung

dagegen, unter Ausschluss der magistratischen Mitwirkung oder

1) Der Widerstand gegen Augustus Ehegesetze, der einzige in veriassungs-

mässiger Form sich bewegende , auf den er in seinem langen Regiment stiess,

ging vorwiegend von der Ritterschaft aus. Sueton Aug. 34 : abolitionem eius— legis de maritandis ordinibus — puhlico spectaculo pertinaciter poscente equite

;

Dio 56, 1: Ol luTtet; tioXXtjJ dv aÜTat; — bei den Spielen des J. 9 n. Chr. —
OTTO'JOTÜ Tov v6{/.ov Tov TTspi TöJv [AYj fo.^).o'j\T(n^ fx-^xe TEJCvo'jvTojv Tj|touv. Es wäre
nicht unbedenklich gewesen , wenn die Ritterschaft das Recht gehabt hätte in

diesem Sinn auch nur zu petitioniren.

2) "Was Plinius meint h. n. 33, 2, 34: ab illo tempore (das heisst von Ci-
ceros Consulat an) plane hoc tertium corpus in re publica factum est, coepitque

adici senatui populoque Romano equester ordo: qua de causa et nunc post po-
pulum scribitur, quia novissime coeptus est adici, ist, auch abgesehen von dem
thörichten Cicerocultus (vgl. S. 520 A. 2), unverständlich; die Stellung senatus

populusque Romanus et ordo equester findet sich meines Wissens nirgends. Die
Eidesleistung bei dem ersten Thronwechsel führt Tacitus ann. 1, 7 wohl mit
den Worten ein : ruere in servitium consules patres eques, aber in der Aufzäh-
lung der Eide nennt er die Ritter nicht, sondern die Spitzen der senatorischen

und der ritterlichen Beamten, den Senat, die Truppen und das "Volk (ähnlich

11, 30. 14, 11). Bei den ostiensischen Taurobolien unter Gallus wird gebetet

für die Kaiser und ihr Haus, den Senat, die Quindecimvirn und den ordo

equester (C. /. L. XIV, 42).
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Leitung, von einem Geschw ornen oder auch von mehreren durch

Majoritätsbeschluss gefunden wird. Aber für die Klagen wegen
der nach römischem Recht als Privatdelict [furtum) aufgefassten

Beamtenerpressung ist im J. 605 d. St. und weiter für andere

ähnliche die Prozessform in der Weise abgeändert worden, dass

dem der Zahl nach verstärkten Geschwornencollegiam zur Lei-

tung der Verhandlungen ein Magistrat, in der Regel ein Prä-

tor vorgesetzt ward (2, 222 fg. [568 fg.]). Diese Gerichtsform,

welche durch die magistratische Leitung sich der ersten In-

stanz des Criminalverfahrens und der zweiten durch die starke

Anzahl der abstimmenden Geschwornen näherte, ist bald auch für

nicht private Verbrechen in Anwendung gekommen und in der

suUanischen Gesetzgebung das gesammte Criminalverfahren in

diesem Sinn umgestaltet worden. Die Geschwornenthätigkeit^

welche für die ältere Zeit sich auf den Givilprozess beschränkt,

umfasst demnach am Ende der Republik und unter dem Prin-

cipat den Civil- und den Criminalprozess gleichmässig^). Immer
handelt es sich dabei lediglich um die in Rom zum Spruch ge-

langenden Prozesse 2); mit den Reichsgerichten in Italien und

den Provinzen so wie mit der municipalen Jurisdiction haben

die Geschwornen, von denen hier gehandelt wird, nichts zu thun

und für die besonderen Regulative, die dafür bestanden haben^

ist der Ritterstand schwerlich in Betracht gekommen 3).

Die Die Bestellung des oder der Geschwornen, falls sie nicht,
ständische
Zusammen- wie das im Civilverfahren gewöhnlich war, durch Vereinba-

Geschwor- ruug der Betheiligten überflüssig wurde , erfolgt durch den das
nengerichte.

1) Dass die Liste für beide Kategorien dient, sagen am bestimmtesten
Plinius h. n. 29, 1, 18: deeuriae pro more censuris principum examinantur, in-

quisitio per parietes agitur, et qui de nummo iudicet a Oadibus . . . arcessitur^

de exilio vero non nisi XLV electis viris datur tabella und die Inschrift von Hasta
aus der Zeit des Tiberius C. V, 7567 : iudex de IUI decuriis eques selectorum

publicis privatisque. Ulpian Vat. fr. 197. 198 zeigt weiter, dass die leges luliae

publicorum und privatorum die Qualiflcation der Geschwornen zwar jede für sich,

aber wahrscheinlich gleichlautend festsetzten. Die vierte Decurie freilich, die

nur de levioribus summis competent war (S. 535 A. 1), und ebenso die fünfte

werden mit den Criminalprozessen nichts zu thun gehabt haben (vgl. S. 537 A. 6),

2) Dies sagt ausdrücklich das Edict des Claudius C. I. L. V, 5050 Z. 33

:

ex eo genere hominum . . . dicuntur . . . nonnuüi [ajllecti in decurias Romae
res iudicare und bestätigt eine Anzahl von Inschriften C. II , 4223 (S. 529
A. 3). IX, 2600. Henzen 6468. Bull, de Corr. Hell. 1886 p. 456 (Tralles):

IxXexTÖJv dv 'Pt«[Ji.T[] SixotoTöJv.

3) Das Recuperatorenverzeichniss eines jeden Conventus (2, 231 A. 3) ist

wohl der römischen Geschwornenliste nachgebildet (S. 529 A. 2), aber nicht

ständisch.
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Vorverfahren handhabenden Prätor. Aber es wählte derselbe, wie

früher gezeigt ward (2, 229 fg.), die Geschwornen nicht frei;

vie'mehr kam diese Thät'gkeit zunächst von Rechts wegen allein

dem Senator zu^) und das nach Decurien geordnete Ver-

7e*chniss der Senatoren dient insofern zugleich als Geschwor-

nenliste , als, wo nach der Gerichtsordnung Geschwornen-

collegien zn funglren haben, jedesmal eine senatorische De-

curie dasselbe bildet oder stellt 2). Freilich haben theils Spe-

cialgesetze hierin gewiss zahlreiche Modificationen herbeigeführt,

theils hat die Nothwendigkeit der Dinge dazu geführt, abge-

sehen von den vor römischen Behörden ausserhalb Rom zur

Entscheidung kommenden Rechtshändeln, auch von denen, die

vor die städtischen Gerichte kamen, einen grossen Theil an

nicht senatorische Geschworne zu geben 3). Die Regel selbst aber

hat gegolten bis auf das von G. Gracchus im J. 632 durchge-

1) 2, 229. Ausser den dort angeführten Beweisen lehren die S. 530 A. 1

zusammengestellten Belege, dass die Civllprozesse einschliesslich der quaestiones

perpetuae bis zum J. 632 den Senatoren verblieben.

2) Decuria bezeichnet bekanntlich die Abtheilung der Geschwornen und
zwar in der senatorischen Geschworuenordnung (die wir allerdings nur so ken-

nen, wie Sulla sie restaurirt hat, die aber hierin sich schwerlich wesentlich von

der Grundform entfernt hat) eine Gruppe des Senats, welche in ihrem Bestände

nicht wechselte (Cicero Ferr. l. 2, 32, 79: hie alteram decuriam senatoriam

iudex obtinebit? vgl. schol. Gronov. p. 392) und von welcher wenigstens der

Eegel nach je eine für den einzelnen Prozess so zur Verwendung kam , dass

nach erfolgter (sehr beschränkter: Cicero Ferr. l. 2, 31, 77) Rejection die für

den Prozess vorgeschriebene Richterzahl übrig blieb. Cicero Verr. L 1, 61,

118: ego nisi . . . restitissem. ex hac decuria vestra , cuius mihi copiam quam
largissimam factam oportebat

,
quos iste (^Verres^ annuerat

, (^Q. Curtius iudex

quaestionis) in suum consilium sine causa subsortiebatur. Ders. pro Cluentio

37, 103 : muUa est petita . . . ab Junio, quod non suae decuriue munere neque

ex lege sedisset. In dem 680 entschiedenen Prozess des Oppianicus stimmten
32 Geschworne (Cicero pro Cluentio 27, 74) und da der Beklagte drei Personen
recusiren konnte (Cicero l. 2, 31, 77) , zählte die einzelne Decurie nicht unter
3') Richtern, was auch zu den über den Prozess des Verres vorliegenden Nach-
richten (Drumann 5, 317) wohl passt. Diese Decurien, von denen Cicero die

zweite nennt, werden die alten zehn der Interregnalordnung [1 , 633] sein ; sie

mussten der Zahl nach verstärkt werden, weil anfangs die Geschwornenliste nur
den iudex unus und die kleinen Recuperatorencollegien zu liefern hatte, seit

Einführung des Quästionenprozesses aber stärkere Consilia gefordert wurden. —
Die decuriae im provinzialen Prozess (Cicero Fcrr. 3, 11, 28: praetor iubet recu-

peratores reicere: ^decurias scribamus\ quas decurias? de cohorte mea reicies,

inquit ; vgl. 3, 60, 136) sind vermnthlich den senatorischen Geschwornendecurien
nachgebildet.

3) In welchem Umfang dies geschah und wie weit dabei gesetzliche Vor-
schrift oder prätorisches Ermessen entschied, ist nicht auszumachen

;
gewiss ist

nur, dass weder der formale Unterschied zwischen dem iudicium legitimum und
dem Gegensatz desselben noch derjenige zwischen dem Verfahren vor dem iudex

unus und den Recuperatoren (1, 186) den Ausschlag gab. Die Erpressungsklage,

Rom. Alterllu III. 34
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brachte Geschwornengesetz i)

. Durch dasselbe ward das cen-

sorische Verzeichniss der zum Ritterpferd gelangten Bürger 2-,

aus welchem wahrscheinlich eben durch dieses Gesetz die bis-

her in der Ritterliste mit geführten Senatoren entfernt wurden

{S. 506), als allgemeine Geschwornenliste an die Stelle des Sena-

torenverzeichnisses gesetzt 3), so dass, so weit nicht Special-

gesetze anders bestimmten *), alle Behörden, die Geschworne

welche hier in erster Reihe steht und an die auch Polybius (6, 17 ; vgl. 2, 229
A. 3) hei den senatorischen Gerichten zunächst denkt, konnte in den meisten
und wichtigsten Fällen gar nicht als iudicium legilimum vor den unus iudex

kommen; auch werden in den derartigen Prozessen vom J. 583 (Liv. 43, 2;
vgl. [2, 569]) für jeden fünf recuperatores ex ordine senatorio gegeben. Die
Inschrift von Tarraco C. II, 4223 eines adlectus in V decuri[as le]gitumae Romae
iudicantium darf also nicht auf das iudicium leyilimum des Civilrechts bezogen
werden. Auch der Peregrinenprätor scheint seine Geschwornen aus dem Album
genommen zu haben (S. 538 A. 4).

1) Appian &. c. 2, 22: (C. Gracchus tr. pl. II) xa Sixaorrjpta dooloüvTa
^711 otupoooxiaii ii toü; irnila? dizb xtbv ßouXeuTwv [xexecpepE. . . . t6 ... otvca-

Ceiv aiJToij? 'P(«[jia{oi? xal 'ItaXtciTat? aTiaai xal ocütoii; ßQUAEUtai; £Trl 7-avTi [xe-

xpcj) y^piQfjidxoov x£ Tilpt 7.0.1 dxijiiac xal cpUY'^5 '^'^^i P-^'' ir.Tziai oid xiva; apyov-
xa; aüxöJv UTrepsTtijjpe , xoü; 5e ßouXeuxai; loa xra üztjxoo'j; dTioiet. Varro bei

Nonius p. 454 : iniquius equestri ordini iudicia trndidit ac bicipitem civitatem

fecit discordiarum civilium fontem. Diodor 34/5, 25 Vat. p. 119; Velleius 2, 6;
Plinius h. n. 33, 2, 34; Tacitus ann. 12, 60; Florus 2, 5 [3, 17]. — Das bei

Livius ep. 60 und Plutarch C. Oracch. 6 (vgl. comp. 2) erwähnte Gesetz des

C. Gracchus aus seinem ersten Tribunat, den Senat mit 300 (so Plutarch ; 600
Livius) Rittern zu verstärken und auf diese Weise eine Besserung der Rechts-

pflege herbeizuführen, ist sicher nicht zur Ausführung gelangt, kann aber nicht

wohl erfunden sein; wahrscheinlich ist dasselbe, wie ich dies bereits in der

Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1843 S. 817 entwickelt habe, ein erster

entweder abgelehnter oder im Jahr darauf überholter Versuch die Gerichtsreform

in milderer Weise durchzuführen. — Die dem Ti. Gracchus beigelegten gleich-

artigen Vorschläge (Plutarch Ti. Oracch. 16; Dio fr. 83, 7) sind sicher nicht

Gesetz geworden. Lediglich aus Versehen lässt Diodor (34/5 2, 31 p. 526. 599
Wess.) die gracchanischen Rittergerichte schon unter dem J. 620 auftreten.

2) Die gracchanischen Richter können nur aus den zum Staatspferd ge-

langten Personen genommen worden sein, wenn auch vielleicht mit Einschluss

derer, die das Staatspferd abgegeben hatten. Einmal ist die Substituirung dieser

Liste von 1800 Namen für die senatorische von 300 oder, nach Gaius erstem

Vorschlag, von 600 der Sachlage angemessen, während man sich unmöglich mit

der damals höchst oberflächlich gehandhabten censorischen Anerkennung der

allgemeinen Qualiflcation für das Ritterpferd begnügt haben kann. Zweitens

sind sowohl die nach dem aurelischen Gesetz richtenden Ritter wie auch die

der Kaiserzeit zweifellos die equites equo publica gewesen, diese Rittergerichte

aber nichts als die modificirte Erneuerung der gracchanischen.

3) Darauf, dass aus diesem Verzeichniss eine allgemeine Geschwornen-

liste ausgezogen ward, führt weder irgend eine Spur noch lässt sich dabei ein

Zweck denken.

4) Dahin gehören namentlich die die Freiheits- und die Erbschafts-

prozesse regulirenden Ordnungen des Decemviral- und des Centumviralgerichts

[2, 590 fg.]. Noch für manche andere in der Hauptstadt zu entscheidende

Rechtssachen wird die allgemeine Liste nicht massgebend gewesen oder durch
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'ZU bestellen oder auch besondere Geschwornenlisten für einzelne

Prozesskategorien aufzustellen hatten, verpflichtet waren sie aus

dieser Liste auszuwählen i) . Dafür, dass die verschiedenen

Wahlen nicht collidirten, muss in irgend einer Weise Ftlrsorge

getroffen worden sein, etwa durch successive Bildung der von den
einzelnen Magistraten aufzustellenden Listen und durch Aus-

scheidung der auf eine frühere Liste gebrachten Personen bei

den späteren Wahlen. Trotz der im J. 648 durch den Consul

Q. Servilius Caepio^), im J. 663 durch den Volkstribun M. Livius

"besondere Bestimmungen ausser Kraft gesetzt worden sein. So lesen wir im
Ackergesetz vom J. 643 Z. 37 die Worte: [recuperatorea ex cijvibus L. quei classis

primae sient ; und das plautische Gesetz vom J. 665 ordnete für die damaligen
Hochverrathsprozesse eine aus der "Wahl von je 15 Geschwornen durch die ein-
zelne Tribus gebildete Geschwornenliste an, wobei von aller ständischen Quali-
flcation abgesehen wurde (Asconius in Comel. p. 79). Dass Marius ÜTratejoiv
TÖ ExTOV einen Dotalprozess entschied (Plutarch Mar. 38), muss, da im J. 654
die Ritter die Geschwornenliste bildeten \ind er als Consul doch auf keinen
Fall zum Geschwornen gemacht werden konnte, wenn es überhaupt richtig ist,

von einem Schiedsgericht verstanden werden.

1) Das zeigen vor allem die ausserordentlichen auf Grund des mamilischen
Gesetzes vom J. 644 vor iudices Gracchani geführten Prozesse [1, 647]. Aber
es muss auch die für die politisch wichtigste Kategorie der Prozesse, die Ke-
petundenklagen in dieser Zeit erlassene uns zum grossen Theil erhaltene Ord-
nung damit in Einklang stehen. Es kommt dabei theils in Betracht, dass dies

Gesetz dem gracchischen Geschwornengesetz möglicher Weise der Zeit nach um
einige Monate vorangeht, theils die in demselben trotz der zwiefachen Aufzäh-
lung ([de CDLvireis in hunc anyium legundis und de CDLvireis quotannis [legun-

dis'J) bleibenden sehr wesentlichen Lücken, Erhalten ist, wenn man beide
Texte zusammenfasst : praetor . . . facito utei CDLviros ita legat, quei in hae
ceivit[ateli . . . [dt/m] ne quem eorum legat, i)guei tr. pl.

, q., III vir cap.. tr.

mil. L IUI primis . . . siet fueritve ; 2) queive in senatu siet fueritve ; 3) queive
merc[ede conductus depugnavit depugnaverit ;]*).... ; 5) ^queive iudicio publica
conde^nnatus siet

,
quod circa eum in senatum legi non liceat ; 6j queive minor

anneis XXK maiorve annos LX gnatus siet ; "^ queive in urbem Romam ....
[domicilium non habeat ,] 8) . . . . ^ 9) queive eius quei in aenatu siet fueritve
pater frater filiusve siet; ^0") queive Irans mare erit. Eine directe Bezugnahme
auf das sempronische Geschwornengesetz musste fehlen, wenn letzteres erst

nachher erlassen ward, und konnte fehlen, auch wenn es älter war, da ja dessen
Clausein füglich alle wiederholt werden konnten. Es fehlt uns nun aber eben
die Hauptbestimmung und es wird diese entweder geradezu das sempronische
Gesetz genannt (^quei in hac civit[ale ex lege quam. C Sempronius Ti. f. tr.

pl. tulit iudicet iudicaturusve .«iQ oder, was glaublicher ist, dessen Hauptpriiicip
wiederholt haben (guei in hac civit[ate equum publicum habeat — oder habeat
habuerit— habituruave sit]'). Principiell ist dies Gesetz mit dem sempronischen im
Einklang, namentlich in dem Ausschluss der Senatoren. Wenn unter den hier auf-
geführten Disqualiftcationen verschiedene ohne Zweifel auch für das Ritterpferd

disqualiflciren, so war deren Anführung nothwendig, auch wenn das Gesetz aus-
drücklich auf das Ritterpferd Bezug nahm, da ja zum Beispiel das Auftreten als

bezahlter Fechter nicht von Rechtswegen das Ritterpferd nahm, sondern nur
dessen Entziehung bei der nächsten Censur herbeiführte.

2) Sein Gesetz gab nach Tacitus ann. 12, 60 dem Senat die Gerichte zu-
rück

, während die Auszüge aus Livius (Obsequens 41 ; Cassiodor z. J. 648)

34*
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Drusus^) und im J. 666 durch den Consul Sulla

2) gemachten

Aenderungsversuche behaupteten die Bittergerichte sich, nicht

oder doch nur auf kurze Zeit unterbrochen 3), bis auf die Dictatur

Sullas, der bei seiner Restauration des alten Regiments im J. 673

auch die Gerichte dem entsprechend verstärkten Senat zurtlck-

gab^). Als dann nach zehnjähriger Dauer die restaurirte Op-

timatenherrschaft zusammenbrach, führte dies zur Wiederher-

stellung der Rittergerichte, welche indess, dem damaligen Zuge

der Politik gemäss, einen transigirenden Charakter trug. Nach dem
von dem Prätor L. Aurelius Cotta im J. 684 durchgebrachten

Gesetz wurde die Geschwornenliste fortan zusammengesetzt aus

drei nach ständischem Princip gebildeten Abtheilungen, auf welche

der Name der decuriae überging; indem jede derselben zu jedem

grösseren Geschwornencollegium den dritten Theil der Richter

stellte, kam die ständische Dreitheilung in jedem einzelnen wich-

tigeren Prozesse zur Geltung s). Die erste dieser Abtheilungen

von senatorum et equitum iudicia communicata sprechen ; letzteres wird aufzu-
fassen sein wie bei dem ersten sempronischen llichtergesetz (S. 530 A. 1), das

offenbar von Caepio wieder aufgenommen ward. Bestand hat Caepios Gesetz

nicht gehabt (S. 532 A. 3), wir wissen aber nicht, wie es beseitigt ward.

1) Dass auch er, ebenso wie Caepio, die Gerichte dem durch 300 Ritter

verstärkten Senat zuwies, sagt Appian 1, 35 ausdrücklich, und mit ihm stimmt
die Schrift de viris ill. 66, was Velleius 2, 13 richtig als Rückgabe der Gerichte

an den Senat auffasst, Livius ep. 71 incorrect als Theilung derselben zwischen
Senat und Ritterstand. Gleichzeitig beantragte Drusus Untersuchung wegen Be-
stechung gegen die früheren ritterlichen Geschwornen (qui rem iudicassent Cicero

pro Cluent. 56, 153 ; oh rem iudicatam ders. pro Rah. Post. 7, 16, wo jetzt die

Schlimmbesserung ob rem iudicandam in den Text gerathen ist). Die livischen

Gesetze wurden bekanntlich sofort vom Senat cassirt.

2) Appian h. c. 1, 59: TcaTeXe^otv ii t6 ßouAEUTTjpiov (iXtYav&pwTroTaTov 5-?j

z6x£ fj-aXioxa 6'v . . . döpoo'JC ir. tüjv dptOTOJV dv5pöJv xptaxooioui;, wo die Rück-
gabe der Gerichte selbst übergangen, aber zweifellos zu ergänzen ist. Auch
diese Gesetze wurden bekanntlich cassirt.

3) Cicero Verr. act. 1 , 13, 38 : cum equester ordo iudicaret annos prope
quinqunginta (632—673) continuos. Velleius 2, 32.

4) Die Rückgabe der Gerichte an den Senat durch Sulla bezeugen Cicero

Verr. act. 1, 13, 37, Velleius 2, 32 und Tacitus ann. 11, 22; die gleichzeitige

Verstärkung des Senats durch ungefähr 300 Ritter Appian b. c. 1, 100 (S. 180
A. 2); vgl. Livius 89. Zugleich wurde die Zahl der Quästoren erhöht, um
den Senat dauernd zu vermehren (Tacitus ann. 11, 22 : lege SuUae viginti creati

supplendo senatui, cui iudicia tradiderat).

5) Schollen von Bobbio zu Cic. pro Flacco 2, 4 (S. 193 A. 2). Asconius

p. 16 (ebenso p. 67. 78): legem iudiciartam . . . tulit L. Aurelius Cotta prae-

tor, qua communicata sunt iudicia senatui et equitibus Romanis et tribunis aera-

riis. Zahlreiche Einzelangaben , zum Beispiel bei Asconius p. 30. 53. 54. 55,

bestätigen , dass bei der Bestellung wie bei der Verwerfung der Geschwor-
nen die ständische Dreitheilung massgebend war. Beispielsweise zählt die Spe-
cialliste (^album iudicum Asconius p. 39), welche Pompeius aus dieser Grund-
liste für den Prozess Milos und seiner Genossen im J. 702 auswählte, 360,
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bildeten die Senatoren, die zweite die Staatspferdinhaber, die dritte

die trihuni aerarii (S. 1 87) ; da indess die letzteren zwar nicht

das Staatspferd, wohl aber den Rittercensus hatten und dem
Ritterstand im weiteren Sinn angehörten, so lag im Wesentlichen

auch nach dem aurelischen Gesetz die Resetzung der Schwur-

gerichte bei den Rittern i). Wahrscheinlich hat, wie schon

früher bemerkt ward (2t, 229), erst dies Gesetz die Rildung einer

besonderen Geschwornenliste herbeigeftlhrt, indem das bisherige

Yerfahren das Senatoren- oder das Ritterverzeichniss als allge-

meine Geschwornenliste zu behandeln durch die Einftlhrung der

standischen Dreitheilung in Wegfall kam und es dafür eines Er-

satzes bedurfte. Die Liste wurde jährlich neu aufgestellt, wird

aber factisch mehr oder minder ständig gewesen sein. Dass von

den Senatoren, deren es damals durchschnittlich ungefähr 600

gab, nur 300 als Geschworne fungirten, ist sicher bezeugt 2);

ebenso im Allgemeinen und namentlich für die zweite und dritte

Decurie die Rildung derselben durch leciio^ so dass wenigstens

so viel feststeht, dass nicht jeder Staatspferdinhaber noch auch

jeder trihunus aerarius auf der Geschwornenliste stand. Rei der

sonst in diesem System herrschenden numerischen Gleichstellung

der drei Stände enthielt die Grundliste der Geschwornen wahr-

scheinlich von jedem 300 Namen; und die in diesen Kreis gehörige

Renennung der nongenti wird die gesammte Geschwornenliste

bezeichnen ^). Es scheint dabei wenigstens für die Ritter als

also 3 X 120 Namen (Plutarcb Pomp. 55; Velleius 2, 76; auch bei Cicero ad

fam. 8, 16, 2 ist iudices de treeentis sexaginta sicher richtig hergestellt statt des

überlieferten CCCL), vor welchen allen die Verhandlungen geführt werden;

von diesen wurden dann 81, also 3 X 27 ausgeloost und, nachdem jeder Theil

15 = 3 X 5 recusirt hatte, die Entscheidung durch 51 = 3 X 17 Stimmen
gefunden.

1) S, 193 A. 2. Dadurch wird es auch begreiflich, dass das aurelische

Gesetz von Velleius irrig als Theilung der Geschwornenstellen zu gleichen Theilen

zwischen Senat und Ritterschaft aufgefasst wird (2, 32 : Cotta iudicandi munus
. . . aequaliter inter utrumque ordinem partitus est); von Livius sogar als Rückgabe
derselben an den Ritterstand (ep. 97 : iudicia per M. Aurelium Cottam praeto-

rem ad equites Romanos translata sunt).

2) Senatsbeschluss vom J. 703 bei Caelius ad fam. 8, 8, 5 : et, cum de

ea ad senatum referretur, a consiliis (a consulibus ist Schlimmbesserung) qui

eorum in CCC iudicibus essent, sine fratide sua (so statt des überlieferten ses

nach Hirschfelds vortrefflicher Verbesserung Hermes 5, 297) adducere liceret.

3) Plinius h. n. 33, 1, 31: decuriae quoque ipsae (die vier, später fünf

decuriae iudic^irn) pluribus discretae nominibus faere, tribunorum aeris et selecto-

rum et iudicum: praeter hos etiam nongenti vocabantur ex Omnibus electi (so

Bamb. , sonst selecti) ad custodiendas suffragiorum cistas in comitiis : et divisus
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niedere Altersgrenze das 35. Lebensjahr in Anwendung ge-

kommen zu seini).

Geschworne Das aurclische Gesetz hat ohne wesentliche Modificationen 2)
Bnter dem
principat. bestanden bis auf Caesars Dictatur. Dessen im J. 708 erlassene

Geschwornenordnung beseitigte die Aerartribune und gab die

Geschwornenstellen allein an Senatoren und Ritter 3). Wie diese

hie quoque ordo, cum alius se nongtntum, alius selectum, alius tribunum appel-

laret. Sonst kommt nur noch bei einem municipalen collegium fabrum, welches

auch andere Imitationen römischer Institutionen zeigt , als Gildenamt ein

nungentus ad subfrag(^ia} vor (C XIV, 2630), wodurch die Verwendung der

nongenti als Aufseher bei den Stimmkasten (S. 406 A, 2) bestätigt wird, und
in der Pompeianischen Wandinschrift C. I. L. IV, 1136 die unklaren Worte (vgl.

indess meinen Vorschlag bei Bruns fontes^ p. 271 A, 5) balneum Venerium et

' nongentum. Dass Plinius Angabe arg verwirrt ist, namentlich die Benennungen
selecti und iudices keiner einzelnen Decurie, sondern nur der Gesammtheit der

Geschwornen zukommen, liegt auf der Hand; es kann daher auch nongenti ein

solcher Gesammtname gewesen sein.

1) Dies wird aus den Worten Suetons S. 537 A. 4 gefolgert werden
dürfen, falls sie richtig überliefert sind. Vielleicht steht dies damit im Zu-
sammenhang, dass der Rossdienst über dieses Lebensalter hinaus nicht verlangt

ward (S. 261 A. 3. S. 498). Das gracchanische Repetundengesetz fordert indesa

das 30. Jahr (S. 531 A. 1); vgl. Dig. 4, 8, 41.

2) Die Modiflcation durch das pompeische Gesetz vom J. 699 Hess die

Gerichte den drei Ständen, beschränkte aber die bisher bei der personalen

Auswahl geübte Willkür. Cicero in Pison. 36, 94: ecquid sentis lege iudi-

ciaria lata quos posthac iudices simus hdbituri? nequt legelur quisquis voluerit

nee quisquis noluerit non legetur: nulli conicientur in illum ordintm, nulli exi-

mentur . . . iudiees iudieabunt ii, quos lex ipsa, non quos hominum libido dele-

gerit. Dazu bemerkt Asconius p. 16 : Powpeius in eonsulatu secundo . . . pro-

mulgavit, ut amplissimo ex censu ex eenturiis aliter atque antea lecti iudices, aeque

tarnen ex Ulis tribus ordinibus res iudicarent. Dass der Census bestehen blieb,

bestätigt Cicero in der S. 192 A. 4 erörterten Aeusserung, ebenso der in

ladicalem Sinn schreibende Verfasser der sallustianischen Briefe de re publica

c. 3, welcher seinerseits (c. 7. 12) nach griechischem Muster jeden Bürger der

ersten Klasse als Geschworneu zugelassen, und die Zahl der Geschwornen ver-

mehrt wissen will. Asconius Worte fordern für alle Geschwornen den eensu»

amplissimus , welches nur der ritterliche sein kann S. 192 A. 4; und dies

trifft auch zu , da es damals einen von dem ritterlichen verschiedenen senato-

rischen Census noch nicht gab und die tribuni aerarii , wenigstens so weit sie

als Geschworne fungirten , Rittercensus hatten (S. 533 A. 1). Die Centurien

werden die servianischen sein , da die zweite Decurie aus den 18 Rittercen-

turien hervorging und die tribuni aerarii zu den 35 Tribus und damit auch zu

den Centurien der fünf Klassen in einem festen Verhältniss gestanden haben

müssen. Eine Beziehung der Senatoren zu den Centurien ist nicht erfindlich;

aber es genügt auch, dass die Wahl ex eenturiis für den grössten Theil der

Geschwornen geregelt ward. Was das Gesetz anordnete, um die Auswahl der

Geschwornen aus den berechtigten Kategorien auf festere Basis zu stellen

und der Willkür der auswählenden Beamten zu steuern, ist nicht überliefert;

seinen Zweck erreichte es nicht (Pseudo-Sallustius de re publica 2 , 3 : iudicia

tametsi sieut antea tribus ordinibus tradila sunt, tarnen iidem Uli factiosiregunt").

— Ueber das Geschwornengesetz, das Antonius als Consul im J. 710 ein-

brachte, vgl. S. 192 A. 4.

3) Sueton Caes. 41 : iudicia ad duo genera iudicum redegit, equestris or-

dinis ac aenatorii; tribunos aerarios, quod erat tertium, sustulit. Dio 43, 25 zum
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sich darein theilten, ist nicht überliefert; da aber die drei De-

curien bis auf Augustus bestanden ^j, so hat die Neuerung ver-

muthlich sich darauf beschränkt, dass die dritte Decurie ebenso

wie bisher die zweite gebildet ward aus den wahrscheinlich

durch Caesar stark vermehrten (S. 489 A. 1) Staatspferdinhabern.

— Augustus schloss die Senatoren von der Geschwornenthätig-

keit aus oder befreite sie vielmehr mit Rücksicht auf die sonst

ihnen obliegenden Geschäfte und auf ihre durch ihn beschränkte

Zahl von dieser drückenden 2) Verpflichtung 3). Die drei Decurien

blieben und wurden also jetzt ausschliesslich mit Staatspferd-

inhabern besetzt 4). Daneben wurde aus geeigneten Männern, die

nicht den Rittercensus, aber über die Hälfte desselben besassen,

für die geringeren Givilsachen von Augustus eine vierte (A. 1)

und von Kaiser Gaius eine fünfte^) Decurie gebildet. Wenn

J. 708: xa te hvAaoTtipia toi; te ßouXeuTai? %a\ xoti iTtTceüoi (lovon; iTiizpfi^f^,

oTCOj; TÖ TcaöapwxaTov oti (xaXioxa äei Si-AaCoi * irp^xepov fap iial Ix xoü 6[a(Xou

xivs? ouv5teY(Y'^toaxov a'JxoT;. Cicero Phil. 1, 8, 20 (S. 192 A. 4).

1) Sueton Aug. 32 : ad ires iudicum decurias quartam addidit ex inferiore

censu, quae ducenariorum vocaretur iudicaretque de levioribus summis.

2) Sueton Aug. 32 : plerisque iudicandi munus detractantibus vix concessit,

ut singuUs decuriis per vices annua vacatio esset et ut solitae agi Novembri

ac Decembri mense res omittereniur. Ders. Gai. 16 (A. 5). Ders. Galb. 14

:

iudicibus sextam decuriam adici precantibus non modo negavit , sed et cor^-

cessum a Claudio beneficium , ne hieme initioque anni ad iudicandum evocaren-

tur, eripuit. Dagegen drängte man sich nach Pliiiius h. n. 33, 2, 33 später zu

der Geschwornenstellung : tantum enatum est fastus, ut quae sub divo Augusto
impleri non potuerant decuriae non capiant eum ordinem. Vgl. Sueton Tib. 51.

Beides kann wohl neben einander bestehen.

3) Ueberliefert -wird der Ausschluss der Senatoren nicht; aber er geht daraus

hervor, dass die Inschriften keinen einzigen Geschwornen senatorischen Ranges nen-
nen (nicht einmal die beiden einzigen Geschwornen, die ihre Decurie und zwar die

erste angeben, ein Tolentinate C. I. L. IX, 5567 und ein Tarraconenser C. II, 4275,
sind Senatoren) und dass die Geschwornen geradezu decuriae equitum genannt

werden (Tacitus ann. 14, 20 : decurias equitum egregium iudicandi munus ex-

pleturos ; ebenso 3, 30; Sueton Tib. 41), wobei wohl die geringeren ducenarii

iguorirt werden konnten, aber nicht die vornehmeren Senatoren. — Instanzen

dagegen sind mir nicht bekannt. Dass unter den Centumvirn ein Senator

erscheint (Plinius ep. 4, 29 vgl. 5, 9), bestätigt weiter, dass diese nicht aus

den selecti genommen werden (S. 530 A. 4). Wenn Plinius ep. 1, 20 von sich

sagt : frequenter iudicavi, so gingen ausser den Centumviralprozessen wohl noch

manche andere nicht an die Geschwornen des Album und konnte selbst in den

für diese geeigneten Rechtshändeln mit Einwilligung der Betheiligten vermuth-
lich auch wer nicht im Album stand das Urtheil finden. Ebenso wird es auf-

zufassen sein, dass Augustus Prozesse, bei deren Entscheidung Senatoren mit-

zuwirken haben, auf einen Sitznngstag des Senats anzusetzen verbot (Dio

55, 3).

4) Die Conexität beider Stellungen zeigt sich in den Inschriften ebenso

deutlich wie ihre rechtliche Verschiedenheit ; sie stehen gewöhnlich zusammen.

5) Gai. 16: ut kiior labor iudicantibus foret, ad quattuor priores quin-
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daher, wie dies in der Kaiserzeit üblich ward, die Geschwornen-

benennung titular geführt wird, nehmen die der drei ersten

Decurien neben der allgemeinen Bezeichnung als iudex ex quat-

tuor^) oder später ex quinque decuriis^) noch den Beisatz hin-

zu ex tribus decuriis^] oder auch quadringenarius*), während

die Geschwornen der beiden letzten nicht ritterlichen Decurien,

die ducenarii sich der näheren Bezeichnung enthalten. — Die Ge-

schwornenliste wird jetzt vom Kaiser aufgestellt zugleich mit der-

jenigen der Ritter 5), aus welcher die drei ersten Decurien der

tarn decuriam addidit. Plinius h. n. 33, 2, 83: propter haec discrimina (wegen

des grossen Zudrangs) Gaius princeps decuriam quintam adiecit. Dass die fünfte

wie die vierte aus ducenarii bestand, geht daraus hervor, dass auch als es fünf

Decurien gab, die drei ersten die angeseheneren waren (S. 536 A. 3).

1) Ausser der S. 528 A. 1 angeführten Inschrift von Hasta, die zwei

solche Geschworne nennt , findet sich nur noch ein iudex dec. IV in Turin C.

V, 7022 und ex quattuor decuris (ohne index") C. VI, 2169.

2) Iudex ex (selten de: C. II, 2075 und die S. 528 A. 1 angeführte

Inschrift) quinque decuriis (selten decuriis quinque: C. III, 770, wo so zu le-

sen; IX, 411) ist sehr häufig; es findet sich auch ex quinque decuriis iudicum

(C. II, 4617; Henzen 6729). Auch ex (in Orelli 4949J quinque decuriis allein

wird oft gefunden. Sehr häufig ist ferner adlectus in quinque (^quinque fehlt

C. II, 1180. X, 53) decurias (selten decuriis C. VIII, 9374. X, 53), seltner mit

veränderter Stellung (C VIII, 1494. 1576. 1827. 6711), worauf häufig der

Name des Kaisers folgt. Selectus ist ebenfalls nicht selten : adlectus inter selectos

ab imp. Caes. Aug. (C. X, 1685) ; adlectus in decurias iudicum selectorum a

divo Tito (C. III, 726); iudex de selectis (C. V, 5128); iudex ex quinque de-

curiis inter selectos (C. V, 7375; umgestellt C. V, 7373); iudex selectus ex

quinque decuriis (C. IX, 5831. 5832. 5841); iudex ex quinque decuriis selectus

(C. VI, 1635) ; iudex selectus decuriis quinque (C. IX, 5303) ;
[mte]r selectos

iudices (C. IX, 4973); xöjv atkexTih^ iv 'PcofATj 6i-,^aaTä)V Bull, de Corr. Hell.

1886 p. 456. Selten findet sich iudex (C. VIII, 6958) oder selectus (C. IX,

3023) ohne Beisatz. Ebenso selten ist der Singular adlectus in decuriam iudi-

cum (C. VIII, 1147); vgl. S. 635 A. 3.

3) Ex quinque decuriis, dec(uriarum') III C. VIII, 7986; iudex selectus

decurQis) trib(us) C. V, 5036.

4) Iudex CCC Romae dec(uriarum) V (C. IX, 2600); iudex CCCC se

lectus (C X, 5197) ;
[ex~\ quinque decuriis iudic(um) [selectorum inter] quadrin-

genarios adlectus a divo Anto\nino Aug.~\ Pia (C. X, 7507).

5) Tacitus ann. 3, 30: (L. Volusius Saturninus, Consul 742 d. St.) cen-

soria potestate legendis equitum decuriis functus. Wenn Dio dem Tiberius Ver-

nachlässigung der Ergänzung der Ritterschaft vorwirft (S. 489 A. 4), so bezieht

dies Sueton auf die Ergänzung der Geschwornenliste {Tib. 41 : regressus in in-

sulam rei p. curam usque adeo abiecit, ut postea non decurias equitum umquam
supplerit). Plinius h. n. 29, 1, 18 (S. 528 A. 1). 33, 1, 30: divo Augusto

decurias ordinante. Sueton Aug. 27 : quo loco (im Porticus des Apollotempels

auf dem Palatin) iam senior . . . decurias . . . iudicum recognovit. Ders. Claud.

16. — Auf gleiche Weise erfolgte auch die Streichung. Sueton Claud. 15

:

cum decurias rerum actu (= die für die Rechtspflege bestimmten Decurien),

expungeret, eum, qui dissimulata vacatione, quam beneficio liberorum habebat, ut

cupidum iudicandi dimisit. — Nothwendig verbunden waren beide Acte nicht,

aber die Verbindung üblich.



— 537 —
Geschwornen durch engere Wahl hervorgehen ^). Wie das Ritter-

pferd jetzt auf Lebenszeit ertheilt wird, so bleibt auch die Be-

rufung der Geschwornen gültig bis zu derjenigen Altersgrenze,

welche überhaupt von öffentlichen Leistungen befreit 2). Die Quali-

fication für die Geschwornenstellung schliesst nicht bloss den

Vermögensnachweis ein 3), welcher freilich für die ersten drei

Decurien nicht besonders erbracht zu werden brauchte, sondern

ist wesentlich strenger 4). Abgesehen von der Forderung jetzt

des 30. Lebensjahrs 5) ist vom politischen Standpunkt aus be-

merkenswerth , dass unter Augustus nur die Italiker") , später

zwar auch Provinzialen , aber mit verschwindenden Ausnah-

men nur die der lateinischen Reichshülfte ') und ferner nur die-

jenigen zugelassen wurden, welche das Bürgerrecht durch Ge-

1) Was Plinius h. n. 33, 1, 30 sagt: divo Augusto decurias ordinante

maior pars iudicum in ferreo anulo fuit iique non equites, sed iudices vocabantur :

equitum nomen suhsiatebat in turmis equitum puUicorum, darf schon wegen der

maior pars nicht mit den ducenarii entschuldigt werden, sondern ist eine grobe

Confusion, deren Anlass darin liegt, dass Plinius zunächst von den Ringen

handelt und die effective Führung derselben mit dem Recht sie zu führen ver-

wechselt.

2) Die dauernde Function folgt aus der annua vacatio der einzelnen De-
curie (S. 535 A. 2) so wie aus dem Auftreten der Geschwornenqualität auf

den Inschriften und dem Mangel jeder Hindeutung auf Befristung oder Ite-

ration. Es ist bezeichnend, dass mit dem Eintreten des lebenslänglichen Re-

giments sofort auch für die Geschwornenfunction die Lebenslänglichkeit eintritt.

3) Seneca de benef. 3, 7: non potest ad haec sumi iudex ex turba selec-

torum, quem census in album et equeslris hereditas misit. Plinius h. n. 14, 1,

5 : poslquam Senator censu legi coeptus, iudex fieri censu. Quintilian inst. 4,

2, 45 setzt den iudex, den rura plerumque in decurias mittunt, dem litterarisch

gebildeten Mann entgegen.

4) Die Zahl der Ritter muss, wie die Inschriften zeigen, sehr viel grösser

gewesen sein als die der Geschwornen , obwohl unter den letzteren auch die

nicht ritterlichen ducenarii enthalten sind.

5) Sueton Aug. 32 : iudices a tricensimo (so die Hdschr. ; vgl. S. 534
A. 1) aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant. C. I. L.

X, 53 findet sich die Inschrift eines Mannes, der das Ritterpferd von Hadrian,

die Geschwornenstellung von Pius empfing; C. II, 1180 die eines erst nach Ver-

waltung mehrerer Offizierstellen von Marcus und Verus zum Geschwornen ge-

nommenen Mannes.

6) Plinius h. n. 33, 1, 30 von Augustus Zeit: nondum provinciis ad hoc

munus admissis. Hermes 4, 117.

7) Nach Plinius a. a. 0. geschah dies schon unter Vespasian häufig; an-

derswo (S. 528 A. 1) scheint er anzudeuten, dass spanische Geschworne wenig-

stens für Civilsachen, also wohl als ducenarii Aufnahme fanden. Die Inschriften

ergeben zahlreiche Belege für Africa, Spanien, Gallien, wenige für das Donau-

gebiet, so gut wie gar keine für den griechischen Osten. Wie Cicero (^Phil. 5,

5, 13 : num Latine seit ?) so urtheilte man begreiflicher Weise auch später noch

über den Geschwornen, der des Lateinischen nicht mächtig war. Sueton Claud.

16 : splendidum virum Graeciaeque provinciae principem, verum Latini sermonis

ignarum, non modo albo iudicum erasit, sed in peregrinitatem redegit.
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burt und nicht erst durch Verleihung besassen^). Ausserdem
waren dabei die verschiedenen Befreiungsgründe zu erwägen 2).

Die Gesammtzahl wurde, ohne Zweifel mit wesentlichem Gewinn
für die rasche Erledigung der Prozesse, ansehnlich vermehrt;

Augustus fixirte die Normalzahl der Stellen für die einzelne

Decurie auf 1000 und es wurde dieser Bestand factisch an-

nähernd schon damals und später ohne Schwierigkeit vollständig

erreicht 3). Das Verhältniss dieses Sammtverzeichnisses der Ge-

schwornen zu den einzelnen hauptstädtischen Gerichten blieb

wohl im Wesentlichen das frühere: ein jeder Magistrat, der in

dem Fall war Geschworne zu bestellen, entnahm sie entweder

im einzelnen Fall oder in einer separat von ihm aufgestellten

Liste diesem Album ^j. Nur das Verhältniss der Decurien des

Album zu dem einzelnen Consilium muss, nachdem man die ständi-

sche Decurienbildung hatte fallen lassen, ein anderes geworden sein;

vermuthlich wird man die zwecklos gewordene Zusammensetzung

des einzelnen Consilium aus mehreren Decurien jetzt aufgegeben

haben. Ueberliefert ist nur, dass von den drei ersten einander

gleichstehenden Decurien jede jedes dritte Jahr dienstfrei war, der

Dienst [also immer von zweien derselben beschafft w^ard^). —
In dieser Gestalt hat sich das Geschwornenverfahren durch die

ersten beiden Jahrhunderte unserer Zeitrechnung behauptet, ohne

dass, so viel wir zu erkennen vermögen, darin eine principielle

Veränderung eingetreten wäre. Wohl aber griff das sogenannte

ausserordentliche Verfahren [cognitio extra ordinem) , das heisst

die einfach magistratische Urtheilfindung ohne Zuziehung von

Geschwornen, in Civil- wie in Criminalsachen immer weiter

1) Plinius h. n. 33, 1, 30: sercatum in hodiernum est, ne quis e novis

civibus in iis (decurü's) iudicaret. Vgl. die pompeianische Inschrift C. I. L.

IV, 1943 : non est ex albo iudex patre Aegyptio. — Streichung wegen an-
stössigen Lehenswandels Sueton Dom. 8.

2) Vor allem das Kinderrecht. Sueton Claud. 15 (S. 536 A. 5). Ulpian

Vat. fr. 197. 198.

3) Plinius 33, 1, 30 -von Augustus Zeit: vix singula milia in decuriis

inventa sunt nondum provinciis ad hoc munus admissis. . . . c. 33 : ut quae sub

divo Augusto impleri non potuerant decuriae non capiant eum ordinem. Vgl.

Sueton Aug. 29 über die augustischen Neuhauten zum Zweck der rascheren Er-

ledigung der zahlreichen Prozesse.

4) Gellius 14, 1, 1: a praetoribus (vermuthlich dem städtischen und dem
Peregrinenprätor) lectus in iudices sum, ut iudicia quae appellantur privata sus-

ciperem.

5) Sueton Aug. 32 (S. 535 A. 2). "Wegen der Gerichtsferien vgl. Sueton

a. a. 0,, Claud. 23, Galb. 4 und vita Marci 10.
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um sich, und im Laufe des dritten Jahrhunderts ist mit dem
Geschwornenverfahren selbst auch die Aufstellung der Liste in

Wegfall gekommen; wenigstens vermögen wir aus dem dritten

Jahrh. Spuren ihrer Existenz nicht nachzuweisen ').

6. Reiter- und Offlzierdienst.

Die Ritterschaft war anfänglich die Bürgerreiterei; nachher

ist sie das Offiziercorps. Um diese Umwandelung zu verstehen,

ist es erforderlich das Verhältniss des Rossdienstes zum Offizier-

dienst in das Auge zu fassen.

Der Geeensatz von Offizieren und Soldaten ist der Sache Verhäitniss^
des

nach in der römischen Kriegsordnung auf das Bestimmteste ent- Eossdienstes
zum

halten: Offizier ist, zunächst bei dem ursprünglichen Heer, der offlziers-

dienst.

legiOj wer deren Gommando führt, also ausser den Magistraten

die Kriegstribune ; Soldat, wer in derselben dient, einschliesslich

der Führer der Legionstheile, der Genturionen und der Decu-

rionen. Der Legion gleich stehen in dieser Hinsicht alle aus Nicht-

bürgern zusammengesetzten Truppenkörper; deren Führer, sofern

es Römer sind, sind gleich den Kriegstribunen römische Offiziere.

Dies gilt in republikanischer Zeit von den praefecti socium, welche

die der Legion entsprechende Ala der Italiker befehligen, nach

dem Bundesgenossenkriege von den römischen Befehlshabern der

dem römischen Heer beigesellten nicht römischen Mannschaften,

aus denen später in der augustischen Reorganisation des Heer-

wesens die Befehlshaber der Auxilien hervorgegangen sind. Selbst

wer über aufgebotene Givilarbeiter das Gommando führt, der

praefectus fabrum zählt zu den Offizieren. — Dieser begrifflich

scharf gezogenen Grenze entspricht auffallender Weise keine adä-

quate Terminologie. Die technische Sprache der Römer hat in

älterer Zeit w eder für den Gemeinen '-^j noch insonderheit für den

Offizier eine zusammenfassende Benennung. Sie kennt nur den

Gegensatz der dem Heere als Feldherren oder Feldherrngehülfen

1) Der letzte Kaiser, dessen Geschwornenadlectionen iii schriftlich bezeugt

sind, ist Marcus (C. II, 1180. 111, 4495. VIII, 6711). Der bejahrte Mann, dem die

perusinische im J. 205 dedicirte Inschrift Orelli 95 gesetzt ist, kann von dem-
selben zum Geschwornen gemacht sein , dagegen der Consul des J. 261 , der

im Anfang seiner Laufbahn in die fünf Decurien eingeschrieben ward (Orelli

3100) , schwerlich vor Severus diesen Platz erhalten haben. Auffallend ist es,

dass dessen Name in dieser Verbindung nirgends gefunden wird.

2) Milea ist bekanntlich technisch der Infanterist und die Verwendung des

Wortes für den Soldaten überhaupt streng genommen abuslv.



— 540 —
angehörenden Magistrate, welche aus der Volkswahl hervorgehen

und die keine Löhnung empfangen ^j, und der Löhnung erhal-

tenden Soldaten, welche der feldherrliche Dilectus an ihren Platz

stellt und welche Löhnung erhalten, und unterscheidet bei den

letzteren nicht die Offiziere und die Gemeinen, sondern lediglich

die stipendia equestria in legione und die stipendia pedestria m
legione'^), nach denen sich die sowohl militärisch wie politisch viel-

fach in Betracht kommende Berechnung der Dienstzeit richtet 3).

Also hat der nicht magistratische Offizier nach römischer Auf-

fassung in der Legion entweder zu Boss oder zu Fuss gedient.

Aber ob der Offizier tlberhaupt zu den fussdienstpflich-

tigen Bürgern gehören konnte , ist fraglich. Allerdings ist

nicht zu erw^eisen, dass das Pferd überhaupt und namentlich

schon in ältester Zeit für den Offizier obligatorisch war, wenn
gleich späterhin die Legionstribune und die gleichartigen Offi-

ziere durchgängig beritten sind*). So lange ferner der Beiter-

dienst dem Dienst zu Fuss rechtlich gleich stand, hat der Feld-

herr wohl auch jeden Legionär zum Offizier machen können,

wenn gleich die factische Bevorzugung der Reiter so alt sein

mag wie die Waffe selbst. Aber nachdem diejenige Umgestal-

tung des Heerwesens eingetreten war, welche in dem dreifachen

Reitersold ihren Ausdruck findet (S. 479), hat die Auswahl der

Offiziere sich mit gleichsam rechtlicher Nothwendigkeit auf die

Beiterei beschränkt. Der Auswahl aus dem Fussvolk steht

wenigstens für den Legionstribun seitdem die militärische Hier-

archie im Wege; denn dieser ist über die ganze Legion, also auch

1) Der Consul und der Quästor ist weder eques noch miles und erhält

kein Stipendium, so dass er auch nicht ^mereV (vgl. merces , merx , meretrix).

Spätere Uebertragung (Tacitus ann. 1, 64. 3, 33) kommt nicht in Betracht.

Der Kriegstribun aber ist nach älterer Ordnung niemals Magistrat und braucht

es auch später nicht zu sein ; wenigstens so weit er dies nicht ist, fällt er

unter die allgemeine Regel.

2) Das julische Municipalgesetz fasst Z. 91. 100 mit den Worten quei

stipendia equo in legione HI aut stipendia pedestria in legione VI fecerit den
gesammten Bürgerdienst in der Weise zusammen, dass der Offlzierdienst noth-

wendig eingeschlossen wird. Weiterer Belege bedarf es nicht.

3) Das julische Municipalgesetz fährt fort: quae stipendia in castreis inve

jprovincia maiorem partem sui quoiusque anni fecerit aut bina semestria quae

ei pro singuleis annueis proeedere oporteat.

4) Caesar b. 0. 7, 65 : quod minus idonels equis utebantur, a tribunis mi-
litum reliqui'tque equitibus Romanis atque evocatis equos sumit Germanisque dis~

tribuit u. a. St. m. Bei Livius 44, 22, 13 verspricht der Consul PauUus jedem,
der ihm ins Lager folgen und ihm dort mit gutem Rath beispringen will, Aus-
stattung nave, equo, tabernaculo, viatico etiam.
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über Bürgerreiter gesetzt. Die nicht legionaren Offiziere mögen
längere Zeit auch aus den Fussdienstpflichtigen genommen wor-

den sein. Aber der Legionstribunat war wesentlich bestimmend

für die Offizierstellung überhaupt; sicher sind in der späteren

Republik die sämmtlichen Offiziere der römischen Heere, sa

weit sie vom Feldherrn bestellt wurden, der Regel nach aus der

Bürgerreiterei genommen worden und sind also die Offiziere des

Fussvolks, rechtlich gefasst, zum Offizierdienst abcommandirte

Reiter 1).

Somit wurde der Offizierdienst ein Theil des Rossdienstes,

Auf eine Bevorzugung der Inhaber des Staatspferdes dabei

führt keine Spur; seitdem es dem Feldherrn freistand auch an-

dere qualificirte Bürger zum Rossdienst zu verwenden, werden

diese nicht minder als die equites equo publico zu Offizieren ge-

nommen worden sein. Zu dem frühen Aufkommen dieser Dienst-

form hat es vielleicht beigetragen, dass dadurch einerseits der

Feldherr in der Auswahl der Offiziere freiere Hand bekam, andrer-

seits die Bürger, die zum Offiziersdienst geschickt und bereit

waren, auch dann dafür verwendet werden konnten, wenn sie

das Staatspferd nicht besassen.

Die legionare Bürgerreiterei, bei deren Rückgang die Schwä- Verschwin-

chung durch das Herausnehmen der zu Offizieren brauchbaren Bürger-

Mannschaften sowohl numerisch wie mehr noch moralisch ins Ge- Tmppe.

wicht gefallen sein wird, verschwand als geschlossene Truppe

im Laufe des siebenten Jahrhunderts. Wenn sie, was zweifel-

haft ist, bis auf die marianische Umgestaltung des Heerwesens

fortbestanden hat^), so ist sie durch das Fallenlassen der obliga-

torischen Dienstpflicht und die Zusammensetzung der Legions-

1) Man vergesse datei nicht, dass der Reiterdienst in der römischen
Repul^lik ohne alle technische Entwickelung geblieben ist und der Gegensatz
zum Fussdienst weit mehr ständisch ist als militärisch. Den hastati und den
pUani des Fussvolkes, die man wohl mit den modernen Füsilieren und Grena-
dieren zusammenstellen darf, entsprechen in der Reiterei der Kaiserzeit die

Schützen zu Pferd (^equites sagittarii), die Lanciers (contarii), die Kürassiere
(cataphractarii) ; die Republik kennt dergleichen Reiterformationen nicht und
es sind dies wesentlich ausländische von den römischen Strategen der Kaiser-
zeit übernommene Bildungen.

2) Aus nachpolybianischer Zeit mangelt es an jedem sicheren Beleg für

die Existenz einer legionaren Reiterei als geschlossene Truppe. Die von Sallustius

im jugurthinischen Krieg c. 63 erwähnte turma equitum Romanorum so wie
die den equites auxiliarii entgegengesetzten equites daselbst c. 46, welche Mad-
vig (kl. Sehr. S. 602) als Legionsreiterei betrachtet, können italische sein

(S. 482 A. 2) im Gegensatz zu den Africanern im römischen Heer.
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Infanterie aus Freiwilligen überwiegend der niedrigen Bürger-

schaft definitiv beseitigt worden i). Neben der demokratisirten

Legion war für die aristokratisch geordnete Bürgerreiterei kein

Platz ; wenn von der Qualification für die Infanterie der Legion

abgesehen ward, konnte dieselbe weder für die Reiterei festge-

halten werden noch liess sich eine solche bilden ohne bürger-

liche Qualification. Aber der bürgerliche Rossdienst hörte damit

nicht auf; er dauerte fort theils für die Contubernalen, die ge-

meinen, aber nicht im Gliede dienenden, sondern dem Haupt-

quartier zur Disposition des Feldherrn beigegebenen Reiter, theils

in der eben bezeichneten Weise als Offizierdienst. Den Conta-

bernalen, welche noch in der letzten Zeit der Republik sich

finden , muss Augustus genommen haben , was sie noch von

militärischem Charakter an sich trugen 2); seit ihm kann der

Römer von guter Geburt nicht anders dienen denn als Offizier 3)

und es wird der Rossdienst völlig zum Offizierdienst. Diese

Umwandlung gelangt jetzt auch zu terminologischem Ausdruck.

Der Wenn in republikanischer und noch in caesarischer Zeit das
Offizier-

dienst unter Reiterdienstjahr schlechthin Stipendium equestre heisst (S. 540 A. 2),

Principat. SO wird uuter dem Principat, nachdem die Legionsreiterei als ge-

1) Da durch den Bundesgenossenkrieg die italisclien Reiter in Wegfall
kamen und militärisch betrachtet durch Verstärkung der Legionsreiterei hätten
ersetzt -werden müssen , fällt das Schweigen über diese um so mehr ins Ge-
wicht. Dass Caesars gallische Legionen der Reiterei entbehrten, ist ausgemacht
(Handb. 5, 440).

2) Dass der Dienst als contuhernalis bis auf Caesar fortbestanden hat, ist

[1, 492] gezeigt worden; aber er muss mehr und mehr den militärischen

Charakter verloren haben, wohl nicht bloss, weil der Dienst des nicht mehr im
Gliede stehenden Bürgerreiters kein ernsthafter war, sondern vermuthlich auch,

weil in der cohors amicorum mehr und mehr Leute mitgingen , die nicht ein-

mal nominell dienten. Die diesen amici zukommenden Emolaraente sind nicht aus

dem Solde entwickelt (1, 300) ; und die aus den contubernales hervorgegan-
genen comües des Kaisers [2, 807] und der Statthalter (2, 245) sind durchaus
Civilisten, was mit den Anfängen gewiss zurück in die republikanische
Epoche reicht. In Caesars gallischer Armee , die wir aus seiner Schil-

derung bis ins Einzelne kennen, findet sich nur eine einzige Angabe, die darauf
bezogen werden kann (1, 39 : a tribunis militum, praefectis reliquisque

,
qui ex

urbe amicitiae causa Caesarem secuti non magnum in re militari usum hdbebant).— Nach Appian b. c. 2. 102 giebt Caesar bei seinem Triumph im J. 708 den
Centurionen das Doppelte , den Kriegstribunen und den Reiterpräfecten das

Vierfache, wo, wie Madvig (kl. Sehr. 1, 501) mit Recht bemerkt, die letztere

Gabe an die Stelle des alten Dreifachen der Bürgerreiter (S. 479 A. 2) getreten

ist; von diesen selbst ist nicht die Rede. — Dass die cohors praetoria wenig-
stens der Mehrzahl nach aus Infanterie bestanden hat, lehrt die Benennung.

3) Die vornehme Jugend unter dem Principat macht kein anderes tirocinium

durch als das des Kriegstribunats. Der jüngere Plinius bat erwiesener Massen
keinen andern Kriegsdienst gethan als diesen.
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wohnlicher Soldatendienst wieder hergestellt ist, damit das Dienst-

jahr des gemeinen Reiters bezeichnet *) , dagegen die Stellung

des durchaus berittenen Offiziers als militia equestris^) oder später-

hin abgekürzt als militia 3) schlechtweg , wobei die Zählung

ebenso auf die militia angewendet wird wie auf das Stipendium*).

1) Stipendium wird auf diesen Reiter eben so angewendet wie auf den
Infanteristen. Für Stipendium equestre in diesem Sinn giebt den einzigen mir
bekannten Beleg die Inschrift von Carouge bei Genf C. XII, 2602: cornicularius

Corneli Gallicani leg. Aug. equestribus stipendis, item Minici Ruß leg. Aug.,

•welche Stellung der Verstorbene als Soldat der ersten Gehörte vom J. 83 bis

zum J. 88 bekleidete , um dann evocatus und centurio zu werden. Dieser als

cornicularius verwendete eques steht also im Rang dem Centurio nach. Aber
auch jetzt noch bekommt, wo der miles der Legion 200 Denare erhält, der eques

500 (C. I. L. VIII, 25511.

2) Bei Velleius 2, 111: finita equestri militia (Tribunat und Reiterpräfec-

tur nach c. 104) designatus quaestor bezeichnet dies den ritterlichen Kriegs-

dienst überhaupt im Gegensatz zu dem senatorischen (vgl. auch 2, 118: Armi-
nius . . . adsiduus militiae nostrae prioris comes , iure etiam civitatis Romanae
eius — nicht ms — equestres consequens gradus^ ; in dem eigentlichen castren-

sischen Gebrauch , den dieser Schriftsteller vermeidet, ist militia equestris die

einzelne Offlzierstellung. In diesem Sinn haben das Wort zuerst der jüngere

Plinius (ep, 7, 25, 2: Terentius lunior equestribus militiis atque etiam pro~

curatione Narbonensis provinciae integerrime functus^ und Sueton (^Claud. 25

:

equestres militias ita ordinavit, ut post cohortem alam, post alam tribunatum

legionis daret , vgl. Aug. 46; ferner im Leben des älteren Plinius: eques-

tribus militiis industrie functus, wozu jetzt die Inschrift von Arados Her-
mes 19 , 644 den Commentar giebt). Auf Inschriften findet sich omnibus
equestribus militiis (oder mit. eq.') perfunctus [functus, exomatus^) C. III,

1198. 6053. 6054 (= Eph. ep. V, 53). V, 8859. VI, 8400, auch militiis eque-

stribus perfunctus {exomalus') C. VIII, 9760. XII, 1856, griechisch «tto oxpct-

TEitüv J::-i-/,[ä)v] Waddington III, 1179. Alfenus Arignotus von Thyatira C. I.

Gr. 3484. 3485 heisst auf zwei Inschriften tö xpiro«^ yOÄipyoi oder dr.6 xpiwv

yiXtapyiöJv, während in einer dritten das. 3497 seine einzelnen Offlzierstellen

aufgezählt werden: praef. alae —
,
praepositus alae — , trib. coh. —

, praepositus

coh. —
,
praef. coh. —

,
praepos. coh. — ; demnach sind in jenen die ausser-

ordentlichen Präposituren übergangen und die beiden Präfecturen nebst dem
Cohortentribunat ungenau als drei Tribunate gefasst. — Während hier der voll-

endete Dienst bezeichnet wird, stirbt ein Vierundzwanzigjähriger ord(me)

cguestr(js) milit(^iae') comparato C. VI, 1615. — Exomalus militiae in der Nea-
politaner Inschrift C. X, 1493 neben der Cohortenpräfectur soll wohl nur deren
Verleihung durch den Kaiser betonen.

3) Sehr häufig findet sich die Titulatur a militiis: C. III, 1181. 1486.

3240. 5652. VI, 1410. 2133. 3494. 3496. 3497. 3493. 3500. 3501. VIII, 2757.

2772. 5776. 7001. 7002. 9018. 9023. 9045. 9047. 9048. X, 4861 (4860 des-

selben Venafraners dafür; trib. leg. VI, .... l). Eph. ep. II, 413. Orelli 3560.

Brambach 398, griechisch aTto oxpaxiü)^ C. I. Or. 4499 oder oxpaxsuoafjievo; C.

I. 6r. 5790; auch vir a militiis (denn so wird mill. aufzulösen sein) Henzen
5816. Dasselbe ist wohl auch a ducenariis (1, 303 A. 2).

4) Von den Schriftstellern erwähnt die drei militiae nur Arrian diss. Epict. 4,

1, 37 fg. Der Sclave wünscht sich die Freiheit, der Freigelassene die goldenen

Ringe, wer diese erhalten die drei Dienste (elxa «priatv : av p-ev oxpaxEJOoiiji'xt,

(ÜTtirjXXaYiflv Travxouv xcüv v.a-A(»-i. axpaxeusxai. Ttaoysi öaa fxatJxiYia; xii oüS^v t^x-

xov ÖE'Jxlpav aixei oxpaxeiav %at xpiXTjv), dann endlich der Ehrgeizige das Höchste,

den senatorischen Rang. Es findet sich die militia prima (C. XIV, 2947 : quem
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Dergleichen ordentliche Offizierposten giebt es wenigstens drei

von fester Rangordnung; es sind dies das Commando der auxi-

liaren Reiterabtheilung, die praefectura eqiätum oder alae; der

Tribunat in einer Legion oder der einer Cohorte, welche im

Range gleichstehen i) und das nicht tribunicische Commando
der auxiliaren Infanterieabtheilung, die praefectura cohortis'^).

Dazu tritt wahrscheinlich noch hinzu die praefectura castrorum 3)

und es bestanden vielleicht noch andere ebenfalls ordentliche

und ritterliche Offiziersstellungen*), während die in grosser

Anzahl und Mannichfaltigkeit auftretenden ausserordentlichen

wohl ähnlich behandelt werden, aber, wie es scheint, militiae

weder hiessen noch als solche zählten ^). — Wohl zu un-

imp. Caesar — es folgen die Namen des Commodus — agentem aetatis annum
XIIII militia prima praefecturae equit. Brauconum b — d. h. quingenariae —
exomare dignatus est), die militia secunda (C VI, 2131 , im J. 240 einer

Vestalin gesetzt pro conlatis in se beneficiis equestr. ordln., item secundae m,ili-

tiae, Aemilius Pardalas trib(unatu) coh. I Aquitanicae petita eius ornatus) und
die militia quarta (Brambach 991 : militiae quartae; C. I. Gr. 4488: T£T£t[i.Tj-

fj.£vo? utlO tü)>v OsiOTaxtuv aÜTO-zcpatopoiv TexdpTT); aTpiaxeiai;), häufiger a militiis

tribus (C. VIII, 2399 ; dafür a militiis 2396. 2397; praef. coh. — , trib. coh. —

,

praef. alae — 2394. 2395, alle fünf dem Thamugadenser M. Plotius Faustus

gesetzt) oder tribus militiis perfunctus (C. VIII, 9327), griechisch xa; f' axpa-

xeiac dricpavü); oxpaxeuoafxevo? (Melos Bull, de Corr. Hell. 2, 523), ferner a

quattuor militiis (C. VIII, 2732) oder quattuor militiarum (so oder umgestellt

C. VI , 1624. 3495. 3499). — Zu vergleichen ist , was über den ähnlichen

Gebrauch von salarium 1, 304 A. 1 bemerkt ist. — Dass unter den tres mili-

tiae, über deren Bedeutung lange gestritten wodren ist, die Bekleidung der ritter-

lichen Offlzierstellen zu verstehen ist, hat zuerst Renier (melanges d^tpigraphie

p. 234) nachgewiesen.

1) Dass der praestantior ordo tribuni , wie Statius [2 , 821] ihn im
Gegensatz zur Cohortenpräfectur nennt , Legions- wie Cohortentribune gleich-

massig umfasst, zeigen zahlreiche Inschriften, besonders deutlich C. IX, 5835.

5836 die Uebemahme des Tribunats der coh. XXXII voluntariorum zwischen

zwei Legionstribunaten. Auf die Gradation innerhalb des Tribunats, insbeson-

dere die Stellung der hauptstädtischen zu den provinzialen, ist hier einzugehen

nicht der Ort.

2) Die nach Sueton (S. 543 A. 2) von Claudius befolgte Rangordnung:

trib. leg,, praef. alae, praef. coh. kann nur transitorische Geltung gehabt haben

(Hlrschfeld VG. 1, 217) und wird auch wohl von Sueton als Anomalie angemerkt.

Statius [2, 821] und mit verschwindenden Ausnahmen die Inschriften bezeu-

gen den Vorrang des praefectus alae vor dem Legionstribun.

3) Diese Präfectur tritt durchgängig unter den militiae auf und kann

nicht als ausserordentliche Stellung betrachtet werden.

4) Das Commando der Legionsreiter [2, 821] scheint auch eine militia

zu sein ; aber gewiss ist dies nicht und es ist die Charge selbst früh wegge-

fallen.

5) Dahin gehören namentlich alle Commandos der praepositi, welche die

S. 543 A. 2 angeführten Inschriften des Arignotus von den militiae ausschliessen.

Die weitere Zusammenstellung ist nicht dieses Orts.
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terscheiden von diesen eigentlichen Offiziersposten sind die höheren

militärischen Stellungen, nicht bloss die mit magistratischen

Functionen verbundenen, sondern auch die wichtigeren rein mi-

litärischen, wie das Legions- und das Flottencommando. Diese,

welche niemals milüiae genannt werden*), werden völlig nach Art

der Aemter behandelt und wie diese unter Senatoren und Ritter

getheilt: wir werden auf dieselben in dem folgenden Abschnitt

zurückzukommen haben.

Für die eigentlichen Offizierstellen, die müitiae gewährt Kaiserliche

oder versagt die Qualification ausschliesslich der Kaiser und zwar der offlüiers-

durch Verleihung des Staatspferdes, indem diese vom Census

gelöst wird. Der Dienst des Bürgers auf eigenem Pferd hört

auf; ebenso die Bestellung der Legionstribune durch die Comi-

tien 2). Für jeden Offizier ist zwar die gesetzliche Vorbedingung

der Nachweis der ritterlichen Qualification und die Aufnahme

in die Ritterschaft durch den Kaiser. — Der Senator ist von allen Ausschluss

diesen Offiziersstellungen unter dem Principat ausgeschlossen.

Nach der gracchanischen Ordnung war ihm der comitiale^) und

ohne Zweifel auch der vom Feldherrn vergebene Kriegstribunat

zugänglich geblieben; nachdem Augustus die Offizierernennung

ausschliesslich in die Hand genommen und für den Kriegstribunat

so wie für die neu hinzutretenden Auxiliarcommandos das Ritter-

pferd zur Bedingung gemacht hatte, haben zwar die künftigen

Senatoren, da und so lange sie Ritter waren, regelmässig diesen

Senators
vom

Offiziers-

dienst.

1) Das zeigt theils die Terminologie (V, 8659 : omnibus equestribus militiis

functus als Anfang der Laufbahn, als Ende praef. classium praet.; VIII, 9327:
tribus militiis perfunctus, dann nach einer Procuratur praef. classis Germanicae)

,

theils das in dem cursus honorum überall hervortretende Zusammenstehen der
ordentlichen militiae nebst den gleichartigen ausserordentlichen Posten einer-

und der Aemter andrerseits. Dass in der vor 734 fallenden Inschrift von Lanu-
vium C. I. L. XIV, 2015 eines tr. mil., praef. eq. et classis die Flottenprä-
fectur zu den militiae gestellt wird, erklärt sich daraus, dass diese damals noch
als Amt nicht zählte. Nichts hat der richtigen Auffassung dieser Verhältnisse
mehr im Wege gestanden als das Uebersehen der scharfen Scheidung der Offl-

zierposten und der nicht senatorischen Aemter.— In nicht technischer Rede freilich

werden auch die militiae zu den honores gerechnet. In Inschriften augustischer

Zeit heisst es : usus . . . castresibus . . . Caesaris Augusti summis equestris

ordinis honoribus et iam superiori destinatus ordini (C. IX, 8158) und [in]

castris divi Aug. s[ub] P. Sulpicio Quirinio le[g. Aug.] Caesaris Syriae hono-
ribus decoratus, womit hier die beiden sogleich folgenden Cohortenpräfecturen
gemeint sind.

2) [2, 564]. Es ist charakteristisch, dass sie unter Augustus fortbestanden,

aber inactiv, dann vermuthlich unter Tiberius wegfielen.

3) Cicero Verr. act. 1, 10, 30 nennt als Geschworne im Prozess des

Verres, also als Senatoren drei designlrte Kriegstribune.

Rom. Alierth. III. 35
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DeiOffiziers- Offiziersdienst sethanM, aber niemals wer in den Senat eineetreten
dienst der .

"-'

Kitter sena- ist. Es War eine weitere Zurttcksetzune, mas sie nun auf po-
torischen

«j/ o r
Standes, litischeu oder auf praktischen Motiven oder auf beiden zugleich

beruht haben, dass die Ritter senatorischen Standes von dem Com-
mando der Auxiliartruppen ausgeschlossen und wesentlich auf den

Legionstribunat beschränkt wurden 2).

^MziMs^* Wenn also nur zum Offizier genommen ward wer durch
ernennung. ^[q Ertheilung des Rittcrpferdes bezeichnet war als qualificirt,

so ist die ausschliesslich kaiserliche Ernennung der Offiziere

selbst die nothwendige Consequenz davon, dass er der einzige

commandirende Feldherr ist und es im ganzen Reich keine an-

deren Soldaten giebt als die seinen, wie dies bereits in der

Schilderung der kaiserlichen Gewalt [2, 821] dargelegt ist. Eben

dort ist gezeigt, dass diese Offizierspatente vom Kaiser selbst

mit Htllfe seines Gabinetssecretärs erlassen wurden und die

Beamten wohl dabei ihren Einfluss geltend machten, aber

amtlich bei diesen Verleihungen nicht concurrirten. Besondere

Altersgrenzen bestehen für diese Anstellungen nicht und es ist

in dieser Hinsicht, wenigstens in späterer Zeit, ebenso willktlrlich

verfahren worden wie in der Ertheilung der ritterlichen Quali-

fication selbst (S. 496 A. 2). Die durch die Rangordnung der

militiae gezogenen Schranken wurden beobachtet, da die Beför-

derung nicht zur Degradation werden darf; weiter aber hat der

Herrscher sein freies Ermessen sich nicht selber beschränkt und

keine eigentliche Stufenfolge eingeführt. Ganz gewöhnlich werden

1) [1, 525]. Dass auch für den künftigen Senator, also den tribunus lati-

clavius dieser Dienst eine militia equestris ist, versteht sich von seihst und sagt

ausdrücklich Velleius (8. 543 A. 2). Den Gegensatz des Offlzierdienstes des

künftigen Senators und des gewöhnlichen Ritters hebt am bestimmtesten

Die hervor 53, 15: ix oh oi] twv Itttcswv to'j; te ytXtapyou; xal touc ßo'j^vsu-

covta; xal tou; Xonrou; ... 6 aüxoxpaTojp toÜi; [jiev d? xa TioXiTtxd xeiyT) [xova

(d. h. in die Standlager der Bürgertruppen , der Legionen und der städtischen

Besatzung), touc &£ "-^ai ^C '^a $£vivca (die castra alarum et cohortiuni) dizos-iX-

Xet, wOTtep TOTE (also im J. 727) rpo; toü aiiroü (upwTOu oder Aü"]fouoTou Reiske)

Kaioapo; dvotAtoÖY].

2) Die Thatsaehe der Zurücksetzung ist zweifellos, da die Reiterpräfectur

dem Legionstribunat im Range vorgeht , und auch praktisch die Comman-
danten der Alen und Cohorten, welche Sonderlager zu haben pflegen, mehr
bedeutet haben müssen als der Legionstribun unter dem Legaten und neben fünf

gleichberechtigten CoUegen. Als Motiv mag wohl, neben der allgemeinen Ten-

denz des kaiserlichen Regiments den militärischen Einfluss der Senatoren thun-

lichst zu beschränken, mit in Betracht gezogen sein, dass die Offiziere senatori-

schen Ranges bei normaler Laufbahn mit dem 25. Jahre in den Senat ein- und
also aus der Armee austraten.
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mehrere Posten derselben Kategorie nach einander bekleidet i),

auch die zweite und zuweilen selbst die dritte Stufe 2) ohne

Bekleidung der vorangehenden vergeben, so dass in dieser Hin-

sicht die Laufl^ahn der Offiziere wohl im Allgemeinen der ma-

gistratischen der Republik analog ist, aber doch sich in viel

freieren Formen bewegt. — Ein regelmässiges Avancement zum
Offizier besteht für den zum gemeinen Soldatendienst verpflich-

teten Plebejer nicht. Indess wird demjenigen, der als Soldat

die höchste ihm im regulären Avancement zugängliche Stellung

erlangt hat, durch kaiserliche Gnade häufig nicht bloss das Ritter-

pferd verliehen =% sondern auch der Eintritt solcher Veteranen

in die Offizierslaufbahn schon in der frtlheren Kaiserzeit be-

günstigt ^j. Später, als das Kaiserregiment mehr und mehr mit

den höheren Ständen in Conflict gerieth und gegen sie die untern

Volksschichten ausspielte, findet sich eine eigene dahin zielende

Einrichtung, die nicht ausschliesslich, aber grossentheils aus den

Veteranen des Heeres hervorgehenden Avantageurs, die müitiae

Petitores^].

Dem ausschliesslichen Recht des Ritters auf Bekleidu^ die-
p^c^t^d;^

'^ Offiziers.

1) Dreimalige Cohortenpräfectiir : C. V, 875. — Dreimaliger Tribunat:

C. IX, 1835. 1836; zweimaliger häufig. — Zweimalige praef. eq.: CHI, 5211
—5216. Also ist hier nicht, wie bei der Magistratur, jeder Stelleuwechsel auch
Wechsel der Kangklasse.

2) Die Reiterprä fectur als erste militia ist selten. Ein sicheres Beispiel

giebt die S. 543 A. 4 z. A. angeführte Inschrift; die bei Hirschfeld VG. 1, 125
erwähnte von Pesaro ist zweifelhaft.

3) Martialis 6, 58 nennt das ßitterpferd geradezu pili praemia. Handb.

5, 377.

4) Das Ritteramt des praefectus castrorum wird vorzugsweise an Primipi-

lare gegeben, die oft noch vorher den Legionstribunat bekleiden (Wilmanns
Eph, epigr. 1 p. 91). Besonders häufig wird dem Primipilar der Tribunat in

den städtischen Gehörten gegeben (C. II , 2424. V, 534. 867. 7003. VI, 1599.

1626. 1636. X, 1202. 4872. 5829), seltener eine Cohortenpräfectur (C. X, 4862).— In der Formel ordinibu .... equite Boman[o] (C. X, 1127, wo die Resti-

tution verfehlt ist), die zwischen den nicht ritterlichen und den ritterlichen

Stellungen steht, muss die Ertheilung des Ritterpferdes stecken; aber ich finde

keine angemessene Ergänzung.

5) Wie ich Bull. deW Jnst. 1868 p. 144 gezeigt habe, sind die inschrift-

lich bezeugten mii/iiae petitores entweder Veteranen, meistens, vielleicht sämmt-
lich Prätorianer (C. VI, 2485 und wohl derselbe 3549 ; ferner VI, 2488. 3548)
oder junge Leute guter Herkunft (C. VI, 3550. XIV, 2429 = VI, 2606; Eph.

epigr. V, 1300); die letzteren nennen sich equites Romani, die ersteren sind es

ohne Zweifel auch und alle sind Bewerber um die müitiae equestres. Wenigstens
schon in Commodus Zeit (aus dieser ist VI, 3550) ist diese Bewerberstellung

titular geworden; es muss wohl schon an die Anmeldung sich eine gewisse
Activität geknüpft haben.

35*
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ser Stellen steht die Verpflichtung gegenüber sie zu übernehmen.

Da der römische Offiziersdienst nichts ist als eine Form des

Reiterdienstes, so fällt auch er unter die allgemeine bürgerliche

Dienstpflicht. Freilich tritt diese in der späteren Zeit der Re-

publik überhaupt und insbesondere bei dem Offizierdienst zurück^

der seinem Wesen nach auf die Freiwilligkeit hinführt; doch

ist der Grundsatz , dass der Dienst Bürgerpflicht ist, selbst damals

nicht völlig verleugnet und in schweren Krisen davon praktischer

Gebrauch gemacht worden i), was auch auf den Offizier Anwen-
dung gefunden haben muss. Nach der Militärordnung des

Augustus war vielleicht schon die Ablehnung des Ritterpferdes

unzulässig 2), auf jeden Fall für den, der es angenommen hatte^

die Aufforderung als Offizier einzutreten nicht minder ein Befehl

wie die Einberufung zum Schwurgericht; es sind auch gegen

die, die solchen Befehlen nicht nachkamen, Strafen verhängt

worden 3). Das Princip des obligatorischen Dienstes hat die mi-

Utia des Offiziers mit dem Stipendium des Soldaten gemein und
hierauf vor allem beruht der Gegensatz des ritterlichen Offizier-

dienstes und der ritterlichen Aemter. Wenn schon Augustus

die Dienstpflicht des zweiten Standes gegenüber der republika-

nischen Lässlichkeit zu verschärfter Ausführung brachte, so ist

dieselbe später weiter gesteigert worden durch Verpflichtung des

eintretenden Offiziers auf Fortsetzung des Dienstes bis zu einem

gewissen Termin, ähnlich wie dem Gemeinen eine feste Dienst-

zeit obliegt. Vielleicht seit Claudius 4), sicher seit dem Anfang des

1) Im italischen Kriege wurde ein Mann, der sich verstümmelt hatte, um
nicht dienen zu müssen, capital bestraft (Val. Max. 6, 3, 3).

2) Aus den Schwierigkeiten , auf die Augustus bei der Bildung der Ge-
schwornenlisten stiess, und dem späteren Zudrang zu der ritterschaftlichen Stel-

lung, wie ihn Plinius schildert, lässt sich für die Rechtsordnung überall nichts

schliessen. Wenn das Ritterpferd abgeben konnte, wer als Centurio zu dienen
beabsichtigte , so ist dies selbstverständlich immer mit Einwilligung des Prin-

ceps geschehen, der ja auch den Centurionat vergab.

3) Suetou Aug. 24 : equitem Romanum
,
quod duobus filiis adulescentibus

(die also auch wohl römische Ritter waren oder werden sollten] causa detrac-

tandi sacramenti pollicem amputasset , ipsum bonaque subiecit hastae. Das ist

das alte Verfahren gegen den Incensus und wer ihm gleichsteht (2, 367).

4) Die Worte stipendiaque instituit, welche bei Sueton Claud. 25 auf die

S. 543 A. 2 angeführten folgen, können in dieser Verbindung nicht wohl anders

als in diesem Sinn gefasst werden. Von den nicht zahlreichen derartigen Rei-

hen aus dem ersten Jahrhundert mögen erwähnt sein aus der Zeit des Au-
gustus der mütterliche Grossvater Vespasians, Tribun dreimal und praef. castro-

rum (Sueton Vesp. 1); aus der des Augustus und Tiberius ein trib. mil., praef.

levis armalurae (wohl eine ausserordentliche Stellung)
,
praef, castrorum (C. X,
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2. Jahrhunderts ist der Ritter gehalten eine gewisse Zahl or-

dentlicher Offizierstellen, und zwar in vorseverischer Zeit drei,

in nachseverischer vier, zu bekleiden
') ; nach deren Vollendung

bezeichnet er sich, ähnlich wie der Soldat als veleranus. als

omnihus equestribus militiis functiis oder mit gleichartigen abge-

kürzten Formeln, auch wohl mit Hinzufügung der Drei- oder Vier-

zahl 2). Es unterscheidet sich in dieser Hinsicht, nicht zu seinem

4868): aus der Vespasians ein praef. coh. dreimal, trib. leg., praef. eq. (C.

V, 875).

1) Einem Kriegstribun, an dem Caracalla Gefallen fand, verlieh er zn-

näclist die übrigen militiae (aÜTÖv lalz \oiTMi o-paTeiat; d(J2[xv'JV£) und machte
Ihn dann zum Senator (Dio 77, 8). Von Leistung 'aller' oder 'der drei' (to; y'

CTpaxeia;) militiae (S. 543 A. 2. 3. 4) konnte nur gesprochen werden , wenn
eine bestimmte Zahl derselben von Rechts wegen gefordert werden konnte; eben
wie Omnibus honoribus functus sich bezieht auf die Verpflichtung des Munici-
palen zur Uebernahme der gesetzlich vorgeschriebenen Gemeindeämter. Die
ältesten Zeugnisse für diesen Sprachgebrauch sind die des jüngeren Plinius nnd
Suetons; in den Inschriften ist derselbe als technischer Ausdruck begreiflicher

"Weise jünger und ist die nachweislich älteste derselben die der militia prima aus

€ommodus Zeit.— Die früheren tres und die späteren quattuor militiae entsprechen

ohne Zweifel der Steigerung der Dienstjahre der Gemeinen im Laufe der Kaiserherr-

schaft ; auch gehören die ersteren deutlich einer besseren Periode an als die zweiten.

Unter den Inschriften der vier militiae sind zwei datirt, C. VIII, 2732 vom J. 211/2,

VI, 1624 vom J. 247/8 ; danach dürfte die Steigerung von Severus herrühren und
a,ls Epoche der tres militiae vielleicht schon das erste, sicher das zweite Jahr-

hundert n. Chr. anzusehen sein. — Man hat bisher unter den drei militiae die

Cohortenpräfectur, den Tribunat und die Reiterpräfectur verstanden. Aber dem
widersprechen die gesammten die miijüae aufzählenden Inschriften, da auf ihnen

die Reihe von dreien zwar häufig genug, aber nicht selten in anderer Zusam-
mensetzung auftritt. Vielmehr werden die ordentlichen Offlzierstellungen,

einerlei welcher Art sie sind , hiebe! durchgezählt. Auch im Einzelnen

wird jene Annahme durch zahlreiche Instanzen widerlegt. Für den Offizier,

der ausnahmsweise mit der Reiterpräfectur beginnt, ist dies die militia prima
{S. 543 A. 4). Es findet sich ein a militiis , der die Cohortenpräfectur nicht

bekleidet hat (C. X , 4860. 4861 S. 543 A. 3). Die praefectura castrorum,

die hienach ausgeschlossen sein würde , ist sicher eine ordentliche militia

tquestris. Endlich ist es dann nicht möglich für die vierte vermuthlich unter

Severus hinzugetretene militia eine angemessene Erklärung zu finden. Der
Primipilat, welcher gewöhnlich dafür angesehen wird , führt wohl häufig zum
Ritterrang, aber kann doch nimmermehr als eine auf Grund des Ritterrechts

erlangte Stellung gefasst werden.

2) Dass in der Titulatur a militiis S. 543 A. 3 die Zahl nur weggelassen

ist, bezeugen direct die Inschriften des Faustus C. VIII, 2396. 2397. 2399.

Dass sie überhaupt lediglich abkürzt, eben wie omnibus honoribus functus,

zeigt theils das überwiegend häufige Auftreten dieser Bezeichnung da, wo
anstatt der vollen Titulatur eine kurze Determinirung eintritt, theils haben
wir in drei Fällen (Thamugadi C. VIII, 2394—2399; Venafrum X, 4860.

4861 ; Thyatira C. I. Gr. 3484. 3485. 3497) Inschriften derselben Personen

sowohl mit der speciellen Aufzählung der Offlzierstellen wie mit der abge-

kürzten Titulatur. Damit im Widerspruch steht nicht die Inschrift von
Mainz (Brambach 991) eines ex praefecto exploratorum Divitensium, militiae

quartae, da es mehr als zweifelhaft Ist, ob jenes Amt zu den ordentlichen mili-

tiae gezählt werden darf; aber wohl zwei Inschriften von Auzia, die eine (C.
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Vortheil, der Offizierdienst von dem des Soldaten nur dadurch,

dass die Dauer der einzelnen Offizierstellung unbestimmt ist und

wie die jedes kaiserlichen Beamten von der Abberufung nach

kaiserlichem Ermessen abhängt i). Gewöhnlich verblieben die

Offiziere der kaiserlichen Armee in derselben Stellung mehrere

Jahre "^j. Daher ist diejenige des sogenannten halbjährigen {se-

mestris) Tribuns und Präfecten, das Vorrecht nach einem Jahr

oder vielmehr, da die grössere Hälfte eines Jahres militärisch als

Dienstjahr zählt, nach sechs Monaten den Abschied zu ver-

langen, ein Privilegium 3). Dass sonst für die militia eine fest-

VIII, 9045) mit folgender Reihe : trib. coh. IUI Syng{amhTorurn), a mil., primus

pilus, trib. coh. IUI vig., ex dec. alae Thracum, praepositus vex(iUationi) eq(uitum)

Mauror(uTn), die andere (C. VIII, 9047) vom J. 260 also gefasst: praef. coh.

— , trib. coh. — , amil., — praepositus coh, sing(ulariurn) et vex(iUationi') eq(ui-

lum) Mauror(urn) in territorio Auziensi praetendentium. Aber diese widerstreiten

allen sonst bekannten Gesetzen der Aemterfolge und namentlich die erste

scheint von deren Einhaltung ganz abgesehen zu haben. — Die Versuche den

Titel a militiis in anderer Weise zu deuten scheinen mir verfehlt zu sein.

"Wenn Henzen (Bull. deW inst. 1856 p. 92) dagegen, dass M. Servilius For-

tunatus a militiis C. VIII, 2772 alle drei oder vier Offizierstellen bekleidet

habe, geltend macht, dass sein Bruder C. VIII, 2973 als Gemeiner in der Le-

gion dient , so macht für den Standesunterschied die Zahl der militiae nichts

aus und verbietet schon der Plural die Beschränkung auf eine einzelne Stelle.

Dass die a militiis bezeichneten Personen eine wesentlich titulare Militärstellung

gehabt haben , hat Hirschfeld V. G. 1 , 250 daraus gefolgert, dass die Pro-

curatoren nicht in Verbindung mit diesem Titel auftraten. Aber dies erklärt

sich vielmehr daraus , dass derselbe selten im cursus honorum, meistens als

Kangprädicat auftritt.

1) Der Soldaten- und also auch der Offlzierdienst stehen überhaupt nicht

unter dem Gesetz der magistratisehen Annuität und wissen nichts von seineu

Consequenzen, der Iteration und der Prorogation; selbst der comitiale Kriegs-

tribunat beginnt wohl mit dem 1. Jan., aber endigt nicht mit Jahresschluss

[2, 563]. Nur berechnet sich die factische Dauer des Dienstes nach der Zahl

der empfangenen Jahrlöhnungen. Augustus hat, indem er dem Ritterdienst

den Charakter des Stipendium equestre nahm (S. 543), zugleich die bei dem
gemeinen Soldaten übliche Dienstjahrzählung beseitigt und auch damit den

Offlziersdienst gegenüber dem des Gemeinen terminologisch zur Geltung ge-

bracht.

2) Von zwei Legionstribunen ritterlichen Standes aus dem ersten Jahr-

hundert diente der eine Alexandr(^eae) ad Aeayptum ann. Villi, der andere in

Hispania ann. V (C. /. L. III, 399).

3) Plinius 4, 4, 2 : C. Calvisium . . . rogo semestri trihunatu splendidiorem

. . . facias. Juvenalis 7, 89: ille (der einflussreiche Pantomime Paris) et mi-

litiae multis largitur honorem semenstri (^tribunatu impetrato ist dem Gedanken

nach zu ergänzen). Inschriften von Trebula Mutuesca C. IX, 4885. 4886 nennen

einen ducenar(ius) tri(bunus') sem(^enstris) leg. XXII primig., praef. semensijris')

coh. I classicae. Auf dem Stein von Thorigny schreibt im J. 238 der Legat von

Lusitanien: semestris epistulam, ubi propediem vacare coeperit, mittam; cuius

militiae salarium, id est (sestertium') XXV (milia') n(ummum'), in auro suscipe.

Mehrfach führt auf Militärsteinen der Legionstribun diesen ehrenden Beisatz

(C. III, 101. VIII, 2586). — Ich habe die hier wiederholte Erklärung der

Stelle Juvenals bereits bei Erläuterung der Inschrift von Thorigny in den Be-
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bestimmte Frist wenigstens als Regel angenommen ward, ist

möglich, aber nicht zu erweisen. Wenn es keine solche gab,

also die Zahlgrenze der drei oder vier müitiae gar keine Zeit-

grenze in sich schloss, so ist freilich nicht recht abzusehen,

wozu die Zählung derselben überhaupt dient und wie von

einer Absolvirung der Dienstpflicht in dieser Weise die Rede

sein kann. Vermuthlich liegt dieser seltsamen Ordnung zu Grunde,

dass es einmal nothwendig erschien den Dienst, da er obligato-

risch war, formell zu begrenzen, andrerseits das Kaiserregiment

sich in dieser Beziehung effectiv nicht binden wollte. Darum

wurde eine gewisse Zahl von müitiae nominell als Maximum
hingestellt, während die unbegrenzte Dauer einer jeden dieser

Schranke die Realität nahm. Dass das bezeichnete Mass das

Maximum des dem Ritter obliegenden Dienstes darstellt, bestä-

tigen die häufigen Fälle minderer Leistung (S. 560) und ver-

steht sich eigentlich von selbst. So gut wie die Regierung sicher

zahlreichen Personen das Ritterpferd nicht des Offizierdienstes

wegen verlieh, sondern um sie als Geschworne zu verwenden

oder bloss um ihnen eine Ehre zu erweisen, wird sie auch sich

nicht die Schwierigkeit bereitet haben einen ungeeigneten oder

nicht genehmen Offizier dreimal zu patentiren; sie wird ferner

darauf billige Rücksicht genommen haben, dass schon eine ein-

zelne längere Zeit bekleidete Charge dem durchschnittlichen Mass

dieser von den höheren Ständen geforderten Leistung genügen

konnte. — Von den Rittern senatorischen Standes ist nie mehr als

einmalige Dienstleistung gefordert worden; auf sie konnte die

allgemeine Regel schon desshalb nicht angewendet werden, weil

sie mit dem obligatorischen Eintritt in den Senat, also durch-

richten der Sachs. Gesellschaft 1852 S. 250 vorgelegt und sie ist meistens
angenommen worden. Vahlen (Sitzungsberichte der Beriiner Akademie 1883
S. 1176) hat die Verbindung semestri digitos vatum circumligat auro in dem
Sinn vertheidigt, dass er unter dem semenstre aurum den Ritterring des sechs-

monaüichen Tribunats versteht. Aber es ist ungeschickt den auf Lebenszeit

gewonnenen Ritterriug einer halbjährigen Ritterstellung wegen aurum semenstre

zu nennen ; und vor allem kann die Ertheilung einer militia equestris nicht

als Ertheilung des Ringes gefasst werden, da sie ihn voraussetzt. Auch ist

dann der zweite Vers eine leere Wiederholung des ersten , während Juvenal
vielmehr sagt, dass die Verwendung des Paris den Rittern die Offlzierstelle, den
Nichtrittern den Ritterring verschafft. — Dass die factische Halbjährigkeit des

Tribunats vielmehr nach dem maior pars anni des julischen Municipalgesetzes

gefasst werden muss als rechtliche Jährigkeit, zeigt die Wiederkehr der Gehalt-

summe des tribunus semenstris als Jahrgehalt des Tribuns in der vita Claudii

14 (1, 303 A. 2).
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schnittlich mit dem 25, Jahr, das Recht verloren eine Offizier-

stelle zu bekleiden.

Ueber die nominellen Offizierstellen, welche seit Kaiser Clau-

dius verliehen worden sind, wissen wir nichts Genaueres i).

Die praefectura fabrum, eigentlich auch eine Offizierstellung, in

der Kaiserzeit eine häufig verliehene Ritterehre, gehört insofern

nicht hierher, als sie unter dem Principat ihrer Offizierseigen-

schaft entkleidet ist und auch nur ausnahmsweise vom Kaiser

verliehen wird (2, 98).

Die augustische Offizierordnung hat sich nachweislich bis

etwa in die Mitte des 3. Jahrhunderts behauptet 2). Der Le-

gionstribunat ist damals verschwunden 3) und nicht in die dio-

cletianische Militärverfassung tibergegangen, welche dagegen die

Reiterpräfectur, den Cohortentribunat und die Cohortenpräfectur

übernommen hat.

7. Die ßitterämter.

Scheidung ^^^ Gedanken des C. Gracchus dem herrschenden Geschlechts-

toriscTe^n
^^^^ einen mitherrschenden Stand an die Seite zu stellen und

Kitterämter.
^^^ ^^^ Staatlichen Functionen einen Theil ausschliesslich je-

nem, einen andern ausschliesslich diesem zu überweisen, nahm
Augustus^) mit der Erweiterung auf, dass er dem zweitberech-

tigten Stande den Alleinbesitz der Gerichte so zurückgab, w^ie er

ihn in der gracchischen Zeit besessen hatte; dass er ferner

den Offiziersdienst, so weit er als obligatorische Leistung behan-

delt ward, demselben Stande ausschliesslich zuwies; dass er

endlich die Aemter, das heisst alle nicht auf der Dienstpflicht

1) Sueton Claud.lb (nach den S. 548 A. 4 angeführten Worten)- et imagi-
nariae militiae genus (instituit) quod vocatur supra numerum, quo absentes et

titulo tenus fungerentur. Auf municlpalen Inschriften begegnet nicht selten der
Legionstribunat ohne Angabe der Legion und nicht mit andern Offlzierstellen

verbunden (z. B. C. X, 337. 1065. 4736. 4749. 5186. 5401. 5581. 5582.
5713. 6228). Es kann hier die Legion oder auch der Zusatz a populo [2, 564]
weggelassen sein; aber es können dieselben auch auf die claudischen super-
numeraren militiae bezogen werden.

2) Der Legionstribunat findet sich noch in der Inschrift von Thorigny
vom J. 238 und in einer anderen C. X, 7946 aus der Zeit des Philippus.

3) Seltsamer Weise wird der Zusatz militum, welcher im Gegensatz zu
dem Cohortentribunat dem der Legion eigen ist, in spätester Zeit gefunden so-

wohl bei einem Tribun der lovii iuniores (C V, 8753) wie auch insbesondere
bei dem tribunus et notarius. Orelli 3161 (um das J. 400) : post iuges excubias
militiae tribuno militum; vgl. Cassiodor var. 6, 3: (praefectus praetorio) mi-
litia perfunctis tribunorum et notariorum honorem tribuit.

4) Keineswegs erst Claudius, wie Hirschfeld (V. G. 1, 288) meint.
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ruhenden öffentlichen Stellungen, zwischen den beiden privile-

girten Ständen theilte. Von dem Theil, welcher hiebei dem
Bitterstand zufiel, soll hier die Rede sein. Leitender Grundsatz

war dabei, dass der Princeps diejenigen Verwaltungsbezirke und

Verwaltungskreise, welche er als näher ihn angehend erach-

tete, dem zweiten Stande tibertrug, der enger als der senatorische

Kreis an die Person des Monarchen angeschlossen werden konnte.

Aber auch der Besitzstand hat bei dieser Theilung eine wesent-

liche Bolle gespielt. Wenn ftlr das Legionscommando, eine reine

Militärstellung und von allen nicht mit magistratischer Function

verknüpften die angesehenste und wichtigste, unter dem Principat

die senatorische Qualification gefordert wird, so ist dies Commando

geschichtlich daraus hervorgegangen, dass der Senat der Republik

durch seine ständigen dem Feldherrn beigegebenen Abgeordne-

ten einen Antheil an der Heerführung ausgeübt hat [2, 680], und

sehr w ahrscheinlich ist diese Rücksicht dabei entscheidend ins Ge-

wicht gefallen. Um so viel mehr sind den Senatoren alle Aem-

ter verblieben, welche geradezu das republikanische Imperium

in sich schlössen. Dagegen die neuen Provinzen, die neuen

Auxilien, die neu geschaffenen Flotten kamen an die Ritter. Der

eifersüchtige Ausschluss des Senatorenstandes von den mili-

tärischen Stellungen, wie er den nachseverischen Principat

charakterisirt, ist der augustischen Ordnung fremd. Durchaus

blieben die vornehmsten civilen wie militärischen Stellungen dem
Senat, die officielle Mitherrschaft im Reichsrath und der Antheil an

der Gesetzgebung, der Alleinbesitz derjenigen Aemter, die unseren

Regierungspräsidenturen und Generalaten entsprechen. Aber wenn

wir andererseits alle Geschworenen- und Offizierstellen, sämmt-

liche Finanzämter und diejenigen Verwaltungs- und Kriegsämter,

welche bei minderem Range als besondere Vertrauensposten er-

scheinen, dem Ritterstande vorbehalten finden, kann die Frage

wohl aufgeworfen werden, ob Agrippa oder ob Maecenas im

augustischen Regiment mehr zu bedeuten gehabt hat. Es ist

nicht die Aufgabe dieses Abschnitts die Ritterämter als

solche und in ihrem Gegensatz zu den senatorischen darzu-

stellen i); aber ein kurzer Ueberblick vom allgemeinen poli-

tischen Standpunkte aus darf hier nicht fehlen.

1) Wie scharf die Verwaltungstheilung zwischen dem uUrque ordo em-
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Ritterliche Unter den kaiserlichen Verwaltungsbezirken ist den Rittern
Statthalter- ,,., „.. !¥->•• i

Schäften, schon bei der ersten Gonstituirung des Principats Aegypten vor-

behalten, für die Finanzen des Reiches und die Gewalt über die

auf die ägyptische Kornflotte angewiesene Hauptstadt unter allen

Provinzen weitaus die wichtigste und darum dem Senator schlecht-

hin verschlossen 1). In ähnlichem Sinne sind auch die an

Italien unmittelbar angrenzenden Bezirke, Noricum, Raetien und

die verschiedenen kleineren Alpenprovinzen noch unter Augustus

unter Statthalter von Ritterrang gestellt worden.

Militärische Wenn die aus der Republik überkommenen mit magistrati-
'^"

scher Competenz ausgestatteten Militärämter im Allgemeinen den

Senatoren blieben, so kamen an die Ritter alle diejenigen, die

in Rom und Italien functionirten, die noch von Augustus selbst

in seinen späteren Jahren eingerichteten Commandos der Kaiser-

garde und der hauptstädtischen Feuerwehr, ferner, nachdem die

italische Kriegsmarine aus der kaiserlichen Haus- in die Reichs-

verwaltung übergegangen war, die wichtigen Admiralstellen der

Flotten von Misenum and Ravenna.

Bitterliche Unter den Verwaltungskreisen sind den Rittern vorbehal-
Ver-

waituiigs- ten vor allem die gesammten Steuereinnehmerstellen, worin

wohl eine gewisse Compensation zu suchen ist für die durch

die Einführung des directen Steuersystems der Ritterschaft

wesentlich entzogenen Publicanengeschäfte (S. 511). So weit

die Verwaltung der Hauptstadt und Italiens kaiserlich ist, wird

dieselbe zwischen senatorischen und ritterlichen Hülfsbe-

amten getheilt; beispielsweise verwaltet der Kaiser die Staats-

kasse [2,970.971] und die städtischen Wasserleitungen [2,1003]

durch Senatoren, das hauptstädtische Getreidewesen [2,996] und

die Reichspost [2,989] durch Ritter. Die italischen Chausseen

[2,1029] und die Aufsicht über die Vermögensverwaltung der

wichtigeren Gemeinden des Reiches [2,1035] werden zwischen

pfunden -ward, beweist Neros Drohung den Senat zu beseitigen und mit den

Rittern und Freigelassenen allein das Regiment zu führen (Sueton Ner. 37:

se . . eum ordinem sublaturum quandoque e re publica ac provincias et exercitus

equiti Romano ac libertis permissururn). Mit der Souveränetätstheilung zwischen

Senat und Princeps hat diese nichts zu thun; das kaiserliche Regiment reicht

viel weiter als das der ritterschaftlichen Staatsverwaltung.

1) Tacitus ann. 2, 59: Augustus inter alia dominationis arcana vetitis

nisi permissu ingredi senatoribus aut equitibus Romanis illustribus (vgl. S.

563 A. 1) seposuit Aegyptum, ne fame urgueret Jtaliam quisquis eam provinciam

. . . insedisset. Vgl. hist. 1, 11.
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beiden Ständen getheilt, die bedeutenderen Stellungen an Se-

natoren, die geringeren an Ritter gegeben. — Die Geschäfte des

kaiserlichen Secretariats und der kaiserlichen Kanzlei [2, 809]

so wie die kaiserliche nicht zunächst auf das Steuerwesen sich

beziehende Kassen- und Rechnungsführung [2, 810] und die Ver-

waltung der kaiserlichen Güter gehören nach augustischer Ord-

nung zu derjenigen persönlichen Thätigkeit desKaisers, bei welcher

nur sein Gesinde ihn unterstützt. Aber insoweit die Auffassung

dieser Geschäfte als amtlicher sich geltend macht, welche schliess-

lich überwiegt, werden ausschliesslich Ritter damit beauftragt.

Die Verwendung von Rittern für die höchsten Kanzleiposten

beginnt unter Nero und ist unter Hadrian durchgedrungen. Rei

der kaiserlichen Kasse ist das Gleiche, so viel wir wissen, erst unter

Marcus eingetreten. Rei der Domanialverwaltung sind für die

obersten Stellungen bis in späte Zeit sowohl Ritter wie Freige-

lassene verwendet worden^).

Wie die eigentlich amtlichen und geschäftlichen Stellungen Die Ritter
am Hofe.

1) Dies gilt besonders von den grossen africanischen Domänen, über deren
Verwaltung Hermes 15 , 398 gehandelt ist. Die Procuratoren der einzelnen

saltus (wie z. B. C. VIII, 587. XIV, 52) sind immer Freigelassene. Aber
der Verwalter der regio Thevestina ist bald Freigelassener (C. XIV, 176:
M. Ulp. Augg. Hb. Probus proc. provinc, Pannon. super, et Africae reg.

Thevest. ; VI, 790 : Tyrrhtnus üb. proc. reg. Thevestinae, item Pannoniae
superioris) , bald römiscber Ritter und gewesener Offizier (C. VIII, 7039:
M. Claudius Q. f. Quir. Restitutus proc. Aug. dioeceseos regionis Hadrume-
tinae et Thevestinae et ludi matulini et ad putandas rationes Syriae civita-

tium , trib. leg. VII geminae, praef. coh. I Gaetulorum; C. VIII, 5351:
T. Flavius T. f. Quir. Macer . . . praef. gentis Musulamiorum , curator fru-
menti comparandi in annonam urbis factus a divo Nerva Traiano

,
proc. Aug.

praediorum saltum [Hip^poniensis et Thevestini, proc. Aug. provinciae Siciliae

;

auf zwei noch ungedruckten Inschriften von Theveste M. Atmilius Clodianus

proc. Augg. n. patrimonii reg. Leptiminensis , item priatae reg. Tripolitanae

vgl. C. VIII, 7053) und nennt sich in jenem Fall procurator , in diesem pro-
curator Augusti. Als Verwalter der regio Hadrumetina , mit Besoldung von
100000 Sesterzen, kennen wir nur römische Ritter (C. VIII, 7039 — s. oben

• und Heuzen 6931 : cui divus Antoninus centenariam procurationem proc. Ha-
drumetinae dedii) ; als Verwalter des tractus Carthaginiensis nur einen Frei-

gelassenen (C. VI, 8608: Bassus Aug. Hb., prox. ab epistulis Graecis, proc.

tractus Carthaginiensis^ Ausserhalb Africa begegnen Freigelassene als Procu-
curatoren (immer ohne den Beisatz Augusti) von Oberpannonien (nur in den
beiden oben bei der regio Thevestina angeführten Steinen), Belgica (C. VI,

8450, wenn richtig ergänzt), Gallla Lugdunensis (C. I. Gr. 3888; Boissieu

p. 252), Britannien (C. III, 348) , Phrygien C. I. Gr. 3888; C. I. L. III 348),
Kreta (C. I. L. XIV, 51). Diese alle sind wohl als Domanialverwalter
aufzufassen und von den Provinzialsteuereinnehmern zu scheiden ; doch
mögen auch bei einzelnen solchen Stellen die Domanial- und Steuerverwaltung
in der Weise concurrirt haben, dass sie bald von jenem, bald von diesem Stand-
punkt aus behandelt wurden.
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sind auch die halbamtlichen der Freunde, der Rathmänner und
der Reisebegleiter unter dem Principat zwischen beiden Ständen
getheilt. Die förmliche Scheidung der Freunde nach ihrem An-
sehen hat in Anknüpfung an die bekannte Sitte der Morgenbe-
suche bei den Vornehmen bereits in republikanischer Zeit sich

entwickelt; doch lässt sich der Ausschluss der Plebejer von dem
besonderen Empfang und ein ständischer Gegensatz der zum
ersten und der zum zweiten Empfang zugelassenen Besucher ftlr

die Epoche der Republik wenigstens nicht erweisen [2, 806].

Dagegen scheinen schon früh unter dem Principat nur die Mit-

glieder der beiden privilegirten Stände zur Aufwartung bei

dem Kaiser zugelassen worden zu sein [2, 787 A. 1]. Ent-

sprechend dieser ausschliesslichen Hoffähigkeit der Senatoren

und der Ritter wurde das kaiserliche Consilium aus diesen

beiden Ständen zusammengesetzt. Wenn darin im dritten

Jahrhundert die Ritter überwiegen, in Vertretung des Kaisers

der höchste Beamte von Ritterrang den Vorsitz führt und die

Gehalt- und Rangklassen der Mitglieder des Staatsraths, so viel

wir sehen, allein auf die Ritter bezogen werden, so ist dies

vermuthlich dem früheren Principat fremd und hervorgegangen

aus der mehr und mehr von dem Senat sich abwendenden
Tendenz der Regierung i). — In gleicher Weise sind die kaiser-

lichen Reisebegleiter [comites] immer entweder Senatoren oder

Ritter [2, 807].

Sonstige In dem Gefolge der Beamten haben sich unter dem Princi-
Ritter- ^

Stellungen, pat Senatoren wohl nicht leicht anders befunden als in den amt-

lichen Stellungen des Quästors und des Legaten; die übrigen

Personen, die sie mit sich zu führen befugt waren, ohne dass

sie feste Offizierstellung einnahmen (2, 245 A. 4) dürften über-

wiegend und vielleicht ausschliesslich dem Ritterstand angehört

haben. — Sogar das durch das aelisch - sentische Gesetz vom
Jahre 6 n. Chr. in gewissen Fällen für die privaten Freilassungen

vorgeschriebene nicht bloss berathende Consilium wird in der

Hauptstadt aus fünf Senatoren und fünf Rittern gebildet (1, 308

A. 2).

Wesen und Während der Antheil des kaiserlichen Gesindes an den
Benennung

„.^^
des öffentlichen Handlungen lediglich zum Vorschein kommt als er-

Bitteramtes. ° ^

Ij [2, 866, 955]. In dem von Juvenal geschilderten Consilium Domitians
sitzen neben den beiden praefecti praetorio aclit Senatoren.
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weiterte persönliche Thätigkeit des Herrschers, ist der ritter-

liche Praefectus von Aegypten nicht weniger Beamter als der

senatorische Legat von Syrien; die Acte beider sind Reichsge-

schafte und wie in dem senatorischen Aemterkreis, wenn auch

nicht in gleicher Strenge und Allgemeinheit, sind auch die

ritterlichen Aemter abgestuft i). Aber wenn ein Beamter von

Ritterrang ein eigentlich magistratisches Geschäft verrichtet, zum

Beispiel der Statthalter von Aegypten die freiwillige Gerichts-

barkeit ausübt, erscheint dies als Anomalie und wird diese seine

Thätigkeit durch Specialgesetz legalisirt [2, 894]. Darum wird

die den Magistraten eigene Titulatur, insonderheit die prätori-

sche, nie auf Personen von Ritterrang übertragen und alle

Beamte von Ritterrang bis in die höchsten Spitzen hinauf den

magistratus legitimi entgegengestellt [2, 8941. — Die Einzel- Prae/ecUis.

benennungen gehen fast ohne Ausnahme zurück auf die beiden

Kategorien des praefectus, griechisch £::ap;(oc, und des procurator,

griechisch eTii'-poTToc, welche beide ruhen auf dem lediglich durch

den freien Willen des Mandanten bestimmten Mandat. Die

erstere Bezeichnung, seit ältester Zeit gebraucht für den von

einem Magistrat ohne Mitwirkung der Comitien eingesetzten

Vertreter für Jurisdiction wie für Gommando^) und auch für

die kaiserlichen Auftragnehmer senatorischen Standes häufig ver-

wendet, ist die allgemeinere und wird für jedes militärische 3)

wie administrative Ritteramt'') gebraucht.— Die Benennung procu- Procurator.

rator dagegen ist in republikanischer Zeit den öffentlichen Einrich-

tungen fremd und bezeichnet nur privatrechtlich den eventuell zur

1) Suetou Galb. 14: iam summae equestris gradus candidatus. Mit
diesem elliptischen in andern Verbindungen jedem geläufigen Gebrauch von
summa ist zu vergleichen, was Hirschfeld V. G. 1, 34 und ich mem. deil. inst.

2, 322 über analoge Titulaturen zusammengestellt haben.

2) [1, 640] vgl. [2, 831. 970].

3j Praefectus praetorio, vigilum, classis, castrorum.

4) Ausser dem praefectus annonae gehören hieher namentlich die Statt-

halter der nicht senatorischen Provinzen, auf die aber, da hier die Statt-

halterschaft mit der Oberfluanzverwaltung verbunden ist, die Bezeichnungen prae-

fectus und procurator gleichmässig passen. Für Aegypten findet sich allein die

erste. Die Statthalter der kleinen Alpenprovinzen heissen in augustischer Zeit

praefecti civitatium; späterhin überwiegt hier der Procuratorentitel (C. /. L. V.

p. 809), der dann überhaupt allen später eingerichteten Statthalterschaften die-

ser Kategorie gegeben wird. Nur der kaiserliche Statthalter von Sardinien

führt technisch die Doppelbezeichnung procurator Augusti et praefectus (C. 1. L.

X, p. 1121). Hirschfeld V. G. 1, 241 geht zu weit in der Annahme solcher

Doppelbezeichnungen
;
proc. Aug., praef. classis (C. V. 533) sind sicher zwei

Aemter.
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Klagerhebung berechtigten Mandatar des Geschäftsherrn. Diesen

Werth hat streng genommen die Benennung auch in ihrer Be-

ziehung auf den Principat behalten^). Sie wird nie einem

Manne senatorischen Standes gegeben. Sie wird ferner ledig-

lich für die Vertreter des Herrschers im Gebiet des Vermögens-

rechts gebraucht und zwar für diese ohne Unterschied, selbst

für untergeordnete und nicht als Beamte zu betrachtende Freige-

lassene, nur dass der Sclave als nicht zur gerichtlichen Vertretung

berechtigt von der Procuration ausgeschlossen ist. Eine Conse-

quenz dieses Gegensatzes zwischen den eigentlichen Aemtern

und den im Grunde privatrechtlichen Procurationen ist es, dass,

wie schon früher (I, 304) gezeigt ward, das Gehalt bei allen Pro-

curationen, ritterlichen wie libertinischen, offen hervortritt und früh

sogar titular wird, während die Staatsämter, senatorische wie

ritterliche, wohl auch unter dem Principat mit einer bestimmten

Besoldung verbunden sind, aber diese nicht im Titel führen.

Die Zwiespältigkeit aber der Procurationen selbst, insofern die

von Rittern verwalteten den Aemtern sich nähern, die Gesinde-

procurationen dagegen lediglich dem Privatrecht angehören, ge-

langt sogar einigermassen zu titularem Ausdruck, insofern unter-

schieden wird zwischen den procuratores schlechtweg, die im

genauen Ausdruck meistens kaiserliche Freigelassene und bei der

rein privaten Vermögensverwaltung beschäftigt sind, und den

procuratores Äugusti, welche dem Ritterstand angehören und

denen namentlich die gesammte Steuererhebung in die Hand

gelegt ist 2).

<}uaiification Hiusichtlich der Qualification für dieienigen amtlichen und
zum "-^

Eitteramt halbamtlichen Stellunaen, welche hienach dem Ritterstand vor-
durch ^ '

Offizier- behalten sind 3),
genügt das Ritterpferd allein in der Regel nicht;

1) Procuratores von Privaten, regelmässig Freigelassene, finden sich {C.I.L.

VI, 1577. 7370. 9830—9838); sie vyürden häufiger sein, wenn nicht ständige

Stellungen der Art wahrscheinlich ähnlichen Anstoss gaben -wie die unfreien

ab epUtulis u. s. w. bei Privaten (Tacitus ann. 15, 35. 16, 8.).

2) Dass die Procuratoren theils Ritter, theils Freigelassene sind, hebt

auch Dio 53. 15 hervor. Die titulare Verschiedenheit beider Kategorien ist

auseinandergesetzt C. I. L. III. p. 1131. 1134 und bei Hirschfeld V. G. 1,

241. Natürlich lassen die Procuratoren der höheren Kategorie den Beisatz

häufig weg und vereinzelt haben ihn die der niederen (C. III, 536. VI. 9008.

9015. 10233. XIV, 2104); doch sind die letzteren Fälle so selten, dass die

Regel die Führung des kaiserlichen Namens in dieser Weise nur dem Beamten

zu gestatten unverkennbar hervortritt.

3) So weit kaiserliche Freigelassene zu denselben Stellungen zugelassen
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vielmehr wird durchgängig dafür der geleistete Offiziersdienst

gefordert 1). Selbstverständlich führte die erfüllte Dienstpflicht

weder für die Regierung die Nöthigung herbei dem gewesenen

Offizier die Aemterlaufbahn zu eröffnen, da der Dienst ja Pflicht-

leistung war, noch war er als solcher gehalten eine der ritter-

lichen Amtsstellungen zu übernehmen; dieselben sind, inson-

derheit wegen der damit verbundenen ansehnlichen Emolumente,

anders als die senatorischen, überwiegend als Beneficien behan-

delt und die Dienstpflicht auf diese Stellungen, wie wir sahen,

niemals erstreckt worden 2). Sehr häufig ist es vorgekommen,

dass der Offizier nach geleistetem Dienst nicht in die öffent-

lichen Geschäfte eintritt 3). Aber leitende Maxime des von

werden, welche auch von Rittern bekleidet werden können, wie dies längere

Zeit hei der Flottenpräfectur, hei der kaiserlichen Kanzlei und hei der
Domanialverwaltung der Fall gewesen ist, kommt die Qualiücation nur
insoweit in Frage, als sie mit Rittern besetzt werden. Für die Frei-

gelassenenstellungen bestand allerdings auch ein Schema mit festem Avance-
ment (Fronte ad Marcum 5, 52 : Aridelus . , . libertus vester est, procuravit vobis

induslrie . . . petit nunc procurationem ex forma suo loco ac iusto tempoie),

aber mit der ritterlichen Qualiücation hat dasselbe nichts gemein, da sowohl
die militärische Laufbahn wie die dafür später in Betracht kommenden Civil-

stellungen dem Freigelassenen (abgesehen immer von der natalium restitutio)

verschlossen sind.

1) Seneca ep. 101, 6: militiam et castrensium laborum tarda mariipretia

procurationes ofßciorumque per officia processus. Plinius ep. 7, 31 bezeichnet
den Claudius PoUio , früher praefectus alae, als promotus ad amplissimas pro-
curationes. Inschrift von Xanthos (Benndorf und Niemann Reisen im südwest-
lichen Kleinasien 1, 92): xd; iv Ir.m-Af^ [zdlei o-pateia; oieXÖcuJv p-^/pi i~i-

Tpo7:ix[7i; äpxf,;].

2) Tacitus ann. 16, 17: Mela . . . petitione honoru'n abstinuerat . . . ad-
quirendae pecuniae brevius iter credebat per procurationes administrandis prin-
cipis negotiis. Tacitus hist. 2, 86 : procurator . . . Cornelius Fuscus . . . prima
iuventa quaestus cupidine senatorium ordinem exuerat. Fronto (ad Anton. 9)
empfiehlt dem Kaiser Pius den Appianus zu einer solchen Anstellung: digni-

tatis suae in senectule omandae causa, non ambitione aut procuratorii (hdschr,

procuratoris) stipendii cupiditate optat adipisci hunc honorem (vgl. Appian selbst

prooem. 15 : oixai; dv Ttt)|jLif) auvoiYOpE'joai iizl tü)V ßaoiXswv, p-^XPi |xe ocptüv

d:rtTpo7re6Etv -^^iwoav). Dies gilt natürlich auch für die procuratores liberti

Augusti; ein solcher widmet einen Denkstein (in Lanuvium C. VI, 246 =
XIV, 2087) ob effecta sibi in hac statione (unbekannt welche) annua centena,

wonach es scheint, dass durch gute Verwaltung Steigerung der Besoldung
erlangt werden konnte. — Auch die dauernde private Procuration, die alienorum
bonorum mercennaria procuratio (Seneca de brev. vit. 17, 5) war ein einträg-

liches Geschäft.

3) Beispielsweise scheinen in C. I. L. X die 1129. 1131. 4619. 4872.
4873. 4876. 5382. 5399. 5583. 6015. 6555. 7348. 7600 genannten Personen
nach geleistetem Offlzierdienst die öffentliche Laufbahn nicht eingeschlagen zu
haben. Die einzelnen Fälle können leicht trügen ; Unterbrechungen der

Carriere durch Zurücksetzung, Tod und Zufälligkeiten konnten auch dann nicht

ausbleiben , wenn der Oftiziersdienst regelmässig zur Aemterlaufbahn führte.

Aber das Nichteintreten der gewesenen Offiziere in dieselbe ist allzu häufig,
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Augustus begründeten Regiments ist es allerdings gewesen die

ritterliche Aemterlaufbahn an die Beendigung des Offizierdienstes

zu knüpfen 1). Vielleicht haben hinsichtlich der Dauer des Offi-

zierdienstes bestimmte Regeln gegolten, vielleicht auch gesetzliche

Begünstigungen für längeren und ausgezeichneten Dienst be-

standen ; indess vermögen wir in dieser Hinsicht nichts mit eini-

ger Sicherheit zu ermitteln. Dass die Zahl der bekleideten Offi-

zierstellungen nicht zu Grunde gelegt sein kann, folgt schon aus

der zeitlich unbestimmten Dauer derselben (S. 551) und bestätigt

sich auch insofern, als die Aemterlaufbahn nach Verwaltung bald

von einer, bald von zweien oder dreien, auch wohl noch meh-
reren Offizierstellen, so viel wir sehen ohne Unterschied ange-

treten wird 2), ja dass die streng eingehaltene Rangordnung der

Offizierstellen (S. 544) auf die Beamtenlaufbahn insoweit ohne

Einfluss bleibt, als weder aus der häufig vorkommenden Nicht-

bekleidung der höchsten Offizierstelle dem Beamten in seiner

Laufbahn ein ersichtlicher Nachtheil noch aus dieser Bekleidung

ein ersichtlicher Vorzug erwächst,

durch den Längere Zeit hat es unter dem Principat, so viel wir sehen,
Dienst im ° ^ ' '

Giiede; für das Ritteramt keine andere Qualification gegeben als den

Offizierdienst =*). Ausgedienten Gemeinen, also Primipilaren ist

schon früh mit dem Ritterrang der Offizierdienst (S. 547) und

durch diesen die Beamtenlaufbahn eröffnet worden; von un-

mittelbarer Zulassung derselben zu der letzteren scheint kein

Beispiel aus der Zeit vor Marcus vorzukommen und auch in

durch den späterer Zeit ist dies nicht häufig geschehen ^1. — Ferner tritt
Civildienst. -^

u u /

um den ritterlichen Offlziersdienst in der Welse als Vorstufe des Ritteramts

aufzufassen, wie es in der senatorischen Laufbahn der Legionstrihunat
für die Quästur war. Bei der Lagerpräfectur, die wahrscheinlich als ordent-
liche militia zu betrachten ist (S. 544 A. 4), war es sogar Regel, dass damit
die Laufbahn abschloss, vermuthlich weil diese meist aus den Reihen her-

vorgegangenen Offiziere sich für die politische Laufbahn wenig eigneten.

1) Dass der Kriegsdienst nach begonnener Aemterlaufbahn geleistet wird
(C. X, 1795 Legionstrihunat zwischen zwei Proeuraturen ; das. 7587 Wegeamt
zwischen der Cohortenpräfectur und dem Legionstrihunat) ist so gut wie un-
erhört und beruht wohl auf personaler Dispensation.

2) Hirschfeld V. G. 1, 247 fg.

3) Günstlingsbeförderung , wie sie namentlich bei den Gardepräfecten

öfter vorgekommen ist (z. B. Tacitus hist. 2, 92) sind bei dieser Darstellung

nicht berücksichtigt worden.

4) Sicherer Datirung ist das des Primipilars T. Desticius Severus , der

aus dieser Stellung im J. 166 zur Procuration von Raetien gelangte (C. V,

8660); etwa gleichzeitig das des Primipilars Procurators von Lusitanien C II,

1178. 1267. In anderen Fällen (C. II, 484. III, 1919. X, 6657} stehen
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im Lauf der Zeit zu der militärischen Qualifieation die civile hinzu.

Für das erste Jahrhundert lässt sie sich nicht erweisen; seit

Hadrian aber führt Verwaltungsdienst, von unten auf begonnen,

auch ohne Offiziersdienst zu' den höheren Stufen^). Die An-

fangsstellungen dabei^ sind mannichfaltiger Art 2); doch erkennt

man das Vorwiegen der gelehrten 3) und vornehmlich der ju-

ristischen Befähigung'*). Die Bedenken, welche noch unter

Pius gegen die Beförderung der Schreiber und Advocaten geltend

gemacht werden s], treten allmählich zurück und die Zeit ist

zwischen Primipilat und Procuratur wenigstens ausserordentliche Offlziei-

commandos, wie das des praepositus vexillationibus. Die C. V, 1838 verzeichnete

Laufbahn aus der Zeit des Claudius scheint anomal.

1) Das meinesWissens älteste sichere Beispiel einer solchen Beamtenlaufbahn

ist das des Mannes, dem die beiden Inschriften C. I. L. III, 431 und Bull, de

corr. Hell. 1879 p. 257 gesetzt sind : Procurator Hadrians ad dioecesin Alexan-

dreae — Procurator der Bibliotheken in Rom — ab epistulls Grateis — Pro-

curator von Lykien und der combinirten Provinzen — Procurator von Asia,

sowohl für die Erbschaftssteuer wie für die Provinz selbst — Procurator von

Syrien. Ebenfalls unter Hadrian war der Gelehrte C. Julius Vestinus Biblio-

thekar in Rom, dann a studiis, endlich Secretär des Kaisers; doch fehlen hier

die eigentlichen Verwaltungsämter. Analog sind die Beispiele von Lyon (Bois-

sieu p. 246) und von Ariminum (Orelli 3835) so wie die Laufbahn des Nicomedes

(S. 518 A. 4) und des Appianus (S. 559 A. 2) aus Pius Zeit, das römische

aus der Zeit des Marcus (C. VI, 1564), das von Praeneste (C. XIV, 2922) aus der

Zeit des Commodus und das von Apulum (C. III, 1456) aus der Alexanders.

Die übrigen mir bekannten Belege scheinen derselben Epoche , überwiegend
dem 3. Jahrhundert anzugehören.

2) Niedere Stellen der Alimentarverwaltung : C. X, 3865. Orelli 769 'als

erster, II, 1085. III, 1456. VI. 1634. VIII, 822 als zweiter Posten — bei 'der

Wegeverwaltung: III, 1456. 6575. VI, 1598. Boissieu p. 246 als erster Posten —
bei der Verwaltung der Erbschaftssteuer: Orelli-Henzen 3835. 6642 als erster,

VIII, 1174. Orelli 769 als zweiter, Boissieu p. 246 als dritter Posten — bei den
hauptstädtischen Fechtschulen : II, 1085 als erster Posten — procurator ad bona
damnatorum : VI , 1634 — bei der ßekrutenaushebung : Boissieu p. 246 als

zweiter Posten.

3) Ausser den A. 1 angeführten Beispielen steht ein Bibliothekamt

auch X, 7580 als erster Posten, ebenso der sexagenarius siudiorum adiutor VI,

1704 als zweiter Posten.

4) Verhältnissmässig sehr häufig erscheint der advocatus fisci C. VI, 1704.

VIII, 822. 1174. 1439. XIV, 154 an erster Stelle; vgl. was mem. delV Inst.

2, 331 über dies Amt gesagt ist. Ferner an erster Stelle adsumptus in con-

silium ad HS LK m. n. (X, 6662); an dritter sexagenarius a consiliis sacris (VI,

1704), consiliarius Augustorum (VI, 1634). Als Ausgangsposten erscheint auch

der ab commentariis der praefecti praetorio [vgl. 2, 1066] C. VI, 1564,

X, 7585, welche Stellung in dieser Epoche wohl mehr prozessualisch als mi-
litärisch in Betracht kam.

5) Auf die Bitte Frontos dem Appianus die Procuration zu gewähren ant-

wortet Kaiser Pius, wie Fronto (ad Ant. 9) ihm in Erinnerung bringt, futurum,

ut cum Appiano . . . procurationem dedisses , causidicorum scatebra exoreretur

idem petentium: meministi etiam, quem de Qraecis propitius et ridens nomi-
naveris.

Köm. Alterth. III. 36
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vorüber, wo für den Verwaltungsbeamten allgemein die mili-

tärische Vorschulung gefordert wird.

Diese Ordnungen haben im Wesentlichen bis auf die diocle-

tianische Zeit bestanden. Insbesondere die Qualification ftir die

Ritterämter durch den Offiziersdienst findet sich noch im vorge-

rückten dritten Jahrhundert i)
. Freilich wird jetzt die Aus-

nahme zur Regel: nichts ist in dieser Zeit gewöhnlicher als die

Uebertragung ritterlicher Aemter, insbesondere der allmählich

den Senatoren entzogenen Statthalterschaften und Commandos,

an Primipilare; und auch die Civilcarriere wird mehr und mehr

um sich gegriffen und der Offiziersqualification Eintrag gethan

haben. Aber wenn auch praktisch sich die Qualification ver-

schob, einer principiellen Reform hat sie in dieser Epoche

nicht unterlegen.

Es bleibt noch übrig die durch die Aemterlaufl^ahn hervor-

gerufenen ritterlichen Rangklassen zu erörtern.

Ungleicher Die Raugverschiedeuheit zwischen den zum ersten Stande

der Kuter. gehörigen Senatorensöhnen und den ihnen durch kaiserliche Zu-

lassung zur senatorischen Laufbahn gleichgestellten jungen Män-

nern einer- und den übrigen Rittern andererseits findet in dem

verschiedenen Clavus ihren Ausdruck. Es fehlt aber für den

Gegensatz an einer titularen Bezeichnung; eques laticlavius und

eques angustidavius hätte gesagt werden können, wie diese Be-

zeichnungen in der That die beiden Kategorien der Legions-

tribune unterscheiden , aber es wird nicht gesagt, weil der nur

transitorisch der Ritterschaft angehörige laticlavius sich überhaupt

nicht e^wes nennt 2). — Der thatsächliche Gegensatz grösseren oder

geringeren Ansehens, der in keinem Stande fehlen kann, ist

mit besonderer Schärfe in der römischen Ritterschaft hervorge-

treten; indess mangelt dafür in der früheren Epoche sowohl

die feste Abgrenzung wie die terminologische Fixirung. Der Ge-

1) Die Eröffnung der ritterliclien Laufbahn mittelst der Cohortenpräfectur

finden wir nocli bei Temesitheus, dem Schwiegervater Gordians (Henzen 5530),

mittelst des Prätorianertribunats unter Philippus (C. VI, 1695), mittelst der

praefectura alae in einer den procurator monetae Trevericae nennenden, also

wahrscheinlich erst in die letzten Decennien des 3. Jahrhunderts fallenden In-

schrift (C. VI, 1641).

2) S. 470A. 4. Es ist seit Lipsius (zu Tacitus ann. 11, 4) hergebracht die

equites Bomani illustres des Tacitus (S. 563 A. 1) als laticlavii zu fassen,

obwohl die von Tacitus also bezeichneten Personen ohne irgend eine Ausnahme

zu den letzteren nicht gehört haben.
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gensatz des eqites iUustris^) und des eqiies miinicipalis'^) oder ^^^e

man sonst ihn ausdrücken will gehört nicht in das Staatsrecht.

Abgrenzung und Fixirung entwickelte sich erst allmählich aus

der ritterlichen Magistratur; in ihr w^ar ftlr die Unterschei-

dungen innerhalb der Ritterschaft dasselbe Fundament gege-

ben, welches in früherer Zeit die Nobilität aus der Bürger-

schaft ausgeschieden hatte. So wie einst diejenigen Ple-

bejer, welche zu Gemeindeämtern gelangt waren, ihren Häusern

eine bevorzugte Stellung erwarben, so jetzt diejenigen Ritter,

welche nach geleistetem Offizierdienst die Verwaltungslaufbahn

einschlugen und , so weit es unter dem damaligen Regi-

ment möglich war, sich an den Staatsgeschäften betheiligten.

In diesem Sinn ist schon in traianischer Zeit die Rede von

dem 'ritterlichen Beamtenadel'^). Freilich fehlte es dieser No-

1) Livius spricht von römischen equites primores (23, 12, 2; ähnlich 2,

1, 10) oder illustres (30, 18, 15: duo et XX ferme equites illustres . . . cum
centurionibus aliquot perierunt ; anderswo in gleicher Verbindung viri illustres

33, 25, 9. c. 36, 5) wie von ducenti Carthaginienses equites... et divitiis qui-

dam et yenere illustres (29, 34, 17) und von equites CXII nobiles Campani (23,

47, 12). Cicero Verr. 3, 24, 60: equitibus Romanis non obscuris neque ignotis,

sed honestis et illustribus. Ders. de fin. 2, 18, 58 : a Gaio Plotio equite Romano
splendido Nursino. Ders. ad fam. 12, 27 : Sex. Aufidius . . . splendore equiti

Romano nemini cedit. Bell. Alex. 40 .• ceciderunt eo proelio splendidi atque inlu-

stres viri nönnulli equites Romani, Vell. 2, 88 : C. Maecenas equestri. sed

splendido genere natus. Seneca ep. 101 , 1 : Senecionem Cornelium equitem

Romanum splendidum. Tacitus spricht von primores equitum (hist. 1, 5) und
giebt häufig einzelnen equites Romani das Prädicat illustris (^ann. 2, 59. 4, 58.

68. 6, 18, 11, 4. 35. 15, 28) oder insignis (ann. 11, n); ebenso steht bei

Plinius ep. 6, 15, 1. ep. 25, 1 splendidus eques R.; bei Appian b. c. 100
diptotoi iTTTteii; (wofür 1, 59 apioxoi d'vSpe? gesagt wird); bei Dio 57, 11 (vgl.

41, 7) iTtireui; töjv rpcuToov. Vgl. S. 481 A. 4. Livius mag dabei vorzugs-

weise an die Staatspferdinhaber denken, welche er anderswo (S. 484 A. 2)
den Reitern gegenüberstellt; die Späteren, insbesondere Tacitus haben offenbar

vorzugsweise die equestris nobilitas (A. 3), die Spitzen des ritterlichen Beamten-
adels im Sinn. Dass die equites illustres wie die Senatoren nicht anders als

mit Erlaubniss des Kaisers Aegypten betreten (S. 554 A. 1), wird wohl auch
nur sagen sollen, dass die für die dortigen Aemter geeigneten Personen sich

nicht ohne solchen Auftrag dorthin begeben durften. Aber man darf den auch
terminologisch schwankenden Bezeichnungen keine rechtlich feste Beschränkung
unterlegen, nicht behaupten, dass nur der Ritter senatorischen Ranges oder nur
der Ritter mit Beamtenqualität ein angesehener Ritter genannt werden kann.

2) Juvenal 8, 236 : hie (Cicero) novus Arpinai, ignobilis et modo Romae
municipalis eques.

3) Tacitus Agric. 4 : Cn. Julius Agricola vetere et illustri Foroiuliensium

colonia ortus utrumque avum procuratorem Caesarum habuit, quae equestris nobi-

litas est. Die übliche Athetese der letzten sicher nicht technischen, aber

prägnant richtigen Bezeichnung ist ein rechtes Armuthszeugniss für unsere

Philologie. Denselben Begriff drückt Tacitus ann. 16, 17 mit den Worten aus

:

Mela et Crispinus (beide früher praefecti praetorio^ equites Romani dignitate

senatoria. Dass illustris eques Romanus regelmässig bei ihm dasselbe bedeutet,

wurde A. 1 bemerkt.

36*



— 564 —
bilität zweiten Ranges sowohl an der gesetzlich festen Grenze,

welche der älteren durch den Eintritt in den Senat gegeben war

wie auch an der festen Normirung der Stufen: schwerlich war

der Kreis der Verwaltungsämter, an welche diese Nobilitirung

sich knüpft, geschlossen, und noch weniger gab es unter diesen

Aemtern ähnliche feste Abstufungen, wie sie die vier Rangklassen

des Senats gewährten, so gewiss es auch ist, dass innerhalb der

Ritterämter von jeher eine Gradation bestand und die höheren

Stellen, insbesondere die Präfecturen Aegyptens, der Garde, der

Annona, der Löschmannschaft als die höchsten dem Ritter er-

reichbaren Spitzen erst nach mannichfachen Vorstufen erlangt

zu werden pflegten und die politische Laufbahn des Ritters ab-

schlössen.

ciassi- Einen gewissen Anhalt ftlr die Classificirung der Ritterämter

Besoldung, bot die Resolduug. Die Procurationen warfen, wie schon gezeigt

ward (1 ,305), je nach ihrerWichtigkeit dem Beamten ein Jahresgehalt

ab von 200000, 100000 oder 60 000 Sesterzen; und die von die-

ser — in ihren Grundlagen sicher auf Augustus zurückgehenden

— Abstufung entnommenen Bezeichnungen des ducenarius, cen-

tenarius und sexagenarius procurator sind als Rangprädicate,

wenigstens schon in hadrianischer Zeit gebräuchlich gew^esen und

werden im dritten Jahrh. vielfach sogar titular verwendet. Eine

analoge Classificirung bestand für den Staatsrath [2, 950] so wie

für die praefecti vehiculorum [2, 989]; auch bei den Offizieren

begegnen davon einzelne Spuren (1 ,
303 A. 2). Indess zu

allgemeiner Anwendung eignete sie sich nicht, theils weil die

Abstufungen des Gehalts innerhalb der gesammten nicht sena-

torischen Beamtenschaft wahrscheinlich zu mannichfaltig waren,

um sie den Rangklassen zu Grunde zu legen, theils und vor allem,

w^eil die Rangstellung unmöglich ausschliesslich vom Gehalt ab-

hängen konnte. Schwerlich haben diejenigen, welche als Mit-

glieder des Staatsraths, als Procuratoren, als praefecti vehiculorum

denselben Besoldungstitel führten, darum im Range einander

gleichgestanden und noch weniger werden die zahlreichen und

w^ichtigen Ritterämter, bei welchen die Besoldung nicht im Titel

figurirt, ihre Rangstellung lediglich von dem Besoldungsmass

Allgemeine entnommen haben.
Beamten- -^j^ dicsem Mangel abzuhelfen, w^elchem die Beamtenschaft

"uTd'vMuT der zweiten Nobilität, verglichen mit derjenigen der ersten, unter-
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lag, erliessen die Kaiser Marcus und Verus die schon erwähnte

(S. 471) allgemeine die beiden zu den Aemtern zugelassenen

Stände gleichmässig umfassende Beamtenrangordnung. Sie schied

die Beamten von Ritterrang ^) in drei Klassen: derjenige der ersten,

welche die Gardepräfecten allein einnehmen, heisst seitdem v?V

eminentissimus, griechisch i^oxturaxo?; der der zweiten, welche

die anderen praefecti nebst den Spitzen der Finanzverwaltung

und des Secretariats umfasst, vir perfectissimus, griechisch otaar,-

jjK^TQcro? ; der der dritteii, welcher die übrigen Beamten von Ritter-

rang angehören, vir egregius, griechisch /patia-ro; 2]. Unter ihnen

stehen sodann die Ritter, welche nicht zu Staatsämtern gelangt

sind 3) und unter diesen die Plebejer. Es knüpfte sich sogar

an diese Titulatur ein wichtiges und selbst erbliches Vorrecht:

insoweit das römische Criminalrecht sowohl für den Gerichts-

stand wie für den Prozess und das Strafmass auf ständische

Unterschiede Rücksicht nimmt, ward durch jene Verfügung den

beiden ersten Klassen der Ritterbeamten nebst ihrer Descendenz

bis zum dritten Grad eine bevorzugte Stellung eingeräumt *).

1) Auf die Offiziere hat die Verordnung sich nicht erstreckt, sondern
neben den clarissimi (S. 471) nur auf den Amtsadel zweiter Stufe, die equestris

nobilitas des Tacitus.

2) Die Abgrenzung der Klassen unter einander und nach unten kann hier

nicht ausgeführt werden.

3) In den italischen (meines Wissens nirgends in provinzialen) Inschriften

der Kaiserzeit tritt splendidus eques Romanus geradezu titular auf (C. /. L.
V, 3382; IX, 1006. 2232. 8314; X, 22. 223. 453. 1784. 1785. 4590, Orelli

3051). Von diesen, die wenigstens der Mehrzahl nach nach Marcus fallen

werden
,

giebt keine diese Bezeichnung einem zu Aemtern gelangten Ritter

;

ja in der puteolanischen C. X, 1786 wird dieselbe Municipalpersonen
beigelegt, dagegen ein proeurator summarum rationum mit seinem Amts-
titel belegt. Es scheinen also unter den nicht zu magistratischer Titulatur

berechtigten Rittern die höher gestellten als splendidi ausgezeichnet zu werden

;

die selbst unter diesen noch sich fortsetzende Scheidimg bestätigt weiter

die in diesem Stande herrschende ausserordentliche Ungleichheit. Bei Sena-
toren und Decurionen begegnet nichts Aehnliches; wohl aber scheiden sich

ähnlich die splendidissima muniaipia von den gewöhnlichen Landstädten. Die
equites splendidi und die gewöhnlichen Ritter mögen wohl sich verhalten haben
wie Capua zu Ulubrae.

4) Diocletian cod. lust. 9, 41, 11 : divo Marco placuit eminentissimorum
nee non etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorwn

poenis vel quaestionibus non suhici , si tarnen propioris gradus liberos
,

per quos

id Privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur , nulla violati pudoris ma-
cula adsperserit. Diese Angabe wird bestätigt und näher bestimmt dadurch, dass

die Titulatur der ersten Klasse, und zwar in der seitdem stehenden Abkür-
zung, bereits in einer Urkunde vom J. 168 (C. IX, 2438) auftritt, wonach,
da die Klassen correlat sind, die ganze Einrichtung vor jenes Jahr fallen muss.
Den Egregiat in gewöhnlicher Notirung nennt die Urkunde aus den ersten

Jahren des Commodus 180/3 C. VIII, 10570, 4, 10 und das gleichzeitige
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8. Die ritterlichen PriestertLiimer.

Quaiiflcation Wie früher gezeigt ward (2, 32), hat in republikanischer

Priester- Zeit SO wenig für die Priesterthümer eine ständische Qualifica-

pnbiikani- tion rechtlich bestanden wie für die Magistratur; wenn man ab-

sieht von den dem Patriciat vorbehaltenen nicht zahlreichen und

politisch unwichtigen Sacerdotien, waren dieselben gesetzlich dem
letzten Bürger ebenso zugänglich wie die Aemter. Thatsächlich

verhielt es sich freilich für beide umgekehrt. Indess sind wir

darüber wenig unterrichtet, wie weit die Gemeindepriesterthümer

unter der Republik in den Händen der Nobilität waren. Ohne

Frage gilt dies für die vier Priestercollegien der Pontifices,

Augures, Quindecimvirn und Epulonen, welche früh in den co-

mitialen Ambitus hineingezogen wurden (2, 20 A. I), so wie auch

für den Obercurio; nicht minder für die Fetialen, ohne Zweifel

in Folge ihrer politischen Function i). Dafür, dass die Salier

vornehm blieben, sorgte der hiefür zu jeder Zeit geforderte

Patriciat. Hinsichtlich der Einzelpriester gilt für die drei höch-

sten Flaminate dasselbe wie für die Salier; aber auch die zwölf

kleinen plebejischen sind' vornehme Stellungen 2). Ueber die

Besetzung der Collegien der Curionen, der Titier, der Arvalen^

der Luperker in republikanischer Zeit, nicht minder über die der-

jenigen Priesterthümer, welche von einer Anzahl latinischer Ort-

schaften auf Rom übergegangen waren, so wie über die der na-

mentlich bei dem Pontificat zahlreichen höheren Gehülfenstellungen

ist nichts bekannt als die allerdings bemerkenswerthe Thatsache,

dass in dieser Epoche als Luperker Freigelassene vorkommen 3).

Priesterverzeicliniss C. VI, 2010. Seltsamer Weise wird diesen unanfechtbaren
Zeugnissen der Glaube versagt und meistentheils (Ausnahme macht Hirschfeld

Wiener Studien 6, 123) diese Einrichtung auf Severus zurückgeführt.

1) 1, 250. Sie waren nach Dionysius 2, 72, der hier Varro folgt, «-/, twv
dpiOTcuv ot'xtuv; die überlieferten Namen Sp. Fusius Liv. 1, 24, 6 und A. Cor-

nelius Arvina Liv. 9, 10, 9 bestätigen dies. Wann das Collegium den Plebe-

jern zugänglich ward, wissen wir nicht ; in der Kaiserzeit steht es beiden Stän-
den offen.

2) Der Consul des J. 395 M. Popillius Laenas war flamen Carmentalis

(Cicero Brut. 14, 56).

3) C. X, 6488: Clesipus Geganius mag(ister') Capit(olinorum) , mag^ister}

lup€rc(^orum) , viat(^or) tribunicius , eher aus republikanischer Zeit als aus früh

augustischer. Die Inschrift (C. VI, 1933) des Q. Considius Q. L Eros lupercus

Quinctial{is) vetus kann recht wohl der späteren augustischen Zeit angehören

und die Jugend dieses Mannes vor die augustische Reorganisation fallen. —
Damit ist es vereinbar, dass die Lupercalia eigentlich ein Ritterfest waren

(S. 522 A. 3) ; der Carneval kommt leicht herunter. Von keinem römischen
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Sowohl dies wie das völlige Stillschweigen unserer Quellen über

diese Sacerdotien macht es wahrscheinlich, dass auch thatsäch-

lich w^enigstens ein Theil derselben dem gemeinen Mann zu-

gänglich geworden oder auch geblieben war.

Augustus hat auf- diesem Gebiet in analoger Weise, aber Die

noch gründlicher als auf dem der Magistratur reformirt. Zu- Priester-

nächst wurde das allgemeine Recht des Bürgers auf das Priester- unter dem

thum ebenso aufgehoben wie dasjenige auf die Magistratur [1, 471]
""^ *^*

"

und die weder dem Senat noch der Ritterschaft angehörigen Bür-

ger, ohne Unterschied der Freigelassenen und der Freigeborenen,

auch von den Priesterthümern ausgeschlossen i)
, diese selbst

aber, so weit sie von Männern verwaltet wurden 2], unter die

beiden privilegirten Stände getheilt. In wie bewusster Weise

der Gedanke der Theilung der öffentlichen Stellungen zwischen

den beiden Ständen von Augustus aufgefasst und durchgeführt

ward, zeigt sich bei den praktisch weniger wichtigen Priester-

thümern noch deutlicher als bei den Magistraturen. An den Colle-

gien der curiones und der luperci haben beide Stände Antheil ; aus-

schliesslich gehören den Rittern die aus Tempeldienern entwickelten

Priesterstellungen mit Ausnahme der drei patricischen Flaminate,

also die flamines minores, die ehemaligen Pontificalschreiber, jetzt

pontifices minores genannt, und die tubicines; endlich alle ehe-

mals latinischen Staatspriesterthümer, insbesondere die von Alba,

Aricia (S. 580 A. 1), Caenina, Lanuvium, Laviniumund Tusculum.

Dabei treten wiederum Rangabstufungen mancherlei Art hervor 3).

Von allen dem Ritter zugänglichen Sacerdotien muss der Curionat

der vornehmste gewesen sein; er wird meistentheils an Ritter sena-

Fest ist die uralte Entstehung in rein patricischer Zeit (man erinnere sich der
Fabier und der Quinctier und ihres Vornamens Kaeso) so sicher beglaubigt
wie von den Luperealien.

1) Dass der auf flctiver Ingenuität beruhende Ritterrang dem in ordent-
lichem "Wege erworbenen gleichsteht, versteht sich von selbst (S. 518 A. 2).

Andrerseits sind diejenigen sacralen Apparitorenstellungen, die nicht zu Sacer-
dotien geworden sind (1, 366), selbst die angeseheneren derselben, wie die der
Haruspices (ein gemeiner Soldat aus diesem Collegium C. VI, 2166), den Ple-
bejern zugänglich. Die Grenze ist willkürlich, wie zum Beispiel der tubicen

sacrorum populi Romani Priester ist, die tibicines qui sacris publicis praesto sunt

Apparitoren, aber scharf, eben weil sie ständisch ist.

2) Die Vestalinnen werden nach dem papischen Gesetz e populo genommen
(Gellius 1, 12, 11) und dabei scheint es stets geblieben zu sein; die ständische

Scheidung bezog sich eben auf die Frauen nicht.

3) Diese sind gut entwickelt von G, "Wilmanns de sacerdotiorum p. p.
R. quodam genere (Berlin 1868) p. 46 fg.
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torischer Herkunft vergeben und bildet daher in der Regel eine

Staffel in der senatorischen Laufbahn'), wie denn auch der

Obercurio wohl immer Senator gewesen ist 2). Auch das Priester-

thum der Luperker ist beiden Ständen geöffnet gewesen ; indess

finden wir in demselben nur selten Senatoren, im Allgemeinen

Männer vom Ritterstand und meistens nicht gerade der höheren

Klassen desselben 3). Unter den Einzelpriesterstellen von Ritter-

rang sind die angesehensten die kleinen Flaminate^), der kleine

Pontificat^) und der Tubicinat^). Von den latihischen Priester-

thümern scheint das caeninensische am meisten Ansehen gehabt zu

haben ^). Das laurentische, welches in sich selbst vielfach getheilt

und abgestuft war (S. 579 A. 4), mag in den höheren Graden

ihm nicht nachgestanden haben §); im tlbrigen ist es von allen

1) Unter den zehn meines Wissens inschriftlicli bekannten Curionen nennt
einer (VI, 2174) keine Magistratur; von den andern neun sind drei im Ritter-

stand verblieben (C. VI, 2169, curio minor — VIII, 1174— Henzen 732, dieser

zugleich der einzige sevir eq. B. mit späterer Ritterlaufbahn ; vgl. S. 524 A. 4),
sechs in den Senat gelangt; an der Spitze der Laufbahn steht der Curionat
durchaus, bei vier der Senatoren (II, 1262, curio minor — IX, 2213 — X.
6439 = VI, 1578 — XII, 4354) vor, bei zweien (VI, 3845 = Eph. epigr. 4,

831 — X, 3761) nach der Quästur. lieber den curio minor vgl. S. 101 A. 4.

2) Wir kennen aus der Kaiserzeit als solchen nur den Eprius Marcellus
Consul 74 (C. I. L. X, 3853).

3) C. I. L. XI, 2106 = Wilmanns 1193 aus Clusium: M. Fabio M. f.

Quir. Magno Valeriano Xvir. stlitib. md., trib. laticl. . . ., XV vir. s.f., q. cand.,

VJvir . . ., tr. pl., pr., Luperco. L. Crepereius Rogatus c. v. der Inschrift

C. VI, 1397 heisst pontifex dei Solis (also nicht vor Aurelian), septemvir et in-

signis Lupercus, ebenso des C. Julius Galerius Asper Consuls 212 Sohn, des

C. Julius Asper bis co(n)s(ulis) ebenfalls im J. 212 [et pra]ef(^ecti) [urbi] nepos

des Bruchstücks Notizie degli scavi 1887 p. 72 (hier nach Gattis besserer Ab-
schrift) : [VlI^ vir epulonum, Lupercus. Aber da diese beiden keine Magistra-

turen angeben, werden sie wie Kaiser Claudius im Ritterstande verblieben sein

Ausser diesen Senatoren und Rittern senatorischeu Ranges finden sich unter den
zahlreichen Luperkern nur gewöhnliche Ritter.

4) a VI, 3720 = Eph. ep. 4, 759. VIII, 10500. IX, 705. 3609. Handb.
6, 827.

5) Vita Macrinil. C. VI, 1598. 1607. 1620. 1625 &. X, 3901. 5393. XIV,
2922. Orelli 643. 5769. 6642. Handb. 6, 244.

6) C. IX, 3609. 5393. 6101. Handb. 6, 436.

7) Dies zeigt namentlich das Fragment von Falerii (C. I. L. XI, 3103 =
Bull. delV Inst. 1864 p. 111): .... Caeniniensis a poi . . . (vgl. 2, 26 A. 7)

[Xviro stlitib]us iudicandis, trib. i . . . , wonach dies Priesterthum wie der

Curionat auch von Rittern senatorischen Standes zuweilen geführt worden ist.

Ebenso wird Orell. 96 dies Priesterthum einem Senator gegeben, steht aber

ausserhalb seiner senatorischen Aemter, Die sonst bekannten Beispiele C. V.

4059. 5128. VI, 1598. IX, 4885. 4886. X, 3704. XII, 671. C. /. Att. III, 623.

624 gehören angesehenen Rittern nicht senatorischen Standes.

8) Auch hier findet sich ein clarissimus vir quaestor designatus (C. V, 7782)
und ebenso begann die Laufbahn des Senators Ti. Claudius Claudianus unter

Severus (C. VIII, 7978) mit dieser Stellung.
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das gemeinste und das geringste, so däss Ritter niederster Ord-

nung häufig und seit Commodus Zeit sogar Personen ohne Ritter-

rang, ja Freigelassene dasselbe erhalten^).

Ganz ohne praktischen Werth waren die ritterlichen Sacer-

dotien nicht; sie gewährten mancherlei Immunitäten'-^]. Vor-

nehmlich aber waren es unseren Decorationen vergleichbare

Ehrenzeichen. Die nähere Stellung des zweiten Standes zu dem
Princeps drückt hier sich darin aus, dass wenigstens alle Einzel-

priesterthümer (2, 1 058), vielleicht auch die Stellen in den Gol-

legien der Curionen und der Luperker vom Kaiser vergeben

wurden, während bei den senatorischen Priesterthümern die

Cooptation vorwiegt,

1) Ein zum Eingerecht, aber nicht zur natalium restitutio gelangter Frei-

gelassener aus Commodus Zelt: C VI, 1847. — Ein lictor proximus : C. VI,

1883. — Seviri Augustales: C. XIV, 29i3. 318. — Der Vater eines als Ritter

bezeichneten Sohnes: C. III, 6270.

2) C. X, 3704: cum privilegio sacerdoti Caeninensis munitus potuisset ab
honorib. et munerib. facile excusari. Ulpian Vat. fr. 173a. Nach der Verord-
nung vom J. 385 C. Th. 8, 5, 46 muss die Stellung im consortium Laurentum
eine Zeitlang von den Leistungen für den Postdienst befreit haben. Vielleich

ist an solche Privilegien gedacht bei den Worten pro conlatis in se beneficiis

equestr. ord. (S. 543 A. 4).



Die Halbbürgergemeinden.

Nachdem die Rechtsstellung des Bürgers und der Bürger-

schaft dargelegt worden ist, bleibt es übrig diejenige der

von Rom abhängigen Gemeinden zur Anschauung zu bringen.

Mehr noch als durch die unmittelbare Erweiterung der Bürger-

schaft hat das römische Staatswesen sich zum Weltreich ent-

wickelt durch den Anschluss von Clientelstaaten, deren Stellung

ohne Ausnahme zusammengesetzt ist einerseits aus rechtlich

formulirter Abhängigkeit von dem eigentlich römischen Gemein-

wesen, andrerseits aus politischer Selbständigkeit. Die Mischung

und die Formulirung dieser streng genommen sich ausschliessen-

den Gegensätze der Unterthänigkeit und der Souveränetät er-

zeugt sehr mannichfaltige, aber durchaus hybride Bildungen, das

Bürgerrecht ohne Stimmrecht oder, wie wir es nennen, das Halb-

bürgerrecht und die verschiedenen Formen der abhängigen Bun-

desgenossenschaft, welche hier nach einander dargelegt werden

sollen. Kann das römische Reich, insofern es in dieser Form

auftritt, bezeichnet werden als ein Staaten- und vor allem, da

die republikanische Ordnung der führenden Gemeinde im wesent-

lichen auf die abhängigen sich überträgt, als ein Städtebund, so

entwickelt sich aus diesem, indem das Bürgerrecht in der herr-

schenden Gemeinde zum Reichsbürgerrecht, das Bürgerrecht in

der abhängigen zum Stadtrecht wird, der theoretisch und praktisch

neue Gegensatz des Staates und der Stadt, das aus römischen

Vollbürgergemeinden zusammengesetzte Reich. Mit der Darle-

gung der Rechtsstellung dieser Vollbürgergemeinde, mit dem Mu-

nicipalrecht, so weit es allgemeiner Art ist, schliesst unsere

Erörterung.
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Die Bürgergemeinde minderen Hechts, welche der Kürze Civitas sine

wegen hier als Halbbürgergemeinde bezeichnet wird, heisst
^"^*'"^*°-

den Römern civitas sine suffragio^) oder municipium civium Ro~

tnanorum^), wobei man sich erinnern muss, dass, als dies Institut

aufkam, es ein municipium stimmberechtigter Vollbürger nicht gab.

Sie ist eine ehemals autonome, in den römischen Btirgerverband in

der Weise aufgenommene Gemeinde, dass ihre Angehörigen den

Pflichtleistungen der römischen Vollbürger wenn auch unter

Modificationen unterworfen sind, aber des activen und des passiven

Wahlrechts in den römischen Comitien entbehren und dass sie

ferner, da jede dauernde und erbliche Schmälerung der Bürger-

rechte den dadurch abgegrenzten Kreis aus der allgemeinen

Bürgerschaft aussondert, einen mehr oder minder für sich ste-

henden persönlich wie territorial geschlossenen Bürgerverband

bildet.

Dieses geschmälerte Bürgerrecht ist wie relativ spät ent- oertuche

standen, so relativ früh wieder beseitigt worden. Der Ursprung- Grenzen^des

liehen römischen Ordnung kann dasselbe schon desshalb nicht ^''rechtT'"

1) Civitas sine suffragio: Liv. 8, 14, 10, c. 17, 12. Vell. 1, 14, 3;
civitas sine suffragii latione Liv, 9, 43, 24; municipes sine suffragii

iure Gellius 16, 3, 7. Für den Gegensatz, das Vollbürgerreoht mangelt es
au einer fest ausgeprägten Bezeichnung. Civitas ohne weiteren Beisatz wird
ebenso oft vom Voll- wie vom llalbbürgerrecht gebraucht. Es steht für das
Halbbürgerrecht selbst da, wo civitas neben civitas sine suffragio gesetzt wird. Die
civitas der Fundaner und Formianer bei Velleius a. a. 0. ist ohne Frage die
sine suffragio , welche er eben vorher bei den Samniten ausdrücklich erwähnt.
Bei Livius 8, 14 darf daraus, dass er bei der civitas der Campaner, Fundaner
und Formianer sine suffragio hinzusetzt, nicht geschlossen werden , dass die
civitas zum Beispiel der Tusculaner und der Lanuviner die volle ist (S. 177 A. 1).

Die bei Liv. 10, 1 den Arpinaten ertheilte cioitas kann nur die geringere sein.— Umgekehrt bezeichnet civitas nicht bloss in den angeführten Stellen des
Livius und des Velleius bald das Halb-, bald das Vollbürgerrecht , sondern es

gilt auch das letztere den Annalen nicht selten insofern als das Bürgerrecht
schlechthin, als sie die formale Civität der Halbbürger häufig ignoriren und
dieselben, formal unrichtig, politisch mit gutem Grund als bundesgenössische
behandeln (S. 577 A. 1}. Ob dieser schwankende Gebrauch durch die

Schriftsteller verschuldet ist, die uns vorliegen, oder die alte Rechtssprache
selbst hier nicht streng schied, entzieht sieh unserer Kunde. — Der griechischen

Terminologie fehlt es für die civitas sine suffragio an einem technischem Aus-
druck; dass bo-oXtT£ia, eben wie das lateinische civitas, von dem Voll- wie
von dem Halbbürgerrecht gesagt werden kann , keineswegs aber für dieses

technisch ist, wird in dem Abschnitt vom latinischen Recht gezeigt werden.

2) S. 234. Ueber die im Laufe der Zeit wechselnde Bedeutung von munici-
pium ist theils bei der Frohn- und Steuergemeinschaft (S. 231 fg.), theils weiterhin
bei dem Municipalwesen im Zusammenhang gesprochen. Für unsere Termino-
logie empfiehlt es sich den Ausdruck in der Beschränkung zu verwenden wie
das spätere römische Recht ihn braucht, das heisst für die römische Vollbürger-
gemeinde schlechthin einschliesslich der Bürgercolonie.
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angehört haben, weil die ältere Ordnung innerhalb der römischen

Bürgerschaft Sonderkreise überall nicht kennt. Darin aber liegt

zugleich die politische Wichtigkeit dieser Institution: sie ist die

älteste jener hybriden Formen, aus denen das Stadtrecht im

Staate sich entwickelt hat, gewissermassen die Geburtsstätte des

späteren römischen Municipalwesens und mehr als um ihrer selbst

willen verdient sie in dieser Beziehung sorgfältige Erwägung *). —
Die erste Gemeinde 2), welche in diese Stellung eingetreten ist,

war wahrscheinlich das etruskische Caere, von dem nicht das

Halbbürgerrecht selbst, aber eine seiner beiden Hauptformen

den Namen führt (S. 583). Eine beglaubigte Datirung des Ein-

tritts der Caeriten in diese Stellung fehlt; die spätere Tradition

scheint denselben mit dem gallischen Brande verknüpft zu haben 3.

1) Da für diese Darstellung weniger allgemeine Belegstellen als die auf

die einzelnen Städte bezüglichen Daten in Betracht kommen, schien eine

historische üehersicht über diese Verleihungen unentbehrlich ; wie denn auch

nur derjenige über die hier einschlagenden Fragen ein Urtheil hat, der die

einzelnen Stadtgeschichten genau untersucht hat. Grundlegend sind die beiden

Verzeichnisse von Halbbürgergemeinden bei Festus (S. 235 A. 1).

2) Gellius 16, 13, 7: primos municipes sine suffragii iure Caerites esse

factos accepimus; was dann an den gallischen Brand angeknüpft wird. Viel

Gewicht ist auf diese Priorität insofern nicht zu legen, als Gellius bei seiner

ohnehin verwirrten Erörterung vielleicht nicht das Halbbürgerrecht als solches,

sondern dessen Unterart, das caeritische im Sinn hat.

3) Die Ueberlieferung kennt die Caeriten anlaugend die beiden Thatsachen,

dass sie sich bei der gallischen Invasion um die Römer verdient machten und

dass sie in der schlechteren Kategorie der cives sine suffragio an der Spitze stan-

den. Letzteres bestätigt die Liste des Festus (S. 235 A. 1) und vor allem

das Institut der tabulae Caeritum (S. 586 A. 1); beides spricht Strabon 5,

2, 2 p. 220 aus und markirt, indem er die Undankbarkeit der Römer tadelt

(o^ 'Pcu(j.aioi . . . ou"/ txavö)? ä7ro[j.v-/jfjLOV£iJaai t-^jv
X'^P^'^

aÜTOi? ooxoüsiv), die

hier vorliegende Lücke. Auch sonst findet sich in unseren Quellen nirgends

eine Antwort auf die Frage, in welcher Weise die Caeriten in dieses Rechts-

verhältniss gelangten. Die alberne Motivirung des caeritischen Rechts durch die

gallische Invasion, wie sie Gellius vorbringt (16, 13, 7: concessum Ulis, ut civi-

tatis Romanae honorem quidem caperent, sed negotüs tarnen atque oneribus vaca-

rent pro sacris hello Gallico receptis custoditisque), zeigt ebenfalls, dass man schon

damals dieselbe Frage vergeblich aufwarf. Die Darstellung in den Cruquius-

Soholien zu Horaz ep. 1, 6, 62, welche zwischen beide Thatsachen einen Ab-
fall von Rom einlegt ([sacm] cum servassent integra, pro eo beneficio Caerites

civitate donati sunt municipesque facti: at posteaquam ausi sunt Romanis rebellare,

eis devictis iterumque civitate donatis ius suffragiorum ademptum est censusque

eorum in falulas relati et a ceterorum cennbus remoti sunt) ist wohl rationell,

aber die doppelte Schenkung des Bürgerrechts doch auch sehr bedenklich und
vor allem die Angabe ohne alle Autorität, vermuthlich der Einfall eines spä-

teren, wenn nicht gar erst eines modernen Gelehrten. "Was die alten Schollen

zu der Stelle bemerken: victis Caeritibus Romani in percutiendo foedere non
dederunt suffragii ferendi ius, quod ignominiosum fuit, liegt wohl dieser Ampli-

flcation zu Grunde. Livius 7, 19, 20 berichtet unter dem J. 401 von einem

gegen die Caeriten geführten Kriege, der mit einem "Waffenstillstand von 100

Jahren schliesst ; Die (/r. 33 ; zwischen 364 und 481) von einem Friedensschluss
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Sehr früh haben ferner eine Anzahl latinischer Städte Halb-

bürgerrecht empfangen, Tusculum der Ueberlieferung zufolge im

J. 373 (S. 177 A. I), dann nach dem grossen latinischen Krieg

des J. 416, mit Ausnahme von Praeneste und Tibur und weniger

anderer, welche zur Erneuerung des Bündnisses zugelassen wur-

den i), die übrigen altlatinischen Gemeinden'^); gleichzeitig im

Volskcrland Fundi und Formiae ^) und bald nachher die meisten

übrigen Volskerstädte *) ; ebenfalls im J. 416 in Campanien vor allem

Capua^), ebenso Cumae**), Teanum^) und eine Anzahl kleinerer

Ortschaften 8); im J. 448 die Hernikerstadt Anagnia'«*); um dieselbe

zwischen Rom und Caere, in dem dieses die halbe Feldmark abtrat. Wenigstens
nach der livianischen Erzählung hat Caere noch damals seine Selbständigkeit

gehabt und behalten und -widerstreitet diese insofern der gellianischen Version,

als nach ihr das caeritische Halbbürgerrecht im J, 401 noch nicht bestanden

haben kann. Aber Verlass ist nicht auf diese Relationen, welche selber des Halb-
bürgerrechts nicht gedenken. Der nächstliegenden Annahme, dass das Halb-
bürgerrecht zueist und schon im 4. Jahrh. der Stadt für die Caeriten aufge-

stellt ward, steht nichts Wesentliches entgegen.

1) Ausser diesen (Liv. 8, 14) wohl auch das altlatinische Cora (C. 7. L.

X p. 645).

2) Genannt werden bei Livius 8, 14 ausser Tusculum, das sein früheres

Recht behielt, Lanuvium, Aricia, Nomentum und Pedum, bei Velleius 1, 14
Aricia allein. Auch Velitrae muss damals statt der Autonomie das römische

Halbbürgerrecht erhalten haben (C. /. L. X p. 651). Dass das Halbbürger-

recht gemeint ist, bestätigt, von Tusculum abgesehen (S. 177 A. 1), die Auf-
führung von Lanuvium und Aricia in dem Verzeichniss bei Festus. Ob die

wahrscheinlich delische zweisprachige Inschrift Eph. ep. V n. 186, in welcher

der Verstorbene in dem lateinischen Text Lanuinus, im griechischen 'Pcufjtaio;

genannt wird, in die Epoche fällt, wo Lanuvium Halbbürgerrecht hatte, oder

in die des Vollbürgerrechts, ist nicht auszumachen.

3) Liv. 8 , 14. Dionys. 15, 7. Vell. 1 , 14. Sie stehen beide im Ver-
zeichniss bei Festus. Vgl. C. /. L. X p. 602.

4) Satricum unweit Fregellae vor dem J. 435 (S. 328 A. 2); Arpiuum
im J. 451 (Liv. 10, 1).

5) Liv. 8, 14. Vell. 1, 14. C. I. L. X p. 365.

6) Liv. a. a. 0. ; Festus in beiden Listen ; C /. L. X p. 350. In dem
xim das J. 574 abgefassten delischen Verzeichniss der Opfergaben (Homolle Bull,

de corr. hell. 6, 45 Z. 147) erscheint ein Mwaxo; Mtvd-o'j (S)T-r]to; 'Paj|j.aro;

7) C. I. L. X p. 471. Den entscheidenden Beweis dafür, dass die

Sidiciner das Halbbürgerrecht gehabt haben, woran man sonst zweifeln könnte,

da ausdrückliche Zeugnisse mangeln und die. Silberprägung eher auf Bundes-

recht führt (S. 589), giebt ihr Dienst in den campanischen Legionen (S. 586 A.6).

8) Hervorzuheben ist Acerrae wegen der besonders vollständigen Ueber-

lieferung. Liv. 8, 17 zum J. 422: Romani facti Acerrani lege üb L. Papirio

praetore lata, qua civitas sine suffragio data. Vell. 1, 14: insequentibus consuli-

bus ac Sp. Postumio, Philone Publio censoribus (J. 422) Acerranis data civitas.

Auch Festus führt die Acerraner in beiden Listen auf. Dasselbe gilt nach-

weislich von Atella (Festus) und Suessula (Liv. 8, 14, 11), sicher auch von Calatia,

Caiatia (C. I. L. X p. 444) , Casilinum (C. I. L. X p. 369) und anderen Ort-

schaften Campaniens.

9) Livius 9, 43 zum J. 448: Anagninis . . . civitas sine suffragii latione
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Zeit die Gemeinde der Aequer^); endlich im J, 464 die Städte

der Sabiner-). Neben der Ertheilung des Halbbürgerrechts an

diese Gemeinden ist häufig und mitunter in bedeutendem Um-
fang einzelnen Bürgern derselben in der Weise das Vollbürger-

recht gegeben worden, dass sie darum nicht weniger der Halb-

bürgergemeinde angehören 3). Es hat eine Zeit gegeben, wo in den

Landschaften der Latiner, Aequer, Sabiner, Herniker, Volsker, Cam-
paner, also dem eigentlichen Mittelitalien, die Mehrzahl der Stadt-

gemeinden in dieser Form dem römischen Staat incorporirt war.

Nicht ausschliesslich, aber zuerst und vorzugsweise ist sie gegen

stammfremde Gemeinden zur Anwendung gekommen. Die Gemein-

den latinischer Nationalität sindinder Regel, so weitihnen römisches

Bürgerrecht aufgenöthigt ward, entweder sofort zum Vollbürger-

recht zugelassen worden oder doch nicht lange im Halbbürger-

recht verblieben (S. 177). Die Verschiedenheit der Nationalität

muss der vollen Waffengemeinschaft, wie sie aus der Aufnahme

data, concilia conubiaque adempta et mayistratibus praeterquam sacrorum cura-

tione interdictum. C. I. L. X p. 584.

1) Dies sind die späteren Aequiculi, das heutige Cicolano, das heisst, was
nach Gründung der Colonien Alba und Carsioli vom altem Aequergehiet noch
übrig war. C. 1. L. IX p. 388.

2) Vell. 1, 14. C. 1. L. IX p. 396. Es bezieht sich dies namentlich

auf Cures, Reate und Amiternum.

3) Wenn nach Livius im J. 414 den 1600 treu gebliebenen equites Cam-
pani die civitas Romana gegeben wird (8, 11, 15: equitibus Campanis civitas

Bom,ana data, monumentoque ut esset , aeneam tabulam in aede Castoris Eomae
fixerunt) und im J. 416 den übrigen Campanern das Halbbürgerrecht (Liv. 8,

14, 10: Campanis equitum honoris causa . . . civitas sine suffragio data est'),

so kann bei jenen nur an das Vollbürgerrecht gedacht werden. Darum heisst

es nachher 23, 5, 9: civitatem nostram magnae parti vestrum dedimus communi-
cavimusque vobiscum. Damit wird in diesem Fall noch eine, wie es scheint mit

der Verpflichtung zum Rossdienst in dem campanischen Aufgebot verknüpfte,

ihnen und ihren Nachkommen aus der Gemeindekasse von Capua zu zahlende

Pension verbunden (Liv. 8, 11, 16: vectigal quoque eis Campanus populus

iussus pendere in singulos quotannis — fuere autem m,iUe et sescenti — denarios

nummus quadragenos quinquagenos). Die S. 576 A. 3 erwähnten campanischen
Reiter waren wohl die Nachkommen dieser Campaner römischen Vollbürgerrechts.

Vielleicht war diese Leistung ein Aequivalent für die dem civis Campanus als

solchem zufliessenden diesen Reitern durch ihren Uebertritt in das römische

Vollbürgerrecht vermuthlich entgehenden Emolumente. Diese Bestimmung, wo-
jiach die campanische Reiterei dauernd aus Vollbürgern bestand, ist analog

der Verleihung des römischen Bürgerrechts an die magistratischen Familien der

Städte latinischen Rechts. Factisches Stimmrecht von Belang erwarben freilich

weder jene noch diese, da ihr Grundbesitz der Regel nach ausser den Tribus

stand. Auch das passive Wahlrecht ist vielleicht diesen in Capua ortsangehö-

rigen römischen Vollbürgern ebenso versagt worden wie den zum Stimmrecht
zugelassenen Latinern. Aber für die Provocation und andere wichtige Befug-
nisse war Ihr Vorrrecht von praktischem Werth.
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in den Bürgerverband zu gleichem Rocht nothwendig folgt, sich

hindernd entgegengestellt haben und wahrscheinlich zunächst da-

durch ist das Institut der Halbbürgergemeinde ins Leben gerufen

worden. Aber wie sie örtlich jene Grenzen nicht wesentlich

überschritten zu haben scheint'), so hat die Institution auch

zeitlich sich nicht lange behauptet, wobei die vorschreitende

Latinisirung Italiens mitgewirkt haben wird. Während die Ver-

leihung dieses Rechts an die Sabiner im J. 464 die unseres

Wissens letzte ist, scheinen die meisten damit beliehenen Ge-

meinden nicht allzulange nachher zum vollen Bürgerrecht gelangt

zu sein. Der älteste uns bekannte Fall der Umwandlung des

halben in volles Bürgerrecht ist die Zulassung der Sabiner zum
Stimmrecht im J. 4862), ^qj- nachweislich jüngste die Ertheilung

des Stimmrechts an die Fundaner, Formianer und Arpinaten im

J. 566 3). Die meisten Halbbürgergemeinden sind, so weit nicht

besondere Katastrophen hier eingriffen, wie im J. 544 die Auf-

lösung von Capua, wahrscheinlich noch vor dem Bundesgenossen-

krieg zu Vollbürgergemeinden geworden; nur einige campanische,

zum Beispiel Cumae, haben wohl erst damals das volle Bürger-

recht erhalten. Politisch trat an die Stelle der Halbbürgerge-

meinde die latinische und die Bürgercolonie ; nach dem Kriege

gegen Pyrrhos haben die Römer die Unterwerfung Italiens durch

Coloniegründungen zu Ende geführt und das ältere System im

Wesentlichen fallen lassen.

Dass die in dem Halbbürgerrecht enthaltene Rechtsordnung

1) Nordwärts von der Tiber haben ausser Caere wohl nur Falerii und
Ferentium (S. 580 A. 2) in diesem Rechtsverhältnisse gestanden. Mit der pars

Samnitium, welche mit Capua zugleich in dasselbe eintrat (Vell. 1, 14), werden
ausser Teanum (S. 583 A. 7) die Grenzstädte Venafrum und Allifae gemeint
sein, welche, da sie unter den praefecturae erscheinen, sicher Halbbürgerrecht

gehabt haben.

2) Vell. 1, 14. C. /. L. IX p. 396. Wahrscheinlich hängt dies zusammen
mit den damaligen sehr ausgedehnten, aber nicht mit Coloniededuction verbun-
denen Landanweisungen an römische Bürger im sabinischen Gebiet. Die An-
zahl der dort domicilirten römischen Bürger muss seitdem eine so beträchtliche

gewesen sein , dass es angemessen erschien die gesammte grundsässige Be-
völkerung in den politischen Rechten gleichzustellen. — Auffallend ist es freilich,

dass in dem Verzeichuiss der wehrfähigen Mannschaften vom J. 529 (Polyb.

2, 24) die Sabiner mit den Etruskeru aufgeführt, die Campaner mit den
Römern zusammengefasst werden. Aber dies erklärt sich daraus, dass von der

Bürgerschaft die römischen und die campanischen Reservisten noch nicht ins-

gesammt einberufen waren, wohl aber die sabinischen, um sie mit dem etrus-

kischen Aufgebot an die Grenze zu schicken; danach, nicht zunächst nach der

politischen Stellung sind die Abtheilungen gemacht.

3) Liv. 38, 36.
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für jede Gemeinde auf besonderer Festsetzung beruht und
die Normirungen im Einzelnen in sehr verschiedener Weise statt-

gefunden haben, darf bei der folgenden Darlegung dieser Rechts-

ordnung nie aus den Augen verloren werden; nur das positive

Moment des Besitzes des römischen Bürgerrechts und das negative

des mangelnden activen und passiven Wahlrechts treffen auf alle

Halbbürgergemeinden gleichmässig zu.

Souveräne Die souvcräue Gewalt steht der römischen Bürgerschaft
Macht der ^
Eömer über uud ihren Vertretern, wie über die Vollbüreerschaften und die
die Halb-

^

bürger- einzelnen Vollbürger, so auch über die Halbbürgergemeinden

und die einzelnen Halbbürger zu. Die rechtliche Grundlage des

Halbbürgerrechts ist einerseits die Dedition, wodurch die bis-

herige Autonomie der betreffenden Gemeinde aufgehoben wird ^)

,

andrerseits ein die Stellung derselben regulirender Beschluss der

römischen Bürgerschaft 2). Es fehlt also diesem Rechtsverhält-

niss an jedem die römische Gemeinde bindenden vertragsmässi-

gen Fundament. Daher kann auch durch deren Beschluss das

Halbbürgerrecht an Gemeinden wie an Individuen >^) gegeben

werden eben wie das Vollbürgerrecht; dessgleichen steht es ihr

frei das bestehende Halbbürgerrecht durch einseitigen Act ent-

weder in volles Bürgerrecht umzuwandeln 4) oder auch dasselbe

aufzuheben 5). Nach allen diesen Seiten hin ist das Halbbürger-

• 1) Deutlich tritt dies hervor in dem politisch -wichtigsten Fall der Unter-
werfung Capuas. Nachdem die Eömer das erbetene Bündniss abgelehnt haben,
vollziehen die Campaner die Unterwerfung : populum Campanum urbemque Ca-
fuam agros delubra deum divina humanaque omnia in vestram, patres conscripti,

populique Romani dicionem dedimus (Liv. 7, 31, 4), und nun fordern die Römer
von den verbündeten Samniten, ut dediticiis suis parcerent neque in eum agrum,
qui popuU Romani factus esset, hostilia arma inftrrent (das. 9).

2) Dieser Art ist das papirische Gesetz für Acerrae (S. 573 A. 8). Gleichartige

Volksschlüsse werden für jede Halbbürgerstadt erfolgt sein, werden aber selten

erwähnt, da sie neben der politisch wesentlichen Dedition nur formale Be-
deutung haben.

3) Die dreihundert im J. 538 im sicilischen Heer dienenden 'Ritter'

von Capua (Liv, 23, 7, 2), vermuthlich Nachkommen jener S. 574 A. 3 erwähnten
1600 , waren zwar an dem Abfall der Stadt unbetheiligt , aber ihr römisches

Vollbürgerrecht durch die Auflösung des campanischen Gemeinwesens in

Frage gestellt, da es mit dem Rossdienst in den campanischen Legionen ver-

knüpft war {ßnorum hominum essent, scire se ipsi negabani). Darum wurde ihnen

durch einen Volksschluss vom J. 539 ihr römisches Bürgerrecht in der "Weise

zurückgegeben, dass das Recht der Halbbürgergemeinde Cumae auf sie über-

tragen ward (uti municipes Cumani essent pridie quam populus Campanus a
populo Romano defecisset Liv. 23, 31).

4) Dies zeigen namentlich die Volksschlüsse vom J. 566 (S. 575 A. 3).

5) Dies geschah in Betreff von Satricum bei Arpinum (S. 328 A. 2) um das

J. 435 und in Betreff Capuas im J. 544. Bei dieser Gelegenheit wird bemerkt
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recht der rechte Gegensatz zu dem der mit Rom föderirten Ge-

meinden •).

In wie weit die dem Bürger zustehenden persönlichen Rechte Politisches

auch dem Halbbtirger zukommen, dartlber entscheidet zunächst in der

jedem einzelnen Fall der Beschluss der römischen Comitien. — Das zu Rom.

Provocationsrecht kann an sich dem Halbbürger nicht zugestanden

haben, da es auf der Gomitialgemeinschaft beruht ; doch ist we-
nigstens versucht worden dasselbe den Campanern zu vindiciren^).

— Die Ehegemeinschaft wurde den Campanern zugestanden ^j,

den Anagninern versagt (S. 573 A. 9). — Gegen das Commer-
cium kann geltend gemacht werden, dass dessen natürliche

Grundlage, die Sprachgemeinschaft ])ei den ältesten und wich-

tigsten Halbbürgergemeinden, wie Caere und Capua, fehlte und

dass die Auffassung der Halbbürgergemeinden als mimicipia (S. 234)

wohl auf Steuer- und Frohngemeinschaft mit der römischen Bür-

gerschaft hinweist, diese aber nicht wie die latinische zur Ein-

tragung des Steuerpflichtigen in die Grundsteuerliste führt, son-

dern die Halbbürgergemeinden in der weiterhin erörterten ab-

weichenden Form ihrer Steuerpflicht genügten. Sicher bleibt der Ausschluss

betreff"ende Bezirk sowohl was den Boden anlangt wie hinsichtlich der Tribns.

der Personen ausserhalb der Tribus*). Demnach werden auch

(Liv. 26, 33, 10) per senatum agi de Campanis^ qui cives Romani sunt, iniussu

populi non posse. Vgl S. 140.

1) Allerdings wird in den aniialistischen Berichten, wie schon bemerkt
ward (S. 571 A. 1), dies Verhältniss oft als ein bundesgenössiscTies behandelt. So
am bestimmtesten bei Livius in Beziehung auf Capua 23, 5, 9: foedus aequum
.... dediticiis dedimu^ , ebenso 9, 6, 5. 8. c. 7, 1. c. 10, 1. 23, 5, 1. c. 10,
1. 25, 18, 5. 31, 31, 10, in Beziehung auf Cumae 23, 36, 8 und sonst.

Darum heisstAricia, Halbbürgergemeinde der geringeren Kategorie, bei Cicero P/u7.

3, 6, 15 laudatorisch municipium . . . vetustate antiquissimum, iure foederatum
;

die Bezeichnung municipium kommt der Halbbürgergemeinde von Rechts
wegen zu und ihr Con..tituirungsgesetz konnte höflicher Weise als foedus ge-
fasst werden. Politisch lässt sich die Auffassung wohl vertreten, dass die

Halbbürgergemeinden mehr föderirt als incorporirt waren ; formell ist sie fehlerhaft.

— Der Sühnevertrag zwischen Rom und Lavinium fällt seiner Entstehung nach
in die Zeit der Autonomie und wird in dem Abschnitt von dem latinischem

Bund (S. 615 A. 2) seinen Platz finden.

2) Die Hinrichtung der in Khegion gefangenen und nach Rom abgeführten
campanischen Legionarier erfolgt M. Fulvio (^) Flacco denuntiante , ne in cives

Romanos adversus morem maiorum animadverteret (Val. Max. 2, 7, 15).

3) Livius 23, 4, 7 : covuhium vetustum multas familias ciaras ac potentes

Romanis miscuerat. Vgl. c. 2, 6. 26, 33, 3.

4) Den Beweis dafür giebt einerseits die Thatsache, dass diejenigen Halb-
bürger , welche in Rom geschätzt wurden , nicht in die Tribuslisten , sondern
in das Sonderverzeichniss der aerarii eingetragen wurden (S. 583 A. 3), andrer-

seits die mit der Aufnahme der Halbbürgergemeinden in das volle Bürgerrecht
verbundene Ertheilung der Tribus (Liv. 38, 36).

Köm. Alterth. III. 37
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die an die Tribus geknüpften privatrechtlichen Consequenzen

hier nicht eingetreten, zum Beispiel das formianische Grundstück

nicht fähig gewesen sein bei römischen Locationen als öffent-

liche Sicherstellung zu gelten. Wohl aber werden die Halb-

bürger das Eigenthum an ihrem Boden, wenn auch nicht nach

quiritischem, doch nach eigenem Recht gehabt haben und der

campanische Acker nicht so, wie später das Provinzialland, be-

trachtet worden sein als des Privateigenthums unfähig oder gar

als dem römischen Staat zuständig. Ob der nicht private Boden

als Eigenthum der Halbbürgergemeinde oder als römisches Staats-

eigenthum betrachtet ward, lässt sich principiell nicht entschei-

den. Auf die letztere Annahme führt es, wenn die Procuration

der in den Halbbürgergemeinden auf öffentlichem Boden wahrge-

nommenen Prodigien durch die Beamten der römischen Ge-

meinde vollzogen wird^). Dagegen darf als Beweis dafür, dass

der nicht Privaten zustehende Theil wenigstens des calnpanischen

Gebiets als Eigenthum der Gemeinde Capua galt, die Thatsache

gelten, dass kurz nach der Auflösung der Gemeinde die Römer

hier Hafenzölle einrichteten^), also erst durch diese Auflösung

der campanische öffentliche Boden auf sie überging. Es kann

füglich in den verschiedenen Gemeinden darüber verschieden be-

stimmt gewesen sein.

Auf dem Ausschluss aus den Tribus ruht zunächst die vom
Domicil unabhängige und wie das Bürgerrecht selbst dauernde

und erbliche politische Sonderstellung sämmtlicher Halbbürger-

schaften, da die Steuergemeinschaft derselben durch ihre Bezeich-

nung als municipia bezeugt ist und die Kriegsgeraeinschaft we-
nigstens für einen Theil derselben nachweislich bestanden hat,

Besteuerung und Aushebung aber im Allgemeinen von der Tribus

abhängen. Es soll versucht werden hier gruppenweise zusamm'en-

1) Die Zusammenstellung der Fälle, die ich vor Jahns Obsequeus p. XVIII fg.

gegeben habe, wie viel davon auch nach der inzwischen vorgeschrittenen Unter-

suchung zu berichtigen ist, zeigt dennoch zur Genüge, dass aus den Bürger-

colonien und den Halbbürgergemeinden die Nuntiation in der Regel nach Rom
geht, nicht aber aus den Bundesstädten. Ausnahmen fehlen freilich nicht, und
ein sicherer Schluss auf die Rechtsstellung der einzelnen Gemeinden kann aus

der Nuntiation nicht gezogen werden.

2) Liv. 32, 7, 3 zum J. 555, zwölf Jahre nach der Einnahme Capuas :

censores . . . portoria venalicium Capuae Puteolisque . . . fruendum locarunt.

Capua wird hier offenbar genannt mit Beziehung auf die zum Stadtgebiet von

Capua gehörige Küste (C. 7. L. X p. 356); die Auftheilung derselben durch

die Gründung von Volturnum und Liternum folgte einige Jahre später nach.
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zustellen, was über die politische Sonderstellung der Halbbürger-

gemeinden uns bekannt geworden ist oder vermuthet werden

darf.

Die saeralen Institutionen der Halbbürgergemeinde bleiben Die Sacra

auch nach dem Aufgehen derselben in Rom unverändert be- uaibbTrger-

stehen, gehen aber in der einen oder der andern Form über auf
^®'"*"" *"•

die römische Gemeinde'). Die der Halbbürgerstädte gleicher

Nationalitat treten geradezu unter die römischen ein; es gilt

dies nachweislich von Tusculum^), Lavinium^), Lannvium"*),

Aricia^). Die Priester dieser Sacra werden nach wie vor aus

1) Dies erstreckt sich auch auf die völlig dem römischeu incorporirten

Staaten, iu ältester Zeit unter Festhaltung der alten Tempelstätten und insofern

auch des Namens des untergegangenen Gemeinwesens, was namentlich von Alba

und von Caenina gilt. Späterhin werden die Tempel nach Rom verlegt, wofür

die Evocation der veientischen Juno regina (Liv. 5, 22; Dion. 13, 3) paradig-

matisch ist. Unter den drei Klassen der römischen sacra, den publica im en-

geren Sinn, den municipalia (S. 580 A. 2) und den peregrina (Festus s. v. p.

237; Verrius bei Plinius 7j. n. 28, 2, 18) gehören diese zu der letzten.

2) Der römischen Priesterschaft, in der Kaiserzeit von Ritterrang, gehören

sicher an der sodalis sacrorum Tusculanorum (C V, 5036) und der sacerdos

Tusculanus fanüalis (C. IX, 2565) ; ferner der aedilis lustr(ali3') (C. XIV, 2603,
Senator aus der Zeit Caesars, und 2628; aedilis C. XIV, 2580), der monitor sa-

crorum (C. XIV, 2603 ; monitor C. XIV, 2580) und der praefectus sacrorum

(C. XIV, 2580).

3) Die gesammte Priesterschaft, welche mit den Sacra von Lavinium so wie

von Laurentum zu thun hatte — genannt werden die Pontiflces, die Augurn, die

Flamines des Jupiter und des Mars und ein flamen lucularis, die Salier, der

pater patratus der Fetialen — ist eine römische später von Ritterrang (S. 567).

Lavinium selbst ist wahrscheinlich im J. 416 in derselben Art wie Alba unter-

und damals die Verwaltung seiner Sacra auf die Gemeinde Laurentum überge-

gangen, wie dies in den sacra principia populi Romani quiritium nominisque

Latini quai apud Laurentes coluntur (C. I. L. X, 797) scharf und klar ausge-

sprochen ist. Laurentum bestand fort als politische Gemeinde, während es als

sacrale mit Lavinium verschmolz. Dies ist von G. Wilmanns in der S. 567
A. 3 angeführten Schrift S. 9 fg. gut auseinandergesetzt worden, wogegen Dessaus

(C. XIV p. 186) Erörterung dieser Frage das Richtige verfehlt. — Bemerkenswerth
ist es, dass hienach die gesammte römische Ursprungsgeschichte auf den poli-

tischen Ordnungen aus dem Anfang des fünften Jahrhunderts d. St. beruht;

wäre damals diese Priesterschaft nicht römisch geworden, so .hätte Aeueas
schwerlich Lavinium gegründet.

4) Livius 8, 13, 2 zum J. 416: Lanuvinis civitas data sacraque sua red-

dita cum eo, ut aedes lucusque Sospitae lunonis communis Lanuvinis muni-
cipibus (= den Halbbürgern S. 571 A. 2) cum populo Romano esset. Wegen
des römischen Priesterthums später von Ritterrang vgl. S. 567. Jene Bestimmung
ist, da in strengem Wortsinn es eine communio zwischen der römischen Bürger-

schaft und einer Halbbürgergemeinde nicht geben kann, dahin auszulegen, dass

die sacr,a alle übergehen auf die römische Bürgerschaft, das Pontiflcalcollegium

aber die Priester dafür aus den cives Romani Lanuvini nimmt, wogegen die

bei dem Cult der Juno Sospita betheiligten Magistrate die römischen Consuln

sind (S. 580 A. 1).

5) Der Cultus der Diana Nemorensis im aricinischen Hain wird eine ähn-

37*
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der betreffenden Halbbtirgergemeinde oder, nachdem Lavinium

der Gemeinde der Laurenter incorporirt worden war, für diesen

Ort aus der der Laurenter genommen. Aber so weit Magistrate

sich bei denselben betheiligen, sind dies die römischen i); die

sacrale Leitung dieser Sacra steht wie die der ursprünglich

römischen bei dem römischen Pontificalcollegium und es treten

die Priesterthümer dieser Halbbürgergemeinden als nebengeord-

nete Kategorie unter die römischen ein. — Auch die Sacra der

Halbbürgerstädte verschiedener Nationalität sind insofern gleich-

artig behandelt worden, als auch sie unter der Bezeichnung der

munictpalia Sacra den römischen Pontifices unterstellt wurden 2).

Indess sind sie begreiflicher Weise thatsächlich in demjenigen

Kreise geblieben, dem sie ursprünglich angehören, und so weit

dabei Magistrate mitzuwirken haben, sind dies nicht die römi-

schen, sondern es werden , wie dies für Anagnia geschah , die

bisherigen Magistrate lediglich ad sacra beibehalten 3).

Gerichts- Die Gcrichtshoheit, der eigentliche Ausdruck der staatlichen

Souveränetät , steht ebenfalls principiell in diesem Kreis der

liclie Stellung gehabt haben wie der der Juno Sospita an Lanuvium ; der flamen
Virbiulis, der jenem angehört, gehört zu den ritterlichen Sacerdotien (C. I. L.

X, 1493).

1) Dies steht fest für Lavinium [1, 597] und für LanuTium (Cicero pro

Mur. 41, 90: nolite a sacris patriis lunonis Sospitae, cui omnes consules facere

necesse est, domesticum et suum consulem potissimum avellere). Da der Halb-

bürgergemeinde die für die Sacra erforderlichen Obermagistrate mangelten (S.

584), musste entweder so verfahren oder zur flctiven Magistratur (A. 3) ge-

griffen werden.

2) Festus s. V. (2, 27 A. 1). Das älteste municipium civium Romanorum
ist die Halbbürgergemeinde. — Dieser Kreis der pontificalen Oberaufsicht über

die nicht ursprünglich römischen Sacra wird näher bestimmt durch die italischen

Kalender, von denen, nach den von Ovidius /"asf. 3, 87 fg. 6, 57 fg. und Censorl-

nus 20, 1. 3. 22, 6 aufbewahrten Nachrichten, die römischen Alterthums-

forscher Kunde hatten ; denn diese wird auf jene von der Kunde des Kalenders

nicht zu trennende Oberaufsicht zurückgeführt werden dürfen. Wenn abge-

sehen wird von der augenscheinlich nur angehängten Notiz über die Junozeit

in Tibur und Praeneste bei Ovidius 6, 61. 62 und von den sicher ihm selbst

gehörigen Paelignern, so werden genannt die Kalender der Aequiculer — von
Alba — Anagnia (denn daran wird bei den Hernikern fast. 3, 91 gedacht sein)

— Aricia — Cures der Sabiner — Falerii — Ferentium (denn dies , nicht

Ferentinum steckt in dem bei Censorinus 20, 1 überlieferten ferenti,^^) — Lanu-
vium — Lavinium — Laurentum — Tusculum (dies muss auch fast. 3, 92
gemeint sein). Alle diese Ortschaften haben entweder nur ad sacra fortbestan-

den, wie Alba und Lavinium, oder es sind Halb bürgergemeinden gewesen. Nur
für Falerii und Ferentium (bei Viterbo) haben wir dafür keine anderweitige

Bestätigung; doch hindert nichts ihren Eintritt in diese Stellung an den Krieg

des J. 513 anzuknüpfen.

3) Bezeugt ist dies für Anagnia (S. 573 A. 9) und auch für Caere und
die übrigen gleichgestellten Orte nicht zu bezweifeln. Vgl. S. 585 A. 1.
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römischen Gemeinde und ihren Beamten und deren Vertretern

zu '). Eine Ausnahme hat wahrscheinlich nur das auch in ande-

rer Hinsicht privilegirte Gapua gemacht; hier war die Juris-

diction allem Anschein nach zwischen dem römischen Beamten

und dem Meddix tuticus getheilf-). Hinsichtlich der Ausübung
derselben besteht zwischen Voll- und Halbbürgern ein prin-

cipieller Unterschied nicht: ihre Träger sind für diese wie für

jene der römische Prätor und seine Vertreter in Italien, die

praefecti. Innerhalb des eigentlichen Latium werden die Tuscu- Römische

laner und die ihnen gleichgestellten Ortschaften Recht vor dem
römischen Prätor genommen haben; es machte dies praktisch

keine grösseren Schwierigkeiten als die ausser Zweifel stehende

Unterstellung der Bürgercolonien Ostia, Antium und Tarracina

unter dieselbe Jurisdiction. Die für die entfernteren Ortschaften

getroffene Einrichtung, dass nur die wichtigeren Sachen vor den

römischen Prätor kommen, die geringeren durch örtliche Beauf-

tragte desselben {praefecti) entschieden werden 3). hat sowohl

bei Vollbürgerschaften 4) wie bei Halbbürgergemeinden Platz ge-

1) Wenigstens den Präfecturen, wozu die weitaus grösste Zahl der Halb-
bürgergemeinden gehört, spricht Festus die Magistrate ab (neque tarnen magi-
stratus suos habebant) ; -womit nur die Beamten im eminenten Sinn, die Träger
der Jurisdiction gemeint sein können.

2) Livius 23, 35. 24, 19. Meine unterltal. Dialekte S. 278 und hier [2,

595]. In Capua gab es wahrscheinlich nur einen ; es war also das römische
Princip der Collegialität daselbst nicht durchgeführt. Wo sich zwei Meddices
finden, wie in Messana, ist dies wohl durch römischen Einfluss herbeigeführt. Die
Jurisdiction des Meddix bestätigt der Vorwurf, der dem summus magistratus

von Capua gemacht wird (Liv. 23, 4, 3) : ei semper parti adesse, secundum eam
litem iudices dare, quae magis popularis . . . esset. Ueber die Competenzgrenze
lässt sich nicht einmal eine Vermuthung vorbringen,

3) Ueberliefert ist nur, dass praefecti mittebantur quotannis, qui ius di-

cerent; aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nur beschränkte Competenz
hatten und der Prätor die wichtigeren Prozesse sich selber vorbehielt. Die
eigenen Gerichte der späteren Municipaljurisdiction haben späterhin überall den
Platz der Jurisdiction der Präfecteu eingenommen, und die Competenzgrenze,
welche für jene bestand, ist schwerlich erst für sie geschaffen, sondern wahr-
scheinlich von den Präfecturen übernommen und dann verallgemeinert worden.

4) Die Bürgercolonien Püteoli, Volturnum, Liternum, Saturnia waren nach-
weislich praefecturae. — Unter den fora civium Romanorum können wir nur ein

einziges als praefectura nachweisen : Forum Clodii bei dem heutigen Bracciano

war dies sowohl nach Plinius h. n. 3, 5, 52 wie nach der kürzlich daselbst gefundenen
Inschrift (Gatti Bull, della comm. arch. di Roma 1887 p. 105 = C. I. L. XI,

3310a) der Claudienses ex praefectura Claudia. — Wenn die Sitze dieser prae-

fecti, wie es scheint technisch, als ioca bezeichnet werden, so ist dieser allge-

meinste aller Ausdrücke wohl gewählt, um die jUnabhängigkeit dieser Insti-

tution von dem örtlichen Recht zu markiren, was namentlich für das nachhanni-
balische Capua in Betracht kam. Dieses blieb Präfectur [2, 595]. Die cives

Romani Campani sollten ihr römisches Bürgerrecht verlieren und dieser Sprengel

also, seinem Indigenat nach, aus Peregrinen bestehen ; indess ist schon gezeigt
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griflbn; aber da diese Annexionsform hauptsächlich für ent-

ferntere Landschaften zur Anwendung kam, so sind auch die

praefecti wohl zunächst für Halbbürgergemeinden, zuerst wahr-

scheinlich für Caere eingeführt worden und hat, von dem eigent-

lichen Latium abgesehen, vermuthlich jede Halbbürgergemeinde

mit Einschluss von Capua ihren römischen praefectus iure dicundo

gehabt^). Die dessfällige Anordnung wird ein wesentlicher Be-

standtheil eines jeden derartige Gemeinden constituirenden Volks-

schlusses gewesen sein 2). Uebrigens fiel, da auch die Vollbürger-

ortschaft praefectura sein kann, mit der Ertheilung des Stimm-

rechts der praefectus nicht nothwendig weg; wahrscheinlich

ist derselbe erst nach dem Socialkrieg in Folge der damals

eintretenden Steigerung der communalen Autonomie allgemein ^j,

in Campanien sogar erst in Folge der Einrichtung der caesarischen

Colonie beseitigt worden.

Special- Ein auf der Autonomie ruhendes und durch diese in leben-

Haibbürger- digem Fluss erhaltenes eigenes Recht, wie es der föderirten
gemeiu e.

^^^^^ zukommt, ist mit dem Wesen der Halbbürgergemeinde

worden, dass sehr bald den campanischen dediticii ein gewisses Bürgerrecht

eingeräumt ward (S. 141) und also das nachhannibalische Capua den Halb-

bürgergemeinden schlechtesten Itechts zugezählt werden muss, wie denn auch

die ehemaligen Campaner nachher in der römischen Bürgerschaft verschwinden.

1) Belegt (wo- nichts weiter angegeben ist, durch das bei Festus u. d. W.
p. 233 mitgetheüte Verzeichniss) sind, abgesehen von den eben genannten vier

Bürgercolonien und von Forum Clodii, als praefecturae in Etrurien *Caere — im Sa-

binerland Nursia — Amiternum (C. I. L. IX p. 399) — Reato (Festus ; C. /.

L. IX p. 438) — bei den. Vestinerii Peltuinum (C. /. L. IX p. 324) — im
Hernikerland *Anagnia — in dem der Volsker *Fundi — *Formiae — *Pri-

' vernum — *Arpinum, — Atina (C I. L. X p. 499) — Frusino — in Cam-
panien Venafrum — Allifae — *Capua — *Cumae — ferner die den praefecti

Capuam Cumas mit unterstellten Gemeinden Casilinum — *Atella — Ca-

latia — *Accrrae — *Suessula. Die von diesen 21 Gemeinden mit einem Stern

bezeichneten 11 sind ausdrücklich bezeugt als civitates sine suffragio und auch

von den übrigen ist die gleiche Rechtsstellung sehr wahrscheinlich. Festus

fügt hinzu, dass ausser den 22 namentlich aufgeführten noch manche andere

Ortschaften (loca) Präfecturen waren.

2) Festus a. a, 0.: praefecturae eae appellabantur, in quibus et ius diceba-

tur et nundinae agebantur et erat quaedam earum res publica, neque tarnen ma-
gistratus ' suos habebant: in quas (^quahis die Hdschr.) legibus (d. h. nach dem
constituirenden Gesetz, wie das papirische für Acerrae war S. 576 A. 2) praefecti

mittebantur quotannis qui ius dicerent. Nach Erörterung der comitialen prae-

fecti Capuam Cumas fügt er hinzu ; alterum (^genus- fuerai) in quas ibant quos

praetor quotannis in quaeque loca miserat legibus.

3) Es ist darüber bei der municipalen Jurisdiction gesprochen worden.

Die. Benennung praefecturae hat sich wenigstens bei einzelnen Gemeinden bis

in die Kaiserzeit behauptet ; aber daraus folgt nicht, dass auch die praefecti so

lange bestanden haben, wie denn die praefectura Amiternina durch Octovirn und
Aedilen vertreten wird (C. /. L. IX, 4182).
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unvcrcitil)ar. Indess in derselben Weise, wie die Uönier

den Bürgercolonien und späterhin den Bürgerinunicipien Local-

statutcn verliehen haben, können auch der Ilalbbürgergemeinde

eigene Gesetze gegeben worden sein. Für Capua ist dies nach-

weislich bei der Einrichtung selbst geschehen, aber wie begreif-

lich in der Weise, dass, ohne Zweifel auf Grund eines römischen

Volltsschlusses, der römische Prätor, der den ersten praefectus

für Capua ernannte, zugleich das Stadtrecht feststellte, wobei

materiell das bisherige Recht zu Grunde gelegt sein wird, for-

mell aber dieses Statut mittelbares römisches Gesetz war^). In

diesem Sinn hat der campanische Halbbürger vielleicht nach

eigenem Recht testiren können. Möglicher Weise ist dasselbe

Verfahren auch den weniger frei gestellten Ilalbbürgorgemeindcn

gegenüber eingehalten worden. Wenn in Arpinum die Verknüp-

fung der Sacra privata mit dem Vermögen nicht galt^), so

kann dies auf dem Localstatut beruhen, aber auch darauf, dass

jene Verknüpfung in Rom lediglich durch pontificale dem Gesetz

zuwiderlaufende Rechtshandhabung eingeführt worden war (S. 21).

Autonome Abänderung der bestehenden Ordnungen kann nur in-

soweit stattgefunden haben, als das römische Gründungsstatut die

HalbbUrgergemeinde dazu bevollmächtigte.

Je nachdem der Halbbürgergemeinde die Verwaltung blieb Haitbürger-

oder nicht, unterschied die römische Jurisprudenz zwei Kategorien mit und ohne

derselben, die gewöhnliche civitas sine suffragio und dasjenige waitun?

Recht, welches zuerst Caere, sodann auch Aricia in Latium und 'Recht)/*"

die Hernikerstadt Anagnia und vermuthlich noch andere Ort-

schaften empfingen 3). Die Gemeinden der ersteren besser ge-

1) Es sind leges datae Liv. 9, 20; vgl. [2, 593]. Dass die Codiflcation auf
Bitte der Campaner geschah, ändert rechtlich nichts, ist übrigens wohl nichts

als eine beschönigende Wendung. Dass die Römer den Campanern ihr Recht
liessen (Liv. 23, 5 : leges vestras dedimus), ist richtig verstanden wohl glaublich.

2) Cato orig. l. II fr. 61 Peter (S. 20 A. 4). Arpinum erhielt das
Bürgerrecht ohne Stimmrecht im J. 451, das Stimmrecht im J. 566; vermuthlich
hat Cato den früheren Rechtszustand im Sinn, obwohl eine Anomalie dieser

Art auch mit dem Vollbürgerrecht nicht unvereinbar sein würde.

3) Dass die beiden die Halbbürgergemeinde angehenden Kategorien des

municipium civium Romanorum in der Festusglosse municipium (die dritte be-
trifft die Vollbürgergemeinde) in diesem Gegensatz zu einander stehen, ist

S. 235 entwickelt worden. Ein 'caeritisches Recht' nennen unsere Quellen
allerdings nicht, sondern nur in Beziehung auf die Schätzung die tabulae Cae-
ritum, (S. 586 A. 1) ; indess wird jener Ausdruck dem Sachverhältniss ent-

sprechen. — Die drei im Text genannten Städte verzeichnet Festus a. a. 0.; für

Anagnia tritt der annalistische Bericht (S. 573 A. 9_) bestätigend, hinzu. Da
Livius 8, 14 die den Aricinern verliehene civitas mit derjenigen von Nomen-
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stellten Klasse haben ein Gemeinwesen {t^es publica) i), das heisst

eigene Magistrate, eigene Comitien '^] und einen eigenen Gemeinde-

rath^). Die Magistrate waren, abgesehen von den wahrscheinlich

exceptionellen campanischen, diejenigen zweiter Ordnung, welche

in dem römischen Gemeinwesen als curulische Aedilen auftreten 4);

die spätere Verfassung verschiedener aus dem beschränkten zum

vollen Bürgerrecht gelangter Gemeinden bewahrt davon die

• Spuren^) und es mögen wohl analoge Anordnungen für alle

Halbbürgergemeinden besseren Rechts getroffen worden sein. Der

Umfang ihrer Befugnisse wird dadurch einigermassen bestimmt.

Ausserdem m",g die Verwaltung des Gemeindevermögens und ins-

besondere das Bauwesen den Halbbürgergemeinden besseren

Rechts geblieben sein; wenigstens ist kein Fall bekannt, dass

, die Gensoren dabei eingegriffen hätten''). In wie weit diese

Gemeindeorgane durch die römischen, insbesondere den Prä-

\ fecten eingeschränkt waren, vermögen wir nicht zu sagen ; auf

'jeden Fall konnten Comitialbeschlüsse und Senatsdecrete dieser

Art nur wirksam werden, so weit sie nicht gegen eine römische

Festsetzung verstiessen. Das einzige Document, das mit Wahr-

tum und Pedum zusammenstellt, so ist deren Halbbürgerrecht woM auch das

geringere gewesen.

1) Festus a. a. 0. : cives Romani (qui) semper rem publicam separatim a

populo Romano haherent. Auch die quaedum res publica der Präfecturen (S. 582
A. 2) wird hieher gezogen werden dürfen, obwohl sie nur a potiori zutrifft;

denn Präfecturen sind auch die Halbbürgergemeinden geringeren Rechts.

2) Deren Vorhandensein folgt aus dem der Magistrate; diese können nur
aus der Volkswahl hervorgehen.

3) Abgesehen von dem campanischen (Liv. 23, 2 und sonst) erwähnt den
senatus Fundanorum Livius 8, 19. Auch die Patronatstafel C. I. L. X n. 6231

ist ausgestellt von den \^consc]riptes der praefectura Fundi und gehört wohl —
sie ist ausgestellt zwischen 532 und 602 — der Halbbürger- , nicht der im
J. 566 eingerichteten Vollbürgergemeinde.

4) Dass diese erst im J. 388 d. St. eingerichtet worden sind [2, 471],

stimmt wohl zu der Annahme , dass diese Aedilität ein wesentlicher Bestand-

theil der ungefähr um dieselbe Zeit festgestellten Gemeindeordnung der Halb-
bürgerschaften gewesen ist.

5) Wenn in Fundi (C. I. L. X p. C17), Formiae (C I. L. X p. 603),
Arpinum (C. /. L. X p. 556) drei , in Peltuinum (C. /. L. IX p. 324) zwei

Aedilen späterhin als Oberbeamte fungiren, so führt dies darauf, dass in der

Epoche der civitas sine suffragio diese Städte nur die niedere Magistratur be-

sassen und hier bei Erlangung des Stimmrechts nicht, wie sonst meistens,

Oberbeamten hinzutraten , sondern den bestehenden Magistraten die höhere

Function beigelegt ward.

6) 2, 429. In Fundi und Formiae haben die römischen Censoren aller-

dings in den J. 570 (Liv, 39, 44, 6) und 580 (41, 27, 11) Bauten ausgeführt;

aber dieselben fallen nach der im J. 566 vollzogenen vollständigen Incorpo-

ration.



— 585 —

scheiiilichkeit einer also verwalteten Gemeinde beigelegt werden

kann (S. 584 A. 3), scheint zu ergeben, dass der Gemcinderath der-

selben für die Bestellung eines patronus der Einwilligung des

Präfecten bedurfte; diese mag tlberhaupt bei wichtigeren Ver-

waltungsacten erforderlich gewesen sein. — Im Gegensatz dazu

müssen den Gemeinden der geringeren Kategorie alle diese Rechte

gemangelt und ihre Magistratur nur etwa auf dem sacralen Ge-

biet figurirt haben ').

Der Gegensatz der Halbbürgerschaften mit und ohne Ge- SchaUung.

meindeverwaltung trat vor allem zu Tage bei der Schätzung und

in deren Consequenzen, der Dienst- und der Steuerpflicht. Dass

die ordentliche Schätzung in Rom sich nur auf die Vollbürger

bezog und die ausserhalb der Tribus stehenden Halbbürger

sämmtlich ausschloss, ist schon bemerkt worden. Ueber die

Form der Schätzung in den Halbbürgergemeinden besseren Rechts

ist nichts überliefert; sie wird gleichzeitig mit der der römischen

Vollbürger auf Anweisung der römischen Censoren durch die

eigenen Behörden der Halbbürgergemeinde, vielleicht unter Mit-

wirkung und Controle des römischen praefectus, stattgefunden

haben und dann bei den römischen Censoren eingereicht worden

sein 2). Dagegen wurden diejenigen Halbbürgergemeinden, wel-

chen eigene Beamte mangelten, wenn in Rom eine Schätzung

stattfand, dort und von den römischen Censoren eingeschätzt,

jedoch in das besondere Verzeichniss der ausser der Tribus stehen-

den, aber steuerpflichtigen Bürger {aerarii) eingetragen, welches

1) Für Anagnia steht dies fest (S. 573 A. 9). Wenn Caere späterhin als

Municipalgemeinde unter einem Dictator steht, so mag dieser in eben derselben
Weise bis in die Epoche des Halbbürgerrechts und selbst bis in die der Auto-
nomie zurückreichen, wie dies von den anagninischen Prätoren nicht bezweifelt
werden kann. Die spätere Municipalordnung gab diesen Magistraturen die Com-
petenz zurück. — Wenn im Jahre 549 unter den italischen Städten, welche
Scipio für die africanische Expedition freiwillige Beihülfe gewähren, neben
bundesgenössischen und Vollbürgergemeinden auch Caere auftritt (Liv. 28, 45,
15 : poUiciti Caerites frumentum sociis navalibus commeatumque ornnis generis),

so ist weder ausgemacht, dass die Stadt damals noch Halbbürgerrecht hatte , noch
dass hiefür ein Gemeindebeschluss erforderlich war. Die Caeriten konnten, zu-
mal wenn sie Ruderer zu stellen hatten (S. 587 A. 4), diesen die Ausrüstung
durch freiwillige Beträge gewähren.

2) 2, 363. Dass von den drei formianisehen Aedilen einer ohne Zuziehung
der Collegen die censorischen Geschäfte besorgt (C. 7. L. X p, 603), kann aus
der Zeit des Halbbürgerrechts übrig geblieben sein. Aber auch die Bestellung
eigener Censoren in den Halbbürgergemeinden ist principiell unbedenklich,
da die Censur an sieh nicht höher steht als die Aedilität (2, 354).
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davon auch die Benennung der tabulae Caeritum führte *). So lange

das censorische Hauptverzeichniss der wehrpflichtigen Tribulen

sich auf die ansässigen Bürger beschränkte, standen die nicht an-

sässigen Voll- und die Halbbürger in derselben Liste; nachdem

seit der Mitte des 5. Jahrh. jene in die städtischen Tribus einge-

schrieben wurden, blieben die Halbbürger allein in dem Verzeich-

niss der nicht stimmfähigen Bürger, wenn nicht etwa im Wege
der Ehrenstrafe auch der Vollbürger noch in dieses eingetragen

werden konnte (2, 404 A. 2). Mit dem Wegfall der Halbbürger

ist diese Nebenliste überhaupt weggefallen. — In die Summirung

der römischen Bürger, wie sie bei dem Gensus üblich war,

sind die Halbbürger wahrscheinlich nicht hineingezogen worden 2).

Dienst- Was dcu Kriegsdienst anlangt, so ist der auf der Autonomie

ruhende Auxiliardienst bei den Halbbürgergomeinden ausge-

schlossen 3); so weit die Halbbürger der ordentlichen Wehrpflicht

unterliegen, dienen sie in der Legion') und diejenigen Offizier-

steflen, welche nicht von den Gomitien vergeben wurden, wer-

j
den auch ihnen zugänglich gewesen sein ^). Aber die gewöhn-

I

liehe Aushebung kann, da sie auf der Tribus beruht, auf die

\ Halbbürger keine Anwendung gefunden haben. Für Gapua nebst

den rechtsgleichen campanischen Städten 6) muss eine eigene Liste

der Wehrfähigen aufgestellt worden sein und es sind auf Grund

1) 2, 394, wo die Belegstellen zu finden sind: Strabon 5, 2, 3 p. 220.

Gellius 16, 13, 7. Horatius sat. 1, 6, 62.

2) 2, 363 A. 1 ; röm. Forschungen 2, 398 fg.

j
3) Cohorten oder Türmen, die den Namen einer Halbbürgerstadt führten,

i kommen nicht vor, und können nicht vorkommen.

4) Festus S. 235 A. 1 : in leyione merebant. Darum fasst die Uebcr-

sicht der im J. 620 zur Verfügung stehenden Streitkräfte (Polyb. 2, 24;
Oros. 4, 13) die 'Römer und Campaner' zusammen im Gegensatz zu den Bundes-

genossen. Vgl. Röm. Forsch. 2, 395.

5) Decius lubellius, der Commandant von Rhegion, von Geburt ein Cam-
paner und schwerlich römischer Vollbürger , war Kriegstribun (Livius 28, 28

;

Diodor p. 494. 562).

6) Dass diese unter den Campani mit verstanden werden, zeigt ausser

dem, was röm. Forsch. 2, 395 in dieser Hinsicht bemerkt ist, dass in der rhe-

ginischen legio Campava (S. 587 A. 1) 800 Campaner und 400 Sidiciner dien-

ten (Dionys. 20, 4) ; die anderen — es waren im Ganzen 4000 Mann — waren

wohl aus den übrigen campanischen Ortschaften römischen Halbbürgerrechts.

Die Beispiele, welche Festus anführt für das Recht der in legione dienenden

Halbbürger, die Cumaner , Aoerraner, Atellaner, gehören in diesen Kreis,

wenn auch nicht gerade in die Epoche vor der Auflösung Capuas; denn ob-

wohl Atella dessen Schicksal theilte, wurde es vielleicht bald nachher reconsti-

tuirt (C. I. L. X p. 359). .Eben dahin gehören die beiden Reiter von Formiae

und von den Sidicinern In dem consularischen Heer vom J. 538 (Liv. 22,

42, 11).
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derselben nachweislich eigene campanische Legionen gebildet

worden 1). Wie sich diese zu der wohlbekannten Organisation

des römischen aus Bürgern und Bundesgenossen zusammenge-

stellten Heeres verhalten haben, vermögen wir nicht zu sagen;

von grosser Bedeutung können sie nicht gewesen sein, da die

campanische Wehrmannschaft nur etwa dem zehnten Theil der

sonstigen römischen Dienstpflichtigen dieser Epoche gleichkam 2).

Nach der Auflösung Capuas ist von solchen Legionen nicht weiter

die Rede ; doch mögen sie fortbestanden haben, bis das Ilalb-

btlrgerrecht der campanischen Städte selbst in Vollbürgcrrecht

umgewandelt ward. Aus den Caeriten und den übrigen Ilalb-

bürgern sind eigene Legionen nicht gebildet worden^) ; es muss

dahingestellt bleiben, ob sie der ordentlichen Wehrpflicht in

einer für uns verschollenen Form gentigten oder ob sie, was mit

der Bezeichnung des Halbbtirgers als municeps sich wohl verträgt

(S. 225), von derselben ausgeschlossen waren und ungefähr wie

die Freigelassenen für den Hülfs-, insbesondere den Flottendienst

verwendet wurden ^j.

Dass die Halbbürger der römischen Besteuerung sämmtlich Be-

., „., 1 •• TV«. Steuerung.

unterlagen, folgt aus ihrer Bezeichnung als mumcipes. Diejenigen

Halbbürger, welche in Rom geschätzt wurden, hatten gleich den
I ^___^__

1 ) Die im J. 473 nach Rhegion gesandte achte Legion (so Orosius 4, 3

;

legio Frontiuus strat. 4, 1, 38) war eine legio Campana (Livius ep. 12. 15; vgl.

S. 58G A. 6). Auch die nach der Ucbersicht vom J. 520 bereits unter den

Waffen stehenden Legionen müssen , da ihnen In der Kcserve die 'Römer und

Campaner' entsprechen (S. 586 A. 4) als römisch-campanische betrachtet wer-

den. Das auffallende Fehlen der Auxilien bei den Legionen von Tarcnt und
Sicilien (röm. Forsch. 2, 388) lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass dies

campanische waren und diesen keine auxiUa zugetheilt wurden.

2) Röm. Forsch. 2, 399 ist wahrscheinlich gemacht worden, dass im J. 529

die römische Bürgerschaft ohne die Campaner 291300, die Campaner 34000

Wehrfähige zählten.

3) Sonst würden Polybius und Orosius in der Uebersicht vom J. 520 nicht

neben den Römern bloss die Campaner nennen ; auch ist nirgends die Rede

von volskischen oder sabinischen Legionen. Wenn in der Schlacht bei Ascu-

lum im J. 475 nach Dionysius 20, 1 vier Bürgerlegionen und vier Haufen

(fjiepT]) Unterthanen (ÜTi-rjxooi) fochten und unter den letzten namhaft gemacht

werden die Latiner, Campaner, Sabiner, ümbrer, Volsker, Marruciner, Paeligner,

Frentaner, Arpaner, so scheint diese Darstellung, die allerdings weit besser

als die üblichen annalistischen Schlachtberichte, aber doch dem Bericht übet

die Rüstung gegen die Kelten keineswegs ebenbürtig ist, von einem geschichtlich

nicht unberechtigten (S. 577 A. 1) Standpunkte aus, vielleicht unter dem Ein-

fluss griechischer Quellen, die civea sine suffragio und die aocii nominis Latini

als Unterthanen zusammenfassen.

4) Aus den S. 588 A. 2 angeführten Worten des Livius lässt sich Indess

nicht einmal folgern, dass die Caeriten regelmässig im römischen Heer dienten.
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übrigen aerarii die von den römischen Behörden aufgelegte Steuer

zu entrichten; von besonderer Beschwerung ist nichts bekannt,

doch ist dieselbe keineswegs ausgeschlossen. Bei den Gemein-

den mit eigener Verwaltung folgt aus der eigenen Schätzung,

dass sie nach dieser Steuern ausschrieben und erhoben, wie

denn auch die campanischen Legionen den Sold von den

campanischen Behörden empfangen haben werden und also auch

die hauptsächlich dafür dienende Steuer in die campanische Ge-

meindekasse geleitet werden musste. Da die Einberufung dieser

Legionen von der römischen Regierung abhing, so konnte die-

selbe des Rechts diese Halbbürger selber zu besteuern allenfalls

entbehren; womit indess nicht gesagt sein soll, dass nicht auch

dieses ihr je nach den Modalitüten des Einrichtungsgesetzes zu-

gestanden haben kann.

Wenn hiemit, so weit die zertrümmerte Ueberlieferung es

zulässt, die Grundlinien dieses Rechtsverhältnisses bezeichnet

sind, so erübrigt nur, da die Aufwerfung von Fragen ohne Ant-

wort nicht weiter führt, noch auf einige einzelne Punkte hinzu-

weisen
,

in denen wir einigermassen im Stande sind das Recht

des römischen Staates und die Sonderstellung der Halbbürgerge-

meinde gegen einander abzugrenzen.

Geschäfts- Dass die Halbbürgergemeinde als Geschäftssprache sich der

lateinischen zu bedienen hat, könnte man theoretisch vermuthen;

in der That hat es sich damit umgekehrt verhalten. Dafür zeu-

gen die oskischen Münz- und Steininschriften von Capua, die

volskische Inschrift von Velitrae und vor allem die im J. 574

den Gumanern von den Römern ertheilte Erlaubniss als Ge-

schäftssprache die lateinische anzunehmen^). Es war also die

Sprache, vermuthlich durch das Constituirungsgesetz , für jede

Gemeinde festgestellt und diese nicht befugt von sich aus die-

selbe zu ändern. Selbst da, wo die eigene Verwaltung fehlte,

wie in Caere, wird das Gleiche anzunehmen sein 2), Die Institution

hat wahrscheinlich, wie schon gesagt ward, zunächst den Zweck

1) Liv. 40, 42 : Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice Latifie

loquerentur et praeconibus Laune vendendi ins esset. Die offlcielle Sprache war
bis dahin vermuthlich die oskische (Vell..l, 4).

2) Livius 9, 36, 3 zum J. 444 : consulis frater M. Fäbius Caere educa-
tus apud hospites Etruscis inde litteris eruditus erat linguamque Etruscam probe

noverat. Ders. 10, 4, 9 : haec cum legato Caerites quidam interpretarentur et

per omnes manipulos militum indtgnatio ingens esset.
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gehabt Gemeinden anderer Nationalität mit der römischen so zu

verknüpfen, dass die Unterordnung sich ertragen liess. Die syste-

matische Latinisirung der Kaiserzeit gegenüber den nicht grie-

chischen Provinzen, Vielehe in der Ertheilung römischen oder la-

tinischen Stadtrechts einen mächtigen Hebel fand, ist in der

früheren Republik auf Italien nur in beschränktem Umfang an-

gewendet worden; der Uebergang von dem Halbbürger- zum
Colonialrecht ist, wie schon gesagt ward (S. 575), zugleich der

Uebergang zur Latinisirung Italiens ').

Das Münzrecht als der greifl)are Ausdruck der Autonomie Prägerecht.

kommt der Halbbürgergemeinde der Regel nach nicht zu. Aber

Ausnahme machen die Sidicinerstadt Teanum, die in Silber und

Kupfer mit eigenem Namen geschlagen hat, und wieder Capua

nebst den Nachbarstädten Atella und Calatia; hier ist auf den

Namen Roms mit lateinischer Aufschrift in Gold, Silber und

Kupfer, später auf den eigenen Namen mit oskischer wenigstens

in Kupfer geprägt worden'-^). Der Fuss, dessen diese Städte sich

bedienten, war, wo sie ihren Stadtnamen setzen, durchaus der

campanische, bei der Prägung auf den Namen Roms zuerst eben-

falls der campanische, während später römisches Scrupelgewicht

dafür eintritt 3). In Rom haben die mit dem Namen der Römer

bezeichneten Münzen trotz des campanischen Fusses anfangs

Curs gehabt, später aber ihn verloren^).

1) Livius nach den S. 588 A. 2 angefülirten AVorten : habeo auctores vulyo

ium Romanos puerqs sicut nunc Oraecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos. Es
muss eine Epoche gegeben haben, v?o dem politisch thätigen Römer die Kennt-
niss der italischen Sprachen nicht viel weniger nützlich war wie nach der Zeit

der überseeischen Kriege die der griechischen.

2) Genauer ausgeführt ß. M. W. S. 341 fg.

3) R. M. W. S. 213.

4 R M. W. S. 212. 214.



Rom und das Ausland.

Wie scharf und dauernd die Römer die Einheit und die

Ausschliesslichkeit des eigenen Staatswesens sowohl territorial

wie personal empfanden und jedes ausserhalb der Flurgrenze

liegende Bodenstück, jeder Bürger auch der benachbarten und be-

freundeten Stadt ihnen fremd waren und galten, so hat sich dennoch

die politische Entwickelung überwiegend in der Weise vollzogen,

dass ein gewisser Kreis des Auslandes, ohne zum Inland zu

werden, in dauernder Abhängigkeit mit Rom verknüpft und das

römische Reich factisch und rechtlich gebildet wurde durch das

Inland und dieses in bestimmter Form ihm angegliederte Aus-

land. Es kann darum keine Darstellung des römischen Staates

darauf verzichten das Verhältniss Roms zu dem Ausland zu

entwickeln, sowohl zu dem unabhängigen, was in diesem Ab-

schnitt geschehen soll, wie auch zu dem in verschiedener Weise

dauernd an Rom geknüpften, wofür die folgenden beiden Ab-

schnitte bestimmt sind.

Rßchtiosi?- Nach römischer Rechtsanschauung ist dem Ausländer i) ge-

vertrags- gcnüber die gegenseitige Rechtlosigkeit die Regel 2], welches Ver-
recht.

1) Der Begriff ist nach dem Personalrecht zu fassen : Ausländer ist wem die

Heimathberechtigung in Rom fehlt. Der früher erörterte Gegensatz von Patri-

clern und Plebejern muss in seinen Anfangen wohl als Gegensatz der Bürger

und der Nichtbürger gefasst werden; aber seit die letzteren als freie Leute gal-

ten, galten sie auch als heimathberechtigt und waren insofern wenn auch nicht

Bürger, doch keineswegs Ausländer. Darauf beruht die gesammte llechtsent-
' Wickelung : heimathberechtigte Nichtbürger und Bürger minderen Rechts sind

Vorstellungen, die sich nähern bis zum Decken.

2) Pomponius Dig. 49, 15, 5 : Postliminü ius competlt aut in hello aut

in face , . . in pace ... si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium

neque foedus amicitiae causa factum habemus. hi hostes quidem non sunt, quod

autem ex nostro ad tos pervenit, illorum fit et Über hämo nosttr ab eis caplus
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hältniss auch wohl minder genau als dauernder Kriegszustand

gefasst wird, das internationale Rechtsverhältniss die Ausnahme,

welche nur herbeigeführt werden kann durch ein Uebereinkommen

der beiden Theile und nur so weit reicht wie dieser Vertrag.

Derselbe kann von der römischen Gemeinde abgeschlossen werden

sowohl mit einer andern Gemeinde wie auch mit einem einzelnen

Fremden, sei es dass dieser einer nicht mit Rom vertragenen

Gemeinde angehört, sei es dass er als Bürger einer solchen be-

sondere Privilegien erhält i). — Wenn der Vertrag nicht, wie zum
Beispiel der Waffenstillstand und das für einen bestimmten Zweck
eingegangene Kriegsbtindniss, transitorisch ist, sondern für ewige

Zeiten gelten soll, so entsteht durch denselben ein dauerndes

internationales Rechtsverhältniss, nach römischer Bezeichnung

das öffentliche Gastrecht {hospitium publicum) oder die wesent-

lich damit zusammenfallende Freundschaft [amicitia]

.

In formeller Beziehung gilt für den Freundschaftsvertrag, Fom des

was für den Staatsvertrag im Allgemeinen (1, 246 fg.). Ein Ver- schaftsver-

trag erfordert die zusammenstimmende Willenserklärung beider

Gontrahenten und Kenntnissnahme eines jeden Theils von der

Willenserklärung des andern. Zu dieser nothwendigen Zwei-

seitigkeit des internationalen Vertrags macht den Gegensatz

die nothwendige Einseitigkeit der zwischen dem Staat und

einem Theil seiner Angehörigen' stattfindenden Regulirung.

Freilich schwindet da, wo zu der Freundschaft die rechtlich for-

mulirte Abhängigkeit hinzutritt, je mehr die Vormachtstellung Roms
sich accentuirt, immer mehr der synallagmatische Charakter der

Festsetzungen, und es wird den befreundeten Gemeinden be-

schränkter Autonomie späterhin durch die römischen Autoritäten

ungefähr ebenso das Recht gesetzt wie denen der Voll- und Halb-

bürger. Indess wenigstens bis dahin, wo Rom und Italien in

einander aufgingen, ist der internationale Vertrag auch dem ab-

servus fit eorum: idemque est et si ab Ulis ad nos aliquid perveniat. Das bellum

iustum setzt, wie der Prozess, ein früher vorhandenes, aber gebrochenes inter-

nationales Rechtsverhältniss voraus (S. 342); den nicht mit Rom in Vertrag

stehenden Ausländern gegenüber bedarf es nicht der Fetialen.

1) Den Persoiialvertrag des Internationalrechts, der für die Zeit des gallischen

Brandes in Beziehung auf Timasitheos von Lipara erwähnt wird (Liv. 5, 28,5; Dio-
dor 14, 93), erläutert am besten der im J. 676 zu Gunsten dreier im Bundesgenos-
senkriege verwendeter Schiffskapitäne aus Karystos, Klazomenae und Miletos er-

gangene Senatsbeschluss (C, /. L. I n. 203). Auch in dem Vertrag mit Asty-
palaea im J. 649 (C. /. Gr. 2485) scheint dem Gesandten noch insbesondere

personales Freundesrecht gewährt worden zu sein (C /. L. a. a. 0. zu Z. 10).
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hängigen Ausland gegenüber das Fundament des römischen Ge-

meinwesens geblieben. — Competent zur Abgabe dieser Erklä-

rung ist von nicht römischer Seite jeder, den der Vertreter Roms

zu solchem Act für seinen Staat oder für sich persönlich befugt

erachtet; bei Personalverträgen mit einem Ausländer kommt die

Gemeinde, welcher derselbe angehört, nur insoweit in Betracht,

als in dem etwa von ihr mit Rom abgeschlossenen Vertrag in

Königs- dieser Hinsicht etwas ausgemacht ist. Der Abschluss des

Freundschaftsvertrages mit einem auswärtigen Monarchen schliesst

die Anerkennung desselben als König oder wie er sonst sich ti-

tulirt oder, wie die Römer dies ausdrücken, das Zugeständniss

des Königstitels selbstfolglich ein ; dabei ist es seit alter Zeit —
die Legende führt die Sitte zurück auf König Porsenna^) — üb-

lich dem also anerkannten König neben anderen Geschenken die

römischen Magistratsinsignien zu überreichen, in der Regel 2) so,

wie die römische Ordnung sie im Maximum, also für den trium-

phirenden Oberbeamten festgestellt hat 3), das heisst auszusprechen,

dass Rom diese Herrschersouveränetät als ebenso vollgültig wie

die eigene betrachte. — Römischer Seits ist zum Vertragschluss

1) Dionys. 5, 35. Es ist dies der erste Freundschaftsvertrag mit einem
König, den die Annalen zu berichten haben und die Aetiologie knüpfte also

ihren Faden hier an.

2) Wenn der rex das Purpurgewand, erhält der regulus die praetexta

(Liv. 27, 4; so noch im J. 695 der König des kleinen Kommagene Cicero

ad Q. fr. 2, 10). Hierin spricht sich am deutlichsten aus, dass der Massstab

dieser Gaben die römische Magistratur ist. Häufig werden eigentliche Ge-
schenke, Goldgeschirr, Pferde, Waffen hinzugefügt ; aber das Wesen des römi-

schen Königsgeschenks beruht auf den niemals fehlenden magistratischen In-

signien.

3) Die bei den Römern herkömmlichen Königsgeschenke (yaptoxTjpia f^?

0'j[X[j,a/^[as Appian Lib. 32) werden, wo überhaupt dergleichen Verehrungen be-
liebt werden, in gleichartiger Weise dem befreundeten König überreicht , wie

sie denn Massinissa wenigstens dreimal erhielt (Liv. 30, 15. 17. 31, 11), na-
türlich aber vor allem bei der Anknüpfung der persönlichen Beziehungen. Liv.

30, 15, 11: («Scjpio) Massinissam primum regem appellatum .... aurea corona,

aurea patera, sella curuli et scipione eburno, toga picta .et palmata tuniea donat.

Caesar b, O. 1, 43 : quod rex (^Ariovistus) appellatus esset a senatu, quod amicus,

quod tnunera amplissime missa. Tacitus ann. 4, 25 : missus e patribus (an den
König Ptolemaeus von Mauretanien) qui scipionem eburnum, togam pictam,

antiqua patrum munera, daret regemque et socium atque amicum appellaret (vgl.

die Münzen Müller num. de Vanc. Afr. 3 p. 129). Eine Sendung dieser Art

setzt selbstverständlich die Anerkennung des Empfängers als Königs von Seiten

der Römer voraus, aber ist keineswegs dafür bedingend; die Anerkennung
kann auch in jeder anderen Form erfolgen. Dionys. 3 , 61 : xal vüv 'PojfjiaToi

Ta (J-/-?)7:Tpa -/al xd otaO'fj[j.aTa (das Diadem wird sonst nie genannt und steht

hier zu Unrecht) Soopoüvtai xoic ßaoiXeüoi ßeßottoüvTei; aüfoi? xd; d^ouoias, iTtel

xai [).i] Xotßövxs; fsr.ap'' ^xeivoav lj(ouotv auxöi.



— 593 —
derjenige Oberbeamte befugt, in dessen Amtkreis die Reguh'rung

der zwischen den beiden Gemeinden obwaltenden Verhältnisse

fällt. Nachdem, wie dies früher entwickelt worden ist (S. 343 fg.),

die anfänglich wenig eingreifende Mitwirkung der Comitien und

des Senats bei internationalen Acten breiteren Raum gewonnen

hat , tritt die magistratische Erklärung mehr in den Hinter-

grund und verschmilzt in der Regel mit dem Senats- und dem
Volksschluss, die ja beide auch magistratische Acte sind. Noth-

wendige Formalien sind durch das Wesen des öffentlichen

Rechts ausgeschlossen. Die regelmässige Form war die der

einfachen Frage und Antwort, welche aber auf ein schrift-

liches Instrument sich bezieht und selber niedergeschrieben

(1, 252) und zu ewigem Gedächtniss auf dem Capitol aufge-

stellt wird (1, 256). Die Bestärkung des Vertrages durch den

Execrationseid , das foedus (1 , 249) ist auf den Freundschafts-

vertrag namentlich in älterer Zeit oftmals angewendet worden^).

Eigenthtimlich ist demselben die Eintragung in das officielle Ver-

zeichniss der Freunde [formula amicorum, tÖ xuiv cp(Xu)v hidra-^\ia'^).

Der Freundschaftsvertrag wird immer ohne zeitliche Beeren- ^J^^f
'^*'''

^ " Vertrags,

zung geschlossen ^) und ist auch dann, wenn der eine Theil eine

Person ist, nicht durch deren Lebenszeit be'grenzt, da das öffent-

1) Zum Beispiel der Vertrag mit Karthago nach dem haniiibalischeii Krieg

enthält die Waffengemeinschaft nicht, wird aber durch Fetialen abgeschlossen

(1, 250 A. 1).

2) Formula helsst technisch das Verzeiohniss der verbündeten Ge-
meinden. So werden die Worte des Polybius 21, 30, 4 roXiv p.7]oe(jLiav e/etv

Iv Tif] aufATtoXtTEia "von Livius 38, 9, 10 wiedergegeben urbem ne quam formulae

sui iuris faceret (ähnlich Pol. 18, 2, 4 = Liv. 32, 33, 7) und sagt derselbe

39, 26, 2 : Paracheloida, quae sub Athamania esset, nullo iure Thessalorum for-

mulae factum (ähnlich 26, 24, 6). Auch die formula provinciae (Vell. 2, 88)

gehört hieher; zu derjenigen der Narbonensis fügte nach Plinius h.n. 3, 4, 37
Galba zwei Districte hinzu (vgl. Hirschfeld C. I. L. XII p. 49). Von der formula
toyatorum und der formula sociorum wird später die Rede sein. — Aber auch auf

die Individuen , die mit Rom in dies Rechtsverhältniss traten, erstreckt sich die

formula. Der Senat beschliesst die drei Capitäne ^i'Xou; TrposaYopeüoai und weist

weiter die Consuln an, [uiei] . . . eos in ameicorum formulam referundos cu-

rarent = ottoo; . . . toutcj; ei; tö tü)V ^piXtuv Siar^Ypi-a äveveyS-fjvat ctpovTtotu-

oiv. Die Einzeichnung erfolgte ohne Zweifel durch den Quästor [2, 533J.
Wenn Livius 44, 16, 7 ebenfalls in Beziehung auf einen Privaten sagt: se-

natus in formulam sociorum eum referri iussit , so erklärt sich diese Ungenauig-
keit des Ausdruckes aus der formalen Gleichbehandlung der beiden Kategorien

der blossen amici und der soeii et amici.

3) So wird "im Frieden vom J. 666 bestimmt cpiXiav irdpyeiv 'Avtii5x<i)

'Aoi 'Ptuaatoi; ei? aTtavxa tov ypövov uotoüvTa td xaxa toi? auv9-/)X'3i? (Polyb. 21,

45, 1 = Liv. 38, 38, 2).

Rom. Alterth. lU. 38



~ 594 —
liehe Gastrecht wie das private auf die Nachkommen übergeht.

Eine Ausnahme aber macht der mit einem König oder Fürsten als

solchem abgeschlossene Vertrag. Das römische Staatsrecht er

kennt wohl das personale Königthum an, aber der mit einem

Fürsten abgeschlossene Vertrag erstreckt sich auf dessen Nach-

folger nicht, da ein derartiger Vertrag zwar wohl auf die Des-

cendenz gestellt werden kann, aber der Nachfolger des Königs

nicht nothwendig sein Nachkomme i) und des Königs Nachkomme

nicht nothwendig sein Nachfolger ist 2). Darum wird das mit einem

König abgeschlossene Bündniss nicht, wie der Freundschaftsvertrag,

auf die Descendenten gestellt 3) und gilt nach der altern Rechtsauf-

fassung, wenn unbetagt, als beschränkt auf des Königs Lebens-

zeit^), während der Tod des römischen Herrschers hierin keine

Veränderung herbeiführt, da auch unter dem Principat der rö-

mische Staat nicht sich selber fasst als Monarchie. Um den Königs-

vertrag an den Staat zu knüpfen giebt das römische Internatio-

1) Das Königthum des römisclien Staatsrechts ruht auf der Volkswahl

(2, 6) und mag dies immer sachlich nichts sein als Rückspiegelung der Republik,

so ist doch die römische Auffassung auch des fremden Königthums sicher da-

durch bedingt.

2) Es fragt sich sogar, ob der König, der socius et amicus populi Romani

wird, den zweiten Titel so wie der Private auf seine Descendenz überträgt,

eher erschien hier wohl beides als zusammengehörig und war wie die Societät,

so auch die Freundschaft persönlich.

3) Als der zweite Tarquinier die Botmässigkeit über die von seinem Gross-

vater unterworfenen Latiner in Anspruch nimmt, erwidern diese bei Dionysius

4, 46: xac ouv9-ri%ac a? diroiTjoavTo lipo; töv TrazTiov aütoü •napaoioövTe; x^jv

-^veii-oviav XeXuaöat [xsTot tov Iretvou öavrxTov 6ta tö |j.tj TcpooYEYpacp&at Tai?

6[xoXoYi<xic r/jv aüxTjV elvai Soapedv xai toT? Tapxuviou iffö^on. Mehr als diese

Reflexion des Griechen, aus der man allerdings herauslesen kann , dass es zu-

lässig war dergleichen Verträge auf die Descendenz zu erstrecken , beweist das

Schweigen der wirklich historischen Quellen; wäre diese Erstreckung üblich

gewesen, so müssten wir davon vielfach die Spuren finden.

4) Es wird nicht viel Gewicht darauf zu legen sein , dass in Dionysius

Darstellung der Königszeit die Nachbarvölker Roms die mit ilinen eingegangenen

Verträge häufig bezeichnen als weggefallen durch den Tod des Königs, der sie

abgeschlossen hat (3, 23. 37. 49. 4, 27. 45. 46. 5, 40. 8, 64) , zumal da die

Römer diese Auffassung nirgends gelten lassen und kein lateinischer Schrift-

steller etwas Aehnliches meldet. Aber ausdrücklich erklärt König Perseus den

römischen Gesandten, dass nur sein eigenes, nicht das väterliche Bündniss

für ihn verbindlich sei (Liv. 40, 25, 10 :*/bedus cum patre ictum ad se nihil

pertinere). Diese Auffassung, welche der privatrechtlichen der Societät conform

ist (Paulus Dig. 17, 2, 1: societas coiri potest vel in perpetuum, id est dum
vivunt, vel ad tempus; vgl. dens. 17, 2, 70: nulla societatis in aeternum coitio

est), bestätigt sich vornehmlich durch die im folgenden Abschnitt erörterte

Behandlung der Clientelfürsten. — Das Scholion zu Vergil ^len. 2, 161 :

'seri;es,

Troia, fidem': quod rex promittit. videlur res publica polliceri giebt nur die Worte

des Dichters wieder.
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nalrecht keine Form an die Hand. Ein ewiger Vertrag zwischen

einer Stadt und einem Königreich ist dem römischen öffentlichen

Recht fremd, die Erneuerung des Vertrags, welche auch sonst

häufig, aber nur bestärkend vorkommt, bei dem Tode des Königs

rechtlich nothwendig.

Obwohl der Freundschaftsvertrag den Endtermin ausschliesst, Auflösung^
des

kann er allerdings in derselben Weise, wie er begrtlndet ward, Vertrags.

wiederum aufgelöst werden. Das einfache Versprechen kann

zurückgenommen, das durch Senats- oder Volksschluss bestätigte

durch einen späteren gleichartigen Schluss wieder aufgehoben

werden, ohne dass damit das Recht gebrochen wird'). Nur wo
die Execrationsformel ausgesprochen ist, ist die römische Gemeinde

so lange an den Vertrag gebunden, als der andere Theil ihn

einhält, wobei freilich die Entscheidung, ob er ihn einhalte, ein-

seitig den römischen Autoritäten zusteht. Nach dem Frieden mit

Antiochos (1, 250 A. 1) lässt sich die Anwendung jener Formel

auf das nicht zugleich die Abhängigkeit festsetzende Freund-

schaftsbtindniss nicht ferner nachweisen; es gehört zu der spä-

teren Vormachtstellung Roms, dass der Staat dem unabhängigen

Ausland gegenüber eine nach römischer Auffassung ewige Bin-

dung nicht ferner übernimmt.

Der Inhalt des zwischen zwei Gemeinden abgeschlossenen Friedens-
'-' stand.

Freundschaftsvertrags, der pax (von pango) besteht zunächst

in der Festsetzung des dauernden Friedensstandes zwischen

den beiden contrahirenden Staaten 2) und der gegenseitigen

1) Zur Rechtfertigung dieses Satzes genügt es daran zu erinnern, dass

auch im Privatverkehr die Aufkündigung der Freundschaft statthaft ist. Die
Rechte, welche der Senatsschluss vom J. 678 den drei Capitänen gewährt, konnte

er ihnen jederzeit wieder entziehen.

2) Der Vertrag mit Gades stipulirte die pia et aetema pax (Cicero pro

Balho 15, 35). Der mit Astypalaea vom J. 649 (C. /. Gr. 2485) heginnt mit

den Worten: [tÖ) ofjfjiq) töjv 'Pa)[i.aituv xcti] tu") StjIj.(i), töjv 'AaiuTraXcti^tuv EfpTjvTj

%al [cpiX(a icrxl a'ju.[i.ayia] eato) -/at xatd -ff^'i y.al xit« öaXaoaav [el; aTiavTa tov

ypovov] TOXe(j.o? 8e \iA] eatoj, wo allerdings die Worte xal cjjxjxiyta über das

einfache Gastrecht hinausgreifen. Ebenso besagt der gleichfalls weiter greifende

Vertrag mit Rhodos oTiXa fx-?) cpspeiv ^Ttt äXXT)Xou; (Appian h. c. 4, 66). Aus-
führlicher war der zwischen Rom und Mytilene im J. 692 geschlossene noch

trümmerhafter auf uns gekommene Bundesvertrag (Fabricius athen. Mitth. 9,

83 fg.); unter anderm steht darin: 6 hy^i-Oi 6 'Ptuji.a((uv to'j; 7toXep.i[o'J<;] . . ,
|

a£po'j 7tal tfj? {5ia; ^7rtxpaTeia[c] • • •

J
wate Tti) ot)|xu) Ttp M'JTiXT]vaia)[v] ....

y,ai Toi; ou(A(jLa]|yot; toö otjjxo'j toü WJTiXTj^[ai(uv] . .
, |

SttXoi; yp'r][j.a[ot vjotuai

ßoir)&[£iv] und wird ein Unterschied gemacht für den Defensivkrieg: dav Tt;

TTpfitepo? TroXefAOV 7:oi['f]!JTj] . . . tüj oVjJix«) töj 'P(u|j.aiiov . . . Von einem drit-

ten Vertrag mit Tyrrheion in Akarnanien vom J. 660 {Bull, de corr. hell. 1886

38*
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Anerkennung der Freiheit und des Eigenthums der beider-

seitigen Btlrgeri). Weiter ist darin enthalten, dass im Fall

einer derselben in einen Krieg verwickelt wird, der andere

Theil sich verpflichtet die Feinde des befreundeten Staates

nicht mit Waffen, Schiffen oder Geldzahlungen zu untersttltzen

noch ihren Truppen den Durchmarsch durch sein Gebiet zu ge-

statten 2), ferner die den Freunden des befreundeten Staates ab-

genommenen Kriegsgefangenen freizugeben, falls sie in das Ge-

biet des befreundeten Staats gelangen 3). Eine rechtliche Be-

schränkung der Autonomie 4) kann zu dem Freundschaftsvertrag

p. 165) ist nur das Präscript erhalten. Gleichartig, nur rhetorisch stilisirt, Ist

der latinische Vertrag vom J. 261 hei Dionysius 6, 95.

1) Dies wird in den Verträgen nur darum nicht ausdrücklich gesagt, weil
es das Wesen des Friedensstandes ausmacht. Wenn in einem Kriege zwischen
Karthago und Syrakus ein Römer in die Gewalt der Karthager gelangt, so ist

er ebenso frei , wie wenn er das Machtgebiet seiner Mitbürger betritt ; was
natürlich nicht ausschliesst , dass, wenn er eine nach karthagischem Recht
auch gegen den Ausländer criminell verfolgbare Handlung begangen hat, er da-
für in Karthago bestraft werden kann. Vgl. S. 599 A. 1.

2) Die sehr zerrüttete Clausel des Vertrags von Astypalaea lässt sich —
allerdings nur dem Sinne nach — ungefähr also herstellen: 6 STJfxo? [6 'Aoxu-
TTaXatecuv oii-x iaaei SiEX&eiv tou;] 7roX£[j.ioui %a.\ ÜTrevavxioui; [toO SifjfAou toü
'PcojjLaiwv Sta r^; iotas "^w^rx^ 'f.aX T\i dv xpaxi^ 6 5yj[ji.oc -/cal] ßouX-/] , waxe xij)

hi\\t.m xqj 'P<u[xaiajv xoX toi? utto 'Pcu[jia(oij; [xajaoofjilvoii; t:6X£(xov dTricpepcuot,

[A'/lxe xotc i:o[A.£[jLiotc \i-r\re ottXoi?] (XTjxe /p-rjp.aotv \tA\-zt vauolv ßo7)&£ix(u 6 S-^fjios

zal ßouX';^ S6X[(p Tiov7]p(|).] 6 Syjjjlo; 6 TcoptaCcov [oiix ddoEt ot£X&£rv] xou; TioXe-

[xioui; '/.i\ uTtEvavxioui; [x]oü S-r)[Aou xoü 'AcxuTtaXailtov 8id xf\<i Biet; ^^cupa? xai

7]? av ['/.pax:^ 6] ofjfAOs xal ßouXTj
,

[öjoxe xöi 5-^fji,u) xtp] 'AuxuiraXccilcov -mi xoi?

ÜTT aüxou; xaaaofievot; 7i6X£[xov diitcplpcoaiv, [XTjxe [xoTi; 7:oX£jjLiot? [xtjXe] o7:X[oti;]

{iTjX£ XP'nLf^*]"' V-'h^^ vauoi ßoY)&£([x(« 6 5fj[j.o; -/.ai ßouX-?]] SoXip Tiov^pcj). Aehn-
lich im Vertrag mit Antiochos (Polyb. 21, 45): [x-?] 5ti£vat {dhisar. die Hdschr.)
ßotciXea 'Avxbyov xai xou; U7toxaxxo|j.£vouc oid xtji; auxöjv x*"P*? iiri ' Ptufxaioui;

'/.oX xoui; au(j.[jLdyou; 7roX£(j,io'J5 \t:'(]hz /opY)Y£Tv aüxcii; (A-^Siv 6(J.oicos Be xat 'Pw-
fAoiiou? -/al xous ou[j.[xd)(ou!; eu' 'Avxioyov -aoX xoü; ütt' dx£ivov xaxxo|Ji£Vou; und
im latinischen Vertrag bei Dionysius o, 95.

3) Im zweiten karthagischen Vertrag (Pol. 3, 24) wird dies also stipulirt

:

idv oi xtv£? Kap)(rj5ovtcuv Xdßwoi xtva; Ttpö; oS; Elgifjvif) (x^v ^oxiv i-^-^^o-TLXOi 'Pio-

[xatot;, [XT] uTTOxdxxovxat Se xi aijxoT;, (xtj -/.axaY^xiuoav £1? xoü; 'PtofAatcov Xt[x£-

va;* ddv Se -/axay&£vxo; dTiiXdßTjxai (= ?nan«m micjat) 6 'PcopLaio;, dcft^aÖio.

(boctiixco; §£ (j.Tj5 ot 'P(«(Aaiot 7rot£ixtooav. Nirgends kommt so scharf wie hier
die rechtliche Verschiedenheit der selbständigen amici und der unterthänigen
Latiner zu Tage.^ In dem A. 1 gesetzten Fall ist der Latiner gleich dem Römer
nach der dort angegebenen Norm überhaupt nicht kriegsgefangen und muss auf
freien Fuss gestellt werden, falls er nicht etwa wegen eines Verbrechens sich

vor den karthagischen Behörden zu verantworten hat. Dem Angehörigen des
bloss mit Rom befreundeten Staates kommt der Vertrag nur dann zu Gute,
wenn er römischen Boden betritt.

4) Mit der factischen Abhängigkeit von Rom hat das Staatsrecht sich nicht
zu beschäftigen. Sie kann allerdings auch bei blossem Freundschaftsvertrag
ebenso weit reichen wie bei der formalen Hegemonie; doch pflegt in diesem
Fall von römischer Seite auf formale Umwandlung der amicitia in die societas

hingewirkt zu werden. Klassisch dafür ist die im J. 587 von den Römern her-
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hinzutreten; aber wenn er in seiner einfachen Gestalt auf-

tritt, gelangt durch denselben vielmehr die rechtliche Gleich-

stellung der contrahirenden Gemeinden zum Ausdruck ^).

Eine nothwendige Consequenz des Freundschaftsvertrags ist Gesandte

die Regulirung des Sendbotenwesens zwischen den contrahiren-

den Parteien 2). Es werden die derartigen Gäste der Gemeinde

nicht bloss überhaupt mit besonderer Rtlcksicht behandelt
3),

sondern sie haben auch rechtlichen Anspruch auf freies Quar-

tier {locus), auf die nöthige Einrichtung desselben [lautia] und

auf einen Zehrpfennig, welcher im Vertrage selbst mit Rücksicht

auf die Rangstellung der Parteien ein für allemal in Geld festge-

setzt und in dem Verzeichniss der Freunde angemerkt wird*).

Ausserdem kommen ihnen zu ein Ehrenplatz bei den Volksfesten

gleich den Senatoren^), die Zulassung zum Opfer auf dem Capitol

und im Krankheitsfall öffentliche Verpflegung, im Todesfall öffent-

liche Bestattung 6),

beigeführte Umwandlung des seit 140 Jahren bestehenden Freuudschaftsver-

trages mit Rhodos in Waffengemeinschaft (S. 663 A. 1).

1) Nach römischer Formulirung sind dies diejenigen amici populi Romani,

die nicht zugleich dauernd socii sind; denn, wie in dem folgenden Abschnitt

gezeigt werden soll, enthält die in der Societät liegende Uebernahme dauernder

Waffengemeinschaft eine rechtliche Schmälerung der Autonomie. Wohl aber sind

alle socii zugleich amici populi Romani und besitzen sämmtliche mit dem öffent-

lichen Gastrecht verknüpften Befugnisse.

2) Bei dem personalen Freundschaftsvertrag wird natürlich der Freund

der Gemeinde bei persönlicher Anwesenheit derselben Ehre theilhaft : [sei de

rebus sueis legatos ad senatum mitijere legalteive] veneire vellent, heisst es in

dem Senatsschluss für die drei Capitäne, uti eis Uibereis postereisque eorum

legatos venire mittereque liceret.

3) Für die S. 591 A. 1 erwähnten Capitäne beantragen die Consuln

:

Sirooc . . . TcaxaXofTj aüxwv fis-f]Tai, und bei Polybios 22, 17, 10 räth der Senat

den Achäern toi; TipeoßeuTai; tot? äel itap' dauTwv ix7i£[A7ro[x^voi« . . . itpoadyetv

TÖv voüv xai TtaxaXoY'^v (so die Handschriften; die Ausgaben irrig xaTci5oyt]v)

Tcoieioöai rip cxp(j.6Co'J3av, ica&äTrep xai 'PouiAaioi Tioioüvxai x&v 7:apaYivo(j.dvtuv

Tipöc ai>Toü« TtpeaßeuTöJv. Dass mit xaroiko-^i] , welches das philoxeuische

Glossar durch respectus erklärt und das nach Phrynichos im unklassischen

Gebrauch tyjv Trp6; xwa a(5<ü bedeutet, das lateinische honos wiedergegeben

wird, hat S. Bases (_ift]ii.. dp-^. 1886 S. 43) erkannt.

4) Dies ist das munus ex formula = ^svta x(xxd tö SiaxciYfAa des Senats-

beschlusses von 678 , ebenso in dem astypalaeensischen Z. 9 : e5o$ev 5x1 .. .

UTraxo; xöv Tap-fav xaxa x6 5täxaY(J-a [^evta 6i86vat xJeXe'joiq und in dem von

Priene (C 1. Gr. 2905 a, E.) Vgl. röm. Forsch. 1, 345.

5) Varro de l. L. 5, 155 : locus substructus sub dextra huius (curiae) a

comitio übt nationum subsisterent legati
,

qui ad senatum essent missi : is Orae-

costasis appellatus a parte ut multa. Nach Justinus 43, 5, 10 wird den Mas-

salioten wegen ihres Beistandes nach dem gallischem Brand locus spectaculorum

in senatu datus.

6) Dies ist im Einzelnen ausgeführt röm. Forsch, 1, 343 fg.
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ueguiirung Wichtiger als die Reeulirune des Verkehrs zwischen den

des 1 .j
'-j ^J

Privatver- bcidcn vertragschliessendcn Parteien ist diejenige des privaten

inter- dcF beiderseitigen Staatsangehörigen. Dass die Prozessstandschaft
national- j

i. i

^ >^

recht, des Nichtbürgers in Rom einen Internationalvertrag voraussetzt,

zeigt sich namentlich in der Terminologie. Die ältere technische

Sprache bezeichnet durch das höchst wahrscheinlich mit dem
deutschen Gast zusammengehörige ') hostis den durch Freund-

schaftsrecht geschützten Bürger des Vertragsstaats 2), während
dieselbe Bezeichnung auch dem nach gebrochenem Vertrag zum
Feinde gewordenen Gastfreund beigelegt werden kann und spä-

terhin allein in diesem Sinn verwendet wird 3). Für hostis in

dem ersteren Sinn tritt später neben dem Latinus, das heisst

dem Nichtbürger der gleichen Nationalität, der peregrinus

ein^), das heisst derjenige 'Fremdländer', welcher einem mit

Rom in Vertrag stehenden Staate angehört °). Indem sowohl

1) Curtius (in meinen röm. Forsch. 1, 326. 349) führt das Wort so wie
unser Gast auf skr. ghas = edere zurück, Corssen (Vocalismus 1, 796) auf ho-
stire schlagen. Keine der heiden Etymologien erklärt den Sprachgebrauch ge-
nügend; hostis ist niemals der Mitesser, und aus dem Schläger lässt sich der

wohlhezeugte ältere Sprachgebrauch auch nicht füglich herleiten.

2) Die Definition des hostis nach dem älteren Sprachgebrauch bei Varro
de l. L. b, 3 : tum eo verbo dicehant peregrinum qui suis legibus uteretur ent-

spricht genau dem Sprachgebrauch der zwölf Tafeln. Auch die alte Wegbie-
tungsformel (Festus p. 82) : hostis vinctus mulier virgo exesto ist wohl dahin zu
fassen, dass diejenigen, die an sich zum Verweilen in Rom berechtigt sind,

Ton den Festen der Bürger weggewiesen werden, also Frauen, Sclaven und Gäste.

3) Corssen a. a. 0. wird darin Recht haben, dass die Bedeutung 'Feind'

nicht erst später entwickelt ist ; es ist in der That schwer abzusehen , wie das

"Wort, wenn es anfänglich nur den rechtlich geschützten Ausländer bezeichnete,

späterhin in das gerade Gegentheil umschlug. Vielmehr wird man sich zu er-

innern haben, dass der Krieg auch ein ßechtsverhältniss und nur möglich ist,

eben wie das Gericht, wo ein Vertrag vorhergeht, und die Verknüpfung mit
hostire = aequare scheint mir immer noch am meisten für sich zu haben.

4) Varro 5, 33 : ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera
quinque: Romanus, Oabinus (d. h. dieser oder einer anderen latinischen Stadt;

ager Latinus wäre incorrect , da nur ein Staat ein Gebiet haben kann)
,

pere-

grinus, hosticus, incertus. Ackergesetz vom J. 643 Z. 29: [quod ceivi] Romano
facere licebit, item Latino peregrinoque . . . facere liceto. Die römischen Juri-

sten erkennen an, dass die Scheidung der Latini und der peregrini nur termi-

nologischen Werth hat und rechtlich die Latini den peregrini gleich stehen.

Gaius 1, 79: (lex Minicia) ad alios Latinos pertinet qui proprios populos pro-
priusque civitates habebant et erant peregrinorum numero. Varro a. a. 0. : Qa-
hinus quoque peregrinus (^ager), sed quod auspicia habet singularia, ab reliquo dis -

cretus. Zuweilen, aber nicht häufig und wohl eigentlich incorrect wird die

Peregrinifit geradezu auf die Latiner bezogen. So wird ein in der latinischen

Colonie Fregellae beobachtetes Prodigium erklärt als nicht zu sühnen durch die

römischen Behörden, quod (factum essef) in loco peregrino (Liv. 43, 13, 6).

5) Die Auguraldiscipliu , wie sie Varro 5, 33 (A. 4) referirt, schei-

det den ager peregrinus als pacatus und den ager hosticus ab hostibus. Also ist
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die Bezeichnung hostis wie die Bezeichnung peregrinus, beides

technische Ausdrücke des Privatrechts, den keinem Vertragsstaat

angehörigen Ausländer ausschliessen , sprechen sie diesem die

Prozessstandschaft in Rom ab. Auch ist nicht abzusehen, wie

diese ohne Staatsvertrag herbeigeführt werden konnte. Ob ein

privates Gastrechtsverhältniss zwischen einem Römer und dem
Angehörigen eines nicht mit Rom in Vertrag stehenden Staats

überhaupt den römischen Behörden als zu Recht bestehend galt,

ist mindestens zweifelhaft, und auf keinen Fall konnte dasselbe

die mangelnde Prozessstandschaft verleihen. Einen internationalen

Verkehr im heutigen Sinne des Worts, ein für alle innerhalb der

Grenzen des Staates befindlichen Personen zur Anwendung kom-

mendes allgemeines Recht haben die Römer überall nicht ge-

kannt *). Mit dem Begriff fehlt ihnen für den nicht durch spe-

ciellen Vertrag geschützten Ausländer auch das Wort; extei' {ex-

tertius, extraneus) zeigt nur die örtliche Ausschliessung an ohne

Rücksicht auf das Personalrecht und ohne feste Beziehung auf

einen bestimmten Kreis und wird in älterer Zeit überwiegend

gebraucht als Gegensatz zu dem Italiker^),

ptregrinus nicht jeder Ausländer, sondern nur wen die pax schützt; hosticus

wird hier als Gegensatz dazu das gesaramte Gebiet bezeichnen, mit dessen In-

habern Rom entweder im Krieg oder doch nicht in Vertrag steht. — Die Prä-

position steht hier wie in periurium, perendie ; zu vergleichen sind die alten

Correlatausdrücke domi und peregri. Corssen Vocalismus 1, 776.

1) Man übersehe nicht, dass das öffentliche Strafrecht hiemit nichts zu

thun hat. Die Mordthat bestraft der Staat als ein gegen ihn begangenes Ver-

brechen, ohne Unterschied, ob der Getödtete Personalrecht gehabt hat oder nicht;

es kann daher dies Verbrechen auch an einem Sclaven begangen werden.

2) Die Bezeichnung exter (externus, extraneus) ist an sich selbst schwan-
kend, da der Gegensatz zwischen Inland und Ausland in verschiedener Weise

gefasst werden kann. In älterer Zeit wird dabei , bezeichnend genug für die

politische Stellung der Republik, gedacht an den Gegensatz der Italiker und
der Nicht-Italiker. So werden im Repetundengesetz vom J. 631/2 z. A. den

[ßocii noyninisve Latini, das heisst den italischen Bundesgenossen, die exterae

nationes entgegengestellt; und es ist Nachwirkung dieses Sprachgebrauchs,

wenn Cicero in den Verrinen ohne Unterschied bald socii et exterae nationes

setzt {div. in Caec. 3, 7. 5, 18. 19, 63. act. 1, 2, 4. L 1 , 22, 59. c. 27,

68. c. 32, 82 und sonst), bald socii allein , bald allein exterae nationes (^div.

in Caec. 20, 66. act. 1, 14, 41. l. 1, 32, 82), obwohl zu seiner Zeit der

Gegensatz nicht mehr bestand. Ebenso setzt Livius per. 72 den aufständischen

Italikern die auxilia Latini nominis exterarumque gentium gegenüber und tadelt

Tacitus hist. 2, 55 den Vitellius wegen des Latium exteris dilargiri. Aber auch

in anderer Gegensätzlichkeit kommt das Wort vor; so in Beziehung auf die Pro-

vinz für die ausserhalb derselben Wohnenden (^Dig. 1, 18, 3) und in Bezie-

hung auf das Reichsgebiet für das der Freistädte fProculus Big. 49, 15, 7 pr.)

und für die abhängigen Königreiche (nach Dig. 48, 4, 4 pr. ist es Majestäts-

verbrechen zu bewirken, quo rex exterae rmtionis populo Rcmano minus obtem-
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Vertrags- Die Reguliruiig des Verkehrs zwischen den beiderseitigen

verkehrsbe- Staatsangehörigen wird in keinem Internationalvertrag gefehlt

gen. haben; häufig aber lief sie mehr hinaus auf Ausschluss als auf

Gewährung der privaten Rechtsgemeinschaft. In dem ältesten

der zwischen Rom und Karthago abgeschlossenen Verträge wird

der römische Kaufmann angewiesen das Geschäft unter Zu-

ziehung eines karthagischen Beamten abzuschliessen und wegen

der Bezahlung sich an die karthagische Behörde zu halten i),

also der Privatverkehr geradezu untersagt. Diese Verkehrsbe-

schränkung hat denjenigen auswärtigen Staaten gegentlber, welche

nicht zugleich in rechtlicher Abhängigkeit von Rom standen, im

Laufe der Zeit sich weiter gesteigert. Vor allem unter dem Prin-

cipat wurde dem Römer das Betreten des freien ausländischen

Gebiets und dem freien Ausländer das Betreten des römischen

auch zu Handelszwecken der Regel nach nur unter besonderen

Bedingungen und meistens unter staatlicher Controle gestattet^).

Allerdings konnten auch diejenigen Verträge, die den freien

Verkehr im Allgemeinen ausschlössen, doch nicht umhin ge-

wisse durch den Freundschaftsvertrag schlechthin geforderte

Ausnahmen zuzulassen: so wird derselbe für die Gesandten un-

peret). Mit dem Personalrecht hat dieser an sich unbestimmte und wesentlich

örtliche Begriff nichts gemein.

1) Polyb. 3, 22: toi? oexax' djXTTopiav TrapaYivo[i,^votc fjnrjBsv eoTO) TeXo; ttX-^jv

^711 '/.Tjpuxi Tj ^oa\).i).a.x&l' 5aa 5' av toütojv 7rap6vTtuv itpaö^, 8Y][ji.ooi(f Trioxet 6<pei-

Xeo&oo T({) äTTOoofjLeviij. Diese Bestimmung wird hingestellt für die römischen

Kaufleute, welche in dem ihnen geöffneten Theil des karthagischen Gebietes

verkehren ; dass der Vertrag für den auf römischem Gebiet verkehrenden Kar-

thager nichts festsetzt, ist wohl nur durch Ausfall zu erklären.

2) Tacitus hist. 4, 64 sagen die überrheinischen Germanen in der An-
sprache an die Agrippinenser : ad hunc diem .... flumina ac terra» ....
ciauserant Romani, ut . . . inermes ac prope nudi aub custode et pretio coire-

mus und diese antworten c. 65 : vectigal et onera commerciorum resolvimus:

smt transitus incustoditis et (nicht incustoditi sed^ diumi et inermes. Ders. Oerm.
41 : HermunduroTum civilas fida Bomanis, eoque solis Germanorum non in ripa

commercium, sed penitus atque in splendidissima Raetiae colonia (Augsburg):
passim sine custodia transeunt. Dio 71, 11 : oü [i.£vtoi xat t^4 dTrifxiitai rr\<i (Hdschr.

xal) is Tai; äfopai; eTuy^ov (ot Ko6a5oi). 71, 15: toT; öe MapxofAavoii; . . . (M.

Aurelius) töI ^(lupia t«? t£ Tf)fj.£pa; t^; duifii^iai; dcptGoioe- Ttp^Tepov y*P o^ S'£"

x^TipiVTO. Dies wiederholt nachher Commodus (Dio 72, 2) : 7rpoae7:eTa|£ ocpiaiv,

ho. \iife TtoXXaxi; (jtYjTe TroXXa^oü t^? ^topai ä&poiCw'^tai, dXX' äna^ iv ixda-n^

(jiTjvl xai ii TOTtov ?va dxaTovTap^ou tivo? 'Poupiatou TtapovTo;. Den Jazygen

werden noch härtere Bedingungen gestellt (Dio 71, 16), aber später dieselben

nachgelassen TtX'^jv Ti»v TcaToc te tcxc auvoooui; aÜTÄv 7.ai xaTO. Tot; lTrt[xi$ta?

au-f-Asiuhm^ (Dio 71, 19). Im Frieden von 297 müssen die Perser darein wil-

ligen , dass der Zwischenverkehr auf das römische Nisibis beschränkt wird

(Petrus Patric. fr. 14 Müll.). Themistius or. 10 p. 135 Petav. : xaiTOi toü xepoou?

i)7rap5(0VT0i -/otvoO toi; e&veoiv «(xcpoTepoi; (Römern und Gotheu) ix ty); d(i.otß7i;



freiheit.

— 601 —
bedingt anerkannt^) und besteht gleichfalls für die Geiseln und

die nach Art der Geiseln gehaltenen Kriegsgefangenen 2). In-

dem die römischen Grenzen einerseits im Allgemeinen den un-

abhängigen Ausländern verschlossen wurden, andererseits, wo
solche Ausländer sie in rechtmässiger Weise überschritten, ihnen

vertragsmässig ein Personalrecht eingeräumt ward, wurde unter

Festhaltung des Satzes, dass der römische Staat den Ausländer

nur auf Grund eines Internationalvertrags als rechtsfähig aner-

kennt,' dennoch erreicht, dass es ausserhalb der Rechtsgemein-

schaft stehende Ausländer, von seltenen Ausnahmefällen abge-

sehen, innerhalb des römischen Machtgebiets nicht gab.

Aber ie weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto vortrags-
*' 00 o

» [massige

weiter greift die vertragsmässig mehr oder minder freie Rechts- verkehrs.

gemeinschaft hinaus über das Machtgebiet Roms. Das jugend-

liche Rom ist der Staat des freien Verkehrs, die Absperrung

gegen das Ausland die Signatur seines Greisenalters. Der

Verkehr innerhalb Latium, dem die Gemeinschaft der Sprache

und der Sitte das Fundament gab, ist der Vormachtstellung

Roms voraufgegangen. Dafür, dass ein analoger Verkehr mit

Staaten ungleicher Nationalität ebenfalls in die fernste Vergan-

genheit zurückreicht, giebt der den Rechtsinstituten Roms einver-

leibte Verkauf ins transtiberinische Ausland (S. 44) ein urkund-

liches Zeugniss, und ein anderes der zweite Handelsvertrag mit

Karthago, welcher dem Fremden zwar nicht das ganze Gebiet

zugänglich macht, aber in dem ihm eröffneten ihm gleiches Ver-

kehrsrecht wie dem Rürger gewährt 3). Das mit diesem be-

freiten, aber doch von dem Verkehr zwischen Rürger und Rürger

wesentlich verschiedenen Fremdenverkehr verknüpfte prozessua-

lische Verfahren ist die 'Wiederschafiung', recuperatio*), über

Töiv dv /pe^a ouvaXXaYfAaxtuv 5uo [j(,6va; TioXet? twv T:oTdi|J«p Trpoatp^KJtx^vcov

d[A7r6pta itateaxe'jaaaTo (Valens). Theodosius II. verbietet auf Grund älterer

Verfügungen {Cod. lust. 4, 63, 6) den römischen Kaufleuten im Perserreich

anderswo Geschäfte abzuschliessen als in den Städten Nisibis , Kallinikos und
Artaxata ; ähnlichen Restrictionen unterlagen die persischen im Römerreich

(Cod. lust. 4, 63, 4; vgl. das. 4, 40, 2. tit. 41, 2).

1) Cod. lust. 4, 41, 2 pr.; tit. 63, 4, 3.

2) Die Stellen S. 605 A. 8. Die dort genannten captivi können, da sie Ver-

mögen haben, nur solche sein, die man behandelte wie den König Maroboduus.

3) Polyb. 3, 24 : dv laeXla . . . xal dv KapXT^Sf^^i Trdvxa xal TioieiTtu xat

TrooXetxco ooa xal xö) ttoXixto e^eoxiv • woauxtui oe xal 6 KapXTjSövto; zoieixtn

dv PoULtT).

4) Festus p. 274: reciperalio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter popu-
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deren Besonderheiten wir allerdings nur unvollkommen unter-

richtet sind. Dennoch lassen wenigstens die Grundzüge sich

erkennen.

Prozess- Die Prozessstandschaft im Fremdenverkehr war vielleicht in
standschaft n • i • i i i tt • /n r^rw i • n i
der Fremden, ältester Zeit gleich der der Hörigen (S. 82) keine volle, sondern

bedurfte der Unterstützung durch den Gastherrn, den hospes^).

Wenigstens ist nicht recht abzusehen, worin sonst die recht-

liche Bedeutung, welche das private Gastrecht gehabt hat (S. 76

A. 4), bestanden haben kann ausser in der Rechtsbeistandschaft,

die der Gastfreund dem Fremden ebenso wie dem mit diesem

zusammengestellten Clienten zu gewähren hatte; und die viel-

fachen praktischen Schwierigkeiten, die der klagende Ausländer

hervorruft, empfehlen diese Auffassung gleichfalls. Allerdings wird

die Bezeichnung patronus auf den Gastherrn nicht angewandt

(S. 65 A. 1 ) und passt auch insofern nicht auf ihn, als das Gast-

verhältniss kein dauerndes ist und nicht, wie die Hörigkeit,

einen Personalstand begründet. Mögen aber auch die 'ältesten

internationalen Festsetzungen — auch in dieser Hinsicht entschied

selbstverständlich in jedem Fall zunächst der einzelne Vertrag —
dem Gast das Auftreten vor dem römischen Gericht nur mit

Beistand seines Gastherrn gestattet haben, sicher sind die Römer

in den späterhin von ihnen abgeschlossenen Verträgen hievon

abgegangen und haben wie dem klagberechtigten Hörigen so auch

dem Iklagberechtigten Gast freie Prozessstandschaft auch ohne

Beistand eingeräumt. Dabei kann die prozessualische Unter-

stützung, wie sie nach dem späteren römischen Gebrauch der

. patronus dem Clienten gewährt, immer noch dem Ausländer

von seinem Gastherrn, wenn er einen hatte, geschuldet worden

sein 2).

Fremden- Die Form des Prozesses sowie die materiellen Rechtsnormen

hingen zunächst von den Bestimmungen des Vertrags ab. Eine

gewisse Gleichförmigkeit aber wird von je her bei den verschie-

denen Verträgen angestrebt worden sein. Späterhin hat die

lum et reges nationesque et civitates pereyrinas lex convenit, quomodo per reci-

peratores redderentur res reciperenturque resque privatas inter se persequantur.

Wird die reciperatio verweigert, so führt dies zu der correlateii rerum repetitio

der Fetialen (Handb. 6, 420) und weiterhin zum Kriege; als rechter Kriegs-

grund wird zunächst die Verletzung der privaten Rechte gedacht.

1) Leo Meyer (vgl. Gramm. 1, 603. 790) vergleicht oeo-ttottj; and das

slavische gos-podi, Herr.

2) Der statics condicius dies cum hoste kann auf den hostis als Prozess-

recht.



— 603 —
um das J. 512 erfolgte Niedersetzung eines zweiten obersten

Civilgerichts für die nicht zwischen Btlrgern geführten in Rom
zu entscheidenden Prozesse (2, 196) der Entwickelung eines

eigenen Fremdenrechts die rechte Stätte bereitet. Die Prozesse

zwischen Bürgern und Latinern können nicht vor den praetor

qui inter peregrinos ius dicit gekommen, sondern müssen dem

Prätor verblieben sein, qui inter cives ius dicit. Denn termino-

logisch werden die Latiner den Peregrinen nicht zugezählt (S. 598

A. 4) und da sie den Bürgern nachstehen, aber den Peregrinen

vorgehen, so können sie wohl bei den cives hinzugedacht wer-

den, aber ein für die Latiner und die Peregrinen eingesetzter

Gerichtshof hätte abkürzend nur diese weglassen können. Da

femer privatrechtlich Römer und Latiner gleichstanden, empfahl

es sich praktisch der Scheidung der beiden Höfe die materielle

Rechtsverschiedenheit zu Grunde zu legen.

Einen besonderen Fremdenprozess freilich vermögen wir

nicht nachzuweisen. Die Prozessform der reciperatores^ das heisst

kleiner Geschwornencollegien ungerader Zahl, welche durch Ma-

joritätsfindung entscheiden, gehört allerdings dem internationalen

Prozess an, da sie ihre Benennung der reciperatio entlehnt und

da bei Prozessparteien verschiedenen Personalrechts die bei Strei-

tigkeiten zwischen Bürgern vorwiegende Entscheidung durch

einen einzigen Geschwornen regelmässig nicht angewendet wird;

bei solchen Prozessen mag jede Partei einen oder mehrere Ge-

schworene vorgeschlagen haben und zu diesen ein Obmann hin-

zugetreten sein^). Aber vermuthlich hat dies Reciperatorenver-

fahren zunächst aus dem Verkehr mit den Latinern sich entwickelt

und wie wir es kennen, ist es nicht dem peregrinischen Gerichts-

hof vorbehalten, sondern wird , vielleicht eben weil die Latiner

unter dem Bürgergericht standen, als zweite Form des Prozesses

in beiden Höfen gleichmässig gehandhabt.

In der Rechtsentwickelung selbst dagegen begegnet uns aller- ius

dings, im Gegensatz zu dem auf national -latinischem Herkommen

oder römischen Satzungen beruhenden Bürgerrecht [ius civile], ein

gegner bezogen werden, aber vielleicht besser anf ihn als prozessualischen Bei-

standes bedürftig.

1) Dass das Recuperatorengericht ursprünglich aus beiden Nationen zu-

sammengesetzt ward, folgt daraus noch nicht; ein römischer Magistrat wird

nichtrömische Geschwornen wohl nur dann haben bestellen dürfen, wenn der

Vertrag dies ausdrücklich anordnete.

gentium.
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an die den römischen Rechtslehrern geläufige Abstraction eines allen

Völkern gemeinsamen Privatrechts [ius gentium) i) angelehnter Inbe-

griffpositiver Satzungen ^), welcher betrachtet werden darf zunächst

1) Gaius 1, 1: quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius pro-
prium est vocaturque ius civile . . . quod vero naturalis ratio inter omnes homi-
nes constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium,
quasi quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus partim suo pro-
prio

,
partim communi omnium hominum iure utitur. Das ius gentium (wobei

gentium, nach der richtigen Bemerkung Clarks bei Nettleship Journal ofphilology
vol. XIII p. 172, zu fassen ist wie in nusquam gentium, minime gentium),
welche Bezeichnung schon Cicero geläufig ist, ist nach der römischen — allerdings

durch die griechischen Theorien wesentlich beeinflussten — Auffassung nicht spe-
culativ gefunden, sondern das ungeschriebene allgemeine Recht (Cicero oraf. pari,

37, 130 : propria legis et ea, quae scripta sunt et ea quae sine litteris aut gentium
iure aut maiorum more retinentur) und mit dem ius naturae insofern identiflcirt

(Cicero de off. 3, 5, 23 : neque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed

etiam legibus populorum . . . constitutum est; Tusc. 1, 13, 30: omni in re con-
sensio omnium gentium lex naturae putanda esf), als darunter der aus den den
Römern bekannten oder von ihnen vorausgesetzten positiven Satzungen ab-
strahirte Inbegriff der allgemein oder fast allgemein geltenden Rechtssätze ver-
standen wird. Als diesem "Weltrecht angehörig werden bezeichnet bei-
spielsweise die kriegsrechtlichen Regeln über Gesandtenschutz und freies

Geleit (Liv. 1, 14. 2, 4. 5, 36; Sallustius lug. 35, 7) so wie über die
Rechtmässigkeit des Erwerbes der Beute (Dig. 41, 1, 5, 7); die Nothwehr
(Sallust. lug. 22) ; die Erstreckung des Eigenthumsbegriffs auf den Menschen,
die Sclaverei (Gat. 1, 52: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere pos-
sumus dominis in servos vitae necisque potestatem esse) und deren rechtliche

Begründung für das Kind durch den Sclavenstand der Mutter (GaJ. 1,
78—86) ; der Ausschluss der Verjährung gegenüber dem Göttereigenthum
(Cicero de har, resp. 14, 32: hoc si minus civili iure perscriptum est,

lege tamen naturae, communi iure gentium sanctum est, ut nihil mortales
a diis immortalibus usu capere possint); der Erwerb durch AUuvion (Dig.

41, 1,7, 1) und durch Tradition [fragm. Vat. 47a; Dig. 41, 1, 9, 3;
naturali iure nach Gaius 2, 65); die Begründung der Schuldforderung durch
Zahlung von Seiten des Gläubigers (Gai. 3, 132); der durch Frage und
Antwort abgeschlossene Vertrag, so weit dabei nicht die dem Civilrecht reser-

virten Worte spondes ? spondeo gebraucht sind (Obligation: Gai. 3, 93; Aceepti-
lation : Dig. 46, 4, 8, 4); die Consensualverträge {Dig. 2, 14, 7 pr. und sonst);

die Erbfolge der Kinder gegenüber dem Vater (Quintilian inst. 7, 1, 46);
der Incest in auf- und absteigender Linie (^Dig. 23, 2, 68) , wobei der Gegen-
satz der je nach der besondern Gesetzgebung gestatteten oder verpönten
Schwesterehe besonders scharf hervortritt. Die Erstreckung des ius naturale
auf die lebenden Wesen überhaupt und die dadurch gewonnene Unterschei-
dung desselben von dem ius gentium (ülpian Dig. 1, 1, 1, 3) ist eine späte
Spitzfindigkeit. Eine zweckmässige Zusammenstellung der Anwendungen
dieses Terminus giebt Nettleship a. a. 0.

2) Das ius gentium selbst hat nach römischer Auffassung nicht an
sich positive Geltung; es weicht der Vorschrift des eigenen Staats (Gaius 1,

83 : animadvertere debemus , ne iuris gentium regulam vel lex aliqua vel quod
legis vicem obtinet aliquo casu commutaverit) und selbst die subsidiäre Anwen-
dung ist genau genommen ein Act der Legislation, da die in Frage stehende
Rechtsfolge in den civilrechtlichen Satzungen nach strenger Interpretation

derselben der Regel nach nicht bloss nicht vorgeschrieben, sondern vielmehr
ausgeschlossen ist. Die Klage aus dem blossen Kaufvertrag zwischen Bür-
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als Subsidiarrecht für die durch die Specialverträge gegebenen

Normen und späterhin, wo die Einzelverträge wohl nicht bloss

für uns zurtlcktreten, sondern in Folge der römischen Vormachtstel-

lung überhaupt ihre Zwangskraft einbüssen, als allgemeines Beichs-

recht für alle an ein römisches Gericht
')

gelangenden nicht ledig-

lich zwischen Bürgern geführten Prozesse 2), in welches dann

auch die römische Gesetzgebung, wo sie sich nicht auf die Bürger

beschränkte, vielfach eingegriffen hat. Indess umfasst dieses

subsidiäre Peregrinenrecht nicht das Privatrecht insgesammt,

sondern nur das Becht des Privatverkehrs ; die diesem nicht an-

gehörenden Bechtsverhältnisse sind für dasselbe nicht vorhanden.

Es ist belehrend in dieser Hinsicht die civilistische Entwickelung

der Schenkung mit derjenigen zum Beispiel von Kauf und

Darlehn zu vergleichen. Vor allem aber gilt dies vom Ehe- und

vom Erbrecht. Beide giebt es in jenem Subsidiarrecht nicht;

Ehe und Beerbung haften am Bürgerrecht und diejenigen Per-

sonen, welche keines haben und lediglich auf das Subsidiarrecht

angewiesen sind, wie die dediticii und die diesen gleichgeachteten

Personen und die Geiseln, sind nach der Strenge des Bechts von

beiden ausgeschlossen^). Materiell entnimmt dies Subsidienrecht

gern ist erst dadurch möglich geworden, dass der Stadtprätor kraft seines

Satzungsrechts sie in das Album nahm, und die iure gentium vorhandene Na-
turalobligation ist civilrechtlich klaglos (Dig. 50, 17, 84, 1). Das 'allen Völ-

kern gemeine Recht' ist für die Körner wohl Rechtsquelle, insofern das po-

sitive Recht sich demselben nach Möglichkeit zu nähern hat, oder nach Ciceros

Ausdruck (S. 606 A. 2), das allgemeine Recht sollte positives Recht sein. Aber
es ist dies nicht immer und kann es häufig nicht sein ohne legislatorische Deter-

minirung; wie zum Beispiel das Intestaterbrecht der Kinder und ebenso die

Tutel der Minderjährigen {Gai. 1, 189) wohl im Princip zum allgemeinen Recht

gehören, aber nur durch Sondersatzung zur Anwendung kommen können.

1) Bei dem Grenzverkehr mit den eigentlichen Ausländern mögen die

Verhältnisse wohl immer zunächst durch die Verträge bestimmt worden sein.

2) Für die spätere Zeit, wo das römische Reich sich gegen das freie Ausland
abgesperrt hat, können das ius civile und das ius gentium, letzteres gedacht in

der positiven römischen Ausprägung, wohl gefasst werden als das Recht, welches

die Reichsgerichte gegen den Bürger, und das, welches sie gegen den Unter-

than zur Anwendung bringen. Aber es hängt dies davon ab, dass es ein un-

abhängiges und mit Rom im Rechtsverkehr stehendes Ausland nur für das

ältere Rom giebt ; seinem Wesen nach wird das ius gentium zu Grunde gelegt

bei jedem Prozess , den der Nichtbürger vor einem römischen Gericht führt,

mag seine Gemeinde von Rom abhängig sein oder nicht.

S) Wegen der dediticii vgl. S. 139. Ueber die Geiseln sagt Ulpian

(Dig. 28, 1, 11): obsides testari non possunt, nisi eis permittitur und Marcianus

(Dig. 49, 14, 31. 32): divus Commodus rescripsit obsidum bona sie ut captivo-

rum. (vgl. S. 601 A. 2) omnimodo in ßscum esse cogenda: sed si accepto usu togae

Romanne ul cives Romani semper egerint, divi fralres procuratoribus hereditatium
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seine Bestimmungen theils geradezu dem Bürgerrecht, was

namentlich bei dem Diebstahl und den sonstigen Privatdelicten

geschieht 1); theils hat es für den Verkehr die conventionelle

Formulirung des Givilrechts bei Seite geschoben und im Anschluss

an das freier entwickelte GemeindeVermögensrecht (1 ,
1 69 fg)

den dem Uebereinkommen zu Grunde liegenden Willen der Par-

teien als genügenden Klaggrund zur Anerkennung gebracht. Eigene

Bildungen sind demselben fremd; selbst wo sie aufzutreten

scheinen, wie in der Hypothek, liegt wohl das praedium des Ge-

meindevermögensrechts zu Grunde und gehört nur die Ausge-

staltung dem subsidiären Reichsrecht an. In der weiteren Ent-

wickelung hat dasselbe das Bürgerrecht vielfach umgestaltet und

verdrängt, den freieren in ihm für den Handel und Wandel

anerkannten Normen Aufnahme auch in dieses verschafft 2). Es

ist dieses thunlichst denationalisirte Privatrecht, welches zum

Weltrecht geworden ist und den Untergang des römischen Staats

um Jahrtausende tiberdauert hat.

rescripserunt sine dubitatione ius eorum ab obsidis condicione separalum esse

beneficio principali : ideoque ius eis servandum quod habent, si a legitimis civibus

Romanis heredes instituti fuissent (d. h. die Erbeseinsetzung ist ungültig oder

gültig, je nachdem sie als Geiseln oder als Bürger angesehen werden). Ver-

mögen also hahen die Geiseln von Rechtswegen, Erben von Rechtswegen nicht.

1) Gai. 4, 37: civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut

cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum

Sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi. Als Beispiele werden die Dieb-

stahls- und die Sachbeschädigungsklage activ und passiv angeführt. Daraus folgt,

dass die Privatdelictsklagen an sich nicht von einem oder gegen einen Peregrinen

haben angestellt werden können, aber keineswegs, dass bis zu der Verhältnis s-

mässig wohl späten Epoche, wo sie durch Fiction ihnen eröffnet wurden, es

für Fälle dieser Art keine Rechtsverfolgung gegeben hat. Vielmehr finden wir

schon im sechsten Jahrhundert die Diebstahlklagen von Peregrinen gegen Römer
durch Recuperatoren entschieden (denn etwas anderes ist der Prozess vom J. 583

bei Liv. 43, 2 nicht); ohne Zweifel gab es dafür in älterer Zeit besondere

Klagen, die nachher durch das Eintreten jener Fiction überflüssig wurden.

2) Das meint wohl zunächst Cicero mit den Worten de off. 3, 17, 69:

maiores aliud ius gentium, aliud civile esse voluerunt: quod civile, non idem con-

tinuo gentium, quod autem gentium idem civile esse debet. Gewiss sind die Con-

sensualcontracte dadurch in das Civilrecht gelangt, weil es unbillig schien dem

Bürger da die Klage zu versagen, wo man sie dem Fremden gestattete.



Der latinisclie Stammbund.

Zwischen Inland und Ausland besteht von je her ein Zwi- Die

schengebiet. das freilich nicht Inland, aber in Rechts- und Bnndesge-

Wehrgenossenschaft mit dem Inland dauernd verknüpft und also schafi.

auch nicht Ausland ist, rechtlich abgegrenzt durch das äusser-

liche Moment der Staatsverträge, aber in seinen Anfängen und

in seinem Kern ruhend auf der durch die Natur gegebenen

Gleichheit der Sprache und der Sitte. Die Darstellung der Rechts-

verhältnisse dieser dauernden Bundesgenossenschaft, welche der

Sache nach einen Theil des römischen Staats bildet, ist schwierig,

theils weil es formell generelle Normen auf diesem Gebiet streng

genommen nicht giebt, sondern die innerlich generellen Satzungen

den Specialverträgen entnommen werden müssen, theils weil im

Laufe der vielen Jahrhunderte der Begriff des abhängigen Bünd-

nisses selber sich verschoben und insbesondere das ursprüng-

liche Fundament der nationalen Gemeinschaft ausgeschieden

hat. Im Grossen und Ganzen lassen sich darin drei Perioden

unterscheiden: die des latinischen Stammbundes bis zu seiner

Auflösung durch den ersten Krieg des J. 416; die der italischen

Bundesgenossenschaft bis zu deren Aufgehen in die römische

Bürgerschaft durch die Gesetzgebung der J. 664 und 665 ; end-

lich die der Reichsangehörigkeit, der spätesten Republik und des

Principats. Aber durch all die Jahrhunderte und ihren Wandel

hindurch behauptet sich einerseits das Moment der Ungleichheit

des Bündnisses, so dass, abgesehen etwa von der ältesten Ord-

nung der Beziehungen Latiums zu Rom, dasselbe nicht bloss

factisch, sondern auch rechtlich die römische Hegemonie ein-

schliesst; andrerseits das Festhalten einer wohl geschmälerten,
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aber nie ganz beseitigten souveränen Stellung der unter He-

gemonie stehenden Gemeinde. Der römische Staat ist in all

dieser Zeit nichts gewesen als eine Conföderation hauptsächlich

städtischer Gemeinden unter Ftihrung der Gemeinde Rom; so

weit neuere Verhältnisse damit überhaupt sich vergleichen

lassen, wird noch am ersten der Hansabund herangezogen wer-

den können. Allerdings aber trägt das abhängige Bündniss noth-

wendig die Tendenz des Aufgehens in die Hauptgemeinde in

sichj und wir werden finden
, dass dasselbe in allen den drei

eben bezeichneten grossen Abschnitten in dieses Aufgehen aus-

läuft.

Rom als Die souveräue Stadt, auf welcher die sesammte politische
latinische

o ±

Stadt. Entwickelung in Italien und nicht minder die der Griechen be-

ruht, erscheint, vom allgemein geschichtlichen Standpunkt aus

betrachtet, als eine jüngere aus der politischen Einheit des

Volksstammes hervorgegangene Bildung. Es muss wohl eine

Epoche gegeben haben, wo die gleichsprachigen Bewohner Mittel-

italiens, die sich Latiner nannten, das nomen Latinum^), so weit

es damals überhaupt ein Gemeinwesen gab , in diesem sich

gleichberechtigt zusammenfanden ; das Auseinandersiedeln in

einzelne Mauerringe und die zu deren Vertheidigung erforderliche

Organisation wird erst thatsächlich, dann auch rechtlich zu dem
Auseinanderfallen des einheitlich geordneten Stammes in eine

Anzahl souveräner Wehrmannschaften [populi] geführt haben.

Wenn diese Vorgänge selbst weit jenseit aller historischen Erin-

nerung liegen und nur der rückschliessenden Betrachtung sich in

den allgemeinsten Umrissen darstellen, so ist die Nachwirkung

derselben insofern für alle Folgezeit bestimmend geblieben, als

jenes Auseinanderfallen der allgemeinen Wehrgenossenschaft kein

vollständiges war, sondern dieselbe sich in eine aus den neuen

souveränen Wehrgenossenschaften gebildete bündische Gesammt-

1) Dass nomen für den Stamm ebenso technisch ist wie populus für die

Stadt, zeigt insbesondere der Gebrauch von nomen Latinum neben populus Ro-
manus [^C. I. L.'K, 797: Sacra principia p. R. Quirit. nominisque Latini quai

apud Laurentis coluntur und sonst oft); man ahnt darin die Erinnerung an eine

Epoche, wo die Latini sich zu den Romani und Praenestini oder vielmehr zu
den Tities und den Ramnes ähnlich verhielten wie das Geschlecht zu seinen

Häusern, die populi noch als Gesohlechtsgemeinschaften empfunden wurden.
Es findet sich wohl auch nomen Caeninum (Liv. 1, 10, 3), Albanum (Liv. 1,

23, 4), Romanum (Liv. 5, 39, 10. 23, 6, 3), aber gegenüber der Beziehung
auf den Stamm ist dies selten und wohl incorrect.
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Wehrgenossenschaft verwandelte. Daher bildet regehnässig die

italische wie die griechische Stadt einerseits einen selbständigen

Staat, andrerseits aber, und nicht durch zufälligen Vertrag, son-

dern durch die Nothwendigkeit der Entwickelung, das Glied einer

staatlichen Conföderation.

Was hieraus sich zu ergeben scheint , dass auch die Stadt Rom neben

Roma einst wie Alba und Praeneste eine der Städte des 'latini-

schen Naraens' gewesen ist, das weist die römische Auffassung

entschieden ab. Nicht bloss steht in der gesammten conventionellen

Vorgeschichte Rom nicht in, sondern neben Latium, sondern es ist

auch die sehr alte Gründungslegende ausdrtlcklich darauf gestellt

neben dem Festhalten der gemeinschaftlichen Nationalität in

scharf tendenziöser Haltung die Zugehörigkeit zu der latinischen

Staatengemeinschaft auszuschliessen (2, 6). Allem Anschein nach

hat schon die römische Logographie sich bemtlht in der Legenden-

gestaltung die der späteren hegemonischen Rolle Roms nicht an-

gemessene ursprüngliche Gleichstellung im latinischen Stammbund
zu verleugnen und auch die Erinnerung daran zu vertilgen; und

es ist ihr dies vollständig gelungen.

Von dem latinischen Stammbund, wie er bis zu seiner Auf- Der Latiner-

lösung im J. 416 d. St.^) neben und unter Rom stand, berichten

die römischen Annalen allerdings; aber das Bild, welches sie uns

von der Gestaltung der römisch-latinischen Ordnungen vorführen,

ist ungefähr vergleichbar dem des römischen Königthums: es

weist nicht bloss im Einzelnen zahlreiche Unklarheiten und

Widersprüche auf, sondern die uns vorliegenden Erzählungen

entbehren vielfach der realen Grundlage und erweisen sich prag-

matisch wie staatsrechtlich als Construction, und zwar, wie gesagt,

als tendenziöse Construction relativ später Darsteller, deren An-

setzungen dann durch unkundige und sorglose Compilatoren noch

verstümmelt und entstellt sind. Nichts desto weniger ist der lati-

nische Stammbund ebenso die Grundlage der Bundesgenossen-

schaft wie das Königthum die der Magistratur. Es muss versucht

1) Cinßius bei Festus v. praetor p, 241 : Alba diruta Ufque ad P. Decium
Murem cos. (J. 414) populos Latinos ad caput Ferentinae, quod est sub monte
Albano, consulere solitos et imperium communi consilio administrare. Liv. 8,

13, 10 zum J. 416 : . celeris Latinis populis coriubia commerciaque et concilia

inter se ademerunt. Die livianischen Nachrichten über die damalige Ordnung
der politischen Verhältnisse haben sich durchgängig bewährt und dürfen als

glaubwürdig gelten, wenn gleich die Darstellung des letzten latinischen Krieges

selbst vielfach Anstoss giebt.

Röin. Altertli. HI. 39
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werden theils die uns vorliegenden Angaben einerseits über die

Beschaffenheit des Bundes selbst, andrerseits über dessen Ver-

hältniss zu Rom nach Möglichkeit zu sichten, theils damit zu ver-

binden, was in den nach Aufhebung der latinischen Bundesver-

sammlung bestehenden Einrichtungen der latinischen Gemeinschaft

und in den nach dem J. 416 zwischen Rom und den Gemeinden

latinischen Rechts geltenden Satzungen mit einiger Wahrschein-

lichkeit auf die Epoche vor dem J. 416 zurückgeführt werden

kann. Dabei aber sollen nicht die im folgenden Abschnitt darzu-

legenden allgemein bundesgenössischen Rechte, sondern nur die

speciell latinischen Privilegien zur Erörterung kommen.

Die Vorort- Die römischc Logographie kennt den latinischen Stamm-

Aibas und buud uicht audcrs als in Abhängigkeit von Rom und Roms He-

gemonie über Latium wird von ihr nicht so sehr entwickelt als

vorausgesetzt. Ihr gelten die Städte der Latiner sämmtlich als

von Alba aus gegründet und übt dieses bei Beginn der Stadt

Rom über Latium das Regiment etwa in der Weise, wie in

historischer Zeit es Rom geführt hat
')

; indem dann Rom unter

dem vierten seiner Könige durch die Kampfwette die Hegemonie

über Alba gewinnt 2) und bald darauf die Stadt incorporirt, fällt

ihm von Rechts wegen diejenige über ganz Latium zu 3). Die

latinischen Städte sind oftmals säumig in Erfüllung ihrer Pflichten

und versuchen auch verschiedene Male das Glück der Waffen;

aber die Verträge, die die drei letzten Könige und sodann Sp.

Cassius mit ihnen schliessen, sind im Wesentlichen nur erneuern-

1) Cincius (S. 609 A. 1) : Alhanos rerum potitos usque ad Tullum regem.

Auf dasselbe führen die in A. 3 angeführten Annalenstellen. Was unter rerum
potiri zu verstehen ist, wird nirgends gesagt; die sachkundigen Darsteller

dachten dabei wohl an die sacrale und die politische Hegemonie, wie sie später

Rom über Latium geübt hat, jene ausgedrückt in der Führung bei dem Latiar,

•riY£{'.ov'ta töjv leptwv (Dionysius »S. 613 A. 3), diese in dem Aufgebotsrecht bei

dem Bundeskrieg.

2) Livius 1, 24, 9: utri ulris impercnt. c. 25, 3: ut . . is — populus
— alteri populo . .. imperitaret. c. 25, 13: imperio nlle.ri aucti, altert dicionis

alienae facti. Vgl. Dionys. 3, 10.

3) Liv. 1, 52; Tarquinius . . . verha fecil posse se quidem vetusto iure

agere, quod, cum. omnes Latini ah ALI/a oriundi sint, in eo (= eo nomine^ foedere

teneantur, quod ab TulLo res omnin Alhana cum coloniis suis in Romanum cessit

imperium. Das nach c. 32, 5 mit den liatiiiein Tullo regnante ictum foedus

ist also eben der Vertrag zwischen Rom und Alba als deyn Vorort von Latium.

Ebenso beschickt bei Dionysius 3, 34 Tullua fünfzehn Jahre nach Albas Zer-

störung TOI? aTTOiy.o'jc te -/ai braf/.öouc, wj-qi Tpiaxovxa iröXet? und verlangt

ireiöeattat toT? ütto 'P(u[jio(i(ov IriTaxTOjJidvoii; wi TrapeiXrjcpoToav auxwv a(jia toii;

dtXXoi; oT; eiyov 'AXßavoi /«! ttjV -fJYefJ^oviav toü Aaxivojv l'ftvou;.
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der und bestärkender Art^). Die Abhängigkeit des latiniscben

Bundes, wie sie unter Tullus festgestellt war, bleibt unverändert,

bis der Bund selbst gesprengt wird und sie damit sich auf die

einzelnen Städte überträgt. Es ist das nicht Geschichte, wohl

aber die staatsrechtliche Darlegung des Verhältnisses, welches der

Auflösung des latinischen Bundes unmittelbar vorherging, der

Hegemonie Roms tlber die übrige in föderativer Geschlossenheit

neben ihm stehende Nation.

Der Bund der Latiner, auf welchen staatsrechtlich die Be- Umfang des

Zeichnung der latinischen Nation, das nomen Latinum sich tiber-

trägt^), umfasste nach der traditionellen Darstellung anfänglich

mit Ausnahme Roms sämmtliche selbständige Gemeinden derje-

nigen Nationalität, welcher auch die Römer angehören; diese

Städte galten, wie bemerkt, als von der ehemaligen Metropole

Alba gegründet und werden, im Gegensatz zu den erst von Rom
geschaffenen Gemeinden latinischer Nationalität, bezeichnet als

1) Die In den Annalen begegnenden liistorischen nnd gelegentlich staats-

rechtlichen Variationen auf dieses Grundthema (zum Beispiel die Controverse,

ob der mit dem älteren Tarqulnius geschlossene Vertrag auf den jüngeren über-
gegangen sei S. 594 A. 4) haben geringes Interesse mid können hier nicht ver-

folgt werden. Das cassische Bündniss ist historisch wohl beglaubigt und mag
auch vielleicht in das J. d. St. 261 gehören (vgl. meine röm. Forsch. 2, löU).

Die bessere annalistische Darstellung hat sich wahrscheinlich darauf beschränkt
dasselbe zu fassen einerseits als ältere Verträge erneuernd, um also diese Ord-
nung bis auf die albanische Zeit zurückzuführen, andrerseits als für die

Hechte der einzelnen Gemeinden und der Personen in Kraft geblieben, so lange

es prisci Laüni gab, also bis auf den tSocialkrieg (Cicero pro Balbo 23, 53).

2) Cincius (S. 619 A. 2, vgl. S. 608 A. 1). Populi priscorum Latinorum
in der Formel der Kriegserklärung Liv. 1, 32; populi Latini Liv. 1, 45, 2 (an

anderen Stellen wie läv. 8, 13, 10. 23, 22, 5 sind dies die einzelnen Gemein-
den, nicht der Bund); commune Latium Cincius (S. 619 A. 2); to xotvciv töjv

Aaxivujv Dionys. 4, 45. 5, 61. 8, 15. — Das Ilechtsverhältniss heisst gewöhn-
lich ius Lata, in der Kaiserzeit häufig (Plinius der ältere, Asconius, Tacitus,

Gaius) Latium.; bei Cicero in dem Briefe ad Alt. 14, 12, 1 und bei Sueton Aug.
47 Latinitas. — Wo der Latiner allgemein bezeichnet werden soll, nennen die

Urkunden gewöhnlich (den Mann) latinischen Stammes; so im Senatusconsult

über die Bacchanalien: ncquis . . . ceivis Rom.anns neve nominus Latini neve

sncium. quisquam.; ähnlich im Repetundengesetz Z. 1: [quoi socium no\minisve

Latini e.vterarumve nationum und im Ackergesetz Z. 21. .50: lcivis\ liomanus so-

ciumve nominisre Latini, quibus ex formuln togalorum milites in terra Italia

inperare solent, auch bei Sallust lug. 40, 2: per hnminen nnminis Laiini et socios

Jtalicos. Latinus steht in den älteren Urkunden selten, so im Ackergesetz

Z. 29 [ceivij Romano . . . item Lalino peregrinove, bei den Schriftstellern überall.

Die Bezeichnung socius nominiK Laiini oder socius Latinu» ist, wie im folgen-

den Abschnitt gezeigt werden wird, der älteren Sprache fremd, aber bei Livius

häufig. Civius ex Latio hat Sallust Jug. 69 ; civiH Latinus ist incorrect wie civis

Graecus und civis Thrax, findet sich aber in dem domitianiscben Stadtrecht von

Malaca c. 53.

39*
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Prisci die Städte der 'alten Latiner' (prisci Latini). Aber auch die ausser-

halb dieser Grenzen als selbständige Staaten gleicher Nationalität

gegründeten Gemeinden sind längere Zeit hindurch in den Bund ein-

getreten; ja es ist wohl in der früheren Zeit für jede dieser Grün-

dungenBundesbeschluss erfordert worden^). Erst die derartigen An-

siedelungen aus der letzten Zeit des Bundes, insonderheit die dem
Gebiet jenseit der Tiber angehörigen, sind ausserhalb des Bundes

geblieben 2). Die Aufzählung derjenigen Ortschaften, welche ent-

weder als altlatinische Gemeinden oder als latinische Golonien

ältester Zeit diesem Verband angehört haben, liegt ausserhalb

des Kreises der staatsrechtlichen Entwickelung^). — Nicht lati-

nische Gemeinden haben dem Bunde schwerlich je angehört^);

wohl aber bestand zwischen dem latinischen Bunde und dem
analogen der Hernikerstädte eine weitere Conföderation (S. 622.

666). — Die eigene Benennung der Gemeinde ist, wie die der rö-

mischen, populus (S. 61 1 A. 2). Vom römischen Standpunkt aus heisst

jede latinische Gemeinde municipium, insofern ihr Bürger mit der

römischen in Steuer- und Frohngemeinschaft treten konnte; die-

1) Die üeberlieferuiig weiss von ßundesgrüudungen nichts, getreu ihrer

Tendenz dem Bunde jede Gleichstellung mit Rom zu versagen. Dass die Rö-
mer bei der angeblichen Gründung von Antium im J. 287 auch Latiner und
Herniker zulassen (Dionys. 9, 57) , ist verschieden ; ähnliches ist auch nach
Auflösung des Bundes vielfach vorgekommen.

2) Meine R. G. 1, 347. Die ältesten latinischen Colonien, die in dem
Verzeichniss der Bundesstädte fehlen , sind Sutrium und Nepet

,
gegründet

371 d. St.; sie bleiben ausserhalb des Bundes zunächst wohl desshalb, weil

diese Gründungen, die ersten jenseit des Tiberis, nicht in eine Reihe mit der

Erweiterung Latiums gegen das Volskerland gestellt werden konnten. Die 372
gegründete Stadt Setia im Volskergebiet trat in den Bund ein ; dagegen haben
ihm nicht angehört Antium und Tarracina, die dem Anschein nach kurz darauf

latinisches Recht erhielten. Indess sind die Nachrichten über die Rechts-
stellung dieser beiden Städte, bevor sie Bürgercolonien wurden, schwankend
und unsicher und es ist möglich , dass bis zur Auflösung des Bundes die alte

Ordnung für die cistiberinische Landschaft in Kraft blieb.

3) Meine Ansicht darüber habe ich R. G. 1" S. 347 und Hermes 17, 42
dargelegt. Wenn die Zahl der Mitglieder dreissig ist und dreissig bleibt, so

ist dies wohl in dem Sinn zu verstehen, dass für gewisse Ceremonien, vielleicht

auch früher für die Abstimmung dreissig Stellen ein für allemal festgesetzt

waren , diese aber je nach Umständen besetzt wurden , während die hiebei an

andere angeschlossenen oder vielleicht auch ganz übergangenen Gemeinden darum
nicht weniger als Bundesglieder galten. Es war eben diese Gemeinschaft eine

Amphiktionie.

4) Was Dionysius 4, 49 von Betheiligung der Herniker und zweier

Volskerstädte Antium und Ecetra berichtet , ist nicht gerade an sich unglaub-

lich (vgl. C. I. L. X p. 660), aber doch wohl eine falsche Erstreckung älterer

die blosse Verbündung berichtender Erzählungen auf die dauernde Festgemein-

schaft.
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jenige aber, welche nach Bandcsl)eschliiss oder später nach dem
Beschluss Roms angek^gt worden war, auch colonia (S. 232 A. 3).

Beide Benennungen aber sind sicher erst allgemein und nament-

lich tilular geworden, nachdem die alte Föderation sich in römi-

sche Herrschaft verwandelt hatte.

Einem Völkerbund dieser Art hat die sacrale Repräsentation, Das Latiar.

das stetig wiederkehrende Bundesfest nicht fehlen können; es

ist dies das Latiar, das Fest auf dem albanischen Berge. Dies

haben diejenigen Legendenerzähler empfunden, welche die Ein-

richtung des Festes den 'alten Latinern' zuschrieben und das-

selbe mit König Faunus und König Aeneas verknüpften'). Aber

die officielle Version der römischen Annalen verwandelt das lati-

nische Stammfest in eine römische Institution; sie knüpft das-

selbe nicht an die latinische Nationalität der Römer, nicht einmal

an die Zerstörung Albas, so deutlich die Oertlichkeit darauf hin-

weist, dass dieser alte Vorort Latiums einstmals dieses Fest ein-

und ausgerichtet hat: nach ihr ist dies Fest geraume Zeit nach

der Begründung der Herrschaft Roms über Latium wegen

der Siege des einen oder des anderen Tarquinierkönigs einge-

richtet worden 2). Die Festordnung, wie sie in historischer Zeit

bestand, fordert die hegemonische Stellung Roms'') und mag wohl

nach Albas Fall diese Gestalt erhalten haben; wie die Stadt Rom
Herrin des Bodens ist, so tritt sie auch als eigentliche Fest-

geberin auf und durch ihre Magistrate wird das Fleisch der ge-

opferten Stiere den Vertretern der Bundesgemeinden ausgetheilt.

So lange der Bund bestand, hat ohne Zweifel jede dazu gehörige

Stadt an dieser Austheilung Theil gehabt und war das Erscheinen

auf dem Albanerberg das äusserliche Kennzeichen der Mitglied-

schaft. Nach Auflösung des Bundes blieb, nach üblicher Weise,

1) Schol. Bob. in Cic. or. pro Plancio p. 255 Or. : Latinae feriae a quo
fuerint institutae, disseiitiunt plerique auctores : alii ab L. Tarqvinio Prisco rege

Romanorum existim,abant, alii vero ab Latinis priscis, atque inter hos ipsos rausa

sacrificii non convenit : nam quidam id initum ex imperato Fauni contendunt,

nonnulli post obitwn Latini regis \ex] Aeneae.

2) Priscus: Diouys. 6, 95; schol. Bob. a. a. 0. Superbus: Dionysius

4 , 49. viri ill. 8 , 2. Als Ursache der Einrichtung wird an einer Stelle

(Dionys. 4, 49) ein Sieg über die Latiner genannt, anderswo (Dionys. 6, 96)
ein solcher über die Etrusker. Die ganze allerdings sehr späte Legende
scheint der Verknüpfung des Latiar mit den Latinein geflissentlich aas dem
Weg zu gehen.

3) Dionysius 4, 49 : 9'jou(Jt 8' unep TiavTwv -/ai t^jV i^fe[AOv(av twv Upüv
l/^ouai 'i*m[Kaloi.
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diese Ceremonie unverändert, aber die nach der Auflösung zu

latinischem Recht gelangenden Städte wurden folgerichtig Von

der Vertheilung ausgeschlossen, so dass das Bild des latinischen

Bundes, wie er bei seiner Auflösung gestaltet war, in dieser

Opferhandlung sich erhielt. — Wenn bei dem Latiar die rö-

mische Legende allem Anschein nach bemüht gewesen ist den

vorrömischen Ursprung zu beseitigen, so gilt ihr dagegen als

Ausdruck der Herrschaft Roms über Latium der unter dem vor-

letzten König auf gemeinschaftliche Kosten der latinischen Städte

in Rom auf dem Aventin errichtete Dianatempel ; und diese Auf-

fassung mag wohl im Wesentlichen zutreffen i). — Von selb-

ständiger sacraler Vertretung des gesammten Latiums finden sich

in unserer Ueberlieferung keine sicheren Spuren 2).

Bundes- Eine schriftliche Bundesordnung, welche die antheilberech-
ordnnng. o i i

tigten Städte, die Satzungen in Betreff' des Bundesfestes und die

innerhalb des Bundes bestehenden Rechtsverhältnisse verzeichnete,

soll, den römischen Annalen zufolge, nach einer zwischen König

Servius und den Abgeordneten der latinischen Städte getroff"enen

Vereinbarung in Rom in dem eben genannten Tempel der Diana

zu bleibendem Gedächtniss aufgestellt worden sein 3). Es ist dies

1) Varro 5, 43: Aventinus ab adventu hominum, quod commune Latino-
rum ibi Dianae templum sit constitutum. Nach Livius 1, 43 erbauen den Tempel
die populi Laiini cum populo Romano : ea erat confessio caput rerum Romam
esse; ebenso erzäblt Dionysius 4, 26 (vgl. A. 3) und auch er bringt den Tempel
mit der Trpooxaaia der Röuier über die Latiuer in Verbindung. Vgl. S(5hrift de

viris ill. 1, 9; Zon. 7, 9.

2) Strabon 5, 3, 5 p. 232 nennt ein (auch bei Mela 2, 4, 71 und Plinius h.

n. 3, 5, 57 neben Ardea erwähntes) Venusheiligthum ('Acppooiatov), otto'j ttoivtjy'J-

piCo'jui Aaxivoi; ein eigentliches Bundesfest aber kann dies kaum gewesen sein.

Der Venustcmpel von Lavinium , dessen Strabon kurz vorher gedenkt mit der

Bemerkung: dTTijxEXoüvxat V otÜToD ota TtponoXcov 'ApSsäxat, ist davon wohl nicht

verschieden; er mag zwischen Lavinium und Ardea, aber auf ardeatischem Ge-
biet gelegen haben , da ein Latinerfest nicht wohl auf römischem Boden unter
Führung von Ardea gefeiert worden sein kann.

3) Dionys. 4, 25. 26 vergleicht diesem latinischeu Bundesrecht das der

griechischen Amphiktionien (v6(j.ouj £?(« töjv iotcuv, uiv £7,a3tTj tcöXi; elye,

xotvo'j? aitaaiv) und lässt den Servius auf einer Kupfertafel verzeichnen xoü; vofxoui;

xat; TToXeai Tipoc äXXfjXoic (wobei besonders an die vorher von ihm erwähnten
Schiedsgerichte bei Streitigkeiten von Bundesstädten unter einander gedacht

sein wird) "/.ai xaXXa xd uepi ttjv £opxTjv y-oX TiavTjY'Jpiv öv inxeXecÖTfjaex'xt

xpöirov . . . xai xa; fxexeyoua'x? x^; auvooou ttoXek;. Danach dürfte bei Festus

p. 165 zu ergänzen sein nesi pro sine positum [est in foedere Latino aedisj Dia-
nae Ave7itinen[sis] . Die öfter in Inschriften als für die späteren Altäre vorbildlich

erwähnte Ritualvorschrift für die ara Dianae in Aveniino kann fügli(;h ein Theil

dieser Urkunde gewesen sein; auch die Errichtung dieses Tempels und die

Einrichtung der jährlich dort von allen Latinern zu vollziehenden Opfer und
Feste bringt Dionysius damit zusammen.
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im allgemeinen beglaubigt und glaublich, wenn gleich die Ur-

kunde, welche die Späteren sahen, wohl aus einer nach Auflö-

sung des Bundes vorgenommenen Revision dieser Satzungen her-

vorgegangen ist. Die Souveräne Gewalt der einzelnen Gemeinde Bundes-

ist durch die l)ündische Ordnung schwerlich weiter eingeschränkt

worden, als dies für die Abwehr mit gesammter Hand, wie sie

diesem nationalen Zusammenschi uss ohne Zweifel zu Grunde lag,

unbedingt erforderlich war. Dazu gehört vor allen Dingen die Censns.

Aufstellung eines Bundesheers nach Ansage des Vororts, wahr-

scheinlich auf Grund eines Bundesbeschlusses. Es darf ferner

die Gleichförmigkeit der Censuseinrichtungen, wie sie in Rom vor

der im J. 319 erfolgten Trennung der Censur vom Oberamt be-

standen, und derjenigen, die bis in die späteste Zeit in den

Städten latinischen Rechts zur Anwendung kamen, mit Wahr-
scheinlichkeit auf die Institutionen des latinischen Bundes

zurückgeführt werden; die Schätzung der einzelnen Gemeinde

ist so sehr das Fundament ihres Heerwesens, dass eine Wehr-
genossenschaft wie die latinische ohne Uniform!rung derselben

nicht gedacht werden kann. Die Krieaführune: zwischen Bun- Kriegs- und
,

so
Vertrags-

desgliedern blieb zulässig und wurde nur insofern beschränkt, recht.

dass während des Bundesfestes Waffenruhe einzutreten hattet).

Dasselbe gilt vom Vertragsschluss : neben dem Bundesvertrag

selbst und dem nachher zu erörternden zwischen dem Bunde und

Rom bestehen solche zwischen Rom und einzelnen Bundesstaaten,

zum Beispiel mit Lavinium'^) und mit Gabii^). Auf solchen Sonder-

verträgen eher als auf Bundesbeschluss ruhte vermuthlich for-

1) Macrobius sat. 1, 16, 16: cum Latiar . . . concipüur . . . nefas est

proelium sumere. Dioiiys. 4, 49 : ivxyeirjia<; elvctt Tiäai Trpo; TidvTa;.

2) Der iu Folge der Sühne für den in Lavinium ermordeten römischen
König zwischen den beiden Gemeinden eingegangene Föderationsact (Liv. 1,

14 : ut expiarenlur legatorum iniuriae regisque caedes, foedus inter Romain La-
viniumque urbes renovatwn est) ging mit den übrigen Sacris von Lavinium
(S. 579 A. 3) nach dem Latinerkrieg 416 , an dem die Lauronter nicht theil-

genommen hatten, auf diese über und wurde gemäss eines .Sibyllenspruchs seit-

dem bis in die Kaiscr/eit hinein jährlich erneuert (Liv. 8, 11, 15: cum Lau-
rentibus renovari foedus iussum, renovaturque ex eo quotannis post diem, decimutn

Latinarum; ('. I. L. X p. 797: pater patratus populi Laurentis foederis ex

libris SibuUinis perculiendi cum, p. R.).

3) Dieser Vertrag, abgeschlossen unter dem letzten König, stand bekannt-

lich noch in später Zeit im Sancustcmpel (Dionys. 4, 58; Fcstus ep. p. 59
unter clipeum,; Horaz ep. 2, 1, 25; foedus p. R. qum Gabinis auf der Münze
Eckhel 5, 137 des C. Antistius Vetus aus augustischer Zoit, eines Nachkommen
des bei der Einnahme Gabiis genannten Antestius Petro Dion. 4, 57).
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mell die — materiell aus der ursprünglichen national-politischen

Gemeinschaft herstammende — allgemeine Verkehrs- und nicht

minder, so weit sie bestand, die Ehegemeinschaft (S. 633).

Dagegen sprechen den latinischen Gemeinden das Kriegsrecht

den nicht latinischen Staaten gegenüber die annalistischen Be-

richte ab'); und da die Römer den ersten Vertrag mit Kar-

thago für sich und ihre Bundesgenossen abschliessend], ohne

dass diese selbst mitwirken, wird auch der Bund wenigstens

in seinem letzten Stadium mit nicht latinischen Staaten keinen

Vertrag haben abschliessen dürfen. Die Autonomie, wie sie nach

Auflösung des Bundes den einzelnen Gemeinden zustand, ist

sicher nicht von dem Bunde auf sie übergegangen, sondern hat

schon zu dessen Zeit in gleicher Weise bestanden.

Bundesver- Die Organisation des Bundes beruht auf der Bundesversamm-

lung, dem concüium und mit dessen Aufhebung ist derselbe auf-

gelöst 3). Es ist in Erinnerung geblieben, dass diese Versamm-

lung am Abhang des albanischen Berges in einem Hain an der

Ferentinaquelle tagte. Nahe liegt es zu vermuthen, dass sie mit

dem ständigen Jahresfest auf dem. Albanerberg in Verbindung

stand und Alba, so lange es stand, wie die sacrale auch die

politische Vorstandschaft hatte. Aber die Ständigkeit dieser

Versammlung tritt in den uns gebliebenen Schilderungen nicht

hervor. Wir erfahren nicht einmal, wie die römischen Gelehrten

sich bei denselben die Repräsentation gedacht haben. Die Römer

betheiligen sich nacsh ihrer Auffassung von je her an den Verhand-

lungen; Stimmrecht aber scheint ihnen nicht beigelegt zu wer-

den *). Auch die Frage vermögen wir nicht zu beantworten,

1) Dionysius 8, 15 gestattet der Senat dem xoivov xwv Aaxivcov t-?iv eauttöv

orpaTiav 'A'XTOifpdffev^ '/.fxi i\-^eix6-iaL<; tyjc Suvafieaj? {5tou; ditohei^oii, Sou; av aürol

dxTiEfJ.^'oKJi S'jva[i.tv* dv "^dp Tai? ouvd-fjxat;, al? dTroiYiOavxo rpo? aÜTouc ntpi

cpiXia;, aTTopfjTjTOV f^v to'jtoov exaxepov. Dasselbe 9, 60. 67. Liv. 2, 30, 8.

c. 53, 4. 3, 19, 8. 8, 4, 8. Die Erklärung der Römer Liv. 8, 2, 13: in foe-

dere Lalino nihil esse, quo bellare cum quibus ipsi velint prohibeantur wird

dargestellt (vgl. c. 4, 8) als eine durch die Gefahr der Lage den Römern abge-

zwungene Concession.

2) Polyb. 3, 22.

3) S. 609 A. 1. Nach Dionysius 5, 50 war es fZfpr).[iit.ho-^ is rai? odv-

&T)7>0Lt; (ZTiaoa? 7:ap£ivat xd; ttoXei? xatc -AOtvoti; «YOpai? ooai xoü Aaxivrav efot

Y^vou; TrappaYfEiXavxojv (xüxoic xöiv irpolopcuv.

4) Dionysius 5, 50 : "(atTOLi -/.oivt) xöjv c'jvaYO[i.ev(uv eU ^Pepevxivov aYopa
TcX-^v [i.iäi x-^i 'P(M(jLai(»v Tt6'ktmz' xo(6xt[j -(dp oüx dTiTjYYeiXav [x6vt[) Ttapetvai,

•x.«t}aTr£p ettufteoav. In der Erzählung Liv. 1, 50, Dien. 4, 45 beruft der rö-

mische König das Concilium und vei handelt mit ihm, ohne dass der formalen
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ob die zur Vertretung der einzelnen Gemeinden bei dem Stier-

opfer abgeordneten Magistrate derselben') in älterer Zeit zu-

gleich als politische Deputirtc fungirten. Die Vorstandschaft des

Bundes haftet, so lange Alba steht, an dessen Königen'^); später-

hin wird sie geführt durch zwei nicht rönu'sche praelores-^). Die

letztere Meldung erhält dadurch Gewicht, dass, wie weiterhin

zu zeigen sein wird, die für die Sacra bis in späte Zeit fort-

bestehende etruskische Conföderalion wahrscheinlich gleich der

einzelnen Gemeinde unter jährlich wechselnden Prätoren und

Aedilen gestanden hat. Auf eine den Bundesmagistraten zur Seite

stehende dem Gemeinderath der Einzelstadt analoge latinische

Versammlung führt, dass Latium seine zehn Ersten hat und

durch diese vertreten werden kann'). Von anderer Competenz

dieser Vorsteher und der Versammlung als der Ilecrführung findet

sich keine Spur, ausser dass in einer wenig zuverlässigen Er-

zählung die Bundesversammlung dargestellt wird als befugt zur Roms hege-

t I 1 «-I • • !• • t\

*"

monische
Ausübung der Crmimaljustiz^). Gewalt.

Das Verhällniss des Lalinerbundes zu Rom wird als

Mitwirkung anderer Vorsteher erwähnt wird. Schwerlich aber hatten die rö-

mischen Annalisten über Dinge dieser Art eine wirkliche Kunde und das deut-

liche Bestreben der Römer nicht als Bundesglied, wenn auch als erstes, aufzu-

treten nimmt dergleichen quasihistorischen Angaben auch den staatsrechtlichen

Werth.

1) Dass die latinischcn Magistrate ebenso wie die römischen bei dem
Latiar fungirten, zeigt der Bericht Liv. 41, 16: das latinische Fest wird auf
Kosten der Lanuviner instaurirt, quia in una hoslia magislrafus Lanuvinus pre-

cntus non erat populo Romano quiritium.

2) Ueber den albanischen König oder Dictator vgl. 2, 171 A. 1. 3.

3) Livius 8, 3, 9 zum J. 414 fasst sie deutlich als ständig: praelores

tum duos Latium habebat, L. Annium Selinum, et L. Numisium, Cerceiensem.

Dionysius lässt nach Albas Fall (3, 34: otlpoOvtat hüo o-paTTr)YO'j; cx'jTOTtpaxopa;

etpTjVT); xe xoX TZoXiixo'j AfAO-i rio'JTiXixiov 1% TröXew; Kopa; vm ^Trouotov 0Ü£-
xiXiov ix Aioutvio'j) und nach der Vertreibung der Tarquinier (5, 61 : toütou;
dTzioti^a^ OTp'XTTjYO'-'i a'jroxpaTopa; vgl. 6, 4) zwei oxpaTTjYol aüroxpoEtopE; an
die Spitze der gegen die Römer kämpfenden Latiner treten ; obwohl er diese

Bezeichnung sonst für den Dictator verwendet, so fordert hier die Zweizahl
nothwendig Prätoren (vgl. 2, 171 A. 2). Der dictator Latinus aus Tusculnm,
der nach Cato (bei Prisoian 4 p. 629 p.) das Dianaheiligthum bei^Aricia weiht,

ist sicher kein Bundesbeamter, sondern tusculanischer Magistrat.

4) Livius a. a. 0. : Romani . . . decem principes Latinorum Romam evo-

caverunt.

5) Die Hinrichtung des Turnus Herdonius indicta causa Liv. 1, 51, 9,

Dion. 4, 48 setzt die rechtliche Möglichkeit eines geordneten Verfahrens vor

dem Concilium voraus. Nach der gleichen Anschauung wird Appius Clau-

dius aus der Sabinerstadt Regillum , weil er im Concilium des sabinischen

Bundes dem Krieg gegen Rom sich widersetzt hat, wegen Landesverraths 'von

den anderen Städten' gerichtet (Dion. 5, 40; Plutarch Popl. 21).
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'gleiches Bündniss'i) und zugleich als Abhängigkeit von Rom 2)

bezeichnet; es ist also nach beiden Seiten hin im Wesent-

lichen dasjenige, in dem nach der Auflösung dos Bundes die

einzelnen latinischen Städte zu Rom stehen. Wie in späterer Zeit

den einzelnen Städten, sagen in dieser die römischen Magistrate

Jahr für Jahr dem latinischen Bund auf Grund des bestehenden

Vertrages den erforderlichen Zuzug an 3); auch die Organisirung

dieser Mannschaften scheinen die Annalisten sich ähnlich gedacht

zu haben, wie sie später bestand *) und es wird dies zutreffen,

da das Bundesaufgebot nur aus den Gontingenten der einzelnen

Gemeinden gebildet worden sein kann. Auf bündische Gesammt-

1) Liv. 8, 4, 2 : si etiam nunc sub umbra foederis aequi servitutem pati

possumus. Vgl. S. 664 A. 2.

2) Dionys. 3, 54 unter Tarquinius Priscus : elvai tpiXouc 'Pojtxaioav xai

o'jfjLfAäyo'j!; aTravxa upotTTOvraC oaa av ^xeivot xeXeuojoiv. Liv. 1 , 45 unter
Servius : caput rerum Romam esse. 1, 52, 4: in eo foedere (mit dem
zweiten Tarquinius) superior Romana res erat. Dionysius 3, 49: Tuyobv t^c
AaTivwv YJYefAOvia; (dersellso König). Liv, 8, 2, 12 vor dem Ausbruch des

letzten Ivrieges : fateri piyebat in potestate sua Latinos tarn non esse. Vor allem

in dem ersten Vertrag mit Karthago (Polyb. 3, 22), der sicher älter ist als die

Auflösung des Bundes , versprechen die Karthager die latinischen Städte nicht

zu schädigen, so weit sie den Römern gehorsam sind (oaot av UTiTjXOot), die

unhotmässigen aber, wenn sie sie bezwingen, nicht zu behalten und kein Castell

auf latinischem Boden anzulegen. Dagegen verschlägt es nichts, dass in der

phrasenhaften Formulirung des cassischen Bündnisses Dlon. 6, 95 das Ver-
hältniss als reine Defensivallianz erscheint.

3) Liv. 1, 26, 1 : roganti Mettio (dem König von Alba) ex foedere icto

quid imperaret, imperat Tullius, uti iuventutem in armis habeat. 1, 52, 5 (unter

Tarquinius Superbus): ita renovatum foedus indictumque iunioribus, ut ex foe-

dere die certa ad lucum Ferentinae armati adessent. 6, 10, 6 zum J. 368 : ab
Latinis Hemicisque . . . quaesitum, cur per eos annos inililern ex instituto non
dedissent. 7, 12, 7 zum J. 396: magna vis m,ilitum ab (^Latinis^ ex foedere

vetusto, quod multis intermiserant annis, acceplnc. 8, 4, 7: temptastis patientiam

negando militem
;

quis dubitat exarsisse eos , cum, plus ducentorum annorum,
morem solveremus? Ebenso 3, 4, 10. c. 22, 4. 4, 26, 12. 7, 25, 5. Dionys.

9, 5: äcpixexo 5' auxoi«; Tiotpa toü AaTtvcuv re -Arn '^Kpviy.oijv eftvou? StTrXaotov

Toü xkr]iiisTOZ ^Trixoupt7.6v.

4) Meistentheils werden die späteren Einrichtungen auch auf diese Epoche
bezogen. So sagt Livius allgemein 8, 8, 14, nachdem er von der jährliehen

Aushebung aus der Bürgerschaft von 4 Legionen zu je 5000 Mann zu Fuss
und 300 Reitern gesprochen hat : allerum tantum ex Latino dileclu adiciebatur.

Damit stimmen bei Dionysins 9, 5. 16. 18 die consularischen Heere von je

2 Legionen und gleich starken Mannschaften der Latiner und Ilerniker

;

auch Liv. 2, 64, 10 (vgl. Dion. 9, 57) begegnet eine Hernicorum cohors in

einem consularischen Heer. Dagegen erscheint Liv. 3, 22, 4. 5 ein zu gleichen

Theilen aus Römern , Latinern und Hernikcrn gebildetes und auch in diesen

drei Haufen fechtendes consularisches Heer; Liv. 3, 4, 10. c. 5, 8. 15 ein

allein aus cohortes Latinae Hernicaeque (nebst den Antiaten) gebildeter eben-

falls consularischer socialis exercitus. Die innere Ordnung wird ganz der römi-

schen gleich gesetzt (Liv. 8, 6, 15. c. 8, 15). — Ganz vereinzelt (denn Liv.

8, 6, 15 hat damit nichts zu schaffen) steht die Angabe Liv. 1, 52, 6 (daraus
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führung des ßundesaufgcbots weist keine Spur

')
; wir finden

nur, dass, so lange der Bund bestand, derselbe vor Uebergabe

der Bundesmannschaflen an den römischen Fcldherrn die römi-

schen Auspicien durch von ihm beauftragte Römer einholte '^) . —
Der Kriegsgewinn, sowohl der Boden wie die bewegliche Beute,

wurde, den uns vorliegenden Angaben zufolge, in der Epoche, wo
zu Rom und Latium als drittes Glied der Stildtebund der llerniker

sich gesellt hatte, unter die drei Verbtlndelen zu gleichen Theilcn

getheilt, und war es eine der Consequenzen der Auflösung des

Bundes, dass diese Theilung wegfieP).

Die Auflösung der Bundesrepräsentation im J, 416 d. St. Die latini-

hat die Rechtsstellung der einzelnen latinischen Gemeinden im sammtheit

Allgemeinen wohl gelassen, wie sie war, und insbesondere ihre lösung de«

Autonomie nicht weiter beschrankt, als dies schon durch die

Einordnung in den Bund geschehen war; die Befugnisse, die

der Bund bisher gegen die Bundesstädte gehabt hatte, gingen

damit über auf die führende Gemeinde. Nur auf das Recht der

wohl Zonaras 7, 10) : (Laiini) ubi ad edictum Romani regis (des letzten) ex

Omnibus populis convenere, ne ducem suum neue secretum imperium propriave

Signa haherent, miscuit manipulos ex Latinis Romanisque, ut ex binis sinyulos

faceret (= dass er aus je zwei — halben — alten römischen oder latinischen

Manipcln einen bildete) binosque ex sinyulis (= dass er aus je einem alten römi-
schen Manipcl zwei machte) : ila geniinatis rnanipulis centuriones imposuit.

Siciher hat kein Römer sich dies als dauernden Zustand gedacht; es ist dies

wahrscheinlich Reflexion eines Annalisten der suUanischen Zeit, wie der Bun-
desgenossenkrieg hätte abgewandt werden können, gekleidet in Ausmalung des

umstürzenden Regiments des letzten Königs und darauf gestützt, dass die Orga-

nisation des Heeres schliesslich von der Willkür des jedesmaligen Feldherrn
abhing.

1) Fragen kann mau wohl, wie das später von den praefecti socittm ge-

führte Commando in dieser Epoche besetzt war; aber eine Antwort darauf

haben wir niciht.

2) Cincius in der Schrift de consulum potestale (bei Festus p. 241 v.

praetor ad porlam vgl. 1, 99 A. 2): quo anno Romanos iwperatores ad exer-

citum mittere oporteret, iussu nominis Latini complures nostros in CapitoUn a
sole Oriente auspiciis oyeramdare solitos : ubi aves addixissent , militem iUum,
qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addlxeranl praetorem salutare

soliturn, qui eam provinciam optineret praetoris nomine. Die Anfangsworte können,
wenn sie richtig sind, nur dahin verstanden werden, dass die folgende Proccdur
in den Jahren stattfindet, in welchen die Römer Feldherren ausschicken; da

aber dies jährlich geschieht, ist wohl quando für quo anno zu schreiben. Auf
alle Fälle ist liier lediglich die Rede von dem Abgang des römischen Feldherrn

zu seinem Commando und gar keine Ursache mit der hergebrachten Interpre-

tation (Schwegler 2, 343) in dieser Nachri<5ht einen unmöglichen Conimando-
wcchsel zwischen Römern und Latinern zti erkennen. Unter praetor ist natür-

lich, da es sich um die Zeit vor dem J. 416 handelt, der Consul zu verstehen

und auch prorincia in der ursprünglichen Bedeutung zu fassen.

3) l'linius h. n. 34, 5, 20: (C. Maenius) devicerat priscos Latinoa, quibus
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latinischen Städte mit einander Sonderverträge einzugehen, muss

die Auflösung des Bundesverbandes sich mit erstreckt und seit-

dem das Vertragsrecht der latinischen Städte sich auf das des

Paciscirens mit Rom beschränkt haben; nach dem Berichte selbst

konnten nach dem J. 4i6 weder alle noch einige latinische Städte

mit einander im BUndniss stehen') und es ist das gleiche Ver-

fahren, Vvie wir später sehen werden, für das ganze übrige Ita-

lien befolgt worden. Danach haben also die latinischen Städte

damals das Recht verloren Verkehrs- und Ehegemeinschaften

mit einander einzugehen und höchst wahrscheinlich sind auch

die bestehenden derartigen Verträge gleichzeitig ausser Kraft ge-

treten.

Erweiterung Dagegen hörte die Gesammtheit der als national eleichbe-
des latini-

, . , ,
sehen rcchtigt von den Römern anerkannten Gememden durch jene
Kreises in' .,/...
durch Auflösung uicht auf ZU existiren; sie verlor nur die gemein-

Colonisi-
rung, Samen Organe oder vielmehr es galten die Organe der füh-

renden Gemeinde fortan zugleich als die Latiums. In diesem

Sinn ist die Ansage des Zuzugs durch die römischen Behörden

aufzufassen. Auch die Aufnahme neuer Gemeinden in den Ver-

band, welche nach wie vor stattfand, wurde jetzt vollzogen durch

einen legislatorischen Act der römischen Gomitien. Zahlreiche

neue politische Gemeinden latinischer Nationalität sind durch die

ganze Halbinsel bis an den Fuss der Alpen wie früher durch den

Bund, so nach dem J. 416 von den Römern ins Leben gerufen

durch worden. — Aber es hat sich die Erweiterung Latiums schon
Latinisirung

i <• i i
peregrini- unter der früheren Republik schwerlich hierauf beschränkt: es

scher
Gemeinden. Scheinen auch eine Anzahl ursprünglich peregrinischer Gemein-

den den latinischen eingereiht worden zu sein. Allerdings konnte

dies nur geschehen durch den freien Entschluss theils der be-

ex foedere tertias praedae populus Romanus praeslabat. Nach den Aunalen wurde
in Folge des cassischen Bündnisses die Beute zu gleichen Theilen zwischen
Rom und Latium getheilt (6, 95 : Xa'xupwv re v.a\ Xeia; tyj? ir. Tzoki\).m^ xowöiv
TÖ loov la^ya^iimGa^ f^epoc Ixaxepoi; Liv. 2, 41, 1), dann nach Zutritt der

Herniker gedrittelt {S, 77 : "Epvi-iCa; . . . ^'j? '^^ '^'''- ^sia; , TjV av i-A TravToi;

xr/jaoavtai , .... eTot^e Xa(Aßaveivl TpiTYjv [Aspioa; vgl. c. 69. 71. 74). Ver-
schoben ist die Erzählung Dionys. 9, 59.

1) Liv. 8, 13 (S. 609 A. 1): ceteris Latinis populis . . . concilia inter se

ademerunt. Vergl. Livius 45, 29, 10: pronuntiavit . . . nei^we conuhium neque

commercium agrorum, aedificiorumque inier se placere cuiquam extra fines regio-

nis suae (der vier Makedonien) esse. Solche Beschränkungen kamen auch sonst

öfter vor (Marquardt Handb. 4, 501).
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treffenden Gemeinde, theils der römischen Vormacht. Es ist nicht

gewiss, dass es der nicht iatinischen Gemeinde freistand kraft

ihrer Autonomie die lateinische Sprache^), die Zweistelligkeit der

latinischen Personennamen (S. 213), die latinische Toga (S. 222)

und andere im Allgemeinen von der freien Selbstbestimmung der

Bürgerschaft abhängige Ordnungen anzunehmen ; es kann wohl

sein, dass vor allem in älterer Zeit diesem Gebrauch der

Autonomie in den einzelnen Verträgen Schranken gesetzt waren

und die herrschende Nation die Annahme ihrer Eigenart

den abhängigen Bundesgenossen nicht ohne weiteres freigab.

Aber auch wenn von dieser Seite kein Ilinderniss bestand und

die Bürger der nicht latinischen Stadt sich insoweit der latinischen

Nationalität anschliessen konnten und wollten, war damit der

Rechtsunterschied noch nicht ausgeglichen. Dass allen zur itali-

schen Wehrgenossenschaft gehörigen Gemeinden der Gebrauch

der Toga verstattet ward, macht sie noch nicht zu Latinern 2);

ebenso wenig wird der Gebrauch der lateinischen Sprache, sei

es nun auf Grund autonomischer Beliebung, sei es nach Gestat-

tung der römischen Regierung, der betreffenden Gemeinde la-

tinisches Recht gegeben haben. Vielmehr wird dazu, unter allen

Umständen die Einräumung der weiterhin zu erörternden latini-

schen Personalprivilegien erforderlich gewesen sein, welche nur

durch einen legislatorischen Act der römischen Gemeinde erfol-

gen konnte 3). Aber wahrscheinlich ist auch dies vorgekommen

und sind nicht ursprünglich Litinische Gemeinden durch for-

male Nationalisirung zu rechtlicher Gleichstellung mit den

altlatinischen gelangt. Die Bezeichnung Latium adiectum oder

novum , uns nur tiberliefert als geographische des südlich und öst-

lich an Latium angrenzenden Gebiets bis zum Liris in seinem

Gesammtlauf, also der Volsker- und der Hernikerlandschaft'*),

hat ohne Zweifel ursprünglich als staatsrechtliche die Einfügung

dieses Gebiets nicht in die das Bundesfest auf dem Albanerberg

1) Daraus, dass die Halbbürgergemeinde nicht willkürlich die Gesohäfts-

sprache wechseln kann (S. 588 A. 1), folgt nicht nothwendig , dass auch die

autonome der Gestattung dafür bedurfte.

2) lieber die italischen togati ist im folgenden Abschnitt gehandelt.

3) Dies zeigt zum Beispiel die Behandlung der Mancipation (S. 629 A. 3).

4) Ueber die Grenzen des Latium adiectum ist C. X p. 498 gehandelt.

Die Angaben schwanken. Auch darauf mag die successive Erweiterung des

staatsrechtlich latinischen Kreises eingewirkt haben.
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feiernde sacrale (S. 612 A. 2. 4), aber in die politische Gemeinschaft

der Latiner bezeichnet. Allerdings sind die meisten Gemeinden des

alten Volskergebietes, so weit unsere Ueberlieferung reicht, aus

peregrinischem unmittelbar in Bürger-, namentlich in Ilalbbtir-

gerrecht (S. 573 A. 3. 4) übergegangen und niemals latinische ge-

wesen. Aber einige derselben, zum Beispiel Antium^), scheinen

latinisches Becht gehabt zu haben, bevor sie in dies Verhältniss

eintraten, und von den drei Hernikerstädten Ferentinum, Aletrium

und Verulae, welche, nachdem die übrigen Herniker Halbbtirger-

recht empfangen hatten (S. 573 A. 9), als Sonderbund fortbestanden,

werden die Ferentinaten nachher geradezu zu den Latinern gerech-

net 2). Vielleicht ist in Italien in weitem Umfang das Gleiche ge-

schehen. Wenn eine Anzahl italischer Gemeinden, die nicht latinische

Colonien waren, wie die Vestiner, Larinum, Teate Apulum, Caiatia,

Aquinum, Münzen mit lateinischer Aufschrift prägen, so lässt sich

freilich nicht mit Bestimmtheit sagen, in wie weit mit diesem

factischen Uebertritt in die latinische Nationalität die rechtlichen

Privilegien der Latinität verbunden waren; aber wahrscheinlich

sind auch diese wenigstens einer Anzahl derselben gegeben wor-

den. Denn nur wenn die Verleihung latinischen Bechts an

nicht von Haus aus latinische Städte schon vor dem Socialkrieg

häufig vorgekommen war, wird es begreiflich, dass nach dem
Bundesgenossenkrieg den selbständigen peregrinischen Gemein-

den des cisalpinischen Galliens sämmtlich latinisches Becht ge-

geben ward. Der Kreis der italischen Bundesgenossen ist ein

weiterer als der der Latiner; aber es haben wahrscheinlich stetige

Uebertritte aus jenem in diesen stattgefunden und es hat sich so

allmählich die freilich irrige Auffassung entwickelt, von der im

folgenden Abschnitt noch die Bede sein wird, als seien die Italiker

Ij C. X p. 060.

2) Liv. 34, 42, 5: novum ius eo anno a Ferentinatibus Icmplatum, itt

Laiini qui in coloniam Romanam notnina dedissent , cives Romani essent.

Puteolos Salernumque et Buxentum ndscripti coloni qui nomina dcderant [et]

cum ob id se pro civihus Romanis ferrent, senntus iudicnvil non es.te eos cives

Rom.anos. Da der Bürger der laünisclien Oemeiiule römischen Acker besitzen

kann, so steht an sich nichts im Wege hei Gründung einer Bürgerc^olonie auch

ihn zuzulassen, ohne dass sein Personalreoht sich dadurch ändert [2, 618].

Wohl aber gestattete das Griindungsgesetz den Deducenten mitunter eine ge-

wisse Zahl von Nichtbürgern als römische Bürger unter die Colonisten einzu-

schreiben (S. 135). Die Ferentinaten heissen also nicht bloss Latini, sondern

besitzen deren Sonderrechte. Vgl. C. I. L. X p. 572. — Wahrscheinlich fehlen

die Herniker eben als Latiner in dem Verzeichniss der italischen Wehrfähigen

Tom J. 529 d. St. (röm. Forsch. 2, 396}.
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sammt und sonders Latiner und gebe es gar kein vom latinischen

verschiedenes italisches Personalrecht. — In der gleichen Rich-

tung ist durch und seit Caesar zuerst den wenigen Gemeinden,

welche wegen mangelnder Selbständigkeit an der Ertheilung des

Btlrgerrechts an die Cisalpiner im .1. 705 nicht participirteni),

späterhin allmählich auch den alpinischen Gemeinden an der Nord-

grenze Italiens 2), ja im Lauf der Zeit überhaupt den Peregrinen-

gemeinden des Westens das latinische Recht verliehen worden
»)

und hat sich die Romanisirung des Occidents zum guten Theil

in dieser Weise vollzogen.

Wir wenden uns dazu diejenigen Besonderheiten zu ent-

wickeln, welche das latinische Stadt- und das latinische Perso-

nalrecht vor dem allgemeinen Recht der autonom.en Städte und
ihrer Bürger voraus gehabt hat.

Die latinischen Stadtrechte — ein latinisches Recht als sol- Die zwei

ches giebt es nicht — zerfallen in zwei Kategorien, eine besseren latinischen

und eine andere schlechteren Rechts oder, was damit wahrschein-

lich zusammenfällt, in diejenigen, welche älter sind als das

J. 486 d. St. und in die später ertheilten (S. 635 fg.). Wo-
rin die rechtliche Verschiedenheit bestand, ist im Einzelnen

nicht überliefert; da von dem jüngeren latinischen Stadtrecht

gesagt wird, dass es volle privatrechtliche Gleichstellung mit den

römischen Bürgern verlieh, so muss das bessere ausserdem

noch eigentlich politische Rechte gewährt haben"*], worauf weiter-

1) Das Jjdtinum ius der den Mimicipien (Brixia und liergomum) unterstell-

ten gentes Euganeae , insonderheit der Trumpliner und Camunner bezeugt Pli-

nins h. n. 3, 20, 133; vgl. meine Ausführung C. I. L. V p. !")19. Ebenfalls

latinischen liechts sind die unter Tergeste gelegten Carner und Cataler (S. G40
A. 5 ; vgl. den Abschnitt von den attribuirten Orten), lieber den Zusammen-
hang des latinischen Kechts mit der Abhängigkeit der Gemeinden vgl. C. I. L.

V p. 1195 und XII p. 21.

2) Latinisches Hecht hatten nach Plinins 3, 20, 135, der auch hier im
Ganzen wohl die Ordnungen der augustischen Zelt darstellt, in dem Gebiet der

Seealpen die Bagienner (später zur 9. italischen Region gerechnet; vgl. (^. I. L.

V p. 873) und ein Theil der Ligure.s Montani und CapiUati, welches dann Nero
im J. 03 auf das ganze Gebiet der Seealpen erstreckte (Tacitus arm. 13, 32;
vgl. C. 1. L. V p. 903) ; ferner das Gebiet der cottischen Alpen (vgl. C; I. L.

V p. 810); in den graischen Alpen die Ceutronen; in den poeninischen die

Octodurenser, vielleicht auch die Varagrer und die übrigen Völkerschaften.

3) Zusammengestellt sind diese Nachrichten von Hirschfeld in der Fest-

schrift zur .OOjiihrigen Jubelfeier des arch. Instituts in Rom von Benndorf und
Hirschfeld (Wien 1879) S. 8 fg. Noch Hadrian Laiium mnltis civitatibus dedit

(yita 21), Lambaesis und Gemellae in Africa erhielten dasselbe zugleich

(Sph. ep. V n. 748).

4) Beachtenswerth ist, dass die römische Silberprägang gleichzeitig mit



— 624 —
stadtreeht hin bei der Freizüeiakeit zurückzukommen sein wird. Zu der

der
Aitiatiner bcsser gestellten Kategorie der Städte latinischen Rechts gehörten

vor allem die altlatinischen und ausserdem von den durch den

Bund oder die Römer angelegten latinischen Colonien die älteren.

stadtreeht Die niedere Kategorie wird bezeichnet als das Recht von Ari-
der (zwölf) , 1111
Colonien. mmum oder als das der 'zwölf Colonien', worunter die im J. 486

deducirte Latinerstadt Ariminum und die elf von da bis

zum Socialkrieg weiter von den Römern in Italien gegrtlndeten

zu verstehen sind '). Nicht minder aber werden der zwei-

ten Klasse alle diejenigen Gemeinden zuzurechnen sein, welche

in den Provinzen latinisches Recht empfangen haben. Das

bessere und das geringere Recht konnten demnach technisch als

das der prisci Latini und der Latini coloniarii bezeichnet werden.

Wenn der im J. 583 aus den spanischen Lagerkindern hervorgegan-

genen Gemeinde Garteia^) und den nach dem Bundesgenossen-

kriege im cisalpinischen Gallien mit latinischem Recht beschenk-

ten Gemeinden die Benennung coloniae Latinae beigelegt ward,

so wurde damit, zumal da dieselbe im eigentlichen Sinn we-

nigstens den letzteren nicht zukam, ihr latinisches Recht als

das geringere charakterisirt. Gleichzeitig verschwand damals,

indem sämmtliche italische Gemeinden zum vollen Btirgerrecht ge-

langten, die bessere Kategorie der Latiner ftir immer ^j und es

giebt am Ende der Republik und unter dem Principat keine anderen

der Gründung von Ariminum beginnt und dass keine der jüngsten zwölf Co-
lonien In Silber gemünzt hat (R. M. W. S. 319). Durchgeführt worden sind übri-

gens diese Beschränkungen ohne Zweifel nicht durch ein allgemeines Gesetz,

sondern durch die einzelnen Verleihungsbriefe, wobei natürlich für die späteren

die letztvorhergehenden im Allgemeinen zum Muster dienten.

1) Cicero pro Caec. 35, 202: Sulla . , ita tulit de civitale (der Arretiner

und Volaterraner, vgl. S. 140 A. 2), ut non sustulerit horum nexa atque here-

ditates : iubet enim eodem iure esse quo fuerint Ariminenses, quos quis ignorat

daodecim coloniarum fuisse et a cinibus Rornanis hereditates capere potuisse? Die
nexa erläutert die bei Varro l. L. 7, 105 referirte Definition : nexum Manilius

scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia (vgl. Gai. 2,

27 : provincialis sali nexum non e[s(] .... solum Italicum mancipii est, pro-

vinciale nee mancipii tst~). In weiterem Sinn , so dass es die hereditates ein-

schliesst, deflnirt den Begriff Festus p. 165: nexum est, ut ait Oallus Aelius

quodcunque per aes et libram geritur idque necti dicitur, quo in genere sunt haer:

testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio. Vgl. RG. V, 421.

2) Liv. 43, 3.

3) In der juristischen Theorie mögen die prisci Latini noch länger flgu-

rirt haben; aber unsere Rechtsquellen kennen, von den bloss personalen La-
tini luniani abgesehen, als latinisches Communalrecht nur das der Latini colo-

niarii. Der Gegensatz des Lntium maiu» und minus (S. 640) hat mit der hier

erörterten Rechts Verschiedenheit nichts gemein.
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latinischen Gemeinden als diejenigenProvinzialstädte, welche das ge-

ringere latinisehe Recht empfangen halten oder damals empfingen;

dies sind die Laiini coloniarii der Juristen der Kaiserzeit '). Die

Benennung, welche wahrscheinlich von den zwölf Colonien über-

nommen ward, kommt darum auch denjenigen Gemeinden zu,

welchen dieses latinische Recht ohne die ficlive Colonialqualitüt

zugetheilt worden war. In dieser Weise gab Vespasian dasselbe

den Spaniern; da mit der Antiquirung des besseren lalinischen

Rechts die Ursache weggefallen war, wegen deren man das lati-

nische Recht der cisalpinischen Städte als coloniales bezeichnet

hatte, Hess er diese Fiction fallen und constituirte die spani-

schen Gemeinden vielmehr in der älteren und angemesseneren

Weise als latinische municipia'^).

Wenn gleich die formale Souveränetät der einzelnen lati- s.nten des

nischen Gemeinde durch die Auflösung des Bundes nicht alterirtuÄihtsHnter

wurde, so wirkte doch die Inhaltlosigkeit derselben allmählich zu- Principat.

rück auch auf die staatsrechtliche Theorie. Es gehört hieher, dass

man nach der Auflehnung der latinischen Stadt Fregellae im

J. 629 dem Sieger den Triumph versagte, also diesen Krieg als

Bürgerkrieg behandelte (1, 133 A. 1). In dem letzten Stadium

dieser Entwickelung, das uns genauer bekannt ist, der spa-

nischen Städteordnung unter den Flaviern wird sogar von der Stadt

die Bezeichnung populus und publicus nicht mehr gesetzt, son-

dern für jenes municipium , für dieses communis. Auch die

volle Gerichtsbarkeit, welche, wie im folgenden Abschnitt dar-

gelegt werden soll, noch in caesarischer Zeit gegenüber der

römischen Bürgergemeinde das rechte Kennzeichen der souve-

ränen Bundesstadt war, ist diesen Latinerstädten Spaniens ge-

nommen und sind dieselben in dieser Hinsicht den Bürgergemein-

den wenigstens genähert 3j. Andere Beschränkungen des latini-

1) Gai. 1, 22. 29. 79. 3, 56. Ulpian 19, 4. Dositheanisches Fragm. de ma-
num. 6: AaTivotc "iCoXtuvdpiot;, o'{, Sxe "^oav iroXiTat 'P<u|jiata)V (i:ieXe6Ö£pot, ovofj.a

lotov eU ""^v xoXojviav Seoioxeioav. Diese aus dem Namen entwickelte Defi-

nition ist sichtlich verkehrt; der Schreiber mag zur Unzeit an die häufig in die

Kürgercolonien geführten Freigelassenen oder gar, wie Ilirschfeld vermuthet, an

die Latini Juniani gedacht haben. — Gaius drückt sich seltsamer Weise so aus,

als habe es zu seiner Zeit gar keine Städte latinischen Rechts und keine anderen

Laiini gegeben als die Juniani. In Kleinasien, wo er schrieb, gab es latinische

Colonien nicht und die römischen Juristen erwähnen sie überliaupt nur beiläufig.

2) S. 232 A. 3 a. E. In der gewölinlichen Ausdrucksweise wird die

Benennung vermieden, weil municipium in dieser Zeit vorwiegend die Bürger-

gemeinde ist; man sagt lieber oppidum Latinorum.

3) Die Beschränkung selbst ist in dem nicht vollständig erhaltenen

Eöm. Alterth. IIl. 40
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sehen Bechts der Kaiserzeit werden im folgenden Abschnitt zur

Sprache kommen.

Latini Latinisches Personalrecht giebt es nur als Gonsequenz des

einzelnen latinischen Stadtrechts: das Bürgerrecht von Praeneste

steht auf einer Linie mit dem Bürgerrecht von Bom und latini-

sches Bürgerrecht ohne Beziehung auf eine bestimmte Stadt lati-

nischen Bechts ist ein Unding (S. 598 A. 4. S. 61 1 A. 2). Als durch

das am Ende der Bepublik oder vielleicht erst in der ersten Kaiser-

zeit erlassene junische Gesetz i) der formell mangelhaften und also

nichtigen Freilassung eines römischen Sclaven diejenige Bechts-

wirkung beigelegt wurde, dass derselbe bei seinen Lebzeiten gleich

dem Bürger der latinischen Colonie in römischen Bechtsformen

solle verkehren, auch, so weit dies Freigelassenen latinischen

Bechts überhaupt freisteht 2), im Heer dienen und unter den

für die Latiner festgesetzten Bedingungen das römische Bürger-

recht gewinnen können, er dagegen bei seinem Tode als unfreier

Mann behandelt werden solle, kam für dieses in jeder Hinsicht

widernatürliche Personalrecht, dessen Inhaber nicht bloss, gleich

dem dediticius, keiner Gemeinde angehört, sondern auch nur bei

Lebzeiten ein freier Mann und also immer noch eigenthch Sclave

ist, in der späteren Schulspräche ^j die Benennung Latinus lu-

c. 69 des Stadtrechts von Malaca ausgesprochen; die näheren Bestimmungen
fehlen.

1) Das sonst überall bloss als junisches bezeichnete Gesetz heisst in Justi-

nians Institutionen 1, 5, 3 lex lunia Norbana, und gehört, wenn diese Benen-
nung richtig ist, in das J. 19 n. Chr. Vielleicht aber ist sie interpolirt im
Anschluss an die daneben genannte lex Aelia Sentia ; denn es sprechen erhebliche

sachliche Gründe dafür, dass das junische Gesetz älter ist als das aelisch-sen-

tische vom J. 4 n, Chr. Vgl. meine Ausführung in Bekkers Jahrbuch 2, 338
und die neuesten Erörterungen dieser nicht mit Sicherheit zu entscheidenden
Controverse von Schneider Ztschr. der Savignystiftung, llom, Abth, 6, 186, 7,

31 und von Holder das. 6, 205. 7, 44, wo die weitere Litteratur angeführt ist.

2) Dies trifft zu bei dem Dienst unter den Yigiles. Ulpian 3, 5. Gaius

1, 32b.

3) Die Gleichstellung dieser Personen mit den latinischen Bürgern bei

ihren Lebzeiten wurde offenbar beliebt einerseits um sie von allen politischen

liechten und Ehren auszuschliessen, andrerseits weil ihre Behandlung als dedi-

ticii auch den mit ihnen in Geschäftsverkehr stehenden Personen zum Beispiel

durch die Unmöglichkeit der Mancipation lästig geworden wäre. Also wird das

(iesetz sie bezeichnet haben als solche
,

qui dum vivunt sunt numero Latino-

rum, moriuntur servi. Aber dass statt numero Laiinorum geradezu Latinus ge-

setzt und das Sclavenrecht im Tode gar nicht angedeutet wird, weist hin auf
die Irrationalität schulmässig abgekürzter Terminologie; und ich kann darin

Schneider gegen Holder (a. a. 0. S. 211) i\ur beistimmen, dass das aelisch-sen-
tische Gesetz diesen verkehrten Ausdruck unmöglich hat verwenden und noch
viel weniger diese Leute hat bezeichnen können als Latinorum, numero oder
Latini, was sie weder hiessen noch waren.
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nianus auf^). In Folge dieser irreführenden Bezeichnung figurirt

dieses hybride Institut seltsamer Weise bei alten und neuen

Juristen als eine Gattung des latinischen Rechts, während es besser

als ein qualificirter Sclavenstand gefasst würde. Indess hat diese

Institution, wie die römischen Juristen sie nun einmal etikettirt

haben, dazu beigetragen, dass in der späteren Kaiserzeit wahr-

scheinlich ein an keine einzelne Stadt geknüpftes latinisches Per-

sonalrecht statuirt ward. Wenigstens hat es grosse Wahrschein-

lichkeit, dass seit Hadrian den für die Flotte ausgehobenen Pe-

regrinen in dieser Weise latinisches Personalrecht verliehen

worden ist 2).

Die dem Bürger einer latinischen Gemeinde als solchem Rom Latinische
Personal-

gegenüber zuständigen besonderen Rechte sind aller Wahrschein- Privilegien.

lichkeit nach durch die Auflösung des latinischen Bundes nicht

wesentlich berührt worden; wie denn auch das bis dahin be-

stehende Bündniss noch ferner betrachtet wird als massgebend

für das Personalrecht der Bürger der altlatinischen Gemeinden, so

lange sie bestanden (S. 611 A. 2). Es kann daher, was darüber

zu sagen ist, als in den Fundamentalsätzen gleichartig ohne

Unterschied der Zeitperiode zusammengefasst werden. Diejenigen

Privilegien, die der Latiner mit dem Italiker theilt, wie die mit

dem Heerdienst verknüpften und die für den kaufmännischen

Verkehr in den Provinzen geordnete Bevorzugung, bleiben, wie

schon gesagt ward, dem folgenden Abschnitt vorbehalten; hier

handeln wir von der Verkehrs- und Prozessgemeinschaft; von

der Ehegemeinschaft; vom Provocationsrecht; von der privilegirten

Gewinnung des römischen Bürgerrechts ; endlich von der Stimm-

gemeinschaft.

Rechtsgemeinschaft besteht zwischen Rom und Latium nicht. Latinische
°

, .
Autonomie

Aus dem vorher entwickelten Princip, dass die römischen Comitien
,

und
^ ' latmiBcue

rechtlich das Organ Latiums sind, folgt allerdings, dass die rö- ,i'e<;hts-
° 7 D Ol

gleichheit.

mische Legislation sich auch auf Latium erstrecken kann, und es

1) lieber den Latinua lunianus sind hauptsäclilich zu vergleichen Gai. 1, 17.

22. 29. 2, 195. 3, 56. Ulp.20, 14. Tacitus arm. 13, 27. Dass er nullius cerlae civi-

tatis civis ist, erkennt Ulpian ausdrücklich an und motivirt damit seine Un-

fähigkeit zu testiren. Auf das Einzelne gehe ich nicht ein , da es für die

öffentlichen Verhältnisse ohne Belang ist. Dass auch diesem Latinus die römischen

Namen zukommen , zeigt Plinius ad Trai. 104. Die ehelichen Kinder treten

in dasselbe Rechtsverhältiiiss
;

praktisch aber ist dies insofern unschädlich, als

sie zur causae probatio auch nach dem Tode des Vaters zugelassen werden

(Gai. 1, 32).

2) Hermes 16, 467.

40*
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wird im folgenden Abschnitt zu zeigen sein, dass diese Conse-

quenz von den Römern nicht bloss für die latinischen, sondern

für alle italischen Gemeinden gezogen worden ist, während ge-

genüber den nicht italischen Staaten dafür der Rechtstitel

fehlt und die Erstreckung der römischen Gesetzgebung auf sie

als Uebergriff der hegemonischen Gewalt sich darstellt. Aber
eine Ausnahme bleibt sie auch in Anwendung auf Italien; ein

regelmässig functionirendes Organ für römisch-latinische Satzungen

insbesondere privatrechtlichen Inhalts giebt es nicht ^j. Vielmehr

gilt in dieser Hinsicht die Autonomie für Praeneste so gut wie

für Rom: Eherecht, Freilassung'^), Testament, Intestatsuccession

hängen dort ebenso wie hier von der städtischen Gesetzgebung

ab. In jeder latinischen Stadt mit Einschluss von Rom ruhen

die Normen des Privatrechts auf der eigenen Autorität, auch

dann, wenn sie materiell zusammenfallen. Aber dieses Zusam-

menfallen findet hier in Folge der gleichen Sprache und der

gleichen Sitte in weitestem Umfange statt und ist von den

wichtigsten praktischen Folgen. Diejenigen Schranken freilich,

welche wie dem römischen Hörigen , so auch vermuthlich in

ältester Zeit dem Ausländer gegenüber dem Bürger gezogen sind,

werden wahrscheinlich auch auf den Ausländer gleicher Natio-

nalität Anwendung gefunden, auch er wird nicht anders als mit

Zuziehung seines Gastfreundes vor einem römischen Gericht Recht

genommen haben (S. 83); aber diese Verkehrsschranke ist, wie

wir sahen, in frühester Zeit gefallen und die historische Epoche

kennt für jeden überhaupt vor einem römischen Gericht Klagbe-

rechtigten nur das volle Prozessrecht.

Commer- Aber w^ciin auch der Latin er prozessualisch Ausländer

bleibt, im Recht selbst steht er dem Inländer wesentlich gleich;

und es drückt sich dies aus in der zwischen Römern und La-

tinern bestehenden Verkehrsgemeinschaft, dem commercium.^).

1) Die launische Bundesversammlung hat sicher niemals derartige Be-
stimmungen getroffen. Die allgemeine Regel, dass die für römische Bürger
gegebene Vorschrift den Latiner nicht bindet, hat bis in die späte Kaiserzeit
liincin bestanden: ad legitimam intestatae matris heredilalem, sagt Paulus sent.

4, 9, 3, filii cives Romani, ncn elkim Latini admittuntur.

2) Nacli dem Stadtrecht von Salpensa c. 28 soll der von einem municeps
latinischen Hechts in rechter Weise Manumittirte frei sein, uti qui opiumo iure

Latini liherlini liberi sunt erunt.

3) Ulpian 19, ö : commercium est emendi vendendique invicem ius. Ll-
vius 45, 29, 10: commercium agrorum aedificiorumque, das ist die £YvtT-/]oti; y'')»

Aou oixiaj der Griechen (Gilbert griech. Staatsalterth. 1, 173. 2, 295).

£7«'/,
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Eben diejenigen Institutionen, die am bestimmtesten als nationale

empfunden werden, wie die Entwickclung der väterlichen

Gewalt bis iax vollem dem Vater an dem Sohn zustehenden

Eigenthum ^), die Legalisiriing jeder Art von Zahlung durcii An-

wendung von Kupfer und Wage unter Zuziehung von Zeugen^), sind

nachweislich den Römern und den Latinern gemein. Bemerkens-

werth ist die Augurairegel, dass die Auspicien auf dem Boden

jeder latinischen Stadt ebenso wie auf dem römischen, anders

aber im stanunfremden Ausland eingeholt werden 3). Daraus

wird ftir den privatrochtlichen Verkehr die Consequenz; gezogen,

dass derselbe dem stammfremden Mann nur exceptionell eröff-

net ist, insoweit zwischen den beiderseitigen Gemeinden ein

entsprechendes Vertragsverhiiltniss besteht und in den durch das-

selbe gegebenen Grenzen und Formen, dagegen derselbe dem

Stammesgenossen umgekehrt, so weit nicht besondere Bestimmun-

gen entgegenstehen^), allgemein und in den Formen des Landes-

rechts gestattet wird. Während die übrigen Ausländer auf

das Fremdenrecht angewiesen sind (S. 604), kommt für den

Bürger der latinischen Gemeinde im Verkehr mit Römern prä-

sumptiv das nationale Recht zur Anwendung. Es ist weder nöthig

noch möglich die Consequenzen dieses Princips hier alle zu

ziehen; einige der wichtigsten Rechtsacte indess, welche von

den Ausländern allein den Latinern möglich sind, wird es ange-

messen sein hier zu bezeichnen.

1 . Die Annahme an Kindesstatt eines Latiners durch einen

Römer und umgekehrt durch die Uebertragung des Eigenthums

an dem Sohne auf den Adoptivvater ist zulässig, während der

1) Dies zeigt am deutlichsten das SalpcJisaner Stadtrecht c, 21. 22.

2) S. 38. 131. Ulpian 19, 4: mancipatio locum habet inter cives Roma-
nos et Latinos coloniarios Lalinosque Junianos eosque pereyrinos, quibus com-

mercium dalum est. — Der Latiuer kann auch Zeuge sein bei dem Act per aes

et lihram (Ulpian 20, 8).

3) Varro l. L. 5, 33 (vgl. S. 598 A. 4) : peregrinus ager . . . qui extra

R(mianum et Gabinum quod uno modo in his servantur (Hdsohr. seruntur)

auspicia .... Gabinus quoque peregrinus, sed quod auspicia habet (Hdschr. quos

a. habent^ singularia, ab reliquo discretus.

4) In dem latinischen Bündniss angeblich vom J. 261 stand nach Dionys.

6, 95: Tüjv loiojTixtüv a'j(j.ßoXaiojv al xpioetc dv TjiAepat; fi-^^ia^mis'x-^ hixa, TT'/p'

Ol? av fhriTOii t6 aufAßo^rxiov. Aus demselben Vertrag führt Festus p. 166 die

Worte an: pecuniam qui nancitur (^quis nancitor die Hdschr.), habeto und si

quid pignoris nancitur (nasciscitur die Hdschr.), sibi habeto; wobei zu beachten

ist, dass das private pignus dem älteren römischen Recht wahrscheinlich

fremd war.
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Peregrine weder den Römer adoptiren noch von ihm adoptirt

werden kann. — Ob der selbständige Latiner durch Adrogation

in ein römisches Haus und damit in die römische Bürgerschaft

eintreten kann, ist zweifelhaft; aber es liegt auch dies in

der rechtlichen Consequenz und ist vielleicht ebenfalls vorge-

kommen^).

Boden- 2. Die Erwerbung römischen Bodens zu quiritarischem

gemein- Eigcuthum stcht dcm Latiner frei , ebenso wie umgekehrt der

Römer ein praenestinisches Grundstück nach praenestinischem

Landrecht zu vollem Eigenthum erwerben kann. Da das betref-

fende römische Grundstück auch in diesem Falle der römischen

Gemeinde frohnd- und steuerpflichtig bleibt, so folgt daraus, wie

1) Livius 41, 8 zum J. 577 schildert die Versuche zur Umgehung des

Gesetzes , dass nur diejenigen Latincr römische Bürger werden könnten, qui

stirpem ex sese domi relinquerent, in folgender "Weise : genera fraudis duo mu-
tandae virilim civitatis inducta erant . . . lege male ulendo alii sociis, alii po-
pulo Romano iniuriam faciehnnt. Näm, et, ne stirpem, domi relinquerent, Liberos

suos quibusquibus Rornanis in eam condicionem ut manumillereniur inancipio

dabant libertinique cives essent, et quibus stirpes deesset quam, relinquerent, ut [a

cive Romano emanciparentur, lege ab eo arrogati] cives Romani fiebant. Der
erste Fall kann nicht auf die einfache Mancipation bezogen werden , da bei

dieser die väterliche Gewalt bei eintretender Freilassung wieder auflebt
;
gemeint

sind offenbar die drei Mancipationcn der Adoption, die die väterliche Gewalt zer-

stören (vgl. in adoplionem emancipare Cicero de fin.i, 7. 24) nebst der darauf

folgenden Schcinvindication. Hinzu trat die Abrede, dass der römische Adoptiv-
vater den Sohn freizulassen habe , die wenigstens später sogar klagbar war
(vgl. Gai. 1, 140). Der Vater blieb bei dieser Procedur latinischer Bürger, aber

mit ihm erlosch dann für seine Ueimath das Haus. — Der zweite Umgehungs-
fall, bei dem die entscheidenden Worte in unserm Text ausgefallen sind, kann
unmöglich, wie jetzt gewöhnlich angenommen wird, darin bestanden haben,
dass der kinderlose Vatci adoptirte und dann unter Zurücklassung des Adoptiv-
sohnes übertrat; denn da das Gesetz die stirps ex sese fordert, so war dies

keine imago iuris mehr, wie Livius es nennt, sondern eine offenbare Rechts-
widrigkeit; überdies lag hierin weder ein besonderes die römische Gemeinde
betreffendes Unrecht noch passt darauf das diesen Umgehungen steuernde clau-

dische Gesetz (Liv. 41, 8, 12: ne quis quem civitatis mutandae causa suum
faceret neve alienaret et si quis ita civis R. factus esset, [civis ne esset]). Ich

sehe keine andere mögliche Ergänzung ab als unter der allerdings bedenklichen
(S. 132), aber formell nicht unzulässigen Annahme, dass die zwischen dem
Römer und dem Latiner bestehende Comitialgemeinschaft (S. 643) sich auf
die Curiatcomitien erstreckte und der kinderlose Pränestiuer sich in solchen

römischen Comitien von einem römischen Bürger arrogiren lassen durfte, wobei
dann die rechtlicher Formulirung freilich unfähige Verabredung der Emanci-
pation wohl meistens noch hinzutrat. Ein solcher Vorgang war allerdings ein

Missbrauch eines durch den populus Romanus selbst zu vollziehenden Rechts-
acts, und das claudische Gesetz passt auf ihn so gut wie auf den erstgenannten.

Wenn dann Livius die Steigerung dieser Missbräuche bezeichnet mit den
Worten : his quoque imaginibus iuris spretis promiscue sine lege sine stirpe in

civitatem Romanam .... transibunt, so mag sine stirpe die erstere Alter-
native bezeichnen, wo ja der Uebertritt per stirpem stattfindet, sine lege die lex

adrogationis.
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früher (S. 231 fg.) gezeigt ward, die Erstreckung der römischen

Steuergemeinschaft auf die im römischen Territorium begüterten

Latiner, das munkipium Laiinum. Iliedurch entsteht eine ßoden-

rechtsgemeinschaft zwischen dem des Privateigenthums fähigen

Territorium Roms und den gleichartigen Territorien der sämmt-

lichen latinischen Städte'). Indess sind sell)Stfoiglich diejenigen lus

Bürger- oder latinischen Gemeinden ausgeschlossen, deren Gebiet

des Privateigenthums unfähig und im Rechtssinn ager publicus

populi Roniani ist, und es gilt dies, wie in dem Abschnitt vom
Municipalwesen gezeigt werden wird, der Regel nach von dem
gesammten überseeischen Gebiet. — Diese Rechtsgemeinschaft

erstreckte sich vor dem Socialkrieg auf die italischen Territorien

römischen oder latinischen Rechts , nach demselben auf das

eigentliche Italien und das in gewöhnlicher Rede dazu gorech-

nete cisalpinische Gallien; und wenigstens für die letztere Epoche

heisst sie technisch das 'italische Recht' 2), im Anschluss an

die dem letzten Jahrhundert der Republik geläufige Zu-

sammenfassung der Römer und ihrer Wehrgenossen als Ilulid'^).

Nachdem auch das cisalpinische Gallien römisches Bodenrecht

erlangt hatte, tritt für Italien an die Stelle der alten Boden-

rechtsgemcinschaft das quiritarische Bodeneigenthum selber, und

es wird daher unter dem Principat das italische Recht auf Italien

selbst nicht mehr bezogen. Wohl aber geschieht dies in Betreff

desjenigen Provinzialbodens, welcher thcils durch specielle ein-

zelnen den Grenzen Italiens nahe liegenden Provinzialdistricten

ertheiltc Privilegien *) , theils durch die späterhin zu erörternde

1^ Dies muss sich auch auf die den launischen Gemeinden attribuirten

nicht selbst latinischen Ortsdiaften erstreckt liaben, wie in dem bctrcirenden

Abschnitt gezeigt werden wird; die Verkehrsgemeinschaft hat nothwendig das

gcsammto Gebiet der latinischen Stadt umfasst.

2) Gewöhnlich allerdings bezeichnet ms Jtalicum neben dem Bodenrecht

noch andere in dem Abschnitt vom Miinicipalrecht zu erörternde Stadtprivi-

legien ; aber in der A. 4 angcfülirten Stelle des älteren Plinius ist es das

Bodenrecht allein und sicher ist aucli joner Sprachgebrauch von dem Boden-

recht ausgegangen. — Wir linden das ius Jtalicum zuerst bei Plinius; indess

ist CS insofern schon für die augustische Zeit bezeugt, als diesem die Ver-

leihung das italischen Reclits an verstliiedenti Städte beigelegt wird. Die Be-

nennung passt genau für die letzte Zeit der Republik, dagegen für die Epoche

vor dem Socialkrieg insofern nicht, als damals dieses Bodenrecht nicht für das

gesammte Italien galt. Da aber für die Zusammenfassung des römischen und
des launischen Bodenrechts ein anderer Ausdruck sich niclit darbietet, mag er

sogar bis in diese Zeit zurückreichen.

3) Darüber ist der folgende Absclinitt zu vergleichen.

4) Dieser Art ist das iua Jtalicum, welches Plinius 3, 21, 139 der Stadt
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generelle Privilegirung einer gewissen Kategorie provinzialer

Bürgerstädte des nach römischem Recht vollgültigen Boden-

eigenthums fähig gemacht war.

Geldschuld. 3. Die Contrahirung einer Geldschuld so wie deren Auf-

hebung in streng civilrechtlicher Form ist, als an den Gebrauch

von Kupfer und Wage geknüpft i), von Nichtrömern allein dem

Latiner möglich.

Testament. 4. Das Rccht durch Testament Erbschaften und Legate römi-

schen Bürgern 7ai geben und von römischen Bürgern zu empfangen^)

ist aus dem gleichen Grunde ein Privilegium der Latiner. In-

testatsuccession zwischen Römern und Latinern ist ausgeschlossen,

insoweit sie auf der Agnation beruht, da diese zwischen Bür-

gern verschiedener Staaten nicht bestehen kann; so weit Cog-

nate« berücksichtigt werden, zum Beispiel der in Adoption ge-

gebene Sohn dem leiblichen Vater oder Bruder succedirt, muss

dies auch den Latinern zu Gute gekommen sein.

Gerichtliche 5. Prozessgcmeinschaft besteht, wie wir sahen (S. 603),
Gemein-

. , t» i t . i i t« • •

Schaft, zwischen Römern und Latinern gegenüber den Peregrinen mso-

fern, als, nachdem in Rom ein doppeltes Civilgericht, eines für

die Bürger und ein anderes für die Peregrinen bestand, die

Prozesse zwischen Römern und Latinern und zwischen zwei La-

tinern, so weit sie in Rom zur Verhandlung kamen, wahrschein-

lich vor das Bttrgergericht gehörten.

Commercium Die Verkehrsfreiheit, wie sie zwischen Rom und der cinzel-

unter ncu latinischcn Gemeinde zu allen Zeiten bestand, hat sich wahr-
einander.

Flanona und einigen anderen Districten Liburniens beilegt, die er dann in der

angrenzenden Region Italiens gleichfalls aufführt (3, 19, 139). Ferner wird

Antipolis, eine Stadt latinischen Rechts (Plinius 3, 4, 35), ohne Zweifel aus

diesem Grunde von Strabon 4, 1, 9 p. 184 den italischen zugezählt (i\ 5' 'Avxi-

iroXi; TÖJV 'iTaXtojTtoojv i^ezdl^tTrii). In beiden Fällen ist das gewöhnliche mit

dem Colonialprivilegium verknüpfte ius Italicum ausgeschlossen; wohl aber

konnten die betreffenden Ortschaften in das commercium mit Rom gezogen

werden, wie dies einst für Praeneste geschehen war, so dass der Antipolitaner

römischen Boden zu quiritarischem und der Römer antipolitanischen ebenfalls

zu vollgültigem Eigenthum erwarb. Dies sind auch vermuthlich Ulpians (S. 629
A. 2) peregrini quibus comm.ercium. datum est.

1) Festus p. 165 (S. 624 A. 1).

2) Dies nennt Festus (S. 624 A. 1) als in den nexa begriffen, Cicero

(S. 624 A. 1) neben den nexa. Unsere Rechtsbücher, die die provinzialen Ver-

hältnisse nicht berücksichtigen , sprechen die erbrechtlichc GleichstelluTig der

Latiner mit den Römern nicht direct aus, erkennen sie aber insofern an, als sie

die erbrechtlLche Unfähigkeit der sogenannten Laiini luniani auf die positive

Vorschrift des juniseben Gesetzes begründen (Gai. 2, 110: cum alioquin peregrini

quidem ratione civili prohibeantur cnpere hereditatem legataque, Latini vero per

legem luniam; ähnlich 1, 23. 2, 275. Ulp. 20, 14. 22, 3).
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scheinlich ursprünglich auf ganz Latiiiiii erstreckt, so dass jedem

Latiner in jeder anderen latinischen Stadt das commercium zu-

kam. Die Consequenz fordert, dass durch die im J. 416 verfügte

üntersagung desselben (S. 609 A. 1) der Praenestiner das Recht

verlor im Gebiet von Tibur Grundbesitz zu erwerben (S. 620).

Aber wenn in dieser Hinsicht nicht gleich von Anfang an eine

Ausnahniobostimraung getroffen worden ist, so hat diese drückende

Beschränkung des freien Verkehrs doch schwerlich lange Bestand

gehabt. In den analogen Festsetzungen hinsichtlich der Herniker

vom J. 448 ist von dem Commercium nicht die Rede. Sonder-

verträge freilich sind schwerlich wieder zugelassen worden ; eher

mag Rom kraft seiner hegemonischen Gewalt das Commercium auf

ganz Latium erstrockt haben.

Die Ehegemeinschaft, conubium, hat schwerlich ^o, wie die conubium.

Verkehrsgemeinschaft, als allgemeines römisch -latinisches Recht

bestanden. Unter den zahlreichen quasihistorischen und histori-

schen Angaben, welche dieselbe für den einzelnen Fall erwähnen

oder voraussetzen^), führt keine auf eine derartige Ordnung, und

was allgemein über die Ehegemeinschaft aus früherer w ie aus spä-

terer Zeit überliefert wird 2), kann auch nur dahin verstanden

1) Die Horatierbraut des albanischen Ciiriatius ist bekannt (Liv. 1, 26, 2;

danach Stiabon 5, 3. 4p. 231 von Rom und Alba: irA'(o.[i.iai te •^ootv Ttpo? (xXXt]-

Xo'j;). Der zweite Tarquinius vermählt seine Tochter dem Tiisculaner Octavius

Mamilius (Liv. 1, 49, 9. Dioiiys. 4, 45). Vor dem Krieg der Regiilerschlacht

fasst der römische Senat Beschlüsse über die zahlreichen Mischehen zwischen
Römern und Latineru (Dionys. 6, 1). Der einzige Fabicr, welcher die Creraera-

schlacht überlebte, hatte ein Weib aus der nicht latinischen Stadt Maleventura,

später Eenevent (Festus p. 170 v. Numeriiim). Die Untersagung der conubia bei

Auflösung des Latinerbundes (S. 609 A. 1) zeigt, dass wenigstens eine Anzahl
latinischer Städte in Ehegemeinschaft standen. Die drei treu gebliebenen Hcr-
nikerstädte Aletrium , Verulae und Ferentinum behielten auf ihren Wunsch
im J. 448 ihr altes Recht und damit die Khegemeinschaft (Liv. 9, 43 : conu-
bium inter ipsos

,
quod aliquamdiu soll Hernicorum habuerunt) ; dieser Stamm

also scheint dieselbe allgemein gehabt und sie behauptet zu haben , so lange

und so weit er seine Selbständigkeit bewahrte. Diodor führt unter den Mitteln,

durch die die Römer ihre Herrschaft gewannen, unter anderem auf, dass sie

einzelnen Gemeinden Ehegemeinschaft gewälirteu (£7:tY(X|i.ta? oyveywpTjaav fr.

Vat. p. 130) und in seiner Schilderung des Bundesgenossenkrieges heisst es

p. 590 Wess. : o'jyjo'j; 5s oixeto'j; v.at ^'j'cfS'itXi xarev^ouv, oO? 6 Tf|C iriyttfiiia;

^ofAo; dTTSTTotTjxet xotvcuvfjaat t'^; Tota6Tir](; cpiXta;. — Die Ehegemeinschaft der

ehemaligen Campaner gehört hier nicht lier ; sie erhalten dieselbe als römische
Bürger wenn auch schlechtesten Rechts (S. 141).

2) Cicero de re p, 2, 37, 63 : diiunclis populis tribui solent conubia ; Li-

vius 4, 3, 4: conubium . , . finitumis extemisque dari solet, beide in Bezie-

hung auf die den Plebejern verweigerte Ehegemeinschaft. Ulpian 5, 4: conu-



— 634 —
werden, dass wohl häufig, aber immer nur auf Grund von indi-

viduellen Privilegien oder höchstens auf Grund von Sonderver-

trägen zweier Gemeinden Mischehen gestattet worden sind.

Dass die Römer lange Zeit den Plebejern (S. 80) und wenig-

stens einem Theil der Halbbürgcrgemeinden (S. 577) die Ehege-

meinschaft verweigert haben , berechtigt freilich nicht zu dem
Schluss, dass sie den Latinern gegenüber namentlich in ältester

Zeit gleich zurückhaltend gewesen sind; aber auch dafür, dass

sie irgend einer latinischen Gemeinde dieselbe ein für allemal

zugestanden hätten, lassen sich keine Beweise beibringen.

Provoca- ])as Rccht vou dem Spruch des römischen Magistrats an die
tioiisrecht. '

römischen Gomitien zu provociren ist im latinischen Recht an sich

nicht enthalten, das Fehlen indessen in früherer Zeit auch wohl

wenig empfunden worden, da die militärische Criminaljurisdiction

überall die Provocation ausschloss, die bürgerliche aber über den

Latiner regelmässig den eigenen Magistraten zustand ') und von

deren Spruch wahrscheinlich an die eigenen Gomitien provocirt

werden konnte. Aber seit das Provocationsrecht auch auf die

militärische Jurisdiction erstreckt war, war es ein greller Aus-

druck der römischen Vormachtstellung, dass der römische Feld-

heri' nicht dem geringsten der Bürgersoldaten, wohl aber dem

höchstgestellten latinischen Offizier den Kopf vor die Füsse legen

konnte 2). Daraus erklärt sich, dass durch die gracchanische Ge-

setzgebung wenigstens dem Latiner, dem das römische Bürger-

recht angeboten war und der es ausgeschlagen hatte, das Recht

der Provocation eingeräumt, wurde ^) und man sogar damals da-

bium habent cives Romani cum civibus Romanis, cum Latinis autem et pere-

yrinis itu, si concessum sit. Vgl. Gai. 1, 65 fg.

1) Dadurch wird nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen der Latiner

der römischen, an sich auch der Ilömer der latinischen Criminaljurisdiction

unterlag.

2) Einen Vorfall der Art aus dem J. 646 d. St. berichtet Sallust lug. 68:

condemnatus verberatusque capite poenas solvit; nam is civis ex Latio erat. Vgl.

auch die über den Comenscr im J. 703 durch den Consul C. Marcellus ver-

hängte Ruthenstrafe (S. 640 A. 2).

3) Repctundengesetz vom J. 631/2 Z. 78 = 85: De provocatione

danda. Sei quis eorum, quei \nominis Latini sunt, quei eorum in sua quisque civi-

tate dict(i]tor praetor aedüisve non fuerint, ad praetorem, .... [ex h. l. alterei,

nomen detolerit et is eo iudicio condem\natus erit .... [ei postea ad popu-

lum Romanum provocare liceto, tamquum sei ceivis, Romanu« esset.~\. Valerius

Maximus 9, 5, 1 erwähnt ein von dem gracchanischen Consul des J. 629
eingebrachtes Gesetz de civitate danda et de provocatione ad populum eorum,

qui civitalem mutare noluissent (so die Hdschr. ; vgl. C. I. L. I p. 71).
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mit umging den Latinern dasselbe überhaupt zu verleihen i). Es

wurde dies bald darauf durch die Aufnahme der Latiner in den

BUrgerverband selbst überholt.

Eines der wichtigsten Privilegien des Latiners ist die dem- Gewinnung

selben unter gewissen Voraussetzungen gesetzlich in Aussicht ge- römischen

stellte Gewinnung des rechtlich unbeschrUukten 2) römischen Bttr- rechts

gerrechls. Generelle Privilegien dieser Art sind mit einer einzigen

auch nur ephemeren Ausnahme (S. 643 A. 1) Peregrinen niemals

eingeräumt worden; die Gewinnung des Bürgerrechts fordert bei

diesen immer einen besonderen legislatorischen Act. Es ist vielleicht

der tiefgreifendste Unterschied zwischen dem Personalstand des

stammverwandten und des nicht stammverwandten Nichtbürgers,

dass jener das römische Bürgerrecht in bedingter Weise von

Rechts wegen in sich schliesst. Geknüpft ist dieses Recht für

die Bürger gewisser lalinischer Gemeinden an den blossen Wechsel

des Domicils, für die der übrigen an weiterhin zu specifi-

cirende personale Leistungen; jenes ist das ursprüngliche zu-

nächst den Aitlatinern eingeräumte llochtsverhältniss, dieses das

Recht der zwölf Golonien und überhaupt der nach dem Bundes-

genossenkrieg und unter dem Principat bestehenden latinischen

Gemeinden.

Wenn die römischen Ordnungen im Alleemeinen jedem bei dem
Altlatiner

Nichtbürcer die Niederlassung in Rom und im römischen Gebiet durch^
, ,

^ Domicil-

gestatlen, freilich mit der Beschränkung, dass er nach magistra- wechsei.

tischen! Ermessen jederzeit ausgewiesen werden kann-^), so wird

innerhalb des latinischen Stammbundes sogar die Staatsange-

hörigkeit durch das Domicil bedingt, so dass sowohl der Römer,

der nach Praeneste auswandert, dadurch aus der römischen

1) Nach Plutarch C. Graccli. 9 beantragte der Concurrcnt des C. Gracchus
Livius ünisiis, Sttu); |j.7jSe im OTpctxeta; i^fi xiva Aativtov ^aßooi? «(xio-xaSat.

2) Der Gewinnung der Tribus wird (für den Nichtbürger überhaupt) in

dem acilischen Repetundengcsctz ausdrücklich gedacht. Auch der Sohn eines

in der latinischen Stadt Salpcnsa hochgestellten Mannes führt in der Inschrift

C. II, 1286 die Tribus ; ebenso der durch das Amt zum Bürgerrecht gelangte

Ebrodunenser S. 640 A. 5.

3) 2, 139. Cicero de off. 3, 11; 47: esse pro che, qui civis non sit,

rectum est non licere .... usu vero urbis prohibere pereyrinos sane inhumanum
est. Gegen die Einwanderung konnte also die einzelne Gemeinde sich schützen

;

gegen die Auswanderung gab es keine Hülfe als etwa die Intervention der

römischen Obermacht. Fregellas, sagt Livius 41, 8, 8, milia quattuor famUia-
rum transisse ab se Samnites Paelignique querehantur , neque eo minus aut hos

aut iUos in ditectu iiiilitum dare.
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Gemeinde aus- und in die praenestinische eintritt wie auch der

Praenestiner, der nach Rom übersiedelt, damit den heimath-

lichen Verband löst und in den römischen aufgenommen ist. Es

zerstört dieser Wechsel das })estehende Bürgerrecht und ist in-

sofern als exilium bereits erörtert worden (S. 48 fg.); das dadurch

begründete neue Recht ist zunächst das Schutzrecht, dessen Ent-

stehung aus der applicatio ebenfalls schon dargestellt wurde

(S. 57), für die historische Zeit aber, in welcher dieses Schutz-

recht zum Plebejat geworden ist, das plebejische Bürgerrecht

(S. 131). Dass der übersiedelnde Latiner damit formell und

sofort Bürgerrecht gewinnt, folgt daraus, dass er ein Testa-

ment nach römischem Landrecht machen kann und nach rö-

mischer Ordnung ab intestato beerbt wird (S. 57 A. 2) und dass

er bei der Schätzung unter den capita civium Romanornm

mitzählt'). Eines öffentlichen Actes bedarf es weder in der

alten noch in der neuen Gemeinde , da der Wechsel des Personal-

status eintritt auf Grund des vertragenen Rechts. Die gewöhn-

liche Form der Geltendmachung desselben ist die Meldung zur

Schätzung in Rom 2), Es wird diese auch wohl als Rechtsgrund

der Civität bezeichnet, und es ist dies insofern gerechtfertigt,

als vielleicht ursprünglich jede Gemeinde den in ihr ansässigen

Latiner als ihr angehörig betrachtete, späterhin aber die Thatsache

1) Liv. 42, 10, 3 zum J. 582: censa sunt civium Romanorum capita

CCLXVIIII milia et XV, minor aliquanto numerus, quia L. Postumius consul pro

contione edixerat, qui socium Latini nominis ex ediclo C. Claudi cos. (vgl. A. 2)

redire in civitates suas debuissent , ne quis eorum Romae et omnes in suis civi-

tatibus censerentur.

2) Livius 39, 3 zum J. 567: legatis deinde sociorum' Latini nominis, qui

toto undique ex Lalio frequ'entes convenerant , senalus datus est : Itis querentibus

magnam multitudinem civium. suorum Roman commigrasse et ibi censos esse, Q.

Terentio Culleoni praetori negotium datum est , ut eos conquireret et quem
C. Claudio M. Livio censoribus (J. 550) postve eos censores ipsum parentemve

eius apud se censum esse prohassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent.

hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitu-

dine alienigenarum urbem onerante. Dersellie 41 , 8 zum J. 577 : moverunt

senatum, et legationes socium, nominis Latini . . . summa querellarum, erat cives suos

Romae censos plerosque Romam commigrasse ; quod si permittatur, perpaucis lustris

futurum,, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possent. Nachdem
dann die gesetzliclieu Schranken , die die römische Gesetzgebung dem Ueber-

trittsrecht gesetzt hatte, und die Versuche diese zu umgehen geschildert sind,

heisst es weiter: postea Ms quoque imaginibus iuris spretis .... in civitatem Ro-
manam per migrationem et censum transibant. 41, 9, 9 : (C Claudius consul} edicit.

qui socii ac nominis Latini ipsi maioresve eorum M. Claudio T. Quinctio cen-

soribus (J. 565) postve ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes

in suam quisque civitatem ante k. Nov. redirent: quaestio, qui ita non redissent,

L. Mummio praetori decreta est.
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des Wohnungswechsels nur dann den Wechsel des Personal rechts

zur Folge hat, wenn dieser dabei beabsichtigt ist. Seitdem dies

Verhältniss als facultatives Recht des Uebersiedelnden, als Frei-

zügigkeit behandelt und dem römischen Bürger, der nach Prae-

neste verzog, nicht gewehrt ward sein bisheriges Bürgerrecht

beizubehalten, bedurfte es für den Wechsel desselben einer Willens-

erklärung: und für diese gab es keine andere geläufige Form als

die Anmeldung bei dem Censor und die Einschreibung in die Tri-

bus. Aber es ist diese bekanntlich declaratorischer Natur und kann

rechtlich das Bürgerrecht nicht gewähren, sondern nur constatiren^).

Auch praktisch können die Consequenzen des Rechtwechsels nicht

von der Vollziehung der Declaration vor dem Censor abgehangen

haben; die Beerbung nach römischem Recht zum Beispiel muss
auch dann eingetreten sein, wenn der Uebersiedelnde vor dieser

Meldung starb, falls nur die Thatsache des Wohnungs- und die

Absicht des Rechtwechsels anderweitig feststanden. Hier vor

allem wird das bei der praktischen Handhabung der Censuslisten

überhaupt unentbehrliche Correctiv der magislratischen Ergänzung

(2, 414) zur Anwendung gekommen sein.

Diese weitgreifende Freizügigkeit ist durchaus latinisches

Vorrecht und den übrigen Bundesgenossen niemals zugestanden

worden 2). Aber sie kann nicht allen latinischen Gemeinden

zugekommen sein. W^ir werden weiterhin finden, dass schon

Spätere
Ueschrän-
kung der
Freizügig-

keit.

1) Dies zeigt am schlageudsten die censorische Manumißsion, obgleich liier

die declaratorische Natur des Acts gemissbraucht wird. Wenn der nach Rom
übergesiedelte Latiner sich bei dem nächsten Census nicht meldete, so wird
daraus präsumptiv geschlossen worden sein , dass er sein früheres Bürgerrecht

nicht aufgeben wollte; nur insofern unterlag er nicht dem Schätzungszwang.

2) In den S. 636 A. 1.2 angeführten Stellen ist immer die Rede von socii

Latini nominU oder socii ac Laiini nominis. Es wird in dem folgenden Abschnitt
gezeigt werden, dass Livius in dem Gebrauch dieser Redensarten ungenau ver-

fährt und bald die Latiner und die Italiker, bald, selbst da wo die Copula
steht, die Latiner allein also bezeichnet. Dass hier das letztere Platz greift,

zeigen namentlich die Worte 39, 3, 4: legatis sociorum Latini nominis, qui tolo

undique ex Latio frequentes convenerant, und 39, 3, 6 : duodecim miUa Lalino-

rum domos redierunt. Bezeichnend ist auch, dass die auswandernden Samniten
undPaeligner sich nach der Latinerstadt Fregellae wenden (S. 635 A. 3); offenbar

litten die Römer, welche die Entvöllceriing der italischen Städte ungern sahen,

die Einwanderung derjenigen Italiker nicht, denen sie dieselbe von Rechtswegen
verwehren konnten, und desshalb hatten die nicht latinischen Gemeinden keine

Veranlassung diese Bitte in Beziehung auf Rom selbst vorzubringen. Dass
zwisclien der latinischen Colonie Fregellae und den Städten der Samniten und
der Paeligner Freizügigkeit bestanden habe, folgt aus der Erzählung nicht; die

Fregellaner hätten diese Einwanderer vielleicht ausweisen können, aber sie

"machten vermuthlich im eigenen Interesse von diesem Recht keinen Gebrauch.
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in der Gracchenzeit ein gleichartiges, aber auf die in der Hei-

math zur Magistratur gelangten Personen beschränktes latini-

sches Gemeinderecht bestanden hat; wo dieses galt, ist jenes

weiter greifende ausgeschlossen. Es hat die höchste Wahrschein-

lichkeit, dass die unbeschränkte und die beschränkte latinische

Freizügigkeit zusammenfallen mit dem früher erörterten Gegen-

satz des Rechts der alten Latiner und des Rechts der zwölf Co-

lonien und dass also jenes vollere Recht nur den altlatinischen

Gemeinden und den vor dem J. 486 eingerichteten römischen

Pflanzstädten latinischen Rechts eingeräumt worden ist. Aber

die Römer sind nicht dabei stehen geblieben dieses Privilegium

nicht ferner zu verleihen. Die volle Freizügigkeit, in der Epoche

der werdenden Herrschaft Roms über Italien einer ihrer mäch-

tigsten Hebel, wurde, als diese zur Thatsache geworden war,

von der herrschenden Bürgerschaft als eine mit ihrer Vormacht-

stellung unvereinbare Anomalie empfunden. Hatte die Gleich-

berechtigung der Praenestiner und der Tiburtiner mit den Rö-

mern einst auf annähernd gleicher Selbständigkeit beruht, so kam

mit dem Weichen des Fundaments das Gebäude selber ins

Schwanken. Ueberdies hatte diese Freizügigkeit schwere prak-

tische Uebelstände im Gefolge, insonderheit die Entvölkerung der

Landstädte und das Anschwellen der mittellosen hauptstädtischen

Bevölkerung. In Folge dessen untersagte ein vor dem J. 577

gefasster Volksschluss dem Latiner den Uebertritt, wofern er

nicht einen Sohn als Bürger der Heimathgemeinde zurücklasse i).

Diese Festsetzung versuchten die Latiner auf verschiedene Weise

zu umgehen (S. 630 A. 1) und die Streitigkeiten über das Austritts-

recht hörten nicht auL Im J. 577 schritt die römische Regierung

dazu die nach dem J. 565 erfolgten Uebertritte zu cassiren und

die also zu Bürgern gewordenen Latiner als Nichtbürger auszu-

weisen {S.636 A.2). Es war dies ein administrativer Gewaltact, dem

manche ähnliche gefolgt sein mögen 2); der Plan des C. Gracchus

1) Liv, 41, 8, 9: lex sociis ac nominis Laiini, qui stirpem ex sese domi

relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent (Hdschr. fiebant). Gewiss hat die

Neuerung, die dies Gesetz einführte, nur in der Beschränkung des Rechts durch

die hinzugefügte Bedingung bestanden.

2) Aber die Ausweisung der sämmtlichen Nichtbürger im J. 632 (Plutarch

C. Oracch. 12) braucht sich nicht auf diejenigen erstreckt zu haben, die durch

den Census zum Bürgerrecht gelangt waren. Auch Cicero pro Sest. 13, 30;
nihil acerbius socii et Latini ferre soliti sunt quam se id quod perraro arcidit,
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allen Latinern das Bürgerrecht zu verleihen ') ist der entsprechende

Gegenschlag der Radicalen. Aber sie unterlagen zunächst; und in Abschaffung

Folge dessen wurde 'die Gewinnung des Bürgerrechts durch den zügigkeit.

Domicilwechsel in aller Form Rechtens aufgehoben durch den

Volksschluss, den die Consuln des J. 659 M. Crassus und Q. Scae-

vola durchsetzten, wahrscheinlich zugleich dieser Bestimmung

eine auf eine Reihe von Jahren rückwirkende Kraft beilegend''*).

Die unmittelbare Folge davon war der Socialkrieg '^j und die Um- *

Wandlung der sämmtlichen Latiner in römische Bürger, wodurch

die Controverse über die Freizügigkeit gegenstandslos ward.

Während Scaevolas Gesetz auf dem Schlachtfeld unterlag, be-

hauptete es sich insofern in der juristischen Theorie, als aus die-

ser die alte Freizügigkeit verschwunden ist.

Neben der nur durch den Domicilwechsel bedingten Ge- Gewinn des

winnung des römischen Bürgerrechts, welche dem ältesten lati- Bürgerrechts

nischen Stadtrecht inhärirt, steht das gleiche Recht in Beschrän- latinische

kung auf diejenigen Personen^), welche, wie gesagt, in der be-
*^'^'"*"'

treffenden Gemeinde entweder zu den höchsten Gemeindeämtern 5)

ex urbe exire a consulibus iuberi denkt an Ausweisungen auf Grund consulari-

scher Kdictc (S. 635 A. 3), nicht an das licinisch-inuciselie Gesetz, wie der

Sclioliast p. 296 meint, da dies vielmehr die Rechtsfrage betraf (S. 639 A. 2).

1) Appian h. c. 1, 23: 6 Se Fpa^xo; . . . tou; Aaxivo'j; ^ttI Travxa dxdXei

xd 'P(o|i.aicuv . . . TÖJv t£ exepcuv oufj-jAdytuv, oli oüx e^Tjv, di-^cpov dv Tai? 'Fcu-

(Aatojv yeipoToviai; cpspeiv dotooi» dr.b xoüoe.

2) Das licinisch-mucische Gesetz de civibus regundis (Cicero bei Asconius

in Comel. p. 67 Or.) oder redigendis (^schol. Bob. p. 296) hat recht eigentlich

den Zweck gehabt die Grenzen des römischen Bürgerrechts festzustellen und die-

jenigen auszuscheiden, denen dasselbe nicht zukam oder ferner nicht zukommen
sollte. Esse pro cive, sagt Cicero de off. 3, 11, 47, qui civis non sit, rectum est

non Heere, quam legem iulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola und Brut.

16, 63 : Lysias . . est . . Atticus, quamquam Timaeus eum quasi Licinia et Mucia

lege repetit Syracusas. Dasselbe setzte einen Gerichtshof ein, vor dem die

Contravenlenten zur Verantwortung gezogen werden konnten (Cicero pro Balbo 21,

48). Dass es speciell sich gegen die Latiner richtete, die auf Grund der Domici-

llrung und der Schätzung das Bürgerrecht gewannen, wird angedeutet pro Balb.

24, 54: acerbissima lege Servilia principes viri et gravissimi cives (also die

Optimatenpartei) hanc Latinis . . . viam ad' civitatem (durch erfolgreiche Er-

hebung der Repetuudenklage) populi iussu patere passi sunt neque ius est hoc

reprehensum Licinia el Mucia lege-, das 'Anrecht', welches das letztere Gesetz

missbilligte, kann kein anderes sein als der Weg durch Domicilirung und

Schätzung.

3) Asconius a. a. 0.

4) Die Erstreckung des Rechts auf die Descendenten ist selbstverständlich.

Anomal fügt das spanische Stadtrecht noch die Aeltern hinzu.

5) Für die l^atiner der gracchischen Zeit nennt das acilische Gesetz den

Dictator, den Prätor und den Aedilen (S. 634 A. 3) und ähnlich werden die

Angaben bei Asconius, Cicero und Appian (S. 640 A. 2) zu verstehen sein,

die allgemein von Magistraten reden. Auch für Nemausus nennt Strabon (S. 640
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oder auch in den Gemeinderath gelangen, von den Juristen der Kaiser-

zeit im ersteren Falle das 'kleine' {minus Latiiwi), im zweiten das

'grosse latinische Recht' [maius Latium) genannt"). Das erstere

Recht wird zuerst in der Zeit der Gracchen erwähnt 2)^ ist aber

wahrscheinlich nach dem früher Remerkten im J. 486 bei der

Gründung von Ariminum ins Leben getreten. Wenn die Ge-

meinde latinischen Rechts, wie dies unter dem Principat bei

attrihuirten Ortschaften vorkommt, eigener Magistrate entbehrt,

so werden ihre Angehörigen zur Rewerbung um die Aemter der

Hauptgemeinde römischen Rechts zugelassen und gewinnen durch

deren Rekleidung das römische Rürgerrecht^). Dass das nur bei

einem Juristen aus der Mitte des 2. Jahrh. vorkommende
,
grosse

latinische Recht' späteren Ursprungs ist und zu den für die Hebung
des verfallenden Municipalwesens getroffenen Ordnungen gehört,

ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vcrmuthet worden 4). Rehaup-

tet hat sich dieses Privilegium vcrmuthlich so lange wie das

latinische Recht selbst'').

A. 5) den Aedilcn und den Quästor; diö höheren Aeniter fehlen als durch
die niederen bedingt; die Quästur scheint nach den Inschriften in dieser Stadt
ein eigentliches Amt gewesen und electiv mit derAedilität übernommen worden
zu sein (Ilirschfeld C. I. L. XII p. 382). Dagegen scheint bei der Verleihung
des gleiclien Rechts an die Spanier dasselbe auf die Duovirn beschränkt worden
zu sein (S. 640 A. 5).

1) tiai. 1, 96 : qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Eomanam per-
veniunt .... horum in potestate fiunt liberi

,
quod ius quibusdam peregrinis

civitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare. [Huius
autem iuris duae species sunt : natu] aut maius est Latium aut minus, maius est

Latium, cum et hi qui decuriones leguniur et ei qui honorem aliquem aut magis-
tratum gerunt, civitatem Romanam consequunlur, minus Latium est, cum hi tan-
tum qui magistratum aut honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt,
idque complurihus epislulis principum siynißcalur. Alle weiterhin anzuführenden
Einzelbelege nennen nur das engere Hecht; das weitere kennen wir lediglich
aus Gaius und auch erst, seit Stiidemunds Scharfblick die Entzifferung dieser
Stolle gelang. An das kleine Latium wird auch, vorzugsweise wenigstens, ge-
dacht sein, wenn Plinius paneg. 37 von den Neubürgern spricht, qui per Latium
in civitatem seu beneficio principis venissent.

2) Die älteste Erwähnung ist die S. 634 A. 3 angeführte des acilischen Ge-
setzes vom J. 631/2. Den Transpadanern giebt es Asconius (^in Pison. p. 3 Orelli)

:

veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut posseM (?) habere (viclleiclit

Laiini ut essent et haberent) ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi (per
Büclieler) magistralus civitatem Romanam adipiscerentur und Cicero ad Att. 5,
11, 3: Marcellus foede de Comensi: etsi iUe magistratum non gesserit, erat
lamen Transpadanus. Dies ist entstellt bei Appian b. c. 2, 26 (vgl. CLL. V p.
565), der aber das allgemeine Ilechtsverhältniss richtig angiebt: wv (der Bürger
einer latinischen Gemeinde) oooi vcaT ixoz '(pXO"'. i'i'-V^'^'^'^ 'Ptuu-ai'cov 7ro>äTaf
t6Ö£ y°'P io^/^uei TÖ Aaxiov.

3) Vgl. den Abschnitt von den attrihuirten Gemeinden.
4) Ilirschfeld a. a. 0. S. 14.

5) Nemausus in der Narboncnsis erhielt (durch Augustus?) to xaXoufxevov



— 641 —
Da diese Form der Verknüpfung des latinischen Bürger- ursprüng-

• 1 .,.. r^i.i t
liehe Incom-

recüts mit dem römischen in einer Epoche m das Leben trat, patibUität

wo die Incompatibilität des römischen und des latinischen seilen und

Bürgerrechts (S. 129) noch in Kraft war, so hat der Latiner, römischen

dem es zustand, davon nicht anders Gebrauch machen können, rechts.

als indem er das seiner Heimath aufgab. Wenn ausser dem
Aufgeben des Heimathrechts auch in diesem Fall noch die

factische Uebersiedelung nach Rom gefordert ward, so fällt

dieses Recht, abgesehen von der personalen Beschränkung,

völlig mit der ursprünglichen Freizügigkeit zusammen; indess

ist die Verlegung des Domicils von dem gewesenen latini-

schen Magistrat vielleicht niemals verlangt oder doch fi*üh davon

abgesehen worden , da es ja für den römischen Bürger einen

Domicilzwang nicht gab und somit auch auf die factische Ueber-

siedelung späterhin nicht füglich Gewicht gelegt werden konnte.

Derjenige Latiner, der, wie es ihm freistand, von diesem Recht

keinen Gebrauch machte, kam allem Anschein nach dadurch in

diejenige Rechtsstellung, in welcher nach der ursprünglichen Ord-

nung sich alle Latiner befunden hatten : sein und seiner Descen-

denten latinisches Recht trug das eventuelle römische in sich und

er sowohl wie jeder seiner Nachkommen konnte, sei es durch Do-

micilWechsel, sei es durch einfache Erklärung, sein latinisches

Recht mit römischem Bürgerrecht vertauschen, oder, wie man es

auch ausdrücken kann, er galt als durch das Angebot des römi-

schen Bürgerrechts in den römischen Bürgerverband ein- und

AotTtov, (uoxe Toü; d^ttud^vta? (XYopavopai; xal TotfAteia; ^v NsfAa'Joiij 'Pa)[xatou(;

'!>7rap)^eiv (Strabon 4, 1, 12, p. 187). — Inschrift von Ebrodunum in den cottiscben

Alpen C. J. L. XII, 83 : T, Vennonius Sm[e]rtulli fil. Quir .... civitatem [Ro-
manam per honorem consecutus^, nach Hirschfelds richtiger Ergänzung. — Auf
africanischen Grabsteinen wird zwei gewesenen Duovirn und einer dritten nicht

weiter bezeichneten Person der Beisatz gegeben civitatem Romanam consecutus

(Eph. epigr. V n. 809. 811. 812), wahrscheinlich auch auf Grund latinischen

Stadtrechts. — In Spanien begegnen wir dem gleichen Recht in Salpensa laut

des wenn auch lückenhaften c. 22 und des c. 25 des domitianischen Stadt-

rechts, wo der Duovir ausdrücklich genannt wird. In einer Anzahl Inschriften

aus der flavischen Zeit bezeichnen sich Personen als civitatem Romanam per ho-

norem Ilviratus consecuti (C. I. L. II, 1945 add.; ähnlich 2096) oder bloss per

honorem consecuti (C. 7. L. II, 1631; ähnlich 1610. 1635). — Die Tergestiner

danken dem Kaiser Plus, weil er durch die Gestattung, uti Carni Catalique

attributi a divo Augusto rei publicae nostrae . . , per aedilitatis gradum in curiam
nostram admitterentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur , et aerarium
nostrem ditavit et curiam complevit . . . admittendo ad honorum communionem et

usurpationem Romanae civitatis et Optimum et locupletissimum quemque (C. /. L.

V, 532). Vgl. Hirschfeld in der S. 623 A. 3 angeführten Schrift S. 13.

Köm. Alterth. III. 4i
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durch das Beharren bei dem angestammten Bürgerrecht wieder

aus demselben ausgetreten, wonach ihm und seinen Nachkommen
kraft des postliminium des Friedens (S. 136) der Rücktritt in das

Spätere Zu- römischc Recht jederzeit offen steht. — Diese Verhältnisse än-
lassung des
doppelten dertcu sich, als an die Stelle jener Incompatibilität umgekehrt die

reciits. Regel trat, dass der römische Bürger neben der allgemeinen römi-

schen noch eine besondere Heimath haben müsse und dass diese

Heimath wie eine römische Bürger- ebenso auch eine latinische

oder eine Unterthanengemeinde sein könne (S. 215 A. 4).

Wann dieser Wandel für die latinischen Gemeinden einge-

treten ist, lässt sich nicht bestimmen. Noch in der gracchischen

Zeit bestand nachweislich die Incompatibilität (S. 643 A. 1) und

schwerlich ist bis auf den Bundesgenossenkrieg an ihr gerüttelt

worden ; wohl aber mag bei der völligen Umgestaltung des Mu-

nicipalwesens, welche dieser im Gefolge hatte, den damals neu

eingerichteten Gemeinden latinischen Rechts, welche längere Zeit

die alleinigen Träger desselben waren, die Autonomie durch

die Regel beschränkt worden sein, dass der gewesene Magistrat

von Brixia das römische Bürgerrecht erhalten solle, ohne das

brixianische zu verlieren. Wenn nicht damals, so ist dies, wie

in dem folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird, durch Augustus

also geordnet worden.— Seitdem erlangt der Latiner durch die Ma-

gistratur das römische Bürgerrecht, ohne dass er desswegen sein Hei-

mathrecht aufgeben muss oder auch nur aufgeben darf; und in dieser

Gestalt finden wir das Recht in der Jurisprudenz der Kaiserzeit.

Personale In der Späteren Republik und in der Kaiserzeit ist durch
Bürger- i. /-, • i • i

rechtsge- eine Reihe von Specialgesetzen die Gewinnung des römischen
winnnng aus . t /-, • i •

anderen Bürgerrechts für den Latmer ausser an die Gemeindemagistratur

noch an mancherlei andere [Momente geknüpft worden i). Be-

merkenswerth sind die Anklägerbelohnungen bei dem Quästionen-

prozess des siebenten Jahrhunderts: während für das Repetunden-

verfahren nach dem acilischen Gesetz vom J. 633, und vielleicht

schon seit dessen Einführung im J. 605, das Bürgerrecht jedem

anklagenden und obsiegenden Nichtbürger in Aussicht gestellt

1) Während des hamiibalisclien Krieges wurde daran gedacht aus jeder

latinischen Gemeinde zwei Männern Bürgerrecht und Sitz im Senat zu ver-

leihen (Liv. 23, 22) ; der Sturm des Unwillens, den nach Livius der Antrag

erregt, ist charakteristisch nicht so sehr für jene Zeit als für die Zeit des hier

von Livius ausgeschriehenen ohne Zweifel von dem Einfluss des Bundesgenossen-

kriegs beherrschten Annalisten.
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worden war^), beschränkt das servilische vom J. 643 dies Pri-

vilegium auf den Latiner 2). Die analogen latinischen Privilegien,

welche in der Kaiserzeit zu Recht bestanden, gingen vorzugsweise

hervor theils aus der Beförderung der Kinderzucht, theils aus der

Fürsorge für die Verpflegung der Hauptstadt 3) ; sie brauchen hier

im Einzelnen um so weniger aufgezählt zu werden, als unsere

Rechtscompendien sie im Privatrecht aufzuführen pflegen.

Wenn, wie wir sahen, das Bürgerrecht jeder latinischen Stimmrecht

Stadt eventuell das einer jeden andern in sich trug , so ist

es nur eine Fortsetzung derselben Anschauung, dass den latini-

schen Bürgern schon als solchen das Stimmrecht in den Gomi-

tien sowohl Roms wie jeder latinischen Stadt gewährt (S. 232 A. 2)

und dafür bei jeder Abstimmung ein Stimmbezirk durch Loos

bestimmt wird (S. 397 A. 1), wesshalb von dem Griechen Dio-

nysius die Rechtsstellung des Latiners in Rom geradezu als Bürger-

recht aufgefasst wird 4). Dieses Stimmrecht, mit dem die passive

1) Lex repet. Z. 76 fg. = 83 fg. Dies Gesetz lässt dem Latiner die Wahl
zwischen der Annahme des römischen Bürgerrechts und dem Verbleiben in

seinem früheren unter Erlangung des Rechts der Provocation an die römischen
€omitlen (S. 634).

2) Cicero pro Balbo 23 , 24 berichtet die Bestimmung des servilischen

Kepetundengesetzes vom J. 643 d. St., wodurch dem Ankläger latinlscheu

Rechts , wenn er obsiegt , das Bürgerrecht gewährt wird , und schliesst : num
fundos . . . factos populos Latinos arbitramur autServiliae legi aut ceteris, quibus

Latinis hominibus erat propositum aliqua ex re praemium civitatis?

3) Ulpian 3; Gaius 1, 326 fg.

4) Den Inhalt sowohl des mit den Latinern eingegaTigenen cassischen Ver-
trages (7, 53: ot; veojOTt rrjv iaoTroXi-Eiav Se^cuvcatJiev, ähnlich 6, 63. 8, 70. 74)
€0 wie des gleichartigen Hernikerbündnisses (8, 74. 11, 2), auch des etwa mit
den Volskern möglichen (8, 35 = Plutarch Coriol. 30) bezeichnet Dionysius als

Ertheilung der taoitoXtTeia oder der iroXiTeia %oiv/] (8, 77), zuweilen auch TroXt-

T£ta schlechtweg (8, 69 : toü? veojoti TrposXTncp&ivxa; ei; ty]v TroXitetav "Epvtxa;.
c. 77: 'Epvixa; . . . diroiTjoe TroXixa? . . . avTi uTtoxeXtüv) und sie heissen bo-
TcoXiTat xal (JU|i.jj,a^ot der Römer (8, 76). Die Consequenz davon ist ihr Stimm-
recht in den römischen Comitien (8, 72: (j.£T£7r£[A7:eTO Aativoov re xai 'Epvixojv

ooo'J? dS'Jvaxo TrXeioxo'j; inl xr,v «j^Yicpocpoptav . . . ixikt'jss xT]p'JXX£iv rapafXEvetv

xou; [Ji£-dy_ovTac t^C {aoTioXtx£ta; loa; äv ^irwjpoo&T^ 6 v6|xo;). Anderswo (4,

22) lässt er den König Servius den Freigelassenen die boTioXtxeta ertheilen und
bezeichnet 15, 7 das Bürgerrecht ohne Stimmrecht der Fundaner und Formianer
mit demselben Worte. Strabon 5, 1, 1 p. 210 braucht boTtoXixeta und ebenso
Appian b. c. 1, 21 boTtoXiXY]; wechselnd mit 7:0X1x7); von dem Vollbürgerrecht

der Italiker; jener (5, 2, 3 p. 220) stellt sogar das gleichbedeutende ioovo[xia

dem Halbbürgerrecht der Caeriten gegenüber. Demnach ist boTioXtxeia nicht

verschieden von TroXtx£ta, wie auch in den griechischen Urkunden zwei Städte

einander bald die 7:oXtx£ia , bald die luoTToXixela zusagen (Gilbert
,

griech.

Staatsalterth. 2, 379). Freilich wird die , Gleichberechtigung' immer denen ge-

geben, die eigentlich sie nicht haben und geringer sind als die bisherigen Voll-

bürger; aber eine Rechtsbeschränkung ist in dem Worte nicht nothwendig an-

gezeigt. Die Griechen verwenden in Beziehung auf römische Verhältnisse das

41*
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Wahlfähigkeit nicht verbunden ist, scheint sämmtlichen Latinern^

auch denen der geringeren Kategorie zugestanden zu haben ; es

wird nicht bloss keiner Beschränkung auf eine gewisse Kategorie-

der Latiner irgendwie gedacht, sondern dieselbe dadurch ausge-

schlossen, dass G. Gracchus beabsichtigte nach Umwandlung der

Latiner in römische Bürger den Italikern insgesammt das bisher

latinische Stimmrecht einzuräumen (S. 639 A. 1). Auch ist das-

selbe noch in der ciceronischen Zeit, also nachdem die Latiner

besseren Rechts verschwunden waren, in den römischen Comitien^

und in den Comitien der latinischen Städte sogar noch unter den

Kaisern des flavischen Hauses zur Anwendung gekommen (S. 397

A. 1). Das Domicil des Latiners wird dabei in früherer Zeit nicht

in Betracht gekommen sein; ja in der ältesten, wo der Domicil-

wechsel des Latiners wahrscheinlich den Wechsel des Bürger-

rechts einschloss, werden in dieser Weise hauptsächlich diejeni-

gen Personen gestimmt haben, die sich von Praeneste und Tibur

und den Ortschaften gleichen Rechts her zur Abstimmung in Rom

einfanden 1). Späterhin dagegen, als der Mehrzahl der latinischen

Gemeinden die volle Freizügigkeit mangelte, werden vorzugsweise

ihre in Rom domicilirten Angehörigen in dieser Weise an den

Comitien theilgenommen haben; und in den eben erwähnten

municipalen Comitien wird sogar der römische und der latinische

Bürger nur dann zum Stimmrecht zugelassen, wenn er am Orte

wohnhaft ist. Principiell bedeutsam wie dies Stimmrecht ist, hat

es praktisch nie ins Gewicht fallen können: und es erklärt sich

daraus, dass in den politischen Erörterungen von demselben nie

die Rede und dasselbe auch, so viel wir wissen, niemals ange-

fochten worden ist.

Wort, eben wie die Latiner civitas (S. 571 A. 1), bald für das Bürgerreclit

ohne Stimmreclit, bald und häufiger für das Bürgerrecht mit Stimmrecht ins-

besondere der Neubürger und der Freigelassenen. Dass dem Dionysius, und
ihm allein, die mit Stimmrecht versehene Rechtsstellung der Latiner als Bür-

gerrecht gilt, ist nicht correct, aber erklärlich. Vgl. S. 231 A 1.

1) Die Bezeichnung qui Romam venissent (S. 232 A. 1) passt vorzugs-

weise auf "Wähler, die auswärts wohnen und zur Ausübung ihres Stimmrechts

sich nach Rom begeben.



Die autonomen TJnterthanen.

An das Sonderrecht der stammgleichen Bundesgenossen der

Römer schliesst sich die des Bundesgenossenrechts überhaupt an,

des Rechts der auf ewige Zeiten in abhängige Wehrgemeinschaft

mit den Römern getretenen und somit reichsangehörigen Staaten,

wobei die den Latinern und den übrigen Bundesgenossen ge-

meinsamen Rechtsverhältnisse ebenfalls ihren Platz finden sollen.

Obwohl es nicht die Aufgabe des Staatsrechts ist die Der
italische

successive Erweiterung des bundesgenössischen Kreises in ihrer städtebund

historischen Folge darzulegen, sind doch auch hier die princi-

piell bemerkenswerthen Etappen dieser Entwickelung und die

Entstehung wie die Begrenzung insbesondere der italischen

Wehrgenossenschaft zu bezeichnen. Ausgegangen ist die Bundes-

genossenschaft, wie früher gezeigt ward, von der Einigung der

latinischen Nation unter römischer Hegemonie. Die über Latium

hinaus auf die nicht latinischen Gemeinden Italiens sich aus-

dehnende Wehrgenossenschaft kann in gewissem Sinn als erwei-

terter latinischer Bund angesehen werden. Von den stamm-

fremden Gemeinden, die unter Beibehaltung der Autonomie
^)

in diese Wehrgenossenschaft eingetreten sind, sind die ältesten

die der Herniker; indess kann sich deren Nationalität von der

doch auch einstmals in sich vielfach ungleichen latinischen nicht

allzu weit entfernt haben, und es ist schon gezeigt worden (S.

622), dass sie vor der Mitte des 6. Jahrh. d. St. förmlich in

1) Diejenigen Gemeinden, die das wie immer beschränkte römische Bürger-

recht besitzen, wie Capua und Caere, sind nicht Glieder der italischen Wehr-
genossenschaft. Möglicher "Weise ging in manchen derselben dieser Form
der Annectirung die abhängige Wehrgenossenschaft vorauf; bestimmte Spuren

aber führen nirgends auf einen solchen Entwicklungsgang.
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die herrschende Nation aufgegangen sind und seitdem den La-

tinern zugerechnet werden. Die älteste der Bundesgenossen-

schaft als stammfremd einverleibte und bis zum Aufgehen in

Rom und selbst noch dartlber hinaus stammfremd verbliebene

Gemeinde ist vermuthlich Neapolis in Campanien, das im J. 428

d. St. in dies Verhältniss eintrat, allerdings aber den Römern

nur Schiffe und Matrosen stellte i). Die Erinnerung an die rö-

misch-neapolitanische Gonföderation hat sich in der griechisch-

römischen politischen Terminologie bewahrt; die dieser eigen-

thümlichen Bezeichnungen br^iia^yjac, (S. 145 A. 1) und auyxArjto^^)

haben die Römer von den Neapolitanern überkommen. — Unter

den zur Stellung von Zuzug verpflichteten stammfremden Ge-

meinden dürften der Zeit nach die ersten die im J. 464 ein-

getretenen samnitischen sein 3), In den letzten Decennienj, wie

es scheint, des fünften Jahrhunderts sind, vermuthlich durch eine

principiell allgemeine und in rascher Folge durchgeführte Orga-

nisation, sämmtliche Städte der Halbinsel westlich bis zum Arnus

bei Pisae, östlich bis zum Aesis bei Ancona als contingent-

pflichtig für das Heer oder die Flotte zu einer Einheit zusammen-

gefasst und also Italien politisch constituirt worden. Sie steht im

Gegensatz nicht bloss zu dem feindlichen Ausland, sondern ebenso

zu den ausländischen Verbündeten, zum Beispiel den Insubrern

und den Cenomanen im Keltenland diesseit der Alpen. Die» in

diesem Ausland gegründeten Pflanzstädte latinischen Rechts ge-

hören selbstverständlich alle zu der Wehrgenossenschaft; aber

auch mehrere andere Städte daselbst, zum Beispiel Ravenna^)

und Genua 5), sind, ohne colonisirt zu werden, italisch organisirt

und vermuthlich der Wehrgenossenschaft eingereiht worden.— In

dieser Form bestand die organisirte italische Wehrgenossenschaft

1) Die feste Regulirung der Schiffsstellung mag erst bei Einsetzung
der vier Flottenquästoren im J. 487 (2, 570) stattgefunden haben; aber die

Verpflichtung selbst ist gewiss so alt wie der Bund.
2) C. /. Gr. 5799 (zweifellos echt); vgl. das. 5491. 5752 und den Ab-

schnitt vom Senat. Die übrigen Bezeichnungen, wie otpaTTjYÖ?, cxYopavofxo;,

Tafjiiai sind gemeingriechisch und sicher der zweite , vermuthlich alle auch
neapolitanisch.

3) Allerdings sind wir über die den Samniten schliesslich gestellten Unter-
werfungsbedingungen ohne genügende Kunde, und es kann diese Eegulirung

erst nach dem pyrrhischen Krieg im J. 482 stattgefunden haben.

4) Eavenna war föderirte Stadt noch im J. 665 (Cicero pro Balbo 22, 50).

Vgl. Hermes 16, 33.

5) Das zeigt der Schiedsspruch der Minucier vom J. 637 (C. /. L. I, 199).
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sicher im J. 529 d. St., unter welchem unsere Annalen bei Ge-

legenheit des damals gegen die Kelten angeordneten Sammtauf-

gebots die Zusammensetzung derselben mittheilen i). Die Ergän-

zung des von den nicht griechischen Städten der Halbinsel ge-

bildeten Landheeres bildet die unter Roms Führung grossen-

theils von den griechischen Städten Stlditaliens nach griechischem

Muster aufgestellte Flotte. Also erscheint hier zum ersten Male in

der Geschichte das geeinigte Italien, dessen Fundament nicht wie

bei der römisch - latinischen Föderation die gleiche Nationalität

ist, sondern die gleichartige und zusammengefasste Militärordnung,

und das bestimmt war jene eigenthtlmliche lateinisch -hellenische

Quasi-Nationalität zu entwickeln, welche die weitere Gestaltung

der alten und zum Theil die der heutigen Welt bedingt hat.

Indess Italien und die Italiker waren damit wohl der Sache, Benennung

aber nicht dem Namen nach geschaffen : die unter Roms Führung

geeinigten Heergenossen hiessen, wie wir sehen werden (S. 674),

togati und die italischen Griechen waren dabei ausgeschlossen.

Die Einigung beider Kategorien in dem gemeinsamen Namen der

Italiker hat sich zunächst im Ausland vollzogen. Die privilegirte

Stellung, welche die Römer in dem überseeischen Herrschafts-

gebiet gewannen und durch welche sie Jahrhunderte hindurch

den Grossverkehr in dem gesammten Reiche gewissermassen

monopolisirten, nahmen sie nicht bloss für sich in Anspruch,

sondern auch für ihre sämmtlichen italischen Verbündeten. So-

wohl hinsichtlich der rechtlichen Privilegien, des exceptionellen

Gerichtsstandes dieser Ausländer vor dem römischen Statthalter

der Provinz und vor italischen Richtern^) und der eximirteu

Stellung bei den Zöllen 3), wie hinsichtlich der factischen Be-

vorzugung, welche in erlaubter u^nd unerlaubter Weise aus den

politischen Verhältnissen für die Geschäftsmänner sich ergab ^j,

bestand kein fühlbarer Unterschied zwischen denen, die die Toga

1) Vgl. meine Erörterung dieses Verzeichnisses R. F. 2, 382 fg.

2) SenatsbescMuss für die drei Capitäne (S. 751 A. 1) vom J. 676 Z. 20

:

iav . . . ßoüXcuvxai %piveo9at . . . im Toiv -^[Aex^piov dpy(5vTcuv im 'Ixa^axwv xptTÖJv.

3) In dem Senatusconsult, das die Verhältnisse mit Ambrakia im j. 567

regelte , also bevor diese Stadt zum Reiche kam , wurde festgesetzt , ut . . .

portoria quae vellent terra marique caperent, dum eorum immunes Romani ac

socii nommis Latini essent (Liv. 38, 44, 4).

4) Der Consul des J. 622 P. Popillius rühmt von sich (C. X, 6950):

praetor in Sicilia fugiteivos Italicorum conquaeisivei — also machte er Jagd

auf die Sclaven auch der unteritalischen Griechen.
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als Römer und die sie als römische Wehrgenossen trugen, ja

nicht einmal zwischen diesen und den unteritalischen Griechen.

Hier zuerst begegnen uns die Italici als rechtlich geschlossene

und bevorrechtete Gesammtheit^). Ohne Zweifel ist diese Be-

nennung, im Anschluss an die ältere rein geographische und

schwankende insbesondere des südlichen Theils der Halbinsel,

von den Beherrschten aufgebracht und weiter von den Herr-

schern adoptirt worden, zuerst wahrscheinlich in Sicilien und

dann allgemein in den Provinzen 2), vor allem im griechischen

Osten, wo dieser Sprachgebrauch sich so festgesetzt hat, dass

bis in die späte Kaiserzeit römische Münze, römisches Mass und

Gewicht 3)], auch wohl andere verwandte römische Gebräuche 4)

den Griechen italische heissen. Die gewaltige Insurrection des J.

664/5 stellte diese beiden im Ausland einig auftretenden grossen

Massen, die Bürger der herrschenden Gemeinde und ihre ab-

hängigen Wehrgenossen nach langem politischen Ringen einander

auf dem Schlachtfeld gegenüber. Was die letzteren sich zum

Ziel genommen hatten, dass die Römer als solche, wenn nicht

ausgerottet werden, so doch in die Gesammtheit nicht der Italiker,

sondern der Italer aufgehen und die Hauptstadt fortan Italia heissen

solle ^), wurde nicht erreicht, wohl aber die Rechtsgleichheit

in der Form durchgeführt , dass die bisherige Wehrgenossen-

1) Die offlcielle römisclie Bezeichnung nominis Latini ac socii war nicht

bloss an sich ungeschickt, sondern schloss auch die Athener und die sonstigen

ausserhalb der "Wehrgemeinschaft stehenden überseeischen Bundesgenossen nicht

in deutlicher Weise aus. Die älteste Erwähnung der Italici in dem späteren

Sinn als der Inhaber des Grossverkehrs in den Provinzen ist die Inschrift von

Halaesa C. I. L. X, 7459, wenn sie wirklich dem L. Scipio Prätor 561 gehört.

"Weiter werden dieselben genannt in Beziehung auf den sicilischen Selaven-

krieg 622 (C. X, 6950 S. 647 A. 4; Diodor 34, 2, 27); bei Gelegenheit des jugur-

thinischen 643 in Cirta (Sallust lug. 26) ; in der delischen Inschrift vom J.

657 (ßuW. de corr. hell. 4 p. 190 : 'HpaxXei xal 'IxaXixot?). Bemerkenswerth

ist die Zusammenstellung der Italici et Graeci quei in insula negotiantur auf

delischen Inschriften Eph. epigr. I"V, 77. V, 184.

2) In Africa erwähnen sie Sallustius (A. 2) und der Fortsetzer Caesars

(S. 649 A. 2), in Gallien Diodor 5, 26, 3.

3) Vgl. Hermes 21, 411 fg.

4) Die bei Polybius 30, 19 in der Schilderung des Auftretens eines rö-

mischen Freigelassenen erwähnten 7,aXtxtoi nennt Appian, der die Stelle Mithr.

2 wiedergiebt, u7rooY][i.aTa 'lxakiY.d.

5) Die Benennung Italici geben die lateinischen Schriftsteller auch den

Insurgenten im marsischen Krieg, während sie auf ihren eigenen Schleuder-

bleien (Zangemeister Eph. epigr. 6 p. 11) so wie bei den Griechen /taii heissen,

wie ihre neue Hauptstadt auf den Münzen Italia, bei den Schriftstellern Italica

genannt wird (Hermes 21, 418 A. 1).
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Schaft, sicher mit Einschluss der im cisalpinischen Gallien be-

stehenden Gemeinden latinischen Rechts i), in die römische

Bürgerschaft eintrat. Damit war was bisher Italien gewesen

war, ein erweitertes Bom geworden. Da indess die LatinitiU

gleichzeitig auf die bis dahin peregrinischen Gemeinden des cisal-

pinischen Gallien erstreckt und dieses mehr und mehr factisch

zu Italien gezogen ward, wurden auch nachher noch die Gemein-

den römischen und latinischen Rechts auf der Halbinsel bis

zu den Alpen als Italiker zusammengefasst '^), Aber nach-

dem das cisalpinische Gallien im J. TOS gleichfalls zum Btlrger-

recht gelangt war, treten die 'römischen Bürger' auch im Aus-

land tiberall an die Stelle der Italiker 3) und haben sich nur in

dem früher (S. 631) entwickelten italischen Boden- und dem
später darzulegenden italischen Städterecht Reste der alten Ter-

minologie behauptet. Die römischen Bürger und die der Pro-

vinzialstädte latinischen Rechts werden seitdem nicht mehr ter-

minologisch zusammengefasst, theils weil ihnen die der früheren

Complexbezeichnung zu Grunde liegende geographische Ge-

schlossenheit mangelt, theils weil die späteren politisch gesun-

kenen Latiner (S. 625) der herrschenden Bürgerschaft nicht mehr

ebenbürtig an die Seite gestellt werden konnten.

Die Ausdehnung des nicht italischen Bundessenossenkreises Die ausser-
italischea

in gleicher Weise zu verfolgen ist nicht erforderlich. Ausge- Bundes-

gangen ist er von den alten Beziehungen zu den hellenischen

1) Hermes 19, 29 fg. Auch die nicht von Rom gegründeten, aher italisch

organisirten Gemeinden daselbst, wie Eavenna und Genua, mögen damals zum
Bürgerrecht zugelassen worden sein.

2) Den älteren analoge datirte Inschriften der Italiker 5 finden sich

aus den J. c. 668 (Eph. V n. 184) und 680 auf Delos (^Bull. de corr. hell. 8
p. 146), aus den J. 683 (C. /. L. III, 531) und 687 (das. 532 = Eph. epigr.

V n. 1426) in Argos. Gleichartig sind die africanischen negotiatores Italici in

dem caesarischen Bell. Afr. 36. Auch die bei der mithradatischen Vesper im J.

666 von Appian Mithr. 22 genannten 'Pu)|jiotioi xal 'ItaXot müssten so verstanden

werden, wenn darin nicht vielmehr ein Versehen des Schriftstellers zu erkennen
wäre ; alle anderen Berichterstatter nennen nur die römischen Bürger, und mit

Recht, da ja die allgemeine Ertheilung des Bürgerrechts damals schon erfolgt

war. Auf jeden Fall werden hier incorrect die Römer neben den Italern ge-

nannt, da jene unter diesen mit begriffen sind.

3) Auch die nicht datirten Inschriften der Italici scheinen sämmtlich

vorcaesarisch zu sein. Ob die 'Römer' auf Delos vorher dedicirt haben , steht

dahin (C. I. Gr. 2285 b und dazu Eph. ep. V p. 601); das meines Wissens

älteste sicher datirte Monument , das sie an Stelle der Italiker nennt , ist

die Inschrift der civeis Romanei quei Mytileneis negotiantur aus dem J. 723
(C. III, 455).

genossen.
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Städten ausserhalb der Halbinsel; indess lässt sich der Gegen-

satz des auf rechtlicher Gleichstellung beruhenden Freundschafts-

vertrags und der abhängigen Wehrgenossenschaft hier nicht mit

gleicher Bestimmtheit verfolgen wie in Italien. Die Leistungen

ftir die Flotte, wie sie zuerst für Neapolis aufgestellt waren, sind

auf die föderirte Mamertinergemeinde in Sicilien erstreckt worden

(S. 677) und hätte die römische Seemacht sich dem Heerwesen

analog entwickelt, so hätten sich auch hier wohl ähnliche Verhält-

nisse gebildet, wie die italische formula togatornim sie zeigt. Die

Umwandlung der Stellung von Rhodos aus einer rechtlich glei-

chen in eine abhängige Gemeinde im J. 587 (S. 663 A. 1)

durch Einführung der Schiffsstellung (S. 677 A. 4) beweist

die Gleichartigkeit der rechtlichen Grundlage. Aber bei dem
raschen Verfall der Kriegsmarine der römischen Republik kam es

in diesem Kreise zur regelmässigen Contingentstellung wohl selbst

da nicht, wo sie vertragsmässig gefordert werden konnte und hat

sich in Folge dessen das Rechtsverhältniss dieser Bundesstaaten

wenig consolidirt. — Gegen die ausseritalischen nicht helleni-

schen Gemeinden, insbesondere gegen die reichsangehörigen Kel-

tenvölker hat die römische Bepublik sich ablehnend verhalten;

sie sind wohl theilweise zur Föderation, aber nicht zu ständiger

Waffengemeinschaft zugelassen worden.

Eingehung Dass das Bünduiss, welches die ewige Wehrgenossenschaft

Bündnisses, begründet, der Sache nach ein Unterwerfungsvertrag ist, zeigt

sich ebenso deutlich in der Form der Eingehung wie in den

weiterhin zu erörternden rechtlichen Folgen. Wäre uns die

Entwickelung dieser Verhältnisse namentlich Latium gegenüber

mehr im Einzelnen bekannt, so würden die Uebergangsstufen

aus der Stellung Roms als des mächtigsten unter den gleichen

Bundesgenossen zu der formell ausgeprägten Oberherrlichkeit be-

stimmter hervortreten; wie unsere Ueberlieferung beschaff"en ist,

gewährt sie einen klaren Einblick nur in das Stadium der vollen-

deten Unterwürfigkeit.

Yerhäitniss Formell fordert der Unterwerfungsvertrag die Zweiseitigkeit.

Dedition. Vou Seiten des in die römische Hegemonie eintretenden Staats

kann ein Antrag auf Aufnahme in die Wehrgenossenschaft gestellt

und dieser angenommen oder abgelehnt werden i). Es genügt

1) Liv. 4, 30, 1 : Aequorum legati foedus ab senatu cum petissent et pro
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in dieser Hinsicht auf die Ausführungen über den Staatsvertrag

überhaupt (I, 246 fg.) und insbesondere über den Freundschafts-

vertrag (S. 591 fg.) zu verweisen; an die Stelle der Eintragung in

die formula amicorum tritt hier die in die formula sociorum i).

Nach der Ergebung auf Gnade {in fidem) oder, was dasselbe

ist, nach der Dedition^) bedarf es nicht weiter eines besonderen

Antrags, da durch diesen Act die besiegte Gemeinde sich im

Voraus jeder über sie zu treffenden Bestimmung, also eventuell

auch der Aufnahme in die Wehrgenossenschaft gefügt hat. Nach
geschehener Dedition können also die Dedirten den Eintritt nicht

ablehnen und liegt die Stellung der Bedingungen lediglich in

der Hand der Römer. Die römischen Bündnissverträge, wie wir
sie kennen, sind durchgängig in dieser Weise abgeschlossen oder

späterhin umgestaltet worden und weniger paciscirt als von der

Vormacht dictirt.

Das Bündniss kann nicht, wie der Freundschaftsvertrag Die

(S. 591), zwischen einer Gemeinde und einem Privaten abge-
*^*^*® *""'*

foedere dedilio ostentaretur. Ebenso Capua S. 576 A. 1. Ein anderes Beispiel
Liv. 31, 11. Zur Zeit der anerkannten Vormachtstellung Roms war es üblich
die Bitte schlechthin zu stellen und die Bedingungen von Rom zu erwarten
(Liv. 42, 6, 8. c. 25, 4. 11).

1) Livius 43, 6, 10 : Lampsacenos in sociorum formulam refene Q. Mae-
nius praetor (der Stadt als Vertreter der abwesenden Consuln) itissus. Vgl.
S. 593 A. 2.

2) Polyb. 20, 9, 12 : rapa Ptufjwzioti ioo8uva(A£r tö t£ eU T•^,v ttiotiv

Gt'JTOv i'c/^eipiaoLi Y.n\ xo ttjV dTHTpoTZTjV Soüvat Tiepl ct'JTOü Ttjj xpaxoüvTi. Liv. 8,

2, 13 : per deditionem in fidem venire, c. 19, 1 : orantes ut in fidem reciperentur

. . . . se sub imperio p. R. fideliter atque oboedienter fuiuros. 37, 45, 2: Asiae
civitates in fidem consulis dicionemque populi Bomani se tradebant. 42, 8
missbilligt der Senat die vom Consul des J. 581 M. Popillius über die Statieller

deditos in fidem populi Romani verhängte Misshandlung (Liv. 42, 8). Aehnlich
8, 25, 3. 33, 38, 7. Dedere se und was daraus folgt in dicione esse (S. 723
A, 1) ist von in fidem se dare und dem entsprechenden in fide esse recht-

lich nicht verschieden : bei jenem denkt man zunächst an die Ergebung
des Besiegten, bei diesem an freiwillige Unterwerfung; bei jenem an die

Rechtlosigkeit der Unterworfenen, bei diesem an die Gnade des Machthabers,
wie ja auch im Privatrecht die fides vorzugsweise vom Clientelverhältniss

gebraucht wird (Repetundengesetz Z. 10 und sonst ; vgl. S. 76). Wenn Ci-

cero Verr. 3, 6, 15 in amicitiam fidemque populi Romani venire von den
Siculern sagt, so ist dies schonende Bezeichnung der rechtlichen Unterthänig-
keit. Es können beide Auffassungen eben so gut mit einander verbunden
werden, wie dies in den oben augeführten Stellen geschieht, wie sich ent-

gegengestellt werden. In fide populi Romani esse macht bei Livius 8, 1, 10
den Gegensatz zu in dicione esse. Aehnlich sagen die Gallier 39, 54, 7

:

dedisse se prius in fidem quam in potestatem populi Romani. In demselben
Sinn erwirkt der Consul des J. 513 Q. Catulus mildere Behandlung der be-

siegten Falisker mit dem Hinweis darauf Faliscos non potestati, sed fidei se

Romanorum commisisse (Val, Max. 6, 5, 1).
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schlössen werden ^). Auf ewige Zeiten ist es nach römischer Auffas-

sung statthaft zwischen zwei Städten, was Rom im Rechtssinn auch

unter dem Principat blieb. Wird mit einem Fürsten ein gleichartiger

Vertrag abgeschlossen, so kennt, wie wir sahen (S. 592), das rö-

mische Staatsrecht keine Form, welche den Personalvertrag mit

dem König in einen Vertrag mit dem Königreich umwandelt und

ihm diejenige rechtliche Dauer giebt, wie sie dem beschworenen

Vertrag mit der Republik zukommt. Es ist daher bei den König-

reichen und Fürstenthtlmern, welche in die abhängige Autonomie

eingetreten sind, diese Autonomie insofern immer eine precare,

als sie mit dem Tode des jeweiligen Herrschers rechtlich aufhört

und zwar durch Anerkennung von Seiten der Schutzmacht neu

begründet, aber ebenso auch durch Versagung derselben zu Ende

kommen kann. Wenn wir hier neben den föderirten Städten auch

die Clientelfürstenthümer zu berücksichtigen haben werden, so

bilden diese doch neben dem Städtebund eine anomale Kategorie.

Ihre Rechtsstellung ist bei weitem weniger gleichartig als die der

abhängigen Städte und beruht wesentlich darauf, dass das im

Rechtssinn abhängige Königreich den Grund seiner Existenz

allein in dem Vertrag mit Rom findet und bei jedem Thronwechsel

die Umwandlung des Reiches in einen unmittelbaren Verwaltungs-

bezirk ohne Rechtsverletzung eintreten kann, wesshalb die rö-

mische Regierung dafür der Regel nach die Erledigung des

Thrones abgewartet hat 2).

.Ter- So durchsichtig auf dem Gebiet des Bundesgenossenrechts
minologie. *^ '^

die Terminologie ist, bietet sie doch insofern eigenthümliche

Schwierigkeiten, als die Bundesgenossenstellung dabei mehr von

verschiedenen Seiten her bezeichnet als in gegensätzliche Kate-

gorien auseinandergelegt wird. Foederati heissen die abhängigen

1) Die Beziehung der sociorum formula auf die personale Freundschaft
Liv. 44, 16, 7 und in dem oropischen Decret vom J. 681: 'Ep[Ji.6B(upo; . . .

oati? Trpoxepov Ütio xffi ouv/Xtjtou ouvjxayo; 7rpoo7jYop£U(i.ivoi; iotiv ist unge-
naue Uehertragung (S. 593 A. 2).

2) Das Lehnkönigthum Kypros ward durch römischen Volksschluss dem
König Ptolemaeos genommen mit der Motivirung , dass ihm der Titel socius

noch nicht zuerkannt sei (Cicero pro Sest. 26, 57). Ein weiteres schlagendes

Beispiel giebt die Einziehung Kappadokiens im J. 17 n. Chr. Dem Nahatäer-

könig Aretas •wird es von Augustus zum Vorwurf gemacht, dass er die Herr-

schaft angetreten habe ohne vorherige Einwilligung des Schutzherrn (Josephus

ant. 16, 9, 4). Archelaos des Judenkönigs Herodes Sohn wartet mit dem
Antritt, bis Augustus das Testament seines Vaters bestätigt hat (ders. 17,

8, 4 fg.). Dass die Casuistik, welche den Königsvertrag als rein persönlich

auffasste, ihre sehr praktische Seite hatte, braucht nicht gesagt zu werden.
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Bundesgenossen in Beziehung auf die formale Beschaffenheit des

begründenden Rechtsacts; liberi als städtische Republiken im

Gegensatz zu den abhängigen Königreichen; socii zunächst in Be-

ziehung auf die von ihnen vertragsmässig zu leistende Heerfolge.

Alle diese Beziehungen durchkreuzen sich mannichfach und nichts

hat zu der auf diesem Gebiet herrschenden Begriffsverwirrung mehr

beigetragen, als dass man, allerdings nach dem Vorgang der Rö-

mer selbst, die verschiedenen Benennungen in einen Gegensatz

zu einander gebracht hat, den sie an sich nicht haben und

bestenfalls nur durch laxen Sprachgebrauch erhalten. Der Dar-

stellung des Rechtsverhältnisses selbst schien es gerathen die

terminologische Erörterung jener drei technischen Bezeichnungen

ihres Verhältnisses vorauszuschicken, zugleich unter Berticksich-

tigung der Anwendung dieser Terminologie auf die Latiner, und

sodann, ohne danach zu gliedern, die in der ewigen Wehrge-

nossenschaft enthaltenen Pflichten und Rechte im Einzelnen zu

erörtern.

Das foedus ist, wie wir sahen (1, 249), der mit dem Exe- FoederaH,

crationsschwur verbundene und dadurch unwiderruflich gewor-

dene Staatsvertrag; als foederati sind die Bundesgenossen durch

einen solchen an Rom geknüpft. Aber keineswegs sind die Bür-

ger aller Staaten, welche mit Rom ein foedus abgeschlossen

haben, römische foederati^)', vielmehr kommt diese Bezeichnung

nur denen zu, deren foedus mit Rom die auf ewige Zeiten fest-

gestellte einerseits beschränkte, andrerseits garantirte politische

Selbständigkeit in sich schliesst, und es erstreckt sich die Benen-

nung nicht einmal ganz so weit wie der Schwur selbst. — Die

latinischen Gemeinden sind wohl föderirt^), aber sie werden im

strengen Sprachgebrauch neben und vor die föderirten gestellt 3):

1) Die kartliagischeu Verträge waren alle formell foedera (Polyb. 3, 25;
Liv. 30, 43), begründeten aber als dauerndes Verhältniss nur die amicitia

(S. 593 A. 1). Dasselbe gilt von den ersten Verträgen mit den Samniten (Liv.

7, 19, 4. 8, 2, 1) und sonst häufig.

2) Cicero in seiner Auseinandersetzung über das Recht der föderirten Ge-

meinden exemplificirt auf die Latiner, aber mit deutlichem Hinweis darauf, dass

sie nicht so heissen (pro Balbo 24, 54 : Latinis, id est foederatis). Vgl. S. 681 A. 1.

3) In den plinianischen Städteverzeichnissen für Sicilien (3, 8), die Bae-

tica (3, 1, 17) , die Tarraconensis allgemein und nach ihren Conventen (3, 1,

18. c. 23—25, vgl. 3, 5, 77), Lusitanien (4, 22, 117), Mauretanien (5, 2)

und Africa (5,4, 29) stehen die oppida Latinorum {Latina, Latii, Latinae

condicionis , Latio donatd) ohne Ausnahme hinter den Bürgergemeinden neben

und vor den foederata. Diese gehören also zu den peregrini, die den Latinern

entgegengesetzt werden (S. 598 A. 4).
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die nationale und nothwendige Grundlage der latinischen Verträge

steht im Gegensatz zu den mit italischen und ausseritalischen

Peregrinen nach Willkür eingegangenen Föderationen. — Auch
die in die Reichsgemeinschaft aufgenommenen Fürsten und Kö-

nige i) stehen dem Recht nach den föderirten Städten nicht nach 2),

heissen aber niemals Föderirte, sondern lediglich socii. Die Ur-

sache wird sein, dass dieser Vertrag als rechtlich beschränkt auf

die Lebenszeit des jedesmaligen Herrschers (S. 652) nicht dieje-

nige Dauer in sich trug, welche die Römer mit der Benennung

foederaü verbanden ; wogegen die auch auf Zeit statthafte ^Waffen-

gemeinschaft' hier unbedenklich angewandt werden konnte. —
Griechisch entspricht dem foederatus IvaTiovSoc; indess wird

dabei auf die Schwurform kein Gewicht gelegt und diese Be-

zeichnung daher für sämmtliche bundesgenössische Gemeinden
im Gegensatz zu den unterthänigen verwendet 3). Auch wird sie

nie titular gesetzt, sondern in der griechischen Reichshälfte die

föderirte Stadt regelmässig als Freistadt titulirt^).

1) Die reges, mit denen Claudius unter Zuziehung von Fetialen in Korn
foedus machte (1, 252 A. 6), sind vermuthlich reichsangehörige britannische ge-
wesen, wie Cogidumnus (T&citns Agric. 14, C.I.L. VII, 11); wären nicht reichs-
angehörige damals nach Rom gekommen , so würden wir es wohl wissen. Aus
republikanischer Zeit wird nichts ähnliches gemeldet.

2) Dies zeigt am schärfsten Aelius Gallus (bei Festus v, postliminium
p. 218) : cum populis liberis et cum foederatis et cum regibus postliminium nobis
est ita uti cum hostibus durch den Gegensatz der hostes und die Gleichstellung
mit den zu Rom in Vertrag stehenden selbständigen Republiken; ausserdem
die S. 688 A. 2 angeführte Stelle Strabons. Sachlich bestätigt sich dies, wie
die weitere Darlegung zeigen wird, in jeder Beziehung.

3) Den evoTtovSoi, die x^ Tratpiii} ocpioi rpoTco) verwaltet werden, stellt Dio 54,
9 das %ata xa töjv 'Poajxiiüav e&t) verwaltete UTi-nxoov entgegen (ähnlich 38, 36.

41, 55);^ anderswo (47, 39. 52, 19. 53, 10. 69, 5) setzt er dafür t6 0'j|j.|xayixöv

und To UTtrjxoov. Bestimmt werden hier die rechtliche und die precare "Au-
tonomie von einander geschieden; indess geht der Kreis der Ivazovooi eben
darum weiter als der der foederati und wird das Wort nicht bloss auch auf die
reges socii angewandt (Dio 40, 20. 41, 55. 52, 31), sondern es gehören auch
die Städte dazu , die Cicero als sine foedere liberae et immunes den foederatae
entgegensetzt (S. 657 A. 3). — Auch s-vopxo; wird so gebraucht. Appian 6. c.

1, 102: roXei? . . . ooai iautd; ^vsxsyetpixsoav ivl ouv&Yjxai; evop7.oi. Polyb.
6, 14, 8 (iiöXei;) rpö; öl; Ij^oustv -d opxta.

4) Amisos Föderationsrecht ist beglaubigt(S. 657 A. 2) ; aber nach Strabon 12,
3, 14 p. 547 empfängt es die 'Freiheit' zuerst von Caesar , dann von Augustus
und nennt sich auf seinen Münzen häufig kXvjHf^i (Eckhel 2, 348). Tyros
heisst in einer lateinischen Inschrift (C. X, 1601) foederata, griechisch sehr
häufig aÜTOvojxo;. Aphrodisias in Karlen hatte die Autonomie (C. /. Gr. 2845:
Töjv auvaiTicuv t^ TioXet t^? ot'jTovofxta; dTtÖYOvo?) und des von den Römern be-
schworenen Vertrags wird ausdrücklich gedacht (1, 253 A. 1); aber das dar-
über ergangene Senatusconsult (C. /. 6r. 2737) gewährt unter Bestätigung der
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Von einer anderen Seite her wird der abhängigen autono- cMtates

men Gemeinde die Freiheit beigelegt, die libertas oder IXsuöspi'a.

Angezeigt wird damit die Souveränetät in republikanischer Form *);

der über populits ist die sich selbst regierende Stadtgemeinde im

Gegensatz sowohl zu dem königlichen Regiment, sei dies das des

eigenen Fürsten oder des fremden Herrschers, wie auch zu dem
Statthalterregiment der römischen Republik, das den Herrschern

W'ie den Beherrschten stets als Herrenrecht gegolten hat. Insofern

gehört der Begriff der städtischen Freiheit, auch der von Rom aner-

kannten, in diesen Zusammenhang nicht 2), Die griechischen Städte

und Städtebünde in Europa und in Asien, mit denen die Römer,

die Königsherrschaft im Osten brechend oder zurückdrängend, in

Freundschaftsverhältniss traten, wurden dadurch wohl von den-

selben als Republiken anerkannt, ja zum Theil erst als solche

constituirt 3) und waren thatsächlich wesentlich Schutzbefohlene

früher verliehenen Befugnisse, namentlich des eigenen Rechts und Gerichts,

ausdrücklich nur Freiheit und Immunität besten Rechts (tov Sf^i^ov .... -rijv

dXeu&epiav xal ttjv ät^Xeiav ouxco; TravTcuv xöiv rpay [[J'^atcuv Ij^etv %a%](ir.zp xal

faii KokizeioL Tiö xaXXtoxip Stzaup xaXXiorij) xe voatp iaxiv, [uro xoü 5yj[j.o]'j toü

r(o[xa((uv x-^v iXe'jöepi'av y-oX xt]v äx£Xetav iy^ei cpiXT) xe -/cat o6[fji(ji.'ayoc ouoa]. —
In den Listen des Plinius werden die föderirten Städte der griechischen Reichs-

hälfte durchgängig als civitates liberae aufgeführt, so Athen (4, 7, 24); By-
zantion (4, 11, 46); Aphrodisias (5, 29, 109); Amisos (6, 2, 6); Mopsos (5,

27, 91 ; vgl. S. 659 A. 1). Auch wo sonst bei Griechen oder in Beziehung
auf griechische Verhältnisse von Foederirten die Rede ist, zum Beispiel in

Aex Classification bei Strabon (S. 688 A. 2) und bei den Nachrichten über Ent-
ziehung der Autonomie (S. 687 A. 2) wird regelmässig das Verhältniss als

Freiheit bezeichnet.

1) Proculus Dig. 49, 15, 7, 1: Über populus est is qui nullius alterius

populi potestati est subiectus.

2) Es versteht sich das freilich von selbst ; aber nichts hat in die Dar-

stellung dieser Ordnungen grössere Verwirrung gebracht, als das Durcheinander-

werfen der Rechtsverhältnisse der nicht reichsangehörigen und der reichsange-

hörigen Staaten.

3) Dies ist der Sinn des bekannten Proclams vom J. 558 Polyb. 18, 46

(= Liv. 33, 32): Tj ouyxXtqxo; if] 'Peufjiaimv -^ai Tixo; Koivxio; arparrifbi Sra-

xo; . . . d'f läaiv iXeuMpo'Ji äcpopoXoyfixoy; v6[xoi; y_piu[ji£vo'Jc xot? raxpioi; Ko-
pivöto'j; xxX. Die Ordnung der Bünde war mit dem Abschluss der Freund-

schaftsverträge nothwendig verbunden; daraus erklären sich Angaben wie Pol.

18, 47 : 0£xxaXoi; \xexa. xfj; ^Xeu&epia; xat xou« 'Ayaio'j; xoü; «P&ituxac r.poai-

vetpiciv dcpeXöixevoi ÖTjßa; xd; O&ia; xai <I>dpaaXov. Ja Flamininus ordnete sogar

die Verfassung der einzelnen thessalischen Städte nach Ausweis der Urkunden
von Kyretiae (C. /. Gr. 1770) und besonders von Narthakion (^BuU. de corr. hell.

6, 363: -/.axd v6w.0'js xou; OeooaXöiv, oI; v6[jiois 2a>; xd vüv ^rpwvxat, oO; vi5ii.o'j;

Tixo; Koifxxio; uraxo; dr.b x'^c xöiv 6lxa Ttpsaßeuxcüv -^"^dut-riz IStuxev). Wir
besitzen noch einige derartige Urkunden, das Schreiben des Senats an die Teier

in Lydien vom J. 561 (C. /. Or. 3045: y.p(vo(A£V elvai x-?jv roXiv . . . lepdv . . .

•/Ott do'jXov xal dtpopoX^YTjXov öttö xoü ^jjlo'j xwv 'Ptuptaiiov), und das von dem
Consul Cn. Manlius im J. 566 an Herakleia in Karlen gerichtete (Lebas-
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der Römer; aber rechtlich standen sie ausserhalb der römischen

Wehrgenossenschaft und gingen die Römer nicht mehr an als

jeder andere befreundete Staat. Hier kommen nur in Betracht

diejenigen städtischen Republiken, bei welchen mit der Aner-

kennung der Freiheit zugleich die Schmälerung der souveränen

Rechte, die Reichsangehörigkeit sich verbindet. Dazu gehören

theils alle föderirten Gemeinden, da ein beschworenes Wehr-

bündniss der früher bezeichneten Art die Anerkennung der re-

publikanischen Souveränetät nothwendig in sich schliesst, theils

alle diejenigen Gemeinden, deren Unterordnung und Selbstregiment

durch nicht beschworenen Vertrag oder einseitiges Gesetz von den

Römern anerkannt ist; das Rechtsverhältniss beider Kategorien

ist nicht an sich verschieden'), sondern nur durch die bei der

Waddington n. 588), worin es heisst : ouYXi"poü[ji.£V . . . i>(jiTv rrjv te iXeu&epiav,

v.a%6ri xat [tau aXjXaic TroXeatv, oaat '/][i.tv i-qv i7riTp07:r|V eoiu7.av, e)(0'jaiv [xa

r.pd-^\xoi]Ta xa aüxtüpi. 7roXtx£6eo9at xaxd xouc u[A£X£po'Ji vofxoy;. An diese Ver-
hältnisse denkt auch Seneca de benef. 5, 16, c. 6 : (^Roma) Achaeis Bhodiis

plerisque urbibus claris ins integrum Ubertatemque cum immunitate (= d'fopoXo-

Y'^TOu?) reddiderat.

1) Dies zeigt namentlich die Behandlung des postliminium hei dem Ju-

risten Aelius Gallus (hei Festus v. postliminium p; 218) : cum populis

liberis et cum foederatis et cum regibus postliminium nobis est ita uti cum
hostibus : quae nationes in dicione (Hdschr. in opinione^ sunt, cum his [post-

liminium nullum est] , da das postliminium nur statthaft ist zwischen

seihständigen Staaten. Auf diese sicher tralaticische Definition zurück-

hlickend schreibt Proculus (unter den Claudiern) Dig. 49, 15, 7 pr. : non
dubito, quamvis (^quin die Hdschr.) foederati et liberi nobis externi sint, nee

inter nos atque eos postliminium, esse; etenim quid inter nos atque eos post-

liminio opus est, cum et Uli apud nos et libertatem suam et dominium rerum
suarum aeque atque apud se retineant et eadem nobis apud eos contingant ?

Er verwirft also die Entscheidung des Gallus. Dieselbe Meinungsverschieden-

heit kehrt wieder für einen concreten Fall zwischen Cicero pro Balbo 11, 28 : neque

sine causa de Cn. Publicio Menandro libertino homine, quem apud maiores legati

nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt, ad populum
latum est, ut is Publicius si domum revenisset et inde Romam, redisset , ne minus
civis esset, und Pomponius Dig. 49, 15, 5, 3 : in quodam interprete Menandro, qui

posteaquam apud nos missus erat , missus est ad suos , non est visa necessaria

lex quae lata est de illo, ut maneret civis Eomanus, was dann weiter begründet

wird. Auf dieselbe Frage bezieht sich Cicero de orat. 1, 40, 182: siquis apud
nos servisset ex populo foederato seseque liberasset et postea domum revenisset, quae-

situm est apud maiores nostros , num. is ad suos postliminio redisset et amisisset

hanc civitatem. Die ältere Theorie ruht auf der Selbständigkeit der beidersei-

tigen Staaten. Jenen Menander, welchen vor der Freilassung sein römischer

Herr vor einem römischen Gerichte als Sclaven vindiciren durfte , konnte

ei darum noch keineswegs vor dem athenischen mit Erfolg in Anspruch neh-
men ; vielmehr war, auch nach römischer Anschauung, wenn derselbe in seine

Heimath zurückging, sein Status nach deren Gesetzen zu beurtheilen und dem-
nach sein römischer Sclavenstand so wie die darauf beruhende Gewinnung des

römischen Bürgerrechts rechtlich nicht vorhanden, das Postliminium für ihn einge-

treten, obwohl Kom und Athen keineswegs in Kriegszustand sich befanden. Auf
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letzteren bleibenden Möglichkeit des Widerrufs^). Mit Rücksicht

auf diesen Gegensatz werden die populi liberi staatsrechtlich ein-

getheilt in solche, die foederati et liberi^) und in solche, die

bloss liberi sind"^); terminologisch aljer heissen die foederati et

diese Weise kann kraft des Postliminium ein zum athenischen Bürger gewordener
Römer wieder Römer werden (S.42) und ein (etwa durch Eintritt in römische Scla-

verei und nachfolgende Freilassung) zum römischen Bürger gewordener Gaditaner

wieder gaditanischer (Cicero pro Balbo 12, 29). Dies ist das posUiminium in

pace; was Dig. 50, 15, 5, 2 so genannt wird, heisst nur uneigentlich so. Auf
den "Willen der betreffenden Person, auf den Pomponius a. a. 0. Gewicht legt,

kommt es wohl hei dem postlirninium in hello an, aber nicht bei diesem , da
das Recht der anderen Gemeinde hier auch in Rom anerkannt ist. Dass die

Späteren dies nicht mehr gelten Hessen, beruht darauf, dass ihnen Athen nicht

mehr als souveräner dem römischen gleichberechtigter Staat erschien ; mit der

Selbständigkeit fiel auch ihre Folge. Das allgemeine Reichsrecht schlug durch

und man schloss das Postliminium überall da aus, wo römische Rechtsverfolgung

zugelassen ward.

1) Ausdrücklich bezeugt ist der Gegensatz der Widerruflichkeit und der

Unwiderruflichkeit für diese Verhältnisse nicht; aber er liegt im Wesen der Frei-

heit mit foedus und sine foedere (Cicero A. 3). Nur hierauf ist . es be-

gründet , dass die foederatae sich besser als die blossen liberae gegen statt-

halterliche Uebergriffe zu wehren vermochten, wie dies aus Cieeros Angaben
über das frumentum imperatum (Fern 4, 9, 20 vgl. 3, 73, 170. 5, 12, 56)
hervorgeht.

2) Sueton Gai. 3 : (Germanicus) libera ac foederata oppida sine lictoribus

adibat, wo Athen gemeint ist. Plinius ep. 92: Amisenorum civitas libera et

foederata.

3) Am schärfsten bezeichnet den Gegensatz der Jurist Proculus : er defl-

nirt den liber populus (S. 655 A. 1) und setzt dann hinzu, dass dieser auch

foederatus sein könne. Die Kategorien der abhängigen Staaten eidlich gewähr-

leisteter Selbständigkeit, der abhängigen als selbständig anerkannten Staaten

und der Unterthanengemeinden werden öfter einander gegenübergestellt. Ap-
pian b. c. 1, 102: eövvj re y^P Ttdvxa xal ßaoiXet? oooi o6(X[Jia)(ot xai TioXei;

O'jy ooat (jLovov 'iTroxeXei? (= stipendiariae') , äXXa otal oaai iau-iaz dvexe^etpl-

xeoav inl (S'j-iMi'/.oni evopxot (= foederatae^ xäX 8aat 8id oufAjAayiav iq xiva dpe-

TTjv a^A-fjV aÜT6vo(xoi te -au tpöpwv -^aav dxeXeic (= liberae et immunes) , xöxe

Tiäoai o'JvxeXeiv ^-/.eXeuovxo -aoI Ü7:a-/toüetv. Servius zur Aen. 3, 20: apud

maiores (^civitates) aut stipendiariae erant aut foederatae aut liberae. In Sicilien

unterscheidet Cicero Verr. 3, 6, 13 mit Rücksicht auf die Steuerverhältnisse die

zwei civitates foederatae, quarum decumae venire non soleant, die fünf sine foedere

immunes ac liberae und die übrigen zehntpflichtigen. In der Baetica führt Pli-

nius 3, 1, 7 nach den Städten latinischen Rechts auf libertate (^donata) VI, foedere

III, stipendiaria CXX (vgl. 3, 1, 12; oppida libera Astigi vetus, Ostippo, stipen-

diaria Callet cet.), wo die Voranstellung der freien vor den föderirten wohl ein

Versehen ist. In dem plinianischen Verzeichniss der drei nordgallischen Pro-

vinzen (3, 4) werden die 'föderirten' und die 'freien' Gaue genau unterschieden;

von jenen werden vier (Carnuten, Haeduer, Lingonen und Remer), von diesen

elf aufgezählt. Dem entsprechen in Gallien und Spanien die inschriftlichen

Titulaturen: die Remer heissen öfter foederati (Orelli-Henzen 3841. 5212), die

Helvetierstadt colonia pia Flavia constans emerita Helvetiorum foederata (inscr.

Helvet. 175) , liberi andere Gemeinden in Gallien (civitas Vellavorum libera

:

Henzen 5221; civitas Turonor. Hb.: Comptes rendus de l'Acad. 1877 p. 34) und in

Baetica (municipium Flavium liberum Singiliense: C. I. L. II, 2021, 2025). Wenn
Plinius 5, 4, 29 in Africa nach den latinischen Städten (denen auch der Stellung

Köm. Alterth. III. 42
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liberi nicht nur meistens foederati schlechtweg, wie dies geschehen

kann, da die Föderation die lihertas nothwendig einschliesst,

sondern sie werden auch nicht selten, ja in der griechischen

Reichshälfte, wie wir sahen, regelmässig bloss als freie Städte be-

zeichnet (S. 654 A. 4). Nach der entgegengesetzten Seite hin

werden auch die unter dem römischen Herrenrecht stehenden,

aber sich selber in republikanischer Form verwaltenden Gemein-

den zuweilen, aber, wie der folgende Abschnitt zeigt, nur selten

und abusiv und nie titular, zu den freien gezählt.

aüxovo;a£o(. Die Bezeichnung der freien Stadt als auTovojxo? tritt in der

lateinischen Terminologie nicht selbständig auf, obwohl in den

städtischen Privilegien die neben der Einräumung der Freiheit

ständige Einräumung der suae leges (S. 692) sie wiedergiebt.

Die auTovo[xta deckt sich insofern mit der iXsuftspia, als die

gleiche Rechtsstellung bei der dXeuOspta von Seiten der souveränen

Gewalt der Bürgerschaft, bei der auiovo[x(a von der des eigenen

Volksrechts aufgefasst wird und beide werden daher häufig

combinirt^). Aber es mag wohl schon bei den Griechen die

sXeudepta als Gegensatz des Königsregiments, die auTovojxia als

das mit demselben verträgliche communale Selbstregiment ge-

fasst worden sein 2); und im Anschluss daran scheint auch diis

römische Terminologie am Ende der Republik und in der Kai-

serzeit einen Unterschied zwischen beiden gemacht zu haben;

nach das oppidum stipendiarium unum zugezählt werden muss) oppida libera

XXX aufführt und diesen die übrigen civitatea oder nationes entgegensetzt , so

scheint eben hier keine Gemeinde zum Foedus zugelassen zu sein. Dieselben

Städte werden auch sonst öfter bezeichnet als frei (z. B. heisst Utica bei Cicero

pro Scauro 44 amica populo Romano ac libera civitas) , auch wohl daneben als

immun (AchoUa : civitas libera et immunis im bell. Afr. 33, 7, ebenso Kleinleptis

das. 7; Theudalis immune oppidum: Plin. 5, 4, 23); aber als föderirt nur die

Uticenser bei Cicero pro Balbo 22, 51, wohl bloss durch Nachlässigkeit des

Ausdrucks. Für den Orient besteht diese terminologische Dreitheilung nicht.

1) Polybius 4, 27, 5. 21, 19, 9. c. 22, 7. 25, 5. 3. Pale auf Kephallenia

(C. /. Att. 3 n. 481) und die kilikischen Städte Mopsos (S. 659 A. 1) und Se-

baste (Eckhel 3, 81) führten in der Titulatur beide Bezeichnungen. Wenn
Polybius 18, 47, 6 sagt: Mavceoovoav [j.ev ouv to'j; 'Opsoxa; xaXoufxevo'j? oiti t6

7tpoay_tup'?joc(i act lat -/.axd tov TOXejjLov aÜT0v6|J.0'j; äcpeioav, -i/jXeu&lpojoav 0£ flep-

paißo'j; -Aol AoXoTTa; 7.al MaYVTjToc; = Liv. 33, 34, 6: Orestis . . . leges suae

redditae : Magnetas et Perrhaebi et Dolopes liberi quoque pronuntiati, so soll damit

nicht die a'jTovo|i.ia als verschieden von der dXeuiJepia und als besseres -Kecht

bezeichnet werden, sondern Polybius betont bei den makedonischen Oresten die

Beseitigung der Königs-, bei den nicht makedonischen Perrhaebern die der

Fremdherrschaft; die also dort wie hier herbeigeführte Rechtsordnung ist die

gleiche (Wilamowitz).

2) Seleukos II Kallinikos Ißeßafcoaev T(|) ÖT^fAto (Magnesia am Sipylos)

T?)v aÖTovofJLiav y.ai or;[j.07.paTiav (C. /. Or. 3137 Z. 10; vgl. Z. 65).
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CS ist wohl nicht zufällig, dass im titularen Gebrauch die iXtu-

Uepi'a im Übrigen Griechenland, die auTovofiia in Syrien und den

Nebenländern vorherrscht i). Es wird weiterhin wahrscheinlich

gemacht werden, dass das Bodeneigenthum und die dadurch be-

dingte Ausschliessung der römischen Besteuerung in der autovo-

[xi'a nicht enthalten ist und diese also eine ihres wesentlichen

Inhalts entkleidete Selbständigkeit ist und dem reinen Unter-

thanenverhältniss näher steht als dem Recht der abhängigen

Freistadt.

Bei weitem häufiger als popiili foederati und popiili liheri Socu.

heissen die autonomen Unterthanen der Gemeinde socii populi

Romani. Das Wort, seiner Grundbedeutung nach der Gefährte

und Gehülfe 2), wird im Gebiete des öffentlichen Rechts, wie unser

'Bundesgenosse', bezogen auf die Kriegshülfe, wie dies sowohl die

gleichartige Bezeichnung derjenigen anzeigt, welche für einen ein-

zelnen Kriegsfall mit den Römern sich vereinigt haben, wie auch

die sehr alte Benennung der für den Seekrieg hülfspflichtigen

Mannschaften der italischen Gemeinden als socii navales^); ferner

die ständige Wiedergabe des Wortes durch das griechische au[x-

|xaj(oi. Für die staatsrechtliche Verwendung kommt die auf Zeit

eingegangene Waffengemeinschaft nicht in Betracht und gelten

als Bundesgenossen des römischen Volkes nur die in dies Verhält-

1) Die zahlreichen Städte Syriens und Kilikiens, die sich den Titel autovo-

^o; auf ihren Münzen beilegen , führt Eckhel 4, 263 auf. Inschriftlich sind

beglaubigt in Syrien Antiochia (C. 1. Gr. III, p. 1172 n. 4476; vgl. Porphyrios

bei Eusebius p. 262 Seh. : 6 Se — Pompeius — Xaßwv rapa 'AvTioy^ojv yf>T,[j.aTa

. . . aÜTOvotxov . . T-Jjv TtoXtv el'aae.) — Balanea (Renan miss. en Phenicie p. 107

:

.... auTOvo(xo'j[A£vt»v) — Gaza (C /. Gr. 5892, unter Gordian) — Tyros (C.

/. Gr. 5853 rom J. 174 n. Chr.; vgl. Strabon 16, 2, 93 p. 757: ou/ utto twv
ßaoiXsiov 6' £%pi&Y]<3av a'jx^vojxot (xövov , äXXd xat ütto xojv 'Ptt)[i.atcov, (jiixpd

ävaXousavre;
,
ßeßaKuodvxojv ttjV dxetvojv Y"^cu[XTr]v und Dio 54, 7) ; in Kilikiea

Mopsos (C. i. Gr. 5885 unter Pius: tspa xal dXe'jölpa xal da'j?.o; xal a'jtovofxo;

xai cpiXif) xai o'jjxjAotyo; Pa)[Aai(wv). — Ausserhalb dieser Grenzen führen diesen

Titel Termessos in Pisidien , Tyana in Kappadokien und in Verbindung mit

^Xe'jölpa Pale auf Kephallenia (S. 658 A. 1). Wegen Aphrodiäias vgl. S. 654
A. 4.

2) Etymologisch ist socius verwandt mit ipt-secla, sequi, secundus (Gorssen

Vocal. 2, 29. 153; Curtius griech. Etym. 5 S. 460).

3) Wir finden den Ausdruck allerdings nur gesetzt für den Kriegsmatrosen,

ohne Unterschied ob er Römer oder Fremder oder Sclave ist, im Gegensatz der

Regel nach zu dem vom Landheer an Bord genommenen Soldaten (Liv. 9, 38,

12. 21, 49, 7. c. 61, 2. 2>, 11, 7, c. 31, 3. 26, 4^ 6. 32, 23, 9 und sonst; Herrn.

Haupt in Hermes 15, 154 fg.), zuweilen auch im Gegensatz zu dem Ruderer
(Liv. 37, 10, 9). Aber die Benennung Vann nur daher rühren, dass das Gros

jener Matrosen in gewöhnlichen Zeiten von den seedienstpflichtigen Bundes-
städten gestellt ward.

^ 42*
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niss dauernd eingetretenen Staaten. Vorzugsweise wird in der

Epoche bis zum marsischen Krieg das Wort für die italischen

Bundesgenossen 1) verwendet, weil diese in bestimmten Formen
mit Rom zu einer ständigen Wehrgenossenschaft vereinigt sind.

Indess kann auch den nicht italischen Föderirten die Eigenschaft

als socii populi Romani nicht abgesprochen werden. Ob die

autonome Gemeinde durch beschworenes Foedus oder in anderer

Weise mit Rom in Vertrag steht, macht ftlr die societas keinen

Unterschied. Die Erstreckung derselben auf die nicht autonomen

Unterthanen ist abusiv, hat indess, namentlich nachdem die alte

italische Wehrgenossenschaft in die römische Btlrgerschaft auf-

gegangen war, in ausgedehntem Umfang Geltung gewonnen. Von
diesem erweiterten Sprachgebrauch der späteren Zeit wird im

folgenden Abschnitt die Rede sein; der ältere, wonach nur die

politisch autonomen Gemeinden socii sind, hat sich daneben bis

in die Kaiserzeit hinein behauptet^).

Nominis Es bleibt noch zu untersuchen, wie terminologisch die nicht
Latini et

^
socii. latinischen autonomen Unterthanen von den latinischen se-

sondert oder auch nicht gesondert werden. Obwohl der

latinische Stammbund Keim und Kern der römischen Bun-

desgenossenschaft und der italische Bund, wie schon bemerkt

ward (S. 620 fg.), gewissermassen ein erweitertes Latium war, wer-

1) Dies zeigt vor allem der bekannte militärisclie Sprachgebrauch der
Zeit vor dem Socialkrieg: die Contingente der socii sind durchaus die der
italischen Verbündeten , regelmässig ohne dass eine Determination hinzutritt.

Ebenso werden im Repetundengesetz des J. 631/2 (S. 611 A. 2) die socii no-
minisve Latini den exterae nationes gegenüber gestellt, da, im Grossen und Ganzen
genommen, die socii damals Italiker waren, die Nichtitaliker Unterthanen. Da-
durch -wird auch sociale bellum (Tacitus arni. 6, 12 und sonst) gerechtfertigt,

obwohl gewöhnlich in dieser Beziehung lialici populi und bellum Jtalicum ge-
setzt werden ; ausnahmsweise setzt dafür Livius (S. 662 A. 1) socii et lialici

populi, während Sallust lug. 40, 2 die übliche Formel umschreibt durch die

Worte homines ncminis Latini sociique lialici und das. 43, 4 neben die socii

nomenque Latinum die reges stellt. Im gleichen Sinn werden im Ackergesetz
(S. 611 A, 2) die socii nominisve Latini näher bestimmt durch die formula
togatorum. Wenn noch in den Verrinen öfter ebenfalls socii und exterae

nationes sich gegenüber gestellt werden (S. 599 A. 2), so sind damals aller-

dings die socii alle auch exteri; der ältere Sprachgebrauch hat hier nach-
gewirkt.

2) Cicero pro Balbo 9, 24 : in praemiis . . . exclusos esse . . . socios, quae
pateant stipendiariis. Ders. in Caec. 3,7: socii stipendiariique populi Romani.
Sueton Caes. 25: cmnem Galliam . . , praeter socias . . . civitates in pro-

vinciae formam redegit. Noch unter Marcus bringen die Arvalen ihr Gelübde
dafür dar, dass gedeihen mögen r[es publica populi Romani quiritium, Imperium
Romd\niim, exercitus, so[ci, natione]s quae sub dicione p{ppuli^ Riomani^ q(uiri-

tium') sunt (Henzen Arv. p. CLXXVIII. CLXXX).
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den dennoch in der strengen Terminologie die Latiner wie nicht

unter die /bedt^ra^/ (S. 653 A. 3), so auch nicht • unter die socii der

römischen Gemeinde einbegriffen , weil die römisch - latinische

Conföderation nichts ist als die rechtliche Formulirung der na-

tionalen Gemeinschaft und sie also durch die Verträge mehr re-

gulirt ward als begründet, während die 'Wehrgenossenschaft'

[socii] eben wie die 'Bundesgenossenschaft' {foederati) streng ge-

nommen das Merkmal der Zufälligkeit in sich trägt. Aber es

werden die Latiner mit den italischen socii terminologisch ver-

schmolzen : durchgängig nennen die Urkunden des sechsten und

siebenten Jahrhunderts die Latiner und die (italischen) Bundes-

genossen neben einander. In correcter Rede werden beide Kate-

gorien getrennt, wobei die ältere und vornehmere Kategorie nur

in der ältesten Urkunde vom J. 568 (S. 611 A. 2) an erster

Stelle steht, nachher nur da , wo der Gegensatz der beiden

Klassen dem Schreiber im Sinne Hegt^), sonst durchgängig

an zweiter 2). In minder correcter Rede werden sogar den 'La-

tinern und Bundesgenossen' oder den 'Bundesgenossen und Lati-

nern' die 'Bundesgenossen latinischen Stammes' 3) oder die 'Latiner'

1) Dies gilt von der umschreibenden Wendung bei Sallust. lug. 40, 2
(S. 660 A. 1) und von der livianischen Erzählung über das Versagen der

Bundesstädte im hannibalischen Krieg: hier stellt Livius 27, 9 das Latinum
nomen oder die Latini vor die socii und sagt dann von der Weigerung der

zwölf Colonien : idem alias coloniis faciuras, idem socios.

2) Die Ursache dieser auffallenden Verletzung dei Zeit- und Rangfolge

ist wohl lediglich die grammatische Erleichterung der Ilede : socii nominisque

Latini ist wegen der Zurückstellung des indeclinablen zweiten Gliedes be-

quemer als die umgekehrte Folge. Ausser den S. 611 A. 2 angeführten Ur-
kunden finden sich

socii ae nominii Latini Liv. 41, 8, 9. c. 9, 9.

socii ac Latinum nomen Liv. 33, 26, 4. 37, 2, 6. 9. c. 39, 7. 40, 1, 6.

socii ac nomen Latinum Liv. 35, 7, 5.

homines nominis Latini et sor.ii Italiri Sallust lug. 40, 2.

socii et nomen Latinum Cicero Brut. 26, 99; de re p. 1, 19, 31. Sallust

lug. 39, 2. Liv. 2, 41, 6. 39, 20, 3.

socii et Latinum, nomen Liv. 22, 27, 11. 34, 56, 5.

Latinum nomen sociique Liv. 27, 9, 1.

socii nomenque Latinum Cicero de re p. 3, 29, 41. Sallust lug. 43, 4.

Liv. 8, 3, 8. 10, 26, 14. 36, 3, 13. 41, 14, 10.

socii Latinumque nomen Liv. 22, 57, 10.

Latini sociique Liv. 27, 9, 2.

socii et Latini Cicero Verr. 5, 24, 60; pro Sest. 13, 30; pro Balbo 8, 21.

Lael. 3, 12.

socii populi ac Latini Cicero pro Balbo 8, 20.

socii et Latium Sallust. hist. 1, 17. C. 41, 12 Dietsch.

3) Socii Latini nominis oder socii nominis Latini steht bei Livius sehr

Muflg so, dass der Genitiv nothwendig von socii abhängt (29, 24, 14. 80, 41,
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schlechtweg ^) substituirt, also die italische Bundesgenossenschaft

in den latinischen Stammbund hineingezogen. Man kann damit

zusammenstellen, dass die Toga, welche der gesammten italischen

Wehrgenossenschaft den officiellen Namen giebt (S. 674), eigent-

lich die Nationaltracht der Latiner ist und dass die Bezeichnung

inunicipiumj welche, als beruhend auf der Gemeinschaft des Bo-

deneigenthums, Rom gegenüber nur den latinischen Gemeinden

zukommt (S. 232), nach dem marsischen Krieg von sämmt-

lichen bis dahin autonomen italischen angenommen wird.

Diese Terminologie, welche wir erst für die Epoche nach diesem

Krieg belegen können, aber sicher nur, weil uns die ältere

prosaische Litteratur verloren istj, wird hervorgegangen sein

5. 38, 35, 9. c. 44, 4. 39, 3, 4. 40, 1, 5. c. 19, Ü. c. 3ü, 9. c 43, 7. c. 44,

12. 41, 5, 4. c. 9, 9. c. 14, 6. 43, 12, 7. 44, 21, 6); ebenso Asconius in

Pison. p. 17 Orell. : nomin's Latini socios. Danach kann auch die bei Livius

häufige Verbindung socium Lativi nominls (z. B, 21, 55, 4. 26, 17, 1. 35, 20, 4. 37,

2, 2. 39, 3, 4. c. 20, 7. 40, 36, 6. 11. c. 44, 5. 43, 12, 3) im Sinn des Schreibers

nicht asyndetisch gefasst werden. Gedacht sind die beiden Satzglieder ursprüng-

lich wohl allerdings asyndetisch; aber bei der Indeclinabilität des zweiten

konnte dies nicht kenntlich gemacht werden und ward daher nicht mehr em-
pfunden. Diese Verdunkelung der Rede wird neben dem factischen Ineinan-

derlaufen der Latiner und der übrigen Italiker den Sprachgebrauch verschoben

haben. — Socius Latinus findet sich nur bei Liv. 22 , 50, 6 : civis Romanus
Sit an socius Latinus und ist incorrect.

1) Liv. 22, 37, 7: milite atque equite scire nisi Romano Latinique nominis

non uti populum Romanum. 43, 12 erhält der eine Consul eine Anzahl socio-

rum nominis Laiini, dem andern Latinorum n-aior quam coUegae decretus nu-
merus, per. 20 : eo hello (für den Keltenkrieg 529) populum Romanum sui La-

tinique nominis DCCC armatorum [Fabius?^ haluisse dicit (bekanntlich folgte

darauf die Aufzählung der sämmtlichen italischen Contingente). Aehnlich 22,

7, 5. c. 50, 6. 23, 17, 8 (wo damit Latini nominis ac socii wechseln). 30, 43,

13. 37, 39, 7. 39, 20, 1. Darum wird auch 22, 38, 1 die überlieferte Lesung

:

dum socii ah nomine Latino venirent nicht zu ändern sein ; der Ausdruck ist

nicht besser und nicht schlechter als alle hier zusammengestellten. — Dass
unter den socii unzählige Male die Latini einbegriffen werden , ist nicht in-

correct , sondern nur Verwendung des "Wortes in einem weiteren Sinn als dem
streng technischen, gleich dem griechischen o6jjL[j.ayoi. — Da diese Wen-
dungen in unserer Litteratur nur begegnen bei Schriftstellern, die vergangene

Verhältnisse darstellen , so wird wohl der constante Sprachgebrauch auf die

ältere Periode bezogen, aber nicht jede einzelne Phrase auf die Goldwage ge-

legt werden dürfen , sondern der incorrecten Rede Rechnung getragen werden
müssen. Cicero pro Balho 8, 21 : lulia . . . lege civitas est scciis et Latinis

data will, wie das Weitere zeigt, nicht die beiden Kategorien identificiren,

sondern er fasst das julische Gesetz über die Latiner und das plautische über

die socii in nachlässiger Weise zusammen. Die unrichtige Fassung bei Livius

per. 72 : sccii et Ilalici populi mag der Epitomator verschuldet haben. Sehr

anstössig ist Livius 41, 8, 9: lex sociis ac nominis Latini . . . dabat, ut cives

Romani fierent, da es sich hier zweifellos um ein latinisches Sonderrecht handelt

(S. 637 A. 2); indess ist dieser Verstoss scliwerlich den Abschreibern zur Last

zu legen.
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aus der früher (S. 620) entwickelten in den letzten Jahrhunderten

der Republik immer weiter vorschreitenden theils rechtlichen,

Iheils factischen Latinisirung Italiens. Was in dieser Hinsicht

rechtlich bei den Hernikern eingetreten ist, wird thatsächlich

mehr oder minder auf der ganzen Halbinsel sich vollzogen und

einen Zustand herbeigeführt haben, welchem dann die durch

den grossen Krieg herbeigeführte Gesetzgebung den formalen

Abschluss gab. Indess wird diese hauptsächlich nur in der

Zusammenfassung hervortretende und streng genommen abusive

Terminologie nicht dazu verleiten dürfen den Gegensatz der

Latini und der togati zu betrachten als schon vor dem marsischen

Kriege beseitigt; es mag manche italische Gemeinde schon früher

rechtlich den Latinern gleichgestellt worden sein, aber sicher

sind die italischen Bundesgenossen überhaupt nicht in Latium,

sondern mit Latium zugleich in Rom aufgegangen.

Dem Inhalte nach ist schon früher gezeigt worden, dass das Die

,

'

j autonome

hier zu erörternde Bundesgenossenverhältniss immer das Freund- unterthänig
keit.

schaftsverhältniss einschliesst i) und so wenig wie dieses auf Zeit

eingegangen werden kann 2). Im Uebrigen ist dasselbe doppel-

artig: es enthält in sich einerseits die begrenzte Unterthänigkeit

unter Rom, andrerseits eine ebenfalls begrenzte, aber durch die

Schutzmacht garantirte politische Selbstständigkeit.

Die Unterthänigkeit der Bundesgenossen wird schon in den

ältesten Urkunden ausgesprochen 3) und in die jüngeren Bundes-

1) S. 597 A. 1. Der Gegensatz zwischen dem blossen Freundschafts- und
dem Societätsverhältniss tritt am schärfsten hervor in den Verhandlungen zwi-

schen den Römern und den ßhodiern im J. 587 (Pol. 30, 5, 6 = Liv. 45, 25;

Polyb. 31, 1, 4. c. 7, 20), wodurch die letzteren genöthigt werden ihre hundert-

vierzigjährige Freundschaft mit Rom aufzugeben und sich der Wehrgenossen-

schaft (cjyfjLfi.ayla) incorporiren (a'jvSuaCsiv) zu lassen (vgl. Appian h. c. 4, 66).

Auch dem König Philippus wird gerathen, quoniam pacem impetrasset , ad so-

cietatem amiciüamque petendam Romam mitteret legatos (Liv. 33, 35, 5).

2) S. 593. Der Abschluss auf Widerruf ist mit dem Wesen der be-

schränkten Autonomie unvereinbar. Wohl aber wird von einzelnen darin

enthaltenen lästigen Klauseln die Befreiung auf Widerruf ertheilt (Appian

fiisp. 44).

3) In dem ersten Vertrag mit Karthago (Pol. 3, 22) lassen die Römer,

die für sich und ihre Bundesgenossen abschliessen, sich versprechen, dass die

Karthager keinen Latiner schädigen werden, Sooi av b--i]Y.ooi' iav hi twe; [at?)

(I)3iv ünTjViooi -/.tX., und in ähnlicher Weise giebt der zweite (Pol. 3, 24) den

Karthagern es frei in Latium die nicht den Römern botmässige Stadt (r(5>.iv xivd
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vertrage geradezu hineingesetzt durch die Formel der Anerken-

nung der Hoheit des römischen Volkes i). Dieselbe ist in diesem

Rechtsverhältniss mit solcher Nothwendigkeit enthalten, dass die

Benennung foedus aequum, welche an sich die gegenseitige An-

erkennung der gleichen Souveränetät der contrahirenden Staaten

ausspricht, in der technischen Sprache vielmehr verwendet wird

für den Vertrag, welcher die Abhängigkeit auch, aber nicht ge-

radezu durch jene Majestätsclausel feststellt^). — Obwohl in

\i'i\ otjoav üzTjTCOov 'Ptu[xatou) einzuuelimeu und Männer und Habe fortzuführen.

Der scharfe Gegensatz, der hier zwischen den unterthänigen Bundesgenossen und
den freien Freunden (rpo? ouc etpTjvr] (ji£v ^oxiv e'YYpaTTXo; 'PoujAaioi;, [jltj uro-
TaTTOVTat hi Tt auToT?) ist schon oben (S. 596 A. 3) hervorgehoben worden. —
"Welche lateinischen Ausdrücke durch U7rY]Tioo; und uTroTaxrea&ai rtvt wiederge-
geben werden, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen ; vielleicht parere. — Dass
in oppositioneller oder rhetorischer Färbung dieses Recht geradezu Herrenrecht
genannt wird , versteht sich von selbst ; so heissen in einem karthagischen

Aktenstück (Polyb. 7, 9, 13) die Kömer die Herren (xuptot) der Kerkyräer und
nennt Cicero (Ferr. l. 1, 32, 81) die Lampsakener condicione socii, fortuna
servi. Tacitus Qi. 2, 81) spricht sogar ohne besonderen Accent von den reges

inservientes.

1) Die Clausel maiestatem populi Bomani conservanto erläutert Cicero pro
Balbo 16, 35, 36 : id habet hanc vim, ut git ille in foedere inferior .... cum
alterius populi maiestas conservari iubetur, de altero siletur, certe ille populus in

superiore condicione causaque ponitur, cuius maiestas foederis sanctione defendi-

tur; ähnlich, vielleicht im Anschluss an diese Erörterung Ciceros, Proculus Dig.

49, 15, 7, 1 : hoc . . adicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse,

non ut intellegatur alterum non esse liberum : et quemadmodum clientes nostros

intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dlgnitale neque virib\us^

nobis p\^aresj sunt, sie eos qui maiestatem nostram comiter conservare debent,

liberos esse inteüegendum est. Dass diese Formel einer italischen Gemeinde in

den Vertrag gesetzt worden ist, lässt sich nicht erweisen, und auch sonst war
sie nicht allen Verträgen eigen (^quod non est in omnibus foederibus) ; wir
finden sie in dem 548 abgeschlossenen , 676 erneuerten Vertrag mit Gades
(Cicero a. a. 0.), und in dem Vertrag mit den Aetolern vom J. 565 nach
Polybius 21, 32, 2: 6 Sfjfxo; 6 töjv AttojX&v ttjv äp^rjv %al ttjv Suvaureiav to5
OT][jiou Töjv 'Poo[Aatojv (das folgende fehlt) = Liv. 38, 11, 2: imperium maiesta-

temque populi Bomani gens Aetolorum conseruato sine dolo malo,

2) Dass foedus aequum das heissen kann, was der einfache "Wortsinn giebt,

versteht sich von selbst ; es kann auch in einer Reihe livianischer Stelleu (9,

4, 4. c. 20, 8, wo 'es den Gegensatz macht zu in dicione esse. 34, 57, 8. 39,

37, 13) so wie bei Justiuus (43, 5, 10: foedus aequo iure percussum von dem
nach dem gallischen Brand zwischen Rom und Massalia abgeschlossenen Ver-
trag) nur verstanden werden von dem auf der gegenseitigen Anerkennung der

vollen Souveränetät beruhenden Staatsvertrag. Aber der leisetretende Oflicialstil

versteht darunter vielmehr denjenigen Vertrag, der die römische Hegemonie be-
gründet, ohne direet die Majestätsclausel zu enthalten. So deflnirt Proculus a.

a. 0. : liber populus est is qui nullius alterius populi potestati est suhiectus (sive

zu tilgen), is foederatus est item , sive aequo foedere in amicitiam venit sioe

comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret.

Denn da der Ausdruck populus foederatus auf nicht reichsangehörige Gemein-
den nicht erstreckt werden darf (S. 653), auch nach Cicero nicht in allen

mit föderirten Reichsgemeinden abgeschlossenen Verträgen die Hoheitsclausel

enthalten war, so kann Proculus das foedus aequum nur verstanden haben von
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diesen internationalen Verhältnissen die Rechts- und die Macht-

frage, die rechtlich beschränkte Autonomie und die Al)hängig-

keit des schwächeren Staats von dem stärkeren sich nicht völlig

aus einander halten lassen^), so wird doch die folgende Aus-

einandersetzung ergeben, dass die Römer, wenn auch vielleicht

die abhängige Autonomie nicht formell fixirt, doch darunter ein

bestimmtes Rechtsverhältniss verstanden haben, den vertrags-

mässig festgestellten dauernden Verzicht auf das in der Souve-

ränetät nach logischer und praktischer Nothwendigkeit enthaltene

eigene Kriegs- und Vertragsrecht, welches auf die Schutzmacht

übergeht, ferner die ebenfalls mit der Souveränetät nicht verein-

bare dauernde Verpflichtung zur Kriegshülfe oder zur Tribut-

leistung. In der Benennung kommt die Abhängigkeit, wie wir

gesehen haben, nicht zum Vorschein; die Römer haben, nach

ihrer Weise sich nicht der harten Thaten, aber wohl der harten

Worte zu enthalten, den directen Ausdruck des Herren- und

Unterthanenverhältnisses vor allem den Bundesgenossen gegen-

über vermieden 2).

dem die abhängige Autonomie ohne directe Majestätsclausei begründenden, also

allerdings formell die beiderseitige Souveränetät voraussetzenden Vertrag. Auch
kann nur in diesem Sinn das Bündniss von Camerinum bei Cicero pro Balbo 20,

46 foedus sanctissimum et aequissimum, bei Livius 28, 45, 20 foedus aequum
genannt werden; und mit Recht nennen die Latiner Liv. 8, 4, 2 ihr Bundes-
verhältniss umbra foederis aequi (S. 618 A. 1), wie denn auch der Vertrag

mit Capua Liv. 23, 5, 9 (S. 577 A. 1) ebenso gefasst wird, -i

1) Die Verträge, welche Rom mit Karthago nach dem hannnibalischeu

Kriege und mit König Antiochos nach der Schlacht von Magnesia schloss , be-

schränkten in empfindlicher und dauernder Weise deren souveräne Rechte und
begründeten, politisch betrachtet, eine dauernde Abhängigkeit von Rom; aber

die Staaten verloren nicht ihr Kriegs- und Vertragsrecht und traten nicht in

ewige Waffengemeinschaft mit Rom , so dass staatsrechtlich sie nur den amici,

nicht den socii popuü Romani beigezählt werden können. Ebenso sind die

griechischen Städte nach der Niederwerfung Makedoniens politisch die Schutz-

befohlenen Roms ; aber die Antwort der Stadt Chalkis an den König Antiochos,

dass sie nicht anders als nach Anweisung (ex auctoritate) der Römer auf Bünd-
nisse sich einlassen werde (Liv. 35, 46, 13) beweist, dass sie rechtlich daran

nicht gehindert war.

2) Mit dem Clientelverhältniss vergleicht der Jurist Procnlus (S. 664
A. 1) das Recht der Römer über die populi foederaU et liberi sehr tref-

fend ; ähnlich sagt Cicero de off. 2, 8, 27 : illud (das frühere römische Re-

giment) patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nomtmrj und
lässt Livius 37, 54, 17 die Rhodier reden von dem patrocinium receptae in

fidem et clientelam vestram universae genlis (ebenso die Syrakusaner 26, 32, 8).

Aber terminologisch wird cliens und clientela nicht dafür gebraucht. — Noch

weniger wird die Stellung Roms zu den abhängigen Städten als pntronatus

gefasst, obwohl dieses Recht sowohl über die latinischen Colonien den Dedu-
renten wie über die durch Dedition zum Foedus gelangten Gemeinden den die
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Verlust des Der autonome Staat, welcher der römischen Wehrgenossen-

naien Ver- schaft beitritt, Verliert also die Befugniss mit einem andern Staat

als mit Rom in einem dauernden Rechtsverhältniss zu stehen und

es treten alle früher geschlossenen derartigen Verträge durch

den Abschluss dieses Bündnisses ausser Kraft. Demnach kann ein

solcher Staat nicht bloss mit keinem ausserhalb der römischen

Reichsgemeinschaft stehenden einen Vertrag eingehen, sondern

es werden bei folgerichtiger Durchführung dieses Princips auch

innerhalb der römischen Hegemonie einerseits die Bünde gleich-

berechtigter Völker, andrerseits die zwischen Gemeinden bestehen-

den Abhängigkeitsverhältnisse aufgehoben. — Ausserhalb der po-

litischen Interessen liegende Abmachungen zwischen zwei Ge-

meinden für besondere Zwecke werden auch unter der römi-

schen Suprematie den autonomen Gemeinden unverwehrt gewesen

sein; zum Beispiel hat sich ein Vertrag der beiden campanischen

Städte Nola und Abella erhalten über einen auf der Grenze

ihrer Territorien belegenen gemeinschaftlichen Herculestempel.

Unter- Die Unterdrückung der Völkerbünde ist in ihrer wichtigsten
drückung der

. , » , ,,,.
Völker- Auwenduns; auf Latium bereits erörtert worden. Wir sahen
bünde.

"

dort, dass dieser Angelpunkt der römischen Hegemonie keines-

wegs ihr Ausgangspunkt war: die latinischen Städte haben bis

zum J. 416, die sämmtlichen hernikischen bis zum J. 448, drei der-

selben noch Decennien nachher (S. 622) mit einander im Bunde

gestanden. Aber von dieser Zeit ab ist die Auflösung der Stamm-

bünde, der concüia den autonomen Gemeinden gegenüber streng

durchgeführt worden. In Italien ist keine andere Abweichung

von diesem Princip nachzuweisen als das schon erörterte sacrale

Fortbestehen der Conföderation der dreissig latinischen Gemein-

den in dem Latiar auf dem latinischen Berg (S. 613) und die

Etruskische aiialoge Gcsammtfeicr der Etruskerstädte in Volsinii unter Lei-
Con- ®

föderation. tuug der Prätoreii und Aedilen der nach städtischem Muster

Hellenische organisirtcn Landschaft i). Ausserhalb Italien beseejnet bei den
Städte-

®
;

" T T.1 1
bünde. einigcrmasseu bedeutenden autonomen Staaten, Massalia, Rhodos,

Dedition entgegennehmenden Magistraten in technischer Bestimmtheit beigelegt

wird ; hier scheint im Wege gestanden zu haben , dass die Gemeinde als ju-
ristische Person nach älterem Kecht schwerlich anders als durch ihre Beamten
ein Patrocinium ausüben konnte.

1) Das sacrale Fortbestehen des etruskischen Städtebundes auch unter der

römischen Herrschaft bezeugen theils die caeretanische Ära, auf welcher die

Bilder dieser Städte dargestellt sind oder waren (erhalten sind Tarquinii, Ve-
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Sparta, Athen nirgends föderative Organisation. Bei den Klein-

staaten daeeaen haben die Römer dieselbe öfters in der Weise

zugelassen, dass sie ausser der Wehrgemeinschaft blieben und

formell nicht einmal zu den abhängigen Bundesgenossen gehör-

ten. Diesen Weg gingen sie zunächst im europäischen Grie-

chenland; bezeichnend daftlr ist die Umwandelung des von

Sparta abgetrennten Gebiets in den Bund der 24 Städte der La-

konen oder, wie sie später heissen, der freien Lakonen. Wenn
diese Organisation in Folge des achäischen Krieges grösstentheils

beseitigt ward, so blieb dieselbe dem lykischen Städtebund; noch

in Tiberius Zeit hat dieser formell das Kriegs- und Friedens-

recht besessen (S. 671 A. 2).

Noch w^eniaer verträst sich das Recht selber abhäneiee unter-

Bundesgenossen zu haben mit derienigen Autonomie, welche die politischen

. , ^ , ., 1 . ^ . , Clientel.

römische Ordnung ihren Bundesgenossen einräumt. Es giebt

tulouium, "Volci), tlieils der merkwürdige Erlass Constantins an die Umbrer
Henzen 5580, theils verschiedene hleher gehörige Amtstitulaturen: der prae-

tor Etruriae XV fopulorum (^Vita Hadriani 19: in Etruria praeturam impe-

rator egit. Senatoren: C. IX, 3667. XI, 1432 [= Mur. 767, 7], Consul des

J. 168; XI, 2699 [= Orelli 96j ; andere C. XI, 1941 [= Orell. 97J. 2114,

2115 [= Mur. 1039, 1]). Henzen 6183. 6497), welche Stellung der Iteration

fähig ist (C. XIV, 172 vgl. p. 479 vom J. 184; C. XI, 1432); ferner der

aedilis Etruriae (C. XI, 2116 [== Wilmanns 2092J. 2120. 3257 (hier 2, 170

A. 4); ein iurat(us) ad sarra Etruriae (C. XI, 1848 = Orelli 2182); aus

constantinischer Zeit ein ccronatus Tusciae et L'mhriae (Orelli 3366). Nach
dem Rescript Constantins bestellten nach altem Herkommen jährlich die Städte

von Tuscien einen Priester {sacerdos) und ebenso die Städte -Umbriens einen

zweiten, welche gemeinschaftlich das etruskisch - umbrisohe Bundesfest bei

Volsinii mit Bühnen- und Fechterspielen (erwähnt auch Orell. 6183) ausrich-

teten , bis durch diesen Erlass das umbrischc Jahresfest von dem etruskischen

getrennt und als selbständige Feier nach Hispellum gelegt ward. Jener Priester,

der coTonatua Tusciae et Vmhriae, wird nicht verschieden sein von dem , den

nach den römischen Annalen die etruskischen Städte jährlich für die ad fanum
Voltumnae (ohne Zweifel bei Volsinii) auszurichtenden Spiele creirten (Liv. 5,

1, 5: ob iram repulsae
,
quod suffragio duodecim populorum alius sacerdos ei

praelatus esset'). Diesem Einzelpriester müssen die Quasi - Magistrate zur Seite

gestanden haben, deren Mehrzahl schon die Benennungen anzeigen; auch führt

darauf die Fassung des Steins C. XI, 2115 ex praetoribus XV populorum. Es

muss also die Landschaft selber als populus geordnet gewesen sein und sicher

sind Jahr für Jahr zwei prattores und zwei aediles derselben in der Land-

schaftsversammlung ebenso durch Abstimmung gewählt worden wie der Jahres-

priester der Landschaft. Es Ist schon bemerkt worden (S. 617), dass diese

Organisation in den bis zur Auflösung des concilium von den Städten Latlums

bestellten zwei Prätoren ihre Analogie findet. Als wählende Körperschaft können

nur die Deputirten der Einzelstädte gedacht werden ; die latinisohen 'zehn

Ersten' (S. 617 A. 4) fordern einen jenen Magistraten correspondirenden Land-

schaftssenat, den vielleicht die bei dem Fest anwesenden Magistrate der Plinzel-

städte (S. 617 A. 1) bildeten. Ob die XV populi die um drei vermehrten

etruski-chen Zwölfstädte sind oder die zwölf etruskischen combinirt mit drei

Umbrien repräsentirenden Gemeinden, ist iingewiss.
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wohl für eine derartige mittelbare Abhängigkeit eine fest aus-

geprägte Rechtsform, welche in dem Abschnitt über die attri-

buirten Ortschaften erörtert werden wird; aber es wird dort

gezeigt werden, dass diesen die selbständige politische Organi-

sation mangelte und sie also zu ihrem Hauptort keineswegs in

dem gleichen Verhältniss standen wie Praeneste und Athen zu

Rom. Keine italische Stadt hat, so viel wir wissen, unter der

römischen Hegemonie andere Städte in Clientel gehabt i). Von den

nicht italischen Bundesstaaten haben wohl manche in bedeutendem

Umfang Grundbesitz ausserhalb ihrer eigenen Territorien besessen 2),

wie denn selbst einzelne italische Gemeinden solchen Besitz ge-

habt haben 3). Es haben sich auch auf demselben mehrfach Ort-

schaften mit localer Verwaltung gebildet; namentlich wenn die

Bundesgemeinde ihren Besitz nicht im Wege der Pacht oder in

ähnlicher Weise nutzte, sondern ihn ihren Btlrgern käuflich oder

unentgeltlich zum Eigenthum überliess, sind dadurch factisch

selbständige Niederlassungen entstanden. Aber dass niemals eine

derselben eigenes Recht und eigene Magistrate erhalten hat, wird

auf die römische Staatsmaxime zurückgeführt werden dürfen die

abhängige Autonomie nur dem herrschenden Staat gegenüber zu-

zulassen. Es wird nicht tiberflüssig sein hier darzulegen, wie

diese Verhältnisse in den bestgestellten bundesgenössischen Staa-

ten unter der römischen Hegemonie sich gestaltet haben.

i^ie Am besten bekannt ist die Einrichtune; der unter der rö-
answärtigen *-'

Besitzungen mischen Suprematie den Athenern eingeräumten auswärtigen Be-
der Athener; ^ o o

Sitzungen, namentlich der im J. 588 durch Schenkung der Rö-

mer an Athen gekommenen Insel Delos. Während in der Epoche

1) Die acht oppida sub dicione Fiaeneslinorum (Liv. ü, 29,- Festus v.

trientem p. 363) nnd die tiburtinischen Städte Empulum und Sassula (Liv. 7,

18. 19) können, auch wenn die Erzählungen hesser beglaubigt und wenn es

nicht zulässig wäre sie als viel zu fassen, schon darum nicht geltend gemacht

werden, weil bei diesen Erzählungen Praeneste und Tibur mit Rom in Fehde
steht. Für den consolidirten Friedenstand gilt die Regel ohne Ausnahme.

2) Auch sind den Römern tributpflichtige Gemeinden zuweilen angewiesen

worden die Abgabe ganz oder zum Theil an eine föderirte Stadt zu zahlen;

dadurch aber wird der Charakter des Tributs und der unmittelbaren Abhängig-

keit lediglich von Rom rechtlich nicht geändert. Wir kommen auf diese Ein-

richtung bei den attribuirten Ortschaften zurück.

3) Die grossen saltus , welche als Eigenthum der Colonie Luca in der

Alimentartafel von Veleia aufgeführt werden, lagen zum Theil in den Gemar-
kungen von Veleia, Parma, Placentia und in den angrenzenden Bergen. Cicero

ad fam. 13, 11 : (^Arpinatiurn) omnes . . . facultates conmtunt in iis vectigalibus

quae habent in provincia Gallia. Ueber die kretischen Besitzungen der Stadt

Neapolis vgl. C. X p. 368 n. 3938.



— 669 —
der Unal)hängigkeit die attischen Kleruchien häufig eine eigene

dier Verfassung der Mutterstadt nachgebildete Gemeindeordnung

und neben dem attischen ein eigenes Bürgerrecht oder Quasi-

Bürgerrecht erhielten i)
, haben die Römer, als sie die Gewalt

definitiv in die Hand nahmen, etwa nach dem achäischen Kriegt),

die Athener veranlasst die Verwaltung der auswärtigen Besit-

zungen umzugestalten durch Beseitigung der abhängigen Sym-
machie. Seitdem lauten die öffentlichen Acte daselbst auf den

Namen des athenischen Volkes oder auch der auf Delos woh-
nenden Athener 3); die Beamten werden späterhin von Athen

gesandt^), an ihrer Spitze der jährlich wechselnde Epimelet, nach

dem auch datirt wird. Die gleichen Epimeleten finden wir im

Anfang des 7. Jahrh. in Faros s) so wie in Haliartos*^).

Keine der römischen Bundesstädte hat so ausgedehnten der

Landbesitz gehabt wie Massalia und keine denselben so lange '

'^^"^ *° °'

behauptet; die Küste von Agatha (Agde) bis Monoecus (Monaco)

gehorchte durch die ganze republikanische Zeit den Massalioten

und ihre Besitzungen im Binnenland wurden noch in den letzten

Decennien der Republik ansehnlich erweitert"). Auch nachdem

sie in Folge der Einnahme der Stadt im J. 705 den grössten

Theil derselben verloren hatten, blieb ihnen ausser anderen

entfernteren bis weit in die Kaiserzeit hinein die geographisch

1) Gilbert griech. Staatsalterth. 1, 423. Den Gegensatz zwischen dieser

und der späteren Epimeletenordnung hat Köhler athen. Mitth. 1, 267 richtig

hervorgehoben.

2) Dass die uirep x-^; iffo-itiaz im. ttjC 'P(u(Ji.aiOD[v ou^xX-riTou ßeßateuseco;

Twv TrpoTEpojv 'Jirapyo'jomv vifjocuv xtp Stj^o tüj 'A8if]vaitov, also wohl unmittelbar
nach dem J. 588 gesetzte Inschrift der attischen Kleruchen von Lemnos (C. /.

Atl. II n. 593 vgl. p, 422) noch die ältere Kleruchenordnung zeigt, dagegen die

parische Inschrift A. 5 aus dem J. 612 oder 637 die Epimeleten nennt,
giebt ungefähr die Datirung. Auch die lemnische Inschrift des [of^pio; -rwv]

ASr^^aicuv Ttt)v dv 'HcpatoTia {Bull, de corr.htll. i, 543), welche derselben älteren

Kleruchenordnung angehört, kann füglich vor die Einrichtung der Provinz
Achaia fallen. In dieselbe Zeit gehören, wie Böckh C. I. Gr. 2270 nachweist,
die Beschlüsse von Rath (ßo'jX-r]) und Volk der in Delos wohnenden Athener
(6 Sfjfio; 6 'A&TTjvatiov töüv Iv AtjXw xaxoixouvTcuv), deren einer im C. I. Gr. a. a.

0. sich findet, zwei andere ungedruckte Th. Homolle mir mitgetheilt hat. Der
eine dieser Beschlüsse wird dem Rath und dem Volk von Athen zur Bestätigung
vorgelegt.

3) Zusammengestellt von Homolle Bitll. de corr. hell. 1879 p. 371.

4) Zusammengestellt von demselben Bull, de corr. hell. 1884 p. 139.

5) Inschrift von Faros von dem 5-^[ao; twv 'A(}r,va(a)v durch den Epime-
leten gesetzt dem L. Caecilius Q. f. Metellus (Köhler athen. Mitth. 1, 258),
welcher nur der Consul von 612 oder der von 637 sein kann.

6) Henzen ann. 1848 p. 55.

7) Caesar b. c. 1, 35.
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zu Italien gehörige Ortschaft Niltaea (Nizza). Ueber die Form, in

der sie ihr Regiment übten, hat sich aus älterer Zeit keine

Kunde erhalten. Aber das Fehlen aller Spuren selbständiger

hellenischer Gemeindeverfassung ^) in diesem weiten Gebiet spricht

nicht dafür, dass hier einstmals Symmachie unter Führung Massalias

bestanden hat; und in der Kaiserzeit begegnet ein dem atheni-

schen Epimeleten analoger massaliotischer episcopus Nicaensium'^).

Die Symmachie der Rhodier über Lykien und Karlen, das

der Ehodier. heisst ihr Herrschaftsrecht haben die Römer anerkannt, als sie zu-

erst in die Verhältnisse Asiens eingriffen, dagegen, als sie nach

dem Kriege mit Perseus anfingen Kleinasien als unterworfen zu

behandeln, diese Landschaften der rhodischen Hegemonie ent-

zogen 3). Der Gegensatz der wirklichen von Rom anerkannten

Autonomie und der autonomen Unterthänigkeit kommt in die-

sem Verlust des Glientelrechts praktisch zum Vorschein. Die-

jenigen Resitzungen, welche den Rhodiern blieben, nachdem

die römische Hegemonie rechtlich festgestellt und die Provinz

Asia eingerichtet war, wurden wahrscheinlich als einfacher Ro-

denbesitz behandelt 4).

1) Ausnalime macht Antipolis, das ohne den Namen zu wechseln später

Stadtrecht hat; aber abgesehen davon, dass dies auch einer massaliotiscben

Kome ertheilt werden konnte, scheint Strabons Angabe 4, 1, 9 p. 184: if)

'AvTiTio)a; TöJv 'lTaXiu)Tt5(«v i;£TdECiTat, -/piösiaa 7:p6; to'j; MaaaiXtcoTa; v.'xi

dXs'J&epoJÖeiaa töjv Tiap' d^/eivoav i:poaTaYfAöE-(«v auf einen in Rom geführten

Rechtsstreit zu führen , in welchem die Antipolitaner ihre Unabhängigkeit von

Massalia verfochten und durchsetzten.

2) C. I. L. Y, 7914. Strabon 4, 1, 9 p. 184: -^ Nixatä üttö toü Mas-
oaXitu-ai; [aevei %aX zf\^ ÜTiapyia; (so die Hdschr. ; da Massalia selbst nicht zur

Provinz gehört, vielleicht eher Tt; ÜTiapyia als x-^; lizapyia;) doti. Vgl. C. V
p. 916.

3) Nach dem Frieden mit Antiochos wird darüber gestritten, ob die Römer
die Lykier und Karer den Rhodiern als Unterthanen oder als Verbündete zu-

getheilt hätten (Polyb. 22, 5, 7. 30, 5, 12). Zehn Jahre später im J. 577

entscheidet der Senat im Ganzen im letzteren Sinn (Liv. 41, 6, 12: Lycios ita

tub RhodioTum imperio simul et tutela esse, ut in dicione popuLi Romani civi-

tates sociae sint; Polyb. 25, 4, 5: EupTjvxai A6xtot oeoojjisvoi 'PoSioi; oüx iv

hmptä, To 51 TiXeiov tö; cpiXot xcxi cs6(ji[Aa)^oi, wo auch die Zweideutigkeit der

Antwort bemerkt wird; vfil. 25, 5, 1). Nach weiteren 10 Jahren, gleichzeitig

mit dem Eintritt der Rhodier in die römische Clientel (S. 663 A. 1), erklärt der

Senat sie frei (Polyb. 30, 5, 12; vgl. Liv. 44, 15, 1. 45, 25) und dabei

bleibt es; die Rhodier bitten nachher nur um Schutz für das dort ihren

Bürgern zustehende Privateigenthum (Polyb. 31, 15, 3: 'Pöoioi . . . zr.£[i.T.o^

eU TTjv 'PtufATjv rpeaße'JT«; . . . Tiepl twv iyovtouv dv ttj A'jxia xal Kocpia y.TT;a£ii;

aiT-r)ao[ji£vo'j; ttjV (S'jfxX-qTO^ , hi aÜTot; s'/j.i'^ d;^ xa8a xai rpoTspov). In die

Epoche, wo die Rhodier hier Hoheitsrecht besassen, gehört ihr Stratege Itü tö

repav und die drei «YeH^ove; dri Ka'jvou, iTii Kotpia;, ini A'J"/ia; (Röhl Mitth.

des athen. Instituts 2, 224).

4) In den Besitzungen, welche den Rhodiern blieben, findet sich, wie
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Aus der Unfähigkeit des mit Rom in Bundesgenossenschaft Kriegs-

tretenden Staats mit anderen Staaten Beziehungen zu haben folgt

von selber, dass jede römische Kriegserklärung und jeder römische

Friedens- oder sonstige Vertrag ohne weiteres auf die Bundes-

genossen sich erstreckt ^) , ohne dass — mit verschwindenden

Ausnahmen — es einer auch nur formellen Beitrittserklärung

derselben bedurfte'^); bei den Verhandlungen Roms mit auswär-

tigen Staaten ist niemals die Rede von zugezogenen Vertretern

der römischen Bundesgenossen^). — Umgekehrt kann der bun-

desgenössische Staat keinem anderen den Krieg erklären, ja
'

principiell nicht einmal sich selbständig vertheidigen (S. 616

A. 1). Freilich hat die letztere Bestimmung insbesondere bei

den mit dem Ausland grenzenden Gebieten nur unvollkommen

durchgeführt werden können. Da die der römischen Wehrge-

nossenschaft angehörigen Könige durchgängig zum Zweck des

örtlichen Grenzschutzes in ihre Stellungen eingesetzt wurden,

konnte das Kriegsrecht innerhalb bestimmter Grenzen ihnen

nicht versagt werden^). Aehnliches gilt von einzelnen Stadt-

gemeinden, namentlich von Palmyra^). Aber auch abgesehen

von dem Schutz der Grenze ist wahrscheinlich jeder Stadtge-

meinde eine gewisse Militärgewalt eingeräumt worden, von der

Wilamowitz mir bemerkt, keine als selbständiges Gemeinwesen gesicherte Ort-

schaft; es gilt dies auch von Kalynda (Polyb. 31, 15, 3. c. 16, 5). Die Sacra

([xaoTpoi) sind die rhodischen. — Die von Sulla finanziell, aber nicht mit Hoheits-

recht den Rhodiern überwiesenen Besitzungen fallen unter die S. 668 A. 2
bezeichnete Kategorie.

1) Vertrag mit den Aetolern im J. 565 Polyb. 21, 32, 4 (= Liv. 38,

11, 3 vgl. c. 8, 10): ddv TcoXe[jiä)(Ji 7rp6; tiva; ol 'P(a\i.alot, TroXtfAetToa Trpö; aiio'j;

6 Sfjfjio; Twv AttouXwv.

2} Von dem lykischen Städtebund sagt Strabon 14, 3, S p. 665: xal

irepl t:oX£[ji,o'j 5e xai e{pT)v7j; xii oufApiayioti ^ßo'jXeuovxo TipÖTSpov, vüv o' oitv.

etxö;, äXX' im. toi; 'Ptt)[j.aiou t(xüt' d^d-^xr\ xeia&ai, ttXtjv el ixetvouv ^riTp£<|^av-

Toav ri üTTsp aÜTÖJV etY) ypT)at(j.ov. Also formell hatte dieser Bund noch unter-

Tiberius das Kriegs- und Friedensrecht ; und das Gleiche mag auch für andere

besonders begünstigte Gemeinden festgesetzt worden sein. Aber natürlich war

es ein Recht, das nicht gebraucht werden konnte.

3) Natürlich gilt dies nur von den in formelle Abhängigkeit getretenen

Staaten. Die Rhodier nahmen im antiochischen Krieg eine andere Stellung

ein; aber sie traten auch erst im J. 587 in jenes Abhängigkeitsverhältniss.

4) Am bestimmtesten tritt das Recht der Kriegführung uns später im
Bosporus entgegen (R. G. 5, 292) ; aber es gilt nicht minder von Maureta-

nien, Kappadokien, Arabien und weiter.

5) R. G. 5, 424. Es wird dies Recht sogar den nicht rechtlich autono-

men makedonischen Republiken bei ihrer Constituirung im J. 587 eingeräumt.

Liv. 45, 29, 14: regionibus quae adfines barbaris essent — excepta autem tertia

omnes erant — permisit, ul praesidia armata in finibus extremis haberent.
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sie bei eintretender öffentlicher Unsicherheit Gebrauch zu machen

befugt war').

Waffen- Das Waffcurecht an sich blieb dem bundesgenössischen Staat,

insofern es der Zweck der Wehrgenossenschaft war durch ihre

Wehrkraft die unmittelbar römische zu verstärken. Die darauf

beruhende Verpflichtung der Bundesgenossen ihre Gontingente zu

den römischen Streitkräften zu stellen ist rechtlich eben so

schrankenlos 2) wie die bürgerliche Wehrpflicht (S. 241). Es ist

auch nur folgerichtig dieses Princip auf die ewige Waffenge-

meinschaft zu erstrecken; wie von seinen Btlrgern so auch von

seinen Wehrgenossen kann der römische Staat innerhalb der

Grenzen der Möglichkeit jede Waffenleistung von Rechts wegen

fordern. Aber auch hier wird von dieser allgemeinen die ordent-

liche Wehrpflicht unterschieden und nur diese ist es, welche

durch die Verträge geregelt wird. Insofern ist, auch wo die-

selbe nicht stipulirt, ja selbst wo sie vertragsmässig ausgeschlossen

ist, die allgemeine Leistungspflicht und damit die militärische

Abhängigkeit selbst dieser autonomen Bundesgenossen von Rom
nicht weniger vorhanden.

Zuzugs- Die ordentliche Wehrpflicht beruht darauf, dass nach dem
Pflicht.

Bundesvertrag Rom, wenn es selbst Truppen aufbietet 3), befugt

ist, auch den Bundesgenossen die Contingentstellung anzusagen.

Das ordentliche einfache Gontingent einer jeden Gemeinde wird

1) Tacitus hist. 1, 68: rapuerant pecuniam missam in Stipendium castelli,

quod olim (= seit langem, nicht = in früherer Zeit) Helvetü suis militibus ac

stipendiis tuebantur. Dabei ist nicht zu ühersehen, dass die Helvetier damals

zu den föderirten Gemeinden besten Rechts gehörten (Hermes 16, 447).

2) Dies sagt ausdrücklich das latinische Bündniss bei Dionys. 6, 95

:

ßoYj&EiTcooav T£ Tot? TxoXep.o'JfJievon dTrocoTT] 8'jvd[ji.et und bestätigt der Bericht

über die Rüstungen des J. 529, wo in der That das Gesammtaufgebot theils

angeordnet, theils in Aussicht genommen ward. Deutlicher noch spricht das

Schweigen der Quellen insbesondere für den hannibalischen Krieg ; hätten bin-

dende Maximalsätze bestanden, so müsste nothwendig namentlich bei der

Dienstweigerung der zwölf Colonien davon die Rede sein. Aber es führt auf

das Gegentheil, dass diese angewiesen werden zur Strafe an Infanterie die dop-

pelte Zahl des höchsten seit Ausbruch des Krieges ihnen angesagten Zuzugs

und jede 120 Reiter zu stellen (Liv. 29, 15, 7). Auch sachlich ist die Fest-

setzung eines absoluten Maximum (und nur ein solches konnte in Frage

kommen) bei Anlegung einer Colonie widersinnig ; man konnte unmöglich von

vorn herein die Zahl der später von ihr zu stellenden Mannschaften rechtlich

flxiren.

3) Diese Schranke wird wohl ausdrücklich in den Verträgen gestanden

haben; Abweichungen von dieser Regel begegnen hauptsächlich in der Form
der der Zeit nach ungleichen Entlassung (Liv. 31 , 8 , 7, 10. 32, 1 , 5. c. 8,

7. 43, 9, 2).
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in den Verträgen festgesetzt gewesen sein. Nach diesem Schema

vertheilte die Last sich nach Verhältniss der Leistungsfähig-

keit i); und dieses ordentliche Contingent war vermuthlich auch

das tlbh'che. Ueberforderung ist Verletzung des Bündnisses, so

dass der willkürlich überfordernde römische Magistrat von Rechts

wegen dem internationalen Rechtsverfahren unterliegt 2). Es muss

aber, vermuthlich durch Clausein, welche bei schweren Kriegen

auf jenes unbegrenzte Recht zurückgegriffen und die Frage, ob

der Krieg ein schwerer sei, in das Ermessen der führenden

Macht stellten, die Entscheidung, von welchen Gemeinden 3) und

in welcher Stärke im einzelnen Fall der Zuzug gefordert werden

solle, der Sache nach in die Hand der römischen Regierung ge-

geben worden sein.

Die Leistung besteht entweder in Zuzug zum Landheer ordentliche

oder in Stellung von Schiffen zu der Flotte. Von der Verstär- der
italischen

kung des Landheers ist die Einrichtung ausgegangen, und zwar togati.

ist dabei die Grundlage der gleichen Nationalität vorausgesetzt:

die urspi*ünglichen Bundesgenossen sind eben die Stammgenossen

Roms, die Latiner. Wenn die Bundesgenossenschaft nachher

über den latinischen Stamm hinausgeht, so geschieht dies durch

Erweiterung des nationalen Kreises selbst, durch die Erstreckung

des Zuzugs von den Latinern auf die den Latinem genäherten

Italiker, oder, nach dem Ausdruck des römischen Staatsrechts,

1) Wenn Liv. 41, 8, 8 im J. 577 die Samniten und die Päligner Be-
schwerde führen über die Auswanderung aus ihrer Heimath, während sie doch nach

wie vor die gleiche Zahl von Soldaten zu stellen hätten (neque eo minus aut hos

aut illos in dilectu militum dare), so folgt daraus weiter nichts als die factische

Stetigkeit der Contingentstellung in diesen ruhigen Jahren. Dasselbe gilt von
dem Anerbieten der achtzehn Colonien (Liv. 27, 10, 3) mehr Soldaten zu
stellen als die ex formula verlangten, und der Erklärung der zwölf, dass sie kaum
im Stande seien das simplum ex formula zu leisten (Liv. 29, 15, 12). Aus der

Bestimmung des mamertinischen Foedus, ut navem dare necesse sit (Cicero

Fcrr. l. 5, 19, 50), wird höchstens gefolgert werden dürfen, dass bei der ge-

wöhnlichen Flottenaufstellung Messana nur ein Schiff zu stellen hatte, aber

nicht, dass nicht erforderlichen Falles nicht der Statthalter, aber die Regierung

in Rom mehr fordern konnten. Eine gewisse Classificirung der einzelnen Pflich-

tigen Gemeinden kann nicht gefehlt haben, obwohl nirgends ausdrücklich davon
die Rede ist.

2) Cicero Verr. 5, 19, 49: omnes qui ante te fuerunt praetores dedantur

Mamertinis, quod iis navem contra pactionem foederis imperarint.

3) Dies beweisen, wenn es dafür eines Beweises bedarf, die Worte des

Polybios 2, 24, 4: o[ rac UTtaTouc apX«? £^o*JTe; r.aaa-^fiKko'Jzi toi? äpyo'jot

Toi; «710 Töjv 0'j[ji(i,ayiS(uv ttoXsoov twv 1% ttj; 'ItaXta; , i^ wv av ßo'JÄtuvTat

O'jOTpaTeueiv to'jc O'jfx'jjiayo'j;, StaoacpoüvTe; tö TrXfjöos und die Mobilisirung vom
J. 529 (Polyb. 2, 24) ; alle norditalischen Gemeinden und nur sie sind hier ins-

gesammt unter die Waffen gerufen.

Rom. Alterth. III. 43
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auf die socii nominisve Laiini, quibus ex formula togatorum milites

in terra Italia inperare solent^). Denn die Führung der Toga,

eigentlich der nationalen Tracht der Römer und der Latiner,

wird mit der Wehrpflicht zugleich auf sämmtliche zum Landheer

contingentpflichtige Bundesgenossengemeinden erstreckt worden
sein (S. 621). Auch die lateinische Sprache im Commando hat

für sämmtliche Togaträger bis zu einem gewissen Grade einge-

führt werden müssen, da die Oberoffiziere auch der bundesge-

nössischen Contingente Römer waren. — Schon darum muss die

militärische Organisation und die ganze innere Einrichtung die-

ser Contingente der römischen entsprochen haben; von der mi-

litärischen Uniformirung der Contingente theils mit den Römern,

theils unter sich ist die Einigung Italiens ausgegangen und von

da aus zur politischen geworden 2). Wie Rom zu Praeneste, so

verhält sich das römische Armeecorps, die legio von zehn jede

wieder als Legion im Kleinen geordneten Gehörten Infanterie und
zehn Türmen Reiterei zu der einen Gehörte und der einen Turma^),

die die grösseren Städte wahrscheinlich stellten, während bei

den kleineren Gontingenten vielfach Zusammenlegung vorgekom-

men sein muss ^j . Ja es ging die Analogie so weit, dass aus den

1) Ackergesetz vom J. 643 Z. 21. 50 (S. 611 A. 2), welche beiden sicli

ergänzenden Stellen allein die Formel vollständig enthalten. Abgekürzt Liv.

22, 57, 10 : ad socios Latinumque nomen ad milito ex formula aecipiendos

mittunt. 27, 9, 3 : milites paratos ex formula esse. Bei Polybius (S. 673 A. 3)
heissen sie al oujjijxayioe; 7:6Xet; rx[ ix tyj? 'IxaXia;. Die uns aufbehaltenen
Einzelangaben (Handb. 5, 397 A. 3; E. Marcks de alis p. 16) stimmen genau':

es ist keine ausseritalische Truppe darunter und die alten oder oolonialeu la-

tinischen Gemeinden überwiegen; aber es begegnen auch Perusiner, Etrusker,

Lucaner, Samniten und so weiter. Wegen der nicht hiehergehörigen Formianer
und Sidiciner s. S. 586 A. 6.

2) Diese Organisation kann hier nur vom politischen Standpunkt aus ge-

schildert werden ; die militärischen Einzelheiten sind nicht dieses Orts.

3) Abgesehen von der inneren Nothwendigkeit der Dinge zeigt sich die

Identität in der gleichen Terminologie. Die Legionscohorte ist gerade so alt

wie die bundesgenössische. Wie die Legionscohorte die Legion im Kleinen ist,

das heisst die Verbindung von je einem Manipel der drei Treffen (triarii, prin~

cipes , hastati) nebst den dazu gehörigen Leichtbewaffneten , so ist dies auch

die bundesgenössische. Schon dass auch die bundesgenössische Aushebung auf

dem Census beruht (Liv. 29, 15, 7) und der römischen gleichartig genannt
wird (Polybius S. 675 A. 3), fordert die wesentlich gleiche Gliederung der

Mannschaften.

4) Die ansehnliche latinische Colonie Placentia stellt eine Cohorte

(Liv. 41, 1, 6) und eine Turma (Liv. 44, 40, 6). Dass einzelne Städte ordent-

licher Weise mehrere Cohorten zu stellen hatten, ist möglich, aber sichere Be-
weise fehlen ; die zwei Cohorten von Camerinum im Cimbernkrieg (Val. Max.

Ö, 2, 8 und sonst) beweisen bei der Art dieses Nationalkrieges nichts. —
Aeussere Beweise für Zusammanlegung haben wir nicht; es kann bloss auf
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einzelnen Bundescontingenten den Legionen entsprechende Corps

[alae sociorum) gebildet wurden, deren jedem sechs i) römische

Stabsoffiziere vorgesetzt waren wie der Legion die sechs Kriegs-

tribune und die dann alle gleichmässig dem oder den römischen

Feldherren gehorchten. So weit es hienach möglich war, wurde
im Uebrigen die Autonomie der contingentpflichtigen Gemeinde

respectirt. Die römische Aushebung wird nicht auf die Bürger-

schaft der abhängigen Gemeinde erstreckt, sondern es heben die

Magistrate einer jeden Stadt nach Massgabe des dem römischen

analogen Census und unter Einhaltung der durch den Btlndniss-

vertrag garantirten Exemtionen 2) die Mannschaften aus. Jedes

Contingent blieb zusammen und wurde von seinem eigenen Ma-

gistrat oder von einem durch diesen eingesetzten Stellvertreter zum
Heere geftlhrt^), durchaus wie die Römer von dem Consul oder

w^er für diesen eintrat. Wie die Römer dem Consul, schwuren die

bundesgenössischen Contingente diesem ihrem Vorsteher den Treu-

eid^). Wie dem römischen Consul der römische Quaestor, folgte

jedem Gemeindevorsteher der eigene Zahlmeister zur Leistung des

verallgemeinernde oder zusammenfassende Ausdrucksweise zurückgelieu, dass von
einer cohors Paeligna (Liv. 44, 40, 5J, von equites Latini (Liv. 33, 36, 10) ge-

sprochen wird. Aber bei der Beschaffenheit des Städtebundes war Zusammen-
legung kaum zu vermeiden. — Nimmermehr wird aus diesen und ähnlichen
Wendungen gefolgert werden dürfen , dass das Concilium zum Beispiel der

Päligner den Römern Zuzug sandte.

1) Nicht drei, wie man aus Polybius 6, 26, 5 herausliest (Handb. 5, 396).

Dass Polybius, allerdings in irreführender Weise, die zwölf praefecti sociorum
auf das einfache consularische Heer bezieht , zeigt die Theilung der diesen

unterstellten Truppen in zwei Theile, einen rechten und einen linken Flügel
(c. 26, 9), während das consularische Doppelheer vier alae hat (c. 34, 1).

2) Das ist die vocatio (= vacatio') ex foedere des julischen Municipalge-
setzes Z. 93. 103, die selbst den Bundesgenossenkrieg überdauert hat. Be-
freiung ganzer Gemeinden bundesgenössischen Rechts mag vorgekommen sein,

zum Beispiel in der Art, wie sie den römischen Seecolonien zukam ; aber Be-
lege fehlen.

3) Polyb. 6, 21, 5: alhk roXei; TrapauXifjoCav 7:ot7]i3a(xevat t"^ 7rpoetpTr]}j.ivr,

TTjv ixXoif^jV -aolI tov 2pxov iy.7:E[X7:o'jciv apyovT« auoxTjoaaai xai fxioSooorrjV. Der
Führer der in Casilinum belagerten pränestinischen Cohorte Liv. 23, 19, 17
ist der Prätor der Stadt; auch die Inschrift von Cora C. /. L. X, 6527:

Q. Pomponius Q. f. L. Tulius Ser. f. praitores aere Martio emerut gehört wohl
hieher. Dass noch in der römischen Bürgergemeinde das Commando, so weit es

dort vorkommen kann, dem Ortsvorsteher oder seinem Mandatar gegeben wird,

ist dem nachgebildet, wie das ganze Municipalwesen ein Schattenbild der alten

Autonomie ist.

4) A. 3. Von einem dem römischen Feldherrn von den Nichtrömern

geleisteten Eide ist nicht die Rede; denn der untergeordnete auch den Sclaven

abgenommene Lagereid_ (Polyb. 6 , 33 , 1 ; Handb. 5, 386) kommt nicht in

Betracht.

43*
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Soldes aus den Mitteln der Gemeinde *). Diese politische Or-

ganisation ist unabhängig von der eigentlich militärischen ; den

Führern und Zahlmeistern der einzelnen Contingente entspricht

nichts in der römischen Legion 2). — Bei dem Uebergewicht

, einerseits , das die Herrschgewohnheit und die Geschlossenheit

den römischen Btlrgern gab, andrerseits der Ueberzahl der Italiker

über die römischen Bürger nicht bloss überhaupt sondern auch

in der regelmässigen Aushebung s), und bei der Gemeinschaft

der Kriegsweise und der Kriegserfahrung erklärt es sich wohl^

dass, als die beiden Massen die so lange gemeinschaftlich ge-

führten Waffen endlich kreuzten, die Römer ebenso vor den

Italikern capitulirten wie die Italiker vor den Römern.

Ordentliche Auch die Flotte der römischen Republik, seit es eine solche

Stellung der gab, ruht auf dem gleichen Princip der Föderation; jedoch wird
sttI6eil iscli6n

Städte, die bei dem Landheer energisch festgehaltene Nationalität bei ihr

aufgegeben oder ist vielmehr nie eingeführt worden. Auch als

römische blieb sie wesentlich griechisch. Die Gonsequenzen davon

treten überall hervor. Während in den Landheeren die Bundesge-

nossentruppen nicht leicht für sich allein verwendet werden, sind

die römischen Flotten häufig überwiegend, zuweilen ausschliess-

1) Polybius S.675A. 3. Liv. 27, 9. — Es wird darauf bezogen werden dürfen,

dass es in der 463 deducirten latiniscben Colonie Venusia wenigstens drei (C.

I. L. IX, 439), in der 490 dedicirten Firmum fünf (C. /. L. IX, 5351)
Quästoren gab.

2) Die römische Bürgercohorte hat keinen Führer, wohl aber die bundes-
genössische. Dass die politischen Anführer der Bundesgenossen auch als Offi-

ziere fungiren, folgt wie aus der Analogie des Consuls und des Quästors so aus
einzelnen Belegen (Liv. 25, 14, 4; Marquardt Handb. 5, 396 A. 7). Zahl-

reiche Fragen müssen wir unbeantwortet lassen, zum Beispiel wie die mili-

tärische Zusammenlegung mehrerer politischer Contingente sich vollzog , wie
im Militärstrafrecht die Competenzen der römischen Stabsoffiziere nnd der
heimischen Obrigkeiten gegen einander standen ; das Princip aber ist wesent-
lich klar.

3) Dies im Einzelnen zu erörtern ist hier nicht der Ort (vgl. Marcks de

alis p. 21 und die daselbst Angef.). Polybius Angabe 6, 26, 7, dass wenigstens

in der Infanterie die Bürger und die Italiker sich ungefähr die "Wage halten,

drückt wohl mehr das politische Princip aus, wie es etwa der jüngere Scipio bil-

ligte, als das reale Verhältniss; in den Einzelangaben, die wir bei Livius für

die zweite Hälfte des 6. Jahrh. zahlreich finden, sind durchgängig die letz-

teren an Zahl überlegen
,
jedoch nicht in solcher Stärke , dass die 'ungefähre

Gleichheit' verschwände. Feste Verhältnisszahlen finden sich nicht , und die

Versuche zu formalen Regeln auf diesem Gebiet zu gelangen sind m. E. miss-

glückt. Wahrscheinlich hat sich die Mehraushebung der Italiker später ge-

steigert. In der letzten Epoche vor dem Socialkrieg stellten nach Velleius 2,

15 die Italiker doppelt so viele Mannschaften und Reiter als die Bürger, und
dies wird zutreffen.
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lieh aus nicht römischen Schiffen zusammengesetzt *) . Die Italiker,

so weit sie Griechen sind, bilden den Kern der römischen Flotten 2);

aber die Nichtitaliker sind nicht in der Weise von der Flotte

ausgeschlossen wie vom Landheer: insbesondere die sicilischen

Griechen 3), aber auch die des Ostens 4) stellen gleichfalls den Rö-

mern Schiffe und Bemannung oder werden von dieser Pflicht be-

sonders eximirt^). Das Commando entspricht dem des Landheers:

das der Flotte führt immer ein römischer Beamter; die Capitäne

der bundesgenössischen Schiffe werden gleich denen der Land-

Kontingente als römische Offiziere betrachtet worden sein.

Wenn den italischen und einigen wenigen ausseritalischen »le ausser-

Gemeinden durch den Bundesvertrag die Stellung eines festen Wehrpflicht

€ontingents auferlegt war, so reichte, wie schon bemerkt ward, Bundes-

die Wehrpflicht an sich so weit wie die Bundesgenossenschaft

und ausserordentlicher Weise hatten auch die übrigen föde-

rirten^) Städte und Völkerschaften so wie die reges socii auf

Ansage zum römischen Heer Zuzug zu leisten'). Aber der

1) Handb. 5, 499. Eigene Flottenconscriptionsbezirke gab es im Bürger-

gebiet nicht; man griff dafür auf dieselben Mannscliaften, die auch landdienst-

pflichtig waren, nnd vorzugsweise auf die geringeren bei dem Heerdienst nur
im Nothfall verwendeten Schichten (S. 297. 448). Wie wenig die Seecolonien

mit dem Flottendienst zu thun haben , zeigt der Versuch , den sie machten,

ihre vacatio rei militaris auch auf die res navalis zu erstrecken (Liv. 36, 3, 4).

2) Das Verzeichniss der, so weit uns bekannt, dieser Verpflichtung unter-

liegenden Städte R. M. W. S. 322.

3) Cicero (S. 673 A. 1). Die Schiffsstellung der nicht föderirten Gemeinden
ruht, wie man hier deutlich erkennt, auf einem verschiedenen Rechtsgrund.

4") Die Rhodier haben bis in die Kaiserzeit hinein Schiffe zur Flotte ge-

stellt. Dio Chrysostomus or. 31 p. 620 vergleicht die Leistungen der republi-

kanischen Epoche mit denen der Gegenwart : oü y*P Sfxoiov Ixatov vetüv fj xal

TrXeiovtuv oxoXov aTtoaxelXat . . . xai 8 vüv icp' -/jfjiöiv iSeiv ^oxt (Atä Tcad' ^-/.aSTOv

IviauTÖv ri S'jaiv dcppaxtoi; diravtäv eU Koptv&ov. Auch die Geldhülfe, die

Herodes den Rhodiern el; vauxt-AOÜ xaTaaxeuYjv gewährte (Josephus bell. 1, 21,

11; ant. 16, 5, 3), muss auf die Kriegsflotte bezogen werden; denn die Ge-
meinde, der dies Geld zufloss, baute keine Handelsschiffe. Vgl. RG. 5, 249.

5) Cicero Verr. l. 5, 19, 50: Tauromenilanis nominatim cautum et ex-

ceptum (est) foedere , ne navem dare debeant ; was übrigens nicht beobachtet

ward und auch rechtlich der ausserordentlichen Ansage nicht entgegenstand.

Aehnliche Privilegien mögen Athen und Massalia gehabt haben. Wenn die

späteren Verträge , wie die mit Astypalaea und Termessos, über dergleichen

Leistungen nichts sagen, so ist dies ein stillschweigender Verzicht, der aller-

dings nicht mehr wirken kann als der ausdrückliche. Bei dem italischen Land-
heer begegnen dergleichen Exemptionen nicht.

6) Ausseritalische Gemeinden latinischen Rechts hat es in der Epoche

der republikanischen Contingentstellung kaum gegeben. Vgl. S. 624.

7) Am bestimmtesten tritt dies Rechtsverhältniss zu Tage bei Appian
Hisp. 44: danach schliesst Ti. Gracchus im J. 575 mit den spanischen Bellem
und Titthern eidlich (1, 250 A. 1) einen Vertrag, durch den sie unter anderm sich



— 678 —
militärische Gebrauch, den die Römer von diesen Unterthanen

machten, bestand hauptsächlich in der den bedeutenderen der-

selben auferlegten Pflicht der Grenzvertheidigung mit ihren

eigenen Streitkräften. Es waren diese Fremdencontingente, die

auxilia externa'^), nicht, wie die der Italiker und der zur Stel-

lung von Schiffen verpflichteten ausseritalischen Griechen, der rö-

mischen Land- und Seewehr militärisch homogen und daher nicht

ständige Elemente der römischen Mobilisirung. Ueberdies verhielt

sich die Regierung aus naheliegenden politischen Gründen überhaupt

ablehnend gegen die unmittelbare Kriegshülfe des beherrschten

Auslandes und gegen die militärische Gemeinschaft mit diesen

mehr oder minder nationalfremden Elementen. Praktisch scheint

in der Epoche vor dem Bundesgenossenkrieg von den Streitkräften

dieser Föderirten, von Ausnahmsfällen abgesehen, nur bei über-

seeischer Kriegführung und auch dabei nur in massigem Umfang
Gebrauch gemacht worden zu sein.

Die bundes- Neben der marianischen Umgestaltung des Heerwesens (S. 296)
nössischen macht das Aufgehen Italiens in Rom dem republikanischen Zu-
leistungen zuesvstem ein Eude^). Die latinischen Städte Oberitaliens scheinen
am Ende der *-' ' '

Republik, nicht, wie die Italiker der formula togatorum, feste Contingente

zum römischen Heer gestellt zu haben ; ob und in welcher Weise

verpflichten den Römern Zuzug zu stellen (-^ oöyxXtjto? .... cpopou; -^rei touc
6piaO£vTa; ^7:1 Fpaxyo'j , OTpaT£U£0&at re roufjiatoi; •TTpoo^raooe" xal y«? toü&'
al Fpa-^yo'J ouvÖTJ-xai IxeXeuov) ; die Spanier behaupten indess, die Tribute und
die Ienbyi^ (wie Appian wohl ungenau dies Recht hier benennt) seien ihnen
erlassen, mit Recht, wie Appian hinzufügt, aber allerdings nach römischer Art
nur bis weiter (S. 663 A. 2). Später ist von ähnlichen Stipulationen wenig die
Rede. Es war offenbar nicht möglich im überseeischen Gebiet der Zuzugspflicht
stetige Anwendung zu geben, während für ausserordentliche Verhältnisse die
vertragsmässige Abmachung weder erforderlich noch bindend war.

1) Auxilia braucht Sallustius, der Wortbedeutung entsprechend, von allen

bundesgenössischen Truppen (lug. 43, 2. 84, 2), selbst wo nur die italischen

gemeint sind {lug. 39, 2) und wo Livius die nicht italischen meint, fügt er
exterarum gentium (per. 72), externa (22, 37, 7. 25, 33, 6) oder provincialia

(40, 31, 1) hinzu. Dass das Wort ohne Beisatz die nationalfremden Hülfs-
truppen bezeichnet, die alienigenae (Varro 5, 90), die socii Romanorum extera-

rum nationum. (Festns ep. p. 17), ist wohl erst nach dem Bundesgenossenkrieg
aufgekommen, durch den die italischen auxilia in Wegfall kamen. Uebrigens
ist das Wort rein militärisch und bezeichnet die Nichtbürgerabtheilungen ohne
Rücksicht darauf, ob sie Contingente autonomer Staaten oder Unterthanenaufge-
bote sind.

2) Nach dem Bundesgenossenkrieg verschwinden die togati aus dem Heer-
wesen. Wo unter dem Principat von dem Recht auf die Toga die Rede ist

(oben S. 222. 223), macht zu ihr den Gegensatz das Pallium und wird sie nicht

so sehr dem Peregrinen als dem Griechen untersagt, so dass der lateinische

Occident gewissermassen in die Stelle der republikanischen togati einrückt.
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überhaupt bei der Heerbildung der letzten republikanischen Zeit

die damals vorhandenen Latiner herangezogen wurden, vermögen

wir nicht zu sagen ^). Die Heranziehung der überseeischen

Bundesgenossen wurde in dieser Epoche namentlich dadurch ge-

steigert, dass in Folge der Erstreckung des Bürgerrechts auf die

Italiker die bis dahin hauptsächlich von diesen gestellte Reiterei

wegfiel und die römische Regierung für diese angewiesen war

entweder auf Werbung im eigentlichen Ausland oder auf Heran-

ziehung der überseeischen Unterthanen. Wenn zu jener nur in

geringem Umfang gegriffen worden ist, so sind dagegen nament-

lich die abhängigen Königreiche vielfach veranlasst worden ins-

besondere Reiterei, aber auch die der marianischen Legion eben-

falls mangelnde leichte Infanterie zum römischen Dienst zu

stellen. Feste Regeln für diesen Hülfsdienst sind in dieser ver-

wirrten Epoche nicht wahrzunehmen und haben auch schwerlich

bestanden.

Die von Augustus eingeführte Wehrordnung hat die Stellung Die

der bisherigen Föderirten, so weit sie noch in dem gleichen scheu

Rechtsverhältniss sich befanden, vermuthlich im Ganzen gelassen

wie sie war. Die verbündeten Könige sandten nach wie vor

ihren Zuzug. Von den nicht zahlreichen ausseritalischen Ge-

meinden, deren Bundespflichten noch in republikanischer Zeit

geordnet worden waren, haben Massalia, Athen, Sparta vermuth-

lich weder unter der Republik noch unter dem Principat effectiver

Militärpflicht unterlegen; wenigstens erfahren wir darüber nichts.

Rhodos schickte auch unter dem Principat jährlich seine Schiffe

zur römischen Flotte (S. 677 A. 4) . Dagegen scheinen diejenigen

Gemeinden, welche unter Caesar oder unter dem Principat zu

latinischem oder sonst zu Föderationsrecht gelangten und deren

Bundespflicht also damals erst geordnet ward, unter das von

Augustus aufgestellte System der kaiserlichen Conscription ge-

zogen worden zu sein. Dafür spricht, abgesehen von einzelnen

Belegen 2), vor allem der bedeutende Umfang dieser Gebiete.

1) Bei den massenhaften Aushebungen während der Krisen des Bürger-

kriegs sind die der Einordnung in die römische Formation fähigen Nichthürger

sicher nicht übergangen worden ; die feldherrliche Verleihung des Bürgerrechts

wird dabei zur Anwendung gekommen sein (S. 135) , daneben vielleicht ein

analoges Verfahren wie dasjenige, aus dem die cchortes voluntariorum der Frei-

gelassenen hervorgingen (S. 449).

. 2) Die Ala, die nach der föderirten Gemeinde der Vocontier benannt ist»
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Selbst in einzelnen der abhängigen Fürstenthümer, insbesondere

den thrakischen, ist wahrscheinlich schon vor ihrer Einziehung

für Rom ausgehoben worden i). So weit nicht ältere Verträge im

Wege standen, scheint unter dem Principat bei der Aushebung
zwischen den autonomen und den nicht autonomen Reichsange-

hörigen ein Unterschied nicht gemacht zu sein; es zeigt sich

auch hier das augustische Princip bei den föderirten Gemeinden

die Reichsangehörigkeit, bei den Unterthanengemeinden die Auto-

nomie zu steigern und auf diese Weise beide einander zu nähern.

Antheii am Ein Anrccht auf einen Antheil an dem eroberten Boden
Kriegsge-

und der gemachten Beute, wie es der Ueberlieferung zufolge

die mit Rom conföderirten Bünde der Latiner und der Herniker

besessen haben (S. 619), ist den im Einzelbund mit Rom stehen-

den Staaten niemals eingeräumt worden; nur im Wege der

Gnade haben auch sie einen untergeordneten Antheil am Kriegs-

gewinn erhalten. Die Triumphalspenden wurden den Nicht-

bürgern wie den Bürgersoldaten und zwar in der Regel in dem
gleichen Betrage gegeben 2). Die Beutestücke schmückten zwar

vorzugsweise die Plätze und die Tempel Roms, aber wurden

theilweise auch ausserhalb der Hauptstadt aufgestellt 3). Es sind

sogar den einzelnen Contingenten aus der Beute Geldsummen für

ihre Gemeinden gewährt worden *), vermuthlich um ihren Aera-

rien so gut wie dem römischen die für den Krieg aufgewandte

Soldatenlöhnung aus dem Kriegsgewinn zu erstatten. Wenn der

muss zunächst aus der Conscription in diesem Gebiet hervorgegangen sein

(Hermes 19, 45). Auch die föderirten Gaue im nördlichen Gallien, wie die

Haeduer und die ßemer, dienten im römischen Heer. Aus dem Vorkommen
einzelner Städte in den Soldateninschriften wird ein sicherer Schluss nicht ge-

zogen werden dürfen, da ja auch aus befreiten Städten Freiwillige gedient

haben können. Noch weniger kommt in Betracht , dass einzelne Städte und
Landschaften in den uns zugänglichen Soldateninschriften nicht vertreten sind.

1) Hermes 19, 49. In allen Clientelstaaten geschah dies vermuthlich nicht.

2) Ausdrücklich erwähnt wird die gleiche Spende an die Bürger und die

socii Latini nominis unter den J. 574 (Liv. 40, 43, 7) und 576 (Liv. 41, 7, 3),

auch wohl 567 (Liv. 39, 5, 17), und ebenso sind wohl alle älteren Meldungen
zu verstehen, bei denen kein Unterschied gemacht wird. Dass die Nichtbürger

im J. 577 nur die Hälfte empfingen, erregte Erbitterung (Liv. 41, 13, 8).

3) Wir wissen von einem Weihgeschenk aus der aetolischen Beute 565,

das nach Tusculum kam (C. /. L. I n. 534). Dedicationen des Mummius aus

der korinthischen nicht bloss in Rom, sondern in ganz Italien, ja in Parma
im cisalpinischen Gallien und in Italica in Spanien bezeugen Inschriften und
Schriftsteller (C. I. L. I n. 541—546). Auf die Rechtsstellung der Orte wird

bei diesen Feldherrngaben keine Rücksicht genommen.

4) Inschrift der latinischen Colonie Cora C. i. L. X, 6527 (S. 675 A. 3).
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ersiegte Grundbesitz zur Vertheilung kam, sind die Bundesge-

nossen wenigstens zuweilen, aber immer in geringerem Mass als

die Bürger unter die Landempfänger aufgenommen worden

[2, 618]. Kam er nicht zur Auftheilung, so blieb er zwar Eigen-

thum der römischen Gemeinde, aber gewisse Strecken davon

wurden den verbündeten Gemeinden zur Nutzung überlassen,

so dass sie dieselben ebenso ihren Gemeindegenossen zur Occu-

pation stellen konnten wie die Römer dies zu Gunsten ihrer

Bürger zu thun pflegten i). Als das gracchische Ackergesetz

dieses Gemeindeland zur Auftheilung brachte, verletzte es da-

her die reichen Latiner ebenso in ihren Interessen wie die rö-

mische Aristokratie 2).

Die Verpflichtung eines Staats zu dauernder Geldleistunc an steuer-1. • .ri^. 11 ,
freiheit der

emen anderen kann m zwiefacher Gestalt gedacht werden, ent- italischen
'

Bundea-
weder als Leistung einer— regelmässig ein für allemal fixirten— stadte.

Geldsumme von Seiten des Aerarium der abhängigen Gemeinde

an die herrschende oder als Uebertragung des Besteuerungs-

rechts von jener auf diese. Die letztere Form ist mit der Auto-

nomie, so lange sie wenn auch beschränkt, doch noch effectiv

ist, ebenso unvereinbar wie die Uebertragung des Aushebungs-

rechts auf die hegemonische Gewalt. Die erstere thut an sich

der Autonomie nicht mehr und nicht weniger Eintrag als die

Contingentstellung. Aber nach der älteren römischen Auffassung

schliesst vielmehr das Bundesgenossenrecht die Contingentstellung

ebenso nothwendig ein wie die Geldleistung aus; die pecuniäre

Belastung triffst also jeden Bundesstaat nur indirect, insofern er

für seine Mannschaften die Aufwendungen zu bestreiten hat 3).

1) 2, 636. Als vetus possesor wird für entzogenes römisches Gemeinlaud nicht

bloss nach dem Ackergesetz vom J. 643 Z. 21 der römische Bürger entschädigt,

sondern auch der einer in der formula togatorum stehenden Gemeinde ; und
Z. 31 ist die Rede von dem poplice deve senati sententia ager fruendus datus

an die Colonien und Municipien der Latiner und vielleicht der Italiker über-

haupt. Cicero de re p. 3, 29, 41 : Ti Gracchus . . . sociorum nominisque La-
tini iura neglexit ac foedera. Vgl. C. J. L. I p. 90. Damit ist nicht zu ver-

wechseln das den Bundesstädten selber zustehende Gemeindeland, wie zum Bei-

spiel das genuatische nach dem Schiedsspruch der Minucier. Auch in der Mu-
nicipalverfassung steht römisches der Gemeinde zur Nutzung überlassenes und
municipales Gemeindeland neben einander.

2) Appian &. c. 1, 36: ol 'IxaXtiüTai . . . xal oiSe xrepl Tip v6{au) tt,; drot-

xiftc loeootxeoav, w; ttj? BY][/.o<Jiä; 'Pa)jji.ai(ov y''5j> 'h'^
ävefJtifjTov oüoftv £Tt ot (lev

ix ßidt; ot oe Xavöavo'^ts; (dies ist ungenau ; vgl. S. 84 fg.) iizm^-^ms, auTtxa

ocptüv dcpaiprj&rjaojjL^^Y);.

3) Für die Verköstigung, die den Soldaten überhaupt geliefert ward,
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Es gilt dies für das latinische und überhaupt das bundesge-

nössische Italien: niemals wird in Beziehung auf eine italische

Stadt weder einer directen Abgabe an die führende Gemeinde

gedacht i) noch der Immunität von derselben als eines exceptio-

nellen Rechts. Mit der Verleihung latinischen Rechts sei es im

Wege der Coloniegründung oder ohne solche ist darum auch,

wenn das betreffende Territorium bis dahin als römisches Staats-

eigenthum Bodenzins gezahlt hatte, in republikanischer Zeit der

Wegfall desselben und die Steuerfreiheit verbunden.

Immunität Auch für die ausseritalischen Föderirten wird das gleiche

Tribut- Princip aufgestellt 2) und durch zahlreiche Beispiele bestätigt 3).

pflicht der
ausser-

italischen wurde deu Bürgern ein Abzug am Sold gemacht, den Bundesgenossen aber
Bundes- nichts berechnet (Polyb. 6, 39, 15).
genossen.

^-j g^j^g^ freiwillige Beiträge werden zurückgewiesen, zum Beispiel der

der Neapolitaner im J. 537 (Liv. 22, 32). Dass den zwölf die Contingente

weigernden Colonien im J. 550 eine Jahressteuer von 1 vom Tausend auferlegt

wird (Liv. 29, 15, 9 : Stipendium praettrea iis coloniis in milia aeris asses

singulos imperari exigique quotannis) , bestätigt die Regel ; übrigens ist diese

Strafverfügung schwerlich bis zum Bundesgenossenkrieg in Kraft geblieben.

2) Die Norm für die ausseritalische Föderation ist in den Beziehun-

gen zu Massalia und so ferner zu suchen, und die Tributpfiicht liegt dabei so

wenig zu Grunde wie bei den italischen Verträgen. Wo immer bei der Classi-

fication der Gemeinden auf die Steuerpflichtigkeit Rücksicht genommen wird,

erscheinen die föderirten und die freien als steuerfrei; so bei Appian und
Cicero (S. 657 A. 3).

3) Wo uns die Föderationsacten vorliegen, für Astypalaea, Termessos,

Aphrodisias (S. 687 A. 4), ist entweder keine Rede von Tribut oder es wird,

wie in dem letztgenannten Vertrag, ausdrücklich die Immunität ausgesprochen.

— Die Immunität ist ausdrücklich bezeugt für die folgenden Gemeinden, die,

so weit ihre Rechtsstellung bekannt ist, sämmtlich die Autonomie gehabt haben

:

In Gallien Massalia (Justin 43, 5, 10, anachronistisch angesetzt nach dem
gallischen Brande). — In Africa Theudalis (Plinius 5, 4, 23), als Freistadt

aufgeführt im Ackergesetz von 643. — In Achaia Sparta (Strabon 8, 5, 5 p.

365: £[JLetvav ^Xeudepot, ttXyjv töiv cf-iX'.xöJv XetxoupYtwv aXXo ouvteXojvte; oöoev)

— Elateia in Phokis (Pausanias 10, 34, 2: ävTi touto'j oe toö i'pYou 'P(»p.cttoi

SeSioxaoiv aüiot; dXeux^lpo'Jj ovra? drekri v£|jL£0&ai T'fjv )^a)pav. c. 4: i~\ toutu>

5e dXeu&epou? dvai tijj ep^uj o^SoTat ocftotv utto 'Pa)[j.äi(uv) — Pallantion in Ar-

kadien (Pausan. 8 , 43 , 1 : 'Avtiuvivo; 6 Trpoxepo? — Pius — ttöXiv te avn

xtofATjc irtoiTjoe üotXXavTtov -xcti o'^toiv ^Xsuftepiav xrxl dxeXeiav e^ojxev eivai

CDopouv). — Die ozolischen Lokrer (Plinius 4, 3, 7) — Amphisa (Plinius 4,

3, 8). — In Asia ausser den zu Anfang genannten Städten vor allem Ilion. Diesem

erwirkte Rom schon von König Seleukos (wahrscheinlich II. Kallinikos : Droysen

Hell. 3, 1,387) die volle Immunität (Sueton Claud. 25: recitata vetere epistula

Qraeca senatus populique R. Seleuco regt amicitiam et societatem ita demum polli-

centis, si consanguineos suos Ilienses ab cmni onere immunes praestitisset^. Da-

nach legt die plinianische Liste 5, 30, 124 der Stadt die Immunität bei, Strabon

13, 1, 27 p. 595 TY)v dXeu&Epbv -/.al äXeiTO-jp^Tjoiav. Wenn unter Claudius be-

schlossen wird, ut Ilienses omni publico munere solverentur (Tacitus ann. 12,

58), oder, wie Sueton a. a. 0. es ausdrückt, er den Iliensern trihuta in per-

petuum remisit, so kann dies nur einschärfend und erweiternd verstanden wer-

den ; Ilienaibus, sagt Callistratus Dig. 27, 1, 17, 1, iam antiquitus et senatus

consultis et constitutionibus principum plenissima immunitas tributaest, ut eliam
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Titular wird die Immunität überhaupt nicht geführt i), vermuthlich

weil die Abhängigkeit der 'freien' Stadt in dem Berühmen der

Steuerfreiheit sich allzu grell ausgedrückt hätte. — Indess man-
gelt hier diesem Verhältniss vielfach die natürliche Grundlage;

bei der wenigstens factischen Befreiung von dem effectiven Waffen-

dienst erscheint die Steuerfreiheit von Athen, Sparta, Ilion von

Haus aus als politische Begünstigung. Es hat sich auch die-

selbe diesen Föderirten gegenüber nicht behauptet, ohne dass

indess sich der Systemwechsel im Einzelnen genügend verfolgen

Hesse. Er ist wohljweniger durch allgemeine Regelung herbei-

geführt worden als durch Festsetzung von Fall zu Fall theils bei

Neuverleihung der Autonomie, theils durch nachträgliche Auflegung

der Abgabe auf früher als autonom anerkannte Gemeinden. Die

nicht städtisch geordneten Gemeinden 2) und die abhängigen

Fürstenthümer^) zahlten schon unter der Republik feste Jahrtribute

an die römische Regierung; auch Steuerpflicht einzelner Frei-

städte begegnet wenigstens schon in der ersten Kaiserzeit *) und

tutelae excusationem habeant , scUicet eorum pupillorum, qui llienses non sint
;

idque divus Plus rescripsit. — Alabanda (Gesandtschaft von Alabanda erneuert

die Freundschaft mit den Römern und bringt zurück ein oo^fi-a irepl Tfjj äcpo-

poXoYTiotot; nach der Inschrift BulL de corr. hell. 10 , 299 ; Münze mit äxeXeia?

'AXaßav5£(«v Mionnet 3, 306, 14, deutliches Exemplar in Imhoofs Sammlung;
Alabanda libera Plinius 5, 29, 109) — Lykien (äxeXeu cpoptov Appian b. c. 5,

7). — In Kilikien Tarsos (Appian a. a. 0. : i).£ul}^po'JC 'yi-'n dteXei? cpopiov

durch Antonius; Lucian macrob. 21: ü^' ou — Augustus — -^ Tapoioov iröXt?

cföpojv dxo'jcpio&Tj). — In Syrien Laodikeia (Appian a. a. 0.).

1) Die Münzen von Alabanda (S, 682 A. 3) stehen ganz allein.

2) Das zeigt der mit den spanischen Bellern und Titthern im J. 575 ge-

schlossene Vertrag (S. 677 A. 7).

3) Polybios 2, 12, 3 zum J, 526: -i] Teuta . . . TroieTxai ouv&Tjxa;, £v ait

rjöoxTQoe cpöpo'Ji xe xoü? Siaxay&evxa? o?a£iv. Liv. 22, 33, 5. Josephus bell.

8, 7, 6 (vgl. ant. 14, 4, 4) : (Pompeius) xt] xe youpa xai xoi; 'kpoooXufioit

^zixdxxei cpöpov , welchen Tribut Caesar später erliess (R. G. 5, 501). Dem
König der Atrebaten Commius gab Caesar mit der Herrschaft die Immunität
(Caesar b. Gall. 7, 76). Antonius legte den von ihm im Orient eingesetzten

Fürsten ständige Tribute auf (Appian &. c. 5, 75: ioxt) hi ttt) ocat ßaoiX^ac ou;

oooiijjidseie, irA cpopoi; apa x£xaY|i.£vot4). Lucian Aicx. 57: TcaparX^ovxa; eüptuv

BosTTopiavo'JC xiva; Trpeoßet; zap' EÜTidxopo; xoü ßaoiX^tu; ii x^^JV Bi&uvtav diriöv-

xo; i~\ xotxiSTj XYJi; ^zexeiou cjvxd^eco;.

4) Wenn der Stadt Byzantion im J. 53 die Abgaben (tributa) auf fünf

Jahre erlassen wurden (Tacitus ann. 12, 63), so kann man dabei schwerlich

denken an den römischen Antheil an den Abgaben von der Fischerei in der

Meerenge (Strabon 7, 6, 2 p. 320). Die Stadt stand seit dem letzten make-

donischen Krieg mit den Römern im Bündniss und ist damals sicher nicht mit

Tribut belegt worden; aber die definitive Regulirung ihrer Verhältnisse erhielt

sie wohl erst durch Pompeius bei der Ordnung der Provinz Bithynien - Pontus,

zu welcher sie gehörte (Plinius ep. 43. 44) und es kann ihr dabei ein Tribut

auferlegt sein. — Unter den Städten der Provinz Asia, die nach dem Erdbeben des

J. 17 ausser anderen Begünstigungen Steuernachlass erhielten (Tacitus ann. 2,
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wahrscheinlich sind im Laufe der Zeit nicht wenige derselben

nach diesem System besteuert worden.

Spätere Wenn die Auflesung eines Jahrestributs mit der beschränkten
directe Be-
Steuerung Souveräuetät sich vereinbaren lässt. so eilt, wie schon eesast

auchautono- i . , i „ i ,.
'

r. , ,

mer Gemein- ward, uicht dasselbe von der directen Besteuerung, welche, wie

im folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird, das rechte Kriterium

der Unterthanengemeinde ist und auch bis gegen das Ende der

Republik auf eine von den Römern als freie anerkannte Stadt

niemals angewandt worden ist. Aber als Pompeius bei seiner

Constituirung von Syrien') einer Reihe von Städten die Autonomie

zugestand, war in dieser, wie wir schon sahen (S. 658), die

Immunität nicht begriffen und haben die Römer allem Anschein

nach hier fortwährend die alte königliche Steuer erhoben. Damit

wird allerdings eine Kategorie von Städten in die römischen

Ordnungen eingeführt, deren Autonomie nicht mehr als be-

schränkte Souveränetät bezeichnet werden kann und die eigent-

lich zu den Unterthanengemeinden gehören. — Wahrscheinlich

ist späterhin dasselbe auch in Betreff der latinischen Ordnung

geschehen und ist von den Städten des Westens, die im letzten

Jahrhundert der Republik und unter dem Principat zum latini-

schen Recht gelangten, wenigstens den jüngeren die Immunität

nicht zugleich gewährt worden. Die Zeugnisse freilich ver-

sagen so gut wie ganz. In den spanischen Städtelisten bei Pli-

nius werden die zu Augustus Zeit mit latinischem Recht bewid-

meten spanischen Städte den stipendiaren entgegen gestellt; es

ist möglich, aber nicht sicher, dass damit den ersteren Tribut-

47), sind zwei freie, Magnesia am Sipylos (Strabon 13, 3, 5 p. 621) und Apollo-
nidea (Cicero pro Flacco 29, 71). — Dass König Herodes oieXuae Xtoi; (über deren
Freiheit s. S. 692 A. 1) xd npo; touc Kaioapoc ^Trtxporou; ypTifj-axa xal twv
elocpopöjv dTCY]XXa^£v (Josephus ant. 16, 2, 2), besagt wohl nur zeitweilige Nicht-

einhaltung und Wiederherstellung der Steuerfreiheit. — Es ist auffallend, dass

in den plinianischen Listen nur einigen wenigen Städten peregrinischen Hechts
— Theudalis in Africa, den ozolischen Lokrern und Araphisa in Achaia, Ilion in

Asia — die Immunität beigelegt wird (S. 682 A. 3). Aber bloss aus dem
Schweigen des liederlichen Compilators darf nicht für alle übrigen Städte dieser

Provinzen die Tributpflichtigkeit gefolgert werden.

1) Wenn divus Antoninus (des Severus Sohn) Antiochenses colonos feclt

salvis tributis (Paulus Dig. 50, 15, 8, 5), so hat Antiochia, dem Pompeius die

Autonomie verlieh (S. 659 A. 1) , als autonome Stadt Tribut gezahlt ; und hier

in der Kaiserprovinz kann nur an directe Hebung gedacht werden. — Dass
Tyros und Laodikeia in Syrien , ebenfalls alte autonome Städte, durch Severus

römisches Colonialrecht mit Steuerfreiheit (ius ItaUcurti) empfingen, beweist

nicht unbedingt, dass sie bis dahin steuerpflichtig waren; die neue Auszeich-
nung konnte allein im Colonialrecht bestehen, und von Laodikeia ist die frühere

Steuerfreiheit anderweitig bezeugt (S. 682 A. 3 a. E.).
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freiheit beigelegt werden soll. In dem Verzeiehniss für Africa

scheint dagegen von zwei latinischen Gemeinden die eine als

stipendiar bezeichnet zu werden i). Nachdem dann, wie im Ab-

schnitt vom Municipalwesen dargethan werden wird, die Bürger-

gemeinden in den Provinzen regelmässig steuerten und nur

einzelnen Golonien , Municipien aber so gut wie nie, ausnahms-

weise Steuerfreiheit gewährt ward, können Kaiser wie Vespasian,

als er den spanischen Städten sowohl des senatorischen wie des

kaiserlichen Verwaltungsgebiets insgemein latinisches Recht ver-

lieh, damit unmöglich auf die directen Steuern des ganzen

grossen Gebiets verzichtet haben. Wahrscheinlich wurde in

BetrefiF derjenigen Unterthanengemeinden, welchen latinisches

Recht verliehen ward, die Besteuerung nach demselben Princip

geordnet, welches wir bei derjenigen der überseeischen Bür-

gergemeinden kennen lernen werden. Die Umwandlung des ager

publicus populi Romani in quiritischen Rechts fähigen ager priva-

tus ist ausserhalb Italiens im Allgemeinen unstatthaft und die Do-

manialqualität des Bodens wird durch die Auftheilung desselben

nicht aufgehoben. Verblieb auch nach der Umwandlung der zu

Bodenzins Pflichtigen Unterthanengemeinde Malaca in eine Bür-

gerschaft latinischen Rechts der Boden Eigenthum des Staats

oder des Kaisers, so wurde folgerichtig der Bodenzins von dem-

selben ferner gezahlt.

Dass auch die nicht steuerpflichtigen Freistädte der führen- Leistungen

den Gemeinde und ihren Beamten zu bundesfreundlichem Ver- immunen
Bundes-

halten verpflichtet waren, folgt aus den allgemeinen Verhält- genossen.

nissen. Auch ihnen gegenüber ward den im öff'entlichen Auftrag in

den Provinzen verweilenden Beamten und Offizieren ein gewisses

Requisitionsrecht für ihre und ihrer Leute persönliche Bedürf-

nisse gesetzlich eingeräumt und geregelt 2). Von dem Gebrauch

1) Das oppidum stipendiarium unum (^Castra Cornelia), das Plinius 5, 4,

29 nach den 15 oppida civium Romanorum und dem einen oppidum Latinorum,

vor den 30 oppida libera und den civitates schlechtweg verzeichnet, muss
hesseren Rechts gewesen sein als die hier civitates genannten einfachen oppida

stipendiaria ; der Platz fordert neben der Abgahepflichtigkeit latinisches Recht.

2) In dem Plebiscit für die Termesser vom J. 683 : neive quis magistratus

prove magistratu legatus neive quis alius facito neive inperato
,

quo quid

magis iti dent praebeant ab ieisve auferatur , nisei quod eos ex lege Porcia

(sonst unbekannt) dare praebere oportebit. Dem entspricht in dem Schutzbrief

Caesars für die Juden (Josephus 14, 10, 2. 6) töc ypTjjxa-ra loTTparreodai ifj

ei; 7iapa/et[i.ao[av tj oXXtp Tivi öv6[Ji.a"ri; es ist also zunächst gedacht an mili-

tärische Requisitionen. Aber ebenfalls gehört hieher die Lieferung gegen Ent-
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und dem Missbrauch, der in ausserordentlichen Fällen und ins-

besondere in Kriegszeiten von solchen bundesfreundlichen Unter-

stützungen gemacht ward, ist im Staatsrecht nicht zu handeln.

Das Selbst- Wenden wir uns zu der Kehrseite der abhängigen Bundes-

**ITndes-*'^genossenschaft, zu der Darstellung der diesen Staatswesen
genossen,

ggjjiiejjgjjgjj Autonomie, so erkennt das Staatsrecht der römischen

Republik principiell die souveräne Gewalt des Bundesstaats in

so weit an, als nicht in Gemässheit des mit einem jeden der-

selben abgeschlossenen Vertrags einzelne Consequenzen derselben

ausser Kraft gesetzt sind. Während die römischen Btlrger so

wie die nicht mit Rom in Vertrag stehenden unterthänigen Ge-

meinden sich jeder Verfügung des Reichsregiments zu unter-

werfen haben, kann dasselbe von der Bundesgemeinde lediglich

die Einhaltung des Vertrags fordern. Wird dieser von der

abhängigen Gemeinde gebrochen, so ist das Rechtsverhältniss

damit gelöst i); im Uebrigen aber steht es derselben frei sich

so gut oder so schlecht sie will selber zu regieren und

zu administriren, ihre Souveränetät zu gebrauchen und zu miss-

brauchen. Dies Princip ist in republikanischer Zeit, wie wir

sehen werden, vielfach insofern verletzt und beschränkt worden,

als die römische Gemeinde für sich und für ihre Bürger specielle

Privilegien in Anspruch genommen und dadurch die bundesge-

nössische Autonomie beschränkt und gekreuzt hat; zu anderen

Zwecken aber hat in die Selbstverwaltung der freien Städte die

Republik nicht leicht eingegriffen. Dagegen das Kaiserregiment,

ernstlicher als die Oligarchie der späteren Republik um die

Aufrechthaltung der guten Ordnung bemüht und vielfach wohl

durch die praktische Nothwendigkeit dazu gedrängt, hat die he-

schädigung zum Uuterhalt des Statthalters und seiner Leute (Cicero Verr. 4, 9,

20 : tritici modium LX müia empta populo Romano dare debebant — die föde-

rirteu Mamertiner — et solebant). Auch die hekannten Bestimmungen des Re-

petundengesetzes Caesars über das Requisitionsrecht der Statthalter und ihres

Gefolges in den Provinzen (Cicero ad Att. 5, 16, 3 und sonst) beziehen sich

wenigstens mit auf die freien Staaten. Dies sind die cpiXixal XsiTOup^iat, welche

nach Strabon (S. 682 A. 3) auch von der freien Stadt Sparta gefordert werden

konnten.

1) Ob dies geschehen — ai prior defexit heisst es in dem Eid (1, 252 A. 1)

— , darüber entscheiden einseitig die römischen Behörden, in älterer Zeit sicher

unter massgebendem Einfluss des FetialencoUegiums. Auf diese Weise ist das

Bundesrecht von Fregellae im J. 629 von den Römern cassirt worden.
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gemonische Gewalt Roms mehr und mehr zur eigentlichen Herr-

schaft umgestaltet und namentlich sich das Recht vindicirt nicht

bloss im einzelnen Fall gegen den Missbrauch der Autonomie

einzuschreiten 1) , sondern auch in schweren Fällen dieselbe zu

cassiren^).

Das Fundament der Autonomie ist die Herrschaft der föde- Eigene

rirten wie der freien Gemeinde ^) über das eigene Gebiet oder,

wie die Römer dies fassen, das staatliche oder das aus dem staat-

lichen abgeleitete private Eigenthum an dem innerhalb der Gebiets-

grenzen belegenen Boden 4), wobei der von denselben Grenzen

1) Belege sind überflüssig-; charakteristisch ist Traians Verhalten gegen
die Amisener (S. 688 A. 2).

2) Suetou Aug. 47 : urbium quasdam foederatan sed ad exitium licentia

praecipites, übertäte privavit^ wo Kyzikos , Tyros und Sidon gemeint sind (Dio

Ö4, 2). Aehnliche Strafgerichte werden berichtet von Tiberius (Tacitus ann.

4, 36 ; Sueton Tib. 37 ; Dio 57, 24) ; von Claudius (Sueton Claud. 25 ; Dio
60, 17, 24); von Vespasian (Sueton Vesp. 8); von Severus (Dio 74, 14). Aller-

dings ist hier überall nur von der libertas die Rede, aber deutlich die auf
foedus beruhende gemeint; die auf einseitigen Widerruf eingeräumte Autonomie
konnte ohne Verletzung des formalen Rechts zurückgenommen und durch die-

jenige municipale Administration ersetzt werden, welche auch der Unterthanen-
gemeinde verstattet ward. Auffallender Weise beschränken sich diese Cassi-

rungen fast ganz auf die griechische Reichshälfte ; im Occident , wo doch die

latinischen Städte so zahlreich waren, kommt dergleichen sehr selten vor (Dio

54, 25). — Die in republikanischer Zeit vorgekommenen Cassationen der Au-
tonomie, wie bei Fregellae (S. 686 A. 1) und den sullanischen Freistädten

(S. 738 A. 2) gehen von anderen Momenten aus.

3) Dass in dieser Hinsicht zwischen beiden kein Rechtsunterschied be-
steht, versteht sich von selbst und wird speciell bestätigt durch die Behandlung
der africanischen civitates liberae in dem Ackergesetz vom J. 643.

4) Am , schärfsten formulirt wird dies bei der Negirung der Autonomie,
das heisst bei der Dedition. Die Besiegten dediren bei Livius 1, 38 urbem,
agros, aquam, terminos, delubra ; nach Polybius 36. 4, 2 (S. 56 A. 3) ytupav

Trjv ÜTtapyo'Joav aüroT; x(zt r:6Xei; td; Iv TauTT[) . . . 6(Jioi(oc itoTafi.ou; Xtfjisva;

iepa xäcpo'j;. Umgekehrt steht in allen Freibriefen und darauf bezüglichen An-
gaben die Gewährung eigenen Bodeneigenthums ; doch wird in den streng ge-
fassten die für römisches Eigenthum übliche Formel (eorum esse} vermieden und
die für peregrinisches Eigenthum übliche (habere possidere) gebraucht. Auf die

Anfrage der Thisbaeer im J. 586 : Tcepi ytupa; xal Tiept Xtjji^vtuv xat rpoaooojv

(= veetigalia) %aX nspl öp^cov (= saltus) ä aiitöJv ifefö^ziaa^, das heisst wegen
des Gemeindegrundbesitzes, beschliesst der Senat xaüxa TfifAtüv piev Svexev iy£i.^

^$eivai, und auf die fernere Anfrage Trept ytdpa;, otxicüv xai rtüv u-apyövTouv

oÜTOu, das heisst wegen des Privateigenthums, o'j ttots it aÜTüiv "(ifo^fi, Srou;

[ta] ia'JTÜJV aiixot; Syetv d;^. Den Karthagern gewährten die Römer nach den
ersten beiden Kriegen et urbem et agros (Liv. 42, 24, 9); bei den dem Ver-
nichtungskrieg vorhergehenden Verhandlungen sichern sie ihnen zu rf^v ytiip'x-i

oraoav xal ttjv tüjv aXXoov ÜTtapyövToov xr^aiv xriX xoivt^ xnl xax' iSiav (Polyb.

36, 4, 4), wo durch die Weglassung der Stadt die bevorstehende Schleifung

derselben angezeigt wird. Diese Thisbae und Karthago gegebenen Zusicherungen
betreffen damals nicht reichsangehörige Gemeinden; aber in dieser Hinsicht

stehen dieselben nicht anders als die reichsangehörigen Freistädte , auf welche
sich die folgendenjAngaben beziehen. Plebiscit für Termessos vom J. 683 : quei
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etwa mit umsclilossene römische Domanialbesitz durch besondere

Vertragsclauseln ausgenommen wirdi). Es ist dafür nur ein

anderer Ausdruck, dass die Territorien dieser Gemeinden ange-

sehen werden als nicht zum römischen Reiche gehörig 2). Wenn

agrei quae loca aedificia publica preivatave Thermensium .... intra fineis eorum
sunt, fueruntve L. Marcio Sex. lulio cos. (J. 663), quaeque insulae eorum sunt,

fueruntve ieis consulibus quei supra scriptel sunt .... utei antea habeant possi-

deant. Senatsbeschluss vom J. c. 710 (C. J. Gr. 2737) : oTrcu; xe i] 7rö?ac %a\

Ol TCoXetxai oi IIXapao£(ov [v.at 'AcppoSeiaiecuv [/.£&' aj]v -/.(ufitüv ywpioov öj^upa)|xdT(ov

{== castellorum) 6p(üv (= öpeoov Thisb.) TcpoooSiuv Tipöc tt]v cpiXiav to[ü 'Poj-

[xaitnv 6r,[i.ou iipoofiX&ov, xaDta eyiuojiv xpaxtüoiv ypüj<^xat •/apiriCw^at xe itavxouv

7rpaY[Ji.axcov dx£[X£ti; o^xe;, \i.-qhi xiva cpopov o]id xtva aixiav ixeivoav SiSo^jat

[AYj5e ^'jvetotpspetv ocpetXcooiv
,

[dXX' auxot iiäoi xoüxjoic %ax' ouoav |j.£xa xaüxa
iv eauxoi; xupcooiv yp(«v[xa[] Caesar «öeil. Gall. 2, 28: Nervios (die

nach Plinius 3, 17, 106 frei sind) Caesar . . . suis . . finibus atque oppidis uti

iussit. Augustus giebt der freien Stadt Tarsos Vdopav ^;ouatav xoö Ttoxot-

[J.OÜ x'^; öaXdxxY]; xfjc xa&' auxou; (Dio Chr. 34 p. 36 R.). Verletzung dieses

Bodeneigenthums ist Rechtsbruch. Appian b. c. 1, 102: ytupa? xe evtai (der

freien Städte) rat XtfAevuiv -/taxa ouv&Tjxa? acpiot S£oo|i.£vtuv acpi^jpoyvxo. Auch
Sueton Tib. 49 : plurimis civitatibus et privatis veteres immunitates et ius me-
tallorum ac vectigalia adempta gehört zum Theil hieher. — Ueber die nur im
Anfang des römischen Provinzialregiments vorkommende Einräumung des Boden-
eigenthums in Verbindung mit dem Unterthanenverhältniss ist im folgenden

Abschnitt gesprochen. ,

1) Plebiscit über Termessos : quodque earum rerum (Boden und Gebäude)
ieis consulibus (d. h. im J. 663) iei habuerunt possederunt usei fructeique sunt,

quae de ieis rebus locata non sunt, utei antea habeant possideant: quaeque
de ieis rebus agreis loceis aedificieis locata sunt ac ne locentur sancitum est

sanctione quae facta est ex lege rogata L. Gellio Cn. Cornelio cos. (J. 682),
ea omnia Thermeses . . habeant possideant ; ieisque rebus loceis agreis aedificieis

utantur fruantur ita utei ante Mitridatis bellum, quod preimum fuit, habuerunt

possederunt usei fructeique sunt. Also der innerhalb der Grenzen befindliche

ager publicus populi Romani bleibt in diesem Verhältniss, wenn er ordnungs-
mässig verpachtet ist; ist er nicht oder zu Unrecht verpachtet, so -wird der

usus fructus daran (denn diese Bezeichnung gehört offenbar zunächst hieher)

den Termessern eingeräumt.

2) Deutlich -wie sonst nirgends tritt dies zu Tage bei der Entschei-

dung Traians (bei Plinius ep. 92. 93) über das in Pontus und namentlich
in Amisos, einer civitas libera et foederata , herrschende Klubwesen: in den
reichsangehörigen Gemeinden (in ceteris civitatibus quae nostro iure obstrictae

sunt^ sei dasselbe zu verbieten ; In Amisos könne das nur im Nothfall ge-

schehen, si legibus ipsorum, quibus beneficio (so 0. Hirschfeld Wiener Sitz.-

Ber. Bd. 107 S. 243 statt istorum quibus de officio') foederis utuntur, concessum
est eranum habere. Allgemein theilt der kundige Strabon 17, 3, 24, p. 839
das römische Reich in die ^Ttapytai, die Provinzen; die IX£'Ji}£pat 7:oX£tc ai

(Aev i^ äpyYjS zocxa cpiXiav TrpooEA&oüoai, xd; 5' -JjXeuöeptuoav aüxol -itaxd xifi.'/jv,

die föderirten Städte; endlich die 5uvdoxai, cp'jXapyot, kpeic Ganz ebenso

Cicero pro Balbo 4, 9 : quem provinciae nostrae, quem liberi populi, quem reges,

quem ultimae gentes . . viderunt. Darum erstreckt die Einführung des Pro-

vinzialregiments sich auf diese Städte nicht (Sueton Caes. 25: omnem Gal-

liam , . , praeter socias . . . civitates in provinciae formam redegit). In dem-
selben Sinn nennt Proculus die föderirten Städte Rom gegenüber externi und
statuirt zwischen ihnen und den Römern das Postliminium (S. 656 A. 1).— Wenn Josephus von den syrischen Städten, denen Pompejus die Auto-
nomie gab, sagt: Ttdoas dcpfjxev iXeu&ipa? xal TzpooevetfAE x^ fezocp^^ta (ant.
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in den von Pompeius mit der Autonomie beliehenen syrischen

Gemeinden und in den latinischen Ortschaften der pyrenäischen

Halbinsel der Boden, wie es wahrscheinlich der Fall war, ange-

sehen wird als Eigenthum der römischen Gemeinde (S. 684), so ist

dies nichts als ein weiterer Beleg daftlr, dass diese Autonomie und

diese Latinität vielmehr der Unterthänigkeit als der Föderation

angehören. — Aus diesem Princip ergeben sich die folgenden

Corollarien, bei denen zugleich die vielfach begegnenden Ein-

schränkungen hervorgehoben werden sollen.

1 . Das bundessenössische Gebiet ist in Italien und dem dazu Ausschluss
'^

des

gehörigen Verwaltungsgebiet dem consularischen Regiment (2, statthaiter-

^M], ausserhalb Italiens den Befehlen des Statthalters nicht un-

terworfen^). Dieser kann in demselben nicht in amtlicher Eigen-

schaft auftreten 2), vor allem seine Jurisdiction nicht ausüben 3).

Indess sind abweichend von dieser Norm in den der römischen

Civilisation erst spät zugänglich gewordenen Gebieten nicht

selten die römischen Gerichtsstätten nach Freistädten gelegt

worden^). Wie die Entziehung der Autonomie die Einverleibung

des Gebiets in eine bestehende oder die Einrichtung einer neuen

14, 4, 4) oder äcp£X6[Aevo; toj e&vou; (töjv 'louoaiouv) -/.at xd; ^v KotXig

2upia TCÖXei; ooa; sD.ev, ürcxaSe ii^ xat' dxeivo xaipoü 'Pojfjiaioov arpaT/JY«])

•xaTaTeTaY[x£V(|i xai toi; tSiot; opoi; TreptlxXeioev (bell. 1, 7, 7), so ist dies

vielleicht auf das fortbestehende Besteuerungsrecht zu beziehen (S. 684).

1) Senatsbeschluss für Chios vom J. 674 (C. /. Gr. 2222) : ha uro |j.7)»'

<bTivi[o!Jv] TUTicij oJotv äpyovTtuv t^ dvTap^^övTtuv. Strabon 4, 1, 5 p. 181: 6

Kaioap xai oi [A£-' ^xeivov T?jY£(Jiöve; . . . ttjv autovofxtav dcpuXa?av (den Massa-

lioten) .... tuoxe fXYj ÜTraxoueiv xüiv eU xtjv drapytav i:£(xzo(ji.£va)v aTpanQYtJiv

fjiTjTS aÜT^jv pi.T|X£ Tou; UTTTjxoo'j;. Derselbe 4, 1, 12 p. 187 , nachdem er aus

einander gesetzt hat, dass den 24 Ortschaften der Volker Arekomiker das lati-

uische Recht zusteht: oia Se toüto cjo' ütcö toi? rpoaTaYfJ-^toi Ttüv dx tyj; 'P(b-

|jiY]; axpaTYjYwv ^oti tö eävo; xoüxo. 4, 6, 4 p. 203: 'AXXoßpiYs; f^ev oyv xal

Aq'Jec ÜTCÖ TOi; OTpaTTjYor; TarrovTat toi? dcpixvoupiivot; £i? ttjv Napßiuvtxtv,

•Oüoxövxioi 5e, xrx9d7r£p xou; OüöXxa; e^apiEV xou; zept Nefxauoov, xdxxovxai

xa&' aüxo'j?.

2) Germanicus betrat Athen nur mit einem Lictor, also ohne Lictoren (1,

378 A. 1).

8) Cicero de prov. cons. 3, 6 : omitto iurisdictionem in libera civitate (By-

zantion) contra lege» senatusque consuUa. Plutarch Pomp. 10: rapaixo'jfi^vcov

(xöjv Ma[A£pxiv(«v) aüxoü xö ßfjpia xal Stxatoooaia'j w? voji-ipu rotXatiij Puj[xat(»v

ÖTiEtpTjp.^va. Unter den Conventstädten in Asia (Marquardt Handb. 4, 340)

ist nur eine freie, Alabanda, bei der denn auch die Ausnahme angedeutet wird

(Plin. 5, 29, 109 : Alabanda libera quae conventum eum cognominavity.

4) Freistädte , die zugleich Sitze eines Convents sind , sind in Africa

Utiea, Hadrumetum. Thapsus, in Spanien Gades. Vgl. Marquardt Handb.

4, 80.

Köm. Alterth. III. 41
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Statthalterschaft nothwendig nach sich zieht i), so tritt umgekehrt

die autonom gewordene Stadt aus dem Provinzialverband aus

und wo ganzen Provinzen die Autonomie ertheilt wird, wie

dies vorübergehend in Kreta 2) und in Achaia^) vorgekommen

ist, hört die Statthalterschaft der Regel nach auf^).

Ausschluss 2. Ebenso wenig dürfen auf bundesgenössischem Gebiet

römische Truppen lagern ^j. Indess tritt diese Regel nicht

bloss, wie selbstverständlich, für den Kriegsstand und selbst für

die Kriegsgefahr ausser Kraft, sondern sie leidet auch sonst

vielfache Einschränkungen. Der Durchmarsch durch Bundesge-

nossengebiet stand den römischen Heeresabtheilungen immer frei;

in den späteren Freibriefen wurde nur festgesetzt, dass auf dem
Territorium der Freistadt die römischen Offiziere kein Winter-

lager nehmen durften, falls nicht ein besonderer Senatsschluss

ihnen dies gestattete 6)

.

Eigene 3. Stcuem auf dem bundesgenössischen Gebiet zu erheben
Steuererhe- ,. ,. tt..i. t,^i i ^ .

bung. und m dieser Hinsicht in die Rechte der Ortsregierung einzu-

greifen steht der römischen nicht frei, da dieselben, namentlich

die Grundsteuer, staatsrechtlich auf der Territorialhoheit beruhen.

1) Sueton Vesp. 8 : Achaiam Lyciam Rhodum Byzantium Samum libertate

adempta . ... in provinciarum formam redegit. Dio 60, 17 : xo'Ji Auxiou; . . .

ISouXcuaa-cö te /.ciX d? töv t'?j; na[jicfuXia; v6[i.ov losYpa'^ev.

2) Cicero Phil. 2, 38, 97: nuper ßxa tabula est, qua civitates locupletis-

simae Cretensium vectigalibus liberantur statuilurque, ne post M. Brutum pro

consule sit Creta provincia.

3) Pansanias 7, 17, 2 erzählt die Frelerklärung der gesammten Provinz

Achaia durch Nero und fährt dann fort: -/al cjcpäc uttoteXei; t£ aii^t; 6 OüsoTra-

oiavöc thrxi tpopcuv xai dxoiietv ixiXeuosv •;?jy£|J.6vo?. Es muss also die Statt-

halterschaft aufgehoben sein ; für die Bürgerstädte Korinth und Patrae hätte sie

fortbestehen können, aber für deren Jurisdiction muss anderweitig Rath ge-

schafft worden sein.

4) Auf Spanien freilich ist das nicht mehr erstreckt worden, als daselbst

das latinische Recht allgemein ward.

5) Die Bestimmung, dass die Römer in eine bundesgenössische Stadt

keine Besatzung legen dürfen, muss in älterer Zeit in den italischen Verhält-

nissen von grosser Wichtigkeit gewesen sein ; aber in Beziehung auf diese

erfahren wir darüber nichts. Zum J. 555 berichten die-Annalen (Liv. 32, 3,

5) : Oaditanis petentibus remissum, ne praefectus Gades mitteretur, adversus id

quod iis in fidem Romanam venientibus cum L. Marcio Septimo convenisset.

Dem entspricht die "Wegziehung der Besatzungen aus Griechenland bei der Frei-

heitserklärung des Flamininus, in der dies auch ausdrücklich hervorgehoben wird.

(Polyb. 18, 46, 5; vgl. Livius 34, 50, 8. 35, 46, 10).

6) Freibrief für Termessos vom J. 683 : nei quis magistratus ....
meilites in oppidum Thermessum . . . agrumve . . . hiemandi eaussa introducita

.... nisei senatus nominatim , utei Thermesum ... in hibernacula meilites de-

ducantur decreverit. Aehnlich lauten die von Caesar für die Juden erlassenen

Schutzbriefe bei Josephus ant. 14, 10, 2. 6 (vgl. RG. 5, 501).
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Indess haben die Römer schon unter der Republik insofern in

dieses Recht eingegriffen, als sie einzelnen Btlrgern namentlich

latinischer Gemeinden wegen eines Rom geleisteten Dienstes die

Befreiung von den öffentlichen Lasten ihrer Heimath gewahrten *).

Dass der Uebergang des Besteuerungsrechts auf die führende

Gemeinde mit dem Wesen der Autonomie unvereinbar ist und

wo er stattfindet, die latinische oder peregrinische Autonomie

damit der Sache nach aufgehoben wird, ist bereits aus einander

gesetzt worden (S. 684).

4. Auch die Hafen- und die Landzölle werden als Conse- Eigen©

quenz der Territorialhoheit aufgefasst und im bundesgenössischen

Territorium verfügt demnach darüber die Ortsregierung 2).

Aber vor allem in dieser Hinsicht hat die römische Hegemonie

früh und umfassend in die Rechte der autonomen Gemeinden

eingegriffen. Das römische Staatsgut, insonderheit also die Sen-

dungen der römischen Beamten ^j und der römischen Steuer-

pächter waren vermuthlich allerorts unbedingt zollfrei '*). Aber

dabei blieb man nicht stehen. Wenn selbst nicht reichsange-

hörigen Nachbarstaaten im Machtbereich Roms Zollbefreiungen zu

Gunsten der römischen Bürger und der ihnen gleich gestellten

Italiker aufgenöthigt wurden^), so ist dasselbe sicher um so mehr

1) Livlus 23, 20, 2 zum J. 538 : Praenestinis militibus senatus Romanus
duplex Stipendium et quinquennii militiae vacaticnem decrevit. In dem Repetanden-
gesetz vom J. 631/2 Z. 79 -wird dem Latiner, der einen römischen Bürger

wegen Erpressungen mit Erfolg verklagt, die Wahl gelassen zwischen Gewin-
nung des römischen Bürgerrechts und militiae munerisque poplici in su[a

ceiv]itate [vacatio] . Vgl. den Abschnitt vom Unterthanenrecht.

2) 2, 440 A. 2. Plebiscit für Termessos : quam legem portorieis terrestribus

maritumeisque Termenses , . . capiundeis intra suos fineis deixserint , ea lex ieis

portorieis capiundeis esto. Cicero de prov. cons. 3, 5 erwähnt das vectigal ac

portorium, Dyrrachinorum. In den S. 687 A. 4 zusammengestellten Stellen werden

die Häfen vielfach hervorgehoben. Hieher gehört auch der Zolltarif von Pal-

myra aus der Zeit Hadrians (Dessau Hermes 19 S. 486 fg.).

3} Die Sendungen, die Verres aus den sicilischen Häfen , darunter auch

denen der Freistädte Messana und Halaesa (Cicero Ferr. l, 2, 75, 185) macht,

ohne Zoll zu zahlen, werden als Beraubung der Zollpächter dargestellt (a, a. 0.

70, 171 fg.), aber offenbar nur desshalb, weil er sein amtliches Recht der Zoll-

freiheit in römischen und nicht römischen Häfen für sein Privatgut (a. a. 0.

c. 72, 176. c. 74, 182) sich zu Nutzen macht.

4) Plebiscit für Termessos nach den A. 2 angeführten Worten: dum
nei quid portori ab ieis capiatur, quei publica populi Romani vectigalia redempta

habebunt : quos per eorum fineis publicanei ex eo vectigali transportabunt [fructus,

eorum portorium Termenses nei capiunto].

5) So im J. 567 der Stadt Ambrakia (S. 647 A. 3) und vor allem den Athenern

bei der TJebergabe der Insel Delos um das J. 588, welche unter der Bedingung

erfolgte dieselbe zum Freihafen zu erklären; die Consequenzen sind hinreichend

44*
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gegenüber den reichsangehörigen Freistädten und Königreichen

geschehen und hauptsächlich auf diesem Wege erreicht worden,

dass in den letzten beiden Jahrhunderten der Republik im ge-

sammten Reichsgebiet der Grosshandel mehr und mehr in die

Hände der herrschenden Nation kam.

Eigenes Es bleibt ferner der Rundesgemeinde diejenige Rechtsord-

nung, welche zur Zeit des Ründnissschlusses bestand, so wie

das Recht dieselbe in den durch die eigene Verfassung gegebenen

Formen nach Relieben zu ändern, oder, wie die Römer es aus-

drtlcken, das Recht nach eigenen Gesetzen zu leben {suis legibus

uti) 1). Es gilt dies insbesondere auch von den unter römischer

Clientel von Königen, Fürsten und Priestern beherrschten Ge-

bieten; jedem derselben bleibt sein angestammtes Recht 2). An-

wendungen davon sind vor allem die in jeder autonomen Stadt

nach Herkommen und Relieben geordneten Gemeindeverfassun-

gen ; ferner das von dem römischen abweichende Verlöbnissrecht

der altlatinischen Städte, welches durch die Ertheilung des Rürger-

rechts ausser Kraft trat ^) ; der Ausschluss der Tutorenernennung

bekannt (Polyb. 31 , 7). Wie weit in dieser Beziehung die Körner gingen,

zeigt die vor Einrichtung der Provinz Syrien an die Juden ergangene Vorschrift

dem König von Aegypten in ihren Häfen Zollfreiheit zu gewähren (Josephus
ant. 14, 10, 21).

IjUnter den zahlreichen Belegen für die suae leges als Grundlage der

föderalen Autonomie mögen folgende hervorgehoben werden. Senatsbeschluss

für Stratonikeia vom J. 673 (^Bull. de corr. hell. 9 p. 437) Z. 42: [oixaiois

r.]a\ s6\i.oic, %al d&iafj.[oi? toi; iSioi?, ol? Ttpoxepov lypöjvxo,] OTtoi? -/pwvTat und
Z. 82 : [01;] T£ vofxot; i&ia[i.oTs xe ISiots Ttpöxspov [iy^pöi^To , t6 Xotrov touJtoi?

)rpda&(öOav. Für die Chier bestimmt der Senat im J. 674, oticu; vofAOt; xe

%oX l&£ow xal otxatot; [ypi«v]Tat [a] £0X°''
^'^^ "^^ 'Ptt)[j.aioJv cpiXia Tpoa-rjXöov

(C. /. Gr. 2222). Volksschluss für Termessos im J. 684 : ei . . legibus sueis

ita utunto itaque ieis Omnibus sueis legibus Thermensis maioribus Pisideis utei

liceto, quod advorsus hanc legem non fiat (C. /. L. I n. 204). Senatsbeschluss

für Aphrodisias : lü^ otxaicu %at xaig [-/.piceoiv? xai; eauxYji; z-i]'^ uoXiv] . . .

XP'^o&at (C. /. Gr. 2737). Liv. 9, 43, 23 : Hernicorum tribus populis quia ma-
luerunt quam civitatem suae leges redditae. 29, 21, 7; (^Locrensibus) libertatem

legesque suas populum B. senatumque restituere. 45, 29, 4. Traianus an Pli-

nius (S. 688 A. 2) : legibus ipsorum quibus (die Amisener) bentficio foederis

utuntur. Dio or, 34 p. 36 R. : a. xts av cpiXoi; ovxcu; 7.al ou[j.p.dxots . • . xcixei-

-io^ (Augustus) i)[xiv (den Tarsensern) Trapsa^e ycapav, vojjio'Ji;, tt[j,T]v, i|o'joiav

Toü Tioxafjioi), x-^; QaXaxxY]; x-?]; 7,a&' aüxou;. — Üebrigens kommt dieselbe For-

mel auch vor solchen Staaten gegenüber, mit denen Rom bloss in Freundschafts-

verhältniss tritt, zum Beispiel in der Proclamation des Flamininus an die

Aehäer (S. 655 A. 3) und sonst (Liv. 9, 4, 4. 37, 32, 14. 38, 39, 12).

2) Strabon in der S. 688 A. 2 angeführten Stelle: elal oe -/tai o'jvasxai

xivec xal cfuXapyoi xal tepei; biz auxoTc (den Römern) • oGtoi [aev ot] ^Si5i xazd

Tivas Ttaxpiou; vofAO'j;. Dem König der Atrebaten Commius gab Caesar iura

legesque seines Gaus zurück (Caesar b. OalL 7, 76).

3) Gellius 4, 4, 3 : hoc ius sponsaliorum (mit der nach römischem Recht
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durch den römischen Beamten und des Wahlvormunds der Frau

in den latinischen Stadtrechten wahrscheinlich noch der Kaiser-

zeit i); die in dem Stadtrecht von Segesta auf Sicilien enthaltene

Bestimmung, dass kein Nichtbtirger in diesem Territorium Grund-

besitz erwerben könne 2); das durch das Stadtrecht von An-

tiochia in Syrien festgesetzte Vorzugsrecht der Gemeinde im Con-

curs^). Die von den römischen Comitien beliebte Neuerung

muss, um in der latinischen'*) und überhaupt in der föderirten

Stadt ^) zur Geltung zu kommen, dort ebenfalls von der Bürger-

schaft beschlossen werden. Ausgedehnten Gebrauch haben die

italischen Gemeinden von ihrer Autonomie dem Anschein nach nicht

gemacht, vielmehr auch hierin überwiegend unter dem Einfluss der

führenden Gemeinde gestanden und deren Ordnungen vielfach

copirt^).

Rechtlich ist diese Autonomie selbstverständlich insofern verhäitniss

allgemein beschränkt, als jede mit dem Bundesvertrag collidirende römischen

Festsetzung nichtig ist. Aber weiter wird sie für Latium und bung^^zu%r

überhaupt für Italien eingeschränkt durch das eminente Gesetz-

früh beseitigten Klagbarkeit) observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas

universo Latio lege lulia daium est.

i) Stadtrecht von Salpensa c. 22 und mein Commentar dazu (S. 439. 459).

2) Cicero Verr. 3, 40, 93 : commercium in eo agro nemini est. Die Römer
werden nicht ausgenommen.

3) Papinian Dig. 42, 5, 37: Antiochensium Coelae Syriae civitati, quodlege

sua Privilegium in bonis defuncti debitoris accepit, ius persequendi pignoris durare

constitit.

4) Cicero pro Balbo 8 , 21 : tulit apud maiores nostros legem C. Furius

de testamentis , tulit Q. Voconius de mulierum. hereditatibus, innumerabiles

aliae leges de civili iure latae sunt ;
quas Latini voluerunt adsciverunt. Auch

Gellius 16, 13, 6 nimmt in seine Erklärung der municipes , die freilich Altes

und Neues zusammenwirft, die "Worte auf: neque ulla populi Romani lege

adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus esset. Die Gemeinde,
welche dieses Recht besitzt, scheint am Schluss des julischen Municipalgesetzes

m.unicipium fundanum genannt zu werden ; wenigstens dürfte diese von mir
(Stadtrecht von Salpensa S. 409) aufgestellte Erklärung mehr für sich haben
als die Savignys von der mit ihrer Einwilligung in den Bürgerverband über-

getretenen Gemeinde. Wegen des Wortes vgl. besonders Festus ep. p. 89: fun-
dus dicitur populus esse rei quam alienat, hoc est auctor.

5) Cic. pro Balbo 8, 20 . foederatos populos fieri fundos oportere . . . non
magis est proprium foederatorum quam omnium liberorum. 11, 27: est illud

imperiiissime dictum, de populis fundis, quia commune liberorum est populorum,

non proprium foederatorum; ex quo intellegi necesse est aut neminem ex sociis

civem fieri posse aut etiam posse ex foederatis.

6) Merkwürdige Belege dafür sind die Agitation auf geheime Abstimmung
in dem ehemals volskischen Arpinum (S. 404 A. 3) und der wegen doppelter

Bekleidung der Censur mit dem Namen Censorinus ausgestattete Bürger der

Hernikerstadt Aletrium [1, 502]. Das Specialrecht der betreffenden Gemeinde
machte in dieser Hinsicht schwerlich Unterschied.
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gebungsrecht, welches in Beziehung auf diese die römische Re-

publik sich vindicirt hat. Es ist schon darauf hingewiesen wor-

den (S. 620), dass nach der Auflösung der latinischen Bundes-

versammlung die Rechte derselben nicht unter-, sondern auf

die römischen Organe übergingen und demnach der römische

Volksschluss für die latinische Stadt rechtliche Verbindlichkeit

hatte, was dann durch die politische Uebermacht mehr und mehr

zur Geltung kam. Wie das Verhältniss Roms zu Latium für ganz

Italien das Muster gab, wird dies auch für die Verträge mit den

übrigen italischen Gemeinden gelten. Es mag wohl diesem Recht

der führenden Gemeinde wenigstens insofern eine Schranke ge-

setzt gewesen sein, als die Existenz des abhängigen Staats nicht

einseitig durch Beschluss der römischen Comitien aufgehoben

werden konnte (S. 698 A. 2); im Uebrigen aber hat für die

italischen Gemeinden wahrscheinlich jeder auf dieselben erstreckte

römische Volksschluss von Rechts wegen bindende Kraft und ist

häufig und keineswegs bloss durch hegemonischen Uebergriff eine

solche Erstreckung ausgesprochen worden. Von der Einwirkung

der römischen Gesetzgebung auf die Organisation der autonomen

Städte Italiens zeugen vielfache Spuren.

census. Die Gleichförmigkeit des ältesten römischen Census und
desjenigen der italischen Stadtordnungen geht sicher zurück

schon auf die Organisation des ursprünglichen latinischen Bundes

(S. 615); aber die Ausgestaltung dieser Institution und vor

allem ihre Ausdehnung auf ganz Italien gehört dem römischen

Regiment an. Fundamental wie die Schätzung war für die Ord-

nung des Heerwesens der gesammten italischen WafFengenossen-

schaft, ist ohne Zweifel jeder in dieselbe eintretenden Ge-

meinde diese Uniformirung zur Bedingung gemacht worden. In

der oskischen Stadtordnung von Bantia wird die Bestrafung des

Bantiners, der vor seiner örtlichen Behörde die Schätzung ver-

säumt, wesentlich nach dem römischen Muster normirt (2, 367

A. 4) und erscheint die Censur, entsprechend der späteren rö-

mischen Ordnung, als das höchste nur dem gewesenen Prätor

übertragbare Gemeindeamt. In dem letzten Jahrhundert der ab-

hängigen Autonomie der Italiker ist sogar die Schätzung für

ganz Italien in Rom centralisirt durch Einsendung der Schät-

zungslisten der autonomen Gemeinden dahin (2, 363).

Aeäiiität. Eine] weitere Anwendung dieses hegemonischen jRechts ist
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die Einrichtung der Aedilität bei den italischen Gemeinden. Die

Agoranomie, wie sie im J. 387 in Rom eingeführt worden war,

tritt in sämmtlichen italischen Stadtordnungen in solcher Gleich-

artigkeit sowohl mit der römischen wie unter sich auf (2, 485i

A. 1), dass sie auf particulare wenn auch von Rom aus beein-

flusste Legislation unmöglich zurtlckgeführt werden kann; und

den Zwischenverkehr zu ordnen und zu sichern, wofür diese

Magistratur recht eigentlich bestimmt ist, lag vor allem in der

Competenz der führenden Gemeinde. Höchst wahrscheinlich

beruht sie auf einem römischen zunächst die latinischen Städte

zu einer derartigen Umgestaltung ihrer Stadtverfassungen ver-

pflichtenden Volksschluss, dem dann die übrigen italischen Ge-

meinden ebenfalls angehalten wurden sich zu conformiren.

Wenn diese Organisation nicht bloss Latiums, sondern des ^''^'^i'*'J°5C ' der Romer

gesammten Italiens durch das römische Regiment aus der ge-
jt^g^fg^^^g^

schichtlichen Ueberlieferung verschwunden ist, so hat die unbe-
^^^„„Qg'a

fangene sprachliche Tradition sie treu bewahrt in der Herttber-

nahme der ursprünglich lateinischen politischen Wörter in die

staatliche Terminologie der Umbrer sowohl wie der Campaner

und Lucaner, von aedilis^), quaestor'^), censor^), imperator^),

senatus^), vielleicht selbst von lex (S. 308 A. 4), ja von pj-ae-

tor^) und tribunus plebis"^) in den geläufigen römischen Kurz-

schreibungen. Auf dem politischen Gebiet, wo bei freier Ent-

wickelung die verschiedenartige Gestaltung und vor allem die

1) 'Dass das oskische aidüis dem Lateinischen entlehnt ist, lässt sich

'zweifellos erweisen (Ascoli Ztschr. für vgl. Sprachforschung 17, 256). Denn
'ursprüngliches dh (sanskr. idh, dciöco) ist im Oskischen durch f vertreten, z. B.

^mefiai, lat. media, sanskr. madhya.^ Joh. Schmidt.

2) Von den für quaestor begegnenden Formen, umbrisch kvestur, oskisch

kvalsstur. lässt sich die Entlehnung sprachlich nicht sicher erweisen. 'Für das

^lateinische quaerere haben wir einen auswärtigen Anhalt nicht; lat. qu kann

'skr. (V sein, und dann entspricht ihm regelrecht osk.-umbr. kv; z. |B, skr.

''üfva-s, lat, equos, umbr. ekvine; skr. däfa, lat. decem, decu-, umbr. tekvias, osk.

'defcfcülarim.' (Joh. Schmidt.)

3) Censor lautet oskisch keenzatur , censtur, kenzsur; sprachlich lässt

sich auch hier, wie. J. Schmidt mir bemerkt, der Entlehnungsbeweis nicht

führen.

4) Emhratur auf den Münzen aus dem Bundesgenossenkrieg.

5) Senatus auch in oskischen und faliskischen Texten.

6) Im Statut von Bantia.

7) Dieser erscheint in einer Inschrift der latinischen Colonie Venusia (C.

IX, 438) und in dem Stadtrecht der lucanischen Bundesstadt Bantia, von denen

dieses sicher und wahrscheinlich auch jene älter sind als der Socialkrieg. In

der späteren Municipalordnung ist er verschwunden.
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verschiedenartige Benennung mit Nothwendigkeit sich einstellt,

treffen die italischen Städteordnungen selbst ausserhalb des la.ti-

nischen Sprachgebiets mit der römischen vielfach und auffallend

zusammen und weisen hin auf die Aus- und Umgestaltung Ita-

liens unter der Hegemonie Roms.

Special- Specicllere Anwendungen des Rechts der herrschenden Ge-
gesetze. .

meinde in die Autonomie der abhängigen einzugreifen sind die

Gleichstellung der Italiker mit den Römern im Geldschuldrecht

durch das sempronische Plebiscit vom J. 561 i)
; die bekannte

Erstreckung der im J. 568 gegen die bacchischen Associationen

ergriffenen Massregeln auf ganz Italien (1, 207 A. 1); die Er-

streckung des im J. 593 erlassenen fannischen Luxusgesetzes

auf die Italiker durch das didische im J. 6\\^). In wie weit

Italien in Rom mehr seine Vormacht oder mehr seinen Verge-

waltiger sah, können wir nicht ermitteln; davon, dass Verfü-

gungen dieser Art als Uebergriff empfunden worden sind, er-

scheint in unserer allerdings ausschliesslich römischen Ueber-

lieferung nirgends eine Spur.

Eingriffe der Während also die römische Legislation auf eanz Italien er-
Kömer in die ^ u
Autonomie streckt Ward, schon bevor dasselbe formell in den römischen
der ausser-
itaiischen Bürserverbaud aufging, ereift sie in die Autonomie der tlberseei-
Staaten. ® ö OJ ö

sehen Föderirten nicht geradezu ein. Massalia und Athen haben

politisch nicht weniger von Rom abgehangen als Praeneste und

Perusia; aber die römische Gesetzgebung durfte von Rechts wegen

nicht bei jenen so wie bei diesen eingreifen und es lag auch

nicht im Interesse der Römer dort so wie in Italien zu uni-

formiren. Wohl sind theils bei dem Abschluss des Bundes, theils

nachher durch Nöthigungen aller Art die abhängigen Gemeinden

dazu angehalten worden ihre innere Organisation in der den

Römern genehmen Weise zu ordnen, insbesondere die demo-

kratischen Institutionen im oligarchischen Sinn umzugestalten 3)

;

1) Liv. 35, 7 : plebes scivit, ut cum sociis ac nomine Latino creditae pe-

cuniae ius idem quod civibus Romanis esset. Denselben Kreis betraf das nur in

Jtalia gültige farische Bürgschaftsgesetz (Gaius 3, 121a. 122). Wie die Ver-

hältnisse lagen, namentlich nach der Erstreckung der mercantilen Privilegien

auf sämmtliche Italiker, mussten Bestimmungen dieser Art nothwendig folgen.

2) Macrobius sat. 3, 17, 6 : (legis Didiae) ferundae . . . fuit causa . . . ut

universa Italia , non sola urbs , lege sumptuaria teneretur, Italicis existimantibus

Fanniam legem non in sc, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.

3) Beispielsweise -wurde in Tarsos das Bürgerrecht mit 500 Drachmen
gekauft und die 'Weber' (XivoupYOt, nicht XifAoupfoi), das heisst die besitzlose

Menge, -war luoTtep e|tü9ev ttj? TrciXtxeiai (Dio Chrysost. or. 34 p. 43 R. fg.).
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aber dies ist durchgängig auf indirectem Wege und in den durch

die Verfassung der abhängigen Gemeinde gegebenen Formen ge-

schehen und gehört in die politische Geschichte, nicht in das

römische Staatsrecht. Allerdings fehlt es auch dafür nicht an

Belegen, dass schon die römische Republik sich über die for-

male Unabhängigkeit der griechischen Bundesgenossen geradezu

hinweggesetzt hat. Abgesehen von den Privilegien der Rö-

mer und der Italiker, die wohl vielfach ohne Vertrag kurzer

Hand durch Machtspruch eingeführt worden sind, ist zum Bei-

spiel die Ausserkraftsetzung des Satzes, dass die Kinder der

Heimath des Vaters folgen, zu Gunsten der Stadt Ilion ein

Eingriff in die Rechte sämmtlicher übrigen Reichsgemeinden >).

Die spätere Reichsgesetzgebung hat die eigene der autonomen

Gemeinden in immer steigendem Mass beschränkt 2) und unter

dem Principat, dessen Tendenz war die Autonomie herabzu-

drücken und sie mit der Unterthänigkeit auszugleichen, ist da-

von schliesslich nicht viel übrig geblieben. Aber was in Italien

in den letzten Jahrhunderten der Republik sich vollzogen hat,

gehört im übrigen Reich der späteren Kaiserzeit an und für die

Epoche, mit der wir uns hier beschäftigen, besteht der Gegen-
satz in voller Schärfe.

Besonderer Erörterung bedarf noch die Frage, ob die römische Die

Gemeinde befugt ist ihr Bürgerrecht dem Büreer einer bundes- nnd der
Wechsel des

genössischen Gemeinde einseitig zu verleihen, so dass, wenn er Bürger-
. rechts.

annimmt, das bisherige Bürgerrecht aufgehoben ist, oder ob hiezu

die Einwilligung auch der bundesgenössischen Gemeinde erfordert

wird. Selbstverständlich bedarf es derselben nicht bei der Aus-
übung der in den Verträgen enthaltenen Festsetzungen. Wenn
die latinischen die Gewinnung des römischen Bürgerrechts an

die Domicilirung in Rom oder an die Magistratur der Heimath

knüpften, so hatten die bundesgenössischen Gemeinden ein für

1) Ulpiau Dig. 50, 1, 1. 2: Iliensibus concessum est, ut qui matre Jliensl

est, Sit eorum municeps. In analoger Weise gab das clodische Gesetz dem
Statthalter von Makedonien Jurisdiction über die Geldschulden der autonomen
Gemeinden (S. 703 A. 4). In späterer Zeit ist häufig durch Gesetz oder Senats-
beschluss ein römischer Rechtssatz auf die Provinzen ausgedehnt worden (z. B.

Gai. 1, 47. 185. Ulpian 11, 18. 20).

2) Der Sache nach wird es zutreffen, was Cicero pro Balbo 8, 22 sagt:

cum aliquid populus R. iussit , id si est eiusmodi , ut quibusdam populis sive

foederatis sive Uberis permittendum esse videatur , ut statuant ipsi . . . quo iure

uti velir^t, tum, utrum fundi facti sint ar^ non, quaerendum esse videtur.
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allemal zu diesem Wechsel des Bürgerrechts ihre Einwilligung

gegeben. Wenn andrerseits in gewissen Verträgen die Römer

sich verpflichtet hatten keinem Bürger der Vertragsgemeinde das

Bürgerrecht zu ertheilen, so waren sie eben daran gebunden i). Wo
weder das eine noch das andere statthat, fordert die rechtliche

Consequenz die Einwilligung der beiden betheiligten Staaten ; und

es ist dies auch in dem wichtigsten Fall, bei der Ertheilung des

römischen Bürgerrechts an sämmtliche Bürger einer autonomen

Stadt (S. 134), noch gegenüber den derartigen in Veranlassung

des Bundesgenossenkrieges für alle italischen Gemeinden ge»-

fassten Beschlüssen praktisch durchgeführt worden 2). Auch in

Beziehung auf Individuen scheinen die Römer, wenn ein römi-

scher Bürger in eine mit Rom nicht in Vertrag stehende Ge-

meinde übertrat, dessen römisches Bürgerrecht so lange als fort-

bestehend betrachtet zu haben, bis die römischen Comitien ihre

Einwilligung zu dessen Aufhebung gegeben hatten 3). Hin-

sichtlich der bundesgenössischen Gemeinden ist in der letzten

Zeit der Republik über die Nothwendigkeit der Zustimmung

derselben gestritten worden ^j und es mag wohl den Bürgern

derselben das römische Bürgerrecht damals thatsächlich durch

einseitigen römischen Act verliehen worden sein; aber die ent-

gegengesetzte Auffassung ist ohne Zweifel die correcte. — Unter

dem Principat findet sich von der Anwendung dieses Rechts der

Föderirten keine Spur.

incompatibi- Es ist bei dieser Erörterung ausgegangen worden von der
lität des

1 . 1 • 1

römischen alten lucompatibilität des römischen Bürgerrechts mit einem gieich-
und des

i • i i
bundesge- artigen. Diese lucompatibilität ist an sich selbstverständlich und
nössischen
Bürger- _ .

rechts.

1) Cicero pro Balbo (gehalten wahrscheinlich im J. 698) 14, 32 : quae-

dam foedera extant, ut Cenomanorum Insübrium Helvetiorum Japudum, non-
nuUorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est, ne quis

eorum a nobis civis recipiatur. Ob die Gemeinden reichsangehörig sind, wie die

Cenomanen, oder nicht, wie hier die barbari ex Gallia, macht natürlich keinen

Unterschied.

2) Cicero nach den S. 697 A. 4 angeführten Worten : ipsa denique lulia, qua

lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi popuU facti non essent, civitatem

non haberent: in quo magna contentio Heraclitnsium et Neapolitanorum (vgl.

Cicero ad fam. 13, 30) fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui li-

bertatem civitati anteferret.

3) Anders kann die Gestattung des iustum exilium (S. 49 A. 3) nicht

wohl aufgefasst werden,

4) Cicero pro Balbo 8, 19: accusator . . . negat ex foederato populo quem-

quam potuisse, nisi is populus fundus factus esset, in hanc civitatem venire.
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auch dem unabhängigen Ausland gegenüber ohne Zweifel immer

aufrecht gehalten worden; wie in republikanischer Zeit der Kar-

thager, so wird in der Kaiserzeit der Perser, wenn er römisches

Bürgerrecht empfangen hatte, damit vom römischen Standpunkt

aus aufgehört haben Karthager oder Perser zu sein. Aber hin-

sichtlich der von Rom abhängigen autonomen Staaten hat das

Recht gewechselt ; und es kommt in dieser Verschiebung wie bei

der gleichartigen des Postliminium (S. 656 A. 1) die Verwand-

lung der abhängigen Autonomie in formale Reichsangehörigkeit

deutlich zum Ausdruck. Durch die ganze republikanische Zeit steht

die Regel fest, dass kein perüus nostri moris, wie Cicero sagt

(S. 48 A. 1 ), wenn er römischer Bürger bleiben will, das Bürgerrecht

von Athen annimmt. Indess schon hier bemerkt man, dass sie spätere
Compatibi-

wenigstens praktisch ins Schwanken gekommen war, und in der litat.

That wird sie bald darauf von Nepos als juristisch controvers

bezeichnet (a. a. 0.). Unter und seit Augustus steht die um-
gekehrte Regel fest: das römische Bürgerrecht ist verträglich mit

dem Bürgerrecht jeder Reichsbürgergemeinde, mag diese auch lati-

nische oder autonome peregrinische sein (S. 215 A. 4); das heisst, es

sind die reichsangehörigen autonomen Gemeinden latinischen

und peregrinischen Rechts aus Staaten zu Städten geworden.

Wann und wie diese Wandelung und ob sie auf einmal oder

successiv sich vollzogen hat, ist nicht überliefert; wesentlich

aber wird sie auf den Bundesgenossenkrieg zurückzuführen sein,

W'ie dies hinsichtlich der cisalpinischen Gemeinden latinischen

Rechts bereits ausgeführt worden ist (S. 642). Auf jeden Fall

wird sie gefordert durch die augustische Heerordnung; denn

auf diesem Satz beruht es, dass der Legionär wie Capua so

auch Nemausus oder Ancyra als seine Heimathgemeinde angeben

kann (S. 215 A. 4). In der Theorie wie in der Praxis ist unter

dem Principat das römische Bürgerrecht compatibel mit dem
Heimathrecht jeder Reichsbürgergemeinde und die Ertheilung

des ersteren ändert an dem Heimathrecht nichts. Es hat dies

schliesslich dazu geführt, dass der Sohn des Severus den sämmt-

lichen im Reichsverband stehenden Nichtbürgern das römische

Bürgerrecht verleihen konnte
^J,

ohne dass dadurch die in den

1) Ulpianus Dig. 1, 5, 17 : in orbe Romani qui sunt, ex constitutione imp,

Antonini cives Romani effecti sunt (danach incorrect Justlnian nov. 78, 5). Dio
77, 9. Vita Severi 1 (S. 501 A. 4). Augustinus de civ. dei 5, 17: factum est,
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einzelnen Nichtbürgergemeinden bestehende Ordnung geändert

ward, wie sich dies namentlich an dem Beispiel Athens ver-

folgen lässt^).

Statuten der Eine Conscquenz des Eintritts in die römische Wehrge-
autonomen , ^ t i^ t ^ i-r^ • i/~>

Städte, nossenschaft war häung die Codification des Ortsrechts. Vor

allem den Städten, die als latinischen Rechts gegründet oder

mit latinischem Recht beliehen wurden, musste ein solches er-

theilt werden im Anschluss an die in den älteren latinischen

Städten bestehenden Rechtsordnungen. Materiell stimmten die

latinischen Statuten im Wesentlichen tiberein und unterschieden

sich in späterer Zeit nur durch die Stellung auf diesen oder

jenen Stadtnamen 2) ; formell ist jedes das Stadtrecht einer selb-

ständigen Gemeinde. Begreiflicher Weise geht diese Codification

aus von der wesentlichen Identität des römischen und des lati-

nischen Rechts und betrifft hauptsächlich die Dinge, für welche

nicht einfach die römischen Ordnungen zur Anwendung kommen
konnten, also die Gemeindeverfassung und in privatriechtlicher

Hinsicht vorzugsweise das Personalrecht. — Dass in Italien auch

die nicht von Rom gegründeten Bundesgemeinden bei ihrem

Eintritt in die Gonföderation zu analoger Codificirung ihres

Stadtrechts veranlasst worden sind, ist insofern nicht unwahr-

scheinlich, als die Institutionen, welche allen Bundesstädten ge-

mein sein mussten, nicht füglich in anderer Weise eingeführt

werden konnten. Es ist auch von der Lucanerstadt Bantia ein

derartiges in der Landessprache abgefasstes Ortsstatut theilweise

erhalten. Die darin aufgeführten Aemter sind die Censur, die

Prätur, für die der Praefectus eintritt, die Quästur und der

Volkstribunat ; die Reihenfolge derselben wird analog dem villi-

schen Gesetze geordnet [1, 522. 533]. Geregelt wird ferner die

Intercession ; die Volksgerichtsbarkeit in Capital- wie in Multsachen

ut cmnei ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis et Ro-
mani cives essent. Ueber die Personalität dieser Verordnimg und die davon
nicht betroffenen Kategorien vgl. Hermes 16, 474 fg.

1) Die Wirkung dieses Erlasses hat Dittenherger an der vor 222 geschrie-
benen Urkunde C. I. Att. III, 1187 treffend nachgewiesen: die römischen Na-
men, in den älteren Ephehenlisten in der Minorität, stehen in dieser hei jedem
und führen grösstentheils auf Caracalla.

2) Bekanntlich ist ein Theil des Stadtrechts von Salpensa in Malaca zu-
gleich mit Tafeln des eigenen malacitanischen aufgefunden worden; es kann
dies nur darauf zurückgehen, dass ein Defect des letzteren Exemplars durch
den Erwerb des salpensanischen ausgefüllt worden ist.
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{S.702 A. 1); das Multverfahren vordem Prätor; endlich die Schät-

zung und das Verfahren gegen den, der sich ihr entzieht. Ueber-

all erkennt man die römischen Institutionen sogar mit Einschluss

der plebejischen ; wo Abweichungen eintreten, scheinen sie theils

durch Localsitte bedingt, zum Beispiel die Ersetzung des Trinum

nundinum durch den dreissigtägigen Monat, theils sich anzulehnen

an das, was in Rom mehr die Sitte als das Gesetz vorschrieb: so

ist die Wahl zum Gensor hier formell bedingt durch das Ober-

amt und die Intercession , wie es scheint, durch den Senatsbe-

schluss. — Die Erlassung dieser Ortsstatute stand hinsichtlich

der latinischen Colonieni) und der bisher nicht autonomen Ge-

meinden 2) insofern bei den römischen Behörden, als mit der Ver-

leihung des Stadtrechts zugleich die Festsetzung der Modalitäten

derselben gegeben war. Bei den schon vorher als autonom an-

erkannten wird der Inhalt des Statuts formell auf einem Beschluss

ihrer Comitien beruhen 3).

Eine weitere Consequenz der Autonomie waren die eigenen
(jg^c^t^.

Gerichte. Bei der Regel verweilen wir um so weniger, als im

Griminal- und mehr noch im Givilverfahren , wie nachher zu

zeigen sein wird, der eigene Gerichtsstand auch auf die nicht

rechtlich autonomen so wie auf die Bürgergemeinden erstreckt

ward. Wohl aber ist es erforderlich, wie wenig immer die Be-

schaffenheit unserer Quellen eine genügende Antwort gestattet,

wenigstens die Frage aufzuwerfen, in wie weit in die den bun-

desgenössischen Gemeinden zukommende criminal- und civilrecht-

liche Gerichtshoheit Rom auf Grund seiner hegemonischen Stel-

lung eingegriffen hat.

Die Criminaljustiz ist von den föderirten Gemeinden noch
^jjj'^tfj*.''

unter dem Principat von ihnen ausgeübt worden*). Einen

1) Ohne Zweifel ist allen mit Gründung einer latinischeu Colonie be-

auftragten Magistraten diese Codiflcation aufgetragen worden und fällt insofern

die Verleihung des latinischen Ortsstatuts ebenso unter den Begriff des römi-

schen lex data wie die des Ortsstatuts einer Bürgergemeinde (S. 311 A. .5).

2) Darum treten die spanischen Stadtrechte aus der Zeit der Flavier als

leges datae auf.

3) Als römische lex data kann ein solches Statut nur angesehen werden
unter Aufgabe der Continuität der früheren und der unter römischem Einfluss

eingeführten Gemeindeverfassung. Aber als Brixia sein peregrinisches Foede-

rationsrecht mit latinischem vertauschte, wird dies durch Beschluss der Brixianer

legalisirt worden sein.

4) Cn. Piso grollt den Athenern, quia Theophilum quendam Area iudicio

falsi damnatum precibus suis non concederent (Tacitus arm. 2, 55).
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Einblick einerseits in die freie Ausübung dieses souveränen

Rechts, andrerseits in dessen Beeinflussung durch das rö-

mische Muster gewährt die eben erwähnte Stadtordnung von

Bantia aus gracchanischer Zeit: sie giebt der bantinischen Btlr-

gerschaft die Gerichtsbarkeit tlber Leben und Vermögen des

Bürgers genau in den Formen des römischen iudicium populi^).

Principiell erstreckte sie sich wie die römische (1, 139) auf

den Machtbereich der Stadt, das heisst auf alle in dem betreffen-

den Territorium verweilenden Individuen ohne Unterschied des

Personalrechts, demnach auch über die daselbst sich aufhalten-

den Italiker. Von Rechts wegen unterstand ebenso der Athener

wegen des in Rom begangenen Verbrechens dem römischen Ge-

richt wie der Römer wegen eines in Athen begangenen dem
Areopag; und wenn der Römer sich in der Gewalt der bundes-

genössischen Behörde befand, scheint von den bestgestellten

autonomen Gemeinden das Strafrecht in diesem Umfang auch

thatsächlich geübt worden zu sein 2). Aber wenn der angeschul-

digte Römer ausserhalb Athens verweilte, ist er schwerlich dahin

ausgeliefert worden ; in diesem Fall wurde wohl eher auf Anfor-

dern der Bundesgenossen die Sache an ein römisches Gericht ge-

bracht. Wahrscheinlich ferner ist in Folge der Vormachtstellung

Roms den meisten föderirten Gemeinden die Griminalgerichtsbar-

keit über römische Bürger und die übrigen Italiker vertragsmässig

beschränkt oder entzogen worden. Wenn unter dem Principat ver-

schiedenen derselben wegen Einschreitens gegen solche die Auto-

nomie genommen worden ist 3), so dürfte neben der Art und Weise

1) Vgl. S. 356. 357. Es heisst in dem Gesetz Z. 8 fg.: pis pocafit post

exac comono haftest meddis dat castrid lov[frud'\ en eituas, factud povs tovto

deivatuna tanginom deicans, das heisst qui quandoque post hac comitia habebit

magistratus de capite [castr- kann nichts anderes heissen] libero et pecunia, facito

ut populus iurati sententiam dicant (d. h. iuratus suffragium ferai). Dann wird

auf die Verfehlung gegen diese Bestimmung die feste oder die arbiträre Mult,

nach römischer Art (S. 167 A. 1) alternativ, gesetzt und weiter mit den
Worten : svae pis pru meddixud altrei castrovs avti eituas zicolom dicust = si

quis pro magistratu alteri capitis aut pecuniae diem dixerit die viermalige Vor-

und die einmalige Schlussverhandlung im Volksgerieht so , wie S. 356. 357

angegeben ist, festgesetzt.

2) Wenn der Senatsheschluss vom J. 674 (C. /. Gr. 2222) den Chiern

gegenüber bestimmt, ottcu« . . . oi Tiap' aüxou ovtec 'P<ü[[Jiaro]t toic Xeioov urca-

xo'Jojotv v6|xot4, so muss dies wohl auch vom Criminalverfahren verstanden

werden. Ausdrückliche Bestimmungen darüber sind mir nicht bekannt.

3) Vgl. S. 687 A. 2. Gegen die Rhodier wurde geltend gemacht, dass

sie römische Bürger ans Kreuz geschlagen (Dio 60, 24), gegen die Kyzikener,

dass sie römische Bürger in Fesseln gelegt hätten (Dio 57, 24; additis vio-
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der Ausübung auch die Ausübung der CriminalJustiz selbst ihnen

zur Last gelegt worden sein. Unter dem nivellirenden Kaiser-

regiment mag dann die Bestrafung der römischen Bürger in den

autonomen Städten allmählich mit derjenigen, die in den Bür-

gergemeinden zulässig war, auf eine Linie gekommen sein. —
Umgekehrt hat das römische Regiment die Bürger der freien-

Städte nicht bloss, wie es sich von selbst versteht, nach den Re-

geln der Territorialhoheit den römischen Gerichten unterworfen,

sondern auch darüber hinausgreifend sie theils für einzelne Ver-

brechen der Reichsstrafjustiz unterstellt i)
, theils überhaupt nach

Ermessen unter dieselbe gezogen 2). Wenn die freien Städte mit

den Unterthanen- und den Bürgergemeinden die eigene Grimi-

naljustiz theilen, so hat die ihrige theoretisch und praktisch

mehr bedeutet und sich auch wohl länger behauptet; das Ueber-

greifen der römischen, w elches für die übrigen Reichsangehörigen

im ordentlichen Rechtslaufe lag, war hier Privilegienbruch 3).

Genauer diesen Verhältnissen nachzugehen verbietet der Mangel

genügender Nachrichten.

Die Administrativiustiz der Freistadt liest in der Hand ihrer Administra-
"' ° tivjnstiz.

eigenen Behörden; es ist ein Uebergriff, wenn der römische

Statthalter die gegen eine solche gerichtete Schuldklage vor sein

Forum zieht*). Aber wenigstens unter dem Principat greift auch

lentiae criminibus adversum cives Romanos Tacitus ann. 4, 37, ebenso Sueton

Tib. 37).

1) Dass die gracchanlschen Geschworenen nach Appian b. c, 1, 22 über

Römer und Italiker richteten, ist darum nicht zu verwerfen, weil wir die

Quästionen nicht nachweisen können, auf die sich dies bezieht. Der Repetun-

denprozess hat dazu nicht gehört ; er kann nur gegen den römischen Bürger an-

gestellt werden.

2) Proculus (unter den Claudiern) Dig. 49, 15, 7, 2: et fiunt apud ms
rei ex civitatibus foederatis et in eos damnatos animadvertimus. Damit soll ge-

wiss nicht bloss gesagt werden, dass der Athener wegen eines in Rom begangenen

Verbrechens vor ein römisches Gericht gestellt werden konnte, da die einfache

Anifvendung des forum delicti commissi keine Beiseitesetzung der bundesge-

nössi=chen Autonomie in sich schliesst, welche der Jurist doch augenscheinlich

im Sinn hat. Ueber das Eingreifen des Kaisergerichts vgl. [2, 923].

3) So wirft Cicero dem Statthalter von Makedonien Cn. Piso vor die re-

ducti exules Byzantium condemnati (pro Sest. 26, 56) oder die Zurückführung

der verum capitalium condemnati in liberas civitates (das. 39, 84).

4) Cicero de prov. cons. 4, 7 (vgl. in Pis. 16, 37) wirft dem Statthalter

von Makedonien vor, dass er sich durch Volksschluss ausserordentlicher Weise

das Recht verschafft habe in Geldklagen die populi liberi vor sich zu ziehen, was

Caesars Repetundengesetz ausdrücklich untersagt hatte (ut tibi de pecuniis cre-

ditis ius in liberos populos contra senatua consuUa et contra legem generi tui

dicere licerei).
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hier das Oberregiment von Rechts wegen ein. Streitigkeiten zwi-

schen der Gemeinde von Athen und den derselben lieferungs-

pflichtigen Grundbesitzern entscheidet nach einer Verftlgung

Hadrians die Bule und die Ekklesia; aber Appellation ist mög-
lich an den Proconsul und den Kaiser i).

Beschwerde- Wenn der abhäneisen autonomen Gemeinde oder einem ihrer
verfahren ° ^
bei dem Bürger von der römischen Gemeinde oder einem römischen Bür-
Senat. ^

ger oder Unterthanen Unrecht geschehen war, so stand ihr, ausser

dem in diesem Staatsvertrag nothwendig enthaltenen Recht der

Klage bei den römischen Gerichten, noch dasjenige der Beschwerde-

führung bei der römischen Regierung zu, wie sie zwischen zwei

in Vertrag stehenden Staaten insbesondere durch die Gesandt-

schaften 2) stattfindet. Wenn gleich die Befugniss in jedem Fall

über die Statthalter hinweg sich an die eigentliche Staatsregie-

rung wenden zu können ohne Zweifel auch praktisch von Be-

deutung war, so hatten doch diese Gemeinden selbstverständlich

eben nur das Beschwerderecht und mussten sich bei der Ent-

scheidung von Gonsuln und Senat beruhigen, wie sie immer aus-

fiel. Andrerseits waren sie, da ihnen das Kriegsrecht durch-

gängig fehlte (S. 671), wenn ein von Rom abhängiger oder auch

nicht abhängiger Staat ihnen ein Unrecht zufügte, lediglich auf

die Beschwerde bei den Römern angewiesen, mussten aber

gleichfalls sich vor diesen verantworten, wenn ein anderer Staat

über sie Klage führte. Es kamen, insbesondere wenn beide

streitende Gemeinden von Rom abhängig waren, diese hier gleich-

sam in 'die Rolle der Parteien, Gonsuln und Senat in die der

richtenden Behörde 3). Indess ist dies Verfahren nicht bloss dem
Wesen nach vielmehr die Beilegung eines zwischen zwei Staaten

schwebenden Streits durch mehr oder 'minder autoritative Ver-

1) C. I. Att. III, 18.

2) S. 597. Ueber das Verhältniss dieser eigentlichen Gesandten zu den
analogen Sendboten der Unterthanen- und der Bürgergemeinden vgl. den fol-

genden Abschnitt, g

3) Dies kommt besonders vor bei Streitigkeiten um die Gebietsgrenzen.

Solche werden erwähnt zwischen der föderirten Stadt Pisae und der Bürger-

Kolonie Luna im J. 586 (Liv. 45, 13) und zwischen der Freistadt Sparta und
der Unterthanengemeinde Messene bald nach der Zerstörung Korinths (Ditten-

berger sylL n. 240). Gleichartig ist die Beschwerdeführung über Beraubung,
wie sie die Oropier gegen die Athener (Pausan. 7, 11, 4) und die Leptitauer

gegen König Juba (bell, Afric. 97) in Rom erhoben.
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mittelung eines dritten, sondern es hat auch niemals feste Gren-

zen') und feste prozessualische Formen angenommen'^).

Civilrechtlich leiden zunächst die Competenzschranken, welche civiijustiz.

wir in den Bürgergemeinden den Municipalbehörden gegenüber

dem Prätor und dem Statthalter gezogen finden werden, auf die

autonome Gemeinde keine Anwendung. Der Bürger einer lati-

nischen Gemeinde vollzieht die Freilassung und jeden analogen

Legalact vor seinem Magistrat, während der einer Bürgergeraeinde

angehörige dies nur vor dem Reichsbeamten thun kann 3). Die

der römischen Freilassung {gesetzten Grenzen gelten für die

latinische im Allgemeinen nicht. Wenn der Prozess vor den

Magistraten der Bürgergemeinden, da die wichtigeren Sachen

den Reichsgerichten reservirt sind, einigermassen den Charakter

des BagatellVerfahrens trägt, so hat das Gericht der föderirten

Stadt jede Rechtssache anzunehmen und zum Spruch zu führen.

Mit grosser Schärfe tritt dieser Gegensatz hervor in der den cis-

alpinischen Gemeinden latinischen Rechts bei ihrem Eintritt in

den römischen Bürgerverband im .1. 705 auferlegten Beschränkung

1) Völlig in gleicher Weise intervenirt die römische Regierung auch zwi-

schen formell uii ahhängigen, aher mehr oderl minder in ihrer Machtsphäre

befindlichen Staaten; es ist bekannt, welche Rolle dergleichen Beschwerde-
führung in den Kriegen mit Makedonien und Karthago gespielt hat. Aber
auch bei Streitigkeiten zwischen Unterthaneu- und Bürgergemeinden begegnet

häufig eine der Sache nach gleichartige Intervention. Selbst bei Streitigkeiten

innerhalb der autonomen Gemeinde, wo es doch formell an einem Gericht nicht

fehlt, schreitet der Senat unter Umständen ein ; bezeichnend sind die Be-
schwerden der attribuirten Ortschaften Genuas gegen den Vorort (C. I. L. 1,

199) : die Gerichte des letzteren entscheiden, aber auf Anrufen der ersteren

wird schliesslich durch Senatsbeschluss die Sache regulirt (vgl. den betreffenden

Abschnitt). Formale Grenzen giebt es hier überall nicht; die römische Ver-

mittelung kann eintreten bei jeder Differenz zweier autonomer oder quasi-

autonomer Gemeinden, und die Vermittelung des Senats überall da, wo der

Statthalter entweder nicht für beide Theile corapetent ist oder von seiner Com-
petenz keinen Gebrauch macht,

2) In dem Streit zwischen den Pisanern und den Lunensem sendet der

Senat qui de finibus cognoscerent stotuerentque, quinque viros. Aehnlich wird

die Grenze zwischen dem Gebiet der föderirten Stadt Genua und den ihr attri-

buirten Ortschaften ex senati consulto regulirt durch Schiedsspruch (^sententia^

zweier Senatoren nach Untersuchung der Sache an Ort und Stelle. Wenn Streitig-

keiten zwischen griechischen Gemeinden an den Senat gelangen, so werden sie

häufig zur Entscheidung an eine dritte gewiesen; so der Streit zwischen den

Spartanern und den Messeniern an die Milesier, der zwischen den nicht autonomen

thessalischen Städte Narthakion und Meliteia an die Samier, Kolophonier und
Magneten (Bull, de Corr. hell. 6, 366), ein die ebenfalls nicht autonomen Adra-

niytener betreffender Handel an die Andrier (C. /. Gr. 2349b). Vgl. S. 748.

3) Stadtrecht von Salpensa c, 22 und mein Commentar dazu S. 434,

Rom. Alterth. III. 45
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der Jurisdiction 1). Dass indess Vespasian, als er den spanischen

Gemeinden latinisches Recht gab, ihnen nicht mehr die volle Ge-

richtshoheit einräumte, ist bereits (S. 625) hervorgehoben vs'orden.

— Dass ftlr den Givilprozess das Recht des Gerichtsorts mass-

gebend ist, fordert die internationale Parität; und in Beziehung auf

einzelne Gemeinden, zum Beispiel für Chios, ist dies auch von

den Römern anerkannt worden 2). Der Römer sollte wohl den

Chioten , wenn dieser in der Heimath auch sein Domicil hatte,

nur bei seinem Ortsgericht verklagen und wenn er selbst auf

Chios seinen bleibenden Aufenthalt genommen hatte [consistit),

bei dem Ortsgericht belangt werden können, was beides für die

zahlreichen in den Provinzen verweilenden römischen und ita-

lischen Geschäftsleute ins Gewicht fiel. Vermuthlich aber war
diese Parität nur in wenigen Bundesverträgen festgesetzt 3), und

selbst wo dies der Fall war, werden Ausnahmebestimmungen

das Princip häufig durchbrochen haben und wird mancher eigent-

lich vor das bundesgenössische Gericht gehörige Rechtsstreit viel-

mehr an die römischen Behörden und die italischen Geschwornen

(S. 647 A. 2) gekommen sein.

Hinsichtlich der Stellung der Freistädte zu der römischen Re-

gulirung von Zeit, Mass und Gewicht und Werth können bei der

Verzweigung dieser Untersuchung in unzählige Specialitäten hier

nur die Kategorien ungefähr bezeichnet werden. Im Allgemeinen

werden ftlr die Freistädte, insbesondere die italischen, so lange

es deren gab, die römischen Regulative nicht massgebend ge-

wesen sein ; doch hat in nicht wenigen Fällen die hegemonische

Gewalt hier tibergegriffen.

Kalender. Dass in der Zeitrechnung die von dem römischen ab-

weichenden Kalender der italischen Städte erst mit deren Ein-

tritt in den römischen Bürgerverband verschwanden, ist be-

1) Dies zeigt das atestinische Gesetzfragment (Bruns fontes iaris^ p. 100);
vgl. Hermes 16, 34.

2) Die S. 702 A. 2 angeführte Bestimmung hinsichtlich der in Chios

lebenden Römer sagt nicht , dass dieselben den Chioten gleich zu behandeln

seien , sondern nur dass die in Chios für die Prozesse zwischen Chioten und
Fremden aufgestellten Normen auch für die römischen Fremden massgebend

seien, ebenso wie der in Rom lebende Chiote nach den vom Peregrinenprätor auf-

gestellten Normen Recht gab und nahm.
3) In dem Gesetz für Termessos vom J. 683 d, St. wird in dieser Hin-

sicht die im J. 663 bestehende Praxis als massgebend anerkannt: quae leges

qaodque ious quaeque consuetudo L. Marcio Sex. Julio cos. inter civeis Romanos
et Termenses maiores Pisidas fuit. eaedem leges eidemque ious eademque consue-

tudo inter cives Romanos et Termenses maiores Pisidas esto.
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kannt*). Dass an die weiterhin zu erörternden römischen Pro-

vinzialkalender die autonomen Gemeinden nicht gebunden waren,

zeigen die abweichenden Kalender verschiedener Freistildte von

Asia^] und Syrien^); wo in römischer Zeit ein solcher begeg-

net, ist dies ein Kriterium der Autonomie^).

So weit die provinziale Jahreszählung, wie dies im folgenden JaUr-

Abschnitt dargelegt ist, auf einer bei der Besitzergreifung der

betreffenden Provinz von den Römern getroffenen allgemeinen

Einrichtung beruht, hat sie für die Freistädte ebenfalls keine

bindende Kraft; nur ausnahmsweise zählen diese nach der Pro-

vinzialaera und wo es geschieht, ruht die Zählung wahrschein-

lich rechtlich auf einem anderen Grunde. Wo die syrischen

Freistädte wie die nicht autonomen sich der Aera der Seleukiden

bedienen^), haben sie diese aus vorrömischer Zeit beibehalten.

Anderswo, zum Beispiel in Makedonien c) und in Syrien"), ist

<ias Jahr der Besitzergreifung Roms zugleich das der Ertheilung

des städtischen Freibriefs und fällt daher die in den Freistädten

1) Die nach dem politischen Aufgehen der früher autonomen italischen

in Rom für deren sacra fortbestehenden Kalender (S. 580 A. 2) bestätigen, dass

die Autonomie den eigenen Kalender fordert und ihr Wegfall denselben aufhebt.

Gleichartig ist die sacrale Fortführung des mensis Flumris (= Floralis') neben

der römischen Datirung in der Dedication eines zu Peltuinum gehörigen Tem-
pels vom J. 696 d. St (C. IX, 3513).

2) Stratonikeia (C. /. Gr. 2722), Aphrodisias (C. I. Gr. 2817 und sonst),

Kyzikos (C. I. Gr. 3664), welche letztere Stadt danach die von Tiberius ihr

genommene Freiheit später zurück erhalten haben rauss.

3) Seleukeia , Tyros , Sidon , Gaza , Askalon , deren Sonderkalender die

Hemerologien verzeichnen , waren nachweislich autonom. Heliupolls war es

nicht; aber dieser Kalender, der nicht wie alle übrigen syrischen aus dem
makedonischen modiflcirt, sondern aramäisch ist, gehört wohl nicht in die

politische Ileihe, sondern dem Tempel.

4) So wird Tyra in Moesien wegen der Datirung Ttpö 17' xaXavoflJv Map-
Tituv = AiQveiüvo; tj in der Inschrift C. III, 781 vom J. 201 den Freistädten

•einzureihen sein. Natürlich gilt dies nicht umgekehrt; zahlreiche asianische

und syrische Freistädte datiren nach dem Provinzialkalender.

5) Für Antiochia ist der Gebrauch der Seleukidenaera für die ersten

Decennien der römischen Herrschaft nachgewiesen; nach dem J. 713 d. St. wird

•sie nicht mehr gefunden (Eckhel 3, 269). Andere Beispiele kenne ich nicht.

6) Thessalonike , das Plinius 4, 10, 36 liberae condicionis nennt, hat

dennoch neben der actischen Aera die der makedonischen Provinz vom J. 608

d. St. gebraucht (Marquardt Handb. 4, 318). Vermuthlich erhielt die Stadt

•eben damals die Autonomie.

7) Die in Syrien häufige pompeianische Aera vom J. 690 gehört bekannt-

lich den Städten, welchen Pompeius bei der römischen Besitzergreifung die

Autonomie verlieh, und es sagt auch Euagrius hist. eccl. 2, 12 in Beziehung auf

Antiochia ausdrücklich «^060/,; tt); zöXscu; Ito; rf^; a'JTOvo|xia;. — Auch die

Aera von Tyra wird, da die Stadt nach ihrem Kalender zu urtheilen frei war,

von der Autonomie datiren , die aber sicher zugleich mit dem Ansrhluss dieser

<jregend an die Provinz Moesien ins Leben trat.

45*
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häufige Jahrzählung von der Ertheilung der Autonomie an that-

sächlich zusammen mit dem Jahr der römischen Eroberung. Ist

also die Datirung nach dem Eroberungsjahr nicht unbedingt ein

Beweis gegen die Unabhängigkeit der Stadt, so beweist auch um-
gekehrt der Gebrauch einer nicht von dem Eroberungsjahr an

zählenden Aera nicht die Freistadtqualität. Denn wenn gleich

die derartigen in römischer Zeit vorkommenden Acren ihrer grossen

Mehrzahl nach Freistädten angehören, so zählen doch auch nicht,

autonome Städte öfter die Jahre anders als von dem der Erobe-

rn ng^).,

Magtrati - Die Jahrbczcichnung nach den eigenen Magistraten ist selbst-
sche Jahr- "^ o o
i)enennnng. Verständlich in der Autonomie enthalten, ist aber den wirklich

autonomen Städten mit den quasi- autonomen Unterthanen- und
den Btlrgergemeinden gemein. — Die Bezeichnung des Jahres

nach den römischen Magistraten steht mit der Autonomie nicht

bloss an sich in Conflict, sondern drückt auch in scharfer Weise

das Abhängigkeitsverhältniss aus. Bei den italischen Bundes-

genossen ist sie schwerlich vorgekommen. Bei den ausseritali-

schen autonome» Gemeinden ist wenigstens unter dem Principat,

welcher die Reichsangehörigkeit derselben zu schärferem Aus-

druck brachte, nach den Consuln und den Kaisern in gleicher

Weise wie in dem eigentlichen Reichsgebiet datirt worden. Da-

gegen wird die Datirung nach den Provinzialstatthaltern von

denselben im Ganzen genommen vermieden , obwohl wenigstens

in Syrien schon unter Augustus sich auch dafür Beispiele

finden 2),

1) Beispielsweise tlndeii wir in Kilikien Aereu mit gesichertem Aiifaiigs-

punkt in Mopsuestia vom J. 686 d St. (Imhoof monn. Grecques p. 362 und
in Sallets Ztschr. für Numismatik 10, 294); in Alexandreia bei Issos und in

Pompeiupolis (Imhoof in Sallets Ztschr. 10, 296) vom J. 689 d. St. ; in Aegeae
vom J. 707 d. St.; in Anazarbos seit Traian vom J. 735 d. St.; in derselben

Stadt unter Nero und Domitian und in Augusta vom J. 20 n. Chr.; In Ireno-

polis oder Neronias vom J. 52 n. Chr.; in Flaviopo'lis vom J. 74 n. Chr. Die
Autonomie haben von diesen Städten nachweislich nur Mopsuestia und Aegeae
gehabt, schwerlich die übrigen. Aber als Aera der römischen Besitzergreifung

kann keine von diesen gelten ; sie müssen überall auf anderen Gründen be-

ruhen, sicher bei Pompeiupolis (dem alten Soloi) und bei Flaviopolis auf der
Neugründung und Umnennung der Stadt. In der That genügt schon die Hinwei-
sung auf die auch bei Bürgergemeinden begegnende Stadtgründungsaera , um
die Annahme abzuweisen , dass die Sonderaera ein Kriterium der Stadtfrei-

heit ist.

2) 'Eitt O'japo'j auf Münzen von Antiochia aus den J. 748— 750 d. St.

(Eckhel 3, 275; mon. Ancyrß p. 166). Bei den Freistädten der Provinz Asla

finde ich ähnliche Datirungen nicht.
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In Beziehung auf Mass und Gewicht zeigt sich , so weit Mass nnd

unsere Kunde reicht, ein principieller Unterschied zwischen

den autonomen und den unterthUnigen Reichsangehörigen nicht

und kann hier nur auf den folgenden Abschnitt verwiesen

werden.

Anders verhält es sich mit dem Geld- und dem Münzwesen

der älteren Zeit. Das unbeschränkte Schalten auf diesem Gebiet

ist recht eigentlich theoretisch wie praktisch das Kriterium der

Autonomie, und wir können die Steigerung der hegemonischen

Gewalt nirgends so deutlich wie auf diesem Gebiet verfolgen.

Es ist dabei zu unterscheiden theils der Ausschluss des fremden

Geldes von der obligatorischen Circulation in dem eigenen Staat,

theils die Beschränkung und weiter die Entziehung des eigenen

Prägerechts.

Die ältesten Festsetzungen in Betreff der für den Verkehr Eigene

allgemein gültigen Aequivalente und ihrer Abschätzung sind

ihrem Wesen nach international: mit Rindern und Schafen nach

der Zahl und mit Kupfer, Silber, später auch Gold nach dem

<jewicht, und allem Anschein nach auch in fest geordnetem Werth-

verhältniss der drei Metalle, ist sicher innerhalb des latinischen

Bundes von seinen Anfängen an der Handel betrieben worden,

sei es in Folge ältesten Herkommens, sei es gemäss den Be-

schlüssen der Conföderation. Aber als man dann zu der Her-

stellung von Geldstücken mit dem Gemoindewappen fortschritt,

haben dieselben wahrscheinlich rechtliche Geltung nur inner-

halb des Gebiets des prägenden Staats gehabt und galt der rö-

mische As im übrigen Latium ebenso lediglich als Kupfer nach

dem Gewicht wie umgekehrt die latinischen Kupfermünzen in

Rom. Wenn auch zwischen einzelnen Gemeinden vertragsmässige

Bestimmungen über die gegenseitige Circulation ihres Geldes be-

standen haben mögen, ein allgemeines Abkommen von der Art,

wie es zum Beispiel die achaeischen und die brettischen Bundes-

städte trafen, kann zwischen Rom und den latinischen Städten

nicht bestanden haben, da Metall und Währung keinerlei üeber-

einstimmung zeigen, Rom und eine Anzahl anderer wahrschein-

lich meistens latinischer Städte Schwerkupfer nach dem Zehn-

unzenfuss, Hatria, Ariminum und andere Städte der OslkUste

Schwerkupfer nach dem Vierzehnunzenfuss , Cales , Teate , Cora,

Signia, Alba im Marserland Silber in verschiedenen -Nominalen
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gössen oder prägten i). Allem Anschein nach haben bis auf

den ersten panischen Krieg die zum Bündniss mit Rom zuge-

lassenen Städte ihr Münzrecht unbeschränkt behalten; in ganz

Italien war damals die Münze ausserhalb des Prägegebiets nicht»

als Waare2) und jede selbständige Stadt ordnete, wenn sie prägte^

Metall und Währung nach freiem Ermessen.

Beschrän- Um die Zeit aber, in welcher die römische Silberpräsuna
knngen der r o o
a^^onomen beginnt, um das J. 486 d. St., nach dem pyrrhischen Krieg und
Prägung kurz vor dem ersten punischen, beginnt auch die Beschrän-

kung der Autonomie der Bundesgenossen auf dem Gebiet des

Geld- und Münzwesens und die Concentrirung desselben in der

Hand des führenden Staats^).

in Italien; Die Prägung der Werthmünze in dem gesammten Macht-

bereich zu monopolisiren ist das Bestreben des römischen Regi-

ments, und zunächst ist dies in Italien durchgeführt worden.

Sämmtlichen nach jener Epoche gegründeten latinischen Colonien

muss bei der Gründung die Prägung in Silber untersagt und
auch den übrigen latinischen und italischen Bundesstädten die-

selbe um diese Zeit genommen worden sein*). Auch für die

Kupferprägung scheinen ähnliche Massregeln getroffen zu sein;

vor allem aber hörte sie als Werthprägung bald nachher über-

haupt auf.

ausserhalb Ausscrhalb Italiens scheint Rom zunächst darauf bedacht ge-
Italiens.

~

wesen zu sein die Goldprägung zu unterdrücken. Die Römer
selbst schlugen bekanntlich vor Caesar Goldmünzen regelmässig

nicht; aber ihr Verkehr bewegte sich seit langem vorzugsweise

um den Goldbarren und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie

schon vor der eigentlichen Provinzialisirung des Ostens die

1) R. M. W. S. 317.

2) Dass die Münzen der autonomen Gemeinden in Rom nicht umliefen,
hat der Schatz von Vicarello gezeigt. Es fanden sich in ihm die Münzen cam-
panischer Prägung mit der Aufschrift Romano in grossen Massen, die übrigen
campanischen nur vereinzelt ; also hatten jene in Rom Curs, diese nicht (R.
M. W. S. 212). Vgl. ohen S. 589.

3) Der innere Zusammenhang und die ungefähre Gleichzeitigkeit der
weiterhin entwickelten Massregelu , wie ich sie im R. M. W. S. 319 fg. ent-
wickelt habe, sind evident. Absolute Gleichzeitigkeit, zum Beispiel der ersten

Ausprägung des Denars und der Schliessung der übrigen italischen Silbermünz-
stätten, wird nicht erfordert und auch nicht behauptet; überdies lassen sich

die einzelnen chronologischen Ansetzungen in diesem Zusammenhang nicht

erörtern.

4) Dies Verbot der eigenen Prägung hinderte natürlich nicht die Errich-
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Prägung der Goldstücke, die sie sich selbst versagten, in ihren»

Machtbereich unterdrllckten^).

Den ausseritaiischen autonomen Gemeinden ist die Prägung

des Grosssilbers unter römischer Herrschaft zunächst geblieben

oder auch erst unter dieser von ihnen begonnen worden ; selbst

die Prägung nach dem römischen Denarsystem wurde ihnen an-

fänglich unter Umständen verstattet. Allerdings wird hier

alles von den speciellen Verträgen abgehangen haben. Athen,

Massalia, Rhodos, die makedonischen Städtebünde, die Städte des

diesseitigen Spanien , welche für diese Epoche wohl sicher den

autonomen Bundesgenossen zugezählt werden dürfen 2), haben

als abhängige Bundesgenossen Roms entweder fortgefahren auf

den bisherigen Fuss Grosssilber zu prägen oder, wie die Spanier,

erst unter römischer Herrschaft und auf römischen Fuss zu prä-

gen begonnen. Dass diese Münzen gesetzlich nur in dem Präge-

gebiet Curs hatten, versteht sich von selbst und ist auch für das

auf römischen Fuss geschlagene 'Silber von Osca' durch den

Fundort und die Zeugnisse der Schriftsteller beglaubigt 3). Da-

für, dass praktisch das attische Tetradrachmon in seiner Welt-

geltung durch den römischen Denar abgelöst ward, wird die Mo-

nopoHsirung des Grossverkehrs in den Händen der italischen

Geschäftsleute gesorgt haben. — Aber wenn dies von den An-

fängen der römischen Herrschaft gilt, so ist sie dabei nicht stehen

geblieben. Wo die Gelegenheit sich bietet, wird die Prägung

tung römischer Münzstätten ; solche haben zum Beispiel in Vibo und Kroton für

die Vietoriatenprägnng bestanden.

1) R. M. W. S. 689. Das Versiegen der Goldprägung in den Diadochen-
staaten kann allerdings nicht auf römische Einwirkung zurückgeführt werden;
aber das beinahe vollständige Fehlen makedonischer Goldmünzen seit König Per-

seus und überhaupt der Goldmünzen der unter römischem Einfluss stehenden

autonomen Staaten ist schwerlich bloss Folge des natürlichen Laufes der Dinge.

2) R. M. W. S. 668. Zobel in den Monatsberichten der Berliner Aka-
demie 1881 S. 815 fg. Eine römisch-militärische Prägung kann dies unmög-
lich gewesen sein , da die Aufschriften immer iberisch sind und die Stücke
sich lediglich in Spanien finden, lieber die Rechtslage der spanischen Städte

unter der Republik geben fast allein die Münzen einigen Aufschluss. Sicher

hatten alle zur Prägung von Grosssilber zugelassenen Städte die Autonomie,
mögen sie nun, wie die meisten, Denare und Quinare geschlagen haben, oder,

wie Saguntum, ähnlich wie Massalia Victoriaten (vgl. Zobel a. a. 0. S. 816).

3) Die spanischen Denare, die regelmässig vermischt vorkommen, mögen
allerdings in der ganzen diesseitigen Provinz Curs gehabt haben, also gewisser-

massen dem Städtebund angehören, ähnlich wie die Münzen einer der makedo-
nischen Conföderationen in allen dazu gehörigen Gemeinden genommen werden
mussten.
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des Grosssilbers den föderirten Gemeinden beschränkt oder ent-

zogen. Höchst wahrscheinlich hörte die attische Silberprägung

auf nach der Einnahme Athens durch Sulla ^), die massaliotische

nach der Massalias durch Caesar 2); auch die saguntinische^),

die des illyrischen Apollonia*) und die rhodische^) haben wenig-

stens den Principat nicht erreicht. Im Grossen und Ganzen

genommen kann wahrscheinlich schon für die letzte Zeit der Re-

publik, sicher für den Principat die Regel aufgestellt werden,

dass die Prägung der Werthmünzen den abhängigen autonomen

Staaten entzogen und Reservatrecht des Reiches ist. Ausnahmen

fehlen allerdings nicht ganz. Die autonome Stadt Tripolis in Sy-

rien *^') und die gleichfalls freie lykische Conföderation haben in

der Triumviralzeit oder unter Augustus '^)
, die freien Städte

Amisos im Pontus und Tarsos und andere in Kilikien unter

Hadrian und Pius Grosssilber geprägt*). Die Königreiche Mau-

retanien, das pontische des Polemon, das nabataeische in Ara-

bien, vor allem das bosporanische haben sogar, so lange sie be-

standen, Silbercourant und zum Theil auch Gold geschlagen '-•)

.

1) 11. M. W. S. 692.

2) R. M. W. S. 675.

3) Alle saguntinischen Silbermünzeu (vgl. Zobel comm. Mommsen. p. 805
fg.) haben nur iberische Aufschrift; zweisprachige oder bloss lateinische findet

sich allein auf dem Kupfer. Danach kann die Stadt das römische Bürgerrecht,

das sie unter Augustus besass, nicht lange vorher erworben haben.

4) R. M. W. S. 397.

5) R. M. W. S. 706.

6) Eckhel 3, 376. Die jüngste Münze ist vom J. 32 der pompeianischen

Aera = 722 Roms. Der von dem provinzialsyrischen abweichende Fuss (R. M.
W. S. 37) erklärt sich aus der Autonomie. — Auch in Antiochia begegnet un-
ter Augustus eine gleichartige sehr sparsame Prägung (Pick in Sallets num. Zeit-

schrift 14, 311).

7) R. M. W. S. 710.

8) Die amisenischen Silbermünzen (R. M. W. S. 709), alle datirt, fallen

in die J. 130—136 und 156. Gleichzeitig und analog ist das Grosssilber der

kilikischen Freistädte Tarsos (.Mionnet 3, 624, 422— 424 und sonst) und
Mopsuestia (Lübbecke Ztschr für Numism. 10, 80; Imhoof monn. grecque»

p. 361). Allein auf diese Prägungen passt der von dem unter Marcus schrei-

benden Juristen Scaevola {Dig. 46, 3, 102 pr.) berichtete Rechtsfall: creditor

oblatnm a debitore pecuniam ut alia die accepturus distulit ; mox pecu ia
,
qua

Uta res publica utebatur, quasi aerosa iussu praesidis sublata est, zumanda jene

kilikischen Stücke von auffallend schlechtem Silber sind. Es scheint damals

die Prägung des provinzialen Grosssilbers hie und da den freien Städten der

Provinz freigegeben zu sein.

9) Goldmünzen haben wir von Mauretanien und vor allem vom bospora-

nischen Reich. Gleichartig ist das Grosssilber des Königs Brogitarus von Gala-

tien (das. S. 710) und die Gold- und Silberprägung des ebenfalls galatischen

Königs Amyntas (das. S. 709). Das Grosssilber der aufständischen Juden unter

Hadrian gehört zu ihrem Abfall vom Reiche.
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Die Prägung der Kleinmünze ist den autonomen Staaten Präpng der

Kleinniünze.

geblieben, wie zum Beispiel in Italien die autonomen Gemeinden

nach der Entziehung der Silberpragung vielfach die Prägung im

Kleinkupfer fortführten oder auch, wie die in den J. 561 und

565 in Unteritalien gegründeten autonomen Städte Copia und

Valentia« begannen; sie wird aber auch den Unterthanengemein-

den in weitem Umfang gestattet. Ein Rechtsvorzug der ersteren

tritt auf diesem Gebiet im Allgemeinen nicht hervor. In der

Kaiserzeit scheint für diese Prägung überall besondere Regie-

rungserlaubniss erforderlich gewesen zu sein, deren einzeln auch

bei freien Städten gedacht wird '). Doch ist es bemerkenswerth,

dass in Africa, von einigen Bürgergemeinden abgesehen, ledig-

lich autonome das Münzrecht ausgeübt haben 2). Auch im Stem-

pel wird die Setzung des Kaiserkopfs und des Kaisernamens auf

den Münzen der autonomen Städte häufiger als auf denen der

unterthänigen und der Bürgerstiidte unterlassen 3).

Die Beschränkuns des Prä^erechts zieht weitere Beschrän- weitere
. Beschrän-

kungen der Münzsouveränetät nothwendig nach sich, theils die kungen im
*"

Jliiuzwesen.

gesetzliche Zulassung der Münze des führenden Staats zur Cir-

culation in dem bundesgenössischen , theils die Regulirung

und Controlirung der Prägung des abhängigen Staats durch den

führenden, namentlich die Einführung des römischen Fusses

in die autonome Präauns;. Als Athen das Recht verlor Tetra-

drachmen zu schlagen und nur noch Scheidemünze ausbringen

durfte , musste der Denar nothwendig dort eingeführt und

1) Die Münzen der freien Stadt Oercina (^nicht GergisJ in Africa (vgl,

Plinius h. n. 5, 7, 42) sind geschlagen perm^insu) L. Volusi procos. (Müller

num. de VAfrique 2, 35). Auch die auf den Münzen africanischer Freistädte

mehrfach auftretenden Statthalternamen im Nominativ setzen wohl eine solche

Erlaubniss voraus , wennn sie sie auch nicht eigentlich aussprechen. Auf
den Münzen der latinischen Stadt Ebora in Lusitanien (vgl. Plinius 4, 22, 117)
steht permissu Caesaris Au(fusti p. m. (Heiss monn. de l'Espagne p. 403).

2) Die sicher beglaubigten Münzstätten der Provinz Africa sind, abge-

sehen von den drei Colonien Cirta, Karthago und der mit C. P. /. prägenden

und von dem MuTiicipium Utica, die Städte Achulla, Cercina, Hadrumetum,
Hippo (wahrscheinlich regius) , Leptis magna, Leptis minor, Oea, Thapsus.

Von diesen sind Leptis magna und Oea •wahrscheinlich , die übrigen sicher

Freistädte gewesen.

3) Auf den attischen Münzen der Kaiserzeit erscheinen diese niemals.

Auch auf spartanischen Münzen, die sicher in die erste Kaiserzeit gehören, fehlen

sie häufig. Obligatorisch sind Kopf und Name des Kaisers allerdings nicht

einmal für die Unterthanen- und die Bürgergemeinden; von der Colonie Korinth

zum Beispiel glebt es Reihen sogenannter autonomer Münzen, und die au-

gustische Colonie Alexandria Troas hat bis auf Traian immer ohne Kaiserkopf

und ohne Kaisernamen geschlagen.
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die Scheidemünze zu diesem in Verhällniss gesetzt werden.

Indess konnten diese Anordnungen auch der Einschränkung des

Prägerechts voraufgehen und es ist dies wahrscheinlich meistens

der Fall gewesen, in Athen zum Beispiel der Denar schon früher

in officiellem Curs zugelassen und Gewicht und Feingehalt des

Tetradrachmon mit den Römern vereinbart worden. Wir wissen

wenig von diesen Normirungen. In Athen wurde, als dort als

Courantgeld allein der Denar galt und neben ihm die autonome

Scheidemünze stand, die alte Drachme zu sechs Obolen gleich-

sam zum Obolos des Reichsdenars gemacht, so dass dieser in

dem Gebiet von Athen in 6 locale Drachmen und 36 Obolen

zerfieU). Dieser attischen Drachme im Werth von ^ Denar

oder, wie " man es auch ausdrücken kann, dem attischen Talent

im Werth von 1000 Denaren sind gleichartig die für andere

autonome gleichfalls der eigenen Silberprägung entkleidete

Staaten aufgestellten Scheidemünzwerthungen , des neapolita-

nischen Talents auf 6 , des rheginischen auf ^ Denar 2); ebenso

diejenige, welche der Bezeichnung des rhodischen Kupferstücks

mit oiSpa/iJ-ov 3) zu Grunde liegt. Da die provinziale Drachme

der Römer regelmässig wie der Reichsdenar nach dem Assystem

getheilt wird, so liegt in diesem Festhalten des Drachmen- und

Obolensystems immer noch eine Consequenz der Autonomie. —
Eben darauf wird zurückzuführen sein, dass der bosporanische

Clientelstaat, wie er die Goldprägung übte, so auch seiner Scheide-

münze ein der römischen Zwölftheilung analoges, aber nicht mit

ihr identisches System zu Grunde legte *).

Personal- Personalprivilcgien allgemeiner Art, wie sie den Latinern
Privilegien.

^ ° ° J -,. ^ . i

in Beziehung auf das Commercium und die Gewinnung des rö-

mischen Bürgerrechts zustanden, sind niemals den Bundesgenossen

überhaupt eingeräumt worden. Das Exilrecht ohne Reciprocität,

wie es den nicht latinischen Staaten gegenüber zur Anwendung

1) Dies lehrt die attische Stiftungsurkunde C. I. A. III n. 61; Hermes

5 , 134.

2) Festus V. talentum p. 359. R. M. W. S. 87. 96. Es ist nicht un-

möglich , dass dies die Talente und Litten der tauromenitanischen Rechnun-

gen sind.

3) Eckhel 2, 605. Auch dass unter den Münzen von Chios eine Sorte

mit Tpta äoootpia bezeichnet ist, kann mit der Freiheit dieser Insel zusammen-

hängen , obwohl allerdings möglicher Weise auch die provinziale Drachme von

Asia ein solches Nominal zuliess.

4) R. M. W. S. 700 fg.
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kommt (S. 49), ist ein Privilegium des römischen Bürgers: es

sichert diesem, wenn er erklärt nach Neapel übersiedeln zu wollen,

zwar nicht das Bürgerrecht dieser Stadt, aber doch die nea-

politanische Gemeindeangehörigkeit und damit die Ausscheidung

aus dem römischen Bürgerverband. Aber wenn der Neapolitaner

nach Rom verzieht, wird er dadurch nicht daselbst gemeinde-

angehörig und es ändert dies nichts an seinem Personalstand.

Ein in römischen Formen mit einem Peregrinen eingegangenes

Rechtsgeschäft ist nichtig, ebenso die Erbeseinsetzung und das

Legat zwischen Römern und Peregrinen, mag der Peregrine einer

bundesgenössischen Gemeinde angehören oder nicht. Einzel-

privilegien in Betreff des Conubiumi) wie des Commercium-)

mögen wohl einzelnen Ausländern oder ausländischen Gemein-

den eingeräumt worden sein, insbesondere in der Periode vor dem
Bundesgenossenkrieg den Zwischenverkehr zwischen den Römern-

Latinern und den übrigen autonomen Italikern und damit die

Verschmelzung der Stämme gefördert haben; aber allgemeine

Bestimmungen dieser Art hat es sicher nicht gegeben. Die

personalen Bevorrechtungen der Italiker, welche wir in Betreff

des Heerdienstes (S. 674) wie der Zollprivilegien (S. 691) nach-

gewiesen haben, nähern deren Rechtsstellung derjenigen der La-

tiner und haben wesentlich dazu beigetragen nicht bloss die

latinischen Gemeinden, sondern ganz Italien in eine auch poli-

tisch geeinigte Nation umzuwandeln; den Angehörigen der ab-

hängigen Gemeinden überhaupt sind dergleichen Vergünstigungen

niemals zugestanden worden.

1) Ulpian 5, 4. Wir kennen nur die den entlassenen Veteranen ständig

gewährte Concession mit jeder peregrinischen Frau eine rechte Ehe eingehen
zu können.

2) Ulpian 19, 4. Ueber die Anwendung auf die Italien benachbarten Ge-
meinden Antipolis und Flanona vgl. S. 631 A. 4.



Die nicht autonomen Ilnterthanen.

Begriif des Die Unterwerfuns des bisher selbständisen Staats unter die
Unter- ^ ^

thanenver- Herrschaft Roms führt die Einverleibuns des Landes und der
liältnisses.

Leute in drei verschiedenen Formen herbei : entweder sie gehen

unterschiedslos auf in dem römischen Gebiet und der römischen

Bürgerschaft (S. 57. 132), oder ihre Territorien und ihre Bürger-

schaften werden als Halbbürgergemeinden constituirt (S. 571 fg.),

oder sie werden durch beschworenen Vertrag oder auch durch

einfachen Volksschluss als autonome Staaten beschränkten Rechts

an Rom angeschlossen (S. 663 fg.). Darzustellen bleibt noch der

durch die Dedition, bis eine dieser drei definitiven Ordnungen

eintritt, zunächst herbeigeführte Zustand ; wenn derselbe in älte-

rer Zeit lediglich als Interimisticum auftritt und insofern nicht

eigentlich dem Staatsrecht angehört, so gelangt er schon in der

mittleren Republik zur factischen Dauer und kann insofern, ob-

wohl er den Charakter des Provisoriums nie ganz verloren hat,

von dieser Erörterung nicht ausgeschlossen werden. Wir werden

diese Rechtsstellung der Kürze halber als das Unterthanenverhält-

niss bezeichnen.

Toierirte Das wcuu auch uur provisorischc Belasscu der Freiheit for-
Autonoraie, '

dert logisch und praktisch die Anordnung einer obrigkeitlichen

Gewalt. Diese wird entweder den Unterworfenen selbst bestätigt

oder gegeben oder auch von den Römern in die Hand genommen.

In republikanischer Zeit ist durchgängig das Erstere geschehen

und hat man die abhängige Autonomie, wie sie in dem vorher-

gehenden Abschnitt dargestellt worden ist, auf das Untertha-

nenverhältniss in der Weise übertragen, dass den Dedirten un-

ter Fortbestehen der principiellen Rechts- und Gemeindelosigkeit,
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welche aus der Dedition hervorgeht (S. 139), die den rechtlich

autonomen Unterthanen zukommenden Befugnisse auf die Dauer

des Provisoriums eingeräumt wurden. Das Unterthanenverhilltniss

kann insofern bezeichnet werden als tolerirte Autonomie. Wenn
schon in der abhängigen Bundesgenossenschaft zwei streng ge-

nommen sich ausschliessende Rechtsbegriffe mit einander ver-

schmolzen sind, so ist die Unterthänigkeit noch in höherem Grade

eine hybride Institution, die den Rechtsbegriff'en der Dedition

und der Bundesgenossenschaft jenem das Wesen, diesem die

äussere Erscheinung entlehnt, am nächsten vergleichbar der un-

vollkommenen Freiheit, dem morari in libertate des späteren Pri-

vatrechts, der rechtlichen Sclaverei bei factischem Freiheitsbesitz.

Den anderen Weg nach erfolgter Dedition die obrigkeit- unmittei-

liche Gewalt über die Dedirten in die eigene Hand zu neh- Herrenrecht

men sind die Römer in republikanischer Zeit nicht gegangen. Kaiserzeit.

Wohl kommt der Eroberer häufig in den Fall in dem unterwor-

fenen Gebiet die Rechtspflege und die sonstigen obrigkeitlichen

Functionen selber oder auch durch von ihm bevollmächtigte

Mandatare auszuüben; die Stellung des Commandanten in der

eingenommenen Stadt führt beinahe nothwendig zu derartigen

Anordnungen, und transitorisch und in engeren Kreisen werden

sie von jeher auch im römischen Regiment vorgekommen sein.

Aber als Institution kennt das republikanische Staatsrecht diese

Ordnung nicht, weil sie, so weit sie reicht, dem Inhaber Herren-

recht giebt und die personale Combination des abhängigen Fürsten

und des republikanischen Magistrats in die republikanische Ord-

nung nicht hinein passt. Wo in dieser Zeit eine derartige Ein-

richtung getroffen wird, gehört der Mandatar nicht zu dem Kreise

der römischen Bürgerschaft und nimmt sie also den Charakter des

Clientelstaats an. Da diesem das Merkmal der vertragsmässig ge-

sicherten Autonomie nicht abgesprochen werden kann, ist diese

Organisation bereits in dem vorigen Abschnitt mit behandelt

worden. Freilich ist durch die Aufstellung des staatsrechtlichen

Satzes, dass der Königsvertrag von der Republik Rom nur auf

des Königs Lebenszeit eingegangen werden kann (S. 651), die

rechtliche Bindung, welche die vertragene Autonomie vor der

tolerirten voraus hat, factisch illusorisch geworden; und dem

entsprechend stehen auch politisch, wie dies namentlich die

Besteuerung zeigt (S. 683) , die Clientelfürsten der Römer
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den nicht autonomen Unterthanen Roms näher als den auto-

nomen, denen sie formell zugezählt werden. Aber an dem Satze

selbst, dass das unterthänige Gebiet entweder nach dem Schema

der tolerirten Autonomie oder nach dem des Clientelstaats geord-

net werden muss, hat die römische Republik festgehalten, so

lange sie bestand. Erst seit sie selber einen Herrn hatte, war
die Möglichkeit gegeben die Ausübung des Fürstenrechts in einem

unterworfenen Gebiet mit jener Herrenstellung personell zu com-

biniren. Dies ist dann auch in Aegypten, in Noricum, in den

Alpenfürstenthümern und sonst geschehen und das staatsrecht-

liche Fundament der durch Statthalter von Ritterrang verwalteten

Kaiserprovinzen geworden.

Pro- Wie das Unterthanenverhältniss in seiner historischen Ent-
visorische
i-ortführung Wickelung hervorgegangen ist aus dem an die Eroberung regel-

bisherigen massig sich anknüpfenden Provisorium, so hat es, wie schon gesagt

a^ichtungen. ward, auch da, wo es factisch dauernd auftritt, den rechtlich

provisorischen Stempel bewahrt. Es beruht wesentlich darauf,

dass bei eintretendem Herrschaftswechsel bis zu definitiver Re-

gulirung die öffentlichen Einrichtungen insoweit bestehen blei-

ben, als "ihre Fortdauer mit den veränderten politischen Ver-

hältnissen sich verträgt. Daraus rührt auch die innerliche Un-

gleichheit dieser Einrichtungen her; sie sind in jeder Landschaft

weniger römische Ordnungen als die Fortsetzung der vorrömi-

schen unter römischer Herrschaft. Vom Standpunkt des römi-

schen Staatsrechts aus kann die Behandlung der Unterthanen-

gebiete, wie wesentlich sie auch für die spätere Republik und

die Kaiserzeit ist, dennoch nur in so weit gegeben werden, als

das römische Herrenrecht in diese Verhältnisse eingreift. Die

Besonderheiten des Herrenregiments in Italien, Sicilien, Spanien,

dem griechischen Osten, Aegypten sind in diesem Zusammenhang

mehr vorauszusetzen als zu entwickeln.

Italische Er- Ausgegangen ist das Unterthanenverhältniss von der Stellung
oberungen.

i p ixim it>i /->

der Römer zu den stammfremden Itahkern; [die einzelnen Ge-

meinden, welche successiv die Dedition vollzogen, kamen damit

zunächst in die bezeichnete Rechtslage. Durchgängig fanden

die Römer hier die auf der städtischen Autonomie ruhenden Fö-

derationen der stammgleichen Stadtgemeinden vor. Wenn die

Bünde durch die Römer überall beseitigt wurden (S. 666) und

die Befugnisse der Bundesbehörden auf die Sieger übergingen,
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so Hessen sie der Regel nach der bis dahin rechtlieh selbständigen

Stadt die Autonomie, so weit sie mit der römischen Hegemonie

sich vertrug, zunächst im Wege der Toleranz bis zu der Herbei-

führung der definitiven Organisation nach einem der drei zu

Anfang bezeichneten Systeme. Diese Organisation blieb in Italien

nicht aus. Es ist daher hier die Unterthänigkeit, ihrem Wesen ent-

sprechend, nur provisorisch und transitorisch aufgetreten; was

dann auch zur Folge gehabt hat, dass von diesen ephemeren

und wesentlich vor der zuverlässigen Annalistik liegenden Bildun-'

gen eine eigentliche Ueberlieferung nicht auf uns gekommen ist.

In verhältnissmässig früher Zeit ist aus diesen Provisorien der ita-

lische Städtebund hervorgegangen, an dem die latinischen und

die mehr oder minder latinisirten so Wie die grossgriechischen

Stadtgemeinden gleichmässig betheiligt waren. Nur ausnahms-

weise haben italische Gemeinden längere Zeit hindurch ausser-

halb dieses Städtebundes gestanden, insbesondere die letzten Bun-

desgenossen Hannibals, die Städte der Brettier und die der Picenter

bei Salernum (1, 333), auch wohl die in der Gegend von Benevent

im J. 575 angesiedelten Ligurer (I, 312). Wenn dagegen das

an Italien angrenzende consularische Amtsgebiet, die keltischen

und ligurischen Stämme von dem italischen Städtebund dauernd

ausgeschlossen wurden, so hat neben dem scharf entwickelten

nationalen Gegensatz das hier mangelnde Fundament der städti-

schen Ordnung, die der städtischen Centralisation entgegengesetzte

Eigenart des keltischen Gaues ') dies wahrscheinlich in der Haupt-

sache herbeigeführt. Vielfach scheint hier die Eroberung geradezu

die Ausrottung der vorgefundenen Bewohner herbeigeführt zu •

haben; wo es nicht geschah, wird die Unterthänigkeit nicht als

Uebergangszustand eingetreten sein.

Aber die dauernde Unterthänigkeit ist nicht von der subalpinen siciUen.

Landschaft ausgegangen, sondern von den früher als diese unter

römische Herrschaft gekommenen Italien benachbarten Inseln, ins-

besondere von der der Osthälfte Siciliens im J. 51 3 d. St. gegebenen

Organisation. Als die überseeischen Gebiete unter die römisch-

1) Den schlagendsten Beleg dafür giebt die Organisation der Vocontier in

der Narbonensis, die als föderirte Gemeinde die alte Stammverfassung besonders

rein bewahrt haben: Vocontiorum civitatis foederntae duo capita Vasio et Lucus

Augusti, oppida vero ignobilia XVIIII, sicut XXIIII NemnusenHhus atlributa

(Plinius h. n. 3, 4, 37). Keine römische oder hellenische Gemeinde kann zwei

Hauptstädte, das heisst keine haben.
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italische Herrschaft traten, wurde das bisher befolgte System die

unterworfenen Landschaften nach kürzerer oder längerer Frist

in den von Rom geführten Städtebund aufzunehmen aufgegeben,

um den herrschenden Staat nicht zu denationalisiren, und das bis

dahin nur als Provisorium gehandhabte System der tolerirten

Autonomie als bleibende Ordnung eingeführt. Das Fundament

bot dafür die auf der Insel bestehende mit dem Herrenregi-

ment verknüpfte hellenische Stadtverfassung, die abhängige

Selbstverwaltung der Gemeinden des karthagischen und des bald

hinzutretenden syrakusanischen Gebiets, Nach diesem Muster

Der sind dann sämmtliche in republikanischer Zeit in dem griechischen

Osten. Osten von Rom gewonnene Gebiete auf Grund einer dem Königs-

regiment gleichartigen Obergewalt und unter ihr der städtischen

Autonomie dem römischen Reich angeschlossen, zum Theil die

Grundlage erst dafür geschaffen worden, zum Reispiel bei der

Umgestaltung des mithradatischen Reiches in eine römische Pro-

vinz ^). Dabei wird der Gedanke der städtischen Conföderation

in dem gesammten Herrschaftsgebiet unter der Republik unver-

rückt festgehalten. Sogar unter dem Principat hat das unmittel-

bare Herrenregiment, wie schon bemerkt ward, abgesehen von

Aegypten nur eine Nebenrolle gespielt 2) und ist selbst hier

schliesslich der städtischen Ordnung gewichen. Wenn diese in

der Conföderation der italisch -hellenischen Städte der Halbinsel

energischer und geschlossener auftritt, so findet sie doch um-

fassenden Ausdruck erst in der städtischen Organisation auch der

Provinzen des römischen Weltreichs.

Der Westen. Aber uicht wic das Gebiet, das im Osten von den römischen

Waffen unterworfen ward, war der Westen durch die der Ero-

berung voraufgehende Entvvickelung für dieses System vorbe-

reitet. Wie in dem schon erwähnten Keltenland diesseits der

Ij Die ausgedehnte Provinz Pontus, deren Organisation Niese (Rhein.

Mus. 38, 577) heiehrend nachgewiesen hat, wurde in nur elf Bezirke getheilt,

die alle entweder alte oder neu gegründete griechische Städte zum Mittelpunkt

hatten ; wie ausgedehnt sie waren , zeigt zum Beispiel , dass Sinope westlich

mit Amastris grenzte, östlich bis zum Halys reichte.

2) Nachdem die Einrichtung des Unterthanengebiets nach dem Schema
des königlichen Regiments mit den römischen Institutionen verträglich ge-

worden war, ist allerdings die städtische Organisation nicht so unentbehrlich,

wie noch am Ende der Republik. Belehrend ist in dieser Hinsicht die Vei-

gleichung der unter Tiberius eingerichteten Provinz Kappadokien mit dem Pon-

tus des Pompeius : dort blieben die zehn königlichen Strategien.
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Alpen , mangelte auch jenseits derselben, ebenso in Sardinien,

Spanien und Africa die italisch -griechische Stadt. Indess nach-

dem das Unterthanenverhältniss nicht mehr als Vorstufe ftlr die

Aufnahme in die von Rom geführte Conföderation, sondern als

dauernde Rechtsstellung behandelt ward, kam es auf die specielle

Beschaffenheit der bis auf weiter geduldeten Ordnung und auf

deren grössere oder geringere Gleichartigkeit mit der hellenisch-

italischen weniger an. Daher nahm im Westen die tolerirte

Autonomie zunächst überwiegend die Form an, wie eben die Rö-

mer sie vorfanden, der nicht monarchisch geordneten, aber auch

nicht im römischen Sinn städtischen politischen Organisation M.

Den transpadanischen Keltengauen haben die Römer, als sie

nach dem hannibalischen Kriege reichsangehörig wurden 2), allem

Anschein nach ihre bisherige staatliche Ordnung insoweit ge-

lassen,, als dies mit den römischen Interessen sich vertrug. In

den Verträgen, welche Ti. Gracchus in den J. 575 fg. mit ver-

schiedenen spanischen Völkerschaften abschloss, wurde ihnen

untersagt Städte anzulegen und späterhin sogar darüber gestritten,

ob es ihnen danach freistehe ihre offenen Weiler zu befestigen 3);

mag dies auch zunächst mehr aus militärischen Gründen ge-

schehen sein als aus politischen, der Mauerring ist so eng mit

1) Den llömern fehlt es an einer gegensätzlichen Bezeichnung der städti-

schen und der nichtstädtischen Peregrinengcmeinde im politischen Sinn. Natio

wird allerdings vorzugsweise gesetzt von den nicht zu städtischer Ordnung ge-

langten Peregrinen (Hermes 19, 28), aber nur im ethnologischen Sinn; man
sagt ebenso natione Gallus wie natione Sequanus und die politische Selbstän-

digkeit wird durch das Wort nicht ausgedrückt. Die diese bezeichnenden "Wörter

aber populus und civitas dienen gleichmässig für die städtische wie für die

nichtstädtische Gemeinde. Griechisch wird in dem Gegensatz von zoXu (oder

'EXXirjvec) und l&voc die städtische Gemeinde als ausschliesslich hellenisch in

Anspruch genommen und die nicht städtische Ansiedelung als barbarisch be-

zeichnet. Aristoteles polit. 2, 2 p. 1261, 27: oioi'oet oe Ttp TotouTio -/.al r:6/.ic

eftvou? , Sxav fjirj xatd octuixa; wot -/eyoapioix^vot tö ttX^Ooc, dXX' oiov "Apxaoe;.

So auch in dem Vertrag von Smyrna und Magnesia aus vorrömischer Zeit C. I.

Gr. 3137 Z. 11 : e^paiiev os xnX rpö; toü; ßaatXei; -mi tcjc 8'jvda-ac xot täc

TTÖXet; v.al xa I&vt] und in der ephesischen Inschrift für den Dictator Caesar

C. I. Gr. 2957: ['Ecpeoiojv i] ßouX-rj -/.ai 6 of^pio; vm twv dXXwv 'EXXyjvojv al]

ToXetc al £v T^ 'Aafa xaT[otv.oüoat] xat ra I&vtj. Droysen Hell. 3, 1, 31. In

gewissem Sinn gilt das von den llömern ebenfalls ; die nicht städtische Ge-
meinde ist bestimmt eine Stadt zu werden.

2) Hermes 16, 483 vgl. 19, 316. Den Grund zu diesen Einrichtungen

müssen die mit den Cenomanen (Brescia) und den Insubrern (Mailand) nach

dem hannibalischen Kriege abgeschlossenen Verträge gelegt haben.

3) Appian Hisp. 43. Die Schleifung der Festungsmauern, die Cato all-

gemein in Spanien durchführte, und die Bestimmung des Senats, dass nur die

Burg, nicht die Stadt der Thisbaeer befestigt werden dürfe, sind wohl lediglich

militärische Anordnungen.

ROm. Alterth. III. 46
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dem Wesen der italisch-hellenischen Stadt verknüpft, dass dies

immer gefasst werden muss als Untersagung des Uebergangs zu

städtischer Ordnung. Aber Dauer hat dies System nicht gehabt.

Das Eingreifen des römischen Regiments in die Verwaltung der

unterthänigen Gemeinde, ohne welches weder die Hegemonie

noch die Herrschaft geführt werden kann, Hess sich wohl der

griechisch geordneten gegenüber durchführen, musste aber gegen-

über der keltischen, der spanischen, der phönikischen bei der

Verschiedenheit der Sprache, der Sitten und der Institutionen

die grössten Schwierigkeiten bereiten. Nicht städtisch geordnete

Gemeinwesen hat es namentlich im Westen lange in grosser Anzahl

gegeben; noch Augustus Militärordnung (S. 740) ist wesentlich

auf den Gegensatz dieser Gemeinde zu der städtischen gebaut.

Aber dabei breitet hier die Ordnung der einzelnen Gemeinde
nach italischem Muster immer weiter sich aus und sie ist die

eigentliche Trägerin der Latinisirung des Westens. Mehr noch

als der ideale Gedanke der städtischen Reichsconföderation wird

diesen Prozess, den im Einzelnen zu verfolgen wir nicht vermö-

gen, die harte Noth der Dinge beschleunigt, die Nothwendigkeit

der Verständigung zwischen Regierenden und Beherrschten die

lateinische Sprache, das dem römischen Beamten aufgenöthigte

Rechtsprechen über Fremdländer das römische Internationalrecht

in die Provinzen eingeführt haben. Ein merkwürdiger Beleg dafür,

dass die römische Regierung die Unterthanengemeinde schlecht-

hin als Stadtgemeinde auffasste, ist die derselben officiell ge-

gebene allgemeine Titulatur: danach wird bei einer jeden so-

wohl in den an sie gerichteten Erlassen der Regierung wie in

ihren eigenen Urkunden ihre magistratus, ihr senatus und ihr

populus vorausgesetzt 1), das heisst die unentbehrlichen Ele-

mente der republikanischen Ordnung. Dies war allerdings

proleptisch; aber die Prolepsis wurde allmählich zur Realität.

Wie für die Griechen war es für die Römer 'das Charakteris-

tische der Barbaren ohne städtisches Gemeinwesen zu leben' 2);

1) ßescript Vespasians an magistratus et senatores der Vaiiaciner auf Cor-

sica C. X, 8038. Die Formel senatus populusque, sonst von den Provinzialge-

meinden so gut wie gar nicht verwendet, brauchen ganz unbedeutende africa-

nische in den Patronatsdecreten aus Caesars (C. VIII , 10525) , Augustus (C.

VIII, 68) und Tiberius Zeit (C. V, 4920. 4922). Ebenso nennt der ßath von

Sulei auf Sardinien sich senatus (C. X, 7513).

2) Droysen Hell. 3, 1, 31. S. 721 A. 1.
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jind was in dieser Richtung in republikanischer Zeit mehr ge-

schehen als erstrebt worden war, die Vollendung der städti-

schen Conföderation, das wurde in zielbewussterer Weise von

dem Principat aufgenommen und in der Ausgestaltung Galliens,

Spaniens und Africas zum Abschluss geführt.

Bevor wir uns dazu wenden im Anschluss an die Darstellung Ter-

der Rechtsverhältnisse der wirklich autonomen Bundesgenossen

zu entwickeln, in wie weit die precare Autonomie der ver-

brieften analog ist und in wie weit sie hinter derselben zurück-

.

bleibt, ist die hier einschlagende Terminologie zu erörtern. Mehr

noch als für die unterthänige Autonomie fehlt für die unbedingte

Unterthänigkeit eine einfache und adäquate Bezeichnung; das

klare Rechtsverhältniss wird in undeutlichen, zum Theil das

Gegentheil besagenden Benennungen mehr verhüllt als ausge-

drückt.

Ueber die Bezeichnung pereqrini dedüicü ist bereits (S. 138 Peregrini

fg.) gehandelt worden. Sie ist auf die Unterthanen anwendbar,

insofern die nur precare Autonomie rechtlich keine ist, ebenso

wie der in libertate morans mit Recht Sclave genannt werden

kann; aber in der politischen Rede wird für das factisch dau-

ernde Unterthanenverhältniss der scharfe Ausdruck des Civil-

rechts niemals verwendet.

Bestimmt drückt die Unterthänigkeit sich aus in der Formel in didont.

in dicione esse und den zahlreichen gleichbedeutenden^), von

denen keine ein entsprechendes Substantiv entwickelt hat; auch

1) Am bestimmtesten bei dem Juristen Gallus (S. 656 A. 1). Das nur
in formelhaften Wendungen vorkommende Wort dich (dem darum die alten

Grammatiker den Nominativ absprechen) steht allein in der paradigmatischen
Formel deditis vos . . . in meam populique Eomani dicionem Liv. 1, 38, 2,

cumulirt mit anderen gleichwerthigen Ausdrücken in dem Volksschluss dedere

se in arbitrium dicionernjue populi Romani Liv. 28, 33, 12 und im Repe-
tundengesetz zu Anfang : in arbitratu dicione potestate amicitiave populi Ro-
mani so wie neben amicitia bei Cicero div. in Caec. 20, 66 und in ähnlicher

Verbindung unzählige Male. — Gleich bedeutend findet sich potestas (allein

Liv. 1, 38, 2. 7, 31, 6. 24, 29, 12 und sonst; dicio ac potestas Cicexo de l. agr.

2, 27, 74; potestas ac dicio ders. Ferr. l. 1, 38, 97); manus (Liv. 5, 27, 4);

Imperium (allein Liv. 5, 27, 12. 8, 19, 2 und sonst; imperium dicioque Cicero

Verr. l. 1, 21, 55; pro Font. 5, 12; dicio imperiumque Liv. 22, 20, 11. 29,

29, 10), das aber im strengen Gebrauch auf den Magistrat bezogen wird; ius

iudiciumque (Liv. 36, 39, 9. 39, 24, 8. 41, 22, 4) und ius dicioque oder jus ac

dicio (Liv. 21, 61, 7. 28, 21, 1. 32, 33, 8. 36, 14, 9. 38, 48, 3. 40, 35, 13,

Sallustius Cat. 20, 7) ; arbitrium und arbitratus in den oben angeführten Volks-
schlüssen. — Die Autonomie ist suae dicionis esse Liv. 24, 29, 7, in sua po-
testate esse Liv. 1, 38, 2 und sonst.

46*
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ist die Ausdehnung dieser Formeln auf die Bundesgenossen un-

gleichen Rechts ungewöhnlich und vermuthlich incorrect^). Aber
vor der titularen Anwendung derselben hat das Leisetreten des

römischen Herrenthums^) ebenfalls zurückgescheut. — Griechisch

wird der Begriff durch utitjxooi ausgedrtlckt (S. 654 A. 3), welche

Bezeichnung indess häufig auch im weiteren den Kreis der ab-

hängigen Autonomie einschliessenden Sinn gebraucht wird (S. 61 &

A. 2. S. 663 A. 3).

stipmdiarii. Insofcm die Unterthanen zinspflichtig sind, heissen sie sti-

pendtarii populi Romani^), griechisch uTtoTsAsT? (S. 657 A. 3)^

welcher Benennung die officiellen bei Plinius aufbehaltenen Ver-

zeichnisse der Provinzialstädte sich bedienen 4). Aber es giebt

auch unterthänige durch Specialprivilegium steuerfreie Gemeinden

(S. 737) und umgekehrt autonome und dennoch steuerpflichtige

(S. 683). Ueberdies ist auch diese Bezeichnung der lastenden

Seite des Verhältnisses entnommen und wird daher nicht häufig

auf Personen bezogen und so gut wie niemals titular gebraucht^).

socii. Socii heissen die nicht autonomen Unterthanen in Folge

missbräuchlicher Uebertragung der den autonomen, namentlich

den italischen Bundesgenossen von Rechts wegen zukommenden

1) Liv. 9, 20, 8: impetracere , ut fotdus daretur, neque ut aequo tarnen

foedere (vgl. S. 664 A. 2), sed ut in dicione populi Romani essent. 21, 60, 3r
omnem oram usque ad Hiberum flumen partim renovandis societatibus

,
partim

novis instituendis Romanae diciovis feclt. 41, 6, 12: Lycios ita sub Rhndiorum
simul imperio et tutela esse, ut in dicione populi Romani civitates sociae sint.

Die Beziehung dieser Ausdrücke speciell auf Bundesgenossen , -wie in diesen

Stellen, ist nicht häufig; oft aher wird damit die Ahhängigkeit allgemein be-
"zeichnet, ohne dass der Eechtsunterschied der Bundesgenossen und der Unter-
thanen berücksichtigt wird.

2) Bei nicht römischen Verhältnissen wird das Wort unbedenklich gesetzt:

Haeduos, sagt Caesar b. 6. 1, 33, in Servitute atque dicione videbat esse 6er-
manorum.

3) üeber die Entstehung dieser Bezeichnung vgl. S. 728. Belege aus-

Cicero sind S. 660 A. 2 angeführt. — Auch vectigalis wird in gleichem Sinne
von Personen gebraucht (Cicero de prov, cons. 5, 10: vectigales multos ac sti-

pendiarios liberavit, Liv. 21,41, 7), gewöhnlicher vom Boden (Liv. 22, 54, 11.

24, 47, 5. 31, 29, 7. c. 31, 9. 37, 55, 6 und sonst). — Tributarius wird in

republikanischer Zeit nie also verwendet, da das tributum die Bürgersteuer

ist, dagegen in der Kaiserzeit personalrechtlich mit stipendiarius gleichgesetzt

(Petronius c. 57: malui civis Romanus esse quam tributarius; Sueton Aug. 40:
pro quodam tributario Gallo'), lieber den Gegensatz

,
je nachdem die Abgabe

an das Aerarium oder den Fiscus gezahlt wird, ist bei der kaiserlichen Gewalt

[2, 915] gesprochen.

4) S. 657 A. 3. Dies thut auch der Scholiast von Bobbio zur Scaur. p. 375:
aliae civitates sunt stipendiariae, aliae liberae.

5) Ausnahme machen wohl nur die civitates atipendiariorum pago Gurzense»

C. VIII, 68.
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Benennung; es lag diese um so näher, als auch die tolerirte

Autonomie hervorgeht aus einem der Feststellung des Btlndniss-

rechts bei der wirklichen Autonomie analogen, nur der rechtlichen

Bindung entbehrenden Act (S. 727). Da das Interesse der regie-

renden Gemeinde es forderte die Unterthänigkeit terminologisch

zu verstecken, so ist diese Bezeichnung die gangbare geworden

und auch vermuthlich so alt wie das [Unterthanenverhältniss

selbst'); sie erscheint schon in einem um das J. 614 d. St. ab-

^efassten officiellen Actenstück (S. 727 A. 3). Späterhin wird sie

allgemein angewandt, nicht bloss bei Zusammenfassung der

autonomen und der unterthänigen Gemeinden 2), sondern auch

wo von einzelnen der letzteren die Rede ist 3), ja bei Späteren

sogar für die nicht autonome Gemeinde im Gegensatz zu der als

föderirt gefassten autonomen *).

Die Gemeinden, welche man als bundeseenössische gelten Mangelnde',,.
, ,, Freiheitsbe-

liess, musste man auch als freie anerkennen; um so mehr, als, nennung.

wie wir sehen werden, die Consequenzen des freien Gemein-

wesens, die eigenen Magistrate und die eigene Jurisdiction den

nicht autonomen Unterthanen thatsächlich ebenfalls zustanden.

Dies geschieht auch sowohl in Betreff Siciliens^) wie in Be-

1) In Sicillen, wo es nur zwei föderirte Städte, Messana und Tauromeniou
gab , heisscn auch die abgabepflichtigen liberi in societatem , non servi in cu-

stodiam traditi Romanis (Henna Liv. 24, 37, 6 ; ähnlich 25, 40, 4) ; und wenn
den siebzehn stets den Römern treu gebliebenen Städten besondere Ehren er-

wiesen werden (Diodor 4, 83 ; Cicero Verr. 5, 47, 124), so kann doch wenigstens

diesen die Bundesgenossenschaft unmöglich abgesprochen werden.

2) Sehr oft heissen die Siculer insgemein in den Verrinen socii populi

Romani (div. in Caec. 4, 12. 5. 17. 18 ad. 1, 5, 17. c. 14, 42. c. 18, 56. l.

3, 6; 15, c. 52, 122 und sonst").

3) Cicero Verr. l. 3, 23, 56. c. 34, 79. c. 43, 102. c. 45, 106.

4) Unzweideutig braucht Tacitus hist. 3, 55 das Wort also , wenn er dem
Vitellius vorwirft foedera sociis dilargiri. Aber auch sonst setzt er das Wort
meistens in gleicher Weise , zum Beispiel wenn er die (so viel wir wissen

weder föderirten noch freien) Mediomatriker eine socia civitas nennt (hist. 4,

70) oder die Auxiliartruppen als socii bezeichnet (^ann. 1, 11. c. 49. 4, 73;
hist. 3, 46) und das concilium sociorum (ann. 15, 22) erwähnt. Danach dürfte

ann. 15, 45: pervastata Italia, provinciae eversae, sociique populi et quae civi-

tatium liberae vocantur das dritte Glied nicht die föderirten, sondern die Unter-

thanengemeinden bezeichnen, so dass im dritten und vierten Glied das zweite

specialisirt wird. Aehnlich sagt Sueton Aug. 44: Romae legatos liberarum so-

ciarumque gentium vetuit in orchestra sedere. Es ist überhaupt bei der Inter-

pretation des Wortes nicht immer zu voller Sicherheit zu gelangen, da die

ältere Verwendung, wo sociun und foederatus zusammenfällt, sicher, freilich

vielleicht einem älteren Gewährsmann folgend, noch Sueton hat (S. 657 A. 3)

und auch Tacitus (^ann. 2, 53 foederi sociae urbis von Athen) aus den socii die

foederati nicht immer ausschliesst.

5) In Syrakus treten die Römer lediglich in die Rechte der Könige eiu
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Ziehung auf Makedonien^) und Achaia^). Bei dem Anfall des

pergamenischen Reiches im J. 621 tritt die Hauptstadt als freie

Stadt in den römischen Reichsverband 3), und Ephesos bringt nach

dem mithradatischen Krieg den Römern den Dank dar für die

wiedergewonnene 'angestammte Freiheit' ''). Aber in allen diesen

Fällen, vor allem deutlich bei Pergamon und Ephesos, ist die Frei-

heit die griechische oT^fjLoxpatia^), der Ausschluss der unmittelbaren

Königsherrschaft und die städtische Selbstverwaltung. Mit der

Königsherrschaft an sich und mit der Fortsetzung derselben durch

die römischen Statthalter ist diese städtische Ordnung vereinbar

und diese Freiheit also nicht die Freiheit gegenüber dem römischen

Regiment. Darum versagt das römische Staatsrecht den Unter-

thanengemeinden , auch wenn sie sich demokratisch verwalten^

und blieb der Stadt schliesslich die Freiheit und die Autonomie. Liv. 25, 28,

3 : cum houd ferme discreparet quin quae ubique regum fuhsent Romanorum essent,

Siculis cetera cum übertäte ac legibus suis servarentur ; vgl. 24, 33, 6. 25, 23,.

4, c. 31 , 5. c. 40, 1. Plutarch Marceil. 23 : TfjV iXeu&epiav , r^v d7re5(uz£v

auTolc, %a\ TO'J? v6[aou; -/.al töjv y,TTf]{xaT(»v td zeptovxa ßeßaia üapeayev •/] d'jf-

1) In den Proclamationen vom J. 587 (Liv. 45, 29, 4. 12, vgl. c. 18, 1 ;

Diodor p. 581 Wess. ; vita Hadriani c. 5) wurden die Staaten von Make-
donien und Illyricum für frei erklärt; aber sie wurden tributpflichtig, alsa

xeichsangehörig.

2) In dem Schreiben des Proconsuls Q. Fabius an die Stadt Dyme (C. 1.

Gr. 1543), das nicht lange nach dem achäischen Krieg geschrieben scheint, er-

wähnt er TY]? dT.oheho\iisri<; iCaTÖi xoivöv toij "EXXvjoiv dXe'jöspiac, wobei an die

Befreiung von der Königsherrschaft des Perseus gedacht sein wird.

3) Eines der merkwürdigsten Documente, welches die pergamenischen Aus-
grabungen ergeben haben , Ist ein (noch ungedtuckter) mir von den künftigen

Herausgebern mitgetheilter Be'schhiss dieser Stadtgemeinde . [ir.ei] jSaaiXeus

"AxTaXoc OiXofATjToop xai E'j£pY2TYj[; [Asfttajtdpievo; i^ dvt^piurwv ditoXeXoi-ev

Trlix TiaTpjiBa -^(xtüv dXeuö^pav, während die Bestätigung dieser letztwilligen

Verfügung durch die Römer noch aussteht (htl hs ir.iv-upm^fi'iai ttjv oiai)7][;cTj]v

uro 'P(«[i.atiov), den in der Stadt wohnhaften des Bürgerrechts entbehrenden

Klassen entweder dieses oder doch ein daran angrenzendes Personalrecht zu

verleihen. Mit der Erbschaft ist sicher auch diese Verfügung von den Römern
angenommen worden ; aber sie gewährte der Stadt nur die Befreiung vom
directen Königsregiment, wie nach Livius ep. 59 im Anschluss hieran die Rö-

mer dem Aristonicus den Krieg erklären, weil er Asiam occupavit, cum iestamento

Attali regis legata populo Romano libera esse deberet. — Die Pergamener ehren

den Proconsul von Asia P. Servilius Isauriciis im J. 708 cu; dr.ohelia'AÖra tt]

TToXei TO'JS TTaxpiou? vofjiou; v.ai ttjV ovjfAOxpaTiav doouXcuxov (Jahrbuch der preuss.

Kunstsammlungen 1880 S. 190),

4) C. /. L. 1. n. 588; populus Ephesius [populum Romanum] salutis ergo,

quod o[ptinuit maiorum'] souom leihertatem i . . . Der Krieg gegen Mithradates

wird nach dem Decret derselben Ephesier (Lebas-Waddington n. 136a) geführt

uTT^p -re T^c 'Pcopiatcov rjY£[J.oviot? xa\ t^; v.oivfj; dXe'j&spicii.

5) Die maiorum Überlas schreiben die Ephesier sich zu (A. 4), die Stj-

fjioxpaTta die Pergamener (A. 3). Vgl. S. 658 A. 2. Die rechtlich autonomen

Lykier legen sich ebenfalls maiorum liberiatem, Tr,v rdtptov OTifxoxpaxiav bei

(C. 1. L. I p. 589).
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den Namen der Freistadt. Insbesondere seit in der Gracchenzeit,

wie wir weiterhin sehen werden, den Gemeinden bloss tolerirter

Autonomie das Bodeneigenthum genommen ward, verschwindet

selbst die bis dahin begegnende nominelle Anerkennung der Frei-

heit. Weder Pergamon noch Ephesos sind Freistädte im römischen

Sinn, und es ist diese Titulatur, wie früher gezeigt w ard (S. 655)

,

vielmehr der Ausdruck der rechtlichen Autonomie. Auch die Schrift-

steller legen den Unterthanengemeinden die Freiheit nirgends aus-

drücklich bei 1). Wenn nach Cicero es den Griechen als Freiheit

erscheint, dass ihnen gestattet wird nach eigenem Recht zu pro-

zessiren (S. 745 A. 2), so spricht er ihnen damit eben die Frei-

heit ab; und dasselbe thut Philon'^), wenn er, ohne Zweifel mit

Rücksicht auf die von Augustus eingerichteten provinzialen Städte-

tage (S. 744), diesen preist als den, der sämmtlichen Städten

des Reiches die Freiheit verliehen habe.

Die tolerirte Autonomie entsteht wenigstens in der Regel Entstehnng^

nicht lediglich durch die thatsächliche Toleranz. Auch hier toierirten

wird man die formlose Freilassung zur Vergleichung heranziehen

und eine der dafür erforderlichen analoge Erklärung von römi-

scher Seite fordern dürfen 3). Die Herbeiführung dieser Verhält-

nisse durch Volksschluss widerstreitet dem provisorischen Wesen

derselben und hat nur ausnahmsweise stattgefunden^], Regel-

1) Dagegen verstösst Josephus ant. 17, 2, 2: r.ap «iv (den Herodeern)
'Piu[Aaioi hz^d\xz\oi TTjV dpyr^v (der Trachonitis) toü [xev ^Xeu&^pou xal aÜTOi

TTjpoüot 1-ip d^toatJiv , iTrtßoXai; oe töjv cp6pinv eU to 7rd(j.7rav dTTieoav a'jTo6i.

Wenn bei Appian Mithr. 58 Sulla zu Mithradates sagt : ttjv MaxeSoviav xe '^[ae-

TEpav o'joav dTr^Tpsye? -Aal tou? "EXXTjva; ttjV dXe'j&epiav äcpTjpoü, so ist hier an

die rechtlich freien" Städte, namentlich Athen gedacht. Nicht hieher gehört

Julian ep. 35: 'P(«(ji.otiois oe uarepov oüy äXoüoa fiäXXov tq xatd ^'Jfxtxayiocv

yTtTj-zCODOe (die Stadt Argos) -/at wonep olfAoti [lezeiyt -aoi auf?) xa&d-ep al

Xoirat Tfi? ^Xeu8epiaj -/ai töjv dXXoav Sixatoav, oTtooa v^[jio'jai toij repl x-^v

'EXXdoa ToXeaiv oi -^paToüvTec. Auch hier wird, freilich für Argos unrichtig

(cia-ip oI[Aai), Bezug genommen auf die unter dem Kaiserregiment den wirk-

lich freien Städten von Hellas eingeräumte Sonderstellung [2, 1038].

2) Philon leg. ad Gaium 21 : cjitoc [loxtv] 6 xd; TtöXet; dTtdaa; el; i\e'j-

öepiav d|eXö[A£vo;.

3) Die beiden schwerlich autonomen thessalischen Gemeinden Melitaea

und Narthakion, deren Grenzstreitigkeiten um das J. 614, sicher nach der Er-

streckung des römischen Unterthanenverhältnisses auf Griechenland von dem
römischen Senat entschieden wurden (Bull, de corr. hell. 6 , 364) , heissen

Freunde und Bundesgenossen (-«pd Stjjjlou •aoXoü [Ad'('x^oJJ xal cpiXou o'j}x|i.dxo'j)

und erneuern bei dieser Gelegenheit ihre ou(ji,uayia mit den Römern.

4) Vgl. S. 728 A. 1. Wenn nach Cicero (Verr. l. 3, 15, 38) contra omnia
iura Siculorum, quae habent a senatu populoque Romano, sie vor ein anderes

als das eigene Forum gestellt werden, und nach demselben (Fcrr. 2, 37, 90)
der Stadt Thermac senatus et populus Romanus urbem agros legesque suas zu-
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massig wurden dieselben geordnet durch den römischen Statt-

halter, zunächst bei Einrichtung der Provinz, und weiter durch

die diese Regulirung bestätigenden Senatsbeschlüsse ^), wie dies

weiterhin bei Erörterung der Gemeindeordnungen entwickelt wer-

den wird. Dem Inhalte nach lief die Erklärung von Seiten der

römischen Gemeinde hinaus auf das Zugeständniss der in der be-

schränkten Autonomie enthaltenen Befugnisse ohne Verbürgung

der Dauer, also unter Vorbehalt der beliebigen Zurücknahme aller

damit vorläufig eingeräumten Rechte.

Römische Wenn die Autonomie, wie wir sahen (S. 681). mit dem Be-
Besteuerung

1 1 tT 1 . , .
'

, 1.
entwickelt steueruussrecht der Vormacht unvereinbar ist, so gehört dieses
aus der

° 5 O
Kriegscon- vielmehr zum Wesen der Unterthänigkeit. Dass dieselbe nach
tribution.

. <.r l rr • 1 •

römischer Auffassung von der Kriegscontribution ausgeht, zeigt

die technische Bezeichnung Stipendium. Die Verwendung dieses

Wortes für 'dieselbe erklärt sich durch die Entwickeluns des
I O

Unterthanenverhältnisses aus der Dedition (S. 716). Der im

Krieg Unterliegende hat die dem Sieger verursachten Kosten zu

tragen, sogar schon für den Waffenstillstand die Summe zu er-

statten, welche den siegreichen Truppen an Sold zu zahlen ist 2),

Daher ist die Benennung des Soldes früh auch die der Kriegs-

contribution geworden 3). Dass diese ihrem Wesen nach nicht

dauernd auferlegt werden kann^), entspricht der ursprünglichen

Unterthänigkeit, welche auch nichts ist als das durch den Sieg

herbeigeführte Provisorium (S. 71 8). Aber wie aus dieser später-

hin die dauernde Unterthänigkeit sich entwickelt, so wandelt die

Kriegscontribution sich um in die Erhebung derjenigen Abgaben,

welche in dem eroberten Gebiet den früheren Herren entrichtet

wurden und die nun der Sieger nach Herrenrecht in Anspruch

rückgaben, so sind hier -wohl nicht specielle Volksschlüsse gemeint, sondern

die Senatsschlüsse gelten als Willensmeinung auch des populus Bomanus.

1) Beispielsweise mag erinnert werd n an die Constituirung der Provinz

Pontns - Bithynien nach dem mithradatischen Kriege durch die von Pompeius

erlassene Ordnung (^Pompeia lege quae Bithynis data est Plinius ad Trai. 79) ;

sie wurde als ein Theil der acta desselben dem Senat zur Bestätigung vorge-

legt, da aber diese wegen der Collision mi denen des Lucullus auf Schwierig-

keiten stiess , erfolgte die Bestätigung unter Caesars Einfluss] durch Volks-

schluss.

,

2) Livius 5, 27, 15, c. 32, 5. 9, 41, 7 und sonst. Handb. 5, 93.

3) Nach Ciceros Definition (S. 731 A. 3) quasi victoriae praemium ac

poena belli.

4) Vertheilung auf eine Reihe von Jahren (Beispiele Handb. 5, 183 A. 4)

ist damit nicht zu verwechseln.
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nimmt. Es ist möglich, dass bereits in der Epoche, wo die rö-

mische Politik sich auf das italische Festland beschränkte, da-

selbst einzelnen Gemeinden, bevor sie in die italische Wehrge-
nossenschaft eintraten, oder auch an den Nordgrenzen ligurischen,

keltischen, illyrischen Stämmen in ähnlicher Weise dauernde Ab-
gaben auferlegt worden sind; aber schwerlich ist dies in be-

deutendem Umfang geschehen ^) . Vielmehr scheinen die Römer
die Besteuerung wenigstens in Italien als ständige Einrich-

tung selbst bei den Gemeinden vermieden zu haben, die sie

zur Waffengemeinschaft nicht zuliessen; von den wegen ihres

Verhaltens im hannibalischen Krieg straffälligen italischen Ge-

meinden wurden Capua und die benachbarten Städte aufgelöst,

die brettischen Städte zu Unterthanengemeinden herabgesetzt,

aber diesen, wenn unser Bericht vollständig ist (S. 719), nur

persönliche Dienste minderer Ehrengeltung auferlegt. Im We-
sentlichen ist es gewiss richtig, was die Bömer mehrfach an-

geben, dass sie das Institut der ständigen Kriegscontribution

von ihren Vorherrschern und zwar zunächst in Sicilien über-

nommen habend) und das orientalisch-hellenische Königsregiment

fttr das römische Provinzialsystem das Fundament gewesen ist^),

1) Dass nacli Tacitus ann. 11, 22 die Einsetzung der vier Flottenquästoren

im J. 487 erfolgt stipendiaria iam Italia, kann allerdings nicht anders verstanden
werden als dass es ihnen oblag die stipendia einzuziehen und dass diese Ab-
gaben sich damals ebenso über Italien erstreckten wie späterhin über die

Provinzen. Aber der Annalist, der in der älteren Geschichte oftmals irrt, wird
sieh durch die Benennung der Beamten haben täuschen lassen. Vgl. S. 683.

2) Cicero Verr. l. 2, 6, 13 : praeterea omnis ager Siciliae decumanus est

itemque ante Imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institulis

fuit. 3, 6, 12: Siciliae civitates sie in amicitiam fidemque recepimus, ut eodem
iure essent quo fuissent, eadem, condicione populo Romano parerent qua suis ante

paruissent. Dies ist allerdings insofern ungenau, als nicht Syrakus mit den sechs

dazu gehörigen Städten, auf welche die hier zunächst berücksichtigte lex Hiero-

nica sich bezieht, sondern das früher erworbene karthagische Sicilien für die

römischen Einrichtungen massgebend gewesen sein muss. Auch für Spanien
und Africa liegt wohl zunächst das karthagische Muster zu Grunde.

3) Wenn Cicero schreibt ad Q. fr. 1, 1, 11, 32: Graecis id quod acer-

bissimum est, quod sunt vectigales, non ita acerbum videri debet, propterea quod
sine imperio populi Romani suis institutis per se ipsi ita fuerunt, so meint
er den griechischen Osten und die den persischen nachgebildeten Ordnungen
der Alexandermonarchien. Ein deutliches Bild davon geben die nach der

TJeberwindung des Antiochos getroffenen Anordnungen Polyb. 21, 48 = Liv.

38, 39 : hier wird unter römischer Autorität den einzelnen Städten bald Au-
tonomie und Immunität zugetheilt, bald ihre Tributpflichtigkeit gegenüber

Eumenes oder Rhodos festgesetzt. Uebrigens ist im Wesentlichen die Einrich-

tung auch attisch : Thukydides (7, 57) Eintheilung der Angehörigen des athe-

nischen Reiches in die aüxovojxot «Tto ^ufip-ayta; oder, wie er sie auch nennt,

vauoi xai cj cpo'pot; ur-fjxooi und die ÜTrrjxoot xal cp6po'J ünoTsXst; kann
ohne weiteres auch auf den römischen Staat angewendet werden.
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insonderheit die römische Steuerverfassung in Sicilien wie in

Makedonien , in Syrien wie im Pontus nichts ist als die Weiter-

erhebung der alten Königsabgaben.

Boden- Das Bodcnrccht wird an sich durch den Uebergang der Be-
eigenthum

<• i <• i
<j <j

anfänglich Steuerung auf den fremden Herrn nicht bertlhrt. Ueber die si-

Unterthanen cilischen Ordnungen hinsichtlich der Tribute haben wir durch
gelassen. .

eme günstige Fügung verhältnissmässig genaue und sichere

Kunde. Einzelnen Gemeinden, wie zum Beispiel der leontinischen,

wurde das Territorium zu Gunsten der römischen Gemeinde con-

fiscirt und den bisherigen Eigenthümern nur die Nutzung im

Wege der Zulassung zur Pachtung gegen einen Bodenzins [vec-

tigal) gelassen^), dieser Bodenzins denn auch mit den übrigen

Domanialnutzungen in Rom von den Censoren an den Meistbie-

tenden verpachtet (2, 431). In den übrigen aber wurde aller-

dings die gleiche Abgabe, wie sie bisher nach Karthago oder Sy-

rakus entrichtet worden war, und zwar von dem einzelnen

Grundbesitzer eine Quote des Bodenertrags jetzt von den Römern

erhoben (S. 729 A. 2). Aber sowohl andere Angaben 2) wie vor allem

jener Gegensatz zu dem ehemals leontinischen Domanialland und

die verschiedenartige Behandlung der von diesem und von dem
übrigen Boden erhobenen Fruchtquoten beweist unwiderleglich,

dass der allgemein erhobene Zehnte im rechtlichen Sinn eine

Steuer war und das Bodeneigenthum den Privaten so verblieb,

1) Cicero Verr. 3 , 6 , 13 : perpaucae Siciliae civitates superiori hello a

maioribus tiostris suhactae
,
quarum ager cum esset publicus populi Romavi factus,

tarnen Ulis est redditus (d. h. zum Bittbesitz) : is ager a censoribus locari solet.

5, 29, 53: qui publicos agros arant , certum est, quid ex lege censoria debeant.

Dass Mebei zunächst an das Gebiet von Leontini gedacht ist, zeigen die

Philippiken 3, 9, 22: in agro publico campi Leontini duo milia iugerum\ vgl.

2, 17, 43, c. 39, 101. 8, 8, 26; es wird dieser Acker auf eine Linie gestellt

mit dem campanischen. Ausserdem -wird der von Amestratos bezeichnet als

im Staatseigenthum stehend Verr. 3, 39, 89. Es muss dies zurückgehen auf

die in Sicilien während des hannibalischen Krieges getroffenen Anordnungen

;

aber was Liv. 25, 40, 4 berichtet: qui ante captas Syracusas aut. non
desciverant aut redierant in amicitiam, ut socii fideles accepti cultique : quo» metus

post captas Syracusas dediderat, ut victi a Victore leges acceperunt (vgl. 26, 40,

14), bezieht sich eher auf die besonderen Ehrenrechte der 17 treu gebliebenen

Städte (S. 725 A. 1); die schwere Strafe der Expropriation hat offenbar nur

wenige getroffen.

2) Von der zehntpflichtigen Stadt Thermae sagt Cicero Verr. l. 2, 37, 90:

cum . . . senatus et populus Eomanus Thermitanis, quod semper in amicitia fideque

mansissent, urbem agros legesque suns reddidisset. Dies gilt unzweifelhaft auch

von Syrakus selbst : da hier nur der königliche und der den Feinden des

römischen Volks gehörige Grundbesitz conflscirt ward (Liv. 26, 21. 11 c. 30,

11), so wurde das übrige Privatbodeneigenthum nicht angetastet.
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wie sie es früher gehabt hatten. — Für die übrigen im Laufe

des 6. Jahrh. von Rom unterworfenen überseeischen Gebiete

fehlt uns genauere Kunde; wahrscheinlich haben die Römer auch

in Sardinien, Gorsica, Spanien und im Osten, so weit sie den

Unterworfenen nicht die Autonomie zugestanden, doch sich darauf

beschränkt theils den l)isher von den besiegten Herren selbst

besessenen, theils den aus besonderen Gründen den bisherigen

Besitzern aberkannten Boden zur römischen Domäne zu machen ^),

im Uebrigen aber lediglich das Herrenrecht der Besteuerung ge-

handhabt.

Nach d^m entgegengesetzten Princip das gesammte Gebiet später

der Unterthanen ^) als Domäne des römischen Volkes zu behau- staatseige»*

dein 3) wurde zuerst in dem von C. Gracchus im J. 631/2 ro-

girten Gesetz die neue Provinz Asia eingerichtet 4). Es wurde

dieses System damals nicht bloss für die Zukunft ein für alle-

mal festgestellt, sondern ihm sogar allmählich auch für die

früher eingerichteten Provinzen rückwirkende Kraft gegeben^).

1) Es sind immer, auch als der gesammte Provinzialboden als Staats-

eigenthum galt, diejenigen Ländereien, von denen die Nutzung dem Staate selber

zustand, davon unterschieden worden. Von der Verzeichnung der damals vor-

handenen nutzbaren Staatsgrundstücke durch Augustus im J. 727 ist [2, 1071]
gesprochen. Mit Beziehung darauf antwortet Vespasian einer Gemeinde der
Baetica (C. /. L. II, 1423) : vectigalia, quae ab divo Aug{usto) accepisse dicitis,

custodia : ai qua nova adicere voltis , de his proco(n)s(^ulem) adire debebitis : ego
enim nullo respondente constituere nil possum. Also war von jenen Staats-

grundstücken damals ein Theil den Gemeinden zur Nutzung nach bestimmten
Normen überlassen worden ; sollten diese geändert, alsq zum Beispiel an Berg-
weiden das Triftgeld erhöht oder neu eingeführt werden, so bedurfte die Orts-

behörde dazu der Erlaubniss der Regierung.

2) Das Gebiet der föderirten Städte fällt selbstverständlich aus, da dies

nicht zur Provinz gehört.

3) Die weitere Ausführung dieses Rechtssatzes ist nicht dieses Orts. Deut-
lich erscheint er bei Cicero Verr. l. 2, 3, 7 : quasi quaedam praedia populi Ro-
mani sunt vectigalia nostra atque provinciae und bei den Kechtslehrern, zum
Beispiel Gai. 2, 7: in (jprovinciali^ solo dominium populi Romani est vel Cae-
sari», nos autem possessionem tanium vel usum fructum habere videmur [vgl.

2, 964].

4) Cicero Verr. 3, 6, 12 : ceteris (provinciis) aut impositum vectigal est cer-

tum quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae

praemium ac poena belli, aut censoria locatio constiiuta est, ut Asiae lege Sem-
pronia (vgl. Fronto ad Veium 2, 1 : iam Gracchus locabat Asiam et Kartha-

ginem viritim dividebat ; Appian b. c. ö, 4). Die Ordnung für Spanien und
Africa verträgt sich besser mit dem älteren System als mit dem neuen ; die

censoria locatio von Asia ist nur möglich vom Standpunkt der Domanial-
nutzung aus.

5) Dass dies für Africa zutrifft, zeigt das Ackergesetz vom J. 643. Dass
Sicilien noch am Ende der römischen Republik formell nach der alten Norm
behandelt, das römische Domanialland auf das leontinische Gebiet und die
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Es war dies zunächst eine theoretische Correctur. Aus dem
Begriff der Dedition entwickelt sich mit rechtlicher Nothwendig-

keit der Uebergang des Territorialeigenthums auf den herr-

schenden Staat (S. 687); der provisorische Zustand der Unter-

thänigkeit war streng genommen juristisch unhaltbar und die

Angliederung der Gemeinde an Rom in der Form der ständigen

Kriegscontribution mit der römischen Auffassung der Rechtsver-

hältnisse nicht zu vereinigen. Insbesondere die nach dem Jahr-

ertrag schwankende Fruchtquote, wie sie in den sicilischen sti-

pendiaren Gemeinden von jedem Grundstück erhoben ward, ist

vom Standpunkt der römischen Juristen aus kaum als Kriegscon-

tribution, dagegen'leicht und einfach als Bodenzins zu formuliren.

Die nach dem neuen System eingerichteten Provinzen wurden im

Wesentlichen geordnet wie Sicilien und Makedonien; die Ab-
gaben, die von ihnen gefordert wurden, waren praktisch Steuern,

wenn sie gleich der juristischen Gonstruction nach als Bodenzins

angesehen wurden, und die steuerliche Benennung Stipendium

wird auch hier häufiger verwendet als die den Bodenzins aus-

drückende vectigal ^].

Wenn die durch die herrschende Macht ausgeübte Besteue-

rung ebenso zum Wesen der Unterthanengemeinde gehört wie

die Selbstbesteuerung zum Wesen der autonomen, so ist die so

eben nachgewiesene Umwandelung der Steuer in Bodenzins mehr

ein Wechsel der Form und praktisch nicht von allzu einschnei-

dender Bedeutung. Die fixirte Abgabe der Gemeindekasse an

die Römer ist wohl die regelmässige Form der mit der Autonomie

verträglichen Tributpflicht (S. 681); aber die römische Regierung

kann auch der Besteuerung diese mildere Form geben, insofern

sie die Hebung der Steuer gegen eine Ablösungssumme der

gleichstehenden Bodenstücke beschränkt ward , zeigen die Verrinen ; die ein-

mal getroffenen Abmachungen geradezu zu beseitigen ist nicht die "Weise

der römischen Republik. Aber die Consequenzen des staatlichen Boden-
«igenthums hat auch sie schon für die ganze Insel gezogen , wie das die Ver-
sagung der Freiheitsbenennung und die sämmtlich (vielleicht mit Ausschluss

der föderirten Städte Messana und Tauromenion) von ihr in Anspruch genom-
menen Hafenzölle zeigen. Die augustische Colonisirung beweist, wenn es dafür

eines Beweises bedarf, dass wenigstens unter dem Principat zwischen Sicilien

und den übrigen Provinzen im Bodenrecht kein Unterschied gemacht ward.

1) Häufig genug findet sich freilich auch diese Bezeichnung. Da dieselbe

jeder Bodenrente zukommt (2, 430), können vectigales ac stipendiarii verbunden
werden (Cicero S. 724 A, 3) und heisst der Unterthanentribut vectigal stipen-

dinrium (Cicero S. 731 A. B).



— 733 —
Gemeinde selbst überlässt. Es sehliesst also wohl die römische

Besteuerung die Autonomie so lange aus, als dieser Begrift" noch

Realität hat (S. 691), nicht aber darf umgekehrt aus der Fixi-

rung der Abgabe und ihrer Leistung durch das Aerarium der

abhangigen Gemeinde auf rechtliche Autonomie geschlossen wer-

den. Was die praktischen Consequenzen anlangt, so ist die Be-

fugniss die Auflage zu steigern ebenso vorhanden, wenn dieselbe

als Steuer wie wenn sie als Bodenzins gefasst wird'). Die

Umwandelung des Bodens in römisches Staats- oder Privateigen-

thum war nach dem älteren System ebenfalls rechtlich möglich,

da derselbe den Inhabern nur bis weiter überlassen war ; indess

machte es doch in dieser Beziehung einen wesentlichen Unter-

schied, ob der Staat das ihm aus der Dedition erwachsene

Recht nach langem Zwischenraum ausübte oder ob er einfach

sein Eigenthumsrecht zur Geltung brachte, und es hängen die

gracchanischen Colonisationspläne ohne Frage mit der Aufstellung

dieser Theorie zusammen. Es fliesst ferner aus dem Bodenzins

und der darin enthaltenen Anerkennung des Satzes, dass sämmt-

liche Territorien der Unterthanengemeinden römisches Staats-

eigenthum sind, wahrscheinlich die Monopolisirung der an dem
Bodenrecht hängenden (2, 440 A. 2) Zölle durch das Reichs-

regiment; vermuthlich praktisch eine der frühesten und wich-

tigsten Beschränkungen der Unterthanengemeinden gegenüber

den autonomen.

Folgenreich dagegen für die Gestaltung des Unterthanen- unver-

. . 111, änsserlich-

verhältnisses ist es geworden, dass dem überseeischen Boden- keit des
provinzialen

eigenthum des Staats der rechtliche Charakter der Unveräusser- staats-

.,

,

eigenthnms.
lichkeit gegeben und dadurch das Unterthanenverhältniss da-

selbst perpetuirt, der Uebergang desselben in die italische

Rechtsordnung in republikanischer Zeit verhindert und auch unter

dem Principat in enge Schranken gewiesen ward. An sich be-

steht die Ausübung des staatlichen Bodenrechts gegenüber der

Unterthanengemeinde , mochte es nun als Herrenrecht oder

1) Wenn in Sicilien und Sardinien (Liv. 36, 2, 12. 37, 2, 12. c. 60, 9. 42,

31, 8) lür Kriegszwecke Doppelzehnten ausgeschrieben werden, späterhin, aller-

dings gegen Entgelt, regelmässig in Sicilien ein zweiter Zehnte umgelegt wird

c. Cicero Verr. l. 3, 70, 163), so ist ist dies mit jedem Princip gleich gut oder

gleich schlecht zu vereinigen. Ebenso wurde in Spanien , wo sonst die Ab-
gabe in Geld angesetzt war, daneben gegen Entgelt der Zwanzigste entrichtet

(Liv. 43, 2, 12).
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direct als Eigenthum aufgefasst werden, wesentlich in der Mög-

lichkeit dasselbe in römisches Privateigenthum umzuwandeln.

Von je her ist diese Consequenz wie in Italien selbst so in Be-

ziehung auf die Fortsetzung Italiens im Norden bis an die

Alpengrenze hin praktisch gezogen worden. Das cisalpinische

Gallien war so wenig ein Theil Italiens wie die Insel Sicilien;

unbedenklich aber ist das in Italien geltende Bodenrecht von

je her auf jenes angewendet und die Adsignation des Bodens

zu vollem quiritarischem Eigenthum auch hier zugelassen wor-

den ^j. Aber gegen die praktische Anwendung des Satzes zu-

nächst auf Sicilien und weiter auf die übrigen als über-

seeisch betrachteten Gebiete sträubte sich der regierende

Senat. Wie die Behandlung des früheren. Königslandes im syra-

kusanischen Gebiet und die des leontinischen Ackers beweist'^),

ist niemals bestritten worden, was theoretisch nicht bestritten

werden konnte und praktisch vortheilhaft war, dass auch über-

seeischer Boden in römisches Staatseigenthum übergehen könne

;

aber abgesehen davon, dass man diesen Domanialbesitz möglichst

beschränkte, wurde derselbe gefasst als unübertragbar, das heisst

als unfähig durch Adsignation in quiritarisches Privateigenthum

überzugehen oder durch Consecration Eigenthum einer römischen

Gottheit zu werden 3); wesshalb auch die Erweiterung des

1) Die Bürgercolonien Sena Gallica, gegründet um das J. 471; Pisaurum,

gegründet 570; Mutina und Parma, gegründet 571, liegen ausserhalb der

Grenzen des eigentlichen Italien. Die Adsignation auf Grund des flaminischen

Ackergesetzes um das J. 526 erstreckte sich auf das gallische Land bis nach

Ariminum.
2) In dem den Karthagern abgenommenen Theil Siciliens ist sicher in

ähnlicher Weise verfahren worden.

3) Die älteste Erwähnung der Verschiedenheit des italischen und des

überseeischen Bodenrechts ist der in den J. 544 und 546 als unbestritten fest-

stehend zur Anwendung gebrachte Satz, dass der Dictator nicht in Sicilien,

sondern nur in agro Romano ernannt werden dürfe und dass dieser nur in

Italien vorkommen könne (2, 152). Ager Romanus bezeichnet technisch das

ursprüngliche Stadtgebiet und kann auch hier in diesem Sinn gefasst werden,

wenn man annimmt, was an sich keine Schwierigkeit macht, dass durch eine

der dem Sacralrecht geläufigen Fictionen die Eigenschaft des Urgebiets einem

anderen Bodenstück beigelegt werden kann. Mag man dieser Auffassung folgen

oder unter ager Romanus den ager publicus populi Romani verstehen, immer
ergiebt sich hieraus der Satz, dass für die Dictatorenernennung der italische

Boden schlechthin fähig, der überseeische schlechthin unfähig sei. Da diese

Ernennung im templum zu vollziehen ist, wird die Kegel auch dahin formulirt

werden können, dass nur der italische Boden der römischen Consecration fähig

«ei. Dieser Rechtssatz ist immer in Kraft geblieben. Auf eine Anfrage des

Plinius (ep. 49j , ob der Verlegung eines der grossen Mutter in Nikomedeia

•iledicirten Tempels ein Bedenken entgegenstehe, antwortet Traianus (ep. 50)
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überseeischen römischen Gebiets nicht genügend erschien, um
die durch die Gebietserweiterung bedingte Vorschiebung des

Pomerium zu rechtfertigen i). Diese Rechtsauffassung bestand

bereits zur Zeit des hannibalischen Krieges und ist in der re-

publikanischen Zeit festgehalten worden. Späterhin, wenigstens

unter dem Principat, ist man von beidem abgegangen: Gonse-

cration auch des überseeischen Gebiets wird in Nothfällen zu-

gelassen 2) und ebenso das Recht der Vorschiebung des Pome-
rium auf die Ausdehnung des überseeischen Staatsgebiets be-

gründet 3). In der That liess jene Auffassung sich wohl in-

sofern rechtfertigen, als der Begriff des Bodeneigenthums durch

das mangelnde Recht der Veräusserung nicht aufgehoben ward.

Rechtlich aber war nicht abzusehen, warum das nach Kriegsrecht

jenseit des Meeres römisch gewordene Ackerland nicht mit dem-
selben Recht verkauft oder adsignirt werden konnte wie der

Acker von Samnium und Picenum. Unmöglich konnte den sou-

veränen Gomitien, denen die Verfügung über das Gemeindeland

verneinend , cum solum peregrinae civitatis capax non sit dedicationis quae fit

nostro iure. Obwohl Nikomedeia in Inschriften aus severischer Zeit (C, /. Gr.

1720. 3771) a6[A|xa5(o? avt«i}t Tip ot]|xu) tüjv 'Pojfjiattuv genannt wird, hat der
Stadt doch sicher die Autonomie gefehlt und ist also die peregrina civitas hier

eine Stadt, deren Boden im römischen Staatseigenthum steht.

1) Seneca de brev. vitae 13, 8 (vgl. [2, 716]): Sullam .... protuUsse

pomerium, quod numquam provinciali , sed Italico agro adquisito proferri moris
apud antiquos fuit. Irrig habe ich (RG. 2'', 355) diese Worte auf die Ver-
schiebung der Grenze Italiens bezogen ; agrum adquirere kann nur heissen

'Bodeneigenthum erwerben' und, da hier von dem Staat die Rede ist, handelt

es sich um den Gegensatz der Erweiterung des staatlichen Bodeneigenthums in

Italien und in den Provinzen. Sulla wird sein Recht auf Vorschiebung des Pomerium
beispielsweise begründet haben auf die Umwandelung des Gebiets von Pompeii
aus ager peregrinus in ager publicus populi Romani und weiter durch Adsignation
in die colonia Veneria Cornelia. Ich bedaure diesen Fehler um so mehr, als

die kürzlich von Detlefsen (Hermes 21, 498 fg.) ausgeführte Combination über
das Pomerium wesentlich aus diesem Missverständniss hervorgegangen ist.

2) Gaius 2, 7a: quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani con-

secratum est, proprie sacrum non est, tarnen pro saero habetur. Anwendungen
davon sind die von den Pompeianern vorgenommene Consecration in Thessalonike

(S. 379 A. 1) so wie die für die Feldherrnauspicien späterhin jenseit des Meeres
vorgenommenen Bodenconsecrationen (1, 100 A. 3). Ohne Frage ist in allen

Colonien italischen Rechts auf Grund dieser Regel die Bodendedication mit

voller Wirksamkeit vorgenommen worden.

3) Die Vorrückung des Pomerium, welche die Kaiser Claudius und Ve-
spasian vornahmen auctis populi Romani finibus (C. /. L, VI, 1231. 1232),
können nur bezogen werden auf die Annectirung dort von Britannien, hier unter

anderm von Kommagene. Wenn, wie es scheint, Seneca mit den A. 1 ange-
führten Worten , die er übrigens einem gelehrten Kleinkrämer in den Mund
legt, die claudische Grenzerweiterung anfechten will, so sieht man, worauf er

sich dabei juristisch stützt.



— 736 —
zustand (S. 339), dieselbe für das überseeische Gebiet auf diese

Weise entzogen und zwischen dem dies- und jenseits des Mee-

res liegenden Domanialland diese Scheide aufgerichtet werden.

Theoretisch willkürlich wie die Procedur ist, offenbart sie um so

deutlicher den politischen Zweck der Bildung römischer Bürger-

gemeinden ausserhalb Italiens und damit der Denationalisirung

des herrschenden Volkes einen rechtlichen Riegel vorzuschieben.

Um diese juristisch kaum als controvertibel zu bezeichnende Frage

drehte sich in der Gracchenzeit der Kampf der Parteien und
der Interessen. Um dieser Consequenz auszuweichen hatte die

regierende Partei aus der Dedition Siciliens die rechtlichen Con-

sequenzen in engsten Grenzen gezogen; diese Consequenz in

umfassender Weise ziehend hatte die Gegenpartei die neue Pro-

vinz Asia organisirt und von der dadurch anerkannten Zulässig-

keit der überseeischen Adsignation sofort die praktische An-
wendung gemacht durch die Gründung der ältesten überseeischen

Colonie Narbo. Aber wie überhaupt unterlag die gracchanische

Politik schliesslich auch in dieser Frage. Der in beschränkter

Anwendung niemals bestrittene Rechtssatz, dass der provinziale

Boden, eben wie der italische, so weit er nicht als Territorium

eines Vertragsstaates constituirt ward, im Eigenthum der römischen

Gemeinde stehe, wnrde in der weiten Ausdehnung festgehalten,

welche die Gracchaner ihm gegeben hatten. Aber die Unüber-

tragbarkeit des überseeischen Domanialbesitzes blieb und es

wurde davon wahrscheinlich sogar auf die gracchanische Colonie

an der gallischen Küste insofern Anwendung gemacht, dass sie

wohl fortbestand, aber die Adsignation betrachtet wurde als nicht

nach quiritarischem Bodenrecht vollzogen, sondern lediglich den-

jenigen Erbbesitz gewährend, welcher den römischen Rechtslehrern

mit dem fortbestehenden Bodeneigenthum des Staates verträglich

erschien 1). Die von Gracchus weiter beabsichtigte Colonisirung

Karthagos in Africa wurde rückgängig gemacht und die Gründung

überseeischer Colonien, so lange die Republik bestand, mit Erfolg

verhindert 2). Dabei ist wahrscheinlich vor allen Dingen die finan-

1) Dass Narbo das italische Recht nicht gehabt hat , darf daraus ge-

folgert werden , dass Paulus Dig. 50, 15, 8, 1 in Narbonensi es bloss Vienna
beilegt.

2) Das Sachverhältniss würde nicht verändert, wenn vereinzelte Aus-
nahmen nachgewiesen werden könnten ; indess ist dies nicht der Fall. Valentia

in Spanien, gegründet im J. 616 d. St. (Livius ep. 55), besass später italisches
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zielle Rücksicht massgebend gewesen und geblieben. Das Privat-

eigenthum quiritarischen Rechts unterliegt freilich von Rechts wegen

dem bürgerlichen tributum, ist aber nach dessen frühem Abkom-

men thatsiichlich steuerfrei ; von dem ager publicus populi Homani

zahlt der Nutzniesser in der einen oder der anderen Form den

Bodenzins. So weit also jenes Privateigenthum auf überseeischen

Boden erstreckt ward, zog es den Wegfall des Bodenzinses nach

sich; und dies ist sicher die Ursache, wesshalb an jener Ord-

nung in republikanischer Zeit so viel wir wissen ohne Ausnahme

festgehalten ist. Selbst als unter Caesars Dictatur und unter

dem Principat in den überseeischen Gebieten zahlreiche Bürger-

colonien angelegt wurden, ist dies im Allgemeinen in derselben

Weise geschehen, wie sie für Narbo zur Anwendung gekommen

war. Nur die bestgestellte Kategorie derselben empfing in der

Form des italischen Rechts' rechtes römisches Bodeneigenthum

und damit von Rechts wegen die Befreiung vom Vectigal , wie

dies im Abschnitt vom Municipalwesen gezeigt werden wird.

Die Tributpflichtiekeit ist mit der Unterthäniekeit nicht in steuerfreie
t' ^ ö Unter-

der Weise nothwendie verknüpft, dass nicht Ausnahmen vor- tiianen-
'-^ gemeinden.

kommen könnten. Die Befreiung der Unterthanengemeinde vom
Tribut erfolgte aber regelmässig unter Aenderung ihres Rechts-

standes, entweder durch Beilegung des römischen Bürgerrechts

bester Art oder durch Ertheilung der Autonomie i). Einfache

Immunität neben der Unterthänigkeit kommt nicht häufig vor

und kann nur als factischer Nachlass der rechtlich fortbestehen-

den Steuer aufgefasst werden 2). Das Rechtsverhältniss der bret-

llecht (^Dig. 60, 15, 8 pr.) , ob aber seit der Gründung, ist zweifelhaft; als

Colonie ist es wohl angelegt, aber vielleicht zuerst als Colonie latinischen

Hechts. Ueber das Bodenrecht der im J. 583 in Spanien gegründeten Colonie

latinischen Rechts Carteia und der marianischen Colonie Mariana auf Corsica

ist nichts bekannt.

1) Darum ist auch in republikanischer Zeit die Gründung latinischer und
die Gründung von bürgerlichen Colonien immer parallel behandelt, beides auf

Italien und das cisalpinische Gallien beschränkt worden. Vgl. S. 682.

2) Erlass der Abgaben durch den Senat nicht bloss auf eine bestimmte

Frist, sondern auch bis weiter, kam oftmals vor, wurde aber immer widerruflich

ertheilt (Appian Hisp. 44: SiSoiot K i] ßo'jX-?) td? totdcooe Soopedt äei rpootiöeioa

/.upia; loeoöat, \t.iyj>i av olo-z-^ %a\ rip hiniw 6ox7J). Ohne Zweifel in dieser

Weise bewirkte nach der Schrift de hello Hisp. 42 Caesar als Prätor, dass dem
diesseitigen Spanien die von Metollus ihm aufgelegten Abgaben (yectigalid) er-

lassen wurden. Auch bei der Cassirung der von Sulla verliehenen städtischen

Immunitäten, die der Senat noch unter dem Optimatenregiment verfügte (Cicero

de off. 3, 22, 87) , ist gewiss ins Gewicht gefallen , dass sie nur auf Senats-

Köm. Alterth. III. 47
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tischen Städte (S. 729) gehört nicht eigentlich hieher, da hier

die Wehrpflicht durch eine niedrigere Dienstpflicht ersetzt ist.

Aber unter dem Principat wurde in dieser Weise bei den Ba-

tavern mit Rücksicht auf die bei ihnen in besonderer Stärke ge-

handhabte Conscription von der Besteuerung abgesehen i).

WaffenrecM. Hiusichtlich dos Wafl'enrechts ist schon bemerkt worden

(S. 671), dass die städtische Ordnung eine gewisse Militärge-

walt nothwendig in sich schliesst und was nicht bloss dem
föderirten Staate, sondern auch der rechtlich unselbständigen

Bürgergemeinde gestattet ist, auf die Unterthanengemeinde gleich-

falls Anwendung findet. Auch für diese wird es gelten, was von

jener ausgemacht ist, dass erforderlichen Falls der Ortsvorsteher

oder der von ihm ernannte Stellvertreter die waffenfähigen Ge-

meindegenossen unter die Waffen rufen und das Recht des rö-

mischen Kriegstribuns über sie ausüben kann 2). In Sicilien

unterhielten sogar Provinzialen , vielleicht die siebzehn privile-

girten Gemeinden (S. 725 A. 1) eine ständige Besatzung aller-

dings nur von 200 Mann auf dem Eryx, welche ein Siculer als

'Kriegstribun' commandirte 3) ; und in der kurzen Zeit, in der die

vier Makedonien unter dem consularischen Regiment standen, ist

dreien von ihnen das Recht der Grenzvertheidigung eingeräumt

worden (S. 671 A. 5).

Militärische Aber wie die ordentliche Zuzugspflicht mit der abhängigen

Wendung. Autonomic regelmässig verbunden ist, so wird die ordentliche

Stellung von Mannschaften oder Gehülfen von der Unterthanen-

gemeinde durchgängig nicht verlangt *). Dabei hat wesentlich

beschluss ruhten, obwohl dieselben ohne Zweifel als eigentliche Freibriefe ge-

geben waren.

1) Tacitus hist. 5, 25 (vgl. 4, 17 Germ. 29) : sibi non tributa, sed . . .

viros indici ; proximum id Ubertati. Die Überlas ist auch hier im Sinne des

römischen Staatsrechts zu verstehen : die populi liberi waren von Rechts wegen
immun (S. 682). Ein zweites sicheres Beispiel finde ich nicht; indess gehören

Amphisa und die ozolischen Lokrer vielleicht hieher fS. 683 A. 4).

2) Dass für den Sicherheitsdienst bewaffnete Leute verwendet werden,

wie später in Kleinasien die Diogmiten, hat rechtlich mit dem Kriegsdienst

nichts gemein.

3) Diodor 4, 83. C. I. L. X, 7258. Man darf diese Municipal- oder

Provinzialtruppen nicht, wie dies Handb, 4, 534 geschehen ist, mit den durch

die römischen Beamten unter die Waffen gerufenen Provinzialen durch ein-

ander werfen.

4) Wenigstens erscheint bei keiner unterthänigen Gemeinde von fest ge-

ordneter Wehrpflicht eine Spur. Wohl mag man in den Anfängen dieses Ver-
hältnisses und ehe dasselbe in voller rechtlicher Schärfe sich entwickelte, die

Heranzielmng der tributpflichtigen Unterthanen zur Waffenhülfe innerhalb der
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mitgewirkt, dass die Contingentstellung hauptsächlich den Itah'kern

obliegt und der grösste Theil der Unterthanen aus nichtitalischen

Reichsangehörigen besteht; auch bei den nicht italischen auto-

nomen Verbündeten tritt, wie wir sahen (S. 677), die regelmässige

Contingentstellung zurück. Aber allein ist doch dies Moment nicht

massgebend gewesen. Denn auch die wenigen italischen Unter-

thanengemeinden , namentlich die der Brettier*), stellen keinen

Zuzug; und vor allem knüpft die ständige Wehrpflicht noth-

wendig an an den Vertrag oder was dem gleich steht und es

lässt sich, wo dieser mangelt, für dieselbe keine geeignete Rechts-

form finden. Es ist die Waffenpflicht immer zugleich ein Wafi"en-

recht und es liegt darin, wie in dem Bündniss selbst, die Aner-

kennung der Selbständigkeit des abhängigen Staats. Auch haben

die Römer, welche hinsichtlich der Tributpflichtigkeit zunächst

die griechische Ordnung übernahmen, wohl ebenso, wie vielfach

ihre Vorherrscher, die ständigen Abgaben, bevor sie sie als

Bodenzins formulirten, gefasst als Aequivalent für die der he-

gemonischen Gemeinde obliegende Pflicht des Waff'enschutzes.

Natürlich kann die Regierung ausserordentlicher Weise auch die

Unterthanen unter die Waffen stellen und das staatsrechtliche

Princip sich solcher Hülfe nicht zu bedienen hat oftmals der

praktischen Nothwendigkeit weichen müssen. Was von den über-

seeischen autonomen Gemeinden früher (S. 677) ausgeführt wor-

den ist, gilt im Wesentlichen auch von denen der Unterthanen,

die dem römischen Aufgebot noch unbedingter unterlagen als jene.

Wo immer die römischen Statthalter in ihren Provinzen dem Auf-

lauf oder dem Krieg ohne genügende Streitkräfte gegenüber stan-

den , wurden römische Nothstandsheere und Nothstandsflotten

aus den dienstfähigen Leuten und den Schiffen der Unterthanen-

gemeinden zusammengestellt 2). Dabei wird, was von municipaler

Provinz als eine ihnen ordentlicher Weise obliegende Leistung angesehen haben

;

die Erstrecknng der Benennung socii auf sie ist wahrscheinlich eben daraus

hervorgegangen. Aber rechtlich ist doch keine andere Formel dafür zu finden

als die des Nothstandes.

1) Gellius 10, 3, 19: postquam Hannibal Italia decessit superatique Poeni

sunt , Bruttios ignominiae causa non müites scribebant nee pro sociis habebant,

sed magistratibus in provinciam euntibus parere et praeminiatrare servorum vicem

iusserunt. Das Weitere 1, 333.

2) Ein Senatsbeschluss vom J. 562 Liv. 35, 23 weist den Statthalter an,

um die befürchtete Landung der Makedonier abzuwehren , ausserordentlicher

Weise 12000 Mann zu Fuss und 400 Reiter auf der Insel selbst unter die

Waffen zu stellen (placere senatui ad eum exercitum quem haberet, tumultuario-

47*
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und provin/ialer Miliz vorhanden war, mit Verwendung gefunden

haben ; die Offiziere aber konnte dies Aufgebot nur durch die

römischen Autoritäten erhalten, die übrigens diese Stellungen

nach Umstünden auch an Personen aus dem Unterthanenverband

vergaben i). Wenn selbst in der spätesten Zeit die römische Re-

publik die Contingente der Unterthanen nur in geringem Umfang

und nicht leicht ausserhalb ihres Sprengeis zum Kriegsdienst

herangezogen hat, so ist das desswegen geschehen, weil die ge-

schulten und geordneten Mannschaften, wie sie bei einem Theil

der autonomen Unterthanen, namentlich in den Clientelkönig-

reichen sich vorfanden, hier durchgängig fehlten.

Zuziehung Eiuc ucue Rcchtsbasis erhielt die Wehrpflicht durch Au-
zum

ordentiiciien gustus. In der letzten Epoche der Republik gab es keine an-

unter dem deren Truppen fester Formation als die Legionen der Btirger-
Principat. -

mfanterie, welche zunächst aus Freiwilligen gebildet wurden;

daneben bestand aushtilfsweise für alle Reichsangehörigen die

allgemeine Dienstpflicht, so dass erforderlichen Falls jeder Bürger

in die Legion eingestellt, jeder Nichtbürger zum Kriegsdienst in

ausserordentlich formirten Abtheilungen genöthigt werden konnte.

Augustus hielt die allgemeine Dienstpflicht der sämmtlichen

Reichsangehörigen fest, steigerte sie aber dahin, dass nicht bloss

der Bürger, sondern auch der Nichtbürger zum ordentlichen

Kriegsdienst pflichtig ward und, so weit zwangsweise Aushebung

erforderlich war, derselben unterlag. Neben die fest formirten

Bürgerlegionen, welche blieben, traten, ebenfalls in fester Forma-

tion, aus den Nichtbürgern bestehende und den Legionen aggre-

girte kleinere Reiter- und Infanterieabtheilungen, die Alen und

Cohorten der jetzt in die ordentliche Heerformation eintretenden

auxilia (S. 678 A. 1). Ausgehoben wurden die Legionen aus

sämmtlichen Städten des Reiches, ohne Unterschied ob dieses

Bürger- oder latinische oder Peregrinenstädte waren, so dass dem

rum militum ad duodecim milia et quadringentos equites scriberet, quibus oram
maritimam .... tueri posset : eum dilectum praetor noT^ ex Sicilia ipsa tantum,

sed ex circumiacentibus insulis habuit oppidaque omnia maritima .... praesidiis

firmavit'). Aehnlicli in Spanien Liv. 35, 2, 7. Noch viel häufiger hahen die

römischen Befehlshaher ohne Autorisation des Senats dies in den Provinzen ge-

than (2, 92). Dass besonders im Piratenkrieg die Flotten ganz in gleicher

Weise gebildet wurden, lehren namentlich die Verrinen.

1) Unter den im Socialkrieg verwendeten auxilia externa befinden sich

drei Schiffscapitäne von Karystos, Klazomenae und Miletos, von welchen Städten

keine föderirt war (S. 751 A. 1). Diese römischen Schiffsoffiziere konnten

also den Unterthanengemeinden angehören.
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Rekruten, wenn er das Bürgerrecht nicht hatte, durcli den Ein-

tritt in die Legion dasselbe erworben ward; die Auxilien aus

den nothwendig peregrinischen nichtstiidtischen Gemeinden des

Reiches, mit Einschluss der autonomen (S. 679), jedoch ledig-

lich denjenigen der vom Kaiser unmittelbar verwalteten Provinzen,

während die wenigen nicht städtischen Gemeinden der Senats-

provinzen entweder ausfielen oder bei der Aushebung für die

Legionen mit herangezogen wurden. Wenn also Augustus bei

der städtischen Aushebung den Unterschied des Personalrechts

geradezu beseitigte, so bahnte er die Ersetzung desselben durch

die allgemeine Reichsangehörigkeit bei der nicht städtischen inso-

fern au, als er die allgemeine ordentliche Wehrpflicht auch auf

die Unterthanen erstreckte. Wie schon in republikanischer Zeit

der Name der socü auf sie übergegangen war (S. 738 A. 4), gab

ihnen Augustus jetzt eine der der früheren italischen analoge

Formation nach Völkerschaften und damit wesentlich diejenige

Stellung, die unter der Republik die Italiker neben den Bürgern

eingenommen hatten i). Die Einheitlichkeit des Personalrechts,

die Umwandlung der latinischen und peregrinischen Reichsge-

meinden in Gemeinden römischer Bürger ist erst nach Jahrhun-

derten zum vollen Abschluss gelangt, aber in ihren Grund-

zügen das Werk des Augustus. In der von ihm festgestellten

allgemeinen ordentlichen Militärpflicht ohne wesentlichen Unter-

schied des personalen Rechtsstandes hat die Reichsangehörigkeit

zuerst feste Gestalt und praktischen Inhalt gewonnen.

Die Unterthanengemeinde kann mit dem römischen Gemein- Legationeu.

wesen nicht in diejenigen Beziehungen treten, wie sie gleich

dem nicht reichsangehörigen auch dem reichsangehörigen auto-

nomen Staat vertragsmässig zustehen, also von Rechtswegen Ge-

sandtschaften weder schicken noch empfangen (S. 597). Aller-

dings tritt die Verschiedenheit der staatsrechtlich qualificirten

Gesandten und der von den Unterthanengeraeinden an die rö-

mische Centralregierung geschickten Mandatare wenig hervor"^);

1) Hermes 19, 69 fg.

2) Unzählige Male haben Deputationen nicht autonomer Gemeinden sich

an Cousuln (zum Beispiel die über Verres Beschwerde führenden sicilianischen

:

Cicero Verr. 2, 4, 10. c, 59 , 146 fg.) oder Prätoren (zum Beispiel die des

jenseitigen Spanien an den Prätor Caesar: bell. Hisp. 42) und durch diese au
den Senat gewandt. Die nach Herkommen bald nach dem Antritt der Consuln
den Legationen gewidmeten Senatssitzungen dienen auch für die der Unter-

thanen (Liyius 41, 8, 5. Cicero Verr. 1, 35, 90).
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die Benennung der legati wird auch den letzteren gegeben.

Aber darum ist es nicht weniger sicher, dass die völkerrecht-

h'chen Privilegien jener auf diese sich nicht erstreckten i) und
dass das verbriefte Gesandtschaftsrecht von dem bloss factischen

auch praktisch wesentlich sich unterschied. Weder die Abord-

nung noch der Empfang der Gesandten eines Staates hängen ab

von dem Ermessen der römischen Behörden; dagegen bedurfte

die Unterthanengemeinde für die Absendung einer Botschaft nach

Rom ohne Zweifel der statthalterlichen Genehmigung, und ebenso

konnten die Consuln wie der Senat ohne das Recht zu verletzen

den Empfang solcher Deputationen verweigern 2). Das Vcrhält-

niss des Verres zu den Mamertinern, der einzigen namhaften

föderirten Stadt in Sicilien, ist sicher dadurch mit bedingt wor-

den, dass dieser das Recht der Beschwerdeführung in anderer

Weise zustand als den übrigen sicilischen Städten.

Beziehungen Ebeuso wcnig kann eine Unterthanengemeinde mit einer

den unter andern reichsangehörigen oder ausländischen in Rechtsbeziehungen

treten. Abhängigkeit einer Unterthanengemeinde von einer an-

dern ist ausgeschlossen 3) , während die Unterordnung gewisser

Schichten der Bevölkerung unter die regierende Bürgerschaft auch

in Unterthanengemeinden vorkommt*). Wenn schon den auto-

nomen Gemeinden die Gonföderation nur ausnahmsweise gestattet

ward (S. 666), wird sie bei den unterthänigen noch weniger

geduldet'^). Indess in seinen Anfängen hat das römische Regi-

1) Daran wird zu denken sein, wenn Cicero de har. rep. 16, 34 von der

Ermordung eines legatus ad senatum a civitate übera missus spricht.

2) Eigentliche Belege hiefür sind mir nicht bekannt, aber es bedarf deren
nicht bei der unbedingten Abhängigkeit der Unterthanengemeinde vom Statt-

halter. Beaohtenswerth ist es, dass das in dem Rechtshandel der Adramytener
ergangene Senatusconsult ihnen durch den Statthalter zugeht (C /. Gr. 2349'')

und dass die Gesandtschaft der Oropier an den Senat von einem mit personalem
Gesandteiirecht versehenen Manne geführt wird (S. 652 A. 1).

3) Attribution ist wenigstens denkbar; vgl. S. 766 A. 4.

4) In dem S. 726 A. 3 erwähnten Decret gewährt die pergamenische Ge-
meinde in Erwartung des Eintretens der römischen Herrschaft den Paroeken
und überhaupt den daselbst grundbesitzenden Nichtbürgern das volle, anderen
Kategorien ein minderes Bürgerrecht. Dem Anschein nach wird der Zwischen-
zustand von den nivellirenden lladicalen benutzt, um vor dem Eintritt der

römischen Herrschaft die volle Demokratie durchzuführen.

5) Die Dorfcomplexe der nicht zu städtischer Ordnung gelangten Ge-
meinden, zum Beispiel der 22 der Asturer (Plinius 3, 3, 28; vgl. Hermes
19, 25), dürfen nicht als Föderationen aufgefasst werden, ebenso wenig
die pagi der gallischen civitates.
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mcnt diese Gonsequenz nicht in voller Schürfe gezogen. Für

Sicilien fordert die kleine ständige Besatzung auf dem Eryx

eine gewisse föderative Organisation wenigstens der siebzehn

priviiegirten Städte (S. 738). Die Römer annectirten das König-

reich Makedonien im J. 589 durch Umwandelung desselben in

vier städtische Conföderationcn ; wenn zwischen diesen Bün-

den das Conubium und das Commercium untersagt ward, blieb

es innerhalb des einzelnen Bundes gestattet') und diese Bünde

selbst wurden erst nach der Auflehnung des Landes gegen die

Fremdherrschaft beseitigt. In Griechenland, das, da es damals

überhaupt nur factisch an Rom angeschlossen worden, zunächst

seine Stammbünde behalten hatte, wurden diese zwar nach dem
achaeischon Kriege aufgehoben; indess bei der politischen Be-

deutungslosigkeit derselben und der Macht des römischen Phil-

hellenismus wurde diese Massregel nicht lange nachher im We-
sentlichen zurückgenommen und der Zwischenverkehr wieder

freigegeben 2). Im Uebrigen aber finden sich von einer gemein-

schaftlichen Thätigkeit der Provinz, welche ja ein Complex von

Unterthanengemeinden war, oder einer Gruppe provinzialer Ge-

meinden aus republikanischer Zeit kaum andere Spuren als die

Feste und die Ehren, welche dieselben ihren Statthaltern er-

wiesen'*) und etwa noch einzelne städtische aus vorrömischer Zeit

überkommene Festgenossenschaften ^). Wenn also die Republik

den Unterthanengemeinden mit geringen und wahrscheinlich

von dem Belieben des jeweiligen Statthalters abhängigen Aus-

nahmen die Gemeinschaft unter einander nicht verstattete, so

1) Liv. 45, 29 : in quattuor regiones dividi Macedoniam .... neque co-

nubium neque commercium agrorum aedificiorumque inter se placere cuiquam extra

fines regionis suae esse.

2) Pausanias 7, 16, 9 : ol t« yj)-i]\).ara lyovxes dxtuXüovro iv Tig ÜTtepopta

xxäoOat • o'jvISpia xe xaza. £&V05 xa exasxeuv ^A/aiöJv xai x6 ^v (pojxeüow t^

Boiojxoic Tj £xepa)9t irou x^? 'EXXaoo; xartkik'jxo öpioico«; Travxrx. exeai Se oü

TToXXot; uoxepov . . 'Pajfxaioi . . . ouvsSpia xe -/caxd e&voc ärrooiSoactv exaoxot;

xa äpyaia xai fip dv x^ ^Tiepopia 'ATäa%ii. Vgl. RG. 5, 236.

3) Cicero Verr. l. 2, 21, 51: Mithridates in Asia cum eam provinciam

totam occupasset, Mucia (zu Ehren des Statthalters Q. Scaevola J. d. St. 633)

non suslulit. c. 46, 114: cuius (des Verres) nomine apud Siculos dies festi

agitantur et praeclara illa Verria celebraniur, cuius statuae Romae stant inauratae

a communi Siciliae, quemadmodum inscriptum videmus, datae.

4) Das ouveopiov x&v bisia otkatov (Schliemann Troia 1884 S. 256) oder

auch 'IXteT; xai iröXei; a[ xoivojvoüoat xtj; ftuoia; xal xoü äY«Jvo; xotl x^; TiavT)-

YÖpeoJS (daselbst S. 254) bestand schon zur Zeit des Autigonos (Droyseu Hell.

2, 2, 382 fg.). RG. 5, 317.
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Die ordnete Augustus, wie es scheint im ganzen Reich, Städte-

provinzialen
Städtetage Verbindungen an, conctha, auch communia^ griechisch xoiva,

Kaiserzeit, mit jährlichen Zusammenkünften ihrer Vertreter, die allerdings

hauptsächlich für Opfer und Feste bestimmt waren, aber

doch auch wenigstens das Petitions- und Beschwerderecht

hatten ^). Sie waren im Allgemeinen gebunden an die Schranken

der Provinz, ruhten aber innerhalb dieser auf dem Fundament

der Nationalität 2], so dass von der Rechtsstellung der einzelnen

Gemeinden abgesehen ward und neben den autonomen 3) die

Unterthanengemeinden gleichberechtigt standen. Wenn von

Augustus gesagt wird, dass er sämmtlichen Städten des Reiches die

Freiheit verliehen habe (S. 727 A. 2), so mag dabei wohl in erster

Reihe an diese den nicht autonomen Städten gewährte Land-

standschaft gedacht sein. Andrerseits findet die Reichsangehörig-

keit der autonomen Gemeinden in ihrer Zugehörigkeit zu den

Landtagen ebenfalls förmlichen Ausdruck. Somit tritt die nach

beiden Seiten hin ausgleichende Tendenz der augustischen Re-

form in diesen Städtetagen mit besonderer Deutlichkeit uns ent-

gegen.

Mehr als auf jedem andern Gebiete gleichen sich die wirk-

liche und die tolerirte Autonomie in Betreff des Rechts und der

Gerichte und in der Selbstverwaltung; was für jene aus ihrer

rechtlichen Stellung mit Nothwendigkeit sich ergiebt, ist praktisch

auch dieser zugestanden worden.

Bigene Ge- Grundlage der Rechtsordnung der Unterthanengemeinde ist
setzgebung.

auch hier der Inbegriff der zur Zeit des Eintritts des betreffenden

Gebiets in das römische Reich in demselben in Kraft stehenden

Satzungen ; typisch dafür ist das Fortbestehen der Steuerordnung

1) Ueter die Concilien der Kaiserzeit vgl. Handb. 4, 503 fg. und meine ß.G.

besonders für Gallien 5, 34 fg., für Griechenland 5, 232. 236 fg. 242 fg. 283,

für Kleinasien 5, 816 fg. Die Einrichtungen sind, obwohl alle aus demselben
Princip hervorgegangen, doch örtlich mannichfaltig entwickelt und namentlich

in dem Gebiet des Hellenismus überall durch die Vorgeschichte bedingt.

2) Dass diese zunächst ins Auge gefasst wurde, lehrt die Vereinigung
der im Regiment getrennten Gallier zu einem Landtag, wogegen die romanisirte

Narbonensis davon getrennt ward; ebenso die Ausbildung der griechischen

Amphiktionie unter dem Principat (meine ß. G. 5, 232) und die Panhellenen

Hadrians (das. 6, 244), nicht minder der den griechischen Städten der Provinz

Moesien gewährte Sonderlandtag (das. 5, 283).

3) Dass die föderirten Städte an dem Landtag theilnahmen, beweist

namentlich die Zusammensetzung des uns am besten bekannten gallischen

Landtags.
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König lliorons II. iii dem Gebiet von Syrakus ^j. Auch hier werden

diese Satzungen bezeichnet als die 'eigenen Gesetze''-'), obwohl

die bei den föderirten Gemeinden ständige Erwähnung der Rück-

gabe derselben hier vermieden wird 3), da sie ihnen nicht eigent-

lich gegeben, sondern nur nicht genommen werden. Der Rechts-

kreis ist principiell nicht enger als bei der wirklichen Autonomie

:

diejenigen Institute, welche das römische ius gentium nicht kennt

und die nur nach Landesrecht möglich sind, Ehe, Freilassung,

Testament, Intestatsuccession , sind auch den Unterthanen ver-

stattet worden ^) ; der Syrakusaner und der Ephesier vollzog

diese Acte ebenso nach seinem Localrecht wie der Athener und

der Massaliote. Auch das Satzungsrecht wird diesen Gemeinden

geblieben sein, da die Gemeindeverfassung und damit die legis-

latorischen Organe fortbestehen und es nicht im Interesse der

Machthaber gelegen haben kann jede Wandelung des Localrechts

unmöglich zu machen. Eine Collision desselben mit den römi-

schen Satzungen war insofern hier unmöglich, als die letzteren,

so weit sie es beabsichtigten, die bloss precar zugelassenen

Unterthanenordnungen von Rechts wegen brachen.

Der römischen Gesetzgebung sind bei den Unterthanen- Bömische
Geseta-

gemeinden keine vertragsmässigen Schranken gezogen wie bei gebimg.

den föderirten und von einer Annahme oder Ablehnung der rö-

1) Cicero Verr. l. 2, 12, 31 : inter aratores et decumanos lege frumentaria,

quam Hieronicam appellant, iudicia fiunt. Das. 3, 6, 14: (majores) tanta cura 8i-

culos tueri . . . voluerunt . . . ut lege Hieronica venderent : voluerunt . . . eorum
. . animos non modo lege nova, sed ne nomine quidem legis novo commoveri.

2) So gestattet der S. 749 A. 3 angeführte Senatsschluss von 676 den Bür-
gern dreier Unterthanengemeinden, ^av h xau TTotTpiotv xaxd toü? ioioui v6(xo'j;

ßouXtuvTai xptveoöat, dort Recht zunehmen. Cicero Verr. l. 2, 13, 32: Siculi hoc

iure sunt, ut quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus, c. 37, 90
(S. 748 A. 2); vgl. act. 1, 4, 13. l. 2, 22, 53. Cicero adAtt. 6, 1, 16: sum se-

cutus Scaevolae . . . illud, in quo sibi libertatem censent Oraeci datam .... quod
peregrinis iudicibus utuntur . . . se auTovo[j.tav adeptos putant. Das. 6, 2, 4

:

omnes (^civitates^ suis legibus et iudiciis usae aiiTovop.tav adeptae revixerunt. Die

37, 20 : (Pompeius) xd TcXeiou I&vt; xtbv dv x^ 'Aoia . . . vö[xoi? xe Jöiot; xal ~o-

Xixeiat; ocaxeoxTjaaxo xal SiExodfATjasv, wsxe xai 5ei3po aüxci»? xoi; ür' iY.dso\>

vojAiofteiai ^^pfjo^ai. Die nicht autonome Stadt Pergamon ehrt den Proconsul

von Asia im J. 708 P. Servilius Isauricus als dTcoSeotuxoxa x^ TröXet xoüi; Tiaxpiou;

vöfxou; (S. 726 A. 3).

3) Von den Thermitanern sagt es Cicero (S. 748 A. 2).

4) Für die Peregrinenehe verweisen die Juristen auf leges moresque pere-

grinorum (Gai. 1, 92), für das Testament auf die leges civitatis des Testators

(Ulpian 20, 14), für die Rechtsfolge des Eides auf singularum civitatium iura

(Gai. 3, 96), für die Frauentutel in Bithynien auf die dortige lex (Gai. 1,

193). Aehnliches findet sich oft.
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mischen Gesetze kann hier keine Rede sein^). Andrerseits aber

liegt die Uniformirung der abhängigen überseeischen Gemeinden
nach römischem Muster auch in Beziehung auf die nicht

autonomen Unterthanen nicht in den Zielen des römischen Re-

giments
;
principiell geht dasselbe vielmehr aus von der Aufrecht-

erhaltung des Status quo zur Zeit der Unterwerfung. Auch hiefür

sind die sicilischen Ordnungen typisch. Wenn die Steuerordnung

König Hierons nicht bloss in seinem kleinen Herrschaftsbereich,

sondern auf der ganzen Insel galt, so heisst dies nichts Anderes,

als dass die Römer sie übernahmen und zur allgemeinen Ordnung

der Provinz erhoben, wobei sie zugleich dieselbe nachweislich

vielfach abänderten 2). In Sicilien begegnet selbst eine allgemeine

Umgestaltung der Gemeindeordnungen nach römischem Muster in

der Einführung der Schatzungsbeamten nach dem Vorbild der rö-

mischen Gensoren in die sicilischen Städtcordnungen (2, 416);

aber diese bei der ältesten Provinz getroffene Anordnung hat sich

späterhin nicht wiederholt, also das ablehnende Verhalten gegen

die Uniformirung im Laufe der Zeit sich gesteigert. Localstatuten

für einzelne sicilische Städte sind mehrfach von römischen Statt-

haltern erlassen worden, so für Agrigentum von P. Scipio im

J. 547, für Herakleia Minoa von P. Rupilius im J. 6223). Der

letztere stellte ferner ein allgemeines Regulativ für die ganze

Insel auf insbesondere hinsichtlich der zwischen Parteien ver-

schiedener Nationalität stattfindenden Prozesse *). Aehnliche Re-

gulative werden auch sonst erwähnt-^). Die deutlichste Vor-

stellung von denselben gewährt, was wir über die von Cn.

Pompeius für Pontus und Bithynien erlassene Provinzialordnung

1) "Was DIo sagt 54, 9: 6 oe A'jyo'^''^o<: to (xev UTr-rjxoov (das heisst die

Unterthanengemeinden : S. 654 A. 3) xara xot twv ^Pojjxaiajv eÖT] ontj-zcei, xo

8e evoTTovoov tÜ) 7raTpt(|) acpioi xpöncp el'a ap/eo&ai, kann nichts anderes be-

deuten, als dass die römische Gesetzgebung hier völlig freie Hend hatte.

2) Dies zeigt Degenkolb (die lex Hieronica. Berlin 1861) besonders im
vierten Abschnitt.

3) Cicero Fcrr. l. 2, 50, 123 : Agrigentini d« senatu cooptando Scipionis

lege» antiquas habent . . . c. 125 : (^Heracleani) colonos P. Rupilius deduxit leges-

que similes . . . dedit.

4) Cicero Ferr. l. 2, 13, 32 nach den S. 745 A. 2 angeführten Worten

:

quod Siculus cum Siculo non eiusdem civitatis (cer(et), ut de eo praetor iudices ex

P, Rupilii decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit (vgl. [2, 673]),

quam Uli legem. Rupiliam vocant (S. 315 A. 3), sortiatur : c. 16, 40 : senatus . . .

consulto P. Rupilius de decem, legatorum sentethtia leges in Sicilia constituerat.

Val. Max. 6, 9, 8.

5) Livius 45, 31, 1. c. 32, 7. ep. 100.
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erfahren *) ; durch sie wurden zum Beispiel die Bedingungen der

Aufnahme in die Bürgerschaft, des Eintritts und der Ausstossung

aus dem Gemeinderath, der Uebernahme der Gemeindeämter, also

überhaupt die städtische Ordnung für sämmtliche der Provinz

angehörige Gemeinden ein für allemal geregelt. — Der Rechtskraft

nach ruhen diese römischen Ordnungen nur ausnahmsweise auf

Beschluss der Comitien^); dagegen werden sie häufig durch

Senatsschluss veranlasst oder bestätigt-*) und insofern der Will-

kür des einzelnen Statthalters entzogen. Im Allgemeinen aber

sind sie nichts als statthalterliche Edicte. Das römische Sy-

stem, dass der rechtsprechende Magistrat bei Antritt seines

Amtes die von ihm einzuhaltenden Normen zusammenfasst und

schriftlich bekannt macht, tibertrug sich von den römischen auf

sämmtliche provinziale Gerichtshöfe, und obwohl diese Edicte

sich zunächst auf die Verhältnisse der in der betrefTenden Pro-

vinz verweilenden römischen Bürger bezogen, so gingen sie doch

auch auf die Verhältnisse der Untcrthanen ein ') und bildeten in-

sofern, da sie wie die römischen von einem Beamten auf den

andern überzugehen pflegten, so zu sagen für jede Provinz ein

durch römische Autorität sanctionirtes Localstatut.

Nach diesen Normen, den beibehaltenen einheimischen und Rechts

den von den römischen Behörden aufgestellten, war innerhalb

des betreffenden Kreises die Rechtsprechung und die Verwaltung

sowohl von den beikommenden römischen Behörden und Ge-

richten zu beschaffen wie von denen der einzelnen Gemeinden^).

Die rechtsprechende Behörde hatte zwischen zwei Römern nach

römischem Recht, zwischen zwei Syrakusanern nach syrakusani-

schem, im Personalrecht aber, zum Beispiel bei Testament und

Freilassung, nach dem Ortsrecht des Erb- oder Freilassers zu ent-

1) Dio 37, 20. Pliiiius an Tralau ep. 79. 80. 112. 114.

2) Eine solche Ausnahme machen die kleinasiatischen Ordnungen des

Pompeius (S. 728 A. 1).

3) Das ^decrelum' des P. Kupilins für Sicilien stützt sich auf Vollmacht

des Senats (S. 746 A. 3).

4) Die beiden Bestandtheile des Edicts, den die Römer betreffenden und
das edictum provinciale im eigentlichen Sinn, unterscheidet und charakterisirt

Cicero als Statthalter von Kilikien ad Att. 6, 1, 15. Sein edictum tralatieium

über das Zinsmaximum ad Att. 5, 21, 11; vgl. ad fam. 3, 8, 4.

5) Von Prusa, nachdem es Stadtrecht erhalten hat, heisst es (Dio or. 40

p. 175 R.) : -/.viCet Toü; ä'XXou; nd^zai, 8ti 5t] xdi ohai üfAeii; dirooiyeoOs xat

Tiap' ü(xiv ävotY^Tf) xpiveoftai. Später, hofft er (p. 199), wird der Stadt vielleicht

die dXeu&epta zu Theil werden.
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scheiden ^) , bei verschiedenem Recht der Parteien zunächst die

dafür bestehenden örtlichen Satzungen, aushülfsweise das ge-

meine römische Internationalrecht zur Anwendung zu bringen.

Dem materiellen Umfange nach ist die Gompetenz der einhei-

mischen Behörden und Gerichte in den Unterthanengemeinden

schwerlich enger bemessen gewesen als in den föderirten; wie

in der Verwaltung und der Giviljurisdiction finden wir dieselben

auch im Administrativprozess^) und in Griminalsachen thätig^).

Aber die Jurisdiction über die Römer und die Italiker, welche,

wie wir sahen (S. 706) , im Princip wenigstens den Behörden

der autonomen Gemeinden zukam, mangelt denen der unter-

thänigen; mögen Römer unter sich oder ein Römer und ein Un-

terthan mit einander prozessiren, immer geht die Sache an ein

römisches Gericht*), sei es dasjenige des Statthalters, sei es,

wenn es diesem also beliebt, an die Gerichtshöfe der Hauptstadt ^)

.

Darauf zunächst beruht die Einrichtung der Statthalterschaften

selbst (1, 192. 2, 219); der in die Provinz gesandte Prätor führt

wohl erforderlichen Falls dort den Oberbefehl, aber seine eigent-

liche und regelmässige Bestimmung ist die Erledigung der die

Römer in der Provinz angehenden Prozesse. Aber seine Gom-
petenz ist nicht auf diese beschränkt; auch die Prozesse der Un-

1) So schützt der Prätor den von einem Peregrinen Freigelassenen, el [ir]

oXXcoj v6[jiu) 'EXXrjvoav ^^eipo^pacpTQ^^ (Dositheus fr. de manum. 12). Cicero pro

Flacco 30, 74: tutor Ms Graecorum legibus adscribendus fuit: Polemocratem
scripsisti.

2) Cicero Fcrr. l. 2, 12, 13 : quod privatus a populo petit aut populus a pri-

vate, senatus ex aliqua civitate qui iudicet datur , cum alternae civitates reiectae

sunt. Das herkömmliche Schiedsverfahren durch Spruch einer nicht betheiligten

Gemeinde tritt also auch bei den unterthänigen ein, aber die schiedsrichtende

Gemeinde bestimmt der Statthalter; nur ausnahmsweise kommen auch solche

Streitigkeiten an den Senat (S. 705 A. 2).

3) Cicero Verr. l. 2, 37, 90 : cum secum aui cives agant de Utteris publicis

corruptis eiusque rei legibus Thermitanorum actio sit. Ebenso richtet die Bule
in Catina über Tempelraub Catinensium legibus (Cicero Verr. 4, 45, 100).

4) Nach der Darstellung Ciceros Verr. l. 2, 13 gehören bloss die Prozesse

zwischen Bürgern der gleichen Stadt vor deren Gerichte (vgl. S. 746 A. 3), alle

übrigen, mögen zwei Sikelioten verschiedener Gemeinden oder ein Sikeliote und
ein Römer mit einander streiten, vor den römischen Prätor; nur darf, wenn der

Römer einen Sikelioten verklagt, der Geschwome kein Römer sein: quod civia

Romanus a Siculo petit , Siculus iudex datur, quod Siculus a cive Romano, civis

Romanus datur: ceterum (so ist wohl für ceterarum zu lesen) selecti iudices ex

conventu civium Romanorum proponi solent.

5) Die Bestimmung des Geriohtsorts stand bei dem Statthalter, sowohl

die Wahl innerhalb seines Sprengeis (Cicero ad fam. 13, 53) wie die Verweisung

an das hauptstädtische Gericht (Cicero ad fam. 13, 26).
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terthanen fallen darunter. In Sicilien war der römische Priltor

competent in allen zwischen zwei Unterthanen verschiedener

Gemeinden anhängigen Rechtssachen; in anderen Provinzen

scheint er sogar befugt gewesen zu sein jeden Prozess von dem
zunächst competentcn Ortsgoricht an sich zu ziehen ^). Wenn
aber der Statthalter gegen die autonomen Gemeinden von Rechts

wegen nur die ausdrücklich im Vertrag eingeräumten Befugnisse

in Anspruch nehmen konnte, so stand, den Unterthanengemein-

den und ihren Angehörigen gegentlber, insoweit nur die von

den Römern anerkannten oder aufgestellten Localstatuten einge-

halten wurden 2), den römischen Magistraten und um so mehr

dem römischen Senat jeder Eingriff in die Jurisdiction frei. Dass

im J. 676 d. St. der Senat drei Bürgern verschiedener Unter-

thanengemeinden wegen ihrer den Römern geleisteten Dienste

das Recht einräumte in jedem Prozess, als Kläger wie als Be-

klagte, nach ihrer Wahl entweder in ihrer Heimath oder vor

dem römischen Provinzialgericht oder vor dem einer freien Stadt

Recht zu nehmen giebt einen Massstab für die Licenz, mit der

die herrschende Republik die jurisdictionelle Competenz be-

handelte 3). Unter dem Principat wird dieser Statthalterwillkür

einigermassen gesteuert und die in jeder Stadt bestehende Rechts-

ordnung besser als unter der Republik geschützt worden sein *)
;

doch ist von einschlagenden Verfügungen allgemeinen Charakters

nichts überliefert.

Wie die eigene Rechtspflege bleibt der Unterthanengemeinde öemeinde-
o f rs O Verwaltung.

im Allgemeinen auch die Selbstverwaltung. Abgesehen von dem

1) Nach dem sicilischen Statut (S. 745 A. 2) war dies wenigstens bei

Prozessen zwischen Bürgern derselben Gemeinde untersagt; aber da es in Asia

und Kilikien eine besondere Vergünstigung des Statthalters war, dass die Pro-

zesse der Griechen unter einander von griechischen Richtern entschieden werden
(S. 745 A. 2), so befanden sich die später eingerichteten Provinzen bei weitem
nicht in der gleichen günstigen Lage.

2) Eine solche Schranke in Beziehung auf Sicilien ist schon erwähnt

(A. 1). Den Kyprioten war zugesichert, dass sie als Beklagte auf ihrer Insel

sich sollten vertheidigen dürfen (Cicero ad Att. 5, 21, 6: Q. Volusium ....
misi in Cyprum . . . ne cives Romani pauci qui ülic negotiantur ius sibi dictum

negarent; nam evocari ex insula Cyprios non licet).

3} Senatsbeschluss für die drei Capitäne S. 751 A. 1.

4) Beispielsweise antwortet Traian (ep. 109) auf die Anfrage, wie es in

Bithyuien mit dem Vorzugsrecht bei dem Concurs für Oemeindefordemngen zu

halten sei : sive habent Privilegium, quo ceteris creditoribus anteponantur, custo-

diendum est, sive non habent, in iniuriam privatorum id dari a me non oportet
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Commando und der Rechtspflege, so weit Römer dabei betheiligt

sind, überliess die römische Regierung die Fürsorge für das

öffentliche Wohl und wie die Mühe so auch die Verantwortlich-

keit des Regiments principiell den Städten des Reiches, wobei

sie es allerdings sich vorbehielt in jedem einzelnen Fall nach

schrankenlosem Ermessen einzugreifen. Der Statthalter thut nur

was er darf, wenn er den Beschluss des Raths einer Untertha-

nengemeinde cassirt^) oder ihr die Abhaltung einer Bürger-

schaftsversammlung untersagt'-^); und da insoweit die römische

Omnipotenz zu Recht besteht, ist es zwecklos die Anwendung

derselben bei rechtschaffenem oder bei nichtswürdigem Verwalten

durch weitere Beispiele zu erläutern.

Gemeinde- Das Rccht der Gemeinde die Gemeindenutzuneen zu ver-
flnanzen.

,

werthen und ihre Angehörigen zu besteuern ist in der Selbst-

verwaltung nothwendig enthalten und kommt der Unterthanen-

gemeinde ebenso zu wie der autonomen. Abgesehen von ihren

eigenen Bedürfnissen hat da, wo die der römischen Regierung

zu entrichtende Abgabe auf der Kasse der Gemeinde ruht, die

Selbstbesteuerung derselben, von der sich einzelne Erwäh-

nungen finden 3), unter der Republik und in den senatorischen

Provinzen noch unter dem Principat hauptsächlich die Mittel ge-

liefert, um die nach Rom zu entrichtende Jahrabgabe zu zahlen.

In den kaiserlichen Provinzen, wo unmittelbar an die Regierung

gesteuert ward, wird die Gemeindeumlage weniger ins Gewicht

gefallen sein ; ob sie hier durch Selbstbesteuerung oder im Wege
des Zuschlags zur Regierungssteuer erhoben ward, ist nicht be-

kannt. — Die nicht selten von der Reichsregierung im Gnaden-

weg einzelnen Personen erblich verliehene Befreiung von den

1) Gegen einen Beschluss des Gemeinderaths von Syrakus, betreffend

Aufhebung eines früher beschlossenen Patronats, wird der Statthalter angerufen

und dadurch der Beschluss hinfällig (Cicero Verr. 4, 65. 66, besonders § 149:

negare esse illud senatus consultum, in quo praetor appellatus esset). Die unter

Verres vollzogenen Schätzungen der sicilischen Gemeinden cassirt dessen Nach-
folger (2, 415 A. 2).

2) Dio Ohrysost. or. 46 z. A. fordert die Bürger von Prusa auf dem Statt-

halter zu danken, öti ßouXo[j.d'Jois •/][xTv i7.xX'r]aiaaai TiaXtv dcp-^xe oii [xövov Ixoi-

[xio?, äXXot •/«! -^oltt)?.

3) Appuleius apol. 101 : Puderhtillae nomine pro eo agello tributum de-

pendi: praesens est quaestor publicus cui depensum est Corvinus Celer vir ornatus.

Dies ist nicht der Provinzialquästor, wie Hirschfeld Verw. Gesch. S. 17 meint,

sondern , wie der Beisatz vir ornatus und schon die Anwesenheit des Mannes
zeigt, der municipale der Stadt Oea, der -wohl publicus heissen kann, wie dieser

Municipalbeamte ja ganz gewöhnlich quaestor peeuniae publicae genannt wird.
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Lasten ihrer Commune ist zwar auch den freien Städten gegen-

tiber vorgekommen, aber sicher häufiger und rücksichtsloser gegen

die unterthänigen ins Werk gesetzt worden i). Die personalen

Befreiungen 2)j welche ftlr gewisse Stände und Berufe, zum Bei-

spiel für die Getreidehändler und Getreideschiffer, die Aerzte,

die Lehrer der Rhetorik und Grammatik 3) durch Reichsgesetz

verfügt und in der Kaiserzeit weit ausgedehnt wurden , trafen

ebenfalls zunächst die Unterthanengemeinden, wenn gleich später-

hin die Nivellirung dieser und der autonomen sich auch hierin

geltend gemacht haben wird.

Dass die hier dargestellte eigene Verwaltung und eigene Aegypti-

Gerichtsbarkeit keine Anwendung findet auf die unter dem Prin- Königs-
regiment.

cipat nach Königsrecht geordneten Landschaften, ist schon gesagt

worden. Vor allem Aegypten giebt uns ein Bild von demjenigen

Herrenregiment, das, ohne Vermittelung der städtischen Auto-

nomie, geradezu durch den Beherrscher des Reiches ausgeübt

1) Diodor 14, 93: 6 oy)(xoc töjv 'Paj[jLat(öV .... t-?jv Amapav cicp£Xo{i.£V05

TÜ)V Kap^YjSoviojv (im J. 513) toü; ^Y^övoui toü Ttfxaoi&dou twv te eiccpopäv

äteXer? dcpYJxe xal IXeui^epous lnotTjas (diese individuelle 'Freiheit' hat, wenn sie

von der Immunität verschieden sein soll, gar keinen Sinn). Drei Schiffscapitänen

aus den Unterthanenstädten Klazomenae, Karystos und Miletos gewährt wegen
ihres Verhaltens im italischen Krieg der Senat im J. 676, Sttioi; outoi x^xva

tY.'(o^ol T£ aijTtt)"^ is Tals ^auTöJv Tiatpioiv (xX£iToupYT]TOi ravTojv Ttüv TcpaYfAci-

Tojv xal ävEiacpopot (uoiv (mit den weiter folgenden Ausführungen, C. /. L. I

n. 203). In dem suUanischen Decret Oropos betreffend werden die Einkünfte

von dem oropischen Gebiet dem Gott Amphiaraos überwiesen mit Ausnahme
der Besitzungen eines Einzelnen, der den Römern die Treue bewahrt hat

(Hermes 20 , 272). Diese von Sulla seinen Getreuen (viri forüssimi) ver-

liehenen Personalbefreiungen werden aber noch unter dem Optimatenregiment

widerrufen (Cicero Verr. 3, 35, 81 : unum hoc — von Sullas Decreten — ali-

quot senatus consultis reprehensum decretumque est, ut quibus ille de capite demp-

sisset , ü pecunias in aerarium inferrent : statuit senatus hoc ne Uli quidem esse

licitum . , . a populo factarum quaesitarumque rerum summas imminuere. Sue-

ton Aug. 40 : Liviae pro quodam tributario Gallo roganti civitatem negavit, im-

munitatem obtulit adfirmans facilius se passurum fisco detrahi aliquid quam civi-

tatis Eomanae vulgari honorem. Inschrift aus Noricum C. /. L. III, 5232:

donatus civitate Romana viriiim et inmunitate ab divo Aug. ; aus der Umgegend
von Brixia C. I. L. V, 4910 : i[m]munis Caesaris (= Augustus). ülpian Dig.

50, 6, 1, 2. l. 5, — Ciceros und Suetons Aeusserungen zeigen, dass die per-

sonalen Immunitäten die Einkünfte des römischen Aerarium schmälerten, also

nicht etwa die betreffenden Gemeinden dafür einzutreten hatten.

2) Ulpian Dig. 50, 15, 4, 3: quamquam in quibusdam personis beneficia

(ben. pers. Hdschr.) data immunitatis cum persona extinguantur , tamen cum
generaliter locis aut cum civitatibus immunitas [datur\, sie data videtur, ut ad

posteros transmittatur. Wie es scheint, erstreckt sich die immunitas immer auf

alle Leistungen, welche die dieselbe gewährende Stelle zu fordern hat, also

wenn der Staat sie wenn gleich nicht erblich verleiht, auch auf die Grund-

steuer.

3) Davon handelt der Titel der Digesten (50, 6) de iure immunitatis.
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wurde und darum in republikanischer Zeit nicht vorkommen

konnte. Aehnlich müssen auch andere Landschaften verwaltet

worden sein, zum Beispiel das Königreich Noricum vor der durch

Claudius daselbst eingeführten städtischen Organisation; auch in

Aegypten ist die alte Ordnung schliesslich, aber erst in der

sinkenden Kaiserzeit, der städtischen gewichen. Es wird nicht

überflüssig sein als Gegenbild zu der städtischen Provinzial-

ordnung die augustische Aegyptens nach ihren Grundztigen zu

charakterisiren i).

Unter dem Regiment der Alexandriden wie unter dem der

römischen Kaiser, die hier nichts sind als eine neue Dynastie,

ist das alte Königsland geblieben was es war. Das Königsregi-

ment des Ostens, wie es auch unter römischer Oberhoheit in

den Clientelstaaten Judäa und Kappadokien (S. 720 A. 2) be-

stand, ist das Regiment auch des römischen Aegypten. Das für

das übrige Reichsgebiet kaiserlicher Verwaltung geltende aus

dem staatlichen abgeleitete Bodencigenthum ist auf Aegypten

schwerlich erstreckt worden; hier wird vielmehr auch in römi-

scher Zeit einfach Domanial- und Privateigenthum unterschieden.

Das in Umfang wie an Einfluss alle übrigen makedonischen

Gründungen tiberragende ägyptische Alexandreia steht insofern

hinter der letzten derselben zurück, als es eine Stadt nur dem

Namen nach ist. Wie zu der früher einheitlichen Nationalität der

eingeborenen Aegyptier mit Alexander die griechisch redenden

Fremden hinzugetreten sind, so bleibt dies zwiefache Personal-

recht auch in römischer Zeit bestehen, das Personalrecht der in

die 36 Bezirke des 'Landes' eingeschriebenen Eingeborenen und

das der Bürger ohne Bürgerrechte der sogenannten Stadt Alexan-

dreia in ihren fünf Quartieren. Bevorzugt sind diese sogenannten

Städter nur insofern, als sie zum Legionardienst zugelassen wer-

den, während die Eingeborenen auf der römischen Flotte dienen,

auch gewisse Beamtenklassen lediglich aus ihnen genommen

werden, endlich die Besteuerung der Aegyptier und der Alexan-

driner eine verschiedene ist. Die im Lande als Soldaten oder

Beamte oder auch in eigenen Angelegenheiten verweilenden rö-

1) Die zum Theil sehr schwierigen Ressort- und Competenzverhältnisse

der ägyptischen Beamten sind hier nicht zu untersuchen; ich heschränke mich
um so mehr auf kurze Andeutung der Hauptpunkte, als das Detail für die all-

gemeine staatsrechtliche Auffassung wenig austrägt. Vgl. meine RG. 5, 554 fg.
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mischen Bürger stehen neben beiden lediglich als Ausländer.

Die Verwaltung und die Rechtspflege vereinigt in sich in römi-

scher Zeit der Vertreter des abwesenden Kaisers, der praefectus

Aegypti, so zu sagen der Vicekönig, bei dem die in Aegypten

verweilenden Römer ihren Gerichtsstand haben ^). Unter ihm

fungiren zwei ebenfalls für ganz Aegypten bestellte Beamte, der

eine für Rechtsprechung 2), der andere für das Domanialgut^) und

eine Anzahl namentlich bei dem Steuerwesen beschäftigter unter-

geordneter Gehülfen *) . Unter dem Präfecten standen die Mittelbe-

amten, die Vorsteher (sTrtoTpanrjYoi) der drei grossen Bezirke, in die

Aegypten zerfiel, und einerseits die Stadtvorsteher von Alexandreia,

unter ihnen ein Oberrichter (dpj(t8txaoT7jc), andrerseits die Strategen

der einzelnen Nomen oder, wie man sie auch nennen kann, der

Metropolen nebst den diesen Strategen unterstellten Vorstehern

der Landkreise (tottoi) und der Dörfer (xoifxai). Alle diese Be-

amten aber wurden, die höheren vom Kaiser aus der römischen

Ritterschaft, die niederen aus den Alexandrinern, die untersten

aus den Ortseingesessenen von ihren Vorgesetzten, ernannt oder

wenigstens bestätigt ^] . Wie ihre Competenzen abgegrenzt waren,

ist hier nicht zu erörtern; aber alle öffentlichen Geschäfte, in-

sonderheit Rechtsprechung und Steuererhebung liegen in den

1) Dies folgt daraus, dass Augustus dem Präfecten die freiwillige Gerichts-

barkeit in römischer Form übertrug ^Dig. 1, 17, 1; Tacitus arm. 12, 60).

2) Dass dieser twv ttoXXojv xpiaeoiv xupto;, /wie Strabon 13, 1, 12 p. 797
ihn nennt, nicht ausschliesslich für die Alexandriner bestimmt war, sagt der-

selbe ausdrücklich und steht auch anderweit fest (RG. 5, 567 A. 1) ; wohl aber

mag er der unus iudex sein, quem Caesar dedisset^ mit dem die Alexandriner,

wie der Biograph des Severus c. 17 sagt, bis auf diesen sich zu begnügen
hatten, und mögen diese vorzugsweise bei ihm ihren Gerichtsstand gehabt

haben, während Prozesse der Aegyptier wohl nur in besonderen Fällen an ihn

gelangten. Dass die Parteien aus Arsinoe nach Alexandreia sich begeben, um
dort vor dem Juridicus zu verhandeln , beweist nicht , wie Wilcken (^obss. ad
hist. Aegypti prov. Romanae p. 8) meint, dass dies Aegyptier waren; die

Namen sind griechisch.

3) Dies ist der Verwalter des tSio« XtJfO? , auch lateinisch idiu logu oder

ähnlich genannt, ein Beamter von Ritterrang aus der Klasse der ducenarii (Mar-

quardt Handb. 5, 311).

4) Dies sind die (ohne Zweifel zahlreichen) procuratores usiaci, wenigstens

zum Theil kaiserliche Freigelassene (C. /. L. III , 43) ; sie hauptsächlich

hat Strabon im Sinn, wenn er sagt: TraplTrovrai 8e to'jtoi; (den drei höchsten

Beamten) dTieXsudepoi Katoapo; 7.ai oJxov(5fxoi [AeiCt« "^cii ^Xarrco 7reTTi3Tev)fx£voi

TipaYti-axa.

5) Edict des Ti. Alexander Z. 84: [xeXTjoei S£ (xot xai Tac oxpaxTjYi««

fAET« 5taXoYi<J(AÖv -pöc rptextav £vyEip(Ceiv xoic xaxaaxa&7)oo|JLivoic. Wer den
Vorschlag hat, erfahren wir nicht.

Rom, Alterth. III. 48
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Händen von Regierungsbeamten ; die Alexandriner wie die

Aegypter regieren nach wie vor sich nicht selbst, sondern wer-

den regiert.

Allgemeine Es bleibt noch für das weite und in sich sehr ver-
Eeichs-

ordnungen. schicdeuartige Unterthanengebiet die Frage zu beantworten, in

welcher Weise Zeit, Mass, Gewicht, Raum und Werthung hier

unter römischer Herrschaft geregelt worden sind. Dabei ver-

steht es sich von selbst, dass diese Festsetzungen hier lediglich

von dem Ermessen der Regierung abhingen und in Folge dessen

die allgemein erlassenen römischen Ordnungen ohne weiteres

auch innerhalb der unterthänigen Landschaften Gültigkeit hatten.

Seit es eine Provinz Asia gab, muss es zulässig gewesen sein dort

nach römischer Weise zu datiren, nach römischen Meilen zu

messen i), in römischen Denaren Zahlung zu leisten. Aber eine

eigentliche Uniformirung, die ausschliessliche Geltung einer der-

artigen Institution im ganzen Reich ist in republikanischer Zeit

überhaupt nicht und unter dem Principat nur auf einem einzi-

gen Gebiet, dem der Courantmttnze durchgeführt worden 2). Da-

gegen sind diese Verhältnisse in weitem Umfang von der römi-

schen Regierung für die einzelnen Provinzen, selbstverständlich

im Anschluss an die bestehenden Einrichtungen geordnet worden

und haben einen wesentlichen Theil der oben (S. 728) erwähn-

ten Einrichtungsgesetze gebildet; die Quasi-Autonomie der ein-

zelnen Gemeinden ist auf diesem Gebiet nur in so weit zur

Geltung gekommen, als -sie nicht durch die Provinzialregulative

gebunden war. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Kreisen

löst sich so sehr in Specialitäten auf, dass wir uns hier darauf

beschränken müssen die Gegensätze mehr zu bezeichnen als zu

entwickeln.

Die In der Zeitrechnung hat der allgemeine Reichskalender in

den nicht griechischen Provinzen wahrscheinlich von Anfang der

römischen Herrschaft an ausschliessliche Gültigkeit erhalten;

wenigstens findet sich nirgends eine Hindeutung auf die Fort-

1) Schon M.'Äquillius Coiisul 625 setzte auf die Wegsteine seiner klein-

asiatischen Chausseen das Mass in römischen Meilen.

2) Wenn bei Dio 52, 30 Maecenas dem Augustus räth: (j.-^Te os vo(i.to(xaTa

Tj xal 0Ta8[i.d tj [xlxpa Xhid Tic aüxwv (der Unterthanen) d^ETt», dXXa toi; r,(j,eT^poi;

AU i%el-iO{. Travxe? ipiic^miscf^ , so ist dies wie hinsichtlich der Münzen so auch

für das Uebrige ein politischer Wunsch; die Thatsachen widersprechen.
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dauer älterer Kalender in Spanien. Gallien^), Africa unter rö-

mischer Herrschaft. In dem griechischen Reichsgebiet dagegen

sind die Kalender, welche bis dahin jede einzelne Btlrgerschaft

nach eigenem Belieben gestaltet und umgestaltet hatte, nicht ab-

geschafft, aber wenn nicht schon in republikanischer Zeit, doch

unter dem Principat^) unter römischer Autorität regulirt und

vereinfacht worden 3), In der Provinz Asia zum Beispiel sind

in dieser Epoche zwei Kalender in Gebrauch, der pergamenische,

welcher nichts ist als der in den Alexandermonarchien recipirte

makedonische 4) , und der in Ephesos und Smyrna gebräuch-

liche, welcher wesentlich dem delisch - attischen entspricht 5).

Beide sind sowohl unter sich wie mit dem julianischen Kalender

in solche Beziehung gesetzt, dass die Umschreibung der Da-

ten mit Leichtigkeit auszuführen ist''). Noch enger schliesst

1) Dass die gallischen Druiden Monat nnd Jahr mit dem sechsten Tag
des Mondmonats beginnen (Plinius 16, 44, 250), beweist nichts für den öffent-

lichen Gebrauch.

2) Die uns bekannten Einrichtungen setzen durchaus das julianische Jahr

voraus und gehen sicher auf Augustus zurück; indess zeigen die Jahrzahlen

der Cistophoren, dass schon in republikanischer Zeit ein römisch - asiatisches

Provlnzialjahr mit dem Herbstneujahr bestanden hat.

3) Vermuthlich sind unsere Hemerologien eine wenigstens ihrer Grund-
lage nach officielle Zusammenstellung der im römischen Reich unter dem Prin-

cipat geltenden Kalender.

4) Diesen verzeichnen die Hemerologien als Kalender der Ephesier (Ideler

1, 419) und er mag offlciell von der Hauptstadt der Provinz den Namen ge-

tragen haben , obwohl die Urkunden zeigen , dass er in Ephesos nicht , wohl

aber in Pergamon (ungedruckte Inschrift) in Gebrauch war und man also eher

für diesen den Namen des Kalenders der Asianer erwarten würde und umge-
kehrt für den, dem die Kalender diesen Namen geben, den ephesischen. In

einer ephesischen Inschrift (C. /. Or. 2954a) wird eine Monatbenennung des

in den Hermologien ephesisch genannten Jahres im Gegensatz zu der 'zap'

/](xrv' üblichen bezeichnet als gebräuchlich Trapd Maxeoöotv %ai xot; XonroT;

löveoiv TOI? 'EXXtjvixoi; xal toi; Iv 06x01; itoXeoiv.

5) Diesen Kalender nennen die Hemerologien den der Asianer (Ideler

1, 414); obwohl er hier durch die TJmnennung oder Verderbung von sieben Mo-
natsnamen entstellt ist, zeigen die fünf anderen (Apaturios, Poseideon, Lenaios,

Artemisios, Hekatombaios) deutlich die Grundlage. Die bis jetzt bekannten

ephesischen Documente haben acht Monatnamen ergeben , welche bis auf den

Neokaisareon (mit dem der Kaisarios des asianischen Hemerologiums zu ver-

gleichen ist) alle im delisch -attischen Kalender wiederkehren (es sind dies

ausser den schon genannten Poseideon, Lenaios, Artemision weiter Anthesterion,

Thargelion, Maimakterion, Metageitnion). Gleiche Monate (Poseideon, Lenaeon)

erwähnt bei den Smyrnaeern Aristides ot. 23 p. 274 fg. Jebb.

6) Die Zahl der Jahrtage und das Schaltungssystem von vier zu vier

Jahren sind allen drei Kalendern gemein. Auch die vier Jahrpunkte (25. März,

24. Juni, 24. Sept., 25. Dec.) sind dieselben (Galenus in Hipp, epidem. 1

vol. 17 p. 21 Kühn ; Ideler 1, 414). Das Neujahr ist in den beiden der Provinz

Asia auf das Herbstäquinoctium des römischen Kalenders gelegt.

48*
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sich der syrische Provinzialkalender der römischen Epoche an

den römischen Reichskalender an; er unterscheidet sich von

demselben nur durch die Benennung der Monate, welche auch

hier die makedonischen sind, und durch den auf den \. October

gelegten Jahranfang, und beherrscht die ganze Provinz. In ähn-

licher Weise gab es Provinzialkalender ftir Bithynien, Lykien,

Kappadokien, Arabien, Kreta, Kypros, Aegypten. Dass dieselben

sich auf die freien Städte nicht nothw^endig erstreckten, ist

schon hervorgehoben w^orden (S. 707); die nicht autonomen aber

waren an den oder, wie in Asia, an die Provinzialkalender ge-

bunden.

Jahrbe- Aehulich wie der Kalender ist die Jahrbezeichnun» von den
Zeichnung. '-'

Römern behandelt worden. Eine für das ganze Reich gültige

Aera haben sie nicht gehabt; aber für die einzelnen Provinzen

namentlich im Osten ist häufig bei der Einrichtung oder der

Vergrösserung derselben entweder die übliche Jahrzählung bei-

behalten worden, wie die vom Beginn der bisher herrschenden

Dynastie in Syrien i) und ähnlich in Bithynien 2)^ oder es ist das

Jahr der römischen Besitzergreifung des Landes oder Landestheils

zum Epochenjahr gemacht worden, was nachweislich zuerst bei

der Einrichtung der Provinz Makedonien und Achaia im J. 608

geschah und dann bei der Besitzergreifung von Asia im

J. 620/1 und der Vergrösserung der Provinz durch Sulla,

ferner bei der Uebernahme der pontischen und der kiliki-

schen Städte, endlich bei der Einrichtung der Provinz Mau-

retanien unter Gaius und der Provinz Arabien unter Traianus

sich wiederholt hat 3). Dass der Gebrauch dieser Aera sich auf

die Unterthanenstädte beschränkt, ist bereits (S. 707) bemerkt

worden, nicht minder aber, dass abweichende Aeren zwar am
häufigsten bei freien, aber nicht selten auch bei Unterthanen-

gemeinden vorkommen.

1) Diese 'beginnt bekanntlich im Herbst (seit Einführung des julianischen

Jahres in Syrien am 1. Oct.) des J, 312 v. Chr. = 442 d. St.

2) Die römisch-bithynische Aera zählt vom J. 281 v. Chr. = 473 d. St.,

während die bithynische Königsaera in oder kurz vor dem J. 296 v. Chr. =
458 d. St. beginnt. (von mir nachgewiesen in Sallets num. Ztschr. 11, 158).

Es scheint das letztere Jahr als das des Beginns der Dynastie, das erstere als

das der Constituirung des Landes angesehen worden zu sein.

3) Annus provinciae ist häufig in mauretanischen Inschriften (C /. L.
"VIII p. 1062), Itoc TYJ; ^Ttapyi«? in arabischen (Waddington zu Lebas n. 2463);
anderswo steht bloss das Jahr" Jene Bezeichnung würde da nicht passen, wo
die Provinz successiv gebildet worden ist.
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Die Bezeichnung der Jahre nach den Herrschern steht der Aera

dann gleich, wenn derselben ein von dem Regierungswechsel

unabhängig fixirtes Neujahr zu Grunde gelegt und für die Be-

zeichnung derjenigen Jahre , in welchen ein solcher Wechsel

eintritt, eine feste Regel aufgestellt wird. In dieser Weise

wurden seit unvordenklicher Zeit in Aeg^-pten die Jahre gezählt,

und es ist dies auch unter römischer Herrschaft beibehalten

worden, jedoch mit der Veränderung, dass das alte schaltlose

ägyptische Jahr durch das julianische mit der Schaltung ver-

sehene ersetzt ward, also an die 22 Jahre der Kleopatra von

365 Tagen in der dieser Zählung zu Grunde gelegten ägyptischen

Regententafel die 43 des Augustus von 365 oder in jedem

vierten 366 Tagen sich anschlössen, womit das hergebrachte

Neujahr des 1. Thoth, das bei dem schaltlosen Jahr sich gegen

das wirkliche Sonnenjahr stetig verschoben hatte, auf den 29.

oder 30. August, auf dem es eben damals stand, für die Zukunft

fixirt ward i).

Dass der Unterthanengemeinde die Jahrbezeichnung durch die

eigenen Magistrate auf den Münzen mit dem Prägerecht zugleich

eingeräumt wird, ist schon (S. 708) hervorgehoben worden. Die

Datirung nach dem römischen Statthalter begegnet nicht aus-

schliesslich (S. 708), aber vorzugsweise auf den Münzen der un-

terthänigen Städte.

In Mass und Gewicht sind die beiden wichtissten Einheiten ^i^ss und
^5 Gewicht.

zugleich römisch und hellenisch, insofern der römische Längen-

fuss mit dem solonisch- attischen zusammenfällt 2) und das rö-

mische Pfund zu der solonisch -attischen Mine in das einfache

Verhältniss von 1:1^ gesetzt, ja wahrscheinlich selbst in das

Reichssystem aufgenommen ist 3). Es entspricht dies dem bi-

1) [2, 778]. Die Zählung nach Kalserjahren mit Anknüpfung an ein

festes Neujahr war überall möglich, wo es ein solches gab, und ist vor Traianus

wenigstens auch in Syrien vorgekommen [2, 779] ; aber recht entwickelt ist sie

nur in Aegypten und nach der Einführung des festen Reichsjahrs unter Tra-

ianus wahrscheinlich nur hier in Gebrauch geblieben.

2) Nach Dörpfelds schönem Nachweis (Mitth. des athen. Instituts 7, 277 fg.)

3) Die attische Mine = II/3 röm. Pfund = 437 Gr. finden wir nicht bloss

in den metrologischen Tafeln der Kaiserzeit verzeichnet , sondern auch ver-

wendet als Apothekergewicht (Plinius h. n. 21, 34, 185; metrol. »er. I p. 240,

11) und als Handelsgewicht in Pompeii (Hermes 16, 317 fg.). Dort wird sie

auf den römischen Denar von 1/34, später i/gg Pf. bezogen und danach in 112,

später 128 Denare getheilt; in Pompeii zerfiel sie nach griechischer Sitte in

50 Stateren oder 100 Drachmen. Dass dies Reichsgewichte sind, ist mindestens
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nationalen Charakter des entwickelten römischen Staates. Eigent-

liche Festsetzungen gegenüber den abhängigen autonomen und
nicht autonomen Unterthanen sind auf diesem Gebiet römischer

Seits nur in so weit getrofiFen worden, dass alle örtlichen Be-

stimmungen mit dem Reichsmass und dem Reichsgewicht in

autoritativer Weise geglichen worden sind. Dies wird vielfach

ftir die Provinzen im Ganzen geschehen seini); doch fehlt es

nicht an Beweisen, dass innerhalb derselben Provinz die ört-

lichen Bestimmungen differirten^). Eine Ausnahme macht das

Wegemass: hier haben die Römer sich nicht darauf beschränkt

die vorgefundenen zu den römischen in ein festes Verhältniss

zu setzen ä), sondern sie haben die Reichsstrassen durchgängig

wahrscheinlich, theils wegen der nahen Beziehung des Apothekergewichts zu
dem römischen Denar, theils weil die attische Mine in Pompeii als Handels-
gewicht sich sonst in keiner Weise erklären lässt, theils weil überhaupt die
Römer ihr Mass und Gewicht den Griechen gegenüber attische nannten.

1) Beispielsweise tadelt Galen Tiepl auv&. cpapjji. l. 7 vol. 13 p. 893 Kühn
das bloss auf xoxöXat gestellte Recept eines Arztes: ^TieiS-rj TrafATiöXXTj oiacpopct

'Aaxä. t6 TToaov iv auraii doriv, ^X?^^ aüxov eItteiv t^toi ^z oxt t-^v 'Attix^v
"kb^m tcotuXtqv tj t'^jv 'AXecavSpecoTtXTjN y\ t-^v 'Ecpeoiocv ^ Tiva aXkrp, wo die
ephesische Kotyle sicher wie der ephesische Kalender der Provinz Asia gehört.

2) Dicitur in Germania, sagt Hyginus p. 123 Lachm. , in Tungris pes
Drusianus (ohne Zweifel in Folge der von dem älteren Drusus geleiteten Ka-
tastrirung) qui habet monetalem pedem et sescunciam. Epiphanios, der als Bi-
schof von Konstantia auf Kypros im J. 392 schrieb, p. 261 Hultsch : [jisStfivoi

§e Ttap' aixoT; xoic KuTrpioti; Stacpopo;. xöv fap fjisoifxvov ^aka^ii^ioi e'txouv

KtuvoxavTiot iv. TTEvxe {jiooitov l)(Ouai, Ilacpiot hk. xal SixeXol xeoaapouv TjpLtaeoi;

fJ.oSl(OV (X'JXÖV [J.£XpOÜOlV.

3) Es mag nicht überflüssig sein hier übersichtlich zusammenzufassen,
wie die römische Regierung in dieser Hinsicht verfahren ist. Sie hat wenig-
stens drei vorgefundene "Wegmasse ihrem System einverleibt, die Leuga, das
attische und das aegyptische Stadion. Die gallische Leuga kennen wir nur aus
der römischen Gleichung mit II/2 Milien (Hultsch Metrol. S. 691); vermuth-
lich entspricht diese Verhältnisszahl nur annähernd der ursprünglichen kelti-

schen Ansetzung, aber wir haben kein Mittel der Controle. — Von den attischen
Stadien zu 600 attischen oder römischen Fuss gehen 8V3 auf die römische
Meile. Um diesem unbequemen Verhältniss auszuweichen , substituirte mau
dem attischen Stadium das Stadium Italicum (Censorinus c. 13) von 625 röm.
Fuss oder i/g Meile (Hultsch S. 81) , wonach in der mittleren Kaiserzeit ge-
wöhnlich die Meile griechisch umgerechnet wird. Die späteren Griechen brau-
chen dafür , wahrscheinlich im Anschluss an die nachher zu erwähnende rö-
misch-ägyptische Meüe, ein Stadium von 6662/3 röm. Fuss, wovon 71/2 auf die
römische Meile gehen (Hultsch S. 571). Hier ist also die römische Meile fest-

gehalten und das Stadium, um es derselben einigermassen congruent zu machen,
umgestaltet worden. — Umgekehrt wurde verfahren bei dem ägyptischen auch
in Syrien und wahrscheinlich ebenfalls in Kleinasien zu Grunde gelegten
Stadion von 600 örtlichen (zu l'/s des römischen) oder 720 römischen Fuss,
wovon 6"/i8 auf die römische Meile gehen. Hier wurde das Stadion festge-

halten, dagegen ein demselben congruentes, der römischen Meile von 5000 Fuss
möglichst genähertes Mass als römische Meile bezeichnet, entweder ein Mass
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nach Reichsmass vermessen i). Ausnahmsweise hat Kaiser Se-

verus in dem gallischen Wegebau der römischen Meile die kel-

tische Leuga substituirt, wahrscheinlich weil sich die Ortsge-

wohnheit mit dem Reichsmass nicht auszugleichen vermochte 2).

Das Geld- und Mtinzwesen in den Provinzen ist durch die Münzwesen,

römische Regierung nach Zeit und Ort in sehr verschiedener

Weise regulirt worden; hier können nur die Grundzüge dieser

Anordnungen angedeutet werden.

Da die Goldmünze, seit sie überhaupt in die regelmässige Proyinziaie

römische Prägung aufgenommen war, ausschliesslich auf Reichs- Prägung.

fuss und lediglich durch die Centralstelle geschlagen ward, steht

sie schlechthin ausserhalb der provinzialen Prägung. Auch die

Prägung des Silbercourants ist allem Anschein nach mit dem

Eintritt der römischen Herrschaft den Unterthanengemeinden

ohne Ausnahme untersagt worden'^). Es war auch nur con-

sequent, nachdem sie den autonomen Gemeinden Italiens ent-

zogen war, sie ausserhalb Italien den nicht autonomen nicht zu

gestatten. Wohl aber ist zum Ersatz hiefür nicht im Occident,

aber durchgängig in den ehemals zum Alexanderreich gehörigen

Provinzen des Ostens auf einen von dem Denar verschiedenen

Fuss Silbercourant in Reschränkung auf die einzelne Provinz

durch deren Statthalter ausgebracht worden, und zwar in der

Weise, das dasselbe zu dem Reichscourant in ein gesetzlich festes

und der Provinzialmünze ungünstiges Verhältniss gesetzt wurde.

So schlug man, um von den kleineren Provinzen abzusehen,

für Makedonien und Achaia das Tetradrachmon attischen Fusses,

Ton 5400 römischen Fuss , das ist 1/4 des ägyptischen Schoenus = 71/2 jener

Stadien (Hultsch S. 365. 445) oder ein Mass von 5040 römischen Fuss = 7
jener Stadien (Hultsch S. 569).

1) Seihst in Aegypten und Syrien ist hei dem Reichswegehau die Keichs-

meile zur Anwendung gekommen, nicht die römisch - ägyptische, wie Kie-

pert im Hermes 3, 435 gezeigt hat.

2) Hultsch Metrol. S. 691 ; meine RG. 5, 93.

3) Ein directer Beweis dafür, dass, von den Provinzialmünzen abgesehen,

alles in römischem Provinzialgehiet geschlagene Grosssilber vor die Einrichtung

der Provinz fällt, ist nicht zu erbringen und zum Beispiel für Syrakus mag
in den Anfängen der römischen Herrschaft diese Consequenz nicht sofort ge-

zogen und die Grosssilberprägung noch einige Zeit geduldet worden sein. Aber

sichere Instanzen gegen das gleichzeitige Ende der Souveränetät und der Gross-

silberprägung liegen auch nicht vor, und im Grossen und Ganzen lässt der

historische Verlauf einer- und die Beschaffenheit der Prägung andrerseits an

der Zusammengehörigkeit beider Thatsachen keinen Zweifel.
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zum Normalgewicht von 17.46 Gr., im Legaleurs gleich 4 De-

naren = 15.6 Gr.'); für Asia und die Nachbarprovinzen Bi-

thynien, Lykien, Pamphylien den Gistophorus von c. 12.64 Gr.,

im Legaleurs gleich 3 Denaren= 1 1 .7 Gr. , und dessen Viertel,

die rhodische Drachme 2); ftlr Syrien und Kappadokien das

sogenannte antiochische Tetradrachmon von c. 1 5. 28 Gr. , im

Legaleurs ebenfalls gleich 3 Denaren, und dessen Hälfte und

Viertel, das Didrachmon und die Drachme von Kaisareia^);

für Aegyten das ptolemäische Billon-Tetradrachmon im Gewicht

c. 4, im Silberwerth c. 1 Denar gleich und hienach im Curs

gewerthet*). Diese Provinzialprägungen sind theils mit der

Einrichtung der Provinz selbst, wie zum Beispiel in Asia, theils

nicht lange nachher, wie zum Beispiel in Aegypten durch Ti-

berius ins Leben gerufen worden und haben sich, mit Ausnahme

der schon vor dem Eintritt des Principats weggefallenen make-

donischen, bis in das dritte Jahrhundert behauptet. Dass im

rechtlichen Sinn dieses statthalterliche für die betreffende Provinz

veranstaltete Prägungen sind, tritt am deutlichsten bei den make-

donischen hervor, die den Landesnamen MaxsBovtov und daneben

den des Statthalters tragen; gewöhnlich wird die Provinz nicht

genannt und unter dem Principat verschwindet auch der Name
der Statthalter von diesen Münzen, so dass in der Regel nichts

bleibt als der des Kaisers. Die Prägung selbst aber wurde

wohl durchaus von städtischen Behörden beschafft. Auf den

älteren Cistophoren erscheinen die Monogramme der prägenden

Städte der Provinz Asia, welches durchgängig die Kreishauptstädte

sind; als ausnahmsweise ein Theil dieser Provinz dem Statthalter

von Kilikien unterstellt wird, bleiben sich die Prägstätten gleich

und ändert sich nur der Statthaltername. Auf dem syrisch-

kappadokischen Provinzialsilber, das hauptsächlich in den beiden

Provinzialhauptstädten geschlagen ist, kann man es verfolgen,

dass, wenn die Antiochener in Ungnade sind, diese Prägung

entweder ruht oder verlegt wird. Genannt wird auf den Tetra-

drachmen der Prägort, wenn dies Antiochia ist, in früherer Zeit

regelmässig nicht, wohl aber, wenn ausnahmsweise die Prägung

1) R. M. W. S. 71. 691.

2) R. M. W. S. 703.

3) R. M. W. S. 712. 716.

4) RG. 5, 558.
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anderswo stattfindet; späterhin erscheint der Prägort regelmässig

auf dem syrisch - kappadokischen Provinzialsilbergeld'). Die

Sprache auf diesen zwischen Reichs- und Gemeindemünzen in der

Mitte stehenden ist bald lateinisch, bald griechisch, nicht selten

beides, durchgehend griechisch nur in Aegypten, Die officielle

Bezeichnung der diesen Prägungen zu Grunde liegenden Mtinz-

einheit ist überall opa/[jL7j, während der Reichsdenar jetzt auch

von den Griechen immer OYjvapiov genannt wird. Als Rechnungs-

einheit dient der Denar; eine Ausnahme macht wieder Aeg\7)ten,

wo auch in der Kaiserzeit die Rechnung in Drachmen und Ta-

lenten geführt wird. Die Theilung der provinzialen Drachme

folgt wenigstens in der Provinz Asia, wo sie in 1 6 dooapta zer-

fällt 2), dem römischen System, während die ägyptische Drachme

noch in der Kaiserzeit in 6 Obolen und der Obolos in 8 Ghalkus

getheilt wird.

Eine der provinzialen Silberprägung analoge statthalterliche Provinziaie

Kupferprägung ist nachweisbar hauptsächlich ^) für Sicilien, wo Prägung.

sie in Panormos*), für Aegypten, wo sie in Alexandreia, für

Syrien, wo sie in Antiochia^), und für das nördliche Gallien,

wo sie in Lugudunum") ihren Sitz hat, in den griechischen Land-

schaften häufig charakterisirt durch die theilweise oder ganz la-

teinische Aufschrift.

Andere PSormen gelten für die communale Kleinmünze, das städtische
Kleinmünze.

1) ß. M. W. S. 712. 715. Auf dem gleichartigen Silber der Provinz
Kreta findet sich der Stadtname liäuflg (das. S. 721). Zum Theil sind diese

Prägungen wohl nicht bloss factisch, sondern auch rechtlich städtische (S. 712
A. 8).

2) Das zeigt die grosse ephesische Inschrift des Vibius Salutaris (vgl.

meine Notiz in Sallets numismat. Ztschr. 14, 40). Im gewöhnlichen Verkehr
wird für doadtpiov auch oßoXo? gesagt (Paulus Dig. 16, 3, 26, 1).

3) Die Kupferprägung der xotva, die in den griechischen Provinzen viel-

fach begegnet (R. M. W. S. 734), ist gleichartig; auch die sardinischen (R. M.
W. S. 667) und die africanischen Münzen (Müller num. de Vanc. Afr. 2, 62)
mit dem blossen Statthalternamen und die der tres Oalliae mit dem Rhonealtar
(R. M. W. S. 683) gehören zu den provinzialen Kupferprägungen.

4) R. M. W. S, 665.

5) R. M. W. S. 718. Die auf diesen den Tetradrachmen der Provinz

Syrien gleichartigen Kupfermünzen stehende Marke S.C., welche sie mit dem
Reichskupfer gemein haben, soll dieselben offenbar von den communalen Kupfer-
stücken unterscheiden und ihnen einen weiteren Umlaufkreis vindiciren; aber

meine frühere Annahme, dass dieses syrische Kupfer wie das in Rom geprägte

im ganzen Reich Curs gehabt habe, ist mit den Funden nicht im Einklang.

Vielleicht soll diese Marke nur die Provinzialmünze als solche charakterisiren

und hat dieselbe allein in Syrien dem Reichskupfer gleich gestanden.

6) R. M. W. S. 683.
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städtische Silber unter dem Denar und das Kupfer. Dieses

Prägerecht wird als ein nutzbares Privilegium betrachtet werden

dürfen, nicht bloss weil die prägende Behörde überhaupt an der

Kleinmünze gewinnen muss, sondern auch weil dem Alterthum

der rechtliche Begriff der Scheidemünze mangelt und es durch-

gängig gestattet war die Kleinmünze auch in der Grosszahlung

zu verwenden. Vermuthlich hat die communale Kleinmünze in

römischer Zeit ungefähr die Rolle gespielt wie in unseren Tagen

in Italien die städtische Emission des Kleinpapiergeldes. Dies

wird auch der Grund gewesen sein, wesshalb bei diesem Münz-

recht die Beziehung zu der Gemeindesouveränetät so gut wie ganz

verschwindet; dasselbe wird je nach Umständen der Stadt als

solcher gewährt oder versagt und es begegnet bei der autono-

men wie bei der nicht autonomen, ja unter dem Principat sogar

bei der Bürgergemeinde.

Das communale Kleinsilber ist nur in geringem Umfang ge-

schlagen worden; so in Syrakus in den Anfängen der römischen

Herrschaft^) und insbesondere in der caesarischen und augusti-

schen Epoche in Gallien 2).

Die weit umfassendere communale Kupferprägung tritt in

sehr ungleicher Weise auf. Manchen Gemeinden ward nur die

Prägung der niederen Nominale der Kleinmünze gestattet, andere

angewiesen einen anderen und leichteren Fuss als den der Reichs-

kupfermünze anzuwenden, offenbar um der factischen Vermengung

derselben mit der communalen Kleinmünze vorzubeugen. Vielfach

ist sie überhaupt ausgeschlossen. Von Aegypten abgesehen, wo

die Stadt und damit ihr Fundament fehlt, hat die Republik sie

weder im diesseitigen noch im jenseitigen Gallien noch in Sar-

dinien und Africa zugelassen, wohl aber in beiden Spanien, in

Sicilien, Makedonien, Achaia und in dem gesammten griechischen

Osten. Die Allgemeinheit, in der sie auftritt, wo sie überhauüt

1) R. M. W. S. 664.

2) Sicher fallen in diese Kategorie der Silberquinar der Bürgercolonie Lu-

gudunum vom J. 713 d. St. (Eckhel 6, 38); das Kleinsilber der latinischen

Colonie Cahellio (R. M. W. S. 675) und die zahlreichen nordgallischen Silber-

quinare (das. S. 684). Ob das Silber der Volker und der Stadt Nemausus (R.

M. W. S. 674) hieher gehört, ist zweifelhaft. Es sind dies nicht Theilstücke,

sondern leichte massaliotische Drachmen; vielleicht gab also Caesar diesen Ge-

meinden ausnahmsweise das Recht |der Grosssilberprägung. Auf die Rechts-

stellung der Orte ist, wie man sieht, bei der Verleihung des Prägerechts keine

Rücksicht genommen.
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erscheint, führt auf generelle Gestattung. Wahrscheinlich sind

bei der Einrichtung einer jeden Provinz in dieser Hinsicht Nor-

men aufgestellt worden, welche das' Münzrecht entweder ein für

allemal ausschlössen oder auch wenn nicht gerade jeder Gemeinde

gewährten, doch dessen Erwirkung nahe legten und erleichter-

ten. Unter dem Principat ist in ähnlicher Weise und zunächst

mit grösserer Freigebigkeit als unter der Republik über das com-

munale Münzrecht verfügt worden. Die Behandlung desselben

in dem neu 'gewonnenen Gallien, insbesondere die schon er-

wähnte Erstreckung auf das Kleinsilber trägt den Stempel der

diesem Neuland durch seinen Eroberer überhaupt zu Theil ge-

wordenen rücksichtsvollen Behandlung. Auch die africanischen

Städte traten jetzt unter die prägenden ein, hier jedoch, wie

schon gesagt ward (S. 71 3), die unterthänigen nicht. Indess bald

gewann die entgegengesetzte Tendenz wenigstens für den Westen

die Oberhand; einerseits wird die Zerrüttung der communalen

Finanzen, welche dieses System der verdeckten Anleihen noth-

wendig herbeiführen masste, die Regierung zu Restrictionen ver-

anlasst haben, andrerseits die Centralisirungstendenz dazu beige-

tragen haben in dem lateinischen oder zu latinisirenden Gebiet

die Reichsmünze ausschliesslich zu machen. Einen Anfang dazu

hatte schon das Niederhalten der Prägung in den nördlich an

Italien grenzenden Landschaften, so wie die Nichterstreckung des

Prägerechts auf die italischen') und sicilischen Bürgergemein-

den gemacht. Weiter schloss die communalen Prägstätten Galliens

wahrscheinlich schon Augustus bei der definitiven Organisirung

dieser Landschaften 2) ; die sicilischen 3), die africanischen^) und

die des jenseitigen &) Spanien] endigen unter Tiberius, die des

diesseitigen unter Gaius^), die der Tingitana^) unter Nero. —
Während also im Occident die communale und zugleich auch die

provinziale ^) Kleingeldprägung verschwindet , hat sie in den

1) Die einzige Ausnahme macht Paestum.

2) K. M. W. S. 677. 685.

3) R. M. W. S. 667.

4) R. M. W. S. 671.

5) Zohel in den Monatsher. der Berl. Akad. 1881 S. 830.

6) Derselbe a. a. 0. S. 828. Für die von demselben Gelehrten ange-

nommene Unterbrechung der Kupferprägung im diesseitigen Spanien während

des 7. Jahrh. der Republik vermisse ich ausreichende Beweise.

7) R. M. W. S. 734.

8) Die der drei Gallien endigt unter Nero. R. M. W. S. 683.
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griechischen Provinzen neben der Prägung der provinzialen

Werthmtinze sich bis weit in das dritte Jahrhundert n. Chr. be-

hauptet. Die Aufrufung der hier in ungeheuren Massen vor-

handenen Kleinmünze mochte wohl die finanziellen Mittel des

Reiches tibersteigen oder auch die Thatkraft seiner Herrscher

vor dieser Aufgabe versagen; zu dem im Osten in stärkerem

Verhältniss als im Westen auftretenden communalen Bankerott

werden die Münzen, die unsere Museen füllen, das ihrige beige-

tragen haben.

Selbstverständlich mussten die Nominale der provinzialen

und communalen Kleingeldprägung mit der Silbereinheit, zu der

sie gehört, in Beziehung gesetzt werden. Wo der Denar eine

ältere Silbereinheit verdrängte, verfuhr man auch in nicht auto-

nomen Gemeinden ähnlich wie in Neapel und in Athen (S. 714):

man hielt die alte Benennung und Theilung nominell fest und
gab diesen Benennungen eine feste Werthung nach Denarfuss.

Darauf beruht das syrakusanische Talent von 3 Denaren oder,

anders ausgedrückt, die syrakusanische Kupferlitra im Werth von

V40 Denar 1), nach welcher die Kupfermünze dort ausgebracht

worden ist. Aber in der Regel hat man|vermuthlich insbeson-

dere in den Unterthanengemeinden die alte Benennung und
Theilung fallen lassen und die Kleinmünze ausgebracht als Theil-

stück sei es des Denars selbst, sei es einer der provinzialen

mit dem Denar in feste Relation gesetzten Drachmen; wie zum
Beispiel die Münzen der Provinz Asia auf die Provinzialdrachme

von 16 Assarien (S. 761) geprägt sein werden.

1) Festus p. 359 v. talentorum. R. M. W. S. 116. Da das sicilische

Talent in 120 Litren getheilt wird, so ist die Litra gesetzt auf 1/20 Sesterz =
*/40 Denar.



Die attribuirten Orte.

Es bleiben noch die einer Reichsgemeinde unselbständig Benennung.

untergeordneten, ihr attribuirten i) oder mit ihr contribuirten
2)

Orte zu behandeln. Eine dies Rechtsverhältniss bestimmt aus-

drückende Benennung der Ortschaft giebt es nicht, und mit

Grund: sie ist weder Staat noch Bezirk. Daher passt weder

1) Dieser Ausdruck ist unzweifelhaft technisch. Caesar b. 0. 7, 76 : ifsi

(dem König der Atrebaten Commius) Morinos attribuerat. Decret des Claudius

vom J. 46 (C /. L. V. 5050): quod ad condicionem Anaunorum et Tullias-

sium et Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam Tridentinis,

partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, tametsi animadverto non nimium
firmam id genus hominum habere civitatis originem, tarnen . . . patior eoa in

eo iure, in quo esse se existimaverunt, permanere benificio meo. Plinius 3, 4,

37: (oppida^ XXIIII Nemausensibus attributa. c. 20, 134: Latini iuris Euga-
neae gentes, quarum oppidn XXXIIII enumerat Cato: ex his Trumplini renalis

cum agris suis populus (vgl. C. I. L. V p. 515), dein Camunni (vgl. das. p. 519)
compluresque similes finitimis attributi municipiis (Brixia, Bergomum). c. 20,

138 nach Aufzählung der auf dem augustischen Alpentropäum verzeichneten

Völkerschaften : non sunt adiectae Cottianae civitates, quae non fuerunt hostiles,

item attributae municipiis lege Pompeia. Nach dem Decret von Tergeste (C. /. L.

V, 532) bewilligte Pius der Stadt, uti Carni Catalique attributi a divo Au~
gusto rei publicae nostrae .... per aedilitatis gradum in curiam nostram ad-

mitterentur ac per hoc ciuitatem Romanam apiscerentur. — Strabon (S. 771 A. 1)

braucht das allgemeine Wort für die Unterthanen ÜTiTj-iCOOt auch für die Attri-

buirten.

2) Caesar b. c. 1, 60 : Oscenses et Calagurritani, qui erant cum Oscensibus

contributi, mittunt . . legatos. Stadtrecht von Genetiva c. 103: colonos incolaa

contributosque (nach Huschkes Verbesserung; incolasque contributos die Tafel)

quocumque tempore coloniae finium tuendorum causa (^Ilvirum) armatos educere

censuerint. Plinius 3, 3, 18: civitates provincia (Hispaniae citerioris) praeter

contributos aliis CCXCIII continet. §.20: colonia Ilici . . . in eam contribuuntur

Icositani ... 4, 22, 117: contributa sunt in eam (die Colonie Norba) Castra

Servilia, Castra Caecilia. Aber contribuere bezeichnet überhaupt das Auf-

gehen in einen andern Kreis; so bei Columella 3, 3, 2: in Gallico (agro) qui

nunc Piceno contribuitur und bei Plinius 3, 11, 99: contributa eo (mit dem
griechischen Tarent) maritima colonia quae ibi fuerat. 14, 6, 62: Urbanam
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civitas^) recht und was dem gleich steht, noch viel weniger

pagus und die zu diesem Kreis gehörigen Ausdrücke 2). Man
behilft sich mit Ausdrücken wie castellum, die gleich der urbs

durch Mauern geschützte, aber kleinere und nicht städtische An-
siedelung 3), und anderen ohne politischen Werth^).

Begriff. Während bei keiner unterthänigen Gemeinde attribuirte

Ortschaften nachweisbar sind ^) , finden sich dieselben bei

latinischen f^) und überhaupt bei autonomen Städten'), auch

wenigstens seit Caesar bei Gemeinden römischer Bürger 8).

Diese Form ist namentlich benutzt worden, um die kleineren

zu städtischer Ordnung nicht geeigneten Bezirke in die städti-

sche Reichsorganisation einzugliedern; insbesondere wurden
bei der Organisation des cisalpinischen Gebiets nach itali-

schem Muster theils schon unter der Republik 9), theils durch

coloniam SuUanam nuper Capuae contributam , ohne dass . wie bei attribuere,

das Fortbestehen auch nach dem Aufgehen darin liegt.

1) Plinius 3, 3, 18. c. 20, 138. Auch in Inschriften scheint civitas so

verwendet zu werden (C I. L. V p. 1195).

2) Wie völlig verschieden der Flurbezirk des bürgerlichen Territoriums

(S. 116 fg.) von der attribuirten Ortschaft ist, zeigt sich auch in der Termino-
logie; nichtsdestoweniger ist es hergebracht beides zu identificiren.

3) Caftellum das genuatische Decret und Frontinus (S. 768 A. 6) ; auch
die castellani Vervasses im Nonsthal (C V, 5059) gehören hieher.

4) Coneiliabulum Frontinus a. a. 0. neben casteUum
;
gens : Plinius 3, 20,

134 und Tacitus Ätst. 3, 34; oppidum Plinius 3, 4, 37. c. 20, 134. Auch Stra-

bons -/(u[A7] gehört dazu; denn er verbindet mit diesem Wort keinen politischen

Begriff (S. 121 A. 3).

5) Da die römische Unterthänigkeit als Quasi-Autonomie gestaltet ist, hat
diese auch hierauf erstreckt werden können; und es ist vielleicht Zufall, dass

hiefür Belege fehlen. Als Pompeius den Pontus städtisch organisirte, lag es

nahe die Form der Attribution zur Anwendung zu bringen (S. 720 A. 1); und
in ähnlicher Lage haben die Römer sich häufig befunden.

6) Nach Plinius 3, 20, 138 (A. 1) legte das Gesetz, das den Städten
des cisalpinischen Galliens die Latinität gab, unter dieselben eine Anzahl der

Bergvölker. Andere Belege weiterhin.

7) Einen Beleg giebt Genua (A. 9).

8) Die mit Ertheilung des latinischen Rechts den cisalpinischen Städten
gemachten Attributionen blieben ihnen auch nach Ertheilung des Bürgerrechts
im J. 705. Weitere Belege sind die Attributionen an Brixia, Bergomum,
Tridentum, Tergeste in dem cisalpinischen Gebiet, an Genetiva, Norba, Ilici in

Spanien.

9) Die älteste uns bekannte Anwendung dieser Ordnung ist wohl die

von Tacitus hist. 3, 34 in Beziehung auf die im J. 536 gegründete latinisohe

Colonie Cremona angedeutete : adnexu conubiisque gentium adolevit floruitque.

Ihr folgt der Schiedsspruch vom J. 638 Roms (C. I. L. I n. 199 = V, 7749),
gefällt von den römischen Patronen der damals föderirten Stadt Genua in

einem Streit um das Bodenrecht zwischen ihr und einer ihr attribuirten Ort-

schaft, den castellani Lavgenses Vituri (jetzt Langasco) , in welchem beiläufig

vier andere in gleichem Verhältniss zu Genua befindliche Dörfer {Odiates, Dec-
tunines , Cavaturines , Mentovines) erwähnt werden. In weiterem Umfang ist
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Augustus*) die Bergvölker in dieser Weise unter die einzelnen

städtischen Gemeinden gelegt. Die nicht städtisch geordnete Ge-

meinde, wie sie als autonome (S. 683 A. 2) oder unterthänige

(S. 720 fg.) unmittelbar unter Rom stehen kann, finden wir hier

in ihrer dörflichen Organisation in mittelbarer Unterordnung

durch Attribution an eine von Rom abhängige Stadt.

Die attribuirte Ortschaft ist ihrer Rechtsstellung nach in- seib-

. .
ständigkeit.

sofern eine Gemeinde, als die Zugehörigkeit zu ihr wie bei jeder

Bürgerschaft dauernd und erblich und vom Wohnort unabhängig

ist; und auch insofern eine Gemeinde, als ihre Angehörigen

weder Bürger noch Insassen der herrschenden Gemeinde sind,

sondern ihr eigenes für sich stehendes Personalrecht besitzen.

So zerfallen die Angehörigen der Colonie Genetiva, abgesehen

von den anderswo heimathberechtigten Insassen {incolae), in

cives und conirihuti (S. 765 A. 2) und wird bei der Zählung

der spanischen Gemeinden von Plinius angemerkt, dass die

contribuirten dabei nicht eingerechnet seien (a. a. 0.) , was

immer auf eine gewisse Selbständigkeit derselben und allge-

meine Gleichartigkeit mit den gezählten hinweist. Das Per-

sonalrecht ist ein anderes und niedrigeres als das der herr-

schenden Gemeinde 2): die der römischen Bürgergemeinde attri-

buirten Orte haben häufig latinisches ^), sonst peregrinisches

Recht 4), und wenn eine Ortschaft dieser Kategorie zum römi-

schen Bürgerrecht gelangt, so scheidet sie zugleich aus diesem

Verhältniss und wird entweder als eigene Bürgergemeinde con-

sie dann bei der Organisation des cisalpinlschen Galliens im J. 666 zur An-

wendung gebracht.

1) Augustus legte, ohne Zweifel in Folge der Unterwerfung der Alpen-

YÖlker, die Carner und Cataler unter Tergeste , die Trumpliner und Ca-

munner, welche das Tropäum mit verzeichnet, unter Brixia oder Bergomum.

2) Dass Nemausus, selbst latinischen Rechts (Plinius 3, 4, 36), über 24

ebenfalls latinische Ortschaften gebot (S. 764 A. 1. S. 771 A. 1), ist keine

Instanz; denn das latinische Recht ist der abgekürzte Ausdruck für eine Anzahl

mehr oder minder übereinstimmender Stadtrechte. Dass die Nemausus attri-

buirten Orte schlechteres Recht hatten als Nemausus selbst, zeigt das Fehlen der

eigenen Magistratur.

3) Dies wird ausdrücklich gesagt von den zu Brixia oder Bergomum ge-

legten Trumplinern und Camunnern (S. 764 A. 1) und von den 24 nemausischen

Ortschaften (S. 771 A. 1).

4) Da das von Plus den Carnern und den Catalem verliehene Bewerbungs-

recht um die Aemter von Tergeste dem der nemausischen Ortschaften völlig

gleich steht, so hat er ihnen offenbar eben das latinische Recht verliehen, wo-

nach sie also durch Augustus als Unterthanen peregrinischen Rechts an Tergeste

überwiesen worden sind.
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stituirt') oder geht auf in die Bürgerschaft der bisher sie be-

herrschenden Gemeinde'^). Es ist genau das Rechtsverhältniss,

wie wir es im ältesten Rom finden zwischen Patriciern und
Plebejern, ein doppeltes Bürgerrecht innerhalb desselben Staats 3),

verschieden nur insofern, als die Plebejer des patricischen Rom
uns als eine Einheit erscheinen, die Attribuirten der Genuaten

in eine Anzahl von Ortschaften zerfallen. Für die Attribuirten

gilt die attribuirte Ortschaft im Rechtssinn als Heimathgemeinde 4)

und sie hat ihr eigenes Territorium, über welches sie verfügt wie

die herrschende Stadt über das ihrige und welches vollgültigen

Eigenthums nach dem Rechte der herrschenden Stadt fähig ist;

aber da die Ortschaft nicht als populus gilt, wird dies Territo-

rium bezeichnet als ager privatus^).

1) Dies gilt von Calagurris , welclier Stadt , zu Caesars Zeit mit Osca
contrituirt (S. 764 A. 2), doch wohl das von Plinius 3, 3, 24 als römische
Bürgergemeinde aufgeführte Calagurris Nassica ist ; wahrscheinlich auch von den
Camunnern (S. 769 A. 2).

2) Das gilt von den Anaunern und Genossen : genus fiominum, schreibt

Kaiser Claudius, ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splen-
di[di] municipi iniuria non possit,

3) Damit ist die juristische Grenze gezogen zwischen der attribuirten Ort-

schaft und dem einfachen exterritorialen Besitz : die delischen Athener sind im
Bürgerrecht nicht verschieden von den in Attika wohnenden, aber die Langenser
sind nicht genuatische Bürger.

4) Unter den auf Militärsteinen begegnenden Heimathangaben nennen
drei attribuirte Ortschaften : der Stein von Aquileia (C V, 926) . . . [le-

gionis s]eptumae gem. dorn. Sestatio(ne), da Sextantio mit ziemlicher Sicher-

heit als eine der 24 nemausischen Ortschaften betrachtet werden kann (S. 771 A. 1);
der von Chälon-sur-Saone" (Hermes 19, 71): Albanus Excingi f. eques ala

Asturum, natione übius, da die sonst bei Kölnern unerhörte peregrinische Namen-
form und die Nennung der Ubier statt des sonst gewöhnlichen Claudia Ära diese

Auffassung nahe legt, und ein kürzlich in der Nähe von Oescus in Nieder-

moesien gefundener (arch. Mitth. aus Oesterreich 10, 204) aus augustischet

Zeit: L. Plinius Sex. f. Fab. domo Trumplia mil leg. XX, wo diesem aus-

nahmsweise in der Legion dienenden Trumpliner desswegen die städtische Hei-
mathform gegeben ist; die Tribus ist die Fabia der Brixianer, welchen die

Ortschaft attribuirt war. Aber die Soldaten römischen Namens, welche in Nicht-

bürgerabtheilungen dienen und Colonien als ihre Heimath bezeichnen , wird

man nicht auf die attribuirten Orte zurückführen dürfen, sondern darauf, dass

diese Colonien latinisches Recht hatten (Hermes 16, 472. 19, 69),

5) Dass die attribuirten Ortschaften, eben wie die herrschenden, ein Terri-

torium haben, bedarf des Beweises nicht; das der Camunner zum Beispiel wird
später Stadtgebiet. Das meint auch Frontinus grom. p. 35, wenn er den Boden
in Italien nennt aut colonicus aut municipalis aut alicuius castelli aut concilia-

buli aut saltus privati. Der genuatische Schiedsspruch giebt sogar unter der

Ueberschrift Langatium fineis agri privati eine genaue Termination und stellt

dieser die Worte voran : qua ager privatus casteli Veturiorum (= Langatiurn)

est, quem agrum, eos vendere heredemque sequi licet , is ager vectigal(is') nei siet.

Natürlich ist der ager privatus casteli nicht der zufällig im Eigenthum der

einzelnen castellani stehende Boden , welcher als Gesammtheit der bleibenden

Termination unfähig ist, sondern zu fassen wie der ager publicus populi Ro-
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Hoheltsrechte besitzt die attribuirte Ortschaft nicht. Hierin Mangelnde

vor allem unterscheidet sie sich von der Clientelgemeinde, welches rechte!'

Verhältniss ausser in Bezug auf Rom selbst, wie wir sahen (S. 667),

innerhalb des römischen Reichsverbandes nicht zugelassen wird,

insbesondere hat die attribuirte Ortschaft keine Jurisdiction und
keine eigenen Magistrate ; nicht bloss werden solche nirgends er-

wähnt i), sondern es wird das Fehlen eigener Beamten auch da-

durch angezeigt, dass, wenn der attribuirten Ortschaft latinisches

Äecht zusteht, ihre Angehörigen, um ihnen die mit diesem Recht

verbundene Gewinnung des römischen Bürgerrechts zu ermöglichen,

2U der Aemterbewerbung in der herrschenden Gemeinde zugelassen

werden 2). Die Rechtspflege kann nur von den Beamten der herr-

schenden Stadt ausgeübt worden sein. In der Regel mögen die in

der Stadt rechtsprechenden dafür ausgereicht haben; bei grösseren

Territorien traten stellvertretende praefecti iure dicundo ein 3). Die

Schätzung kann ebenfalls nur von den Beamten der herrschenden

'Gemeinde beschaff*t worden sein ; aber wenn dieses eine Gemeinde

römischer Bürger und deren Schätzung insofern ein Theil der all-

gemeinen Bürgerschatzung ist, so erstreckt sich dies nicht auf die

Angehörigen der attribuirten Ortschaften und es werden diese

Listen nicht mit an die römischen Gensoren gesendet^). In dem
Rechtsstreit zwischen Genua und seinen Dorfschaften entscheidet

die genuatische Behörde^), eben wie die römische in den Diffe-

mani, der dem Ortsstatut dieses castellum unterstellte entweder von der Ge-
sammtheit der cast-ellani besessene oder ron ihnen in Privateigenthum umge-
wandelte Acker.

1) Der princeps TrumpUnorum C, V, 4910 bestätigt dies nur. Auch die

'centonari Vgemenses (C XII, 2824) stehen nicht entgegen.

2) Dies gilt von den nemausischen (S. 771 A. 1) und von den tergesti-

nischen Ortschaften (S. 765 A. 1). In Betreff der Camunuer habe ich (C. /.

L. Y p. 519) das Gegentheil angenommen; aber es werden deren duoviri iure

dicundo vielmehr in die spätere Epoche der Selbständigkeit gehören.

3) Inschrift von Formiae aus früh augustischer Zeit C. X, 6104 : Cartha-

g{ine) aed{ilis), prae{fectus) i{uTe) d{icund6) vectig{alihusque) quinq{utnnali-

-6ws?) locand{is) in castell{ii) LXXXIII. Präfecturen dieser Art sind wahr-

scheinlich die zu Cirta gehörigen sogenannten Colonien ßusicade, ChuUu und
Mileu ursprünglich gewesen (Hermes 1, 62). Auf diese geht wohl auch Siculus

Flaccus p. 160: praefecturae appellantur .... ex eo quod in divers is regionibus

magistratus coloniarum iuris dictionem mittere soliti sunt.

4) Die Beschränkung der italischen Municipalschatzung in Caesars Ge-
setz auf die municipes quei cives Romanei erunt (2, 370 A. 1) kann nur auf

die attribuirten Orte bezogen werden. Ob man daraus folgern darf, dass ihre

Angehörigen als municipes der herrschenden Gemeinde gelten, ist minder gewiss.

5) Der Schiedsspruch der Patrone weist die Genuaten an, die ob inhurins

ATOn ihr verurtheilten und in Haft gehaltenen Dorfleute binnen sechs Monaten
freizulassen.

Röffi. Alterth. III. 49
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renzen zwischen ihr und einer Unterthanengemeinde. Allerdings

stand den attribuirten Ortschaften in diesem Fall der Recurs an

den römischen Senat und späterhin an den Kaiser offen^).

Wehrpflicht. lieber die Wehrpflicht erfahren wir aus älterer Zeit nur^

dass, wie das Stadtrecht von Genetiva angiebt (S. 764 A. 2), die

städtischen Magistrate gleich den Btirgern auch diese Unterthanen

unter die Waffen zu rufen befugt waren. Ob dieselben bei der

republikanischen Gontingentstellung berücksichtigt wurden, ist

nicht bekannt. Die augustische Conscription , welche nicht die

Communen, sondern die Personen heranzog, muss sich auch auf

die Attribuirten erstreckt haben 2).

Abgabe- Hinsichtlich der Abgabenpflichtigkeit stehen nach dem ältesten

unserer Documente die genuatischen Dörfer genau in demselben

Verhältniss zu Genua wie die latinischen Gemeinden zu Rom (S.68I]:

sie sind für ihr Quasi-Territorium frei von Bodenzins, aber von

dem genuatischen Gemeinland werden ihnen, sei es durch

freien Entschluss der herrschenden Gemeinde, sei es unter dem
Einfluss Roms gewisse Stücke ein für allemal zum Haben und
Nutzen überwiesen, für welche der Bodenzins, sei es in Geld, sei

es in einer Quote der Früchte '^) von der Dorfschaft an die Stadt-

kasse zu Genua abzuführen ist. Die Verfügung über diesen Boden

steht bei der Dorfschaft; nur darf sie denselben keinem andern

als einem Dorfangehörigen oder einem Bürger von Genua als

Ackerland überweisen und hat der Inhaber seinerseits an die

Dorfschaft Bodenzins zu entrichten^). Wenn schon hier gewisser-

massen die Dörfer als der Stadt Genua tributpflichtig erscheinen^

so ist diese Ordnung späterhin wohl allgemein durchgeführt, alsa

das römische Unterthanenrecht auf diese Untergebenen der Un-

1) S. 705 A. 1. Der genuatische Schiedsspruch der vom Senat committirten

Patrone schliesst damit, dass die Parteien, wenn wieder Streit entstehen sollte

^

sich abermals an sie wenden möchten.

2) Vgl. S. 768 A. 4. Weiter lehrt dies die cohors Trumplinorum C. V^

4910 , ferner der gewiss einer von Tridentum abhängigen Ortschaft angehörige

Soldat der 21. Legion M. Curisius Sabinus C. V, 5033 (vgl. Hermes 4, 116).

3) Der Jahreszins beträgt 400 Victoriaten (= 300 Denare = 200 Mark)
oder, im Fall der Nichtzahlung, den Zwanzigsten des Getreides und den Sechsten

des "Weins.

4) Der Schiedsspruch bestätigt zunächst den Besitzstand, wie er am 1. Sex-
til des damals laufenden Jahres gewesen war; das Verfügungsrecht der Dorf-

schaft tritt in Kraft für die damals freien oder später frei werdenden Theile.

In welcher Weise die Dorfschaft verfügen, ob sie bei richtiger Zahlung des Bo-
denzinses dauernden Besitz oder Besitz auf Zeit einräumen oder auch das Land
etwa als Gemeinweide nutzen will, steht in ihrem Belieben; nur sind in dem
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terthanen angewendet worden : es gilt dies zum Beispiel von

Nemausus*). Also können der Dorfschaft die Selbstverwaltung

und deren Organe nicht völlig gefehlt haben: sie empfängt von

der herrschenden Gemeinde Bodenstücke zur Nutzung und ver-

giebt dieselben nach Ermessen und ftlhrt sogar Prozess mit der-

selben '^). Auch wird ausdrücklich anerkannt, dass die Versamm-
lung der Dorfgenossen durch MajoritUtsbeschluss entscheidet^).

Aber wer die Versammlung leitet und die Beschlüsse[^ausftihrt, er-

fahren wir nicht; eigentliche Magistrate hat die Dorfschaft nicht ge-

habt. Sacrale Institutionen haben ihr gewiss nicht gefehlt; doch

ist von Tempeln oder Priestern derselben nirgends die Rede.

Privatrechtlich haben die Angehörigen der attribuirten Ort- Privatrecht.

Schäften mit denen des Vororts wahrscheinlich das Commercium ^),

aber das Conubium schwerlich regelmässig gehabt^); das Ver-

hältniss wird auch hierin dem der Patricier und der Plebejer

gleich gewesen sein.

Nicht eigentlich gleichartig, aber doch in dieser Verbindung Cession der

zu erwähnen sind die finanziell einer Bundesstadt überwiesenen thauenab-
gaben an
autonome

letzteren Fall die für die Gemeinweide im Gebiet von Genua überhaupt gel- Städte
tenden Bestimmungen auch hierauf anwendbar und sind namentlich neben den
Dorfgenossen die Genuaten zur Mitbenutzung berechtigt.

1) Strabon 4, 1, 12 p. 186: Nefjiauao; . . . 'j~rfAÖo'Ji iyzi xcufxac xiTTapa;
y.al etxoat xwv ojjloe&vöjv süotvopta otacpspo'jua;, ouv-eXo'joa; z\i o.\ixr^''i, ivoüoa?
(so die Handschriften) xal t6 /aXo'j{x£vov Aci-tov, aiote roü; ä^tcoöevTa; «YOpa-
vopiiai; zal TapiiEta; i^ Nepia'jaw 'PtofAaiou; üirdpy^eiv. Darauf wird mit Wahr-
scheinlichkeit bezogen das in Nimes gefundene Verzeichniss von elf Ortsnamen,
von denen Ugernum, Sextantio und Ucetia anderweitig bekannt sind (C. XII,
3362; vgl. das. Hirschfeld p. 346). Die vectigalia von 83 Dörfern des Terri-
toriums von Karthago, welche von fünf zu fünf Jahren wie es scheint verpachtet
werden (S. 769 A. 3), sind vermuthlich Bodenzehnten. Auch der Trumpliner
immunis Caesaris (C. V, 4910) gehört wohl hieher.

2) Ausser dem Rechtshandel zwischen der Stadt Genua und den castellani

Langenses gehört sicher hieher auch der im Tridentiner Decret (S. 765 A. 1)
erwähnte zwischen der Stadt Comum und den Bergalel (Val Pregaglia bei
Chiavenna).

3) Der Besitz wird vergeben de maiore parte (vielmehr maioris partis)

Langensium Viturium sententia.

4) In dem genuatischen Schiedsspruch wird dem Langenser und dem Ge-
nuaten an dem jenen zugewiesenen genuatischen Gemeinland so durchaus
gleiches Besitzrecht beigelegt, dass deren Gleichstellung für den ager privatus

nicht wohl bezweifelt werden kann. Auch Ist es unglaublich, dass zum Beispiel

das Gebiet der Camunner vom italischen Bodenrecht ausgeschlossen gewesen
sein sollte, während doch selbst einigen benachbarten nicht Italischen Völker-
schaften dasselbe beigelegt war.

5) Dies liegt In der Rechtsconsequenz ; und was Tacitus über Cremona
sagt (S. 766 A. 8) kann ebenso gut und besser auf besondere Abmachungen
bezogen werden.

49*
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römischen Unterthanengemeinden, von denen schon in dem Ab-
schnitt von den Bundesgenossen (S. 668 A. 2) die Rede gewesen

ist. Näher als die freien Städten ausserhalb ihres Gebiets unmit-

telbar übereigneten Bodensttlcke, welchen auch das den attribuir-

ten Ortschaften zukommende geringe Mass von Selbständigkeit

fehlt, grenzen an die letzteren diejenigen römischen Unterthanen-

gemeinden, die unbeschadet dieser ihrer Stellung mit ihren

Leistungen an Bundesstädte gewiesen wurden. Dies ist nach-

weisbar geschehen für die von Sulla den Rhodiern zugetheilten

Städte und Inseln i) so wie für die von demselben der Stadt Stra-

tonikeia zugewiesenen Gebiete 2) ; die nutzbaren Rechte, welche den

Römern diesen gegenüber zustehen, insonderheit die auf das Bo-

deneigenthum basirten Abgaben, sei es nun einer festen Summe,
sei es einer Fruchtquote, so wie die Hafenzölle und was dessen

mehr ist gingen damit auf die Bundesstadt über, während in

politischer Hinsicht das Regiment nach wie vor theils den Orts-

behörden, theils den römischen Beamten blieb 3).

1) Cicero ad Q. fr. 1, 1, 11, 33 : non esse leniores in exigendis vecti-

galibus Graecos quam nostros publicanos hinc intellegi potest, quod Caunii nuper
omnesque ex insulis, quae erant ab Sulla Bhodiis attributae (vgl. Appian Mithr.

61), confugerunt ad senatum, nobis ut potius vettigal quam Bhodiis penderent.

Strabon 14, 2, 3 p. 652. Cicero Brut. 90, 312.

2) In dem Senatsbeschluss zu Gunsten der freien Stadt Stratonikeia aus

sullanischer Zeit (^Bull. de corr. hell. 9, 437) heisst es im Antrag Z. 46 fg.

:

0efj.r]oa6v, Kspap-ov, ycupta [-xcoiJias A[p.dva; t£ 7,ai Tipooooo'J?] röXetuv,

tov Aeuvcio? Kopv[T]Xto; 2'jXXa? rcpoGcoptaev auve^cupYjOsv, otioo; TJaü-ra

aÜTOi; eyetv l^l"^]. und entsprechend im Beschluss Z. 86 fg. : ac ri Ttva; ....
[Aeuzto; S6X]Xa; .... [«ütJoT? Trpoocbpioev ouveywp'noev T:[o7viT£ia; TtposoBou;

)(to]pta %a)[i.a; Xifj-svas; le, TO'JTo[t; iva Taüxa eyetv i^fi], weiter Z. 94: [o-co]; xe

Aeuvcio; Kopv-fiXt[o? 26X]Xa; . . . oiv.TaTcup . . . . a? aÜTo; aixo-ycpdxcup Sxpaxovt-
xeüaiv TroXi[x£ia; xlcupta? ywpa; Xi[ji£vai; zt Tipootuptaev, dztYvcö otaxa;rj ,

pcia;

£-/.aaxYj] TtpoooSo'j; Sxpaxovixeüaiv xsXy] ooov 0£ oiaxa^Tj , 7:p6c xauxac xd; TcoXt-

xeia;, a; Sxp[axovt-/.eüatv] -pootuptaev, fpdi).\xoiTa d7:oax£iXi[], i-va xoaoüxov x[sXo;]

2xpaxovix£Ü3iv xdXojaw. Aehnlich wird zu verstehen sein, wenn Pausanias la-

konische Städte erwähnt ouvxEXouoaj I; SudlpxTriv v.a\ oüv a'jxov6u.ouc (3, 21. 7;

vgl. 4, 30, 1).

3) Dass die Kaunier unter der Jurisdiction der Statthalter von Asia

standen, zeigt der Brief Ciceros ad fam. 13, 56, 3. Darum sagt auch Dio
Chrysost. Bhod. p, 349 M. : (Kotuviot) Bo'jXeüo'jcji oüy üjaiv fj.6voi;, dXXd v-at

'fcofjiaiot;, Ol' O-EpßoXTjv dvotcx? 7.al {jLoyÖTjpta; Si-Xf^v auxoi; xy]v 5o'jXetav y.7xa-

oxsudoavxe;.



Das Municipalrecht im Verhältniss zum Staate.

Wenn gleich die Municipalordnung des entwickelten römi- Die Stadt

sehen Gemeinwesens keinen integrirenden Theil des römischen

Staatsrechts bildet und in diesem Zusammenhang nicht zu er-

örtern ist (1 , i 7) , so darf doch die Stellung der Municipal-

gemeinde zu dem Staat und die Kennzeichnung der durch die

Stadt vermittelten staatlichen Action auch hier nicht fehlen. Die

Entwickelung des municipium innerhalb des populus oder, was
daftlr nur ein anderer Ausdruck ist, der Stadt zum Staat

ist das Wesen der Geschichte Roms, und die Municipalstellung

die schliessliche Ausgestaltung der abhängigen Autonomie, die

Befreiung dieser Formation von der zwiefachen Unzulänglichkeit

der Vorherrschaft einer Stadt über viele und des sich selber

aufhebenden souveränen Clientelstaats. Wie die Republik in

nothwendiger Consequenz endigt mit der Verwandlung des ita-

lischen Städtebundes in die Rojna communis patria, so endigt der

Principat damit die Provinzialgemeinden alle erst zu städtischer

Gestaltung zu führen und dann gleichfalls in Bürgerstädte umzu-
wandeln. Das Ergebniss dieser Entwickelung, niedergelegt wie

es ist in den römischen Rechtsbüchern, hat insbesondere durch

diese mächtig und zum Theil segensreich auf diejenige Entwicke-

lung von Staat und Gemeinde eingewirkt, welche das Fundament

unserer Civilisation ist. Freilich muss, da die Auseinandersetzung

des Municipalwesens selbst hier nicht gegeben werden kann, die

Darstellung sich auf die Grundzüge beschränken.

Es soll zunächst die Entstehung der Stadt innerhalb des

Staats und das Verhältniss der Staats- und der Ortsangehörig-

keit zu einander, insbesondere auch das Verhältniss der Staat-
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liehen Tribus zu der Ortsangehörigkeit entwickelt und weiter

die mit der Entstehung der Stadt eng zusammenhängende Ter-

minologie des Stadtbegriffs dargelegt werden. Sodann soll dar-

gestellt werden, in welchem Umfange die staatliche Autonomie

auf die Stadt übergegangen ist, inwiefern ihr eigenes Gebiet,

eigenes Recht, militärische und jurisdictionelle Hoheitsrechte,

finanzielle Selbständigkeit, eigenes Mass, Gewicht und Geld zu-

kommen, überhaupt in wie weit sie, hervorgegangen aus der auto-

nomen Gemeinde, nach deren Aufgehen in den Staat dennoch an

den Souveränetätsrechten weiter participirt. Durchaus aber soll

nicht die Municipalverfassung als solche entwickelt werden, sondern

lediglich die Stellung des Municipium in dem und zu dem Staat.

Ursprung- Der ältcstcu Staatsordnuns ist das Municipalrecht fremd:
liehe Ein-

'^ J^ '

iicitiicbkoit da der römische Populus selber eine Gemeinde ist, kann er
des Gemein-

wesens, logisch wie factisch keine Gemeinden in sich begreifen. Die

Quartiere der Stadt, die Flurbezirke {pagi) des Gebiets können

wohl zu sacralen, unseren Kirchspielen vergleichbaren Gemein-

schaften sich gestalten und wie alle Gemeinschaften sich mehr

oder minder nach dem Muster des Staats organisiren ^) ; aber der

Begriff des Staatstheils haftet ihnen nothwendig an und dem ent-

spricht praktisch der Mangel aller staatlichen Competenz. Die

Stimmbezirke bilden eine politische Gemeinschaft für einen ein-

zelnen Zweck; aber das Wesen und der Begrifif des Staatstheils

haftet an ihnen wo möglich noch fester als an den Stadt- und

Flurbezirken. Auch das Vorschieben der Grenzen ändert recht-

lich hieran nichts. Die in Flur- und Personennamen fortlebenden

Gemeinwesen sind darum nicht weniger rechtlich aufgehoben 2).

1) Bemerkenswerth ist die scharfe Abgrenzung der römischen Stadtge-

raeinde gegen die äusserlich analogen Gemeinschaften. Noch ist kein Fall be-

kannt, dass eine der technischen Bezeichnungen der obersten Magistratur bei

einem vicus oder pagus oder collegium vorkäme; selbst die Aedilität begegnet

bei denselben sehr selten. Die bei dem Decurionat in der Kaiserzeit vorkom-

menden provinzialen Ausnahmen bestätigen auch nur die Regel.

2) Die altpatricischen örtlichen Cognomina sind zum Theil solchen ehe-

maligen Gemeinden entnommen , wie Camerinus der Sulpicier, Medullinus der

Furier, auch wohl Maluginensis der Coruelier und manche andere, für welche'

uns die örtliche Anknüpfung fehlt; aber sie stehen ganz auf derselben Linie

mit den Beinamen Capitolinus^ Aventinus, Caeliomontanus, Sacraviensis, Vati-

canus und bestätigen nur, dass jene Ortschaften rechtlich aufgehört hatten zu

existiren; denn nie ist das Ethnikon einer bestehenden Gemeinde als patri-

cisches Coguomen verwendet worden. Wohl aber mögen die Sulpicier und die

Furier bei der Auflösung jener alten Gemeinden in den römischen Patriciat

eingetreten sein, obwohl natürlich die Benennung auch auf anderem Grunde
beruhen kann.
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Die Bedürfnisse des Verkehrs können auf römischem Gebie

ausserhall) der Stadt Marktflecken [forci) und Sammelplätze {con-

cUiabula) mit einer daselbst sesshaften Bewohnerschaft ins Leben

rufen; aber diese Dörfer bilden keine rechtliche Einheit und

die Zugehörigkeit zu einem derselben ist lediglich ein factisches

VerhUltniss, das kein Personalrecht giebt, sondern mit der That-

sache des Aufenthalts steht und fällt.

Die Sprengung der unbedingten inneren Einheit der Bür- Anfange der

gerschaft, die Entwickelung engerer gleich dieser selbst durch

erbliches Personalrecht geschlossener Gesammtheiten, das heisst

die Entwickelung der Gemeinde •— unter der wir hier durch-

aus die municipale verstehen — im Gegensatz zu dem Staat hat

sich innerhalb der politischen Entwickelung Roms vollzogen. Die

Antwort auf die Frage, wann und wie dies geschehen ist, so

weit sie tiberhaupt gegeben werden kann, ist keine einfache, da

der Gegensatz der Gemeinde zu dem Staat entweder auf das

Territorium oder auf die Hoheitsrechte bezogen werden kann. Es

soll zunächst von der territorialen Scheidung gehandelt werden,

welche bei weitem früher als die der Hoheitsrechte eingetreten,

ja man kann sagen so alt ist wie Rom selbst. \

Der 'Hafen' Roms Ostia gilt der römischen Ueberlieferung Der Hafen.

als Anlage des vierten Königs ; vermuthlich ist er so alt wie Rom

und gleich der Stadt selbst und mit ihr durch die Tiberschift-

fahrt ins Leben gerufen. Selbständig ist er niemals gewesen,

sondern hat stets neben Rom gestanden wie der Peiräeus neben

Athen. Er ist die erste der römischen See- oder Bürgercolonien

und das Muster der späteren. Diese Colonien sind wohl als

ständige Besatzungen gedacht, wie dies namentlich die ihnen allen

und in voller Unbedingtheit den beiden ältesten Ostia und An-

tium zugesicherte Befreiung der Colonisten von dem gewöhn-

lichen Wehrdienst (S. 243) darthut; aber bloss eine Garnison ist

schon von Haus aus die Colonie nicht. Schon dieser ersten An- Temtorium.

siedelung muss, wie dann allen folgenden, ein abgegrenztes Gebiet,

ein terriiorium überwiesen worden sein. In dem allgemeinen

Bodenrecht der ältesten Zeit, der Theilung der Ackerflur nach

den patricischen Geschlechtern macht es eine Ausnahme, dass

den am Hafen fest angesiedelten Bürgern ein Theil der Mark zum

Sammt- und als Gartenland, als heredium jedem je 2 Morgen

zum Eigenbesitz angewiesen werden, wie dies schon früher enl-
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wickelt ward (S. 24 fg. 29). Weil diese Niederlassungen ihrem

Zweck entsprechend in militärischer Form angelegt, also eine oder

mehrere Centurien angesiedelt wurden, treten die für das Garten-

land einer Centarie erforderlichen 200 iugera unter diesem Namen
sammtbesitz als Flächeumass auf (S. 23 A. 3). Während im Uebrisen der

der Ol
coionisten. Sammtbesitz in vorgeschichtlicher Zeit dem Privateigenthum ge-

wichen ist, hat er in Beziehung auf diese Colonien sich verhältniss-

mässig lange behauptet und ist noch bei Gründung der dritten

Bürgercolonie Tarracina im J. 425 zur Anwendung gekommen; und
es erklärt sich dies wohl. Der Zweck dieser Ansiedlungen und
die damit verknüpfte Dienstbefreiung fordern den Domicilzwang^

von welchem noch in der Zeit des hannibalischen Krieges wenig-

stens Spuren sich finden (S. 243 A. 7] und dieser ist mit dem
Sammtbesitz des Territoriums ebenso leicht zu verkntlpfen wie
mit dem individuellen Bodeneigenthum des späteren Privatrechts

Sonder- unvereinbar. — Wenn also in dem Territorium das Fundament
patronat.

i o i
der Sonderstellung der Btirgercolonie gegeben ist, so tritt der

damit ebenfalls gegebene Patronatwechsel verstärkend hinzu.

Da die Ansiedler ohne Zweifel schon in frühester Zeit und in

immer steigendem Masse den Plebejern entnommen sein w'erden,,

standen sie vor der Ansiedelung durchgängig in dem Patronat ihrer

Geschlechter; als Coionisten aber treten sie ein in das erbliche

Patronat derjenigen Magistrate, welche die Colonie gegründet

Be- haben!). — Den Ansiedlern von Ostia und nach ihrem Vorgang
scnwornes u »j

Sonderrecht, denen der übrigen Colonien wird ihre Sonderstellung durch be-

schworenen Act der römischen Gemeinde gewährleistet 2). Diese

im Internationalverkehr geläufige, den Bürgern gegenüber sonst

kaum vorkommende Feststellung der Unwiderruflichkeit des Ver-

hältnisses durch Gemeindeeid bezeichnet die älteste Phase der

Entwickelung der Gemeinde innerhalb des Staats.

Mangelnde Aber die Sonderstelluns;, welche das Territorium den darauf
Hoheits- °'

rechte, angesiedelten Bauern giebt, schliesst die Hoheitsrechte nicht ein.

1) S. 65 A. 1. Insbesondere das Stadtrecht von Genetiva hat gezeigt,

dass die Colonie ihre Stifter zu geborenen Patronen hat, ebenso wie die ab-
hängige Gemeinde den , in dessen Hand sie sich ergeben hat , während die

weiteren Patrone alle ans Zuwahl {adoftid) hervorgehen. Eph. epigr. 2 p. 147.

2) 1, 243. Diese Abmachungen zwischen Rom und den Bürgercolonieu

sind schriftlich abgefasst (Liv. 27, 38, 3), wie dies ebenfalls im International-

verkehr seit langem üblich war (1, 248 A. 4). Natürlich schliesst dies nicht

aus, dass insbesondere die Ostia betreffende erst später schriftlich redigirt ward.
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Ostia hat allem Anschein nach Jahrhunderte lang in solcher Stellung

sich befunden, ohne irgend Selbstverwaltung oder gar eigene

Gerichtsbarkeit zu besitzen. Es gab dort in späterer Zeit, neben

der nachher den Bürgercolonien allen gemeinen, in Ostia sicher

spät , vielleicht erst nach dem marsischen Kriege eingeführten

Magistratur, eine andere augenscheinlich ältere, die Prätoren und

Aedilen sacris Volkani facmndis ^)
; das heisst es wurde den Magistratur

Ostiensern, in deren Gultus Volcanus die Rolle spielt wie Ju-

piter in Rom 2), die Magistratur anfänglich nur ad sacra einge-

räumt oder, wie man es auch ausdrücken kann, ihnen ein Ge-

meinwesen in sacraler Beziehung gewährt 3), so wie es Alba longa

auch nach seiner Zerstörung behalten hat^). Also hat die älteste

Bürgercolonie politische Sonderrechte bis in relativ späte Zeit

hinab nicht gehabt.

Wenn die eigentliche Genesis der Municipalordnung nicht Anfänge der

in der Sonderstellung, sondern in der Selbstverwaltung liegt, verwaitnng.

so geht diese zurück auf die partielle Conservirung der durch

den Eintritt eines anderen Staats in den römischen rechtlich

aufgehobenen Souveränetät desselben. Dies ist auch der Grund,

wesshalb das Municipalrecht an dieser Stelle behandelt wird;

es ist nur verständlich als umgestaltete Autonomie. Die Wege
freilich, die zu diesem Ziel geführt haben, sind verschieden.

Die autonome Gemeinde ist entweder durch Deduction römi-

scher Ansiedler Bürgercolonie geworden oder ohne Deduction

in das Vollbürgerrecht ein- oder aus dem Halbbürgerrecht in

das Vollbttrgerrecht übergetreten. Aber bei der mannichfaltig-

1) Nichts ist bezeichnender für den sacerdotalen Charakter dieser Stellun-

gen als der vierjährige Knabe pr(aetor) prQmus) sacr^orum) Volk(^ani) C. XIV,
306. Es ist dies weiter ausgeführt Eph. epigr. 3 p. 326»

2) Der höchste Priester in Ostia ist der pontifex Volcani et aedium
sacrarum, der, wie in llom der Pontifex, besonders dem höchsten, aber eigent-

lich allen Göttern zugleich dient (2, 23 A. 3).

3) Unmöglich kann Ostia zuerst Prätoren und Aedilen mit vollem Recht

gehabt und dann nach Einführung der Duoviralordnung diese ad sacra behalten

haben ; zumal da diese Gemeinde zu Rom nicht viel anders stand als der Pa-

latin zum Esquilin und eine eigene Geschichte nicht gehabt hat und da sonst

in ganz Latium die Prätur die functionirende Oberbehörde gewesen und ge-

blieben ist. Offenbar ist die Einrichtung ein Compromiss zwischen der princi-

piellen Unzulässigkeit der Sondermagistratur für eine Bürgergemeinschaft und
der factischen Gleichartigkeit Ostias mit Tibur und Tusculum.

4) Ueberliefert ist dies von Anagnia aus dem J. 448 (S. 573 A, 9j

;

aber sicher ist dies eher die jüngste als die älteste Anwendung einer gewiss

häufigen Procedur.
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sten Gestaltung läuft der Prozess doch immer hinaus auf Gon-

servirung gewisser an sich bei dem Aufgehen der Gemeinde

in den römischen Staat wegfallender Gonsequenzen der Souve-

ränetät. Die abhängige Autonomie streift in dem daraus ent-

wickelten Municipalrecht ihr hybrides Wesen ab, indem sie im

Uebrigen sich gleichartig fortsetzt.

Antium. Eine der ältesten und merkwürdigsten Gestaltungen dieser

Art zeigt uns die zweite, allerdings der Zeit nach viele Jahr-

hunderte später als Ostia gegründete Bürgercolonie, die Volsker-

stadt Antium. Die Einrichtung derselben erfolgte nach der

annalistischen Ueberlieferung im J. 416 d. St. theils durch rö-

mische Ansiedler, theils durch die bisherigen in den Bürger-

verband aufgenommenen Bewohner^); aus einer autonomen Stadt

mit eigener nicht ruhmloser Geschichte ist sie eine römische

Ortschaft geworden, zunächst, wie es scheint, gleich Ostia ohne

Sondergemeinwesen und ohne Magistratur. Aber bereits im J.

437 erhielt sie eigenes Gesetz und eigene Beamte 2); und diese

an das geschriebene Stadtrecht anknüpfende Meldung ist wenn
irgend eine aus dieser Epoche glaubwürdig. Dies ist das älteste

Zeugniss für .die Existenz raunicipaler Magistrate. Vermuthlich

sind die später gegründeten Bürgercolonien sämmtlich nach diesem

Muster eingerichtet worden.

Sonderrecht In anderer Weise führten die schon erörterten Halbbürger-
der Halb-

^

bürger- gemeinden zu einem ähnlichen Resultat. Ihre Anfänge sind, wie

wir sahen (S. 572), der Golonisirung Antiums ungefähr gleichzeitig.

Schon dadurch, dass die Caeriten zu römischen Bürgern erklärt,

aber ihr Gebiet von den Tribus ausgeschlossen und ihnen selbst das

active und passive Wahlrecht und andere wesentliche Bestand-

theile des vollen Bürgerrechts versagt wurden, gab man ihnen

eine Sonderstellung innerhalb der Bürgerschaft, die nicht minder

dauernd und erblich war wie das Vollbürgerrecht, eine Orts-

angehörigkeit, die den ursprünglichen Begriff des Bürgerrechts

durchbrach. Dass ein Theil dieser Gemeinden eigene Magistrate

und eigene Verwaltung hatte, wenn auch neben und über

1) Livius 8, 14, 8: Antium nova colonia (im Gegensatz gegen die mehr
als problematische vom J. 237 Liv. 3, 1) missa cum co, ut Antialibus permitle-

relur, si et ipsi adscribi coloni vellent . . . et civitas data. Vgl. C. X pi 660.

2) Livius 9, 20, 10: Antialibus . . . qui se sine legibus certis, sine ma-
gistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura sta'uenda ipsius coloniae

patroni.
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ihnen der römische Vogt fungirte, ist früher (S, 583) gezeigt

worden.

Als nachher diese Halbbürsereemeinden das Stimmrecht Anfänue der
^ "

VoUbürirer-

und andere bis dahin autonome unmittelbar das Vollbürgerrecht gemeinden.

erwarben, war in ihnen die Gemeindeselbständigkeit wahrschein-

lich schon zu weit entwickelt, als dass bei dem Wechsel des

Personalrcchts der in das römische Stimmrecht oder den römi-

schen Verband eintretenden Bürgerschaft die Elemente der Auto-

nomie, eigene Magistrate, ein eigener Gemeinderath und eigene

Comitien völlig hätten entzogen werden können. Wie beschränkt

immer in den also sich in der Bürgerschaft bildenden Sonder-

kreisen die Selbständigkeit zunächst sein mochte, worauf wir

weiterhin zurückkommen, hier kommt es nicht an auf den Um-
fang, sondern auf das Vorhandensein eigener Verwaltung.

Die Ortsansehörigkeit M ist anfänglich Ausnahme. Da die Einwirkung
^ ° ' ^

des Orts-

Halbbüreersemeinden eisentlich ausserhalb der Bürgerschaft stan- türgerreciits
^ ^ ^ °

auf die

den und mit dem Kennzeichen des Vollbürgers, der Tribus, des Personai-
^ ' '

tribus.

activen und passiven Wahlrechts entbehrten, so kommt sie unter

den Vollbürgern anfangs nur den Ostiensern, auch nachher noch

lange nur einzelnen Territorien zu. Für die personale Tribus

kam die Ortsangehörigkeit ohne Zweifel nie in Betracht, soweit die

Tribus nach gesetzlich festen Regeln sich bestimmte. Die Frei-

gelassenen und deren Kinder sind ortsangehörig bei der Gemeinde

ihres Patrons"-), aber ihre Personaltribus richtet sich nach den für

sie bestehenden beschränkenden Vorschriften (S. 440). So lange der

Regel nach nur der Grundbesitzer in der Landtribus stimmte, kann

der nicht grundbesitzende Bürger, auch wenn er ortsangehörig war,

nicht in der Tribus seiner Ortschaft, sondern nur in einer der

städtischen gestimmt haben. Aber abgesehen von allgemeinen

für den Censor bindenden Regeln hat die Ortsangehörigkeit wahr-

scheinlich schon früh auf die Personaltribus eingewirkt. Es kann

nicht dahin gerechnet werden, dass, wo mit der Ortsbürgerschaft

ein Domicilzwang sich verband, der ansässige Ortsbürger noth-

wendig auf die Tribus seiner Flur angewiesen war; denn immer

1) Kubitschek , dessen sorgfältige Arbeit de Romanarum tribuum origiru

nc propagatione [Wien 1882) sonst diese Verhältnisse vielfach aufgeklärt hat,

hat p. 126 die juristische Seite derselben, insbesondere das Verhältniss von

Tribus und Origo nicht einsichtig behandelt

2) Ulpian Dig. 50, 1, 1 pr.: municipem aut nativilas facit aut manu-

missio aut adopiio. Cod. Jtcst. 10, 40 (39), 7.
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richtet hier die Personaltribus sich nach dem Grundbesitz. Aber

die Censoren waren nicht gesetzlich verpflichtet diesen allein zu

berücksichtigen; in der Regel hing die Wahl der Tribus rechtlich

ab von dem Belieben des Censors (2, 405) und factisch wohl viel-

fach von dem der Btlrger selber. Seit es eine erbliche Ortsan-

gehörigkeit gab, wird neben dem wechselnden Grundbesitz die

Personaltribus nach dieser mit bestimmt w'orden sein. Dass die

Btlrger der Colonien, nachdem der Domicilzwang gefallen war,

wenn sie es wünschten und überhaupt ansässig waren, in die

Tribus ihrer Ortschaft und nicht in die ihres Grundbesitzes ein-

geschrieben wurden, können wir nur muthmassen. Aber es

steht fest, dass im 6. Jahrh. bei den zum Vollbürgerrecht ge-

langten Halbbürgergemeinden für die Einschreibung in die Tribus

nicht der zufällige Grundbesitz, sondern die Ortsangehörigkeit

selbst nach gesetzlicher Bestimmung zu Grunde gelegt wurde i).

Der aus der unnatürlichen Ausdehnung der Reichsbürgerschaft

sich nothwendig entwickelnde feste Zusammenschluss der Ortsan-

gehörigen muss entweder in der Gesetzgebung Ausdruck gefunden

oder die Censoren bestimmt haben ihr arbiträres Recht die Stimm-

abtheilungen zu bilden in dem Sinn auszuüben, dass die Ortsbür-

gerschaften auch in den römischen Comitien geschlossen stimmten.

Wie die Grenzen sich erweiterten, breitete die Ortsangehö-

Durch- riekeit mehr und mehr sich aus. Nachdem die Bürser aller Co-
führung der *^

.

^
ortsangehö- lonien Und aller mit Vorbehalt communaler Autonomie in den
rigkeit und „ , ,

der Boden- Staatsvcrbaud emgetretenen Gememden sowohl Staats- wie orts-

itaiien nach angehörig waren, wurden dieienigen, die bloss staatsangehörig
dem Social- „. J&7 ÖÖ

krieg. Waren, allem Anschein nach zur Minderzahl und was früher

Ausnahme gewesen war, allmählich die Regel. Schliesslich hat

sich die Ortsangehörigkeit mit dem Staatsbürgerrecht fest ver-

knüpft und ist Staatsbürger der Regel nach nur derjenige, wel-

cher einer bestimmten Bürgergemeinde als Ortsbürger angehört 2).

1) S. 184. Als im J. 566 den Fundanern, Formiauern und Arpinaten
anstatt des bisherigen Halb- das Vollbürgerrecht gegeben werden sollte, rogatio

perlata est, ut in Aemilia trihu Fcrmiani et Fundani, in Cornelia Arpinates fer-

rent, atque in his trihuhus tum primum ex Valerio plebi scito censi sunt (Liv.

38, 36). Daraus wird man nicht folgern dürfen, dass jeder in Arpinum Hei-
mathberechtigte, auch wenn die für die Landtribus nach Reichsrecht geforderte

Qualification ihm mangelte, In der cornelischen Tribus stimmte, wohl aber,

dass der Arpinate, dessen Grundbesitz anderswo lag als in der cornelischen

Tribus, dennoch in diese eingetragen ward.

2) Cicero Phil. 3, 6, 15: videte quam despiciamur omnts qui sumus ex
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Seitdem ist die römische Bürgerschaft rechtlich vielmehr die

Confödoration der sämmtlichen Bürgergemeinden, oder, wie die

römischen Rechtslehrer dies ausdrücken, es steht für jeden Rö-

mer neben der communis patria Roma *) die Sonderheimath,

die domus oder die origo^). Diese Ordnung bestand in der

Ciceronischen Epoche. Berichtet wird nichts über das Aufkom-

men der theoretisch wie praktisch gleich tief einschneidenden

Aenderung; aber sie stimmt so vollslUndig zusammen mit der

Tendenz des Bundesgenossenkrieges und ist für die Durchführung

der bekannten Consequenzen desselben so unentbehrlich, dass

sie mit voller Sicherheit auf diesen zurückgeführt werden kann.

Es wird nicht unterlassen werden dürfen durch Vergleichung des

älteren Boden- und Personalrechts mit dem späterhin in jener

wie in dieser Hinsicht bestehenden Rechtszustand einen Einblick

in die Einschaltung der Ortsangehörigkeit in die römische Orga-

nisation und insbesondere in das Verhältniss der Ortsangehörig-

keit zu der Tribus zu gewinnen.

Das Bodenrecht oder nach römischem Ausdruck die Boden-

tribus schliesst nach wie vor den ager publicus populi Roniani

municipiis, id est omnes plane; quolus enim quisque noatrum (der Senatoren)

non est?

1) Modestinus Dig. 50. 1, 33: Roma communis nostra patria est und 27,

1, 6, 11: 7.oiv^? ci'jSTj; ts -/.cd vo;i.iCo[xev7](; TraTpfSoi x-n; ßaaiXeuo'jOT];. Calli-

stratus Dig. 48, 22, 18 pr. Aristides laud. Rom. p. 346 Dind. : Srep if) roÄi;

TCiI; a'jrfji; 6piot; xal ycupat; dort, toü&' ffit i] ttoXi; rf]; d-doTj; oixo'JfxsvTr;;,

tua-ep aü t^; ^(upa; aarj xoivöv d-ooeoeiyfjievYj. Es werden liieran auch recht-

liche Folgen geknüpft: Insoweit öffentliche Leistungen überhaupt in Rom ge-

leistet werden können (S. 787 A. 1), kann der Verpflichtete ihnen so gut dort

wie in seiner Heimathgemeinde genügen (Modestinus Dig. 27, 1, 6, 11). Uebri-

geus vgl. Savigny System 8, 55 fg.

2) Domus und origo sind die beiden technischen Bezeichnungen des en-

geren römischen Heimathrechts, während civitas, patria sowohl für den engeren

wie für den weiteren Verband gebraucht wird. Domus, als Gegensatz zu der

Reichshauptstadt den Römern geläufig (z. B. Cicero Verr. l. 1, 17, 45; Liv.

8, 19, 4 : vir non domi solum, sed etiam Romae clarus^ und namentlich in dem
domum revocare (^Dig. 5, 1, 2, 3 und sonst) angewandt auf die forideclinatorische

Einrede des in Rom verweilenden Reichsangehörigen, wird in den Militärlisten

der Kaiserzeit der städtischen Heimath als Exponent vorgesetzt (Hermes 19 S. 25

vgl. S. 28 A. 3). — Die Reohtsgelehrten bezeichnen, abgesehen von dem revo-

care domum, regelmässig die Heimath im Gegensatz zu Rom durch das nicht

auf die Stadt beschränkte, sondern den Rechtsbegriff allgemein ausdrückende

Wort origo. Zuweilen werden die Staats- und die Ortsangehörigkeit neben ein-

ander gestellt, wie in der Inschrift von Heddernheim (Brambach C. I. Rh. 1444)

zweier Brüder cQves) R(omani) et Taunenses ex origine patris. — In der In-

schrift vom J. 244 C. VI, 793 werden die Namen der Soldaten cum tribu[bu]a

et patriis verzeichnet. — lieber die Verwendung von civis für die Stadtheimath

vgl. Hermes 19, 25 fg.
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aus (S. 166), wozu aber die der einzelnen Bürgergemeinde zu-

standigen Grundstücke nicht gehören; diese sind ebenso Privat-

eigenthum wie der den Individuen adsignirte Boden'). Indess

blieb nach dem Bundesgenossenkriege in Italien kaum ein ande-

rer grösserer Bodencomplex ausserhalb des quiritarischen Eigen-

thums als das ehemalige Gebiet von Capua^); und auch dieses

trat noch vor dem Ende der Republik in den Municipalverband

ein. Nachdem dann mit den Subsiciva der im Ganzen adsignirten

Territorien Domitian aufgeräumt hatte, standen im Staatseigenthum

in Italien ausser den Reichsstrassen und was diesen gleich stand

nur wenige nicht den Territorien zugelegte Bodenstücke nament-

lich in den Gebirgen; was von diesen späterhin in Privateigen-

thum überging, scheint keiner bestimmten Gemeinde zugetheilt

worden zu sein 3). Das Provinzialgebiet dagegen verblieb mit

Ausnahme der nicht zahlreichen Territorien italischen Rechts im

öffentlichen Eigenthum.

Aller vor und bei dem Aufgehen Italiens in den römi-

schen Btirgerverband in quiritarisches Eigenthum übergegangene

Grundbesitz musste , wenn die Censoren ihre Schuldigkeit gethan

hatten, in eine der 35 Tribus eingeschrieben sein. So weit bis

dahin die Ortsangehörigkeit gereicht hatte, wird jedes Gemeinde-

1} Ulpian Dig. 50, 16, 15: bona civitatis abusive publica dicta sunt; sola

enim ea publica sunt quae populi Romani sunt. Pompeianische Inschrift C. I.

L. X, 787. Darum wird von Varro (5, 21) und Cicero (ad fam. 13, 11, 1

vgl. Bd. 2 S. 450 A. 3) so wie constant im Stadtrecht von Malaca (S. 625)
von dem Gemeindeeigenthum communis gesetzt.

2) Das ist auch wohl die Ursache, wesshalh die praefecti Capuam Cumaa
noch nach dem Bundesgenossenkriege bliehen (2, 608). Da aber jene nicht

mit der Gründung der Colonie Capua ihr Ende erreichten und erst Augustus
sie abschaffte, müssen sie eine Zeitlang in partibus bestanden haben.

3) Nach Frontinus (S. 768 A. 5) gab es in Italien noch unter dem Prin-

cipat ausserhalb der städtischen Territorien stehende saltus privati. Plinius

3, 15, 116 führt unter den Gemeinden der achten Region Italiens auf saltus

Galliani qui cognominantur Aquinates (vgl. den kaiserlichen proc. at praedia
Galliana C. III 536 und C. XI p. 170). Nach der Ansetzung der der Colonie

Luca gehörigen grossen saltus in der Alimentartafel von Veleia 6, 72: qui sunt

in Lucensi et in Veleiate et in Parmense et in Placentino et montilus adf^inibus)

schlössen die Territorien die letztgenannten montes nicht ein, die aber dennoch
im Privatbesitz standen. Aehnliche ausserhalb der städtischen Territorien be-
findliche Bodencomplexe gab es zahlreich in den Provinzen, namentlich in

Africa (Hermes 15, 391 fg.). Anfänglich haben sie sämmtlich im Staatseigen-

thum gestanden und erscheinen auch später meist als kaiserlicher Besitz; aber

sie konnten natürlich auch an Private übergehen, ohne dass dieser Eigenthums-
wechsel zu ihrer Aufnahme in den Territorialverband führte. Die subsiciva,

die innerhalb der Territorialverbände unvertheilt und also Staatseigenthum ge-

bliebenen Bodenstücke sind mit diesen saltus nicht zu verwechseln.
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territorium einer einzelnen bei der Gründung der Bürgercolonie

oder bei derAufnahine einer Nicht- oder Ilalbbürgergemeinde für

sie festgesetzten Tribus angehört haben. Um die Ortsangehörig-

keit allgemein durchzuführen und sie mit der Bodentribus in

derselben Weise zu verknüpfen, war es erforderlich, wo quiri-

tarisches Eigenthum ohne Ortsangehörigkeit bestand, also vor

allem in dem ursprünglichen Stadtgebiet (S. ITö), ferner wo,

wie zum Beispiel in Picenum, Adsignation eingetreten war ohne

Städtegründung (S. 176) und die in Dörfern und Flecken zu-

sammenwohnenden römischen Ansiedler höchstens eigene von

dem Stadtprätor jährlich bestellte Gerichtsvorsteher hatten, diese

Aecker und Ackercomplexe entweder benachbarten Territorien

zuzutheilen oder neue Territorien aus ihnen zu bilden. Jenes muss

namentlich bei dem ältesten Stadtgebiet stattgefunden haben

(S. 179); von der letzteren Massregel ist die Spur darin be-

wahrt, dass die factischen Mittelpunkte der bis dahin des Ge-

meinderechts entbehrenden römischen Bürger, die Gerichtssitze

{praefecturae) nach dem Socialkrieg als Kategorie der Stadtge-

meinden auftreten *). Die bestehende Tribus hat vermuthlich bei

dieser Operation meistens beibehalten werden können, da die

Einschreibung in die einzelnen Tribus wahrscheinlich der Regel

nach grössere Complexe umfasst hat. Aber es ist schon bemerkt

worden (S. 178), dass, da durchgängig an dem Princip festge-

halten zu sein scheint jedes Territorium in eine und dieselbe

Tribus einzuschreiben, wahrscheinlich theilweise, namentlich in

dem ältesten Stadtgebiet die Bodentribus gewechselt hat. — In

gleicher Weise ist dann späterhin das campanische Gebiet terri-

torial organisirt und sind bei der Auftheilung der Subsiciva diese

Bodenstücke den nächstliegenden Territorien zugeschlagen worden.

Hinsichtlich der Stadt Rom hat die Bodentribus nicht ge-

wechselt oder doch nur insoweit, dass die vier städtischen Tri-

1) S. 797. L. Julia mun. Z. 85 fg. : Queiquomque in municipieis coloneis

praefectureis foreis conciliabuleis c(iviurn) R(omanorurn) //rir(ej) IIIlvir{ei^ erunt

aliove quo nomine magi^istratum) potestatcmve sufragio ecrum, quei quoiusque

municipi coloniae praefecturae fori conciliahuli erunt , hobebunt, nei quis ecrum,

quem, in eo municipio colonia praefcctura foro conciliabulo in senatum decuriones

conscriptosve legito . . . nisei in demortuei . . . locum. So deutlich wie möglich

(wenn dies auch von Marquardt Handb. 4 S. 11 A. 6. S. 12 A. 1 geleugnet

wird) wird hier nicht bloss dem municipium und der coloniu, sondern auch der

praefectura eigene Magistratur und ein eigener Gemeinderath beigelegt; und
zahlreiche andere Stellen desselben Gesetzes sowie des rubrischen drücken sich

ähnlich aus.
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bus nicht, wie bisher, am Pomerium endigen (S. i63], sondern

am ersten Meilenstein, da, wie später (S. 819 A. \j zu zeigen

sein wird, die städtische oder vielmehr die Reichsgerichtsbarkeit,

so weit sie von dem Ort des begangenen Verbrechens abhängt,

bereits in Sullas Zeit bis zum ersten Meilenstein reicht und jen-

seit desselben die municipale beginnt. Da die Territorien aller

Bürgergemeinden in ihrer Gesammtheit dasjenige der communis

patria bilden, so kommt dieser selbst ein Sonderterritorium nicht

ferner zu.

Die für die Personaltribus bestehenden speciellen Vorschriften,

Erstreckung insbesondere die über die Freigelassenen, wurden durch diese
der Heimath- „. . ,

tribus auf Emrichtungen nicht berührt. Aber anders verhält es sich mit
die nicht

• i .

ansässigen der Ausässigkeit : nach dem Bundesgenossenkrieg ist die Per-
Frei-

d o
geborenen, soualtribus bei allen Freigeborenen durch die Ortsangehörigkeit

in der Weise bedingt worden, dass die Tribus von Tusculum

allen Tusculanern beigelegt ward, mochten sie in Tusculum

oder anderswo ansässig oder auch nicht ansässig sein. Be-

reits in ciceronischer Zeit wird als Qualification für die Land-

tribus nicht der Grundbesitz, sondern die Ingenuität bezeich-

net') und unter dem Principat kommt die Landtribus sicher

• auch dem nicht ansässigen Municipalen zu. Die Aushebung für

die Legion fordert, wie wir sahen (S. 451), die Landtribus und

es werden nach Marius nicht viele Grundbesitzer in derselben

gedient haben. Ferner nennen die Inschriften aus der Epoche

des Principats verhältnissmässig nur eine geringe Zahl städtischer

Tribulen und es sind diese grossentheils so beschaffen, dass ihrem

Personalstand zwar nicht die Libertinität, aber doch eine be-

makelte Ingenuität anhaftet (S. 442); hätten in dieser Epoche

noch alle nicht ansässigen Bürger den städtischen Tribus ange-

hört, so würden deren Tribulen in ganz anderer Häufigkeit ins-

besondere in den Municipien auftreten. Es ist auch nur die

folgerichtige Entwickelung der Ortsangehörigkeit, dass die ge-

sammte Ortsbürgerschaft, ansässig oder nicht, in demselben Stimm-

bezirk ihre Voten abgiebt. In diesem Sinn wird die Tribus be-

zeichnet als ein Complex italischer Gemeinden 2). Die Personal-

1) Ascouius {ß. 440 A. 2) nennt die rusticae tribus propriae ingenuorum.

Daraus, dass zu Ciceros Zeit die grundbesitzenden Bürger in den Landtribus

standen (S. 440 A. 3 ; vgl. S. 175 A. 1), folgt nicht, dass diese ausschliesslich

aus solchen bestanden.

2) Cicero pro Mut. 20, 42: multas sibi tribus, quae municipiis L'mbriae
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tribus verliert jetzt ihre alte Abhängigkeit von der Bodentribus

und wird der rechtliche Ausdruck des Vielheitsstaats, indem sie

den Bürger einem der denselben bildenden Unterstaaten Über-

weist.

Der Regel nach also ist der römische Staatsbürger zugleich

Bürger einer römischen Bürgergemeinde und richtet sich seine

Personaltribus, so weit nicht Specialvorschriften anders bestim-

men, nach der Bodentribus seines Heimathterritoriums. Aber
es giebt davon nicht wenige Ausnahmen. Wir werden uns die

verschiedenen Kategorien der nicht zu Orten mit Bodentribus ge-

hörigen Bürger wenigstens zu vergegenwärtigen haben, wenn
gleich über die Stellung derselben zu den Tribus vielfach zu siche-

ren Ergebnissen nicht zu gelangen ist. Sie können entweder einer

Bürgergemeinde ohne Territorium oder einer Nichtbürgergemeinde

oder gar keiner Gemeinde angehören.

Die römische Bürgergemeinde, der das Territorium im Rechts- Bürger-

1 •T-r.i •! fiii 1 • 1 •
gemeinden

smn und somit die Bodentribus tehlt, hat darum nicht weniger ohne

den Begriff der örtlichen Zugehörigkeit entwickelt und auch für

sie ist die Tribus deren rechtlicher Ausdruck, nur dass diese

lediglich auf die Person sich bezieht. In dieser Weise gehören die

Bürger von Narbo (S. 736) zur Papiria und dasselbe gilt von

allen gleichartigen Gemeinden.

Wenn der Angehörige einer latinischen oder peresrinischen i>ie

städtisch geordneten!) Reichsgemeinde für seine Person das rö- Bürger

mische Bürgerrecht gewinnt, so wird die personale Tribus, die Nichtbürger-
"^ gemeinden.

aus der unverändert bleibenden Ortsangehörigkeit nicht abge-

leitet werden kann, bald, wie es scheint, nach gewissen allge-

meinen Normen, bald wohl durch specielle Verleihung ihm ge-

funden. So scheint es Regel gewesen zu sein den in der nar-

bonensischen Provinz zu personalem Bürgerrecht gelangenden

conficiuntur, adiunxit. [Q. Cicero] comm. pet. 8, 29 : totam Italiam fac ul in

animo ac memoria tributim discriptam comprensamque habeas , ne quod munici-

pium, coloniam, praefecturam , locum denique Italiae ne quem eaae patiare, in

quo non habeas ftrmamenti quod satis esse possit.

1) Dem einem Nomos angehörigen Aegyptier kann das römische Bürger-

recht nicht verliehen -vverden, da er als Bürger den Nomos als Heimath nicht

führen kann; es muss ihm also, um ihm das Reichsbürgerrecht zu geben, zu-

gleich das alexandrinische bewilligt werden (Pliuius ad Trai. 6). Vermuthlich

gilt dasselbe von allen nicht städtisch geordneten Reichsgemeinden und ist dies

der Grund, warum in den Inschriften die römischen Bürger häufig Nichtbürger-

städte als Heimath nennen, aber so gut wie niemals Gaue. Näher ist dies ausge-

führt Hermes 19, 23 fg.

Köm. Alterth. III. 50
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Personen die Voltinia, den Asianern und Syrern die Quirina oder

Collina (S. 443) zu verleihen; vielfach aber hat hier wahrschein-

lich Willkür geherrscht. Ein näheres Eingehen auf die Einzel-

heiten liegt ausserhalb unserer Darstellung.

Die Es giebt endlich Bürger ohne Sonderheimath. Dieselbe
römischen

Bürger ohne mangelt
eigene
Bürger- a. den altpatricischen Familien M so wie den plebeiischen

gemeinde. j. j

nicht municipaler Herkunft 2). Dass die zum senatorischen Stand

gehörigen Personen nach dem Recht der Kaiserzeit und viel-

leicht schon der späteren republikanischen Periode von den mu-
nicipalen Verpflichtungen befreit sind (S. 473), thut ihrer Orts-

angehörigkeit keinen Eintrag.

b. der so zu sagen juristischen Descendenz der Personen

jener Nobilität, so weit sie überhaupt der Personaltribus fähig

ist, also den Nachkommen ihrer Freigelassenen,

c. den Nachkommen der freigelassenen Staatssclaven (1, 32i

A. 7),

d. wenigstens einem Theil der ohne Beobachtung der Rechts-

form freigelassenen [liberti Latini luniani], und zur Belohnung

für den Feuerwehrdienst gemäss des visellischen Gesetzes vom
J. 23 n. Chr. zum Bürgerrecht mit der Tribus der Freigeborenen

gelangten Personen 3], nebst ihrer Descendenz,

1) Die neupatriciscilen Häuser haben die Tribus ihrer Ortsangehörigkeit.

M. LoUius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus Consul 93 (C. XIV, 2540)
so wie Valerius Asiaticus Consul II 125 (Inschrift von Samos Berliner Monats-
berichte 1862 S. 78), Descendenten des Valerius Asiaticus Consul 46 aus Vienna
(Tacitus ann. 11, 1), führen die dieser Stadt zukommende Voltinia ; ebenso der

Patricier L. Eggius Ambibulus Consul 126 die Cornelia seiner Heimath Aeclanum
(C. IX, 1123).

2) Eine solche sind zum Beispiel die Pomponier, die ihren Stammbaum
auf König Numa zurückführen und insofern zu den Urrömern gezählt werden

(Nepos Att. 1 : ab origine ultima stirpis Bomanae generatus), ferner die plebe-

jischen Papirier, von denen unter dem Prinzipat die Carbones in der Clustu-

mina sich finden (C. VI, 1317), die Massones in der Velina (C. VI, 1481).

3) Ulpian 3, 5 : militia ius Quiritium accipit Latinus si inter vigiles Ro~
mae sex annis (später nach einem Senatsschluss triennio) militaverit ex lege Vi-

sellia (vgl. über diese S. 424. 517). Die Anwendung dieser Regel tritt her-

vor in dem von sechzehn solcher Soldaten wegen -des erlangten Bürgerrechts

oder vielmehr seiner Consequenz , der Zulassung zu den Frumentationen im
J. 203 gesetzten Weihinschrift (C. VI, 220). Verliehen wird nicht die Inge-

nuität, aber das Bürgerrecht mit Einschluss, selbst bei den Freigelassenen, der

Landtribus. Fünf derselben nennen sich Freigelassene; elf geben sich den Vater.

Jene also sind Latini luniani , diese wahrscheinlich , da das Rechtsverhältniss

erblich war, Kinder von solchen. Sechs, darunter zwei Freigelassene, geben

sich die Tribus Fabia und die Heimath Rom, zehn nennen andere Städte oder

Landschaften als Heimathbezirk. Nach welchen Regeln die Heimath sich be-
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e. den mit dem Bürgerrecht beschenkten keiner Reichsge-

meinde angehörigen Peregrinen.

Es mag in manchen dieser Fälle den Betreflenden durch Rom als

Aushtilfsbestimmung die Ortsangehörigkeit beigelegt worden sein, rigche

Aber in allen ist dies sicher nicht geschehen; wenn die Julier

und die Claudier zu irgend einer Municipalgemeinde gehört

hätten, so würde uns dies nicht unbekannt geblieben sein. Da

also wenigstens nicht allgemein in dieser Weise geholfen worden

ist, so haben die Personen der bezeichneten Kategorien entweder

die Ortsangehörigkeit überhaupt nicht gehabt oder es hat für sie,

wie es unzweifelhaft vor dem marsischen Kriege der Fall war,

nach wie vor Rom nicht bloss als die gemeinsame, sondern als

die einzige Heimath gegolten. Für die letztere Alternative ent-

scheidet, dass es nach dem Zeugniss der Juristen eine von der

Zugehörigkeit zu der communis patria verschiedene als ortgo sich

charakterisirende Zugehörigkeit zu der Stadt Rom geben kann^).

Dies bestätigen nicht wenige Inschriften, welche Rom als origo

nennen. Indess zeigt sich das Bestreben diesem suppletorischen

Heimathrecht, das bei der der Hauptstadt mangelnden eigenen

Gemeindeverfassung inhaltlos gewesen sein muss, Schranken zu

setzen und die Personen dieser Kategorie dem eigentlichen Mu-
nicipalverband zu überweisen: wenn den Söhnen eines von dem
Kaiser Freigelassenen die specielle Ortsangehörigkeit mangelt, so

stellt bei den Enkeln desselben, ebenso den Söhnen des Freige-

lassenen eines kaiserlichen Freigelassenen die Ortsangehörigkeit und
die derselben entsprechende Tribus sich ein 2). Das Recht der

stimmt, erhellt nicht; vielleicht nach dem Quasi -Patron, wo dann die Rom
zugewiesenen von dem Staat in dieser Weise manumittirt sein werden.

1) Ulpian Dig. 50, 4, 3 pr. : et qui originem ab urbe Roma habent, ai

alio loco domicilium constituerunt, munera eins sustinere debent. Es ist nichts

im Wege die Inschrift von Bordeaux fCam. Jullian inscr. Romaines de Bor-
deaux 1 p. 135) eines decurialis lictor, cives urbicus in diesem Sinn zu fassen

,

der Staatsbürger heisst immer civis Romanus. — Dass der Begriff des incoia auf
die Hauptstadt keine Anwendung findet — die nicht an ihrem Heimathort le-

bende verheirathete Frau genügt ihrer personalen Municipalpflicht an ihrem Do-
micil, si non in urbe Roma maritus eius constat- da sie in diesem Fall nicht

durch den Incolat verpflichtet ist
,

genügt sie derselben am Heimathsort (^Cod.

Just. 10, 64, 1) — erklärt sich daraus, dass es hier munera im muuicipalen
Sinne nicht gab.

2) Beispielsweise steht in der Inschrift von Puteoli C. X, 2569 der Vater
C. Julius Musogenis f. Menophilus, ohne Zweifel eines kaiserlichen Freigelasse-
nen Sohn, in der kaiserlichen fabischen Tribus, die beiden Söhne in der Falema,
wahrscheinlich der Tribus von Puteoli. In einer anderen von Salonae (C. III,

50*
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Gemeinde ihr Bürgerrecht zu verleihen^ die Adlection, welche sonst

so gut wie ausgeschlossen ist (S. 803), ist für diese eigentlich hei-

raathlosen Personen zur Anwendung gekommen i), ausserdem viel-

leicht das kaiserliche Recht der Verleihung des Ortsbürgerrechts

[2, 1034]. Die Tribus hat auch den nach ausdrücklicher Angabe
Tribus der oder uach wahrscheinlicher Combination allein in Rom heimath-

Bürger
dieses berechtigten Bürgern nicht gefehlt 2), ist aber sehr ungleich. An-

sehen Hei- gehörige der altpatricischen Häuser begegnen in den Stadt- wie in

den Landtribus, Aemilier^) und Manlier^), in der Palatina, Glaudier

in der Quirina^), Julier in der Fabia^), Sulpicier in der Lemo-

2097) steht des kaiserlichen Freigelassenen Admetus Freigelassener C. Julius

tjceptus ausserhalb der Tribus, seine drei Söhne aber in der Ttomentina der
Öalonitaner.

1) M. Aemilins M. f. M. nep. Quirina llectus wird auf drei Steinen (C.

I. L. II, 3423. 3424 und Eph. ep. III n. 35) bezeichnet domo Roma, qui et

Carthaginensis et SiceUitanus et Assotanus et Lacedaemonius et Argivus et Baste-
tanus und ferner in den in Karthago nova von ihm gesetzten Steinen als civis

adlectus : hier ist es also geradezu ausgesprochen , dass er durch Adlection die

Heimath wechselte und die Tribus von Karthago nova, die Quirina annahm , ob-
wohl er, vielleicht abusiv , fortfährt sich domo Roma zu nennen. Auch die

hier, in Widerspruch mit dem Princip der Einheitlichkeit des Ortsbürgerrechts,

auftretende Cumulation von sechs derselben wird sich daraus erklären, dass die

Adlection solcher nicht ortsangehörigen Personen ausnahmsweise den Gemein-
den gestattet war und daher hier Concurrenz eintreten konnte. Rechtlich ent-

schied wohl die Prävention.

2) Cicero Phil. 6, 5, 22 zu den Quirlten : num quisnam est vestrum, qui

tribum, non habeat? certe nemo.

3) Paullus Aemilius Paulli f. Pal. Regillus, >Quästor unter Tiberius (C
II, 3837).

4) C. I. L. VI, 2125 : L. Manlio L. f. Pal. Severo regi sacrorum.

5) Dass die claudischen Kaiser der Quirina angehören, hat Kubitschek

de Rom. trib. orig. p. 118 sehr wahrscheinlich gemacht, da zahlreiche Personen,

die ihr Bürgerrecht von denselben ableiten, dieser Tribus angehören. "Welchem
Territorium das alte sabinische Regillum, aus dem dies Geschlecht sich herlei-

tete, in späterer Zeit angehörte, wissen wir nicht; Reate und andere sabini-

sche Gemeinden stimmten in der Quirina und es kann die Tribus mit Rück-
sicht darauf gewählt sein.

6) Dass die Julier zur Fabia gehören, was ich (nach Sueton Aug. 40

:

Fabianis et Scaptiensibus tribulibus suis, wo die Scaptia den Octavierni gehören

-\vird, also der Stadt Velitrae, deren Tribus anderweitig nicht bekannt ist) aller-

dings mit unzureichender Begründung Eph. epigr. 3 p. 232 vermuthete, hat Ku-
bitschek p. 116 erwiesen durch zahlreiche Beispiele solcher Personen, deren Bür-
gerrecht auf Personalschenkung der julischen Kaiser zurückgeht und die dieser

Tribus angehören. Eine besondere Beziehung der albanischen lulier zu den altrö-

mischen Fabiern erhellt nicht ; die Tribus der Albani Longani Bovillenses, in de-

ren Territorium die alte Cultstätte des Geschlechts belegen war (C. XIV, 2387),
ist nicht bekannt. In dem adramytenischen Senatorenverzeichniss {Eph. epigr.

4, 212) findet sich ein Asuxto; 'louXio; Ss^to-j .... v<a,a Iso ein Tribulis nicht

der Fabia; aber diese Urkunde fällt wahrscheinlich in die vorsullanische Zeit,

wo die Tribus noch wandelbar war.
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nia'), Valerier in der Claudia 2); diese Zugehörigkeit ist in den Kai-

serhäusern der Julier und der Claudiererweislich festund erblich und
wird es ohne Zweifel auch bei den übrigen gewesen sein. Ebenso

mannichfaltig ist die Tribus bei den Personen niederen Standes,

welche als Heimathgemeinde die Stadt Rom bezeichnen 3) ; diese

wird häufig verbunden mit der Fabia^], aber auch mit der Pa-

latina^), der Claudia^), der Quirina'). Also hat die communis

patria, wo sie suppletorisch als Heimathgemeinde functionirt, sich

jetzt wie zuvor mit jeder ländlichen oder städtischen Tribus

vertragen. Die Regeln, nach denen die Tribus bestimmt ward,

lassen sich nur theilweise erkennen. Die Männer nicht mu-
nicipaler Nobilität mögen bei dem Eintreten der neuen Ord-

nung sich entweder die Tribus gewählt oder diejenige behalten

haben , in der sie sich eben befanden ; dann aber wird für sie

die Tribus ebenso fest und in den Geschlechtern erblich geworden

sein, wie die von der Ortsangehörigkeit bestimmte es war. Wenn
zwei der ältesten Geschlechter in der Palatina erscheinen s), so

zeigt dies nur, dass die Tribus der patricischen Häuser unter

ihren eigenen Gesetzen steht; die Aemilier und die Manlier, die

mit besserem Recht als die [Julier und die Claudier sich Ur-

römer nennen durften, konnten ihrem Adelstolz füglich durch

1) Cicero Phil. 9, 7, 15. losephus ant. 14, 10, 10, wo die alte Leidener
Hdschr. liest aepouivioc zaTTTttvio; vejxojvfa x6ivto;.

2) Zwei allerdings späte, aber patricische Valerii Poplicolae rechnen sich

zur Claudia (C. /. L. VI, 1531. 1532).

3) Belege für diesen Gehrauch von Roma hei Patriciern gieht es nicht

und kann es auch nicht gehen, da in der Nomenclatur der Nobilität die domus
nie erscheint.

4) Es finden sich ausser den S. 786 A. 3 angeführten eine Anzahl anderer
Inschriften der Tribus Fabia mit der Heimathangabe Rom, unter denen die äl-

teste Tom J. 74 ist (C. III p. 852) ; die meisten gehören Soldaten der Vigiles

oder der städtischen Cohorten (C. VI, 14. 221. 477. 2384 + 3884. 2896.

2902) oder anderen Soldaten (Eph. II, 357. 683. Orelli 1646), einzelne römi-
schen Rittern (III, 435. 3646).

5) Ti. Memmiua Ti. f. Palatina L'lpianus Roma, römischer Ritter (C. VIII,

2623 und Eph. V, 761); analoge Fälle C. VIII, 2535 (vom J. 144). 9359. Das
Prätorianerverzeichniss vom J. 144 (C. VI, 2375) führt zehn Soldaten mit der-

selben Heimathangabe auf; die Tribus ist hier nicht hinzugefügt.

6) Ein Knabe Q. Sulpicius Q. f. Cla. Maximus domo Roma roncurrirte bei

dem capitolinischen Agon des J. 94 (Kaibel epigr. Graec. n. 618) ; sein Vater

Q. Sulpicius Eugram(m)us ist offenbar ein Freigelassener.

7) Ausser dem S. 788 A. 1 angeführten Fall C. I. L. II, 2600.

8) Freilich sind auch die Nummier, Patricier später Creation, in der

Palatina C. V, 4347. Sogar in der CoUina findet sich ein Patricier aus dem
Hause der Matier (C. V, 1872), das frühestens durch Caesar den Patriciat er-

halten hat.
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die Wahl der Tribus des königlichen Rom Ausdruck geben. Bei

den übrigen Kategorien wird die Tribus durch Specialbestimmung

festgesetzt worden sein. Obwohl nach der früheren Ordnung
bei Schenkung der Freiheit und des Bürgerrechts die Tribus

keineswegs so wie der Geschlechtsname auf die Beschenkten über-

geht, finden wir sie unter dem Principat hiebei ähnlich wie den

Geschlechtsnamen behandelt: die der Julier und der Glaudier

überträgt sich auf die von ihnen in den Bürgerverband einge-

führten Neubürger und auf die Descendenz ihrer Freigelassenen,

so weit diese auf die Tribus der Ingenuität Anspruch haben.

Selbst dass die wegen des Löschdienstes zum Bürgerrecht gelan-

genden Soldaten sämmtlich der Fabia zugetheilt werden, kann

darauf beruhen, dass das Gesetz, welches ihnen dies Privilegium

verlieh, unter der Regierung des dieser Tribus angehörigen Kai-

sers Tiberius erlassen ward.

Benennung Wie die Stadt als Gegensatz zum Staat der ursprünglichen

römischen Ordnung fremd ist, so mangelt dem älteren Staats-

recht für dieselbe ein ursprünglicher technischer Ausdruck.

urbs, Als Gegensatz zum Gebiet freilich ist der Begriff ursprüng-
cppidum. o 1 o

lieh und wird bekanntlich durch die an den Rechtsact des Mauer-

baus anknüpfenden Benennungen urbs und oppidum ^) bezeichnet,

welche beide sich in der Anschauung decken und im Gebrauch

nur insofern unterscheiden,' als jene zu der vornehmeren, diese

zu der geringeren Terminologie gehört, urbs mit praetor^ und

senatus, oppidum mit duoviri und decuriones zusammengeht. Die

ursprüngliche Gegensätzlichkeit ist in den personalen Ableitungen

1) Die Anknüpfung beider Wörter an den Act der Stadtanlage, wie sie

die römischen Grammatiker aufstellen (Varro de l. L. 5, 141 fg.), -wird durch
den Gehrauch gesichert. Für urbs bedarf dies keines Belegs ; bei oppidum (alt

oppodum) ist zu erinnern an die Verwendung des Wortes für die Carceres des

Circus. Ueber die Ableitung beider wird gestritten (Curtius griech. Etym. S. 79.

245; Corssen Ausspr. 1, 170. 2, 870); oppidum führt mein College J. Schmidt
mit Wahrscheinlichkeit zurück auf die Präposition und diejenige Wurzel,
aus der das germanische fat, unser Fass entsprungen ist, so dass es ursprüng-
lich die Einfriedigung bedeutet. — Durchaus ist auch bei. oppidum gedacht an
die staatsrechtliche Mauerziehung, nicht an die militärische ümwallung. Die
politische Bedeutung des Wortes , der Gegensatz sowohl zu der Festung ohne
Gemeinwesen (castrum, castellum^ wie zu dem Gemeinwesen ohne städtischen

Mittelpunkt tritt am deutlichsten hervor in den bei Plinius ausgezogenen
Listen, insbesondere 3, 1, 18, wonach das diesseitige Spanien aus 294 selbst-

ständigen civitates oder popuU besteht, von denen 193 oppida sind.
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immer bewahrt worden: plebs iirbana und oppidani sind die

cives intramurani ^ die städtischen Bürger im Gegensatz zu der

plebs rustica, den ausserhalb der Mauer wohnhaften Gemeinde-

genossen ^). Auch urbs hat den Gegensatz gegen ager bewahrt

;

bei oppidum aber tritt dieser mehr zurück und ist desshalb die-

ses Wort das einzige allgemeine, durch welches die spätere la-

teinische Sprache den Begriff des städtischen Gemeinwesens im

Gegensatz zu dem nicht städtisch entwickelten einigermassen

auszudrücken vermag 2). Da dieser Begriff den drei in dem rö-

mischen Beich anerkannten Bechtskreisen gemeinschaftlich ist,

so kann ebensowohl gesprochen werden von dem oppidum ci-

vium Romanorum wie von dem oppidum Latinorum oder Lati-

num und dem oppidum peregrinorum^). Geläufig indess sind diese

Determinative nicht ; die officielle Sprache macht von dem Wort

in der eben bezeichneten Anwendung nur selten und regel-

mässig nur zusammenfassend Gebrauch, nicht aber da, wo eine

einzelne Kategorie, namentlich die Bürgergemeinde bezeichnet

werden soll. — Auch für den Gegensatz , das nicht zur Stadt-

bildung gelangte Gemeinwesen, den Gau giebt es einen tech-

nischen Ausdruck nicht; die am nächsten kommende Bezeich-

nung natio ist ethnologischen Werthes und schliesst den Begriff

des Gemeinwesens nicht ein (S. 721 A. 1). — Streng genommen

1) Inschrifrtiche Belege für diese Ausdrücke besonders C. /. L. V p, 1196,

IX p. 788. Xp. 1157; Orelli 3706.

2) Wenn in dem mit Sorgfalt redigirten rubrischen Gesetz für die Btir-

gergemeinde constant gesetzt wird o(ppidum') m(unicipiurn) c(^olonia) p(rae-

fectura) f(orurn) v(^eieus') c(^onciliabulum) cOistellum) t(^erritoTiurn)ve , so ist

offenbar oppidum der allgemeine alle folgenden Kategorien zusammenfassende

Name. Aehnlicb heisst es noch bei Paulus sent. 4, 6, 2: te-Hamenta in muni-

<:ipio (Ildschr. municipiis^ colonia oppido (Hdschr. oppidis^ praefectura vico castello

conciUabulo facta. — Wenn es dagegen in dem älteren Repetundengesetz Z. 31

heisst: in terra Italia in oppedeis foreis conciliab[oleis ubei iure deicundo prae^se

solent aut extra Italiam in oppedeis foreis conjciliaboleis ubei ioure deicundo

praesse solent, so sind die des Stadtrechts entbehrenden Dörfer, in welchen Recht

nicht gesprochen werden muss, aber gesprochen zu werden pflegt, sicher die zur

Zeit des Erlasses dieses Gesetzes noch in ihrer ursprünglichen Bedeutung be-

stehenden praefecturae. Ebenso steht im Aekergesetz Z. 5 in urbe (d. h. in

der Stadt Rom), oppido (in einem Stadtbezirk), vico (in einem keinem Stadt-

bezirk zugeschlagenen Bodenstück). Wenn die Stadt Genetiva in ihrem Stadt-

recht bezeichnet wird als oppidum coloniave (c. 73) oder oppidum colonia (c. 75.

76) oder colonia oppidum (c. 91), so soll damit gesagt werden, dass sie Colonie

Ist, auf jeden Fall aber Stadtgemeinde.

3) Diesen Sprachgebrauch zeigen am deutlichsten die Listen des Plinius.

Natürlich werden in denselben die auszeichnenden Determinative regelmässig

beigesetzt, das der dritten Klasse in der Regel weggelassen ; doch steht oppi-

dum peregrinorum 5, 2, 19.
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eiebt es für das Gemeinwesen keinen anderen sprachlichen Aus-

druck als populus oder civitas (S. 3 fg.) und vermag die Sprache

den Unterschied des städtischen und des nicht städtischen Ge-

meinwesens nicht zu allgemein gültigem und technisch scharfem

Ausdruck zu bringen.

In Ermangelung eines allgemeinen Namens ftir das städti-

Curauiirurg sehe Gcmeinweseu werden verschiedene Bezeichnungen , die an
der Ter-

sehiedenen die Entstehung des Stadtrechts anknüpfen und, da dieses auf
Kategorien , • t
der Städte. Verschiedenem Wege begründet werden kann, im eigentlichen

Gebrauch nur für diejenige Kategorie verwendet werden können,

auf welche die Benennung hinzeigt, in der technischen Rede cu-

mulirt. Von allen dafür sich vorfindenden Complexbezeichnungen

ist die angemessenste die des Ackergesetzes von 643: coloniae

seive moinicipia seive quae pro moinicipieis colonieisve sunt^);

sie stellt die beiden Hauptkategorien neben einander und weist

zugleich darauf hin, dass es in jeder daneben exceptionelle,

aber äquivalente Benennungen giebt. Die übrigen technischen

Bezeichnungen stellen zwar auch jene beiden Hauptnamen voran,

versuchen aber daneben die sonst noch vorkommenden zu er-

schöpfen'^), was nicht gelingt noch gelingen kann.

1) Z. 31 : [quei colonieis seive moi]nicipieis seive quae pro moinicipieis colO"

[nieisve sunt civium Rem.] sociumve nominisve Latini . . . ager fruendus datui

tst. Weiterhin : [guei] pro cclonia moinicipiove prove moinicipieis fruentur, wo
pro in doppelter Verwendung steht nnd gemeint ist pro c9lonia municipiove

prove oppido quod pro municipio est.

2) Die im lubrischen Gesetz stehende, die ausführlichste von allen, und
die verwandte bei Paulus sind schon S. 791 A. 2 angeführt worden. Ab-
kürzend setzt jenes Gesetz 1, 42 municipium colcnia locus und in dem
Estenser Fragment (falls dies dazu gehört) municipium colonia praefectura. Im
julischen Municipalgesetz steht ungefähr ebenso häufig die fünfstellige Be-
zeichnung municipium colonia praefectura forum conciliabulum wie die zuletzt

angeführte dreistellige. Im julischen Ackergesetz wird die Verleihung städti-

schen Rechts zusammengefasst mit den Worten (p. 263 Lachm.) : quae co-

lonia hac lege deducta quodve municipium praefectura forum, conciliabulum

constitutum erit (p. 263, 5 Lachm. ; ebenso p. 263, 9. 264, 7. 10) und heisst

es nachher (p. 265, 5): quicumque magistratus in ea colonia municipio prae-

fectura foro conciliahulo iure dicundo praeerit. [Q. Cicero] comm. pet. 8,

30 : ne quod municipium , coloniam
,

praefecturam, locum denique Italiae ne

quem esse patiare. Die dreistellige Bezeichnung municipium colcnia praefectura,

die wir auch in der caesarischen Gesetzgebung fanden , herrscht besonders bei

Cicero vor [pro Sest. 14, 32; Philipp. A, 3, 7; [Q. Cicero] a. a. 0.; auch Si-

culus Flaccus p. 163, 23 — municipium praefectura colcnia Cicero Phil. 2,

24, 58. in Pison. 22, 51 — colcnia municipium praefectura Siculus p. 135,

2. 163, 27); auch die zweistellige begegnet in älterer Zeit (Cicero Phil. 3,

5, 13. c. 15, 38. de domo 28, 75: municipiorum et coloniarum et totius Italiae

decreta) und wird später allein gebraucht — z. B. municipia et {atque) colo-

niae Sallust Cat. 58, 9; Caesar b. G. 8, 3; Augustus mon. Anc. 4, 27. 29;
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Etymologisch wie im Gebrauch ist, wie colonus der Bauer, so Coionia.

colonia zunächst die Bauernwirlhschaft, nach späterer Wirth-

schaftsweise also der einzelne Bauerhof i). Aber da der ur-

sprüngliche Feldbau auf einer wie immer geordneten Sammt-
wirthschaft beruht, hat in ältester Zeit die von allen daran be-

theiligten coloni bestellte Flur colonia genannt werden müssen
2),

und diese Bedeutung hat das Wort im politischen Sprachgebrauch

behalten: colonia ist die durch gemeinschaftliche Ansiedelung einer

Anzahl von Bauern von Staats wegen geschaffene Ortschaft 3). Die

Sonderung eines solchen Gebiets aus den in der sonstigen Boden-

bestellung herrschenden örtlichen Geschlechtsverbänden ist, wie

schon bemerkt ward (S. 26), der Ausgangspunkt des Golonie-

begriffs. Da die Rechtsstellung der in solcher Weise durch

die Römer angesiedelten Leute dabei nicht defmirt wird, so

giebt es Colonien sowohl römischer Bürger wie auch latini-

schen Rechts, und es kann selbst die Existenz römischer Co-

lonien peregrinischen Rechts nicht in Abrede gestellt werden^).

coloniae et municipia Sallust Cat. 17,4; ähnlich Augustus mon. Anc. 1, 17 —
offenbar well die praefecturae späterhin anfangen sich municipia zu nennen.

1) Die ursprüngliche Verwendung der colonia für die Bauerhufe hat sich

in der technischen Sprache behauptet, wie die veleiatische Tafel (z. B. 6, 40
saltum Drusianum cum colonis duabus Magiana et Ferrania ; 2, 89 fundum
lulianum cum figlinis et coloniis Villi) und der Gebrauch der Gromatiker
zeigt; in dem Schriftstellerlatein ist sie vor der politischen Bedeutung ge-
wichen.

2) S. 26. Hierauf auch die Verwendung von colonia für die Ortschaft

zurückzuführen empflehlt sich theils, weil dadurch ein mehr sinnlicher Begriff

gewonnen wird, theils weil es bedenklich ist dem Worte eine doppelte Grund-
bedeutung zu geben, wie man muss, wenn man es mit aTiotxia gleicht.

3) Selbstverständlich handelt es sich um die Männer, nicht um die An-
lage als solche; eine Ortschaft, die ganz oder doch vorzugsweise neue Bürger
empfängt , ist colonia , auch wenn sie ihre Mauern und ihren Namen behält.

Ansiedelung ohne Constituirung eines Gemeinwesens ist recht wohl denkbar und
es mögen manche conciliabula civium Romanorum, Bürgerdörfer auf diese

Weise entstanden sein (^2, 440 A. 4) ; aber nur wo bei der Adsignation
dauernde Gemeinschaft der Angesiedelten (bei der Bürgercolonie zunächst
Garnisonirung der Häfen S. 814) beabsichtigt wird, ist eine colonia im Rechts-
sinn vorhanden und verzeichnen die Annalen die Gründung.

4) Die coloni, welche die römische Regierung im J. 547 de oppidis Sicu-

lorum nach Akragas führen Hess (Cicero in Verr. l. 2, 50, 123), habe ich

früher für latinische gehalten (R. M. W. S. 663; vgl. Handb. 4, 245, wo
diese Ansicht mit Recht verworfen, aber die Frage, was diese colonia sonst

war, nicht einmal gestellt wird). Aber die einzige Münze dieser Stadt

mit lateinischer Aufschrift AERIGENT(so) (Salinas monete Sic. tav. XIII,

33 n. 350) reicht schwerlich so weit zurück und gehört wohl in die Epoche
der allgemeinen Latinität Siciliens. Quella moneta, schreibt mir Salinas, der

kein anderes Exemplar kennt als das Pariser, ha una grande analogia con la

Serie segnata pure con la Trinacria (^Landolina-Patfrnb lettera al Riccio) e con
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— Gegen das Ende der Republik und weiter in der Kaiserzeit

beginnt colonia auch auf solche Gemeinden angewendet zu wer-

den, welchen ohne Hinsendung neuer Stadtbürger nur durch

eine juristische Fiction oder eine ihr gleichkommende Inter-

pretation 1) die Golonialeigenschaft beigelegt ward. Zunächst ge-

schah dies , als die cisalpinischen Peregrinengemeinden im

J. 665 im Verfolg des Bundesgenossenkrieges die Latinität als

Colonialrecht empfingen; diese Form wurde gewählt, wie wir

sahen (S. 624), weil gewisse Privilegien der ursprünglich latini-

schen Städte den jüngeren latinischen Colonien fehlten und man
den oberitalischen Gemeinden nur dieses geringere Stadtrecht

gewähren wollte. Bei den späteren Verleihungen der Latinität

wird der Umfang der Rechte auch kein weiterer gewiesen sein;

doch ist die Golonialbezeichnung auf sie nicht erstreckt worden

(S. 625). — In Betreff der Bürgercolonie ist in guter Zeit nichts

Aehnliches vorgekommen; erst in der sinkenden Kaiserzeit

ist die Golonialqualität, die späterhin als Ehrenvorzug galt 2),

la moneta cesarea di Lilibeo. Andrerseits steht es fest, dass zu Ciceros Zeit

Agrigentum kein besseres Recht hatte als die Masse der sicilischen civitates

Mipendiariae. Dies führt mit Nothwendigkeit auf eine colonia peregrinorum

und zwar eine solche, die sich nur ihrem Ursprung, nicht ihrer Rechtsstellung

nach Ton den übrigen Peregrinenstädten unterschied. — Vielleicht giebt dies

auch den Aufschluss für die bisher ungelöste Aporie hinsichtlich der africani-

schen Städte Curubis und Hippo. Jene erhielt nach inschriftlichen Zeugnissen

unter Caesar ihre Mauern und heisst colonia lulia (C. /. L. VIII , 977. 980),

aber die zuverlässige plinianische Liste 5, 4, 24 nennt sie oppidum liberum,

das heisst autonome Peregrinengemeinde. Wenn Caesar sie (und vermuthlich

ebenso Clupea) als Stadt (^oppidum in der Inschrift n. 977) besten peregrini-

schen Rechts deducirte, so war sie allerdings sowohl Colonie wie autonom.

Ebenso heisst Hippo Diarrhytus in der Inschrift C. VIII, 1206 colonia lulia,

auf seinen Münzen (Müller num. de Vanc. Afrique 2, 167) Hippo libera. Das
also ertheilte peregrinische Recht konnte entweder bundesmässig verbrieft sein,

wie das Athens, oder bloss Precarrecht, wie das von Ephesos ; dieses Schema
kam für Akragas, jenes für Curubis und Hippo zur Anwendung.

1) Condere coloniam kann allenfalls auch die Gründung einer personal

mit einer älteren sich deckenden Stadtgemeinde bezeichnen ; die Auflösung der

älteren und die Erschaffung einer neuen Bürgerschaft tritt auch da ein, wo die

Deduction fehlt.

2) Gellius 16, 13, 3: existimamus meliore condicione esse colonias quam
municipia. Dass die Praenestiner den Kaiser Tiberius baten ihr sullanisches

Colonialrecht in municipales zu verwandeln (Gell. a. a. 0.) , erscheint mehr als

eine nachträgliche Protestation gegen einen Gewaltact und Bitte um Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand. Tiberius gewährte das Gesuch, aber die Stadt

blieb dennoch Colonie (Hermes 18, 161), vermuthlich weil es für diese Um-
wandlung an einer Rechtsform fehlte. Immer beweist diese Petition, dass

zu Tiberius Zeit jener Ehrenvorzug der Colonien noch nicht feststand. Da-

gegen spricht auch nicht, dass in dem Ackergesetz des Dictators Caesar und
in den plinianischen Städteverzeichnissen die Colonien immer an erster Stelle
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nicht selten auch ohne Neugründung bloss titular verliehen

worden i).

Das Wort municipium erscheint, wie schon gezeigt wnv^ Municiptum.

(S. 231 fg.), hier stark denaturirt. Es bezeichnet ursprtlnglich

die mit Rom in Boden- und insofern in Steuergemeinschaft

stehende Gemeinde latinischen Rechts, dann auch die zu

Steuer- und Dienst-, aber nicht zu politischer Rechtsgemein-

schaft den römischen VoUbtlrgern zugeordnete Ortschaft min-

deren Btlrgerrechts, macht also dort wie hier den Gegensatz zu

der Vollbtlrgerschaft. Nachdem die latinischen Municipien in Folge

des marsischen Krieges, die Halbbürgergemeinden meistens schon

früher in Vollbürgergemeinden umgewandelt und beide Kate-

gorien aus dem römischen Staatsrecht verschwunden waren,

blieb die Benennung und zwar, wie die römischen Juristen sehr

wohl wussten (S. 234 A. 1), als abusive und dem derzeitigen

Rechtsverhältniss incongruente, denjenigen Gemeinden, die nach

dem früheren entweder municipia latinischen Rechts oder föderirte

Gemeinden gewesen 2) ^ das heisst die aus selbständigen Staaten

in römische Bürgergemeinden umgewandelt waren. Die von Rom

gegründeten Städte latinischen Rechts konnten demnach sowohl

municipia sich nennen wie auch coloniae (S. 232 A. 3). Damals

stehen
;

jenes erklärt sich daraus, dass der eigentliche Zweck des Gesetzes die

Gründung von Colonien war, dieses daraus, dass in den Städteverzeichnissen

aus der Zeit des Augustus dessen Colonien besonders hervorgehoben waren

(Hermes 18, 196 fg.). Wohl aber zeigt sich die spätere Bevorzugung der Co-

lonien in der ständigen Voranstellung derselben bei Frontinus und den späteren

Gromatikern (Rudorfif Feldm. 2, 416). Wahrscheinlich hängt damit zusam-

men, dass die Duovirn, welche in älterer Zeit vorzugsweise den Colonien

eigen sind, späterhin die municipalen Quattuorvirn mehr und mehr ver-

drängen und namentlich in den Provinzialstädten die letzteren fast ganz fehlen

;

wenn die Colonie , wie Gellius sagt, den Späteren enger sich an die Stadt

Rom anzuschllessen schien als das Municipium, so konnte aus demselben Grunde
und mit besserem Recht bei ihr dem Duovirat vor der Viermännerbehörde der

Vorzug gegeben werden.

1) Hadrianus (bei Gellius a. a. 0.) führt als Beispiele solcher von ihm

getadelter Umwandlung Italica in der Baetica und Utica in Africa an, von

denen iö der That sowohl jene (C. /. L. XII, 1856) wie diese (C. I. L. VIII

p. 149) sich später colonia Aelia nennt.

2) Dies ist in der Definition des Servius (S. 235 A. 1) unter den drei

Gattungen der municipia civium Romanorum die dritte. In den Beispielen

findet sich keine ehemalige Halbbürgerortschaft; dagegen sind vertreten theils

die latinischen municipia, sowohl die altlatinischen (Tibur und Praeneste) wie

die latinischen Colonien (Sutrium , Nepet , Placentia, Bononia) , theils die

föderirten Gemeinden nicht latinischen Rechts (Locri, Pisae, Urvinum, Nola).

Die letzten sind allerdings im älteren Sinne des Wortes municipia nicht; aber
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scheint einestheils die Gegensätzlichkeit dieser beiden Benennun-

gen aufgekommen zu sein, so dass titular nur die eine oder die

andere geführt wird '), theils mit Rücksicht auf die frühere Auto-

nomie an die erstere sich ein Ehrenvorzug geknüpft zu haben,

so dass alle zur Führung beider berechtigten Gemeinden sich

municipia nannten 2) und coloniae nur die, die als unselbständige

von Rom gegründet worden und niemals Staaten gewesen waren.

Eine andere Definition als diese retrospectiv auf einen früheren

Rechtszustand gestellte lässt sich von dem municipium der Zeit

nach dem Socialkrieg nicht geben 3). Die von Rom, sei es durch

Deduction ohne Verleihung des Hoheitsrechts, wie die Bürger-

colonie, sei es durch Verleihung des Gemeinderechts an eine

bisher der corporativen Organisation entbehrende Ansiedelung,

wie wir sie sogleich kennen lernen werden, ins Leben gerufene

Vollbürgergemeinde ist kein municipium] es liegt in der Benen-

das Ineinanderfliessen der Latiner und der übrigen föderirten Italiker (S. 660
fg.) erklärt es, dass alle aus der Unabhängigkeit in den Bürgerverband eintre-

tenden italischen Gemeinden die Benennung municipium annahmen.

1) Municipium und colonia schliessen nach der älteren Ordnung höch-

stens im Sprachgebrauch sich aus. Mit der späteren rechtlichen Ausschliess-

lichkeit der beiden Kategorien ist nicht im Widerspruch , dass zuweilen unter

demselben Namen und in demselben Mauerring municipes und coloni neben
einander bestehen , wie in Pompeii (C. /. L. X p. 89), Interamnia der Prae-

tuttier (C. IX. 5074), Arretium, bald mit einfachem Ordo, bald jede mit ihrem
besonderen Gemeinderath.

2) Dies beweisen, ausser der Definition des Servius, die städtischen Ord-
nungen sämmtlicher ehemals latinischer Colonien ; wenn Asconius p. 3 Orelli

sagt : magnopere me haesitare confiteor, quid sit quare Cicero PLacentiam muni-
cipium esse dicat, so kann uns nur ^die juristische Unkunde des philologisch

und historisch so kundigen Mannes verwundern.

3) Die Definition, die Gellius 16, 13, 6 von dem municeps seiner Zeit

giebt : municipes sunt cives Rom,ani ex municipiis, legibus suis et suo iure uten-

tes, muneris tantum cum populo Romano honorarii participes , a quo muntre
capessendo appellati videntur, nuUis aliis necessitatibus neque uUa populi Ro-
mani lege adstricti nisi in quam populus eorum fundus factus esset, ist ein

wahres Meisterstück historisch-juristischer Confusion und der Vermengung des

alten und des neuen Sprachgebrauchs. Für jenen passt was gesagt ist mit

Ausschluss der Eingangsworte , denn der alte municeps ist nicht Bürger, Tind

der Umsetzung der Theilnahme am munus, das heisst an den öffentlichen Lasten,

in eine Ehrenbetheiligung an demselben, was, wenn überhaupt etwas, nur das

dem alten municeps verschlossene Bürgeramt bedeuten kann. Die Municipien

der späteren Zeit sind freilich römische Bürgergemeinden. Aber ein eigenes

Kecht kommt ihnen nicht mehr und nicht weniger zu als den Colonien ;
dass

die römischen Gesetze sie nur angehen, wenn sie von ihnen bestätigt sind, ist

ein auch für einen Nichtjuristen unverzeihlicher Schnitzer; und da die spätere

Reichsbürgerschaft sich unter anderen auch aus diesen Stadtbürgerschaften

zusammensetzt, so ist es mehr als schief das Municipium so, wie es hier ge-

schieht, mit der Keichsbürgeischaft auf eine Linie zu stellen.



— 797 —
nung eine Erinnerung an das frühere Hoheitsrecht, ein Nachklang

jener Auflehnung der Bundesgenossen gegen den führenden Staat,

aus der der Socialkrieg hervorging.

Praefectura bezeichnet eigentlich den Sitz eines von Rom Prae/ectura.

geschickten mehr oder minder ständigen Richters und steht also

im Gegensatz zu der städtischen Autonomie; denn dergleichen

Richter wurden nur nach Ortschaften entsendet, die der Auto-

nomie entweder ganz entbehrten oder doch nur beschränkte

Selbstverwaltung besassen*). Die Umwandelung dieser Gerichts-

sprengel in Bürgergemeinden erfolgte, ähnlich wie die Deduc-

tion der Bürgercolonie, durch einseitigen Act der römischen Regie-

rung, zum Theil schon in früherer Zeit, zum Beispiel für Fundi,

Formiae, Arpinum im J. 566; für die grosse Masse dann ohne

Zweifel in Folge des Bundesgenossenkrieges (S. 783); nachdem

endlich auch Capua durch Caesar zu städtischer Organisation ge-

langt war, gab es praefectuj'ae im ursprünglichen Sinn überhaupt

nicht mehr. Da diese Gemeinden nicht aus der Autonomie her-

vorgegangen waren, kam ihnen von Rechts wegen die Benennung

municipium nicht zu ; indess hat eine Anzahl derselben sich bald

dieselbe beigelegt, wie zum Beispiel Cicero seine Vaterstadt

Arpinum immer also nennt, vielleicht diejenigen, die schon als

praefecturae eine gewisse Selbstverwaltung besessen hatten. Aber

einem Theil der alten Gerichtssitze blieb auch nachher noch die

frühere Benennung; insbesondere die sabinischen Städte Reate,

Peltuinum, Amiternum haben bis in die Kaiserzeit hinein officiell

diese Titulatur geführt 2). Da das Wort jetzt nicht minder den

Besitz des Stadtrechts anzeigt, wie municipium und colonia, pflegt

es in der cumulativen Benennung der Stadtgemeinde als

dritte Kategorie neben diese gestellt zu werden (S. 792 A. 2).

1) S. 581. Forum Clodii im südlichen Etrurien an der Stelle des

Jieutigen Bracciano, an der von Luca aber Arretium und Clusium nach Kom
führenden clodischen Strasse ist ohne Zweifel mit der Strasse zugleich als

Marktflecken entstanden, heisst dann aber später in der augustischen Liste (Pli-

nius 3, 5, 52, eingeordnet unter dem Buchstaben p) praefectura Claudia foro

Clodi und seine Bürger auf einer kürzlich daselbst gefundenen Inschrift (S.

581 A. 4) Claudienses ex praefectura Claudia.

2) C. I. L. IX p. 787. Auch die Beamten der ehemaligen praefecturae

haben häufig abweichende Titulatur; wenn die Gesetze neben die Duovirn und
Quattuorvirn diejenigen stellen, welche alio quo nomine magistratum potesta-

temve aufragio habent, so ist dabei wohl zunächst gedacht an die drei Aedilen

von Fundi und Formiae und die Octo\irn von Amiternum und anderen sabi-

nisohen Orten.
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In der Zusammenstellung der durch autonomen Act in den

Bürgerverband eingetretenen, der von Rom gegründeten und der

von Rom mit Stadtrecht beliehenen Gemeinde fasst die römische

Jurisprudenz des Ausgangs der Republik den neuen Begriff der

Bttrgergemeinde zusammen.

uneigent- Die soust in dcu Gesetzen vorkommenden Benennungen
liehe Stadt- ^

benen- Städtischer Gemeinwesen stehen mit den drei genannten nicht
nungen. °

auf gleicher Linie. Die allerdings an terminologischer Ueber-

füUe leidende technische Sprache der römischen Juristen stellt

zur Bezeichnung des Stadtbegriffs neben das allgemeine oppidum

und die drei eben erörterten Bezeichnungen der Bürgergemeinde

municipium, colonia und praefectura noch das forum und das

concüiabulum civium Romanorum, auch wohl noch vicus, castellum,

territorium, locus (S. 792 A. 2). In eigentlicher Verwendung

gehören diese Benennungen sämmtlich nicht hieher. Die fora,

die vornehmlich durch die Anlegung der grossen Reichsstrassen

ins Leben gerufenen Marktflecken, sind nicht, wie die praefec-

turae, durchaus — zum Beispiel Forum Appii bei Terracina ist

immer Flecken geblieben — aber grossentheils , namentlich in

dem cisalpinischen Gallien zu Stadtrecht gelangt i), ohne doch auf

eine der drei technischen Benennungen ein Anrecht zu haben.

Auch hinsichtlich des concüiabulum begegnet ein ähnlicher FalP).

Mit Rücksicht hierauf konnte, um das Recht ein städtisches Ge-

meinwesen einzurichten erschöpfend auszudrücken, bei dem
Mangel eines allgemeinen Terminus noch die Gonstituirung eines

forum und eines concüiabulum mit Jurisdiction mit Recht hinzu-

gefügt werden; aber darum hören diese beiden Benennungen

nicht auf den Stadtbegriff vielmehr zu verneinen als auszu-

drücken. — Der ländliche vicus — an den städtischen ist hier

nicht zu denken — ist das des Stadtrechts entbehrende Dorf

(S. 119) und das castellum (S. 766 A. 3) unterscheidet sich von

dem vicus nur militärisch, insofern es zur Vertheidigung einge-

richtet ist. Es gab einen vicus mit Jurisdiction 3) und nur die-

1) Marquardt Handb. 4 S. 12 A. 3. Hermes 16, 32.

2) Interamnia der Prätuttier, sagt Frontinus p. 19 Laclim., concüiabulum

fuisse fertur et postea in municipii ius relatum. Diese Gemeinde hatte also

weder auf die drei legitimen Namen ein Anrecht, noch war sie als römischer

Marktflecken entstanden ; aber es passte auf sie die (titular -wahrscheinlich nie

verwendete) Bezeichnung conciliabulum civium Romanorum mit Magistraten und
Decurionen.

3) Festus p. 371 : ex vicis parlem habent rem publicam et ius dicitur, par-
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ser kann in jener Aufzählung gemeint sein; was aber darunter

zu verstehen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Viel-

leicht ist auch dabei gedacht an Verleihung des Stadtrechts

an einen vicus ohne Wechsel dieser Benennung i); möglicher

Weise hat es aber auch einen von seiner Stadtgemeinde nicht

völlig gelösten viciis mit unvollkommenem Stadtrecht gegeben 2).

— Locus endlich und territorium sind sicher nur hinzugefügt,

um für den immer noch möglichen Fall, dass auf ein städtisches

Gemeinwesen keine der bisher angeführten Benennungen passt^),

eine Aushülfe zu bieten. — Alle diese Bezeichnungen sind für

das städtische Gemeinwesen nicht legitim, sondern nur unter be-

sonderen Umständen und ausnahmsweise statthaft.

In der Kaiserzeit hat sich die Terminologie insofern verein-

facht, als bei dem municipium civium Romanorum der positive

Begriff der ehemaligen Autonomie schwindet und der Name jetzt,

als Gegensatz zu der colonia civium Romanorum, jeder nicht auf

wirklicher oder fingirter Deduction beruhenden Bürgergemeinde

gegeben wird. Dies tritt namentlich hervor in dem Schwinden

der Benennung praefectura und in deren Ersetzung durch jenes

allgemeinere Wort; wie denn auch in dieser Zeit jede als forum

oder unter einem anderen Namen zu römischem Stadtrecht ge-

langte Ortschaft, sofern sie nicht Colonie ist, unbedenklich mu-

nicipium genannt wird*). Die personale Bezeichnung municeps

Um nihil eorum et tarnen ibi nundinae aguntur negotii gerendi causa et magistri

vici, item magistri pagi quotannis fiunt. Aber iu der S. 768 A. 5. S. 807 A. 3

angeführten wohl auf Frontinus zurückgehenden Stelle ist der neben dem ager

eolonicus und municipalis genannte ager alicuius castelli aut conciliabuli wohl

auf die attribuirte Ortschaft zu beziehen, die keine Jurisdiction hat.

1) Einen Beleg dafür aus dem republikanischen Italien kenne ich nicht;

späterhin ist aus dem vicus Augustanus bei Ostia das municipium (C. XIV,
2043. 2049) Laurentium vico Augustano oder Laurtntium Viciaugustanorum ge-

worden (C. I. L. XIV p. 183).

2) Dieser Art, aber jünger sind die africanischen pagi und castella mit

Decurionen (C. J. L. VIII p. 1100). Aus Italien kenne ich sichere Analogien

nicht; doch mag der j)r(actor) oder pr{aefectus) i{ure^ d(icund6) montis Dia-

nae Tif(atinae') (C. X, 4564; vgl, das. p. 367) hieher gehören.

3) Ein Beispiel giebt die wunderliche Bezeichnung von Peltuinum als

pars Peltuinatium.

4) Den Wechsel der Benennung, für den weitere Belege überflüssig sind,

kann man namentlich an den Inschriften der früheren praefecturae verfolgen.

Die Benennung Forum bleibt, aber einfach als Eigenname, da die überwiegend

häufige Determinirung durch den Namen des Beamten, der die betreffende

Strasse angelegt hat, eines Exponenten nicht entbehren kann; die Rechts-

qualität des Orts wird daneben je nach Umständen durch colonia oder muni-

cipium bezeichnet.
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wird jetzt sogar von dem Stadtbürger römischen Rechts selbst

dann gebraucht, wenn er einer Golonie angehört i), während es

ftlr die Stadtgemeinde überhaupt, abgesehen von oppidum civium

Romanorum^ auch jetzt noch an einem entsprechenden allgemei-

nen Ausdruck fehlt und dafür in correcter Rede 2) Golonie und
Municipium combinirt zu werden pflegen.

Grundzüge Die politische Function der Bürgergemeinde bestimmt sich

städtischen im Allgemeinen nach derjenieen des Staats. Wie die bundes-
Ordnuug. .

genössische Stadt ein in seiner Autonomie beschränkter Staat,

wie [die Unterthanenstadt ein zur Ausübung einer noch be-

schränkteren Autonomie bis weiter zugelassener Quasi-Staat ist,

so ist die Bürgerstadt in ihrer wichtigsten und für ihre Ent-

wickelung überhaupt massgebenden Kategorie, dem municipium

civium^Romanorum. die bei Entziehung der Autonomie im Besitz

derjenigen autonomischen Befugnisse belassene Gemeinde, welche

man theoretisch und praktisch dem Theil im Ganzen meinte

zugestehen zu können. Die Republik vor dem marsischen

Krieg hat wohl eine gewisse Selbstverwaltung innerhalb ein-

zelner bürgerlicher Gommunen entwickelt; aber die' allge-

meine Einführung der autonomen Bürgergemeinde in den rö-

mischen Staat ist die theilweise Realisirung desjenigen politi-

schen Gedankens, der den Bundesgenossenkrieg hervorgerufen

hat, die beschränkte Durchführung des föderativen Princips gegen-

über der centralistischen Tendenz der früheren Republik. Die

Ortsangehörigkeit ist vor allem, ähnlich wie der Plebejat (S. 128.

146), gleich der Staatsangehörigkeit (S. 47) erbliches und aus-

schliessliches Personalrecht; sie überträgt sich nach denselben

Gesetzen wie das römische Bürgerrecht von dem Vater oder in

dessen Ermangelung von der Mutter auf die Kinder; wie der

römische Bürger keinem anderen Staat, kann der Tusculaner

1) Gellius 16, 13, 2: quotus fere nostrum est, qui cum ex colonia populi

liomani sit, non et se municipem et populäres' suos municipes esse dicat, quod
est a ratione et a veritate longe aversum? Dasselbe meint wohl Ulpian Dig.

50, 1, 1, 1: nunc abusive municipes dicimus suae cuiusque civitatis cives, ut

puta Campanos Puteclanos, da beide Städte Colonien sind. Dem hier geta-

delten Sprachgebrauch folgen zahlreiche Inschriften.

2) Im abgekürzten Ausdruck wird auch unter municipium oft die Colonie

mit verstanden ; so bei den stationes municipiorum am römischeA Forum (Sueton
Ner. 37).
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ieiner anderen Orlsgemeinde angehören '). Der Wechsel des Orts-

l)ürgorrechls ruht, wie der des Staatsbürgerrechts immer auf

einem exceptionellen Rechtsgrund 2). Die Grundbegriffe des rö-

mischen Gemeinwesens 3) , der Populus mit seinen Gomitien, der

1) Dies zeigt vor allem die in der Masse unserer Inschriften durchge-
führte Einheitlichkeit der origo wie der Tribus. Die vereinzelte Ausnahme eines

in Neapolis in Africa heimathberechtigten , in Balsa in Lusitanien wohnhaften
Mannes, der sich sowohl die Arniensis der Heimath wie die Galerla des Wohn-
orts beilegt (C. /. L. II, 105: 6. Blossius Saturninus Galeria Neapolitanus

Afer Areniensis, incola Balsensis ; vgl. das. p. 4. 691), beweist nur die Unkunde
des Provinzialen. Dasselbe gilt von den nicht viel weniger seltenen Fällen,

wo der Incolat mit dem Heimathrecht gleichgestellt ist; so wenn in Singilia

•der Baetica der Ordo einem in Corduba heimathberechtigten Freigelassenen

recipi[endo^ in civium numerum quantum cui plurimum libertino decrevit (C. II.

2026). — Im Allgemeinen stimmen damit auch die Rechtsbücher überein.

Wenn darin ausnahmsweise bei der Freilassung durch zwei Patrone verschie-

denen Heimathrechts (^Dig. 50, 1, 7. l. 27 j>r.) und bei der Adoption {Dig. 50,

1, 15, 3. l. 17, 9) doppeltes Heimathrecht zugelassen wird, so ist jenes offen-,

bar ein Nothbehelf, dieses sicher festgesetzt, um zu verhindern, dass man sich

den städtischen Lasten durch Heimathwechsel entziehe.

2) Wechsel des Ortsbürgerrechts können wir mit völliger Sicherheit nur
nachweisen durch kaiserliche Verleihung, wonach also in republikanischer Zeit

-dafür Volksschluss erforderlich gewesen sein muss. Der hauptsächliche Fall

knüpft an an die Constituirung einer neuen oder die Verstärkung einer be-

stehenden Bürgergemeinde: insoweit ortsangehörige römische Bürger dazu ge-

nommen werden, wird durch die neue Ortsangehörigkeit und deren Tribus die

ältere aufgehoben (C. /. L. IX, 4684: C. JuUo C. f. Longino domo VoUinia

Philippis Macedonia .... deductus ab divo Augusto Vespasiano Quirin. Beate

und sonst). Auch als Personalprivilegium kommt kaiserliche Verleihung des

Ortsbürgerrechts einer Bürgergemeinde vor [2, 1034]. — Von Privilegien dieser

Art abgesehen geschieht des Wechsels der (bürgerlichen oder latinisch-peregri-

nischen) Ortsangehörigkeit in den Rechtsbüchern wie auf Inschriften äusserst

selten Erwähnung. Die Adlection in die Bürgerschaft, das heisst die Verleihung

des Ortsbürgerrechts durch die Gemeinde selbst (Edict'Hadrians bei Diocletian cod.

lust. 10, 40, 7 : cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero

. . . domicilium facit ; die einzige Erwähnung derselben in den Rechtsbüchern)

bezieht sich wenigstens in einem Fall auf die Ersetzung der suppletorischen

hauptstädtischen Ortsangehörigkeit durch die gewöhnliche (S. 788 A. 1). Gleich-

artig ist vielleicht Orelli 3711 = C. /. L. XI, 1617: C. Umbricius C. f. Sca.

Canso colon(us) adlect(jus) d(ecreto^ d(ecur/on«m) Fforen/(moruTn). Ein anderes

exceptionelles Verhältniss muss zu Grunde liegen bei der Lyoner Inschrift

Henzen 6991 : Illiomari Aqui . . ex civitate Veliocassium sublecto in numer. co-

lonor. Lug. so wie in einem Falle, wo von zwei Söhnen eines der Tribus von

Salonae, der Tromentina angehörenden Vaters der eine, decurio Salonis et Issae,

ebenfalls der Tromentina, der andere, decurio Jssae , der Tribus dieser Insel,

der Sergia angehört (C. III, 2074).

3) Dabei sind die plebejischen Institutionen ausgeschlossen; die Munici-

palverfassung kennt, anders als die der autonomen Italiker (S. 695), keine an-

deren Aedilen als curulische (2, 485 A. 1; Hermes 1, 66) und keine Volks-

iribune. Die plebs der Municipien ist in dem S. 461 A. 3 erörterten Sinn zu

verstehen, der tribunus plebis der claudischen Colonle Teanum Sidicinum (C.

X, 4797) ohne Zweifel eine Erfindung des archäologisch republikanisirenden

Stifters. In der vor kurzem in Pompeii zu Tage gekommenen Wahlempfehlung
{Notizie degli scavi 1887 p. 38): L. Magium Celerem II(yirum') v(irum') bonum.
€. Tampium Sabeinum tri{bunum) ple^bis) r(irum) 6(ont/m) o(ro) v(olo?) vos

Rom. Alterth. IIL 51
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Gemeinderath, die Magistratur, das Territorium, das Bürgerrecht ij^

die Schätzung, die Jurisdiction kehren sämmtlich in der Stadt-

verfassung wieder; die Modificationen genereller Art sind wesent-

lich darauf gerichtet theils die Ordnungen des Reichs dem engeren

Kreise anzupassen, wofür der dem senatorischen von \ Mill. ent^

sprechende Census des Decurio von 100000 Sesterzen ein Beispiel

giebt^), theils die staatlichen Institutionen durch die vornehmere

Terminologie von den gleichartigen städtischen zu differenziren.

Dass die italische Stadt nichts ist als der römische Staat im
Kleinen, tritt vielleicht nirgends so scharf uns entgegen wie bei

der Ordnung des zweiten Standes durch Augustus; wie in die

Staatsordnung die Ritterschaft, führte er in die italischen Muni-

cipien ihr Abbild ein, den Sexvirat (S. 456).

Dieses einfache Princip kann in seiner unendlich mannich-

faltigen Entwickelung so wie in seiner Beschränkung durch die

selbstverständliche Regel, dass die städtische Autonomie der

staatlichen weicht und sich nothwendig innerhalb der durch den

Staat gezogenen allgemeinen Schranken bewegt, nur in geson-

derter Behandlung des Municipalrechts dargelegt werden. Aber

auch in dieser Darstellung genügt es nicht durchaus für, die

städtische Ordnung auf die Analogie des Staats zu verweisen;

nach verschiedenen Richtungen konnte für die städtische Orga-

nisation die staatliche nicht zum Muster genommen werden und

es erscheint nothwendig auf die wichtigeren der mehr oder min-

der selbständigen municipalen Institutionen einen Blick zu werfen.

verhäitniss Für das Rechtsverhältniss der Bürgergemeinden zu einander
der Bürger-

i
gemeinden! konnte die Stellung Roms nicht vorbildlich sem, weder diejenige
zu einander. ^

i i t. i

zu den vollfreien Nachbarstaaten, da ein entwickeltes Rechts-

verhältniss anerkannter Gegenseitigkeit dem römischen Staats-

facia{tis), welche über eine sicher in der Kaiserzeit abgefasste Steinschrift auf

dem Stuck geschrieben ist, mag ein demokratischer Spiessbürger den künftigen

Aedilen seinen Mitbürgern als neuen Gracchus angepriesen haben.

1) Charakteristisch ist dafür, dass die Apparitoren Stellung, wie in der

römischen Verwaltung an das römische (1, 333), so in der Colonie Genetiva an

das Ortsbürgerrecht geknüpft ist (c. 62 : ex eo numero, qui eins coloniae coloni

erunt).

2) Plinius ep. 1, 19: esse tili centum milium censum satis indicat quod

apud nos decurio es. Petronius c. 44 von einem Aedilen : iam scio unde

ccceperit denarios mille aureos. An dieses Mass knüpft überhaupt sich die Vor-

stellung des vermögenden Mannes; 100000 Sesterzen bilden die Grenze der

kleinen Erbschaft sowohl nach dem voconischen Gesetz oder doch nach dessen

Usualinterpretation (S. 249 A. 4) wie bei dem Freigelassenen (S. 433 A. 3).
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recht fremd geblieben ist, noch die Stellung der Vormacht zu den

abhängigen Gemeinden, da darin das Herrschaftsverhaltniss

überwiegt. In Folge dessen ist die Verleihung des Bürgerrechts,

welche der Staat unbeschränkt ausübt, der Stadt so gut wie

entzogen. Das Ortsbürgerrecht konnte die Bürgerschaft nur ver- Adioction.

leihen unbeschadet der Rechte der übrigen bürgerlichen oder auch

nur überhaupt zum Reichsverband gehörigen Gemeinden; und
dißse Beschränkung hebt insofern die Verleihung auf, als bei

der Ausschliesslichkeit auch des Ortsbürgerrechts die letztere

damit auf die keiner Ortsgemeinde angehörigen Individuen be-

schränkt (S. 788) ward. Vielleicht wurde sogar bei diesen noch

die Reichsangehörigkeit gefordert, da deren Verleihung nicht

wohl in das Belieben jeder Ortsgemeinde gestellt werden konnte

(S. 136). — Aber was den Menschen gegenüber die Bürgerschaft

nicht thun durfte, stand ihr im Princip wenigstens hinsichtlich

ihrer Götter frei; wenn gleich der Staat auch in die Sacral-

ordnung der einzelnen Gemeinde durch Gebot und Verbot ein-

greifen konnte, so bestimmt doch jede Gemeinde der Regel nach

selber den Kreis ihrer Götter. Den Kaiser Augustus hat bei

seinen Lebzeiten Stadt für Stadt in Italien unter ihre Götter

aufgenommen und ihm Tempel und Priester geweiht, während

der Staat diesen Gott nicht kannte i).

Auch für die Erstreckung der politischen Pflichten und der Heran-

politischen Rechte auf die ausserhalb des Ortsbürgerrechts ste- Insassen zu

henden Reichsangehörigen, die Heranziehung der Bürger der eben Lasten.

einen Ortsgemeinde zu den Lasten und den Aemtern der an-

deren begegnen wir in dem municipalen Kreise einer selbstän-

digen Entwickelung. Zwar hinsichtlich der vermögensrechtlichen

Leistungen, der munera patrimonii und personae (S. 225) sind

die Befugnisse, w^elche nach der älteren Ordnung der römischen

Gemeinde gegenüber dem Latiner zustanden, im Wesentlichen

auf die Bürgerstadt übertragen worden. Bei den dem Grund-

besitzer als solchem obliegenden örtlichen Lasten wird, da jeder

römische Bürger im Gebiet von Capua Grundbesitz zu erwer-

ben berechtigt ist, auch der nicht campanische Grundbesitzer,

als municeps im ursprünglichen Sinn der Gemeinde Capua, mit

1) Hermes 17, 640 fg. Es zeigt sich dies insbesondere in dem Ferlale

von Cumae.

51*
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herangezogen 1). Hinsichtlich der von der Person geforderten

Leistungen ist nicht so sehr eine principielle Rechtsänderung

eingetreten als die Anwendung desselben Princips auch auf diesen

Kreis. Wir können nicht nachweisen, dass der römische Staat

von Nichtbürgern personale Leistungen gefordert hat (S. 233);

dass er sie hat fordern können, versteht sich darum nicht we-
niger von selbst. Die Ortsgeraeinden dagegen haben von dieser

Befugniss umfassenden Gebrauch gemacht und kntlpfen diese Be-

lastung an den Wohnsitz [domicüium] oder, wie es gewöhnlich

ausgedrückt wird, sie stellen in dieser Hinsicht dem Bürger den

Einwohner, dem civis den incola gleich. Dabei kommt auch das

römische Bürgerrecht nicht weiter in Betracht; der in Capua le-

bende Athener ist zu den personalen munera ohne Zweifel ebenso

herangezogen worden wie der Nolaner.

stimmge- Wcuu dicsc Befuguiss den im Staat domicilirten Ausländer

zu den öffentlichen Leistungen nach Ermessen heranzuziehen

ein einfaches Corollar der Souveränetät ist, so ist die Ausübung

der politischen Rechte, insonderheit des activen und des passiven

Wahlrechts an sich an das Bürgerrecht geknüpft. Indess hat

die römisch- latinische Ordnung auch den Nichtbürger, wenig-

stens insoweit er an dem Stimmort domicilirt war, zur Stimm-

gemeinschaft zugelassen (S. 643); und wahrscheinlich sind die mu-

nicipalen Comitien unter Anwendung der in Rom wie in den lati-

nischen Städten üblichen Loosung (S. 396) den römischen hierin

gefolgt. Schwerlich konnten die Campaner dem Latiner das Recht,

welches ihm in Rom und ihnen selbst in jeder latinischen Ge-

meinde zustand, in ihren Comitien verweigern und noch weniger

dem im Reichsbürgerverband stehenden Nolaner verweigern, was

sie dem des Reichsbürgerrechts entbehrenden Latiner einräum-

ten. ^Ohne Zweifel aber ist die Stimmgemeinschaft auch hier,

eben wie wir sie in den latinischen Gemeinden späterhin geord-

net finden (S. 644), nur demjenigen römischen Bürger oder Latiner

zugestanden worden, welcher in der betreffenden Gemeinde do-

1) Aelius Gallus (S. 234 A. 1) : municeps est .... qui ex alio genere

(S. 9 A. 2) munus functus est. Der Saclie nach stimmt dies mit dem Stadt

-

recht von Genetiva S. 230 A. 1. Ein technischer Ausdruck für die griechische

Eyicrrjot? fehlt, nachdem municeps eine erweiterte Bedeutung angenommen hat,

der späteren römischen Jurisprudenz ; incola ist immer gelinüpft an das Domicil

{Dig. 50, 16, 239, 2).
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micilirt war. Auf die reichsangehörigen Peregrinen sie zu er-

strecken liegt kein Grund vor.

Wenn für die Erstreckung des activen Wahlrechts in den Aemtorge-

örtlichen Gomitien auf die Insassen römischen oder latinischen

Rechts die staatliche Analogie spricht, so streitet sie gegen die

Erstreckung des Aemterrechts auf die Ortsfremden (S. 644); und

sie ist auch bis in die Zeit der flavischen Kaiser nur ausnahms-

weise bei einzelnen italischen Gemeinden vorgekommen'). Aber

späterhin emancipirt sich hier die municipale Entwickelung von

dem staatlichen Muster. Das passive Wahlrecht oder vielmehr,

da in dieser Zeit die Aemter mehr und mehr zur Last werden,

die Pflicht der Uebemahme der Aemter und, was damit wesent-

lich zusammenfallt, des Eintritts in den Gemeinderath wird unter

dem Principat verallgemeinert und durch Erstreckung der Ma-

gistraturen und des Decurionats auf die nicht der Bürgerschaft

angehörigen Insassen die Bürgerlast erleichtert 2]

.

Rechtlich verschiedene Katesorien der Bürgersemeinde eiebt Kechts-^ ° '' ^ gleichheit

es nicht, oder sie sind wenigstens für uns nicht erkennbar. Sin- der
'

-. Bürger-

gularprivilegien, zum Beispiel die Beilegung der freiwilligen Ge- gemeinden.

richtsbarkeit (S. 817 A. i), das bevorzugte Wahlrecht der von

Augustus in Italien angelegten Colonien (S. 388) werden öfter er-

wähnt. Die Verschiedenheit der aus der Autonomie zum Stadt-

recht gelangten Municipien und der niemals autonomen Colonien

begründet wohl einen Ehrenvorzug in älterer Zeit für die Munici-

pien (S. 796), in späterer für die Colonien (S. 794 A. 2) und

findet Ausdruck in gewissen Besonderheiten der Gemeindeordnung;

insbesondere pflegt in jenen die Magistratur in ihren beiden dem

Consulat und der curulischen Aedilität analogen Abstufungen

sich den Quattuorvirat, in diesen im engeren Anschluss an Rom
die obere Magistratur sich den Duovirat, die niedere die Aedilität

1) Frontinus p. 52 Lachm. : sed et (^sedae Hdschr.) quaedam coloniae aut

beneficio conditorum perceperunt, ut Tudertini (Tuder ist Colonie der Triumviral-

zeit: Hermes 18, 182) aut postea apud principes egerunt, ut Fanestres (eben-

falls jullsche Colonie : Hermes a. a. 0.), ut incolae etiam si essent alienigenae,

qui intra territorium colerent, nihilo minus (^colerent alii hominibus Hdschr.)

honoribus (^oneribus ist Schlimmbesserung) fungi in colonia deberent. hoc Fa-

nestres nuper impetraverunt , Tudertini autem beneficio habent conditoris.

2) Rescript von Caracalla Cod. 10, 40 [39], 1 : non tibi obest, si cum in-

cola esses, aliquod munus sufcepisti, modo si ante quam ad alios honores vocareris

domicilium transtulisti. Inschrift von Dea Vooontiorum (C. XII, 1585) : adlecto

in curiam Lugudunensium nomine incolatus; ähnlich C. II, 1055.
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beizulegen. Indess ein wesentlicher Rechtsunterschied scheint

damit nicht verbunden gewesen zu sein.

Bodenrecht Aber eine wichtiae Verschiedenheit unter den Bürseree-
4er Bürger- .1.1,1
gemeinden, meindeu gicbt es allerdings vielleicht schon in der späteren Re-

publik, sicher in der Kaiserzeit, je nachdem ihr Territorium

quiritarischen Eigenthums fähig ist oder als Domanialland dem
Bodenzins unterliegt. Die ältere Ordnung kennt nur die erstere

Kategorie; in der späteren gehören die Bürgergemeinden in den

Provinzen der Regel nach zu der zweiten und werden die Pro-

vinzialgemeinden mit vollem Bodeneigenthum ausgezeichnet als

die italischen Rechts. Das quiritarische Bodeneigenthum ist zu-

nächst die nothwendige "Voraussetzung jeder Constituirung einer

Bürgerstadt. In Italien^) und in dem cisalpinischen Gallien ist

hieran unbedingt festgehalten worden und in Folge dessen hier

bis zur Wiederaufnahme der alten bürgerlichen Steuerpflicht unter

Diocletian (S. 229 A. 1) der Boden abgabenfrei geblieben. Aber

in den überseeischen Gebieten ist umgekehrt, wie wir sahen

(S. 731 fg.), nicht bloss der Domanialbesitz auf den gesammten

Boden mit Ausnahme der Territorien der autonomen Gemeinden

erstreckt, sondern derselbe auch für unveräusserlich erklärt wor-

den, so dass der Nutzniesser, selbst wenn die Nutzniessung erb-

lich ward und factisch sich dem Eigenthum näherte, ohne Unter-

schied seines Personalrechts den Bodenzins zu zahlen hatte '-^j.

Von überseeischen Bürgergemeinden, welche hienach dem Bo-

denzins unterlagen, ist die älteste die gracchanische Colonie

Narbo (S. 736) und wahrscheinlich in republikanischer Zeit die

einzige, bei welcher beides combinirt ward. Dagegen sind die

unter Caesars Dictatur und sodann unter dem Principat in grosser

Anzahl entstandenen überseeischen Bürgergemeinden der Regel

nach in dieser Weise constituirt worden; nachweislich unterlagen

dieselben der Bodenabgabe sowohl in den Senatsprovinzen Sicilien ^)

1) Der italische ager privatum vectigalisque des Ackergesetzes von 643
ist eine durch die Bodenwirren der gracchanischen Zeit hervorgerufene ephemere
Anomalie, welche die Regel bestätigt.

2) Darum setzte Antonius für die Ackerloose , die er im leontinischen

Gebiet seinen Günstlingen adsignirte , die Immunität noch besonders fest.

(Cicero Phil. 3, 9, 22; vgl. S. 730 A. 1).

3) Dass die aus Augustus Zeit herrührenden und, von einzelnen Inter-

polationen abgesehen, zuverlässigen plinianischen Listen einzelne sicilische

Städte als coloniae, oppida civtum Romanorum, Latinae condicionis^ die übrigen

aber als stipendiar aufführen (3, 8, 91) beweist unter allen Umständen, dass

damals, trotz des der ganzen Insel verliehenen Bürgerrechts, die Abgaben
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iindAfrica') \Nie in dem kaiserlichen Syrien 2), so dass also die

Form derselben keinen Unterschied machte, das alte Stipendium

der senatorischen Provinzen und das tributum der kaiserlichen

gleichmässig auch die Bürger traf.

Aber von dieser Reael sind vielleicht schon unter Caesar, Gemeinden
italischen

sicher seit Augustus Ausnahmen vorgekommen, zuweilen m der Rechts,

Form der Verleihung der Immunität 3) , häufiger und in den

kaiserlichen Provinzen vielleicht allein*) in der Form der

Ertheiluns des italischen Rechts ^). Wir fanden dieses Recht

wenigstens zum grossen Theil fortbestanden. Es kann sein, dass die drei aus-

gezeichneten Kategorien damit als steuerfrei bezeichnet werden- sollen; doch

ist es schwerlich gestattet den Gegensatz so striot zu interpretiren.

1) Da erst Severus an Karthago, Utica und Leptis magna, damals sämmt-
lich Bürgercolonien, das italische Recht gab (^Dig. 50, 15, 8, 11), müssen sie

bis dahin abgabepflichtig gewesen sein.

2) Antiochia erhielt das Colonialrecht salvis tributis (S. 684 A. 1).

3) Die Immunität ist, was die senatorischen Provinzen anbetrifft, bezeugt

für die sämmtlichen Colonien ron Baetica durch die Inschrift von Tucci C. II,

1663: flamen col(^oniarurn) imrr.unium frovinciae Baetic(^ae) und durch Plinius

Tl. n. 3, 1, 12, der die vier Colonien Tucci Iptuci Ucubi Genetiva einführt als

reliquae coloniae immunes. Dass die Immunität der Provinzialcolonie nicht

zusammenfällt mit dem italischen Kecht, lehrt die in dem späten Machwerk

des Agennius Urbicus erhaltene von Lachmann im Ganzen wohl mit Recht auf

Frontinus zurückgeführte, freilich arg zerrüttete Erörterung grom. p. 35, 13 fg.

(vgl. p. 62, 19). Prima enim condicio possidendi, heisst es in der Handschrift,

haec est ac per Italiam, ubi nullus aiugerum {ager est Lachm.) trifeutanus, sed

uut colonicus aut municipalis aut alicuius casteUi aut conciliabuli aut saltus pri-

vali (vgl. hierüber S. 782 A. 3). ac (af Lachm.) si ad provincias respiciamus,

habent agros colonicos quidem (^Italici Trekell, eiusdem Rudorff grom. 2 p. 374)

iuris, habent et colonicos süpendiarii (^stip. tilgt Rudorff) qui sunt in communtm
Qmmunes Rudorff), habentem [habent Lachm.) et colonis (colonicos Lachm.)

^tipendiarios. habent autem provinciae et municipales agros aut civitatiwn ptre-

grinarum. Danach war der Boden in den Provinzialcolonien entweder italischen

Rechts oder immun oder stipendiar (resp. tributar), in den Bürgermunicipien

und den Unterthaiiengemeinden durchgängig stipendiar (resp. tributar).

4) Immunität in Beziehung auf Bürgergemeinden der Kaiserprovinzen

finde ich nur erwähnt bei Plinius für Caesaraugusta im diesseitigen Spanien

(3, 3, 24) und Ilici ebendaselbst (3, 3, 19) und in den Digesten 50, 15, 8 pr.

für Barcino; ferner für die augustische Colonie Saldae in Mauretanien (C. VUl,

8931.8933: colonia lulia Augusta Saldantium Septimanorumjmmunis'). Aber

Ilici hatte italisches Recht {Big. a. a. 0.) und auch bei Barcino meint der

Jurist wohl dasselbe und wechselt nur mit dem Ausdruck.

5) Ein Verzeichnlss der mir bekannten Colonien italischen Rechts nebst

den immunen wird nicht überflüssig sein.

Senatsprovinzen

:

Africa. Karthago (A. 1) — Leptis magna (A. 1) — Thamugadi

(Marsyasinschrift S. 810 A. 1) — Utica (A. 1) — Verecunda

(Marsyasinschrift).

Asia alle Colonien : Parium (Dig. 50, 15, 8, 9 : Marsyasmünzen S. 810

A. 1) — Troas (Dig. 50, 15, 7. i. 8, 9: Marsyasmünzen).

Baetica: alle Colonien immun (A. 3).

Makedonien: Cassandria (Dig. 50, 15, 8, 8) — Dinm (Dig. 50, 15,
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schon früher (S. 631) bezogen auf gewisse Italien benachbarte

Peregrinengemeinden, wo es allem Anschein nach nichts weiter

ist als die Verleihung des Commercium an die betreffende Ge-
meinde, wie dasselbe im latinischen Recht auch enthalten war^

also die Möglichkeit ftlr den Römer in dem betreffenden Gebiet

und ftlr den diesem Gebiet Angehörigen im römischen voUgtlltig

Grundeigenthum zu erwerben. Dasselbe Recht tritt aber auch

auf als Privilegium einzelner Gemeinden römischer ßtlrger, und
zwar ausschliesslich provinzialer, offenbar weil bei denen Italiens

sich das italische Recht von selbst versteht. Es sind diese Ge-
meinden mit wenigen Ausnahmen 1) Colonien^). Auch bei ihnen

bildet den Ausgangs- und Schwerpunkt das für italische Ge-
meinden selbstverständliche, für provinziale exceptionelle volle

8, 8) — DyrracMum {^Dig. 50, 15, 7. l. 8, 8) — PMlippi (Dia.

50, 15, 6. l. 8, 8).

Narbonensis : Vlenna (Dig. 50, 15, 8, 1).

Kaiserprovinzen

:

Arabia: Bostra (Marsyasmünzen).
Dacien: Apulum — Napoca — Potaissa — Sarmizegetusa — Zerne

(alle Dig. 50, 15, 1, 8. 9).

Galatien: Antiochia in Pisidien [Dig. 50, 15, 8, 10).

Gallia Lugdunensis : Lngdunum {Dig, 50, 15, 8, 1).

Germania inferior: Colonia Agrippiiia [Dig. 50, 15, 8, 2).

Hispania Tarraconensis : Acci (Plin. 3, 3, 25) — Baicino (immun Dig,

50, 15, 8 pr.) — Caesaraugusta (immun Plin. 3, 3, 24) — Ilici

(Dig. 50, 15, 8 pr. ; Pliuius 3, 3, 19) — Libisosa (Plin. 3, 3,

25) — Valentia (Dig. 50, 15, 8 pr. ; vgl. S. 736 A. 2).

Lusitania: Emerita (Dig. 50, 15, 8 pr.~) — Pax (a. a. 0.).

Mauretania: Saldae (immun S. 807 A. 4).

Syrien: Berytus (Dig. 50, 15, 7. l. S, 3; Marsyasmünzen) — Caesarea

in Palaestina (S. 809 A. 2) — Capitolias (Dig. 50, 15, 8, 7) —
Damascus (Marsyasmünzen) — Heliupolis (S. 808 A. 2) — He-
mesa (Dig. 50, 15, 1, 4. l. 8, 6) — Laodicea (Dig. 50, 15,

8, 3; Marsyasmünzen) — Neapolis in Samaria (Marsyasmünzen)
— Palmyra (Marsyasmünzen) — Sidon (Marsyasmünzen) — Tyrua-

(Dig. 50, 15, 1, 2. l. 8, 4; Marsyasmünzen).
Thrakien: Deultus (Marsyasmünzen)— Constantinopolis (Cod. Theod.iiy

13; cod. lust. 11, 21).

1) Stobi in Makedonien , das noch auf seinen letzten unter Elagabalus

geschlagenen Münzen sich municipium Slohensium nennt (Mionnet 1, 489, 296.
S. 3, 116, 726—731), hatte nach der ebenfalls unter Elagabalus geschriebenen

Angabe des Paulus Dig. 50, 15, 8, 8 italisches Recht. Dazu kommt das Muni-
cipium Coela auf dem thrakischen Chersones, dessen Münzen den Silenus zeigen

(Eckhel 2, 50).

2) Darum führt Ulpian Dig. 50, 15, 1 pr. diese Darstellung mit den
Worten ein : sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici. Ebenso heisst

ei nachher von Hemesa (50, 15, 1, 4; ebenso 50, 15, 8, 6): ius coloniae dedit

iurisque Italici eam fecit und von Heliupolis (50, 15, 1, 2): Italicae coloniae

rem puUicam accepit und im Gegensatz dazu von Ptolemais in Phoenike (50,

15, 1, 3): nihil praeter nomen coloniae habet.
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Bodeneigenthum '), die Möglichkeit das in dem betreffenden

Territorium begriff'ene Grundstück nach quiritarischem Recht zu

erw^erben , zu haben und zu veräussern 2) und die damit gege-

bene Immunität. Dass diese, die Befreiung sowohl von dem
eigentlichen Bodenzins wie auch von der mit demselben ver-

kntlpften sogenannten Kopfsteuer (S. 229 A. 1) in dem italischen

Recht enthalten ist, geht aus den Angaben der Juristen der

Kaiserzeit mit Bestimmtheit hervor 3) und ist nattlrlich praktisch

bei weitem das wichtigste Privilegium der Städte italischen Rechts

gewesen. Ausserdem aber sind damit gewisse communale Ehren-

rechte verbunden. Die Bildsäule eines nackten Silen mit dem
Schlauch auf der Schulter <), welcher Marsyas genannt ward und

sicher schon in sullanischer Zeit in Rom auf dem grossen Markt

stand, muss als das rechte Wahrzeichen der Hauptstadt gegol-

ten haben ^). Die Bildsäule stellten nicht in Italien, wo keine

1) Wenn Paulus sagt Dig. 50, 15, 8, 3 : Laodicla in Syria et Berytoa in

Phoenice iuris Italici sunt et solum earum, so meint er damit, dass in allen

übrigen Provinzialgemeinden (zu denen die föderirten nicht gehören) mit
Einschluss der Bürgercoloiiien nicht italischen Rechts das Bodeneigenthum dem
Staat oder dem Kaiger zusteht.

2) Dies muss bei Gaius 2, 27 gestanden haben , -wie die Reste zeigen

:

provincialis soll nexum non e[sse] .... significationem solum Italicum mancipii

est, provinciale nee mancipii est (vgl. 1, 120: praedia . . quae . . . mancipii

sunt, qualia sunt Italica; 2, 14a: atdes in lialico solo; 2, 31. 63).

3) In Beziehung auf Caesarea in Palaestina sagt Paulus {^Dig. 50, 15,

8, 7 : divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto ut et iuris

Italici essent , sed tributum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum

immune factum inttrpretatus est, während nach ülpian (^Dig. 50, 15, 1, 6) diese

Stadt -wohl Colonie war, aber nicht italischen Rechts. Ausdrücklich erhalten

hatte sie das letztere nicht und das meint Ulpian. Aber wenn sie es erhalten

hätte, wäre sie sowohl von der Boden- wie von der Kopfsteuer befreit gewesen,

und nachdem auch die Befreiung von der Bodensteuer ihr zu Theil geworden

war, kam ihr Recht auf das italische hinaus ; und das meint Paulus. Auch
die Stellung der Verzeichnisse in den Tractaten de censibus so wie die Ver-
zeichnung der Barcinonenses immunes Dig. 50, 15, 8 pr, in der Reihe der

Städte italischen Rechts und der Gegensatz (Dig, 50, 15, 8, 5): divus Anto-

ninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis zeigt die Immunität als ent-

halten im italischen Colonialrecht.

4) Wir finden die Abbildung schon auf den Münzen des L. Marcius Cen-
sorinus aus sullanischer Zeit (R. M. W. S. 602). Vgl. über das Standbild

Jordan Topogr. 1, 2, 264. 303. Vielleicht war es nichts als ein nach Rom ge-

führtes griechisches Kunstwerk und für Rom etwa das, was das Gänsemännchen
für Nürnberg ist.

5) Die späteren römischen Gelehrten erkannten darin ein Abbild der städti-

schen Freiheit nach Angabe der Vergilscholien zur Aen. 3, 20: in liberii civi-

tatibui simulacrum Marsyae erat, qui in tulela Liberi patris est; 4, 58: Marsyas

eius (des pater Lyaeus) minister est in civitatibus in foro posiius libertatis indi-

cium, qui erecta manu testatur nihil urbi deesse. Aber abgesehen davon, dass die

Gemeindefreiheit durch dieses Abbild doch nur ironisch repräsentirt werden

kann , ist die daran geknüpfte Folgerung falsch , da nicht die freien Städte,
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Stadt sich in dieser Hinsicht eine Prärogative beilegen konnte,

aber in den Provinzen die Bürgercolonien italischen Rechts auf

ihren Märkten ebenfalls auf und bedienten sich im Gegensatz zu

den übrigen ihnen im Bodenrecht nicht gleichgestellten Bürger-

und zu den provinzialen Nichtbürgergemeinden des Marsyas ge-

wissermassen als des Abzeichens ihres privilegirten Stadtrechts ^).

Wenn in territorialer Hinsicht die italische Bürgergemeinde

vor der provinzialen bevorzugt v^^ar, so gilt vielleicht dasselbe in

personaler von dem Aemterrecht. Es mangelt, wie bei der ma-

gistratischen Qualification (2, 463) ausgeführt worden ist, dem
Bürger der gallischen Bürgergemeinden in der ersten Kaiserzeit

das Reichsämterrecht und vielleicht erstreckte sich diese Zurück-

setzung damals auf alle Provinzen. Wenn die in Italien ortsan-

gehörigen Bürger eine Zeitlang das Vorrecht genossen zu Reichs-

ämtern und durch diese in den Reichssenat zu gelangen, so mö-

gen die provinzialen Communen italischen Rechts auch hierin den

italischen gleichgestanden haben. Aber diese Zurücksetzung, die

von Narbo abgesehen nicht vor dem Dictator Caesar begonnen

haben kann, hat für Gallien schon Kaiser Claudius beseitigt und

wenn sie weiter ging , hat sie schwerlich anderswo viel länger

bestanden, da wir sonst davon die Spuren finden würden.

Kechts- Die römischen Bürgergemeinden sind den römischen Beam-
stellung der

. .in i t • i n •

Bürgerstadt, tcu Unterstellt und was im römischen Staatsrecht städtische h rei-

sendem die mit italischem Recht den Marsyas aufzeigen, also die ganze Er-

klärung wohl entweder ein schlechter Scherz oder ein noch ühlerer Ernst.

Dass Pausanias von der Bürgercolonie Patrae 7, 18, 7 sagt: A'jy^i'JOto; . . .

eoojxe fx£v iXeuö^poi; 'Ayatwv fxovoi; tou OaTpeüaiv eivai, eö(U7.£ 0£ xal ii

za aXXa fipa ocpiaiv , oTTOcsa toTc dToixoi^ ^^[xeiv ol 'Poifiaioi vo[j.[Couow,

könnte auf die Vermuthung bringen , dass er an den Marsyas gedacht und
diesen wie die Scholiasten aufgefasst hat; aher der Marsyas auf den Münzen
dieser Stadt (Eckhel 2, 258) steht auf Arigoni und schwerlich hat es damit

seine Richtigkeit (Imhoof).

1) Dies hat längst Eckhel 4, 493 vortrefflich erwiesen. Wir finden den
römischen Marsyas auf den Münzen folgender Städte : *Alexandreia Troas —
*Berytus — Bostra — Coela in Thrakien — Damascus — Deultus in Thrakien
— *Laodicea in Syrien — Neapolis in Samarien — Palmyra (de Saulcy

melanges de numismatique Bd. 2 1877 S. 335 Taf. 13, 1. 2) — *Parium (wohl

nur unter Valerian oder Gallienus : Mionnet S. 5, 393 , 689) — Sidon —
*Tyros. Ferner wurde nach den Inschriften in Thamugadi in Africa ein Marsyas

auf dem Forum aufgestellt , als Traian die Stadt zur Colonie machte (^Eph.

epigr. 5 n. 1269) und noch in zwei anderen africanischen Orten, an einem dem
Namen nach nicht bekannten unter Commodus {Eph. epigr. 5 n. 1264 : statuam

quoque in foro Marsyae ) und in Verecunda unter Valerianus (C. /. L.

VIII, 4219). Mit Ausnahme von Coela und Verecunda steht für alle diese

Städte das Colonialrecht fest, für die fünf oben mit einem Stern bezeichneten

auch das italische.
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heit heisst, kann bei ihnen nicht vorkommen'). Insofern ganz Mangel

Italien unter den hauptstädtischen Behörden steht, deren Com-'

petenz anders geordnet ist als die der Statthalter, werden die

italischen Gemeinden durch die Reichsorgane administrativ nicht

wesentlich controlirt. Aber die Btlrgergemeinden in den Provin-

zen unterscheiden sich in dieser Hinsicht im Princip von den

Unterthanengemeinden nicht; es scheint eine vereinzelte Aus-

nahme, dass die julische Colonie Apamea in Bithynien von der

Verpflichtung dem Statthalter die städtischen Rechnungen vorzu-

legen durch Privilegium entbunden war 2).

Von eigener Militärhoheit kann bei der Bürgergemeinde Mangel der

selbstverständlich nicht die Rede sein^). Aber das Nothstands- hoUeit.

commando ist auch auf sie erstreckt und ftlr diesen Fall dem
Vorsteher oder dem von diesem ernannten Stellvertreter die Befug-

niss des römischen Offiziers [Irihunus militum) beigelegt worden"*).

Eigenes von dem des Reiches verschiedenes Recht hat die siangei

Bürgergemeinde nicht. Die Acte auch des Privatrechts, welche Rechts.

die staatliche Souveränetät zur Voraussetzung haben und, wie

es in der römischen Testamentsformel heisst, secundum legem

publicam zu vollziehen sind, werden in der autonomen wie in

der quasi-autonomen Gemeinde nach deren Landrecht vollzogen;

der Athener testirt nach attischem, der Syrakusaner nach syra-

kusanischem Recht, der Praenestiner nach dem Marserkrieg nach

1) Dass die Freistädte Curubis und Hippo nicht zugleich Bürgercolonien

gewesen sind, ist S. 793 A. 3 bemerkt worden. Es macht keinen Gegenbe-
weis, dass Pausanias 7, 18, 5 der Colonie Patrae die iXsuSepia beilegt; dass

in einer Urkunde vom J. 359 n. Chr. (Hermes 19 , 418) die Stadt Askalon

xoXojvta TTiOTTj xai dXeuöepa heisst ; und dass auf einer africanischeu Dedication

an Kaiser Gratian ein municipium (in dieser Zeit doch wohl civium Romano-
rum) Septimium Liberum Aulodes auftritt (Cagnat und Reinach comptes rendus

de tacad. de Paris 1885, 256).

2) Cum vellem , schreibt Plinius an Traian ep. 47 , Apameae cognoscere

publicos debitores et redilum et impendia, responsum est mihi cupere quidem uni-

versos ut a me rationes coloniae legerentur , numquam tarnen esse lectas ab ullo

proconsulum, habuisse Privilegium et vetutissimum morem arbitrio suo rem publi-

cam administrare ; und der Kaiser ep. 47 lässt es dabei bewenden, dass die In-

speotion für diesmal salvis privilegiis stattfinde.

3) Dass unter den italischen Städten, welche im J. 549 Scipio für die

africanische Expedition unterstützen , die sabinischen Vollbürgergemeinden

Nursia, Reate und Amiternum Soldaten stellen (Liv. 28, 45, 19), fordert muni-

cipalen Dilectus keineswegs.

4) Nach dem Stadtrecht von Genetiva c. 103 kann der Decurio oder sein

praefectus ßnium defendendorum causa die Gemeindeangehörigen unter die Waffen

stellen eique . . . idem ius eademque animadversio esto uti trQbuno) millilum')

p. R. in exercitu p. R. est.
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Locai- römischem. Localstatuten sind dadurch nicht bloss nicht ausge-

schlossen, sondern wie solche schon im J. 437 die Colonie Antium
erhielt (S. 778 A. 2), so ist wohl für jede Bürgercolonie und sehr

häufig auch für die übrigen Bürgergemeinden bei ihrer Constituirung

durch Specialgesetz die Gemeindeverfassung geregelt und mehr
oder minder auch Rechtsnormen aufgestellt worden, wobei selbst

Abweichungen vom allgemeinen römischen Recht vorgekommen sein

werden 1). Dies Localstatut ruht rechtlich nothwendig auf einem

Beschluss der römischen Comitien, factisch wohl durchgängig,

wie das erhaltene der caesarischen Colonie Genetiva zeigt, auf

der Autorität derjenigen Beamten, denen mit dem Auftrag die

Gemeinde zu constituiren auch dieses Geschäft übertragen war.

Auch der Bürgergemeinde selbst konnte durch dieses Statut

das Recht beigelegt werden sich eigene Ordnungen selber zu

geben ; wie denn, als die demokratische Agitation auf Einführung

des geheimen Stimmrechts die Hauptstadt bewegte, gleichartige

Rogationen auch an die Bürgerschaft von Arpinum und ver-

muthlich zahlreicher anderer Bürgerstädte gebracht wurden
(S. 404 A. 3) und wohl häufig die politischen Bewegungen

der Hauptstadt ihre Wellenkreise dorthin fortgepflanzt haben.

Dass die der Autonomie der Genossenschaften gesetzte Regel

dum ne quid ex publica lege corrumpant (S. 310 A. 3), auch den

Gemeinden gegenüber zur Anwendung kam, ist selbstverständ-

lich; im Uebrigen reichte die Competenz ihrer Comitien, das

heisst ihre Quasi-Souveränetät so weit, wie das Statut sie ihnen

einräumte.

Miinicipaie Die muuicipale Gerichtsbarkeit, das jurisdictionelle Impe-

barkeit, rium
^J

ist, da das militärische der Reichsgewalt verblieb, der

einzig mögliche Ausdruck des Hoheitsrechts der Municipien ; und
darum nennen deren Oberbeamten sich titular iure dicundo^). Die

1) Die von der allgemeinen Verknüpfung der sacralen Lasten mit dem
Vermögen atweichende aipinatische Ordnung (S. 20 A. 4) wird am einfachsten

auf das römische Localstatut zurückgeführt. Ob dessen Ordner befugt war
solche Anomalien zu gestatten, hing von dem Inhalt des Volksschlusses ab,

der ihn zur Erlassung des Statuts bevollmächtigte.

2) In den Gesetzen am Ende der Republik wird den Municipalbeamten
ausdrücklich iwperium potestasve beigelegt (1, S. 23 A. 3; vgl. nachher S. 815
A. 3). In der Regel freilich wird imperium nicht in diesem allgemeinen Werth
der oberamtlichen die Jurisdiction einschliessenden Befugniss verwendet, son-

dern als Gegensatz zu der Jurisdiction für die militärische und überhaupt jede

ausserhalb der eigentlichen Jurisdiction liegende oberamtliche Competenz (1,

182 fg.)

3) Ganz allgemein findet sich der Beisatz freilich nicht. Er fehlt nicht
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Kehrseite des Verhältnisses findet theoretisch und praktisch Aus-

druck in den der Jurisdiction der Btirgergemeinden gesetzten

Schranken^).

Wenn nach der ursprtlnglichen Ordnung des römischen

Staats es ftlr den römischen Btlrger einen andern heimischen

Gerichtsstand nicht gab als in der Stadt Rom, so ist diese Regel

in republikanischer Zeit nach zwei Seiten hin beschränkt worden

:

einmal durch die Einrichtung ausserstädtischer Staatsgerichte, in

Italien der 'Stellvertreter' des Stadtprätors {praefecti 1, 223; 2,

593), ausserhalb Italiens der Provinzialprätoren, andrerseits durch

die Uebertragung der Jurisdiction auf die gleich den römischen

Magistraten aus der Wahl der Gemeindegenossen hervorgegan-

genen Gemeindevorsteher.

Die Einrichtung der örtlichen Präfecten und der provinzialen

Prätoren ist keine Schmälerung, sondern nur eine abgeänderte

Ausübung der staatlichen Jurisdiction, wobei es keinen Unter-

schied macht, ob denselben in ihrem Sprengel • volle Competenz

beigelegt wird, wie dies bei den von den Comitien ernannten

Provinzialprätoren geschieht (1, 4 91. 2, 219. 267), oder qualitativ

beschränkte, in welcher Weise die zunächst durch prätorisches

Mandat bestellten italischen praefecti die Rechtspflege wahrschein-

lich überkommen haben. Ueberliefert ist nur, dass die Erledi-

gung der einzelnen Sache vor dem Prätor in Rom zwischen den

Parteien vereinbart werden konnte 2).

Formell ist auch die communale Jurisdiction durch die rö-

mischen Comitien legalisirt und vermuthlich gedacht als gesetz-

lich normirte Delegation der prätorischen Jurisdiction (1, 223).

bloss, wie billig, bei den municipaleii Titulaturen, die die oberamtliche Func-

tion in sich selbst tragen, wie dictator und praetor, sondern auch da, wo diese

Function bei Ertheiluug des Stadtrechts ausnahmsweise an die Aedilität ge-

knüpft ward (C. /. L. X p. 1157; vgl. IX p. 789). Auch wird der Zusatz

nicht bloss oft im einzelnen Fall, sondern in manchen Gemeinden, zum Bei-

spiel in der Colonie Capua, regelmässig weggelassen, ohne dass Ursache wäre

eine Rechtsverschiedenheit zu vermuthen.

1) Das Gesetz, das den latinischen Gemeinden des cisalpinischen Galliens

das Bürgerrecht ertheilte, ordnet an, dass für die zur Zeit rechtshängigen Pro-

zesse die ehemalige volle Jurisdiction in Kraft bleibt (Atestiner Fragment

Z. 10 fg.).

2) Das Contractschema bei Cato de r. r. 149 schliesst mit den Worten: si

quid de iis rebus controversiae erit, Eomae iudicium fiat. Dabei ist vermuthlich

gedacht an die zwiefache römische Gerichtsbehörde des praefeclus und des

praetor; die bundesgenössische Rechtspflege konnte, wo sie überhaupt statthaft

war, in dieser Weise schwerlich ausgeschlossen werden.
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Der Sache nach ist sie der praktische Ueberrest der rechtlichen

Autonomie und das Kriterium der Quasi - Autonomie der Ge-

meinde.

Anfänge Die Anfänse" der communalen Jurisdiction liefen im Dunkeln.
derselben.

° ^

Die communale Organisation hat, wie wir sahen (S. 778), nicht

sofort mit der Bildung einer Magistratur begonnen und auch

nachdem diese sich entwickelt hatte, wovon das erste uns be-

kannte Beispiel die im J. 437 der Colonie Antium gewährte

ist, hat sie allem Anschein nach zunächst sich hauptsächlich

auf die Verwaltung beschränkt, vielleicht mit Einschluss der

Aediiicische Marktgerichtsbarkcit. Dass die curulische Aedilität, wie sie seit
Jurisdiction. ,,„„. , i.i-idem J. 388 m Rom bestand, nicht viel später durch römischen

Einfluss in die Stadtordnungen der autonomen italischen Ge-

meinden übertragen worden ist, haben wir gesehen (S. 694) ;

nicht minder, dass in manchen Halbbürgerorten neben römischen

praefecti iure dicundo von den Gemeinden gewählte Aedilen fun-

girten (S. 584). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Magi-

stratur der Vollbürgergemeinden ebenfalls von der Aedilität aus-

gegangen ist und, von dem Marktgericht abgesehen, die Juris-

diction der römischen Behörden zunächst nicht geschmälert hat.

Da in die im J. 560 gegründeten Btirgercolonien Puteoli, Vol-

turnum und Liternum und selbst noch in die 571 angelegte Co-

lonie Saturnia ein praefectus geschickt ward (S. 581 A. 4),

scheint damals den Gemeindebeamten die eigentliche Jurisdiction

noch gemangelt zu haben ; denn es ist, wie die römischen Juristen

es aussprechen (S. 582 A. 2), die praefectura wohl gewissermassen

ein Gemeinwesen, aber eigene Magistrate hat sie nicht. Aber

in Folge der Steigerung der Bürgercolonie, die eben in diese Zeit

fällt, sind wahrscheinlich auch die Attributionen der Ortsvor-

steher erweitert worden. Bisher hatte man dieser Ansiedelungs-

form sich nur für den Küstenschutz bedient; alle älteren Co-

lonien sind ständige Besatzungen italischer Häfen und durchgän-

gig von geringem Umfang. Die ältesten als Bürgercolonien ein-

gerichteten grösseren und binnenländischen Territorien sind die

gleichzeitig mit Saturnia in Norditalien angelegten Städte Pisau-

rum, Parma und Mutina. Freilich lässt selbst von diesen sich

nicht erweisen, dass sie schon bei ihrer Gründung diejenige Ge-

richtshoheit empfangen haben, die späterhin den Vollbttrgergemein-

den zukommt; es fehlt überhaupt an jedem positiven Anhalt für die
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Existenz municipalerBehörden mit Jurisdiction vor dem Socialkrieg *)

.

Mögen aber auch die Anfänge derselben weiter zurtlckreichen, daran commnnaie
• 'p 1 ' 1 T i»T»« T Jurisdiction

kann kein Zweifel sem, dass die mächtige Reaction gegen die nach dem
• 1 r-c -iT-i T.1 Socialkrieg.

Suprematie der römischen Uemeinde, die in dem Bundesgenossen-

krieg zum Ausdruck kam, die communale Jurisdiction in ihrer

späteren Allgemeinheit geschaffen hat. Daftlr beweist namentlich

der ohne Zweifel im Verfolg dieses Krieges eingetretene mit Aus-

nahme des campanischen Gebiets vollständige Wegfall der Präfec-

turen (S. 797): an die Stelle dieser Reichsgerichte örtlichen Sitzes

und wahrscheinlich beschränkter Competenz tritt seitdem die

municipale Gerichtsbarkeit für die minderen Prozesse. Die um-

fassende Beseitigung aller örtlichen Staatsbehörden wird daher

rühren, dass eher die ferne prätorische oder statthalterliche Ge-

richtsbarkeit ertragen ward als der am Orte selbst verweilende

römische Localrichter. Freilich geht daneben her die Beschrän-

kung der bis dahin unbegrenzten Jurisdiction der früher auto-

nomen Staaten. Es war eben ein Nachgeben hüben und drü-

ben. Mit dem Eintritt der Italiker in den Bürgerverband einer-

seits und andrerseits der Zulassung der eigenen Jurisdiction

der Vollbürgergemeinde unter Beseitigung der von Rom gesandten

Gerichtsvögte, mit diesem praktischen Compromiss zwischen der

souveränen Gewalt der römischen Gemeinde und der Autonomie

der föderirten Städte haben die Unitarier und die Particularisten

ihren Frieden geschlossen.

Die Beschränkune; vollzieht sich nicht durch die der älteren schranken
*"

der

Rechtsordnung fremde Appellation, sondern durch Competenz- imunicipaien

\ e 11 Civil-

theilung, wobei vielleicht die frühere zwischen dem Prätor und Jurisdiction.

seinen jetzt wegfallenden örtlichen Vertretern in Italien gezogene

Grenze zu Grunde gelegt ward. Die für die Rechtspflege noth-

wendigen Befugnisse, zum Beispiel die Personalexecution durch

Addiction des Schuldners , konnten dem Municipalbeamten nicht

vorenthalten werden 2), ebenso wenig die Coercition durch Bussen

und Pfänden 3). Aber dem Reichsgerichtwird alles vorbehalten, was

1) Der puteolanische Bauvertrag vom J. 649 (C. /. L. I. n. 577) beweist

wohl, dass diese Colonie damals duoviri hatte, aber nicht, dass diese Jurisdic-

tion inter privates besassen.

2) Dies bestimmt ausdrücklich das rubrische Gesetz 2, 19, und da die

Ductlon so lange bestanden hat wie der ordentliche Prozess (vgl. z. B. Gaius

3, 199), muss sie den Municipalbeamten geblieben sein.

3) lavolenus Dig, 2, 1, 2: cui iurisdicto data est, ea qucqiie concessa esse
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nicht eigentlich und lediglich Judication inter privatos ist : schon
das Verfahren gegen den den klägerischen Anspruch einräumen-
den oder nicht gehörig bestreitenden Beklagten, da in diesem
Fall jene Judication wegfällt i); ferner die Acte der Manumission,

Emancipation und Adoption, da dieselben auf der fictiven Judi-

cation [legis actio) beruhen 2); ferner die sämmtlichen arbiträre

Gewalt des Beamten fordernden Amtshandlungen, die jtingere

Executionsform durch Einleitung des Concurses^), die Herbeifüh-

rung [der Sicherheitsleistung bei drohender Sachbeschädigung 4),

die Anordnung eines ausserordentlichen Civilverfahrens wegen
Verletzung der eigenen Amtsgewalt ^j, die Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand ß), welche Acte sämmtlich in dem negativen

Moment zusammentreffen, dass sie ausserhalb der Niedersetzung

«ines ordnungsmässigen Civilgerichts liegen. Häufig ist die Com-
petenz der Municipalbeamten durch die Localstatuten erweitert,

videntur, sine quilus iurisdictio explicari non potuit. Dies nennt Paulus Dig.

1, 21, 1 fin. das imperium quod iurisdictioni cohaeret, Ulpian (1, 187 A. 2)
Imperium mixtum. Anwendung auf die Malta lex Malacit. c. 66 (woraus sich

auch ergiebt, dass die municipalen ebenso wie die römischen an der Jurisdic-

tion betheiligten Aedilen ebenfalls zu multiren befugt sind) und Dig. 50, 16,

131, 1; auf die Pfändung Dig. 9, 2, 29, 7. 27, 9, 3, 1.

1) Dies ist der wesentliche Inhalt der Kapitel 21 und 22 des rubrischen
Gesetzes; eine Ausnahme wird nur gemacht für die — praktisch unsrer Wech-
selklage entsprechende — Klage auf pecunm certa credita, natürlich so weit sie

überhaupt bei dem Ortsrichter angebracht werden kann.

2) Paulus 2, 25, 4: apud magistratus municipales, si habent legis acticnew,

emancipari et manumitti potest. Constantinus Cod. lust. 7, 1, 4: apud . . .

magistratus . . earum civitatum, quibus huius modi ius est, adipisci potest . . .

servitus libertatem. Plinius ep. 7, 16.

3) Dig. 50, 1, 26, 1.

4) Indem das rubrische Gesetz durch besondere Bestimmung die Munici-
palmagistrate des cisalpinischen Galliens für die operis novi nuntiatio (c. 19)
und die cautio damni infecti (c. 20) bis zu einem gewissen Grade competent
«rklärt, bestätigt es zugleich, dass diese Rechte in ihrer allgemeinen Competenz
nicht lagen. Noch deutlicher spricht für den letzteren Fall das Pandekten-
recht : danach wird diese Befugniss den Municipalmagistraten mit gewissen
Einschränkungen durch prätorisches Specialmandat übertragen (^Dig. 39, 2, 1 :

cum res celeritatem desideret. l. 4 pr. § 2—4. 9). Vgl. Lenel Zeitschrift der Sa-

vignystiftung 2, 24.

5) Ulpian Dig. 2, 3, 1 pr. : omnibus m,agistratibus, non tarnen duumviris,

secundum ius potestatis suae covcessum est iurisdictionem suam defendere poenali

iudicio. Darum verhiess der Prätor, wie Lenel (a. a. 0. S. 17) gezeigt hat,

wegen Ungehorsam, gegen den Municipalbeamten in seinem Edict eine Straf-

klage. Dass nach dem rubrischen Gesetz (c. 21 fin.') gegen den, der nicht Va-
dimonium nach Rom macht, auch der Municipalmagistrat ein Recuperatoren-

gericht einsetzen kann, ist nicht, wie Lenel meint (a. a. 0. S. 35), mit jenem
Satze Ulpians in Widerspruch ; hier vertheidigt er die Jurisdiction des Reichs-

gerichts, während er für seine Jurisdiction auf die Multa beschränkt ist.

6) Dig. 50, 1, 26, 1.
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insbesondere ihnen die fictive Judication beigelegt worden ';;

aber die Regel wird durch die Ausnahmen nur bestätigt.

Aber auch die eigentliche Judication ist den Ortsgerich-

ten nur innerhalb bestimmter Schranken tiberwiesen und es

sind die wichtigeren Civilsachen den Reichsgerichten ^j vorbehalten

worden. Die Abgrenzung mag sehr geschwankt haben; Ge-
naueres ist uns darüber nur bekannt in Betrefl" der caesari-

schen Gesetzgebung des J. 705 hinsichtlich der Aufnahme
des cisalpinischen Galliens in den Bürgerverband ^). Das darin

befolgte Princip indess, dass in gewissen Prozesskategorien die

Ortsgerichte unbedingt competent waren, in den übrigen dagegen

nur dann, wenn das Klagobject 15 000 Sesterzen nicht überstieg,

mag, abgesehen von der wahrscheinlich vielfach anders normir-

ten Summe, wohl allgemein zu Grunde gelegt worden sein'*;;

ebenso die weiteren Vorschriften, dass die Freiheitsprozesse
^)

so w ie alle infamirenden Klagen aus Contract oder Delict ^) vor die

Reichsgerichte gehören. Wo aber das Municipalgericht competent

ist, concurrirt es nicht mit dem des Reiches, sondern es ist die

revocatio nach Rom oder an den Statthalter in diesem Fall

ausgeschlossen"). Wo es nicht competent ist, liegt ihm doch

die Einleitung des Prozesses in der Weise ob, dass der Kläger

1) Die S. 816 A. 2 angeführten Stellen zeigen, dass die legis actio

häufig den Ortsbehörden verliehen ward, vielleicht aher nur denen der Munici-
pien, nicht denen der Colonien (meine Stadtrechte S. 435).

2) Ohne Zweifel sind dies in den Provinzen die Statthaltergerichte. Für
das cisalpinische Gallien hat zwar, so lange es Statthalterschaft war, der römi-
sche Prätor als das Ohergericht fungirt; aher es hängt dies sicher damit zu-
sammen, dass bei dem Aufkommen dieses Rechtszugs dies Gebiet zum con-

sularischen Amtssprengel gehörte, und man wird daraus nicht auf die anderen
Provinzen schliessen dürfen.

3) Ein Theil desselben ist die in Veleia gefundene vierte Tafel des ru-

brischen Gesetzes und das wahrscheinlich dazu gehörige Fragment von Ateste

(Hermes 16, 24 fg.). Das Einschreiten des Prätors gegen die ihre Competenz
überschreitenden Municipalbehörden scheint ein aelisches Gesetz geregelt zu

haben (C. /. L. I. p. 263).

4) Paulus sent. 5, 5a, 1 : res iudicatae videntur . . . . a magistratibus

municipalibus usque ad summam qua ius dicere poesunt. Derselbe Diy. 50, 1,

28 : inter convenientes et de re maiori apud magistratus municipales agitur. Vgl.

Ulpian Dig. 5, 1, 1. Auch die Stellen Dig. 2, 1, 11. l. 19, 1. l. 20, welche

von der Competenzgrenze handeln, gehen hierauf. Vgl. [2, 1039].

5) Isidorus orig. 15, 2, 10 : liberales et famosissimae causae et quae ex

principe proficiscuntur ibi (in municipio) non aguntur. Auch im Edict linden

sich hievon die Spuren (Lenel a. a. 0. S. 37).

6) Das betreffende Gesetz nimmt den Fall aus, wo die Klagsumme 10 000
Sesterzen nicht übersteigt und der Beklagte einwilligt. Auch hievon finden sich

deutliche Spuren im Edict (Lenel a. a. 0. S. 37).

7) Atest. Fragment Z. 17; Ulpian Dig. 5, 1, 2, 3.

Böm. Alterth. III. 52
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durch dasselbe den Beklagten zwingen kann für sein Erscheinen

in Rom an einem bestimmten Termin Sicherheit {vadimonium) zu

bestellen 1).

Die Antwort auf die Frage, wie bei den Römern Staat und

Stadt sich zu einander stellten, seit sie sich geschieden hatten,

ist vornehmlich den relativ genau bekannten civilrechtlichen

Ordnungen zu entnehmen. Sie zeigen das fortdauernde An-

kämpfen des Staatseinheitsprincips gegen die föderative Auto-

nomie selbst auf Kosten der praktischen Zweckmässigkeit. Die

Mucier und die sonstigen leitenden Juristen der ciceronischen

Zeit können diese dem altrömischen Staatsbegriff fremde und

feindliche Neuerung nicht mit Wohlwollen aufgenommen haben.

Legislation und Interpretation haben das Ihrige gethan, um die

örtliche Jurisdiction herabzudrtlcken ; wenn jene das Municipal-

gericht, so weit es nicht bloss vorbereitend für das Reichsgericht

fungirt, dem Bagatellprozess nähert, so hat diese in der stricten

Interpretation der allerdings exceptionellen municipalen Judica-

tion das Mögliche geleistet. Wo in der Folgezeit, offenbar

aus praktischen Rücksichten, die Action der | Municipalma-

gistrate erweitert wird, zum Beispiel bei der Sicherheitsbe-

stellung für drohenden Schaden (S. 816 A. 4):, bei dem Erb-

schaftswesen 2) , bei der Tutorenernennung^), ist dies meistens

nicht eigentlich Competenzerweiterung, sondern es w^erden auf

dem durch die Vadimonienordnung gewiesenen Wege durch Spe-

cialmandate der Reichsbehörden den städtischen Gerichten der-

gleichen Geschäfte tiberwiesen, so dass die städtischen Obrigkeiten

hier, ähnlich wie die alten praefectt\ im Auftrag der Reichs-

])ehörden fungiren. Die Idee der Staatseinheit hat im Gebiet

der Civilrechtspflege ihre überlegene Macht behauptet.

Municipaier Auch für den Griminalprozcss w^aren wenigstens in Italien
Criminal-

^ ^
jprozess. die Muuicipalbehörden unter der Republik und den früheren Kai-

sern competent*); insonderheit muss das Verfahren wegen Mor-

des, da vor das römische Gericht nach der suUanischen Ord-

1) Kubrisches Gesetz c. 21 a. E. Lenel a. a. 0. S. 35.

2) Ein Beispiel bei Paulus 4, 4, 2. tit. 6, 2.

3) Inst. lust. 1, 20, 4 und sonst.

4) Nach Caesars Muiilclpalgesetz Z. 117 fg. wird vom Municipalsenat aus-

geschlossen sowolil wer in -Rom iudicio pu&Jjco verurtheilt Ist, quo circa ewn in

Jtalia esse non liceat als auch wer in seiner Heimathgemeinde iudicio puhlico

verurtheilt ist.
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nung nur die in der Stadt l)egangenen Verbrechen kamen, regel-

massig vor dem Territorialgericht geführt worden sein i). Ob den

Bilrgergemeinden in den Provinzen dem Statthaltergericht gegen-

über dasselbe Recht zustand, ist zu bezweifeln; überhaupt lüsst

sich weiter nichts ermitteln über die Gompetenzgrenze zwischen

ihren und den Reichsgerichten der Hauptstadt und der Pro-

vinzen'^), noch feststellen, in welchen Formen dieser Prozess

sich bewegt hat. In der späteren Kaiserzeit ist den Municipal-

behörden die criminelle Competenz entzogen 3).

Aehnlich wie mit der municipalen Gerichtshoheit verhält es FinanzieUe

sich mit der finanziellen Municipalautonomie. lieber diese ist be- waitung.

reits hinsichtlich des Bauwesens bei der Censur (2, 429) gehandelt.

Noch am Ende des sechsten Jahrhunderts hängen selbst die Bür-

gercolouien spätester Gründung und also voraussetzlich besten

Rechts in dieser Hinsicht von den römischen Censoren ab und

es ist eine Goncession, dass die des J. 587 aus den von einer

solchen Gemeinde aufgebrachten Geldern einen von derselben

gewünschten Bau verdingen. Dagegen liegt aus dem J. 649 ein

von den Duovirn der Bürgercolonie Puteoli mit Zuziehung des

Gemeinderaths abgeschlossener Bauvertrag vor. Weiter reicht

die Ueberlieferung nicht. Die Fähigkeit eigenes Vermögen zu

haben mag der Bürgercolonie von Haus aus zugestanden worden

sein; gewisse Theile des Territoriums mussten wohl bei der Adsig-

nation desselben Eigenthum der Corporation werden. Aber

«ine städtische Finanzverwaltuna und vor allem das Recht der

1) Cornelisches Gesetz de sicariis (^CoUat. 1, 3, 1): ut is praetor iudexve

quaestionis, cui sorie obvenerit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma pro-

pius[re] mille passus factum est. Spuren dieser Bestimmung zeigen sich in

dem gegen A. Cluentius geführten Prozess (Cicero pro Cluent. 62, 175).

Auch das von den Minturnensern berichtete Aufgreifen und Bestrafen der Räuber

(Appian b. c. A, 28) kann darauf bezogen werden. Ausnahmen aber müssen

auch vorgekommen sein , wie schon die Verhandlungen über den Tod des

Germanicus (2, 119 A. 3) lehren; vielleicht waren bei Ermordung des römi-

.schen Senators ausschliesslich die städtischen Gerichte competent.

2) Dass die Behörde in Larinum einen Sclaven wegen Diebstahl kreu-

zigen lässt (Cicero pro Cluent. 66, 187), führt nicht weiter. Das Verfahren

der Minturnenser gegen den geächteten Marius (Vellei. 2, 19) ist kein ordent-

liches und das der xMagistrate der Colonie Philippi gegen den Apostel Paulus

(act. ap. 16) überhaupt kein Criminalprozess , sondern ein Polizeiverfahren,

wobei rechtlich nur die einem römischen Bürger ertheilten Schläge in Betracht

kommen.
3) Ulpian Dig. 2, 1, 12: magistratibus municipalibus supplicium a servo

sumere non licet, modica autem caüigatio eis non est deneganda. Vgl. Dig. 47,

10, 15, 39. /. 17, 2. Als Gehülfen der Reichsbeamten bei der Verfolgung der

Verbrecher werden sie oft erwähnt.

52*
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Selbstbesteuerung hat der Bürgergemeinde sicher ursprünglich

gefehlt. Die Anfänge derartiger Autonomie wird man in jenen

auf Kosten der Gemeinde von den Censoren und kurz vor

dem Socialkrieg schon von ihren eigenen Vorstehern verdun-

genen Bauten zu erkennen haben; die finanzielle Autonomie

der späteren Municipalverfassung ist allem Anschein nach,

ebenso wie die Gerichtshoheit, erst nach und durch den Bundes-

genossenkrieg in das Leben gerufen worden (2, 368 fg.). Ge-

meinden wie die von Suessa und Neapolis, die bis dahin die volle

Selbstverwaltung gehabt hatten, konnte man bei ihrem Eintritt

in das Bürgerrecht nicht unter die bisher normale Vormundschaft

stellen. Die municipale Finanzverwaltung hat dabei diejenige

Gestalt erhalten oder vielmehr behalten, welche sie in den auto-

nomen italischen Gemeinden angenommen hatte ; mit Zugrunde-

legung der fünfjährigen Intervallirung und der Verknüpfung mit

dem Oberamt ist die Gensur in die Municipalordnung übergegan-

gen. Die Gentralisirung des Gensus durch Einsendung der Listen

an die römischen Censoren, wie sie schon für die autonomen Ge-

meinden Italiens bestand (2, 364), hat sich fortgesetzt in der mu-
nicipalen Organisation der Bürgerschatzung , der Einschätzung

des Bürgers bei den Schatzungbeamten seiner Heimath (2, 368.

405. 415). Anfänglich setzt die allgemeine Bürgerschatzung sich

aus der Gesammtheit dieser Municipalschatzungen zusammen;

aber diese Einrichtung ist, da die Gesammtschatzung nach dem
Socialkrieg nur ausnahmsweise vorgenommen wurde, nicht zu

stetiger Anwendung gelangt. Die Municipalschatzungen selber

aber werden in den einzelnen Gemeinden fortgeführt, ohne dass

sie zeitlich genau zusammenfallen und ohne dass eine Zusammen-

ziehung stattfindet. Ueber das Verfahren bei diesen municipalen

Schätzungen und die dadurch realisirten Zwecke sind wir nicht

unterrichtet. Im Wesentlichen werden sie den alten Bürgercensus

im Kleinen dargestellt, in jeder Gemeinde das Verzeichniss ihrer

Angehörigen aufgestellt und den Gemeindehaushalt regulirt ha-

ben; es mag auch auf Grund dieser Aufnahmen für die Be-

dürfnisse der Gemeinde ein örtliches Tributum erhoben worden

sein.

Untergang Wie die muuicipale Autonomie derjenigen des republikani-

inunicipaien schcu Rom nachgestaltct w^ar, so hat sie auch unter dem Princi-
Antonomie "^ '

unter dem pat dcrcn Schicksal getheilt. Dass die municipalen Comitien, der
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eigentliche formale Träger dieser Autonomie, den Untergang der

Comitien der römischen Gemeinde vielleictit rechth'ch, aber kaum
thatsachlich überdauert haben, ist bereits entwickelt worden (S.

349 fg.). Das dort wie hier an die Stelle des comitialen tretende

Regiment des Gemeinderaths hat in dem Municipium verhältniss-

mässig mehr bedeutet als in dem Staat, wo dasjenige des Prin-

ceps dasselbe wesentlich aufhob : namentlich gilt dies von Italien,

dessen Btlrgergemeinden keinem Statthalter unterstellt waren. —
Aber das Regiment des Princeps hat, wie dies in anderer Ver-

bindung ausgeftihrt ist, wie sofort dem Regiment des Senats,

so spater auch der Selbstverwaltung der raunicipalen Gemeinde-

rathe, nicht zum w^enigsten durch deren eigene Schuld, ebenfalls

ein Ende gemacht und die Controlo der Gemeindeverwaltung

so gesteigert, dass die städtische Autonomie ein leerer Name ward.

In den Ordnungen tiber Zeit, Mass, Gewicht, Raum und

Werthung wird der municipalen Autonomie nur geringer Spiel-

raum gewährt.

Der römische Kalender beherrschte das gesammte Rüra;er- zeit-
^ reclinung.

gebiet 1) mit der einzigen Ausnahme der italischen Stadt Neapolis,

die noch unter den Flaviern in ihren Decreten Monat und Tag

nach ihrem alten Kalender ohne Beifügung der römischen Gleichung

setzt 2). — Eine Reichsjahrzählung giebt es im politischen Ge-

brauch überhaupt nicht. Die Zählung nach dem eigenen Grün-

dungsjahr begegnet, wenn gleich nicht häufig, sowohl bei Colo-

nien^) wie auch bei Municipien^). — In der Datirung nach den

1) Die sacrale Fortdauer abgescliaffter Kalender fS. 707 A. 1) kommt po-

litisch nicht in Betracht. Wenn nach Sueton (^Aug. 59) quaedam Italiae civi-

tatis diem, quo primum (^Augustus) ad se venisset, initium anni fecerunt. so wird

das in dem Sinn zu verstehen sein, wie in Cumae das augustische Cultjahr

mit dem Tag der Uebernahme des ersten Consulats beginnt; den Reichskalender

abzuschaffen war keine Stadt befugt.

2) Monat Pantheon : C. /. Gr. 5785 ; Monat Lenaeon (Mai oder Juni)

:

C. 1. Gr. vom J. 71 ii. Chr. Sicher beruht dies auf einem bei dem Eintritt

der Neapolitaner in den Bürgerverband gemachten Vorbehalt. Vgl. S. 698 A. 2.

3) Der Baucontract der Bürgercolonie Puteoli vom J. 649 d. St. (C. /. L.

X, 1781) datirt ah colonia deducta anno XC und sowohl nach den Duovirn wie

«ach den Consuln. Die caesarische Colonie Sinope datirt von Augustus bis gegen

den Anfang des 3. Jahrh. von dem Jahr der Coloniegründung 709 d. St., später-

hin von dem J. 684 d. St., das heisst vom Jahr der römischen Besitzergreifung

durch Lucullus (Eckhel 2, 392). Auch das J. 240 n. Chr., von welchem die

Münzen von Viminacium die Jahre zählen (C. /. L. III p. 264), mag das der

Umwandlung dieser Stadt aus einem Municipium in eine Colonie sein.

4) Saoralinschrift des Municipiums Interamna Nahartinm vom J. 32 n.

<3hr. anno post Interamnam conditam DCCIIII (Orelli 689).
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römischen Magistraten gelten ftlr die Bürgercolonie und das

Bürgermunicipium dieselben Regeln wie ftir die Stadt Rom selbst.

— Die Datirung nach den eigenen Magistraten ist nachweislich

schon vor dem Socialkrieg den Bürgergemeinden freigegeben!)

und darf als ein w esentliches Moment der Quasi-Autonomie der-

selben angesehen werden. Es hängt wohl damit zusammen,

dass auch in den Provinzen die Btlrgerstädte , obwohl sie eben

wie die unterthänigen unter den Statthaltern standen, die Da-
tirung nach denselben vermieden haben.

Mass nnd Die Tolcranz oder Indifferenz , welche die Römer in der

Ordnung von Mass und Gewicht den Reichsangehörigen gegen-

über bewiesen, mag theihveise auch gegen die älteren Ordnungen

der aus der Autonomie in den Bürgerverband eingetretenen Ge-

meinden geübt worden sein; indess auf die Dauer ist dies

' schwerlich geschehen. In Pompeii, das aus einer oskischen

Bundesstadt in eine suUanische Colonie umgewandelt ward, ist

nachweislich das einheimische Längen- 2) und Hohlmass^) dem
römischen gewichen; aber wenigstens die letztere Umwandlung
scheint sich erst unter Augustus vollzogen zu haben.

Münzwesen. Das Prägcrccht ist in republikanischer Zeit den Vollbür-

gergemeinden — von dem der Halbbürgerstädte ist S. 589

gehandelt — nicht zugestanden worden, mit einziger Ausnahme

der italischen Stadt Paestum, welche, wir wissen nicht warum
und von wann an, bis in Tiberius Zeit hinab Kupfermünze

geschlagen hat^). Für Italien ist es dabei auch unter dem
Principat verblieben. Aber ausseritalischen Bürgergemeinden

ist das Prägerecht durch Specialprivilegium , wenn nicht schon

unter dem Dictator Caesar, so doch sicher unter dem Regiment

der Triumvirn und sodann unter dem Principat^) bald ein für

In Puteoli finden wir sie sclion im J. 649 d. St. (S. 821 A. 3).

Dies hat Nissen erwiesen (vgl. Hultsch Metrologie S. 672). .

3) Die oskisehen Hohlmasse sind auf einem Masstisch von Pompeii (C /.

L. X, 792) in früh augustischer Zeit in römische umgewandelt.

4) C. I. L. X p. 53. Es muss diese Prägung wohl beruhen auf einer

bei dem Eintritt dieser latinischen Colonie in den Bürgerverband mit dem
Staat eingegangenen Compromiss. Dass ähnliche Abmachungen auch anderswo
damals getroffen worden sind, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.

5) Die nachweislich ältesten von Bürgergemeinden geschlagenen Münzen
sind, von den paestanischen abgesehen, die Quiuare von Lugudunum, wahr-
s:heinlich bezeichnet mit dem Altersjahr des Antonius und danach geschlagen

im J. 713 (Eckhel 6, 38). Die Kupfermünzen von Korinth mit dem Kopf
des Antonius (Mionnet 2, 172. 180. 5. 4. 55, 371 fg.) sind älter als die acti-
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uUemal'), bald für eine einzelne Emission 2) von dem Kaiser oder

dem Statthalter eingeräumt worden. Die Zahl der zur PrUgung

gelangten Colonien und Municipien ist nicht gross; die prägen-

den Bürgergemeinden aber haben meistentheils von ihrem Recht

reichlich und lange Gebrauch gemacht.

sehe Schlacht. Die Münzen der Colonle Sinope beginnen mit dem J. 731
(Eckhel 2, 392). Die meisten Bürgergemeinden, die überhaupt gemünzt ha-

ben, beginnen die Prägung unter Augustus.

1) Das beweist die Aufschrift perm[issu) divi Aug(usti) auf den Münzen
von Italica und Romula in der Baetica mit dem Kopfe des Tiberius (Eckhel 4,

497) , ferner die Aufschrift indulgentia Aug. moneta impetrata auf Münzen
\on Patrae (Mionnet 2, 192, 326).

2) Die Münze von Berytus mit pcrm(j8su) Silani und die ähnlichen afri-

canischen (Müller num. de Vanc. Afr. 2, 35. 155) lassen sich nicht anders auf-

fassen. Uebrlgens begegnet diese Formel vorzugsweise auf Münzen von Bür-

gergemeinden aus der ersten Kaiserzeit (S. 713 A. 1), wohl weil an sicn das

Prägerecht diesen am wenigsten zukam.



Das römische Reich.

Das römische Gemeinwesen ruht gleichmässig auf der Person

und auf dem Boden, wie dies insbesondere in der doppelten

Beziehung der Tribus wie auf jene so auf diesen zum recht-

lichen Ausdruck gelangt. Wenn dasselbe in der bisherigen

Darstellung zunächst als Bürgerschaft (populus) aufgefasst wor-

den ist, so soll hier in kurzer Zusammenfassung, da die einzel-

nen Momente fast sämmtlich bereits zur Sprache gekommen sind,

die Gesammtheit vom territorialen Standpunkte aus erörtert

werden.

Benennung Eine adäquate Bezeichnung des Gebiets findet sich nur für die
des Gebiets. , . . ^ i T • i i ,

älteste Zeit: dasjenige Stadtgebiet, welches den späteren Römern
Är/cr. als das ursprüngliche erschien i), hiess ihnen ager Romanus^)

oder antiquus^). Gewisse sollemne Acte, die Auszugsauspi-

1) Wie weit diese Grenzen sich erstreckten, ist für den Begriff von kei-
nem Belang; die Oertliclikeiten, die Strabon nennt 5, 3, 2 p. 230 : (xexa^'j toö

TOTTO; ^-^OTOf TOÜTOV V OptOV tXTTOCpaiVO'JOl T'^S TOTE 'P(J)(Jia[(«V Y^i j Ol &' lepojj.-

VTfjfjLOve; öudiav iTcixeXoijaiv isio-'-i^ä xe %ai h oXkon xorois TiXeiocsiv w; 6ptot;

a'j&Tr][ji£p6v, TjV 7.aXoöotv 'Afjißapoutav, sind -wir nicht im Stande zu bestimmen
(vgl. Handb. 6, 200). Die Gebiete von Crustumerium und Veii liegen ausser-
halb des ager Romanus (A. 2).

2) Varro de l. L. 5, 33 : ut nostrl augures publici disserant, agrorum sunt
genera quinque : Romanus Gabinus peregrinus hosticus incertus (ähnlich Festus

p. 245 V. peregrinus ager'). Das. 5, 55 : ager Romanus primum divisus in partis

tris. Livius 44, 19, 6 unterscheidet in der Angabe der Prodigien den ager Ro-
manus von dem ager Veiens, ebenso wie er 41, 19, 4 Prodigien in agro Crustu-
mino aufführt, obwohl Veii wie Clustumerium längst in Rom aufgegangen
waren. Also ist im auguralen Sprachgebrauch ager Romanus immer der ager

antiquus und die an die Spitze gestellte augurale Definition steht auf dem
Standpunkt des ersten und besten Augur Romulus. Dies bestätigt sich dadurch,
dass die Auszugsauspicien von Rechts wegen in agro Romano stattfinden muss-
ten (S. 825 A. 2).

3) Trebatius de religionibus l. VII (bei Servius zur Aen. 11, 316): lud
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cien der Feldherrn i). die Abhaltung der Centuriatcomitien 2),

insbesondere die Ernennung des Dietators (2, 152 A. 2) können

nur innerhalb dieser ältesten Grenze vollzogen werden: in-

dess kann jedes römischer Consecration fähige Bodenstück

durch Fiction die erforderliche Qualification erhalten^). In Folge

dieses Sprachgebrauchs wird für das effective Staatsgebiet die

an sich zutreffende Bezeichnung ager Romanus technisch nicht

verwendet "*); es tritt aber auch keine andere vollständig in die

Lücke ein. Territorium^) ist wohl genau dasselbe, gehört aber Territorium.

der municipalen Terminologie an und verhält sich zum Staats-

gebiet wie der Decurio zum Senator. Man bedient sich für den

Begriff" entweder des umschreibenden Ausdrucks ßnes^] oder der Finea.

qui sunt in agria qui concilio (vielleicht qui noviter^ capti aunt, hos lucos

eadem caerimonia moreque conquiri haberique oportet, ut ceteros lucos qui in an-

tijuo agro sunt, wozu Servius bemerkt: antiquum agrum Romanum cogit

iniellegi.

1) 1, 100. Indess haben diese eigentlich auf äem Capitol stattzufinden,

also in der Stadt selhsA; des ager Romanus wird dabei nur gedacht, weil die

Active Bodenqualification, wie sie für deu ager Romanus aufgestellt wird, auch

auf diese Auspicieu Anwendung findet. Servius Angabe, dass, so lange in

Italien Krieg geführt wurde, der Feldherr, wenn die Renovation der Auspicien

nach Auguralrecht erforderlich war, immer nach Rom zurückgekehrt sei und
die fragliche Fiction erst bei der überseeischen Kriegführung begonnen habe,

wird mit Rücksicht auf die analoge Dictatorenernennung dahin zu berichtigen

sein, dass von der Fiction zuerst in Italien, dann auch im überseeischen Ge-

biet Gebrauch gemacht worden ist.

2) Wie die Auszugsauspicien, sind die Centuriatcomitien nicht eigentlich

an den ager Romanus, soTidern innerhalb desselben an die Bannmeile gebunden

und in Beziehung auf sie wird der ager Romanus nicht genannt. Aber die

rechtliche Möglichkeit der Abhaltung derselben ausserhalb der Bannmeile

(S. 380) kann nur vermittelt worden sein durch die Active Umwandlung des

fraglichen Bodenstücks in ager Romanus.

3) Dass in republikanischer Zeit diese'^Fiction nur in Italien zugelassen

ward, beruht darauf, dass das überseeische Gebiet der Weggabe nicht fähig ist

und die für jenen Act erforderliche Bodenconsecration Veräusserung ist. Später

hat man sich daran nicht gebunden (S. 734 A. 3).

4) Varro freilich (de r. r. 1, 10, 1 : metiuntur . . apud nos in agro Ro-

mano ac Latino iugeris; vgl. de l. L. 5, 32) braucht ager Romanus in diesem

Sinn; und auch das primum S. 824 A. 2 führt auf dasselbe. Aber dass dies

nicht politisch zu verstehen ist, zeigt schon die Zusammenstellung mit dem
ager Latinus, der politisch so wenig möglich ist wie der civis Latinua (S. 011

A. 2). Auch würden, wenn das Staatsgebiet so genannt werden könnte, zahl-

reiche Anwendungen nicht fehlen.

5) Pomponius Dig. 50, 16, 239, 8 : terriiorium est universitas agrorum intra

fines cuiusque civitatis, quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius

loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius hahent — wie immer sprach-

lich kindlich, sachlich zutreffend und dem imperium entsprechend. Der tech-

nische Gebrauch tritt am schärfsten hervor in der controversia de iure territorii

der Gromatiker (p. 52 Lachm.; vgl. Rudorff das. 2, 454).

6) Auf den Pomeriumsteinen von Claudius und Vespasian lautet die

Formel auctis populi Romani finibus (S. 735 A. 2). Fines Romani Liv. 39,
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vom Herrenrecht übertragenen, des dicionis esse und der ana-

logen Wendungen (S. 723 A. 1), darunter vor allem des Wortes

Imperium, imperium, welches eigentlich die magistratische Amtsgewalt be-

zeichnet, aber häufig auch für das Amtsgebiet gesetzt wird').

Da die Gebiete der autonomen Unterthanen angesehen werden

als ausserhalb der römischen Grenzen stehend und der römischen

Amtsgewalt nicht unterstellt (S. 688], sind sie hiebei in genauer

Rede ausgeschlossen. Eine für das römische Reich, wie wir es

auffassen, zutreffende, das unmittelbare wie das mittelbare Herr-

schaftsgebiet zusammenfassende und das nicht botmässige in

präciser Weise ausschliessende Rezeichnung giebt es nicht; ent-

weder wird dafür a potiori das eigentlich nur das unmittelbare

Herrschaftsgebiet umfassende imperium gesetzt oder es tritt der

Erdkreis dafür ein. Den Römern ist die Auffassung geläufig, dass

sie nicht bloss die führende Macht auf dem Erdkreise sind, son-

dern gewissermassen die einzige; wie der Inbegriff derjenigen

positiven Satzungen des römischen Staats, welche nicht das

Rürgerrecht der Partei voraussetzen, schon den Römern der Re-

publik das ius gentium ist 2), so ist ihnen das Machtgebiet Roms
Orhis terrae. Sjeradezu. der orbis terrae oder terrarum^]^ in späterer Zeit auch

17, 4. Eines propagare (Cicero de re p. 3, 15, 24: iUa laus in summorum im-
peratorum incisa monumentis ^fines imperii propagavit'), proferre sind bekannt.

1) Darum wird die Erweiterung des römisclien Bodeneigenthums, auf

welche Kaiser Claudius sein Recht stützte das Pomerium vorzurücken, von dem
Kaiser selbst (S. 825 A. 6) bezeichnet mit fines populi Romani augere, von Tacitus

ann. 2, 23 mit imperium proferre ; ebenso imperium augere Val. Max. 2, 8, 4.

"Wie in diese beiden völlig klaren und einfachen Bezeichnungen eine gegen-

sätzliche Bedeutung und nun gar der Gegensatz der italischen und ausseritali-

schen Gebietserweiterung hineingelegt werden kann (Detlefsen Hermes 21,

502), vermag ich nicht einzusehen ; weder die Analyse der Begriffe noch der

Sprachgebrauch giebt dafür den geringsten Anhalt. Für diejenige Epoche, wo
das überseeische Bodeneigenthum des Staats noch nicbt in der späteren Aus-
dehnung bestand (S. 730), war vielleicht das Gebiet von Leontini in den
fmes populi Romani , das übrige Sicilien nicht in diesen, aber im imperium be-

griffen. Aber nachweisbar ist dieser Gegensatz nicht und kann es nicht sein,

da die Ausdehnung des Bodeneigenthums auf das ganze Unterthanengebiet die

spätere Jurisprudenz beherrscht.

2) S. 603. Ebenso ist es der römischen Anschauung geläufig was auf die

Römer insgemein sich bezieht, äem genus /lumarmm beizulegen ; so wird Gaius
Kaiser zur Freude des populus Bomanus vel dicam hominum genus (Sueton

Gai. 13), Galba Kaiser durch den consensus gtneris humani (Tacitus hist. 1,

30) und als adsertor gtneris humani (Sueton Galh. 9).

3) Cicero nennt den römischen Staat patrocinium orbis terrae verius

quam imperium (de off. 2, 8, 27), den Senat amplissimum orbis terrae consi-

lium (Phil. 3, 14, 34) und sagt anderswo (de re p. 3, 15 , 24) : noster hio

populus . . . cuius imperio iam orbis terrae tenetur; den Pompeius lässt er
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wohl orbis Romanus oder 7ioster^). Es beruht dies namentlich

auf der römischen Handhabung des Bündnissbegriffs; dieCoexistenÄ

rechtlich gleich souveräner Staaten, wovon wir heute ausgehen,

ist den Römern streng genommen unbekannt und was sie Bünd-

niss nennen, eigentlich Schutzrecht; in ihrer Anschauung sind

politisch nur sie und ihre Schutzbefohlenen vorhanden und in-

sofern der orbis terrarum entweder römisch oder res nullius'^).

Das römische Gebiet umfasst den im Eigenthum der Ge- Begriff de»

meinde stehenden Boden, den ager publicus populi Romani, so

wie denjenigen, welchen die Gemeinde Privaten adsignirt hat,

den ager privatus ex iure quirilium^). Diese inneren Verschieden-

heiten kommen staatsrechtlich nicht in Betracht, wie denn auch

die eintretende Dedition beide gleichmässig umfasst (S. 687 A. 4).

Auch die für die inneren Verhältnisse so wichtige Verschiedenheit

des italischen und des Provinzialbodens, genauer gesprochen des

an Private übertragenen oder übertragbaren Bodens und des un-

veräusserlichen Gemeinlandes, ist für den Begriff des Gebiets

irrelevant. Das Fundament des staatsrechtlichen Bodenrechts ist

ein anderes als das des privalrechtlichen; jenes geht hervor aus

der Occupation^), dieses aus der Adsignation, oder nach den

pro Seil. 31, 67 omnibus bellis terra marique compressis Imperium populi

Romani orbis terrarum ierminis definire. Offlciell wird diese Anschauung

unter dem Principat. Augustus Herrschaft wird auf seinen Münzen ausge-

drückt durch den Steinhock, das Zeichen seines Gehurtsmonats, welcher die

"Weltkugel sich unterwirft (Eckhel 6, 109). Er selher führt nach seiner

Denkschrift (mon. Ancyr. 1, 13) bella . . . toto in orbe terrarum; nach der

Ueberschrift derselben hat er orbem terrarum imperio populi Romani unter-

worfen ; in der Weihinschrift von Narbo -vom J. 11 n. Chr. (C. XII, 4333) wird

er gefeiert als rector des orbis terrarum und der Tag seiner Uebeniahme der

Fasces als derjenige, an dem er imperium orbis terrarum auspicatus est.

1) Ulpianus Die/. 1, 5, 17: in orbe Romano qui sunt ex constitutione imp.

Antonini cives Romani effecti sunt.

2) Charakteristisch ist die Wendung dos Kaiserbiographen {yita Taciti 16) :

(Proftus) si diutius vixisset, orbis terrae barbaros non haberet.

3) Die Frage, ob der römische Staat ein Vorstadium gehabt hat, in

welchem der Staatsbegriff auf dem einzelnen Geschlecht ruht, liegt ausser-

halb des Kreises des römischen vom Geschlechterstaat ausgehenden Staatsrechts.

Die Antwort aber hängt davon ab, ob der Geschlechtsacker der Cornelier ge-

dacht ward als dem Geschlecht vom Populus adsignirt, oder als ein Territorium,

das den ursprünglichen Populus ebenso hat constituiren helfen wie das Gebiet

von Praeneste den späteren, oder, wie man es auch ausdrücken kann, davon,

ob der Geschlechtsacker der Cornelier gedacht war als limitirtes oder als arci-

flnisches Gebiet. Römisch kommen wir über die Fragestellung nicht hinaus
;
die

Antwort wird vielleicht dereinst die griechische Forschung ertheilen, wenn sie

sich mehr, als es jetzt der Fall ist, an folgerechtes Denken gewöhnt haben wird.

4) Dass ager occupatorius und ager arcifinius dasselbe ist und jener von

der staatlichen occupatio ausgeht, geht hervor aus den freilich sehr zerrütteten
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technischen Ausdrücken der römischen Feldmesser, es ist jener

ager arcifinhis. dieser ager limitatus^). Ftlr den Staat reicht das

Gebiet bis an die Grenze, bis zu welcher der souveräne Wille

der Bürgerschaft sich oder den Seinigen die Herrschaft zuspricht

und den Fremden ausschliesst und nöthigenfalls abwehrt; das

private Eigenthum kennt ursprünglich keine andere Grenze des

Bodeneigenthums als die quadratischen Linien, innerhalb deren

die Gemeinde das Landloos verkauft oder verschenkt.

verän- Die Grcuzc des Gebiets selber ist wandelbar; aber sowohl

Grenze, für das Vorrückcu [proferre, propagare. augere] wie für das Zurück-

nehmen (re/erre) der Landesgrenze w-ird immer ein Act der Ge-

meinde oder ihrer competenten Magistrate erfordert. Jede weder

einem Mitbürger noch dem Bürger eines Vertragsstaats gehörige

bewegliche Sache, wo immer sie sich befinde, kann der römische

Bürger zunächst in seine Macht und weiter durch die kurz be-

messene Usucapionsfrist auch in sein Recht bringen 2) ; der Boden

aber wechselt den Rechtskreis nur entweder durch einen zwischen

den beiden Gemeinden abgeschlossenen Friedens- oder Unter-

w'erfungsvertrag , oder durch das Uebereinkommen der beiden

Gemeinden in einander aufzugehen, oder endlich durch Occupation

von Staats wegen 3). Das hinzutretende Gebiet gelangt also immer

zunächst an die Gemeinde und erst durch diese, wenn es ihr

beliebt, im Wege der Adsignation an die einzelnen Bürger. Dies

gilt auch dann, wenn personale Verleihung des Bürgerrechts und

Gebietserweiterung zugleich stattfinden, obwohl hier der Her-

gang dadurch verdunkelt wird, dass beide Acte der Zeit nach

zusammenfallen.

Stellen der Gromatiker 2, 19 (= 115, 4). 5, 22. 124, -3. 137, 19—138,
10. Der ager occupaticius (Festus p. 180. 181) Ist verschieden.

1) Dass der ager puhlicus immer arcifinius ist, der ager privatus immer
limitatus, gilt für die ursprüngliche Ordnung unbedingt. Die Entwickelung

der städtischen Sonderverbände innerhalb des Bürgerverbandes hat die Regel

insofern durchbrochen, als das Territorium der ehemals autonomen Bürgerge-

meinde ager arcifinius bleibt. Darum beschränken die Gromatiker den limi-

tlrten Acker auf die Colonie (Frontinus p. 2 und sonst).

2) Die Occupation der res nullius und deren Usucapion (denn nach ur-

sprünglichem Recht kann die Occupation allein niemals volles Eigenthum be-

gründet haben) gehört zu den Grundbegriffen des römischen Privatrechts und
kommt vornehmlich gegen die beweglichen Sachen der Feinde zur Anwendung.
Dass der Soldat die Beute abzuliefern hat, beruht auf seiner Stellung als Auf-

tragnehmer gegenüber der Gemeinde.

3) Die bleibende Occupation eines Gebiets ohne Abtretungsact, die Be-
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Die jeweilige Gebietsgrenze, die fines sind dem Mauerring, Kinwirkung

dem pomehum ursprünglich eorrelat '). Da die Ausdehnung der Schiebung*

Gemeinde sich in der Form des Synoekismus vollzog, sei es Pomerium.

nun, dass die überwundene Stadt geschleift und ihre Bürger

nach Rom geführt wurden, sei es, dass im friedlichen Wege
zwei Gemeinden zusammensiedelten, so war die Erweiterung

der Stadt die nothwendige Folge der Ausdehnung des Gebiets;

und einsichtiger als die uns vorliegenden redigirte Annalen wür-

den nicht verfehlen die successiven Erweiterungen der Stadt

unter den Königen präciser, als diese es thun, mit den Eroberun-

gen zu verknüpfen 2). Aber bald schloss die Ausdehnung des

Gebiets das synoekistische Verfahren so wie der gewaltige ser-

vianische Mauerbau die Vorschiebung der Stadtgrenze aus ^) ; da-

her ist in historischer Zeit wohl die Erinnerung an das alte corre-

late Verhältniss der fines und des pomerium geblieben, aber

praktische Anwendung von dieser Ordnung kaum je gemacht

worden *).

Die Wandelungen der staatlichen Bodengrenze darzustellen Die spätere

ist nicht die Aufgabe des Staatsrechts. Mit jeder Dedition, grenze.

die nicht zur Wiederherstellung der Autonomie führt, jeder blei-

benden Occupation bisher nicht römischen Gebiets, jeder Umwand-
lung eines bis dahin autonomen Staats in eine Provinz oder den

Theil einer solchen verschiebt sich das Staatsgebiet. Nur daran

mag hier erinnert werden, dass bei den für die Stellung der

Setzung einer unbewohnten Insel zum Beispiel, muss die gleiche Wirkung ge-

habt haben wie der Abtretungsact.

1) Tacitus ann. 12, 23 [2, 716]. Vita Aureliani 21. Detlefsen Hermes
21, 501.

2) Gellius 13, 14, 2 : antiquissimum pomerium
,
quod a Romulo inslitu-

tum est, Palatini montis radicibus terminabatur. sed id pomerium pro incremen-

tis rei publicae aliquotiens prolatum est et mulios editonque coUes circumplexum

est. Tacitus ann. 12, 24.

3) Ansiedelung vor den Thoren, wenn sie, was sehr zu bezweifeln ist,

in ältester Zeit gestattet ward, gehört rechtlich nicht zu der hier in Frage ste-

henden eben den Wohnsitz hinter der Mauer fordernden Uebersiedelung.

4) Dass die Vorsehiebung des Pomerium Königsrecht war und den republi-

kanischen Oberbeamten fehlte [2, 716], stand der Vornahme derselben nicht

entgegen; sie konnte wie die Adsiguation von Gemeindeland und jedes der

Gemeinde vorbehaltene Recht durch besonders dazu beauftragte Beamte ausge-

übt werden. Wenn, soviel uns bekannt, in republikanischer Zeit nie ein der-

artiger Auftrag ertheilt worden ist, so ist dies geschehen, weil die Vorschie-

bung praktisch unmöglich war. Wo die Vorschiebung vorkommt, bei den Be-

amten mit constituirender Gewalt [2, 716] und seit Claudius bei den Kaisern

[2, 1024], scheint sie nur nominell ausgeübt zu sein, wesentlich um die

Vollheit der Amtsgewalt daran zu demonstriren.
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Statthalter so wichtigen Provinzialgrenzen i) die militärische Ver-

theidigungsHnie gegen das Ausland nicht verwechselt werden darf

mit der staatlichen Demarcationslinie, bis zu welcher das Gebiet

als römisches in Anspruch genommen wird und innerhalb deren

der Statthalter sich bewegen darf, ohne die Grenzen der Pro-

vinz zu überschreiten. Am Ende der Republik, als factisch die

römische Herrschaft über Syrien am Euphrat endigte, war die

Reichsgrenze 50 deutsche Meilen östlich von dem kommagenischen

Euphratübergang gezogen 2). Der breite Streifen am linken Ufer

der Donau, w^elchen zu bewohnen Kaiser Marcus den Marcomanen

untersagte, wird sicher als Reichsland betrachtet worden sein^).

Dass in Obergermanien das Gebiet jenseit des Walles unter einem

römischem Procurator stand, haben wir kürzlich erfahren^).

DasAusiand. Wie dem römischen Rürger der Nichtbürger gegenübersteht

entweder des latinischen oder doch des Vertragsstaats oder der

zu den Römern in keinem rechtlichen Verhältniss stehende Aus-

länder, so ist auch das von den römischen Grenzen ausge-

schlossene Gebiet 5) entweder bundesstaatliches oder nicht. Das

bundesstaatliche Gebiet wieder ist entweder das einer lati-

nischen Gemeinde, technisch exemplificirend bezeichnet als ager

Gabimis, oder das eines nationalfremden Staats, bezeichnet als

ager jjeregrmus^). Jeder Internationalvertrag schliesst in erster

Reihe die gegenseitige Anerkennung des Territorialbesitzes ein,

das heisst es wird von den Römern das Bodeneigenthum von

1) 2, 99. Grenzbezeichnung durch Steine, wie sie im Innern des Reiches

vielfach begegnen, Ündet sich an den Reichsgrenzen nirgends.

2) Plinius n. h. 6, 26, 120: ductu Pompei Magni terminus Eomani im-

perii Oruros, a Zeugmale CCL.
3) Dio 71, 15: TOi; Mocpxofxdivoi; . . tö fjixtau t'^c ycupa; t^; [xe&opfa;

ävfjy.£V, waxe aürou; 6vtT(u tto'j xrii Tpta-/0VTa oxaotous drö ToiJ loxpou diror/siv.

Sehnliche Bestimmungen werden getroffen gegen die Jazygen (Dio 71, 16 vgl.

19) und die Buren (Dio 72, 3).

4) Bithynische Inschrift etwa aus domitianischer Zeit, von mir puhlicirt

im Korr.-Blatt der Westdeutschen Zeitschrift 1886 S. 260: [dTuixpozov . . . It-

ßctoxjo-j ycupa; [S]o[j.£X&-^evvrjaia; (= Sumelocenna, jetzt Rottenhurg am Neckar)

aal [ü]z£p).t[j.txävY];. Dadurch wird auch die bekannte Notiz gerechtfertigt, dass

das römische Gebiet bis auf Gallienus sich von Mainz aus 80 Leugen ostwärts

erstreckt habe (RG. 5, 137).

5) Enclaven kommen vor; vgl. S. 688 A. 1 über die Bodeiistücke römi-

schen Rechts im Gebiet von Termessos.

6) Varro (S. 824 A. 2) sagt ausdrücklich, dass der ager Gabinus und der

cger peregrinus rechtlich zusammenfallen und jener sich nur sacral unterschei-

det durch die mit denen des ager Romanus zusammenfallenden und insofern

singulären Anspielen.
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Gabii anerkannt als zu Recht bestehend nach s^^abinischen» Recht

und umgekehrt. Es kann weiter der Vertrag dem Römer in (ia-

bii nach gabinischem Recht und dem Gabiner in Rom nach qui-

ritischem Bodeneigenthum zu l)esitzen gestatten, wie dies in den

latinischen Verträgen festgesetzt ist; es kann aber auch solches

Bodeneigenthum gegenseitig ausgeschlossen oder einseitig zugelassen

werden, wie zum Beispiel nach dem Vertrag mit Athen vermuth-

lich der Römer nach attischem, nicht aber der Athener nach

römischem Recht Grundbesitz erwerben konnte. Das rechte Kenn-

zeichen dieses internationalen Verhältnisses ist das früher (S. 656

A. I) erörterte Postliminium des Friedens: ob eine Person frei

oder unfrei, gemeindeangehörig oder fremd ist, richtet sich nach

römischer Auffassung nach den Gesetzen des Orts, an dem sie

verweilt, falls dieser innerhalb eines Vertragsstaats belegen ist,

und insofern kann das Personalrecht nach dem Aufenthaltsort

sich verändern. Selbst das spätere Aufgehen der Gemeinden

abhängiger Autonomie in den römischen Staat lässt sich hieran

verfolgen: die Nichtzugehörigkeit der föderirten Gemeinden zum

römischen Reich wird von den Rechtsgelehrten noch der augu-

stischen Zeit anerkannt, von denen der hadrianischen geleugnet

(S. 703).

Jenseit der Grenzen des eigenen und des vertragenen Ge-

bietes, auf dem Gebiet des bundesbrüchigen und mit Rom in Krieg

stehenden oder auch überhaupt nicht zum Vertrag gelangten Staats,

dem ager^ hosticus, welcher übrigens auch, wie das römische

ürgebiet, durch juristische Fiction hergestellt werden kann'),

herrscht nicht das Recht, sondern das thatsächliche Verhältniss.

Einen Staat im Rechtssinn giebt es für den Römer hier nicht.

Bodeneigenthum kann der Römer hier nicht gewinnen, da das

1) Servius zur Aen. 9, 63 nach Erörterung der Kriegserklärung hasta in

finei hostium missa fährt fort: cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum

hostem bellum Romani gesturi essent nee invenirent locum, ubi hanc soUenmita-

iem per fetiales indicendi bellum celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi

militibus caperelur, quem fecerunt in circo Flaminio locum emere, ui quasi in

hostili loco ius belli indicendi implerent: denique in eo loco anteaedem Bellonae

est consecrata columna. Die Sitte blieb. Ovldlus fast. 6, 205. Festus ep. p.

33 V. Bellona. Dio 50, 4. 71, 33: (Marcus) tö 5(jp'j t6 ol[i.aTÖj5e; rapa tw

'Evjeioj iz 7:oX£[j.iov 5y] ytuptov . . . dxovxioaj Hm^^i^^T^. — Wenn übrigens

der ager hosticus so, wie Servius es angiebt, hergestellt ward, so nahm man es

damit, wie es ja auch praktisch nicht anders möglich war, ganz und gar nicht

genau ; ein römisches Bodenstück verlor dadurch das römische Bodenrecht nicht,

dass ein des Commercium entbehrender Ausländer dasselbe kaufte.
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quirilische Recht auf diesen Boden sich nicht erstreckt und das

Landesrecht für den Römer nicht vorhanden ist. — Das Kenn-

zeichen dieses Gebiets ist das Postliminium des Krieges: rö-

mische Freiheit und römisches Eigenthum giebt es hier, so weit

die römische Macht reicht und der Bürger wird unfrei oder frei,

je nachdem er jenseit der römischen Posten in die Gewalt der

Feinde geräth oder diese Linie tiberschreitend ihrer Macht sich

entzieht.

^t

^











DG
77
M37
1876
Bd.

3

Abt.l

Marquardt, Karl Joachim
Handbuch der rönisehen

Alterthümer

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

MätiMM^\




